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1 Vorbemerkung und Kernaussagen des Familienberichts 
Der Zehnte Familienbericht baut auf den Leitlinien einer zukunftsorientierten und nachhaltigen Familienpolitik 
auf, die in den vorangegangenen Berichten entwickelt wurden. Er betont die Notwendigkeit einer Politik, die die 
Resilienz sowohl des Individuums als auch der Gesellschaft stärkt, insbesondere in krisenhaften Lebensphasen 
wie Trennung, Scheidung oder dem Verlust einer Partnerin/ eines Partners. Zugleich sollten Eltern und Kinder 
auf die Unterstützung durch die Solidargemeinschaft vertrauen können. In diesem Sinne formuliert die Kommis-
sion folgende vier zentrale Ziele:  
1. Die Förderung der ökonomischen Eigenständigkeit von Müttern wie Vätern,
2. die Stärkung der gemeinsamen Elternverantwortung,
3. die Berücksichtigung von Vulnerabilitäten – also von Familien, die auf Grund ihrer besonderen Lebenslage

belastet sind – und
4. die Anerkennung sowie Förderung der Vielfalt von Familienformen.

Die Bundesregierung teilt diese Ziele für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Familien- und Gleichstellungs-
politik. Sie bekennt sich zu der Aufgabe, die nachhaltige ökonomische Eigenständigkeit von Frauen und Männern 
sowie die partnerschaftliche Aufgabenteilung bei Familie und Beruf zu fördern. Beide Zielsetzungen sind grund-
legende Voraussetzung für wirtschaftlich starke Individuen, die für sich selbst und – insbesondere als Eltern oder 
auch Pflegende – für andere Verantwortung übernehmen können.  
Allein- und getrennterziehende Familien sind eine weit verbreitete Familienform: Für das Jahr 2023 weist das 
Statistische Bundesamt 1,69 Millionen Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt aus. Dies ent-
spricht einem Anteil von 20 Prozent an allen Familienformen. Nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern 
machen weitere 12 Prozent aus; der Anteil von Ehepaaren mit Kindern liegt bei 68 Prozent.  
Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass Trennungsfamilien in der amtlichen Statistik bislang nur unter dem 
Status „alleinerziehend“ begrifflich erfasst werden. Dieser definiert sich darüber, ob im Haushalt eines alleinle-
benden Erwachsenen bzw. Elternteils ein (minderjähriges) Kind lebt. Damit fallen in diese Gruppe sowohl Fami-
lien, in denen sich beide Elternteile substantiell an der Kinderbetreuung beteiligen – die also ein asymmetrisches 
oder paritätisches Betreuungsmodell leben – als auch alleinerziehende Familien, die das Residenzmodell leben. 
Getrennte Eltern, die mit neuer Partnerin oder Partner im Haushalt leben, werden als nichteheliche Lebensge-
meinschaft oder Ehepaar erfasst. Die verschiedenen Betreuungsmodelle können in der derzeitigen statistischen 
Erfassung nicht isoliert betrachtet werden, da sie nicht differenziert erfragt werden.  
Allein- und getrennterziehende Familien leben in vielfältigen Konstellationen1. Etwa ein Viertel der Alleinerzie-
henden hat gar keinen Kontakt mehr zum anderen Elternteil. Die meisten Kinder wachsen nach einer Trennung 
mit einem haupt- und einem mitbetreuenden Elternteil auf, der Umfang der Mitbetreuung variiert stark. Nur ein 
geringer Teil der Eltern praktiziert das so genannte paritätische Betreuungsmodell mit annähernd gleichen Be-
treuungsanteilen. Dieser Vielfalt muss Familienpolitik gerecht werden. Im Fokus des Zehnten Familienberichts 
der Bundesregierung stehen daher das Allein-, aber auch das Getrennterziehen.  
Allein- und Getrennterziehende bilden nicht nur aufgrund ihres quantitativen Umfangs eine bedeutsame Gruppe, 
sondern zeichnen sich auch durch sozialstrukturelle Besonderheiten aus, die sie von anderen Familienformen un-
terscheiden. Eine nähere Betrachtung ihrer Lebenssituationen, der Einkommens- und Beschäftigungsbedingungen 
verdeutlicht, dass diese Elterngruppe mit vielfältigen Herausforderungen, Konflikten und sonstigen Belastungen 
konfrontiert ist.  
Der Erwerbsstatus und die innerfamiliäre Aufgabenteilung vor einer Trennung bestimmen die Lebens- und die 
finanzielle Situation von Allein- und Getrennterziehenden. Das Betreuungsmodell nach einer Trennung führt häu-
fig die innerfamiliäre Aufgabenteilung bei Kinderbetreuung und Beruf aus der Vortrennungszeit fort. Dominant 
ist noch immer das klassische Residenzmodell. 
Hat bereits vor der Trennung eine partnerschaftliche Aufgabenteilung in Familie und Beruf bestanden, wirkt sich 
dies stabilisierend auf die wirtschaftliche Lage v.a. der Mütter aus. Latente Armutsrisiken von Müttern in Paarfa-
milien, die nicht oder nur in geringem Umfang erwerbstätig sind, manifestieren sich hingegen häufig bei einer 
Trennung. Alleinerziehende Mütter sind häufiger von Armut betroffen als alleinerziehende Väter und das Ar-
mutsrisiko variiert je nach individueller und familiärer Ausgangslage. So ist beispielsweise das Armutsrisiko für 

1  Zu Herausforderungen bei der Begriffsdefinition von Allein- und Getrennterziehenden siehe auch Kapitel 16 Vielfalt gelebter Betreu-
ungsmodelle in Trennungsfamilien – im Recht, in der Kommunikation und in der Statistik. 
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geschiedene Mütter seit den 1990er Jahren gesunken, während es für Mütter, die aus nichtehelichen Lebensge-
meinschaften heraus alleinerziehend wurden, gestiegen ist. 
Trennungen und Scheidungen führen häufig zu Vermögensverlusten. Gleichzeitig hatten bestimmte Gruppen be-
reits vor dem Eintritt in die allein- oder getrennterziehende Elternschaft nur begrenzte Möglichkeiten, Vermögen 
zu erwerben. Dies betrifft insbesondere Eltern, die außerhalb einer Partnerschaft Eltern geworden sind. Im Ge-
gensatz dazu weisen Eltern, die durch Verwitwung alleinerziehend geworden sind, kaum Unterschiede zu Eltern 
in Paarfamilien auf.  
Alleinerziehende sind überwiegend erwerbstätig, aber ihr Äquivalenzeinkommen liegt deutlich unter dem von 
Paarfamilien mit Kindern. 
Im Jahr 2021 waren 72 Prozent der alleinerziehenden Mütter und 79 Prozent der alleinerziehenden Väter mit 
minderjährigen Kindern erwerbstätig (in Paarfamilien: 66 Prozent bzw. 90 Prozent). Dennoch haben Alleinerzie-
hende im Durchschnitt deutlich weniger Geld zur Verfügung als Eltern in Paarfamilien. Im Jahr 2021 hatte ein 
Drittel der Alleinerziehenden (33,2 Prozent) ein jährliches Nettoäquivalenzeinkommen von unter 16.300 Euro. 
Bei Paarfamilien waren es im Vergleich nur 19,4 Prozent.  
Anders als die Väter arbeiten die Mütter – bei im Zeitverlauf steigenden Stundenumfängen – überwiegend in 
Teilzeit. 66 Prozent der alleinerziehenden Väter arbeiten mehr als 36 Stunden die Woche, aber nur 24 Prozent der 
Mütter. Alleinerziehende Mütter arbeiten etwas häufiger und mit höherer Stundenanzahl als verheiratete Mütter 
aus Paarfamilien. Bei gleichem Alter des jüngsten Kindes und zugleich einem ähnlichen Bildungsabschluss der 
Mütter ist die Erwerbsquote beider Gruppen allerdings ähnlich, nur der Erwerbsumfang der erwerbstätigen Al-
leinerziehenden bleibt im Vergleich höher.  
Die Erwerbstätigkeit korreliert mit dem Bildungsabschluss, der im Durchschnitt bei Alleinerziehenden im Ver-
gleich zu Paarfamilien niedriger ist. Von den alleinerziehenden Müttern mit niedrigem Bildungsabschluss waren 
2021 38 Prozent erwerbstätig, von denjenigen mit mittlerem Bildungsabschluss waren es 75 Prozent und von 
denjenigen mit hohem Bildungsabschluss 83 Prozent. Auch der Erwerbsumfang steigt mit dem Bildungsab-
schluss. Die Familienform „Alleinerziehend“ ist zudem in hohem Maß altersabhängig: In der Altersklasse 15 bis 
24 Jahre sind gut ein Viertel Alleinerziehende gegenüber etwa 15 Prozent in den anderen Altersklassen.  
Ein wesentlicher Faktor, der die Erwerbsmöglichkeiten von Alleinerziehenden einschränkt, ist die hohe Betreu-
ungsintensität, die sie noch immer häufig (alleine) tragen. Inflexible Arbeitsmarktstrukturen, zeitliche Unverein-
barkeiten von Erwerbsarbeit und familienbezogenen Infrastrukturen soweit kein ausreichendes Betreuungsange-
bot zur Verfügung steht, erschweren häufig die ökonomische Eigenständigkeit.  

2 Berichtsauftrag und zentrale Zielsetzung des Berichts 
Der Deutsche Bundestag hat die Bundesregierung durch die Entschließung vom 23. Juni 1965 (Bundestgasdruck-
sache IV/3474) mit der Vorlage von Familienberichten beauftragt. Die Entschließung wurde ergänzt und geändert 
durch die Entschließung vom 18. Juni 1970 (Bundestagsdrucksache VI/834), durch den Beschluss vom 9. De-
zember 1982 (Bundestagsdrucksache 9/1286) und durch den Beschluss vom 11. November 1993 (Bundestags-
drucksache 12/5811). Die Bundesregierung wird darin u. a. aufgefordert, jeweils eine Kommission mit Sachver-
ständigen einzusetzen und dem Deutschen Bundestag in jeder zweiten Wahlperiode einen Bericht über die Lage 
der Familien in der Bundesrepublik Deutschland mit einer Stellungnahme der Bundesregierung vorzulegen. Dabei 
soll (mindestens) jeder dritte Bericht die Situation der Familien möglichst umfassend darstellen, während sich die 
übrigen Berichte Schwerpunkten widmen können. Die Berichte sollen darüber hinaus Aufschluss geben, inwie-
weit mit bereits getroffenen Maßnahmen die angestrebten Ziele tatsächlich erreicht werden. Mit seiner Entschlie-
ßung vom 11. November 1993 hat der Bundestag darum gebeten, die künftigen Familien- und Jugendberichte um 
eine Darstellung der Situation der Kinder zu ergänzen. 
Der Erste, der Dritte, der Fünfte, der Siebte und der Neunte Familienbericht haben die Situation der Familien 
umfassend dargestellt. Der Zweite, der Vierte, der Sechste und der Achte Familienbericht behandelten spezifische 
Themen. Hier reiht sich der vorgelegte Zehnte Familienbericht ein.  
Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat am 11. Januar 2023 eine interdis-
ziplinär zusammengesetzte Sachverständigenkommission aus sieben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
berufen und mit der Erstellung des Zehnten Familienberichts beauftragt. Die Kommission hat anschließend zwei 
weitere Wissenschaftlerinnen kooptiert. Der Auftrag der Kommission bestand darin, bis Mitte 2024 einen Bericht 
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zum Thema „Unterstützung allein- und getrennterziehender Eltern und ihrer Kinder – Bestandsaufnahme und 
Handlungsempfehlungen“ vorzulegen. 
Der Zehnte Familienbericht untersucht die heterogenen Lebenslagen Allein- und Getrennterziehender und nimmt 
dabei die Dynamiken im Lebensverlauf in den Blick. Um die gesamte Bandbreite der Lebensrealitäten abzubilden, 
werden die Wege ins Allein- und Getrennterziehen, die Konstellationen in der Nachtrennungssituation, die sozio-
ökonomische Lage und nicht zuletzt die Dauer des Allein- und Getrennterziehens betrachtet.  
Trennung und Scheidung sind der meist verbreitete Weg in das Allein- und Getrennterziehen. Der vorliegende 
Familienbericht nimmt aber auch andere Entwicklungen in die allein- und getrennterziehende Elternschaft in den 
Blick. Dazu gehören sowohl die alleinerziehende Elternschaft nach Tod des anderen Elternteils als auch Fälle, in 
denen nie eine Partnerschaft zwischen den Eltern bestanden hat. Auch Familien, in denen zwar eine Partnerschaft 
bestand, aber der Kontakt zwischen den Eltern sowie dem vom Kind getrenntlebenden Elternteil und dem Kind 
abgebrochen ist, wurden berücksichtigt; ebenso die bewusst gewählte Solo-Elternschaft. Mit dem russischen An-
griffskrieg auf die Ukraine sind zudem alleinerziehende Frauen mit Fluchthintergrund in den Fokus gerückt, die 
zum größten Teil jedoch verheiratet sind. Daher ist auch der Zusammenhang von Migration und allein- und ge-
trennterziehender Elternschaft ein Bereich, den der Zehnte Familienbericht abdeckt. 
Die nachstehend aufgeführten Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen des Zehnten Familienberichts ste-
hen unter einem Kompetenzvorbehalt und für den Bundeshaushalt unter dem Vorbehalt verfügbarer Haushalts-
mittel bzw. Planstellen/Stellen. Sie präjudizieren weder beim Bund, den Ländern noch bei den Sozialversiche-
rungsträgern laufende oder künftige Haushaltsverhandlungen. Die Umsetzung der Maßnahmen, soweit für sie 
eine Finanzierungszuständigkeit des Bundes besteht, liegt in der Verantwortung der jeweils zuständigen Ressorts 
und wird von diesen im Rahmen geltender Haushalts- und Finanzplanansätze finanziert. 
Die Bundesregierung konzentriert sich in ihrer Stellungnahme auf die Feststellungen und Empfehlungen des Be-
richts, die ihr von besonderer Bedeutung erscheinen. Zu Aussagen und Schlussfolgerungen, zu denen sich die 
Bundesregierung in ihrer Stellungnahme nicht äußert, kann weder von ihrer Zustimmung noch von ihrer Ableh-
nung ausgegangen werden. 

3 Grundsätze einer zukunftsorientierten Familienpolitik 
In welcher Lebenslage sich Mütter und Väter nach einer Trennung befinden, hängt ganz wesentlich davon ab, wie 
sie ihr Familienleben vor einer Trennung organisiert haben. Ausbildung und berufliche Weiterqualifikation sowie 
Ungleichheiten bei der Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit haben massive Auswirkungen auf die sozio-
ökonomische Situation nach einer Trennung. Die Bundesregierung begrüßt deshalb, dass die Kommission mit 
ihren Analysen und Handlungsempfehlungen nicht erst zum Zeitpunkt der Trennung ansetzt, sondern Familien 
und die Lebensverläufe der Eltern ganzheitlich in den Blick nimmt. 
Der Zehnte Familienbericht betont die Notwendigkeit einer Politik, die die Resilienz sowohl des Individuums als 
auch der Gesellschaft stärkt, insbesondere in krisenhaften Lebensphasen wie Trennung, Scheidung oder dem Ver-
lust eines Partners. Zugleich sollten Eltern und Kinder auf die Unterstützung durch die Solidargemeinschaft ver-
trauen können. In diesem Sinne formuliert die Kommission folgende vier zentrale Ziele:  
1. Die Förderung der ökonomischen Eigenständigkeit von Müttern wie Vätern,
2. die Stärkung der gemeinsamen Elternverantwortung,
3. die Berücksichtigung von Vulnerabilitäten – also  von Familien, die auf Grund ihrer besonderen Lebenslage

belastet sind – und
4. die Anerkennung sowie Förderung der Vielfalt von Familienformen.
Die Bundesregierung teilt diese Ziele für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Familien- und Gleichstellungs-
politik. Sie bekennt sich zu der Aufgabe, die nachhaltige ökonomische Eigenständigkeit von Frauen und Männern 
sowie die partnerschaftliche Aufgabenteilung bei Familie und Beruf zu fördern. Beide Zielsetzungen sind grund-
legende Voraussetzung für wirtschaftlich starke Individuen, die für sich selbst und – insbesondere als Eltern oder 
auch Pflegende – für andere Verantwortung übernehmen können. Die Bundesregierung hat sich zuletzt u. a. im 
Jahreswirtschaftsbericht 2024 mit Blick auf die ökonomische Gleichstellung auf diese Ziele verständigt. Nur eine 
umfängliche Erwerbstätigkeit von Frauen und Männern, Müttern und Vätern stellt in der Regel auch langfristig 
wirksamen Schutz vor Armutsrisiken dar (Agenda 2030 – Nachhaltige Familienpolitik, 2019, S. 36-39). Mit öko-
nomischer Eigenständigkeit und gemeinsam gelebter Elternverantwortung können somit wirtschaftliche Risiken 
einer Trennungssituation minimiert werden.  
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Die Bundesregierung teilt zugleich die Einschätzung der Kommission, dass bis zum Erreichen dieser Ziele die 
staatlichen Rahmenbedingungen die bestehenden Herausforderungen und Pfadabhängigkeiten durch die Auftei-
lung von Sorge- und Erwerbsarbeit in Paarfamilien, mitberücksichtigen sollten. Dabei ist einerseits Sorge dafür 
zu tragen, dass die ökonomische Eigenständigkeit zu Beginn der Familiengründung gefördert wird. Andererseits 
sind Mechanismen vorzusehen oder zu erhalten, die bei alleinerziehender Elternschaft auf mögliche Belastungen 
und Risiken reagieren, die sich aus einer mit der Trennung verbundenen ökonomischen Unsicherheit ergeben 
können.  
Die Wege in die allein- und getrennt erziehende Elternschaft sind vielfältig. Genauso facettenreich sind ihre Le-
bensbedingungen und die alltäglichen Herausforderungen. Viele Aspekte können auf Grund beschränkter Daten-
lage jedoch nicht dezidiert dargestellt werden. Eine evidenzbasierte Politikgestaltung ist darauf angewiesen, dass 
Sachverhalte in den Daten präzise erfasst werden, damit Problemlagen eindeutig identifiziert und politische Maß-
nahmen zielgenau gestaltet werden können. In diesem Sinne unterstützt die Bundesregierung das Ziel, Familien-
vielfalt in Statistik und Evaluationsforschung adäquat zu erfassen.  

4 Stärkung der gemeinsamen Elternverantwortung – partnerschaftliche Aufgabenteilung 
Die Familienpolitik richtet sich seit vielen Jahren an einem Dreiklang aus Infrastruktur, finanziellen Familien-
leistungen und Zeitpolitik aus. Damit beide Eltern erwerbstätig sein und zur wirtschaftlichen Stabilität der Familie 
beitragen können, bedarf es einer verlässlichen Betreuungsinfrastruktur sowie weiterer Instrumente, die es Eltern 
ermöglichen, Erwerbstätigkeit sowie Einkommensrisiken und -chancen auf mehrere Schultern zu verteilen.  
Für die partnerschaftliche Aufgabenteilung bei Erwerbs- und Sorgearbeit ist die frühe Familienphase prägend. 
Vor der Geburt des ersten Kindes sind die angehenden Eltern mit großer Mehrheit noch beide vollzeitberufstätig. 
Nach der Geburt ändern sich die Erwerbskonstellationen der meisten Paare dann erheblich. Während Väter ganz 
überwiegend – auch nach einer Elternzeit – in Vollzeit arbeiten, kehren die Mütter nach dieser eher in Teilzeit 
zurück (Institut für Demoskopie (IfD) Allensbach (2022): Weichenstellungen für die Aufgabenteilung von El-
ternpaaren in Familie und Beruf. IfD-Umfrage 9213.). Die Erwerbstätigkeit der meisten Mütter hängt meist vom 
Alter des jüngsten Kindes ab, während die Erwerbstätigkeit der meisten Männer bzw. Väter kaum vom Vorhan-
densein von Kindern bzw. deren Alter beeinflusst wird. Auch der Umfang der Erwerbstätigkeit der meisten Mütter 
steigt mit dem Alter des jüngsten Kindes, erreicht aber meist nicht den Umfang der Väter. 
In den vergangenen Jahren ist die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von erwerbstätigen Müttern gestiegen: 
Von 24,7 Stunden im Jahr 2008 auf 27,7 Stunden im Jahr 2023. Das Erwerbsvolumen erwerbstätiger Mütter ist 
aufgrund des hohen Teilzeitanteils jedoch noch immer etwa 30 Prozent geringer als das der erwerbstätigen Väter, 
deren durchschnittliche Wochenarbeitszeit 2023 bei 40,1 Stunden lag. Nach wie vor bestehen hierbei Unter-
schiede zwischen Ost- und Westdeutschland. In Westdeutschland ist die Erwerbstätigenquote von Müttern seit 
2008 von 62 auf 69 Prozent gestiegen, die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 23 auf 26 Stunden. In Ost-
deutschland veränderten sich die Werte von 65 auf 75 Prozent bzw. von 32 auf 33 Stunden. 

Mehr Partnerschaftlichkeit von Anfang an – Elternzeit und Elterngeld 

Die Bundesregierung sieht sich durch die Befunde und die Empfehlungen der Kommission darin bestätigt, eine 
ausgewogene Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit weiter zu fördern. 
Die Einstellungen zu Mutterschaft und Vaterschaft haben sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt und 
Väter beteiligen sich heute stärker als in der Vergangenheit an der Betreuung ihrer Kinder. Neben der gestiegenen 
Erwerbsorientierung von Müttern ist der zunehmende Wunsch von Vätern, Kinderbetreuung und familiäre Auf-
gaben zu übernehmen, Teil eines Trends zur partnerschaftlichen Aufgabenteilung von Familie und Beruf: Die 
Hälfte der Väter in Paarfamilien mit Kindern unter 15 Jahren gibt an, dass sie selbst idealerweise gerne die Hälfte 
der Kinderbetreuung übernehmen würde (BMFSFJ (2023): Väterreport 2023: Entwicklungen und Daten zur Viel-
falt der Väter in Deutschland.). Trotzdem gibt es Verharrungstendenzen und ab der Geburt des ersten Kindes 
stellen sich häufig traditionelle Muster ein, die sich über den weiteren Lebenslauf verfestigen.  
Mit der Elternzeit werden in vielen Familien die Weichen für die spätere Aufgabenverteilung gestellt. Denn die 
Aufteilung der Kinderbetreuung entsteht mit der ersten Elternzeit und bleibt dann über lange Zeit konstant. Das 
Elterngeld hat bereits wichtige Impulse für eine partnerschaftliche Aufgabenteilung in den Familien gesetzt und 
zur Veränderung der gesellschaftlichen Normen beigetragen: Während ein Jahr nach der Einführung des Eltern-
gelds in 2007 bei jedem fünften Kind (21 Prozent) der Vater Elterngeld bezogen hat, hat der Anteil bei den 2021 
geborenen Kindern einen neuen Höchstwert von 46,2 Prozent erreicht.  
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Die Kommission bescheinigt dem Elterngeld und den Elterngeld-Plus Regelungen einen wichtigen Beitrag, in 
bestehenden Partnerschaften eine egalitäre Aufteilung von Sorgearbeit zu fördern. Mit ihren Vorschlägen zur 
Weiterentwicklung der Elterngeldregelungen möchte sie diesen Hebel stärken. Wie bereits in der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie festgelegt, teilt die Bundesregierung die Zielsetzung der Kommission, die partnerschaft-
liche Aufgabenteilung weiter zu stärken und die Väterbeteiligung am Elterngeld und an der Elternzeit sowie die 
gleichmäßigere Verteilung der Familienaufgaben weiter zu erhöhen. 
Die Kommission erneuert die Empfehlung zum bereits im Neunten Familienbericht vorgeschlagenen symmetri-
schen Elterngeld-Modell (vgl. Bundestagsdrucksache 19/27200 S. 426f.). Dieses sieht (1) ein System von fest 
reservierten und von aufteilbaren Monaten mit (2) variabler Höhe der Ersatzrate der Einkommensersatzleistung 
vor. 
(1) Das Modell 3+8+3/System der reservierten und aufteilbaren Monate
Nach den Vorstellungen der Kommission sollen beide Eltern zusammen – wie im geltenden Recht – Anspruch 
auf insgesamt 14 Elterngeldmonate haben. Neu wäre, dass jedem Elternteil drei exklusiv reservierte und nicht 
übertragbare Elterngeldmonate zustehen sollen. Weitere acht Elterngeldmonate können die Elternteile unterei-
nander frei aufteilen. 
(2) Neue Höhe der Ersatzrate der Einkommensersatzleistung
Der Vorschlag der Kommission sieht vor, dass das Elterngeld das nach der Geburt wegfallende Einkommen statt 
in der Regel zu 65 Prozent – wie im geltenden Recht – entweder zu 80 oder 50 Prozent ersetzen soll. Die Ersatzrate 
von 80 Prozent soll für jeden Elternteil sowohl in exklusiven Elterngeldmonaten als auch in der Hälfte der auf-
teilbaren Elterngeldmonate gelten (insgesamt maximal für 7 Monate für einen Elternteil). Entscheidet sich der 
eine Elternteil länger als 7 Monate das Elterngeld zu beziehen, so wird sein Einkommen in den weiteren maximal 
vier aufteilbaren Monaten mit einer Ersatzrate von nur noch 50 Prozent ersetzt (= 7 Monate zu 80 Prozent Ein-
kommensersatz, weitere 4 Monate zu 50 Prozent Einkommensersatz). Das maximale Elterngeld können hiernach 
Elternpaare beziehen, in denen sich beide Elternteile jeweils sieben Monate lang um das gemeinsame Kind küm-
mern und dabei jeweils 80 Prozent ihres Einkommens ersetzt bekommen. Nach Ansicht der Kommission wird so 
ein finanzieller Anreiz für eine partnerschaftliche Aufteilung der Elterngeldmonate gesetzt.  
Die Bundesregierung begrüßt die gestiegene Inanspruchnahme des Elterngelds durch Väter als einen Baustein zur 
besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Mütter und Väter. Je mehr Elternzeitmonate der Vater in An-
spruch nimmt, desto intensiver gestaltet sich außerdem die Beziehung zum Kind. In der Dialogfassung zur Wei-
terentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie wurde auf Vorschlag der Bundesregierung im Jahre 2021 
die Väterbeteiligung beim Elterngeld als einer von drei neuen Indikatoren aufgenommen, mit dem Ziel, diese bis 
2030 auf 65 Prozent zu erhöhen. Auch die Vorschläge der Kommission zielen auf die Erhöhung der Väterbeteili-
gung.  
Für allein- und hauptbetreuende Getrennterziehende im Residenzmodell und im asymmetrischen Betreuungsmo-
dell empfehlen sowohl die Kommission zum Neunten als auch zum Zehnten Familienbericht einen Anspruch auf 
den vollen Umfang von 14 Monaten zu verankern. Den Vorschlägen der Kommission zufolge sollten sie die ersten 
11 Elterngeldmonate zu 80 Prozent sowie ab dem 12. Elterngeldmonat zu 50 Prozent Einkommensersatz erhalten. 
Getrennterziehende im paritätischen Betreuungsmodell sollen die gleichen individuellen Ansprüche haben wie 
Eltern in Paarfamilien. 
Da zwischen der Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 und 2023 die Preissteigerungsrate 33 Prozent betrug, 
sollten laut Empfehlung der Kommission der Mindestbetrag auf etwa 400 Euro und der Höchstbetrag im Eltern-
geld dementsprechend auf 2.400 Euro erhöht werden. Die Kommission weist darauf hin, dass sich an der Höhe 
von Mindest- und Höchstbetrag seit der Einführung des Elterngeldes nichts geändert hat. Die Bundesregierung 
prüft die Notwendigkeit einer zukünftigen Anpassung. Im Koalitionsvertrag wurde eine Dynamisierung beider 
Beträge vereinbart. Derzeit bekommen Eltern, die mehr als 2.770 Euro netto verdienen, den Höchstbetrag von 
1.800 Euro. Auch wenn die Einkommensersatzrate von 65 Prozent über die Jahre unverändert geblieben ist, ist 
der Auszahlungsbetrag für viele Eltern über die Jahre gestiegen, da sich die Löhne und Gehälter erhöht haben. 
Zudem werden Eltern mit geringem Einkommen im Elterngeld besonders berücksichtigt. Diese Eltern erhalten 
bereits bis zu 100 Prozent ihres Netto-Einkommens vor der Geburt. 
Eltern, die vor der Geburt nicht gearbeitet haben, bekommen einen Mindestbetrag von 300 Euro. Das Elterngeld 
ist als Familienleistung bei Bezug von Bürgergeld als Einkommen zu berücksichtigen. Bei Eltern, die jedoch vor 
der Geburt Erwerbseinkommen erzielt haben, bleibt ein Betrag von bis zu 300 Euro (Mindestelterngeld) bei Bezug 
von Bürgergeld (sogenannte Aufstocker), als Einkommen unberücksichtigt. Eine geringfügige Beschäftigung ist 
dafür ausreichend.  
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5 Kindertagesbetreuung als zentrales Fundament einer nachhaltigen und zukunftsorien-
tierten Familienpolitik 

Ausreichend vorhandene Betreuungsangebote sind Voraussetzung zur Sicherung der Erwerbstätigkeit beider El-
tern und insbesondere von Allein- oder Getrennterziehenden.   
Die Kommission betont, dass Allein- und Getrennterziehende in besonderem Maße auf umfassende und flexible 
Betreuungszeiten angewiesen sind. Die Kommission schlägt dafür einen Rechtsanspruch auf acht Stunden insti-
tutioneller Betreuung in einer Kindertageseinrichtung, Tagespflege oder Ganztagsschule an allen fünf Werktagen 
für alle Eltern mit Kindern ab dem Alter von einem Jahr bis zum Ende der Grundschulzeit vor. Zudem sollten 
nach dem Vorschlag der Kommission Konzepte zur Ausweitung der Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsplätzen 
und Schulkindbetreuung für flexible Bedarfe der Eltern zu Randzeiten und am Wochenende entwickelt werden. 
Der quantitative und qualitative Ausbau der Kindertagesbetreuung liegt in Deutschland im Zuständigkeitsbereich 
der Länder und Kommunen. Der Bund unterstützt die Länder hierbei seit vielen Jahren finanziell massiv. Der 
Bund setzt sein finanzielles Engagement für die KiTa-Qualität auch in 2025 und 2026 mit insgesamt rund vier 
Mrd. Euro fort. 
Zur Verbesserung der Qualität stellt der Bund den Ländern bereits Mittel in Milliardenhöhe zur Verfügung. Wie 
der Monitoringbericht 2023 zum KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz (KiQuTG) zeigt, haben sich 
in den letzten Jahren trotz angespannter Personalsituation beispielsweise die Personal-Kind-Schlüssel weiter ver-
bessert. Die Länder können mit den Mitteln auch Maßnahmen für ein bedarfsgerechtes Angebot finanzieren, wo-
runter u.a. eine Ausweitung von Öffnungszeiten fällt.   
Längerfristig werden bundesweit gleichwertige, fachlich anerkannte qualitative Standards angestrebt. 
Konzepte für bedarfsgerechte flexible Betreuungszeiten sind wichtig und wurden im Rahmen des Bundespro-
gramms „KitaPlus: Weil gute Betreuung keine Frage der Uhrzeit ist“ (2016 bis 2019) des BMFSFJ bereits erprobt 
und untersucht. Von den geförderten Vorhaben konnten zwei Drittel ihre erweiterten Öffnungszeiten längerfristig 
sichern. Solche Konzepte weiterzuentwickeln und umzusetzen obliegt den Ländern und Kommunen.  
Grundsätzlich teilt die Bundesregierung die Intention der Kommission, allen Familien institutionelle Kinderbe-
treuung in dem Umfang zu ermöglichen, den sich die Familien wünschen. Der von der Kommission vorgeschla-
gene Rechtsanspruch von (pauschal) acht Stunden institutioneller Betreuung erscheint für Kinder bis zum Schul-
eintritt jedoch nicht passgenau und auch nicht im Sinne der Eltern, da Familien sehr unterschiedliche Bedarfe 
hinsichtlich des Betreuungsumfangs haben. Etwa 38 Prozent der Eltern mit einem Betreuungsbedarf wünschen 
sich einen Ganztagsplatz, die meisten bevorzugen einen erweiterten Halbtagsplatz (vgl. Kita-Kompakt, Ausbau-
stand 2023). Basierend auf der Kinder- und Jugendhilfestatistik geht in einer regelmäßigen Befragung von Eltern 
nach ihren Betreuungsbedarfen hervor, dass aktuell sogar größere Betreuungsumfänge mit den Kindertagesein-
richtungen vertraglich abgeschlossen wurden, als dies dem gewünschten Bedarf der Eltern entsprach. Eine Ex-
pertise von Schmitz et al. (2023) zeigt, dass ein erheblicher Anteil von Eltern einen geringeren Betreuungsumfang 
für ihr Kind nutzt als gewünscht („ungedeckte Bedarfe“) oder aber als vertraglich vereinbart wurde („Bedarfe 
nach kürzeren Betreuungsumfängen“).  
So wurde im Jahr 2023 für 52,5 Prozent der Kinder unter drei Jahren ein Ganztagsplatz vertraglich vereinbart, 
obwohl sich nur 37,9 Prozent einen Ganztagsplatz für ihr unter dreijähriges Kind wünschten. Für nur 47,5 Prozent 
wurde ein erweiterter Halbtagsplatz oder Halbtagsplatz vereinbart, obwohl sich 62,1 Prozent der Eltern einen 
solchen Platz wünschten. Damit vereinbarte ein relevanter Anteil der Eltern größere Betreuungsumfänge als ei-
gentlich benötigt, wohl um einen Kitaplatz sicher zu bekommen. Bei Kindern im Alter von drei Jahren bis zum 
Schuleintritt zeigt sich ein vergleichbares Muster. Eine Festlegung des individuellen Rechtsanspruchs auf pau-
schal acht Stunden anstelle der Ausrichtung nach dem individuellen Bedarf, wie es für den U3-Bereich aktuell 
geregelt ist, wäre deshalb für viele Familien nicht passgenau. Einerseits gibt es beispielsweise Eltern in Vollzeit-
beschäftigung, für die 40 Wochenstunden Betreuung nicht ausreichen. Andererseits könnten Familien, die einen 
geringeren Betreuungsbedarf als 40 Wochenstunden haben, unter Druck geraten, den ihnen rechtlich zustehenden 
Betreuungsumfang von acht Stunden täglich zu buchen und zu bezahlen, um einen Platz zu erhalten. In diesen 
Fällen würden personelle Ressourcen im System nicht effizient genutzt werden, was jedoch gerade auch ange-
sichts des hohen Fachkräfte- und Platzmangels in der Kindertagesbetreuung vermieden werden sollte.  
Die AG Frühe Bildung – bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des BMFSFJ und der für Kindertagesbe-
treuung zuständigen Ministerien der 16 Bundesländer auf Fachebene, unter enger Einbeziehung der kommunalen 
Spitzenverbände – betont in ihrem Bericht „Gutes Aufwachsen und Chancengerechtigkeit für alle Kinder in 
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Deutschland – Kompendium für hohe Qualität in der frühen Bildung“ die Bedeutung bedarfsgerechter Angebote 
und empfiehlt eine Anpassung des Rechtsanspruchs auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung für Kinder ab 
drei Jahren bis zum Schuleintritt dahingehend, dass sich der Förderumfang auch in dieser Altersgruppe am indi-
viduellen Bedarf ausrichten sollte. Bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs sei darauf zu achten, dass sowohl die 
individuellen Bedarfe der Kinder als auch der Eltern nach Maßgabe des § 24 Absatz 1 Satz 3 SGB VIII zu be-
rücksichtigen seien. Zudem solle die kommunale Bedarfsermittlung und Angebotsplanung verbessert werden. 
Mit dem „Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter“ (Ganztagsförderungsgesetz – 
GaFöG) wird ab dem Schuljahr 2026/27 jahrgangsweise ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder 
im Grundschulalter der Klassenstufen 1 bis 4 eingeführt. Das Gesetz sieht zur Ausgestaltung des Rechtsanspru-
ches eine Betreuung für Kinder in den Klassenstufen 1 bis 4 für acht Zeitstunden an fünf Tagen in der Woche vor 
– auch in den Ferien. Hierbei können die Länder Ferienschließzeiten von bis zu vier Wochen regeln. Den erfor-
derlichen Ganztagsausbau unterstützt der Bund mit Finanzhilfen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro für Investitio-
nen in die kommunale Bildungsinfrastruktur. Vor dem Hintergrund der laufenden Belastungen der Länder, welche
durch die jahrgangsweise Einführung des Rechtsanspruchs entstehen (Betriebskosten), entlastet der Bund die
Länder zudem stufenweise, aufsteigend ab 2026 und dauerhaft ab 2030, durch geänderte Umsatzsteueranteile zu
Gunsten der Länder in Höhe von 2,49 Milliarden Euro für die Jahre 2026 bis 2029 und dauerhaft in Höhe von
1,3 Milliarden Euro jährlich ab 2030.
Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat 2023 unter Anhörung der Jugend- und Familienministerkonferenz 
(JFMK), des Bundes und zivilgesellschaftlicher und fachpolitischer Organisationen Empfehlungen zur Weiter-
entwicklung der pädagogischen Qualität der Ganztagsschulen und weiterer ganztägiger Bildungs- und Betreu-
ungsangebote für Kinder im Grundschulalter erarbeitet und am 12. Oktober 2023 beschlossen.  
Es ist zu begrüßen, dass die Länder die ihnen im Rahmen der föderalen Ordnung obliegende Verantwortung 
wahrnehmen und Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Qualität von ganztägiger Bildung und Betreuung 
von Kindern im Grundschulalter entwickelt haben. Der Bund war hierbei beteiligt. Die Initiative der Länder wird 
durch den Bund eingerahmt durch  
⎯ das Bund-Länder-Koordinierungsgremium und die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Umsetzung und Qualität 
⎯ Förderprogramme wie die ESF+-Förderrichtlinie des Bundes „Ganztag in Bildungskommunen – Kommu-

nale Koordination für Ganztagsbildung“ 
⎯ den Zivilgesellschaftlichen Dialog 
⎯ Studien, Fachtagungen sowie 
⎯ den jährlich vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und Bundesmi-

nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) ausgerichteten großen Ganztagskongress.  
So hat der Bund in dieser Wahlperiode Impulse gesetzt und den Prozess begleitet. 
Der Fachkräftemangel in den erzieherischen Berufen stellt eine zentrale Herausforderung der kommenden Jahre 
dar. Ein ausreichendes Angebot an gut qualifizierten Fachkräften ist die Voraussetzung für den bedarfsgerechten 
Ausbau und eine gute Qualität von Betreuungsangeboten. Die Bundesregierung hat daher unter Einbeziehung der 
Länder und eines breiten Kreises von Expertinnen und Experten eine „Gesamtstrategie Fachkräfte in Kitas und 
Ganztag“ erarbeitet, die in Zuständigkeit der jeweiligen Akteure umgesetzt werden soll. Die 46 Empfehlungen 
sehen unter anderem den weiteren Ausbau vergüteter und schulgeldfreier Ausbildungsangebote auch in den As-
sistenzberufen vor sowie die Nutzung der verbesserten Umschulungsmöglichkeiten. Wichtige Hebel sind auch 
Einstiegsmöglichkeiten für Personen ohne mittleren Schulabschluss, die Verbesserung der Anerkennungsverfah-
ren für Personen mit ausländischen Abschlüssen sowie die Etablierung von vergüteten Fachkarrieren zur Steige-
rung der Attraktivität des Arbeitsfelds.   
Die Bundesregierung fördert zudem weiterhin den Boys´Day - Jungen-Zukunftstag, um u.a. auch mehr männliche 
Personen als Fachkräfte im Bereich der erzieherischen Berufe zu gewinnen. Eine ähnliche Zielsetzung verfolgt 
die ebenfalls von der Bundesregierung geförderte Initiative „Klischeefrei“. In dieser geht es darum –mit inzwi-
schen mehr als 600 Partnerorganisationen aus den Bereichen Frühe Bildung, Schulen, Hochschulen, Berufsbera-
tung sowie Unternehmen – Akteure, die Einfluss auf Studien- und Berufswahlentscheidungen nehmen können, 
für eine klischeefreie Berufs- und Studienorientierung zu gewinnen.  
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Personen mit ausländischen sozialpädagogischen Abschlüssen stellen ein wichtiges Fachkräftepotenzial dar. Ne-
ben den Anstrengungen zur Beschleunigung und Vereinfachung der Anerkennungsverfahren existieren auf Län-
derebene verschiedene Initiativen zur Anwerbung von Fachkräften für die Kindertagesbetreuung. Die Bunde-
sagentur für Arbeit hat zudem mit dem Modell „Shaping the future“ ein Pilotprojekt zur Gewinnung von Erzie-
herinnen und Erziehern aus Drittstaaten gestartet. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bietet seit Juli 
2024 einen neuen Sprachkurs für Personen mit Deutsch als Zweitsprache an, die eine Tätigkeit im Bereich der 
Frühpädagogik bereits ausüben oder in Zukunft ausüben möchten. 

6 Haushaltsnahe Dienstleistungen fördern 
Die Kommission weist darauf hin, dass neben der Kinderbetreuungsinfrastruktur auch haushaltsnahe Dienstleis-
tungen einen Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten könnten. Deutschland zeichne sich 
im internationalen Vergleich dadurch aus, dass haushaltsnahe Dienstleistungen vergleichsweise selten in An-
spruch genommen würden. Trotz steuerlicher Absetzbarkeit und Anstellungsmöglichkeiten im Rahmen von Mi-
nijobs finde ein Großteil der bezahlten Arbeit im Haushalt unangemeldet am Schwarzmarkt statt. Befragungsdaten 
wiesen darauf hin, dass gerade Alleinerziehende sich mehr Unterstützung durch Hilfe im Haushalt und in der 
Kinderbetreuung zu Randzeiten und am Wochenende wünschten.  
Die Bundesregierung nimmt die Empfehlung, ein Gutscheinmodell zur Förderung haushaltsnaher Dienstleistun-
gen jenseits von prekärer Beschäftigung und Schwarzarbeit einzuführen, zur Kenntnis. Eine solche Maßnahme 
ist Gegenstand des Koalitionsvertrages für die 20. Legislaturperiode. Die Bundesregierung weist darauf hin, dass 
ein tragfähiger Arbeitsmarkt für haushaltsnahe Dienstleistungen eine breit aufgestellte Nachfrage benötigen 
würde, da sonst Angebote nicht nachhaltig und mit Marktchancen entstehen können. Weiterhin würde eine Flan-
kierung über die Professionalisierung und Qualitätssicherung auf der Angebotsseite benötigt.  

7 Familiengerechte Arbeitswelt 
Die Bundesregierung teilt die Einschätzung der Kommission, dass eine familienfreundliche Arbeitswelt eine 
wichtige Voraussetzung für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf darstellt. Eltern und insbesondere 
Alleinerziehende brauchen eine flexible Arbeitsorganisation (variable Teilzeitmodelle, Gleitzeit, familienfreund-
liche Schichtdienstpläne, Homeoffice, Job-Sharing, neue Karrieremodelle etc.), die ihnen im Lebensverlauf Zeit 
für Verantwortung im Beruf und in der Familie und damit eine ökonomische Eigenständigkeit ermöglichen.  
Um dieses Ziel zu erreichen, setzt sich die Bundesregierung mit dem Unternehmensprogramm „Erfolgsfaktor 
Familie“ in Kooperation mit den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft (BDA, DIHK, ZDH), weiteren Bran-
chenverbänden und Gewerkschaften (DGB) für eine familienbewusste Arbeitswelt ein. Mit Studien, Leitfäden 
und Veranstaltungen werden die Vorteile einer familienfreundlichen Personalpolitik in die Unternehmen getragen 
und Arbeitgeber bei der Umsetzung unterstützt. Das gleichnamige Unternehmensnetzwerk, angesiedelt bei der 
Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), zählt bereits rund 9.000 Mitglieder, Tendenz steigend. Die 
Kooperationen im Rahmen des Unternehmensprogramms und -netzwerks spiegeln die gemeinsame Verantwor-
tung und die gemeinsamen Interessen von Politik und Wirtschaft für eine familienbewusste Arbeitswelt, auch mit 
Blick auf die Relevanz einer höheren Frauenerwerbstätigkeit für die Fachkräftesicherung. Das Programm und das 
Netzwerk sollen vor diesem Hintergrund fortgeführt werden. 
Die Bundesregierung unterstützt die Zielrichtung der Kommission, sorgebedingte Wünsche der Beschäftigten zur 
Dauer und Lage der Arbeitszeit zu stärken.  

8 Teilhabechancen am Arbeitsmarkt ausschöpfen 
Grundvoraussetzung für die ökonomische Eigenständigkeit von Eltern im Allgemeinen und von Allein- und Ge-
trennterziehenden im Besonderen sei eine verlässliche Betreuungsinfrastruktur für alle Kinder ab dem ersten Le-
bensjahr. Darüber hinaus hält die Kommission besondere Anstrengungen für erforderlich, um die Arbeitsmarkt-
chancen spezifischer Gruppen, wie junger Alleinerziehender mit kleinen Kindern, zu verbessern. Die Effektivität 
der Vermittlungs- und Beratungsdienste der Jobcenter sollte in diesem Kontext geprüft werden. Nach § 10 SGB II 
sind arbeitsuchende Alleinerziehende mit Kindern unter drei Jahren grundsätzlich von der Suchverpflichtung be-
freit, was jedoch häufig zu ihrem Ausschluss von Unterstützungsangeboten führe. Dies führe nicht nur zu einem 
Fernbleiben vom Arbeitsmarkt und einem Verlust an Qualifikationen, sondern auch dazu, dass sie nicht von den 
Angeboten der Bundesagentur für Arbeit (BA) profitierten. Seit Juli 2021 kann durch eine geänderte Weisung der 
BA die Zumutbarkeit der Erwerbsaufnahme bei Nutzung einer Kindertagesbetreuung gegeben sein. Allerdings 
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bestehe die Gefahr, dass dadurch ein Anreiz entsteht, sich nicht um einen Betreuungsplatz zu bemühen, um Ver-
mittlungsbemühungen zu entgehen. Gleiche Teilhabechancen aller Kinder an frühkindlicher Bildung sollten laut 
Kommission nicht durch arbeitsmarktpolitische Ziele beeinträchtigt werden. Die Sachverständigenkommission 
empfiehlt eine Beratungspflicht von Jobcentern zur Qualifikation und Erwerbstätigkeit für Eltern mit Kindern 
unter drei Jahren, unabhängig von der Nutzung von Kitas, sowie eine verlässliche kursbegleitende Kinderbetreu-
ung für Maßnahmen. 
Die Bundesregierung teilt das Ziel der Verbesserung der Arbeitsmarktchancen von Alleinerziehenden mit kleinen 
Kindern. Die Fachlichen Weisungen der BA zu § 10 SGB II spezifizieren, dass die Aufnahme einer Erwerbstä-
tigkeit oder Teilnahme an einer Maßnahme für Erziehende von Kindern unter drei Jahren zumutbar sein kann, 
wenn eine Einzelfallprüfung ergibt, dass dies die Erziehung des Kindes nicht gefährdet. Damit wird eine Ent-
scheidung des Bundessozialgerichts (BSG) vom 15.12.2010, B14 AS 92/09 R, umgesetzt.  
Hinsichtlich der Beratung von Erziehenden mit Kindern unter drei Jahren weist die Bundesregierung darauf hin, 
dass bereits durch die Bürgergeldreform eine gesetzliche Klarstellung dahingehend herbeigeführt wurde, dass 
auch nicht arbeitslose erwerbsfähige Leistungsberechtigte (u. a. Erziehende mit Kindern unter drei Jahren) durch 
die Jobcenter umfassend und nachhaltig mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit und Überwindung der Hilfebe-
dürftigkeit zu unterstützen sind (§ 14 Absatz 1 SGB II). 
Eine darüber hinaus gehende gesetzlich geregelte Beratungspflicht der Jobcenter für Erziehende hält die Bundes-
regierung für nicht erforderlich.  
Die Fachlichen Weisungen zu § 10 SGB II spezifizieren darüber hinaus, dass Erziehende unabhängig von der 
Inanspruchnahme von Kinderbetreuung engmaschig beraten und betreut werden sollen. Die Beratung sollte die 
Chancen und Vorteile der beruflichen Integration bzw. Maßnahmeteilnahme und der Inanspruchnahme eines Kin-
derbetreuungsplatzes in den Mittelpunkt stellen und hierfür Unterstützung anbieten.  
Für die Bereitstellung der Kinderbetreuung zur Ermöglichung einer Maßnahmeteilnahme sind die Kommunen 
zuständig (§  16a SGB II).  
Die Kommission regt an, dass die Jobcenter ihre Expertise in der lebenslaufbezogenen Planung von Qualifikation 
und Arbeitsförderung für Allein- und Getrennterziehende weiter ausbauen. Die bereits an einigen Standorten re-
alisierte Kooperation zwischen Jugendhilfe und Jobcentern bzw. Arbeitsagenturen sollte bundesweit ausgedehnt 
werden. Es bedürfe umfassender Beratungsangebote, die auf die speziellen Bedürfnisse der Betroffenen zuge-
schnitten seien, wie etwa Online-Beratung, flexible Terminplanung, individuelles Coaching und Förderung sozi-
aler Netzwerke. Hier knüpft die mit dem § 16k SGB II zum 1. Juli 2023 neu eingeführte ganzheitliche Betreuung 
(Coaching) an, die nicht nur arbeitsmarktrelevante Inhalte, sondern auch soziale und strukturelle Aspekte betrach-
tet. Sie nimmt die jeweilige Lebenssituation insgesamt in den Blick und soll die Teilnehmenden darin bestärken, 
ihre Lebenssituation auch aktiv selbst zu verbessern.  
Auch der Zugang zu Qualifizierungsmaßnahmen, die den Lebensbedingungen von Allein- und Getrennterziehen-
den Rechnung tragen, müsste verbessert werden.  
Die Kommission konstatiert, dass es bislang kaum duale Teilzeitausbildungsverhältnisse  gebe, obwohl sie ins-
besondere jungen Allein- und Getrennterziehenden mit kleinen Kindern flexible Möglichkeiten bieten würden, 
einen berufsbildenden Abschluss zu erlangen. Auch für Betriebe könne die Teilzeitausbildung eine Chance zur 
Fachkräftegewinnung darstellen. Um die Bekanntheit der Teilzeitausbildung bei der Zielgruppe und den Betrie-
ben zu steigern, schlägt die Kommission bundesweite Informationskampagnen vor. Teilzeitauszubildende haben 
Anspruch auf finanzielle Unterstützung mit der Berufsausbildungsbeihilfe sowie auf die Unterstützung vor und 
während der Ausbildung mit der Assistierten Ausbildung. 
Die Kommission empfiehlt Rechtsansprüche auf Qualifizierungs- und Umschulungsmaßnahmen für Eltern, die 
nach familiären Unterbrechungen in den Beruf zurückkehren möchten. Derzeit seien diese als Ermessensleistun-
gen nur eingeschränkt verfügbar. Die Reform des Unterhaltsrechts 2008 habe die Verpflichtung zur Aufnahme 
einer Vollzeit-Erwerbstätigkeit für geschiedene betreuende Elternteile verschärft. Umfassende Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen sowie Übergangsmaßnahmen seien umso wichtiger. Um Allein- und Getrennterziehenden 
die Teilnahme zu vereinfachen, seien zeitflexible Lösungen wichtig – auch bei den Maßnahmen der Jobcenter.  
Die Kommission befürwortet in diesem Zusammenhang auch digitale Angebote wie das Nationale Onlineportal 
für berufliche Weiterbildung „mein NOW“ von der BA, das Informationen rund um das Thema berufliche Wei-
terbildung bündelt, leichter zugänglich macht und so die Kosten für die Suche nach passenden Weiterbildungen 
reduzieren kann.  
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Die Bundesregierung teilt das Ziel, Berufsrückkehrende zu unterstützen. Die Leistungen der aktiven Arbeitsför-
derungen stehen deshalb auch Berufsrückkehrenden zur Verfügung. Die Soll-Vorschrift des § 8 SGB III erleich-
tert Berufsrückkehrenden den Zugang zu Ermessensleistungen bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen. 
Diese Leistungen sollen in ihrer zeitlichen, inhaltlichen und organisatorischen Ausgestaltung die Lebensverhält-
nisse von Frauen und Männern berücksichtigen, die aufsichtsbedürftige Kinder betreuen und erziehen oder pfle-
gebedürftige Personen betreuen oder nach diesen Zeiten wieder in die Erwerbstätigkeit zurückkehren wollen. 
Zudem wurde mit dem Arbeit-von-morgen-Gesetz ein Rechtsanspruch auf das Nachholen eines Berufsabschlus-
ses auch für Berufsrückkehrende eingeführt. Darüber hinaus erhalten diese bei Teilnahme an Umschulungen oder 
anderen Maßnahmen, die zu einem Berufsabschluss führen, ein monatliches Weiterbildungsgeld in Höhe von 
150 Euro. Bei erfolgreicher Zwischen- oder Abschlussprüfung sieht § 87a SGB III zusätzlich eine Prämie in Höhe 
von 1.000 bzw. 1.500 Euro vor. Die BA ist bestrebt, verstärkt Wiedereinsteigende und Berufsrückkehrende in 
Arbeit zu vermitteln. Zu Fragen des beruflichen Wiedereinstiegs beraten die örtlichen Agenturen für Arbeit und 
die Jobcenter. Auch die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt unterstützen diese Ziele maßgeblich 
in den jeweiligen Institutionen. Mit der Einführung und dem Aufbau einer Berufsberatung im Erwerbsleben im 
Jahr 2020 wurde dieses Angebot, das sich insbesondere auch an Wiedereinsteigende richtet, gestärkt. 
Das Aktionsprogramm „Gleichstellung am Arbeitsmarkt. Perspektiven schaffen“ (GAPS) wurde 2022 gestartet 
und folgt auf das Aktionsprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“ (PWE), welches das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit von 2008 bis 2021 um-
setzte. 
Das Aktionsprogramm richtet sich vorwiegend an Menschen, die sich beruflich neu orientieren wollen, die sich 
zum Thema Vereinbarkeit und Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit informieren wollen oder die nach einer 
beruflichen Auszeit wieder in den Beruf einsteigen wollen. Auch Unternehmen, Verbände, Beratungsstellen, Ge-
werkschaften und andere Organisationen können von dem Programm profitieren. 

9 Wirtschaftliche Stabilität von Familien und nachhaltige ökonomische Eigenständigkeit 
verbessern – Fehlanreize abbauen 

Die Kommission zum Zehnten Familienbericht hat sich dem Neunten Familienbericht angeschlossen, indem sie 
die Überprüfung der Regelungen zum Ehegattensplitting, zur beitragsfreien Mitversicherung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung sowie der Ausgestaltung von Minijobs anmahnt. Die Bundesregierung sieht sich durch 
diese Empfehlungen in ihren Bestrebungen bestätigt, substantielle und auskömmliche Erwerbstätigkeit für Frauen 
wie für Männer unabhängig vom Ehestatus und insbesondere für Eltern auszubauen und partnerschaftliche Auf-
gabenteilung von Beruf und Familie zu stärken. Bundesregierung und Kommission sind sich einig darin, dass 
Hürden abgebaut werden sollten, die die Erwerbstätigkeit beider Elternteile erschweren.  
Das Ehegattensplitting kann eine höhere Ausschöpfung des Erwerbspotenzials behindern und im Falle einer Tren-
nung Armutsrisiken für Zweitverdienende erhöhen. Die Bundesregierung hat im Steuerfortentwicklungsgesetz 
die Überführung der Steuerklassen III und V in das Faktorverfahren der Steuerklassen IV vorgesehen. Damit will 
die Bundesregierung für mehr Fairness beim monatlichen Lohnsteuerabzug sorgen. Das Gesetz befindet sich im 
parlamentarischen Verfahren. Die festzusetzende Einkommensteuer und damit die familiäre steuerliche Belastung 
bleiben auch zukünftig gleich hoch. Jedoch bewirkt das Faktorverfahren für Eheleute und eingetragene Lebens-
partnerinnen und -partner, dass die Lohnsteuerbelastung unterjährig gerechter zwischen Eheleuten bzw. eingetra-
genen Lebenspartnerinnen und -partnern verteilt und eine überproportional hohe Besteuerung in Steuerklasse  V 
verhindert wird. Den Personen, die bislang als Zweitverdienende in Steuerklasse V besonders hohe Lohnsteuer-
Abzüge zu verzeichnen haben, wird in der Folge ein höherer monatlicher Nettolohn übrig bleiben. Hiermit werden 
Anreize für eine Erwerbsaufnahme oder -erweiterung gesetzt – gerade auch über eine geringfügige Beschäftigung 
hinaus – und damit die ökonomische Eigenständigkeit beider Partnerinnen und Partner gestärkt.  
Bereits in der Gesamtevaluation ehe- und familienbezogener Leistungen ist die Wirkung der beitragsfreien Mit-
versicherung von Ehegatten mit Blick auf die unterschiedlichen familienpolitischen Ziele untersucht worden. Dies 
hat gezeigt, dass sie negative Arbeitsanreizeffekte entfaltet. Weiterhin gilt es Hürden bzw. Anreize abzubauen, 
die die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung erschweren oder ein dauerhaftes Verharren 
insbesondere von Müttern in geringfügig entlohnter Beschäftigung („Minijob“) begünstigen. Die Reform des 
Übergangsbereichs im Jahr 2022 war dafür im Sozialversicherungsrecht ein erster Schritt. 
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Es ist ein Verdienst der Kommission, dass sie herausgearbeitet hat, welchen langfristigen und nachhaltigen Wert 
Bemühungen zur ökonomischen Eigenständigkeit v. a. für Frauen bzw. Mütter haben. Um mehr Orientierungs-
wissen zu vermitteln, hat das Center for Responsible Research and Innovation (CeRRI) des Fraunhofer IAO die 
Website „Lebenskarte Eigenständigkeit – zum Vorausschauen und Nachrechnen“ (www.lebenskarte.info) entwi-
ckelt. Sie stärkt Frauen wie Männer darin, an wichtigen Lebensstationen informierte Entscheidungen zugunsten 
ihrer wirtschaftlichen Eigenständigkeit zu treffen. 

10  Gemeinsame Elternverantwortung im Familien- und Sozialrecht ermöglichen 
Die Kommission spricht sich dafür aus, eine egalitäre Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit sowohl für Eltern 
in bestehenden Partnerschaften als auch nach Beendigung einer Partnerschaft zu fördern. Die Kommission kon-
statiert, dass geteilte Elternverantwortung nach einer Trennung für Väter, die bislang nach einer Trennung meist 
nicht mehr mit ihren Kindern in einer Haushaltsgemeinschaft leben, die Chance eröffnet, weiterhin aktiv das 
Leben ihrer Kinder zu begleiten. Für Mütter, die bisher mehrheitlich diejenigen sind, bei denen die Kinder wohn-
haft bleiben, bedeutet die gemeinsame elterliche Betreuungsverantwortung eine Entlastung und eröffnet neue 
Möglichkeiten, nach Trennung und Scheidung ökonomische Eigenständigkeit zu erlangen bzw. zu festigen. Auch 
Kinder, die häufig mit den vielfältigen negativen Folgen eines Kontaktbruchs und einer beeinträchtigten Eltern-
Kind-Beziehung konfrontiert sind, können durch eine gemeinsame Elternverantwortung entsprechend von den 
Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten beider Eltern profitieren. Vor dem Hintergrund gravierender Um-
brüche in den familialen Verhaltensweisen sei es nach Ansicht der Kommission an der Zeit, eine durchgreifende 
Reform des Familienrechts auf den Weg zu bringen, in der das Recht an neue Realitäten angepasst werde und 
systematisch die geteilte Betreuung kodiert würde. Auch die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag für die 
20. Legislaturperiode Reformen im Familienrecht vorgesehen.
Bei einer Trennung entscheiden die Eltern gemeinsam darüber, wie sie die Betreuung untereinander aufteilen 
wollen. Die Bundesregierung teilt die Einschätzung, dass der Umgang mit beiden Eltern in der Regel dem Wohl 
des Kindes dient, auch wenn es Konstellationen gibt, in denen es für das Kindeswohl besser ist, wenn nur ein 
Elternteil das Kind betreut. Wie die Eltern den Umgang ausgestalten, liegt im Ermessen der Eltern, die bei ihren 
Vereinbarungen immer das Kindeswohl im Auge haben sollten.  
Die Bundesregierung begrüßt die Vorschläge der Kommission, für alle Betreuungsmodelle der Eltern einen trans-
parenten Rechtsrahmen zu schaffen. Das sollte sich in den Regelungen des Umgangs- und Unterhaltsrechts wi-
derspiegeln. Eine entsprechende Stärkung der Beratung der Eltern sollte diesen auch bereits im Vorfeld helfen, 
am Kindeswohl orientierte Betreuungsmodelle untereinander nachhaltig vereinbaren zu können. In jedem kon-
kreten Fall muss abgewogen werden, welches Betreuungsmodell dem Wohl des Kindes am besten dient. Dabei 
müssen auch Fragen des Gewaltschutzes prioritär mit betrachtet werden.  
Die Kommission weist darauf hin, dass Neuregelungen im Familienrecht in konsistenter Weise mit Neuregelun-
gen bei den Mindestsicherungssystemen im Sozialrecht auf den Weg gebracht werden sollten. Sie empfiehlt, hö-
here Aufwendungen geteilter Betreuung in angemessener Weise bei den Leistungen zum notwendigen Lebens-
unterhalt aus den Mindestsicherungssystemen zu berücksichtigen.  
Die Bundesregierung teilt grundsätzlich das Anliegen, dass partnerschaftlichere Betreuungsmodelle jenseits des 
Residenzmodells auch wirtschaftlich schwächeren Familien möglich sein sollen. Auch sollten Änderungen im 
Bereich des Familien- und Sozialrechts weiterhin aufeinander abgestimmt werden. Bereits in der derzeitigen 
Rechtslage werden die aufgrund einer Trennung der Eltern anfallenden höheren Aufwendungen für den notwen-
digen Lebensunterhalt durch die Mindestsicherungssysteme abgedeckt. So wird dem mitbetreuenden Elternteil 
bspw. ein erhöhter Wohnbedarf zugeschrieben und ihm können Fahrtkosten zur Wahrnehmung des Umgangs-
rechts erstattet werden. Die Bundesregierung nimmt den Zehnten Familienbericht zum Anlass, darüber hinaus zu 
prüfen, inwiefern umgangs- und betreuungsbedingte Mehrbelastungen im Sozial- und Steuerrecht besser berück-
sichtigt werden könnten.   
Die Kommission empfiehlt, die Stimme der Kinder und Jugendlichen in familiengerichtlichen Verfahren stärker 
zu berücksichtigen. Die Bundesregierung unterstützt die Zielsetzung der Stärkung der Kinderrechte im familien-
gerichtlichen Verfahren. In diesem Sinne wird auch der Vorschlag, der Wissenschaft den Zugang zu familienge-
richtlichen Akten zu ermöglichen, wie dies auch zunehmend von der Praxis gefordert wird, geprüft. 
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11  Professionelle Beratung und Begleitung in schwierigen Trennungssituationen 
Nach Ansicht der Kommission ergeben sich mit der Zunahme geteilter Betreuung neue Herausforderungen für 
die kommunale Trennungs- und Scheidungsberatung. Fachkräftemangel und knappe Ressourcen führten dazu, 
dass diese Beratungsstellen, insbesondere die Allgemeinen Sozialen Dienste (ASD) der Jugendämter, an ihre Ka-
pazitätsgrenzen stoßen. Die ASD und andere Beratungsstellen könnten als Mediatoren fungieren und Eltern bei 
außergerichtlichen Einigungen unterstützen. Im internationalen Vergleich zeichne sich Deutschland dadurch aus, 
dass vergleichsweise häufig in Kindschaftssachen Gerichte angerufen werden. Um die Last der Gerichte zu redu-
zieren, könnte Jugendämtern und Beratungsstellen eine Schlüsselstellung zukommen. Dies würde auch Eltern von 
kostspieligen Anwalts- und Gerichtskosten entlasten. Aufgrund der eingangs benannten Engpässe bestehe in die-
sem Bereich dringender Handlungsbedarf. Konkret fordert die Sachverständigenkommission, dass den kommu-
nalen Jugendämtern ausreichende Ressourcen zugestanden werden, damit Partnerschaftskonflikt- und Trennungs-
beratungen angeboten und durchgeführt werden könnten. Zudem sollten die Familiengerichtsbarkeit wie auch die 
Jugendhilfe Kooperationsstrukturen regelhaft und bedarfsdeckend aufbauen, diese dauerhaft pflegen und somit 
ein tragfähiges Modell bzw. Konzept für den Umgang mit hochstrittigen Eltern in familiengerichtlichen Verfahren 
vorlegen. Juristische und ökonomische Fragestellungen gehörten bislang nur in Ausnahmefällen zum Portfolio 
von Familienberatungsstellen. Derartige Fragen würden häufig mit dem Hinweis ausgeklammert, die fachliche 
und persönliche Integrität in der Beratung zu wahren und nicht Partei zu ergreifen. Eine Lösung könnte darin 
bestehen, die individualisierte Trennungs- und Scheidungsberatung mit zwei Fachkräften durchzuführen, wie dies 
bereits in vielen Konzepten, insbesondere für hochkonflikthafte Eltern, empfohlen werde. 
Die Bundesregierung teilt die Einschätzung, dass frühzeitige Beratung und Stärkung von Partnerschafts- und El-
ternkompetenzen bei der Bewältigung von Konflikten und der Entwicklung von einvernehmlichen, von beiden 
Elternteilen getragenen Lösungen zur Wahrnehmung geteilter elterlicher Sorge, unterstützend wirken können. 
Dies dient insbesondere der Sicherstellung des Kindeswohls. Die strukturelle Kooperation zwischen Familienge-
richt und Jugendamt ist bereits gesetzlich geregelt.  
Die Bundesregierung weist darauf hin, dass präventive Beratung im Sinne einer Ambivalenzberatung sowie mul-
tiprofessionell ausgerichtete Beratungsangebote mit höheren Fachkräftebedarfen im Aufgabenbereich der Länder 
und Kommunen einhergehen. Gleichzeitig ist die Kinder- und Jugendhilfe bei gestiegenen Bedarfen insgesamt 
stark vom Fachkräftemangel betroffen. Das betrifft sowohl öffentliche als auch freie Träger in allen Aufgaben-
feldern von Beratungsleistungen über Kindertagesbetreuung bis zum Kinderschutz. Neben der Gesamtstrategie 
„Fachkräfte in Kita und Ganztag“, in dessen Rahmen ein Empfehlungspapier im Mai 2024 veröffentlicht wurde, 
wird das BMFSFJ einen Fachdialog Fachkräftesicherung in der Kinder- und Jugendhilfe initiieren, um im Rahmen 
seiner Zuständigkeit eine Verständigung mit Ländern, Kommunen und der Wohlfahrtspflege über kurz-, mittel- 
und langfristige Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und -sicherung v. a. im Kinderschutz herbeizuführen.  
Mit der Informationswebseite STARK „Streit und Trennung meistern“ hat der Bund eine Plattform geschaffen, 
die neben Informationen rund um das Thema Trennung und Scheidung auch mit psychoedukativen Angeboten 
für Eltern, Kindern und Jugendliche deren Kompetenzen im Umgang mit Trennungs- und Scheidungssituationen 
stärkt sowie Information und Materialien für Fachkräfte der Paar- und Trennungsberatung bietet. 
Fachkräfte in der Familienberatung geben Fortbildungsbedarfe im Bereich hochkonflikthafter Trennungen sowie 
zu rechtlichen und ökonomischen Fragestellungen an, die das Angebot weit übersteigen. Der Bedarf an Fort- und 
Weiterbildungen, der sich aus der größeren Vielfalt an Familienformen und den daran ausgerichteten Reformen 
im Familienrecht orientiert, soll gemeinsam mit den Ländern im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten aufge-
griffen werden.  
Die Kommission begrüßt die in den letzten Jahren erfolgten Reformen des Gesetzes über das Verfahren in Fami-
liensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), sieht jedoch weiterhin Hand-
lungsbedarf in der Auswahl und der Vergütung bei der Verfahrensbeistandschaft. Die Bundesregierung prüft die 
Empfehlung, die Qualifizierung und Vergütung der Verfahrensbeistände weiter zu stärken. 
Die Kommission empfiehlt mit Blick auf kindgerechte Justiz zu prüfen, wie das gesamte familiengerichtliche 
Verfahren im Sinne der Kinder optimiert werden könnte, damit Kindesanhörungen effektiver und weniger belas-
tend für Kinder gestaltet werden können. Die Bundesregierung teilt die Zielsetzung, das familiengerichtliche Ver-
fahren möglichst kindgerecht zu gestalten und für eine kindersensible Justiz zu sorgen.  
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12 Schutz vor Gewalt 
In der weiten Mehrzahl der Fälle sind Eltern in der Lage, nach Trennung und Scheidung zum Wohle ihrer Kinder 
zu agieren und trotz aller Konflikte und Streitigkeiten gewaltfrei miteinander umzugehen.  
Auch Häusliche Gewalt kann eine zentrale Ursache für die Beendigung einer Partnerschaft darstellen und zugleich 
während des Trennungsprozesses noch weiter eskalieren. Der Bundesregierung ist die Verbesserung des Gewalt-
schutzes ein zentrales Anliegen. Die Kommission begrüßt ausdrücklich, dass die Bundesregierung mit der für die 
20. Legislaturperiode geplanten Reform des Kindschaftsrechts Regelungen zum Schutz bei Gewalt gesetzlich
klarstellen wollte. So sollte bei Fällen, in denen ein Elternteil gegenüber dem anderen Elternteil Gewalt im Sinne
des Gewaltschutzgesetzes ausgeübt hat, regelmäßig eine gemeinsame elterliche Sorge nicht in Betracht kommen.
Auch die geplante gesetzliche Neuregelung, die bei (vermuteter) häuslicher Gewalt erleichterte Möglichkeiten
vorsieht, Umgangs- und Kontaktrechte (gegebenenfalls zeitweilig) zu beschränken oder auszusetzen, begrüßt die
Kommission. Sie weist zudem darauf hin, dass in Beziehungen, in denen stark asymmetrische Machtverhältnisse
durch physische und nichtphysische Gewalt durchgesetzt und gefestigt wurden, das für eine einvernehmliche
Regelung notwendige Mindestmaß an Einigungs-, Konsens- und Kooperationsfähigkeit der Eltern regelmäßig
nicht vorausgesetzt werden kann. Daher sollte im Familienverfahrensrecht ergänzt werden, dass es kein Gebot
des Hinwirkens auf Einvernehmen der Eltern in Fällen familialer Gewalt oder des Gewaltverdachts gibt. Vielmehr
sollte im Mittelpunkt stehen, dass in Zusammenarbeit mit beteiligten Institutionen wie dem Jugendamt, Fachbe-
ratungsstellen oder der Polizei eine umfangreiche Prüfung und Beweismittelsicherung vorgenommen werde, die
gleichzeitig Schutz und Stabilisierung der Gewaltopfer garantiere.
Die Bundesregierung hat am 27. November 2024 den Gesetzentwurf für ein Gewalthilfegesetz auf den Weg ge-
bracht. Durch dieses Gesetz soll das Recht auf Schutz und Beratung bei geschlechtsspezifischer und häuslicher 
Gewalt abgesichert und ein Rechtsrahmen zur Bereitstellung ausreichender Schutz- und Beratungsangebote ge-
schaffen werden. Dieses Vorhaben befindet sich im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren. Es ist ein wich-
tiger Baustein bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland. Das Gewalthilfegesetz verfolgt das 
Ziel, dass jede von geschlechtsspezifischer oder häuslicher Gewalt betroffene Person, insbesondere Frauen mit 
ihren Kindern, zeitnah und niedrigschwellig Schutz und qualifizierte fachliche Beratung erhält. Mit Einführung 
einer bundesgesetzlichen Regelung soll auch der Ausbau von Schutzangeboten bei Gewalt in Deutschland voran-
gebracht werden, denn mit der Regelung des Zugangs zu Schutz und Beratung bei Gewalt geht die staatliche 
Verpflichtung einher, entsprechende Infrastruktur, insbesondere Fachberatungsstellen und Frauenhäuser, bereit-
zustellen. Dabei geht es ausdrücklich auch um die bedarfsgerechte Unterstützung und die Schaffung von Zu-
fluchtsräumen für männliche Opfer von Partnerschaftsgewalt. Mit dem geplanten Gewalthilfegesetz sollen auch 
die Bedarfe vulnerabler Gruppen wie geflüchteter Frauen angemessen berücksichtigt werden. Im Rahmen des 
Gewalthilfegesetzes ist vorgesehen, dass der Bund den finanziellen Belastungen der für die Umsetzung dieses 
Gesetzes zuständigen Länder Rechnung trägt, indem er sie befristet durch zusätzliche Umsatzsteuermittel entlas-
tet. Mit dem Bundesförderprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ wurde bereits ein Beitrag geleistet, 
bekannte Lücken im Hilfesystem für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder zu schließen und den bedarfsge-
rechten Ausbau des Hilfesystems in Deutschland weiter voranzubringen. Die bewilligten Vorhaben tragen insbe-
sondere auch zur Verbesserung des Zugangs für bislang unzureichend erreichte Zielgruppen, wie beispielsweise 
Frauen mit Behinderung, Frauen mit vielen Kindern oder älteren Söhnen, Migrantinnen oder Geflüchtete bei. 
Die vom EU-Parlament und EU-Rat beschlossene EU-Richtlinie „Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häusliche Gewalt“ muss in Deutschland bis zum 14. Juni 2027 umgesetzt werden. Der Opfer-Begriff im Kontext 
häuslicher Gewalt wird unabhängig von deren Geschlecht definiert. Nach Artikel 30 müssen für alle Opfer von 
häuslicher Gewalt in ausreichender Anzahl und leicht zugängliche Schutzunterkünfte bereitgestellt werden. Der-
zeit sind nur 15 Schutzeinrichtungen für Männer in Deutschland vorhanden, wobei knapp 30 Prozent der von 
häuslicher Gewalt betroffenen Personen Jungen und Männer sind. Das BMFSFJ fördert daher die Bundesfach- 
und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz, die Interessierte bei dem Aufbau von Schutzeinrichtungen unter-
stützt sowie fachliche Beratungs- und Unterstützungsarbeit leistet.  
Neben dem Schutz vor ausgeübter Gewalt ist es zudem das erklärte Ziel dieser Bundesregierung, Gewalt zu ver-
hindern. Mit der von der Bundesregierung geplanten Strategie zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt sollen beide Bereiche aufgegriffen werden. Präventionsmaßnahmen gibt es in sehr 
unterschiedlicher Form. Um eine belastbare Grundlage für die Weiterentwicklung zu gewinnen, hat das BMFSFJ 
die Studie „Bedarfsanalyse zur Prävention von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und von häuslicher 
Gewalt“ in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden Anfang 2025 erwartet und sollen in Fachkreisen breit kom-
muniziert werden. 
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Täterarbeit bei häuslicher Gewalt stellt einen Baustein zur Prävention gegen erneute Gewaltausübung dar. Gerade 
in Trennungsprozessen ist häufig eine Eskalation von Gewalt zu beobachten. Hier kann rechtzeitig eingesetzte 
Arbeit mit Täterinnen und Tätern ggf. eine Reduktion von Gewalt bewirken. Das BMFSFJ ist u. a. im Rahmen 
der verfassungsrechtlich vorgegebenen Zuständigkeit des Bundes bestrebt, die Professionalisierung und Etablie-
rung von Täterarbeit in Deutschland durch befristete Projektförderung zu verbessern.  
Die Kommission macht deutlich, dass die Datenlage im Kontext von Schutz vor Gewalt und Vernachlässigung in 
Familien an vielen Stellen noch lückenhaft ist. Die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindes-
missbrauchs hat 2024 den Aufbau eines Zentrums für Forschung zu sexueller Gewalt an Kindern und Jugendli-
chen auf den Weg gebracht, mit dem Prävalenzzahlen zum Ausmaß sexueller Gewalt an Kindern und Jugendli-
chen in Deutschland erhoben werden, darunter auch die Prävalenz sexueller Gewalt innerhalb der Familie. 

13  Armut vermeiden und Risiken beachten 
Alleinerziehende und ihre Kinder sind besonders oft von Armut betroffen oder bedroht. Die Kommission konsta-
tiert dies unmittelbar für Einkommensarmut, jedoch auch für mittelbare soziale Ausgrenzung und mangelhafte 
Möglichkeiten am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Besonders gefährdet in Armut zu leben, sind alleinerzie-
hende Frauen, die weder über einen Hochschul- noch über einen Berufsabschluss verfügen. Das Armutsrisiko ist 
zudem signifikant erhöht, wenn das jüngste Kind im Haushalt unter drei Jahre alt ist. Allein- und getrennt erzie-
hende Eltern sind nicht nur beim Einkommen, sondern auch beim Vermögen benachteiligt. Dies betrifft insbe-
sondere Frauen nach einer Trennung aus nichtehelichen Lebensgemeinschaften. Während nach einer Scheidung 
in der Regel ein wertmäßiger Ausgleich des während der Ehe erworbenen Vermögens nach den Regelungen über 
den Zugewinnausgleich erfolgt, bleibt das jeweilige Vermögen nach der Trennung in nichtehelichen Beziehungen 
auf das bis dahin individuell angesammelte Vermögen beschränkt. Dies fällt bei Frauen häufig geringer aus, da 
sie sich in der Regel stärker in die Sorgearbeit der Kinder einbringen und damit weniger Erwerbszeit zur Verfü-
gung haben. Auch hinsichtlich der Wohnkosten zeigt sich eine Benachteiligung: Allein- und getrennt Erziehende 
leben häufiger in Großstädten, wo die Wohnkosten generell höher sind als in ländlichen Gebieten. Auf dem Land 
ist die Erreichbarkeit von Unterstützungsinfrastrukturen oftmals problematisch, was durch den Ausbau des Mo-
bilitätsangebots sowie digitale Beratungsangebote adressiert werden sollte. 
Vor dem Hintergrund dieser Analysen erachtet die Kommission das Sozialleistungssystem als wichtiges Hand-
lungsfeld, um Alleinerziehende und ihre Kinder besser zu unterstützen. 
Existenzsichernde und vorrangige Leistungen werden schon in einem sehr hohen Maße in Anspruch genommen. 
Die Bundesregierung stimmt mit der Kommission darin überein, dass es wichtig ist, die Höhe existenzsichernder 
und vorrangiger Leistungen transparent zu ermitteln. Zur Vermeidung von (verdeckter) Armut gilt es primär, die 
Partizipation am Arbeitsmarkt weiter zu fördern und zu steigern. Darüber hinaus ist es notwendig, dass diejenigen, 
die Anspruch auf Unterstützungsleistungen wie bspw. Kinderzuschlag und Wohngeld haben, diesen auch tatsäch-
lich wahrnehmen. Eine – wie von der Kommission vorgeschlagene – regelmäßige offizielle Berichterstattung zu 
den Fortschritten bei der Inanspruchnahme ist allerdings aufgrund fehlender Daten nicht sinnvoll umsetzbar: Leis-
tungsberechtigte Haushalte, die ihnen zustehende Leistungen nicht in Anspruch nehmen, werden statistisch grund-
sätzlich nicht erfasst. Entsprechend lässt sich die Anzahl solcher Haushalte nur auf Basis von Befragungsdaten 
und Modellrechnungen schätzen. Die Ergebnisse solcher Simulationsrechnungen sind dabei von Unsicherheiten 
betroffen. 
Über die Entwicklung, der den Kinderzuschlag nutzenden Haushalte und der durch den Kinderzuschlag erreichten 
Kinder sowie des Auszahlungsbetrags hingegen führt die Familienkasse bereits eine Statistik. Danach ist die In-
anspruchnahme des Kinderzuschlags seit 2023 deutlich angestiegen und weiter steigend. Auch beim Wohngeld 
hat sich die Zahl der Empfängerhaushalte seit Inkrafttreten der Wohngeldreform 2023 massiv erhöht. Um die 
Inanspruchnahme von Leistungen wie dem Kinderzuschlag weiter zu steigern, verfügt die Familienkasse zudem 
bereits über umfangreiche Beratungsinstrumente. So gibt es den sogenannten KiZ-Lotsen, die telefonische Bera-
tung, die Beratung vor Ort und auch eine Videoberatung wird angeboten. Über den KiZ-Lotsen kann sich jede 
Familie einen Überblick über die Leistung verschaffen und in Erfahrung bringen, ob möglicherweise ein Anspruch 
auf Kinderzuschlag besteht.  
Auch beim Wohngeld führt eine hohe Inanspruchnahme dazu, dass das Instrument seine volle sozialpolitische 
Entlastungswirkung entfalten kann. Um zukünftig die Inanspruchnahme des Wohngeldes zu verbessern, führt das 
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) derzeit eine Studie zu den Gründen 
für die Nichtinanspruchnahme in Kooperation mit dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



Drucksache 20/14510 – 20 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 

Bauwesen (BBSR) und dem Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH durch. Zugleich unter-
nimmt das BMWSB bereits umfassende kommunikative Anstrengungen, um das Wohngeld und seine Antrags-
bedingungen öffentlich stärker bekannt zu machen. Hierzu zählen beispielsweise ein digitaler Wohngeldrechner 
auf der Website des Ministeriums (bmwsb.bund.de/wohngeldrechner), umfangreiche Informationsmaterialien wie 
Flyer und Postkarten in sieben verschiedenen Sprachen sowie in leichter Sprache, ein Erklärvideo und Inhalte 
zum Teilen für Social Media. Außerdem wurden Sozial- und Wohlfahrtsverbände intensiv über das neue Wohn-
geld-Plus informiert, da sie über ihre Einrichtungen vor Ort mit Wohngeld-Anspruchsberechtigten in ganz 
Deutschland ohnehin täglich in Kontakt sind und sie auf die Möglichkeit der Beantragung aufmerksam machen 
können. Darüber hinaus hat das BMWSB ein eigenständiges Info-Telefon zum Wohngeld eingerichtet, an dem 
interessierte Bürgerinnen und Bürger einen ersten Überblick zum Wohngeld sowie den Beantragungsmöglichkei-
ten erhalten können. 
Die Kommission ist der Auffassung, dass in Trennungsfamilien höhere Aufwendungen für Kinder entstehen als 
in Paarfamilien, z. B. aufgrund der Notwendigkeit doppelter Anschaffungen. Die bessere Berücksichtigung um-
gangs- und betreuungsbedingter Mehrbelastungen im Sozial- und Steuerrecht ist Gegenstand des Koalitionsver-
trages für die 20. Legislaturperiode.  Die Bundesregierung prüft die Empfehlung der Kommission, umgangs- und 
betreuungsbedingte Mehrbelastungen empirisch zu ermitteln, sie in angemessener Weise zu berücksichtigen und 
damit die partnerschaftliche Betreuung der Kinder nach einer Trennung zu fördern. 
Im Bereich der steuerlichen Berücksichtigung spricht sich die Kommission vor dem Hintergrund, dass das System 
des Ehegattensplittings kurzfristig nicht absehbar durch ein anderes System ersetzt werde, dafür aus, den Entlas-
tungsbetrag für Alleinerziehende, der bislang auf ‚freihändigen‘ Schätzungen beruht, empirisch zu ermitteln. Es 
wird vorgeschlagen, den Freibetrag in der empirisch ermittelten Höhe in einen Abzug von der Steuerschuld um-
zuwandeln, sodass alle Alleinerziehenden, die Einkommensteuer in mindestens der Höhe des Abzugsbetrags zah-
len, die gleiche Entlastungswirkung erzielen würden. Es wäre weitergehend zu prüfen, eine ‚negative Einkom-
menssteuer‘ an diejenigen Alleinerziehenden auszuschütten, die keine oder nur geringe Steuern zahlen.  
Die Bundesregierung teilt die Zielsetzung der Kommission, dass eine stärkere Unterstützung und Entlastung von 
Alleinerziehenden mit geringen und mittleren Einkommen geboten ist. Bei der Berechnung des Wohngelds wer-
den finanzielle Mehrbedarfe durch den Alleinerziehendenfreibetrag berücksichtigt. Die Einführung einer Steuer-
gutschrift für Alleinerziehende ist Gegenstand des Koalitionsvertrages für die 20. Legislaturperiode. Die Reali-
sierung dieser Maßnahme setzt die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln voraus. Im Gesetzgebungsverfahren 
zum Jahressteuergesetz 2024 wurde die Bundesregierung durch den Bundestag gebeten, „die Optionen zur ver-
besserten steuerlichen Berücksichtigung der Mehrkosten von Alleinerziehenden insbesondere bei geringen Ein-
kommen weiter zu prüfen. Dabei könnten neben einer Steuergutschrift auch andere Optionen als Lösung sondiert 
werden, zum Beispiel auch eine „Günstigerprüfung“. Zugleich solle die Bürokratie und verwaltungstechnische 
wie digitale Umsetzung mitgedacht werden. Die Bundesregierung wird darüber hinaus gebeten, die Interessen 
von Alleinerziehenden auch weiterhin besonders im Blick zu haben und weitere Maßnahmen zu ihrer Entlastung 
in einem der nächsten Gesetzgebungsverfahren vorzulegen.“ (Bundestagsdrucksache 20/13419, Seite 211). 
Die Kommission schlägt vor, nur noch den hälftigen Kindergeldbetrag auf den Unterhaltsvorschuss anzurechnen 
und bei einem regelmäßigen Aufenthalt des Kindes in zwei elterlichen Haushalten zu überprüfen, wie die Unter-
haltsvorschussleistung gegebenenfalls aufgeteilt oder gemindert werden könne, wenn sich ein Kind regelmäßig 
länger im Haushalt des anderen Elternteils aufhalte. Falls kein Elternteil den Mindestunterhalt für das Kind leisten 
könne, solle es auch im Fall des paritätischen Betreuungsmodells für das Kind möglich sein, Unterhaltsvorschuss 
zu beziehen und diesen zwischen beiden Eltern aufzuteilen. 
Die Bundesregierung weist darauf hin, dass der Staat verlässlich das vollständige sächliche Existenzminimum des 
Kindes sichert. Wenn das Existenzminimum des Kindes bereits durch eine andere staatliche Leistung wie das 
Kindergeld teilweise gesichert wird, ist es Aufgabe des Staats, als Unterhaltsvorschuss noch so viel zu leisten, 
wie nötig ist, um das Existenzminimum vollständig sicherzustellen, wenn die Eltern das nicht leisten. Dies führt 
zur Anrechnung des vollen Kindergeldes auf den Unterhaltsvorschuss. 
Ziel des Unterhaltsvorschusses ist die Entlastung Alleinerziehender von der Doppelbelastung aus ganz überwie-
gender Betreuung und der Übernahme des teilweisen oder vollständigen Kindesunterhalts. Dieser spezifische 
Entlastungszweck rechtfertigt die einfache, bedürftigkeitsunabhängige Leistung des Unterhaltsvorschusses. Bei 
geteilter Betreuung gibt es die Doppelbelastung nicht. Hier ist eine staatliche Unterhaltsersatzleistung darum nur 
gerechtfertigt, wenn auch Hilfebedürftigkeit besteht. Hier greifen Leistungen der Mindestsicherung, der Kinder-
zuschlag und das Wohngeld. 
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Aufgrund des höheren Armutsrisikos sind Alleinerziehende auch einem erhöhten Risiko der Überschuldung aus-
gesetzt. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II können die Schuldnerberatung als kommunale Ein-
gliederungsleistung (§ 16a SGB II) in Anspruch nehmen. Die Sachverständigenkommission empfiehlt vor diesem 
Hintergrund einen gesetzlichen Rechtsanspruch auf eine kostenlose Schuldnerberatung für alle überschuldeten 
und von Überschuldung bedrohten Personen. Davon könnten Alleinerziehende besonders profitieren. Die Bun-
desregierung nimmt dies zur Kenntnis. 

14 Gesundheitsförderung, Wohlbefinden und Freiräume für Trennungsfamilien und ihre 
Kinder 

Die Vulnerabilität von Alleinerziehenden und ihren Kindern zeigt sich nach Ansicht der Kommission nicht nur 
in der eingeschränkten Verfügbarkeit materieller Ressourcen, sondern auch in ihrer Gesundheit und ihrem allge-
meinen Wohlbefinden. Alleinerziehende sind deutlich häufiger von gesundheitlichen und psychischen Beein-
trächtigungen betroffen, als Eltern in Paarhaushalten. Alleinerziehende Mütter weisen eine erhöhte Prävalenz von 
Depressionen und Stress auf, berichten von einem schlechteren allgemeinen Gesundheitszustand und zeigen ein 
schädlicheres Gesundheitsverhalten im Vergleich zu Müttern in Paarfamilien. Diese gesundheitlichen Belastun-
gen sind besonders ausgeprägt in konfliktbehafteten Trennungsfamilien und wirken sich negativ auf das Wohlbe-
finden der Kinder aus. Darüber hinaus sind auch Nicht-Residenz-Eltern von gesundheitlichen und psychischen 
Belastungen betroffen, eine Gruppe, die in der Forschung bisher wenig Beachtung gefunden hat. 
Die Kommission empfiehlt daher eine Stärkung der Gesundheitsförderung insbesondere bei hochbelasteten allein- 
und getrennterziehenden Familien. Dabei sollten Angebote zur Vermeidung von Stigmatisierung und Verstärkung 
der Nutzerorientierung insbesondere als Querschnittsanforderung in Konzepten allgemeiner familiärer Gesund-
heitsförderung eingebunden werden. Daneben sollten auch spezifische Angebote für allein- und getrennterzie-
hende Mütter und Väter, etwa über Familienzentren und Beratungsstellen, vorgehalten werden. Es brauche Maß-
nahmen der Verhältnisprävention, die unmittelbar an den Lebenswelten der Familien ausgerichtet sind. Beispiel-
haft seien etwa die kommunalen Präventionsketten.  
Die Kommission stellt fest, dass Kinder, deren Eltern getrennt sind, in ihren Freizeitaktivitäten eingeschränkt 
sind, was häufig mit der prekären finanziellen Situation von alleinlebenden Eltern in Zusammenhang steht. Sie 
empfiehlt deshalb, öffentlich geförderte Maßnahmen und Angebote zu initiieren, die den sozialen Rückhalt von 
Eltern und Kindern in verschiedenen Lebensbereichen fördern (z. B. Zeit zur Erholung, Unterstützung bei der 
Ferien-, Freizeit- und Wochenendgestaltung usw.). Dies beziehe sich auch auf eine stärkere Verankerung sozial-
pädagogischer Förderung inklusiver Lernförderung und sozio-kultureller Aktivitäten in ganztägigen Bildungs- 
und Betreuungsangeboten, um mehr Kinder aus einkommensschwachen Haushalten mit diesen Angeboten zu 
erreichen. 
Eine lebendige Kinder- und Jugendarbeit kann Familien auch mit Freizeiten unterstützen und für Kinder und 
Jugendliche einen Teil der Ferien gestalten. Das kann für Kinder in schwierigen Lebensphasen besonders wertvoll 
sein. Um der damals akuten Notlage von jungen Menschen und ihren Familien zu begegnen, hat die Bundesre-
gierung im Frühjahr 2021 das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ ins Leben 
gerufen und damit jungen Menschen u. a. wertvolle und persönlichkeitsentwickelnde Erfahrungen ermöglicht, 
wie z. B. Sport-, Freizeit- und Ferienaktivitäten. Mit dem befristeten Anschlussprogramm „Zukunftspaket für 
Bewegung, Kultur und Gesundheit“ fördert das BMFSFJ seit 2023 Projekte von und für junge Menschen und 
macht zudem Angebote der sportlichen und kulturellen Kinder- und Jugendbildung bekannter und zugänglicher. 
Im Übrigen unterstützt das BMFSFJ die bundeszentrale Infrastruktur der Kinder- und Jugendarbeit, die u. a. in 
der Kinder- und Jugendarbeit im Sport und der kulturellen Kinder- und Jugendbildung wichtige Grundlagen dafür 
schafft, dass auch Kinder von getrennt- und alleinerziehenden Eltern vor Ort gute Angebote der außerschulischen 
Bildung wahrnehmen können. Ferner unterstützt der Bund Familien und Eltern über bundesweit tätige Träger, für 
die Weiterqualifizierung von Fach- und Honorarkräften in der Familienbildung und -beratung mit dem Ziel einer 
hohen Fachlichkeit der präventiven Angebote für Familien vor Ort. Ziel ist es ferner, Familien mit geringen sozio-
ökonomischen Ressourcen oder besonderen Bedarfen Angebote zugänglich zu machen, die der Bund auch durch 
Elternbegleitung unterstützt.  
Der künftige Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ermöglicht verstärkt sozio-
kulturelle Aktivitäten in ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten zu verankern. Grundsätzlich besteht 
auch in unterrichtsfreien Zeiten ein Anspruch auf Betreuung (hierbei können die Länder Ferienschließzeiten von 
bis zu vier Wochen regeln). Um den Rechtsanspruch während der unterrichtsfreien Zeit sicherzustellen, stehen 
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den Ländern bzw. Kommunen vielfältige Umsetzungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Vielfalt der bereits be-
stehenden Ferienangebote kann dabei für rechtsanspruchserfüllende Angebote (entsprechend der Vorgaben des 
Ganztagsförderungsgesetz-GaFöG) genutzt werden.  
Wie hoch die Nachfrage an Ferienbetreuung ist, die den Kriterien des Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG ent-
spricht, kann nur vor Ort festgestellt werden.  
Die Bundesregierung hat zudem im Juli 2023 den Nationalen Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutsch-
land“ beschlossen und setzt damit die Ratsempfehlung zur Einführung einer Europäischen Garantie für Kinder 
um. Sie hat sich darin zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 entsprechend verfassungsrechtlicher Zuständigkeiten 
gemeinsam mit Ländern, Kommunen sowie der Zivilgesellschaft allen benachteiligten Kindern und Jugendlichen, 
den Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Betreuung, Bildung, Gesundheitsversorgung, gesunder Ernährung 
und angemessenem Wohnraum zu gewährleisten. Mit der Einrichtung des NAP-Ausschusses gibt es in Deutsch-
land erstmals ein Gremium, das einen regelmäßigen auf Bundesebene koordinierten Austausch zu Armut und 
sozialer Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen zwischen Akteurinnen und Akteuren aller politischen Ebe-
nen, der zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie wissenschaftlichen Expertinnen und Experten ermöglicht. 
Mit dem Nationalen Aktionsplan wird Strukturentwicklung gefördert, die integriertes Handeln aller verantwortli-
chen Ebenen einfordert und ermöglicht. Handlungsoptionen von Bund, Ländern und Kommunen werden gleich-
ermaßen in den Blick genommen. Ziel ist es, in jeder Kommune eine kindzentrierte Infrastruktur anzustoßen.  
Wie im Kapitel 7 des Familienberichts aus Daten der Zeitverwendungserhebung (ZVE) 2022 zitiert, geben allein-
erziehende Mütter und Väter im Vergleich zu in Paarhaushalten lebenden Eltern deutlich häufiger an, sich einsam 
zu fühlen. Dieser Befund zeigt sich auch im Einsamkeitsbarometer 2024, welches anhand von Daten des Sozio-
ökonomischen Panels belegt, dass Alleinerziehende deutlich stärker von erhöhten Einsamkeitsbelastungen betrof-
fen sind als nicht alleinerziehende Personen.  
Die Bundesregierung hat Einsamkeit als ein für viele Menschen sehr belastendes Thema im Blick. Die Strategie 
der Bundesregierung gegen Einsamkeit beinhaltet zahlreiche Maßnahmen, um Einsamkeit vorzubeugen und zu 
lindern. Die Strategie wurde in einem breiten Beteiligungsprozess erarbeitet und im Dezember 2023 vom Kabinett 
verabschiedet. Ziel ist es, das Thema Einsamkeit in Deutschland stärker politisch und wissenschaftlich zu be-
leuchten. Mit der Strategie werden besonders vulnerable Gruppen für Einsamkeit stärker in den Blick genommen, 
zu denen auch Alleinerziehende zählen. Das BMFSFJ hat in diesem Zusammenhang zum Beispiel das neue För-
derprogramm „Zusammenhalt stärken – Menschen verbinden“ mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus 
(ESF Plus) aufgesetzt. Es richtet sich ab September 2024 für drei Jahre in ca. 20 Kommunen an Menschen im 
mittleren Erwachsenenalter. Für kritische Lebensphasen, wie u. a. dem Übergang von gemeinsam erziehenden zu 
alleinerziehenden Elternteilen oder dem Übergang von einer Partnerschaft zur Verwitwung, sollen niedrigschwel-
lige kommunale Strukturen mit verschiedenen Angeboten Einsamkeit verhindern oder begegnen. Das vom 
BMWSB verantwortete Programm „Sozialer Zusammenhalt“ im Rahmen der Bund-Länder-Städtebauförderung 
dient der Stabilisierung und Aufwertung städtebaulich, wirtschaftlich und sozial benachteiligter und struktur-
schwacher Stadt- und Ortsteile. Städtebauliche Investitionen in das Wohnumfeld, in die Infrastrukturausstattung 
und in die Qualität des Wohnens befördern Generationengerechtigkeit. Sie sorgen für mehr Familienfreundlich-
keit im Quartier und verbessern die Chancen insbesondere auch der dort lebenden Kinder und Familien auf Teil-
habe und Integration. Ziel ist es vor allem, lebendige Nachbarschaften zu befördern und den sozialen Zusammen-
halt zu stärken. 
Eine besonders vulnerable Gruppe sind allein- und getrennterziehende Eltern mit Kindern mit Beeinträchtigung. 
Die Kommission empfiehlt zum einen die gebündelte Bereitstellung qualitätsgeprüfter Informationen zu Hilfs- 
und Unterstützungsangeboten für alle Eltern mit Kindern mit Beeinträchtigungen z. B. über ein entsprechendes 
Online-Informationsportal. Zum anderen empfiehlt sie individuelle Beratung speziell für allein- und getrennter-
ziehende Eltern, beispielsweise in Form eines qualifizierten ‚Case Managements‘. Es wird zudem empfohlen, 
eine bis vier spezialisierte Anlaufstellen pro Bundesland einzurichten, die flächendeckenden, aber inhaltlich un-
zureichenden Kleinlösungen vorzuziehen sind. 
Die Bundesregierung teilt die Zielsetzung der besseren Information von Eltern zu Hilfs- und Unterstützungsan-
geboten sowie zur individuellen Beratung für allein- und getrennterziehende Eltern. Mit der Inklusiven Lösung, 
deren gesetzliche Ausgestaltung das BMFSFJ mit einem breiten Beteiligungsprozess vorbereitet hat und für die 
am 27. November 2024 ein Gesetzentwurf vom Kabinett beschlossen wurde, soll die Zuständigkeit für alle Kinder 
und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe ab 2028 zusammen-
geführt werden. Damit rücken die spezifischen Unterstützungsbedarfe von allein- und getrennterziehenden Eltern 
von Kindern mit Behinderungen stärker in den Fokus der Kinder- und Jugendhilfe, die auch zur Beratung an den 
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Schnittstellen zu anderen Leistungssystemen verpflichtet ist. Auch der 2024 implementierte Verfahrenslotse soll 
über 2028 hinaus Eltern von Kindern mit Behinderungen durch sämtliche Hilfeprozesse begleiten.  
Die Website wege-zur-pflege.de des BMFSFJ informiert Beschäftigte, die neben der Erwerbstätigkeit pflegebe-
dürftige Kinder oder Erwachsene pflegen, über die Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflege-
zeitgesetzes wie zum Beispiel über die Voraussetzungen von Freistellungsansprüchen und weist auf Beratungs-
angebote hin. Zudem finden sich dort z. B. Checklisten und Musterformulare zur Ankündigung von Freistellun-
gen, ein Darlehensrechner und weiterführende Hinweise. 

15 Vielfalt gelebter Betreuungsmodelle in Trennungsfamilien – im Recht, in der Kommuni-
kation und in der Statistik 

Die Kommission konstatiert, dass das Residenzmodell in Deutschland normativ und rechtlich stark verankert sei, 
während die geteilte Betreuung als ‚unvollständige Institution‘ verstanden werden könne, die rechtlich und nor-
mativ nicht annähernd in gleicher Weise institutionalisiert sei. Sie empfiehlt, gemeinsame Betreuung und Erzie-
hung nach Trennung und Scheidung zu fördern, indem nicht nur rechtliche, sondern auch normative Barrieren 
abgebaut würden.  
Mit der Online-Plattform „STARK- Streit und Trennung meistern“ (www.stark-familie.info) fördert die Bundes-
regierung ein Informations- und Ersthilfeangebot für Familien in Streit und Trennung und leistet damit Aufklä-
rungsarbeit auch rund um das Thema „geteilte Betreuung“. Rechtliche Änderungen im Familienrecht werden auf 
der STARK-Seite zielgruppengerecht aufbereitet. Die STARK-Plattform bietet auch für Beratungsfachkräfte mit 
einem eigenen Bereich entsprechende Materialien für die Beratungspraxis. 
Die Daten der amtlichen Statistik stellen die zentrale Grundlage für evidenzbasierte und zielgenaue politische 
Entscheidungen dar. Die Kommission hat umfassend dargelegt, welche Forschungs- und Datenlücken es bei der 
Betrachtung von Allein- und Getrennterziehenden gibt. Sie skizziert diese Leerstellen der amtlichen Statistik, 
insbesondere im Hinblick auf die bislang fehlende Erfassung haushaltsübergreifender Eltern-Kind-Beziehungen 
und die Erfassung geteilter Betreuung. Präzise Daten zur Situation von Allein- und Getrennterziehenden sind 
zentral für die Erfassung ihrer Lebenslage, der spezifischen Bedarfe und nicht zuletzt für die Konzeption passge-
nauer politischer Maßnahmen. Die Bundesregierung begrüßt deshalb die Empfehlungen der Kommission und 
prüft Möglichkeiten, die amtliche Statistik so weiterzuentwickeln, dass sie die Vielfalt der Familien in Deutsch-
land besser abbildet.  
Die Kommission weist zurecht darauf hin, dass Familien und Familienformen in verschiedenen Bereichen der 
amtlichen Statistik unterschiedlich definiert würden. Insgesamt unterstützt die Bundesregierung das Anliegen ei-
ner Harmonisierung statistischer Definitionen und einer statistischen Erfassung von Familienformen, analog zu 
den relevanten rechtlichen Definitionen eben dieser Familienformen.  
Die Bundesregierung bekennt sich zu der Aufgabe, die amtliche Statistik entlang der genannten Herausforderun-
gen im engem Austausch mit den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder ebenso wie mit der Wissen-
schaft stetig weiterzuentwickeln, so wie sie auch in der Vergangenheit die amtliche Statistik stetig weiterentwi-
ckelt hat, um auf gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren und evidenzbasierte Politik zu ermöglichen.  
Die Bundesregierung prüft auch eine vertiefte Beschäftigung mit dem Alleinerziehendenbegriff im Steuer-, So-
zial- und Unterhaltsrecht sowie das Anliegen der Kommission, Begrifflichkeiten zu vereinheitlichen. Selbst in-
nerhalb des Sozialrechts existieren unterschiedliche Definitionen, die insbesondere beim Übergang verschiedener 
Sozialleistungen zu Friktionen führen können. 

16  Schlussbemerkungen 
Mit dem vorliegenden Zehnten Familienbericht ist es der Sachverständigenkommission gelungen, eine umfas-
sende und ganzheitliche Betrachtung der Lebenslagen und Bedarfe von Allein- und Getrennterziehenden vorzu-
legen. Die Analyse und die Handlungsempfehlungen geben wertvolle Impulse für die Arbeit der Bundesregierung.  
Die Bundesregierung dankt der Kommission für ihre engagierte und intensive Arbeit. Hervorzuheben ist das En-
gagement der Vorsitzenden der Sachverständigenkommission – Prof. Dr. Michaela Kreyenfeld. Sie hat die Arbeit 
der Kommission maßgeblich geprägt und sie durch einen intensiven 18-monatigen Arbeitsprozess navigiert.  
Ihren Dank richtet die Bundesregierung zudem an die Geschäftsstelle beim Deutschen Jugendinstitut e. V. 
Unter der Leitung von Dr. Claudia Zerle-Elsäßer hat sie die Kommissionsarbeit organisatorisch und wissenschaft-
lich unterstützt.
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Einkommensberechnungen 
Oberlandesgericht 

Panel Analysis of Intimate Relationships and Family Dynamics  

Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung  

Pflegezeitgesetz  

Regionaler Arbeitskreis – Arbeitsmarktpolitik  

Regelbedarfsermittlungsgesetz 

Rentenversicherung 

Schwangerschaftskonfliktgesetz  

Zweites Buch Sozialgesetzbuch, Grundsicherung für Arbeitssuchende 

Drittes Buch Sozialgesetzbuch, Arbeitsförderung 
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SGB V 

SGB VI 

SGB VII 

SGB VIII 

SGB XI 

SGB XII 

SHARE 

SIG 

SkF 

SMSD 

SOEP 

SPD 

SRGR 

STARK 

StPO 

TAG 

TzBfG 

UN-KRK 

UV 

UVG 

VAM 

VAMV 

WHO 

WoGG 

ZDH 

ZEW 

ZPO 

ZVE 

Fünftes Buch Sozialgesetzbuch, Gesetzliche Krankenversicherung 

Sechstes Buch Sozialgesetzbuch, Gesetzliche Rentenversicherung 

Siebtes Buch Sozialgesetzbuch, Gesetzliche Unfallversicherung 

Achtes Buch Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfe 

Elftes Buch Sozialgesetzbuch, Soziale Pflegeversicherung 

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, Sozialhilfe 

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe  

Stichprobe der Integrierten Grundsicherungsbiografien 

Sozialdienst katholischer Frauen 

severe social or material deprivation  

Sozio-oekonomisches Panel  

Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

Sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte 

Streit und Trennung meistern: Alltagshilfen, Rat und Konfliktlösung 

Strafprozessordnung   

Tagesbetreuungsausbaugesetz  

Teilzeit- und Befristungsgesetz  

Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen: Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte des Kindes  
Unterhaltsvorschuss 

Unterhaltsvorschussgesetz  

Verband alleinlebender Mütter  

Verband alleinerziehender Mütter und Väter  

World Health Organisation 

Wohngeldgesetz 

Zentralverband des Deutschen Handwerks  

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 

Zivilprozessordnung 

Zeitverwendungserhebung 
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Die Mitglieder der Sachverständigenkommission des Zehnten Familienberichts 

Prof. Dr. Miriam Beblo (stellvertretende Kommissionsvorsitzende) 
Universität Hamburg 

Prof. Dr. Mathias Berg 
Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen 

PD Dr. habil. Christina Boll (Kooptiertes Mitglied) 
Deutsches Jugendinstitut (DJI) München 

Prof. Dr. Raimund Geene 
Professor für Public Health, Alice Salomon Hochschule und Berlin School of Public Health 

Prof. Dr. Michaela Kreyenfeld (Vorsitzende) 
Hertie School Berlin 

Prof. Dr. Anne Lenze (Kooptiertes Mitglied) 
Hochschule Darmstadt (emeritiert) 

Prof. Dr. Kirsten Scheiwe 
Universität Hildesheim (emeritiert) 

Prof. Pia S. Schober, Ph.D. 
Eberhard Karls Universität Tübingen 

Prof. Dr. Holger Stichnoth 
Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und Universität Straßburg (Frankreich) 
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Die Geschäftsstelle der Sachverständigenkommission des Zehnten Familienberichts 

Dr. Claudia Zerle-Elsäßer (Leiterin der Geschäftsstelle) 

Harald Eichhorn (Wissenschaftlicher Referent) 

Yasmin Öztürk (Wissenschaftliche Referentin) 

Dr. Simone Schüller (Wissenschaftliche Referentin) 

Hannah Sinja Steinberg (Wissenschaftliche Referentin) 

Sophia Waldmann (Wissenschaftliche Referentin) 

Ariane Seibt (Sachbearbeitung) 

Magdalena Siebers (Wissenschaftliche Hilfskraft) 

Carsten Völler und Nicole Reichelt (Studentische Hilfskräfte) 

Deutsches Jugendinstitut e. V. 
Abteilung Familie und Familienpolitik 
Geschäftsstelle der Sachverständigenkommission für den Zehnten Familienbericht 
Nockherstr. 2 
81541 München 
Tel. 089 62306-317 
E-Mail: familienbericht10@dji.de
Internet: https://www.dji.de/zehnterfamilienbericht
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Die Verfasserinnen und Verfasser von Expertisen für den Zehnten Familienbericht 

Prof. Dr. Harald Ansen (Hochschule für Angewandte Wissenschaft Hamburg) und Dr. Sally Peters (Institut für 
Finanzdienstleistungen e. V. (iff), Hamburg) 

Alleinerziehende und Schuldnerberatung 

Prof. Dr. Susanne Dern (Hochschule Fulda) und Prof. Dr. Maria Wersig (Hochschule Hannover) 

Rechtswissenschaftliches Kurzgutachten: Alleinerziehende und SGB II Leistungen 

Prof. Dr. Dorothee Frings (Hochschule Niederrhein) 

Rechtliche Situation von Alleinerziehenden im Kontext von Flucht und Migration 

Prof. Dr. Stefan Heilmann (Frankfurt University of Applied Science) 

Bestandsaufnahme und Weiterentwicklung des FamFG im Bereich der Kindschaftssachen, insbesondere mit 
Blick auf die Verfahrensbeistandschaft und die Anhörung des Kindes 

Dr. Silvia Keim-Klärner (Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig), Dr. André Knabe, Marén Wins 
und Dr. Melanie Rühmling (Rostocker Institut für Sozialforschung und gesellschaftliche Praxis (ROSIS)) 

„Es ist nicht so wie alle anderen, es ist so wie die wenigen“. Selbst- und Fremdwahrnehmung von 
Alleinerziehenden 

Dr. Christopher Kofahl und Dr. Stefan Nickel (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) 

Alleinerziehende von Kindern mit Beeinträchtigung 

Prof. Dr. Philipp Lersch (Humboldt Universität Berlin) 

Vermögen bei Scheidung, Trennung und alleinerziehender Elternschaft 

Dr. Nadja Milewski (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB), Wiesbaden) 

Ein-Eltern-Haushalte unter Migrantinnen in Deutschland – Trends und Strukturen 
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Veranstaltungen der Sachverständigenkommission des Zehnten Familienberichts 

Anhörungen 

27. April 2023, Berlin

Anhörung zum Thema „Probleme des aktuellen Gefüges von Sozialleistungen für Alleinerziehende und mögliche 
Modelle und Wirkungen einer Kindergrundsicherung" mit Prof. Dr. Anne Lenze (Hochschule Darmstadt). 

Anhörung zum Thema „Das Armutsrisiko von allein- und getrennterziehenden Eltern – mit einem Fokus auf 
Berlin" mit Dr. Sabine Hübgen (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin). 

21. Juni 2023, online

Anhörung zum Thema „Alleinerziehende und Jobcenter“ mit Dr. Cordula Zabel (Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit (BA), Nürnberg). 

28. Juni 2023, München

Anhörung zum Thema „Sozialstaatliche Leistungen und Maßnahmen für alleinerziehende Eltern und ihre Kinder
– Regelungsmodelle im internationalen Vergleich“ mit Dr. Eva Maria Hohnerlein (Max Planck Institut für Sozi-
alrecht, München).

Anhörung  zum Thema „Familienrecht in Deutschland und einer Einschätzung der ‚Hammer-Studie‘“ mit Prof. 
Dr. Heinz Kindler (Deutsches Jugendinstitut, München). 

Anhörung zum Thema „Erreichbarkeit Alleinerziehender in den Frühen Hilfen“ mit Dr. Ulrike Lux und Ilona 
Renner (Deutsches Jugendinstitut, München). 

Anhörung zum Thema „Beyond Family Policy – The effectiveness of policies to address the realities of single 
parents in the European Union“ mit Prof. Dr. Rense Nieuwenhuis (University Stockholm). 

Anhörung zum Thema „Child poverty and deprivation in relation to family/household composition and single 
parenthood in European cross-national comparison“ mit Dr. Alba Lanau (Center for Demographic Studies, Bar-
celona). 

Anhörung zum Thema „Child maintenance agreements and lone parents’ heterogeneity in claiming them“ mit 
Prof. Dr. Laura Bernardi (Universität Lausanne). 

28. September 2023, Berlin

Anhörung zum Thema „Gesundheitliche und soziale Lebenssituation von Alleinerziehenden“ mit PD Dr. Stefanie 
Sperlich (Medizinische Hochschule Hannover). 

Anhörung zum Thema „Arbeit mit Allein- und Getrennterziehenden in Konfliktlagen“ mit Andreas Bodemann 
(Evangelisches Zentralinstitut für Familienberatung gGmbH), Dr. Jörg Fichtner (Fachpsychologe für Rechtspsy-
chologie, Mediator) und Jan Fries (Landschaftsverband Rheinland – Fachbereich Jugend). 

Anhörung zum Thema „Unterhaltsvorschussgesetz“ mit Prof. Dr. Maria Wersig (Hochschule Hannover). 

Anhörung zum Thema „Unterhaltsvorschussstatistik“ mit Stefan Heinemann und Klaudia Kruppa (Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Berlin) 
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24. Mai 2024, München 

Anhörung zum Thema „Prevalence and Selectivity of Joint Physical Custody” mit Prof. Dr. Dimitri Mortelmans 
(University of Antwerp) 

Anhörung zum Thema „Parental Leave Taking Among Separated Couples“ mit Prof. Dr. Ann-Zofie Duvander 
(Stockholm University) 

Anhörung zum Thema „Shared Custody, a Growing Post-Separation Arrangement in Europe: Prevalence and 
Consequences for Adults and Children“ mit Dr. Anne Solaz (French Institute for Demographic Studies) 

Workshops 

26. April 2023, Berlin 

Workshop mit Teilnehmenden aus unterschiedlichen Verbänden und Organisationen zum Austausch zum Thema 
„Rahmenbedingungen und Unterstützungsbedarfen für allein- und getrennterziehende Familien“. 

25. September 2023, Wiesbaden 

Workshop „Daten der amtlichen Statistik“ mit Vorträgen von Prof. Dr. Martin Bujard (Bundesinstitut für Bevöl-
kerungsforschung (BiB), Wiesbaden), Tim Hochgürtel (DESTATIS), Prof. Dr. Michaela Kreyenfeld (Hertie 
School, Berlin), Dr. Andrea Lengerer,  Dr. Klaus Pforr und Dr. Heike Wirth (Leibniz Institut für Sozialwissen-
schaften (GESIS), Mannheim), Prof. Dr. Dimitri Mortelmans (University of Antwerp), Dr. Laurent Toulemon 
(French Institute for Demographic Studies (INED), Paris), Prof. Dr. Jani Turunen, (Stockholm University) und 
Prof. Dr. Anja Steinbach (Universität Duisburg-Essen). 

27. September 2023, Berlin 

Workshop „Qualifikation und Arbeitsmarktintegration Allein- und Getrennterziehender: Chancen und Herausfor-
derungen“ mit Dr. René Böhme (Universität Bremen), Martien de Broekert (Leitung Projektverbund AITA 2024 
Alleinerziehende in Teilzeitausbildung, a.l.s.o. e. V.), Stefan Persich (Burgenlandkreis), Andreas Plenge (Jugend-
amt Warstein), Stefan Hüttenschmidt (Jobcenter Warstein) und Oliver Schmitz (Audit berufundfamilie). 

18. März 2024, Berlin 

Verbändegespräch der Sachverständigenkommission zum Zehnten Familienbericht. 

23. und 24 Mai 2024, München 

Teilnahme der Kommission an der vom Deutschen Jugendinstitut e. V. (DJI) veranstalteten Wissenschaftlichen 
Tagung „Post-Separation Families Today: International Evidence“ mit Vorträgen und Inputs von Stefanie Amberg 
(DJI), Antonia Birkeneder (DJI), Prof. Dr. Ann-Zofie Duvander (Stockholm University), Dr. Christine Entleitner-
Phleps (DJI), Prof. Dr. Tontje Holt (Norwegian Institute of Public Health), Prof. Dr. Michaela Kreyenfeld (Hertie 
School Berlin), Prof. Dr. Dimitri Mortelmans (University of Antwerp), Prof. Dr. Rense Nieuwenhuis (Schweden), 
Dr. Karey O’Hara (Arizona State University), Yasmin Öztürk (DJI), Prof. Dr. Anne-Rigt Poortman (University 
of Utrecht), Prof. Dr. Irwin Sandler (Arizona State University), Dr. Simone Schüller (DJI), Dr. Anne Solaz 
(French Institute for Demographic Studies), Hannah Sinja Steinberg (DJI) und Prof. Dr. Sabine Walper (DJI). 
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Vorwort 

Am 12. Januar 2023 hat die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Lisa Paus, 
sieben Mitglieder als Sachverständige in die Kommission für den Zehnten Familienbericht berufen. Anschließend 
wurden zwei weitere Kommissionsmitglieder (ab Januar 2023 PD Dr. habil. Christina Boll und ab November 
2023 Prof. Dr. Anne Lenze) kooptiert, sodass sich die Kommission schließlich aus den folgenden neun Mitglie-
dern zusammensetzte: 
– Prof. Dr. Miriam Beblo, Professorin für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Arbeitsmarkt, Migration, Gen-

der, Universität Hamburg (stellvertretende Kommissionsvorsitzende);
– Prof. Dr. Mathias Berg, Professor für Soziale Arbeit und Beratung, Katholische Hochschule Nordrhein-

Westfalen;
– PD Dr. habil. Christina Boll, Leiterin der Abteilung „Familie und Familienpolitik“ am Deutschen Jugendin-

stitut und Gastprofessorin für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit
(HdBA);

– Prof. Dr. Raimund Geene, Professor für Public Health, Alice Salomon Hochschule und Berlin School of
Public Health;

– Prof. Dr. Michaela Kreyenfeld, Professorin für Soziologie, Hertie School, Berlin (Vorsitzende);
– Prof. Dr. Anne Lenze, Professorin für Recht der Sozialen Sicherung, Hochschule Darmstadt (emeritiert);
– Prof. Dr. Kirsten Scheiwe, Professorin für Recht, Fachbereich Erziehungs- und Sozialwissenschaften, Uni-

versität Hildesheim (emeritiert);
– Prof. Pia S. Schober, Ph.D., Professorin für Soziologie mit Schwerpunkt Mikrosoziologie, Eberhard Karls

Universität Tübingen;
– Prof. Dr. Holger Stichnoth, Leiter der Forschungsgruppe „Ungleichheit und Verteilungspolitik“ am Leibniz-

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung und Honorarprofessor an der Universität Straßburg (Frank-
reich).

Der Berichtsauftrag, den die Sachverständigenkommission vom BMFSFJ erhalten hat, war betitelt mit „Unter-
stützung allein- und getrennterziehender Eltern und ihrer Kinder – Bestandsaufnahme und Handlungsempfehlun-
gen”. Zwar haben sich auch vorherige Familienberichte dem Thema der Familiendiversität und der alleinerzie-
henden Elternschaft gewidmet. In diesem Familienbericht stehen jedoch erstmalig Alleinerziehende im Vorder-
grund. Darüber hinaus wird auch getrennt erziehende Elternschaft in die Betrachtung einbezogen, um damit auch 
jene Eltern in den Blick zu nehmen, die nach einer Trennung oder Scheidung nicht (überwiegend) mit ihren Kin-
dern in einem Haushalt leben. Im Fokus stehen das Allein- und Getrennterziehen nach Trennung und Scheidung. 
Aber auch andere Wege in die alleinerziehende Elternschaft werden beleuchtet wie beispielsweise die alleiner-
ziehende Elternschaft nach dem Tod des anderen Elternteils oder ohne eine vorangegangene Partnerschaft der 
Eltern. Mit dem Krieg in der Ukraine sind zudem alleinerziehende – größtenteils verheiratete – Frauen mit Flucht-
hintergrund in den Fokus gerückt, deren Situation ebenfalls in diesem Bericht thematisiert wird. Aufgrund der 
hohen Armutsbetroffenheit von Alleinerziehendenfamilien liegt ein Schwerpunkt dieses Berichts auf der finanzi-
ellen Situation und der sozialen Sicherung von Familien. Es werden Wege aufgezeigt, wie Armut reduziert und 
ein existenzsicherndes Einkommen und damit ökonomische Eigenständigkeit erreicht werden können.  

Ausrichtung und Struktur des Berichts 

In seiner Ausrichtung schließt dieser Bericht an die vorherigen Berichte an, vor allem an den Siebten und Neunten 
Familienbericht, die als allgemeine Berichte konzipiert waren und Leitlinien für eine zukunftsorientierte und 
nachhaltige Familienpolitik erarbeitet hatten. Mit dem Dreiklang „Zeit-Geld-Infrastruktur“ hat vor allem der 
Siebte Familienbericht die für Familien relevanten Leistungen und Unterstützungsbedarfe auf eine eingängige 
Formel gebracht. Er versuchte damit hervorzuheben, dass Politik, die Familien unterstützen will, nicht auf eine 
einzelne Maßnahme vertrauen kann, sondern dass Familien unterschiedliche Unterstützungsstrukturen benötigen. 
Der Neunte Familienbericht hat das Augenmerk stärker auf die Vielfalt von Familien gelenkt und Verantwor-
tungspartnerschaften sowohl innerhalb als auch außerhalb von Familien angeregt. Auch wenn sich der vorliegende 
Bericht diesen Ausrichtungen früherer Berichte anschließt, wird ein Familienbericht immer auch von der Zeit 
beeinflusst, in der er entsteht. War bereits der Neunte Familienbericht von der COVID-19-Pandemie und den 
damit verbundenen Unsicherheiten geprägt, so haben sich diese durch Krieg, Klima und Krisen noch verschärft. 
Eine hohe Inflation und negative Konjunkturprognosen begleiteten diesen Bericht ebenso wie eine Debatte um 
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knappe Haushaltsmittel und Einsparungen, die sich nicht zuletzt im Ringen um die Mittel für eine Kindergrund-
sicherung manifestiert. Forderungen nach zusätzlichen Mitteln für Familien standen und stehen im Wettbewerb 
um knappe öffentliche Ressourcen und verlangen auch innerhalb des familienpolitischen Ressorts oft schmerz-
hafte Kompromisse und Prioritätensetzungen.  
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der krisenhaften Entwicklungen der letzten Jahre ist die Politik bei der Gestal-
tung von Maßnahmen gefordert, Unsicherheiten zu berücksichtigen, und angehalten, die Widerstandsfähigkeit 
(Resilienz) des Einzelnen und der Gesellschaft zu stärken. Für Eltern und Kinder können vor allem Scheidung 
und Trennung wie auch Tod und Verlust eines Elternteils krisenhafte Ereignisse darstellen. Eltern und Kinder 
sollten sich auf den Schutz der Solidargemeinschaft verlassen können, um krisenhafte Phasen zu überbrücken. 
Zudem muss Politik gewährleisten, dass Lebensläufe krisenfest ausgerichtet werden und Eltern mit Kompetenzen 
und Ressourcen ausgestattet sind, die sie in die Lage versetzen, eine ökonomische Eigenständigkeit zu erlangen. 
Dies erfordert eine lebenslaufkonsistente Politik, die ökonomische Eigenverantwortlichkeit nicht erst bei Tren-
nung, Scheidung oder Tod des anderen Elternteils einfordert, sondern die Rahmenbedingungen so gestaltet, dass 
diese Eigenständigkeit von Anfang an gefördert wird. Dazu gehört vor allem auch die Ermöglichung einer egali-
tären Aufteilung von Sorgearbeit wie u. a. im Neunten Familienbericht und im Zweiten Gleichstellungsbericht 
dargelegt. Die Kommission setzt bei vielen der in diesem Bericht formulierten Forderungen bei den Eltern an; die 
Forderungen haben dabei aber immer auch das Wohlbefinden der Kinder im Blick. Durch die Stärkung der öko-
nomischen Eigenständigkeit allein- und getrennt erziehender Familien wird die ökonomische Basis der Familie 
gefestigt, wodurch Deprivation und Armut von Familien und Kindern reduziert werden können. 
Grundsätzlich lässt sich beobachten, dass die Arbeitsteilung in Partnerschaften egalitärer wird. Väterliches Han-
deln zeichnet sich immer mehr durch eine „aktive Vaterschaft“ aus. Väter beteiligen sich stärker als in der Ver-
gangenheit an der Betreuung ihrer Kinder, während Erwerbstätigenquoten und Arbeitszeiten von Müttern konti-
nuierlich zunehmen. Die Politik versucht im Einklang damit, die egalitäre Aufteilung von Erwerbs- und Sorgear-
beit in bestehenden Partnerschaften zu fördern und die gemeinsame Elternverantwortung zu stärken. Die Sach-
verständigenkommission erweitert diese Zielsetzung in diesem Familienbericht auf Nachtrennungsfamilien und 
fordert die Politik entsprechend auf, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Eltern ermöglichen, frei von recht-
lichen Zwängen und gesellschaftlichen Konventionen das für sie passende Betreuungsarrangement zu wählen. 
Eine geteilte Betreuung nach Trennung und Scheidung kann dabei das oben genannte Ziel einer ökonomischen 
Eigenständigkeit entscheidend fördern. 
Politik muss an bestehende Realitäten anknüpfen. Zu diesen Realitäten zählt in Deutschland, dass Erwerbs- und 
Sorgearbeit, trotz der oben erwähnten positiven Entwicklungen der letzten Jahre, in bestehenden Partnerschaften 
ungleich verteilt und Alleinerziehende – vor allem alleinerziehende Frauen – einem erhöhten Armutsrisiko aus-
geliefert sind. Zu den Realitäten gehört auch, dass Sorgetragende generell und Alleinerziehende im Speziellen auf 
Arbeitsmarktstrukturen treffen, die es, verschärft durch eine immer noch defizitäre Betreuungsinfrastruktur in 
vielen Gegenden Deutschlands, oftmals unmöglich machen, existenzsichernd erwerbstätig zu sein oder eine Er-
werbskarriere anzustreben. Die Politik muss die Vulnerabilitäten im Blick haben, die sich gerade für Frauen, die 
vormals nicht in den Arbeitsmarkt integriert waren, in der Transitionsphase der Trennung und Scheidung stellen. 
Gleiches gilt für vulnerable Gruppen wie beispielsweise junge, allein- und getrennt erziehende Eltern in der Aus-
bildungsphase, allein- und getrennt erziehende Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung oder auch für von fami-
liärer Gewalt betroffene Eltern und Kinder.  
Letztendlich geht es darum, die bestehenden Strukturen, die durch eine Pfadabhängigkeit etablierte Familienfor-
men begünstigen, langfristig in einer Weise umzubauen, dass die Vielfalt von Familienformen anerkannt und 
gefördert wird. Dieser Umbau muss so erfolgen, dass er nicht zu neuen sozialen Problem- und Schieflagen führt, 
sondern den engen Zusammenhang zwischen Armutsgefährdung und Familienform, der derzeit in den Daten 
sichtbar wird, langfristig überwindet. 
Gegliedert ist der Bericht in sieben Kapitel: Nach einem zeithistorischen Abriss (Kapitel 1), in dem die Genese 
von alleinerziehender Elternschaft in Recht und Statistik nachgezeichnet wird und zudem familienpolitische 
Grundsätze und Leitlinien ausbuchstabiert werden, liefert Kapitel 2 die empirische Basis für die Folgekapitel. 
Dabei wird nicht nur die Verbreitung allein- und getrennt erziehender Elternschaft dargestellt, sondern vor allem 
auch der Zusammenhang von Erwerbstätigkeit, Armutsgefährdung und Familienform thematisiert. Kapitel 3 rich-
tet das Augenmerk auf die familien-, sozial- und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen von allein- und getrennt 
erziehender Elternschaft und die damit verbundenen Probleme. Da die Gesetzesreformen zur Kindergrundsiche-
rung, zum Unterhaltsrecht und zum Kindschaftsrecht noch in vollem Gange waren, als dieser Bericht erstellt 
wurde, war es eine besondere Herausforderung, Handlungsempfehlungen zwischen geltendem Recht und einem 
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neuen Rechtsrahmen zu entwickeln. Um Aussagen treffen zu können, orientiert sich der Bericht an den Eckpunk-
tepapieren und Gesetzesentwürfen, die bis April 2024 vorlagen, in der Erwartung, dass diese im Gesetzgebungs-
prozess annähernd so umgesetzt werden.   
Eine der zentralen Forderungen der Kommission ist, dass ökonomische Eigenständigkeit und die gemeinsame 
Elternverantwortung gestärkt werden sollten und diese Prinzipien lebenslaufkonsistent verfolgt werden müssen, 
also nicht erst bei Auflösung einer Partnerschaft eingefordert werden können. Vor diesem Hintergrund widmet 
sich Kapitel 4 der Aufteilung von Betreuungs- und Erwerbsarbeit in bestehenden Partnerschaften sowie nach de-
ren Auflösung. Darüber hinaus wird ein Blick auf die verfestigten Arbeitsmarktstrukturen sowie die fehlende und 
nicht ausreichend flexible Betreuungsinfrastruktur geworfen, die es Eltern im Allgemeinen und Allein- und Ge-
trennterziehenden im Besonderen erschweren, erwerbstätig zu sein und damit eine eigene ökonomische Eigen-
ständigkeit zu erreichen. Dieses Kapitel reflektiert besonders kritisch die jüngsten Entwicklungen, die – geprägt 
von Fachkräftemangel und Einsparungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene – nach einer Phase des 
Ausbaus die infrastrukturellen Rahmenbedingungen für die institutionelle Kinderbetreuung in einigen Regionen 
Deutschlands eher verschlechtert als verbessert haben.  
Eine verlässliche Betreuungsinfrastruktur ist ganz besonders für jene vulnerablen Gruppen zentral, die kleine 
Kinder haben und auf SGB-II-Leistungen angewiesen sind. Kapitel 5 richtet den Blick insbesondere auf diese 
Gruppe, indem es die Situation von Alleinerziehenden im Grundsicherungsbezug umfassend empirisch aufarbei-
tet und konkrete Ideen entwickelt, wie durch die Vernetzung und Zusammenarbeit lokaler Arbeitsmarktakteure 
die Bedingungen für Alleinerziehende so verbessert werden können, dass ihnen die Aufnahme einer Ausbildung 
oder einer Erwerbstätigkeit ermöglicht wird und sie so aus der Transferabhängigkeit soweit wie möglich ausstei-
gen und ihre ökonomische Eigenständigkeit stärken können.  
Kapitel 6 schließt thematisch unmittelbar an Kapitel 5 an, indem es ebenfalls die lokalen Unterstützungsstrukturen 
in den Blick nimmt, die Eltern und Kinder benötigen, um die oftmals schwierige Phase während und unmittelbar 
nach Trennung und Scheidung zu bewältigen. Die Zunahme geteilter Betreuung stellt die Beratungsinfrastruktur 
vor neue Herausforderungen, welche in diesem Kapitel umfassend thematisiert werden sollen. Zudem adressiert 
Kapitel 6 besonders vulnerable Gruppen wie zum Beispiel von Gewalt betroffene Eltern und Kinder im Tren-
nungsprozess.   
Kapitel 7 widmet sich anschließend der Gesundheitsförderung und Prävention psychosozialer Belastungen. Das 
Kapitel hebt eindrücklich die Bedeutung der Prävention hervor ebenso wie die Notwendigkeit, für Familien ge-
nerell und für Alleinerziehende und ihre Kinder im Besonderen Freiräume zur Regeneration zu schaffen. Zudem 
wird darin aufgezeigt, dass sich nicht nur für die Trennungs- und Scheidungsberatung, sondern auch im Bereich 
der Gesundheitsförderung neue Herausforderungen durch die Zunahme geteilter Betreuung ergeben. Die Heraus-
forderungen und Probleme, die sich bei geteilter Betreuung und für jene Elternteile ergeben können, die nicht 
(überwiegend) mit dem Kind zusammen im Haushalt leben, sind bislang kaum in den Blick genommen worden. 
Kapitel 8 schließlich fasst die familienpolitische Ausrichtung und die in diesem Bericht generierten Handlungs-
empfehlungen pointiert zusammen und bindet den Bericht damit ab. 

Begrifflichkeiten 

Zielgenaue politische Handlungsempfehlungen, wie sie in diesem Bericht formuliert werden, verlangen nach klar 
definierten Begrifflichkeiten. Im Fokus dieses Berichts stehen getrennt und alleinerziehende Eltern mit ihren Kin-
dern. Eltern sind dabei Personen, die in einem rechtlichen Eltern-Kind-Verhältnis stehen. Wir verwenden in die-
sem Bericht vorwiegend die etablierte Begrifflichkeit des Elternteils, verweisen jedoch darauf, dass „Elternper-
son“ in bestimmten Kontexten, wie vor allem der Solo-Elternschaft, treffender erscheint. Eltern mit dem Ge-
schlechtseintrag „divers“, die grundsätzlich im Elternbegriff inkludiert sind, konnten aufgrund ihres geringen An-
teils empirisch nicht separat ausgewiesen werden. Wenn in den empirischen Analysen Väter und Mütter gegen-
übergestellt werden, müssen nicht-binäre Eltern aufgrund der kleinen Fallzahlen ausgeschlossen werden. In vielen 
Fällen liegt bei der Gegenüberstellung von Vätern und Müttern der Schwerpunkt der Darstellung auf gemischt-
geschlechtlichen Partnerschaften und den spezifischen Ungleichheiten, die sich aus der geschlechtsspezifischen 
Aufteilung von Sorgearbeit ergeben. Die Besonderheiten, die sich aus einer Auflösung einer gleichgeschlechtli-
chen Partnerschaft ergeben, werden in Kapitel  2.1.3.1 betrachtet. Der Fokus in diesem Bericht liegt auf Eltern 
mit Kindern unter 18 Jahren, wobei sich ein separater Teil Allein- und Getrennterziehenden mit erwachsenen 
Kindern widmet (siehe Kapitel 2.2.3). 
Ein zentrales Begriffspaar in diesem Bericht ist das des Allein- und Getrennterziehens. Getrennterziehen bein-
haltet die Vorstellung, dass Erziehung und Betreuung eines Kindes nicht an die Residenz eines Kindes in einer 
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Haushaltsgemeinschaft gekoppelt sind, sondern dass auch Erziehungs- und Betreuungsleistungen durch Eltern 
erbracht werden können, die nicht zusammen mit dem Kind in einem Haushalt leben. Die Kommission hat bei 
der Begrifflichkeit des „Getrennterziehens“ keine Konkretisierung vorgenommen, in welcher Form oder in wel-
chem Umfang sich die beiden Elternteile an der Erziehung und Betreuung beteiligen. Damit wurde eine breite 
Definition gewählt, um möglichst alle Eltern zu berücksichtigen, die zwar nicht mit ihren Kindern im Haushalt 
leben, aber sich prinzipiell an der Betreuung und Erziehung dieser beteiligen.  
Alleinerziehen ist ein etablierter Begriff, der jedoch mit der Zunahme der geteilten Betreuung allmählich eine 
Neudefinition erfährt. Mit Blick auf das Recht, insbesondere auf das Sozial- und Steuerrecht, werden unter „Al-
leinerziehende“ all diejenigen Eltern gefasst, die überwiegend oder ganz allein für die Betreuung, Versorgung 
und Pflege eines Kindes verantwortlich sind. Dies ist der Fall, wenn der andere, getrennt lebende Elternteil sich 
daran nicht in einem Umfang beteiligt, der wesentlich zur Entlastung der alleinerziehenden Person beiträgt. Mit 
anderen Worten sind mit dem Begriff „Alleinerziehende“ sowohl Personen gemeint, die gänzlich allein erziehen, 
als auch jene, die weitgehend allein erziehen. Damit sind allein- und getrennt erziehend keine sich ausschließen-
den Begriffspaare. Ein Elternteil ist weitgehend alleinerziehend und gleichzeitig getrennt erziehend, wenn der 
andere getrennt erziehende Elternteil sich nur wenige Stunden pro Woche an der Betreuung und Erziehung betei-
ligt. Genauer betitelt wäre die Kategorie mit „Allein- und weitgehend Alleinerziehende“. Mit Blick auf die amt-
liche Statistik werden derzeit Familienhaushalte unterteilt in (nichteheliche und eheliche) Paarhaushalte mit Kin-
dern und Alleinerziehende. Da bei der Abgrenzung von Alleinerziehenden in den Daten derzeit nicht unterschie-
den werden kann, ob der andere Elternteil sich substanziell an der Betreuung beteiligt, empfiehlt die Sachverstän-
digenkommission zum Zehnten Familienbericht in den amtlichen Daten auf den Begriff „alleinerziehend“ zu ver-
zichten und stattdessen die Formulierung „alleinlebend mit Kind“ zu verwenden (siehe im Detail Kapitel 1).2 
Daran anknüpfend stellt sich vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung geteilter Betreuung und angesichts 
aktueller Debatten, etwa um die Reform des Unterhaltsrechts, die Frage, ob und inwiefern konkrete Betreuungs-
modelle zu differenzieren sind. Wie unterschiedliche Betreuungsmodelle operationalisiert und voneinander abge-
grenzt werden können, ist bislang weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene einheitlich oder abschlie-
ßend geregelt. Insofern beide Elternteile am Leben sind, können sie sich theoretisch gemeinsam an der Betreuung 
und Erziehung ihrer Kinder beteiligen. Dies gilt sowohl in der bestehenden Partnerschaft als auch nach deren 
Beendigung. Idealerweise würde man eine geteilte Betreuung auf Basis der geleisteten Betreuungs- und Sorgear-
beit erfassen. Derartig fein aufgefächerte Daten sind jedoch nur selten verfügbar. Obwohl klar ist, dass neben der 
Anzahl der Übernachtungen in der Praxis weitere Kriterien heranzuziehen sind, um eine geteilte Betreuung abzu-
grenzen, wird in der empirischen Praxis zumeist auf das einfach erfassbare Merkmal der Übernachtungen zurück-
gegriffen (Hakovirta u. a. 2023; Augustijn 2023; Steinbach/Augustijn/Corkadi 2021). Eine Diskussion über die 
Abgrenzung der Betreuungsmodelle voneinander und die Frage, ab welchem Betreuungsumfang eine „substanzi-
elle“ Mitbetreuung vorliegt, die ggf. Konsequenzen für den Bezug von Sozialleistungen und Unterhaltzahlungen 
hat, wird derzeit kritisch geführt (siehe Kapitel 3). Aktuell gibt es in der empirischen Praxis, auch vor dem Hin-
tergrund einer fehlenden rechtlichen Definition, keine einheitliche Herangehensweise bei der Binnendifferenzie-
rung von Betreuungsmodellen. Vor dem Hintergrund der aktuellen rechtlichen Debatte zur Etablierung eines Stu-
fenmodells im Unterhaltsrecht, lassen sich drei verschiedene Modelle differenzieren. Unter Residenzmodell wird 
ein Betreuungsmodell verstanden, bei dem das Kind nach Trennung der Eltern nur oder weitgehend bei einem 
Elternteil lebt. Der Elternteil, welcher nicht mit dem Kind zusammen in einer Haushaltsgemeinschaft lebt, über-
nimmt keine substanziellen Betreuungs- oder Sorgeverpflichtungen, auch wenn mitunter regelmäßiger Kontakt 
zu dem Kind bestehen kann. Beim paritätischen Modell wohnt das Kind nach einer elterlichen Trennung zu (fast) 
gleichen Anteilen bei beiden Elternteilen. Beim asymmetrischen Modell wohnt das Kind überwiegend bei einem 
Elternteil, jedoch lebt es auch zu relevanten Teilen beim anderen Elternteil.3 In der Debatte werden Wechselmo-
dell, alternierende Residenz wie auch geteilte Betreuung als Überbegriffe verwendet, wobei zumeist nicht genauer 

 
2  In einigen Publikationen wird „Ein-Eltern-Familien“ synonym mit „alleinerziehend“ verwendet (siehe z.B. Zartler/Gerghammer 2023). 

Die Kommission schließt sich dieser Vorgehensweise nicht an, da der Begriff „Ein-Eltern-Familie“ suggeriert, dass sich die Familie auf 
die Haushaltsgemeinschaft beschränkt und der nicht mit dem Kind im Haushalt lebende Elternteil nicht zur Familie des Kindes gehört. 

3  Beim Nestmodell wohnt das Kind bzw. wohnen die Kinder kontinuierlich in einem Haushalt und die Eltern wechseln sich mit der 
Betreuung vor Ort ab. Die Aufteilung der Betreuungsaufgaben zwischen den beiden Elternteilen kann in diesem Modell unterschiedlich 
sein: Es kann eine relativ gleiche Aufteilung wie bei der paritätischen Betreuung geben, oder die Organisation kann asymmetrisch 
erfolgen. Da bei diesem Modell ggf. drei Wohnungen genutzt werden müssen, ist es zumeist nur als eine Übergangslösung nach der 
Trennung relevant sowie für eine kleine Gruppe von Eltern, die finanziell in der Lage sind, Wohnraum in dem dafür notwendigen 
Umfang vorzuhalten. 
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definiert wird, ob damit eine strikt paritätische Betreuung gemeint ist oder auch asymmetrische Formen der ge-
teilten Betreuung eingeschlossen sind. In diesem Bericht werden die Begriffe Wechselmodell, alternierende Re-
sidenz und geteilte Betreuung in einem breiten Sinne verwendet und darunter nicht nur die paritätische Betreuung 
gefasst, sondern auch asymmetrische Modelle. Im Zusammenhang mit der wechselnden Residenz von Kindern 
hat zudem der Begriff der Multilokalität eine gewisse Verbreitung gefunden, um darzustellen, dass Familie und 
Elternschaft nicht an einen Haushaltskontext geknüpft sein müssen (Schier 2009).  

Mit der wachsenden Bedeutung geteilter Betreuung stellt sich unweigerlich die Frage, wie haushaltsübergreifende 
Elternschafts-Beziehungen in die Betrachtung einbezogen werden können und wie dieser oben erwähnte Elternteil 
zu bezeichnen ist, der nicht mit dem Kind zusammen in einer Haushaltsgemeinschaft lebt. Im angloamerikani-
schen Kontext werden diese Eltern als „non-resident parents“ (nicht mit dem Kind zusammenlebende Eltern) 
bezeichnet. Im Deutschen gibt es bislang keine Entsprechung. Um auch jene Eltern sprachlich zu erfassen, die 
nicht mit ihren Kindern zusammenleben, werden in diesem Bericht, analog zur angloamerikanischen Tradition, 
Residenz-Eltern und Nicht-Residenz-Eltern unterschieden. Residenz-Eltern sind Eltern, die ein Kind oder meh-
rere Kinder aus früheren Partnerschaften haben und mit diesem Kind oder diesen Kindern zusammen im Haushalt 
leben. Nicht-Residenz-Eltern sind Eltern, die ein Kind oder mehrere Kinder aus früheren Partnerschaften haben 
und mit diesem Kind oder diesen Kindern nicht zusammen im Haushalt leben.4 
In den empirischen Analysen in diesem Bericht werden Familien danach klassifiziert, ob es sich um „Paarhaus-
halte mit Kindern im Haushalt“ oder „alleinlebende Personen mit Kindern im Haushalt“ handelt. Auf Basis von 
sozialwissenschaftlichen Befragungsdaten werden weitere Binnendifferenzierungen vorgenommen und Kernfa-
milien und Stieffamilien unterschieden. Kernfamilien sind Paargemeinschaften, die mit ihren leiblichen Kindern 
zusammen im Haushalt leben.5 Stieffamilien sind Paargemeinschaften mit Kindern, wobei mindestens ein Kind 
im Haushalt aus einer früheren Partnerschaft stammt. Falls zudem gemeinsame Kinder der neuen Partner:innen 
vorhanden sind, werden Stieffamilien mitunter als „komplexe Stieffamilien“ klassifiziert. Geteilte Betreuung mit 
dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin ist in dieser Klassifikation von Familienformen noch nicht berücksichtigt. 
Die Zunahme der geteilten Betreuung stellt letztendlich die etablierten Klassifikationen von Familienformen vor 
neue, bislang ungelöste Herausforderungen (siehe dazu Kapitel 2).  

Infobox 1: Datenquellen in diesem Bericht 

Um Familienformen und -verhalten abzubilden, verwendet dieser Bericht unterschiedliche amtliche und nicht-
amtliche Datensätze. Zentrale amtliche Datenquellen sind der Mikrozensus wie auch Zeitverwendungsstudien. 
Zentrale sozialwissenschaftliche Befragungsdaten liefern das Sozio-oekonomische Panel (SOEP), die DJI-Kin-
derbetreuungsstudie (KiBS), der Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), die Panel 
Analysis of Intimate Relationships and Family Dynamics (pairfam), das Familiendemografische Panel 
(FReDA), Gesundheit in Deutschland aktuell (GEDA)  und vor allem die Daten des vom Deutschen Jugendin-
stitut durchgeführten Surveys Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten (AID:A). Alle der hier verwendeten 
Daten basieren auf Zufallsstichproben. Zu berücksichtigen ist, dass auch Ergebnisse, die auf Zufallsstichproben 
beruhen, nicht verzerrungsfrei sind. Um u. a. die selektive Befragungsbereitschaft auszugleichen, werden üb-
licherweise Gewichtungsfaktoren verwendet. Angaben zu deren Verwendung finden sich unter den jeweiligen 
Tabellen in diesem Bericht. Befragungsergebnisse können zudem durch weitere Faktoren beeinträchtigt wer-
den: Gerade bei sensiblen Fragen (z. B. zur Erfahrung von Gewalt in der Partnerschaft) mag es sein, dass Per-
sonen Antworten verweigern (item non-response) oder Fragen entsprechend der sozialen Erwünschtheit beant-
worten. Zudem mag das Antwortverhalten stark von eigenen Erfahrungen und Einstellungen geprägt sein. Be-
sonders problematisch ist hier die valide Erhebung von Unterhaltszahlungen, der Residenz von Kindern, der 
Zahl der Übernachtungen im elterlichen Haushalt und des Kontakts zum nicht im Haushalt lebenden Elternteil. 
Ergebnisse können zum Teil erheblich variieren, je nachdem, ob der mit einem Kind zusammenlebende oder 
der nicht mit dem Kind zusammenlebende Elternteil befragt wird. Daraus ergibt sich auch die Schwierigkeit, 
eine eindeutige Kennziffer zur Verbreitung geteilter Betreuung wie auch zu Unterhaltszahlungen zu benennen 

4  Für Personen mit mehreren Kindern können sich unterschiedliche Konstellationen ergeben, da eine Person mit mehreren Kindern gleich-
zeitig Residenz-Elternteil und Nicht-Residenz-Elternteil sein kann. Insofern die Residenz an der amtlichen Meldung festgemacht wird, 
ist der Residenz- und Nicht-Residenz-Elternteil klar definiert. Insofern dies nicht der Fall ist, hängt es davon ab, wo das Kind in der 
jeweiligen Berichtswoche lebt, ob ein Elternteil als Residenz- oder Nicht-Residenz-Elternteil klassifiziert wird (siehe Kapitel 2).  

5  „Kernfamilie“ ist ein etablierter Begriff in der Familiensoziologie und -demografie. Kernfamilie verweist dabei darauf, dass sich Familie 
im längeren historischen Zeitverlauf von der erweiterten Familie hin auf einen „Nukleus“ (Eltern mit biologischen und/oder Adoptiv-
kindern) reduziert hat (Rehel 2014). 
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(siehe Kapitel 2). Schließlich sei darauf verwiesen, dass die Art der Befragung (telefonisch, persönlich oder 
online) Ergebnisse beeinflussen kann. Während der COVID-19-Pandemie mussten viele Befragungen, darun-
ter auch der Mikrozensus, von einer persönlichen Befragung auf eine telefonische Befragung umstellen. Ver-
änderungen in zeitlichen Trends erklären sich damit nicht nur durch die besonderen Umstände während der 
COVID-19-Pandemie, sondern können auch durch die Art der Befragung hervorgerufen worden sein. 
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scher Daten und Verfassung von Textteilen unterstützt. So hat Sophia Waldmann maßgeblich die Kommissions-
sitzungen, Anhörungen, Verbändegespräche und die Zusammenarbeit der Sachverständigenkommission organi-
siert. Sie war zudem für die Betreuung von Kapitel 3 zuständig. Harald Eichhorn hat vor allem Kapitel 2 und 5 
betreut und dabei umfassende Analysen mit den Daten des Mikrozensus durchgeführt. Yasmin Öztürk hat Kapi-
tel 4 und 6 betreut und wesentlich zu den Themen Gesundheit und Prävention beigetragen. Große Teile dieses 
Berichts basieren auf Analysen des Surveys AID:A, der am DJI angesiedelt ist. Die Analysen wurden von Dr. Si-
mone Schüller und Hannah Sinja Steinberg durchgeführt. Wichtige Mitarbeit in allen organisatorischen Aufgaben 
der Geschäftsstelle wurde von Ariane Seibt geleistet. Die Geschäftsstelle am DJI wurde ebenfalls unterstützt von 
Carsten Völler, Magdalena Siebers und Nicole Reichelt. Ein weiterer Teil der Geschäftsstelle war an der Hertie 
School angesiedelt. Hier haben Lena Wagner und Antonia Taubert die Kapitel 6 und 7 mitbetreut. Lena Wagner 
hat zentrale Analysen und Überlegungen zum Thema Gewalt beigetragen. Simone Dudziak hat zur abschließen-
den Edition der Kapitel wesentlich beigetragen. Die Sachverständigen wurden weiterhin unterstützt von Marie 
Schäfer und Michael Hebsaker. Allen Genannten und nicht zuletzt auch Susanne John, die diesen Familienbericht 
sachkundig schlusslektoriert hat, gilt unser großer Dank! 
Der Dank geht schließlich auch an das begleitende Referat „Grundsatzangelegenheiten, Forschung“ in der Abtei-
lung „Familie und Digitales“ im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). 
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1 Begrifflichkeiten und Bestandsaufnahme: Allein- und Getrennterziehende im sozial-
historischen Kontext 

Die Stärkung gemeinsamer Elternverantwortung und die Förderung ökonomischer Eigenständigkeit von Eltern 
und wirtschaftlicher Stabilität von Familien gehören zu den zentralen Zielen einer zukunftsorientierten und nach-
haltigen Familienpolitik (BMFSFJ 2019a). Während der Fokus bislang überwiegend auf bestehenden Partner-
schaften lag, nimmt der Zehnte Familienbericht vor allem Eltern nach Trennung und Scheidung in den Blick. 
Geteilte Elternverantwortung nach Trennung eröffnet für Väter, die nach einer Trennung bisher zumeist nicht 
mehr mit ihren Kindern in einer Haushaltsgemeinschaft leben, die Möglichkeit, im Leben ihrer Kinder präsent zu 
bleiben. Für Mütter, die bisher mehrheitlich diejenigen sind, bei denen die Kinder wohnhaft bleiben, bedeutet die 
gemeinsame elterliche Betreuungsverantwortung eine Entlastung und neue Möglichkeiten, nach Trennung und 
Scheidung ökonomische Eigenständigkeit zu erlangen bzw. zu festigen. Diese Perspektive darf jedoch nicht die 
gesellschaftlichen Realitäten aus den Augen verlieren, in denen die gegebenen sozialpolitischen und normativen 
Strukturen einer ökonomischen Eigenständigkeit im Wege stehen können. Unflexible Arbeitsmarkt- und Zeit-
strukturen sowie mangelnde Betreuungsinfrastruktur stellen Eltern generell, und Allein- und Getrennterziehende 
im Besonderen, regelmäßig vor massive Vereinbarkeitsprobleme. Kapitel 1.1 widmet sich vor diesem Hinter-
grund dem Zusammenspiel von Sozialpolitik und Familienformen und damit der grundlegenden Frage, wie Politik 
adäquat auf den familialen Wandel und die hohe und wachsende Diversität von Familienformen reagieren kann. 
Im Anschluss daran geht Kapitel 1.2 vertieft auf historische Pfadabhängigkeit ein und gibt einen Einblick in die 
Behandlung und phasenweise Diskriminierung von alleinerziehender Elternschaft im sozialhistorischen und 
rechtlichen Kontext. In Kapitel 1.3 wird die Evolution von Begrifflichkeiten und dabei vor allem die Abgrenzung 
der Lebensform „Alleinerziehend“ in der amtlichen Statistik kritisch hinterfragt. Kapitel 1.4 fasst die Argumen-
tation zusammen.  

1.1 Familienpolitische Ausrichtung 
1.1.1 Gesellschaftlicher Wandel und die strukturelle Rücksichtslosigkeit gegenüber alterna-

tiven Familienformen 
Im historischen Kontext waren zum einen der Tod des anderen Elternteils und zum anderen außereheliche Gebur-
ten die typischen Wege in alleinerziehende Elternschaft. Außereheliche Geburten stellten für Frauen ein existen-
zielles Risiko dar, und ledige Mütter und ihre nichtehelichen Kinder wurden in vielfacher Weise diskriminiert, 
sanktioniert und stigmatisiert (siehe im Detail, Kapitel 1.2). Auch wenn verwitwete Mütter nicht den gleichen 
gesellschaftlichen Repressionen ausgesetzt waren wie ledige Mütter, war es ihnen ebenfalls kaum möglich, „au-
tonome Haushalte“ (Orloff 1993) zu unterhalten und eine ökonomische Eigenständigkeit zu erreichen. Ökonomi-
sche Notwendigkeiten zwangen verwitwete Frauen (wie auch Männer) in der Regel zur schnellen Wiederheirat. 
Wirtschaftliche Abhängigkeiten und gesellschaftliche Zwänge bedingten zudem, dass Personen selbst dann in 
Partnerschaften verharrten, wenn sie in diesen Gewalt und Unterdrückung ausgesetzt waren (Orloff 1993; Coontz 
2006). 
Die Diskriminierung und Stigmatisierung, die Alleinerziehende, ledige und geschiedene Eltern historisch erfahren 
haben, hat nicht zuletzt durch die gesellschaftlichen Veränderungen abgenommen, die in den 1960er-Jahren ein-
setzten und als „Individualisierung“ und „Wertewandel“ auf den Punkt gebracht worden sind (Beck-Gernsheim 
2010; Lesthaeghe 2014). Indem sich normative Einflüsse auf die Wahl der Lebens- und Familienform verändert 
haben, wurden individuelle Entscheidungsspielräume größer und führten zu einer Pluralisierung der Familienfor-
men (Huinink 2011; Strohmeier 1993). Zudem haben sich die Einstellungen zu Mutterschaft und Vaterschaft 
gewandelt. Väterliches Handeln zeichnet sich zunehmend durch eine aktive Vaterschaft aus. Väter beteiligen sich 
heute stärker als in der Vergangenheit an der Betreuung ihrer Kinder, während Erwerbstätigenquoten und Ar-
beitszeiten von Müttern kontinuierlich zunehmen und geringfügige Beschäftigung rückläufig ist (siehe Kapitel 2). 
Eine eigene berufliche Karriere und ökonomische Unabhängigkeit streben junge Männer wie Frauen heutzutage 
gleichermaßen an (Barth/Trübner 2018; Düval 2023). 
Diese Entwicklungen können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es Verharrungstendenzen gibt. Obwohl 
eine egalitäre Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit von vielen Paaren angestrebt wird, ist die Geburt des 
ersten Kindes zumeist der Zeitpunkt, ab dem sich traditionelle Muster einstellen und über den weiteren Lebenslauf 
verfestigen (siehe Kapitel 4). In der Ökonomie wurde lange Zeit vereinfachend davon ausgegangen, dass sich 
Paare mit der Eheschließung oder der Geburt des ersten Kindes darüber verständigen, wie sie Sorge- und Er-
werbsarbeit in der Partnerschaft organisieren. Die Entscheidung für eine ungleiche Aufteilung von Sorge- und 
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Erwerbsarbeit wurde dabei als private Entscheidung verstanden, die Paare unter der Prämisse der Unauflöslichkeit 
der Ehe bewusst treffen. In neueren ökonomischen Ansätzen werden auch die normativen gesellschaftlichen 
Zwänge, historische Pfadabhängigkeiten der geschlechterspezifischen Rollenteilung und die Möglichkeit der Auf-
lösung der Paarbeziehung berücksichtigt. Damit werden die empirischen Realitäten anerkannt, wonach es vor 
allem Frauen sind, die durch die Reduzierung ihrer Erwerbsarbeit nach Familiengründung und der phasenweisen 
Fokussierung auf Sorgearbeit finanzielle Risiken eingehen, die sich vor allem bei Trennung und Scheidung (Boll 
2010; Beblo 2001), aber auch bei Tod von Ehe- und Lebenspartner:innen manifestieren und sich in erhöhten 
Armutsrisiken von Alleinerziehenden zeigen (siehe Kapitel 2).  
Die Verbesserung der Lebenssituation von ledigen Müttern und ihren Kindern gehört seit der vorindustriellen Zeit 
zu einem Anliegen karitativer und später staatlicher Akteure (Frerich/Frey 1996). Die sozialen Unterstützungs-
leistungen waren jedoch zu keiner Zeit unumstritten und deren Gewährung war zumeist von heftigen moralischen 
Diskursen begleitet. Was heute in der soziologischen Literatur unter „Deservingness“ diskutiert wird (Herbst-
Debby 2022; Laenen/Roosma 2022; Jensen 2019), zeigte sich damals im kritischen Beäugen von Sozialausgaben 
für ledige Mütter. Ledige Mütter wurden, im Gegensatz zu Verwitweten, zum Teil selbst für ihre Lage verant-
wortlich gemacht. Demnach „verdienten“ sie keine Leistungen, oder die Leistungen sollten zumindest so gering 
bemessen sein, dass sie keine Anreize für weiteres „schadhaftes Verhalten“ lieferten (siehe z. B. Geiger 1919, 
1920). Der Fokus auf Unterstützungsleistungen, die Alleinerziehenden zuteilwurden, versperrte – damals wie 
heute – den Blick darauf, dass die ökonomisch prekäre Lage von ledigen Müttern systemimmanent war und durch 
die gesellschaftlichen, sozialpolitischen und rechtlichen Verhältnisse befördert wurde. 
Die Prinzipien unseres heutigen sozialpolitischen Regelwerks haben sich mit dem Ende des 19. Jahrhunderts zu 
einer Zeit etabliert, als die bürgerliche Familie eine starke gesellschaftliche Strahlkraft zu entfalten begann (Lewis 
1992). Auch wenn für untere soziale Schichten die ökonomischen Notwendigkeiten zumeist verlangten, dass 
beide Partner:innen erwerbstätig waren, entwickelte sich die arbeitsteilig organisierte männliche Alleinverdiener-
Ehe und mit ihr das „männliche Normalarbeitsverhältnis“ (Mückenberger 2015) zum Ideal. Dieses Ideal prägt bis 
heute maßgeblich die Grundpfeiler des modernen Wohlfahrtsstaats sowie die Arbeitsbeziehungen und das gel-
tende Arbeitsrecht (siehe Kapitel 4). Die Orientierung an diesem Ideal bedingte, dass zwar typische Risiken, die 
aus dem Verlust des Ernährers resultierten, abgefedert wurden, sich daraus jedoch für Frauen keine „individuel-
len“, sondern in erster Linie „abgeleitete Ansprüche“ ergaben (Ostner 1995). Besonders deutlich wird dies bei der 
Hinterbliebenenrente, die bei Wiederheirat (damals wie heute) entfällt (Scheiwe/Frey/Wersig 2014). Die Orien-
tierung am ehelichen und arbeitsteilig organisierten bürgerlichen Familienmodell hatte zudem zur Folge, dass 
alternative Familienmodelle durch das Raster der sozialen Sicherung fielen und strukturell benachteiligt wurden. 
Das Haupt- und Zuverdienendenmodell, das durch das Sozial- und Steuerrecht (z. B. durch das Ehegatten-Split-
ting) weiterhin privilegiert wird, benachteiligt zwangsläufig allein- und getrennt erziehende Eltern. 
Kaufmann (1995) brachte in den 1980er-Jahren den Begriff der „strukturellen Rücksichtslosigkeit“ in die Debatte, 
an den sich in diesem Kontext gut anschließen lässt. Die Implikationen einer Übernahme von Verantwortung für 
Kinder und Elternschaft werden, so Kaufmann (1995), in modernen Gesellschaften von den wichtigsten gesell-
schaftlichen Funktionssystemen ausgeblendet. Wirtschaft, Staat, Bildungssystem und öffentliche Dienstleistun-
gen seien der Familie gegenüber strukturell indifferent. Mit der strukturellen Rücksichtslosigkeit hatte Kaufmann 
komplexe Zusammenhänge auf einen eingängigen Begriff heruntergebrochen. Seine Problemdiagnose war in ge-
wisser Hinsicht jedoch verkürzt und verlangt nach einer Präzisierung. Letztendlich übersah Kaufmann, dass ge-
rade der deutsche Wohlfahrtsstaat einseitig die ehelich und arbeitsteilig orientierte Familie monetär entlastete und 
durch flankierende sozialpolitische Regelungen förderte. Die Rücksichtslosigkeit des deutschen Sozialstaates 
zeigte und zeigt sich weniger in einer Rücksichtslosigkeit gegenüber der Familie per se. Zumindest finanziell gab 
Deutschland damals wie heute im Ländervergleich relativ viel für familienbezogene Leistungen aus (Eurostat 
2024a). Statt einer generellen strukturellen Rücksichtslosigkeit gegenüber der Familie offenbart sich vielmehr 
eine strukturelle Rücksichtslosigkeit gegenüber Familienformen jenseits der ehelichen und arbeitsteilig organi-
sierten Familie.  
Im Einklang mit dieser Diagnose wurde Deutschland aus der internationalen Perspektive einhellig als Idealtyp 
eines familialistischen Wohlfahrtsstaats tituliert, der in seiner Schieflage das eheliche männliche Ernährermodell 
über Gebühr fördere (Esping-Andersen 1999). Die familienpolitischen Reformbemühungen seit Anfang der 
2000er-Jahre haben Deutschland auf einen neuen Kurs gebracht, der sich u. a. auch in einer wachsenden relativen 
Bedeutung von Realtransfers (wie Ausgaben für Infrastruktur, Dienste und Hilfen) an den gesamten familienbe-
zogenen Ausgaben zeigt (Beblo 2023).7 Dennoch ist eine strukturelle Gleichbehandlung aller Familienformen 

7  https://www.oecd.org/els/family/database.htm 
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weiterhin in vielen Punkten – nicht zuletzt auch durch das Ehegatten-Splitting – nicht gegeben. Aus dem Gesagten 
ergibt sich eine grundlegende und übergeordnete Handlungsempfehlung zu den Zielen einer zukunftsorientierten 
Familienpolitik. Die Sachverständigenkommission betrachtet es als eines der übergeordneten Ziele einer zu-
kunftsorientierten und nachhaltigen Familienpolitik, familienpolitische Rahmenbedingungen so umzugestalten, 
dass sie die strukturelle Rücksichtslosigkeit gegenüber alternativen Lebensformen und dabei vor allem gegenüber 
alleinerziehenden und getrennt erziehenden Eltern weiter abbauen. 

1.1.2 Ökonomische Eigenständigkeit und neue Risiken 
Dass Alleinerziehende strukturell benachteiligt und erhöhten ökonomischen Risiken ausgesetzt sind, zeigt sich 
nicht zuletzt an den im Vergleich zu Eltern in Partnerschaften hohen Armutsrisikoquoten (siehe Kapitel 2 und 5). 
Die hohen Armuts- und Transferquoten von Alleinerziehenden zu reduzieren, ist nicht nur ein drängendes sozial-
politisches Anliegen. Die Höhe der Quoten ist zudem ein Lackmus-Test dafür, ob die gegenwärtigen Rahmenbe-
dingungen Eltern, und speziell Müttern, eine ökonomische Eigenständigkeit jenseits der ehelichen Familie er-
möglichen (Scheiwe 1994; Zagel/Hübgen/Nieuwenhuis 2021; Hübgen 2020; Zagel/van Lancker 2022; Brady/Fin-
nigan/Hübgen 2017; Lewis 1997; Christopher u. a. 2002; Orloff 1993). In der ökonomisch prekären Situation von 
allein- und getrennt erziehenden Eltern spiegelt sich wider, wie Sorgetätigkeit in einer Gesellschaft organisiert, 
strukturiert und kompensiert wird und auf welchen impliziten Annahmen die Funktionsweise großer Teile unseres 
Arbeitsmarktes beruht (Scheiwe 1994; Zagel/Hübgen/Nieuwenhuis 2021; Hübgen 2020; Zagel/van Lancker 2022; 
Brady/Finnigan/Hübgen 2017; Lewis 1997; Christopher u. a. 2002; Orloff 1993). 
Die Reduktion von Armut gehörte bereits zu den zentralen Zielen der Agenda 2020 der Europäischen Kommission 
(Europäische Kommission 2023; European Commission 2019). Als Bestandteil eines sozialinvestiven Ansatzes 
sollte Armut vorausschauend bekämpft werden, indem Sozial- und Wirtschaftspolitik sich stärker verzahnen und 
der Ausbau von Qualifikationen und Fähigkeiten von Menschen in den Mittelpunkt des staatlichen Handelns 
gerückt wird (Saraceno 2015; Hemerijck/Ronchi/Plavgo 2023; Hemerijck 2015; Alm/Nelson/Nieuwenhuis 2020; 
Cantillon 2011). Um die Arbeitsmarktintegration und ökonomische Eigenständigkeit von Frauen generell und von 
alleinerziehenden Frauen im Speziellen zu fördern, standen damit vorbeugende Maßnahmen wie der Ausbau der 
Betreuungsinfrastruktur im Vordergrund, welche die Vereinbarkeit von Kind und Beruf sowie ökonomische Ei-
genständigkeit förderten. Finanziellen Transfers zur akuten Bekämpfung von Armut wurde dagegen eine nur se-
kundäre Bedeutung zugewiesen (Maldonado/Nieuwenhuis 2015). Mit dem Fokus auf Resilienz, die in der Agenda 
2030 im Mittelpunkt steht, wird diese grundsätzliche Perspektive weiterverfolgt (Europäische Kommission 2023; 
European Commission 2019). 
In der vergleichenden Sozialpolitikforschung werden die anvisierten Strategien ambivalent beurteilt (Maldo-
nado/Nieuwenhuis 2015). Kritisiert wird vor allem, dass Regierungen über einseitige Aktivierungsstrategien den 
Druck zur Erwerbsaufnahme erhöht hätten, ohne sich in gleicher Weise um die Ermöglichung von Vollzeiter-
werbstätigkeit für Alleinerziehende zu bemühen. Besonders der britische New-Labour-Kurs wurde dabei kritisch 
betrachtet (Daly 2011). Demnach setze das alleinige Primat der Eigenständigkeit Alleinerziehende unter Druck, 
schlecht bezahlte Beschäftigungsverhältnisse anzunehmen. Die Folge sei, neben den damit verbundenen gesund-
heitlichen und psychischen Belastungen, eine wachsende Armut trotz Erwerbsarbeit (Maldonado/Nieuwenhuis 
2015; Lindsay u. a. 2022; Li/Avendano 2023). 
Die kritische Auseinandersetzung mit dem Eigenständigkeits-Paradigma in der vergleichenden Sozialpolitikfor-
schung ist beachtlich, da derselbe Forschungsstrang noch bis in die 1990er-Jahre die ökonomische Eigenständig-
keit als zentrale Weichenstellung gefordert hatte, um die Benachteiligung von Familienformen zu beseitigen und 
die ökonomischen Bedingungen für alleinerziehende Mütter zu verbessern (Orloff 1993; Ostner 1995). In der 
praktischen Ausführung dieses Primats zeigte sich jedoch sehr eindrücklich, wie wichtig es ist, bei der Umgestal-
tung von familienpolitischen Rahmenbedingungen vom Status quo auszugehen. Durch den Umbau des Sozial-
staats und den Wegfall alter Stützpfeiler können sich neue soziale Risiken ergeben. Nicht alle Menschen sind 
gleichermaßen und in gleichem Tempo in der Lage, sich an neue sozialpolitische Realitäten anzupassen. Damit 
stellt sich die Frage, in welchem Umfang Sozialpolitik einerseits ökonomische Unabhängigkeit ex ante (im Vor-
hinein) fördern kann und andererseits zugleich ex post (nachträglich) Kompensationsmechanismen einbauen bzw. 
erhalten muss, da eine ökonomische Unabhängigkeit unter den gegebenen Strukturen (noch) nicht für alle gegeben 
ist (eine systematische Betrachtung und Abschätzung nachhaltiger ökonomischer Eigenständigkeit findet sich bei 
Becker u. a. 2024). Vor diesem Hintergrund spricht sich die Sachverständigenkommission dafür aus, die ökono-
mische Eigenständigkeit von Eltern und insbesondere Müttern ex ante zu fördern. Gleichzeitig müssen adäquate 
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ex-post-kompensatorische Mechanismen bereitgehalten werden, um vulnerable Gruppen mit angemessenen Maß-
nahmen und hinreichend langen Übergangsphasen vor ökonomischen Härten zu schützen. 

1.1.3 Zwischen Ex-ante-Unabhängigkeit und Ex-post-Kompensation 
Sozialpolitische Regelwerke lassen sich danach klassifizieren, ob sie eher die Integration von Frauen in den Ar-
beitsmarkt und die egalitäre Aufteilung von Sorgearbeit fördern – und damit ex ante die ökonomischen Risiken 
durch Trennung und Scheidung oder Tod des anderen Elternteils reduzieren –, oder ob sie eher von einer unglei-
chen Aufteilung der Sorge- und Erwerbsarbeit ausgehen und Ex-post-Kompensationsmechanismen für den 
dadurch ökonomisch schwächeren Teil in einer Partnerschaft vorsehen (Beblo/Boll 2014; Nieuwenhuis/Maldo-
nado 2015). 
Im internationalen Vergleich gilt vor allem Schweden als jenes Land, das durch den frühzeitigen Ausbau der 
Kinderbetreuung, die Etablierung der Individualbesteuerung in den 1970er-Jahren und die Individualisierung von 
Leistungsansprüchen konsequent die ökonomische Eigenständigkeit von Müttern befördert und damit auf eine 
Ex-ante-Absicherung gesetzt hat (Sainsbury 1999). Vom einkommensabhängigen Elterngeld gehen zudem starke 
Anreize aus, sich vor der Familiengründung im Arbeitsmarkt zu etablieren. Ökonomische Eigenständigkeit wird 
somit in Schweden unterstützt, aber mitunter auch konsequent eingefordert. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, 
dass nacheheliche Unterhaltszahlungen und die Hinterbliebenenrente im Wesentlichen abgeschafft bzw. durch 
eine Anpassungsrente (omställningspension) ersetzt wurden, die nur für einen begrenzten Zeitraum nach dem 
Ereignis gezahlt wird. Ein Problem ergibt sich vor allem daraus, dass nicht zwangsläufig alle Alleinerziehenden 
eine ökonomische Eigenständigkeit nach Trennung und Scheidung verwirklichen können, u. a. jene nicht, die vor 
der Trennung nur eine lose Arbeitsmarktanbindung hatten (Nylin 2020). In Schweden ist der Gender-Pay-Gap 
mit 11 Prozent in Jahr 2022 deutlich geringer als in Deutschland, wo er bei 18 Prozent lag (Eurostat 2022a). 
Zudem sind Frauen mit Kindern häufiger als in Deutschland in vollzeitnaher Beschäftigung tätig. Dennoch redu-
zieren auch in Schweden Frauen häufiger als Männer ihre Arbeitszeiten auf Grund von Sorgeverpflichtungen. In 
einem System, das von einem Zwei-Verdienenden-Haushalt ausgeht und sonst nur wenige Ausgleichsmechanis-
men im Fall einer ungleichen Verteilung der Sorgearbeit vorsieht,8 bedeutet dies letztendlich, dass auch in Schwe-
den Frauen im Trennungs- und Scheidungsfall gegenüber Männern im Durchschnitt benachteiligt sind (Maldo-
nado/Nieuwenhuis 2015; Lindsay u. a. 2022; Li/Avendano 2023; Nieuwenhuis 2022; Schmauk/Kridahl 2024). 
In Deutschland gehören der Ausbau der Kinderbetreuung (besonders seit 2005 vorangetrieben), das einkommens-
abhängige Elterngeld (2007) und der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren 
(2013) zu den zentralen Maßnahmen, die auf eine stärkere Integration von Eltern in den Arbeitsmarkt abzielen 
und damit ex ante die ökonomischen Risiken von Trennung und Scheidung abfedern. Im Unterschied zu Schwe-
den hat Deutschland allerdings nicht nur am Einkommenssplitting festgehalten, sondern auch ex-post-kompensa-
torische Maßnahmen wie die Hinterbliebenenrente und den Versorgungsausgleich beibehalten (Beblo/Boll 2014). 
Eine Ausnahme stellt der nacheheliche Unterhalt dar, der eine klassische Ex-post-Kompensation ist und im Jahr 
2008 grundlegend reformiert wurde. Da diese Reform die Spannungsverhältnisse, die sich beim Umbau familien-
politischer Maßnahmen ergeben können, gut aufzeigt, soll sie an dieser Stelle exemplarisch dargestellt werden: 
Vor der Gesetzesänderung im Jahr 2008 orientierte sich die Rechtsprechung bei der Festsetzung von nacheheli-
chen Unterhaltsleistungen am sogenannten Altersphasenmodell. Zwar wurde das von der Rechtsprechung entwi-
ckelte sogenannte 0-8-15-Altersphasenmodell nie kodifiziert, doch es prägte maßgeblich die Gerichtspraxis. Eine 
geschiedene Person, bei der das Kind lebte, konnte nach diesem Modell nachehelichen Unterhalt erhalten und 
musste dabei nicht erwerbstätig sein, solange das jüngste Kind unter acht Jahre alt war. Bis zum Alter von 15 
Jahren konnte eine Teilzeit und erst danach eine Vollzeiterwerbstätigkeit vorausgesetzt werden, bzw. konnte erst 
danach nachehelicher Unterhalt reduziert werden, wenn eine Vollzeiterwerbstätigkeit nicht aufgenommen wurde 
(Röthel 2009). Nicht verheiratete Eltern, bei denen das Kind lebt, hatten ebenfalls Anspruch auf Betreuungsun-
terhalt vom anderen Elternteil. Im Unterschied zu Geschiedenen war dieser Anspruch jedoch bis zum dritten 
Geburtstag des jüngsten Kindes begrenzt. Mit der Gesetzesreform im Jahr 2008 haben sich die Bedingungen für 
den Anspruch auf Betreuungsunterhalt für ledige und geschiedene betreuende Elternteile maßgeblich angeglichen 
(für weiterhin bestehende Unterschiede siehe Kapitel 3). Für beide Gruppen gilt seitdem die gleiche Altersgrenze 
des dritten Geburtstages des Kindes. In der Praxis bedeutet dies, dass von ledigen wie geschiedenen Eltern, bei 
denen die Kinder leben, eine Vollzeiterwerbstätigkeit erwartet wird, sobald das jüngste Kind drei Jahre alt wird. 

8  Prinzipiell sorgt auch in Schweden das Güterrecht für einen materiellen Ausgleich, welcher in gewisser Weise umfassender ist als in 
Deutschland, da der Ausgleich nicht auf das während der Ehe akquirierte Vermögen begrenzt ist. Zudem ist der Schutz der Familien-
wohnung umfassender (Scheiwe 2007, S. 98-101).
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Durch die einheitliche Altersgrenze hat die Unterhaltsreform 2008 zu einer Gleichbehandlung ehelicher und nicht-
ehelicher Familienformen nach einer Trennung beigetragen. Zudem lassen sich eine Reihe weiterer positiver Ne-
benwirkungen der Reform benennen. Die alten nachehelichen Unterhaltsleistungen hatten die Erwerbstätigkeit 
der Berechtigten (in den meisten Fällen Frauen) reduziert, was sich langfristig negativ auf deren Erwerbseinkom-
men und folglich die zukünftigen eigenständigen Rentenanwartschaften ausgewirkt hat (Kreyen-
feld/Schmauk/Mika 2024). Die Neuregelung hat damit die ökonomische Eigenständigkeit von Frauen befördert. 
Auch liegt es nahe zu vermuten, dass die alten Regelungen die Erwerbsneigung der Unterhaltspflichtigen wie 
auch den Wunsch, eine Folgefamilie zu gründen, eher gedämpft haben (Deutscher Bundestag 2006a). Diese Fehl-
anreize hat die Unterhaltsrechtsreform beseitigt. Den positiven Effekten steht die Kritik entgegen, dass die Ände-
rungen den gesellschaftlichen Realitäten zu wenig Rechnung getragen haben. Das Ideal der ökonomischen Eigen-
verantwortung, das mehrfach in der Gesetzesbegründung erwähnt wird (Deutscher Bundestag 2006a), sei auf 
Grund der während der Ehe ungleichen Verteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit nach einer Scheidung für die 
meisten Frauen kaum zu erreichen. Die infrastrukturellen Voraussetzungen einer Vollzeiterwerbstätigkeit – ins-
besondere eine bedarfsdeckende Ganztagskinderbetreuung in der Fläche – waren weder zum Zeitpunkt des In-
krafttretens der Unterhaltsrechtsreform im Jahr 2008 noch in den Folgejahren gegeben und sind es bis heute nicht. 
Obwohl die Möglichkeiten einer Vollzeiterwerbstätigkeit für geschiedene Mütter nicht in allen Regionen gegeben 
waren, schaffte die Reform ein familienpolitisches Instrument ab, das vor dem Hintergrund geschlechtlicher Ar-
beitsteilung während der Partnerschaft letztlich (ex post) eine gewisse Gleichheit herstellen konnte. Ökonomisch 
gesprochen internalisierten die nachehelichen Unterhaltsregelungen vor 2008 die Kosten einer ungleichen Auf-
teilung von Sorge- und Erwerbsarbeit während der Ehe. Es bestand mit der Neuregelung damit die Befürchtung, 
dass die Folgekosten der Allgemeinheit aufgebürdet würden, wenn geschiedene Frauen auf Grund des Verlusts 
des nachehelichen Unterhalts vermehrt auf Transferzahlungen angewiesen sein würden (Wapler 2014a; Lenze 
2021). Belastbare empirische Evidenz dazu liegt bislang zwar nicht vor. Doch die Kontroverse über den nachehe-
lichen Unterhalt zeigt sehr deutlich das Spannungsverhältnis, das sich bei einem Umbau familienpolitischer Maß-
nahmen von einer Ex-post-Kompensation zu einer Ex-ante-Förderung ergeben kann (für eine Diskussion der Re-
form siehe Radenacker/Kreyenfeld 2018; Röthel 2009; Scheiwe/Wersig 2010; Lenze 2021, 2014). Eine Ex-ante-
Förderung beinhaltet, dass im Einklang mit einem sozialinvestiven Ansatz von Anfang an die Widerstandsfähig-
keit (Resilienz) von Menschen gefestigt wird, um sie gegen Lebensrisiken wie Scheidung und Trennung zu wapp-
nen. Dies verlangt vor allem, die Kapazitäten und Ressourcen von Menschen zu stärken, damit diese am sozialen 
Leben und am Arbeitsmarkt teilhaben können. Neben einer adäquaten Qualifikation sowie ausbildungs- und be-
schäftigungsfördernden Maßnahmen (siehe Kapitel 5) geschieht dies durch eine geeignete familienbezogene Inf-
rastruktur (siehe Kapitel 4) und Maßnahmen zur Gesundheitsversorgung und Familienförderung (siehe Kapitel 7 
und 8). Vor diesem Hintergrund spricht sich die Sachverständigenkommission dafür aus, familienpolitische Rah-
menbedingungen lebenslaufkonsistent zu gestalten. Lebenslaufkonsistenz bedeutet, dass ökonomische Eigenstän-
digkeit nicht erst nach Beendigung der Partnerschaft gefordert werden kann, sondern durchgehend im Lebenslauf 
gefördert wird. Die aktuell bestehenden widersprüchlichen Anreize, die in Partnerschaften mit Kind immer noch 
die Spezialisierung eines Elternteils auf unbezahlte Sorgearbeit fördern, zugleich aber bei Beendigung der Part-
nerschaft von beiden Eltern ökonomische Eigenständigkeit einfordern, müssen abgebaut werden. Zudem müssen 
die Ressourcen von Personen so gestärkt werden, dass sie am Arbeitsmarkt einer existenzsichernden Beschäfti-
gung nachgehen können. 

1.1.4 Gemeinsame Elternverantwortung stärken  
Ökonomische Eigenständigkeit zu fördern, um damit gleichzeitig die prekäre Lage von alleinerziehenden Eltern 
zu verbessern, ist keine neue familienpolitische Zielsetzung. Die egalitäre Beteiligung von Frauen und Männern 
am Erwerbsleben gehört spätestens seit den 1990er-Jahren zu den obersten Zielen der Europäischen Kommission 
und stellt damit auch eine zentrale Leitlinie für nationale Politik dar, inklusive der familienpolitischen Ausrich-
tung in Deutschland. Diese Politik setzte vor allem mit den „Barcelona-Kriterien“ (Annesley 2007) darauf, über 
einen Ausbau der institutionellen Kinderbetreuung Familie und Beruf vereinbar zu machen und damit die Er-
werbsbeteiligung von Müttern und deren gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt zu erleichtern (Annesley 
2007). Von feministischer Seite wurde kritisiert, dass diese Politik weniger die Geschlechtergleichheit im Blick 
gehabt hätte, sondern vielmehr vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels und des sich abzeich-
nenden demografischen Wandels darauf abgezielt hätte, die letzten „stillen Reserven“ für den Arbeitsmarkt zu 
aktivieren (Lewis 2006). Gleichstellungspolitische Ziele hätten im politischen Prozess demnach nur über den 
Umweg ökonomischer Argumente mehrheitsfähig gemacht werden können und seien zu einem Anhängsel einer 
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Politik verkümmert, die in erster Linie auf die Freisetzung von Arbeitskräften für das kapitalistische Leistungs-
system bedacht gewesen sei; mit der Folge, dass Zeitressourcen für Kinder und Familie beschnitten worden seien 
(Ferragina 2023; Henninger/Wimbauer/Dombrowski 2008).  
Wie immer man zu dieser Kritik stehen mag, verweist sie doch sehr eindrücklich auf einen springenden Punkt in 
der familienpolitischen Ausrichtung der letzten Jahrzehnte: Geschlechtergleichheit und ökonomische Eigenstän-
digkeit von Frauen sollten vor allem durch die zunehmende Einbindung von Müttern in den Arbeitsmarkt erreicht 
werden. Väterliches Handeln und deren Vollzeiterwerbstätigkeit wurden hingegen selten hinterfragt; und es wur-
den nur wenige Ideen entwickelt, um etablierte Strukturen aufzubrechen. Dies gilt nicht nur für die Beteiligung 
von Vätern an der familiären Sorgetätigkeit in bestehenden Partnerschaften, sondern ebenso für die gemeinsame 
Erziehungs- und Sorgeverantwortung nach Trennung und Scheidung. 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Nachtrennungsfamilien in Deutschland sind stark vom Residenzmodell 
geprägt, d. h. von der Vorstellung, dass es nach Trennung und Scheidung einen hauptbetreuenden Elternteil gibt, 
bei dem das Kind wohnt und einen mitbetreuenden Elternteil, welcher in einem anderen Haushalt lebt. Seit der 
Sorgerechtsreform von 1998 ist die gemeinsame elterliche Sorge für geschiedene Eltern als Regelfall vorgesehen. 
Damit liegt dem Familienrecht grundsätzlich ein Leitbild gemeinschaftlicher und gleichberechtigter elterlicher 
Verantwortung beider Eltern zu Grund: Sie sollen die elterliche Sorge in eigener Verantwortung und in gegensei-
tigem Einvernehmen zum Wohl des Kindes ausüben und bei Meinungsverschiedenheiten versuchen, sich zu ei-
nigen.9 Zudem lassen die geltenden Umgangsregelungen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) 
durchaus den Handlungsspielraum, ein Wechselmodell anzuordnen, wenn dies im Einzelfall dem Kindeswohl am 
besten entspricht.10 Obwohl die geteilte Betreuung aufgrund elterlicher Vereinbarung schon immer möglich war 
und bei Uneinigkeit der Eltern durch die Rechtsprechung des BGH prinzipiell möglich ist, fehlt es aber bislang 
an einem in sich stimmigen, rechtlich kodifizierten Gesamtkonzept (siehe Kapitel 3). Zudem zieht sich das Resi-
denzmodell durch zahlreiche Rechtsbereiche; besonders deutlich ist dies im Melderecht, wo es nur möglich ist, 
ein Kind in einem Haushalt amtlich zu melden. Es zeigt sich auch im Transfer- und Steuersystem, wo Kindergeld 
nur an einen Elternteil ausgezahlt wird.  
Auch gesellschaftliche Normen beeinflussen das Nachtrennungsverhalten und die Wahl des Betreuungsmodells. 
Nach dem Doing-Gender-Ansatz reproduzieren sich Geschlechterrollen über Alltagshandeln (West/Zimmermann 
1987). Demnach wird gute Mutterschaft vor allem über Sorgetätigkeit hergestellt, während gute Vaterschaft sich 
über die Rolle des Ernährers konstituiert (Schmidt u. a. 2023; Dermott/Miller 2015). Obwohl sich Rollenvorstel-
lungen gewandelt haben, zeigen zahlreiche Studien, dass traditionelle Geschlechterrollen auch für die Nachtren-
nungszeit weiterhin handlungsleitend sind (Koster u. a. 2021; Hoffman/Moon 2000). Zum einen bedeutet dies für 
Mütter, dass sie nach Trennung und Scheidung in einen Rollenkonflikt geraten, wenn sie gleichzeitig die Rollen 
der Familienernährerin und der sorgenden Mutter erfüllen müssen (Duncan/Edwards 1997). Zum anderen werden 
Mütter stärker als Väter sozial sanktioniert und stigmatisiert, wenn sie nach Trennung und Scheidung nicht (mehr-
heitlich) beim Kind wohnen bleiben. Trennungsväter werden hingegen sozial weniger dafür sanktioniert, dass sie 
sich nicht an Erziehung und Betreuung beteiligen, als dafür, dass sie ihren Unterhaltsverpflichtungen nicht nach-
kommen (Krämer 2016). 
Analog zum Doing-Gender-Ansatz vertritt der Doing-Family-Ansatz die Idee, dass nicht nur Geschlecht, sondern 
auch Familie über Alltagshandeln hergestellt und damit Identität konstruiert wird (Jurczyk 2014). Bei geteilter 
Betreuung verwischen zunehmend die Haushaltsgrenzen, und Familie definiert sich weniger über die Haushalts-
gemeinschaft als über das Alltagshandeln in einem multilokalen Familienkontext. Familie wird damit zu einer 
Herstellungsleistung, die sich auf Grund fehlender gesellschaftlicher Vorgaben besonders anspruchsvoll gestalten 
kann (Schier/Proske 2010). In Anlehnung an Cherlin (1978) ist damit geteilte Betreuung im Unterschied zum 
Residenzmodell bislang als eine „unvollständige Institution“ zu sehen, die durch ihre unzureichende und wider-
sprüchliche rechtliche und normative Regulierung für die beteiligten Akteure mit Verhaltensunsicherheiten be-
haftet sein kann. 

9  §§ 1626ff BGB. 
10  BGH, Beschluss v. 5.10.2016, XII ZB 280/15.  
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Die prägende Bedeutung des Residenzmodells spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass bislang keine wert-
urteilsfreien Begrifflichkeiten gefunden wurden, um den nicht mit dem Kind im Haushalt lebenden Elternteil 
sprachlich zu fassen. Sehr eindrücklich zeigt sich dies in der amtlichen Statistik, wo Eltern, die nicht mit dem 
Kind im Haushalt leben, gar nicht erst als Eltern erfasst werden. Da der Fokus der amtlichen Statistik auf dem 
Haushaltskontext liegt, wird der zweite Elternteil – in der Regel der Vater –, der nicht mehr zusammen mit dem 
Kind im Haushalt lebt, systematisch ausgeblendet. Historisch betrachtet mag diese Ausblendung verständlich ge-
wesen sein, da Alleinerziehendenhaushalte häufiger, als dies heute der Fall ist, durch den Tod eines Elternteils 
entstanden. Zudem waren Väter, deren Kinder aus nichtehelichen Beziehungen stammten, in den seltensten Fällen 
an engen Verbindungen zu diesen Kindern interessiert, was gesellschaftlich akzeptiert und durch rechtliche Nor-
men (z. B. die fehlenden Erbansprüche nichtehelicher Kinder) gedeckt war. Allerdings haben sich diese gesell-
schaftlichen und rechtlichen Normen mittlerweile gewandelt. Indem die amtliche Statistik keine Informationen 
zu Eltern erhebt, die nicht mit ihren Kindern zusammen im Haushalt leben, wird eine angemessene Abbildung 
der gesellschaftlichen Realität verfehlt. Im Einklang mit dieser statistischen Missachtung gibt es mit „alleinerzie-
hend“ zwar einen Begriff für jene Eltern, in deren Haushalt das Kind lebt. Für Eltern hingegen, die nicht mit ihren 
Kindern im Haushalt leben, fehlt eine komplementäre Begrifflichkeit. Im Recht existieren Bezeichnungen für 
diese Personengruppe, die jedoch zumeist von einer eher negativen Konnotation begleitet werden. Mit der etab-
lierten Begrifflichkeit des „Umgangselternteils“ verbindet sich stark die Vorstellung, dass der zweite Elternteil 
zwar Umgang mit dem Kind hat, aber keine wesentlichen Betreuungs- und Erziehungsfunktionen erfüllt. Im Kon-
text des Unterhaltsvorschusses (UV) wird der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, häufig als der „andere 
Elternteil“ oder „externe Elternteil“ bezeichnet, in Abgrenzung zum mit dem Kind zusammenlebenden alleiner-
ziehenden oder antragstellenden Elternteil. 
Die Nicht-Sichtbarkeit von Trennungsvätern in Statistik und Alltagssprache ist auch Ausdruck gesellschaftlicher 
Normen, die die Handlungsmöglichkeiten und aktive Elternschaft von Vätern einschränken. Vor allem nichtehe-
liche Väter wurden in der Vergangenheit benachteiligt; beispielsweise war es ihnen bis 1998 nicht möglich, die 
gemeinsame Sorge auszuüben. Zudem werden Väter genauso wie Mütter in ihrem Handeln durch normative 
Zwänge und rigide Arbeitsmarktstrukturen eingeschränkt (Miller 2011; Grunow/Evertsson 2019). Indem gesell-
schaftliche Normen sie einseitig auf die Rolle des Ernährers festlegen, werden ihre Möglichkeiten beschränkt, 
sich gleichberechtigt an der Sorge- und Betreuung ihrer Kinder zu beteiligen. Die gesellschaftlichen Normen, die 
Vätern den Weg in eine aktive Vaterschaft versperren, gilt es für bestehende Partnerschaften, aber auch für die 
Nachtrennungszeit aufzulösen. Dass in Deutschland traditionelle Strukturen besonders gefestigt sind, zeigt der 
Blick in das europäische Ausland. Während in anderen Ländern, wie Belgien, Schweden und Frankreich, geteilte 
Betreuung in den letzten Jahren massiv an Bedeutung gewonnen hat, hinkt Deutschland in dieser Entwicklung 
hinterher (Hakovirta u. a. 2023; Sodermans/Matthijs/Swicegood 2013; Claessens/Mortelmans 2021; Mor-
telmans/Claessens 2023). Vergleichende Analysen auf Basis des europäischen Generations and Gender Survey 
(GGS) weisen zudem darauf hin, dass Kontaktabbrüche zwischen Kind(ern) und einem Elternteil nach Trennung 
und Scheidung in Deutschland besonders häufig sind (Kalmijn 2015). Obwohl es keine belastbaren Längsschnitt-
studien zum Zusammenhang von geteilter Betreuung und späterem Eltern-Kind-Kontakt für Deutschland gibt, ist 
anzunehmen, dass diese Muster aufgebrochen werden könnten, indem geteilte Betreuung besser als bislang regu-
liert und ermöglicht wird. Geteilte Betreuung zu fördern und ökonomische Unabhängigkeit zu stärken, sind somit 
komplementäre Ziele einer zukunftsorientierten Familienpolitik. Indem beide Eltern sich nach Trennung und 
Scheidung an Betreuung und Erziehung beteiligen, können beide existenzsichernd erwerbstätig sein. Dazu müss-
ten jedoch die richtigen Voraussetzungen geschaffen werden: vor allem die Verfügbarkeit von verlässlichen Be-
treuungsplätzen als Bedingung, die in Ländern wie Belgien und Schweden mit viel höheren Anteilen geteilter 
Betreuung auch stärker gegeben ist als in Deutschland (Scheiwe 2018). Vor diesem Hintergrund spricht sich die 
Sachverständigenkommission dafür aus, dass die egalitäre Beteiligung an Sorge- und Erwerbsarbeit ein zentrales 
Ziel einer zukunftsorientierten und nachhaltigen Familienpolitik sein muss. Die gemeinsame Erziehungs- und 
Sorgeverantwortung beschränkt sich dabei nicht auf die Zeit der Partnerschaft, sondern umfasst auch die Zeit 
nach Trennung und Scheidung. Es sind Strukturen zu schaffen, die eine gemeinsame Erziehungs- und Sorgever-
antwortung der Eltern nach Trennung und Scheidung ermöglichen. Politik muss Wahlmöglichkeiten eröffnen, 
damit Eltern – unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder – nach Trennung und Scheidung jene Betreu-
ungsarrangements wählen können, welche ihren Vorstellungen am besten entsprechen. 
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1.1.5 Vulnerabilitäten beachten 
Sozialpolitische Rahmenbedingungen sind historisch gewachsene Strukturen, die dementsprechend eng mit vor-
herrschenden Geschlechterrollen und gesellschaftlichen Bedingungen verwoben sind, unter denen sie entstanden 
sind. Das männliche Ernährermodell entwickelte sich seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert zu einem Orientie-
rungspunkt für die Gestaltung sozialpolitischer Institutionen und stand in engem Zusammenhang mit der sich 
damals entwickelnden arbeitsteiligen Industriegesellschaft, in der informelle Sorgearbeit und formelle Erwerbs-
arbeit entlang der Geschlechter organisiert waren. Im Einklang damit kam dem „Family Wage“ (Familienlohn) 
eine zentrale Rolle für die Gestaltung von Regelungen und später für die Lohnfestsetzung in Tarifverhandlungen 
zu. Denn dieser musste hoch genug bemessen sein, um eine Familie durch die Erwerbstätigkeit einer Person un-
terhalten zu können, (Fraser 1994; Lurie 2018; Gottschall/Schröder 2013). Mit dem Wandel von der Industrie- 
zur Dienstleistungsgesellschaft stieg die Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen, und die Geschlechterrollen verän-
derten sich. 
Auf der einen Seite eröffneten diese Entwicklungen für Frauen neue Möglichkeiten, sich am Arbeitsmarkt zu 
beteiligen und ökonomische Eigenständigkeit zu erlangen. Auf der anderen Seite beinhaltete der Systemwandel 
vom in der Regel männlichen Alleinverdiener-Modell (one earner model) zum Zweiverdienenden-Modell (adult 
worker model), dass die Wohlfahrt eines Haushalts zunehmend davon abhing, dass zwei Einkommen erwirtschaf-
tet wurden. Aus einer kapitalismuskritischen Perspektive wird darauf verwiesen, dass mit der gestiegenen Ar-
beitsmarktintegration von Frauen vor allem die letzten „stillen Reserven“ für den Arbeitsmarkt aktiviert werden 
sollten – auf Kosten der Zeit für Familie. Mit dem „neoliberal turn“ sei eine Abwertung von informeller Sorgetä-
tigkeiten zugunsten von formaler Erwerbsarbeit verbunden gewesen. Pflege- und Hausarbeit würden demnach als 
minderwertige Tätigkeit betrachtet, welche an ungelernte und schlecht bezahlte Arbeitskräfte ausgelagert und zu 
einer weiteren Segmentierung des Arbeitsmarkts beitragen würden (Ferragina 2023). Diese Argumentation ver-
weist zum einen darauf, dass im Zuge des gesellschaftlichen Wandels zunehmend zwei Einkommen erwirtschaftet 
werden müssen, um das ökonomische Wohlergehen einer Familie zu sichern (Nieuwenhuis/Maldonado 2018). 
Alleinerziehende, die gar keine Unterstützung durch den anderen Elternteil erhalten, stellen damit eine besonders 
vulnerable Gruppe dar: Sie müssen von nur einem Einkommen den Familienunterhalt bestreiten, während zu-
gleich eine fehlende Betreuungsinfrastruktur und rigide Arbeitsmarktstrukturen die Möglichkeit einer Vollzeiter-
werbstätigkeit vielfach einschränken. Zum anderen wirft die oben aufgeführte Argumentation die grundsätzliche 
Frage auf, wie Sorgearbeit und Erwerbstätigkeit in einer Gesellschaft organisiert und bewertet werden sollen. 
Alle Menschen sind im Laufe ihres Lebens in unterschiedlichem Maße von anderen abhängig und benötigen Zu-
wendung, Sorge und Unterstützung. Ein individualistisches Menschenbild, das den Menschen als autonomen Er-
werbsbürger konstruiert, von Vulnerabilität, Abhängigkeiten und Angewiesenheit auf andere im Lebensverlauf 
jedoch weitgehend abstrahiert und Risiken und Notfälle des Lebens nur als Ausnahmezustände thematisiert, wird 
deshalb in der rechtsphilosophischen und sozialethischen Diskussion (ethics of care) kritisiert. Dem wird ein re-
lationales Autonomieverständnis entgegengesetzt, das Vulnerabilität und Angewiesenheit einschließt, um sich als 
Individuum entwickeln und entfalten zu können (Herring 2016; Fineman/Grear 2016). Diese Unterstützung wird 
weitgehend durch unbezahlte Sorgetätigkeiten der Betreuung, Erziehung, Pflege und Versorgung erbracht und ist 
dabei häufig unterbewertet und unsichtbar (Riegraf 2019; BMFSFJ 2018). Sozialstaatliche Institutionen und 
Dienstleistungen unterstützen Erziehung, Betreuung und Pflege sowohl durch Kindertageseinrichtungen, Schu-
len, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen etc. als auch durch sozialstaatliche Familienleistungen, aber die Sor-
gearbeit wird überwiegend in die Privatsphäre verwiesen und die Zuständigkeit dafür Familien und innerhalb der 
Familien überwiegend an Frauen übertragen (siehe Kapitel 4). 
Der Wandel sozialer Sicherungsmodelle im deutschen Wohlfahrtsstaat ist in dieser Hinsicht von Widersprüchen 
geprägt (Scheiwe 2022a; Schumann 2020; BMFSFJ 2019b; Leitner 2013). Sorgetätigkeiten werden überwiegend 
unbezahlt in privaten Beziehungen erbracht, aber in wachsendem Maße sozialstaatlich und in öffentlicher Ver-
antwortung als professionelle Arbeit (personale soziale Dienstleistungen) oder in Mischformen (sozialrechtlich 
partiell abgesicherte private Sorgearbeit, z. B. in der häuslichen Pflege oder über Kindererziehungszeiten) ange-
boten. Marktförmige Angebote haben ebenfalls zugenommen, sind aber teilweise prekär (z. B. im Bereich der 
haushaltsnahen Dienstleistungen oder der sogenannten 24-Stunden-Pflege). Trotz der Tendenz zur Ausweitung 
der öffentlichen Verantwortungsübernahme in den letzten Jahrzehnten (Rechtsansprüche auf Förderung in Kitas 
und Tagespflege, Elternzeit und Elterngeld, Erziehungszeiten in der Rentenversicherung, Pflegeversicherung, 
Pflegezeitgesetz u. a.) ist immer noch ein Subsidiaritätsmodell vorherrschend, das Care-Verantwortung als Pri-
vatsache an Familien, Angehörige und dabei vor allem Frauen delegiert und unzureichend unterstützt.
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Indem viele sozial-, steuer- und arbeitsrechtliche Regelungen nach wie vor an einer lebenslangen Vollzeitbeschäf-
tigung als Norm orientiert sind, wird implizit vorausgesetzt, dass eine andere Person dauerhaft oder nach Bedarf 
für Haushalts- und Sorgearbeit verfügbar ist. Ähnliches gilt für die Zeitstrukturen von Erwerbsarbeit und öffent-
lichem Leben, welche eine Gleichzeitigkeit von Sorgetätigkeit und Erwerbsarbeit behindern, und es für Eltern mit 
Sorgeverantwortung schwieriger macht, ein existenzsicherndes Erwerbseinkommen zu erzielen. Das gilt erst 
recht, wenn sie getrennt leben und überwiegend alleinerziehend sind. Alleinerziehende sind also ökonomisch 
besonders vulnerabel, aber auch in besonderer Zeitnot (Hyde/Greene/Darmstadt 2020; Struffolino/Bernardi 
2017). Dabei sind alleinerziehende Frauen in größerem Umfang erwerbstätig als Mütter in Paarfamilien (Kapi-
tel 2). Da sie trotzdem umfassende Sorgearbeit für ihre Kinder leisten müssen, sind sie in vielerlei Hinsicht dop-
pelt belastet, was sich nicht nur negativ auf die Gesundheit und das Stressempfinden auswirkt (Kapitel 7), sondern 
auch dazu führt, dass ihnen in der Regel weniger Zeit für Regeneration und Freizeit zur Verfügung steht (Kapi-
tel 4).  
Die ökonomische Vulnerabilität und Zeitnot in Familien von Alleinerziehenden können sich noch verschärfen, 
wenn im Trennungs- oder Scheidungsfall nach Phasen eingeschränkter Erwerbstätigkeit frühere Vereinbarungen 
über die Arbeitsteilung hinfällig werden, übergangslos eine Vollzeitbeschäftigung im Rahmen der Erwerbsoblie-
genheiten eingefordert wird (siehe oben zur Unterhaltsrechtsreform 2008), nacheheliche Unterhaltszahlungen ge-
ringer ausfallen oder gekürzt werden, oder wenn kein oder zu wenig Kindesunterhalt gezahlt wird. Ein Grund, 
warum viele Alleinerziehende einer geteilten Betreuung skeptisch gegenüberstehen, ist die Sorge vor finanziellen 
Einbußen ohne gleichzeitige substanzielle Entlastung bei der Kinderbetreuung. So hat auch die Unterhaltsrechts-
reform 2008 zu geringeren nachehelichen Unterhaltszahlungen geführt, und viele geschiedene Frauen erreichen 
nach wie vor kein existenzsicherndes Erwerbseinkommen (Radenacker 2020; Brüggmann 2020; Brügg-
mann/Kreyenfeld 2023; Radenacker/Kreyenfeld 2018; Kreyenfeld/Schmauk/Mika 2024). Bei weiteren Reformen 
des Unterhaltsrechts sind daher Zurückhaltung und Vorsicht angebracht (siehe Kapitel 3). Es sollten keine vor-
schnellen Annahmen über mögliche Entlastungswirkungen und positive Arbeitsmarkteffekte geteilter Betreuung 
getroffen werden, um zu vermeiden, dass einseitige Unterhaltskürzungen zu prekären Lagen im Haushalt eines 
weiterhin überwiegend betreuenden Elternteils führen. 
Kinder sind vulnerabel, da sie für ihre Entwicklung die Zuwendung, Unterstützung und Versorgung durch Andere 
benötigen; die Entwicklung des Kinderschutzes, der Kinderrechte und der sozialen Rechte von Kindern ebenso 
wie die Entwicklung sozialstaatlicher Institutionen (Schulen, frühkindliche Förderung, Kinder- und Jugendhilfe 
u. a.) zeugen davon. Kinder in multilokalen Familien sind mit neuen Entwicklungsaufgaben und Herausforderun-
gen konfrontiert. Dabei benötigen sie Unterstützung und möglicherweise auch Schutz, etwa in Auseinanderset-
zungen um das Umgangsrecht in Fällen mit (drohender) familialer Gewalt oder Kindeswohlgefährdungen. Von 
der Kommission werden deshalb Vorschläge zur Verbesserung der Partizipation und Rechte von Kindern in Fa-
miliengerichtsverfahren, zum Umgangsrecht in Fällen familialer Gewalt und zu Gewaltschutz und -prävention 
unterbreitet (siehe Kapitel 3 und 6). Eine besondere Vulnerabilität betrifft die Fälle, in denen ein Elternteil 
und/oder die Kinder familiale Gewalt oder Kindeswohlgefährdungen erlebt haben oder davon bedroht sind. Al-
lein- und Getrennterziehende mit Migrationshintergrund und vor allem Geflüchtete und ihre Kinder sind in einer 
besonders prekären und schwierigen Situation. Vulnerable Gruppen sind zudem vor allem Allein- und Getrennt-
erziehende, die sehr jung und ungeplant Eltern geworden sind. Zusätzliche Belastungen, vor allem durch die Be-
hinderung eines Kindes, können gerade für allein- und getrennt erziehende Eltern Vulnerabilitäten erhöhen und 
von der Solidargemeinschaft besondere Anstrengungen verlangen, diese Eltern zu unterstützen. 
Zusammenfassend ergeben sich vier Grundsätze einer zukunftsorientierten und nachhaltigen Familienpolitik 
(siehe Abbildung 1-1). Die Sachverständigenkommission spricht sich dafür aus, die ökonomische Eigenständig-
keit von Familien zu stärken und die gemeinsame Elternverantwortung zu fördern. Gleichzeitig müssen die Le-
bensrealitäten und Vulnerabilitäten von Familien beachtet und muss durch Anerkennung der Vielfalt von Fami-
lienformen die strukturelle Rücksichtlosigkeit gegenüber alternativen Familienformen abgebaut werden. 
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Abbildung 1-1: Zentrale Ziele einer zukunftsorientierten Familienpolitik 

Quelle: Eigene Darstellung 

1.2 Historische Pfadabhängigkeiten im Recht 

1.2.1 Von der Stigmatisierung zur Anerkennung der Vielfalt von Familienformen: Entwick-
lungstendenzen und Begriffe im Recht 

Vielfalt von Familien gab es schon immer, und viele Kinder lebten – in früheren Zeiten meist bedingt durch den 
Tod eines Elternteils – nicht mit beiden Eltern zusammen (Mitterauer/Sieder 1991). „Alleinerziehen“ war lange 
Zeit kein Rechtsbegriff, und auch heute ist die Bedeutung im Recht uneinheitlich; in Gesetzestexten findet sich 
der Begriff insbesondere im Sozial- und Steuerrecht. Dabei geht es vor allem um die soziale Absicherung von 
besonderen Bedarfen, die dadurch entstehen, dass ein Elternteil, der mit einem oder mehreren Kindern lebt, die 
Erziehungsverantwortung und Versorgung eines Kindes im Wesentlichen allein bewältigt und dadurch besonders 
belastet ist. Seit wann findet sich der Begriff des Alleinerziehens in gesetzlichen Regelungen und der Rechtspre-
chung? Welche Begriffe wurden vorher verwendet, und welche Tendenzen zeichnen sich im Bedeutungswandel 
der Begriffe ab?  
Seit etwa 1900, als das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) in Kraft trat, begegnen uns im Recht „ledige Mütter“ und 
„uneheliche Kinder“ (seit dem Jahr 1969 in nichteheliche Kinder umbenannt), „legitime“ und „illegitime“ Fami-
lien, Witwen und Witwer, geschiedene und alleinlebende Eltern (wobei zwischen unehelichen Müttern einerseits 
und verwitweten oder geschiedenen Müttern und Vätern andererseits unterschieden wurde). Nach dem Jahr 1949 
ändern sich einige Begriffe: Es erscheinen „unvollständige“ und „Halbfamilien“ auf der Bühne des Rechts und in 
Debatten darüber, wie eine Familie im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 des Grundgesetzes verfassungsrechtlich 
definiert werden solle. Nachdem geschiedene oder unverheiratete Mütter erst sehr spät, nämlich seit dem Jahr 
1969, die Alleinsorge für das Kind innehaben konnten, waren „Alleinsorge“ oder „Alleinsorgeberechtigte“ häufig 
Rechtsbegriffe, die mit faktischem Alleinerziehen verbunden waren.  
Mit der Rechtsreform im Jahr 1998 wurde die Möglichkeit gemeinsamer elterlicher Sorge nicht miteinander ver-
heirateter Eltern eingeführt und die gemeinsame Sorge nach Trennung und Scheidung gestärkt. Damit sind die 
rechtliche Alleinsorge und alleinerziehende Elternschaft nicht mehr deckungsgleich, denn auch bei gemeinsamer 
elterlicher Sorge kann ein Elternteil de facto alleinerziehend sein. Seitdem wird der Begriff des Alleinerziehens 
als Umschreibung von „allein für Pflege und Erziehung verantwortlich sein“ im Sozial- und Steuerrecht (mit 
unterschiedlicher Bedeutung) häufiger gebraucht.11 Es gibt jedoch weder einen einheitlichen Begriff des Allein-
erziehens im Recht noch einheitliche Anspruchsvoraussetzungen von sozialen Rechten für Alleinerziehende. 
Grund dafür ist auch, dass die Berücksichtigung des Alleinerziehens im Sozial- und Steuerrecht zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten entstanden ist und dass unterschiedliche Zwecke der sozialen Absicherung damit verfolgt wer-
den.   

11  Auch die mehrfachen Namensänderungen des heutigen „Verbands alleinerziehender Mütter und Väter“ (VAMV) verdeutlichen diese 
Entwicklungen: Im Jahr 1967 wurde er als „Verein lediger Mütter“ gegründet, im Jahr 1970 in „Verband alleinlebender Mütter“ (VAM) 
umbenannt, wozu auch verwitwete und geschiedene Mütter gehörten. Im Jahr 1976 kam „und Väter“ im Namen hinzu, im Jahr 1996 
verschwand „alleinlebend“ aus dem Verbandsnamen und wurde durch „alleinerziehend“ ersetzt. 
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1.2.2 Ledige Mütter und uneheliche Kinder: Der lange Schatten der Diskriminierung im Recht 
Die Diskriminierung nichtehelicher Kinder und lediger Mütter hat eine lange Geschichte und war bereits seit Ende 
des 18. Jahrhunderts Kritikpunkt und Gegenstand von Kontroversen in der Frauenbewegung sowie der Rechts- 
und Sozialpolitik (Weber 1907; Geiger 1920). Die Entwicklung der Diskriminierung nichtehelicher Kinder und 
lediger Mütter seit Inkrafttreten des BGB im Jahr 1900 beschreibt (Buske 2004) in ihrer Geschichte der Unehe-
lichkeit in Deutschland unter dem Titel „Fräulein Mutter und ihr Bastard“ sehr anschaulich (für eine sozialhisto-
rische Darstellung siehe Mitterauer 1983).  Die Unterscheidung zwischen legitimer und illegitimer Familie und 
die zentrale Bedeutung der Ehelichkeit eines Kindes prägten bis weit ins 20. Jahrhundert hinein das patriarchali-
sche Ehe- und Familienrecht sowie die Stigmatisierung lediger Mütter und nichtehelicher Kinder mit all ihren 
rechtlichen und sozialen Folgen.  
Die Institution der Ehe hatte für die unterhalts-, vermögens- und erbrechtliche Absicherung von Müttern und 
Kindern eine zentrale Bedeutung im BGB, von der ledige Mütter und nichteheliche Kinder ausgeschlossen waren. 
Die enge Verkoppelung der Vaterschaft mit der Ehe, die patriarchalische Vorherrschaft des Ehemannes als Haupt 
der legitimen Familie sowie die Diskriminierung eines nichtehelichen Kindes privilegierten den Vater (Scheiwe 
2006). Der verwitwete Ehemann behielt die väterliche Gewalt. Der ledigen Mutter stand nach dem BGB 1900 
nicht das Recht zu, für die Person und das Vermögen des Kindes zu sorgen (elterliche Gewalt), sondern die elter-
liche Gewalt wurde auf einen Vormund übertragen. Die ledige Mutter hatte nur das Recht und die Pflicht, für das 
Kind zu sorgen. Sie konnte die elterliche Gewalt nur erhalten, indem sie die Übertragung der Vormundschaft für 
ihr eigenes Kind auf sie selbst beim Vormundschaftsgericht beantragte. 
Seit Inkrafttreten des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes im Jahr 1924 wurde das Jugendamt Amtsvormund des un-
ehelichen Kindes und sollte in dieser Funktion ledige Mütter und uneheliche Kinder unterstützen und zugleich 
bevormunden. Die Amtsvormundschaft des Jugendamts wurde erst 1970 beseitigt. Die unverheiratete Mutter er-
hielt erst im Jahr 1969 durch das Nichtehelichengesetz die alleinige elterliche Sorge für das Kind (§ 1705 BGB). 
Im selben Jahr wurde zudem der Begriff „elterliche Gewalt“ durch „elterliche Sorge“ ersetzt. Im Jahr 1970 wurde 
ein Anspruch auf Beratung durch das Jugendamt für alleinsorgeberechtigte Elternteile in das Jugendwohlfahrts-
gesetz12 eingefügt, der nicht nur nichteheliche Mütter, sondern auch andere „unvollständige Familien“ wie ver-
witwete oder geschiedene Mütter oder Väter unterstützen sollte. 

1.2.2.1 Witwen und geschiedene Mütter: Alleinlebend, nicht unehelich, auch benachteiligt 
Auch Witwen und geschiedene Mütter waren Alleinerziehende im heutigen Begriffsverständnis. Ihr rechtlicher 
Status unterschied sich jedoch von dem lediger Mütter (und auch von dem der Witwer oder geschiedenen Väter). 
Kennzeichnend für das BGB von 1900 war eine „gesetzliche Vorenthaltung der Mutterrechte“ (Weber 2009) und 
der Vatervorrang „im Banne überlieferter Herrenmoral“ (Weber 2009, S. 448). Die volle elterliche Gewalt des 
Vaters ging nur bei dessen Tod auf die Mutter als Witwe über, allerdings nicht, ohne ihr einen Beistand zuzuord-
nen, den der Vater durch ein Testament bestimmen konnte (§§ 1687 bis 1695 BGB a. F.). Auch die geschiedene 
Mutter erhielt nur ausnahmsweise die volle elterliche Gewalt, wenn der geschiedene Vater diese durch schwere 
Verbrechen (Verurteilung zu Zuchthaus oder Gefängnis von über sechs Monaten; § 1684 BGB a. F.) verwirkte. 
Die schuldlos geschiedene Frau erhielt nur die Sorge für die Person, also das Recht zum Zusammenleben und zur 
Erziehung der Kinder, aber nicht die rechtliche Vertretung, die Vermögensverwaltung oder Nutznießung des Ver-
mögens des Kindes; diese verblieben beim schuldig geschiedenen Vater (§ 1635 II BGB a. F.).  
Die Rechtskonstruktionen der legitimen und illegitimen Familie, der ledigen Mutter und unehelichen Kinder so-
wie die unterschiedlichen Grade der Diskriminierung von Frauen als Mütter – ob ledig, verwitwet, geschieden 
oder verheiratet – sind Institutionen, welche die strukturelle Benachteiligung alleinerziehender Mütter mit unter-
schiedlichem rechtlichen Status prägten. Der Erzeuger eines nichtehelichen Kindes galt bis 1969 als nicht mit 
dem Kind verwandt. Damit war vor allem verbunden, dass das Kind keine Erbansprüche gegenüber dem Vater 
hatte. Es gab auch keinen Anspruch auf Kindesunterhalt als Verwandtenunterhalt, sondern es bestand ohne eine 
Verwandtschaftsbeziehung eine reine „Zahlvaterschaft“ auf deutlich niedrigerem Niveau als für eheliche Kinder 
(Buske 2004; Schumann 1998; Schmidtke 2015). 
Das Gesetz über die rechtliche Stellung nichtehelicher Kinder (Nichtehelichengesetz 1969) führte die Möglichkeit 
der Vaterschaftsanerkennung und eines gerichtlichen Vaterschaftsfeststellungsverfahrens ein. Seitdem galt auch 
der Vater des nichtehelichen Kindes als mit dem Kind verwandt, und das Kind war erbberechtigt. Seit dem Jahr 

 
12  § 51 i. d. F. der Novelle des JWG 1970 (BGBl. I 1970, 1197). 
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1969 änderte sich auch der Sprachgebrauch; es war nunmehr von „nichtehelichen“, nicht mehr von „unehelichen“ 
Kindern die Rede.  
Eine andere Regelung, die erst im Jahr 1991 aufgehoben wurde, zeigt ebenfalls die starke Stellung der Institution 
der Ehe und legitimen Familie sowie die jahrzehntelange prekäre Rechtsstellung der Mutter eines nichtehelichen 
Kindes: Sie verlor jegliche Rechte am Kind, wenn das Kind „legitimiert“ wurde, d. h. wenn der verheiratete Vater 
des nichtehelichen Kindes dieses mit Einwilligung der Mutter des nichtehelichen Kindes und seiner Ehefrau durch 
das Vormundschaftsgericht als ehelich erklären ließ (§ 1738 BGB a. F., seit 1979 § 1723 BGB), unter Umständen 
auch gegen den Willen der leiblichen Mutter (Scheiwe 2022a). Damit sollte die Förderung von eheähnlichem 
Zusammenleben der Eltern und von „Konkubinaten“ als unerwünschte Entwicklung verhindert und die Ehe als 
Institution (Artikel 6 Absatz 1 GG) geschützt werden. Erst im Jahr 1991 entschied das Bundesverfassungsgericht, 
dass der Verlust aller Rechte der Mutter im Fall der Legitimation verfassungswidrig sei (BVerfGE 84, 168). 

1.2.2.2 Unvollständige Familien, Halbfamilien, alleinlebende Mütter und Ein-Eltern-Familien 
Bereits die Weimarer Verfassung von 1919 enthielt in Artikel 121 einen Programmsatz, wonach den unehelichen 
Kindern durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche, seelische und gesellschaftliche Ent-
wicklung zu schaffen seien wie den ehelichen Kindern; doch dies blieb weitgehend folgenlos.  
Der fast gleichlautende Wortlaut in Artikel 6 Absatz 5 des Grundgesetzes (GG) von 1949 führte erst nach Jahr-
zehnten und Interventionen des Bundesverfassungsgerichts13 zu verspäteten Reformen in der BRD.14 In der Bon-
ner Republik war das Ideal der intakten ehelichen Familie weiterhin dominant. Abweichende Familienformen 
wurden als „unvollständige Familien“ oder als „Halbfamilien“15 kategorisiert. Im Ersten Familienbericht von 
1968 ist die Rede von „alleinlebenden Müttern“ (alleinerziehend kommt als Begriff noch nicht vor) und „unvoll-
ständigen Familien“, worunter ledige, verwitwete und geschiedene Mütter verstanden wurden (Deutscher Bun-
destag 1968). Verwitwete Frauen bildeten Anfang der 1960er-Jahre mit 78 Prozent noch die größte Gruppe der 
unvollständigen Familien mit weiblichem Familienvorstand (Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein 1961). 
Selbst im Jahr 1973 waren noch 37 Prozent der alleinlebenden Frauen mit Kindern unter 18 Jahren verwitwet 
(Statistisches Bundesamt 1975). Der Begriff der „Halbfamilie“ zieht sich bis in die 1990er-Jahre weiter durch die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und die Literatur, bis sie dann im Sprachgebrauch zur „sogenann-
ten Halbfamilie“ in der Literatur mutiert und schließlich zur Ein-Eltern-Familie (kritisch dazu, siehe Fußnote 1 
im Vorwort) oder einfach zu einer Familie wird. 

1.2.3 Exkurs: Alleinlebende Mütter und Väter in der DDR 
Entwicklungen und Begriffsverwendung unterschieden sich in der DDR deutlich von der BRD (Grandke 1991; 
Schumann 2020; Klose 2013; Scheiwe 2022b). In der DDR wurde hauptsächlich der Begriff „alleinlebende Mut-
ter (Vater)“ verwendet, nicht der des Alleinerziehens. Der Begriff des unehelichen Kindes wurde sehr früh durch 
den des ,Kindes nicht miteinander verheirateter Eltern‘ ersetzt. Der gesamte Prozess der Beseitigung von Diskri-
minierungen und der Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher Kinder sowie der familienrechtlichen Gleich-
stellung von Frau und Mann vollzog sich viel früher und konsequenter als in der BRD: Die DDR-Verfassung von 
1949 beseitigte viele Diskriminierungen nichtehelicher Kinder. Beispielsweise hatte die ledige Mutter seit 1950 
die volle elterliche Sorge, und in den Jahren 1966 und 1970 folgte die weitgehende Gleichstellung im Familien-
gesetzbuch der DDR und im Erbrecht (Schumann 2020). 
Im Unterschied zur BRD wurde die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt in der DDR zielgerichteter ver-
folgt. Neben der Emanzipation war dabei auch die Mobilisierung von Arbeitskräften ein Beweggrund. Obwohl 
die Löhne der Frauen unter denen der Männer lagen, waren die Beschäftigungsquoten und der Beschäftigungs-

 
13  BVerfGE 8, 210; 25, 167. 
14  Zur verfassungsrechtlichen Entwicklung des Familienbegriffs in Artikel 6 GG siehe (Brosius-Gersdorf 2023). Zwar hatte das Bundes-

verfassungsgericht schon im Jahr 1958 die Lebensgemeinschaft einer Mutter mit ihrem nichtehelichen Kind als Familie anerkannt und 
in den verfassungsrechtlichen Schutz einbezogen. Darunter wurde jedoch zunächst nur die alleinerziehende Mutter gefasst; beim Zu-
sammenleben mit einem Mann ohne Eheschließung in „Konkubinat“ oder „wilder Ehe“ galt dies zunächst nicht und war verfassungs-
rechtlich lange umstritten (Wapler 2014b, S. 69ff.). 

15  Unterschieden wurden die „Restfamilie“, die als ursprünglich vollständige, auf der Ehe beruhende Familie später durch Tod, Getrennt-
leben oder Scheidung zur Restfamilie wurde, die in den Familienschutz des Artikel 6 Absatz 1 GG fiel, und die sogenannte Halbfamilie, 
die aufgrund der Nichtehelichkeit der Kinder als eine von Anfang an unvollständige Familie galt (siehe etwa die Entscheidung 
des BVerfG vom 03.11.1982, BVerfGE 61, 319 zur Besteuerung von Halbfamilien und BVerfG, Beschluss vom 27.08.1999 – 1 BvL 
18/90 –, Rn. 24: „Da Artikel 3 Absatz 1 i.V.m. Artikel 6 Absatz 1 GG die Gleichbehandlung von Alleinerziehenden mit Kindern (Halb-
familien) und Ehepaaren mit Kindern (Vollfamilien) fordert.“).  
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umfang ähnlich (Trappe 2016). Zudem beteiligten sich Männer in Ostdeutschland häufiger an der Kinderbetreu-
ung und Hausarbeit als in Westdeutschland (Trappe/Rosenfeld 2000), wobei nach der Wiedervereinigung diese 
Muster zum Teil bestehen blieben (Geist 2009; Wengler/Trappe/Schmitt 2008). Allerdings waren es nicht 
zwangsläufig das väterliche Engagement und die egalitäre innerfamiliale Arbeitsteilung, die die ökonomische 
Eigenständigkeit von Frauen in der DDR gewährleisteten. Diese wurde in der DDR vor allem durch die Verfüg-
barkeit von Kinderbetreuung unterstützt, die seit den 1970er-Jahren systematisch ausgebaut wurde. Die Zustän-
digkeit von Frauen für die Sorgetätigkeit wurde nicht grundsätzlich in Frage gestellt, was sich nicht zuletzt daran 
zeigte, dass der zusätzliche Urlaubstag für Hausarbeit nur Frauen und nicht Männern zu stand, und auch das 
Babyjahr nur von Müttern und nicht von Vätern genommen werden konnte (Obertreis 1985). Das Scheidungsrecht 
ging im Wesentlichen von einer ökonomischen Eigenständigkeit beider Partner bei gleichzeitiger Sorgeverant-
wortung von Müttern aus. Seit dem Jahr 1955 wurde nachehelicher Unterhalt de facto abgeschafft und nur in 
Einzelfällen befristet gewährt (Schumann 2020). Die Vorstellung einer geteilten Betreuung und Sorge nach Tren-
nung und Scheidung war dem DDR-System fremd. Der Mutter eines nichtehelichen Kindes stand automatisch 
das volle Sorgerecht zu. Auch bei Scheidung war es eine Seltenheit, dass dem Vater die Sorge zugesprochen 
wurde (Limbach/Willutzki 2016). Nach Trennung und Scheidung lebten die Kinder bei den Müttern, und Kon-
taktabbruch von Vätern und Kindern war auch in der DDR keine Seltenheit. Umgang und Kontakt mit dem Vater 
nach Trennung und Scheidung wurde generell „nur wenig Bedeutung zugemessen“ (Limbach/Willutzki 2016, S. 
11). 

1.2.4 Von der Alleinsorge zur gemeinsamen elterlichen Sorge nach Trennung und Schei-
dung im Familienrecht 

Eine geschiedene Mutter konnte seit dem Jahr 1953 die Alleinsorge innehaben. Die Alleinsorge der ledigen Mutter 
wurde jedoch erst durch das Nichtehelichengesetz im Jahr 1969 ermöglicht. Der familienrechtliche Begriff der 
Alleinsorge der Mutter eines nichtehelichen Kindes und eines – vor dem Jahr 1977 nur des schuldlos geschiedenen 
– Elternteils indizierte, dass dieser Elternteil in der Regel de facto alleinerziehend war. Zu unterscheiden sind 
jedoch die beiden Ebenen der familienrechtlichen Zuordnung der elterlichen Sorge und der faktischen Ausübung 
der Erziehung, Versorgung, Betreuung und Pflege des Kindes.  
Knapp drei Jahrzehnte nach dem Nichtehelichengesetz im Jahr 1969 wurde durch das Kindschaftsrechtsreform-
gesetz im Jahr 1997 die gemeinsame elterliche Sorge nach Scheidung und Trennung gestärkt. Wenn die Eltern 
die gemeinsame elterliche Sorge hatten, war nach der Scheidung oder Trennung die Alleinsorge nur noch auf 
Antrag eines Elternteils möglich, wenn sie dem Kindeswohl am besten entsprach (§ 1671 BGB). Dadurch wurde 
die Alleinsorge de facto immer seltener. Das hatte Auswirkungen auf die Begriffsverwendung, denn nicht nur 
eine alleinsorgeberechtigte Person, sondern auch ein Elternteil mit gemeinsamer elterlicher Sorge konnte allein-
erziehend sein. Es begann eine bis heute andauernde Phase der Debatte darüber, wann ein Elternteil ein Kind 
allein oder überwiegend betreut, und welche rechtlichen Folgen die Beteiligung des anderen Elternteils an Pflege, 
Erziehung und Betreuung des Kindes haben soll, insbesondere im Kindesunterhaltsrecht. 
Vaterschaft als Institution und väterliche Rechte und Pflichten haben sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts stark 
verändert, auch mit Blick auf Sorge, Betreuung und Umgang mit dem Kind bei Getrenntleben der Eltern (Wil-
lekens 2006). Nichteheliche Väter hatten in Deutschland einerseits lange Zeit eine Sonderstellung. Beispielsweise 
mussten sie weniger Unterhaltszahlungen leisten als geschiedene Väter. Da bis ins Jahr 1969 Väter mit ihren 
nichtehelichen Kindern als nicht verwandt galten, hatte das Kind zudem keine Erbansprüche. Es bestand damit 
lediglich eine „Zahlvaterschaft“ (Scheiwe 2006). Andererseits hatte der nicht mit der Mutter verheiratete Vater 
weniger Rechte; so hatte er bis zum Inkrafttreten des Kindschaftsrechtsreformgesetzes im Jahr 1998 kein Recht 
auf Umgang mit dem Kind. Neu war 1969, dass gegen den Willen der Mutter vom Vormundschaftsgericht ein 
Umgangsrecht eingeräumt werden konnte, wenn der Umgang zwischen Vater und Kind dem Wohle des Kindes 
diente (§ 1711 Absatz 1 BGB). In der Gerichtspraxis geschah dies bis in die 1980er-Jahre selten und höchstens 
dann, wenn der Vater jahrelang mit Mutter und Kind zusammengelebt hatte. 
Falls die Mutter sich dazu entschloss, ihr nichteheliches Kind zur Adoption freizugeben, war die Einwilligung des 
Vaters dazu nicht erforderlich (§ 1747 BGB a. F.); das Bundesverfassungsgericht erklärte dies erst im Jahr 1995 
für verfassungswidrig.   
Im Jahr 1982 hielt das Bundesverfassungsgericht den Ausschluss der gemeinsamen elterlichen Sorge nach der 
Scheidung für verfassungswidrig.16 Das Kindeswohl wurde so interpretiert, dass das Kind ein Recht auf die Sorge 

 
16  BVerfGE 61, 358. 
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beider Eltern habe. Seit dem Kindschaftsrechtsreformgesetz im Jahr 1997 gilt die gemeinsame elterliche Sorge 
nach der Scheidung fort, wenn kein Elternteil die Alleinsorge beim Familiengericht beantragt (§ 1671 BGB). 
Alleinsorge kann vom Gericht übertragen werden, wenn sie dem Kindeswohl am besten entspricht. Die meisten 
Eltern behalten nach einer Scheidung das gemeinsame Sorgerecht und stellen keinen Antrag auf Alleinsorge. 
Nach der Gerichtsstatistik war dies im Jahr 2021 in 98 Prozent der Verfahren wegen Auflösung der Ehe bzw. 
Scheidung der Fall. Ein Antrag auf Alleinsorge wurde entsprechend nur in knapp 2 Prozent aller entschiedenen 
Scheidungsverfahren gestellt (Statistisches Bundesamt 2022a, Tabelle 2.8). Die gemeinsame Sorge unverheirate-
ter Eltern ist seit 1998 durch Abgabe einer einverständlichen Sorgeerklärung möglich. Seitdem ist der Anteil 
abgegebener Sorgerechtserklärungen für nichteheliche Kinder stetig angestiegen und belief sich im Jahr 2018 auf 
74 Prozent.17  
In der Rückschau blieben nichteheliche Väter in Deutschland auch nach der vollständigen Gleichstellung eheli-
cher und nichtehelicher Kinder 1998 noch länger benachteiligt. Auch im europäischen Vergleich änderte sich die 
Rechtsstellung des Vaters eines nichtehelichen Kindes in Deutschland nur langsam (Scheiwe 2006). Im Jahr 2009 
entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass die Regelung, wonach der Vater eines nichtehe-
lichen Kindes die elterliche Sorge nur mit Zustimmung der Mutter erwerben konnte, gegen Artikel 8 der Europä-
ischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verstoße. Seit der darauffolgenden gesetzlichen Reform 2013 kann 
ein nicht mit der Mutter verheirateter Vater das Sorgerecht auch gegen deren Willen durch Gerichtsentscheidung 
erhalten, wenn die Übertragung dem Kindeswohl nicht widerspricht (§ 1626a Absatz 2 BGB).  
Rechtliche Alleinsorge eines Elternteils nach einer Ehescheidung kommt inzwischen kaum noch vor. Sie liegt 
jedoch häufig in anderen Konstellationen vor, etwa bei einem verwitweten Elternteil, bei Müttern, die nie mit dem 
Vater des Kindes zusammengelebt haben oder wenn dieser unbekannt ist, und bei Solo-Müttern und -Vätern, die 
sich bewusst für eine Alleinelternschaft entschieden haben, bei Müttern in einer nichtehelichen Lebensgemein-
schaft, die keine gemeinsame Sorgeerklärung mit dem Vater abgegeben haben sowie bei Müttern in gleichge-
schlechtlichen Ehen oder Lebenspartnerschaften, wo die Partnerin nicht automatisch, sondern erst durch eine 
Stiefkindadoption zum zweiten rechtlichen Elternteil wird (siehe Kapitel 3).  
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen im Familienrecht stellte und stellt sich auch im Steuer- und Sozial-
recht, wo der Begriff des Alleinerziehens häufiger verwendet wird, vermehrt die Frage, wer als alleinerziehend 
gelten soll, an welchen Kriterien dies gemessen werden kann und ob möglicherweise sogar zwei getrennt lebende 
Eltern beide (phasenweise) alleinerziehend sein können. 

1.2.5 Alleinerziehen als Rechtsbegriff im Sozial- und Steuerrecht 
In Gesetzestexten findet sich der Begriff des Alleinerziehens (oder eine ähnliche Formulierung) heute vor allem 
in sozial- und steuerrechtlichen Gesetzen, welche die Kompensation von besonderen Belastungen durch das Al-
leinerziehen zum Ziel haben. Beispiele dafür sind die Wohnkosten, Mehrbedarfe bei Alleinerziehenden, verlän-
gerte Zeiten der Freistellung von Erwerbstätigkeit oder abweichende Erwerbsobliegenheiten (siehe Kapitel 3). 
Dadurch sollen typisiert eine besondere Bedarfslage und Belastungssituation berücksichtigt werden, sowohl beim 
hauptbetreuenden Elternteil wie auch beim Kind und beim mitbetreuenden, getrennt lebenden Elternteil (etwa im 
Wohngeldrecht). Im Detail wird Alleinerziehen in den Anspruchsvoraussetzungen von Sozial- und Steuerleistun-
gen jedoch unterschiedlich definiert. Umstritten und teils widersprüchlich ist dabei insbesondere, inwieweit be-
rücksichtigt werden sollte, dass ein anderer Elternteil in gewissem Umfang vom sporadischen Kontakt über sub-
stanzielle Mitbetreuung bis hin zur paritätischen Betreuung mitbetreut. Fraglich ist insbesondere, ob durch Mit-
betreuung die besondere Belastung durch das Alleinerziehen entfällt oder ob die Belastungen dann phasenweise 
bei zwei alleinerziehenden Elternteilen entstehen. Daran schließt sich die Frage an, ob Mehrbelastungen dann nur 
phasenweise entstehen oder ob sich der Bedarf durch den „Wechselmehrbedarf“ und die fixen Kosten in zwei 
Haushalten dauerhaft erhöht (siehe Kapitel 3 zur temporären Bedarfsgemeinschaft im SGB II).  
Im Kinder- und Jugendhilferecht haben „Mütter und Väter, die allein für ein Kind oder einen Jugendlichen zu 
sorgen haben oder tatsächlich sorgen“, einen Beratungsanspruch als Alleinerziehende (§ 8 Absatz 1 SGB VIII). 
Häufig wird Bezug genommen auf die Begriffe der Pflege und Erziehung, wie sie auch im Grundgesetz im Rah-
men des Elterngrundrechts Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 GG genannt werden. Das Bundessozialgericht interpretiert 

17  Die Anteile wurden berechnet, indem die Anzahl der abgegebenen Sorgerechtserklärungen für das Jahr 2018 (197.808) mit der Anzahl 
der nichtehelichen Geburten (266.896) in Bezug gesetzt wurde (Statistisches Bundesamt 2019, 2023b) für einen Zeitvergleich siehe 
auch (Langmeyer/Walper 2013).  
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Alleinerziehen als „die umfassende Gesamtsorge und -verantwortung für die Lebens- und Entwicklungsbedin-
gungen des Kindes (…) als Verantwortung für Ernährung, Bekleidung, Gestaltung des Tagesablaufs und emotio-
nale Zuwendung“.18  
Bei den bedürftigkeitsgeprüften Sozialleistungen für Alleinerziehende (z. B. der Mehrbedarfszuschlag für Allein-
erziehende zum Bürgergeld, siehe Kapitel 3) kommt es nicht auf den Familienstand und die rechtliche alleinige 
oder gemeinsame elterliche Sorge an, sondern auf die tatsächliche alleinige Sorge für das Kind. Das im Jahr 1962 
in Kraft getretene Bundessozialhilfegesetz (BSHG) gewährte Personen, „die (…) mit (…) Kindern zusammenle-
ben und allein für deren Pflege und Erziehung sorgen“ (§ 23 Absatz 2 BSHG) einen Mehrbedarfszuschlag zur 
Sozialhilfeleistung, der als „Mehrbedarf für Alleinerziehende“ in die Kommentarliteratur und Rechtssprache ein-
ging. Dabei kann es sich auch um Pflegepersonen oder Andere handeln, die nicht rechtlicher Elternteil sind, aber 
für das Kind allein sorgen. Diese Formulierung findet sich auch im 2005 in Kraft getretenen Zweiten Buch Sozi-
algesetzbuch (Mehrbedarf, § 21 Absatz 3 SGB II). In der Gesetzesbegründung für die Änderung des BSHG im 
Jahr 1985 wurde argumentiert,  

„daß Alleinerziehende wegen der Sorge für ihre Kinder weniger Zeit haben, preisbewußt einzukau-
fen und zugleich höhere Aufwendungen zur Kontaktpflege und zur Unterrichtung in Erziehungsfra-
gen tragen müssen. (…) sie sind weniger mobil, finden keine ausreichende Zeit zum Preisvergleich, 
müssen die nächstgelegene Einkaufsmöglichkeit nutzen und haben ein höheres Informations- und 
Kontaktbedürfnis“ 

(Deutscher Bundestag 1985).  

Auf diese Argumentation wurde später in der Rechtsprechung und Kommentarliteratur immer wieder Bezug ge-
nommen.  
Alleinerziehung im Sinne des Grundsicherungsrechts des SGB II liegt nach der Rechtsprechung des Bundessozi-
algerichts vor, wenn bei der Pflege und Erziehung keine andere Person, auch kein eigenes Kind, gleichberechtigt 
und unentgeltlich in erheblichem Umfang mitwirkt bzw. wenn der hilfebedürftige Elternteil nicht von dem ande-
ren Elternteil, Partner oder einer anderen Person nachhaltig unterstützt wird.19 Strittig ist dabei, ob man mit dem 
Kind bzw. den Kindern allein im Haushalt leben muss oder ob alleinerziehend auch eine Person sein kann, die 
mit einer anderen erwachsenen Person zusammenlebt, die sich jedoch nicht an der Erziehung und Betreuung des 
Kindes beteiligt. Abgrenzungsprobleme ergeben sich dabei insbesondere beim Zusammenleben mit einem neuen 
Partner oder einer neuen Partnerin und beschäftigen die Sozialgerichte. In der Kommentarliteratur und Rechtspre-
chung werden detailliert Fallbeispiele diskutiert, die aufzeigen, unter welchen Bedingungen im Rahmen des 
Grundsicherungsrechts von alleinerziehender Elternschaft ausgegangen werden kann. Beispielsweise gilt eine 
Person als alleinerziehend, wenn der Partner oder die Partnerin eine längere Freiheitsstrafe verbüßt. Unter „al-
leinerziehend“ können keine Personen fallen, deren Partner oder Partnerin berufsbedingt unter der Woche abwe-
send ist – möglicherweise aber doch, wenn er oder sie mehr als ein halbes Jahr auf Montage ist. 
Bei Sozial- und Steuerleistungen, die besondere Belastungen durch Alleinerziehen kompensieren sollen, kommt 
es teilweise darauf an, bei welchem Elternteil das Kind im Haushalt überwiegend versorgt wird oder wo es ge-
meldet ist. Die Anmeldung des Wohnsitzes ist grundsätzlich ein einfaches Anknüpfungsmerkmal, problematisch 
jedoch in Fällen der paritätischen Betreuung, weil ein Kind melderechtlich bisher nur in einem Haushalt gemeldet 
sein kann und ein doppelter Wohnsitz nicht möglich ist. Andere Regelungen knüpfen daran an, an wen das Kin-
dergeld ausgezahlt wird. Des Weiteren gibt es das Anknüpfungsmerkmal der Zeit und der Tage, die das Kind im 
Haushalt jedes Elternteils verbringt. So wird bei Leistungen des SGB II im Konstrukt der „temporären Bedarfs-
gemeinschaft“ von zwei jeweils phasenweise alleinerziehenden Elternteilen ausgegangen (siehe Kapitel 3). Das 
Kriterium der Zeit (Tage, Übernachtungen) ist jedoch streitanfällig, insbesondere wenn es eine harte „Abbruch-
kante“ bei einer Anzahl von Tagen oder Übernachtungen in einem Haushalt gibt, bei denen ein Rechtsanspruch 
entfällt (siehe Kapitel 3). 
Aufschlussreich sind einige Überlegungen, wann Alleinerziehen trotz Mitbetreuung durch den anderen Elternteil 
vorliegen kann, wie sie etwa in den Richtlinien des BMFSFJ zum Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu finden 
sind (BMFSFJ 2022b). Demnach reiche es nicht, einfach Anwesenheitstage oder Übernachtungen zu zählen. Al-
leinerziehen könne trotz Mitbetreuung vorliegen, wenn die typisierende Ermittlung der Mitbetreuung an Hand der 

 
18  Siehe Knickrehm (2021), Rn 31 § 21 SGB II mit Nachweisen der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts. 
19  BSG 23.8.2012 – B 4 AS 167/11 R;  BSG 3.3.2009 – B 4 AS 50/07 R, BSG 2.7.2009 – B 14 AS 54/08 R, (siehe Knickrehm 2021), Rn 

32 § 21 SGB II.  
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Anwesenheitstage des Kindes im Haushalt jedes Elternteils „bei genauerer und wertender Betrachtung nicht eine 
so weitgehende Entlastung bei dem überwiegend erziehenden Elternteil darstellt, dass die dem UVG zugrunde-
liegende typisierende Annahme der Doppelbelastung (…) als widerlegt anzusehen ist“ (BMFSFJ 2021c). Die 
Mitbetreuung an mehr als einem Drittel der Tage müsse vielmehr  

„zu einer tatsächlichen Entlastung zu mehr als einem Drittel beim antragstellenden Elternteil füh-
ren, die es diesem zum Beispiel ermöglicht, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder zu erweitern 
(z. B. Erhöhung der Arbeitszeit, Wahrnehmung von Dienstreisen, Übernahme von Schichtdienst). 
Werden schulische und außerschulische Termine einschließlich deren Organisation (z. B. Eltern-
abend, Training im Sportverein, Arztbesuche) übernommen? Wird die Verantwortung übernommen, 
sich für den Fall um das Kind zu kümmern, wenn es während der Kita- und Schulzeiten krank wird 
und anderweitig versorgt werden muss? Werden sonstige wesentliche Aufgaben übernommen (z. B. 
Beschaffung von Kleidung und Schulmaterialien, Verpflegung, Wäsche)?  Werden Behördengänge 
das Kind betreffend übernommen und in diesem Zusammenhang erforderliche Anträge gestellt bzw. 
der antragstellende Elternteil bei der Stellung entsprechender Anträge unterstützt (z. B. Erteilung 
erforderlicher Auskünfte, Zulieferung notwendiger Unterlagen)?“ 

(BMFSFJ 2022b). 

Durch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. Dezember 2023 zum Unterhaltsvorschussgesetz hat sich 
diese Auslegung wiederum geändert, indem die Grenze des Alleinerziehens auf einen Mitbetreuungsanteil des 
anderen Elternteils von 40 Prozent angehoben wurde (BVerwG, 5 C 9.22) (siehe dazu Kapitel 3). Das Bundes-
verwaltungsgericht hat die Anspruchsvoraussetzung des § 1 Absatz 1 Nummer 2 UVG, wonach ein Kind „bei 
einem seiner Elternteile lebt“, so ausgelegt, dass dies der Fall sei, wenn der Schwerpunkt der Betreuung ganz 
überwiegend bei diesem Elternteil liegt, obwohl auch der andere Elternteil Betreuungsleistungen für das Kind 
erbringe. Eine wesentliche Entlastung des einen Elternteils liege vor, wenn sich der andere (barunterhaltspflich-
tige) Elternteil in der Weise an der Pflege und Erziehung des Kindes beteilige, dass sein Betreuungsanteil 40 Pro-
zent erreiche oder überschreite. Nach diesem Urteil ist eine Veränderung der Verwaltungspraxis insofern zu er-
warten, dass die Ablehnung des Unterhaltsvorschusses erst bei einem Mitbetreuungsanteil von 40 Prozent erfolgt. 
Diese Darstellung verdeutlicht, dass Vorsicht und Sorgfalt bei scheinbar einfachen Ermittlungen zur Mitbetreuung 
(wie das Zählen von Tagen) angebracht sind, insbesondere wenn es zu Leistungskürzungen bei Mitbetreuung 
durch den anderen Elternteil kommen kann.  

1.2.6 Zwischenfazit: Verwendung des Begriffs „Alleinerziehen“ und anderer Begriffe mit 
Blick auf Recht und Sozialpolitik 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es keinen einheitlichen Rechtsbegriff des Alleinerziehens gibt, son-
dern unterschiedliche Interpretationen und Begriffsbestimmungen. Die relevanten Rechtsbegriffe haben sich im 
Verlauf der Zeit erheblich verändert. In den Begrifflichkeiten und Definitionen spiegeln sich das veränderte ge-
sellschaftliche Verständnis von Ehe, Elternschaft und Familie, gesellschaftliche Macht- und Geschlechterverhält-
nisse und nicht zuletzt die Moralvorstellungen der jeweiligen Zeit wider.  
Durch die Beseitigung der Diskriminierung nichtehelicher Kinder und die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern im Recht hat der Familienstand (ledig, nichtehelich, verwitwet, geschieden) für die Rechte alleinlebender 
Eltern und ihrer Kinder an Bedeutung verloren. Dennoch spielt er weiterhin eine zentrale Rolle, da einige Fami-
lienleistungen (wie z. B. das steuerrechtliche Ehegatten-Splitting, kostenfreie Mitversicherung des Ehepartners 
bzw. der Ehepartnerin in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, Witwen-/Witwerrenten) weiterhin 
statusabhängig an der Ehe anknüpfen und nicht an der Übernahme der Sorge für Kinder. Für das Alleinerziehen 
als rechtszuweisendes Kriterium ist die tatsächliche Sorge für Kinder, d. h. die Pflege, Erziehung, Versorgung, 
Betreuung, entscheidend, wenn dafür ein Elternteil überwiegend oder allein zuständig ist. „Allein“ wird einerseits 
definiert durch die Haushaltssituation – wenn kein anderer Elternteil mit im Haushalt lebt –, andererseits als über-
wiegende Verantwortung oder Hauptbetreuung eines Kindes. Es ist offensichtlich, dass keine Person tatsächlich 
ganz allein erzieht, denn auch Schule, Kindertagesbetreuung, andere Bezugspersonen und soziale Netzwerke er-
füllen erzieherische Funktionen. Weil es bei der Verteilung von Rechten und Pflichten immer auch um die Ver-
teilung von Ressourcen durch das Recht geht – Unterhaltszahlungen, Sozialleistungen, knappe Ganztagsplätze in 
der Kita u. a. – verwundert es nicht, dass vor Gerichten auch darum gestritten wird, ob jemand im Rechtssinne 
allein erzieht und nach welchen Kriterien dies zu beurteilen ist. 
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Wie dargestellt reicht das Spektrum der vielfältigen Formen des Alleinerziehens von „ganz allein“ aufgrund von 
Kontaktabbruch, Tod des anderen Elternteils oder unbekanntem zweiten Elternteil (meist des Vaters) bis hin zum 
Alleinerziehen ohne substanzielle Mitbetreuung eines anderen Elternteils. Praktizieren die Eltern beispielsweise 
ein paritätisches Wechselmodell, erscheint der Begriff „Alleinerziehen“ wenig passend. In anderer Hinsicht ist 
der Begriff des Alleinerziehens jedoch weiterhin notwendig, im Sozial- und Steuerrecht etabliert und wird deshalb 
hier in diesen Kontexten weiterhin verwendet. Der Begriff ist jedoch – wie bereits dargestellt – nicht einheitlich 
definiert und kann in verschiedenen Rechtsregeln eine unterschiedliche Bedeutung haben. So kann es im Sozial-
recht auch zwei phasenweise abwechselnd Alleinerziehende geben, wenn etwa Eltern im Bürgergeldbezug sich 
die Betreuung teilen und dann für die jeweiligen Zeitabschnitte den Mehrbedarfszuschlag für Alleinerziehende 
erhalten. Dies verdeutlicht die Probleme der Begriffsverwendung mit Blick auf Sozial- und Steuerleistungen. Die 
dargestellten Entwicklungen haben dazu geführt, dass Begriffe je nach Kontext und Zweck der Leistung unter-
schiedlich verwendet werden und nicht deckungsgleich sind, und dass sie Unschärfen und Widersprüche aufwei-
sen.  
Die Sachverständigenkommission empfiehlt daher, die Begriffsverwendung, ihre jeweiligen rechtspolitischen 
Ziele und Widersprüche vertieft zu untersuchen und ggf. zu reformieren. So könnte etwa die Formulierung des 
§ 1606 Absatz 3 Satz 2 BGB, wonach der Elternteil, „der ein minderjähriges Kind betreut”, in der Regel seine 
Unterhaltsverpflichtung durch die Pflege und die Erziehung des Kindes erfüllt, ersetzt werden durch die Formu-
lierung „der ein minderjähriges Kind überwiegend betreut”. Damit würde die Schärfe der Dichotomie (be-
treut/betreut nicht) überwunden und dennoch dem Zweck der gesetzlichen Regelung (Berücksichtigung der Be-
treuung und Versorgung des Kindes bei der Unterhaltsberechnung) Rechnung getragen. 

1.3 Familienformen in der amtlichen Statistik 

1.3.1 Von „unehelichen Geburten“ zu „Geburten von nicht miteinander verheirateten Eltern“ 
Analog zur Reform der Begrifflichkeiten im Recht wurden die Terminologien in der amtlichen Statistik über die 
Zeit angepasst. Diese Änderungen betreffen die amtliche Familien- und Haushaltsstatistik sowie die Geburtensta-
tistik. In der Geburtenstatistik wird u. a. die Ehelichkeit einer Geburt erfasst. Die Nichtehelichenquote (Anteil 
nichtehelich geborener Kinder an allen Kindern) gehört seit jeher zu den zentralen demografischen Indikatoren, 
die auf Basis dieser Statistik berechnet werden (siehe Abbildung 1-2). Die Dokumentation von Geburten nach 
Ehelichkeit kann dabei bis lange vor Etablierung der amtlichen Statistik zurückverfolgt werden. In der histori-
schen Demografie werden beispielsweise Kirchenbücher herangezogen, um einen Illegitimitätsquotienten zu be-
rechnen. Dass der Illegitimitätsquotient auf Basis von Kirchenbüchern berechnet werden kann, ist nicht zuletzt 
dem kirchlichen Interesse geschuldet, zu dokumentieren, inwiefern die „Normen des Kirchenrechts“ und der 
kirchlichen Trauung in unterschiedlichen Pfarrbezirken durchgesetzt werden konnten (Mitterauer 1983).  
Mit der Etablierung der amtlichen Statistik Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Dokumentation von Geburten 
und Bevölkerungsbewegungen zur staatlichen Aufgabe. Die Erfassung der Ehelichkeit von Geburten gehörte da-
bei seit Anbeginn zum fixen Programm des amtlichen Berichtswesens. In der Auswertungspraxis wurde die Nicht-
ehelichenquote mitunter verwendet, um den moralischen Zustand der Gesellschaft oder die „Auflösung der Fa-
milie“ aufzuzeigen (Geiger 1920, S. 8). Gleichzeitig wurden spezifische Kennziffern der Ehelichkeit genutzt – 
hier vor allem die erhöhte Säuglingssterblichkeit bei nichtehelichen Geburten –, um gezielt eine Besserstellung 
von nichtehelichen Kindern und ledigen Müttern zu fordern (Geiger 1919, 1920). 
Während die Begrifflichkeit der „illegitimen Geburten“ oder „illegitimen Kinder“ vor allem in Kirchenbüchern 
verwendet wurde, unterschied die amtliche Statistik zwischen „ehelichen“ und „unehelichen“ Kindern (siehe z. B. 
Königliches Statistisches Bureau 1894). Im Jahr 1969 ersetzte das Statistische Bundesamt „unehelich“ durch 
„nichtehelich“ und nach der Kindschaftsrechtsreform 1998 „nichtehelich“ durch „Kinder nicht miteinander ver-
heirateter Eltern“. Eine relevante Änderung in der Bevölkerungsstatistik betrifft zudem die Erfassung der Anga-
ben der Väter bei der Ausstellung von Geburtsurkunden. Bis zum Jahr 2000 wurden Informationen zu den Vätern 
(z. B. Alter bei Geburt) nur gesammelt, wenn der Vater bei Geburt des Kindes mit der Mutter verheiratet war. 
Seit dem Jahr 2000 werden auch die Angaben von unverheirateten Vätern erfasst. Hier spiegelt die amtliche Sta-
tistik zum einen die schwindende Vormachtstellung der Ehe in Recht und Gesellschaft wider. Zum anderen re-
flektiert sie auch ein verändertes gesellschaftliches Verständnis von nichtehelichen Kindern, deren Verbindung 
zu ihren Vätern in der amtlichen Meldung nicht mehr wie zuvor kaschiert werden musste, sondern genauso wie 
die Verbindung zwischen ehelichen Kindern und ihren Vätern „öffentlich“ war und somit von amtlicher Seite 
erfasste werden konnte.  
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Nichtehelichkeit wurde in der Vergangenheit häufig mit „alleinlebend mit Kind“ gleichgesetzt (Geiger 1919, 
1920). Mitterauer (1983) verweist in seinen Studien zu ledigen Müttern darauf, dass diese Gleichsetzung bereits 
für historische Zeiten eine starke Vereinfachung darstellte, da, je nach Region und Gepflogenheiten, das „Konku-
binat“ verbreitet war. Auch wenn die Nichtehelichenquote nach wie vor verwendet wird, um den Wandel von 
Familie und die zunehmende Diversität von Familienformen abzubilden (siehe z. B. Sobotka/Berghammer 2021), 
ist sie mittlerweile – vor allem auf Grund der wachsenden Bedeutung nichtehelicher Lebensgemeinschaften, aber 
auch auf Grund der zunehmenden Entkoppelung von Heirat und Familiengründung – völlig inadäquat, um allein-
erziehende Elternschaft abzubilden. Beispielsweise lag die Nichtehelichenquote im Jahr 2022 für Deutschland bei 
33 Prozent (Statistisches Bundesamt 2023b). Die Mehrzahl der bei Geburt unverheirateten Frauen lebte im Jahr 
der Geburt jedoch mit einem Partner bzw. einer Partnerin zusammen (siehe Kapitel 2).  

1.4 Exkurs: Die Entwicklungen in der DDR 
Im Gegensatz zur BRD war alleinerziehende Elternschaft in der DDR weit verbreitet und weniger stigmatisiert 
(Huinink/Mayer 1995). Bereits vor der Gründung der beiden deutschen Staaten waren nichteheliche Geburten im 
Osten Deutschlands stärker verbreitet als in Westdeutschland (Klüsener/Goldstein 2014). Ein neuer Impuls ging 
vor allem vom „Babyjahr“ aus, das 1976 in der DDR eingeführt wurde. Das Babyjahr, das ähnlich wie das gel-
tende Elterngeld konzipiert war, konnten unverheiratete Mütter mit der Geburt des ersten Kindes in Anspruch 
nehmen, während verheiratete Mütter erst ab der Geburt des zweiten Kindes einen Anspruch darauf hatten. Damit 
setzten die Regelungen – die eigentlich der Tatsache Rechnung tragen sollten, dass Alleinerziehende besondere 
Unterstützung benötigten – starke Anreize zur nichtehelichen Elternschaft (Obertreis 1985). Letztendlich hatte 
das Babyjahr den nichtintendierten Nebeneffekt, dass die DDR in den 1980er-Jahren einer der europäischen „Spit-
zenreiter der Nichtehelichkeit“ war (Council of Europe 2005). 
Im Jahr 1986 wurde das Babyjahr in der DDR auf alle, und damit auch auf eheliche Geburten ausgeweitet. Die 
Nichtehelichenquote, die bis dato auf 34 Prozent gestiegen war, stieg zwar bis zur Wiedervereinigung nicht mehr 
deutlich an, ging jedoch auch nicht wesentlich zurück (siehe Abbildung 1-2). Nach der Wiedervereinigung 
schnellte, entgegen den Erwartungen der meisten Beobachter:innen, die Nichtehelichenquote in Ostdeutschland 
weiter in die Höhe und erreichte im Jahr 2011 ihren Höchststand von 59 Prozent. Auch in Westdeutschland, wo 
unverheiratete Elternschaft bis dato wenig verbreitet war, setzte nach der Wiedervereinigung eine neue Dynamik 
ein. Die westdeutsche Nichtehelichenquote stieg sukzessive in Richtung der hohen ostdeutschen Werte, allerdings 
ohne, dass diese bis heute erreicht wurden. Im Jahr 2022 lag der Anteil der nichtehelichen an allen Geburten in 
Westdeutschland bei 30 Prozent und in Ostdeutschland (mit Berlin) bei 53 Prozent. 
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Abbildung 1-2: Anteil der nichtehelichen Geburten an allen Geburten (Nichtehelichenquote) in Ost- 
und Westdeutschland 1841 bis 2022 (in Prozent) 

 
Anmerkung: Vor 1872 wurden alle Geburten berücksichtigt, danach nur Lebendgeborene. Für die Jahre 1946 bis 2001 wurde 
West-Berlin Westdeutschland und Ost-Berlin Ostdeutschland zugeordnet. Für weitere Details zur regionalen Zuordnung siehe 
Klüsener/Goldstein (2014). Die Kurven bis zum Jahr 1990 ergeben sich aus den Publikationsdaten von Klüsener/Goldstein 
(2014), die der Kommission auf Anfrage zugeschickt wurden. Die Kurven ab dem Jahr 1991 ergeben sich aus selbstgebildeten 
Quotienten, die mit den Zahlen zu verheirateten und nicht verheirateten Familien nach Bundesland ermittelt wurden. 
Quelle: Klüsener/Goldstein (2014), Statistisches Bundesamt (2023b) basierend auf den Standesamtsmeldungen zu den Ge-
burten von Kindern; eigene Berechnungen 

1.4.1 Der Mikrozensus als zentrale Datenquelle der Familienberichterstattung 
Die zentrale amtliche Datenquelle, die eine Abbildung der Haushalts- und Familienstrukturen in Deutschland 
erlaubt, ist der Mikrozensus. Der Mikrozensus wird, bis auf Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der 
Volkszählung in den 1980er-Jahren, seit 1957 jährlich durchgeführt und erfasst ein Prozent aller Privathaushalte. 
Auch außerhalb der amtlichen Berichterstattung gehört der Mikrozensus zum festen Datenrepertoire, um den 
Wandel der Lebens- und Familienformen, die Verbreitung alleinerziehender Elternschaft, die sozialstrukturelle 
Verortung dieser Lebensform, das Erwerbsverhalten oder den Transferbezug abzubilden (BMFSFJ 2021b; Geis-
ler/Kreyenfeld 2019; Lenze 2021).  
Ähnlich wie die Begrifflichkeit einer illegitimen, unehelichen oder nichtehelichen Geburt haben sich die Konzepte 
und das Verständnis von Familien und Familienformen über die Zeit hinweg maßgeblich gewandelt. Bereits mit 
der Etablierung des Mikrozensus als Dauerbeobachtung im Jahr 1957 wurde eine Unterscheidung von Haushalts-, 
Familien- und Individualebene getroffen. Die Kategorie „alleinerziehend“ als separate Familienform fand jedoch 
erst 1989 Eingang in die amtliche Berichterstattung, als sie die Begrifflichkeit der „alleinlebenden Mutter“ bzw. 
des „alleinlebenden Vaters“ ablöste (siehe Abbildung 1-3). 
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Abbildung 1-3: Begrifflichkeiten in der amtlichen Statistik 1900 bis heute 

Geburten 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 

Unehelich  
Geborene 

grün 
hinter-
legt 

grün 
hinter-
legt

grün 
hinter-
legt

grün 
hinter-
legt

grün 
hinter-
legt

grün 
hinter-
legt

grün 
hinter-
legt

grün 
hinter-
legt

Nichtehelich  
Geborene 

grün 
hinter-
legt

grün 
hinter-
legt

Kind nicht miteinander 
verheirateter Eltern 

grün 
hinter-
legt

grün 
hinter-
legt

grün 
hinter-
legt

Familienform 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 

Ledige/r/ bzw. 
verwitwete/r Mutter/Vater 

orange hinter-
legt 

orange hinter-
legt orange hinter-

legt orange hinter-
legt orange hinter-

legt orange hinter-
legt orange hinter-

legt 

Alleinlebende/r 
Vater/Mutter 

orange hinter-
legt orange hinter-

legt 

Alleinerziehende/r 
Vater/Mutter 

orange hinter-
legt orange hinter-

legt orange hinter-
legt orange hinter-

legt 

Anmerkung: Vor 1969 wurde bei den Geburten nach ehelich und unehelich Geborenen unterschieden, ab Mitte 1969 wurde 
„unehelich“ durch „nichtehelich“ ersetzt. Mit der Kindschaftsrechtsreform 1997 wurde dann lediglich noch die Bezeichnung 
„Kind (nicht) miteinander verheirateten Eltern“ verwendet (Statistisches Bundesamt 2017, S. 5). Bei den Familienformen 
wurde die statistische Erfassungskategorie „Alleinlebend mit Kindern“ im Jahr 1989 durch „Alleinerziehend“ ersetzt, wobei 
ab dem Jahr 1992 explizit zwischen alleinerziehender Mutter und alleinerziehendem Vater unterschieden wird. Eine Zäsur 
stellt ebenfalls das Jahr 2005 dar. Seitdem werden Mütter bzw. Väter in nichtehelichen Lebensgemeinschaften nicht mehr als 
Alleinerziehende gezählt. 
Quelle: Statistisches Bundesamt (1951, 1952); Statistisches Bundesamt (2017, S. 5) , eigene Darstellung 

Von großer Bedeutung bei der Erfassung der Familien- und Lebensformen ist eine Neuerung, die 2005 in Kraft 
trat. In jenem Jahr wurde das traditionelle Familienkonzept durch das neue Lebensformenkonzept abgelöst 
(Nöthen 2005). Wesentliche Änderungen bezogen sich darauf, dass nichteheliche Lebensgemeinschaften, die vor-
mals als alleinerziehend behandelt wurden, als separate Kategorien gefasst wurden (siehe Infobox 2). Die Einfüh-
rung des neuen Lebensformenkonzepts im Jahr 2005 beinhaltete damit eine radikale Neudefinition alleinerzie-
hender Elternschaft in der amtlichen Statistik. Dass diese Veränderungen kaum in der Öffentlichkeit wahrgenom-
men wurden, mag damit zusammenhängen, dass die amtliche Statistik phasenweise beide Konzepte, d. h. das neue 
Lebensformenkonzept und das alte Familienkonzept parallel führte. 
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Infobox 2: Familienkonzepte im Mikrozensus20 

Familie im traditionellen Familienkonzept (bis einschließlich 2004): 
− Ehepaare mit Kindern: Verheiratete Paare (mit Kindern im Haushalt)
− Alleinerziehende: Unverheiratete Personen mit Kindern im Haushalt
− Kinderlose Ehen
Familie im (neuen) Lebensformenkonzept (seit 2005):
− Ehepaare mit Kindern: Verheiratete Paare mit Kindern im Haushalt
− Nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern: Zusammenlebende Paare mit Kindern im Haushalt
− Alleinerziehende: Personen mit Kindern im Haushalt, aber ohne Partner:in im Haushalt

Die radikalen Folgen dieser Neudefinition werden sehr deutlich, wenn man die Anzahl der alleinerziehenden 
Familien in der amtlichen Statistik über die Zeit verfolgt (siehe Abbildung 1-4). Die Anzahl der alleinerziehenden 
Familien mit Kindern unter 18 Jahren brach im Jahr 2005 rapide ein, weil ab diesem Jahr nichteheliche Lebens-
gemeinschaften nicht mehr wie zuvor als alleinerziehend betrachtet, sondern als eigenständige Lebensformen 
kategorisiert wurden. Gleichzeitig ging in jenem Jahr der Anteil alleinerziehender Väter an allen Alleinerziehen-
den nach jahrelangem leichtem Aufwuchs schlagartig zurück. Dieser Rückgang ist ein Artefakt, das sich ebenfalls 
daraus ergibt, dass vor 2005 ein Teil der nichtehelichen Lebensgemeinschaften als alleinerziehend klassifiziert 
wurde.21 In der Praxis war es so, dass bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften eine der beiden erwachsenen 
Personen als Alleinerziehende eingestuft wurde. Dies konnte bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften die Mut-
ter oder der Vater im Haushalt sein. Mit anderen Worten: Ein beachtlicher Teil der vermeintlich alleinerziehenden 
Väter vor 2005 waren Väter in nichtehelichen Lebensgemeinschaften. Im Jahr 2020 stieg erneut der Anteil allein-
erziehender Väter drastisch. Dieser Anstieg mag zum Teil mit dem Wechsel des Befragungsmodus, der durch die 
Corona-Pandemie erzwungen wurde und danach beibehalten wurde, zusammenhängen. Hinter dem Anstieg kann 
auch eine wachsende Bedeutung geteilter Betreuung stecken (siehe dazu im Detail Kapitel 2). 

20  Im Jahr 2005 wurde die Zuordnung von Ehepaaren, die keine Kinder im Haushalt hatten, verändert. Bis zum Jahr 2005 galten diese als 
Familien; seitdem gelten sie als nicht-familiale Lebensform. Zeitweise galten auch verwitwete und geschiedene Personen, die keine 
Kinder im Haushalt hatten, als (Rest-)Familien. 

21  Veränderungen in den Zeitreihen ergeben sich zudem dadurch, dass ab 2017 nichteheliche Lebensgemeinschaften besser als zuvor in 
den Daten abgegrenzt werden können. Der Rückgang der Zahl Alleinerziehender im Jahr 2017 mag mit diesen Umstellungen zusam-
menhängen.  
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Abbildung 1-4: Als Alleinerziehende klassifizierte Personen in der amtlichen Statistik mit Kindern 
unter 18 Jahren im Haushalt und Anteil von Vätern an allen Alleinerziehenden 1991 
bis 2023 (Deutschland; Anzahl in Mio.; in Prozent) 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2024i), verschiedene Fachserien 1/3 des Statistischen Bundesamts basierend auf der Fort-
schreibung des Bevölkerungsstandes; eigene Darstellung 

Schließlich sei darauf verwiesen, dass in der amtlichen Statistik grundsätzlich keine Altersabgrenzung der Kinder 
vorgenommen wird, um Familien zu definieren. Damit werden auch Alleinerziehende, die mit ihren erwachsenen 
Kindern zusammenleben, als alleinerziehend kategorisiert, sofern diese noch keine eigenen Kinder haben, die im 
selben Haushalt leben.22 In den Veröffentlichungen der statistischen Ämter wird dabei sehr unterschiedlich ver-
fahren. So werden Werte für alle Alleinerziehenden ohne Altersabgrenzung der Kinder publiziert wie auch Ta-
bellen, in denen nur Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren berücksichtigt werden. Im aktuellen Zensus 
zählen als Alleinerziehende alle Personen, die mindestens ein Kind unter 25 Jahren haben, mit dem sie zusammen 
im Haushalt leben, aber deren Ehe- oder Lebenspartner:in nicht im selben Haushalt wohnt (Europäische Kom-
mission 2017). Im Unterschied zur im Mikrozensus verwendeten Definition werden im Zensus nur leibliche Kin-
der sowie Stief- oder Adoptivkinder, nicht jedoch Pflegekinder berücksichtigt (Europäische Kommission 2017). 
Das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) definiert in der Haushaltstypologie, an die sich teilweise 
auch das Statistische Bundesamt anlehnt, Alleinerziehende (bzw. alleinlebende Erwachsene mit Kindern) als Per-
sonen, die mit Kindern unter 18 Jahren oder abhängigen Kinder zwischen 18 und 24 Jahren im Haushalt leben 

22  Abgrenzungsprobleme ergeben sich u. a. dann, wenn eine minderjährige Alleinerziehende mit einem Elternteil zusammenlebt. In diesen 
Fällen wird nur die minderjährige Person mit ihrem Kind als alleinerziehend klassifiziert. Der Elternteil der alleinerziehenden Minder-
jährigen wird hingegen als „alleinlebend“ betrachtet.  
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(siehe dazu auch Kapitel 2). Wie schon in Kapitel 1 erwähnt, konzentriert sich dieser Bericht auf Eltern mit Kin-
dern unter 18 Jahren, wobei in einem separaten Teil (siehe Kapitel 2.2.3) auf allein- und getrennt erziehende El-
tern mit erwachsenen Kindern eingegangen wird. 

1.5 Zwischenfazit: Begrifflichkeiten und Abgrenzungen in der amtlichen Statistik 
Der jährlich durchgeführte Mikrozensus gehört zu den zentralen amtlichen Befragungsdaten, die Auskunft über 
Familienformen und Sorgearbeit in Deutschland geben und auch in diesem Bericht verwendet werden, um die 
Verbreitung und sozialstrukturelle Verortung von Lebensformen darzustellen (siehe Kapitel 2). Die Inhalte des 
Fragenprogramms werden im Wesentlichen gesetzlich festgelegt. Mit den Daten können Familienformen abge-
grenzt werden, in dem eine Bezugsperson im Haushalt festgelegt wird. Auf Basis der Angaben der anderen Haus-
haltsmitglieder zur Bezugsperson werden die Familienformen bestimmt. Zwar wird das Zusammenleben mit ei-
nem Partner bzw. einer Partnerin oder einem Kind abgefragt, die geteilte Betreuung mit einem anderen Elternteil, 
der nicht im Haushalt lebt, jedoch nicht. Die wachsende Bedeutung getrennt erziehender Elternschaft stellt die 
amtliche Statistik vor die Herausforderung, mit diesem Wandel Schritt zu halten und die verwendeten Konzepte 
und Terminologien für Familienformen den gelebten Familienrealitäten anzupassen. 
Dass die amtliche Statistik den familialen Wandel nur sehr zeitverzögert abbildet, hängt zum einen mit dem ver-
ständlichen Interesse zusammen, möglichst lange die gleichen Konzepte zu verwenden und damit eine Vergleich-
barkeit der Daten über die Zeit zu gewährleisten. Die Beharrungstendenzen erklären sich ebenfalls dadurch, dass 
eine Änderung des Fragenprogramms des Mikrozensus nur durch eine Novellierung des Mikrozensusgesetzes 
möglich ist. Das oben beschriebene Beispiel der adäquaten Berücksichtigung von nichtehelichen Lebensgemein-
schaften in der amtlichen Statistik macht bereits deutlich, dass Neuerungen im amtlichen Berichtswesen ihre Zeit 
brauchen. So wurde im Jahr 1969 der sogenannte Kuppelparagraph abgeschafft, welcher es Vermieterinnen bzw. 
Vermietern untersagte, Wohnungen an nichteheliche Paare zu vermieten. Obwohl klar war, dass diese Lebensform 
an Bedeutung gewinnen würde, hat es weitere 36 Jahre gedauert, bis die amtliche Statistik nichteheliche Lebens-
gemeinschaften in ihr offizielles Konzept der Lebensformen integriert hatte. Angesichts der Herausforderungen, 
die damit verbunden sind, das amtliche Fragenprogramm zu verändern, ist nicht davon auszugehen, dass die amt-
liche Statistik in den nächsten Jahren in der Lage sein wird, geteilte Betreuung zu erfassen. Diese Lücke wird vor 
allem durch sozialwissenschaftliche Befragungsdaten geschlossen. In amtlichen Daten kann nur das Zusammen-
leben (Residenz) mit Kindern und einem Partner bzw. einer Partnerin erfasst werden, nicht jedoch die geteilte 
Betreuung oder alternierende Residenz. Inwiefern eine Person allein erzieht, kann damit in den bestehenden amt-
lichen Daten derzeit und auch in absehbarer Zukunft nicht abgebildet werden.  
Kurzfristig empfiehlt die Sachverständigenkommission daher, dass die Begrifflichkeiten in der amtlichen Statistik 
dem erfassten Gegenstandsbereich angepasst werden. Dazu gehört vor allem, dass „alleinerziehend“ durch die 
treffendere Begrifflichkeit „alleinlebend mit Kindern“ in den amtlichen Daten ersetzt werden sollte. Langfristig 
sollten Schritte eingeleitet werden, um geteilte Betreuung zu erheben und diese in ein Konzept der Familienformen 
zu überführen. Dazu gehört auch, dass haushaltsübergreifende Strukturen erfasst werden, und dabei insbesondere 
Eltern-Kind-Verhältnisse, die nicht an den Haushaltskontext gebunden sind.  

1.6 Zusammenfassung  
In diesem Kapitel wurde aufgezeigt, dass das Konzept der alleinerziehenden Elternschaft in Recht und amtlicher 
Statistik über die Zeit erhebliche Änderungen erfahren hat. In den Begrifflichkeiten und Definitionen spiegeln 
sich das gesellschaftliche Verständnis von Ehe und Familie, gesellschaftliche Macht- und Geschlechterverhält-
nisse und nicht zuletzt die Moralvorstellungen der jeweiligen Zeit wider (Schmidtke 2015). „Alleinerziehend 
sein“ ist – wie auch die verwandte englische Begrifflichkeit „single parenthood“ – ein Konzept, das sich über die 
Zeit hinweg gewandelt hat. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass „alleinerziehend“ sich überhaupt erst Ende 
der 1980er-Jahre als Begrifflichkeit etablierte und ältere Konzepte wie die „alleinsorgende“, „alleinlebende“ oder 
„ledige“ Elternschaft ablöste. Mit der Verbreitung nichtehelicher Lebensgemeinschaften erfuhr der Begriff „Al-
leinerziehen“ Ende der 1990er-Jahre eine Neudefinition in der amtlichen Statistik. Seit der Sorgerechtsreform 
1998 wie auch den Änderungen im Jahr 2013, die bei Scheidung im Regelfall die geteilte rechtliche Sorge vorse-
hen, fallen elterliche Sorge und das Zusammenleben mit einem Kind für Trennungseltern zumeist auseinander. 
Die wachsende Bedeutung der Mitbetreuung durch den anderen Elternteil bedingt, dass nunmehr auch Betreuung 
und Erziehung nicht mehr an einen Haushaltskontext gebunden sind. Diese Entwicklungen verlangen abermals 
danach, die Begrifflichkeiten und Definitionen von alleinerziehender Elternschaft zu überdenken.  
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Der historische Abriss macht zudem deutlich, dass Entwicklungen im Sozial- und Familienrecht immer auch die 
Terminologien und Abgrenzungen in der amtlichen Statistik beeinflusst haben. Gleichzeitig zeigt sich, dass Kon-
zepte selten deckungsgleich verwendet wurden und zudem erhebliche Unschärfen aufweisen. Besonders augen-
fällig ist, dass die in der amtlichen Statistik verwendete Definition von alleinerziehender Elternschaft phasenweise 
nicht mit der rechtlichen Definition alleinerziehender Elternschaft übereinstimmte. Die Abweichungen zwischen 
Recht und Statistik waren vor allem bis 2005 gravierend, als die amtliche Statistik nicht zwischen nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften und Alleinerziehenden unterschieden hat. Während das Sozialrecht durchweg Alleiner-
ziehende und Personen in nichtehelichen Lebensgemeinschaften unterschied und letztere von bedarfsabhängigen 
Transferleistungen ausschloss (siehe z. B. § 24b EStG), galten nichteheliche Lebensgemeinschaften in der amtli-
chen Statistik lange Zeit als alleinerziehend.23 Mit der Verbreitung geteilter Betreuung erfährt die alleinerziehende 
Elternschaft erneut eine Neudefinition, was sich an der aktuellen Diskussion zu den Grenzwerten der substanzi-
ellen Mitbetreuung im Unterhaltsrecht und im Sozialrecht bei der Gewährung von Unterhaltsvorschuss zeigt 
(siehe Kapitel 3). Die Folge ist, dass Recht und amtliche Statistik erneut auseinanderlaufen. 
Obwohl sich Unterschiede in Recht und amtlicher Statistik bei der Definition von Alleinerziehen kaum vermeiden 
lassen, ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, welche Konsequenzen es hat, wenn hier keine hinreichende 
Passgenauigkeit mehr gegeben ist. So werden seit jeher in juristischen Abhandlungen die amtlichen Ergebnisse 
des Mikrozensus herangezogen, um die Lebenssituation von Alleinerziehenden darzustellen, ohne jedoch die un-
terschiedlichen Definitionen des Alleinerziehens in Recht und Statistik zu hinterfragen. Die Gefahr ist, dass in 
rechtswissenschaftlichen Abhandlungen Zahlen zur alleinerziehenden Elternschaft verwendet werden, die dem 
eigentlichen Untersuchungsgegenstand nicht (mehr) gerecht werden. Beispielsweise kann so die Armutsbetrof-
fenheit von Alleinerziehenden unterschätzt werden, da Alleinerziehende ohne substanzielle Mitbetreuung des an-
deren Elternteils nicht von jenen unterschieden werden können, die beispielsweise im paritätischen Wechselmo-
dell leben. Eine evidenzbasierte Politikberatung ist darauf angewiesen, dass in den Daten die interessierenden 
Sachverhalte präzise erhoben werden. Nur so können Problemlagen eindeutig identifiziert und politische Maß-
nahmen zielgenau gestaltet werden. Vor diesem Hintergrund hat die Sachverständigenkommission die Forderung 
aufgestellt, Begrifflichkeiten in der amtlichen Statistik zu schärfen und so lange auf die Begrifflichkeit „alleiner-
ziehend“ in den amtlichen Daten zu verzichten, bis es gelungen ist, alleinerziehende Elternschaft adäquat zu er-
fassen (siehe Kapitel 3.4). 
Mit Blick auf das Recht, insbesondere auf das Sozial- und Steuerrecht und die Rechts- und Sozialpolitik verwen-
det die Kommission den Begriff des „Alleinerziehens“, da er sich im Sozialrecht, der wissenschaftlichen Literatur 
und der Sozialpolitik etabliert hat und insofern anschlussfähig ist.24 Darunter wird verstanden, dass ein Elternteil 
mit einem oder mehreren Kindern in einem Haushalt lebt und überwiegend oder ganz allein für die Betreuung, 
Versorgung und Pflege des Kindes verantwortlich ist. Dies ist der Fall, wenn der andere getrennt lebende Elternteil 
sich daran nicht in einem Umfang beteiligt, der wesentlich zur Entlastung der alleinerziehenden Person beiträgt. 
Es wird darauf abgestellt, in welchem Haushalt das Kind überwiegend lebt und versorgt wird – so kann es auch 
alleinerziehende Pflegeeltern und Großelternteile geben. Im Bericht wird je nach Kontext sowohl der Begriff des 
„Alleinerziehens“ als auch der Begriff „getrennt erziehende Eltern“ verwendet. Wenn es um konkrete Rechte für 
alleinerziehende Eltern und ihre Kinder geht, richtet sich die Begriffsverwendung und deren Definition im Detail 
nach den jeweiligen Rechtsnormen und ihren Anspruchsvoraussetzungen, die – wie oben ausgeführt – nicht im-
mer einheitlich sind.  

23  In der Praxis wurde ein Elternteil in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft als alleinerziehend klassifiziert, während der andere El-
ternteil als familienfremd kategorisiert wurde. 

24  So auch der Neunte Familienbericht (BMFSFJ 2021c, S. 21). 
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2 Empirische Bestandsaufnahme allein- und getrennterziehender Elternschaft  
Dieses Kapitel liefert die empirische Basis über allein- und getrennt erziehende Eltern und damit zentrale Kenn-
ziffern für die folgenden Kapitel. Es beginnt mit einem allgemeinen Überblick, in dem amtliche Daten zur Ver-
breitung und sozialstrukturellen Verortung unterschiedlicher Lebensformen dargestellt werden (Kapitel 2.1). Im 
Anschluss daran werden Befragungsdatensätze verwendet, um einen Überblick über geteilte Betreuung zu liefern 
(Kapitel 2.2). Es sei vorab darauf verwiesen, dass sozialwissenschaftliche Befragungsdaten auf Grund der kleine-
ren Stichprobengrößen keine vergleichbar verlässlichen Kennziffern liefern können wie die amtliche Statistik. 
Dies bedeutet, dass zwar Kennziffern zur Verbreitung geteilter Betreuung generiert werden, diese aber mit gewis-
sen Unsicherheiten verbunden sind, auf die im Detail eingegangen wird. Kapitel 2.3 gibt auf Basis von Lebens-
laufdaten einen Einblick in die Wege in allein- und getrennt erziehende Elternschaft. Kapitel 2.4 bis 2.6 befassen 
sich mit der ökonomischen Lage von allein- und getrennt erziehenden Eltern und behandeln dabei Themen wie 
Erwerbsbeteiligung, Armutsgefährdung, Vermögens- und Wohnsituation. Das Kapitel schließt mit einer Zusam-
menfassung der zentralen empirischen Befunde und Handlungsempfehlungen, die sich aus diesem Kapitel erge-
ben (Kapitel 2.7). 

2.1 Familienstrukturen in Deutschland auf Basis amtlicher Daten 
2.1.1 Verbreitung alleinerziehender Elternschaft auf Basis amtlicher Daten 
2.1.1.1 Wie viele Alleinerziehende gibt es in Deutschland? 
Die amtliche Haushaltsstatistik, die vor allem auf den Daten des Mikrozensus beruht, gibt Aufschluss über den 
Wandel der Familien- und Lebensformen. Grundlage ist ein Konzept, in dem von amtlicher Seite festgelegt wird, 
was unter Familie verstanden und welche Familienformen unterschieden werden sollen. Dabei werden derzeit vor 
allem drei Familienformen voneinander abgegrenzt: Erstens eheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern, zwei-
tens nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern, drittens Alleinerziehende (Hammes/Rübenbach 2009; 
Hochgürtel/Wilke 2022; Nöthen 2005).  
Für das Jahr 2023 weist das Statistische Bundesamt 1,69 Millionen Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren 
im Haushalt aus. Dies entspricht einem Anteil von 20 Prozent an allen Familien. Die Untersuchungsebene ist hier 
die Familie. Die Familienebene war bislang die übliche Ebene, die vom Statistischen Bundesamt verwendet 
wurde, um Familienformen abzubilden. Mittlerweile werden Daten auch auf der Individualebene und der Kin-
derebene aufbereitet und standardmäßig veröffentlicht. In der Armuts- und Reichtumsberichterstattung kommt 
– vor allem im Kontext der Analysen zur Kinderarmut – der Kinderebene eine bedeutende Rolle zu. In der Fami-
lienberichterstattung wird erstaunlicherweise nur selten zwischen den einzelnen Ebenen unterschieden. In den 
Publikationen des Statistischen Bundesamtes zum Thema dominierte bis vor Kurzem die Familienebene, während 
in der sozialwissenschaftlichen Forschung vor allem die Individual-, und hier in Einzelfällen auch die Kinder-
ebene verwendet wird, um Lebens- und Familienformen und den familialen Wandel darzustellen (Kreyenfeld/Ko-
nietzka 2023; Zagel 2018b). Tabelle 2-1 stellt die Verbreitung von alleinerziehender Elternschaft auf Basis der 
unterschiedlichen Ebenen für das Jahr 2023 zusammen. Während auf der Familienebene 20 Prozent aller 
Familien als alleinerziehend klassifiziert wurden, sind es auf der Kinderebene 2,5 Millionen Kinder und damit 
17 Prozent aller Kinder, die einem Alleinerziehendenhaushalt zugeordnet werden. Die Anteilswerte für die 
Kinder- und Familienebene unterscheiden sich, da die durchschnittliche Kinderzahl in Paarfamilien höher 
ist als bei Familien, die allein mit ihren Kindern im Haushalt leben. Auf der Individualebene gelten elf Prozent 
aller Personen mit minderjährigen Kindern im Haushalt als alleinerziehend. Viele der in den folgenden Unterka-
piteln dargestellten Analysen sind zumeist auf die Individualebene begrenzt. Um jedoch spezifische Fragestellun-
gen zu beantworten, beispielsweise ob Kinder von höher qualifizierten Eltern über die Zeit seltener eine Schei-
dung und Trennung ihrer Eltern erfahren als andere, wurden vereinzelte Analysen auf der Kinderebene durchge-
führt. 
Es sei zudem erneut darauf hingewiesen, dass dieser Bericht auf Eltern mit Kindern unter 18 Jahren fokussiert ist. 
Grundsätzlich nimmt die amtliche Statistik keine Altersabgrenzung vor, sodass eigentlich auch Eltern mit älteren 
Kindern als alleinerziehend gelten, wenn diese Kinder noch bei einem Elternteil leben. Damit unterscheidet sich 
die Anzahl Alleinerziehender je nachdem, welche Altersabgrenzung verwendet wird (siehe Abbildung 2-1 zum 
Vergleich aller Alleinerziehenden und der Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 Jahren). Bei der Bereitstellung 
der statistischen Informationen zu Einkommen und Lebensbedingungen verwendet das Statistische Bundesamt 
eine wiederum andere Altersabgrenzung. Hier sind, in Anlehnung an die Vorgaben des Statistischen Amts der 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



Drucksache 20/14510 – 88 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 

Europäischen Union (Eurostat), Alleinerziehende definiert als Personen, die mit „abhängigen Kindern“ im Haus-
halt leben. Abhängige Kinder sind dabei minderjährige Kinder sowie Kinder zwischen 18 und 24 Jahren, die nicht 
erwerbstätig oder arbeitsuchend sind. Auf diesen Sachverhalt und den Umgang mit unterschiedlichen Definitio-
nen der Untersuchungspopulation kommen wir erneut zurück, wenn wir die Armutsgefährdung von Familien 
darstellen. Es sei jedoch schon jetzt darauf verwiesen, dass unter dem Begriff alleinerziehend sehr unterschiedli-
che Gruppen im amtlichen Berichtswesen geführt werden. Um die Transparenz zu erhöhen, wäre anzuregen, ein-
heitliche Altersabgrenzungen der Kinder bei der Definition von Familienformen zugrunde zu legen. Konzepte in 
der Familien- und Haushaltsstatistik sollten mit jenen Statistiken zu Einkommen, Konsum und Lebensbedingun-
gen harmonisiert werden. Idealerweise sollten dabei Begrifflichkeiten und Konzepte im Einklang mit den Euros-
tat-Vorgaben stehen. 

Tabelle 2-1: Als alleinerziehend klassifizierte Familien und Personen in der amtlichen Statistik, 
Unterschiede zwischen Familien-, Individual- und Kinderebene 2023 (Deutschland; 
Anzahl in Millionen; in Prozent) 

Familienebene 

Anzahl in Mio. % 

Alleinerziehende 1,69 20 

Paarfamilien 6,85 80 

Insgesamt 8,54 100 

Kinderebene 

Anzahl in Mio. % 

Kinder in alleinerziehenden Haushalten 2,49 17 

Kinder in Paarfamilien 11,85 83 

Insgesamt 14,34 100 

Individualebene (Eltern) 

Anzahl in Mio. % 

Alleinerziehende 1,69 11 

Personen in Paarfamilien 13,70 89 

Insgesamt 15,39 100 

Anmerkung: Nur Familien bzw. Personen mit Kindern unter 18 Jahren auf der Familien- und Individualebene, und nur Kinder 
unter 18 Jahren auf der Kinderebene.  
Quelle: Statistisches Bundesamt (2024f, 2024h) basierend auf Mikrozensus 2023 

2.1.1.2 Wie hat sich der Anteil der als alleinerziehend klassifizierter Familien über die Zeit ent-
wickelt? 

Wie in Kapitel 1 dargestellt ist die Bezeichnung alleinerziehend in den amtlichen Daten vor dem Hintergrund der 
Zunahme der geteilten Betreuung nicht mehr trennscharf. Da in den amtlichen Daten nur die Residenz, jedoch 
nicht die geteilte Betreuung oder alternierende Residenz abgebildet werden kann, wird in diesem Bericht im Zu-
sammenhang mit amtlichen Daten die Bezeichnung alleinlebend mit Kind verwendet, um jene Familienformen 
abzugrenzen, die sich dadurch auszeichnen, dass ein Elternteil mit einem oder mehreren Kindern, aber ohne einen 
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Partner bzw. eine Partnerin in einem Haushalt zusammenlebt. Kriterium für die Zugehörigkeit zu einem Haushalt 
ist in den amtlichen Daten das „gemeinsame Wohnen und Wirtschaften“ (§ 3 Absatz 2 MZG). Laut Angaben des 
Statistischen Bundesamtes legt der Haushalt selbst fest, wer „im Einzelnen dem Haushalt angehört und anschlie-
ßend auch auskunftspflichtig zu diesem Haushalt befragt wird“.25 Indem Personen selbst festlegen, wer zum Haus-
halt gehört oder nicht, liegt es nahe zu vermuten, dass es mit zunehmender Bedeutung geteilter Betreuung zu 
Doppelzählungen von Kindern in den amtlichen Daten kommt. Beispielsweise kann es sein, dass bei geteilter 
Betreuung jeweils beide Elternteile angeben, dass das Kind im jeweiligen Haushalt wohnt, auch wenn dies nur 
zeitweise der Fall ist. Beide Elternhaushalte würden dann als alleinerziehend klassifiziert werden, falls keiner der 
beiden Eltern mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin zusammengezogen ist.  
Die jüngsten Entwicklungen, die in Abbildung 2-1 dargestellt sind, legen nahe, dass die zunehmende Bedeutung 
geteilter Betreuung möglicherweise zu erheblichen Verzerrungen in den Daten geführt hat. Abgebildet sind auf 
der linken Seite der Abbildung die Anzahl aller als alleinerziehend klassifizierten Familien und auf der rechten 
Seite die jeweiligen Anteile an allen Familien. Wie bereits in Kapitel 1 dargelegt brechen die Kurven im Jahr 
2005, nach einem kontinuierlichen Aufwuchs, rapide ein. Der Grund für diesen ersten Bruch in der Zeitreihe ist, 
dass nichteheliche Lebensgemeinschaften seit dem Jahr 2005 nicht mehr als alleinerziehend klassifiziert werden. 
Zwischen den Jahren 2005 und 2015 ist die Entwicklung relativ konstant. Nach einem moderaten Rückgang zwi-
schen den Jahren 2015 und 2019 lässt sich seitdem ein rapider Anstieg von alleinlebenden Personen mit Kindern 
beobachten.  
Hinter diesen Entwicklungen kann theoretisch ein realer Trend und damit eine Zunahme alleinerziehender Eltern-
schaft stehen. So mag der Zuzug von alleinerziehenden Frauen aus der Ukraine eine Rolle gespielt haben. Würde 
dies zutreffen, müsste vor allem alleinerziehende Mutterschaft, aber nicht alleinerziehende Vaterschaft an Bedeu-
tung gewonnen haben, was, wie wir unten zeigen werden, nicht der Fall war. Nicht auszuschließen ist zudem eine 
Zunahme der Trennungs- und Scheidungsneigung von Paaren mit Kindern nach der Corona-Pandemie. Obwohl 
sich dies nicht ausschließen lässt, verweist zumindest die amtliche Scheidungsstatistik nicht auf einen radikalen 
Anstieg der Scheidungsneigung in den letzten Jahren (Statistisches Bundesamt 2024g).  
Sehr wahrscheinlich steckt hinter dem Anstieg keine „reale“ Entwicklung. Zum einen kann man auf methodische 
Umstellungen verweisen. Seit dem Jahr 2020 wird ein neuer Algorithmus verwendet, um die Daten zu bereinigen 
(Hochgürtel/Wilke 2022). Zum anderen ist die Befragungsbereitschaft seit dem Jahr 2020 stark rückläufig. Dar-
über hinaus wird die Befragung seither meist online und nicht mehr im Rahmen eines persönlichen Interviews 
durchgeführt. Möglicherweise fehlt es in diesem Zusammenhang an Interviewführenden-Anleitungen, die den 
Befragten erklären, welche Personen zum Haushalt gezählt werden sollen. Insbesondere für Eltern im Wechsel-
modell ergeben sich Unsicherheiten bei der Zuordnung von Kindern zu einem Haushalt, die im Online-Modus 
virulenter geworden sein dürften. Es ist daher nicht auszuschließen, dass, wie oben bereits angedeutet, die Daten 
für die letzten Jahre verzerrt sind. Hinter dem Anstieg der vermeintlichen Alleinerziehenden könnte sich eine 
falsch klassifizierte geteilte Betreuung verbergen. Die Konsequenz wäre, dass ähnlich wie in den 1990er-Jahren, 
als Personen in nichtehelichen Lebensgemeinschaften fälschlicherweise als Alleinerziehende klassifiziert wurden, 
die amtlichen Ergebnisse zur alleinerziehenden Elternschaft durch die zunehmende Bedeutung der getrennten 
Elternschaft verzerrt werden. Eine Entwicklung, die diesen Verdacht erhärtet, ist die Zunahme der alleinlebenden 
Männer mit Kindern, auf die im nächsten Kapitel näher eingegangen wird. 

 
25  Die Frageformulierung für das Jahr 2021 ist „Wie viele Personen haben am Donnerstag in der Berichtswoche insgesamt in Ihrem Haus-

halt gelebt? [Die Berichtswoche finden Sie auf dem Deckblatt.] Hinweis: Zeitweise abwesende Personen gehören zum Haushalt, wenn 
sie z. B. aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen abwesend sind, aber normalerweise hier wohnen. Keine Haushaltsmitglieder 
sind Untermieter/-innen, Personen, die zu Besuch anwesend sind, und Hausangestellte.“ Im Mikrozensusgesetz wird darauf verwiesen, 
dass die „Erhebungseinheiten (…) meldepflichtige Personen sowie Haushalte und Wohnungen“ sind (§ 3 Absatz 1 MZG). Auch in der 
Interviewführenden-Anweisung findet sich ein Hinweis zur amtlichen Meldung: „Wer gehört zum Haushalt? Personen, die normaler-
weise im Haushalt wohnen und dort gemeldet sind und Personen, die vorübergehend abwesend sind, z. B. aus beruflichen oder gesund-
heitlichen Gründen, Personen im Freiwilligendienst, auswärts Studierende“ (Statistisches Bundesamt 2021a). Mit der Umstellung zur 
weitgehenden Online-Befragung ist jedoch unklar, ob die Interviewführenden-Anweisung weiterhin zum Einsatz kommt. 
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Abbildung 2-1:  Alleinlebende Personen mit Kindern in der amtlichen Statistik 1991 bis 2023 
(Deutschland; Anzahl in Millionen; Anteile in Prozent an allen Familien mit Kindern) 

Anmerkung: Der Einbruch im Jahr 2005 hängt damit zusammen, dass seitdem nichteheliche Lebensgemeinschaften nicht 
mehr zur Gruppe der Alleinlebenden mit Kindern gehören. Der abrupte Anstieg nach dem Jahr 2019 könnte zumindest teil-
weise durch Doppelzählungen von Kindern in geteilter Betreuung zu erklären sein. 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2018, 2024h, 2024i), verschiedene Ausgaben der Fachserie Nr. 1.3 des Statistischen Bun-
desamtes26 basierend auf Mikrozensus 1991 bis 2023; eigene Darstellung 

2.1.1.3 Wächst die Zahl alleinlebender Männer mit Kindern? 
Ähnlich wie in anderen Ländern sind es in Deutschland vor allem Frauen, die mit Kindern alleine leben. Im Jahr 
2023 sind 82 Prozent der alleinlebenden Personen mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt Frauen und 18 Prozent 
Männer. Ob der Anteil der Männer an allen alleinlebenden Personen mit Kindern über einen längeren Zeitraum 
angestiegen ist, kann für Deutschland nicht beantwortet werden. Wie oben und ausführlich in Kapitel 1 dargestellt, 
wurden vor der Einführung des neuen Lebensformenkonzepts im Jahr 2005 viele Männer in nichtehelichen Le-
bensgemeinschaften als alleinerziehend klassifiziert, sodass ihre Anteile vor der Änderung der Erfassung künst-
lich aufgeblasen waren. Vor diesem Hintergrund gibt Abbildung 2-2 allein die Entwicklungen ab dem Jahr 2005 
wieder. Demnach lag der Anteil alleinlebender Männer mit Kindern bis zum Jahr 2010 bei etwa 10 Prozent, stieg 
erst leicht, danach sprunghaft an und lag im Jahr 2023 bei 18 Prozent. Theoretisch könnte hinter dem Anstieg 
stehen, dass vermehrt Kinder nach Trennung und Scheidung statt bei ihren Müttern bei ihren Vätern leben. Es 
erscheint aber wahrscheinlicher, dass hinter dem Anstieg die weiter oben (siehe Kapitel 2.1.1.2) beschriebenen 
Verzerrungen stehen, die sich aus dem Wechsel des Befragungsmodus gepaart mit einer wachsenden Bedeutung 
geteilter Betreuung ergeben.  

26  Nähere Angaben zur Fachserie unter: https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_mods_00000209. 
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Abbildung 2-2:  Anteile alleinlebender Männer mit Kindern an allen Männern mit Kindern unter 
18 Jahren im Haushalt 2005 bis 2023 (Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: Der abrupte Anstieg nach dem Jahr 2019 könnte zumindest teilweise durch erhöhte Doppelzählungen von Kin-
dern in geteilter Betreuung zu erklären sein.  
Quelle: Statistisches Bundesamt (2018, 2024h, 2024i), verschiedene Ausgaben der Fachserie 1.3 des Statistischen Bundes-
amtes basierend auf Mikrozensus 2005 bis 2023; eigene Darstellung 

2.1.2 Sozialstruktur und Familienform 
2.1.2.1 Wandel der Familienformen in Ost- und Westdeutschland 
Die Zunahme der alleinlebenden Personen mit Kindern ist Teil des Wandels und der zunehmenden Vielfalt von 
Familienformen. Für Deutschland ist relevant, dass die Muster und Geschwindigkeiten sich in Ost und West un-
terscheiden. Aus diesem Grund wird der Wandel von Familienformen in Tabelle 2-2 differenziert nach Ost- und 
Westdeutschland und Geschlecht dargestellt. Gegenübergestellt werden die Jahre 2000 und 2021. 
Betrachtet man zunächst die Entwicklung für Frauen, so fallen vor allem die Ost-West-Unterschiede in der Ver-
breitung der ehelichen Lebensgemeinschaften mit Kindern auf. Im Jahr 2021 lebten 76 Prozent der westdeutschen 
Frauen mit Kindern unter 18 Jahren in einer ehelichen Familie, im Osten sind es gerade einmal 57 Prozent. Die 
großen Ost-West-Unterschiede verleihen der Debatte um die strukturelle Rücksichtslosigkeit gegenüber alterna-
tiven Familienformen und der Privilegierung der ehelichen Lebensgemeinschaft eine regionale Komponente. Sie 
werfen die Frage auf, ob die geltenden Regelungen nicht auch dazu führen, dass familienrelevante Ressourcen 
zwischen Ost und West ungleich verteilt werden.  
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Die alleinlebenden Frauen mit Kindern werden weiter danach differenziert, ob sie ledig, geschieden oder verwit-
wet sind. Während in Westdeutschland die Mehrzahl (54 Prozent im Jahr 2021) geschieden war, sind es in Ost-
deutschland nur 36 Prozent. Von den Sicherungselementen, die es für Geschiedene gibt (wie vor allem der Ver-
sorgungsausgleich), profitiert diese Gruppe nicht (siehe auch Kapitel 2.5.2 zur Alterssicherung und Familien-
form).  
Tabelle 2-2 gibt auch die Familienform der Männer für das Jahr 2021 wieder. Bei den Männern scheint die ehe-
liche Familienform stark zu dominieren, was allerdings darauf zurückzuführen ist, dass Nicht-Residenz-Väter aus 
der Betrachtung, die auf den Haushaltskontext beschränkt ist, herausfallen. Hier zeigt sich noch einmal eindrück-
lich die in Kapitel 1 angesprochene strukturelle Vernachlässigung von spezifischen Lebensformen. Da Nicht-
Residenz-Väter in der amtlichen Statistik nicht erfasst werden können, kann deren Bedeutung, Verbreitung und 
sozialstrukturelle Verortung auch nicht abgebildet werden. Die Lebenswirklichkeiten von Vätern werden mit die-
sen Daten nur lückenhaft abgebildet. 

Tabelle 2-2: Familienformen von Frauen und Männern mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt 
in Westdeutschland, Ostdeutschland und Gesamtdeutschland 2000 und 2021 
(in Prozent) 

Berichtsjahr 2000 

Frauen 

Westdeutschland Ostdeutschland Deutschland 

Eheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern 84 68 80 

Nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern 4 13 6 

Alleinlebende mit Kindern 12 19 14 

Insgesamt 100 100 100 

N (Fallzahlen) 42.969 11.579 54.548 

Alleinlebende Frauen mit Kindern 

Westdeutschland Ostdeutschland Deutschland 

Kein Partner im Haushalt & ledig 27 41 31 

Kein Partner im Haushalt & geschieden 66 53 62 

Kein Partner im Haushalt & verwitwet 8 7 7 

Insgesamt 100 100 100 

N (Fallzahlen) 5.322 2.223 7.545 
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Berichtsjahr 2021 

Frauen 

Westdeutschland Ostdeutschland Deutschland 

Eheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern 76 57 72 

Nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern 10 22 12 

Alleinlebende mit Kindern 15 21 16 

Insgesamt 100 100 100 

N (Fallzahlen) 46.925 10.658 57.583 

Alleinlebende Frauen mit Kindern 

Westdeutschland Ostdeutschland Deutschland 

Kein Partner im Haushalt & ledig 42 60 47 

Kein Partner im Haushalt & geschieden 54 36 49 

Kein Partner im Haushalt & verwitwet 4 4 4 

Insgesamt 100 100 100 

N (Fallzahlen) 6.985 2.215 9.200 

Männer 

Westdeutschland Ostdeutschland Deutschland 

Eheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern 86 69 83 

Nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern 11 26 14 

Alleinlebende mit Kindern 3 4 3 

Insgesamt 100 100 100 

N (Fallzahlen) 40.975 8.784 49.759 

Anmerkung: Analysen auf Individualebene, d. h. die Person, die mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt lebt, ist die Unter-
suchungseinheit. Die Summe der einzelnen Prozentangaben in den Datenspalten weicht aufgrund von Rundungen teilweise 
von 100 Prozent ab. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Standardhochrechnungsfaktor Quartal für das Jahr 2021 
(Variable HR000QQ) und mit dem Hochrechnungsfaktor regionale Anpassungsschicht: Haushalts-, Familienfaktor für das 
Jahr 2000 (Variable EF751). 
Quelle: SUF-Mikrozensus 2000, 2021 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2018d, 
2024); eigene Berechnungen 

2.1.2.2 Sozialstruktur und Familienform 
Da die Lebenswirklichkeit von vielen Vätern auf Basis der amtlichen Daten nur unvollständig abgebildet werden 
kann, müssen folgende Teile, die einen Überblick über die sozialstrukturelle Verortung von Familienformen auf 
Basis der amtlichen Daten geben, auf Frauen begrenzt bleiben.  
Abbildung 2-3 gibt den Anteil alleinlebender Frauen mit Kindern im Haushalt nach zentralen soziodemografi-
schen Merkmalen für das Jahr 2021 wieder. Die Abbildung zeigt, dass die Familienformen in hohem Maß alters-
abhängig sind. In der Altersklasse 15 bis 24 sind gut ein Viertel alleinlebend mit Kind gegenüber etwa 15 Prozent 
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in den anderen Altersklassen.27 Die Analysen nach Bildungsabschluss geben Hinweise darauf, dass der Anteil der 
alleinlebenden Frauen mit Kindern an den formal geringqualifizierten deutlich höher ist als an den Frauen mit 
einer beruflichen Ausbildung oder einem Hochschulabschluss. Hinsichtlich der Stadt-Land-Unterschiede zeigt 
sich ein höherer Anteil alleinlebender Frauen mit Kindern in Großstädten (ab 500.000 Einwohner) als in kleineren 
Städten und Gemeinden. Die großen Anteile von Alleinlebenden mit Kindern in Ballungsgebieten sind vor allem 
vor dem Hintergrund des angespannten Wohnungsmarktes in den Großstädten von Bedeutung (siehe dazu Kapi-
tel 2.6). Abbildung 2-3 zeigt zudem leichte Unterschiede nach Staatsangehörigkeit, wobei alleinlebende deutsche 
Frauen mit Kindern (inklusive Frauen mit doppelter Staatsangehörigkeit) etwas verbreiteter sind als alleinlebende 
nichtdeutsche Frauen mit Kindern. Innerhalb der Gruppe von Personen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit 
existieren erhebliche Unterschiede, die weiter unten dargelegt werden. 

Abbildung 2-3:  Anteile alleinlebender Frauen mit Kindern an allen Frauen mit Kindern unter 
18 Jahren im Haushalt 2021 (Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: Analysen auf Individualebene, d. h. die Person, die mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt lebt, ist die Unter-
suchungseinheit. Fallzahlen bei „Staatsangehörigkeit“, „Alter“ und „Gemeindegröße“: 57.583, bei „Bildungsabschluss“: 
57.480. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Standardhochrechnungsfaktor Quartal (Variable HR000QQ). 
Quelle: SUF-Mikrozensus 2021 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2024); eigene 
Berechnungen 

27  Zu beachten ist, dass sich in dieser einfachen Betrachtung unterschiedliche Prozesse überlagern, wie die Tatsache, dass junge Mütter 
auch zumeist noch kleine Kinder haben und einige der Frauen zu einem späteren Zeitpunkt im Lebenslauf mit einem Partner zusam-
menziehen werden.  
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2.1.2.3 Veränderungen nach Bildungsniveau über die Zeit 
Im internationalen Kontext sind zahlreiche Studien vorgelegt worden, die aufzeigen, dass die soziale Selektivität 
von Heirat, Trennung und Scheidung über die Zeit hinweg zugenommen hat (Härkönen/Dronkers 2006; Kalmijn 
2013; Kalmijn/Leopold 2021). Während hochqualifizierte Eltern häufiger heiraten, seltener Kinder außerhalb ei-
ner Partnerschaft bekommen und sich zunehmend weniger trennen oder scheiden lassen, sind die Entwicklungen 
am unteren Bildungsspektrum gegenläufig. Um einen Einblick davon zu bekommen, ob sich diese Muster auch 
für Deutschland beobachten lassen, stellt Abbildung 2-4 die Entwicklungen des Anteils alleinlebender Frauen mit 
Kindern unter 18 Jahren im Haushalt nach Bildungsniveau und Kalenderjahr dar. Die Abbildung zeigt, dass auch 
für Deutschland bis 2012 die Bildungsunterschiede über die Zeit hinweg sich vergrößert haben. Hier bestätigen 
sich ältere Befunde, die bereits auf eine zunehmende Bildungsschere in alleinlebender Elternschaft, vor allem in 
Ostdeutschland, verwiesen haben (Konietzka/Kreyenfeld 2017). Die aktuellen Analysen zeigen, dass sich die Bil-
dungsschere zwar verfestigt hat, jedoch seit dem Jahr 2012 nicht weiter zu öffnen scheint.28 

28  Seit dem Jahr 1996 wird im Mikrozensus erfragt, ob ein Partner bzw. eine Partnerin im Haushalt lebt. Dies bedeutet, dass nichteheliche 
Lebensgemeinschaften und alleinlebende Personen mit Kindern differenziert werden konnten, auch wenn diese Unterscheidung erst im 
Jahr 2005 in der offiziellen Klassifikation der Lebens- und Familienformen umgesetzt wurde (siehe Kapitel 1). Allerdings haben sich 
gerade in den Anfangsjahren diverse Zuordnungsprobleme ergeben, da u. a. die Frage zum Partner bzw. zur Partnerin im Haushalt nicht 
Teil des Pflichtprogramms war und eine Vielzahl der Befragten Aussagen verweigerten. Zudem existieren Zuordnungsprobleme, wenn 
mehr als eine Lebensgemeinschaft in einem Haushaltskontext zusammenlebt (siehe Lengerer u. a. 2020). Es sei zudem auf vereinzelte 
Zuordnungsprobleme in den Daten verwiesen. In den Mikrozensen 1996 bis einschließlich 2009 gibt es einzelne Befragte unter 15 
Jahren, die fälschlicherweise als Bezugspersonen gekennzeichnet wurden mit der Konsequenz, dass falsche Zuordnungen für diese 
Personen aber auch für andere Personen im Haushalt vorgenommen wurden (Lengerer u. a. 2020). Die betreffenden Haushalte bzw. 
Lebensgemeinschaften, in denen diese Fehlzuordnungen vorkamen, wurden aus den Analysen ausgeschlossen. 
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Abbildung 2-4: Anteile alleinlebender Frauen mit Kindern an allen Frauen mit Kindern unter 
18 Jahren im Haushalt nach Bildungsniveau 1996 bis 2021 (Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: Analysen auf Individualebene, d. h. die Person, die mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt lebt, ist die Unter-
suchungseinheit. Fallzahlen auf Jahresbasis: 44.567 bis 57.480. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Standardhoch-
rechnungsfaktor Quartal für das Jahr 2021 (Variable HR000QQ) und mit dem Hochrechnungsfaktor regionale Anpassungs-
schicht: Haushalts-, Familienfaktor für die Jahre 2008 bis 2019 (Variable EF951) und bis zum Jahr 2004 (Variable EF751). 
Quelle: SUF-Mikrozensus 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2018, 2019, 2021 (Forschungsdatenzentren der Statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder 2018c, 2018d, 2018b, 2018a, 2018e, 2020, 2022a); eigene Berechnungen  

2.1.2.4 Familienformen im Migrations- und Fluchtkontext 
2.1.2.4.1 Unterschiede in den Familienformen innerhalb der Migrationspopulation 
Oben wurde gezeigt, dass Frauen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit seltener als deutsche Frauen allein mit 
einem oder mehreren Kindern im Haushalt leben. Diese Differenzen nach Staatsangehörigkeit können zum Teil 
auf kulturelle Unterschiede in der Akzeptanz von Scheidung sowie außerehelicher und außerpartnerschaftlicher 
Elternschaft zurückgeführt werden (Milewski 2024). Sie sind jedoch auch institutionell bedingt (Frings 2023). 
Ein großer Teil der Migration aus Drittstaaten (Nicht-EU-Länder) nach Deutschland erfolgt über Familiennach-
zug, wobei es in der Vergangenheit zumeist Frauen waren, die über den Weg der Familienzusammenführung nach 
Deutschland kamen und damit ihren Männern gefolgt sind (Samper/Kreyenfeld 2021). Auch die Fachkräftemig-
ration, die in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, hat eine starke Geschlechterkomponente. Überspitzt 
könnte man sagen, dass sie implizit nach Geschlecht und Familienform diskriminierte. Letztendlich zielte sie vor 
allem darauf ab, Lücken in den Mangelberufen in männlich dominierten Sektoren zu füllen, mit der Folge, dass 
Frauen von diesem Migrationskanal bislang in erster Linie profitieren konnten, wenn sie über den Status als Ehe-
frau einer männlichen Fachkraft einen Aufenthaltstitel erhalten haben (Sprengholz u. a. 2021). Mit dem Krieg in 
der Ukraine und der Flucht von vielen Frauen mit Kindern haben sich die Muster erneut verschoben. Generell 
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existieren innerhalb der Migrantenpopulation große Unterschiede nach Staatsangehörigkeit, Herkunftsland sowie 
Migrationsgrund und -kontext, die über die Zeit, nach Herkunftsregion und Migrationskohorte variabel sind. 
An dieser Stelle soll vertiefend für das Jahr 2021 der Zusammenhang von Familienform und Migrationskontext 
dargestellt werden. Es wird zum einen nach Migrationskontext differenziert und zum anderen zwischen Migran-
tinnen der ersten und zweiten Generation sowie nach Staatsangehörigkeit unterschieden. Aufgrund der oben be-
schriebenen Probleme, die sich ergeben, wenn mit amtlichen Daten die Realitäten von Vätern abgebildet werden 
sollen, bleiben die Analysen an dieser Stelle erneut auf Frauen mit Kindern beschränkt. Die Informationen zur 
Staatsangehörigkeit und zum Migrationshintergrund beziehen sich im Folgenden daher nur auf Mütter. Durch 
diese Reduktion auf Frauen bzw. Mütter bleiben allerdings komplexere Phänomene wie die Scheidung und Tren-
nung von binationalen Ehen und Partnerschaften außen vor. Dieses Thema ist von wichtiger Bedeutung, würde 
aber umfassende rechtliche und empirische Analysen erfordern. 
Die Analysen nach Staatsangehörigkeit sind entlang der zentralen Ursprungsregionen untergliedert; unterschieden 
wurde zwischen Afrika, EU-Staaten, Türkei und Ländern des Nahen und Mittleren Ostens (ohne Türkei). Letztere 
Kategorie ist heterogen, umfasst jedoch insbesondere Frauen, die im Zusammenhang mit der Fluchtmigration in 
den Jahren 2016/2017 nach Deutschland gekommen sind. Die Aufgliederung nach Staatsangehörigkeit zeigt eine 
erhebliche Variation in der Verbreitung alleinlebender Frauen mit Kindern im Haushalt (siehe Abbildung 2-5). 
Die Anteilswerte bei türkischen Frauen sind mit 12 Prozent niedrig. Das gleiche gilt für Frauen aus den typischen 
Herkunftsländern der Fluchtmigration der Jahre 2016 und 2017. Weitergehende Analysen zeigen zudem, dass 
ledige Elternschaft in dieser Gruppe eher eine Seltenheit und die weite Mehrzahl der alleinlebenden Frauen mit 
Kindern aus diesen Herkunftsregionen (gemessen an der Staatsangehörigkeit) verwitwet oder geschieden ist 
(Milewski 2024). Mit einem Anteil von 37 Prozent sind die Anteilswerte bei den Frauen aus afrikanischen Län-
dern nicht nur höher als für andere ausländische Frauen. Sie sind auch im Vergleich zu den Anteilswerten für 
deutsche Frauen (16 Prozent) deutlich, d. h. um 21 Prozentpunkte, erhöht. Im Unterschied zu türkischen Frauen, 
die vielfach im Rahmen des Familiennachzugs nach Deutschland kommen, durchlaufen Mütter aus afrikanischen 
Ländern häufiger ein Asylverfahren und sind den vielfältigen Stressoren ausgesetzt, die mit einem befristeten 
Aufenthaltstitel verbunden sind.  
Abbildung 2-5 unterscheidet neben der Staatsangehörigkeit zudem nach dem direkten und indirekten Migrations-
hintergrund, also ob eine Person in Deutschland geboren wurde oder Eltern hat, die keine deutsche Staatsangehö-
rigkeit besitzen oder migriert sind.29 Wesentlicher Befund ist hier, dass der Anteil alleinlebender Frauen mit Kin-
dern bei der ersten Migrantengeneration unter, bei der zweiten Generation hingegen leicht über den Anteilen der 
Frauen ohne Migrationshintergrund liegt. Anhand dieser Werte lässt sich eine intergenerationale Angleichung der 
Verhaltensweisen an die vermeintliche Mehrheitsgesellschaft vermuten (Milewski 2024). Zu beachten ist, dass 
sich die sozialstrukturellen Merkmale (Bildung, Sprache etc.) der Frauen der zweiten Generation und der Frauen 
ohne Migrationshintergrund annähern, welche den Angleichungsprozess in den familialen Verhaltensweisen zum 
Teil erklären (Krapf/Wolf 2016). 

 
29  Zum Migrationskonzept des Statistischen Bundesamts (siehe Petschel/Will 2020). Die Neuerung, die sich aus der Neuklassifikation von 

Personen mit Eltern, die jeweils eine deutsche und eine ausländische Staatsangehörigkeit haben, ergeben, wurden hier nicht berücksich-
tigt (Coskun/Petschel 2023). 
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Abbildung 2-5: Anteile alleinlebender Frauen mit Kindern an allen Frauen mit Kindern unter 
18 Jahren im Haushalt nach Migrationskontext 2021 (Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: Analysen auf Individualebene, d. h. die Person, die mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt lebt, ist die Unter-
suchungseinheit. Die Aufgliederung nach Staatsangehörigkeit wurde auf größere Migrationsgruppen beschränkt. Andere Re-
gionen (z. B. Amerika, Australien) und andere Länder (z. B. Japan, China, Indien, Serbien, Kosovo, Russland etc.) wurden 
nicht dargestellt, da die verbleibenden Gruppen zu klein für separate Analysen sind und sich nicht in sinnvoller Weise grup-
pieren lassen. Der Kategorie „Naher und Mittlerer Osten“ sind folgende Länder zugeordnet: Afghanistan, Armenien, Aser-
baidschan, Georgien, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Kasachstan, Kirgisien, Libanon, Syrien, Tadschikistan, Turkmenis-
tan, Usbekistan und die Vereinigten Arabischen Emirate. Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit wurden als Deutsche 
klassifiziert. Fallzahlen bei „Migrationshintergrund“: 57.583, bei „Staatsangehörigkeit“: 54.604. Die Berechnungen wurden 
gewichtet mit dem Standardhochrechnungsfaktor Quartal (Variable HR000QQ). 
Quelle: SUF-Mikrozensus 2021 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2024); eigene 
Berechnungen 

Nicht zuletzt aufgrund des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine hat in den letzten zwei Jahren die Flucht-
migration wieder einen besonderen Stellenwert eingenommen. Im Unterschied zur Fluchtmigration der Jahre 
2016/2017, die durch die Migration junger Männer geprägt war, ist die Migration aus der Ukraine durch Frauen 
mit ihren Kindern bestimmt, wobei die Männer zu einem großen Teil in der Ukraine zur Landesverteidigung 
geblieben sind. Daraus ergibt sich die besondere Situation, dass viele der in Deutschland lebenden Ukrainerinnen 
alleinerziehend und zugleich verheiratet sind. Abbildung 2-6 gibt vor diesem Hintergrund die Familienform der 
Ukrainerinnen auf Basis der Befragung „Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland“ (IAB-BiB/FReDA-BAMF-
SOEP-Befragung) wieder. Von den Frauen mit Kindern unter 18 Jahren waren de facto mehr als die Hälfte al-
leinerziehend, da sie entweder keinen Partner hatten oder dieser nicht in Deutschland lebte. Weitergehende Ana-
lysen (Milewski 2024) zeigen, dass 94 Prozent der Frauen, die einen Partner im Ausland haben, verheiratet sind. 
Von den partnerlosen Frauen sind 7 Prozent verwitwet, 61 Prozent geschieden, und etwa ein Drittel von ihnen ist 
ledig.  
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Geflüchtete Frauen sind aufgrund der familiären Trennung und der traumatischen Kriegserfahrungen besonders 
psychisch belastet (Lesage 2023). Obwohl die Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine in begrenztem Umfang Soli-
darität und staatliche Unterstützung durch den Aufenthaltstitel nach § 24 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) 
erfahren, kann der Zugang zu Ressourcen durch strukturelle Hindernisse dennoch eingeschränkt sein. Bestehende 
Zugangsbarrieren zum Arbeitsmarkt und unzureichende Kita- und Schulplätze führen zu Vereinbarkeitsproble-
matiken auf mehreren Ebenen, die sich wiederum auf die Integrations- und Teilhabechancen auswirken können 
und die Bewältigung integrationsspezifischer Anforderungen erschweren. Die begrenzte Verfügbarkeit von ange-
messenem Wohnraum hindert die Betroffenen daran, eigenen Wohnraum zu beziehen, welcher für das Wohlbe-
finden und die individuelle Gestaltung des Familienlebens entscheidend ist. Zugangsbarrieren zum Gesundheits-
system schränken zudem eine adäquate Gesundheitsversorgung ein, was insbesondere vor dem Hintergrund der 
hohen psychischen Belastung vieler Mütter und Kinder ein Problem darstellt. Für Geflüchtete sind Netzwerke 
und Begegnungsmöglichkeiten mit anderen Müttern und Kindern, Möglichkeiten der Kinderbetreuung sowie der 
Zugang zu integrationsspezifischen Informationen und Unterstützungsangeboten hinsichtlich der beruflichen 
(Um-)Orientierung und Gesundheitsförderung besonders relevant (Lesage 2023). Familienzentren stellen als 
niedrigschwellige gesundheitsförderliche Settings in diesem Zusammenhang eine wichtige Institution dar.  

Abbildung 2-6: Familienformen von ukrainischen Frauen mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt 
2022 (Deutschland; in Prozent) 

 
Anmerkung: Analysen auf Individualebene, d. h. die Person, die mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt lebt, ist die Unter-
suchungseinheit. Fallzahlen: 4.240. 
Quelle: Milewski (2024) basierend auf IAB-BiB/FreDA-BAMF-SOEP Befragung „Geflüchtete aus der Ukraine in Deutsch-
land“; eigene Darstellung 
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2.1.2.4.2 Rechtliche Rahmenbedingungen und Migrationskontext 
Eine zentrale Voraussetzung für den Erhalt eines Aufenthaltstitels nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) ist die 
Sicherung des Lebensunterhalts für die Antragstellenden und deren Familienangehörige. Durch diese Verpflich-
tung zur Erzielung eines bedarfsdeckenden Einkommens sind Alleinerziehende besonders häufig vom Zuzug nach 
Deutschland ausgeschlossen, können ihre im Herkunftsland verbliebenen Kinder nicht nachholen oder sind von 
Aufenthaltsbeendigung bedroht (Frings 2023). Besonders problematische Konstellationen ergeben sich in der 
Praxis u. a. für Alleinerziehende in Teilzeitarbeit, Alleinerziehende, die in Deutschland bereits ein Kind versorgen 
und im Heimatland verbliebene minderjährige Kinder nachholen wollen sowie für Frauen, die mit einer Aufent-
haltserlaubnis zum Zweck des Studiums oder einer Ausbildung in Deutschland schwanger werden (Frings 2023). 
Bei Aufenthaltserlaubnissen zum Zweck des Familiennachzugs (§§ 30, 31, 32, 36 Absatz 2 AufenthG) und damit 
auch im Fall einer Trennung vom Ehepartner oder der Ehepartnerin und anschließender Erteilung einer eigenstän-
digen Aufenthaltserlaubnis (§ 31 AufenthG) gelten aufgrund unionsrechtlicher Vorgaben geringere Anforderun-
gen an die Sicherung des Lebensunterhalts. Zudem führt die Inanspruchnahme existenzsichernder Leistungen bei 
Mittellosigkeit im ersten Jahr nach einer Trennung nicht zum Verlust des Aufenthaltsrechts. Gerade wenn Frauen 
bisher ausschließlich Kinderbetreuung und Familienaufgaben wahrgenommen haben, ist eine Sicherung des Le-
bensunterhalts auch nach einem Jahr Karenzzeit für Deutschspracherwerb, Qualifizierung, Integration in den Ar-
beitsmarkt und parallele Betreuung von Kleinkindern eng bemessen (Frings 2023). Besonders hohe Anforderun-
gen an die wirtschaftliche Absicherung werden für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis (d. h. Entfristung 
des Aufenthalts) gestellt. Da Erleichterungen z. B. aufgrund des EU-Rechts hier nicht mehr gelten und die Belas-
tungen durch Kindererziehung oder sogar die Versorgung eines Kindes mit Behinderung keine Rolle spielen, wird 
Alleinerziehenden der Zugang zur Niederlassungserlaubnis oft auf Dauer versperrt.30  
Für Staatsangehörige der EU-Mitgliedstaaten und der übrigen Staaten des europäischen Wirtschaftsraums (EWR), 
also Island, Norwegen und Liechtenstein, sowie für die Schweiz, gilt das Freizügigkeitsrecht innerhalb der EU, 
was für Alleinerziehende aus dem EU-Ausland bei der Deckung des Lebensunterhalts durch Erwerbstätigkeit eine 
Erleichterung gegenüber Drittstaatsangehörigen bedeutet. Wenn Alleinerziehende durch Schwangerschaft, Mut-
terschutz oder Kinderbetreuung vollständig an der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gehindert sind, trägt das Frei-
zügigkeitsrecht der EU den besonderen Lebensumständen jedoch ebenso wenig Rechnung wie das AufenthG. In 
diesen Fällen gibt es auch keinen Abschiebeschutz innerhalb der EU. Ein Zugang zu existenzsichernden Leistun-
gen kann nur selten und meist nur mit juristischer Unterstützung erreicht werden (Frings 2023). 
Gesonderte rechtliche Vorgaben gelten für Alleinerziehende, die als Geflüchtete mit einer Duldung oder während 
des noch laufenden Asylverfahrens dem Sondersystem des Asylbewerberleistungsgesetztes (AsylbLG) zugeord-
net sind. Die Verantwortung für Kinder und die dabei fehlende Unterstützung durch einen mitverantwortlichen 
Elternteil führen zu zusätzlichen Belastungen für alleinerziehende Geflüchtete – sowohl auf dem Fluchtweg als 
auch unter den eingeschränkten Lebensbedingungen in Deutschland. Diese werden verstärkt durch den Wegfall 
von Familienleistungen im AsylbLG, höhere Ansprüche an die Sicherung des Lebensunterhalts, die fehlende Um-
setzung europa- und völkerrechtlicher Vorgaben in nationales Recht und die unzureichende Verfügbarkeit von 
Ressourcen auch unabhängig von rechtlichen Ausgrenzungen. Sowohl die rechtliche Analyse dieser Problemla-
gen als auch eine Zusammenfassung des politischen Handlungsbedarfs erfolgen ausführlich in Frings (2023). 
Insgesamt empfiehlt die Sachverständigenkommission, die Anforderungen an die Sicherung des Lebensunterhalts 
für Alleinerziehende und Familien mit Kindern im Ausländerrecht so anzupassen, dass das Vorhandensein von 
Kindern keine zusätzliche Hürde für die Erlangung und Beibehaltung eines Aufenthaltstitels darstellt. Insbeson-
dere dürfen durch Schwangerschaft, Mutterschutz oder die Betreuung von Kindern und damit einhergehenden 
Unterbrechungen einer Erwerbstätigkeit oder Ausbildung keine besonderen Hürden für den Erhalt eines Aufent-
haltstitels oder den Zugang zu existenzsichernden Leistungen entstehen. 

30  Davon sind auch alleinerziehende Migrantinnen im Rentenalter betroffen, die keine ausreichenden Rentenbeiträge erwerben konnten, 
um ihren Lebensunterhalt zu sichern, und damit auch im Alter häufig von einer Aufenthaltsverfestigung ausgeschlossen sind (Frings 
2023). 
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2.1.3 Besondere Kontexte 
2.1.3.1 Allein- und getrennt erziehende Elternschaft nach Auflösung einer gleichgeschlechtli-

chen Partnerschaft 
In den bisherigen Analysen wurde keine Unterscheidung danach getroffen, ob Personen vor einer Trennung vom 
anderen Elternteil in einer gleich- oder verschiedengeschlechtlichen Paarbeziehung lebten. Mit den amtlichen 
Daten wäre diese Unterscheidung auch nicht möglich gewesen, da in der Regel keine Informationen zu Personen 
erhoben werden, die nicht mehr im Befragungshaushalt leben. Sozialwissenschaftliche Befragungen, die derartige 
Informationen erheben, sind zu klein, um allein- und getrennt erziehende Elternschaft bei gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften für Deutschland zu untersuchen.31 Bisherige Informationen zum Trennungs- und Scheidungsver-
halten von gleichgeschlechtlichen Paaren und ihren Lebensformen kommen in erster Linie aus den skandinavi-
schen Ländern, wo auf Basis von Registerdaten, also administrativen Daten, die praktisch die Gesamtbevölkerung 
umfassen, familiales Verhalten auf Basis sehr hoher Fallzahlen analysiert werden kann. Diese Studien weisen 
darauf hin, dass zwar das Trennungs- und Scheidungsrisiko unter gleichgeschlechtlichen Partnerschaften höher 
ausfällt als bei verschiedengeschlechtlichen, aber das Bildungsniveau zumeist höher ist und Sorge- und Erwerbs-
arbeit egalitärer aufgeteilt werden (Evertsson/Boye 2018; Kolk/Andersson 2020). 
Auch wenn Deutschland über keine solchen Registerdaten verfügt, die einen Einblick in die Familienformen von 
gleichgeschlechtlichen Paaren nach Trennung und Scheidung geben können, können mithilfe des Mikrozensus 
zumindest bestehende gleichgeschlechtliche Partnerschaften analysiert werden. Von den 142.000 im Mikrozensus 
2019 als gleichgeschlechtlich erfassten Partnerschaften waren 37 Prozent verheiratet und 24 Prozent eingetragene 
Partnerschaften. Nur knapp 11 Prozent der Paare lebten mit Kindern im Haushalt; die überwiegende Mehrheit der 
Paare war lesbisch (89 Prozent) (Statistisches Bundesamt/ WZB/ BiB 2021). In den letzten Jahren haben sich mit 
dem Lebenspartnerschaftsgesetz (2005) wie auch der „Ehe für alle“ (2017) die rechtlichen Rahmenbedingungen 
für eine Heirat und Familiengründung von gleichgeschlechtlichen Partnerinnen bzw. Partnern verbessert. Auch 
wenn der Zugang zu assistierter Reproduktion für lesbische Paare weiterhin begrenzt ist und mit hohen Kosten 
verbunden sein kann, mögen die Reformen der letzten Jahre dazu beigetragen haben, dass der Anteil der Eltern 
unter den lesbischen Paaren deutlich angestiegen ist (Naujoks 2024). Für schwule Paare sind die Möglichkeiten 
der Familiengründung weiterhin sehr eingeschränkt (siehe BMFSFJ 2021c). 
Ähnlich wie die Studien aus den skandinavischen Ländern zeigt sich auch für gleichgeschlechtliche Paare mit 
Kindern in Deutschland, dass sie ein relativ hohes Bildungsniveau aufweisen (Naujoks 2024; Rupp 2009). Von 
besonderer theoretischer Relevanz ist die Analyse der Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit in gleichge-
schlechtlichen Partnerschaften. Die Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit verläuft hier deutlich egalitärer als 
in verschiedengeschlechtlichen Partnerschaften (Naujoks 2024). Dies ließe vermuten, dass sich möglicherweise 
die Nachtrennungsphase für gleichgeschlechtliche Partnerschaften einfacher gestaltet als bei anderen Paaren, da 
beide Partner:innen vor der Trennung häufiger im Arbeitsmarkt intergiert waren. Ob und inwiefern sich hetero-
sexuelle und homosexuelle Eltern im Fall einer Trennung in Bezug auf Partnerschaftskonflikte, Eltern-Kind-Kon-
takte, die Verbreitung geteilter Betreuung oder die Zahlungen von Kindesunterhalt32 unterscheiden, kann in Er-
mangelung einer adäquaten Datenlage für Deutschland bislang nicht beantwortet werden.  

2.1.3.2 Solo-Elternschaft  
Der häufigste Weg in eine alleinerziehende Elternschaft ist die Trennung oder Scheidung. Es gibt jedoch eine 
kleine, aber möglicherweise wachsende Zahl von Personen, die sich bewusst für eine Solo-Elternschaft entschei-
den. Auch wenn belastbare Zahlen zur relativen Bedeutung dieser Familienform fehlen, zeigen Studien, dass Al-
leinerziehende, die diese Lebensform bewusst gewählt haben‚ meist Frauen in der Endphase ihres fruchtbaren 
Alters sind, die sich hinreichend finanziell und/oder sozial abgesichert fühlen, um ohne Partner bzw. Partnerin für 
ein Kind sorgen zu können (Jadva u. a. 2009; van Gasse/Mortelmans 2020). Auch alleinstehende Männer scheinen 
sich verstärkt für diese Form der Elternschaft zu interessieren (Carone/Baiocco/Lingiardi 2017). Die Gruppe der 

 
31 Zwar gibt es mit dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) eine Befragung, in der gleichgeschlechtliche Personen überrepräsentiert sind. 

So sind beispielsweise mit diesen Daten im Neunten Familienbericht (BMFSFJ 2021c) die Fertilitätsintentionen von lesbischen und 
schwulen Personen ausgewertet worden (Vries 2021). Für die Analysen der Familienformen jedoch ist der Datensatz aufgrund der 
kleinen Anzahl von gleichgeschlechtlichen Eltern in der Stichprobe zu klein. 

32  Auch in nichtehelichen, gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften ist der nichtbiologische Elternteil des Kindes unterhaltspflichtig, 
selbst wenn die Stiefkindadoption noch nicht erfolgt ist, aber die Absicht dazu bekundet war (siehe dazu Oberlandesgericht Branden-
burg, Beschluss vom 26. Oktober 2020 - 9 UF 178/20). 
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Solo-Eltern unterscheidet sich insofern von der Mehrheit, als dass der bewussten Entscheidung für diese Lebens-
form oftmals eine sorgfältige Vorbereitung vorausgeht (Jadva u. a. 2009; van Gasse/Mortelmans 2020). Zudem 
haben Kinder in diesen Familien keine Erfahrung mit dem Verlust eines Elternteils oder negative Auseinander-
setzungen zwischen ihren Eltern während und/oder nach einer Trennung oder Scheidung erlebt.  
Die Wege in die Solo-Elternschaft sind jedoch zumeist relativ begrenzt und mit hohen Kosten verbunden. Gerade 
für Männer gibt es kaum Optionen, da in Deutschland – anders als in Ländern wie den USA – Leihmutterschaft 
durch das Embryonenschutzgesetz (ESchG) rechtlich nicht erlaubt ist. Frauen stehen die Möglichkeit zur assis-
tierten Reproduktion oder eine geplante Schwangerschaft außerhalb einer partnerschaftlichen Beziehung offen, 
bei der nach der Geburt keine Sorgerechtserklärung mit dem Erzeuger abgegeben wird. Die Kosten für eine as-
sistierte Reproduktion müssen von den Alleinstehenden jedoch selbst getragen werden, denn sie werden von den 
Krankenkassen nur für verheiratete, heterosexuelle Paare bei erwiesener Unfruchtbarkeit übernommen. Eine 
Adoption kommt zwar grundsätzlich auch für Alleinstehende in Frage, wird in der Praxis jedoch selten und nur 
unter besonderen Umständen gewährt (siehe dazu die Adoptionsrichtlinien in (Bundesarbeitsgemeinschaft Lan-
desjugendämter 2022). Zudem können gegenüber Samenspendern keine Unterhaltsansprüche erhoben werden 
(Samenspenderregistergesetz § 1600d Absatz 4 BGB). Kinder, die durch anonyme Samenspenden gezeugt wur-
den, haben keinen Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen, wie das Bundesverwaltungsgericht im Mai 2013 
urteilte, da gegen den anonymen Spender keine Regressansprüche erhoben werden können. Da sich der alleiner-
ziehende Elternteil „willentlich in eine Situation begeben [habe], die die Ermittlung des anderen Elternteils un-
möglich mache“ (BVerwG 5 C 28.12, I.2.), komme die Entscheidung für eine anonyme Samenspende einer Ver-
weigerung der Mitwirkungspflicht gemäß § 1 Absatz 3 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) gleich. 

2.1.4 Neue Wege in der Erfassung der Familienformen in der amtlichen Statistik 
Dieses Unterkapitel hat bislang vor allem auf Basis der amtlichen Daten einen Überblick über den Wandel der 
Familienform gegeben, wobei der Fokus auf der alleinerziehenden Elternschaft lag, die als alleinlebend mit Kind 
bezeichnet wurde, um zu betonen, dass in der amtlichen Statistik nur die Residenz abgebildet wird, jedoch nicht 
die geteilte Betreuung oder alternierende Residenz. In welcher Weise könnte die amtliche Statistik reformiert 
werden, damit nicht nur das Zusammenleben mit dem Kind, sondern auch die geteilte Betreuung statistisch nach-
vollzogen werden kann? Wie könnten zudem Nicht-Residenz-Väter und -Mütter in die Betrachtung aufgenommen 
werden?  
Bevor diese Fragen beantwortet werden, ist es wichtig, einen weiteren Aspekt in den Blick zu nehmen. So fällt es 
nicht nur schwer, Alleinerziehende sauber in den Daten abzugrenzen. Auch in der sehr heterogen zusammenge-
setzten Gruppe der Paarhaushalte mit Kindern können sich Allein- und Getrennterziehende verbergen. Bislang 
endet durch den Zusammenzug mit einem neuen Partner bzw. einer neuen Partnerin automatisch der Status „al-
leinerziehend“ in den amtlichen Daten. Eine genauere Erfassung ist nicht möglich, da im Mikrozensus zwar das 
Elternschafts-Verhältnis abgefragt, jedoch dabei nicht unterschieden wird, ob es sich um leibliche Kinder, Adop-
tiv-, Stief- und Pflegekinder handelt. Die Konsequenz ist, dass Stieffamilien, in denen ein Elternteil ein Kind aus 
einer früheren Partnerschaft hat, das mit im Haushalt lebt, und Kernfamilien, also Familien mit nur leiblichen 
oder adoptierten Kindern, nicht differenziert werden können. Pflege- und Stiefelternschaft unterliegen jedoch an-
deren rechtlichen Rahmenbedingungen als leibliche oder Adoptiv-Elternschaft. Aus der rechtlichen Perspektive 
erwachsen aus dem Eltern-Kind-Verhältnis Beistands- und Unterhaltspflichten (§§ 1601a und 1648a BGB), was 
nicht für die Stief-Elternschaft gilt (Vaskovics 2020). Da Stiefeltern- und Pflegelternschaft auf anderen rechtli-
chen Grundlagen beruhen als leibliche oder Adoptiv-Elternschaft, ergeben sich auch andere Problemlagen aus 
diesen Beziehungen. Es ist entsprechend auf Basis der amtlichen Statistik nicht möglich, Familienformen analog 
zu relevanten rechtlichen Definitionen abzugrenzen. Analysen auf Basis der Befragung des Deutsches Jugendin-
stituts „Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten” (AID:A) aus dem Jahr 2019 legen nahe, dass etwa zehn Pro-
zent aller Paarfamilien mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt Stieffamilien sind (Hoffmann-Recksiedler u. a. 
2024). Es handelt sich damit um eine relevante Gruppe, die in den amtlichen Daten nicht abgrenzt werden kann. 
Wie beschrieben endet aus Sicht der amtlichen Statistik bis dato der Status „alleinerziehend“, sobald ein neuer 
Partner, eine neue Partnerin im Haushalt lebt. Während diese Sichtweise bereits vormals schon problematisch 
war, da nicht in allen Fällen davon ausgegangen werden konnte, dass er oder sie automatisch die Rolle des Stief-
elternteils einnimmt und sich an der Betreuung und Erziehung der Stiefkinder beteiligt, ergeben sich durch die 
Berücksichtigung geteilter Betreuung neue Komplexitäten. Um diese Zusammenhänge darzustellen, werden in 
Abbildung 2-7 verschiedene Familienformen grafisch dargestellt. Wenn für jedes einzelne Kind im Haushalt er-
fragt wird, ob es sich um ein Stiefkind oder ein leibliches Kind handelt, können Familien in Kernfamilien und 
Stieffamilien unterschieden werden. Studien, die auf sozialwissenschaftlichen Befragungen beruhen, orientieren 
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sich zumeist an der Dreiteilung: Kernfamilie, Stieffamilie sowie alleinerziehende Familie (Abbildung 2-7, obere 
Darstellung).33 Kernfamilien werden dabei in der Regel nach ehelichen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften 
binnendifferenziert; Stieffamilien werden zumeist sowohl nach der Ehelichkeit unterschieden; zudem wird in der 
Regel differenziert, ob es sich um Stiefvater-, Stiefmutter- oder komplexe Stieffamilien handelt (Feldhaus 2016; 
Kreyenfeld/Martin 2011; Steinbach 2023).  
Berücksichtigt man geteilte Betreuung, ergeben sich vielfache Komplexitäten, die hier nur auf Basis von drei 
ausgewählten Konstellationen dargestellt werden (Abbildung 2-7, untere Darstellung). Im ersten Fall hat einer 
der beiden Eltern in einer Partnerschaft neben einem gemeinsamen Kind noch ein weiteres Kind, das im Wech-
selmodell lebt. Bislang wurde dieses Kind nicht in diesem Haushalt, der vormals als Kernfamilie kategorisiert 
war, erfasst. Durch die Berücksichtigung der geteilten Betreuung wird aus der Kernfamilie eine Familie mit einem 
gemeinsamen und einem Kind in geteilter Betreuung. Der zweite Fall ist noch einmal komplexer, da es sich um 
eine Stieffamilie handelt, in der es ein weiteres Kind gibt, das in geteilter Betreuung lebt. Hier stellt sich u. a. die 
Frage, in welchem Eltern-Kind-Verhältnis der Stiefelternteil zu dem nur unregelmäßig im Haushalt lebenden Kind 
des aktuellen Partners bzw. der Partnerin steht. Im dritten Fall handelt es sich um einen Haushalt, in dem ein Kind 
allein und ein Kind in geteilter Betreuung erzogen wird. 
Die Darstellung zeigt, welche Komplexitäten sich bei der statistischen Berücksichtigung geteilter Betreuung er-
geben. Letztendlich lassen sich diese nicht einfach auflösen. Vielmehr machen sie deutlich, was bislang durch die 
haushaltsbezogene Perspektive verschleiert wurde. Elternschaftsbeziehungen sind individuell und ergeben sich 
aus dem jeweiligen Eltern-Kind-Verhältnis. Entsprechend sollten die Analysen vermehrt die individuellen Eltern-
Kind-Beziehungen berücksichtigen und damit auf der Kinderebene durchgeführt werden. Will man Familienfor-
men kategorisieren und dabei Stiefelternschaft und eine geteilte Betreuung berücksichtigen, ergibt sich eine Viel-
zahl von Konstellationen, die in sinnvoller Weise aggregiert werden müssten. Langfristig wird die amtliche Sta-
tistik nicht darum herumkommen, sich dieser Aufgabe zu stellen. Dies bedeutet zum einen, geteilte Betreuung in 
den Daten zu erfassen und diese, zum anderen, ebenfalls in das Konzept der Familienformen zu überführen. Es 
steht zu vermuten, dass dies jedoch nicht in der absehbaren Zukunft umgesetzt wird.  
Kurzfristig empfiehlt die Sachverständigenkommission, Fragen in das Mikrozensus-Programm aufzunehmen, die 
es erlauben, geteilte Betreuung abzugrenzen. Damit zusammenhängend sollten Anstrengungen unternommen 
werden, um Nicht-Residenz-Eltern zu erfassen, damit Aussagen über deren Lebensformen, Sozialstruktur und 
Wohlergehen getroffen werden können. Zudem wird angeregt, die Kindschaftsverhältnisse genauer in den Daten 
zu erfassen, um leibliche und Adoptiv-Elternschaft von Stiefelternschaft unterscheiden zu können.  

 
33  Stieffamilien werden hier, analog zur bisherigen Forschung (Kreyenfeld/Heintz-Martin 2011; Steinbach 2008), definiert als Familien, 

in denen mindestens ein Kind (unter 18 Jahren) im Haushalt lebt, das einer früheren Partnerschaft zugeordnet werden kann. 
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Abbildung 2-7: Familienformen bei Berücksichtigung von getrennt erziehender Elternschaft in 
unterschiedlichen Haushaltskontexten (beispielhafte Darstellung) 

Anmerkung: (1) Paargemeinschaft mit einem oder mehreren gemeinsamen Kindern und einem Kind im paritätischen Wech-
selmodell; (2) Paargemeinschaft ohne gemeinsame Kinder, aber mit einem Kind aus früherer Partnerschaft und einem Kind 
im paritätischen Wechselmodell; (3) Alleinlebende Person mit einem alleinerzogenen Kind und einem Kind im paritätischen 
Wechselmodell. 
Quelle: Eigene Darstellung 

Klassische Unterscheidung in Kernfamilie, Stieffamilie, Alleinerziehend 

Berücksichtigung geteilter Betreuung (ausgewählte Konstellationen) 
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2.2 Trennung und Scheidung im Lebenslauf von Eltern 
2.2.1 Soziodemografische Unterschiede im elterlichen Trennungsrisiko 
Die oben dargestellten Ergebnisse basieren auf Querschnittsanalysen. In diesem Unterkapitel wird die Perspektive 
gewechselt und die Dynamik von Trennung und Scheidung im Kontext des Lebenslaufs betrachtet. Ausgangs-
punkt ist die Geburt des ersten Kindes, d. h. auf Basis der Zeitschiene des Alters des ersten Kindes wird dargestellt, 
wann Eltern eine Trennung erfahren. Berücksichtigt werden auch Eltern, die schon bei der Geburt des ersten 
Kindes keine Partnerschaft (mehr) führten. Nicht berücksichtigt werden hingegen Konstellationen, in denen der 
zweite Elternteil verstorben ist.  
Abbildung 2-8 (linke Grafik) stellt die Zusammenhänge für Ost-, West- und Gesamtdeutschland dar. Bis das erste 
Kind 18 Jahre alt ist, haben sich etwa 20 Prozent aller Eltern getrennt. Zudem verweist die Abbildung auf regio-
nale Unterschiede. Demnach sind Trennung und Scheidung von Eltern mit fast 25 Prozent (bis das Kind das 
18. Lebensjahr erreicht hat) in Ostdeutschland häufiger als in Westdeutschland. Abbildung 2-8 (rechte Grafik) 
verweist zudem auf gravierende bildungsspezifische Disparitäten. Etwas mehr als 25 Prozent der Eltern ohne 
Berufs- oder Hochschulabschluss erfahren die Trennung vom anderen Elternteil, bevor das erste Kind 18 Jahre 
alt geworden ist. Etwa 10 Prozent sind bereits getrennt (oder hat nie in einer Partnerschaft gelebt), wenn das Kind 
geboren ist. Weitere Analysen zeigen zudem, dass eine frühe Elternschaft (Eltern jünger als 25 Jahre) ebenfalls 
sehr deutlich mit Trennung und Scheidung korreliert ist (siehe Tabelle A-1 im Anhang).  
Es ist zu beachten, dass es sich hier um grobe Schätzwerte handelt, die nicht auf den großen amtlichen Stichpro-
ben, sondern auf Befragungsdaten mit deutlich geringeren Fallzahlen beruhen. Die Befragten wurden gebeten, 
selbst Auskunft über ihre zurückliegenden Partnerschaften zu machen. Derartige retrospektiv gesammelten Infor-
mationen sind recht fehleranfällig (Kreyenfeld/Bastin 2016). Zudem schwanken die geschätzten Anteilswerte je 
nachdem, in welcher Weise fehlende Angaben zu Start und Ende von zurückliegenden Partnerschaften berück-
sichtigt werden (für leicht höhere Schätzwerte, siehe (BMFSFJ 2019b). Die soziodemografischen Zusammen-
hänge bleiben jedoch unabhängig von der Höhe der geschätzten Trennungswahrscheinlichkeit stabil. Elterliche 
Trennung und Scheidung sind verbreiteter bei Personen, die sehr jung Eltern geworden sind, verglichen mit älte-
ren Eltern sowie bei Personen mit einem niedrigen Bildungsabschluss gegenüber höher qualifizierten Eltern. Ein 
klarer Befund, der auch in anderen Studien schon herausgestellt wurde (BMFSFJ 2019b), ist zudem die höhere 
Trennungswahrscheinlichkeit von ostdeutschen im Vergleich zu westdeutschen Eltern. 
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Abbildung 2-8: Trennungswahrscheinlichkeit der Eltern nach Geburt des ersten Kindes 2021 
(Deutschland; in Prozent)   

Anmerkung: Die Ergebnisse beruhen auf Kaplan-Meier-Überlebensfunktionen. Die Abbildungen geben an, bis zu welchem 
Alter sich die Eltern getrennt haben. Insofern Eltern sich trennen und danach wieder zusammenkommen, wird nur die erste 
Trennung gewertet. Zu beachten ist, dass keine Informationen zum Vater- oder Mutterschaftsstatus verwendet wurden, son-
dern davon ausgegangen wurde, dass es sich um die Eltern des jeweiligen Kindes handelt, die bei der Geburt des Kindes eine 
Partnerschaft führten. Personen, die bei Geburt des Kindes keinen Partner bzw. keine Partnerin haben, wurden so behandelt, 
als hätten sie sich zur Geburt getrennt. Personen, deren Partner:in verstorben ist, wurden aus den Analysen ausgeschlossen. 
Fallzahlen: 666.162 Personenmonate und 706 Ereignisse. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem trunkierten Gesamt-
gewicht skaliert auf die Nettostichprobe (Variable stcalibxrdesign). 
Quelle: FreDA (Bujard u. a. 2023); eigene Berechnungen 

Statt auf der Ebene der Eltern können Trennung und Scheidung auch auf der Kinderebene abgebildet werden. In 
der AID:A-Befragung 2019 wurde für Kinder und Jugendliche mit einem leiblichen Nicht-Residenz-Elternteil 
erhoben, ob ihre Eltern sich getrennt oder nie zusammengelebt haben. Aus diesen Angaben lässt sich ermitteln, 
dass 23 Prozent der Kinder und Jugendlichen im Alter von 0 bis 17 Jahren einen leiblichen Nicht-Residenz-El-
ternteil haben, darunter 91 Prozent wegen der Trennung der Eltern, während die Eltern in 9 Prozent der Fälle nie 
zusammengelebt haben. Kalmijn und Leopold (2021) zeigen auf Basis europäischer Daten, dass sich je nach Un-
tersuchungsebene andere Ergebnisse hinsichtlich der sozialstrukturellen Verortung von Lebensformen ergeben. 
Auf der Personenebene ist die Betroffenheit von Scheidung und Trennung stärker über die Zeit angestiegen als 
auf der Kinderebene, was sich damit erklären lässt, dass Personen in stabilen Partnerschaften im Durchschnitt 
mehr Kinder bekommen als jene, die sich trennen. Allerdings ist der soziale Gradient in der Betroffenheit von 
Scheidung und Trennung stärker auf der Kinder- als auf der Elternebene angestiegen. Dies gilt vor allem für 
Kinder von Eltern mit geringerem Bildungsniveau (Kalmijn/Leopold 2021).  
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2.2.2 Übergänge nach elterlicher Trennung und Scheidung 
Trennung und Scheidung sind die typischen Wege in eine allein- oder getrennt erziehende Elternschaft. Wie lange 
dauert es, bis nach einer Trennung eine neue Partnerschaft eingegangen wird? Wann zieht man mit einem neuen 
Partner bzw. einer neuen Partnerin zusammen? Wie unterscheiden sich die Muster für Väter und Mütter und nach 
soziodemografischen Merkmalen? 
In der soziologischen Literatur wird das Verhalten von Frauen nach einer Trennung zumeist unter dem Blickwin-
kel von Coping-Mechanismen betrachtet. Als Coping-Strategien gelten: die Wiederverpartnerung (re-partnering), 
die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ebenso wie die Rückkehr in den elterlichen Haushalt (Mortel-
mans/Snoeckx/Jansen 2009; Mortelmans 2020). Gerade für alleinerziehende Frauen ist der Zusammenzug mit 
einem neuen Partner bzw. einer neuen Partnerin eine Strategie, um die prekäre ökonomische Situation des Allein-
erziehens zu überwinden (Mortelmans 2020; Bastin 2019). In Bezug auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt 
finden sich deutliche Alters-, Bildungs- und Geschlechterunterschiede. Beispielsweise liegen für die USA Studien 
vor, die zeigen, dass junge Väter nach Trennung und Scheidung deutlich häufiger in den elterlichen Haushalt 
zurückkehren als junge Mütter (Guzzo 2016). Zudem deuten zahlreiche Studien darauf hin, dass Männer nach 
einer Scheidung zügiger eine neue Partnerschaft eingehen als Frauen (Wu/Schimmele 2005). Diese Geschlechter-
Muster betreffen allerdings vor allem das spätere Lebensalter, während die Unterschiede im mittleren Lebensalter 
und zwischen Vätern und Müttern nicht so ausgeprägt sind (Andersson 2023; Jaschinski 2011). Geteilte Betreu-
ung kann in diesem Zusammenhang eine entscheidende Bedeutung haben. So kann geteilte Betreuung einen po-
sitiven Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit ausüben, dass Mütter nach Trennung und Scheidung eine neue Part-
nerschaft eingehen (Pasteels/Mortelmans 2015; Vanassche u. a. 2015). 
Für Deutschland hat vor allem Bastin (2016) die Partnerschaftsübergänge nach Eintritt in eine alleinerziehende 
Mutterschaft untersucht. Diese Längsschnittanalysen zeigen, dass zwei Jahre nach Eintritt in die (erste) alleiner-
ziehende Elternschaft 50 Prozent der Mütter wieder eine Beziehung (Living-Apart-Together) eingegangen sind. 
Was den Zusammenzug mit einem neuen Partner bzw. einer neuen Partnerin betrifft, so leben fünf Jahre nach 
Eintritt in die alleinerziehende Elternschaft Mütter (wieder) mit einem Partner, einer Partnerin zusammen. In dem 
von Bastin (2016) verwendeten Datensatz konnten zudem Partnerschaftsunterbrechungen abgebildet werden. Es 
zeigte sich, dass Partnerschaftsunterbrechungen nicht selten sind und ein relevanter Anteil der Mütter (5 bis 
10 Prozent) nach einer Trennung (wieder oder erstmalig) mit dem Kindsvater zusammenzieht. 
Die Analysen aus dem Jahr 2021 (Abbildung 2-9) bestätigen im Wesentlichen die früheren Ergebnisse von Bastin 
(2016). Die Ergebnisse zeigen, dass etwa fünf Jahre nach Trennung 50 Prozent der Eltern mit einem (neuen) 
Partner, einer (neuen) Partnerin zusammengezogen sind. Etwa 25 Prozent leben langfristig, d. h. auch nach zehn 
Jahren, allein im Haushalt. Abbildung 2-9 (rechte Abbildung) zeigt im Einklang mit den Untersuchungen von 
Bastin (2016), dass mit zunehmendem Alter bei Erstgeburt die Wahrscheinlichkeit des Zusammenziehens zurück-
geht. Eine Erklärung dürfte sein, dass ein Hauptgrund für den Zusammenzug eine erneute Elternschaft darstellt, 
dieser Grund aber mit zunehmenden Alter weg fällt (Kreyenfeld u. a. 2017). Weitere Analysen zeigen zudem, 
dass ein Migrationshintergrund die Zusammenzugswahrscheinlichkeit deutlich bremst. Geschlecht, Bildungsab-
schluss und Region (Ost- und Westdeutschland) sind hingegen keine bedeutsamen Faktoren, die die Dynamik des 
Zusammenzugs mit einem neuen Partner bzw. einer neuen Partnerin erklären (Tabelle A-2 im Anhang). Insgesamt 
zeigt sich, dass die Faktoren, die eine elterliche Trennung bestimmen, sich von denen unterscheiden, die den 
weiteren Partnerschaftsverlauf determinieren. 
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Abbildung 2-9: Wahrscheinlichkeit des Zusammenzugs mit einem (neuen) Partner bzw. einer (neuen) 
Partnerin nach Jahren seit der elterlichen Trennung 2021 (Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: Die Ergebnisse beruhen auf Kaplan-Meier-Überlebensfunktionen. Die Abbildungen geben an, bis zu welchem 
Zeitpunkt die befragte Person mit einem (neuen) Partner bzw. einer (neuen) Partnerin zusammengezogen ist. Prozesszeit ist die 
Dauer seit der Trennung. Für Eltern, die bereits bei der Geburt getrennt waren, ist der Startzeitpunkt die Geburt des ersten Kindes. 
Ob es sich tatsächlich um einen neuen Partner bzw. um eine neue Partnerin handelt oder ob es sich beim Zusammenzug um einen 
Zusammenzug mit einem früheren Partner bzw. einer früheren Partnerin handelt, konnte nicht unterschieden werden. Personen, deren 
Partner:in verstorben ist, wurden aus den Analysen ausgeschlossen. Fallzahlen: 39.026 Personenmonate und 710 Ereignisse. Die 
Ergebnisse wurden gewichtet mit dem trunkierten Gesamtgewicht skaliert auf die Nettostichprobe (Variable stcalibxrdesign).  
Quelle: FreDA (Bujard u. a. 2023); eigene Berechnungen 

2.2.3 Allein- und getrennt erziehende Elternschaft und der Eintritt in die Volljährigkeit der 
Kinder 

Während Elternschaft eine lebenslange Beziehung zwischen Eltern und Kindern konstituiert, sind das Zusam-
menleben mit dem Kind und die Erziehung des Kindes nur Statuspassagen im Lebenslauf, die von kürzerer oder 
längerer Dauer sein können. Mit dem Übergang in die Volljährigkeit des Kindes endet formal die Erziehungs-
phase. Dennoch unterstützen Eltern zumeist ihre Kinder in finanzieller, emotionaler und praktischer Hinsicht weit 
über die Volljährigkeit hinaus (Kalmijn 2024). Zudem ziehen die wenigsten Kinder unmittelbar nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres aus dem elterlichen Haushalt aus, sodass sich Lebensformen ergeben, in denen Eltern mit 
ihren erwachsenen Kindern zusammenleben. Trennung und Scheidung tragen zumeist dazu bei, dass Kinder frü-
her das Elternhaus verlassen (Schwanitz/Mulder/Toulemon 2017; van den Berg/Kalmijn/Leopold 2019). Dennoch 
lebt ein beträchtlicher Teil der getrennten Eltern noch mit ihren Kindern im Haushalt, obwohl die Kinder schon 
das Erwachsenenalter erreicht haben.  
Wie eingangs bereits dargestellt nimmt das Statistische Bundesamt in der Familienberichterstattung keine Alters-
abgrenzung der Kinder vor, um Familien und damit auch den Status „alleinerziehend“ zu definieren. Demnach 
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sind drei Millionen Personen im Jahr 2023 nach amtlicher Definition alleinerziehend gewesen, wobei etwa 
1,5 Millionen nur Kinder im Haushalt haben, die bereits das 18. Lebensjahr überschritten haben (siehe Abbil-
dung 2-10). Von diesen leben 0,6 Millionen mit Kindern im Haushalt, die älter als 27 Jahre alt sind (Statistisches 
Bundesamt 2024i). Ob diese Lebensformen als alleinerziehend bezeichnet werden können, ist mit zunehmendem 
Alter der Kinder mehr als fraglich. Dennoch ist es wichtig, unter diesen Familien die Gruppe der Eltern nicht ganz 
aus dem Blick zu verlieren, deren Kinder das frühe Erwachsenenalter erreicht haben, aber finanziell wie auch in 
anderen Dingen noch von den Eltern abhängig sind.  
Abbildung 2-10 stellt die Lebenszufriedenheit wie auch die finanzielle Situation von Alleinlebenden und Personen 
in Paarhaushalten mit Kindern dar. Verglichen werden in dieser Darstellung die Befragten nach dem Alter des 
jüngsten Kindes im Haushalt. Im Unterschied zu den anderen Analysen in diesem Bericht werden auch Eltern mit 
älteren Kindern (Alter 18 bis 24 Jahre) in die Betrachtung aufgenommen. Abbildung 2-10 (linke Grafik) zeigt, 
dass Eltern, die allein mit ihren Kindern im Haushalt leben, eine deutlich niedrigere Lebenszufriedenheit aufwei-
sen als Eltern in Paarhaushalten. Die Unterschiede sind recht stabil, unabhängig vom Alter der Kinder. Mit der 
Volljährigkeit der Kinder scheint sich die Lebenszufriedenheit von Alleinlebenden mit Kindern nicht gravierend 
zu verändern. Einschränkend sei darauf verwiesen, dass hier unberücksichtigt bleibt, wie der Auszug der Kinder 
aus dem Elternhaus das Wohlbefinden der Eltern beeinflusst und ob dieser je nach Lebensform früher oder später 
stattfindet.  
Die persönliche finanzielle Situation (Abbildung 2-10; rechte Grafik) wird von Alleinlebenden mit Kindern deut-
lich schlechter eingeschätzt als von Personen in Paarfamilien mit Kindern. Besonders negativ ist diese Einschät-
zung, wenn das jüngste Kind zwischen drei und fünf Jahren alt ist. Bis zum Erwachsenenalter steigt der Anteil 
derer, die die finanzielle Situation als gut oder sehr gut beurteilen, deutlich an. Auch wenn gravierende Unter-
schiede nach der Lebensform bestehen bleiben, ist auf Basis dieser Analysen nicht feststellbar, ob der Eintritt in 
die Volljährigkeit der Kinder ein besonders kritisches Lebensereignis für Personen darstellt, die allein mit ihren 
Kindern im Haushalt leben. Dennoch sei angemerkt, dass Forschungen zu dieser Lebensphase bislang rar sind 
und es relevant wäre, stärker auszuleuchten, welche spezifischen Herausforderungen sich für allein- und getrennt 
erziehende Eltern in dieser Lebensphase stellen. 
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Abbildung 2-10: Lebenszufriedenheit und finanzielle Situation von Eltern nach Alter des jüngsten 
Kindes im Haushalt und Familienform 2021 (Deutschland; Mittelwerte; in Prozent) 

Anmerkung: Analysen auf Individualebene, d. h. die Person, die mit Kindern unter 24 Jahren im Haushalt lebt, ist die Unter-
suchungseinheit. Lebenszufriedenheit wurde auf einer Skala von 0 (überhaupt nicht zufrieden) bis 10 (vollkommen zufrieden) 
gemessen. Bei der Beurteilung der finanziellen Situation konnten die Befragten zwischen den Kategorien „mit großen Schwie-
rigkeiten“, „mit Schwierigkeiten“, „mit kleineren Schwierigkeiten“, „relativ gut“, „gut“ und „sehr gut“ auswählen. Dargestellt 
ist der Anteil der Personen, die relativ gut, gut oder sehr gut angegeben haben. Fallzahlen bei „Lebenszufriedenheit“: 8.637, 
bei „Finanzielle Situation“: 8.575. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem trunkierten Gesamtgewicht skaliert auf die 
Nettostichprobe (Variable stcalibxrdesign). 
Quelle: FreDA (Bujard u. a. 2023); eigene Berechnungen 

2.3 Geteilte Betreuung in Deutschland und Europa 
2.3.1 Geteilte Betreuung in Europa 
In amtlichen Daten wird bislang geteilte Betreuung nicht erhoben. Eine Ausnahme stellen die EU-SILC-Daten 
aus dem Jahr 2021 dar, für die in einem Ad-hoc-Modul für jedes Kind, das zum Befragungshaushalt gehört und 
ein Nicht-Residenz-Elternteil hat, erhoben wurde, wie häufig es beim Nicht-Residenz-Elternteil übernachtet. Die 
EU-SILC-Daten sind europäisch vergleichbare Daten, die in Deutschland im Rahmen des Mikrozensus erhoben 
werden. Damit hätte sich im Jahr 2021 die einmalige Möglichkeit ergeben, geteilte Betreuung mit amtlichen Daten 
für Deutschland zu erfassen. Umso bedauerlicher ist es, dass die Daten für Deutschland nicht zur Verfügung 
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stehen.34 In Ermangelung amtlicher Daten wurden für diese überblicksartigen Darstellungen die Werte für 
Deutschland auf Basis sozialwissenschaftlicher Befragungsdaten des DJI-Surveys AID:A geschätzt, die eine der 
wenigen Datenquellen für Deutschland darstellen, die es erlauben, geteilte Betreuung zu erfassen. Auch wenn, 
wie in diesem Kapitel noch im Detail erläutert wird, die Schätzungen auf Basis dieser Daten in der Regel weniger 
verlässlich sind als amtliche Daten, lässt sich dennoch mit großer Sicherheit sagen, dass im Ländervergleich die 
geteilte Betreuung in Deutschland relativ selten ist (siehe Abbildung 2-11). Die nordischen Länder, vor allem 
Schweden, aber auch Belgien sind Vorreiter geteilter Betreuung. Andere Datenquellen ergeben unterschiedliche 
Schätzwerte, jedoch ähnliche Länder-Rankings (Steinbach/Augustijn/Corkadi 2021). 

Abbildung 2-11: Geteilte Betreuung von Kindern unter 18 Jahren im Haushalt im europäischen 
Vergleich nach Anzahl der Übernachtungen beim Nicht-Residenz-Elternteil 2021 
(2019 für Deutschland) (in Prozent) 

 
Anmerkung: Angaben vom Nicht-Residenz-Elternteil. Analysen auf Kinderebene, das heißt das minderjährige Kind ist die Unter-
suchungseinheit. Die Summe der einzelnen Prozentangaben in den Balken weicht aufgrund von Rundungen teilweise von 
100 Prozent ab. Die Zahlen für Deutschland beruhen auf den AID:A-Daten aus dem Jahr 2019 und beziehen sich auf die Frage: 
„Wie häufig übernachtet [Name des Kindes] bei dem externen Vater/der Mutter? Bitte geben Sie die durchschnittliche Anzahl von 
Übernachtungen im Monat an.“ Die Angaben zu den übrigen Ländern resultieren aus den EU-SILC Daten aus dem Jahr 2021 nach 
Hakovirta u. a. (2023) und der Frage: „Wie viele Nächte verbringt [Name des Kindes #] in einem typischen Monat in Ihrem 
Haushalt?“ Geteilte Betreuung wurde operationalisiert als 10 bis 15 Übernachtungen pro Monat beim Nicht-Residenz-Elternteil. 
Fallzahlen Schweden: 667, Dänemark: 441, Finnland: 665, Belgien 847, Spanien: 1.495, Frankreich: 1.338, Estland: 370, Tsche-
chien: 552, Italien: 766, Ungarn: 396, Deutschland: 1.203. Die Berechnungen mit den AID:A-Daten wurden mit dem Designge-
wicht durchgeführt, das nach dem höchsten Schulabschluss im Haushalt kalibriert wurde (Variable calHH). 
Quelle: Hakovirta u. a. (2023) basierend auf EU-SILC 2021; eigene Darstellung; AID:A 2019 (Kuger u. a. 2020); eigene 
Berechnungen 

 
34  Laut Angaben von Eurostat existieren erhebliche Qualitätsmängel bei der Erhebung geteilter Betreuung. Die in Abbildung 2-11 darge-

stellten Werte sind daher mit Vorsicht zu genießen, da sie auf kleinen Fallzahlen beruhen (siehe Fallzahlen in Anmerkung zur Abbil-
dung). Über die Hintergründe für die mangelnde Qualität kann man nur spekulieren. In Deutschland dürfte relevant sein, dass die Fragen 
zur geteilten Betreuung im Unterschied zu den meisten anderen Fragen im Mikrozensus freiwillig sind. Da prominent darauf hingewie-
sen wird, dass die Fragen freiwillig sind, mag es sein, dass der Ausfall (item non-response) für diese Fragebatterie besonders hoch und 
selektiv ist.  
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2.3.2 Geteilte Betreuung in Deutschland im Spiegel unterschiedlicher Datensätze 
2.3.2.1 Vorbemerkung zur Erfassung geteilter Betreuung 
Amtliche Daten, aus denen sich Informationen zur geteilten Betreuung ableiten lassen würden, liegen für Deutsch-
land nicht vor. Jedoch gibt es verschiedene sozialwissenschaftliche Befragungen, die unterschiedliche Facetten 
geteilter Betreuung erheben. Unterschiede zwischen diesen Studien bestehen in der Operationalisierung geteilter 
Betreuung, ob beispielsweise die amtliche Meldung, das Wohnen und Zusammenleben, der Kontakt, die Betreu-
ung oder die Übernachtungen der Kinder im jeweiligen Haushalt erfragt werden. Zudem bestehen erhebliche 
Unterschiede in den Ergebnissen, je nachdem, ob der Residenz-Elternteil oder der Nicht-Residenz-Elternteil Aus-
kunft über ein Kind gibt. Einen verlässlichen und fixen Wert für die Verbreitung geteilter Betreuung zu bestim-
men, ist aufgrund der bestehenden methodischen Probleme derzeit nicht möglich. Stattdessen kann nur eine An-
näherung über verschiedene Studienergebnisse erfolgen, die jeweils unterschiedliche Stärken und Schwächen auf-
weisen.  
Auf Basis der AID:A-Daten aus dem Jahr 2014 ermitteln (Walper/Entleitner-Phleps/Langmeyer 2020), dass etwa 
8 Prozent aller Kinder mit einem Nicht-Residenz-Elternteil in geteilter Betreuung leben. Nur für 5 Prozent der 
Kinder mit einem Nicht-Residenz-Elternteil wird eine paritätische Betreuung realisiert (Walper 2020). Eine Stu-
die des Instituts für Demoskopie Allensbach aus dem Jahr 2017 verweist darauf, dass 9 Prozent der Trennungsel-
tern Kinder haben, die zur Hälfte bei beiden Eltern leben (Institut für Demoskopie Allensbach 2017). In dieser 
Befragung werden Trennungseltern nicht nur nach der Residenz der Kinder, sondern explizit auch zur gemeinsa-
men Betreuung befragt. Etwa 22 Prozent der Trennungseltern geben dabei an, dass die Betreuung egalitär abläuft 
(Institut für Demoskopie Allensbach 2017). Gleichzeitig unterscheiden sich die Angaben zwischen Vätern und 
Müttern in der Studie erheblich. Väter geben deutlich häufiger als Mütter eine egalitäre Aufteilung von Betreu-
ungsleistungen an. Die Geschlechterunterschiede werden damit erklärt, dass  

„die je eigenen Leistungen bei der Betreuung den Befragten ungleich deutlicher vor Augen stehen 
als die Leistungen des anderen Elternteils. Vieles, was Mütter oder Väter für das Kind tun, geschieht 
außerhalb der Wahrnehmung des (früheren) Partners oder der (früheren) Partnerin. Von daher 
neigen viele Väter wie Mütter dazu, die eigenen Leistungen für das Kind höher zu bewerten, als 
diese vom anderen Elternteil eingestuft würden“ 

(Institut für Demoskopie Allensbach 2017, S. 21f.). 

Solche Diskrepanzen zwischen den Antworten der Mütter und Väter sind bereits bei der Analyse der Aufteilung 
von Sorgearbeit von im Haushalt zusammenlebenden Paaren gut dokumentiert worden (Geist 2020; Naujoks 
2024). Es ist nicht verwunderlich, dass sich die Abweichungen für getrenntlebende Eltern noch einmal verstärken, 
weil sich die Betreuungsleistungen des anderen Elternteils, der nicht im selben Haushalt lebt, noch weniger ab-
schätzen lassen. Die Diskrepanzen zu den Angaben zwischen dem Residenz- und dem Nicht-Residenz-Elternteil 
dürften daher bei sehr subjektiven Angaben wie dem zum eigenen Betreuungsanteil und zur Kontakthäufigkeit 
des Kindes zum anderen Elternteil sogar noch etwas größer sein als bei vermeintlich relativ objektiven Fragen zur 
Residenz des Kindes sowie zur Anzahl der wöchentlichen oder monatlichen Übernachtungen des Kindes im ei-
genen Haushalt bzw. im Haushalt des anderen Elternteils. Jedoch sind auch hier Verzerrungen nicht auszuschlie-
ßen, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass solche Angaben pauschal geschätzt, gerundet oder auf typi-
sche/durchschnittliche Zeiträume (z. B. mit/ohne Schulferien o. Ä.) angegeben werden sollen. Die unterschiedli-
che Sichtweise von Residenz- und Nicht-Residenz-Elternteilen zur Betreuung, Residenz, Übernachtung und zum 
Kontakt müssen berücksichtigt werden, wenn die Differenzen zwischen unterschiedlichen Studien eingeschätzt 
werden.  

2.3.2.2 Geteilte Betreuung im Spiegel unterschiedlicher aktueller Befragungsdaten 
2.3.2.2.1 Familiendemografisches Panel FReDA 2021 
Im familiendemografischen Panel FReDA werden Eltern gefragt, wo die jeweiligen Kinder aus früheren Partner-
schaften leben. Tabelle 2-3 gibt die Ergebnisse für das Jahr 2021 wieder. Berücksichtigt wurden in diesen Analy-
sen nur Angaben zu Kindern, die entweder bei der befragten Person oder beim anderen Elternteil leben. Mit 
anderen Worten: Die kleine Gruppe von Kindern, die schon ausgezogen sind oder in Institutionen bzw. bei Ver-
wandten leben, wurde nicht berücksichtigt. Nach den Angaben der getrennten Väter, also all derjenigen Väter, 
die ein Kind haben, deren anderer leiblicher Elternteil nicht (mehr) mit ihnen zusammen in einem Haushalt lebt, 
wohnen 14 Prozent der Kinder ausschließlich und weitere 5 Prozent überwiegend bei ihnen. Weitere 47 Prozent 
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geben an, dass die Kinder zumindest hin und wieder bei ihnen wohnen. 34 Prozent geben an, dass dies niemals 
der Fall ist. Man würde erwarten, dass das Bild für die Trennungsmütter zumindest annähernd spiegelbildlich zu 
dem der Trennungsväter ist, also dass ebenfalls etwa die Hälfte der Mütter angibt, dass das Kind zumindest hin 
und wieder beim anderen Elternteil, sprich, nur überwiegend oder gar nur hin und wieder bei ihnen selbst lebt. 
Dem ist jedoch nicht der Fall. Nur 13 Prozent der Trennungsmütter, also all derjenigen Müttern, die ein Kind 
haben, deren anderer leiblicher Elternteil nicht (mehr) mit ihnen zusammen in einem Haushalt lebt, gibt an, dass 
die Kinder nur überwiegend bei ihnen oder zumindest hin und wieder auch beim anderen Elternteil leben, während 
84 Prozent der Trennungsmütter angeben, dass das Kind „ständig“ bei ihnen lebt.  
Für diese Abweichungen zwischen den Angaben der Väter und Mütter kann es mehrere Gründe geben. Daten, in 
denen systematisch beide getrennten Elternteile eines Kindes befragt werden, liegen bisher auch in FReDA nicht vor. 
Es werden also nicht die Angaben der Mütter und Väter zu denselben Kindern verglichen. Verzerrungen zwischen 
den Gruppen der Mütter und der Väter können sich ergeben, da bestimmte Personen in Befragungen nicht erreicht 
werden. Zum Beispiel wäre naheliegend, dass gerade Väter und Mütter, die wenig oder keinen Kontakt zu ihren 
Kindern haben, auch seltener an familienbezogenen Befragungen teilnehmen. Das kann zu systematischen Unter-
schieden zwischen der Gruppe der Väter und Mütter führen. Obwohl diese bei subjektiv eingeschätzten Betreuungs-
leistungen größer sein mögen als bei vermeintlich objektiven Fragen zu Residenz und Übernachtungshäufigkeiten, ist 
nicht auszuschließen, dass Residenz- und Nicht-Residenz-Eltern ein unterschiedliches Antwortverhalten an den Tag 
legen und die Anzahl der Übernachtungen und das Wohnen der Kinder im eigenen Haushalt bewusst oder unbewusst 
überschätzen. Da es sich bei den Nicht-Residenz-Eltern überwiegend um Väter handelt und bei den Residenz-Eltern 
überwiegend um Mütter, ergeben sich entsprechende geschlechtsspezifische Verzerrungen. 

Tabelle 2-3: Angaben zum Wohnort des jüngsten Kindes unter 18 Jahren aus früherer 
Partnerschaft von Trennungsvätern und Trennungsmüttern 2021 (Deutschland; 
in Prozent) 

 Trennungsmütter Trennungsväter 

Ständig beim befragten Elternteil 84 14 

Überwiegend beim befragten Elternteil 10 5 

Hin und wieder beim befragten Elternteil 3 47 

Niemals beim befragten Elternteil 2 34 

Insgesamt 100 100 

N (Fallzahlen) 762 406 

Anmerkung: Angaben vom Residenz-Elternteil. Analysen auf Individualebene (Elternebene). Die Stichprobe umfasst Eltern 
mit Kindern im Alter von 18 bis 49 Jahren die mit mindestens einem Kind im Haushalt leben. Berücksichtigt werden die 
Merkmale des jeweils jüngsten Kindes mit folgenden Merkmalen: Kind ist unter 18, anderer Elternteil ist Ex-Partner:in, Kind 
ist leiblich/adoptiert, Anker ist männlich oder weiblich, keine fehlenden Werte bei Residenz des Kindes, keine Kinder mit 
Wohnort bei den Großeltern, im Heim, im Internat o. Ä. Die Summe der einzelnen Prozentangaben in den Datenspalten weicht 
aufgrund von Rundungen teilweise von 100 Prozent ab. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem trunkierten Gesamt-
gewicht skaliert auf die Nettostichprobe (Variable stcalibxrdesign). 
Quelle: FReDA (Bujard u. a. 2023); eigene Berechnungen 

2.3.2.2.2 AID:A-Befragung 2019 
Auch der Survey des Deutschen Jugendinstituts „Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten (AID:A)“, hier aus 
dem Jahr 2019, ermöglicht eine Analyse zu geteilter Betreuung. In der AID:A-Befragung werden Trennungseltern 
zur Anzahl der Übernachtungen ihrer Kinder im Haushalt des anderen Elternteils befragt. Zudem werden für alle 
Kinder Informationen darüber erhoben, ob der andere Elternteil noch lebt oder der Kontakt zum anderen Elternteil 
abgebrochen ist. Es zeigt sich auf Basis dieser Daten, dass etwa 18 Prozent der Kinder unter 18 Jahren nicht 
(mehr) mit beiden Elternteilen zusammen im Haushalt leben (siehe Tabelle 2-4). Ein Prozent aller Kinder ist 
Halbwaise, da der Nicht-Residenz-Elternteil verstorben ist. Dieser Anteil erscheint klein. Zu beachten ist hier, 
dass es sich um eine reine Querschnittsbetrachtung handelt. Der Anteil der Kinder, die bis zur Erreichung des 
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18. Lebensjahres einen Elternteil verlieren und damit zu (Halb-)Waisen werden, dürfte deutlich höher liegen (für
Deutschland ist keine Schätzung bekannt, für Frankreich siehe (Beaujouan/Solaz 2023).
Berücksichtigt man nur jene Kinder mit lebenden Nicht-Residenz-Elternteilen, dann übernachtet etwa die Hälfte 
(51 Prozent) nie beim anderen Elternteil, weitere 37 Prozent gelegentlich (1 bis 7 Übernachtungen). In etwa 
12 Prozent der Fälle übernachtet das Kind relativ häufig (8 bis 15 Übernachtungen) beim anderen Elternteil. De-
finiert man paritätische Betreuung enger (10 bis 15 Übernachtungen), reduziert sich der Wert auf etwa 8 Prozent. 

Tabelle 2-4: Eltern-Kind-Kontakt zum und Anzahl der Übernachtungen beim Nicht-Residenz-
Elternteil, nur Kinder unter 18 Jahre im Haushalt 2019 (Deutschland; in Prozent) 

Alle Kinder 

Kontakt % 

Kind lebt mit beiden leiblichen oder Adoptiv-Eltern im Haushalt 82 

Zweiter Elternteil verstorben/unbekannt 1 

Nicht-Residenz-Elternteil vorhanden 17 

Insgesamt  100 

N (Fallzahlen) 8.809 

Kinder mit Nicht-Residenz-Elternteil 

Kontakt % 

Kein Kontakt zum Nicht-Residenz-Elternteil 22 

0 Nächte pro Monat beim Nicht-Residenz-Elternteil, mit Kontakt 29 

1 bis 7 Nächte pro Monat beim Nicht-Residenz-Elternteil 37 

8 bis 15 Nächte pro Monat beim Nicht-Residenz-Elternteil 12 

Insgesamt 100 

N (Fallzahlen) 1.191 

Anmerkung: Angaben vom Residenz-Elternteil. Analysen auf Kinderebene, d. h. das minderjährige Kind ist die Untersu-
chungseinheit. „Kinder mit Nicht-Residenz-Elternteil“ = minderjährige Kinder in Alleinlebenden- und Stieffamilien mit ei-
nem Nicht-Residenz-Elternteil. Kontakt: basiert auf Kontakthäufigkeit des Kindes zum Nicht-Residenz-Elternteil, egal ob 
persönlich, telefonisch oder auf anderem Wege, berichtet durch den Residenz-Elternteil (kein Kontakt: Kontakthäufigkeit 
„nie“). Übernachtungen ab 1 Nacht pro Monat werden als Kontakt gewertet. Die Berechnungen wurden mit dem Designge-
wicht durchgeführt, das nach dem höchsten Schulabschluss im Haushalt kalibriert wurde (Variable calHH). 
Quelle: Hoffmann-Recksiedler u. a. (2024) basierend auf AID:A 2019 

Die Anzahl der Übernachtungen und die Residenz des Kindes sagen nicht zwangsläufig etwas über die tatsächli-
che Sorgearbeit, den Kontakt und die Beziehung zum Nicht-Residenz-Elternteil aus. Wie aus Tabelle 2-5 ersicht-
lich ist, haben 28 Prozent der Kinder, die nie beim Nicht-Residenz-Elternteil übernachten, trotzdem wöchentlich 
mit diesem Elternteil Kontakt. Dieser Wert erhöht sich auf 49 Prozent, wenn man hier jene Fälle unberücksichtigt 
lässt, in denen der Kontakt zum Nicht-Residenz-Elternteil abgebrochen ist oder nie bestand (nicht in Tabelle 
dargestellt). Übernachtet das Kind 1 bis 7 Nächte pro Woche beim anderen Elternteil, besteht häufig enger Kon-
takt: 61 Prozent dieser Kinder haben wöchentlich Kontakt. Übernachten die Kinder im Monat achtmal und häu-
figer, erhöht sich der Wert auf 92 Prozent. Nur eine verschwindend kleine Minderheit hat unter diesen Konstella-
tionen selten Kontakt zum anderen Elternteil. Zu berücksichtigen ist, dass hier nur der Kontakt erfragt wurde, was 
auch Kontakt über soziale Medien einschließt und nicht mit Betreuung und Sorgearbeit gleichzusetzen ist. 
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Obwohl prinzipiell die Mehrheit der Nicht-Residenz-Eltern mit ihren Kindern regelmäßig im Kontakt steht, ist 
dennoch hervorzuheben, dass knapp ein Viertel der Kinder nie den anderen Elternteil sieht oder spricht (siehe 
Tabelle 2-4). Auch im internationalen Vergleich ist dies ein vergleichsweise hoher Wert, der auf eine Vielzahl 
von Abbrüchen vor allem bei Vater-Kind-Kontakten hindeutet (Kalmijn 2015). Kontaktabbrüche werden sehr 
stark durch soziodemografische Merkmale bestimmt: Frühe Elternschaft, niedrige Bildung, unverheiratete Eltern-
schaft, außerpartnerschaftliche Geburt und fehlende Ko-Residenz-Erfahrung mit dem Kind sowie Nichtzahlung 
von Kindesunterhalt stehen im engen Zusammenhang mit Kontaktabbrüchen (Cheadle/Amato/King 2010; Rücker 
u. a. 2023). Positiv sei vermerkt, dass die gemeinsame rechtliche Sorge bei nicht verheirateten Eltern die Kon-
takthäufigkeit erhöht (Köppen/Kreyenfeld/Trappe 2018). Die verbesserten Möglichkeiten der gemeinsamen 
Sorge von nicht verheirateten Eltern, die seit dem Jahr 1998 auf den Weg gebracht wurden, mögen sich daher 
positiv auf Kontakte zwischen Nicht-Residenz-Eltern und ihren Kindern ausgewirkt haben. 

Tabelle 2-5: Eltern-Kind-Kontakthäufigkeit aufgegliedert nach Anzahl der Übernachtungen beim 
Nicht-Residenz-Elternteil, nur Kinder unter 18 Jahren im Haushalt 2019 
(Deutschland; in Prozent) 

Übernachtungen pro Monat 0 Nächte 1 bis 7 Nächte 8 bis 15 Nächte Insgesamt 

Kontakt des Kindes zum Nicht-Residenz-Elternteil     

Wöchentlich 28 61 92 48 

Seltener 29 36 6 29 

Nie 44 3 1 23 

Insgesamt 100 100 100 100 

N (Fallzahlen) 602 446 142 1.190 

Anmerkung: Die Angaben wurden vom Residenz-Elternteil gemacht. Analysen auf Kinderebene, d. h. das minderjährige Kind 
ist die Untersuchungseinheit. Minderjährige Kinder in Alleinlebenden- und Stieffamilien mit einem Nicht-Residenz-Eltern-
teil. Kontakt: Kontakthäufigkeit des Kindes zum Nicht-Residenz-Elternteil, egal ob persönlich, telefonisch oder auf anderem 
Wege; berichtet durch Residenz-Elternteil; „wöchentlich“ beinhaltet „täglich“, „mehrmals pro Woche“ und „1 bis 2 mal pro 
Woche“; „seltener“ beinhaltet „1 bis 2 mal pro Monat“ und „seltener“. Die Summe der einzelnen Prozentangaben in den 
Datenspalten weicht aufgrund von Rundungen teilweise von 100 Prozent ab. Die Berechnungen wurden mit dem Designge-
wicht durchgeführt, das nach dem höchsten Schulabschluss im Haushalt kalibriert wurde (Variable calHH). 
Quelle: Hoffmann-Recksiedler u. a. (2024) basierend auf AID:A 2019 

2.3.2.2.3 Zeitverwendungsstudie 2022 
Die neue Zeitverwendungserhebung (ZVE), die vom Statistischen Bundesamt alle zehn Jahre durchgeführt wird, 
hat im Jahr 2022 erstmalig geteilte Betreuung erhoben (Statistisches Bundesamt 2024j). Dazu wurden Nicht-
Residenz-Eltern gebeten, anzugeben, wie oft sie Kontakt zu eigenen Kindern, die in einem anderen Haushalt 
leben, haben. Aufgrund der geringen Fallzahl bei den Nicht-Residenz-Müttern kann diese Gruppe nicht separat 
ausgewertet werden, sodass nur Angaben für Nicht-Residenz-Väter in Tabelle 2-6 abgebildet sind. Wie aus der 
Tabelle ersichtlich ist, geben 11 Prozent der Nicht-Residenz-Väter an, ihre Kinder täglich zu sehen. Weitere 
35 Prozent tun dies mehrmals pro Woche. 19 Prozent sehen ihre Kinder nur einmal pro Woche, und etwa ein 
Drittel der Väter sieht ihre Kinder seltener. Erfragt wurde zudem, ob sich die Nicht-Residenz-Eltern an der Be-
treuung der Kinder beteiligen. Hier gaben 25 Prozent an, dass dies der Fall sei. Allerdings ist unklar, wie diese 
Frage verstanden wurde, da eine Betreuung in erster Linie für kleinere Kinder relevant ist und für diese Frage 
keine Aufgliederung nach Alter der Kinder vorlag.  
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Tabelle 2-6: Kontakt von Nicht-Residenz-Vätern zu ihren Kindern, die in einem anderen Haushalt 
leben 2022 (Deutschland; in Prozent) 

Kontakthäufigkeit % 

Täglich 11 

Mehrmals pro Woche 35 

Einmal pro Woche 19 

Ein- bis dreimal im Monat 22 

Seltener 14 

Insgesamt 100 

N (Fallzahlen) 988 

Anmerkung: Angaben von Nicht-Residenz-Vätern. Die Fragen wurden nicht kindspezifisch, sondern zusammengenommen 
für alle eigenen Kinder gestellt. Die Summe der einzelnen Prozentangaben in den Datenspalten weicht aufgrund von Run-
dungen teilweise von 100 Prozent ab. 
Quelle: ZVE 2022: Sonderauswertung für das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (Statistisches 
Bundesamt 2024j) 

2.3.3 Determinanten und Merkmale geteilter Betreuung 
2.3.3.1 Wohnentfernung von Nicht-Residenz-Eltern zu Kindern 
Die Eltern-Kind-Beziehung kann, gerade auch vor dem Hintergrund der Kommunikationswege, den die sozialen 
Medien eröffnen, eng sein, auch wenn kein physischer Kontakt zwischen Eltern und Kind besteht (Schier 2018). 
Ein Wechselmodell ist gerade für schulpflichtige Kinder jedoch daran gebunden, dass die beiden Trennungseltern 
in räumlicher Nähe zueinander leben. Tabelle 2-7 gibt vor diesem Hintergrund Einblick in die Wohnentfernung 
zwischen den Trennungseltern. Demnach lebt etwa ein Drittel der Kinder in unmittelbarer Nähe (=gleicher Ort) 
des Nicht-Residenz-Elternteils, sodass ein regelmäßiger Austausch auch bei fehlender Übernachtung möglich ist. 
Bei den Kindern, die im paritätischen Wechselmodell leben (definiert über 8 bis 15 Übernachtungen), erhöht sich 
dieser Wert auf 58 Prozent.  

Tabelle 2-7: Wohnentfernung des Nicht-Residenz-Elternteils zum Kind aufgegliedert nach Kontakt 
und Anzahl der Übernachtungen beim Nicht-Residenz-Elternteil, nur Kinder unter 18 
Jahren 2019 (Deutschland; in Prozent) 

Wohnentfernung des Nicht-Residenz-Elternteils 
zum Kind 

0 Nächte 
ohne Kontakt 

0 Nächte 
mit Kontakt 

1 bis  
7 Nächte 

8 bis 
15 Nächte Insgesamt 

Wohnt im gleichen Ort 18 32 36 58 34 

Wohnt im anderen Ort, innerhalb einer Stunde erreichbar 38 36 48 38 41 

Wohnt weiter entfernt (inklusive Ausland) 44 32 17 4 25 

Insgesamt 100 100 100 100 100 

N (Fallzahlen) 223 331 447 142 1.143 

Anmerkung: Angaben vom Residenz-Elternteil. Analysen auf Kinderebene, d. h. das Kind unter 18 Jahren ist die Untersu-
chungseinheit. „Wohnt im gleichen Ort“ beinhaltet „im gleichen Haus“, „in der Nachbarschaft“ und „im gleichen Ort, weniger 
als 15 Minuten Fußweg“. „Wohnt weiter entfernt oder Ausland“ beinhaltet „weiter entfernt in Deutschland“ und „weiter 
entfernt im Ausland“. Die Summe der einzelnen Prozentangaben in den Datenspalten weicht aufgrund von Rundungen teil-
weise von 100 Prozent ab. Die Berechnungen wurden mit dem Designgewicht durchgeführt, das nach dem höchsten Schul-
abschluss im Haushalt kalibriert wurde (Variable calHH).   
Quelle: AID:A 2019 (Kuger u. a. 2020); eigene Berechnungen 
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2.3.3.2 Soziodemografische Determinanten geteilter Betreuung 
Insgesamt kommt dem Wechselmodell in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eine noch 
geringe Bedeutung zu. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Bedeutung geteilter Betreuung in Zukunft auch 
in Deutschland zunehmen wird, vor allem, wenn die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen, die 
bislang einseitig vom Residenzmodell ausgehen, angepasst werden. Zu beachten ist dennoch, dass das Wechsel-
modell voraussetzungsreich ist. Neben der Wohnortnähe der beiden Elternteile kommt hinzu, dass ein Wechsel-
modell zumeist verlangt, dass in zwei Haushalten ein Kinderzimmer mit der jeweiligen Ausstattung vorgehalten 
werden muss, was nicht zuletzt vor der gegebenen Wohnungsmarktsituation nicht in allen Regionen und für alle 
Einkommensgruppen finanziell realisierbar ist. Vor dem Hintergrund verwundert es nicht, dass bisherige Studien 
aufzeigen, dass das Wechselmodell sozialstrukturell selektiv ist (Langmeyer u. a. 2022; Steinbach/Augustijn/Cor-
kadi 2021). Es lässt sich beobachten, dass mit der zunehmenden Verbreitung geteilter Betreuung die soziale Se-
lektivität abzunehmen scheint (Sodermans/Matthijs/Swicegood 2013). Zudem scheint auch der Zusammenhang 
zwischen Konflikthaftigkeit und praktiziertem Modell über die Zeit und mit zunehmender Verbreitung geteilter 
Betreuung zurückzugehen (Sodermans/Matthijs/Swicegood 2013). 
Tabelle 2-8 gibt die Zusammenhänge zwischen Bildung und geteilter Betreuung auf Basis der AID:A-Daten wie-
der. In der Gesamtpopulation der getrennt lebenden Eltern leben etwa 12 Prozent der Kinder im Wechselmodell 
(hier erhoben über 8 bis 15 Übernachtungen pro Monat beim Nicht-Residenz-Elternteil). Während es bei Kindern, 
bei denen mindestens ein leiblicher Elternteil einen Hochschulabschluss besitzt, 29 Prozent sind, die das Wech-
selmodell praktizieren, sind es hingehen nur 10 Prozent bei Eltern mit einem nichtakademischen Bildungsab-
schluss. Weitere Analysen zeigen zudem, dass das Wechselmodell selten ist, wenn die Eltern einen Migrations-
status haben; so sind es bei Kindern mit Migrationshintergrund nur 7 Prozent im Vergleich zu 15 Prozent der 
Kinder mit Eltern ohne Migrationsstatus, die im Wechselmodell leben. 

Tabelle 2-8: Kontakt und Anzahl der Übernachtungen beim Nicht-Residenz-Elternteil nach 
Trennung aufgegliedert nach Bildungsniveau der Eltern und Migrationshintergrund 
2019 (Deutschland; in Prozent) 

Kinder mit Nicht-Residenz-Elternteil nach Hochschulabschluss 

Kontakt und Übernachtungen  
pro Monat 

Kein Elternteil mit 
Hochschulabschluss 

Mindestens ein Elternteil mit 
Hochschulabschluss 

0 Nächte ohne Kontakt 22 11 

0 Nächte mit Kontakt 30 27 

1 bis 7 Nächte 39 33 

8 bis 15 Nächte 10 29 

Insgesamt 100 100 

N (Fallzahlen) 948 161 

Kinder mit Nicht-Residenz-Elternteil nach Migrationsstatus 

Kontakt und Übernachtungen  
pro Monat 

Eltern  
ohne Migrationsstatus 

Eltern  
mit Migrationsstatus 

0 Nächte ohne Kontakt 22 21 

0 Nächte mit Kontakt 25 39 

1 bis 7 Nächte 38 33 

8 bis 15 Nächte 15 7 

Insgesamt 100 100 

N (Fallzahlen) 896 289 
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Alle Kinder mit Nicht-Residenz-Elternteil 

Kontakt und Übernachtungen  
pro Monat 

0 Nächte ohne Kontakt 22 

0 Nächte mit Kontakt 29 

1 bis 7 Nächte 37 

8 bis 15 Nächte 12 

Insgesamt 100 

N (Fallzahlen) 1.191 

Anmerkung: Angaben vom Residenz-Elternteil. Analysen auf Kinderebene, d. h. das Kind unter 18 Jahren ist die Untersu-
chungseinheit. „Eltern ohne Migrationsstatus“: weder Kind noch Eltern im Ausland geboren; „Eltern mit Migrationsstatus“: 
entweder Kind und/oder mindestens ein Elternteil im Ausland geboren. Die Summe der einzelnen Prozentangaben in den 
Datenspalten weicht aufgrund von Rundungen teilweise von 100 Prozent ab. Die Berechnungen wurden mit dem Designge-
wicht durchgeführt, das nach dem höchsten Schulabschluss im Haushalt kalibriert wurde (Variable calHH). 
Quelle: AID:A 2019 (Kuger u. a. 2020); eigene Berechnungen 

2.3.3.3 Beziehungsqualität 
Im Folgenden wird die Vater-Kind-Beziehungsqualität nach Trennung betrachtet, wenn das Kind in einem ande-
ren Haushalt lebt. Die Analysen bleiben – wie oben beschrieben – auf Trennungsväter beschränkt, da die Fallzah-
len in den Daten für Trennungsmütter zu gering sind. Zudem können nur die Angaben der Kinder zur Vater-Kind 
Beziehung ausgewertet werden. Informationen dazu, wie Väter selbst die Beziehungsqualität einschätzen, liegen 
nicht vor.  
Die Beziehungsqualität zwischen Nicht-Residenz-Vater und Kind variiert sehr stark mit der Anzahl der Über-
nachtungen (siehe Abbildung 2-12). Erwartungsgemäß wird die Beziehungsqualität von Kindern, die keinen Kon-
takt mehr zu ihren Vätern haben, als schlecht eingestuft (Mittelwert: 1,5 auf einer Skala von 1 bis 6, wobei 6 eine 
hohe und 1 eine niedrige Beziehungsqualität indiziert). Für Kinder mit Kontakt zum Vater, obwohl sie nie beim 
Vater übernachten, liegt die subjektive Beziehungsqualität deutlich höher (Mittelwert: 4,4). Interessanterweise 
unterscheidet sich die Beziehungsqualität kaum zwischen Kindern in Kernfamilien und Kindern in geteilter Be-
treuung (8 bis 15 Übernachtungen beim leiblichen Vater). Die Mittelwerte liegen in beiden Fällen bei etwa 5,5. 
Zu beachten ist, dass es sich hier um reine Querschnittsbetrachtungen handelt, aus denen sich nicht schließen 
lässt, dass die Anzahl der Übernachtungen kausal die Beziehungsqualität zwischen Nicht-Residenz-Vätern und 
ihren Kindern beeinflusst. Letztendlich ist der Zusammenhang vermutlich wechselseitig: Zum einen beeinflusst 
die Anzahl der Übernachtungen die Beziehungsqualität. Da Kinder gerade im Jugendalter zunehmend selbst ent-
scheiden, ob und in welchem Umfang sie beim jeweiligen Elternteil übernachten, beeinflusst zum anderen ver-
mutlich auch die Beziehungsqualität, wie oft ein Kind sich dafür entscheidet, beim jeweiligen Elternteil zu über-
nachten. 
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Abbildung 2-12: Durchschnittliche Beziehungsqualität zum leiblichen Vater nach Kontakt und Anzahl 
der Übernachtungen pro Monat aus Sicht der Kinder 2019 (Deutschland; Mittelwerte) 

 
Anmerkung: Analysen auf Kinderebene, d. h. das Kind im Alter von 9 bis 17 Jahren ist die Untersuchungseinheit. Die Anga-
ben wurden vom Kind gemacht. „Kinder in Kernfamilien“ sind Kinder in Familien mit nur leiblichen Kindern oder Adoptiv-
kindern. Beziehungsqualität: „Wie gut verstehst Du Dich mit Deinem leiblichen Vater von 1 (sehr schlecht) bis 6 (sehr gut)?“. 
Fallzahlen bei „0 Nächte ohne Kontakt“: 91, bei „0 Nächte mit Kontakt“: 155, bei „1–7 Nächte“: 223, bei „8–15 Nächte“: 53, 
bei „Kinder in Kernfamilien“: 2.445. Die Berechnungen wurden mit dem Designgewicht durchgeführt, das nach dem höchsten 
Schulabschluss im Haushalt kalibriert wurde (Variable calHH). 
Quelle: Hoffmann-Recksiedler u. a. (2024) basierend auf AID:A 2019 

Hinsichtlich der Beziehungsqualität zwischen den Trennungseltern weisen bisherige Befragungen zumeist darauf 
hin, dass in der Mehrheit der Fälle die Beziehung zum anderen Elternteil als gut bezeichnet wird (Institut für 
Demoskopie Allensbach 2017). Auch die AID:A-Befragung aus dem Jahr 2019 bestätigt dieses Muster (siehe 
Abbildung 2-13). Auf der Skala von 6 (trifft völlig zu) und 1 (trifft überhaupt nicht zu) wurde für verschiedene 
Items die Belastung der Beziehung abgefragt, wobei 6 für ein sehr belastendes Verhältnis steht. Zwar werden 
nicht selten Werte von 5 oder 4 gewählt, aber der Extremwert 6, der auf Hochkonfliktfälle hindeuten würde, 
kommt nur selten vor. So geben nur vier Prozent an, dass es völlig zutreffend sei, dass man sich gegenseitig „in 
den Rücken“ falle. Neun Prozent geben an, dass es völlig zutreffend sei, dass die Kinder in die Konflikte hinein-
gezogen werden und dass Diskussionen über die Erziehung der Kinder häufig im Streit enden. Die weite Mehrzahl 
scheint hingegen in der Lage zu sein, im Interesse der Kinder zu kooperieren. 
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Abbildung 2-13: Angaben von Residenz-Müttern zur Zusammenarbeit in der Erziehung mit dem 
Nicht-Residenz-Vater 2019 (Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: Die Stichprobe umfasst nur Frauen. Angaben von der Residenz-Mutter. Analysen auf Individualebene (Mutter-
ebene), d. h. die erwachsene Mutter, welche mit mindestens einem minderjährigen Kind im Haushalt lebt, das einen Nicht-
Residenz-Elternteil hat, ist die Untersuchungseinheit. Fallzahlen zu den Aussagen: 489 bis 501. Die Summe der einzel-
nen Prozentangaben in den Balken weicht aufgrund von Rundungen teilweise von 100 Prozent ab. Die Berechnungen wurden 
mit dem Designgewicht durchgeführt, das nach dem höchsten Schulabschluss im Haushalt kalibriert wurde (Variable calHH). 
Quelle: AID:A 2019 (Kuger u. a. 2020); eigene Berechnungen 

2.4 Familienform, Erwerbstätigkeit und ökonomische Situation 
2.4.1 Erwerbstätigkeit von Frauen und Männern mit Kindern im Haushalt 
Nachdem ein Überblick über den Wandel der Lebensformen und der Verbreitung geteilter Betreuung gegeben 
wurde, widmet sich der folgende Abschnitt der ökonomischen Basis von Familienformen und fokussiert in einem 
ersten Schritt das Erwerbsverhalten von Frauen und Männern mit Kindern im Haushalt. Zu Beginn erfolgt ein 
Überblick über die Wochenarbeitszeiten35. Personen, die nicht erwerbstätig waren, gehen dabei mit „null Stun-
den“ in die Berechnungen der Mittelwerte ein (für Berechnungen der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, in 
denen die nicht erwerbstätigen Personen ausgeschlossen wurden, siehe Tabelle A-1 im Anhang sowie Tabelle 
2-9).

35  Aufgrund einer eingeschränkten Datengrundlage zur tatsächlichen Arbeitszeit im Jahr 2021 wurde für die Analysen der Wochenarbeits-
zeit die normale Wochenarbeitszeit verwendet, welche von der tatsächlichen Wochenarbeitszeit abweichen kann. Vor allem für Perso-
nen im Erziehungsurlaub oder in Elternzeit ergeben sich hier Diskrepanzen, sodass vor allem für Frauen mit kleinen Kindern die tat-
sächliche Arbeitszeit deutlich unter der normalen Wochenarbeitszeit liegen kann. So lag beispielsweise im Jahr 2019 die normale Wo-
chenarbeitszeit von Frauen, deren jüngstes Kind 0 bis 2 Jahre alt ist, bei durchschnittlich 16 Stunden, während die tatsächliche Wochen-
arbeitszeit im Mittel 8 Stunden betrug. 
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Abbildung 2-14 gibt die durchschnittliche normale Wochenarbeitszeit von Personen mit Kindern im Haushalt 
nach Geschlecht, Region (Ost-, West- und Gesamtdeutschland) und Familienform für die Jahre 1996 bis 2021 
wieder. Personen, die nicht erwerbstätig sind, wurden mit „0 Stunden“ in die Berechnungen einbezogen (siehe 
Abbildung A-1 im Anhang für Berechnungen auf Basis der erwerbstätigen Bevölkerung). Vergleicht man zu-
nächst die Entwicklungen für Männer und Frauen, so ist vor allem festzustellen, dass, unabhängig von der Fami-
lienform die Wochenarbeitszeiten von Frauen deutlich unter jener von Männern liegen. Besonders niedrig ist die 
Erwerbsintegration von verheirateten westdeutschen Frauen mit Kindern; ungeachtet beachtlicher Steigerungen 
seit dem Jahr 1996 liegt die normale Wochenarbeitszeit von ihnen gerade einmal bei durchschnittlich 18 Stunden 
pro Woche im Jahr 2021. Die normale Wochenarbeitszeit von westdeutschen Frauen, die allein mit Kindern im 
Haushalt leben, liegt mit durchschnittlich 21 Stunden etwas höher. In Ostdeutschland liegt die durchschnittliche 
Wochenarbeitszeit von Frauen mit Kindern im Jahr 2021 bei 27 Stunden, und damit deutlich höher als bei west-
deutschen Frauen mit Kindern. Zudem unterscheiden sich auch die Zusammenhänge von Lebensform und Wo-
chenarbeitszeit. Während alleinlebende Frauen mit Kindern in Westdeutschland höhere Wochenarbeitszeiten auf-
weisen als verheiratete Frauen mit Kindern im Haushalt, und kaum weniger Wochenstunden arbeiten als Frauen 
mit Kindern in nichtehelichen Lebensgemeinschaften, liegt die Wochenarbeitszeit von alleinlebenden Frauen mit 
Kindern in Ostdeutschland in allen analysierten Jahren deutlich unter der Wochenarbeitszeit von Frauen mit Kin-
dern in nichtehelichen Lebensgemeinschaften und in Ehen. 
Die Abbildung 2-14 zeigt zudem, dass die Wochenarbeitszeit von Männern mit Kindern vom Jahr 1996 bis zum 
Jahr 2004 leicht rückläufig war, anschließend wieder anstieg und seit dem Jahr 2016 größtenteils konstant geblie-
ben ist. Auf Basis des Trends könnte man vermuten, dass Väter vermehrt ihre Arbeitszeit reduzieren, um Zeit mit 
ihren Kindern zu verbringen. Diese Schlussfolgerung wäre aber verkürzt, da die Darstellung die vielfältigen Fak-
toren, die Arbeitszeiten beeinflussen unberücksichtigt lassen. Analysen zum Teilzeitverhalten deuten eher darauf 
hin, dass Teilzeiterwerbstätigkeit unter Männern weiterhin die Ausnahme, und sie zudem seltener als bei Frauen 
familienbedingt ist (Hipp u. a. 2017). Es zeigt sich allerdings, dass Männer, die allein mit ihren Kindern im Haus-
halt leben, deutlich weniger Arbeitsstunden pro Woche arbeiten als andere Männer mit Kindern im Haushalt. Die 
Arbeitszeiten von Männern mit Kindern in nichtehelichen Lebensgemeinschaften liegen in Westdeutschland 
ebenfalls unter jenen von verheirateten Männern mit Kindern. In Ostdeutschland haben sich die Arbeitsstunden 
von Männern mit Kindern in nichtehelichen Lebensgemeinschaften seit dem Jahr 2016 hingegen an die der ver-
heirateten Männer mit Kindern angeglichen.  
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Abbildung 2-14: Durchschnittliche normale Wochenarbeitszeit von Frauen und Männern mit Kindern 
unter 18 Jahren im Haushalt nach Geschlecht, Lebensform und Region, 1996 bis 2021 
(Mittelwerte in Stunden) 

Anmerkung: Analysen auf Individualebene, d. h. die Person, die mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt lebt, ist die Unter-
suchungseinheit. Berechnungen auf Basis der normalen Wochenarbeitszeit. Die Arbeitszeit von Personen, die nicht erwerbs-
tätig waren, wurden mit 0 kodiert und in die Berechnungen des Mittelwerts einbezogen. Fallzahlen auf Jahresbasis: Frauen in 
Westdeutschland: 36.522 bis 46.813, Frauen in Ostdeutschland: 8.207 bis 13.621, Frauen in Gesamtdeutschland: 44.729 bis 
57.457, Männer in Westdeutschland: 31.005 bis 40.859, Männer in Ostdeutschland: 6.297 bis 11.652, Männer in Gesamt-
deutschland: 37.302 bis 50.519. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Standardhochrechnungsfaktor Quartal für das 
Jahr 2021 (Variable HR000QQ) und mit dem Hochrechnungsfaktor regionale Anpassungsschicht: Haushalts-, Familienfaktor 
für die Jahre 2008 bis 2019 (Variable EF951) und bis zum Jahr 2004 (Variable EF751). 
Quelle: SUF-Mikrozensus 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2018, 2019, 2021 (Forschungsdatenzentren der Statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder 2018c, 2018d, 2018b, 2018a, 2018e, 2020, 2022a, 2022b, 2024); eigene Berechnungen 

Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit ist ein sehr grober Indikator, der insbesondere bei Frauen die Unter-
schiede in der geringfügigen Beschäftigung und der Voll- und Teilzeitbeschäftigung verwischt. Zudem existieren 
große Unterschiede im Erwerbsumfang in Abhängigkeit vom Alter des jüngsten Kindes. Vor diesem Hintergrund 
stellt Abbildung 2-15 die Erwerbsmuster von Frauen nach Alter des jüngsten Kindes im Haushalt für das Jahr 
2021 dar.  
Im Ost-West-Vergleich fallen vor allem die großen Unterschiede in der Vollzeiterwerbstätigkeit von Müttern ins 
Auge, die besonders deutlich bei verheirateten Müttern ausgeprägt sind. Während 72 Prozent der ostdeutschen 
verheirateten Frauen mit Kindern im Alter von 12 bis 17 Jahren im Jahr 2021 Vollzeit erwerbstätig sind, sind es 
unter den westdeutschen Frauen gerade einmal 34 Prozent. Prinzipiell ist auch unter den westdeutschen Frauen 
mit Kindern ab drei Jahren die Mehrheit erwerbstätig, aber zumeist nur in Teilzeit oder marginal. Die langen 
Teilzeiterwerbstätigkeitsperioden von Müttern in Deutschland sind einer der Haupteinflüsse für den außeror-
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dentlich großen Unterschied im Lebenseinkommen zwischen Männern und Frauen. Dreiviertel der Lebenser-
werbseinkommenslücke zwischen Frauen und Männern kann durch vermehrte Teilzeitbeschäftigung von Frauen 
sowie längere Auszeiten erklärt werden (Boll/Jahn/Lagemann 2017). Während längere Erwerbsunterbrechungen 
in den jüngeren Kohorten an Bedeutung verlieren, bleibt der Einfluss von reduzierten Arbeitsstunden unverändert 
(Boll/Jahn/Lagemann 2017). In der Folge führen die deutlich geringeren Lebenserwerbseinkommen von Frauen 
auch zu einer hohen geschlechtsspezifischen Rentenlücke und zu einem höheren Armutsrisiko für ältere Frauen 
(Tinios/Bettio/Betti 2013; Kreyenfeld/Schmauk/Mika 2023). 

Abbildung 2-15: Erwerbsstatus von Müttern nach Lebensform und Alter des jüngsten Kindes im 
Haushalt in Westdeutschland und Ostdeutschland 2021 (in Prozent) 
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Anmerkung: Analysen auf Individualebene, d. h. die Person, die mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt lebt, ist die Unter-
suchungseinheit. Berechnungen auf Basis der normalen Wochenarbeitszeit. „Allein“ steht für Alleinlebend mit Kindern, 
„NEL“ für Nichteheliche Lebensgemeinschaft mit Kindern, „Ehe“ für Ehe mit Kindern. Berechnungen auf Basis der normalen 
Wochenarbeitszeit. Fallzahlen Westdeutschland: 46.766, Ostdeutschland: 10.637. Die Berechnungen wurden gewichtet mit 
dem Standardhochrechnungsfaktor Quartal (Variable HR000QQ). 
Quelle: SUF-Mikrozensus 2021 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2024); eigene 
Berechnungen 

Eine oft behandelte Frage ist, in welcher Weise der realisierte Erwerbsumfang mit den Erwerbswünschen in Ver-
bindung steht. Wie aus Tabelle 2-9 ersichtlich wird, liegt die gewünschte Wochenarbeitszeit in Westdeutschland 
bei erwerbstätigen Frauen mit Kindern im Haushalt bei etwa 26,5 Stunden und bei erwerbstätigen Vätern mit 
Kindern im Haushalt bei etwas unter 40 Stunden. In Ostdeutschland zeigt sich für die Väter nahezu der gleiche 
Wert, bei den Müttern liegt die gewünschte Arbeitszeit dagegen mit etwa 33,5 Stunden um einiges höher als in 
Westdeutschland. Damit sind die gewünschten Wochenarbeitszeiten für erwerbstätige Mütter wie für erwerbstä-
tige Väter etwas niedriger als ihre normalen Wochenarbeitszeiten, wobei die Differenzen bei den Vätern deutlich 
größer ausfallen als bei den Müttern. Während im Schnitt Mütter ihre Arbeitszeiten eher reduzieren wollen, gilt 
dies nicht für die Gruppe der Alleinlebenden mit Kindern. Sowohl in Westdeutschland als auch in Ostdeutschland 
wünschen sie sich im Mittel eine zusätzliche Arbeitszeit von etwa 20 Minuten. Zu beachten ist grundsätzlich, dass 
Angaben zur gewünschten Arbeitszeit stark von der Frageformulierung und der Datenbasis abhängen. Auf Basis 
des SOEP ergeben sich deutlich größere Diskrepanzen zwischen gewünschter und tatsächlicher Arbeitszeit (Ren-
gers/Bringmann/Holst 2017; Wanger/Weber 2023).  
Die Analysen der Erwerbswünsche deuten darauf hin, dass sich Mütter eine Teilzeiterwerbstätigkeit wünschen, 
wohingegen Väter vollzeitnah erwerbstätig sein wollen. Aus diesen Berechnungen sollte jedoch nicht der vor-
schnelle Schluss gezogen werden, dass eine egalitäre Aufteilung von Erwerbs- und Sorgetätigkeit nicht angestrebt 
werden. So ist zu berücksichtigen, dass Arbeitszeitwünsche immer vor dem Hintergrund bestehender Restriktio-
nen geformt werden. Mangelnde Betreuungsplätze und fehlende Unterstützung durch Partner oder Ex-Partner 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode  – 125 –  Drucksache 20/14510 

 

mögen eine Ausweitung des Erwerbsumfangs für viele Mütter als unmögliches und stressbelastendes Unterfangen 
erscheinen lassen. Die Erwerbsstundenwünsche reflektieren damit immer auch die gegebenen gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen. Fragen zur Ausweitung oder Verkürzung der Arbeitszeit bleiben zudem recht abstrakt, 
wenn diese nicht mit konkreten Angaben zu den damit verbundenen Einkommenssteigerungen bzw. -verlusten 
verbunden werden. 

Tabelle 2-9: Gewünschte und normale Wochenarbeitszeit von erwerbstätigen Frauen und 
Männern mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt in Westdeutschland und 
Ostdeutschland 2021 (Mittelwerte in Stunden und Minuten) 

Westdeutschland 

Gewünschte Wochenarbeitszeit 

 Frauen Männer 

Alleinlebende mit Kindern 30:15 37:56 

Nichteheliche Lebensgemeinschaft mit Kindern 29:19 39:12 

Eheliche Lebensgemeinschaft mit Kindern 25:21 39:51 

Insgesamt 26:27 39:44 

N (Fallzahlen) 34.792 37.318 

Normale Wochenarbeitszeit 

 Frauen Männer 

Alleinlebende mit Kindern 29:53 38:14 

Nichteheliche Lebensgemeinschaft mit Kindern 29:51 40:00 

Eheliche Lebensgemeinschaft mit Kindern 25:33 40:35 

Insgesamt 26:37 40:28 

N (Fallzahlen) 34.792 37.318 

Differenz (Gewünschte minus Normale) 

 Frauen Männer 

Alleinlebende mit Kindern +0:22 -0:18 

Nichteheliche Lebensgemeinschaft mit Kindern -0:32 -0:48 

Eheliche Lebensgemeinschaft mit Kindern -0:12 -0:44 

Insgesamt -0:10 -0:44 

N (Fallzahlen) 34.792 37.318 
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Ostdeutschland 

Gewünschte Wochenarbeitszeit 

Frauen Männer 

Alleinlebende mit Kindern 33:58 38:13 

Nichteheliche Lebensgemeinschaft mit Kindern 33:56 39:13 

Eheliche Lebensgemeinschaft mit Kindern 33:13 39:37 

Insgesamt 33:32 39:28 

N (Fallzahlen) 8.874 8.142 

Normale Wochenarbeitszeit 

Frauen Männer 

Alleinlebende mit Kindern 33:41 38:22 

Nichteheliche Lebensgemeinschaft mit Kindern 34:19 40:05 

Eheliche Lebensgemeinschaft mit Kindern 33:36 40:19 

Insgesamt 33:47 40:11 

N (Fallzahlen) 8.874 8.142 

Differenz (Gewünschte minus Normale) 

Frauen Männer 

Alleinlebende mit Kindern +0:17 -0:09 

Nichteheliche Lebensgemeinschaft mit Kindern -0:23 -0:52 

Eheliche Lebensgemeinschaft mit Kindern -0:23 -0:42 

Insgesamt -0:15 -0:43 

N (Fallzahlen) 8.874 8.142 

Anmerkung: Analysen auf Individualebene, d. h. die Person, die mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt lebt, ist die Unter-
suchungseinheit. Für die normale Wochenarbeitszeit wurden die Angaben von abhängig Beschäftigten verwendet, wie viele 
Stunden sie normalerweise in der Woche arbeiten, einschließlich regelmäßiger Mehrstunden und Bereitschaftszeiten, bzw. 
von Selbstständigen, wie viele Stunden sie normalerweise in der Woche arbeiten. Sofern ein Wunsch nach mehr oder weniger 
Arbeitsstunden mit entsprechender Verdienstanpassung angegeben wurde, entspricht die gewünschte Wochenarbeitszeit der 
Angabe der Befragten, wie viele Stunden sie in der Woche insgesamt arbeiten möchten. Ansonsten entspricht die gewünschte 
Wochenarbeitszeit der normalen Wochenarbeitszeit. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Standardhochrechnungs-
faktor Quartal (Variable HR000QQ). 
Quelle: SUF-Mikrozensus 2021 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2024); eigene 
Berechnungen 
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2.4.2 Armutsgefährdung 
2.4.2.1 Offizielle Armutsgefährdungsquoten nach Haushaltstyp 
Alleinerziehende und ihre Kinder sind besonders häufig von Armut betroffen. Dies gilt für Einkommensarmut, 
jedoch auch für andere Formen der Deprivation und sozialen Ausgrenzung (siehe Infobox 3 zur Definition von 
Armut). Eine Reduktion der Armut ist das erst genannte und damit oberste Ziel der UN-Nachhaltigkeitsstrategie 
wie auch der Agenda 2030 der Europäischen Kommission (Eurostat 2022b, 2023c). In der Nachhaltigkeitsstrate-
gie der Bundesregierung kommt der Bekämpfung von Armut ebenfalls eine zentrale Bedeutung zu (Bundesregie-
rung 2021). Dabei wird Armut auf Basis der Armutsgefährdungsquote (at risk of poverty, AROP) festgemacht 
sowie anhand von Indikatoren, die den Mangel an lebensnotwenigen Gütern erfassen (Bundesregierung 2021; 
Statistisches Bundesamt 2023c).36  
Laut den offiziellen Werten vom Statistischen Bundesamt und von Eurostat liegt die Einkommensarmut von als 
alleinerziehend klassifizierten Personen in Deutschland im Jahr 2022 bei 25,2 Prozent (siehe Tabelle 2-10). Damit 
liegt die Armutsgefährdung bei Alleinerziehenden fast doppelt so hoch wie beim Durchschnitt aller Personen mit 
„abhängigen Kindern“ in Haushalten, bei denen dieser Anteil 13,6 Prozent beträgt. Umfassendere Indikatoren wie 
AROPE (at risk of poverty or social exclusion), welche auch die soziale Ausgrenzung berücksichtigen, ergeben 
ebenfalls ein doppelt so hohes Risiko der materiellen Deprivation oder sozialen Ausgrenzung für als alleinerzie-
hend klassifizierte Personen (Tabelle 2-10).  
Es sei erneut darauf verwiesen, dass im Unterschied zu in diesem Bericht vorgenommenen Abgrenzungen, in 
denen nur Eltern, die mit Kindern unter 18 Jahren in die Untersuchung einbezogen wurden, bei den Berechnungen 
der zentralen Armutsgefährdungsquoten vom Statistischen Bundesamt Eltern mit „abhängigen Kindern“ betrach-
tet werden. „Abhängige Kinder“ sind definiert als minderjährige Kinder wie auch Kinder im Alter von 18 bis 24 
Jahren, die im Haushalt der Zielperson wohnen und die nicht erwerbstätig oder arbeitsuchend sind. Dieser Punkt 
wird weiter unten noch einmal aufgegriffen, wenn alternative Indikatoren zur Bestimmung der Einkommensarmut 
dargestellt werden. 

Tabelle 2-10: Anteile der von Armutsrisiken betroffenen Personen nach Haushaltstyp und 
Armutsindikator, nur Personen mit „abhängigen Kindern“ 2022 (Deutschland; 
in Prozent) 

 Alleinlebende Person  
mit „abhängigen“ Kindern 

Person in Haushalt  
mit „abhängigen“ Kindern 

AROP  
Einkommensarmut  
(Berechnet auf Basis von 60 Prozent des nationalen Medianwertes) 

25,2 13,6 

AROPE  
Materielle Deprivation oder soziale Ausgrenzung  
(Gefährdung durch Armut oder soziale Ausgrenzung) 

46,7 21,6 

Anmerkung: Analysen auf Individualebene, d. h. die erwachsene Person, die mit „abhängigen Kindern“ im Haushalt lebt, ist 
die Untersuchungseinheit. In den Aufbereitungstabellen der EU-SILC-Daten werden „abhängige Kinder“ definiert als min-
derjährige Kinder wie auch Kinder im Alter von 18 bis 24 Jahren, die im Haushalt der Zielperson wohnen und die nicht 
erwerbstätig oder arbeitsuchend sind (Statistisches Bundesamt 2023c). Die Abkürzung AROP steht für „At risk of poverty“ 
und AROPE für „At risk of poverty or social exclusion“. 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2024b) basierend auf EU-SILC 2022, siehe auch: Eurostat (2023a, 2023b) 

 
36  Derzeit umfasst die Batterie folgende Bereiche (siehe Statistisches Bundesamt 2023c): „1. Finanzielles Problem, die Miete, Hypotheken 

oder Rechnungen für Versorgungsleistungen rechtzeitig zu bezahlen. 2. Finanzielles Problem, die Wohnung angemessen heizen zu 
können. 3. Finanzielles Problem, unerwartete Ausgaben in einer bestimmten Höhe aus eigenen finanziellen Mitteln bestreiten zu können. 
4. Finanzielles Problem, jeden zweiten Tag Fleisch, Fisch oder eine gleichwertige vegetarische Mahlzeit einnehmen zu können. 5. Fi-
nanzielles Problem, jährlich eine Woche Urlaub woanders als zu Hause zu verbringen. 6. Fehlen eines Pkw im Haushalt aus finanziellen 
Gründen. 7. Fehlen einer Waschmaschine im Haushalt aus finanziellen Gründen. 8. Fehlen eines Farbfernsehgeräts im Haushalt aus 
finanziellen Gründen. 9. Fehlen eines Telefons im Haushalt aus finanziellen Gründen.“ 
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Infobox 3: Messung von Armut 

Es besteht Einigkeit darüber, dass Armut ein facettenreiches Phänomen ist, das sich nicht allein auf Basis eines 
einzelnen Indikators messen lässt und welches zudem durch die gesellschaftlichen Bedingungen geprägt wird (Sen 
1983). Von diesem Prinzip wird auch die Sozialberichterstattung der Europäischen Kommission geleitet, die mit den 
sogenannten Laeken-Indikatoren ein umfangreiches Set von Sozialindikatoren entwickelt hat, das sowohl die soziale 
wie auch die ökonomische Deprivation erfasst (Atkinson/Marlier/Nolan 2004). Die Armutsgefährdungsquote AROP 
(at risk of poverty) wie auch AROPE (at risk of poverty or social exclusion) gehören zu den zentralen Maßzahlen: 

− Die Armutsgefährdungsquote (AROP) ist der Anteil der Bevölkerung, die weniger als 60 Prozent des
nationalen medianen Nettoäquivalenzeinkommens nach Sozialleistungen zur Verfügung haben.  

− AROPE erfasst nicht nur die Einkommensarmut, sondern auch die materielle und soziale Deprivation.
Haushalte sind von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen, wenn mindestens eines der frei folgenden
Merkmale erfüllt ist: 
o Vorliegen von Einkommensarmut (AROP)
o Vorliegen von erheblicher materieller oder sozialer Deprivation (severe material or social depriva-

tion, SMSD). Dieser Indikator basiert auf einer Fragenbatterie von verschiedenen Items, in der u. a.
erfasst wird, ob Haushalte in der Lage sind, ausgetragene Kleidung zu ersetzen, sich mindestens
einmal im Monat mit Freunden zu treffen, die Wohnung adäquat warm zu halten etc. 

o Niedrige Erwerbsbeteiligung, gemessen am Erwerbsumfang der erwerbsfähigen Personen im Haus-
halt. Liegt dieser Wert unter 20 Prozent, wird davon ausgegangen, dass es sich um einen Haushalt
mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung handelt. 

Deutschland ist hinsichtlich des erhöhten Armutsrisikos von Alleinerziehenden keine Ausnahme. In fast allen 
europäischen Ländern liegt das Armutsrisiko von Alleinerziehenden deutlich über jenen von Paarhaushalten 
(Nieuwenhuis 2022; Zagel/Hübgen/Nieuwenhuis 2021; Hübgen 2020; Nieuwenhuis/Maldonado 2018; 
Brady/Finnigan/Hübgen 2017; Maldonado/Nieuwenhuis 2015). Um die Länderunterschiede in der ökonomischen 
Situation von Alleinerziehenden zu erklären, wird auf verschiedene Aspekte verwiesen. Demnach profitieren Al-
leinerziehende besonders von familienpolitischen Maßnahmen wie flexiblen Öffnungszeiten von Kinderbetreu-
ungseinrichtungen oder Elternzeitregelungen. Demnach müsste in Ländern mit einem sozialpolitischen Regel-
werk, das die Vereinbarkeit und Kind und Familie unterstützt, auch die Armutsgefährdung von Alleinerziehenden 
niedriger ausfallen (Hübgen 2020; Maldonado/Nieuwenhuis 2015; Zagel/van Lancker 2022). Variationen in der 
Betroffenheit von Armut lassen sich zudem durch Kürzungen in Leistungen wie Arbeitslosen- oder Sozialhilfe 
erklären, welche Alleinerziehende zumeist überdurchschnittlich stark treffen (Alm/Nelson/Nieuwenhuis 2020). 
In der demografischen Literatur wird vielfach darauf verwiesen, dass sich die sozioökonomischen Determinanten 
von Scheidung und Trennung in einigen Ländern über die Zeit verschoben haben und damit alleinerziehende 
Elternschaft zunehmend sozial selektiver geworden ist (Brons/Härkönen 2018). Vor diesem Hintergrund würde 
man erwarten, dass sich ein Anstieg der Armutsgefährdung auch durch die veränderte soziodemografische Kom-
position der Vergleichsgruppen erklären lässt, z. B., indem der Anteil der geringer Qualifizierten unter den Al-
leinerziehenden besonders stark steigt. Die empirische Befundlage ist jedoch widersprüchlich (Bernardi/Boertien 
2017; Härkönen 2018). Zwar ist die Scheidungs- und Trennungsintensität vor allem unter den weniger qualifi-
zierten Paaren mit Kindern gestiegen, während sie sich unter den hoch qualifizierten Paaren mit Kindern kaum 
verändert hat (Kalmijn/Leopold 2021). Dennoch erklären zumindest in Deutschland diese Bildungsunterschiede 
nur im geringen Maße Veränderungen in den Armutslagen und Transferabhängigkeiten von Alleinerziehenden 
über die Zeit (Geisler/Kreyenfeld 2019).  

2.4.2.2 Fallstricke bei der Messung monetärer Armutsrisiken 
2.4.2.2.1 Gravierende Unterschiede in den Armutsgefährdungsquoten zwischen unterschiedli-

chen Quellen des Statistischen Bundesamtes 
Die offizielle AROP-Quote liegt, wie bereits in Tabelle 2-10 dargestellt, laut den offiziellen Berechnungen des 
Statistischen Bundesamtes im Jahr 2022 bei 25,2 Prozent. Die Erstergebnisse für das Jahr 2023 zeigen einen 
leichten Rückgang auf 23,7 Prozent (Statistisches Bundesamt 2024d). Berechnet wird die AROP-Quote auf Basis 
der EU-SILC-Daten, welche eine über alle EU-Länder hinweg harmonisierte jährliche Befragung ist. Für 
Deutschland wird EU-SILC seit dem Jahr 2020 als Unterstichprobe des Mikrozensus erhoben. Als Grundlage für 
die Berechnung von Armutsrisiken wird das detailliert erhobene und summierte Nettohaushaltseinkommen im 
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Jahr vor der Befragung zugrunde gelegt. Für die weitere Lesbarkeit wird im Folgenden überall dort von AROPEU 
gesprochen, wo auf diesen Indikator Bezug genommen wird.  
Im Rahmen der Sozialberichterstattung geben die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder eine weitere 
Armutsberechnung heraus (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024a). Diese wird ebenfalls auf Basis 
des Mikrozensus berechnet, jedoch nicht auf Basis der oben genannten Unterstichprobe, die nur einen Teil der 
Befragten vorgelegt bekommen, sondern auf Basis der gesamten Mikrozensus-Stichprobe. Im Unterschied zu 
AROPEU wird nicht das Nettohaushaltseinkommen aus dem Vorjahr zugrunde gelegt, sondern das Nettohaus-
haltseinkommen zum Befragungszeitpunkt, das jedoch nur klassifiziert erhoben wird. Es wird im Folgenden das 
Kürzel AROPKern überall dort verwendet, wo auf diesen Indikator Bezug genommen wird. Laut Angaben des 
Amtes handelt es sich bei AROPKern um eine alternative Berechnung, während AROPEU die „amtliche Haupt-
quelle“ (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024b) darstellt. 

Abbildung 2-16: Armutsgefährdungsquoten (AROP) von Alleinlebenden mit Kindern im Spiegel 
alternativer amtlicher Messungen 2006 bis 2022 (Deutschland; in Prozent) 

 

 
Anmerkung: Analysen auf Individualebene, d. h. die erwachsene Person, die mit „abhängigen Kindern“ (AROPEU) oder min-
derjährigen Kindern (AROPKern) im Haushalt lebt, ist die Untersuchungseinheit. Seit dem Jahr 2020 ist EU-SILC eine Unter-
stichprobe des Mikrozensus. Aus diesem Grund ergibt sich ein gewisser Bruch in der Zeitreihe für AROPEU im Jahr 2020. 
Die Abkürzung AROP steht für „At risk of poverty“.   
Quelle: Statistisches Bundesamt (2024d); Eurostat (2023a) basierend auf EU-SILC 2006 bis 2022; Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder (2024a) basierend auf Mikrozensus 2006 bis 2022; eigene Darstellung  
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Wie aus Abbildung 2-16 ersichtlich wird, weichen AROPEU und AROPKern für Alleinerziehende erheblich vonei-
nander ab. Für das Jahr 2022 liegt AROPKern bei 43,2 Prozent, während AROPEU bei 25,2 Prozent liegt. Damit 
ergibt sich ein Unterschied in der Armutsgefährdung von knapp 20 Prozentpunkten für das Jahr 2022. Zudem 
scheint der Trend sich zu unterscheiden. Während nach der amtlichen Hauptquelle die Armutsgefährdung von 
Alleinerziehenden seit dem Jahr 2020 eher zurückgeht, steigt sie etwas, wenn man sich auf die alternative Mes-
sung über AROPKern bezieht.  
Obwohl es sich bei AROPEU um den zentralen amtlichen und international abgestimmten Indikator handelt, wird 
vielfach bei der Darstellung der Armutsgefährdung in Deutschland zumeist nicht AROPEU, sondern AROPKern 
und damit die höheren Werte, die im Rahmen der Sozialberichterstattung zur Verfügung gestellt werden, verwen-
det (siehe beispielsweise Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e. V. 2024). Welcher In-
dikator ist nun aber der „richtige“, um die Betroffenheit von Armut von Alleinlebenden mit Kindern zu bestim-
men? Leider kann hier keine eindeutige Antwort gegeben werden, sondern nur auf die Faktoren hingewiesen 
werden, die den einen oder anderen Indikator beeinflussen bzw. verzerren: 
– Wie oben schon erwähnt wird eine unterschiedliche Abgrenzung des Alters der Kinder verwendet. Wäh-

rend AROPEU im Einklang mit den Eurostat-Vorgaben Eltern mit „abhängigen Kindern“ verwendet und da-
mit auch Eltern mit erwachsenen Kindern berücksichtigt, sind es bei AROPKern nur Eltern mit Kindern unter
18 Jahren im Haushalt. Da die Armutsgefährdung von Personen mit älteren Kindern niedriger ist als von
Eltern mit nur minderjährigen Kindern, erklärt es zum Teil, warum AROPEU höher liegt als AROPKern. Dieser
Aspekt hat jedoch nur geringe Einflüsse auf die Unterschiede zwischen den beiden Indikatoren.37

– Relevanter sind die unterschiedlichen Einkommenskonzepte. AROPEU verwendet das im Vorjahr erzielte
Einkommen, wobei unterschiedliche Haushaltseinkommensquellen berücksichtigt werden. AROPKern fußt
auf Angaben zum Nettohaushaltseinkommen in der Berichtswoche, das klassifiziert (also in Kategorien)
erhoben wird. Vermutlich kann man davon ausgehen, dass AROPEU das genauere Maß ist. Vor allem sind
mit der klassifizierten Erfassung des Einkommens Unschärfen verbunden.

– Ein Aspekt, der für AROPKern spricht, ist, dass die Daten nicht auf einer Unterstichprobe basieren, wie dies
bei AROPEU der Fall ist. Für Untergruppen, wie Alleinlebende mit Kindern, mögen sich auf Grund kleiner
Fallzahlen in der Unterstichprobe ungenaue Schätzwerte ergeben.

– Ein gravierender Aspekt, der ebenfalls gegen die Verlässlichkeit von AROPEU zur Bestimmung der Armuts-
gefährdung von alleinlebenden Personen mit Kindern spricht, ist, dass der Haushaltstyp und das Einkommen
zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemessen werden. Das Einkommen bezieht sich auf das Vorjahr, die
Lebensform aber auf das Befragungsjahr. Personen, deren Familienform sich über die Zeit verändert hat,
werden damit falsch klassifiziert. Beispielsweise wird eine Person, die sich gerade vom Partner getrennt hat,
als alleinerziehend klassifiziert, während das Einkommen noch aus dem Vorjahr, als die Partnerschaft be-
stand, verwendet wird. Dies würde dazu führen, dass AROPEU die Armutsgefährdung von Alleinerziehenden
systematisch unterschätzt. Würde dies zutreffen, sollten die Abweichungen von AROPKern und AROPEU be-
sonders bei Alleinerziehenden ausgeprägt sein. Vergleiche zu den Unterschieden von AROPKern und AR-
OPEU nach Familienform unterstützen diese Sichtweise (siehe Abbildung A-2 im Anhang). Allerdings sind
weitere Untersuchungen, die systematisch die beiden Messwerte vergleichen, nötig, um hier eine abschlie-
ßende Antwort zu erhalten.

Im Rahmen dieses Berichts kann keine abschließende Antwort auf die Frage gegeben werden, welcher der beiden 
Indikatoren (AROPKern oder AROPEU) den Vorzug erhalten sollte. Auch wenn AROPEU als amtliche Hauptquelle 
gehandelt wird, ergeben sich offene Fragen, ob dieser Indikator auch für Analysen nach Familienformen belast-
bare Ergebnisse liefern kann oder hier AROPKern, trotz der Defizite, die sich aus dem klassifizierten Einkommen 
ergeben, vorzuziehen wäre, da die Maßzahl auf einer größeren Stichprobe beruht und zudem Einkommen und 
Familienform zum gleichen Zeitpunkt gemessen werden. In jedem Fall empfiehlt die Sachverständigenkommis-
sion, dass das Statistische Bundesamt die Unterschiede in den amtlichen AROP-Messungen offensiv und trans-
parent kommuniziert. Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass unterschiedliche Ansätze zur Bestimmung von Armut 
verwendet werden. Jedoch sollten größere Anstrengungen unternommen werden, die Unterschiede zu verstehen 

37  Beispielsweise wurde für das Jahr 2020 AROPEU im Rahmen einer Ferndatenverarbeitung neu berechnet. Dabei wurden die abhängigen 
Kinder über 18 Jahren ausgeschlossen. Die Unterschiede zwischen den Quoten waren 28 Prozent (mit abhängigen Kindern über 18 
Jahren) im Vergleich zu 29 Prozent (mit abhängigen Kindern über 18 Jahren). Allerdings muss berücksichtigt werden, dass für die 
Analysen kein angepasster Gewichtungsfaktor verwendet werden konnte, sodass die Berechnungen nicht exakt den amtlichen Daten für 
2020 entsprechen. 
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und diese öffentlich zu kommunizieren. Wie schon eingangs erwähnt, wäre zudem anzuregen, einheitliche Alters-
abgrenzungen der Kinder bei der Definition von Familienformen zugrunde zu legen. Konzepte in der Familien- 
und Haushaltsstatistik sollten mit jenen Statistiken zu Einkommen, Konsum und Lebensbedingungen harmonisiert 
werden. Idealerweise sollten dabei Begrifflichkeiten und Konzepte im Einklang mit den Eurostat-Vorgaben ste-
hen. 

2.4.2.2.2 Armutsgefährdungsquote und Berechnung des Nettoäquivalenzeinkommens 
Neben den Unterschieden in der Bestimmung von Armut aufgrund unterschiedlicher Datenquellen ergeben sich 
noch zahlreiche weitere Fallstricke bei der Bestimmung von Armut generell und der Armut von Familien und 
Kindern im Besonderen (Cremer 2024). Die Armutsgefährdungsquote beruht auf verschiedensten Annahmen und 
Festsetzungen. Dazu gehört die Verwendung des Medians (anstelle beispielsweise des arithmetischen Mittels) 
und der 60-Prozent-Schwelle (anstelle beispielsweise der 40-Prozent-Schwelle). Zudem basiert die Armutsge-
fährdungsquote auf dem Nettoäquivalenzeinkommen, welches, durch die Verwendung eines Gewichtungsfaktors, 
Haushalte unterschiedlicher Größe vergleichbar macht. Verwendet wird in der Regel die sogenannte „neue (oder: 
modifizierte) OECD-Skala“ die bereits von Hagenaars/Vos/Zaidi 1994) vorgestellt wurde, also bestenfalls gegen-
über der noch älteren OECD-Skala (von 1982) als neu bezeichnet werden kann. Auch die empirische Überprüfung 
der Äquivalenzskalen bzw. Verteilungsschlüssel liegt bereits einige Jahre zurück und ist zudem in der praktischen 
Umsetzung bisher folgenlos geblieben (Dudel/Garbuszus/Schmied 2021). Die Frage der adäquaten Gewichtung 
von Einkommen nach Haushaltsgröße ist ein generelles Problem, verschärft sich jedoch, wenn der Vergleich des 
Einkommens nach Familienformen im Mittelpunkt der Betrachtung steht. 
Tabelle 2-11 stellt diesen Sachverhalt für das Jahr 2021 auf Basis der Daten des Mikrozensus dar.38 Die Tabelle 
zeigt, dass Alleinlebende mit Kindern ein halb so hohes Nettoeinkommen zur Verfügung haben wie Paarhaus-
halte. Gleichzeitig leben weniger Personen in einem Haushalt von Alleinlebenden mit Kindern als in einem Paar-
haushalt mit Kindern. Die modifizierte OECD-Skala berücksichtigt diesen Sachverhalt mit einem Gewichtungs-
faktor, der der ersten Person im Haushalt einen Wert von 1, jeder weiteren Person im Alter von 14 Jahren und 
älter einen Wert von 0,5 und Kindern unter 14 Jahren einen Wert von 0,3 zuweist. Sie geht also, per Festlegung, 
von geringeren Bedarfen pro Person bei steigender Personenzahl sowie bei Kindern aus, die man auch hinterfra-
gen könnte. Bei Verwendung dieser Skala liegt das Nettoeinkommen von Alleinlebenden mit Kindern um 32 Pro-
zent unter jenem von Paarhaushalten. Ein alternatives Verfahren zur Gewichtung ist die sogenannte Quadratwur-
zelmethode, die vor allem durch die schlichte Berechnungsweise (Verwendung der Quadratwurzel der Haushalts-
größe als Gewichtungsfaktor) besticht (Ott 2018). Bei Verwendung dieser Methode liegt das Haushaltseinkom-
men von Alleinlebenden mit Kindern mit 42 Prozent noch deutlicher unter jenem von Paarfamilien. Allerdings 
liegen auch der Quadratwurzelskala-Methode sehr vereinfachte Annahmen zugrunde. Beispielsweise wird für 
einen Paarhaushalt ohne Kinder die gleiche Äquivalenzgewichtung verwendet wie für Alleinlebende mit einem 
Kind. Hier wäre eine noch umfassendere Analyse zu empfehlen, die u. a. die Erkenntnisse der Studie von Dudel 
u. a. (2014) berücksichtigt, in der auf Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe eine Äquivalenzskala 
hergeleitet wird, die nach Haushaltstypen unterscheidet. 

Tabelle 2-11: Nettohaushaltseinkommen, Haushaltsgröße in Personen, Nettoäquivalenzeinkommen 
und Armutsgefährdungsquoten nach Familienform mit Kindern unter 18 Jahren im 
Haushalt 2021 (Deutschland; Einkommensmediane; Armutsgefährdungsquote 
in Prozent) 

 Alleinlebende mit Kindern  Paarhaushalte mit Kindern  

Nettohaushaltseinkommen 1.875 € 3.750 € 

Haushaltsgröße (in Personen) 2,59 3,87 

N (Fallzahlen) 10.678 48.152 

 
38 Das Nettohaushaltseinkommen wurde im SUF-Mikrozensus 2021 klassifiziert ermittelt, d. h., die Befragten mussten das Einkommen 

ihres Haushalts vorgegebenen Wertebereichen zuordnen. Für die Berechnungen in diesem Bericht wurde der Vorgehensweise von GE-
SIS (o.J.) gefolgt und der niedrigste Wertebereich (unter 250 Euro) mit 0,75, der höchste Wertebereich (über 25.000 Euro) mit 1,5 und 
die übrigen Wertebereiche mit 0,5 multipliziert. 
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Nettoäquivalenzeinkommen nach modifizierter OECD-Skala 

Alleinlebende mit Kindern  Paarhaushalte mit Kindern  

Haushaltseinkommen 1.250 € 1.848 € 

Gewichtungsfaktor 1,59 2,16 

Armutsgefährdungsquote (60% Median) 43 17 

N (Fallzahlen) 10.678 48.152 

Nettoäquivalenzeinkommen nach Quadratwurzelmethode 

Alleinlebende mit Kindern  Paarhaushalte mit Kindern  

Haushaltseinkommen 1.227 € 2.124 € 

Gewichtungsfaktor 1,59 1,95 

Armutsgefährdungsquote (60% Median) 40 13 

N (Fallzahlen) 10.678 48.152 

Anmerkung: Berechnungen auf Basis von Mikrozensus-Kern und damit Verwendung des klassifizierten Nettohaushaltsein-
kommens. Modifizierte OECD-Skala: 1: für erste erwachsene Person im Haushalt. 0,5: alle Personen im Alter von 14 Jahren 
und älter; 0,3: Personen unter 14 Jahren. Quadratwurzel: Nettohaushaltseinkommen dividiert durch die Quadratwurzel der 
Haushaltsgröße. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Standardhochrechnungsfaktor Quartal (Variable HR000QQ). 
Quelle: SUF-Mikrozensus 2021 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2024); eigene 
Berechnungen 

Eine möglichst gute empirische Herleitung der Äquivalenzgewichtung ist, auch wenn die Schätzverfahren not-
wendigerweise kompliziert sind, keine rein akademische Übung, da von der Wahl der Gewichtung nicht nur die 
absolute Höhe der Armutsgefährdungsquote (und aller übrigen Verteilungsmaße), sondern auch die relative Ar-
mutsbetroffenheit verschiedener Gruppen abhängt. Selbst wenn die gesamte Armutsgefährdungsquote nicht allzu 
stark auf die Wahl der Äquivalenzskala reagiert, weil sich die Veränderungen über die Haushaltstypen in etwa 
die Waage halten, können verschiedene Skalen für die einzelnen Haushaltstypen oder Altersgruppen zu deutlich 
verschiedenen Ergebnissen kommen, wie beispielsweise Kleimann, Späth und Laub (2020) aufzeigen. Genauso 
wie die Berechnung des Existenzminimums (siehe Kapitel 3) ist die Berechnung der Armutsschwelle und der 
Armutsquote immer auch eine politische Festsetzung (Hauser 2023). Die Gegenüberstellung von zwei verschie-
denen Berechnungsmethoden (modifizierte OECD-Skala und Quadratwurzel-Methode) verdeutlicht bereits, wie 
sensibel vor allem die Armutsgefährdungsquote nach Familienform auf unterschiedliche Festlegungen reagiert. 
Letztendlich wird bei der Berechnung von Einkommensarmut der Konvention gefolgt, die einer aktuellen empi-
rischen Fundierung entbehrt und die nicht hinreichend die spezifischen Lebenslagen von unterschiedlichen Fami-
lienformen reflektiert. Die Expertise von Kleimann, Späth und Laub (2020) als Teil des Sechsten Armuts- und 
Reichtumsberichts hat auf die problematischen Annahmen, die hinter der standardmäßig verwendeten Äquiva-
lenzgewichtung stecken, hingewiesen. Die Sachverständigenkommission empfiehlt, in der Armutsberichterstat-
tung, insbesondere bei offiziellen Publikationen wie dem alle vier Jahre erscheinenden Armuts- und Reichtums-
bericht der Bundesregierung, nicht nur punktuell, sondern routinemäßig zu untersuchen, wie empfindlich die 
Ergebnisse auf die Wahl der Äquivalenzskala reagieren. Grundsätzlich unterstreicht die Gegenüberstellung der 
unterschiedlichen Berechnungen, dass größere Anstrengungen unternommen werden sollten, die Bedarfe von un-
terschiedlichen Familienformen zu ermitteln (siehe Kapitel 3). 

2.4.2.3 Armutsgefährdung nach Familienform und soziodemografischen Merkmalen 
Die Armutsgefährdung variiert stark nach soziodemografischen Merkmalen, vor allem nach Bildung (BMAS 
2023). Dies gilt verstärkt auch für die Untergruppe der Alleinlebenden mit Kindern. Um die Variationen in der 
Armutsgefährdung von Alleinlebenden und Paarfamilien mit Kindern darzustellen, werden im Folgenden die Da-
ten des Mikrozensus aus dem Jahr 2021 verwendet. Analog zur Sozialberichterstattung wird dabei der Mikrozen-
sus-Kerndatensatz genutzt, um die Armutsgefährdungsquoten zu bestimmen, der das Haushaltseinkommen nur 
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klassifiziert erfasst (AROPKern). Der Grund, warum hier dieser Indikator und nicht AROPEU verwendet wird, ist, 
dass AROPEU nur für eine Unterpopulation des Mikrozensus erhoben wird. Für Analysen nach Subgruppen, die 
im Folgenden durchgeführt werden, ist die entsprechende Unterstichprobe zu klein. Wie oben ausführlich erläutert 
liegen damit die Schätzwerte im vorliegenden Bericht deutlich über den amtlichen „Hauptwerten“. 
Tabelle 2-12 bestätigt, dass die Armutsgefährdungsquote deutlich nach Bildungsabschluss, Geschlecht und Alter 
des jüngsten Kindes variiert. Besonders stark von Armut betroffen sind die Konstellationen „niedrige Bildung, 
alleinlebend mit Kind und Frau“. Die Risiken verschärfen sich dementsprechend noch einmal, wenn es sich um 
junge alleinlebende Frauen mit Kindern handelt, die nicht erwerbstätig oder in Ausbildung sind (siehe Kapitel 5). 
Wie aus Tabelle 2-12 zudem ersichtlich wird, sind männliche Alleinlebende mit Kindern einem geringeren Ar-
mutsgefährdungsrisiko ausgesetzt als weibliche. Zu einem gewissen Teil erklären sich diese Geschlechterunter-
schiede damit, dass die Kinder, mit denen alleinlebende Männer im Haushalt zusammenleben, schon älter sind 
als jene von alleinlebenden Frauen (Geisler/Kreyenfeld 2019). Zudem unterscheiden sich die Wege in alleiner-
ziehende Elternschaft bei Frauen und Männern. Während Scheidung und Trennung die typischen Wege bei Män-
nern in die alleinerziehende Elternschaft darstellen, kommt bei Frauen auch die außerpartnerschaftliche Geburt 
dazu. Der Tod des anderen Elternteils ist zudem bei Männern anteilsmäßig häufiger als bei Frauen ein Weg in die 
alleinerziehende Elternschaft. Schließlich ist nicht auszuschließen, dass ein relevanter Teil der alleinlebenden 
Personen mit Kindern tatsächlich getrennt erzieht und dieser Anteil in den letzten Jahren zugenommen hat. Der 
Anteil dürfte bei Männern höher sein als bei Frauen. 
Differenziert man nach dem Alter des jüngsten Kindes zeigt sich für Alleinlebende mit Kindern ein starker Zu-
sammenhang mit der Armutsgefährdung, jedoch kaum für Paarbeziehungen. Besonders stark gefährdet sind al-
leinlebende Frauen mit Kindern im Alter von 0 bis 2 Jahren. Das erhöhte Armutsrisiko mag mit der besonderen 
Belastungssituation von Alleinlebenden mit sehr kleinen Kindern zusammenhängen, aber auch mit der besonde-
ren „Selektivität“ dieser Gruppe. Wie oben beschrieben sind es vor allem Personen mit niedrigem Bildungsab-
schluss sowie jene, die früh (vor Alter 25 Jahre) Eltern geworden sind, die sich in der Gruppe wiederfinden (siehe 
Kapitel 2.1). 

Tabelle 2-12: Armutsgefährdete Personen (AROPKern-Quote) nach soziodemografischen Merkmalen 
und Familienform 2021 (Deutschland; in Prozent) 

Alleinlebende mit Kindern  

Frauen  

Region  

 AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

Westdeutschland 45 6.936 

Ostdeutschland 45 2.199 

Staatsangehörigkeit  

 AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

Deutsche 40 7.731 

Andere 66 1.404 
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Bildung 

AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

Kein Abschluss 72 2.395 

Berufsabschluss 40 5.121 

Hochschulabschluss 19 1.601 

Alter jüngstes Kind im Haushalt 

AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

0 bis 2 Jahre 60 1.170 

3 bis 6 Jahre 49 2.024 

7 bis 11 Jahre 41 2.598 

12 bis 18 Jahre 41 3.343 

AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

Insgesamt 45 9.135 

Männer 

Region 

AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

Westdeutschland 26 1.159 

Ostdeutschland 34 384 

Staatsangehörigkeit 

AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

Deutsche 23 1.334 

Andere 49 209 

Bildung 

AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

Kein Abschluss 50 358 

Berufsabschluss 24 856 

Hochschulabschluss 11 324 
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Alter jüngstes Kind im Haushalt  

 AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

0 bis 2 Jahre 31 110 

3 bis 6 Jahre 27 268 

7 bis 11 Jahre 28 443 

12 bis 18 Jahre 27 722 

 

 AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

Insgesamt 28 1.543 

Gesamt 

Geschlecht  

 AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

Frau 45 9.135 

Mann 28 1.543 

Region  

 AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

Westdeutschland 42 8.095 

Ostdeutschland 44 2.583 

Staatsangehörigkeit  

 AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

Deutsche 38 9.065 

Andere 64 1.613 

Bildung   

 AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

Kein Abschluss 69 2.753 

Berufsabschluss 37 5.977 

Hochschulabschluss 17 1.925 
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Alter jüngstes Kind im Haushalt 

AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

0 bis 2 Jahre 58 1.280 

3 bis 6 Jahre 46 2.292 

7 bis 11 Jahre 39 3.041 

12 bis 18 Jahre 38 4.065 

AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

Insgesamt 43 10.678 

Personen in Paarhaushalten mit Kindern 

Geschlecht  

AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

Frau 17 48.163 

Mann 17 47.988 

Region 

AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

Westdeutschland 18 79.381 

Ostdeutschland 14 16.770 

Staatsangehörigkeit 

AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

Deutsche 11 79.823 

Andere 41 16.328 

Bildung 

AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

Kein Abschluss 45 18.338 

Berufsabschluss 12 50.476 

Hochschulabschluss 6 27.182 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode  – 137 –  Drucksache 20/14510 

 

Alter jüngstes Kind im Haushalt  

 AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

0 bis 2 Jahre 20 27.230 

3 bis 6 Jahre 17 22.719 

7 bis 11 Jahre 17 21.756 

12 bis 18 Jahre 15 24.446 

 

 AROPKern
 (%) N (Fallzahlen) 

Insgesamt 17 96.151 

Anmerkung: Die Armutsmessung erfolgt auf der Familienebene. Die Analyseebene ist dennoch die Individualebene, d. h. es 
ist die erwachsene Person, die mit Kindern  unter 18 Jahren im Haushalt lebt. Armutsgefährdungsquote: Grenze: 60 Prozent 
des Bundesmedians vom Nettoäquivalenzeinkommen auf Basis der modifizierten OECD-Skala. Die Abkürzung AROP steht 
für „At risk of poverty“. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Standardhochrechnungsfaktor Quartal (Variable 
HR000QQ). 
Quelle: SUF-Mikrozensus 2021 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2024); eigene 
Berechnungen

Da besonders alleinlebende Frauen mit Kindern im Haushalt einem erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt sind, stellt 
Abbildung 2-17 die Entwicklung der Armutsbetroffenheit für Frauen mit Kindern im Haushalt nach Familien-
form, Zeit und Region dar. Demnach verharrte die Armutsgefährdungsquote von alleinlebenden Frauen mit Kin-
dern in Westdeutschland bis zum Jahr 2019 auf einem konstant hohen Niveau und ist seitdem deutlich angestie-
gen. In Ostdeutschland war die Armutsgefährdungsquote zwischen den Jahren 2012 und 2019 leicht rückläufig, 
danach zeigt sich ein ähnlicher Zuwachs wie in Westdeutschland. 
Abbildung 2-17 verweist auf eine beachtliche Entwicklung bei Frauen in nichtehelichen Lebensgemeinschaften 
mit Kindern. Während im Jahr 2012 diese noch häufiger als eheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern armuts-
gefährdet waren, gab es in Westdeutschland bis zum Jahr 2019 keine Unterschiede mehr zwischen ehelichen und 
nichtehelichen Lebensformen. Im Jahr 2021 ist es dagegen wieder zu ähnlichen Unterschieden zwischen den bei-
den Familienformen gekommen wie im Jahr 2012, allerdings auf einem höheren Gefährdungsniveau. In Ost-
deutschland sind nichteheliche Lebensgemeinschaften mittlerweile besonders selten armutsgefährdet. Diese Ent-
wicklung ist gerade im internationalen Kontext sehr beachtlich, da nichteheliche Elternschaft oft mit Prekarität 
und Benachteiligung in Verbindung gebracht wird (McLanahan 2004; Perelli-Harris u. a. 2010). 
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Abbildung 2-17: Armutsgefährdungsquoten (AROPKern) von Frauen mit Kindern unter 18 Jahren im 
Haushalt nach Familienform in Westdeutschland und Ostdeutschland 2012 bis 2021 
(in Prozent) 

Anmerkung: Armutsmessung erfolgt auf der Haushaltsebene. Die Analyseebene ist dennoch die Individualebene, d. h. es ist 
die erwachsene Person, die mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt lebt. Armutsgefährdungsquote: Grenze: 60 Prozent des 
Bundesmedians vom Nettoäquivalenzeinkommen auf Basis der modifizierten OECD-Skala. Die Abkürzung AROP steht für 
„At risk of poverty“. Fallzahlen auf Jahresbasis: Westdeutschland: 34.740 bis 46.693, Ostdeutschland: 8.067 bis 10.605. Die 
Berechnungen wurden gewichtet mit dem Standardhochrechnungsfaktor Quartal (Variable HR000QQ) für das Jahr 2021 und 
mit dem Hochrechnungsfaktor regionale Anpassungsschicht: Haushalts-, Familienfaktor für die Jahre 2012 bis 2019 (Variable 
EF951). 
Quelle: SUF-Mikrozensus 2012, 2016, 2018, 2019, 2021 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und 
der Länder 2018e, 2020, 2022a, 2022b, 2024); eigene Berechnungen 

2.4.3 Transferbezug und Unterhaltszahlungen 
2.4.3.1 Transferbezug von Alleinlebenden mit Kindern im Zeitverlauf 
Bisherige Studien haben darauf verwiesen, dass Transferbezug mit niedriger Bildung, hoher Kinderzahl und Mig-
rationshintergrund korreliert (Hohmeyer/Lietzmann 2020). Für Alleinlebende mit Kindern ergeben sich ähnliche 
Zusammenhänge, sie sind jedoch generell viel häufiger auf Transferzahlungen angewiesen als andere Gruppen 
(Achatz u. a. 2013; Hamann/Wydra‐Somaggio 2023; Lenze 2014, 2021; Zabel 2016). In diesem Unterabschnitt 
wird ein Überblick über Transferbezug im Zeitvergleich gegeben. Vorab sei angemerkt, dass Bürgergeld-Bezug 
kein Armuts-Indikator im engeren Sinne ist, da es sich bei dieser Leistung um eine Hilfe handelt, „die der Sozi-
alstaat zu seiner Linderung oder Überwindung bereitstellt“ (Cremer 2024, S. 27). Dies bedeutet auch, dass Ände-
rungen in den sozialrechtlichen Regelungen die Höhe dieses Indikators beeinflussen. Beispielsweise ändert sich 
der Anteil der Transferbezieher:innen, wenn die Bezugsbedingungen ausgeweitet oder eingeschränkt werden. Zu 
erwähnen ist zudem (ausführlich dazu, siehe Kapitel 3), dass es auf Grund der Komplexität des Systems zahlreiche 
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von Armut betroffene Familien geben mag, die keinen oder nicht ihren vollen Anspruch an Sozialleistungen gel-
tend machen (Boll/Meysen 2024).  
Abbildung 2-18 gibt die Entwicklung über die Zeit nach Familienform bis zum Jahr 2019 wieder, wobei in dieser 
Darstellung Transferzahlungen wie ALG II (Bürgergeld), Wohngeld, Hilfe in besonderen Lebenslagen und Kin-
derzuschlag als Sozialleistungen definiert werden.39 Darüber hinaus wurde die Versicherungsleistung Arbeitslo-
sengeld (ALG I) mitaufgenommen. Die Abbildung zeigt, dass Transferabhängigkeit unter den alleinlebenden 
Frauen mit Kindern in Westdeutschland bis zum Jahr 2019 leicht rückläufig ist. Analog zur Entwicklung der 
Armutsgefährdungsquote ist der Rückgang in Ostdeutschland seit dem Jahr 2008 ausgeprägter. Weitere Analysen 
zeigen, dass die Trends stabil sind, wenn man die Veränderungen der soziodemografischen Merkmale berück-
sichtigt (Abbildung A-3 und Abbildung A-4 für Analysen ohne ALG I im Anhang). Die Abbildung zeigt zudem, 
dass auch unter den nichtehelichen Lebensgemeinschaften (NEL) in Ostdeutschland die Transferabhängigkeit 
deutlich zurückgegangen ist. Transferzahlungen wie ALG II/Bürgergeld sind bedarfsabhängig, wobei das Ein-
kommen von nichtehelichen (und ehelichen) Lebenspartnern und -partnerinnen bei der Berechnung des Bedarfs 
berücksichtigt wird. Es ist nicht auszuschließen, dass von diesen Transferzahlungen ein Anreiz ausgeht, nicht mit 
einem Partner bzw. einer Partnerin zusammenzuziehen bzw. dies nur jene Personen tun, die nicht auf Leistungen 
angewiesen sind. Andersherum bedeutet dies auch, dass sich mit Trennung und Scheidung häufig erst ein An-
spruch auf Transferbezug ergibt. Die weitergehenden Analysen differenzieren zudem nach dem Familienstand 
der Alleinlebenden mit Kindern (Abbildung A-3 im Anhang). Prinzipiell würde man erwarten, dass seit der Un-
terhaltsrechtsreform aus dem Jahr 2008 vor allem die Transferabhängigkeit von geschiedenen Alleinlebenden mit 
Kindern angestiegen ist. Dafür finden sich aber keine Anhaltspunkte in den Ergebnissen. 

 
39 In Abbildung 2-18, Tabelle 2-13 sowie in Abbildung A-3 und Abbildung A-4 im Anhang werden keine Zahlen für 2021 ausgewiesen, 

da der Transferbezug im Jahr 2021 nur im Rahmen der SILC-Unterstichprobe erhoben wurde. Diese umfasst lediglich zwölf Prozent 
der befragten Personen in der gesamten SUF-Mikrozensus-Stichprobe. Analysen zum Transferbezug auf dieser Grundlage hätten ge-
genüber den verfügbaren Daten für 2019 eine wesentlich geringere Aussagekraft. 
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Abbildung 2-18: Bezug von Frauen mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt von Sozialtransfers oder 
ALG I nach Familienform in Westdeutschland und Ostdeutschland 1996 bis 2019 
(in Prozent) 

Anmerkung: Transferabhängigkeit ist über die Haushaltsebene definiert. Die Analyseebene ist dennoch die Individualebene, 
d. h. es ist die Bezugsperson, die mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt lebt. Zusammensetzung aus Wohngeld, Sozialhilfe
(1996), Arbeitslosengeld/-hilfe (bis 2004), Sozialhilfe (auch Asylbewerberleistungen) (2000 bis 2004), laufenden Hilfen (zum
Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) (ab 2008), ALG I (ab 2008), Hartz IV (ALG II, Sozi-
algeld) (ab 2008), Kinderzuschlag (ab 2016). Fallzahlen auf Jahresbasis: Westdeutschland: 36.522 bis 42.969, Ostdeutsch-
land: 8.182 bis 13.621. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Standardhochrechnungsfaktor Quartal ab dem Jahr
2008 (Variable EF951) und mit dem Hochrechnungsfaktor regionale Anpassungsschicht: Haushalts-, Familienfaktor bis zum
Jahr 2004 (Variable EF751).
Quelle: SUF-Mikrozensus 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2018, 2019 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter 
des Bundes und der Länder 2018c, 2018d, 2018b, 2018a, 2018e, 2020, 2022a, 2022b); eigene Berechnungen 

Tabelle 2-13 gliedert für das Jahr 2019 auf, welche Art von Leistungen (Sozialtransfers oder ALG I) Alleinlebende 
mit Kindern erhalten. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Leistungsbe-
zug. Frauen profitieren nur selten vom Kinderzuschlag und beziehen zumeist SGB-II-Leistungen. Westdeutsche 
Frauen beziehen zudem auch deutlich seltener als westdeutsche Männer Arbeitslosengeld, was auf ihre relativ 
geringere Arbeitsmarkteinbindung zurückzuführen ist. In Ostdeutschland sind die Geschlechterunterschiede auf 
Grund der geringeren Unterschiede im Erwerbsverhalten von Frauen und Männern weniger stark ausgeprägt. Der 
Zugang zu Arbeitslosengeld ist vor allem für Frauen und Männer im Trennungs- und Scheidungsprozess relevant. 
Männer sind vor Trennung und Scheidung zumeist in den Arbeitsmarkt integriert. Kommt es aufgrund von Tren-
nung und Scheidung zu gesundheitlichen Problemen, die die Erwerbsbeteiligung negativ tangieren und zu einem 
Verlust des Arbeitsplatzes führen, können sie zumindest für einen Zeitraum von bis zu maximal einem Jahr auf 
Arbeitslosengeld zurückgreifen oder Rehabilitationsmaßnahmen für Erwerbstätige in Anspruch nehmen. Frauen, 
die häufiger vor Trennung und Scheidung nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind, sind auf SGB-II-Leistungen 
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zurückgeworfen. Zu berücksichtigen ist hier, dass sich die Tabelle auf Daten aus dem Jahr 2019 bezieht. Durch 
die Wohngeldreform 2020 und die Wohngeld-Plus-Reform 2023 dürften sich die Anteilswerte für Wohngeld wie 
auch Kinderzuschlag erhöht haben.  

Tabelle 2-13: Personen mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt im Leistungsbezug 
(Sozialtransfers oder ALG I) nach Art der Leistung und Familienform in 
Westdeutschland, Ostdeutschland und Gesamtdeutschland 2019 (in Prozent) 

Alleinlebende mit Kindern 

Westdeutschland 

Frauen Männer 

Wohngeld 12 7 

Hilfe Lebensunterhalt 17 14 

ALG I 6 13 

ALG II 64 59 

Kinderzuschlag 6 10 

N (Fallzahlen) 1.937 139 

Ostdeutschland 

Frauen Männer 

Wohngeld 16 / 

Hilfe Lebensunterhalt 11 / 

ALG I 9 / 

ALG II 63 / 

Kinderzuschlag 5 / 

N (Fallzahlen) 628 / 

Deutschland 

Frauen Männer 

Wohngeld 13 7 

Hilfe Lebensunterhalt 16 14 

ALG I 7 11 

ALG II 64 63 

Kinderzuschlag 6 10 

N (Fallzahlen) 2.565 188 
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Paarfamilien mit Kindern 

Westdeutschland 

Frauen Männer 

Wohngeld 8 15 

Hilfe Lebensunterhalt 13 13 

ALG I 12 16 

ALG II 50 46 

Kinderzuschlag 21 17 

N (Fallzahlen) 1.896 2.360 

Ostdeutschland 

Frauen Männer 

Wohngeld 8 7 

Hilfe Lebensunterhalt 10 9 

ALG I 12 13 

ALG II 60 60 

Kinderzuschlag 13 12 

N (Fallzahlen) 538 490 

Deutschland 

Frauen Männer 

Wohngeld 8 13 

Hilfe Lebensunterhalt 12 12 

ALG I 12 15 

ALG II 52 49 

Kinderzuschlag 19 16 

N (Fallzahlen) 2.434 2.850 

Anmerkung: Transferabhängigkeit ist über die Haushaltsebene definiert. Die Analyseebene ist dennoch die Individualebene, 
d. h. es ist die Bezugsperson, die mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt lebt. Grundsicherung im Alter wurde nicht darge-
stellt, da sie nur von einem geringen Teil der Alleinlebenden mit Kindern und Paarfamilien mit Kindern bezogen wird. An-
gaben aus Zellbesetzungen von 70 oder weniger Fällen werden nicht ausgewiesen ( / ) (Statistisches Bundesamt 2022c). Die
Berechnungen wurden gewichtet mit dem Standardhochrechnungsfaktor Quartal (Variable EF951). Mehrfachnennungen
möglich.
Quelle: SUF-Mikrozensus 2019 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2022b); eigene 
Berechnungen 
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Die bisherigen Analysen basieren auf den Daten des Mikrozensus, der es nicht erlaubt, Allein- und Getrennter-
ziehende voneinander abzugrenzen, da geteilte Betreuung nicht erfasst wird. Es liegt nahe, dass die tatsächliche 
Armutsgefährdung von Alleinerziehenden deutlich höher liegt, wenn Personen in geteilter Betreuung nicht be-
rücksichtigt werden. Tabelle 2-14 bestätigt diese Einschätzung. Die Analysen beruhen auf Befragungsdaten, die 
es erlauben, geteilte Betreuung zu erfassen. Demnach variiert die Armutsbetroffenheit ganz erheblich nach Anzahl 
der Übernachtungen eines oder mehrerer Kinder im Haushalt des Nicht-Residenz-Elternteils. Bei geteilter Be-
treuung reduziert sich im Vergleich zum Residenzmodell die Armutsgefährdung um etwa 40 Prozent. Für Trans-
ferbezug stellen sich die Zusammenhänge ähnlich dar. Zwar muss man beachten, dass geteilte Betreuung sozial 
selektiv ist und es in erster Linie höher qualifizierte und einkommensstarke Personen sind, die dieses Modell 
wählen (siehe Kapitel 2.3.3). Mit anderen Worten: Auf Basis der hier vorliegenden querschnittlichen Zusammen-
hangsanalysen lässt sich nicht schlussfolgern, dass geteilte Betreuung „kausal“ Armut reduzieren kann, da höher 
Qualifizierte und Einkommensstarke dieses Modell häufiger wählen als andere. Dennoch bestätigen diese Ergeb-
nisse, dass die amtliche Statistik die Armutsgefährdung von vermeintlich Alleinerziehenden unterschätzt, da „gut 
situierte“ Personen in geteilter Betreuung mit in die Gruppe der Alleinerziehenden hineingerechnet werden. Dazu 
kommt, dass Nicht-Residenz-Eltern, die eventuell auch mit ökonomischen Problemen zu kämpfen haben, gar 
nicht als Eltern identifizierbar werden. 

Tabelle 2-14: AROP und Transferbezug nach Art der geteilten Betreuung. Familien mit Kindern 
unter 18 Jahren 2019 (Deutschland; in Prozent) 

Anzahl Übernachtungen des Kindes beim Nicht-Residenz-Elternteil 

Verstorben/ kein Kontakt 0 bis 7 Nächte 8 bis 15 Nächte 

Einkommensarmut (AROP) 47 49 29 

N (Fallzahlen) 199 493 92 

Bezug von ALG II 33 28 17 

N (Fallzahlen) 205 504 93 

Paarfamilien mit nur eigenen Kindern oder Adoptivkindern 

Einkommensarmut (AROP) 22 

N (Fallzahlen) 3.351 

Bezug von ALG II 9 

N (Fallzahlen) 3.564 

Anmerkung: Analysen auf Familienebene. Nur Familien, die mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt leben. Bei mehreren 
Kindern unter 18 mit einem Nicht-Residenz-Elternteil wird nach der höchsten Übernachtungsanzahl kategorisiert. Einkom-
mensarmut: unter 60 Prozent des Bundesmedians der Nettoäquivalenzeinkommen (im Jahr 2019: 1.790 Euro). Die Abkürzung 
AROP steht für „At risk of poverty“. Die Berechnungen wurden mit dem Designgewicht durchgeführt, das nach dem höchsten 
Schulabschluss im Haushalt kalibriert wurde (Variable calHH). 
Quelle: Hoffmann-Recksiedler u. a. (2024) basierend auf AID:A 2019 

2.4.3.2 Unterhaltsleistungen vom anderen Elternteil 
2.4.3.2.1 Kindesunterhalt 
Obwohl zahlreiche Befragungsdaten existieren, in denen der Erhalt von Kindes-Unterhaltsleistungen erfragt wird 
(forsa. Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH 2002; Hartmann 2018; Hubert/Neuber-
ger/Sommer 2020; Proksch 2000; Schröder 2017), ist die Datenlage in diesem Bereich lückenhaft. Die Daten sind 
weder über die Zeit noch untereinander gut vergleichbar, da beispielsweise nicht in allen Befragungen danach 
differenziert wird, ob Zahlungen überhaupt, in voller Höhe oder für alle Kinder gezahlt werden. Zudem ist es mit 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



Drucksache 20/14510 – 144 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 

den meisten Datensätzen schwierig, den berechtigten Personenkreis einzugrenzen. Dazu kommt, dass sich erheb-
liche Diskrepanzen zum Erhalt und zur Zahlung von Unterhalt ergeben, je nachdem, ob man die Unterhaltspflich-
tigen oder die Unterhaltsempfänger:innen befragt (Andreß u. a. 2013). 
Die folgenden Auswertungen basieren auf den Daten des deutschen Beziehungs- und Familienpanels (pairfam). 
In den Daten wird in einem ersten Schritt erfragt, ob überhaupt ein Anspruch auf Kindesunterhalt existiert (Wort-
laut: „Haben Sie oder hat jemand anderes in Ihrem Haushalt Anspruch auf Unterhaltszahlungen nach einer Tren-
nung, also auf Kindesunterhalt oder Partnerunterhalt?“). Wenn Befragte angeben, dass sie Anspruch auf Kindes-
unterhalt haben, werden sie in einem zweiten Schritt gefragt, ob der Unterhalt tatsächlich gezahlt wird (Wortlaut: 
„Werden die Unterhaltszahlungen für Kinder tatsächlich gezahlt?“ Antwortvorgaben: „Ja, in voller Höhe“, „Ja, 
aber nicht in voller Höhe“, „Teils so, teils so“, „Nein, werden gar nicht gezahlt“). Damit erlauben es die Daten, 
Indikatoren zum Erhalt von Kindesunterhalt aus Sicht des Residenz-Elternteils zu generieren. Wie schon oben 
erläutert, kann diese von der Sichtweise des Nicht-Residenz-Elternteils deutlich abweichen. Unschärfen ergeben 
sich vor allem, wenn Zahlungen des Nicht-Residenz-Elternteils nicht direkt an den Residenz-Elternteil gehen, 
sondern über Rückforderungen der entsprechenden Behörden „eingetrieben“ werden. Weitere Unschärfen erge-
ben sich daraus, dass Berechtigte nicht zwangsläufig Kenntnisse darüber haben, ob und in welcher Höhe sie be-
rechtigt sind, Kindesunterhalt zu beziehen.  
Nach den Berechnungen auf Basis von pairfam sind es etwa ein Drittel aller berechtigten Eltern, die keinen Kin-
desunterhalt vom Nicht-Residenz-Elternteil erhalten, obwohl das Kind nach Ansicht des Residenz-Elternteils an-
spruchsberechtigt ist (Tabelle 2-15). Von denjenigen, die den Unterhalt beziehen, erhalten nach Selbsteinschät-
zung nur etwa 60 Prozent den Betrag in voller Höhe (wobei unklar ist, ob es ich bei der vollen Höhe um den 
Mindestunterhalt handelt oder um den gesetzlichen Anspruch in Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit des 
Unterhaltsschuldners). Neben mangelnder Zahlungsbereitschaft und einem zu geringen Einkommen des anderen 
Elternteils nennen Andreß u. a. (2013) Resignation, Schuldgefühle, Scheu vor rechtlichen Instanzen und den 
Wunsch, den Kontakt mit dem Ex-Partner bzw. der Ex-Partnerin zu vermeiden, als zentrale Faktoren, warum 
berechtigte Personen den Kindesunterhalt nicht oder nicht im vollen Umfang erhalten. Walper, Amberg und Lang-
meyer (2022) verweisen zudem darauf, dass die Zahlung von Kindesunterhalt und der Kontakt zum anderen El-
ternteil sehr stark korrelieren. Ist der Kontakt gering oder abgebrochen, bedeutet dies zumeist auch, dass kein 
Kindesunterhalt fließt. Da die Studie von Walper, Amberg und Langmeyer (2022) nur als Querschnitt angelegt 
war, lässt sich nicht beurteilen, ob der Kontaktabbruch zum Aussetzen der Kindesunterhaltszahlungen führte, oder 
ob die Wirkungsrichtung eher umgekehrt ist und beispielsweise aufgrund der Unfähigkeit, Kindesunterhalt leisten 
zu können, Nicht-Residenz-Elternteile den Kontakt zum Kind oder zum anderen Elternteil scheuen. Es ist aber zu 
vermuten, dass mangelnder Kontakt und vor allem Kontaktabbruch bedeuten, dass Kinder von den Ressourcen 
und dem Engagement des zweiten Elternteils nicht profitieren können. 
Da Kinder zumeist nach Trennung und Scheidung bei Müttern leben, haben Mütter häufiger einen Anspruch des 
Kindes auf Kindesunterhalt als Väter. Wenn jedoch ein Anspruch besteht, unterscheiden sich die Werte zwischen 
den Geschlechtern kaum. In beiden Fällen sind es etwa 30 Prozent, die keinen Kindesunterhalt erhalten (siehe 
Tabelle 2-15). Allerdings variiert der Erhalt von Kindesunterhalt stark nach anderen soziodemografischen Merk-
malen. So ist der Anteil der Eltern, die keinen Kindesunterhalt vom anderen Elternteil erhalten, in Ostdeutschland 
höher als in Westdeutschland. Zudem existieren große Unterschiede nach Bildungsabschluss. Unter den Personen 
ohne Abschluss sind es 36 Prozent, die keinen Kindesunterhalt beziehen, im Vergleich zu 20 Prozent bei den 
Eltern mit Hochschulabschluss. Im Einklang damit besteht ein enger Zusammenhang zwischen Haushaltseinkom-
men und Erhalt von Kindesunterhaltsleistungen. Auch das Alter ist von Bedeutung: So erhalten unter-30-jährige 
Eltern besonders häufig keinen Kindesunterhalt vom anderen Elternteil. Nicht beurteilt werden kann auf Basis 
dieser Daten, ob es sich um Mangelfälle handelt, d. h., ob bei jungen Eltern, jenen Personen mit niedrigem Ein-
kommen oder niedriger Bildung die „Zahlungsmoral“ schlechter ist als bei anderen, oder ob diese Gruppen selte-
ner zahlen können, da sie nicht zahlungsfähig sind.  
Von sozialpolitischer Relevanz ist zudem die Frage, ob es aufgrund der Ausgestaltung von Sozialleistungen nur 
wenige Anreize gibt, Unterhalt vom anderen Elternteil einzufordern. So argumentieren beispielsweise Hakovirta 
u. a. 2020), dass es in Ländern, in denen der Erhalt von Kindesunterhalt auf andere Sozialleistungen angerechnet
wird und diese somit verringert werden, in den unteren Einkommensgruppen, die eigentlich besonders bedürftig
sind, sehr häufig zu einem Zahlungsausfall kommt. Entsprechend kritisch wird die „Durchleitung“ von Ansprü-
chen im Fall von Deutschland in der Studie beurteilt (Hakovirta u. a. 2020). Unklar ist, ob dies in der Praxis
relevant ist, da der Zugang zu Leistungen, wie beispielweise dem Unterhaltsvorschuss, sehr stark an die Mitwir-
kung der Leistungsbezieher:innen gebunden ist. Verweigert beispielsweise eine Leistungsbezieherin den Namen
des Unterhaltsschuldners zu nennen, entfällt auch ihr Anrecht auf Unterhaltsvorschuss.
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Tabelle 2-15: Eltern mit Kindern unter 18 Jahren, die Anspruch auf Kindesunterhalt haben. 
Tatsächliche Zahlung des Kindesunterhalts nach soziodemografischen Merkmalen 
2012/2013 bis 2020/2021 (kumuliert) (Deutschland; in Prozent) 

Geschlecht 

 Zahlung  
in voller Höhe 

Zahlung, aber nicht 
in voller Höhe/  
teils so, teils so 

Keine Zahlung Insgesamt 

Frauen 47 25 28 100 

Männer 45 25 30 100 

Region 

 Zahlung  
in voller Höhe 

Zahlung, aber nicht 
in voller Höhe/  
teils so, teils so 

Keine Zahlung Insgesamt 

Westdeutschland 48 24 28 100 

Ostdeutschland 38 29 33 100 

Bildungsabschluss 

 Zahlung  
in voller Höhe 

Zahlung, aber nicht 
in voller Höhe/  
teils so, teils so 

Keine Zahlung Insgesamt 

Kein Abschluss 44 23 33 100 

Berufsabschluss 44 27 29 100 

Hochschulabschluss 56 24 20 100 

Alter  

 Zahlung  
in voller Höhe 

Zahlung, aber nicht 
in voller Höhe/  
teils so, teils so 

Keine Zahlung Insgesamt 

17 bis 29 Jahre 45 16 39 100 

30 bis 39 Jahre 46 23 31 100 

40 bis 49 Jahre 45 29 26 100 
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Nettoäquivalenzeinkommen 

Zahlung  
in voller Höhe 

Zahlung, aber nicht 
in voller Höhe/  
teils so, teils so 

Keine Zahlung Insgesamt 

0 bis unter 1.000 Euro 37 22 41 100 

1.000 bis unter 1.500 Euro 47 25 28 100 

1.500 bis unter 2.000 Euro 45 37 18 100 

Mehr als 2.000 Euro 68 21 11 100 

Zahlung  
in voller Höhe 

Zahlung, aber nicht 
in voller Höhe/  
teils so, teils so 

Keine Zahlung Insgesamt 

Insgesamt 45 26 30 100 

Anmerkung: Personen in Ausbildung wurden bei der Untergliederung nach Bildungsabschluss ausgeschlossen. Zu beachten 
ist, dass auf Basis der Daten nicht beurteilt werden kann, ob es sich bei den „Zahlungen in voller Höhe“ um Zahlungen in 
Höhe des Mindestunterhalts handelt. Auch kann nicht unterschieden werden, ob der Nicht-Residenz-Elternteil eingeschränkt 
leistungsfähig ist. Die Summe der einzelnen Prozentangaben in den Datenzeilen weicht aufgrund von Rundungen teilweise 
von 100 Prozent ab. Fallzahlen in Personenjahre: 2.888. Die Berechnungen wurden gewichtet mit Design-Gewicht (Variable 
cd1weight). 
Quelle: pairfam (Brüderl u. a. 2024); eigene Berechnungen 

2.4.3.2.2 Betreuungs- und nachehelicher Unterhalt 
Mit der Unterhaltsrechtsreform im Jahr 2008 haben sich die Bedingungen, nachehelichen Unterhalt zu beziehen, 
grundlegend gewandelt. Bereits vor der Reform zeigten Studien, dass nachehelicher Unterhalt seltener gezahlt 
wird als Kindesunterhalt (Andreß u. a. 2013). Es ist davon auszugehen, dass sich dies durch die mit der damaligen 
Reform einhergehende ausgeweitete Erwerbsobliegenheit des Residenz-Elternteils verschärft hat. Von den in Ta-
belle 2-14 untersuchten Fällen, in denen Anspruch auf Kindesunterhalt bestand, haben weniger als fünf Prozent 
angegeben, Anspruch auf nachehelichen Unterhalt (für Geschiedene) oder Betreuungsunterhalt (für vormals 
Nichtverheiratete) zu haben.40 Von diesen gaben wiederum mehr als die Hälfte an, diesen Unterhalt nicht vollum-
fänglich zu erhalten. 
Da im Rahmen der aktuell (April 2024) angedachten Unterhaltsrechtsreform auch der Betreuungsunterhalt neu 
geregelt werden soll, wäre es relevant zu wissen, welche Bedeutung diesem derzeit zukommt. Die pairfam-Daten, 
die für die Analysen in Tabelle 2-15 verwendet wurden, sind hier nicht hilfreich, da nur der Unterhalt von einem 
Partner erfragt und nicht danach differenziert wird, ob es sich um nachehelichen Unterhalt oder Betreuungsunter-
halt handelt. Im Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) werden in manchen Befragungswellen der Betreuungsun-
terhalt sowie der nacheheliche Unterhalt als separate Kategorien erfasst. Die Anzahl der Personen, die zum Be-
treuungsunterhalt eine Antwort liefern, ist allerdings verschwindend gering. Es liegt hier nahe zu vermuten, dass 
dem Betreuungsunterhalt in der Praxis fast keine Bedeutung zukommt.   

2.4.3.3 Welche Bedeutung hat der Unterhaltsvorschuss? 
Der Unterhaltsvorschuss ist im Jahr 2017 grundlegend reformiert worden. Während zuvor der Anspruch auf Un-
terhaltsvorschuss mit Vollendung des 12. Lebensjahres des Kindes endete, kann er seitdem bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahr bezogen werden. Allerdings ist der Anspruch ab einem Alter von 12 Jahren des Kindes daran 
gekoppelt, dass der Residenz-Elternteil nicht auf Sozialtransfers angewiesen ist, bzw. dass, wenn der Residenz-
Elternteil Bürgergeld bezieht, er oder sie dennoch auch ein eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro pro 
Monat erwirtschaftet (siehe Kapitel 3).  

40  Im Fragebogen wird „Gesetzliche Unterhaltszahlungen von ehemaligem/r Partner/in (nicht für Kinder)” erfragt. Damit sollte sowohl 
nachehelicher Unterhalt als auch Betreuungsunterhalt erfasst sein. Vermutlich kommt der Zahlung von Betreuungsunterhalt eine ver-
schwindend geringe Bedeutung zu. 
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Aus Abbildung 2-19 wird ersichtlich, wie groß die Unterschiede im Hinblick auf den Unterhaltsvorschuss zwi-
schen den Bundesländern sind. Für jedes zehnte Kind an allen Kindern unter 18 Jahren wird in Mecklenburg-
Vorpommern, Bremen und Sachsen-Anhalt Unterhaltsvorschuss gezahlt, wohingegen diese Leistung in Bayern 
und Baden-Württemberg für weniger als fünf Prozent aller Kinder gewährt wird. Die Zahlung von Unterhaltsvor-
schuss ist zudem stark vom Alter der Kinder abhängig, wobei die Verläufe je nach Bundesland variieren. Beson-
ders auffallend ist der starke Abfall des Bezugs dieser Leistungen in Bremen und Berlin, wenn das Kind das 12. 
Lebensjahr überschreitet. Hier zeigt sich sehr wahrscheinlich, dass für einen großen Anteil der alleinerziehenden 
Eltern die Anspruchsberechtigung entfällt, da diese auf Bürgergeld angewiesen sind. Nach geltendem Recht wird 
der Unterhaltsvorschuss bislang vollständig auf das Bürgergeld (Sozialgeld des Kindes) angerechnet.  

Abbildung 2-19: Kinder unter 18 Jahren im Unterhaltsvorschuss-Leistungsbezug nach Bundesland und 
Alter des Kindes 2023 (in Prozent) 

 
Anmerkung: Die Angaben beziehen sich auf den Leistungsbezug im Juni 2023. Als Bezugsgröße wurde der Bevölkerungs-
stand am 31.12.2023 verwendet. Die Abkürzung UV steht für Unterhaltsvorschuss. Die Bundesländer sind wie folgt abge-
kürzt: MV = Mecklenburg-Vorpommern, HB = Bremen, ST = Sachsen-Anhalt, HH = Hamburg, SN = Sachsen, BE = Berlin, 
BB = Brandenburg, TH = Thüringen, SL = Saarland, SH = Schleswig-Holstein, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-West-
falen, RP = Rheinland-Pfalz, HE = Hessen, BY = Bayern, BW = Baden-Würrtemberg. Fallzahlen alle Bundesländer: 
14.251.723, Berlin: 634.728, Bremen: 117.409. 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2024e) basierend auf der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2024) basierend auf UVG Statistik 2023; eigene Darstellung  
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2.4.4 Einkommensdynamik nach Trennung und Scheidung 
Die Ursachen für die ökonomisch prekäre Situation von Alleinerziehenden sind vielfältig und zumeist bereits vor 
einer Trennung oder Scheidung angelegt (Nieuwenhuis/Maldonado 2018). Die Arbeitsteilung in bestehenden 
Partnerschaften ist – trotz des Anstiegs des väterlichen Engagements in den letzten Jahrzehnten – weiterhin mehr-
heitlich entlang der traditionellen Geschlechterrollen organisiert (siehe ausführlich dazu Kapitel 4). Sozialpoliti-
sche Rahmenbedingungen, wie das Ehegatten-Splitting, aber auch die Mitversicherung der nichterwerbstätigen 
Ehepartner:innen in der gesetzlichen Krankenversicherung, sind Privilegien, die ehelichen Lebensgemeinschaften 
vorbehalten sind. Sie passen sich in eine Logik der Ehe als einer „Gemeinschaft des Erwerbs und Verbrauchs“ 
ein, in der „ein Ehegatte an den Einkünften und Lasten des anderen wirtschaftlich jeweils zur Hälfte teilhat” (siehe 
kritisch dazu Spangenberg 2016).41 Während nach diesem Prinzip die individuellen Einkommen und die indivi-
duellen Abhängigkeiten, die während der Ehe bestehen, in den Hintergrund treten, gilt nach der Auflösung der 
Ehe eine andere Logik. Seit der Unterhaltsrechtsreform im Jahr 2008 dominiert das Prinzip der ökonomischen 
Eigenständigkeit und Eigenverantwortung (Wapler 2014a).  
Abbildung 2-20 stellt die Einkommensverläufe von Müttern und Vätern im Zeitraum von zwei Jahren vor bis 
zwei Jahre nach einer Trennung dar. Bei Männern geht im Trennungsprozess das Einkommen leicht zurück (siehe 
auch Kreyenfeld/Schmauk/Brüggmann 2024). Frauen weiten im Trennungsprozess zwar ihre Erwerbstätigkeit 
aus, was sich an einem Anstieg ihres durchschnittlichen Nettomonatseinkommens zeigt. Weitergehende Analysen 
legen dar, dass dieser Anstieg vor allem damit verbunden ist, dass ein relevanter Anteil der westdeutschen Frauen 
aus der marginalen in eine reguläre Beschäftigung wechselt (Brüggmann 2020). Trotz des Anstiegs des durch-
schnittlichen Individualeinkommens von Müttern nach Trennung bleiben jedoch deren Einkommen hinter denen 
der getrennten Väter mehr als deutlich zurück. Auch zwei Jahre nach der Trennung verdienen Mütter im Schnitt 
gerade einmal 50 Prozent des Durchschnittseinkommens der Väter. Weitere Analysen auf Basis von geschiedenen 
Paaren zeigen, dass die Geschlechterdifferenzen besonders groß sind, wenn das Ex-Ehepaar vormals stark arbeits-
teilig organisiert war (Brüggmann/Kreyenfeld 2023). Für diese Gruppe klaffen die Individualeinkommen von 
Männern und Frauen nach Trennung noch deutlicher auseinander. Die Einkommen von Frauen aus ehemaligen 
„Male-Breadwinner-Haushalten“, die sich im Jahr 2013 haben scheiden lassen, liegen zwei Jahre nach Trennung 
mehr als 70 Prozent unter dem Einkommen ihrer ehemaligen Ehemänner (Brüggmann/Kreyenfeld 2023).  
Ein wichtiger Faktor, der den Erwerbsverlauf und das Einkommen nach Trennung bestimmt, ist, neben dem Alter 
der Kinder, vor allem die Erwerbsintegration vor einer Trennung (Leopold/Kalmijn 2016). Eine geringe Arbeits-
markteinbindung bereits vor der Trennung erschwert es, ein auskömmliches Einkommen danach zu erzielen. Res-
sourcen wie Bildung sind zudem wichtige Faktoren, die den Erwerbs- und Einkommensverlauf von Frauen nach 
einer Trennung oder Scheidung bestimmen. Die vor der Trennung erworbenen Arbeitsmarktressourcen können 
sich jedoch nach der Trennung nur dann positiv auswirken, wenn Personen ausreichend Möglichkeiten haben, am 
Erwerbsleben teilzuhaben; dies ist für Mütter, die im Residenzmodell leben, weniger der Fall als für Mütter in 
geteilter Betreuung. Damit kommt der Aufteilung der Sorgearbeit zwischen den Ex-Partner:innen nach der Tren-
nung eine Schlüsselrolle zu. Mit der Zunahme des Wechselmodells und der geteilten Betreuung ist damit auch 
die Hoffnung verbunden, dass eine geteilte Betreuung es Frauen ermöglicht, stärker im Arbeitsmarkt präsent zu 
sein und damit auch eine ökonomische Eigenständigkeit zu verwirklichen. Kausalanalytische Studien für Frank-
reich zur Rolle geteilter Betreuung für die Erwerbsintegration von Frauen bestätigen hier positive Effekte (Bon-
net/Garbinti/Solaz 2022). Für Deutschland ist bislang die empirische Evidenz eher uneinheitlich (Augustijn 2023; 
Boll/Schüller 2023; Köppen/Kreyenfeld/Trappe 2020).  
Mit der Trennung und Scheidung sind über kurz oder lang eine separate Haushaltsführung und damit zumeist ein 
Rückgang des Haushaltseinkommens verbunden (Andreß u. a. 2013; Bröckel/Andreß 2015; Burkhauser u. a. 
1991). Dieser Einbruch ist aufgrund der Unterschiede im Erwerbsverhalten und Einkommen für Mütter deutlich 
gravierender als für Väter (siehe Abbildung 2-20, rechter Teil). Da Kinder in der überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle bei den Müttern wohnhaft bleiben, ist die Geschlechterdifferenz beim Nettoäquivalenzeinkommen (also 
gewichtet nach der Anzahl der Personen im Haushalt) noch deutlich größer als beim Nettohaushaltseinkommen 
(Boll/Schüller 2023). Einige Studien zeigen für Männer sogar einen Anstieg des Nettoäquivalenzeinkommens 
nach Trennung und Scheidung (Andreß u. a. 2006). Dieser Anstieg ist vor allem damit verbunden, dass bei der 
Berechnung des Nettoäquivalenzeinkommens die Anzahl der Haushaltsmitglieder berücksichtigt wird. Da Män-
ner zumeist nicht mit ihren Kindern im Haushalt wohnhaft bleiben, steigt das Nettoäquivalenzeinkommen, da sich 
die Haushaltsgröße mit der Trennung verringert. Analysen zum subjektiven ökonomischen Wohlbefinden zeigen 
allerdings, dass sich auch Männer nach einer Trennung oder Scheidung verstärkt Sorgen um ihre ökonomische 

41  BVerfG, Urteil vom 03. November 1982. 
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Situation machen, auch wenn diese Sorgen bei Frauen deutlich stärker ausgeprägt sind (Bröckel/Andreß 2015). 
Für getrennte Paare, deren Kinder nach der Trennung bei der Mutter wohnen und bei denen sich der Vater an 
Werktagen nicht an der Kinderbetreuung beteiligt, zeigt sich, dass das väterliche Nettoäquivalenzeinkommen im 
Zeitraum ein Jahr vor bis ein Jahr nach der Trennung rückläufig ist, ebenso wie das der Mütter (Boll/Schüller 
2023). 

Abbildung 2-20: Bruttoindividualeinkommen und Nettohaushaltseinkommen nach 
Trennungszeitpunkt von Eltern mit Kindern unter 18 Jahren 2000 bis 2021 
(Deutschland; Mittelwerte in Euro) 

Anmerkung: Analysen auf Individualebene. Enthalten sind in der Stichprobe Mütter und Väter mit Kindern unter 18 Jahren, 
unabhängig vom Wohnort der Kinder. Nicht erwerbstätige Personen ohne Einkommen wurden mit 0 kodiert und bei der 
Berechnung der Mittelwerte berücksichtigt. Werte wurden deflationiert und das Jahr 2020 als Referenz verwendet 
(Statistisches Bundesamt 2023f). Trennungen beziehen sich auf die erste elterliche Trennung im Beobachtungszeitraum. Dies 
kann eine Trennung der Eltern, aber auch der Stiefeltern sein. Personen, die im Vorjahr der Trennung nicht mit einem Partner 
bzw. einer Partnerin zusammengelebt haben, wurden ausgeschlossen. Fallzahlen in Personenjahren: 7.680 Frauen, 4.372 
Männer. Die Berechnungen wurden gewichtet mit jeweiligem Querschnittsgewicht (Variable phrf). 

Quelle: SOEP (Goebel u. a. 2023); eigene Berechnungen 

2.4.5 Armutsgefährdung und Transferabhängigkeit im Trennungsprozess 
Obwohl gerade Mütter im Laufe des Trennungsprozesses ihre Erwerbstätigkeit ausbauen, steigt für sie dennoch 
im selben Zeitraum auch die Armutsgefährdung. International vergleichende Studien zeigen, dass dieser Effekt 
für Deutschland besonders ausgeprägt ist (Thielemans/Mortelmans 2022). Gleichzeitig steigt auch die Wahr-
scheinlichkeit des Bezugs von Sozialleistungen im Trennungszeitraum sprunghaft an (siehe Abbildung 2-21). Da 
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Transferzahlungen bedarfsabhängig sind und die Bedürftigkeit auf Basis des Haushaltseinkommens berechnet 
wird, ergeben sich mit der Trennung neue Konstellationen der Berechtigung. Konkret bedeutet es, dass das Ein-
kommen des (ehelichen oder nichtehelichen) Lebenspartners bzw. der -partnerin bei der Bestimmung von Sozi-
alleistungen nicht mehr mitberücksichtigt wird. Dazu kommt, dass Kinder zumeist bei Müttern wohnhaft bleiben, 
sodass die Bedarfe in deren Haushalten im Schnitt höher sind als jene von Vätern. Eine relevante Frage ist, welche 
Bedeutung in diesem Zusammenhang Unterhaltszahlungen haben und wie möglicherweise die Unterhaltsrechts-
reform aus dem Jahr 2008 zu einer „Verschiebung“ von „privater und öffentlicher Verantwortung“ geführt hat 
(Wapler 2014a, S. 36). Vereinfacht ausgedrückt stellt sich die Frage, ob die Transferabhängigkeit von Trennungs-
müttern im Schnitt gestiegen ist, wohingegen Trennungsväter auf Kosten der Allgemeinheit eheliche Unterhalts-
zahlungen „gespart“ haben. Leider ist die Datenbasis bislang zu dürftig, um diese Frage abschließend zu beurtei-
len. 
Der Bezug von Sozialleistungen schließt eine Erwerbstätigkeit nicht aus. Die Zahl der Aufstocker:innen – also 
Personen, die trotz Erwerbstätigkeit auf Transferzahlungen angewiesen sind – ist unter den alleinlebenden Frauen 
mit Kindern besonders hoch (Achatz u. a. 2013). Im Jahr 2019 waren 31 Prozent der alleinlebenden Frauen mit 
Kindern unter 18 Jahren im Haushalt und 22 Prozent der Männer Aufstocker:innen. Nur ein kleiner Prozentsatz 
von ihnen war allerdings in Vollzeit erwerbstätig, sodass die Bedürftigkeit sich wahrscheinlich weniger über ge-
ringe Löhne, sondern über den Erwerbsumfang ergibt, der kein existenzsicherndes Einkommen generiert. Eine 
Ausnahme sind alleinlebende Frauen mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt in Transferbezug in Ostdeutsch-
land, von denen mehr als 10 Prozent in Vollzeit erwerbstätig waren (Analysen hier nicht in Tabelle dargestellt).  

Abbildung 2-21: ALG II oder Sozialgeld beziehende Eltern mit Kindern unter 18 Jahren nach 
Trennungszeitpunkt 2000 bis 2021 (in Prozent) 

Anmerkung: Enthalten sind in der Stichprobe alle Mütter und Väter mit Kindern unter 18 Jahren, unabhängig vom Wohnort 
der Kinder. Trennungen beziehen sich auf die erste elterliche Trennung im Beobachtungszeitraum. Dies kann eine Trennung 
der Eltern, aber auch der Stiefeltern sein. Personen, die im Vorjahr der Trennung nicht mit einem Partner bzw. einer Partnerin 
zusammengelebt haben, wurden ausgeschlossen. Fallzahlen in Personenjahren: 6.077 Frauen, 3.234 Männer. Die Berechnun-
gen wurden gewichtet mit jeweiligem Querschnittsgewicht (Variable phrf). 
Quelle: SOEP (Goebel u. a. 2023); eigene Berechnungen 
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2.5 Vermögen und Alterssicherung 
2.5.1 Vermögen 
Grundsicherungsleistungen machen einen großen Teil des Haushaltseinkommens von Alleinlebenden mit Kin-
dern aus (Abbildung 2-22). Die Einkommensquellen unterscheiden sich damit deutlich nach Familienformen. 
Dies gilt auch für die Bedeutung von Einkünften aus Vermögen, die aus den Ungleichheiten im Vermögensbesitz 
erwachsen. Die Vermögenssituation hängt nicht notwendigerweise mit den Einkommensmöglichkeiten zusam-
men, hat sich aber oft aus vergangenem Einkommen gespeist und stellt somit in der Vergangenheit erworbene 
Besitzansprüche auf zukünftiges Einkommen dar (Manduca 2022). Darüber hinaus kann Vermögen, anders als 
Einkommen, direkt auf die nächste Generation übertragen werden und den Kindern bessere Startbedingungen 
bieten. 
Wie im Folgenden dargestellt wird, verfügen Alleinlebende mit Kindern häufig über gar keine Vermögenswerte 
und falls doch, sind diese im Durchschnitt deutlich geringer als bei Kernfamilien und Stieffamilien. Auch inter-
national tragen Alleinlebende mit Kindern ein größeres Risiko der Vermögensarmut als Kernfamilien. Die Gründe 
liegen in ihrem geringeren Einkommen, den relativ hohen Kosten des Wirtschaftens im Vergleich zum Einkom-
men, geringeren Spar- und Investitionsmöglichkeiten, den direkten Kosten der Scheidung oder Trennung sowie 
einer meist vorangegangenen geschlechterspezifischen Arbeitsteilung, die besonders für Frauen zu geringeren 
Einkommensmöglichkeiten führt. Zu berücksichtigen ist zudem, dass das Scheidungs- oder Trennungsrisiko 
durch ökonomische Faktoren wie Arbeitslosigkeit und eine angespannte ökonomische Haushaltslage beeinflusst 
wird (Solaz u. a. 2020). Ein niedriges Vermögen kann damit zugleich Ursache wie auch Folge von Trennung und 
Scheidung sein.  
Die Vermögenssituation unterscheidet sich stark nach dem Weg in die allein- und getrennt erziehende Elternschaft 
(siehe Tabelle 2-16). So verfügen Alleinerziehende nach dem Tod des anderen Elternteils in der Regel über mehr 
Vermögen als Allein- oder Getrennterziehende nach Trennung oder Scheidung (Lersch 2023). Trennung und 
Scheidung sind mit erheblichen Vermögensnachteilen verbunden. Wie Lersch (2023) in einer Dekompositions-
analyse zeigt, liegt dies in erster Linie im geringeren Haushaltseinkommen und in den Beschäftigungsmerkmalen 
begründet. Außerdem reduziert sich das Vermögen von Personen um die Trennung und Scheidung herum (Boer-
tien/Lersch 2021), was sich bis ins hohe Alter negativ auswirkt. Wohnvermögen ist besonders stark durch Tren-
nung und Scheidung beeinträchtigt. Die Zusammenhänge gelten auch für die Kinder. Bei erwachsenen Kindern, 
deren Eltern getrennt oder geschieden sind, sind die Vermögensbestände deutlich geringer als bei Personen, die 
in ihrer Kindheit keine Trennung oder Scheidung erlebt haben.  
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Abbildung 2-22: Bruttohaushaltseinkommen nach Einkommensquellen und Familienformen mit 
Kindern unter 18 Jahren 2018 (Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: Einkommen aus Erwerbstätigkeit umfasst sowohl abhängige wie auch selbstständige Erwerbstätigkeit, nichtöf-
fentliche Transfers umfassen auch Einnahmen aus Untervermietung. Fallzahlen Alleinlebende mit Kindern: 3.146, Paarhaus-
halte mit Kindern: 7.433. 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2020b) basierend auf Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2018; eigene Darstel-
lung 
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Tabelle 2-16: Vermögen, Schulden und Reserven nach Familienform mit Kindern bis 16 Jahren im 
Haushalt 2017 (Deutschland; Median in Euro; ohne Vermögen, Schulden und 
Reserven in Prozent) 

Alleinlebende mit Kindern 

Nach Trennung 

 Median Anteil ohne 

Nettovermögen 20 € 34 

Bruttovermögen 475 € 44 

Schulden 0 € 66 

Wohnvermögen 0 € 81 

Reserven 0 € 36 

N (Fallzahlen) 445  

Nach Scheidung 

 Median Anteil ohne 

Nettovermögen 2.732 € 20 

Bruttovermögen 4.694 € 29 

Schulden 0 € 56 

Wohnvermögen 0 € 67 

Reserven 1.196 € 24 

N (Fallzahlen) 768  

Nie verpartnert 

 Median Anteil ohne 

Nettovermögen 0 € 66 

Bruttovermögen 0 € 73 

Schulden 0 € 91 

Wohnvermögen 0 € 100 

Reserven 0 € 66 

N (Fallzahlen) 63  
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Nach Tod 

Median Anteil ohne 

Nettovermögen 44.654 € 15 

Bruttovermögen 48.007 € 20 

Schulden 0 € 67 

Wohnvermögen 30.506 € 39 

Reserven 2.556 € 23 

N (Fallzahlen) 145 

Paarhaushalte mit Kindern 

Stieffamilie 

Median Anteil ohne 

Nettovermögen 8.513 € 15 

Bruttovermögen 14.331 € 23 

Schulden 669 € 47 

Wohnvermögen 0 € 59 

Reserven 2.923 € 16 

N (Fallzahlen) 531 

Kernfamilie 

Median Anteil ohne 

Nettovermögen 40.118 € 9 

Bruttovermögen 60.752 € 12 

Schulden 3.990 € 40 

Wohnvermögen 22.961 € 38 

Reserven 8.923 € 12 

N (Fallzahlen) 4.004 

Anmerkung: Spaltenweise werden verschiedene Arten von Vermögen, Schulden und Reserven gezeigt. Zeilenweise wird für 
verschiedene Familienformen der Median zu den einzelnen Vermögensarten bzw. zu den Schulden und Reserven angegeben 
sowie der Prozentuale Anteil der jeweiligen Familienformen, auf den die Vermögensarten bzw. Schulden und Reserven nicht 
zutreffen (gekennzeichnet mit „Anteil ohne“). Beispielsweise verfügen Alleinlebende mit Kindern nach einer Trennung zu 
34 Prozent über kein Nettovermögen. Die Berechnungen wurden gewichtet und imputiert. 
Quelle: Lersch (2023) basierend auf SOEP 
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Alleinlebende mit Kindern, die nie in einer Partnerschaft mit dem anderen Elternteil gelebt haben, haben das 
geringste Vermögen (Lersch 2023). Im Median besitzen sie im Jahr 2017 ein Nettovermögen von Null Euro (im 
arithmetischen Mittel sind es etwa 9.500 Euro), welches daraus resultiert, dass etwa 7 Prozent ein negatives Net-
tovermögen haben, also mehr Schulden als Bruttovermögen. Auch Alleinlebende mit Kindern, die durch eine 
Trennung in die Lebensform eingetreten sind, verfügen im Median nur über etwa 20 Euro Nettovermögen (siehe 
Tabelle 2-16). Etwa ein Drittel hat gar kein Vermögen, und weitere 17 Prozent haben überwiegend Schulden. Bei 
der dritten Gruppe, Alleinlebende mit Kindern, die durch eine Scheidung in die Lebensform eingetreten sind, hat 
etwa ein Fünftel kein Vermögen, und 15 Prozent haben ein negatives Vermögen. Damit liegt der Median für das 
Nettovermögen bei gut 2.700 Euro. Mit Abstand mehr Vermögen haben Alleinerziehende nach dem Tod des 
anderen Elternteils. Der Median mit rund 45.000 Euro liegt sogar noch höher als bei Kernfamilien. Insgesamt 
lässt sich festhalten, dass Alleinerziehende nach dem Tod eines Elternteils am meisten Pro-Kopf-Haushaltsver-
mögen besitzen, und zwar noch vor Kernfamilien. Es folgen mit großem Abstand die Stieffamilien, dann die 
Alleinlebenden mit Kindern nach einer Scheidung. Diejenigen Eltern, die seit der Geburt des Kindes nie in einer 
Partnerschaft gelebt haben, bilden das Schlusslicht mit keinem Vermögen. Dieses Muster der Ungleichheit zeigt 
sich sowohl im Bruttovermögen wie im Nettovermögen. Im Ergebnis verfügen Alleinlebende mit Kindern über 
wenig finanzielle Reserven – nach Trennung über keine und nach Scheidung über knapp 1.200 Euro –, während 
Kernfamilien mit knapp 9.000 Euro im Median mehr als achtmal so viele finanzielle Reserven haben. Die Ver-
mögensnachteile von Kindern aus allein- und getrennt erziehenden Familien im Vergleich zu Kindern aus Kern-
familien bleiben nach den Berechnungen von Lersch (2023) auch dann bestehen, wenn das Vermögen des jeweils 
getrennt lebenden Elternteils einbezogen wird. 
Das oben dargestellte Muster wiederholt sich auch beim Wohnvermögen, welches in der Regel den größten Anteil 
am Gesamtvermögen hat. Die wenigsten Alleinlebenden mit Kindern verfügen über Wohnvermögen: Alleinle-
bende mit Kindern nach Trennung nur zu 20 Prozent, nach Scheidung zu 33 Prozent und ohne vorherige Partner-
schaft über gar keines. Im Gegensatz dazu haben 49 Prozent der Stieffamilien Wohnvermögen und 62 Prozent 
der Kernfamilien. Unter den Alleinerziehenden nach Tod verfügt wegen der üblichen Erbfolge ein ähnlich hoher 
Anteil über Immobilienbesitz wie bei den Kernfamilien. Im internationalen Vergleich erscheint der negative Zu-
sammenhang der Eigentumsquote mit einer Trennung oder Scheidung in Deutschland besonders ausgeprägt und 
könnte mit besseren Zugangsbedingungen zu Krediten, einer höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen und einer 
engmaschigeren sozialen Sicherung abgefedert werden (Dewilde/Stier 2014). 
Bezüglich der sich aufdrängenden Frage nach Ursache und Wirkung zeigt sich, dass geringere Vermögen mit 
einer größeren Wahrscheinlichkeit für Trennung und Scheidung einhergehen, dass also Paare, die sich trennen, 
häufig schon vor dem Auseinandergehen weniger Vermögenswerte haben (McLanahan/Tach/Schneider 2013; 
Killewald/Lee/England 2023), was ihr Trennungsrisiko erhöhen könnte. Gleichzeitig führt Lersch (2023) Evidenz 
dafür an, dass Trennung und Scheidung auch ursächlich zu Vermögensnachteilen führen können. Zudem hebt er 
die geschlechtsspezifische Dimension und Benachteiligung hervor. Dabei verweist er auch auf die Rolle der recht-
lichen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen für das Ausmaß der Benachteiligung. So sind die geschlechts-
spezifischen Ungleichheiten bei getrennten nichtehelichen Lebensgemeinschaften wegen der fehlenden rechtli-
chen Absicherung noch stärker ausgeprägt als bei geschiedenen Eheleuten, bei denen das Konstrukt der Zuge-
winngemeinschaft sicherstellen soll, dass beide Ehegatten gleichermaßen von dem während der Ehe erworbenen 
Vermögen profitieren: Scheidung ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen mit einem starken Rückgang des 
Haushaltsvermögens verbunden. Dies ist bei Trennung einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft nur bei Frauen 
zu beobachten, nicht dagegen bei Männern. Da Paare in nichtehelichen Lebensgemeinschaften von vornherein 
über weniger Vermögen verfügen (Boertien/Lersch 2021), drohen bei Trennung zwar insgesamt geringere Ver-
luste. Allerdings haben Frauen in nichtehelichen Lebensgemeinschaften häufiger als Männer aufgrund von Sor-
getätigkeit ihren Erwerbsumfang reduziert und im Schnitt ein niedrigeres Einkommen erwirtschaftet. Im Unter-
schied zu den Ehen fehlt hier der rechtlich-institutionelle Ausgleichsmechanismus, der über das Prinzip der Zu-
gewinngemeinschaft einen Ausgleich herstellt. Lersch (2023, S. 18) erklärt deshalb den Vermögensverlust von 
Frauen nach Trennungen damit, „dass das während der Kohabitation angesammelte Vermögen bei der Trennung 
nicht geteilt wird, während dies bei einer Scheidung der Fall ist.“ Bei diesen Vergleichen sind Rentenvermögen 
und andere sozialrechtliche Ansprüche noch gar nicht mitberücksichtigt und würden die Diskrepanz der Folgen 
von Trennung und Scheidung auf das Vermögen noch vergrößern.  
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2.5.2 Alterssicherung und Lebensform 
2.5.2.1 Lebensform und individuelle Ansprüche in der Gesetzlichen Rentenversicherung 

(GRV) 
Elternschaft ist eine lebenslange Verbindung zwischen Eltern und Kindern. Hingegen ist die Phase des Erziehens 
und der Sorgetätigkeit begrenzt. Somit ist auch die Phase des Allein- und Getrennterziehens spätestens dann be-
endet, wenn die Kinder den elterlichen Haushalt verlassen. Dennoch können sich die Entscheidungen und Bedin-
gungen während der Zeit der Sorgetätigkeit gravierend auf spätere Lebensphasen, wie vor allem auf die Alterssi-
cherung, auswirken.  
Auch wenn ein Vergleich der Renteneinkommen zwischen den Ländern schwierig ist, gibt die geschlechtsspezi-
fische Rentenlücke (gender pension gap, GPG) einen Hinweis auf die Unterschiede in der Alterssicherung von 
Männern und Frauen. Bei dieser Kennzahl schneidet Deutschland im länderübergreifenden Vergleich außerge-
wöhnlich schlecht ab (OECD 2020). Im Jahr 2023 lag der GPG für die Altersklasse 65 bis 74 für Deutschland bei 
27 Prozent , was bedeutet, dass die Rente einer Frau im Durchschnitt 27 Prozent niedriger war als die Rente eines 
Mannes. Der Wert stellt eine Verbesserung gegenüber den Vorjahren dar, liegt aber weiterhin über dem EU-
Schnitt (Eurostat 2024b). 
Unterschiede in der individuellen Alterssicherung von Männern und Frauen stehen im direkten Zusammenhang 
mit den Unterschieden in den Erwerbsbiografien und -einkommen und dem geschlechtsspezifischen Sorgeverhal-
ten (siehe Kapitel 4). Sorgearbeit wird zwar in Form der zusätzlichen Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten 
(wie auch in geringerem Maße in Form von Entgeltpunkten für Pflege) berücksichtigt; diese Regelungen können 
jedoch die geschlechtsspezifische Schieflage nur geringfügig korrigieren (Mika/Czaplicki/Post 2016). Vergleicht 
man die individuellen Rentenanwartschaften von geschiedenen und verheirateten Frauen, stellt man für Deutsch-
land fest, dass geschiedene deutlich höhere individuelle Anwartschaften akkumulieren als verheiratete Frauen 
(Fasang/Aisenbrey/Schomann 2013; Kreyenfeld/Schmauk/Mika 2023). Der Grund hierfür ist vor allem, dass 
Frauen nach einer Scheidung ihre Erwerbstätigkeit in der Regel ausweiten. Zudem ist der Versorgungsausgleich 
(siehe unten) ein gewichtiges sozialpolitisches Instrument, welches einen positiven Einfluss auf die individuellen 
Altersrenten von geschiedenen Frauen hat.  
Ein bislang in der Literatur weniger beachteter Befund ist, dass geschiedene Männer vergleichsweise wenige 
individuelle Renteneinkommen akquirieren (Schmauk 2023). Abbildung 2-23 stellt die Zusammenhänge auf Ba-
sis der erwarteten Rentenzahlbeträge der Geburtsjahrgänge 1950 bis 1979 dar (für ältere Jahrgänge siehe Kreyen-
feld/Schmauk/Mika 2023). Die Mechanismen, die hinter den niedrigen Anwartschaften bei geschiedenen Män-
nern stehen, sind komplex. Neben dem Versorgungsausgleich, der dazu führt, dass sich die Rentenzahlbeträge 
von geschiedenen Männern im Schnitt reduzieren, kommt hinzu, dass die Erwerbsbeteiligung und das Einkom-
men von Männern im Scheidungsprozess im Gegensatz zu denen von Frauen eher rückläufig sind (Brügg-
mann/Kreyenfeld 2023). Zudem sind Scheidung wie auch Wiederheirat bei Männern stark selektiv, d. h. gesund-
heitliche Beeinträchtigung, Arbeitslosigkeit oder ein geringes Einkommen reduzieren die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Wiederheirat deutlich. Im Einklang damit sind die individuellen Renteneinkommen geschiedener und wieder-
verheirateter Männer deutlich höher als jene von geschiedenen Männern, die nicht wieder geheiratet haben (siehe 
Abbildung 2-23). 
Vergleicht man geschiedene Frauen und Männer, die bis zum Befragungszeitpunkt nicht wieder geheiratet haben, 
stellt man fest, dass deren Rentenanwartschaften sich kaum unterscheiden. Auf der einen Seite könnte man damit 
eine Scheidung als „Gender Equalizer“ (Kreyenfeld/Schmauk/Mika 2023) bezeichnen. Auf der anderen Seite be-
deutet dies, dass weder geschiedene Frauen noch geschiedene Männer hinreichend Rentenanwartschaften vorwei-
sen können und das Risiko für beide Gruppen erhöht ist, auf Grundsicherung im Alter zurückgeworfen zu werden. 
Verschärft ist zu bedenken, dass in der Abbildung 2-23 nur Anwartschaften in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung berücksichtigt werden können, weil nur für diese verlässliche Daten vorliegen. Würde man die zweite und 
dritte Säule (Betriebsrenten und private Anwartschaften) zusätzlich in die Kalkulation einbeziehen, würden sich 
die Muster vermutlich noch verschärfen, da eine Trennung oder Scheidung dazu führen kann, dass Immobilien-
vermögen liquidiert werden. Beispielsweise zeigen Analysen auf Basis des Mikrozensus 2018, dass 17 Prozent 
der geschiedenen Männer im Alter von 65 bis 74 Jahren eine Betriebsrente beziehen, im Vergleich zu 23 Prozent 
der verheirateten Männer. Bei den Frauen ist der Zusammenhang gegenläufig: 18 Prozent der geschiedenen, aber 
nur 13 Prozent der verheirateten Frauen beziehen eine Betriebsrente (eigene Analysen auf Basis des Mikrozensus 
2018). Private Lebens- bzw. Rentenversicherungen haben generell eine geringe Bedeutung. Nur drei Prozent der 
65- bis 74-Jährigen bezogen diese zum Befragungszeitpunkt mit geringen Unterschieden nach Familienstand.
Hingegen existieren große Unterschiede beim Wohneigentum. Nur etwa 30 Prozent der zum Befragungszeitpunkt
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Geschiedenen im Alter von 65 bis 74 Jahre ist Eigentümer:in des bewohnten Hauses oder der Wohnung, im Ver-
gleich zu fast 70 Prozent bei den Verheirateten. Die Geschlechter-Unterschiede sind dabei gering (Tabelle nicht 
dargestellt). 

Abbildung 2-23: Erwartete individuelle Rentenzahlbeträge der Geburtsjahrgänge 1950 bis 1979 
(Deutschland; Mittelwerte in Euro mit 95-Prozent-Konfidenzintervall) 

 
Anmerkung: Die erwarteten Renteneinkommen wurden, analog zu den Rentenbescheiden der Rentenversicherung (RV), auf 
Basis der letzten Beitragsjahre prognostiziert. 
Quelle: Kreyenfeld/Schmauk/Brüggmann (2024) basierend auf SOEP-RV 

2.5.2.1.1 Alterssicherung und Lebensform im Haushaltskontext  
Die Rentenzahlbeträge der gesetzlichen Rentenversicherung sind zentral für die Sicherung des Lebensstandards 
im Alter. Für verheiratete und verwitwete Frauen sind es jedoch zumeist nicht die individuellen, sondern die 
Anwartschaften des Partners, die das ökonomische Wohlergehen im Alter bestimmen. Um die Bedeutung des 
Familienstands für die Alterssicherung im Haushaltskontext darzustellen, sind in Tabelle 2-17 verschiedene öko-
nomische Indikatoren abgebildet, die auf Basis des Mikrozensus 2018 für Frauen und Männer, die zum Befra-
gungspunkt zwischen 65 und 74 Jahre alt waren, berechnet wurden. Da der Mikrozensus 2018 auch die Anzahl 
der Geburten von Frauen erfragt, können Analysen auf Mütter begrenzt werden, um einen Einblick in die Alters-
sicherung von Müttern zu erhalten. Angemerkt sei jedoch, dass nur der Familienstand zum Befragungszeitpunkt 
erfasst wird. Unter den verheirateten Frauen mag ein Teil sein, der eine Scheidung, Trennung und Episode allein- 
und getrennt erziehender Elternschaft im Leben erfahren hat, aber zum Befragungszeitpunkt wiederverheiratet 
war. Entsprechend können Verheiratete und Wiederverheiratete mit diesen Daten nicht unterschieden werden. 
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Die Tabelle zeigt trotz dieser Einschränkungen ein eindeutiges ökonomisches Gefälle. Verheiratete Frauen und 
Männer im Alter von 65 bis 74 Jahre erzielen das höchste Einkommen und sind nur selten armutsgefährdet oder 
auf Transferzahlungen angewiesen. Anders sieht es für ledige oder geschiedene Frauen aus. Ihr Armutsrisiko ist 
im Alter stark erhöht. Dies gilt vor allem für jene, die Kinder haben. Etwa 40 Prozent von ihnen sind armutsge-
fährdet, und 15 Prozent sind auf Transferzahlungen wie Grundsicherung im Alter angewiesen.  
Auch für geschiedene und ledige Männer ist das Risiko der Armutsgefährdung und der Transferabhängigkeit stark 
erhöht. Weitergehende Analysen mit den Daten der Deutschen Rentenversicherung zeigen, dass geschiedene 
Männer ein auffallend hohes Risiko haben, vor dem regulären Rentenbezug, Erwerbsminderungsrente zu erhalten 
(Schmauk 2023). Dieser Befund legt nahe, dass die prekäre ökonomische Situation von geschiedenen Männern 
im Alter eng mit gesundheitlichen Problemen verwoben ist. Leider können keine separaten Analysen für Väter 
durchgeführt werden, da die Kinderzahl im Mikrozensus – trotz mehrfacher Anregungen durch verschiedene Gut-
achten von Expertinnen und Experten (siehe beispielweise BMFSFJ 2021c) – weiterhin nicht erhoben wird. Somit 
können keine Aussagen dazu gemacht werden, ob es eher ledige kinderlose Männer sind, die im späten Alter 
armutsgefährdet sind oder eher getrennte oder geschiedene Väter.  
Tabelle 2-17 wurde auf ältere Personen im Alter von 65 bis 74 Jahre (Kohorten 1943 bis 1954) begrenzt. Für diese 
Jahrgänge ist der Anteil der geschiedenen und ledigen Personen noch gering. Beispielsweise waren 12 Prozent 
der Mütter geschieden, und nur 2 Prozent waren ledig. Wenn die nachrückenden Jahrgänge in das Rentenalter 
eintreten, werden sich diese Anteile jedoch deutlich erhöhen. Damit werden sich durch die „Alterung der Famili-
endiversität“ die Altersarmut und die Angewiesenheit auf Grundsicherung im Alter auf der gesamtgesellschaftli-
chen Ebene erhöhen. Entsprechend ist es von zentraler Bedeutung, dass beim Thema Altersarmut nicht nur die 
Erwerbsbiografie, sondern verstärkt auch die Familienbiografie in den Blick genommen werden muss (Brett-
schneider/Klammer 2016). Die gilt für getrennte und geschiedene Mütter, aber auch für getrennte und geschiedene 
Väter, die nicht wieder heiraten. Deren prekäre ökonomische Situation ist bislang kaum thematisiert worden. 

Tabelle 2-17: Nettoäquivalenzeinkommen, Armutsgefährdungsquote (AROP) und Transferbezug 
von Personen im Alter 65 bis 74 zum Befragungszeitpunkt nach Familienstand 2018 
(Deutschland; Einkommensmedian in Euro; AROP und Transferbezug in Prozent) 

Nettoäquivalenzeinkommen 

Alle 

Frauen Männer 

Verheiratet 1.673 € 1.727 € 

Verwitwet 1.511 € 1.762 € 

Ledig 1.451 € 1.411 € 

Geschieden 1.275 € 1.487 € 

Personen mit Kindern 

Frauen Männer 

Verheiratet 1.647 € – 

Verwitwet 1.495 € – 

Ledig 1.297 € – 

Geschieden 1.261 € – 
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AROP 

Alle 

 Frauen Männer 

Verheiratet 10 11 

Verwitwet 16 9 

Ledig 25 29 

Geschieden 32 25 

Personen mit Kindern 

 Frauen Männer 

Verheiratet 10 – 

Verwitwet 16 – 

Ledig 34 – 

Geschieden 33 – 

Transferbezug 

Alle 

 Frauen Männer 

Verheiratet 2 2 

Verwitwet 4 3 

Ledig 10 12 

Geschieden 14 12 

Personen mit Kindern 

 Frauen Männer 

Verheiratet 2 – 

Verwitwet 5 – 

Ledig 14 – 

Geschieden 15 – 

Anmerkung: Unter Transferbezug fallen vor allem Grundsicherung im Alter, jedoch auch Wohngeld, ALG II (Bürgergeld), Hilfe 
in besonderen Lebenslagen. Eingetragene Lebensgemeinschaften sind der Kategorie „Verheiratet“ zugewiesen; Personen, die ver-
heiratet sind, aber getrennt leben, sowie getrennt lebende und aufgehobene eingetragene Lebensgemeinschaften befinden sich in 
der Kategorie „Geschieden“; eingetragene Lebensgemeinschaften, in denen der Partner/die Partnerin verstorben ist, gelten als 
„Verwitwet“. „Personen mit Kindern“ meint Personen, die leibliche Kinder haben. Zu den Männern lagen hierbei keine ausrei-
chenden Daten vor. Die Abkürzung AROP steht für „At risk of poverty“. Fallzahlen Frauen (Alle): 27.996, Frauen (Personen mit 
Kindern): 24.064, Männer (Alle): 25.093. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Standardhochrechnungsfaktor Quartal 
(Variable EF951).  
Quelle: SUF-Mikrozensus 2018 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2022a); eigene 
Berechnungen 
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2.5.2.2 Hinterbliebenenrente und Versorgungsausgleich 
2.5.2.2.1 Hinterbliebenenrente 
Die Hinterbliebenenrente, die bereits im Jahr 1911 eingeführt wurde, gehört zu den etablierten Grundpfeilern des 
sozialen Sicherungssystems, welche die finanziellen Risiken, die mit dem Tod des Ehepartners verbunden sind, 
abfedern (Scheiwe/Frey/Wersig 2014). Anfänglich war diese Leistung nur Ehefrauen vorbehalten. Verwitwete 
Männer hatten nur in besonderen Fällen Zugang zu dieser Leistung, beispielsweise, wenn sie nachweisen konnten, 
dass die verstorbene Ehefrau die „Haupternährerin“ war. Im Anschluss an ein Urteil des Bundesverfassungsge-
richts vom 12. März 1975 mit Wirkung zum 1. Januar 1986 wurde diese generell auf Hinterbliebene, also auch 
auf Witwer, ausgeweitet. Seitdem wird bei der Hinterbliebenenrente eine Einkommensanrechnung angewandt, 
d. h., wenn das Einkommen der Hinterbliebenen eine bestimmte Einkommensgrenze übersteigt, wird die Hinter-
bliebenenrente proportional reduziert. Elternteile, die unverheiratet zusammenleben, sind im Todesfall des ande-
ren nicht durch Hinterbliebenenrenten abgesichert, denn diese sind ehebezogen und setzen eine bestehende Ehe
voraus.
Eine besonders vulnerable Gruppe sind Eltern, die durch den Tod des anderen Elternteils alleinerziehend gewor-
den sind. Diese Gruppe ist relativ klein, denn die Situation, dass ein Elternteil stirbt, während Kinder noch min-
derjährig sind, kommt im Vergleich zu früheren Zeiten, in denen dies der typische Weg in die alleinerziehende 
Elternschaft war, heute relativ selten vor. Wie weiter oben dargelegt ist bei etwa einem Prozent aller Kinder unter 
18 Jahren der zweite Elternteil verstorben (siehe Tabelle 2-4). In dieser Situation kann ein geschiedener Ehegatte, 
der die ehelichen Kinder erzieht, im Fall des Todes des früheren Ehepartners bzw. der -partnerin eine Erziehungs-
rente (§ 47 Absatz 1 SGB VI) erhalten. Dagegen hat ein Elternteil eines nichtehelichen Kindes bei Versterben des 
anderen Elternteils keinen Rentenanspruch. Kinder von geschiedenen und nichtverheirateten Eltern mit Kindern 
unter 18 Jahren werden im Rentenrecht damit unterschiedlich behandelt. Dies ist verfassungsrechtlich problema-
tisch (Scheiwe/Schuler-Harms/Wallrabenstein 2012). Die Frage, ob Erziehungsrenten (§ 47 Absatz 1 SGB VI) 
verfassungsgemäß sind oder wegen des Ausschlusses nichtverheirateter Kinderbetreuender und ihrer nichteheli-
chen Kinder gegen Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz  5 Grundgesetzes (GG) verstößt, hat Gerichte bis hin 
zum Bundesverfassungsgericht beschäftigt.  
Die Bedeutung der Hinterbliebenenrente wie auch der „Elternrente“ zur Abmilderung sozialer Härten ist zwar 
unbestritten. Allerdings spiegelt diese Regelung das Verständnis von Ehe und Familie der jeweiligen Zeit wider, 
in der sie entstanden sind. Zum einen handelt es sich hier nur um abgeleitete Ansprüche, die sich aus der Verbin-
dung mit dem „Haupternährer“ ergeben. Mit einer Wiederheirat verfallen die Ansprüche. Zum anderen zeigt sich 
dies daran, dass die Hinterbliebenenrente wie auch die Elternrente an eine Eheschließung gekoppelt sind. Nicht-
eheliche Lebensformen werden in diesem Sicherungselement nicht berücksichtigt.  

2.5.2.2.2 Die Bedeutung des Versorgungsausgleichs für die Alterssicherung von Geschiedenen 
Eine Scheidung wird in der internationalen Sozialpolitikforschung als neues soziales Risiko (new social risks) 
bezeichnet (Bonoli 2007). Im Unterschied zu den „alten Risiken“ (Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit etc.) wer-
den die neuen Risiken nicht in gleicher Weise durch das sozialstaatliche Sicherungssystem abgefedert, da sie zu 
einer Zeit prävalent wurden, als Wohlfahrtstaaten aufgrund von Budgetkürzungen nicht mehr in der Lage waren, 
zu expandieren (Bonoli 2007). Deutschland hat, was vielfach in der Diskussion unberücksichtigt bleibt, mit der 
Einführung des Versorgungsausgleichs im Jahr 1977 das individuelle Risiko der Scheidung sozialrechtlich be-
rücksichtigt (Radenacker u. a. 2019; Zacher 2022). Der Versorgungsausgleich sieht vor, dass die während der Ehe 
akkumulierten gesetzlichen Versorgungsanwartschaften summiert und zwischen den Getrennten geteilt werden. 
Im Unterschied zur Hinterbliebenenrente handelt es sich hier nicht um abgeleitete Ansprüche, die bei Wiederhei-
rat verfallen. Stattdessen werden die Entgeltpunkte aus dem Versorgungsausgleich zwischen den Ex-Partner:in-
nen aufgeteilten und als Malus oder Bonus im individuellen Rentenkonto der gesetzlichen Rentenversicherung 
verbucht. Bei einer Wiederheirat bleiben sie erhalten. 
Tabelle 2-18 stellt dar, in welcher Weise der Versorgungsausgleich die Rentenanwartschaften der Geburtsjahr-
gänge 1950 bis 1979 beeinflusst. Da diese Jahrgänge noch zum Teil erwerbstätig sind, handelt es sich um Schät-
zungen, deren Werte sich noch verschieben können, wenn diese Jahrgänge das Rentenalter erreichen (für ältere 
Geburtsjahrgänge, die bereits das Rentenalter erreicht haben, siehe Kreyenfeld/Schmauk/Mika 2023). Für Frauen, 
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die einen Versorgungsausgleich erhalten, erhöhen sich die Anwartschaften um 11 Prozentpunkte, während Män-
ner im Schnitt einen Rückgang um 6 Prozentpunkte hinnehmen müssen.42 Der Versorgungsausgleich ist damit 
ein effektives Instrument, um die Renten von Frauen und Männern nach Scheidung zu nivellieren und die Kosten 
einer ungleichen Aufteilung der Sorgearbeit, die während der Ehe entstanden sind, zu einem Teil zu berücksich-
tigen.  

Tabelle 2-18: Entgeltpunkte der Geburtsjahrgänge 1950 bis 1979 vor und nach 
Versorgungsausgleich zum Befragungszeitpunkt 2020/2021 (Deutschland; 
Versorgungsausgleich in Mittelwerten und Prozent; Abschlag/Zuschlag in 
Mittelwertdifferenz und Prozentpunkten) 

Frauen 

 Entgeltpunkte in Prozent 

Entgeltpunkte vor Versorgungsausgleich 26 100 

Versorgungsausgleich: Abschlag/Zuschlag +2 +11 

Entgeltpunkte nach Versorgungsausgleich 28 111 

N (Fallzahlen) 658  

Männer 

 Entgeltpunkte in Prozent 

Entgeltpunkte vor Versorgungsausgleich 35 100 

Versorgungsausgleich: Abschlag/Zuschlag -2 -6 

Entgeltpunkte nach Versorgungsausgleich 33 94 

N (Fallzahlen) 435  

Anmerkung: Nur Frauen und Männer, die einen Versorgungsausgleich durchgeführt haben. Angemerkt sei zudem, dass die 
Personen das Rentenalter noch nicht erreicht haben und damit die Tabelle nur eine Bestandsaufnahme der bis zum Interview-
zeitpunkt erreichten Entgeltpunkte von Geschiedenen liefert.  
Quelle: Kreyenfeld/Schmauk/Brüggmann (2024) basierend auf SOEP-RV; eigene Berechnungen 

Ähnlich wie bei der Hinterbliebenenrente können Personen, die niemals verheiratet waren, auch nicht vom Ver-
sorgungsausgleich profitieren. Bislang war der Anteil der niemals verheirateten Personen, die Kinder haben und 
schon das Rentenalter erreicht haben, gering. Durch den Wandel der Lebensformen und die Zunahme nichteheli-
cher Lebensgemeinschaften mit Kindern, rücken langsam Personen in das Rentenalter vor, die Kinder hatten, aber 
niemals verheiratet waren. Dies gilt vor allem für Ostdeutschland, wo nichteheliche Elternschaft weiter verbreitet 
ist als in Westdeutschland. Obwohl die Sorgearbeit in nichtehelichen Partnerschaften etwas gleichmäßiger orga-
nisiert ist als in ehelichen (siehe Kapitel 4), reduzieren auch Frauen in nichtehelichen Lebensgemeinschaften auf-
grund von Sorgeverpflichtungen ihre Erwerbstätigkeit häufiger als Männer. Im Fall einer Trennung können diese 
nicht von Kompensationsmechanismen wie dem Versorgungsausgleich profitieren. 
Es liegen seit Längerem Reformvorschläge vor, die auf die Reduzierung des Gender-Pension-Gaps (geschlechts-
spezifische Rentenlücke) und die Reduzierung der Benachteiligung von Sorgearbeit abzielen, die für geschiedene, 
aber vor allem auch für niemals verheiratete Mütter besonders relevant sind. Der Zweite Gleichstellungsbericht 
hat dazu wichtige Empfehlungen erarbeitet, an die sich die Sachverständigenkommission anschließt. Die Emp-
fehlungen umfassen die Verlagerung von der abgeleiteten hin zur eigenständigen Sicherung, insbesondere der 

 
42  Nach einem durchgeführten Versorgungsausgleich können die abgegebenen Rentenpunkte durch eine Nachzahlung wieder ausgeglichen 

werden. Bislang existieren keine Forschungen dazu, inwiefern dies tatsächlich praktiziert wird. 
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Einführung eines Anwartschaftssplittings bei Ehepartner:innen sowie eingetragenen Lebenspartner:innen als Re-
gelmodell, die Schaffung eines nachsorgenden sozialen Ausgleichs bei niedrigen Rentenansprüchen, die Verbes-
serung der Anrechnung von Pflegezeiten in der GRV, die Verbesserung des Zugangs von Frauen zur betrieblichen 
und privaten Alterssicherung und die systematische Berücksichtigung von Sorgearbeit (BMFSFJ 2018). Die Sach-
verständigenkommission empfiehlt entlang dieser früheren Empfehlungen, Alterssicherungskonzepte zu entwi-
ckeln, die weniger an der Eheschließung anknüpfen und stattdessen Elternschaft und Sorgetätigkeiten in den 
Vordergrund rücken. In diesem Zusammenhang sollte geprüft werden, ob das Rentensplitting für Ehepartner:in-
nen, das derzeit nur auf Antrag durchgeführt wird, als Regelfall implementiert und auf nichteheliche Lebensge-
meinschaften ausgeweitet werden könnte.  

2.6 Die Wohnsituation von Alleinlebenden mit Kindern 
2.6.1 Problemlagen 
Die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt belastet viele Familien, ist aber für Trennungsfamilien, die 
häufiger in Großstädten wohnen, wo sich die Probleme verschärfen, von besonderer Brisanz. Wohnkosten machen 
gerade bei Alleinlebenden mit Kindern einen großen Teil der monatlichen Ausgaben aus. Im Jahr 2021 lag die 
durchschnittliche Wohnkostenbelastung gemessen am Haushaltsnettoeinkommen für Alleinlebende mit Kindern 
bei 30 Prozent, für Paare mit zwei Kindern hingegen bei 22 Prozent (Abbildung 2-24). Die Wohnkostenbelastung 
ist zudem nicht statisch, sondern vor allem seit dem Jahr 2003 für alle Familien angestiegen. Von einer steigenden 
Mietkostenbelastung sind insbesondere Alleinlebende mit Kindern negativ betroffen (Tobsch 2019). Dementspre-
chend spielt die Wohnkostenbelastung auch eine Rolle bei der hohen Armutsgefährdung von Alleinlebenden mit 
Kindern. Andersherum befindet sich unter der armutsgefährdeten Bevölkerung ein hoher Anteil an Alleinleben-
den mit Kindern (Abbildung 2-24). Nach Mietzahlung unterschreiten 26 Prozent der Alleinlebenden mit Kindern 
in deutschen Großstädten das Existenzminimum, liegen also unter dem Bürgergeld-Regelbedarf (Holm u. a. 
2021). Bei Paaren mit Kindern trifft dies auf 14 Prozent der Haushalte zu (Holm u. a. 2021). 
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Abbildung 2-24: Anteile Wohnkosten am verfügbaren Einkommen nach Haushaltstypen mit 
abhängigen Kindern unter 25 Jahren 2021 (Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: Die Daten werden auf Haushaltsebene gezeigt. Für Mieter:innen entsprechen die Wohnkosten der Summe aus 
der Bruttowarmmiete, die an die Vermieterin oder den Vermieter gezahlt wird, und den Kosten an Dritte. Bei den Eigentü-
merinnen und Eigentürmern setzen sich die Wohnkosten aus den Energie- und Heizkosten, der Grundsteuer sowie weiteren 
Nebenkosten (z. B. für den Wasserverbrauch, die Müllabfuhr oder den Schornsteinfeger) zusammen. Auch die Kosten für 
regelmäßige Wartungen und Instandhaltungen sowie Zinsen für mögliche Hypothekenkredite zählen bei den Eigentümerinnen 
und Eigentümern zu den Wohnkosten. 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2024a) basierend auf EU-SILC 2021; eigene Darstellung 

Ein Teil der Differenzen in der Wohnkostenbelastung nach Familienform dürfte damit zusammenhängen, dass 
Alleinlebende mit Kindern vor allem in Ballungsgebieten leben, wo die Wohnungssituation besonders angespannt 
ist. Wie Tabelle 2-19 zeigt, ist zudem die Wohnkostenbelastung für Alleinlebende mit Kindern in kleineren Städ-
ten und Gemeinden niedriger als in Großstädten. Dennoch sind auch in kleinen Gemeinden Alleinlebende mit 
Kindern im Haushalt deutlich stärker durch Wohnkosten belastet als Paarhaushalte mit Kindern. 
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Tabelle 2-19: Wohnkostenbelastung von über 40 Prozent vom verfügbaren Nettohaushalts-
einkommen nach Familienform mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt und 
Gemeindegröße in Einwohnerzahl 2018 (Deutschland, in Prozent) 

unter 20.000 N (Fallzahlen) 20.000 
bis 499.999 N (Fallzahlen) ab 500.000 N (Fallzahlen) 

Alleinlebende Frauen 
mit Kindern 21 2.606 29 3.466 36 1.545 

Alleinlebende Männer 
mit Kindern  9 388 18 416 24 191 

Frauen in Paarhaushalten 
mit Kindern  2 16.113 5 15.870 8 6.122 

Anmerkung: Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Standardhochrechnungsfaktor Quartal (Variable EF951). 
Quelle: SUF-Mikrozensus 2018 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2022a); eigene 
Berechnungen 

Neben der starken Wohnkostenbelastung leben Alleinlebende mit Kindern zudem häufig in überbelegten Woh-
nungen, in denen nur wenige Zimmer im Verhältnis zur Personenzahl zur Verfügung stehen (Boll 2023). Bei-
spielsweise lag im Jahr 2021 die Überbelegungsrate Alleinlebender mit Kindern in Deutschland bei 28 Prozent, 
während sie bei Paaren mit ein oder zwei Kindern unter 10 Prozent lag (Boll 2023). Tabelle 2-20 zeigt zudem, 
dass große Unterschiede nach Gemeindegröße existieren. Einheitlich für alle Gemeindegrößen zeigt sich, dass der 
Raumbedarf von alleinlebenden Frauen mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt seltener gedeckt war als der von 
alleinlebenden Männern mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt. Bei Letzteren war er wiederum seltener gedeckt 
als bei den Müttern in Partnerschaften mit minderjährigen Kindern im Haushalt.  

Tabelle 2-20: Nicht gedeckter Wohnraumbedarf nach Familienform mit Kindern unter 18 Jahren 
im Haushalt und Gemeindegröße in Einwohnerzahl 2018 (Deutschland, in Prozent) 

unter 20.000 N (Fallzahlen) 20.000 bis 
499.999 N (Fallzahlen) ab 500.000 N (Fallzahlen) 

Alleinlebende Frauen 
mit Kindern 17 2.706 23 3.604 37 1.598 

Alleinlebende Männer 
mit Kindern  11 404 19 427 28 198 

Frauen in Paarhaushalten 
mit Kindern  5 16.732 9 16.325 16 6.245 

Anmerkung: Die Berechnungen zur Überbelegungsrate erfolgten nach Eurostat (2021) und wurden gewichtet mit dem Stan-
dardhochrechnungsfaktor Quartal (Variable EF951). 
Quelle: Mikrozensus SUF 2018 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2022a); eigene 
Berechnungen 

Neben der starken Belastung durch Wohnkosten können Alleinlebende mit Kindern nur selten von Entlastungen 
profitieren, die sich durch abgezahltes Wohneigentum ergeben (Elsas/Rinklake 2022; Holm u. a. 2021). Für die 
meisten Menschen in Deutschland (und Europa) stellt Wohneigentum den bedeutendsten Vermögenswert dar und 
spielt eine zentrale Rolle beim Vermögensaufbau und bei der Alterssicherung (Lersch/Dewilde 2018; Pfef-
fer/Waitkus 2021). Das Risiko, Wohneigentum als Vermögenskomponente nach einer Trennung oder Scheidung 
zu verlieren, ist stark erhöht (Lersch 2023). Dies liegt u. a. daran, dass Wohneigentum aufgrund von Notarkosten, 
Steuern, der Aufnahme von Hypotheken und der Aufbringung (meist) erheblichen Eigenkapitals zunächst mit 
hohen Anfangskosten verbunden ist, für die das Zusammenlegen der Ressourcen zweier Menschen nötig ist. Da 
mit einer Trennung oder Scheidung meist auch eine räumliche Separierung der Ex-Partner:innen einhergeht, müs-
sen dann gemeinsam erworbene Immobilien aufgrund mangelnder finanzieller Auszahlungsmittel und den mit 
einer Scheidung verbundenen hohen Kosten häufig verkauft werden (Lersch 2023; Kapelle/Baxter 2021). Dies 
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geschieht meist unter Zeitdruck und nicht unter optimalen Bedingungen, weshalb auch ein Großteil der Vermö-
gensverluste nach einer Trennung oder Scheidung auf den Verkauf gemeinsamer Immobilien zurückzuführen ist 
(Lersch 2023). Die Eigentumsquoten sinken nach einer Scheidung (wenn nicht direkt eine neue Partnerschaft 
eingegangen wird) im Vergleich zu Personen in erster Ehe um rund 40 Prozent (Lersch/Vidal 2014). Die Verrin-
gerung der Eigentumsquote ist dabei hauptursächlich dafür, dass Frauen und Männer, die eine Scheidung erlebt 
haben, im Vergleich zu Frauen und Männern in einer Partnerschaft, im Pro-Kopf-Haushaltsvermögensranking 
durchschnittlich sieben Prozent niedriger liegen (Lersch 2023). Die anhaltenden Wohnvermögensverluste von 
geschiedenen Personen entstehen dabei unmittelbar nach ihrer Scheidung und sind nicht in einer Verringerung 
des Vermögensaufbaus nach der Scheidung begründet (Kapelle 2022). Bei einer Wiederverpartnerung steigt die 
Wohneigentumsquote zwar wieder an, sie erreicht jedoch nicht mehr die Wohneigentumsquote von Personen in 
erster Ehe (Lersch/Vidal 2014). 
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass Wohnvermögen (bestehend nur aus selbstgenutztem 
Wohneigentum) stark nach Familienform variiert. Im Jahr 2017 hatten nur 19 Prozent der Alleinlebenden mit 
Kindern nach einer Trennung Wohnvermögen. Bei den Alleinlebenden mit Kindern nach einer Scheidung lag der 
Wert mit 33 Prozent zwar höher, bei den Kernfamilien war er mit 62 Prozent aber fast doppelt so hoch wie bei 
den Alleinlebenden mit Kindern nach einer Scheidung (Lersch 2023). Entsprechend variiert auch der Anteil der 
Personen, die zur Miete wohnen, nach Familienform. Beispielsweise liegt der Anteil der Alleinlebenden mit Kin-
dern, die zur Miete wohnen, im Jahr 2018 bei 82 Prozent im Vergleich zu etwa 60 Prozent bei Paarfamilien mit 
Kindern im Haushalt – wiederum ein Hinweis darauf, dass der Erwerb von Eigentum oft zwei Einkommen vo-
raussetzt (Holm u. a. 2021). Auf der anderen Seite sind alleinerziehende Familien in Sozialwohnungen überre-
präsentiert (Elsas/Rinklake 2022). 

2.6.2 Änderung der Wohnverhältnisse durch Trennung  
Im Trennungsfall ist für die Eltern oft auch eine zügige räumliche Trennung vonnöten, weshalb es nicht verwun-
dert, dass das Umzugsrisiko kurz nach der Trennung am höchsten ist und dann mit der Dauer, die seit der Tren-
nung vergangen ist, abnimmt (Birkeneder/Boll 2023; Kulu u. a. 2021). Bei der Entscheidung, welcher Elternteil 
auszieht, spielen Kinder eine entscheidende Rolle: Bei welchem Elternteil sind die Kinder amtlich gemeldet? Wo 
wohnen sie zu welchen Anteilen? Wie weit entfernt wohnt der Nicht-Residenz-Elternteil?  
Bei zusammenwohnenden verschiedengeschlechtlichen Paaren mit Kindern ziehen in Deutschland nach einer 
Trennung etwa in gleich vielen Fällen die Väter bzw. die Mütter aus der gemeinsamen Unterkunft aus (Birkene-
der/Boll 2023). Große Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen sich jedoch, wenn in den Blick genom-
men wird, wo die Kinder nach einer Trennung dann wohnen: In rund 80 Prozent der Fälle bleiben die Kinder bei 
der Mutter wohnhaft (Birkeneder/Boll 2023).  
Die Entfernung zwischen den Wohnstandorten von getrennten Eltern ist zumeist gering, d. h. der zweite Elternteil 
wohnt in der weiten Mehrzahl der Fälle in der gleichen Stadt oder ist innerhalb einer Stunde zu erreichen (siehe 
Tabelle 2-7). Wie bereits dargestellt korreliert die Wohnentfernung mit dem Betreuungsmodell bzw. folgt aus 
dem gewählten Wohnarrangement: Je weiter entfernt die Eltern voneinander wohnen, desto häufiger ist das Re-
sidenzmodell, bei dem die gemeinsamen Kinder ganz oder überwiegend bei einem Elternteil leben. Umgekehrt 
gilt, je näher die Eltern beieinander leben, desto häufiger praktizieren sie das Wechselmodell, in dem die Kinder 
zu (fast) gleichen Anteilen bei beiden Elternteilen wohnen. Da im Wechselmodell jeder Elternteil in einer eigenen 
Wohnung wohnt und die Kinder zwischen zwei Wohnungen pendeln, erfordert dies ausreichenden Wohnraum 
und kindgerechte Ausstattung an beiden Orten, was die finanzielle Belastung weiter steigert. Darüber hinaus müs-
sen insbesondere bei schulpflichtigen Kindern die Wohnräume der beiden Elternteile nah beieinanderliegen, da-
mit die Schule von beiden Orten aus erreichbar ist, was den Umkreis der Wohnungssuche einschränkt. Gleichzei-
tig ermöglicht die gleichmäßigere Aufteilung der Betreuung im Wechselmodell beiden Elternteilen, einer Er-
werbstätigkeit nachzugehen, was die zusätzliche finanzielle Belastung möglicherweise wieder ausgleichen kann. 
Als drittes, jedoch nicht weit verbreitetes Modell, ist das Nestmodell zu nennen, bei dem die Kinder an einem 
Wohnort bleiben und die Eltern sich mit der Betreuung vor Ort abwechseln. Die Aufteilung der Betreuungsauf-
gaben zwischen den beiden Elternteilen kann in diesem Modell unterschiedlich sein: Es kann eine relativ gleiche 
Aufteilung wie im Wechselmodell oder eine ungleiche Teilung wie im Residenzmodell geben. Da bei diesem 
Modell drei Wohnungen benötigt werden, ist es meist nur als eine Übergangslösung unmittelbar nach der Tren-
nung zu sehen. 
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Nicht unberücksichtigt bleiben darf schließlich, dass die Wohnsituation auch einen entscheidenden Einfluss auf 
das Familienklima hat und damit das Trennungs- und Scheidungsrisiko beeinflussen kann. Empirische Studien 
für Deutschland zeigen, dass eine bessere finanzielle Situation mit erschwinglichem Wohnraum das Risiko einer 
Trennung reduziert (Krapf/Wagner 2020). 

2.6.3 Internationale Befunde 
Internationale Befunde deuten auf ähnliche Zusammenhänge der Wohnverhältnisse mit der Familienform wie in 
Deutschland hin. Auch in den Niederlanden haben Allein- und Getrennterziehende ein höheres Umzugsrisiko als 
Personen in Partnerschaften (van der Wiel/Kooiman/Mulder 2021). Haben Allein- und Getrennterziehende ihre 
Kinder allerdings nur temporär bei sich wohnen, weil eine geteilte Betreuung (physical custody) praktiziert wird, 
dann ist die Umzugswahrscheinlichkeit geringer als bei Allein- und Getrennterziehenden, die ihre Kinder dauer-
haft bei sich wohnen haben.  
Zudem deuten die Studien darauf hin, dass auch das Sorgerecht (legal custody) relevant ist. Bezüglich der Um-
zugsdistanzen zeigen Befunde aus Frankreich, dass getrennte Elternteile mit einem alleinigen Sorgerecht seltener 
umziehen als ihre Vergleichsgruppe ohne Sorgerecht. Bei einem geteilten Sorgerecht zwischen den getrennten 
Elternteilen ziehen Mütter häufiger um als Väter, es sind jedoch meist Umzüge über kurze Distanzen (Ferrari/Bon-
net/Solaz 2019). Für Großbritannien zeigt sich, dass getrennte Eltern mit Kindern über kürzere Entfernungen 
umziehen als Personen in Partnerschaften oder getrennte Personen ohne Kinder (Feijten/van Ham 2013). Nicht 
sorgeberechtigte Elternteile ziehen dabei über deutlich größere Distanzen um als sorgeberechtigte Elternteile (Fei-
jten/van Ham 2013). Teilen sich die Eltern das Sorgerecht nach der Trennung, dann leben beide Elternteile nach 
der Trennung tendenziell auch näher beieinander, was mit den Befunden für Deutschland übereinstimmt 
(Thomas/Mulder/Cooke 2018).  
Doch auch sozioökonomische Ressourcen haben einen Einfluss auf die Wohnverhältnisse nach der Trennung. 
Studien für Belgien zeigen, dass mit steigenden sozioökonomischen Ressourcen der Mutter die Wahrscheinlich-
keit steigt, dass sie nach der Trennung in der ehemals mit dem Partner geteilten Unterkunft wohnen bleibt 
(Schnor/Mikolai 2020). Auch eine strukturelle lokale Bindung, wie beispielsweise das Wohnen in einer Sozial-
wohnung, erhöht die Wahrscheinlichkeit des Verbleibens der Mutter in der Familienunterkunft (Schnor/Mikolai 
2020). 
Bezüglich der Eigentumsquote nach einer Scheidung zeigt sich für Großbritannien, dass eine Scheidung (wenn 
nicht direkt eine neue Partnerschaft eingegangen wird) zu einem Rückgang der Eigentumsquote von mehr als 
20 Prozentpunkten führt im Vergleich zu Personen in erster Ehe (Lersch/Vidal 2014). Damit ist der Effekt einer 
Scheidung auf den Übergang aus dem Wohneigentum in Großbritannien, wo Immobilien einen relevanten Teil 
der Altersversorgung darstellen, deutlich moderater als in Deutschland (wo die Eigentumsquote um 40 Prozent-
punkte sinkt). Dabei bleiben Personen, die nach der Trennung mit ihren Kindern zusammenleben, mit einer grö-
ßeren Wahrscheinlichkeit Eigenheimbesitzer:innen. Andererseits ziehen Eltern, die nach der Trennung nicht mehr 
mit ihren Kindern zusammenwohnen, auch häufig in Sozialwohnungen (Mikolai/Kulu 2019). Bei der Wahr-
scheinlichkeit, nach einer Trennung in eine private Mietwohnung zu ziehen, gibt es dagegen keine Unterschiede 
zwischen Alleinlebenden mit und ohne Kinder (Mikolai/Kulu 2019). Dieses Ergebnis unterscheidet sich von den 
Erkenntnissen für Deutschland, wo Alleinlebende mit Kindern ein höheres Risiko haben, in private Mietwohnun-
gen zu ziehen, als Alleinlebende ohne Kinder (Mikolai u. a. 2019). 
Für Großbritannien gibt es auch Hinweise darauf, dass die Wohnverhältnisse Einfluss auf das Trennungsrisiko 
haben können. So sind in Großbritannien rechtliche, finanzielle und wohnungsbezogene Dimensionen der Wohn-
situation mit dem Risiko einer Trennung verbunden (Coulter/Thomas 2019). Das Trennungsrisiko eines Paares 
ist höher, wenn die Frau eine stärkere Kontrolle über die Wohnunterkunft hat, sie also allein im Mietvertrag steht, 
als wenn beide Partner oder nur der Mann vertragliche Rechte haben (Coulter/Thomas 2019). Weiterhin erhöhen 
Hypotheken und Mietrückstände das Risiko einer Trennung, insbesondere bei verheirateten Paaren. Zuletzt ist 
das Trennungsrisiko auch für Mieter:innen höher als für Eigenheimbesitzer:innen. 

2.6.4 Gestaltung von Wohnraum für Allein- und Getrennterziehende 
Neben dem bisher beschriebenen Wohnflächenverbrauch und der Belastung durch die Wohnkosten besteht für 
Allein- und Getrennterziehende ein spezifischer qualitativer Bedarf an flexibel nutzbaren Wohnräumen in kinder- 
und jugendgerechten Wohnumfeldern, auch in zentrumsnahen Gebieten (Schier 2020). So haben laut einer Studie 
für die Stadt Wien 35 Prozent der Alleinlebenden mit Kindern kein eigenes Schlafzimmer zur Verfügung, welches 
nicht das mit den Kindern gemeinsam genutzte Wohnzimmer ist; auch 29 Prozent der Kinder von Alleinlebenden 
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mit Kindern haben kein eigenes Zimmer und damit keinerlei Rückzugsmöglichkeiten zur Verfügung (JUNO – 
Zentrum für Getrennt- und Alleinerziehende 2019). Adaptiver Wohnraum, bei dem je nach Bedarf Zimmer ge-
trennt und/oder zusammengelegt werden können, kann dabei unterstützen, nach einer Trennung neue oder zusätz-
liche Modelle gemeinsamer Betreuung auch bei knappem Wohnraum zu ermöglichen (Dürr u. a. 2021). Die Ideen 
reichen hier von sogenannten „Nestwohnungen“, bei denen die Kinder ihr Kinderzimmer im Zentrum einer ge-
meinsamen Familienwohnung haben, zu der die Eltern sich abwechselnd durch Zugangstüren wohnräumlich zu-
schalten können, über „Ausweichzimmer“ im gemeinsamen größeren sozialräumlichen Wohnumfeld bis hin zu 
„Clusterwohnungen für Alleinerziehende“ oder gar „Mikroapartments“. Diese Wohnformen stellen allerdings 
hohe Anforderungen an eine flexible Baustruktur, die Gebäude müssen für „die unterschiedlichen Anforderungen 
des Familienwohnens anpassungsfähig sein (Dürr u. a. 2021). Zudem orientieren sich die Grundrisse von stan-
dardisierten Wohnungen meist an der monolokalen Kleinfamilie, wodurch die Möglichkeit, eine Wohnung zu 
erweitern oder für mehr Privatsphäre Zimmer zeitweise zu unterteilen und so den vorhandenen Wohnraum an 
unterschiedliche Lebenssituationen anzupassen, oft nicht gegeben ist (Schier 2020). 
Vor diesem Hintergrund werden mögliche Vorteile gemeinschaftlicher Wohnformen eruiert. Durch die Kombi-
nation verschiedener Wohnungsgrößen und Grundrisse und flexibel nutz- und tauschbarer Optionsräume könnten 
insbesondere auch gemeinschaftliche Wohnformen/Wohnprojekte diesen adaptiven Wohnraum anbieten (Dürr 
u. a. 2021).  Zusätzlich können gemeinschaftliche Wohnformen, die verschiedene Generationen und Familienfor-
men integrieren, durch ein hohes Maß an gemeinschaftlichem Leben und gegenseitiger sozialer Unterstützung 
eine attraktive Wohnform für Allein- und Getrennterziehende darstellen (Birkeneder/Boll 2023; Dürr u. a. 2021). 
Nicht nur der allein- und getrennt erziehende Elternteil kann dabei durch das Netzwerk vor Ort profitieren, auch 
den Kindern kann ein gemeinschaftliches Wohnumfeld helfen, besser mit der Trennung der Eltern umzugehen 
(Birkeneder/Boll 2023; Dürr u. a. 2021). Die in Wohnprojekten häufiger gegebene Adaptionsfähigkeit des wohn-
räumlichen Umfelds kann schließlich Einfluss auf das Betreuungsmodell von Nachtrennungsfamilien nehmen 
und die Einbindung des unter anderen Wohnbedingungen möglicherweise weniger betreuenden Elternteils för-
dern (Dürr u. a. 2021).  
Gleichzeitig sind gemeinschaftliche Wohnformen auch mit zeitlichem und sozialem Aufwand verbunden, bei-
spielsweise in Form von organisatorischen Absprachen und Kommunikation über die Regeln des Zusammenle-
bens, intensiven Planungsphasen und oft auch der Einbringung finanzieller Ressourcen (insbesondere, wenn Ei-
gentumserwerb eine Voraussetzung ist) (Dürr u. a. 2021). Sie erfordern also umgekehrt mitunter Ressourcen, die 
gerade bei Allein- und Getrennterziehenden oft knapp sind. Vorschläge, um vor diesem Hintergrund die mögli-
chen Vorteile gemeinschaftlicher Wohnformen für Allein- und Getrennterziehende bezahlbar und zugänglich zu 
machen, sind u. a. die Schaffung von „Scharnierorganisationen“, die für Allein- und Getrennterziehende geeignete 
gemeinschaftliche Wohnprojekte (mit-)entwickeln und Allein- und Getrennterziehende in diese vermitteln (Zeller 
2023). 
Insgesamt können Allein- und Getrennterziehende stark von anpassungsfähigem Wohnraum und von gemein-
schaftlichen Wohnformen profitieren. Adaptiver Wohnraum kann durch eine flexible Baustruktur bestimmte Be-
treuungsmodelle in Nachtrennungsfamilien erleichtern oder gar erst ermöglichen. Die Schaffung und Bereitstel-
lung solchen Wohnraums zu leistbaren Preisen könnten eine Zielsetzung von Kommunen, anderen öffentlichen 
Akteuren im Bereich des Wohnungsbaus sowie privaten Akteuren des Wohnungsbaus sein. Konkrete Ansatz-
punkte für Kommunen wären beispielsweise die Schaffung von adaptiven Wohnformen und Berücksichtigung 
der Bedürfnisse von Allein- und Getrennterziehenden im geförderten öffentlichen Wohnungsbau oder die Auslo-
bung von Bauträgerwettbewerben mit dem Schwerpunkt/Kriterium Wohnraum für Allein- und Getrennterzie-
hende (siehe die Modellprojekte der Stadt Wien, JUNO – Zentrum für Getrennt- und Alleinerziehende 2019). Vor 
diesem Hintergrund empfiehlt die Sachverständigenkommission die Förderung und Weiterentwicklung adaptiver 
Wohnlösungen (vorzugsweise in gemeinschaftlichen Wohnprojekten). Ergänzend dazu kann eine familienform-
sensible Stadt- bzw. Quartiersplanung die Lebens- und Wohnsituation von Allein- und Getrennterziehenden und 
ihren Kindern verbessern helfen, indem sie intelligente Lösungen für die sogenannten „Multi-Stop-Wege“ im 
Alltag zwischen Erwerbsarbeit, Betreuungs- und Bildungseinrichtung und weiterer Infrastruktur entwickelt (Riss 
2023; BMFSFJ 2021c). 

2.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
Dieses Kapitel hat die empirischen Grundlagen allein- und getrennt erziehender Elternschaft in Deutschland ge-
liefert. Dabei wurde eingangs vor allem darauf verwiesen, dass der Mikrozensus eine zentrale Datenquelle dar-
stellt, um Familienformen und damit den Wandel und die Diversität von Familie abzubilden. In den Daten wird 
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erfasst, ob Kinder im Haushalt leben, aber nicht, ob sie dies durchgängig tun oder eine alternierende Residenz 
vorliegt. Geteilte Betreuung kann entsprechend bislang im Mikrozensus nicht erfasst werden. Aus diesem Grund 
wurde bereits in Kapitel 1 argumentiert, dass es nicht angemessen erscheint, Familienformen als „alleinerziehend“ 
zu bezeichnen, wenn aus den Daten nicht abgelesen werden kann, ob tatsächlich eine alleinerziehende Elternschaft 
vorliegt, oder ob sich ein Nicht-Residenz-Elternteil an der Erziehung und Betreuung des Kindes oder der Kinder 
beteiligt. In diesem Kapitel wurde diese Überlegung umgesetzt, indem bei der Beschreibung der Familienformen 
in den amtlichen Daten auf „alleinlebend mit Kind“ Bezug genommen wurde. Es wurden zudem Handlungsemp-
fehlungen dafür formuliert, in welcher Weise die amtliche Statistik kurz- und langfristig weiterentwickelt werden 
kann, damit diese adäquat die Diversität von Familien abbilden kann. Dazu gehört es, Information zur geteilten 
Betreuung, Stiefelternschaft wie auch für die vernachlässigte Gruppe der Nicht-Residenz-Eltern zu erheben. 
Insgesamt gab es im Jahr 2023 1,7 Millionen Alleinlebende mit minderjährigen Kindern im Haushalt in Deutsch-
land. Etwa 18 Prozent von ihnen waren Väter, wobei aber möglicherweise diese Anteile durch Doppelzählungen 
von Kindern in geteilter Betreuung überschätzt sind. Befragungsdaten legen nahe, dass etwa 10 Prozent aller 
Kinder mit getrennten Eltern in geteilter Betreuung (operationalisiert über 8 bis 15 Übernachtungen pro Monat 
beim anderen Elternteil) leben. Dies sind jedoch nur grobe Schätzungen auf Basis von sozialwissenschaftlichen 
Befragungsdaten, die mit diversen Unsicherheiten behaftet sind. Eindeutige Werte zur Verbreitung geteilter Be-
treuung können nicht geliefert werden. Relativ konsistent ist jedoch der Befund, dass geteilte Betreuung sozial-
strukturell selektiv ist und eher unter gut gebildeten Eltern und höheren Einkommensklassen verbreitet ist. Umso 
wichtiger ist es, wenn etwaige Reformen auf den Weg gebracht werden, auf Fehlanreize zu achten, damit Neure-
gelungen diese soziale Schieflage nicht noch weiterbefördern. Hinsichtlich der sozialstrukturellen Verortung von 
Lebensformen ist es zudem wichtig hervorzuheben, dass eine elterliche Trennung sozial selektiv ist. Trennungs-
wahrscheinlichkeiten sind erhöht für Personen mit niedrigem Bildungsabschluss und jene, die früh im Lebenslauf 
Eltern geworden sind. Zudem ist das elterliche Trennungsrisiko in Ostdeutschland höher als in Westdeutschland. 
Die sozialstrukturellen Besonderheiten von Familienformen sind ebenfalls bedeutsam, wenn man das ökonomi-
sche Wohlbefinden, die Erwerbsmuster, Armutsrisiken und Transferabhängigkeit nach Familienformen betrach-
tet. Grundsätzlich ist es sinnvoll, sich auch mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gerade in Bezug auf 
die Erwerbsmuster den Bedingungen in Ost- und Westdeutschland separat zu widmen. In Westdeutschland sind 
alleinlebende Frauen mit Kindern häufiger erwerbstätig als Frauen in ehelichen Paarfamilien, die oft nur gering-
fügig oder in Teilzeit beschäftigt sind. In Ostdeutschland sind die Erwerbstätigenquote und der Erwerbsumfang 
von Frauen grundsätzlich höher als in Westdeutschland. Bei alleinlebenden Frauen mit Kindern fallen sie jedoch 
geringer aus als bei Frauen in Paarfamilien. Unabhängig von der Region liegen die monetären Armutsrisikoquoten 
von alleinlebenden Frauen (und Männern) mit Kindern mehr als deutlich über jenen von Frauen (und Männern) 
in Paarbeziehungen mit Kindern im Haushalt. Besonders armutsgefährdet sind alleinlebende Frauen mit Kindern, 
die weder einen Hochschulabschluss noch einen Berufsabschluss erzielt haben. Auch wenn es unstrittig ist, dass 
Alleinlebende mit Kindern einem akut erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt sind, wurde dennoch auf die Notwen-
digkeit einer Weiterentwicklung der Indikatoren zur Messung von Armut und Wohlstand hingewiesen. Es sollte 
nicht nur verstärkt darüber nachgedacht werden, wie über adäquate Gewichtungsfaktoren Lebensformen besser 
vergleichbar gemacht werden können. Herausgestellt wurde zudem, dass derzeit zwei unterschiedliche monetäre 
Armutsrisikoquoten vom Amt veröffentlicht werden. Beide Quoten haben spezifische Defizite. Die Sachverstän-
digenkommission hat Argumente vorgelegt, die dafür sprechen, dass die amtliche „Hauptquote“ eher zu einer 
Unterschätzung des Armutsrisikos von Alleinlebenden mit Kindern führt. In diesem Kapitel wurden zudem Be-
fragungsdaten verwendet, um zu eruieren, wie sich die Armutsrisikoquote verändert, wenn sie Eltern in geteilter 
Betreuung separat erfasst. Diese Analysen geben einen Einblick, in welcher Weise die offiziellen Armutsrisiko-
quoten von als „alleinerziehend“ klassifizierten Personen überschätzt werden, da Eltern im Wechselmodell fälsch-
licherweise als Alleinerziehende kategorisiert wurden. Da das Wechselmodell sozial selektiv ist, sind Eltern in 
diesem Modell relativ selten armutsgefährdet. Entsprechend unterschätzen die amtlichen Daten auch auf Grund 
der fehlenden Differenzierung von Familienformen die Armutsgefährdung von vermeintlich Alleinerziehenden. 
Die Benachteiligung von allein- und getrennt erziehenden Eltern beschränkt sich nicht nur auf Einkommensarmut. 
Mit Trennung und Scheidung gehen zudem meist Vermögensverluste einher. Gleichzeitig haben bestimmte Grup-
pen nur wenig Vermögen akquiriert, bevor sie in die allein- und getrennt erziehende Elternschaft eintreten. Dies 
gilt vor allem für jene, die außerhalb einer Partnerschaft Eltern geworden sind. Eltern, die über Verwitwung al-
lerziehend geworden sind, unterscheiden sich hingegen kaum von Eltern in Kernfamilien. Eine Gruppe, die eine 
größere Aufmerksamkeit erhalten sollte, sind Eltern, und hier vor allem Frauen, in nichtehelichen Lebensgemein-
schaften. Im Unterschied zu ehelichen Lebensgemeinschaften findet bei Auflösung von nichtehelichen Lebens-
gemeinschaften kein güterrechtlicher Ausgleich statt. Da auch in nichtehelichen Lebensgemeinschaften Frauen 
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aufgrund von Sorgeverpflichtungen häufiger ihre Erwerbsarbeit reduzieren als Männer, haben sie weniger Mög-
lichkeiten, Vermögen anzusammeln, erhalten aber bei Scheitern der Partnerschaft keinen Ausgleich. An dieser 
Stelle sieht die Kommission Handlungsbedarf, Ausgleichsmechanismen stärker an die Sorge als an den Bestand 
einer ehelichen Gemeinschaft zu koppeln. Diese Empfehlung kann für die Alterssicherung und damit für Reform-
vorschläge zur Weiterentwicklung des Versorgungsausgleichs ausgeweitet werden. Konkret plädiert die Sachver-
ständigenkommission dafür, den Versorgungsausgleich in ein automatisches Renten-Splittingverfahren umzu-
wandeln, das weniger an eine Ehe als an das Vorliegen einer Lebensgemeinschaft und stattdessen an elterliche 
Sorgearbeit gekoppelt ist. 
Im Bereich der Alterssicherung wurde zudem darauf aufmerksam gemacht, dass es derzeit noch wenige Personen 
sind, die das Rentenalter erreicht haben und im Lebenslauf eine „elterliche Trennung“ und Phasen des Allein- und 
Getrennterziehens erlebt haben. Sukzessive wird sich der Anteil dieser Gruppe erhöhen, wenn die „Babyboomer-
Jahrgänge“, die auch gleichzeitig jene sind, die Trennung und Scheidung in ihren Lebensläufen erfahren haben, 
in das Rentenalter vorrücken. Politik muss damit beim Thema Alterssicherung und Altersarmut nicht nur die 
Erwerbsbiografie, sondern verstärkt auch die Familienbiografie in den Blick nehmen. Hervorzuheben ist in die-
sem Kontext, dass dies nicht nur für Mütter, sondern auch für Väter gilt. Die prekäre Situation von geschiedenen 
Vätern im Alter ist bislang kaum thematisiert worden und bedarf größerer Aufmerksamkeit. 
Ein abschließender Punkt, der in diesem Kapitel thematisiert wurde, sind die gestiegenen Wohnkosten und die 
angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt. Allein- und Getrennterziehende sind hier besonders stark betrof-
fen. Sie leben häufiger als andere Familien in Großstädten, wo sich derartige Probleme zuspitzen. Darüber hinaus 
verfügen sie meist nur über ein geringes Einkommen und selten über Wohneigentum. Die akute Trennungs- und 
Scheidungssituation macht es Eltern zudem oft nicht möglich, zielgerichtet günstigen Wohnraum zu suchen. Von 
allgemeinen Maßnahmen wie der Bereitstellung von mietreduziertem Wohnraum und Wohnbeihilfen profitieren 
Allein- und Getrennterziehende besonders. Speziell für Allein- und Getrennterziehende empfiehlt die Sachver-
ständigenkommission, adaptive Wohnformen weiterzuentwickeln, um Eltern auch wohnlich eine geteilte Betreu-
ung zu ermöglichen. In der Regel erhöhen sich bei geteilter Betreuung die Wohnkosten, da Wohnraum in beiden 
Elternhaushalten für das Kind bzw. die Kinder bereitgehalten werden müssen. Diese sollten, mit Verweis auf das 
Folgekapitel 3 als Mehrbedarfe bei der Kalkulation von Sozialleistungen berücksichtigt werden. 
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3 Unterstützung für allein- und getrennterziehende Eltern und ihre Kinder – Rechtliche 
Rahmenbedingungen  

Das vorliegende Kapitel blickt auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, in denen sich allein- und getrennt erzie-
hende Eltern und ihre Kinder bewegen. Wichtige Grundlagen wurden bereits in Kapitel 1 gelegt durch die Dar-
stellung der historischen Entwicklung im Recht von der stigmatisierten ledigen Mutterschaft und der Diskrimi-
nierung nichtehelicher Kinder des alten Familienrechts bis hin zu den nicht einheitlichen und teils widersprüchli-
chen Begriffen des Alleinerziehens im gegenwärtigen Steuer- und Sozialrecht. Der Begriff des Getrennterziehens 
wird im Recht der elterlichen Sorge derzeit nicht verwendet. Ausgangspunkt des vorliegenden Kapitels ist zu-
nächst der familienrechtliche Kontext: das Kindschaftsrecht und das Sorge- und Umgangsrecht nach Trennung 
und Scheidung. Es folgt die Darstellung der Regelungen über den Kindesunterhalt und den Betreuungsunterhalt 
für den geschiedenen oder getrennt lebenden Elternteil. Im Weiteren werden Alleinerziehende im Steuer- und 
Sozialrecht betrachtet. Dabei geht es vorrangig um die monetäre Unterstützung von Alleinerziehenden und von 
Kindern getrennt lebender Eltern. Zentral ist in diesem Kontext das Verfahren zur Ermittlung des menschenwür-
digen Existenzminimums, das die Höhe zahlreicher Leistungen für Kinder und die Höhe des familienrechtlichen 
Mindestunterhalts bestimmt. Analysiert werden anschließend das Kindergeld im Steuerrecht und der steuerliche 
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Im Sozialrecht stehen der Unterhaltsvorschuss, der Kinderzuschlag und 
das Wohngeld im Vordergrund. Ferner werden die Leistungen der Grundsicherung für Alleinerziehende und ihre 
Kinder betrachtet, auch in Bezug auf weitere Betreuungsarrangements wie der erweiterte Umgang oder das Wech-
selmodell (temporäre Bedarfsgemeinschaft). Abschließend gehen wir kurz auf die Kindergrundsicherung ein, auf 
Grundlage des Gesetzentwurfs vom 6. November 2023. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Berichts zeich-
nete sich ab, dass die dort vorgesehenen Regelungen nur in Ansätzen realisiert werden würden.  
Ein umfassender Blick auf die Grundlagen und Wirkungen des Rechts in ihrem Zusammenwirken muss Arbeit, 
Zeit, Geld und Infrastrukturen einschließen; aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden einzelne rechtliche As-
pekte in den thematisch einschlägigen Kapiteln angesiedelt. Rechtsnormen, welche Rechte auf mit Kindern ver-
brachte Zeit einräumen, wie z. B. das Elterngeld, die Kinderkrankentage sowie der Anspruch auf Teilzeitarbeit, 
werden ausführlich in Kapitel 4 erörtert. Die für die Förderung von Kindern sowie für die Bewältigung des Alltags 
mit Kindern wichtigen Infrastrukturen, insbesondere im Fall des Alleinerziehens, sind Gegenstand der Kapitel 4 
und 6. Dazu zählen z. B. die Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger Kindertagesbetreuung und damit verbundene 
Rechtsansprüche auf Förderung in Kindertageseinrichtungen und -pflege, auf Beratung und andere soziale Dienst-
leistungen. Die besondere Situation von geflüchteten Alleinerziehenden und Alleinerziehenden ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit in Abhängigkeit vom Aufenthaltsstatus wird in Kapitel 2 behandelt. 

3.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen, internationales Recht, Europarecht 
Der Blick auf die Unterstützung allein- und getrennt erziehender Eltern sowie ihrer Kinder muss berücksichtigen, 
dass diese Familienformen Teil der Pluralität familialer Lebensformen sind und dass sie besondere Unterstüt-
zungsbedarfe haben. Diese Bedarfe sollen einerseits durch die allgemeine Sozial- und Familienpolitik abgedeckt 
werden. Gleichzeitig bestehen jedoch auch besondere Belastungen und Unterstützungsbedarfe aufgrund der Le-
bensführung in zwei Haushalten und der ungleichen Verteilung von wirtschaftlichen, zeitlichen und anderen Be-
lastungen bei der Versorgung, Erziehung und Betreuung der Kinder für allein- und getrennt erziehende Eltern. Im 
Folgenden wird diskutiert, inwieweit die allgemeinen familienpolitischen Leistungen allein- und getrennt erzie-
hende Eltern sowie ihre Kinder erreichen und angemessen unterstützen. Außerdem wird diskutiert, wie die Be-
sonderheiten im Recht berücksichtigt und spezifische Belastungen kompensiert werden. Dabei ist zu beachten, 
dass die Familien von Alleinerziehenden sowie Nachtrennungsfamilien keine homogene Gruppe sind; die Le-
benssituationen sind vielfältig und verändern sich im Lebenslauf häufig.  
Recht trägt zur Konstruktion von Differenzen bei, kann aber auch Benachteiligungen kompensieren und verrin-
gern. Das Ehe- und Familienrecht spielte historisch eine zentrale Rolle bei der Schaffung und Verfestigung von 
Statusunterschieden und Ungleichheiten; beispielsweise durch die Differenzierung zwischen „legitimer“ und „il-
legitimer Familie“, zwischen ehelichen und unehelichen Kindern, unverheirateten und alleinstehenden Müttern 
und Vätern sowie zwischen Witwen bzw. Witwern und geschiedenen Elternteilen (siehe Kapitel 1). Die rechtliche 
Situation von Witwen und Witwern oder von geschiedenen Eltern unterscheidet sich in mancher Hinsicht immer 
noch von der nie verheirateter alleinstehender Eltern. Dies ist trotz des Verbots der Diskriminierung wegen der 
Nichtehelichkeit des Kindes (Artikel 6 Absatz 5 GG) in Teilbereichen des Familien- und Sozialrechts immer noch 
der Fall, denn Unterstützungsleistungen des Sozial- und Steuerrechts sind in wichtigen Bereichen Eheförderung 
und schließen nicht (mehr) verheiratete Alleinerziehende und nichteheliche Lebensformen aus – eine häufig ge-
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äußerte Kritik (BMFSFJ 2018, 2021c). Andere Familienleistungen wurden individualisiert und dem Kind zuge-
ordnet, sodass hier Unterschiede im Familienstand keine Rolle mehr spielen. Die überproportionalen Armutsrisi-
ken von Alleinerziehenden und ihren Kindern werfen die Fragen auf, ob die familienpolitische Unterstützung und 
die sozialstaatlichen Leistungen angemessen sind und wie sie verändert werden können, um stärker armutsver-
meidend zu wirken (siehe Kapitel 2). 
Mit Blick auf die Unterstützung, Teilhabe und Förderung der Familien allein- und getrennt erziehender Eltern 
und ihrer Kinder stellt sich die Frage, wie die Regelungen des Familien- und Sozialrechts, die sozialstaatlichen 
Leistungen und weitere rechtliche Rahmenbedingungen diese Unterstützung gewährleisten und die Bedarfe in 
verschiedenen Lebenslagen abdecken. Die Diskussion um die Kindergrundsicherung zielte hier auf eine Neuge-
staltung und Bündelung verschiedener Leistungen ab, wobei sich derzeit (Stand Juli 2024) abzeichnet, dass nur 
Teilaspekte der Reformvorschläge realisiert werden (siehe Kapitel 3.3.3). 
Alleinerziehende und getrennt lebende Eltern entsprechen nicht den Paarmodellen, die im Mittelpunkt der Fami-
lien- und Sozialpolitik stehen (Scheiwe 2011). Eigene Erwerbseinkommen sind insbesondere durch Teilzeiter-
werbstätigkeit häufig geringer und private Transfers durch Dritte wie Unterhaltszahlungen sind im Durchschnitt 
niedrig (siehe Kapitel 2). Es fehlen bei der Verteilung der Lebenshaltungskosten die Vorteile der Arbeitsteilung, 
des „Wirtschaftens aus einem Topf“ und der Skalenökonomie. Dies macht sich insbesondere bemerkbar, wenn 
Mieten und Nebenkosten eine hohe Belastung darstellen (siehe Kapitel 2). Die Belastungen durch Sorgetätigkei-
ten und die Versorgung der Kinder sowie durch die Organisation von Kinderbetreuung und Erziehung sind größer, 
insbesondere, wenn ausreichende Ganztagsangebote von Kindertageseinrichtungen und Schulen fehlen. Zeitmus-
ter für familiäre Sorgetätigkeiten auf der einen Seite und für Erwerbsarbeit auf der anderen Seite sind in Anbe-
tracht der derzeitigen Infrastrukturen (Angebot und Öffnungszeiten von Betreuungseinrichtungen und Schulen) 
oft schwer miteinander zu vereinbaren. Die COVID-19-Pandemie hat diese Problematik weiter verschärft, als 
Eltern im ungünstigsten Fall bei geschlossenen Kindertageseinrichtungen und Schulen gleichzeitig im Home-
office arbeiten und Kinder betreuen, versorgen und Homeschooling organisieren mussten. 

3.1.1 Eltern, Kinder und Eltern-Kind-Beziehungen im Verfassungsrecht 
In der Weimarer Verfassung wurden im Jahr 1919 der Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft (Artikel 119) 
sowie das Erziehungsrecht der Eltern (Artikel 120) verankert. Eheliche und nichteheliche Kinder sollten grund-
sätzlich gleichgestellt werden, so der Verfassungsauftrag des Artikel 121 der Weimarer Verfassung. Allerdings 
wurde dieser Auftrag lange Zeit kaum umgesetzt (Buske 2004).  
Nach dem Jahr 1949 hat die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) die Grundrechte als sub-
jektive Rechte und ihre Durchsetzbarkeit deutlich aufgewertet. Kernnormen des Grundgesetzes (GG), die für Fa-
milienpolitik und Gleichstellung von wesentlicher Bedeutung sind, sind 
– der Schutz der Familie, daraus von der Rechtsprechung abgeleitet das Gebot der Familienförderung (Arti-

kel 6 Absatz 1 GG),
– das Elternrecht (Artikel 6 Absatz 2 GG),
– das Verbot der Diskriminierung nichtehelicher Kinder (Artikel 6 Absatz 5 GG),
– der allgemeine Gleichheitssatz (Artikel 3 Absatz 1 GG),
– die Verbote der Diskriminierung wegen des Geschlechts und anderer Merkmale (Artikel 3 Absatz 3 GG)

sowie
– das Sozialstaatsprinzip (Artikel 20 Absatz 1 GG) und
– der Schutz der Menschenwürde (Artikel 1 Absatz 1 GG).
Der Schutz der Menschenwürde (Artikel 1 Absatz 1 GG) umfasst nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip (Artikel 20 Absatz 1 GG) die sozialstaatliche Verpflich-
tung zur Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums; diese Rechtsprechung hat besondere Relevanz 
für die Gestaltung der bedürftigkeitsgeprüften Sozialleistungen. 
Mit Blick auf Alleinerziehende und Getrennterziehende sowie ihre Kinder waren bis zur weitgehenden Gleich-
stellung ehelicher und nichtehelicher Kinder die verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverbote und Gleichstel-
lungsgebote besonders relevant, die jedoch erst mit erheblicher Verspätung umgesetzt wurden (siehe Kapitel 2).  
Familie im verfassungsrechtlichen Sinne des Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes ist „die umfassende Gemein-
schaft von Eltern und Kindern, in der den Eltern vor allem Recht und Pflicht zur Pflege und Erziehung der Kinder 
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erwachsen.“43 Der verfassungsrechtliche Schutz der Familie gilt für das Zusammenleben von Eltern und Kind 
unabhängig davon, ob Eltern verheiratet oder unverheiratet, getrennt oder zusammen leben, ob sie gleich- oder 
verschiedengeschlechtliche Eltern sind. Die Auslegung des Familienbegriffs hat das Bundesverfassungsgericht 
mehrfach beschäftigt: Familie umfasst demnach das Beziehungsverhältnis zwischen Eltern und Kindern, unab-
hängig davon, ob diese verheiratet sind,44 wozu auch Adoptiv-, Stief- und Pflegekinder gehören.45 Die schrittweise 
Beseitigung der Diskriminierung nichtehelicher Kinder hat dazu geführt, dass (erst) seit dem Jahr 1969 das Kind 
in der Beziehung zum nicht mit der Mutter verheirateten Vater auch unter den Familienbegriff des Artikel 6 Ab-
satz 1 des Grundgesetzes fällt.46 Inzwischen spielt der eheliche Status des Elternteils und des Kindes für den 
verfassungsrechtlichen Familienbegriff des Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes keine Rolle mehr. Der verfas-
sungsrechtliche Schutz der Familie wird jedoch eingeengt auf die Kleinfamilie als Eltern-Kind-Beziehung ver-
standen, und zwar unabhängig davon, ob diese in einer Hausgemeinschaft zusammenleben oder nicht. Das in 
Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes verfassungsrechtlich geschützte Elternrecht und die damit verbundenen 
Pflichten der Eltern stehen im Dienst des Kindeswohls als „fremdnütziges Recht“, das im Interesse der Persön-
lichkeitsentwicklung des Kindes besteht.47 Die Kinderrechte wurden erheblich gestärkt (siehe Kapitel 3.2.7).  
Das internationale Recht schützt die Familie und Eltern-Kind-Beziehungen in Artikel 8 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK, Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens). Auch das Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention, UN-KRK) ist von besonderer Bedeutung. Das europä-
ische Recht schützt in Artikel 7 der EU-Grundrechtecharta das Privat- und Familienleben und in Artikel 24 die 
Rechte des Kindes. Familienpolitik ist jedoch vorrangig in der Kompetenz der EU-Mitgliedstaaten, doch die EU-
Kompetenzen und Politiken zur Beschäftigungspolitik, zur Gleichstellung von Frauen und Männern im Bereich 
des Arbeits- und Sozialschutzes haben vielfältige Auswirkungen auf Vereinbarkeitsregeln, Sozial- und Familien-
politik sowie auf die rechtliche Gleichstellung, die auch für Allein- und Getrennterziehende und ihre Familien 
relevant sind.  

3.1.2 Europarecht und europäische Politik 
Die EU besitzt keine gemeinschaftsrechtliche Gesetzgebungskompetenz für ein europäisches Familienrecht. Zwar 
werden einige grenzüberschreitende familienrechtliche Sachverhalte durch europäische Rechtsverordnungen ge-
regelt; dabei geht es vor allem um die Zusammenarbeit bei der Anerkennung und Vollstreckung von ausländi-
schen Gerichtsentscheidungen. Familien-, Gleichstellungs- und Beschäftigungspolitik, Armutsprävention sowie 
Maßnahmen zur Inklusion von benachteiligten Kindern und Jugendlichen sowie die Unterstützung von Alleiner-
ziehenden und Trennungsfamilien sind jedoch eng miteinander verwoben (Daly 2020, S. 27f.; Jenson 2020, S. 
49-54); daher sind auch die europarechtlichen Rahmenbedingungen dieser verwobenen Politikfelder zu beachten.
In der Empfehlung des Rats der Europäischen Union 2021 für eine EU-Kindergarantie48 als Teil des Aktionsplans 
der Kommission zur Europäischen Säule sozialer Rechte verpflichten sich die Mitgliedstaaten, Kindern und Ju-
gendlichen, die von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind („bedürftige Kinder“), effektiven Zugang zu 
frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung, zu Bildungsangeboten und schulbezogenen Aktivitäten, zu 
angemessenem Wohnraum, zur Gesundheitsversorgung sowie zu gesunder Ernährung zu gewährleisten. Dies 
dient dazu, soziale Ausgrenzung zu verhindern und zu bekämpfen. Deutschland hat einen nationalen Aktionsplan 
(BMFSFJ 2023b) entwickelt, welcher Teil der Umsetzung der EU-Kinderrechtsstrategie49 im Bereich der sozio-
ökonomischen Inklusion, Gesundheit und Bildung ist. Die Zahl der von Armut und Ausgrenzung bedrohten Men-
schen in der EU soll bis 2030 verringert werden und ihr Zugang zu sozialen Diensten verbessert werden, um 
Kindern die Rechte aus der UN-Kinderrechtskonvention und der UN-Behindertenrechtskonvention zu gewähr-
leisten. Über das Alter von 18 Jahren hinaus ist die EU-Jugendgarantie50 relevant, wonach jungen Menschen unter 
30 Jahren innerhalb von vier Monaten nach Schulabschluss oder Arbeitslosigkeit ein hochwertiges Angebot für 
einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz, eine Weiterbildungsmöglichkeit oder ein Praktikum gemacht werden soll.  

43  BVerfGE 10, 59 (66); 127, 263 (287), ständige Rechtsprechung. 
44  BVerfGE 57, 170/178; 92, 158, 176ff. 
45  BVerfGE 68, 176/187; 80, 81/90. 
46  BVerfGE 45, 104/123; 79, 203/211. 
47  BVerfGE 59, 360 (377); 61, 358 (372); 84, 168 (180); Dreier u.a (2023). 
48  Empfehlung (EU) 2021/1004 des Rates vom 14. Juni 2021 zur Einführung einer Europäischen Garantie für Kinder. 
49  EU-Kinderrechtsstrategie vom 24. März 2021, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen EU-Kinderrechtsstrategie, COM/2021/142. 
50  Empfehlung des Rates vom 30. Oktober 2020 zum Thema „Eine Brücke ins Arbeitsleben — Stärkung der Jugendgarantie“ und zur 

Ersetzung der Empfehlung des Rates vom 22. April 2013 zur Einführung einer Jugendgarantie 2020/C 372/01. 
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Mit Blick auf Kinder von Allein- und Getrennterziehenden, die von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht 
sind, und auf die Gruppe junger alleinerziehender Mütter, die häufig noch keine abgeschlossene Ausbildung oder 
qualifizierte Arbeit haben (siehe Kapitel 5), sowie für den Zugang zu Infrastrukturen für Kinder und Familien 
sind diese Strategien und Aktionspläne von besonderem Interesse, auch wenn es sich nicht um Rechtsnormen, 
sondern um Empfehlungen handelt. Die Monitoring- und Evaluationsinstrumente und die damit verbundenen Be-
richtspflichten über den Implementationsprozess können einen wichtigen Beitrag zur öffentlichen Diskussion 
auch über die Politiken zur Unterstützung Alleinerziehender und ihrer Kinder leisten.  

3.2 Familienrechtliche Rahmenbedingungen 
3.2.1 Kindschaftsrecht 
Durch das Kindschaftsrecht werden einem Kind ein oder zwei Elternteile rechtlich zugeordnet, die dem Kind 
gegenüber Rechte und Pflichten haben. Mutter ist die Frau, die das Kind geboren hat (§ 1591 BGB), Vater ist der 
Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter verheiratet ist oder andernfalls derjenige, der die Vaterschaft 
anerkennt oder dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt wird (§ 1592 BGB). Das Kind hat nur einen Elternteil, 
wenn der Vater nicht bekannt ist oder wenn es durch eine Person allein adoptiert worden ist (§ 1741 ff. BGB). 
Das deutsche Familienrecht beschränkt die Zahl der Eltern auf maximal zwei, Mehrelternschaft von mehr als zwei 
Eltern ist nach der geltenden deutschen Rechtslage nicht vorgesehen.51 Das Bundesverfassungsgericht hat 2024 
darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber jedoch verfassungsrechtlich nicht verpflichtet ist, die Elternschaft ge-
setzlich grundsätzlich auf zwei Eltern zu beschränken.52 Verheiratete gleichgeschlechtliche Paare können gemein-
sam Eltern werden durch Adoption oder Stiefkindadoption (§ 1741 Absatz 2 BGB), wenn einer:eine der beiden 
bereits rechtlicher Elternteil ist; verstirbt eine Person vor Abschluss des Adoptionsverfahrens, kann es so dazu 
kommen, dass ein Kind nur einen Elternteil hat. Während die Mutter qua Geburt automatisch rechtlicher Elternteil 
wird, sind bei nicht verheirateten Eltern weitere rechtliche Schritte nötig, ein Vaterschaftsanerkenntnis oder die 
gerichtliche Vaterschaftsfeststellung. Falls es in dieser Phase zu Veränderungen kommt – das beabsichtigte An-
erkenntnis kommt doch nicht zustande oder der intendierte zweite Elternteil verstirbt – hat das Kind nur einen 
Elternteil. Auch bei verheirateten lesbischen Paaren besteht diese Unsicherheit bis zum Abschluss der Stief-
kindadoption, da die Ehepartnerin der Mutter nach der bisherigen Rechtslage nicht wie der Vater nach § 1591 
Nummer 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) automatisch bei Geburt des Kindes zweiter Elternteil wird. Es 
gibt also einige Konstellationen, in denen dem Kind rechtlich bei der Geburt nur ein Elternteil zugeordnet wird. 
In den allermeisten Fällen hat das Kind bei der Geburt zwei rechtliche Eltern, die jedoch nicht immer zusammen-
leben. Die wichtigsten Rechtsfolgen der Eltern-Kind-Beziehung sind das elterliche Sorgerecht, die rechtliche Ver-
tretung des Kindes, das Umgangsrecht und die Kindesunterhaltspflicht sowie das Erbrecht.  

3.2.2 Sorgerecht und Umgang  
Die elterliche Sorge umfasst Recht und Pflicht der Eltern, für das minderjährige Kind zu sorgen (§ 1626 Absatz 1 
BGB), wozu die Personen- und Vermögenssorge, das Aufenthaltsbestimmungsrecht sowie die rechtliche Vertre-
tung des Kindes gehören. Eine Ausnahme gilt für einen minderjährigen Elternteil; so ist etwa die minderjährige 
Mutter nicht Inhaberin der elterlichen Sorge, sondern übt die Personensorge nur aus (Willekens 2004). Nur die 
Eltern können sorgeberechtigt sein, oder ausnahmsweise ein Vormund, wenn kein Elternteil das Sorgerecht inne-
hat. Teilbereiche der elterlichen Sorge können auf einen Pfleger übertragen werden. Es kann im deutschen Recht 
bisher nicht mehr als zwei sorgeberechtigte Personen geben. Dies kann bei getrennt lebenden Eltern in Stieffami-
lien zu Problemen führen, wenn ein Stiefelternteil nur die eingeschränkten Mitentscheidungsrechte im Rahmen 
des sogenannten „kleinen Sorgerechts“ oder (insbesondere bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften) keine sor-
gerechtlichen Befugnisse hat (ausführlich dazu siehe (BMFSFJ 2021c, S. 95ff.). Nach der geplanten Reform des 
Kindschaftsrechts sollen schriftliche Vereinbarungen von Eltern mit Dritten über sorgerechtliche Befugnisse 
möglich sein für Angelegenheiten des täglichen Lebens, die im Einvernehmen mit beiden sorgeberechtigten El-
ternteilen auszuüben sind (BMJ 2024). Die Vereinbarung soll jederzeit durch schriftliche Erklärung auflösbar 
sein. Diese Reform kann eine Verbesserung für die Rechtsstellung von Stiefelternteilen bedeuten und ist zu be-
grüßen.  

 
51  Zum internationalen Rechtsvergleich und der Reformdiskussion über Mehrelternschaft (siehe Sanders 2018; Huntington/Bary/Joslin 

2023; Scheiwe 2016). 
52  BVerfG, 09.04.2024, 1 BvR 2017/21, Rn. 41. 
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Ist nur eine Person rechtlicher Elternteil des Kindes, so hat diese Person die Alleinsorge für das Kind (§ 1626a 
Absatz 3 BGB). Sind die Eltern verheiratet, so haben sie automatisch die gemeinsame elterliche Sorge für das 
Kind – auch wenn sie nicht zusammenleben (§ 1626 BGB). Sind sie nicht miteinander verheiratet, so ist für die 
gemeinsame elterliche Sorge eine Sorgeerklärung erforderlich (§ 1626 Absatz 1 Nummer 1 BGB). Bei fehlender 
Einigkeit der Eltern über die Abgabe einer Sorgeerklärung kann seit dem Jahr 2013 die Übertragung der gemein-
samen Sorge durch das Familiengericht auf Antrag erfolgen, wenn dies dem Kindeswohl nicht widerspricht 
(§ 1626a Absatz 1 Nummer 3 BGB).
Die derzeit geplante Reform des Kindschaftsrechts (BMJ 2024) sieht nach den Eckpunkten des Bundesministeri-
ums der Justiz (BMJ) vor, dass bei nicht miteinander verheirateten Eltern mit einem gemeinsamen Wohnsitz die 
gemeinsame Sorge dadurch erlangt werden kann, dass der Vater eine einseitige beurkundete Erklärung abgibt, es 
sei denn, dass die Mutter widerspricht. Außerdem sollen Eltern mehr Möglichkeiten erhalten, das Sorgerecht 
durch Vereinbarungen zu gestalten. Dies betrifft insbesondere die Alleinsorge, die möglich sein soll, wenn beide 
Eltern damit einverstanden sind und das Jugendamt einbezogen wird. Auch die Übertragung der elterlichen Sorge 
von einem Elternteil auf den anderen soll erleichtert werden (BMJ 2024).  
Es soll auch einfacher werden, sorgerechtliche Befugnisse in Angelegenheiten des täglichen Lebens durch schrift-
liche Vereinbarungen zwischen Eltern auf Dritte zu übertragen. Diese Befugnisse können dann im Einvernehmen 
mit beiden sorgeberechtigten Elternteilen von den Dritten ausgeübt werden. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen, 
da es die Übertragung dieser Befugnisse auch auf nicht verheiratete Stiefelternteile ermöglicht und den Bedarfen 
von Patchwork- und queeren Familien entspricht, die bisher durch die engen Voraussetzungen des § 1687 BGB 
vom „kleinen Sorgerecht“ ausgeschlossen waren. Im Einzelnen gibt es jedoch Bedenken zu der vom BMJ vorge-
schlagenen Ausgestaltung von Sorgerechtsvereinbarungen mit Dritten.53 
Im Fall der Trennung oder Scheidung von Eltern, welche die gemeinsame elterliche Sorge haben, dauert die ge-
meinsame elterliche Sorge an, falls nicht ein Elternteil die Übertragung der Alleinsorge durch das Familiengericht 
beantragt (§ 1671 Absatz 2 Nummer 2 BGB). Die Alleinsorge ist durch das Familiengericht zu übertragen, wenn 
der andere Elternteil zustimmt – dem kann das Kind ab 14 Jahren widersprechen. Bei fehlender Zustimmung ist 
die Alleinsorge zu übertragen, wenn zu erwarten ist, dass dies dem Wohl des Kindes am besten entspricht (§ 1671 
Absatz 1 Nummer 2 BGB). Die meisten Eltern behalten nach einer Scheidung das gemeinsame Sorgerecht und 
stellen keinen Antrag auf Alleinsorge. Nach der Gerichtsstatistik war dies im Jahr 2021 in 98 Prozent der Verfah-
ren wegen Auflösung der Ehe bzw. Scheidung der Fall. Ein Antrag auf Alleinsorge wurde entsprechend nur in 
knapp 2 Prozent aller entschiedenen Scheidungsverfahren gestellt (Statistisches Bundesamt 2022a, Tabelle 2.8). 
Die gemeinsame Sorge unverheirateter Eltern ist seit 1998 durch Abgabe einer einverständlichen Sorgeerklärung 
möglich. Seitdem ist der Anteil abgegebener Sorgerechtserklärungen für nichteheliche Kinder stetig angestiegen 
und belief sich im Jahr 2018 auf 74 Prozent.54  

3.2.2.1 Die Anordnung der geteilten Betreuung im Gerichtsverfahren und geplante Gesetzes-
reformen 

Die Rechtsregeln über die Betreuung des Kindes und den Aufenthalt bei getrennt lebenden Eltern sind derzeit im 
Reformprozess, insbesondere mit Blick auf die geteilte Betreuung und das sogenannte Wechselmodell. Die Re-
formbedarfe bei der Regelung der gemeinsamen Elternverantwortung nach Trennung und Scheidung waren in 
den letzten Jahren mehrfach Gegenstand von Fachdiskussionen und wissenschaftlichen Publikationen (anstelle 
vieler siehe Coester-Waltjen u. a. 2018; Schumann 2018). Laut den aktuellen Eckpunkten des BMJ für eine Re-
form des Kindschaftsrechts (BMJ 2024) soll gesetzlich klargestellt werden, dass das Familiengericht eine Betreu-
ung durch beide Eltern, ggf. auch eine paritätische Betreuung, im Rahmen eines Umgangsverfahrens anordnen 
kann. Zentraler Maßstab der Entscheidung ist das Kindeswohl. Details zu der geplanten gesetzlichen Formulie-
rung enthalten die Eckpunkte nicht.  

53  Vgl. etwa die Stellungnahme der Kinderrechtekommission des Deutschen Familiengerichtstags vom 21. März 2024 
(https://www.dfgt.de/resources/SN-KiKo_Stellungnahme%20Kindschaftsrecht.pdf). 

54  Die Anteile wurden berechnet, indem die Anzahl der abgegebenen Sorgerechtserklärungen für das Jahr 2018 (197.808) mit der Anzahl 
der nichtehelichen Geburten (266.896) in Bezug gesetzt wurde (Statistisches Bundesamt 2019, 2023b; für einen Zeitvergleich siehe 
Langmeyer/Walper 2013). 
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Seit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) von 201755 ist die Anordnung eines Wechselmodells im 
Umgangsverfahren möglich. Entscheidender Maßstab ist das im Einzelfall festzustellende Kindeswohl. Das pari-
tätische Wechselmodell setzt nach der Rechtsprechung eine bestehende Kommunikations- und Kooperationsfä-
higkeit der Eltern voraus. Ist das Verhältnis der Eltern erheblich konfliktbelastet, so liegt die auf ein paritätisches 
Wechselmodell gerichtete Anordnung in der Regel nicht im wohlverstandenen Interesse des Kindes. Eine unver-
zichtbare Voraussetzung für die Anordnung eines Wechselmodells sind eine tragfähige soziale Beziehung und 
ein Mindestmaß an Übereinstimmung zwischen den beiden Elternteilen. Gewaltverdacht und -vorwürfe schließen 
die Kooperationsfähigkeit und damit ein Wechselmodell aus. Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung. Die 
Besonderheiten des Einzelfalls sind dabei zu berücksichtigen, wobei auch Faktoren wie Entfernungen, das Alter 
des Kindes, die Anzahl der Kinder sowie die bisherige Praxis und Vereinbarungen der Eltern etc. eine Rolle 
spielen. Die berechtigten Interessen beider Eltern sind in die Abwägung einzubeziehen. Das Familiengericht ist 
im Umgangsverfahren zu einer umfassenden Aufklärung verpflichtet; grundsätzlich ist dazu auch die persönliche 
Anhörung des Kindes erforderlich.  
Die Sachverständigenkommission empfiehlt: Es wird bei der geplanten gesetzlichen Formulierung des Wechsel-
modells entscheidend darauf ankommen, dass die von der Rechtsprechung entwickelten Voraussetzungen für die 
gerichtliche Anordnung eines Wechselmodells sowie die Ausschlussgründe klar benannt werden. Dabei sollen die 
berechtigten Interessen der Eltern berücksichtigt werden und einen gewissen Vertrauensschutz genießen, z. B. 
durch die Gewährung von Übergangsfristen. Zugleich muss der Gewaltschutz sichergestellt und prioritär behan-
delt werden (siehe Kapitel 6).  
Die gemeinsame Beteiligung beider Eltern an der Betreuung ihrer Kinder und an der Sorgearbeit ist ein erstre-
benswertes Ziel und sollte vom Gesetzgeber quer durch alle Rechtsgebiete (Melde-, Arbeits-, Sozial-, Steuer- und 
Familienrecht) verstärkt unterstützt und verwirklicht werden. Die Sachverständigenkommission ist sich einig, 
dass im Familienrecht alle Betreuungsmodelle gleichberechtigt nebeneinanderstehen sollten, d. h. dass weder das 
Wechselmodell noch das heute vorwiegend gelebte Residenzmodell oder andere Betreuungsmodelle das Leitmo-
dell des Familienrechts sein sollten. Das Bundesverfassungsgericht stellte im Jahr 2018 fest, dass es keine gesetz-
geberische Pflicht gibt, getrennt lebenden Eltern eine paritätische Betreuung als Regel vorzugeben.56 Ein wichti-
ger Zeitpunkt für die sozialstaatliche und rechtliche Unterstützung bei der stärkeren Beteiligung von Vätern an 
der Betreuung des Kindes ist die Geburt eines Kindes und während der frühen Kindheit. Veränderungen sollten 
vorrangig schon hier ansetzen und nicht erst zum Trennungszeitpunkt, um der Entstehung ungleicher ökonomi-
scher Machtverhältnisse frühzeitig vorzubeugen. Dazu sind bereits vielfach Vorschläge unterbreitet worden 
(BMFSFJ 2018; Schumann 2019). 
Die Stimme der Kinder und Jugendlichen ist stärker zu berücksichtigen. Internationale Evaluationsforschung zum 
alternierenden Aufenthalt von Kindern hat gezeigt, dass die Meinung von Kindern oft nicht eingeholt und ver-
nachlässigt wird, sei es im Gerichtsverfahren oder auch im Rahmen von Mediation und Beratung der Eltern 
(Scheiwe 2018). Deshalb sollten Kinder ab einem bestimmten Alter eigene Anträge im Familiengerichtsverfahren 
stellen können und einen eigenen Beratungsanspruch erhalten. Die Eckpunkte des (BMJ 2024) sehen vor, dass 
Kinder ab dem vollendeten 14. Lebensjahr eine erneute Entscheidung über eine bereits getroffene Umgangsrege-
lung beantragen können. Dieses geplante Antragsrecht wird von der Kommission positiv bewertet. Die Sachver-
ständigenkommission empfiehlt, dieses Antragsrecht der Kinder nicht nur auf eine erneute Entscheidung zu be-
ziehen, sondern Kindern ein generelles Antragsrecht im Familiengerichtsverfahren ab 12 Jahren zu gewähren.  
Nach der Reformplanung in den Eckpunkten des (BMJ 2024) soll ein Kind ab dem vollendeten 14. Lebensjahr 
zudem die Möglichkeit haben, der Begründung der gemeinsamen Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern zu 
widersprechen. Für die geplante Erweiterung des Abschlusses von Vereinbarungen zu Sorge und Umgang durch 
die Sorgeberechtigten mit Dritten ist darüber hinaus vorgesehen, dass ein Kind dieser Vereinbarung ab dem voll-
endeten 14. Lebensjahr zustimmen muss. Auch diese Stärkung der Kinderrechte wird von der Kommission be-
grüßt. Die Sachverständigenkommission empfiehlt, dieses Zustimmungserfordernis bereits ab dem vollendeten 
12. Lebensjahr des Kindes einzuführen.
Es fehlt bisher in Deutschland an empirischer Forschung dazu, wie Kinder und Jugendliche ihre Beteiligung in 
sorge- und umgangsrechtlichen Fragen vor Gericht und in Beratung erleben. Ebenso existieren kaum Befunde 
dazu, wie sie das Wechseln zwischen zwei elterlichen Haushalten erleben. Die Sachverständigenkommission emp-
fiehlt, Evaluationsforschung dazu im Gesetz vorzusehen und ausreichende Forschungsmittel bereitzustellen. 

55 BGH 01.02.2017, BGHZ 214, 31 = NJW 2017, 1815. 
56  BVerfG, 22.01.2018, 1 BvR 2616/17. 
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3.2.2.2 Die Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge bei Getrenntleben –Konfliktlö-
sungsmechanismen im Recht 

Rechtsstreitigkeiten vor den Familiengerichten, in denen Eltern über die Ausübung der gemeinsamen Sorge strei-
ten oder die Übertragung von Teilen der elterlichen Sorge auf einen Elternteil allein beantragen (insbesondere die 
Übertragung des alleinigen Aufenthaltsbestimmungsrechts) sowie Umgangsstreitigkeiten (in jüngster Zeit auch 
über die Anordnung eines Wechselmodells) sind häufig. Eine Teilgruppe, die oft prozessiert, sind hochstrittige 
Eltern (siehe Kapitel 6).  
Eltern sollen die gemeinsame Sorge in eigener Verantwortung, aber auch in gegenseitigem Einvernehmen zum 
Wohl des Kindes, ausüben. Bei Meinungsverschiedenheiten müssen sie versuchen, sich zu einigen (§ 1627 BGB). 
Im deutschen Recht wird eine weitgehende Konsenspflicht angenommen. Können sich Eltern in Angelegenheiten, 
die für das Kind von erheblicher Bedeutung sind, nicht einigen, kann das Familiengericht auf Antrag die Ent-
scheidung bezüglich dieser Angelegenheit unter Berücksichtigung des Kindeswohls einem Elternteil allein über-
tragen (§ 1628 BGB).  
Bei Getrenntleben sieht § 1687 BGB für die Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge zur Konfliktreduzie-
rung vor, dass das gegenseitige Einvernehmen nur bei Entscheidungen von erheblicher Bedeutung erforderlich 
ist, während Angelegenheiten des täglichen Lebens von dem Elternteil allein entschieden werden können, bei dem 
sich das Kind gewöhnlich aufhält (§ 1677 Absatz 1 Satz 2 BGB). Der andere Elternteil hat die Befugnis zur allei-
nigen Entscheidung in Angelegenheiten der täglichen Betreuung. Dabei ist der Begriff der „Angelegenheiten der 
tatsächlichen Betreuung“ (§ 1687 Absatz 1 Satz 4 BGB) enger als der Begriff der „Angelegenheiten des täglichen 
Lebens“; ersterer schränkt die Entscheidungsmöglichkeiten des umgangsberechtigten Elternteils stärker ein. So 
umfasst die „Angelegenheit der täglichen Betreuung“ nicht das Vertretungsrecht, sondern bezieht sich nur auf 
reine Betreuungsfragen in der Beziehung zum Kind. Für den nicht sorgeberechtigten Elternteil gilt dies entspre-
chend, wenn sich das Kind mit Einwilligung der sorgeberechtigten Person oder aufgrund gerichtlicher Entschei-
dung bei ihm aufhält (§ 1687a BGB).  
Die Abgrenzungen zwischen Entscheidungen von „erheblicher Bedeutung“ und denen des „alltäglichen Lebens“ 
sind nicht immer einfach und daher streitanfällig. Die Rechtsprechung hat eine Reihe von Entscheidungen gefällt, 
um Angelegenheiten des täglichen Lebens von solchen mit erheblicher Bedeutung abzugrenzen. Im Einzelnen ist 
die Rechtsprechung jedoch nicht immer einheitlich.57 Die gesetzliche Definition betrachtet als Angelegenheiten 
des täglichen Lebens solche, die häufig vorkommen und in der Regel keine schwer abzuändernden Auswirkungen 
auf die Entwicklung des Kindes haben. Gerichtsentscheidungen betrafen häufig Fragen der Gesundheitssorge 
(insbesondere Impfungen), der Aufenthaltsbestimmung, wie etwa Wohnortwechsel, Wechsel ins Ausland oder 
Auswanderung, die Form der Kinderbetreuung, des Schulwechsels, der Wahl der Schulart, Fragen der religiösen 
Erziehung und Status- oder Namensfragen. Nur einige Bereiche, wie etwa Status- und Namensfragen, Entschei-
dungen über einen Schulwechsel oder einen erheblichen medizinischen Eingriff, werden einhellig als Fragen von 
erheblicher Bedeutung qualifiziert. Schon bei der Frage nach der Wahl des Kindergartens oder der Verbringung 
des Kindes in das Ausland (Urlaub, Besuch bei Verwandten u. a.) ist die Rechtsprechung uneinheitlich und eine 
Abgrenzung schwierig. Die Regelung des § 1687 BGB hatte bei getrennt lebenden Eltern ein Modell vor Augen, 
in dem sich die Betreuung auf einen hauptbetreuenden Elternteil, bei dem sich das Kind überwiegend aufhält, und 
einen in deutlich geringerem Umfang betreuenden anderen Elternteil aufteilt. Teilen sich die Eltern die Betreuung 
gleichmäßig auf, bedeutet dies generell einen erhöhten Abstimmungsbedarf, und es können vermehrt Probleme 
bei der Auslegung der Entscheidungskompetenzen im Recht auftreten. Die derzeit geplante Reform sieht für ge-
trennt lebende Eltern unabhängig vom Betreuungsmodell eine gewisse Vereinfachung vor. Dies beinhaltet eine 
Alleinentscheidungsbefugnis in Angelegenheiten des täglichen Lebens für den Elternteil, bei dem sich das Kind 
zum jeweiligen Zeitraum aufhält (BMJ 2024). 
Die zahlreichen Familiengerichtsentscheidungen bei Meinungsverschiedenheiten der Eltern dokumentieren die 
Streitanfälligkeit der starken Konsensorientierung, bei der ein Elternteil quasi ein Vetorecht hat und den anderen 
Elternteil, welcher die Zustimmung benötigt, blockieren kann. Rechtsvergleichende Untersuchungen zeigen, dass 
die deutsche Rechtsordnung im internationalen Vergleich die stärkste Konsensorientierung aufweist, während 
England und Wales getrennt lebenden Elternteilen die stärksten Alleinentscheidungsrechte und autonomen Hand-
lungsrechte gewähren. Zwischen den beiden Polen liegen Länder mit abgestuften Alleinentscheidungsrechten, je 
nachdem, ob die Betreuung alleinig oder gemeinsam durch beide Eltern erfolgt. So gewähren etwa Norwegen 

57  Staudinger in Salgo BGB § 1687 (Staudinger u. a. 2018). 
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oder Spanien ein Alleinentscheidungsrecht bei gemeinsamer Sorge, wenn der andere Elternteil sich nicht an der 
Betreuung des Kindes beteiligt (Scheiwe 2018).  
Reformüberlegungen sollten ein abgestuftes System von Entscheidungsrechten getrennt lebender Eltern mit ge-
meinsamer Sorge in Abhängigkeit von der Betreuungsform erwägen, um den starken Konsenszwang des deut-
schen Rechts für bestimmte Fallkonstellationen, etwa bei Kontaktabbruch eines Elternteils und keiner Beteiligung 
an der Betreuung, abzumildern. Durch diese Reform würden auch die Gerichte von Entscheidungen entlastet.  

3.2.3 Das Umgangsrecht 
Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil; jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind berech-
tigt und verpflichtet (§ 1684 BGB). Bezugspersonen haben das Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn es dem 
Kindeswohl dient; dazu gehören Großeltern und Geschwister (§ 1685 Absatz 1 BGB) und andere enge Bezugs-
personen, wenn diese tatsächliche Verantwortung für das Kind tragen oder getragen haben, beispielsweise wenn 
ein längeres Zusammenleben in häuslicher Gemeinschaft vorlag mit Stiefelternteilen oder Pflegeeltern (§ 1685 
Absatz 2 BGB „sozialfamiliäre Beziehung“). Umgangsrecht und -pflicht der Eltern sind verfassungsrechtlich ge-
schützt (Artikel 6 Absatz 2 GG), jedoch durch das Kindeswohl begrenzt. Die Kindeswohlvermutung des Um-
gangs und Kontakts mit beiden Elternteilen (§ 1626 Absatz 3 Satz 1 BGB) kann widerlegt werden, etwa in Fällen 
von Gewalt gegen den anderen Elternteil oder das Kind (so auch Artikel 31 Absatz 2 der Istanbulkonvention58, 
siehe Kapitel 6 und ausführlich zur Problematik (Meysen 2021).  
Das Umgangsrecht des Kindes mit jedem Elternteil wird geschützt durch Artikel 6 Absatz 1 und 2 des Grundge-
setzes sowie durch Artikel 24 Absatz 3 der EU-Grundrechtscharta und Artikel 9 Absatz 3 der UN-Kinderrechts-
konvention. Das Kind hat einen Rechtsanspruch auf Umgang mit seinen rechtlichen Eltern, aber kein eigenes 
Recht gegenüber Großeltern, Geschwistern und anderen Bezugspersonen. Hier ist eine überfällige Reform ge-
plant, die dem Kind spiegelbildlich ein eigenes Umgangsrecht mit diesen Bezugspersonen gewährt, wenn dies 
dem Kindeswohl dient (BMJ 2024). Die Sachverständigenkommission unterstützt diese geplante Veränderung. 
Verweigert ein Elternteil den Umgang mit dem Kind, so ist die Umgangspflicht in der Regel aus Kindeswohl-
gründen nicht vollstreckbar, in Einzelfällen ist dies jedoch möglich. Zwar können Umgangstitel mit Ordnungs- 
und Zwangsmitteln vollstreckt werden (§§ 88 ff. FamG). Jedoch ist die Vollstreckung einzustellen, wenn An-
haltspunkte für eine umgangsbedingte Kindeswohlgefährdung vorliegen. Wenn ein Kind den Umgang mit einem 
Elternteil ablehnt, ist unmittelbarer Zwang gegen ein Kind zur Ausübung des Umgangsrechts zudem nicht zuläs-
sig (§ 90 Absatz 2 FamFG). Der Wille des Kindes, das den Umgang ablehnt, spielt mit zunehmendem Alter eine 
immer größere Rolle und ist auch von den Gerichten zu beachten; der Kindeswille ist zentrales Element des Kin-
deswohls59 und kann ausschlaggebend sein.60 Auch ein auf Beeinflussung beruhender Wunsch des Kindes ist zu 
beachten, wenn er Ausdruck echter und damit schützenswerter Bindungen zur Hauptbezugsperson ist, so das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2015.61 Entscheidend ist, dass das Kind keinen oder weniger Um-
gang aus ernsthaften, subjektiv beachtlichen oder verständlichen Gründen wünscht, oder dass es nicht in der Lage 
ist, die Konflikte aufgrund der Kontakte zu bewältigen.62 Dies ist in der höchstrichterlichen Rechtsprechung ein-
deutig; eine ablehnende Haltung des Kindes zum Umgang ist auch dann als Kindeswille beachtlich, wenn der 
gewaltbetroffene Elternteil dies unterstützt, weil dem Kindeswillen regelmäßig auch eigene Erfahrungen, seeli-
sche Verletzungen, Ängstigungen und Enttäuschungen durch den gewaltausübenden Elternteil zugrunde liegen.63  
Die persönliche Anhörung des Kindes in Kindschaftssachen ist nach § 159 FamFG vorgeschrieben (siehe Kapi-
tel 3.2.7). Davon kann das Gericht nur absehen, wenn ein schwerwiegender Grund dafür vorliegt, wenn das Kind 
offensichtlich nicht in der Lage ist, seine Neigungen und seinen Willen kundzutun oder wenn diese nicht für das 
Verfahren von Bedeutung sind. Wenn das Gericht von der Anhörung absieht, muss es dies in der Endentscheidung 
begründen (§ 159 Absatz 3 FamFG). Je älter das Kind ist, desto schwerwiegender ist der Wille, den das Kind 
äußert. Dies ist entsprechend bei der Abwägung und Entscheidung zu berücksichtigen; der Wille eines älteren 
Kindes kann in der Regel nicht übergangen werden. 

58  Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Instanbulkonven-
tion, BGBl. 2017 II, 1026 f.). 

59  BVerfG FamRZ 2018, 266. 
60  BVerfG FamRZ 2016, 1917; NJW 2013, 1867. 
61  BVerfG, 25.04.2015, 1 BvR 3326/14. 
62  OLG Frankfurt a.M., 13.07.2020, 5 UF 15/20, 69;  OLG Köln, 23.03.2005, 4 UF 119/04. 
63  OLG Frankfurt a.M., 13.07.2020, 5 UF 15/20. 
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Bei gemeinsamer elterlicher Sorge ist der Umgang Teil des elterlichen Sorgerechts, aber auch ein nicht sorgebe-
rechtigter Elternteil hat ein Umgangsrecht. Der mit der Mutter des Kindes nicht verheiratete Vater hat erst seit 
Inkrafttreten des Kindschaftsrechtsreformgesetzes am 1. Juli 1998 ein Umgangsrecht. Im Jahr 2013 wurde ein 
Umgangsrecht des leiblichen, nicht rechtlichen Vaters unter der Bedingung eingeführt (§ 1686a Nummer 1 BGB), 
dass dieser ein ernsthaftes Interesse am Kind gezeigt hat und der Umgang dem Kindeswohl dient. Konflikte zwi-
schen den Eltern über die Einführung des Wechselmodells werden inzwischen auch häufig als Umgangsstreitig-
keiten ausgetragen, seit der BGH im Jahr 201764 die Anordnung des Wechselmodells gegen den Willen des an-
deren Elternteils durch eine Umgangsregelung (§ 1684 Absatz 3 Satz 1 BGB) für möglich erklärt hat.   

3.2.3.1 Umgang und familiale Gewalt 
In Fällen familialer Gewalt, sei es gegen einen Elternteil oder gegen das Kind, sind Umgangsregelungen beson-
ders problematisch. Das Umgangsrecht kann eingeschränkt werden; aber für längere Zeit oder dauerhaft nur dann, 
wenn eine Kindeswohlgefährdung vorliegt (§ 1684 Absatz 4 Satz 2 BGB). Nach der Rechtsprechung ist unstrei-
tig, dass das Miterleben von (häuslicher) Gewalt eine Kindeswohlgefährdung darstellen kann, jedoch ist dies in 
der Praxis in Familiengerichtsverfahren, insbesondere in Eilverfahren, oft schwer nachzuweisen. Der GREVIO-
Bericht (GREVIO 2022) über die Umsetzung der Istanbulkonvention in Deutschland hat diese Probleme darge-
stellt (siehe Kapitel 6).  
Reformvorschläge umfassen gesetzliche Regelungen zur Einordnung der Fälle häuslicher und sexualisierter Ge-
walt, insbesondere in noch unklaren Ermittlungssituationen. Es soll gesetzlich klargestellt werden, dass es in 
diesen Fällen keine Vermutung gibt, dass der Umgang dem Kindeswohl diene; erforderlich seien gesetzliche Re-
gelungen zu den Auswirkungen (vermuteter) häuslicher Gewalt auf das Umgangsrecht, welche die erleichterte 
Möglichkeit einschließen, Umgangs- und Kontaktrechte in solchen Fällen (gegebenenfalls zeitweilig) auszuset-
zen. Die Sachverständigenkommission schließt sich diesen Empfehlungen an (siehe Kapitel 6). Die geplante Re-
form (BMJ 2024) verbessert den Schutz des Kindes und eines gewaltbetroffenen Elternteils in Fällen familialer 
Gewalt und wird ausdrücklich begrüßt. Die Sachverständigenkommission empfiehlt außerdem, im Familienver-
fahrensrecht zu ergänzen, dass es im Familiengerichtsverfahren kein Gebot des Hinwirkens auf Einvernehmen 
der Eltern gibt in Fällen familialer Gewalt oder des Gewaltverdachts. 
Für Familienrichter:innen gilt seit dem 1. Januar 2022 die Regelung, dass sie über belegbare Kenntnisse auf den 
Gebieten des Familien- und Familienverfahrensrechts, des Kinder- und Jugendhilferechts sowie über belegbare 
Grundkenntnisse der Psychologie, insbesondere der Entwicklungspsychologie des Kindes, und der Kommunika-
tion mit Kindern verfügen sollen (§ 23b Absatz 3 GVG). Diese „Soll-Regelung“ wird als nicht ausreichend be-
trachtet. Zur weiteren Verbesserung der interdisziplinären Ausbildung von Familienrichterinnen und Familien-
richtern empfiehlt die Sachverständigenkommission, dass die genannte „Soll-Regelung“ des Nachweises inter-
disziplinärer Kenntnisse des § 23b Absatz 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) in eine Verpflichtung umge-
wandelt wird.  

3.2.3.2 Beratung und Mediation bei Elternkonflikten – die Rolle der Familiengerichte 
Familiengerichte können bei Elternkonflikten auf Beratungs- und Mediationsmöglichkeiten hinweisen und eine 
solche Beratung anordnen (§ 156 Absatz 1 Satz 2 und 4 FamFG). Sie können anordnen, dass die Eltern einzeln 
oder gemeinsam an einem kostenfreien Informationsgespräch über Mediation oder andere Möglichkeiten der au-
ßergerichtlichen Konfliktbeilegung teilnehmen und hierüber eine Bestätigung vorlegen müssen (§ 156 Absatz 1 
Satz 3 FamFG). Anordnungen des Gerichts nach § 156 Absatz 1 Satz 3 oder 4 des Gesetzes über das Verfahren 
in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) sind allerdings nicht mit 
Zwangsmitteln durchsetzbar (§ 156 Absatz 1 Satz 5 FamFG). Eine Evaluation durch (Ekert/Heiderhoff 2018) 
ergab, dass die befragten Amtsrichter:innen durchschnittlich in vier von zehn Fällen von den Möglichkeiten des 
§ 156 Absatz 1 Satz 2 FamFG Gebrauch machen. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte schätzen diesen Ge-
brauch höher, auf etwa jedes zweite Verfahren, ein (Ekert/Heiderhoff 2018, S. 274). Einschätzungen von Fami-
lienrichterinnen bzw. -richtern, Jugendamtsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern, Fachkräften aus Beratungsstellen
sowie den ratsuchenden Eltern zeichnen jedoch ein uneinheitliches Bild hinsichtlich Verbreitung und Erfolg der
Beratungen (siehe Kapitel 6).
Problematisch ist, dass die Beratungs- und Unterstützungsangebote im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe häu-
fig nicht ausreichend sind. Die Ressourcenknappheit verstärkt sich noch, wenn neue Beratungsaufgaben hinzu-
kommen, wie es die Eckpunkte des (BMJ 2024) derzeit vorsehen. Bei der Ausübung der Personensorge und des 

64  BGH, 01.02.2017, FamRZ 2017, 532; bestätigt durch BGH NZFam 2020, 116. 
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Umgangsrechts gewährt das Kinder- und Jugendhilferecht Beratung und Unterstützung (§ 18 SGB VIII) sowohl 
für alleinerziehende Mütter und Väter als auch für Kinder und Jugendliche, aber auch in Fragen von Trennung 
und Scheidung (§ 17 SGB VIII). Kinder und Jugendliche haben darüber hinaus einen allgemeinen Anspruch auf 
eine Beratung durch das Jugendamt (§ 8 Absatz 2, 3 SGB VIII) (siehe Kapitel 6). Öffentliche Jugendhilfeträger 
haben eine Gewährleistungsverpflichtung, rechtzeitig für ausreichende und bedarfsgerechte Beratungs- und Un-
terstützungsangebote zu sorgen (§ 79 Absatz 2 Nummer 1 SGB VIII). Diese scheinen in der Praxis für allein- und 
getrennt erziehende Eltern sowie für Kinder und Jugendliche aus Trennungsfamilien nicht immer ausreichend 
vorhanden zu sein bzw. gibt es oft lange Wartezeiten. Außerdem sind die Beratungskonzepte sowie das Rechts-
verständnis und die rechtlichen Kompetenzen der Beratungsfachkräfte von Bedeutung. Empirische Forschung 
zeigt auf, dass Beratungsfachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe neben ihren beraterischen Fachkenntnissen 
nicht über vertiefte Kompetenzen zur Beratung in Rechtsfragen des Unterhaltsrechts und der finanziellen Folgen 
von Sorgerechtsvereinbarungen verfügen. Diese Themen sehen sie oft auch nicht als ihre Aufgabe und verweisen 
Ratsuchende eher an externe Spezialistinnen bzw. Spezialisten (Evcil u. a. 2022; Evcil/Paulus 2022). 

3.2.3.3 Rechtstatsachenforschung zur Praxis der Familiengerichte 
Die Praxis der Familiengerichte ist bisher empirisch wenig erforscht. Probleme für die Rechtstatsachenforschung 
im Bereich der Familiengerichtsverfahren ergeben sich zusätzlich daraus, dass die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen (§ 13 FamFG, § 299 Absatz 2 ZPO) Forschung erschweren und eher behindern; ganz im Gegensatz zu der 
forschungserleichternden Parallelregelung für das Strafrechtsverfahren.65 
Die Sachverständigenkommission empfiehlt, eine entsprechende Verbesserung der Regelung für die Rechtstatsa-
chenforschung für das Familiengerichtsverfahren, wie sie in § 476 der Strafprozessordnung (StPO) enthalten ist, 
auch für die Familiengerichtsbarkeit anzustreben.  

3.2.4 Kindesunterhalt  
Eltern sind ihrem Kind gegenüber zum Unterhalt verpflichtet (§§ 1601 ff. BGB), unabhängig davon, ob sie je 
verheiratet waren oder nicht, zusammen oder getrennt leben oder ob sie die gemeinsame Sorge haben. Der Kin-
desunterhalt soll den gesamten Lebensbedarf decken (§ 1610 Absatz 2 BGB). Er wird in Form von Barunterhalt 
in Geld sowie durch Naturalunterhalt, der die wirtschaftliche Versorgung und auch die Betreuung, Pflege und 
Erziehung umfasst, geleistet. Gesetzlich geregelt ist vorrangig der Barunterhalt. Der Bedarf des Kindes richtet 
sich nach der Lebensstellung beider Eltern; sie haften für den Bedarf anteilig nach ihren Erwerbs- und Vermö-
gensverhältnissen im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit. Betreuung, Erziehung und Pflege sind ein Unterhaltsbei-
trag und Teil des Naturalunterhalts (§ 1612 Absatz 2 BGB). Dies umfasst die Bereitstellung von Wohnraum, Ver-
pflegung, Kochen, Versorgung, das Wäschewaschen oder Ähnliches. Dieser Teil des Unterhalts wird häufig über-
sehen und unterschätzt, wenn etwa angenommen wird, dass einer „alles bezahle“ und die andere Person „nur“ 
betreue (Scheiwe/Wersig 2010, 2011). Die Bedeutung des Naturalunterhalts für Kinder, der vom betreuenden 
Elternteil nach Trennung geleistet wird, wird in der jüngsten Rechtsprechung des BGH betont.66 Beide Eltern 
haften also für den Kindesunterhalt, sei es in Form des Naturalunterhalts oder des Barunterhalts.  
Bei verheirateten Eltern wird der Kindesunterhalt im Rahmen des Familienunterhalts erbracht. Beide Eltern sind 
verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit ihrem Vermögen anteilig zum Familienunterhalt beizutragen (§ 1360 
Satz 1, § 1360a Absatz 1 und 2 BGB). Die allgemeine Regel ist, dass der Kindesunterhalt proportional nach dem 
Einkommen beider Eltern berechnet wird (§ 1606 Absatz 3 Satz 1 BGB; Lipp 2018, S. 120f.); beide haften antei-
lig, proportional nach den jeweiligen Einkommensverhältnissen. Zur Vereinfachung der Berechnung des Kindes-
unterhalts wird jedoch bei getrennt lebenden Eltern eine Ausnahme von der Proportionalhaftung gemacht. Diese 
Ausnahmeregel besagt, dass der Elternteil, der ein minderjähriges Kind betreut, durch Pflege und Erziehung des 
Kindes in der Regel seine Kindesunterhaltspflicht (§ 1606 Absatz 3 Satz 2 BGB) erfüllt, sodass der Barunterhalt 
für das Kind nur nach dem Einkommen des nicht betreuenden Elternteils berechnet wird. Auch bei getrennt le-
benden Eltern richtet sich der Bedarf des Kindes grundsätzlich nach dem Lebensstand und dem Einkommen bei-
der Elternteile. Allerdings wird durch die Ausnahmeregel darauf verzichtet, den vom betreuenden Elternteil ge-
leisteten Natural- und Betreuungsunterhalt genauer zu ermitteln sowie dessen Einkommen in die Berechnung 

 
65  § 476 StPO regelt Auskünfte und Akteneinsicht zu Forschungszwecken und die Übermittlung personenbezogener Daten in Akten an 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Detail. Dadurch sind die Voraussetzungen rechtssicher geregelt, Datenschutz gewähr-
leistet  und gleichzeitig wird Forschung ermöglicht. 

66  BGH,29.09.2021, XII ZB 474/20; BGH, 18.5.2022 XII ZB 325/20, FamRZ 2022, 1366. 
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einzubeziehen. Somit trifft die Barunterhaltspflicht in der Regel den anderen Elternteil. Nur ausnahmsweise wird 
das Einkommen beider Eltern für die Berechnung herangezogen, etwa wenn der hauptbetreuende Elternteil drei-
mal so viel verdient wie der barunterhaltspflichtige Elternteil. Beide Eltern haften jedoch mit ihrem Einkommen 
anteilig für den Mehrbedarf eines Kindes als den üblichen Bedarf des Kindes übersteigender Bedarf, der nicht 
durch den Mindestunterhalt oder den Tabellenunterhalt abgedeckt ist. Das Einkommen von beiden wird nach der 
Rechtsprechung des BGH auch im Wechselmodell herangezogen, wenn beide Eltern das Kind zu gleichen Teilen 
betreuen.67 Zusätzlich entstehen Mehrkosten im Wechselmodell für den Wohnbedarf in zwei Haushalten, Fahrt-
kosten und gegebenenfalls weitere Anschaffungen für Möbel etc., die in beiden Haushalten vorhanden sein müs-
sen. Diese Mehrkosten sind als Teil des Kindesunterhalts jeweils konkret zu ermitteln.  
Bei paritätisch geteilter Betreuung im Verhältnis 50:50 haben nach der Rechtsprechung des BGH grundsätzlich 
beide Elternteile proportional nach ihrem Einkommen für den Barunterhalt des Kindes einzustehen. Der Unter-
haltsbedarf bemisst sich nach dem beiderseitigen Einkommen der Eltern und umfasst außerdem die infolge des 
Wechselmodells entstehenden Mehrkosten. Im paritätischen Wechselmodell wird der Naturalunterhalt, den ein 
Elternteil während seiner Betreuungszeiten für das Kind leistet, als (teilweise) Erfüllung des Unterhaltsanspruchs 
angesehen. Dennoch sind beide Eltern in Abhängigkeit von ihrem Einkommen und Vermögen verpflichtet, antei-
lig Barunterhalt zu leisten. Der Bedarf des Kindes ist dabei stets der Ausgangspunkt und leitet sich von der Le-
bensstellung beider Eltern ab (§§ 1602, 1610 Absatz 1 BGB).  
Das Kind hat Anspruch auf den Mindestunterhalt (§ 1612a BGB). Die Höhe des Mindestunterhalts wird festge-
setzt auf Basis des steuerfrei zu stellenden sächlichen Existenzminimums eines minderjährigen Kindes, das zwei-
jährlich durch Rechtsverordnung des BMJ festgelegt wird. Die Höhe des sächlichen Existenzminimums von Kin-
dern ist jedoch umstritten und wird als zu niedrig kritisiert (siehe Kapitel 3.3.1). Wenn das sächliche Existenzmi-
nimum zu niedrig festgesetzt wird, ist auch der Mindestunterhalt nicht existenzsichernd (und auch nicht die daran 
anknüpfenden Unterhaltsvorschussleistungen, siehe Kapitel 3.3.2.1.4). Außerdem ist empirisch nicht hinreichend 
geklärt, wie sich die Trennungssituation auf die Kosten des Lebens eines Kindes in zwei Haushalten auswirkt und 
in welcher Höhe Mehrkosten entstehen können („Wechselmehrbedarf“), die den Unterhaltsbedarf des Kindes 
erhöhen.  
Die Regeln des Kindesunterhaltsrechts und mögliche Reformen gehören derzeit mit zu den umstrittensten The-
men. Das BMJ hat im Jahr 2023 Eckpunkte zur Reform des Unterhaltsrechts veröffentlicht (BMJ 2023). Ein 
Streitpunkt ist, wie sich Veränderungen in den Betreuungsanteilen beider Eltern auf den Kindesunterhalt auswir-
ken sollen. Demnach soll das Kindesunterhaltsrecht teilweise verändert werden, insbesondere für asymmetrische 
Betreuungsformen zwischen 30 und 49 Prozent der Übernachtungen des Kindes im Haushalt des anderen Eltern-
teils. Unverändert bleiben sollen die Regelungen für das paritätische Wechselmodell (Betreuung im Verhältnis 
50:50 durch beide Eltern), in dem die BGH-Rechtsprechung zur Kindesunterhaltsberechnung weiterhin leitend 
sein soll (Barunterhaltspflicht beider Eltern, Heranziehung beider Einkommen). Bei weniger als 30 Prozent der 
Übernachtungen pro Monat bei dem anderen Elternteil soll es bei den bisherigen Grundsätzen der Berechnung 
des Kindesunterhalts bleiben. Die geplante Reform ist partiell und umfasst nur den Kindesunterhalt für getrennt 
lebende Eltern in einigen Betreuungsformen. Die geplante Unterhaltsrechtsreform wird deshalb in der Fachdis-
kussion als unsystematische „Insellösung“ kritisiert, die nur für einen kleinen Anwendungsbereich geteilter Be-
treuung Lösungen sucht.68 Der unterhaltsrechtliche Mehrbedarf des Kindes bei geteilter Betreuung wird in den 
Eckpunkten des BMJ nicht ausreichend berücksichtigt. Für den mitbetreuenden Elternteil soll ein Abschlag vom 
zu zahlenden Kindesunterhalt um 15 Prozent erfolgen. Diese Regelung ist zwar einfach, aber die Höhe des Ab-
schlags ist nicht hinreichend empirisch fundiert. Es besteht somit das Risiko einer Unterdeckung des kindlichen 
Bedarfs und damit der Verstärkung von Armutsrisiken.  
Interessenverbände von Alleinerziehenden und andere Familienorganisationen befürchten jedoch, dass eine Re-
form zu einer Reduzierung von Kindesunterhaltszahlungen und einer weiteren Verschlechterung der finanziellen 
Situation der Haushalte von überwiegend betreuenden Eltern und ihren Kinder führt. Eine Reform des Kindesun-
terhalts sollte die Verstärkung von Armutsrisiken in den Haushalten Alleinerziehender und ihrer Kinder vermei-
den, die Bedeutung von Betreuung und Versorgung durch Naturalunterhalt und Sorgearbeit durch einen oder 
beide Elternteile angemessen berücksichtigen und auch die Mehrkosten und den Wechselmehrbedarf bei geteilter 
Betreuung in zwei Haushalten einbeziehen. Dies ist in den bisherigen Eckpunkten des BMJ nicht ausreichend 
berücksichtigt.  

67  BGH, 11.01.2017, Az XII ZB 565/15. 
68  Stellungnahme des Deutschen Juristinnenbundes vom 16. November 2023 zum Eckpunktepapier „Ein faires Unterhaltsrecht für Tren-

nungsfamilien“ vom 24. August 2023; djb (2023). 
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Die Sachverständigenkommission empfiehlt, in der Diskussion über die gesetzliche Reform des Kindesunterhalts-
recht den Kindesunterhalt für alle Betreuungsformen getrennt lebender Eltern einzubeziehen anstelle der aktuell 
geplanten „Insellösung“. Bei einer gesetzlichen Neuregelung sollten alle Betreuungsmodelle im Kindesunter-
haltsrecht berücksichtigt werden, auch das paritätische und das asymmetrische Modell. Die bisher zu rigiden 
Auswirkungen von geteilter Betreuung auf Erwerbsobliegenheiten sind in die Überlegungen einzubeziehen, wobei 
auch die Bedarfe der Kinder sowie Alter und Zahl der Kinder zu berücksichtigen sind. Auch das Sozial- und 
Steuerrecht und ihre Verteilungswirkungen sind bei einer Reform des Kindesunterhaltsrechts mit zu bedenken.  

3.2.5 Betreuungsunterhalt 
Seit 2008 wurde der Anspruch eines Elternteils auf Unterhalt wegen der Betreuung eines Kindes (§ 1615l Ab-
satz 2 Satz 2, § 1570 BGB) nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts69 für eheliche und nichteheliche 
Kinder angeglichen. Anspruchsvoraussetzung ist, dass vom geschiedenen Ehegatten (§ 1570 BGB) oder von der 
Mutter oder dem betreuenden Vater (§ 1615l Absatz 3 BGB) wegen der Pflege oder Erziehung des Kindes eine 
Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann (§ 1615l BGB). Der Anspruch besteht für mindestens drei Jahre nach 
der Geburt des Kindes, kann aber aus kind- oder elternbezogenen Billigkeitsgründen verlängert werden. Nötig ist 
nach der Rechtsprechung ein detaillierter und einzelfallbezogener Vortrag, dass wegen fehlender oder nur einge-
schränkter Betreuungsmöglichkeiten eine Erwerbstätigkeit nicht oder nicht in Vollzeit möglich ist. Eine Kinder-
tagesbetreuung ist in Anspruch zu nehmen, wenn sie zumutbar ist. Die Beweislast liegt beim betreuenden Eltern-
teil. So muss dieser beispielsweise seine Bemühungen um einen Betreuungsplatz nachweisen und dass kein Be-
treuungsplatz vorhanden ist, oder dass das Kind chronisch krank ist und deshalb keine Kindertagesbetreuung in 
Anspruch genommen werden kann. 
Nach der Rechtsprechung des BGH70 ist dem betreuenden Elternteil in der Regel ab dem Alter von drei Jahren 
des Kindes eine Vollzeitbeschäftigung zumutbar. Ein gestufter Übergang zur Vollzeiterwerbstätigkeit sei zwar 
möglich,71 aber die Erwerbsobliegenheit des betreuenden Elternteils wird streng ausgelegt. Unterinstanzliche Ge-
richte haben die Erwerbsobliegenheiten zum Teil sehr rigide und eingeschränkt interpretiert. So hat das Oberlan-
desgericht (OLG) Düsseldorf72 eine Dreiviertel-Stelle für angemessen gehalten, wenn das Kind einen Ganztags-
platz in der Kita hat. Andere Gerichte verfolgen eine noch strengere Linie. Das OLG Köln73 hielt eine Dreiviertel-
Stelle für die betreuende Mutter auch dann für möglich, wenn zusätzlich noch Fahrtzeiten von täglich drei Stunden 
an drei Tagen hinzukamen und an den anderen zweieinhalb Tagen Homeoffice von je 7,2 Stunden geleistet wer-
den könne. Denn dann könne die Mutter das Kind auch abholen, Arztbesuche absolvieren etc. Das Kind hatte 
einen Kitaplatz im Umfang von 45 Stunden. Der Zeitstress, der Alleinerziehenden im Rahmen der Rechtspre-
chung zu Erwerbsobliegenheiten im Zusammenhang mit dem Betreuungsunterhalt zugemutet wird (Vollzeitbe-
schäftigung ab dem Alter von drei Jahren des Kindes, Beweislastregelung), ist erheblich. Hierbei werden poten-
zielle Hindernisse wie unzureichende Betreuungsplätze und Öffnungszeiten der Einrichtungen sowie betriebliche 
Arbeitszeitorganisation und Probleme der Anpassung individueller Arbeitszeiten unterschätzt und somit auch die 
Zeitbedürfnisse des Lebens mit Kindern unzureichend anerkannt (siehe Kapitel 4). 
Die Sachverständigenkommission empfiehlt, im Gesetz klarzustellen, dass eine angemessene Übergangsfrist im 
Rahmen der Erwerbsobliegenheiten zu gewähren ist, die auch das Alter und die Zahl der betreuenden Kinder 
berücksichtigt und die vom Vertrauensschutzgedanken geprägt ist. Im Rahmen der Reform des Unterhaltsrechts 
(BMJ 2023) ist auch eine Reform des Betreuungsunterhalts geplant. Damit sollen nicht gerechtfertigte Unter-
schiede zwischen dem Betreuungsunterhalt bei geschiedenen und nichtehelichen Eltern vermindert werden. Dies 
ist positiv zu bewerten. Die Sachverständigenkommission empfiehlt, im Rahmen dieser Reform auch Übergangs-
fristen zu schaffen und die Möglichkeit der Verlängerung der Dauer des Betreuungsunterhalts zu erwägen, ins-
besondere aus Kindeswohlgründen und bei mehreren Kindern. 

69  BVerfG, 28.02.2007, 1 BvL 9/04 , Rn. 1–78. 
70  BGH NJW 2012, 1868.  
71  BGH NJW 2010, 2277. 
72  OLG Düsseldorf FamRZ 2021,1620.
73  OLG Köln, 01.03.2021, 25 UF 147/20. 
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3.2.6 Weitere Scheidungs- und Trennungsfolgen 
Die Rechtsfolgen einer Trennung unterscheiden sich weitgehend in Abhängigkeit davon, ob die Eltern verheiratet 
oder nicht verheiratet zusammengelebt haben. Während im Scheidungsfall der Zugewinnausgleich, nacheheliche 
Unterhaltsansprüche, der Versorgungsausgleich und die Hausratsteilung dazu dienen sollen, einen gewissen Aus-
gleich für die wirtschaftliche schwächere Partei zu sichern, bestehen diese gesetzlichen Ansprüche im Fall der 
Trennung von nicht miteinander verheirateten Eltern nicht (siehe Kapitel 3.2.6), mit Ausnahme des Betreuungs-
unterhalts (§ 1615l BGB).  
Der Schutz der Familienwohnung fällt im deutschen Recht im Scheidungsfall im internationalen Vergleich ver-
gleichsweise schwach aus. Bei einer Trennung von nicht miteinander verheirateten Eltern greift er kaum und im 
Wesentlichen nur bei Mietwohnungen (BMFSFJ 2021c, S. 68f.; Scheiwe/Willekens 2014). Dies hat Auswirkun-
gen auf die Einkommens- und Wohnsituation geschiedener und getrennt lebender Eltern, die Frauen und Männer 
ungleich treffen (Andreß u. a. 2013; Bröckel/Andreß 2015; Burkhauser u. a. 1991). Für Mütter sind die Ver-
schlechterungen gravierender als für Väter auf Grund der Unterschiede im Erwerbsverhalten und Einkommen 
(siehe Kapitel 5.1.3). Der Neunte Familienbericht hat den Bedarf an familienrechtlicher Absicherung von Eltern, 
die nicht miteinander verheiratet sind, insbesondere für den Fall der Beendigung der nichtehelichen Lebensge-
meinschaft durch Trennung oder Tod eines Partners, ausführlich dargestellt. Es wurde darauf hingewiesen, dass 
andere westeuropäische Rechtsordnungen bereits gesetzliche Ausgleichsregimes für nichteheliche Lebensge-
meinschaften geschaffen haben (BMFSFJ 2021c, S.107f., 496).  
Die Sachverständigenkommission empfiehlt deshalb, gesetzliche Regelungen für ein familienrechtliches Aus-
gleichsregime zu schaffen, das die gelebte Elternschaft stärker in den Blick nimmt, unabhängig von der Eheschlie-
ßung. Dies ist insbesondere für die Regelungen zur Nutzung von Wohnung und Haushaltsgegenständen, für die 
Unterhaltsansprüche bei partnerschaftsbedingten Nachteilen und den Vermögens- und Versorgungsausgleich von 
Bedeutung.  

3.2.7 Kinderrechte, Kindeswohl und die Perspektive der Kinder 
Die von Deutschland ratifizierte UN-Kinderrechtskonvention schreibt Partizipationsrechte des Kindes vor (Arti-
kel 12 UN-KRK), auch im Rahmen von Verwaltungs- und Gerichtsverfahren. Das Recht des Kindes, seine Mei-
nung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten angemessen zu äußern, gilt entsprechend dem Alter und der 
Reife des Kindes (Artikel 12 Absatz 1 UN-KRK). Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, in den das Kind betref-
fenden Verwaltungs- und Gerichtsverfahren dem Kind Gelegenheit zu geben, am Verfahren teilzunehmen und 
seine Meinung zu äußern (Artikel 12 Absatz 2 UN-KRK). Auch das Europäische Übereinkommen über die Aus-
übung von Kinderrechten des Europarats aus dem Jahr 1996 verfolgt das Ziel, Kindern eigene Beteiligungsrechte 
und prozessuale Rechte in Gerichtsverfahren zu gewähren, was für das Familiengerichtsverfahren von besonderer 
Bedeutung ist. 

3.2.7.1 Beteiligungsrechte des Kindes im Familiengerichtsverfahren 
Die Beteiligungsrechte des Kindes im Familiengerichtsverfahren sind im Rahmen des FamFG abgesichert durch 
das Anhörungsrecht (in Kindschaftssachen § 159 FamFG, in Abstammungssachen § 175 Absatz 2 FamFG, in 
Adoptionssachen § 192 FamFG), die Verfahrensfähigkeit ab 14 Jahren (§ 9 Absatz 1 Nummer 3 FamFG), das 
Beschwerderecht ab 14 Jahren auch ohne Mitwirkung der gesetzlichen Vertreter:innen (§ 60 FamFG). Ergänzt 
werden diese Rechte durch die Regelung zur Bestellung eines Verfahrensbeistandes zur Wahrnehmung der Inte-
ressen des Kindes im BGB (in Kindschaftssachen § 158 BGB, in Abstammungssachen § 174 BGB, in Adopti-
onssachen § 191 BGB). Auch die Mitwirkung des Jugendamtes in Verfahren, die die Person von Kindern oder 
Jugendlichen betreffen, in Kindschafts-, Abstammungs-, Adoptions-, Ehewohnungs- und Gewaltschutzsachen 
(§ 50 SGB VIII), ist dem Kindeswohl verpflichtet. Das Jugendamt kann sich dabei jedoch möglicherweise in einer
ambivalenten Position befinden, wenn etwa zugleich auch Eltern unterstützt werden sollen oder das Jugendamt
selbst als Leistungsträger oder durch Berufsvormünder involviert ist.
Die persönliche Anhörung des Kindes in Kindschaftssachen ist nach § 159 FamFG vorgeschrieben. Die frühere, 
inzwischen reformierte Regelung sah die zwingende Anhörung ab dem Alter von 14 Jahren vor. Jüngere Kinder 
sollten angehört werden, wenn die Neigungen, Bindungen oder der Wille des Kindes für die Entscheidung von 
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Bedeutung waren (§ 159 Absatz 2 FamFG a. F.). Seit dem 1. Juli 2021 ist die Altersgrenze entfallen, um die Kin-
derrechte zu stärken.74 Das Gericht hat das Kind persönlich anzuhören und sich einen persönlichen Eindruck von 
dem Kind zu verschaffen. Davon kann das Gericht nur absehen, wenn ein schwerwiegender Grund dafür vorliegt. 
Dies ist etwa dann der Fall, wenn das Kind offensichtlich nicht in der Lage ist, seine Neigungen und Willen 
kundzutun oder wenn diese nicht für das Verfahren von Bedeutung sind. Wenn das Gericht von der Anhörung 
absieht, muss es dies in der Endentscheidung begründen (§ 159 Absatz 3 FamFG). 
Das Recht auf eine Anhörung des Kindes sieht vor, dass das Kind über den Gegenstand, den Ablauf sowie den 
möglichen Ausgang des Verfahrens in einer geeigneten und seinem Alter entsprechenden Weise informiert wird, 
insofern keine Nachteile für die Entwicklung, Erziehung oder Gesundheit des Kindes zu befürchten sind, und ihm 
ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Das Jugendamt hat mitzuwirken (§ 50 Absatz 1 und 2 Nummer 1 
SGB VIII, § 162 FamFG). Je älter das Kind ist, desto schwerwiegender ist der Wille, den das Kind äußert. Dies 
ist entsprechend bei der Abwägung und Entscheidung zu berücksichtigen, wobei der Wille eines älteren Kindes 
in der Regel nicht übergangen werden kann.75 
Daher ist auch ein eigenes Antragsrecht des Kindes im Familiengerichtsverfahren ab Vollendung des 14. Lebens-
jahres auf Umgang mit einem Elternteil zu bejahen; dann liegt Verfahrensfähigkeit in einem Verfahren, das seine 
Person betrifft, nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 FamFG vor. Ein beschränktes Antragsrecht für Abänderungen von 
Umgangsentscheidungen ist auch in den Eckpunkten des (BMJ 2024) vorgesehen, sollte jedoch, wie beschrieben, 
weiter gefasst werden. Ab 14 Jahren hat ein Kind ein eigenes Beschwerderecht in allen seine Person betreffenden 
Angelegenheiten und zwar ohne Mitwirkung gesetzlicher Vertreter:innen (§ 60 FamFG). Dabei ist zu beachten, 
dass Verfahren über Umgang und Sorge beschleunigt stattfinden müssen, da sonst das Recht auf ein faires Ver-
fahren verletzt sein kann. Das Kind ist persönlich anzuhören (§ 159 FamFG). 
In der Praxis werden diese Verfahrensregeln jedoch nicht immer eingehalten, etwa wenn jüngere Kinder nicht 
angehört oder Verfahrensbeistände nicht bestellt werden. Probleme bei der faktischen Durchsetzung der Kinder-
rechte hängen auch damit zusammen, dass nicht alle Richter:innen ausreichend fortgebildet sind im Hinblick 
darauf, wie sie Kinder altersangemessen anhören können und ab welchem Alter Kinder einen stabilen eigenen 
Willen herausbilden. So stellt eine empirische Untersuchung fest, dass besser qualifizierte Richter:innen mit Fort-
bildungen signifikant häufiger jüngere Kinder anhören als diejenigen ohne (Karle/Gathmann/Klosinski 2010; 
Menne 2010). 
Das Partizipationsrecht von Kindern kommt auch in den Regelungen zum Ausdruck, die dem Kind ab 14 Jahren 
ein Widerspruchsrecht gegen eine von den getrennt lebenden Eltern vereinbarte Sorgerechtsregelung gewähren 
(§ 1671 Absatz 1 Nummer 1 BGB) und die persönliche Einwilligung des Kindes ab 14 Jahren in eine Adoption 
verlangen (§ 1746 Absatz 1 BGB). Reformpläne beinhalten die Ausweitung dieser Beteiligungsrechte. Wie er-
läutert sehen diese Pläne vor, dass Kinder ab dem vollendeten 14. Lebensjahr im Sorge- und Umgangsrecht Mit-
entscheidungsbefugnisse erhalten, indem sie eine erneute Entscheidung über eine bereits getroffene Umgangsre-
gelung beantragen können und bei der Begründung der gemeinsamen Sorge von nicht miteinander verheirateten 
Eltern widersprechen können. Diese Erweiterungen werden begrüßt. Darüber hinaus empfiehlt die Sachverstän-
digenkommission, diese erweiterten Beteiligungsrechte bereits ab dem vollendeten 12. Lebensjahr des Kindes 
einzuführen. 

3.3 Alleinerziehende im Steuer- und Sozialrecht 
Die Förderung von Familien und die Sicherung des Existenzminimums sind verfassungsrechtlich verankerte Ziele 
des Sozialstaats. Aus der Garantie der Menschenwürde (Artikel 1 Absatz 1 GG) in Verbindung mit dem Sozial-
staatsprinzip (Artikel 20 Absatz 1 GG) ergibt sich das verfassungsrechtliche Gebot der sozialstaatlichen Siche-
rung der Mindestvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. Dies umfasst auch die Verpflichtung zur 
Sicherung des Existenzminimums von Familien (Artikel 6 Absatz 1 GG). Nach der UN-Kinderrechtskonvention 
hat jedes Kind ein Recht auf soziale Sicherheit in dem Land, in dem es lebt (Artikel 26). Gleiches gilt für die 
Förderung behinderter Kinder (Artikel 23 UN-KRK), für den Zugang zu den Gesundheitsdiensten (Artikel 24 
UN-KRK), die Sicherung des Existenzminimums (Artikel 27 Absatz 3 UN-KRK) und Bildungsleistungen (Arti-
kel 28 UN-KRK). Diese Rechte sind ohne jede Form der Diskriminierung zu gewähren (Artikel 2 Absatz 1 UN-
KRK). 

 
74  FamFG, Fassung aufgrund des Gesetzes zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder vom 16. Juni 2021 (BGBl. I S. 1810), in 

Kraft getreten am 01. Juli 2021. 
75  BVerfGE 59, 360 (387 f.). 
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Wie bereits ausführlich in Kapitel 2 dargestellt, ist ein großer Teil der mit ihren Kindern allein im Haushalt le-
benden Mütter (wie auch Väter) armutsgefährdet. Im Jahr 2024 bezogen 37 Prozent der Haushalte von Alleiner-
ziehenden Bürgergeld (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2024a). Sozialleistungen spielen eine wichtige 
Rolle zur Sicherung von Einkommen und Existenzminimum Alleinerziehender und ihrer Kinder. Sie sind wich-
tiger als private Transfers wie z. B. Kindesunterhaltszahlungen und nachehelicher Betreuungsunterhalt. Nach den 
Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) aus dem Jahr 2018 bestreiten Alleinerziehende ihren 
Lebensunterhalt zu 59 Prozent aus Erwerbstätigkeit, zu 24 Prozent aus öffentlichen Transfers und nur zu 11 Pro-
zent aus privaten Transfers, zu denen auch Ehegatten- und Kindesunterhalt zählen (siehe Kapitel 2, Abbildung 
2-22). Paarhaushalte mit Kindern hingegen erzielen ihr Einkommen zu 77 Prozent aus Erwerbstätigkeit, zu
10 Prozent aus öffentlichen und zu 4 Prozent aus privaten Transfers. Zahlreiche Studien weisen darauf hin, dass
Kindesunterhalt häufig nicht oder nicht vollständig gezahlt wird (siehe Kapitel 2). Armutsrisiken von Alleiner-
ziehenden variieren stark in Abhängigkeit von Faktoren wie dem Alter des jüngsten Kindes und der Zahl der
Kinder, der Höhe von Unterhaltszahlungen, der beruflichen Qualifikation und dem eigenem Erwerbseinkommen
(Krüger/Micus 1999).
Gemeinsam ist den meisten Alleinerziehenden ein Dilemma, das bislang durch das Zusammenwirken von Unter-
halts-, Sozial- und Steuerrecht nicht ausreichend behoben wird. Im Gegensatz zu Paarfamilien fehlt in Alleiner-
ziehendenhaushalten eine zweite erwachsene Person, die ein zusätzliches Einkommen erzielt oder erzielen könnte. 
Gleichzeitig ist das Erwerbserzielungspotenzial von Alleinerziehenden durch die häufig alleinige Zuständigkeit 
für die alltägliche Betreuung der Kinder eingeschränkt. Zur Existenzsicherung sind viele Alleinerziehende über 
längere Zeiträume auf die Leistungen des Bürgergeldes des Zweiten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB II, Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende) angewiesen (siehe Kapitel 5.2.1).76 Die durch die Jobcenter ausgezahlten Leistun-
gen sollen die Bedarfe des täglichen Lebens decken. So wird ein Mehrbedarfszuschlag für Alleinerziehende ge-
währt, die Wohnkosten werden übernommen und die Bildungs- und Teilhabeleistungen für Kinder berücksichtigt. 
Auch jenseits des SGB II werden Alleinerziehende durch eine Vielzahl von Leistungen unterstützt: Falls der an-
dere Elternteil keinen oder nur einen geringen Unterhalt zahlt, sichert der Staat mit dem Unterhaltsvorschussge-
setz zumindest den Mindestunterhalt für das Kind. Der Kinderzuschlag soll in Verbund mit dem Kindergeld eben-
falls das Existenzminimum des Kindes sicherstellen, und das Wohngeld leistet einen Zuschuss zu den Wohn- und 
Heizungskosten. Problematisch ist daran, dass die Leistungen bei verschiedenen Behörden beantragt werden müs-
sen, die unterschiedliche Mitwirkungspflichten voraussetzen und unterschiedlich lange Bemessungszeiträume 
vorsehen. Hinzu kommt, dass die Leistungen teilweise untereinander verrechnet werden und das Zusammenwir-
ken der Leistungen derart kompliziert ist, dass nur Computerprogramme ermitteln können, ab welcher Höhe des 
Erwerbseinkommens unter Berücksichtigung der Wohnkosten ein Leben innerhalb oder außerhalb des Grundsi-
cherungsrechts möglich ist. Eine Folge des intransparenten Leistungsgeflechts ist, dass viele Anspruchsberech-
tigte ihre Ansprüche nicht geltend machen (Baisch u. a. 2023, S. 21). Hier sollte die Kindergrundsicherung we-
nigstens teilweise Abhilfe schaffen.  

3.3.1 Das menschenwürdige Existenzminimum als Dreh- und Angelpunkt des deutschen So-
zialstaats 

Dreh- und Angelpunkt der Unterstützung von einkommensschwachen Familien im Allgemeinen und von Allein-
erziehenden und ihren Kindern im Besonderen ist das menschenwürdige Existenzminimum, welches durch das 
Steuerrecht geschützt und das Sozial- und Unterhaltsrecht gewährleistet werden muss (AGF 2017). Ausgangs-
punkt waren Anfang der 1990er-Jahre die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Steuerrecht und 
seit dem Jahr 2010 seine Entscheidungen zum Grundsicherungsrecht. Mittlerweile ist das verfassungsrechtlich zu 
schützende Existenzminimum Grundlage für die Höhe der Regelbedarfe im Grundsicherungsrecht, für die Höhe 
des Mindestunterhalts für Kinder im Unterhaltsrecht und den Unterhaltsvorschuss sowie für die Höhe des Kin-
derzuschlags. Es ist daher von großer Bedeutung, dass das menschenwürdige Existenzminimum in einem trans-
parenten Verfahren realitätsgerecht ermittelt wird. 

76  Es existieren ähnliche bzw. identische Leistungen in der Sozialhilfe des SGB XII für Alleinerziehende, die ihren Lebensunterhalt nicht 
„aus eigenen Kräften“ durch die Aufnahme einer Erwerbsarbeit bestreiten können (§ 27 SGB II) oder die Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung beziehen (§ 41 SGB XII). Da jedoch nur wenige Kinder mit ihren Eltern(teilen) im SGB-XII-Bezug sind, wird 
im Folgenden nur auf die Regelungen des SGB II eingegangen. Hinzu kommen auch noch Alleinerziehende mit Grundsicherungsleis-
tungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bis zum Abschluss des Asylverfahrens. 
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3.3.1.1 Steuerrecht  
In seiner Grundsatzentscheidung vom 29. Mai 1990 bestärkte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zunächst 
den Grundsatz, dass der Staat nicht in das Existenzminimum seiner steuerpflichtigen Bürger:innen eingreifen darf: 
Das, was der Staat seinen mittellosen Bürgerinnen und Bürgern in Form der Sozialhilfe zur Verfügung stelle, 
markiere den Bereich, der dem Einzelnen nicht durch Besteuerung genommen werden dürfe. Dies gelte auch für 
das Existenzminimum von unterhaltsabhängigen Eheleuten und Kindern beim Steuerpflichtigen. Die Ausgaben 
für Kinder minderten regelmäßig die Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen.77 Entscheidende Bedeutung für die 
Bemessung des Existenzminimums komme den Leistungen der Sozialhilfe zu, die gerade dieses Existenzmini-
mum gewährleisten sollen. Sie werden verbrauchsbezogen ermittelt und regelmäßig den steigenden Lebenshal-
tungskosten angepasst.78  
In Bezug auf das Existenzminimum stehen Steuer- und Sozialrecht seitdem in engem Zusammenhang, da der 
Gesetzgeber für die Bestimmung des Existenzminimums von Erwachsenen und Kindern im Steuerrecht auf die 
Regelsätze der Sozialhilfe zurückgreift (§ 28 SGB XII, RBEG). Dabei handelte es sich zunächst im Wesentlichen 
um das sächliche Existenzminimum, den Bedarf an Nahrung, Kleidung, Wohnen und ein Mindestmaß an kultu-
reller Teilhabe. Eine Erhöhung der Regelbedarfe im Grundsicherungsrecht hat durch die oben genannte Grund-
satzentscheidung des BVerfG nicht nur Mehrausgaben im Sozialbereich zur Folge, sondern auch Mindereinnah-
men im Bereich des Steuerrechts. Im Weiteren bestimmt das sächliche Existenzminimum auch die Höhe der Leis-
tungen im Unterhaltsrecht (Mindestunterhalt), die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sowie 
die Höhe des Kinderzuschlags. Damit ist evident, dass das menschenwürdige Existenzminimum eine wichtige 
Konstruktionslinie des deutschen Sozialstaats bildet (Lenze 2015, S. 409ff.). Entscheidend ist deshalb, ob das 
Verfahren zur Ermittlung seiner Höhe zu realitätsgerechten Ergebnissen führt: Ist es zu niedrig, zahlen die Steu-
erpflichtigen zu hohe Steuern und Menschen, die Bürgergeld oder Sozialhilfe beziehen, erhalten zu niedrige Leis-
tungen. Außerdem bekommen Kinder vom getrennt lebenden, barunterhaltspflichtigen Elternteil zu wenig Unter-
halt; auch die Unterhaltsvorschussleistungen und der Kinderzuschlag fallen zu niedrig aus. Die für das Jahr 2025 
ursprünglich geplante Kindergrundsicherung wäre ebenfalls mit einer zu geringen Höhe gestartet. Denn nach dem 
Regierungsentwurf basierte die Kindergrundsicherung u. a. auf dem Regelbedarf der Kinder nach dem Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch, Sozialhilfe (SGB XII) bzw. dem Regelbedarfsermittlungsgesetz (RBEG). Das Verfahren 
zur Ermittlung des Existenzminimums entscheidet daher mit darüber, ob Armutsbekämpfung in Deutschland ge-
lingen kann oder nicht. 
In seiner Grundsatzentscheidung vom 10. November 1998 hatte das BVerfG in Bezug auf Kinder über das rein 
sächliche Existenzminimum hinaus einen Betreuungs- und Erziehungsbedarf festgestellt, der die steuerliche Leis-
tungsfähigkeit von Eltern einschränkt und daher in zusätzlichen steuerlichen Freibeträgen zu berücksichtigen 
sei.79 Insbesondere beschrieb das Gericht typische Aufwendungen, die Eltern im Bereich der Erziehung entstün-
den: Hierzu gehören die Mitgliedschaft in Vereinen sowie sonstige Formen der Begegnung mit anderen Kindern 
oder Jugendlichen außerhalb des häuslichen Bereichs, das Erlernen und Erproben moderner Kommunikations-
techniken, der Zugang zu Kultur- und Sprachfertigkeit sowie die verantwortliche Nutzung der Freizeit und die 
Gestaltung der Ferien. Der bis dahin den Alleinerziehenden eingeräumte Haushaltsfreibetrag in Höhe von 
5.606 D-Mark (im Jahr 1990) gebe eine zahlenmäßige Orientierung für die Höhe dieser kindbezogenen Kosten.80  
Der Kinderfreibetrag setzt sich seitdem aus einem Freibetrag für das sächliche Existenzminimum, der sich im 
Wesentlichen an der Höhe der Sozialhilfeleistungen für Kinder orientiert, sowie dem Freibetrag für Betreuung, 
Erziehung und Ausbildung (BEA-Freibetrag) zusammen, der einem festen, empirisch nicht ermittelten, Betrag 
entspricht. Im Jahr 2024 lag der Freibetrag bei 6.384 Euro81 und der BEA-Freibetrag bei 2.928 Euro im Jahr (ins-
gesamt 9.312 Euro pro Kind und Jahr). Da der Kinderfreibetrag – anders als der Grundfreibetrag von erwachsenen 
Steuerpflichtigen – nicht im Steuertarif eingearbeitet ist, wird das Kindergeld als Vorauszahlung auf den Kinder-
freibetrag gewährt. Das Finanzamt prüft automatisch im Wege der Günstigerprüfung bei der Einkommenssteuer-
erklärung, ob über das gezahlte Kindergeld hinaus eine größere Entlastungswirkung durch den Kinderfreibetrag 
erzielt werden würde. Unter Anrechnung des bezogenen Kindergelds wird der überschießende Betrag zusätzlich 

 
77  BVerfGE 82, S. 60, 87. 
78  BVerfGE 82, S. 60, 87, Rn. 129. 
79  BVerfGE 99, S. 216ff. 
80  BVerfG 2 BvR 1057/91 u. a., Rn. 92ff. 
81  Zwischen den Jahren 2023 und 2024 sind die Regelbedarfe stärker gestiegen als ursprünglich erwartet. Daher wird der Kinderfreibetrag 

voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024 auf 6.612 Euro erhöht. 
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gewährt. Wie bei allen steuerlichen Freibeträgen tritt in einem progressiven Steuertarif, wie in Deutschland, bei 
höheren Einkommen eine größere Entlastungswirkung auf als bei geringeren Einkommen. 

3.3.1.2 Grundsicherungsrecht 
Nachdem das BVerfG im Steuerrecht einen besonderen Erziehungsbedarf von Kindern festgestellt hatte, war es 
nur eine Frage der Zeit, bis sich die Frage nach diesem Bedarf auch im Grundsicherungsrecht stellte. In seiner 
Grundsatzentscheidung vom 9. Februar 2010 hat der 1. Senat des BVerfG erstmalig nicht nur für das Steuer-, 
sondern auch für das Sozialrecht ein Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums 
etabliert und Aussagen über das Verfahren zur Ermittlung der Leistungen der Grundsicherung getroffen. Insbe-
sondere die bis dahin übliche Praxis, die Bedarfe der Kinder anhand eines pauschalen Anteils am Erwachsenen-
Regelbedarf zu bestimmen, wurde abgelehnt, da Alltagserfahrungen bereits auf einen besonderen kinder- und 
altersspezifischen Bedarf hindeuteten. Der wohl prägendste Satz der Entscheidung lautet: „Kinder sind keine klei-
nen Erwachsenen.“82 Stattdessen habe sich der Bedarf, der zur Sicherstellung eines menschenwürdigen Existenz-
minimums gedeckt werden müsse, an kindlichen Entwicklungsphasen auszurichten und an dem, was für die Per-
sönlichkeitsentfaltung eines Kindes erforderlich sei.83 Ein zusätzlicher Bedarf sei vor allem bei schulpflichtigen 
Kindern zu erwarten. Notwendige Aufwendungen zur Erfüllung schulischer Pflichten gehörten zu ihrem existen-
ziellen Bedarf. Ohne Deckung dieser Kosten drohe hilfebedürftigen Kindern der Ausschluss von Lebenschancen, 
weil sie ohne den Erwerb der notwendigen Schulmaterialien, wie Schulbücher, Schulhefte oder Taschenrechner, 
die Schule nicht erfolgreich besuchen könnten. Bei schulpflichtigen Kindern, deren Eltern Leistungen nach dem 
SGB II beziehen, bestünde die Gefahr, dass ohne hinreichende staatliche Leistungen ihre Möglichkeiten einge-
schränkt werden, später ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften bestreiten zu können. Dies sei mit Artikel 1 
Absatz 1 des Grundgesetzes in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Artikel 20 Absatz 1 des Grundgeset-
zes nicht vereinbar.84 
Der Gesetzgeber hat daraufhin rückwirkend ab 1. Januar 2011 die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen anhand 
der Daten der EVS aus dem Jahr 2008 eigenständig ermittelt und nicht mehr anhand eines pauschalen Anteils am 
Erwachsenenbedarf festgesetzt. Die vom BVerfG ausdrücklich geforderten Bedarfe im Bereich Bildung und Per-
sönlichkeitsentwicklung wurden neben den Regelbedarfen zusätzlich durch die Bildungs- und Teilhabeleistungen 
der §§ 28 ff. SGB II und der §§ 34 ff. SGB XII berücksichtigt.  

3.3.1.3 Das Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen im Überblick 
Die Vorstellung, dass es sich im Steuer- und im Sozialrecht um ein einheitliches Existenzminimum von Kindern 
handeln müsste, wies das BVerfG bereits in zwei Entscheidungen aus dem Jahr 2010 zurück: Während das Exis-
tenzminimum im Sozialrecht vom absolut notwendigen Bedarf ausgehe, könnten Normen des Einkommensteuer-
rechts fördernden Charakter aufweisen oder zusätzliche, nicht existenznotwendige Aufwendungen erfassen.85 Die 
Diskussion um das menschenwürdige Existenzminimum von Kindern ist jedoch längst nicht abgeschlossen – zwei 
entsprechende Vorlagebeschlüsse des Niedersächsischen Finanzgerichts sind beim Bundesverfassungsgericht an-
hängig86 – und die Kritik an dessen Ermittlung soll im nächsten Abschnitt detailliert aufgegriffen werden. 
Die folgende Tabelle 3-1 zeigt, dass das sächliche Existenzminimum in allen Rechtsbereichen weitestgehend 
vereinheitlicht wurde, während in Hinblick auf das soziokulturelle Existenzminimum erhebliche Unterschiede 
bestehen. 

82  BVerfG, 1 BvL 1/09 u. a., Rn. 191. 
83  BVerfG, 1 BvL 1/09 u. a., Rn. 191. 
84  BVerfG, 1 BvL 1/09 u. a., Rn. 192. 
85  BVerfG, 09.02.2010, 1 BvL 1/09 u. a., Rn. 158 sowie BVerfG, 11.03.2010, 1 BVR 3163/09, Rn. 7. 
86  Niedersächsisches Finanzgericht, 16.02.2016, 7 V 237/15 sowie 02.12.2016, 7 K 83/16. 
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Tabelle 3-1: Unterschiede in der Definition des monatlichen Existenzminimums für Kinder in 
verschiedenen Rechtsbereichen 

Rechtsbereiche mit Paragraphen 

Rechtsbereiche Paragraphen 

Steuerrecht §§ 31, 32 VI EStG 

Grundsicherungsrecht §§ 22, 23, 28 SGB II; §§ 28, 28a SGB XII 

Kindergeld, Kinderzuschlag § 6a II BKGG 

Unterhalt und hälftiges Kindergeld §§ 1612a, 1612b BGB 

Unterhaltsvorschuss und ganzes Kindergeld § 2 UVG 

Kindergrundsicherung im Gesetzgebungsverfahren 

Sächliches Existenzminimum nach Rechtsbereich 

Rechtsbereiche Sächliches Existenzminimum 

Steuerrecht 551 Euro (2024), beinhaltet: Wohnkosten (warm), Regelbedarfe, Persönlicher Schulbedarf, 
Ausflüge, Teilhabe (28 Euro/Monat) 

Grundsicherungsrecht 551 Euro (2024), Staffelung nach Alter: 1 bis 5 Jahre 357 Euro, 6 bis 13 Jahre 390 Euro, 14 
bis 17 Jahre 471 Euro, jeweils plus Kosten der Unterkunft (+KdU) 

Kindergeld, Kinderzuschlag 542 Euro, seit 2021 gedeckt aus Kindergeld (KG) und Kinderzuschlag (KiZ). Einkommen des 
Kindes wird nur zu 45 Prozent angerechnet. 

Unterhalt und hälftiges Kindergeld … entspricht dem Mindestunterhalt. Staffelung nach Alter: 0 bis 6 Jahre 480 Euro, 7 bis 12 
Jahre 551 Euro, 13 bis 17 Jahre 645 Euro, jeweils plus hälftiges Kindergeld (+125 Euro) 

Unterhaltsvorschuss und ganzes Kindergeld … wird gedeckt aus Unterhaltsvorschuss (UV) und Kindergeld (KG), Staffelung nach Alter: 
0 bis 6 Jahre 230 Euro, 7 bis 12 Jahre 301 Euro, 13 bis 17 Jahre 395 Euro, jeweils plus ganzes 
Kindergeld (+250 Euro) 

Kindergrundsicherung … nach den Regelbedarfsstufen des SGB II/XII, plus steuerliche Wohnkostenpauschale 

Betreuungs- und Erziehungsbedarf nach Rechtsbereich 

Rechtsbereiche Betreuungs- und Erziehungsbedarf 

Steuerrecht 244 Euro Freibetrag für Betreuung, Erziehung und Ausbildung (BEA-Freibetrag) 

Grundsicherungsrecht Bildungs- und Teilhabepaket (BuT): Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarfspauschale, 
Schülerbeförderung, Lernförderung, Schulmittagessen, Betrag für soziokulturelle Teilhabe 

Kindergeld, Kinderzuschlag Bildungs- und Teilhabepaket (BuT): Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarfspauschale, 
Schülerbeförderung, Lernförderung, Schulmittagessen, Betrag für soziokulturelle Teilhabe 

Unterhalt und hälftiges Kindergeld Mehrbedarfe sind anteilig von beiden Eltern zu tragen 

Unterhaltsvorschuss und ganzes Kindergeld  

Kindergrundsicherung Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) 

Anmerkung: BEA: Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildung; BuT: Bildungs- und Teilhabepaket Zum Ein-
kommen des Kindes zählen z. B. Unterhalt, Unterhaltsvorschuss und Ausbildungsvergütung; KdU: Kosten der Unterkunft; 
KG: Kindergeld; KiZ: Kinderzuschlag; UV: Unterhaltsvorschuss; durch die Anrechnung zu nur 45 anstelle von 100 Prozent 
wurde der Kinderzuschlag auch Alleinerziehenden zugänglich gemacht. 
Quelle: Lenze (2023), eigene Darstellung 
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3.3.1.4 Kritik an der Ermittlung des kindlichen Existenzminimums 
In Kapitel 3.3.3 wurde gezeigt, dass das Verfahren zur Ermittlung des menschenwürdigen Existenzminimums 
von großer Bedeutung ist. Es entscheidet wesentlich über die materielle Lage der Menschen am unteren Rand der 
Einkommensverteilung in Deutschland. Aufgrund seiner enormen Bedeutung für den Sozialstaat ist es immer 
wieder Gegenstand verfassungsgerichtlicher Überprüfung gewesen. Dabei wird vor allem die Ermittlung des 
Existenzminimums von Kindern und Jugendlichen kritisiert. Nicht umsonst hatte der Koalitionsvertrag aus dem 
Jahr 2021 in Aussicht gestellt, das Existenzminimum von Kindern neu zu definieren (SPD/ Bündnis 90/Die Grü-
nen/ FDP 2021). Das Eckpunktepapier zur Ausgestaltung der Kindergrundsicherung des Bundesfamilienministe-
riums vom 18. Januar 2023 wollte sogar das Existenzminimum von Kindern nicht mehr an den Verhältnissen der 
ärmsten Haushalte ausrichten, sondern mehr zur gesellschaftlichen Mitte hin orientieren (BMFSFJ 2023c, S. 9). 
Das Verfahren zur Ermittlung des Existenzminimums ist in groben Zügen in § 28 SGB XII beschrieben und wird 
im Regelbedarfsermittlungsgesetzt (RBEG) differenziert ausgeführt. Es gilt auch für das SGB II. Grundsätzlich 
folgt das Verfahren der Statistik-Methode. Alle fünf Jahre wird zu diesem Zweck in einer groß angelegten Befra-
gung von Haushalten die EVS durchgeführt, um die durchschnittlichen Verbrauchsausgaben einkommensschwa-
cher Haushalte zu ermitteln (§ 1 RBEG). Erhoben werden die Daten getrennt für Einpersonenhaushalte und für 
Paarfamilien mit einem Kind (§ 2 RBEG). Dass bei der Regelbedarfsermittlung von allen Familienkonstellationen 
lediglich Paarfamilien mit einem Kind betrachtet werden, wirkt sich auf die Höhe der Regelbedarfe positiv aus: 
Eltern mit nur einem Kind tätigen in allen Einkommensschichten im Schnitt die höchsten Ausgaben für ihr Kind, 
während Eltern mit mehreren Kindern sowie Alleinerziehende erheblich weniger pro Kind aufwenden (können) 
(Statistisches Bundesamt 2021b). Andererseits werden bei dieser Vorgehensweise die typischen Mehrbedarfe von 
Alleinerziehenden empirisch nicht erfasst: Der Alleinerziehenden-Mehrbedarf im Grundsicherungsrecht und der 
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende im Steuerrecht werden bislang nur geschätzt. Problematisch sind ferner 
die geringen Fallzahlen bei den Paarfamilien mit einem Kind in der EVS (Garbuszus u. a. 2018). 
Ausgeschlossen aus der Stichprobe werden Personen, die selbst Grundsicherungsleistungen beziehen, um Zirkel-
schlüsse zu vermeiden (§ 3 RBEG). Kritisiert wird jedoch, dass in der aktuellen Referenzgruppe für die Berech-
nung der Regelbedarfe auch die große Gruppe der verdeckt Einkommensarmen enthalten ist. Laut Schätzungen 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) umfasst diese Gruppe zwischen 3,1 und 4,9 Millionen 
Menschen in Deutschland (BMAS 2013, S. 41). Dadurch fallen die berechneten Regelbedarfe niedriger aus, als 
wenn diese Personen aus der Referenzgruppe herausgenommen würden (Becker 2014, S. 96).  
Die Referenzgruppe für die Ermittlung des Existenzminimums sind für die Einpersonenhaushalte die nach ihrem 
Nettoeinkommen geschichteten untersten 15 Prozent aller Einpersonenhaushalte, für die Familienhaushalte je-
doch die untersten 20 Prozent aller Familienhaushalte, was dazu führt, dass die Regelbedarfe für Kinder auf der 
Grundlage einer einkommensstärkeren Referenzgruppe ermittelt werden als die der Eltern. Die Ermittlung der 
Regelbedarfe der Kinder nach den untersten 20 Prozent der Familienhaushalte hat vor allem mit der Datenlage zu 
tun: Weil nur sehr wenige Familienhaushalte in der EVS erfasst sind, hätten aus der 15-Prozent-Stichprobe keine 
belastbaren Daten gewonnen werden können. Die Bedarfe für Eltern werden nicht, wie es naheliegen würde, aus 
dem Datenpool der Familienhaushalte ermittelt, sondern aus den Daten der Einpersonenhaushalte. Diese gehören 
zu einer besonders einkommensarmen Teilgruppe der Gesellschaft, denn in ihr sind überproportional viele Rent-
ner:innen und Studierende enthalten. Damit sind bestimmte, durch Kinder bedingte Bedarfe, wie z. B. Begleit-
kosten, nicht erfasst (Becker 2016, S. 5). Außerdem kann bezweifelt werden, ob sich die Bedarfe von Eltern aus 
den Verbrauchsausgaben von Studierenden und Rentnerinnen bzw. Rentnern ermitteln lassen.87 Aus den Ver-
brauchsausgaben der Referenzgruppen werden anschließend bestimmte Ausgabepositionen herausgenommen, die 
der Gesetzgeber nicht als relevant zur Ermittlung des Regelbedarfs betrachtet (§§ 5 und 6 RBEG). Der Gesetzge-
ber hat hiervon ausgiebig Gebrauch gemacht, die Kürzungen betragen etwa 25 Prozent der Ausgaben der Refe-
renzgruppe (Bundestagsdrucksache 19/23636, Seite 13). Dies hat das BVerfG in seiner Entscheidung vom 23. Juli 
2014 gerade noch mitgetragen. Die Regelbedarfe seien „derzeit noch“ verfassungsgemäß, allerdings komme der 
Gesetzgeber bei dem Umfang der praktizierten Herausnahme „an die Grenze dessen, was zur Sicherung des Exis-
tenzminimums verfassungsrechtlich gefordert“88 sei. Festzuhalten ist daher, dass die Regelbedarfe eher an der 
unteren Grenze des verfassungsmäßig Hinnehmbaren liegen (Lenze 2021, S. 5ff.) und damit auch die Sozialleis-
tungen für Kinder (Bürgergeld, Unterhaltsvorschuss, Kinderzuschlag) eher zu knapp bemessen sind. 

87  Lenze, LPK-SGB II, 2023, zu Anh. § 20, § 4 RBEG Rn. 3. 
88  BVerfG, 23.07.2014, 1 BvL 10/12 u. a., Rn. 121. 
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Um den Regelbedarf von Kindern zu ermitteln, werden in der EVS die Verbrauchsausgaben von Haushalten mit 
einem Kind in verschiedenen Altersstufen ausgewertet. Da den an der EVS teilnehmenden Haushalten nicht ab-
verlangt werden kann, die anteiligen Kosten, die in den 12 verschiedenen Abteilungen mit Hunderten von einzel-
nen Verbrauchspositionen auf das Kind entfallen, in dem Erfassungsbogen aufzuschlüsseln, wird mit verschiede-
nen Verteilungsschlüsseln gearbeitet, um die Aufwendungen für das Kind aus den Gesamtaufwendungen der Fa-
milie zu separieren (Bundestagsdrucksache 17/3404, Seite 65ff.). Allerdings sind die Verteilungsschlüssel frag-
würdig: Während die Regelbedarfe der Kinder anhand der Konsumausgaben der 20 Prozent der Familienhaus-
halte mit dem niedrigsten Einkommen ermittelt werden, richten sich die Regelbedarfe der Eltern nach der ungleich 
ärmeren Referenzgruppe der unteren 15 Prozent der Einpersonenhaushalte. Einspareffekte, die bei den Kindern 
unterstellt werden, können bei den Eltern nicht realisiert werden (für eine Beispielrechnung siehe Becker 2016, 
S. 11). Mit der Kindergrundsicherung sollten die Verteilungsschlüssel für zwei Ausgabeabteilungen (Energie und 
Wohnungsinstandhaltung; Innenausstattung, Haushaltsgeräte etc.) dahingehend modifiziert werden, dass Kindern 
ein höherer Gesamtanteil an den Ausgaben zugeschrieben wird. Es wäre dadurch (nach dem Stand des Gesetzent-
wurfs vom November 2023) zu einer Erhöhung von 20 bis 28 Euro gekommen – im Gegenzug dazu wäre der 
Sofortzuschlag nach § 71 SGB II, § 145 SGB XII weggefallen. 
Bei den Kinderregelbedarfen sind es insbesondere die Ausgaben für Ernährung, die Anlass zu Zweifeln geben. 
So kam der wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung in einem Gut-
achten aus dem Jahr 2020 zu dem Ergebnis, dass die „derzeitige Grundsicherung ohne weitere Unterstützungs-
ressourcen nicht ausreicht, um eine gesundheitsfördernde Ernährung zu realisieren“ (BMEL 2020, S. 108). Auch 
die in den Regelbedarfen für Kinder berücksichtigten Positionen für den Bereich der Körperpflege erscheinen 
sehr niedrig (Drohsel 2022, S. 533ff.). Dies trifft wohl auch für Positionen aus dem Bereich der Gesundheitspflege 
zu: Im Bereich der auf die Gesundheit bezogenen Ausgaben für Kinder klafft der größte Unterschied zwischen 
einkommensstarken und -schwachen Familien. So konnten die einkommensstärksten Familien ein Zehnfaches 
dessen für die Gesundheit ihrer Kinder ausgeben, als es den ärmsten Familien möglich war (Statistisches Bundes-
amt 2021b). 
Da Paarfamilien mit einem Kind in der EVS seit Jahren unterrepräsentiert sind, werden die Regelbedarfe der 
Kinder auf einer ungesicherten empirischen Grundlage ermittelt. Selbst in der 20-Prozent-Referenzgruppe sind 
viele Ausgabepositionen für Kinder mit zu geringen Fallzahlen hinterlegt. So kommt es bei den alle fünf Jahren 
durchgeführten Erhebungen der EVS immer wieder zu unerklärlichen Sprüngen bei der Bedarfsfeststellung für 
Kinder. Jahrelang war z. B. der Mobilitätsbedarf von Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren nur halb so hoch 
wie der der beiden anderen Altersgruppen, obwohl die Lebenserfahrung Gegenteiliges erwarten ließe.89 Außerdem 
ist auffällig, dass seit dem Jahr 2021 die Regelbedarfe der 18- bis 25-Jährigen, die noch in der elterlichen Be-
darfsgemeinschaft leben (Regelbedarfsstufe 3), signifikant hinter die Bedarfe der 14- bis 18-Jährigen zurückfal-
len, während ihr Mindestunterhalt nach der im Unterhaltsrecht verwandten Düsseldorfer Tabelle nach Erreichen 
der Volljährigkeit erheblich steigt. Hintergrund im SGB II und XII ist, dass nach Erreichen der Volljährigkeit die 
Bedarfe der jungen Erwachsenen anhand der einkommensärmeren Referenzgruppe berechnet werden: Statt auf 
die nach ihren Einkommen geschichteten untersten 20 Prozent der Familienhaushalte wird auf die Ausgaben der 
untersten 15 Prozent der Einpersonenhaushalte abgestellt. Jedoch ist kein sachlicher Grund dafür ersichtlich, wa-
rum die Bedarfe der jungen Erwachsenen nach ihrem 18. Geburtstag sinken sollten. Auch die drei Altersgruppen 
des RBEG unterscheiden sich zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen von der Einteilung im Unterhaltsrecht 
und beim Unterhaltsvorschuss: Im Grundsicherungsrecht müssen Jugendliche zwei Jahre länger, bis zu ihrem 
14. Geburtstag, auf die höhere Regelbedarfsstufe 4 warten (§ 23 SGB II, § 8 RBEG), während im Unterhaltsrecht 
und im UVG höhere Zahlungen bereits mit dem 12. Geburtstag einsetzen (§ 1612a BGB, § 2 Absatz 1 UVG). 
Seit dem Jahr 2011 werden Leistungen für Bildung und Teilhabe als Antragsleistungen zusätzlich neben dem 
Regelbedarf gewährt (§ 28 SGB II). Im Gegenzug wurde der Regelbedarf von Kindern und Jugendlichen um die 
entsprechenden Positionen gekürzt. Dagegen wäre dann nichts einzuwenden, wenn annähernd alle Kinder und 
Jugendlichen die besonderen Bedarfe des § 28 SGB II abrufen würden. Dies ist jedoch nicht der Fall. Gerade die 
Leistungen für die soziale Teilhabe in Höhe von 15 Euro im Monat wurden nie von mehr als 15 Prozent der 
berechtigten Kinder und Jugendlichen in Anspruch genommen (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Ge-
samtverband e. V. 2020; Bartelheimer u. a. 2015). Stattdessen zeigt sich, dass Kinder im Grundsicherungsbezug 
im Bereich der sozialen Teilhabe erheblich hinter den Kindern der Referenzgruppe zurückstecken müssen. Ein 
Kind unter 6 Jahren bekommt im Bereich der sozialen Teilhabe unter Berücksichtigung der Leistungen des Bil-

 
89  Lenze, LPK-SGB II, 2023, Anh. § 20, § 6 RBEG, Rn. 9. 
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dungs- und Teilhabepakets (BuT) lediglich 65,9 Prozent der Ausgaben, die den gleichaltrigen Kindern der Refe-
renzgruppe zugestanden werden. Für ein Kind im Alter von 7 bis 14 Jahren beträgt der Prozentsatz 71,8 Prozent, 
und Jugendliche bis 18 Jahre verfügen über einen Anteil an den Ausgaben für die soziale Teilhabe der gleichalt-
rigen Referenzgruppe in Höhe von 69,7 Prozent (Becker 2020, S. 404). 
Festzuhalten bleibt, dass das Verfahren zur Ermittlung der Bedarfe von Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen im SGB II und XII alles andere als frei von Widersprüchen ist. Damit ist auch die Höhe des Unterhalts, 
des Unterhaltsvorschusses und des Kinderzuschlags tendenziell eher zu niedrig.  
Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Sachverständigenkommission, das Existenzminimum von Kindern und Ju-
gendlichen grundlegend neu zu bestimmen. Dabei sind Kinder und Jugendliche angemessen zu beteiligen. Auch 
sollten die Ausgaben von Eltern der gesellschaftlichen Mitte zugrunde gelegt werden, damit vorhandene Budge-
trestriktionen in den untersten 20 Prozent der Familienhaushalte die Regelbedarfe nicht zu gering ausfallen las-
sen und damit die Entwicklungspotenziale von Kindern aus Grundsicherungshaushalten beschränken. Die Regel-
bedarfe von Eltern sollten anhand der Verbrauchsausgaben der Familienhaushalte ermittelt werden, damit auch 
kindbezogene Kosten in den Leistungen berücksichtigt werden. Der Betrag von 15 Euro für die Teilhabe am so-
zialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft sollte zudem den Regelbedarfen zugeschlagen werden, damit er 
allen Kindern und Jugendlichen zur Verfügung steht und unnötige bürokratische Hürden abgebaut werden. 

3.3.2 Unterstützung von Alleinerziehenden im Steuer- und Sozialrecht 
Die materielle Lage von Alleinerziehenden und ihren Kindern wird durch ein kompliziertes Geflecht unterschied-
licher Rechtsgebiete, insbesondere des Steuer- und Sozialrechts, bestimmt. Dabei werden sie durch allgemeine 
Leistungen unterstützt, wie Kindergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag, die sich grundsätzlich an alle Eltern rich-
ten. Hinzu kommen spezielle Leistungen für Alleinerziehende, wie der steuerliche Entlastungsbetrag für Allein-
erziehende, der Alleinerziehenden-Mehrbedarf im Grundsicherungsrecht sowie der Unterhaltsvorschuss. Diesen 
spezifischen Leistungen liegen wiederum unterschiedliche Definitionen des Alleinerziehens zugrunde: Im Steu-
errecht sind alleinstehende Steuerpflichtige alleinerziehend, wenn ihnen das Kindergeld für ein Kind zusteht und 
sie mit keiner anderen erwachsenen Person eine Haushaltsgemeinschaft bilden (§ 24b EStG). Im SGB II ist al-
leinerziehend, wer mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammenlebt und allein für deren Pflege 
und Erziehung zuständig ist (§ 21 Absatz 3 SGB II). Unterhaltsvorschuss erhält ein Kind, das bei einem seiner 
Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder vom anderen Elternteil dauernd getrennt lebt (§ 1 
UVG). 
Um das komplizierte Geflecht zu systematisieren, werden im Folgenden drei Lebenslagen betrachtet, die sich 
hinsichtlich der Unterstützungsangebote im Steuer- und Sozialrecht unterscheiden:  
– Als erste Gruppe lassen sich Alleinerziehende beschreiben, die mit ihrem Einkommen sich und ihre Kinder

grundsätzlich selbst unterhalten können. Dabei beeinflusst das Steuer- und Sozialversicherungsrecht maß-
geblich, wie viel ihnen von ihrem selbst erwirtschafteten Einkommen verbleibt, um die eigenen und die
Bedarfe der Kinder zu decken. Das Steuerrecht stellt ohne weitere Bedingungen für alle Kinder ein Kinder-
geld bereit, das die Besteuerung des Kinderexistenzminimums ausgleichen soll; im Übrigen gilt die Leistung
als Familienförderung (Kapitel 3.3.2.1.1). Um die besonderen Bedingungen der Alleinerziehenden zu be-
rücksichtigen, räumt das Steuerrecht außerdem einen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende ein, der ver-
hindert, dass sie wie Alleinstehende besteuert werden (Kapitel 3.3.2.1.2). Für den Fall, dass der getrennt
lebende Elternteil keinen oder keinen ausreichenden Kindesunterhalt zahlt, tritt der Sozialstaat mit der Leis-
tung des Unterhaltsvorschusses als Ausfallbürge ein (Kapitel 3.3.2.1.3). Im Sozial- und Arbeitsrecht finden
sich zudem Regelungen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf speziell für Alleinerziehende erleich-
tern sollen: So können sie die gesamten Kinderkrankentage nutzen, und beim Elterngeld können sie die ei-
gentlich für den anderen Elternteil vorgesehenen Partnermonate und auch den Partnerschaftsbonus für sich
beanspruchen. Da es sich hierbei um Zeitregelungen handelt, werden diese in Kapitel 4 behandelt.

– Als eine zweite Gruppe lassen sich diejenigen alleinerziehenden Elternteile unterscheiden, die über ein klei-
nes oder mittleres Einkommen verfügen, mit dem sie zwar den eigenen Bedarf decken können, nicht aber
den ihrer Kinder. In diesem Fall können sie neben dem Kindergeld und dem Unterhalt bzw. dem Unterhalts-
vorschuss weitere Leistungen beziehen, die verhindern sollen, dass der Haushalt Grundsicherung beantragen
muss. Dies sind der Kinderzuschlag (Kapitel 3.3.2.2.1) und das Wohngeld (Kapitel 3.3.2.2.2).

– Eine dritte Gruppe umfasst alleinerziehende Eltern, die überhaupt kein oder nur ein geringfügiges Einkom-
men erzielen. In diesem Fall greift die Grundsicherung des SGB II für erwerbsfähige und das SGB XII für
vorübergehend oder dauerhaft erwerbsunfähige Alleinerziehende und ihre Kinder. In beiden Rechtskreisen
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werden Regelbedarfe für alle Haushaltsmitglieder, ein Alleinerziehenden-Mehrbedarf, Wohnkosten, Leis-
tungen für Bildung und Teilhabe sowie Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt gewährt (Kapi-
tel 3.3.2.3.1). Lebt ein Kind abwechselnd in den Haushalten beider Elternteile, die SGB II beziehen, so ist 
sein Regelbedarf nach dem Konzept der temporären Bedarfsgemeinschaft anteilig zwischen beiden Haus-
halten aufzuteilen (Kapitel 3.3.2.3.2). 

Die für das Jahr 2025 geplante Kindergrundsicherung als eigenständige Leistung für Kinder aus einkommens-
schwachen Familien hätte zu Veränderungen geführt, die im Zusammenhang mit verschiedenen Leistungen in 
Kapitel 3.3.3 genauer erläutert und diskutiert werden. 

3.3.2.1 Allgemeine Unterstützung für Alleinerziehende 
Im folgenden Teilabschnitt geht es um die Unterstützungsformen, die allen Alleinerziehenden zustehen, insbe-
sondere auch denen, die ihr Leben aus eigenem Einkommen bestreiten können. Sie erhalten das Kindergeld und 
bekommen einen steuerlichen Entlastungsbetrag eingeräumt. Außerdem können sie Leistungen nach dem Unter-
haltsvorschussgesetz beantragen, wenn der vom getrennt lebenden Elternteil zu zahlende Kindesunterhalt zu ge-
ring ist oder ganz ausfällt. 

3.3.2.1.1 Das Kindergeld  
Das Kindergeld ist eine Leistung, die in Verbindung mit anderen Sozialleistungen das sächliche Existenzmini-
mum von Kindern gewährleisten soll (siehe Tabelle 3-1). Im Jahr 2024 beträgt es monatlich 250 Euro. Die große 
Mehrheit der Eltern erhält den Kinderfreibetrag und das Kindergeld nach § 31 des Einkommensteuergesetzes 
(EStG). Das sogenannte sozialrechtliche Kindergeld nach § 1 des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) betrifft nur 
einige wenige Sonderfälle. Das Kindergeld hat zwei Funktionen zu erfüllen. Da das Existenzminimum der Kinder 
– anders als das der Erwachsenen, das im Steuertarif eingearbeitet ist – zunächst besteuert wird, ist das Kindergeld 
eine „zum Teil vorweggenommene Steuervergütung auf den Kinderfreibetrag”.90 Soweit es in seiner Höhe dazu 
nicht voll erforderlich ist, weil Eltern wenig oder überhaupt keine Steuern zahlen, dient es allgemein der Famili-
enförderung. Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) schlüsselt jährlich in seiner Datensammlung zur Steu-
erpolitik die einzelnen Bestandteile des Familienleistungsausgleichs weiter auf: So wurden im Jahr 2023 insge-
samt knapp über 56 Milliarden Euro an Kindergeld und Kinderfreibeträgen gezahlt. Dabei entfielen auf das Kin-
dergeld 53,6 Milliarden Euro und auf die zusätzliche Entlastungswirkung durch die Kinderfreibeträge lediglich 
2,4 Milliarden Euro. Von dem Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleichs betrafen 30,5 Milliarden Euro die 
Freistellung des Existenzminimums, während 25,5 Milliarden Euro einem (sozialpolitischen) Förderanteil ent-
sprachen (BMF 2023, S. 55). Das Kindergeld steht in enger Verbindung mit den steuerlichen Kinderfreibeträgen 
– werden diese erhöht, so wird regelmäßig auch das Kindergeld erhöht (siehe Kapitel  3.3.1.1). Das Kindergeld 
wird nahezu allen Kindern in Deutschland bis zum 18. Lebensjahr gewährt. Wird darüber hinaus eine Ausbildung 
absolviert, wird das Kindergeld auch bis zum 25. Geburtstag gezahlt. Getrennt erziehenden Elternteilen steht das 
Kindergeld jeweils zur Hälfte zu (siehe Kapitel 3.3.2.1.3).  

3.3.2.1.2 Der steuerliche Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
Das Einkommenssteuerrecht gewährt alleinerziehenden Elternteilen einen Entlastungsbetrag in Höhe von derzeit 
4.260 Euro im Jahr (§ 24b EstG). Ab dem zweiten Kind erhöht sich der Betrag um 240 Euro. Voraussetzung ist, 
dass ein Kind im Haushalt lebt und dem Elternteil der Kinderfreibetrag oder das Kindergeld zusteht und keine 
weitere erwachsene Person Haushaltsmitglied ist. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende kann nur von einem 
Elternteil geltend gemacht werden. Erziehen getrennt lebende Eltern das Kind in einem symmetrischen Wechsel-
modell, so erhält derjenige Elternteil den Entlastungsbetrag, der die Voraussetzungen für den Bezug des Kinder-
geldes erfüllt. Der Entlastungsbetrag ist in die Steuerklasse II eingearbeitet und wird dadurch automatisch berück-
sichtigt. 
Die steuerliche Entlastung von Alleinerziehenden geht zurück auf das Jahr 1958. Sie zielte darauf ab, einen Aus-
gleich zum Ehegatten-Splitting zu schaffen, da dem Gesetzgeber durchaus bewusst war, dass Alleinerziehende 
„regelmäßig zu erhöhten Aufwendungen für Wohnung und Haushalt“ gezwungen sind (Bundetsagsdrucksache 
III/260, Seite 34). Deshalb wurde Alleinerziehenden ein sogenannter Haushaltsfreibetrag eingeräumt; ein nach 
damaligen Verhältnissen hoher Sonderfreibetrag in Höhe von 1.200 D-Mark, der einem zweiten Grundfreibetrag 
für einen Erwachsenen entsprach und der vor Anwendung des Steuertarifs vom Einkommen abgezogen wurde 

 
90  BVerfG 1 BvL 1/01 Rn. 58. 
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(§ 32 Absatz 3 Nummer 1 b EstG 1971). Im Lauf der Jahre fiel er zwischenzeitlich hinter den zweiten Grundfrei-
betrag zurück (Lenze 2021, S. 47f.). Ausdrückliches Ziel des Gesetzgebers war es aber immer, „alleinstehende
Personen mit Kindern zumindest im Proportionalbereich des Einkommensteuertarifs den zusammenveranlagten
Ehegatten gleichzustellen“ (Bundestagsdrucksache 7/1470, Seite 222, 283). In seiner Entscheidung vom 3. No-
vember 1982, in der es um die Übertragung des Ehegatten-Splittings auch auf Alleinerziehende ging, beurteilte
das BVerfG das Ehegatten-Splitting für Ehepaare als eine nicht „beliebig veränderbare Steuer-Vergünstigung“
und als eine an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Ehepaare (Artikel 3 Absatz 1 GG) orientierte sachge-
rechte Besteuerung. Die Gründe, die den Splittingtarif für Eheleute rechtfertigten, seien auf Alleinerziehende mit
Kindern nicht übertragbar. Zusammenlebende Eheleute bildeten eine Gemeinschaft des Erwerbs und Verbrauchs,
in der ein Ehepartner bzw. eine Ehepartnerin an den Einkünften und Lasten des anderen wirtschaftlich jeweils zur
Hälfte teilhat. Zwischen Alleinerziehenden und ihren Kindern bestehe weder wirtschaftlich noch familienrecht-
lich eine Gemeinschaft des Erwerbs, die zu einer anteiligen Teilhabe am Familieneinkommen führe, sondern ein
Unterhaltsverhältnis.91 Dennoch sei ihre Besteuerung im Vergleich zur Ehegattenbesteuerung mit Artikel 3 Ab-
satz 1 in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar, weil das geltende Einkommensteu-
errecht die Tatsache außer Betracht lasse, dass die Leistungsfähigkeit berufstätiger Alleinstehender mit Kindern
durch zusätzlichen zwangsläufigen Betreuungsaufwand gemindert sei, der bei Ehepaaren typischerweise nicht
anfalle oder, wenn beide Partner berufstätig seien, aus dem erhöhten Familieneinkommen bestritten werden
könne.92 Daraufhin wurde der Haushaltsfreibetrag für Alleinerziehende erhöht, er betrug zuletzt im Jahr 1998
5.616 D-Mark.
Im Jahr 1998 fiel der Haushaltsfreibeitrag der Rechtsprechung des BVerfG zum Opfer, das befand, dass dieser 
Betrag den kindbedingten Erziehungskosten entspreche und als Betreuungsfreibetrag allen steuerpflichtigen El-
tern zur Verfügung stehen müsse.93 Nachdem der Haushaltsfreibetrag für Alleinerziehende zunächst schrittweise 
ganz entfallen sollte, wurde er ab dem 1. Januar 2004 als steuerlicher Entlastungsbetrag für Alleinerziehende in 
Höhe von 1.308 Euro wieder eingeführt (§ 24b EstG). Im Jahr 2015 wurde der Entlastungsbetrag erstmals um 
600 Euro auf 1.908 Euro erhöht. Zudem ist er seitdem nach der Kinderzahl gestaffelt: Für das zweite und jedes 
weitere Kind erhöht er sich um jeweils 240 Euro. Die nächste Erhöhung des Entlastungsbetrages erfolgte im Zuge 
der COVID-19-Pandemie. Es wurde eine besondere Betroffenheit der Alleinziehenden anerkannt, die nach Schul- 
und Kitaschließungen ab März 2020 den hohen Betreuungsaufwand allein zu bewältigen hatten. Zunächst befristet 
auf zwei Jahre wurde der Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende von 1.908 Euro auf 4.008 Euro für die Jahre 
2020 und 2021 angehoben und damit mehr als verdoppelt. Ab dem zweiten Kind erhöht sich der Entlastungsbetrag 
um 240 Euro jährlich pro Kind. Mit Artikel 3 Nummer 2 des Jahressteuergesetzes 2020 wurde diese Regelung 
verstetigt. Zum 1. Januar 2023 stieg er auf 4.260 Euro. 
Wie bei allen steuerlichen Freibeträgen wachsen die finanziellen Auswirkungen mit steigendem Einkommen. 
Gerade bei Alleinerziehenden im unteren und mittleren Einkommensbereich ist die steuerliche Entlastungswir-
kung deshalb gering: Bei einem Einkommen in Höhe von 1.750 Euro Bruttolohn werden Alleinerziehende mit 
einem Kind im Jahr 2024 monatlich in Höhe von gut 60 Euro entlastet, bei einem Bruttolohn von 3.000 Euro 
beträgt die Entlastungswirkung monatlich knapp 100 Euro. Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass der deut-
sche Staat auf die Einkommen der Alleinerziehenden besonders stark zugreift (Lenze 2014, S. 58). Bis auf den 
Entlastungs- und den Kinderfreibetrag werden sie besteuert wie Alleinstehende. Alleinerziehende haben gegen-
über verheirateten Paaren mit Kindern eine erhöhte Steuerlast zu tragen, obwohl ihre Leistungsfähigkeit als 
Hauptbetreuende stärker eingeschränkt ist als dies bei Paarfamilien regelmäßig der Fall ist.  Die Begründung des 
BVerfG für die Ablehnung des Splittingverfahrens im Fall von Alleinerziehenden und ihren Kindern überzeugt 
nicht. Zwar bilden diese keine Gemeinschaft des Erwerbs, jedoch eine Gemeinschaft des Verbrauchs. Gerade im 
Bereich niedriger Einkommen wird regelmäßig das gesamte Einkommen für den täglichen Konsum verwandt. 
Haupt und Becker (2015) haben die Verbrauchsgemeinschaft des verheirateten Paares auf der einen Seite und die 
der Alleinerziehenden und ihrer Kinder auf der anderen Seite verglichen und eine auffällige ungleiche steuerliche 
Belastung festgestellt:  

91  BVerfGE 61, 319, 1 BvR 620/78, Rn. 83 ff. 
92  BVerfGE 61, 319, 348 f.
93  BVerfG 99, S. 216, 235. 
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– Bei einem gleich hohen Einkommen zahlen Alleinerziehende mit zwei Kindern erheblich mehr Steuern als
alleinverdienende Verheiratete mit Unterhaltspflichten gegenüber einem Ehegatten und einem Kind – ob-
wohl aus beiden gleich hohen Erwerbseinkommen jeweils zwei Unterhaltsberechtigte zu unterhalten sind.

– Bei einem gleich hohen Einkommen zahlen Alleinerziehende mit zwei Kindern erheblich mehr Steuern als
Alleinverdienende, die nur einer Person – dem:der nichterwerbstätigen Ehepartner:in – gegenüber unter-
haltsverpflichtet ist.

– Bei einem gleich hohen Einkommen zahlen Alleinerziehende mit zwei Kindern erheblich mehr Steuern als
Geschiedene, die den Unterhalt für den/die Ex-Partner:in bis zu einem Betrag in Höhe von 13.805 Euro im
Jahr als Sonderausgaben von der Steuer absetzen können (Haupt/Becker 2015, S. 1529).

Das BVerfG hat es bis heute offengelassen, ob es sich bei dem steuerlichen Entlastungsbetrag des § 24b EStG um 
den Ausgleich einer die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigenden tatsächlichen Mehrbelastung oder 
lediglich um eine Maßnahme der sozialen Förderung handelt. Die Beantwortung dieser Frage hätte durchaus Fol-
gen: Bei einer rein sozialen Fördermaßnahme hätte der Gesetzgeber einen größeren Gestaltungsspielraum, er 
könnte die Regelung z. B. auch abschaffen. Wäre der Entlastungsbetrag hingegen als Ausgleich für eine die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit einschränkende Mehrbelastung zu qualifizieren, so wäre dies zwingend im Steuer-
recht zu berücksichtigen. Es spricht vieles dafür, dass die steuerliche Leistungsfähigkeit Alleinerziehender im 
Vergleich zu verheirateten Eltern systematisch eingeschränkt ist: Verheiratete können entweder zwei Einkommen 
erzielen und sich bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gegenseitig unterstützen, oder sie werden über das 
Steuerrecht finanziell unterstützt, wenn sie entscheiden, dass ein Elternteil keiner oder einer nur zeitlich geringen 
Erwerbstätigkeit nachgeht, um sich vorwiegend um die Betreuung der Kinder zu kümmern. Alleinerziehende 
haben ein geringeres Erwerbserzielungspotenzial, denn sie können maximal in Vollzeit arbeiten, müssen dann 
aber Mühen und Kosten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf allein bewältigen. Da nur ein Viertel aller Kin-
der Unterhalt in Höhe des Mindestunterhalts und darüber erhält (Hartmann 2014, S. 14; Hubert/Neuberger/Som-
mer 2020, S. 31), tragen Alleinerziehende nicht nur die Kosten des Haushalts allein, sondern stehen darüber hinaus 
auch noch für die Teile des Barunterhalts der Kinder ein, die über dem Mindestunterhalt liegen. Nicht von unge-
fähr sind sie daher die Bevölkerungsgruppe mit dem höchsten Armutsrisiko (siehe Kapitel 2). 
Gerade in Anbetracht der früheren Auffassung des BVerfG, dass die Entlastung der Alleinerziehenden im Steu-
errecht der Idee nach einem zweiten Freibetrag für Erwachsene entsprechen sollte, um die Wirkungen des Ehe-
gatten-Splittings zu kompensieren, bestünde derzeit noch „Luft nach oben“, um Alleinerziehende über das Steu-
errecht besser zu entlasten. Es ist gleichzeitig grundsätzlich in Frage zu stellen, ob das Ehegatten-Splitting noch 
zeitgemäß ist und der gesellschaftlichen Vielfalt der Familienformen gerecht wird. Als es eingeführt worden ist, 
waren Ehe und Familie weitgehend synonym. Die Familiengründung war in der Regel an eine vorherige Ehe-
schließung gekoppelt (Nave-Herz 2012). Damals konnte das Ehegatten-Splitting auch als Ermöglichung von Sor-
gearbeit verstanden werden, da es in der Regel den Müttern erlaubte, sich ganz der Kindererziehung zu widmen. 
Eheschließung und Familiengründung waren eng gekoppelte Lebensereignisse, und Frauen zogen sich in der Re-
gel mit der Eheschließung aus dem Arbeitsmarkt zurück. Zwischenzeitlich haben sich diese Muster aufgelöst. 
Nicht die Eheschließung, sondern die Geburt des ersten Kindes ist der entscheidende Moment in den Lebensläufen 
von Frauen, der die weiteren Erwerbsmuster beeinflusst. Darüber hinaus sind Eheschließung und Familiengrün-
dung nicht mehr in gleicher Weise eng aneinander gekoppelt, wie es in der (westdeutschen) Vergangenheit der 
Fall war. Die Konsequenz daraus ist, dass Sorgearbeit auch häufig außerhalb der Ehe, beispielsweise in nichtehe-
lichen Lebensgemeinschaften, erbracht wird. Diese Familienformen profitieren ebenso wie Alleinerziehende nicht 
vom Ehegatten-Splitting, während kinderlose Ehen oder Ehen mit erwachsenen Kindern steuerliche Privilegien 
genießen, und zwar auch dann, wenn keine Erziehungsleistungen (mehr) erbracht werden. Im Jahr 2023 lebten 
72 Prozent der Kinder unter 18 mit verheirateten Eltern in einem Haushalt. Damit hatten umgekehrt 28 Prozent 
der Kinder Eltern, die in einer anderen Lebensform lebten (17 Prozent Alleinlebende mit Kindern; 11 Prozent in 
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft) (Statistisches Bundesamt 2024f). Das vielfach gegen eine Reform des 
Ehegatten-Splittings genannte Argument, dass Ehe und Kindererziehung in enger Verbindung zueinander stünden 
und durch das Ehegatten-Splitting in erster Linie Familien profitieren, ist durch die wachsende Vielfalt der Familie 
entkräftet worden. Wie schon an zahlreichen anderen Stellen gefordert (BMFSFJ 2021c) wäre es an der Zeit, als 
grundsätzliche Alternative zum Ehegatten-Splitting eine steuerliche Entlastung für alle Familienkonstellationen 
einzuführen, in denen Sorgearbeit erbracht wird. 
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3.3.2.1.3 Entlastungsbetrag in Gestalt eines pauschalen Abzugs von der Steuerschuld 
Wegen der Einkommensabhängigkeit der Entlastungswirkung wird seit Längerem eine Weiterentwicklung des 
Entlastungsbetrags für Alleinerziehende gefordert (djb 2022, 2016). Eine erste Forderung ist die Erhöhung des 
Entlastungsbetrags, um die erhebliche Differenz zur maximalen Entlastungswirkung von gut 18.000 Euro, die 
sich aus dem Ehegatten-Splitting ergibt, zu reduzieren. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei dem steuerlichen 
Entlastungsbetrag um den Ausgleich der eingeschränkten steuerlichen Leistungsfähigkeit von Alleinerziehenden 
geht. Ähnlich wie beim Umgangs- und Wechselmehrbedarf ist es auch in diesem Zusammenhang unabdingbar, 
dass die spezifischen Belastungen von Alleinerziehenden empirisch erhoben werden. Hierbei handelt es sich u. a. 
um die höheren Kosten der Kinderbetreuung, die Aufwendungen für die Einrichtung und Finanzierung der Fami-
lienwohnung aus einem Einkommen, den Einkommensverlusten bei Inanspruchnahme der Kinderkrankentage 
und um die Bestreitung der Bedarfe der Kinder, die über dem sächlichen Existenzminimum liegen, zumindest in 
den überwiegenden Fällen, in denen lediglich der Mindestunterhalt zur Verfügung steht (Lenze 2021, S. 42ff.).  
Eine zweite Forderung ergibt sich aus der Kritik an der Einkommensabhängigkeit des Entlastungsbetrages. In 
einem progressiven Steuertarif steigt bei jedem Freibetrag die Entlastungswirkung mit steigendem Einkommen. 
Dagegen können Personen mit geringen Einkünften, die keine oder wenig Steuern zahlen, nicht entlastet werden. 
Um gerade Alleinerziehende mit niedrigen Einkommen zu entlasten, könnte – ähnlich wie beim Kindergeld – ein 
durchschnittlicher Betrag ausgezahlt werden, der ähnlich wie eine negative Einkommenssteuer wirken würde. 
Als erster Schritt sollte aus Sicht der Sachverständigenkommission der derzeitige Entlastungsbetrag in einen Ab-
zug von der Steuerschuld umgewandelt werden, wie im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen 
und FDP vereinbart (SPD/ Bündnis 90/Die Grünen/ FDP 2021). Der Abzug könnte der maximalen finanziellen 
Wirkung des Entlastungsbetrags in seiner gegenwärtigen Höhe entsprechen. Diese liegt bei 1.917 Euro pro Jahr, 
zuzüglich 108 Euro pro Kind ab dem zweiten Kind. Berechnungen für diesen Familienbericht mit dem ZEW-
Mikrosimulationsmodell EviSTA ergeben, dass durch diese Reform unter der Annahme konstanter Erwerbsein-
kommen im Durchschnitt über alle Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern eine finanzielle Besserstellung 
von etwas unter 400 Euro pro Jahr entsteht. In diesem Durchschnitt sind jedoch auch Alleinerziehende enthalten, 
für die sich das verfügbare Einkommen durch die Reform nicht ändert, da sie nicht in den Genuss des steuerlichen 
Freibetrags kommen. Betrachtet man nur die Alleinerziehenden, die durch die Reform tatsächlich bessergestellt 
werden, liegt der Durchschnitt höher. Die stärkste Besserstellung tritt im Bereich niedriger Einkommen jenseits 
des Bürgergeldbezugs auf. So steigt für einen Alleinerziehendenhaushalt mit einem Kind das verfügbare Einkom-
men bei einem Bruttoeinkommen von 2.500 Euro um etwa 70 Euro pro Monat bzw. 840 Euro pro Jahr. Möchte 
man höhere Entlastungen erreichen, müsste die Umwandlung in einen Abzug von der Steuerschuld von einer 
Erhöhung des Entlastungsbetrags begleitet werden. 
Die Reform würde unter der Annahme konstanter Erwerbseinkommen direkte Kosten durch Mindereinnahmen 
bei der Einkommensteuer von 660 Millionen Euro pro Jahr verursachen (ausgehend vom Rechtsstand im Jahr 
2023). Den direkten Kosten stehen leichte Einsparungen von 60 Millionen Euro pro Jahr beim Wohngeld gegen-
über, da der pauschale Abzug von 10 Prozent für die Einkommensteuerzahlung nun erst ab einem höheren Ein-
kommen einsetzt. Auch die Ausgaben für den Kinderzuschlag gehen minimal zurück (minus 20 Millionen Euro 
pro Jahr), da Wohngeld und Kinderzuschlag nun erst bei einem etwas höheren Einkommen vorrangig gegenüber 
dem Bürgergeld werden. Im Bereich des Bürgergelds kommt es zu keiner Veränderung im verfügbaren Einkom-
men, da der Abzug von der Steuerschuld zwar das Nettoeinkommen erhöht, dadurch aber die Bürgergeldansprü-
che in gleichem Maße sinken. Unter Berücksichtigung der Einsparungen beim Wohngeld und Kinderzuschlag 
betragen die Netto-Kosten dieser Reform 580 Millionen Euro pro Jahr.  
Die Umwandlung des Entlastungsbetrags in einen Abzug von der Steuerschuld bewirkt nach Berechnungen mit 
dem ZEW-Simulationsmodell eine leichte Ausweitung des Arbeitsangebots von Alleinerziehenden (für eine Be-
schreibung des Modells siehe Anhang). Diese fällt mit rechnerisch etwa 9.000 Vollzeitäquivalenten zu 40 Stunden 
pro Woche zwar nicht sehr stark aus, dennoch kommt es durch den Anstieg des Arbeitsvolumens zu einem Mehr-
aufkommen bei der Sozialversicherung von 120 Millionen Euro pro Jahr. Das Einkommensteueraufkommen geht 
unter Berücksichtigung des gestiegenen Arbeitsvolumens nur noch um 640 Millionen Euro statt um 660 Millio-
nen Euro zurück. Die Einsparungen beim Wohngeld und Kinderzuschlag fallen mit 80 bzw. 30 Millionen Euro 
etwas stärker aus als unter der Annahme konstanter Erwerbseinkommen. Durch den Anstieg des Arbeitsangebots 
sinken außerdem die Ausgaben für das Bürgergeld um 50 Millionen Euro. In der Summe kostet die Reform also 
nur 370 Millionen Euro statt der oben genannten 580 Millionen Euro, die sich unter der Annahme eines konstan-
ten Arbeitsangebots ergeben.  
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3.3.2.1.4 Unterhaltsvorschuss  
Der im Jahr 1980 eingeführte Unterhaltsvorschuss nach dem UVG ist eine wichtige Sozialleistung zur Einkom-
menssicherung für Kinder von Alleinerziehenden. Unterhaltsvorschussleistungen werden einem Kind gewährt, 
das bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder dauernd getrennt lebt, wenn 
der barunterhaltspflichtige Elternteil keinen Kindesunterhalt oder geringeren Kindesunterhalt als den Mindestun-
terhalt nach § 1612a BGB leistet. Bei (Wieder-)Heirat des betreuenden Elternteils entfällt der Anspruch auf Un-
terhaltsvorschuss.  
Als Zweck des UVG wurde in der Gesetzesbegründung im Jahr 1978 benannt, den erschwerten Bedingungen und 
zusätzlichen Schwierigkeiten zu begegnen, die alleinstehende Elternteile und Kinder haben, wenn sich ein Eltern-
teil den Zahlungsverpflichtungen gegenüber einem unterhaltsberechtigten Kind entzieht bzw. hierzu ganz oder 
teilweise nicht in der Lage ist oder ein Elternteil verstorben ist. Diese zusätzlichen Belastungen sollten aufgehoben 
oder gemildert und eine wirtschaftliche Entlastung erreicht werden (Bundestagsdrucksache 8/1952, Seite 1, 7). In 
Anbetracht der anfänglich nur geringen, nicht existenzsichernden Höhe und begrenzten Anspruchsdauer war dies 
allerdings nur sehr eingeschränkt möglich. Alleinerziehende sollten auch von den Kosten und Mühen der rechtli-
chen Durchsetzung des Kindesunterhaltsanspruchs entlastet werden. Außerdem sollte durch die vorrangigen Un-
terhaltsvorschussleistungen der Bezug bedürftigkeitsgeprüfter Sozialleistungen (früher Sozialhilfe, jetzt Sozial-
geld für das Kind nach SGB II oder SGB XII) vermieden werden.  
Einerseits geht es also um die Sicherung des Existenzminimums des Kindes, das einen eigenen Anspruch auf die 
Unterhaltsleistung hat. Andererseits wird die wirtschaftliche Entlastung des alleinstehenden Elternteils in häufig 
prekärer Lage als Zweck des Gesetzes benannt. Das Gesetz weist bei dieser doppelten Zweckrichtung durchaus 
Widersprüche auf (vgl. Grube 2020, Einleitung Rn. 8ff.). So wird das Existenzminimum des Kindes nicht immer 
durch den Unterhaltsvorschuss gesichert, wenn etwa das Verhalten des alleinerziehenden Elternteils zur Versa-
gung oder Einschränkung der Leistung führt, weil die Mutter keine Angaben zum Vater des Kindes macht. Auch 
bei Wiederverheiratung wird nicht überprüft, ob der Stiefelternteil in ausreichender Höhe zum Unterhalt des Kin-
des beiträgt oder beitragen kann. 2021 wurde nach der UVG-Geschäftsstatistik in ca. 4.800 Fällen der Unterhalts-
vorschuss wegen Wiederverheiratung des betreuenden Elternteils aufgehoben (BMFSFJ 2022a). 
Unterhaltsvorschuss kann relativ einfach beantragt werden. Es genügt im Wesentlichen der Nachweis, dass kein 
oder zu wenig Kindesunterhalt gezahlt wird. Der Anspruch des Kindes ist unabhängig von Einkommen und Ver-
mögen des überwiegend betreuenden Elternteils. Ansprüche auf Unterhaltsvorschuss nach dem UVG sind vor-
rangig gegenüber den bedürftigkeitsgeprüften Leistungen nach dem SGB II und SGB XII, d. h. solange eine Exis-
tenzsicherung durch den Unterhaltsvorschuss möglich ist, besteht kein Anspruch auf Leistungen nach SGB II und 
SGB XII. Der Staat tritt in Vorleistung; bestehende Unterhaltsansprüche gehen durch gesetzlichen Forderungs-
übergang auf die Unterhaltsvorschusskassen über und können von diesen von dem oder der Unterhaltsschuld-
ner:in zurückgefordert werden. In vielen Fällen gelingt dies aber nicht, z. B. wenn getrennt lebende Elternteile 
nicht leistungsfähig sind (zu den Gründen für den nicht gezahlten Unterhalt siehe Kapitel 2). Wenn kein Kindes-
unterhaltsanspruch besteht, etwa wegen Leistungsunfähigkeit oder Tod des unterhaltspflichtigen Elternteils, han-
delt es sich streng genommen nicht mehr um einen Vorschuss, sondern eine „Ausfallleistung“. 
Der Unterhaltsvorschuss wurde im Laufe der Jahre kontinuierlich ausgeweitet. Bei Inkrafttreten des UVG am 1. 
Januar 1980 endete der Anspruch des Kindes bereits, wenn es sechs Jahre alt wurde. Die Höchstaltersgrenze 
wurde im Jahr 1993 bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und im Jahr 2017 bis zum Erreichen der Volljäh-
rigkeit verlängert. Auch die maximale Bezugsdauer wurde seit dem Jahr 1980 schrittweise erhöht von anfangs 
höchstens 36 Monaten auf später sechs Jahre. Inzwischen wurde die Begrenzung ganz aufgehoben. Seit der Re-
form im Jahr 2017 besteht der Anspruch auch nach Vollendung des 12. Lebensjahrs bis zur Volljährigkeit des 
Kindes weiter, wenn das Kind keine Leistungen nach dem SGB II bezieht, dies durch den Unterhaltsvorschuss 
vermieden werden kann und wenn der alleinerziehende Elternteil ein Einkommen von mindestens 600 Euro brutto 
monatlich (ohne Kindergeld) hat (§ 1 Absatz 1a UVG). Die Reform hat seit dem Jahr 2017 zu einer Verdopplung 
der anspruchsberechtigten Kinder geführt.  Dadurch kam es parallel auch zu einer entsprechenden Erhöhung der 
von den Unterhaltsschuldenden absolut zurückgeholten Summe. Die sogenannte Rückholquote, d. h. der relative 
Anteil des zurückgeholten Betrages an dem insgesamt vorgestreckten Betrag, blieb jedoch im Wesentlichen un-
verändert. Sie liegt für viele Bundesländer bei 20 Prozent, in Bayern und Rheinland-Pfalz bei jeweils 24 Prozent 
sowie in Baden-Württemberg bei 26 Prozent (BMFSFJ 2023d). 
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Auch die Höhe der Unterhaltsvorschussleistungen hat sich seit dem Jahr 1980 erheblich verbessert. Der Unter-
haltsvorschuss wird jetzt monatlich in Höhe des familienrechtlichen Mindestunterhalts minderjähriger Kinder 
(§ 1612a BGB) gezahlt (§ 2 UVG); abgezogen werden gegebenenfalls gezahlte Teilbeträge des Kindesunterhalts
sowie das volle Kindergeld. Der Mindestunterhalt soll das sächliche Existenzminimum des Kindes decken (siehe
Kapitel 3.3.1.3) und beträgt nach Alter gestaffelt für Kinder unter sechs Jahren 87 Prozent, von sechs bis elf Jahren
100 Prozent und von 12 Jahren bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 117 Prozent des steuerfrei zu stellenden
sächlichen Existenzminimums des minderjährigen Kindes. Auf der Grundlage der vollen Anrechnung des Kin-
desgeldes in Höhe von 250 Euro betragen die Zahlbeträge des Unterhaltsvorschusses seit Januar 2024 monatlich
für Kinder unter sechs Jahren bis zu 230 Euro, für Kinder von sechs bis elf Jahren bis zu 301 Euro und für Kinder
von 12 bis 17 Jahren bis zu 395 Euro.
Die Unterhaltsvorschussleistungen können im Zusammenhang mit dem Erwerbseinkommen von Alleinerziehen-
den die Einkommenssituation des Haushalts erheblich verbessern. Sie sind eine der wenigen kindbezogenen Leis-
tungen, die sich speziell auf Alleinerziehende beziehen und die bedürftigkeitsunabhängig gewährt werden. Sie 
erhöhen Anreize zur Aufnahme und Ausweitung einer Erwerbstätigkeit des betreuenden Elternteils, weil sie die 
Chance generieren, das Haushaltseinkommen nachhaltig zu steigern, ohne dass die Leistung durch Einkom-
mensanrechnung sofort wieder reduziert wird. Die Unterhaltsvorschussleistungen können daher – ebenso wie der 
Barunterhalt, den sie ersetzen sollen – einen wichtigen Beitrag leisten, damit Alleinerziehende und ihre Kinder 
Armutslagen überwinden können (Prognos AG 2014, S. 168f.). Umso bedauerlicher ist es, dass hier im Jahr 2008 
eine Verschlechterung der Rechtslage eingetreten ist, weil seitdem nicht mehr nur das hälftige, sondern das ge-
samte Kindergeld von der Leistung in Abzug gebracht wird (Bundetsagsdrucksache 16/1829, Seite 5). Jede Kin-
dergelderhöhung führt seitdem zu einer Kürzung des Unterhaltsvorschusses (Scheiwe 2009, S. 51, 67; Lenze 
2014, S. 47). Es ist einzuräumen, dass es sich bei dem Unterhaltsvorschuss um eine gewährende Sozialleistung 
handelt, bei deren rechtlicher Ausgestaltung dem Gesetzgeber ein größerer Gestaltungsspielraum eingeräumt ist 
als in dem Bereich staatlicher Aktivitäten, die in Grundrechte der Bürger:innen eingreift, wie z. B. im Steuerrecht 
(sog. Eingriffsverwaltung). Dennoch verlangt die Benachteiligung von unterschiedlichen Gruppen nach der stän-
digen Rechtsprechung des BVerfG eine sachliche Begründung.94 Die Ungleichbehandlung besteht im vorliegen-
den Fall darin, dass für Kinder, die den privatrechtlichen Mindestunterhalt vom getrennt lebenden Elternteil er-
halten, noch zusätzlich das halbe Kindergeld zur Verfügung steht. Dies gilt seit dem Jahr 2008 nicht mehr für 
Kinder, die den Mindestunterhalt nach dem UVG beziehen. Weil das Ausmaß der materiellen Versorgung zentral 
über Lebenschancen und Persönlichkeitsentwicklung von Kindern entscheidet,95 ist im vorliegenden Fall von ei-
nem strengen Maßstab der Gleichheitsprüfung auszugehen. Rechtssystematisch überzeugend ist die nur hälftige 
Anrechnung des Kindergelds beim Unterhaltsvorschuss, denn das Kindergeld ist seit der Unterhaltsrechtsreform 
zum 1. Juli 2008 zwar Einkommen des Kindes und soll für seinen Unterhalt verwendet werden, jedoch soll es 
weiterhin beide Eltern entlasten (Bundestagsdrucksache 16/1830).96 Daher liegt es nahe, nur das halbe Kinder-
geld, das dem getrenntlebenden Elternteil zusteht, vom Mindestunterhalt abzuziehen. Wie dieser Familienbericht 
anschaulich beschreibt, sind Alleinerziehende und ihre Kinder die gesellschaftliche Gruppe mit dem höchsten 
Armutsrisiko, dem höchsten Anteil an SGB-II-Beziehenden, und sie sind auch überproportional von materieller 
Deprivation betroffen (siehe Kapitel 2 und 5). So sind sie diejenigen, die am häufigsten ihre Wohnung aus Geld-
mangel nicht angemessen heizen können. Dies betraf im Jahr 2022 14 Prozent der Alleinerziehenden, jedoch 
lediglich sieben Prozent der Gesamtbevölkerung (Statistisches Bundesamt 2023g). Die nur hälftige Anrechnung 
des Kindergeldes auf den Unterhaltsvorschuss – so wie sie auch bis zum Jahr 2008 im Gesetz vorgesehen war – 
wäre also ein weiterer Ansatzpunkt, um das gegenüber allen anderen Familienkonstellationen hohe Armutsrisiko 
von Alleinerziehenden und ihren Kindern zu senken.  

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Sachverständigenkommission, die Höhe des Mindestunterhalts und daran 
anknüpfend die Höhe der Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG im Rahmen der Neubestimmung des 
kindlichen Existenzminimums angemessen anzuheben (siehe Kapitel 3.2.4 zum Kindesunterhaltsrecht und Kapi-
tel 3.3.1 zum Existenzminimum des Kindes) und das Kindergeld nur noch zur Hälfte auf den Unterhaltsvorschuss 
anzurechnen. 
Kritisch zu betrachten ist auch der Wegfall des Anspruchs auf Unterhaltsvorschuss bei Heirat des alleinerziehen-
den Elternteils. Dieser Anspruchsverlust steht im Widerspruch zum Kindesunterhaltsrecht, denn das Kind hat 
bisher keinen Unterhaltsanspruch gegenüber einem Stiefelternteil. Im Ergebnis hat das Kind dann weder einen 
Anspruch auf Unterhaltsvorschuss als Sozialleistung noch einen familienrechtlichen Unterhaltsanspruch gegen 

94  BVerfG, 28.04.2022, 1 BvL 12/20, Rn. 9. 
95  BVerfG 09.02.2010, 1 BvL 1/09 u. a., Rn. 191f. 
96  Ebenso BVerfG, 14.07.2011, 1 BvR 932/10, Rn. 37. 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode  – 197 –  Drucksache 20/14510 

 

den Stiefelternteil. Bereits im Gesetzgebungsverfahren Ende der 1970er-Jahre war darauf hingewiesen worden, 
dass diese Regelung das sensible Stiefkind-Stiefeltern-Verhältnis belasten könne und dem Elternteil das Eingehen 
einer Ehe erschweren könne (Ausschuss-Drs. 8/2774, Seite 12). Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Dis-
krepanz von Unterhalts- und Sozialrecht waren bislang allerdings nicht erfolgreich.97 

3.3.2.1.5 Unterhaltsvorschuss bei geteilter Betreuung 
Das Unterhaltsvorschussgesetz wurde im Jahr 1980 eingeführt, als Kinder nach der Scheidung der Eltern typi-
scherweise bei der Mutter lebten und den Vater nur jedes zweite Wochenende besuchten. Die zunehmende Aus-
weitung der Beteiligung von Vätern an der Betreuung von Kindern nach der Trennung der Eltern (siehe Kapitel 1) 
hat jedoch Konsequenzen für die Bewilligung des Unterhaltsvorschusses. In den letzten Jahren mehren sich die 
Fälle, in denen Unterhaltsvorschuss wegen der stärkeren Beteiligung des anderen Elternteils an der Betreuung 
und des häufigeren Aufenthalts des Kindes im Haushalt des umgangsberechtigten Elternteils abgelehnt werden.98 
Begründet wird dies damit, dass damit die „Doppelbelastung“ des alleinerziehenden Elternteils entfalle und eine 
der Anspruchsvoraussetzungen des UVG – dass das Kind „bei einem seiner Elternteile lebt“ (§ 1 Absatz 1 Num-
mer 2 UVG) – nicht mehr gegeben sei. In den vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) herausgegebenen Richtlinien zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes wurde eine Grenze 
bei einem Drittel der Tage, in denen sich das Kind beim eigentlich barunterhaltspflichtigen Elternteil aufhält, 
festgesetzt. Bei Überschreitung dieser Grenze wurde der Antrag auf Unterhaltsvorschuss abgelehnt.99 
Mittlerweile liegt mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. Dezember 2023 eine neue Entscheidung 
vor, mit der die Grenze auf einen Mitbetreuungsanteil von 40 Prozent angehoben wurde.100 Die hauptbetreuende 
Mutter hatte Unterhaltsvorschussleistungen für ihre siebenjährigen Zwillinge beantragt, welche die zuständige 
Behörde abgelehnt hatte, weil die Kinder während der Schulzeiten zu 36 Prozent beim Vater lebten. Das Bundes-
verwaltungsgericht hat die Entscheidung aufgehoben mit der Begründung, dass die Vorschrift des § 1 Absatz 1 
Nummer 2 UVG an der durch das Alleinerziehen geprägten prekären Situation anknüpfe, dass das Kind „nur“ bei 
diesem Elternteil lebt, weil hauptsächlich er die Betreuung (Pflege und Erziehung) des Kindes tatsächlich wahr-
nehme und hiermit wegen des Ausfalls des anderen Elternteils besonders belastet ist. Außer in den Fällen voll-
ständigen Alleinerziehens liege eine solche Belastung auch dann vor, wenn der Schwerpunkt der Betreuung „ganz 
überwiegend“ bei diesem Elternteil liegt, obwohl auch der andere Elternteil Betreuungsleistungen für das Kind 
erbringe. Eine wesentliche Entlastung des einen Elternteils liege vor, wenn sich der andere barunterhaltspflichtige 
Elternteil in der Weise an der Pflege und Erziehung des Kindes beteilige, dass sein Betreuungsanteil 40 Prozent 
erreicht oder überschritten werde. Der durch die Mitbetreuung eintretende Entlastungseffekt sei insbesondere aus 
Gründen der Rechtssicherheit sowie unter Berücksichtigung der Verwaltungspraktikabilität ausschließlich im 
Hinblick auf die Zeiten der tatsächlichen Betreuung zu ermitteln, ohne Wertung und Gewichtung einzelner Be-
treuungsleistungen. Bei ganztätig wechselweiser Betreuung komme es typisierend darauf an, wo sich das Kind zu 
Beginn des Tages aufhalte. Nach diesem Urteil ist eine Veränderung der Verwaltungspraxis insofern zu erwarten, 
dass die Ablehnung des Unterhaltsvorschusses erst bei einem Mitbetreuungsanteil von 40 Prozent erfolgt.  

 
97  BVerwG, 07.12.2000, 5 C 42/99; BVerfG, 03.03.2004, 1 BvL 13/00, Rn. 1–25. 
98  Grube 2020, § 1 Rn. 55ff.; Schreier, § 1 UVG, jurisPK-SGB Sozialrecht Besonderer Teil, Rn. 23–50. 
99  Die für die Behördenpraxis bedeutsamen Richtlinien des BMFSFJ zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes in der ab 1. Januar 

2023 geltenden Fassung  definierten „Alleinerziehung“ im Sinne des UVG so, dass entscheidend der Lebensmittelpunkt des Kindes sei 
(„wer die elementaren Lebensbedürfnisse des Kindes sichert und befriedigt, d. h. wer im Wesentlichen für die Pflege, für die Verkösti-
gung, Kleidung, für die ordnende Gestaltung des Tagesablaufs sorgt und wo das Kind im Wesentlichen seine emotionale Zuwendung 
erhält“ (BMFSFJ Richtlinien zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes in der ab 1. Januar 2023 geltenden Fassung, S. 14). 
Ermittelt werden solle dies nach den Richtlinien in einem ersten Schritt anhand der Verteilung der Tage, an denen sich das Kind um 
0 Uhr bei einem Elternteil aufhält. Als wesentliche Beteiligung wird ein Anteil von einem Drittel der Tage betrachtet, bei gleichmäßiger 
Verteilung der Tage auf beide Eltern sei der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss ausgeschlossen. Der zeitlichen Komponente komme 
Indizwirkung zu, ohne dass sich allerdings die Beurteilung allein hierauf beschränken könne. Dies könne widerlegt werden, dann sei bei 
einer „wesentlichen Beteiligung“ ab einem Drittel der Tage eine Einzelfallprüfung erforderlich (so auch schon: BVerwG, 11.10.2012, 
5 C 20/11). 

100  BVerwG, 5 C 9.22. 
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Grundsätzlich stellt sich die Frage, was diese Rechtsauslegung für die Existenzsicherung von Kindern getrennt 
lebender Eltern bedeutet.101 Zutreffend ist zwar, dass bei einem längeren Aufenthalt des Kindes im Haushalt des 
anderen Elternteils in gewissem Umfang eine wirtschaftliche Entlastung beim hauptsächlich betreuenden Eltern-
teil in Form von Einsparungen etwa bei Lebensmitteln erfolgt. Viele andere Fixkosten bleiben jedoch bestehen, 
wie Miete, Kleidung, Kinderbetreuungskosten, Versicherungsbeiträge etc. Wichtig ist der Hinweis, dass der Un-
terhaltsvorschuss den Barunterhalt des einen Elternteils ersetzen soll. Wenn dieser nun seine Betreuungsanteile 
ausweitet, reduziert dies jedoch nur sehr bedingt den monetären Bedarf des Kindes. Ob der hauptbetreuende El-
ternteil anteilsmäßig seine Erwerbsarbeit im Gegenzug aufstocken kann, um seinerseits Teile des Barunterhalts 
zu übernehmen, hängt wesentlich von der zeitlichen Lage und vom Umfang der Mitbetreuung und der Verfüg-
barkeit externer Kinderbetreuung ab (BMFSFJ 2023e, S. 5). Insgesamt kann es somit zu einer Unterdeckung des 
sächlichen Existenzminimums des Kindes in beiden Haushalten kommen. Schließlich könnte diese Rechtsausle-
gung auch dahingehend Wirkung erzielen, dass die stärkere Beteiligung des anderen Elternteils und egalitäre 
Modelle der Betreuung des Kindes von getrennt lebendenden Eltern verhindert werden. Sinnvoll wäre hingegen 
eine Regelung, in der der Unterhaltsvorschuss zwischen den getrennt lebenden Eltern aufgeteilt werden könnte, 
zumindest in den Fällen, in denen beide den Barunterhalt des Kindes nicht aufbringen können (BMFSFJ 2023e, 
S. 6).
Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Sachverständigenkommission, die Formulierung des § 1 Absatz 1 Num-
mer 2 UVG als Anspruchsvoraussetzung für Unterhaltsvorschuss, dass ein Kind „bei einem seiner Elternteile 
lebt“, so abzuändern, dass ein Kind „überwiegend bei einem seiner Elternteile“ leben muss, um den Unterhalts-
vorschuss zu erhalten, und Unterhaltsvorschuss auch dann zu gewähren, wenn ein Kind regelmäßig in beiden 
elterlichen Haushalten lebt und beide Eltern den Barunterhalt nicht leisten können.  

3.3.2.2 Unterstützung für Alleinerziehende mit niedrigem Einkommen 
In diesem Teilabschnitt geht es um die Gruppe von alleinerziehenden Elternteilen, die über ein kleines oder mitt-
leres Einkommen verfügen, mit dem sie zwar den eigenen Bedarf decken können, nicht aber den ihrer Kinder. Es 
werden die Sozialleistungen beschrieben, die es ihnen ermöglichen sollen, ein Leben außerhalb des Grundsiche-
rungssystems zu führen. Neben dem oben beschriebenen Kindergeld und Unterhalt bzw. Unterhaltsvorschuss 
werden speziell diese Familien noch mit dem Kinderzuschlag und dem Wohngeld unterstützt. 

3.3.2.2.1 Kinderzuschlag 
Aufbauend auf dem Kindergeld sowie Unterhalt bzw. Unterhaltsvorschuss ist der Kinderzuschlag eine Sozialleis-
tung, mit der Familien mit niedrigen Einkommen unterstützt werden sollen. Er wurde im Jahr 2005 gleichzeitig 
mit dem SGB II als Leistung für Familien eingeführt, die trotz vorhandenem Erwerbseinkommen, und vor allem 
wegen des Bedarfs ihrer Kinder auf Grundsicherungsleistungen, angewiesen sind. Zusammen mit dem Wohngeld 
soll der Kinderzuschlag es Familien ermöglichen, ohne aufstockende Leistungen des Arbeitslosengelds II bzw. 
dem Bürgergeld zu leben (BMAS 2013). Geringverdienende Alleinerziehende erhalten den Kinderzuschlag zu-
sätzlich zum Wohngeld und Kindergeld, wenn ihr Einkommen ohne Wohngeld und Kindergeld mindestens 
600 Euro monatlich brutto beträgt (bei Elternpaaren 900 Euro) und sie außerdem mit ihrem Einkommen, dem 
Kindergeld, dem Kinderzuschlag und eventuell dem Wohngeld den Bedarf der Familie nach den Regelbedarfen 
des SGB II erwirtschaften bzw. zu diesem Bedarf ein Betrag von höchstens 100 Euro fehlt (§ 6a Absatz 1a 
BKGG).  
Der Kinderzuschlag soll Armut reduzieren und Erwerbsanreize für Eltern mit geringem Einkommen setzen. An-
fänglich hatte der Kinderzuschlag gerade für Alleinerziehende eine geringe Bedeutung. Nur 14 Prozent der Fa-
milien, die Kinderzuschlag bezogen, waren Haushalte von Alleinerziehenden, obwohl diese einen großen Anteil 
der armutsbetroffenen Familien ausmachen (BMFSFJ 2012b). Dies war auf die Regelungen zur Einkommensan-
rechnung zurückzuführen: Während Kindergeld und Wohngeld nicht als Einkommen angerechnet werden (§ 6a 
Absatz 3 Satz 2 BKGG), gelten Kindesunterhaltszahlungen und Unterhaltsvorschuss als Einkommen des Kindes 
und wurden vollständig vom Kinderzuschlag abgezogen (§ 6a Absatz 3 Satz 2 BKGG i. V. m. den §§ 11 
und 12 SGB II). Als vorrangige Leistung muss der Unterhaltsvorschuss beantragt werden (§ 6a Absatz 3 Satz 2 

101  In den nordischen Ländern wird bereits seit Längerem die Diskussion geführt (Hakovirta/Eydal 2020), wie der Aufenthalt des Kindes 
bei beiden Eltern nach der Trennung und geteilte Betreuung gefördert werden können und sich dies im Recht von Unterhaltsvorschuss-
leistungen und garantiertem Mindestunterhalt niederschlagen sollte. Die Regelungen in Dänemark, Finnland, Island und Norwegen sind 
unterschiedlich. Während das Kind in Dänemark, Finnland und Island keine staatlichen Unterhaltsvorschussleistungen erhält, wenn die 
getrennten Eltern sich die Betreuung teilen, kann in Norwegen und Schweden die Unterhaltsvorschussleistung in diesem Fall zwischen 
den beiden Eltern proportional geteilt werden (Hakovirta/Eydal 2020, S. 12f.). 
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BKGG). Durch das Zusammenspiel von Unterhaltsvorschuss, Kinderzuschlag und Wohngeld kam es sogar zu 
finanziellen Einbußen für die Betroffenen, bis hin zu einer Rückkehr in den SGB-II-Bezug. Die Verschlechterun-
gen waren bei jüngeren Kindern einschneidender als bei älteren Kindern und konnten bis zu 1.020 Euro im Jahr 
betragen (Stöwhase 2018). Hinzu kam, dass der Kinderzuschlag immer nur von einem geringen Teil der potenziell 
Leistungsberechtigten in Anspruch genommen wurde. In Befragungen wurde dazu geäußert, dass viele Familien 
den Kinderzuschlag nicht kennen, seine Inanspruchnahme mit einem zu hohen bürokratischen Aufwand verbun-
den ist und seine Gewährung auch infolge der Anrechnungsregeln wenig gewiss erscheint (Heimer u. a. 2018, 
S. 58).
Mit dem am 21. März 2019 verabschiedeten Gesetz zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern 
wollte der Gesetzgeber dafür sorgen, dass zukünftig mehr Familien den Kinderzuschlag beantragen. Der Kinder-
zuschlag wurde ab dem 1. Juli 2019 so erhöht, dass er zusammen mit dem Kindergeld den durchschnittlichen 
Bedarf eines Kindes in Höhe des steuerfrei zu stellenden sächlichen Existenzminimums deckt (§ 6a Absatz 2 
BKKG, siehe Tabelle 3-1). Seit dem 1. Januar 2024 beträgt er maximal 292 Euro monatlich. Das soziokulturelle 
Existenzminimum von Kindern einkommensschwacher Familie wird weiterhin durch das Bildungs- und Teilha-
bepaket gedeckt. Außerdem wurde der Kinderzuschlag auch für Kinder von Alleinerziehenden zugänglich ge-
macht, indem Einkommen des Kindes, in Form von Unterhalt, Unterhaltsvorschuss und Ausbildungsvergütung 
nicht mehr zu 100 Prozent, sondern nur noch zu 45 Prozent angerechnet wird (Bundestagsdrucksache 19/8613, 
Seite 25). Die Schnittstellen und Wertungswidersprüche zwischen Kinderzuschlagsrecht, Grundsicherung und 
Wohngeldrecht sind jedoch nach wie vor groß (Fuchsloch 2023, S. 137). Weiterhin treten bei hohen Mieten Trans-
ferentzugsraten beim Wohngeld von bis zu 65 Prozent auf (bezogen auf das wohngeldrechtliche Gesamteinkom-
men). In Verbindung mit dem Kinderzuschlag, der Einkommensteuer und den Sozialversicherungsabgaben be-
trägt die effektive Grenzbelastung102 des Bruttoeinkommens nach wie vor in vielen Fällen über 90 Prozent, in 
einigen Konstellationen sogar über 100 Prozent. Ein höheres Bruttoeinkommen schlägt sich also kaum im ver-
fügbaren Einkommen nieder, in Extremfällen haben die Haushalte durch das höhere Bruttoeinkommen sogar we-
niger Geld zur Verfügung. Die Sachverständigenkommission empfiehlt, die Transferentzugsraten von Wohngeld 
und Kinderzuschlag (bzw. künftig Kinderzusatzbetrag) so zu gestalten, dass effektive Grenzbelastungen von über 
100 Prozent ausgeschlossen sind.  

3.3.2.2.2 Wohngeld 
Haushalte mit niedrigen Einkommen werden außerdem durch das Wohngeld unterstützt. Es soll angemessenes 
Wohnen wirtschaftlich sicherstellen (§ 1 Wohngeldgesetz, WoGG) und ist daher in Zeiten steigender Mieten und 
Immobilienpreise für allein- und getrennt erziehende Eltern von besonderer Bedeutung. Das Wohngeld orientiert 
sich nicht an den tatsächlichen Wohnkosten, sondern bietet pauschalierte Zuschüsse, deren Höhe von der Größe 
des jeweiligen Haushalts, von seinem Einkommen, von der zu berücksichtigenden Miete und von der Mietenstufe 
der jeweiligen Gemeinde abhängt. Das Wohngeld wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zur Belastung 
für den selbst genutzten Wohnraum (Lastenzuschuss) geleistet. Die besondere Situation von Alleinerziehenden 
wird jedoch nur durch einen zusätzlichen Freibetrag bei der Ermittlung des Jahreseinkommens berücksichtigt. 
Das Wohngeld blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück, in der die potenziell Anspruchsberechtigten zwi-
schen Grundsicherungsbezug (SGB II und XII) und Wohngeld wechselten: Durch die Hartz-IV-Reformen und 
das Inkrafttreten des SGB II im Jahr 2005 verschob sich die Unterstützung von Personen mit geringen Einkommen 
bei den Wohnkosten stärker in das SGB II durch die Übernahme der Kosten der Unterkunft im Rahmen der 
Grundsicherung. Der ebenfalls im Jahr 2005 eingeführte Kinderzuschlag ermöglichte den gleichzeitigen Bezug 
von Kinderzuschlag, Wohngeld und Kindergeld und sollte den SGB-II-Bezug von Eltern vermeiden. Für getrennt 
lebende Eltern war die im Jahr 2009 in Kraft getretene Reform wichtig, denn seitdem kann gemäß § 5 Absatz 4 
WoGG bei gemeinsamem Sorgerecht ein Kind wohngeldrechtlich bei beiden Eltern berücksichtigt werden. Diese 
gesetzliche Regelung ist eine der sozialrechtlichen Normen, welche die Aufteilung der Betreuung zwischen ge-
trennt lebenden Eltern berücksichtigt, das Kind als Haushaltsmitglied in zwei Haushalten betrachtet und beiden 
Elternteilen Ansprüche einräumt. Insofern gilt sie als beispielhaft. Betreuen getrennt lebende Eltern ein oder meh-
rere Kinder zu annähernd gleichen Teilen, zählt jedes Kind bei beiden Elternteilen als Haushaltsmitglied.103 Dies 

102  Die effektive Grenzbelastung gibt an, welcher Teil eines zusätzlichen Euro an Bruttoerwerbseinkommen sich nicht im verfügbaren 
Einkommen niederschlägt. „Effektiv“ bedeutet, dass neben der Einkommensteuer und den Sozialversicherungsbeiträgen, also von Ar-
beitnehmenden (bzw. in deren Namen) geleisteten Zahlungen, auch der Transferentzug berücksichtigt wird. 

103  Vor dem Jahr 2016 war der andere Elternteil ausgeschlossen, wenn der hauptbetreuende Elternteil die Alleinsorge hatte (§ 5 Absatz 6 
WoGG a. F.). Das Bundesverfassungsgericht hatte Zweifel daran geäußert, ob dieser Ausschluss und die Anknüpfung am gemeinsamen 
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gilt auch bei einer Aufteilung der Betreuung bis zu einem Verhältnis von mindestens einem Drittel zu zwei Drit-
teln je Kind. Betreuen die Eltern mindestens zwei dieser Kinder nicht zu annähernd gleichen Teilen oder im 
Verhältnis von mindestens einem Drittel zu zwei Dritteln, zählt bei dem Elternteil mit dem geringeren Betreu-
ungsanteil ein Kind, und zwar das jüngste, als Haushaltsmitglied (§ 5 Absatz 4 Satz 3 WoGG). In der Gesetzes-
begründung wird dafür der zusätzliche Bedarf an Wohnraum in der Wohnung des weniger betreuenden Elternteils 
genannt (Bundestagsdrucksache 18/6543, Seite 91). Außerdem wurde ein neuer Freibetrag für Unterhaltsleistun-
gen für ein Kind bei getrennt lebenden Eltern eingeführt, jedoch nur bei gemeinsamem Sorgerecht (§ 18 Satz 1 
Nummer 2 i. V. m. § 5 Absatz 5 WoGG).104 Der Gesetzgeber trägt hier der veränderten Situation von getrennt 
lebenden Eltern Rechnung und berücksichtigt wohngeldrechtlich auch die Unterhaltsbelastung des Barunterhalts-
pflichtigen. Außerdem gewährt er für den Elternteil, in dessen Haushalt das Kind nicht Haushaltsmitglied ist, 
einen Abzugsbetrag bis zu 3.000 Euro jährlich für Kindesunterhaltszahlungen bei der Ermittlung des Gesamtein-
kommens dieses Elternteils, was für die Gewährung von Wohngeld relevant ist (§ 18 Absatz 1 Nummer 2 
WoGG).  
Große Auswirkungen hat die zum 1. Januar 2023 in Kraft getretene Reform mit der Einführung des „Wohngeld 
Plus“. Darin wird die Wohngeldformel so geändert, dass auch an den oberen Einkommensrändern des Wohngelds 
eine durchschnittliche Wohnkostenbelastung von mehr als rund 40 Prozent verhindert wird; bis dahin galt eine 
Belastungsgrenze von 50 Prozent (Bundestagsdrucksache 20/3936). Die finanziellen Auswirkungen der Reform 
sind für die Berechtigten erheblich: Die Erhöhung des Wohngelds führte im Jahr 2023 für die bisherigen Wohn-
geldhaushalte voraussichtlich zu einer durchschnittlichen Erhöhung des Wohngelds um rund 190 Euro pro Monat. 
Dies entspricht einem Prozentualen Anstieg um 106 Prozent. Von der Wohngelderhöhung können nach Berech-
nungen im Jahr 2023 rund 2 Millionen Haushalte profitieren. Darunter sind rund 1,04 Millionen Haushalte, die 
durch die Reform erstmals oder wieder einen Wohngeldanspruch erhalten (Bundestagsdrucksache 20/4230, 
Seite 11). Dadurch erzielt das Wohngeld eine Wirkung bis in den Bereich von durchschnittlichen Verdiensten: 
Bei einem Paar mit einem siebenjährigen Kind und einer Miete der Stufe III läuft das Wohngeld erst bei einem 
Brutto-Einkommen von 3.636 Euro aus; bei einer oder einem Alleinerziehenden mit einem siebenjährigen Kind 
in derselben Mietstufe bei einem Brutto-Einkommen von 2.640 Euro.  

3.3.2.2.3 Schnittstellenprobleme 
Die Aufteilung der Kosten der Unterkunft ist im Unterhalts- und Sozialrecht sehr unterschiedlich geregelt. Prob-
lematisch wird dies dann, wenn die Bedarfe der einzelnen Haushaltsmitglieder aus unterschiedlichen Quellen 
gedeckt werden. Im SGB II und SGB XII gilt die „Pro-Kopf-Methode“, bei der die Kosten gleichmäßig auf die 
Haushaltsmitglieder verteilt werden. Im Steuer- und Unterhaltsrecht wird stattdessen das Mehrbedarfsprinzip zu-
grunde gelegt – dies sind die bei einem Paar mit einem Kind erhöhten Aufwendungen im Vergleich zu einem 
kinderlosen Paar (Ott/Schürmann/Werding 2014, S. 64). Insbesondere bei Alleinerziehenden kann die parallele 
Anrechnung von Unterhalt und UVG als Einkommen des Kindes sowohl beim Kinderzuschlag (später Kinderzu-
satzbetrag) als auch beim Wohngeld zu Entzugsraten von über 100 Prozent führen (siehe Kapitel 3.3.3.1). 

3.3.2.3 Alleinerziehende im Grundsicherungsbezug (SGB II, SGB XII) 
Als dritte Gruppe werden im Folgenden die Leistungen für alleinerziehende Eltern betrachtet, die überhaupt kein 
oder nur ein geringfügiges Einkommen erzielen. In diesem Fall greift die Grundsicherung des SGB II für erwerbs-
fähige und das SGB XII für vorübergehend oder dauerhaft erwerbsunfähige Alleinerziehende und ihre Kinder. 
Im Jahr 2021 waren nach den Daten der Bundesagentur für Arbeit 33 Prozent der Alleinerziehenden auf SGB-II-
Leistungen angewiesen. Dies ist ein deutlich höherer Anteil als bei Alleinstehenden (11 Prozent), bei Paarhaus-
halten ohne Kinder (7 Prozent) oder bei Paarhaushalten mit Kindern (3 Prozent) (Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit 2023b). Alleinerziehende beziehen nicht nur öfter Sozialleistungen als jede andere Gruppe, sondern ver-
bleiben auch länger im Leistungsbezug als andere Bedarfsgemeinschaften, was vor allem an ihren Betreuungs-
pflichten liegt (Lietzmann 2009). Die überproportional hohen Anteile von Alleinerziehendenhaushalten im Bezug 

Sorgerecht getrennt lebender Eltern mit Artikel 3 und Artikel 6 GG vereinbar seien. „Der Gesetzgeber wollte mit dieser Regelung aus-
weislich der Begründung die abwechselnde Kinderbetreuung ermöglichen (…), muss also auch rechtfertigen, warum er die in Rede 
stehende Begünstigung nicht für alle Fallkonstellationen abwechselnder Betreuung gewährt. Zudem hat der Gesetzgeber zur Begrün-
dung der Regelung des § 5 Absatz 6 Satz 2 WoGG für den Fall der unterschiedlichen Betreuung gemeinsam sorgeberechtigter Eltern 
von mehr als zwei Kindern auf den konkreten Betreuungsbedarf der Kinder abgestellt, was die Frage aufwerfen kann, warum nicht auch 
sonst auf den tatsächlichen Umgang der Eltern mit dem Kind abgestellt wird“ (BVerfG, 03.12.2013, 1 BvR 953/11, Rn. 22).

104  Der Freibetrag nach § 18 Nummer 2 WoGG zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen beträgt bis zu 3.000 Euro jährlich für 
ein Kind, das Haushaltsmitglied nach § 5 Absatz 5 WoGG ist; dies gilt nur für den Barunterhalt (definiert als Aufwendungen, die an das 
Kind als Haushaltsmitglied bei dem anderen Elternteil geleistet werden).  
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von SGB-II-Leistungen gehen insbesondere auch auf die ergänzenden Grundsicherungsleistungen von Alleiner-
ziehenden zurück, das sogenannte „Aufstocken“. Alleinerziehenden gelingt es offenbar besonders schlecht, im 
Falle der Erwerbstätigkeit existenzsichernde Einkommen zu erzielen. Auch eine Studie der (Bertelsmann Stiftung 
2021) findet ein höheres „Aufstockerrisiko“ bei Alleinerziehenden als bei Alleinstehenden. Die Befunde weisen 
auf strukturelle Probleme wie die Herausforderungen bei der Vereinbarkeit von Sorge- und Erwerbsarbeit, geringe 
Entlohnungen und den Gender-Pay-Gap hin (siehe Kapitel 2). Die Begünstigung von Minijobs und geringfügiger 
Beschäftigung durch geringere Sozialversicherungsabgaben und Steuern tragen dazu bei, prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse zu fördern, wobei diese zugleich keinerlei nachhaltige Einkommenssicherung oder Karrierepfade 
bieten (Waltermann 2010). Die strukturellen Anreize für prekäre Teilzeitarbeit und geringere Entlohnung in von 
Frauen dominierten Segmenten des Arbeitsmarktes sowie unzureichende familienunterstützende Dienstleistungen 
kumulieren sich im Lebensverlauf und treffen insbesondere alleinerziehende Eltern. Zur Vermeidung von Armut 
und langandauernder Abhängigkeit von Grundsicherungsleistungen werden daher auch die Einschränkung der 
besonderen Abgabenprivilegierung von Minijobs und geringfügiger Beschäftigung bzw. eine Begrenzung auf 
Studierende und Personen im Rentenalter gefordert (BMFSFJ 2018, S. 16ff.). 

3.3.2.3.1 Leistungen für allein- und getrennt erziehende Eltern und ihre Kinder 
Alleinerziehende im Sinne des SGB II sind Personen, die mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zu-
sammenleben und allein für deren Pflege und Erziehung sorgen. Gemäß § 10 Absatz 1 Nummer 3 SGB II ist eine 
Erwerbsarbeit nicht zumutbar, wenn ein Kind unter drei Jahren erzogen wird (siehe Kapitel 5.2.2). Alleinerzie-
hende bilden mit ihren Kindern eine Bedarfsgemeinschaft. Der alleinerziehende Elternteil erhält im Jahr 2024 für 
sich den vollen Regelbedarf eines Alleinstehenden nach § 20 Absatz 2 SGB II in Höhe von 563 Euro, und zusätz-
lich die Regelbedarfe für die Kinder, die je nach Altersgruppe Leistungen in Höhe von 357, 390 oder 471 Euro 
erhalten. Außerdem werden die Kosten für Unterkunft und Heizung in angemessener Höhe übernommen. Die 
Situation des Alleinerziehens wirkt sich durch einen Alleinerziehenden-Mehrbedarf leistungserhöhend aus. Ein 
alleinerziehender Elternteil erhält nach § 21 Absatz 3 SGB II einen Mehrbedarf in Höhe von 36 Prozent des Re-
gelbedarfes eines alleinstehenden Erwachsenen, wenn er mit einem Kind unter sieben Jahren oder mit zwei oder 
drei Kindern unter 16 Jahren zusammenlebt. Alternativ dazu erhält er einen Mehrbedarf in Höhe von 12 Prozent 
des Regelbedarfes eines Alleinstehenden für jedes Kind, wenn sich dadurch ein höherer Prozentsatz ergibt, höchs-
tens jedoch in Höhe von 60 Prozent des Regelbedarfs eines Alleinstehenden. Der Anspruch steht nach einer Ent-
scheidung des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 2012 auch alleinerziehenden Elternteilen zu, die mit weiteren 
Verwandten in einer Wohngemeinschaft leben.105 Betreuen getrennt lebende Eltern ein Kind gemeinsam im 
Wechselmodell, so können nach dem SGB II beide alleinerziehend sein; in diesem Fall wird der Mehrbedarf 
zwischen beiden Eltern geteilt. Voraussetzung ist nach den fachlichen Weisungen der Bundesagentur zu § 21 
SGB II, dass sich die geschiedenen oder getrennt lebenden Elternteile in zeitlichen Intervallen von mindestens 
einer Woche bei der Pflege und Erziehung des gemeinsamen Kindes abwechseln (Wechselmodell). Betreut ein 
Elternteil das Kind überwiegend, so steht diesem allein der Mehrbedarf zu. Der Alleinerziehenden-Mehrbedarf 
kann einen gewissen Ausgleich dafür schaffen, dass die Regelbedarfe für Eltern nach den Verbrauchsausgaben 
von Alleinstehenden berechnet werden (Kapitel 3.3.1.4) und daher viele Aufwendungen, die durch Kinder ent-
stehen, wie z. B. Begleitkosten, nicht erfasst sind. Hinzuweisen ist ferner auf die Problematik, dass Kinder von 
den Sanktionen, die gegen ihre Eltern verhängt werden, ebenfalls betroffen sind, da die Regelbedarfe in das all-
gemeine Haushaltsbudget einfließen. Haushalte von Alleinerziehenden trifft dies in besonderer Weise, weil ein 
zweiter Erwachsenen-Regelbedarf die Reduzierung der Geldleistung nicht wenigstens teilweise kompensieren 
kann. Erst recht gilt dies für den Fall einer Vollsanktion, die mit dem Zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetz vom 
Bundestag beschlossen wurde (Bundestagdrucksache 20/9999). 
In Bezug auf die Erwerbsobliegenheit hat sich zuletzt seit der Unterhaltsrechtsreform im Jahr 2008 das Unter-
haltsrecht dem Grundsicherungsrecht angenähert. In beiden Rechtsgebieten besteht in den ersten drei Lebensjah-
ren eines Kindes in der Regel keine Verpflichtung, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Im SGB II gilt die Regel-
vermutung, dass die Erziehung eines Kindes ab Vollendung des dritten Lebensjahres nicht gefährdet ist, soweit 
die Betreuung in einer Tageseinrichtung oder Tagespflege sichergestellt ist. Auch haben die zuständigen kommu-
nalen Träger der Grundsicherung darauf hinzuwirken, dass erwerbsfähigen Erziehenden vorrangig ein Platz zur 
Kindertagesbetreuung angeboten werden kann (§ 10 Absatz 1 Nummer 3 SGB II). Die fachlichen Weisungen der 
Bundesagentur für Arbeit zu § 10 SGB II führen zur unterschiedlichen Rechtslage der Betreuung von Kindern 
vor und nach dem dritten Geburtstag aus, dass auch ein Elternteil mit einem unter dreijährigen Kind sehr wohl 

 
105  BSG, 23.08.2012, B 4 AS 167/11 R. 
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beraten und bei der Arbeitsaufnahme unterstützt werden kann. Ist gesichert, dass die Erziehung eines unter drei-
jährigen Kindes tatsächlich nicht gefährdet ist, so kann nach Auffassung des Bundessozialgerichts (BSG) eine 
Arbeitsaufnahme zumutbar sein.106 Allerdings kann die Betreuung des Kindes unter drei Jahren jederzeit ohne 
Angabe von Gründen beendet werden (Bundesagentur für Arbeit 2023a). Bei der Betreuung von Kindern nach 
dem dritten Geburtstag ist zwar generell von einer Zumutbarkeit von Erwerbsarbeit auszugehen, aber auch hier 
wird noch einmal überprüft, ob eine bedarfsgerechte Betreuung des Kindes durch Dritte oder durch den anderen 
Elternteil sichergestellt ist. Sobald ein geeigneter Betreuungsplatz zur Verfügung steht, kann sich der erziehende 
Elternteil grundsätzlich nicht mehr auf Unzumutbarkeit berufen, auch wenn dieser Platz nicht in Anspruch ge-
nommen wird. Werden besondere Umstände vorgebracht, aufgrund derer die Betreuung doch nicht gewährleistet 
ist, ist dies im Einzelfall nachzuweisen und zu dokumentieren (Bundesagentur für Arbeit 2023a, S. 9). Die Er-
werbsobliegenheit von Eltern reagiert im SGB II sehr viel flexibler auf den Einzelfall, als dies im familienrecht-
lichen Unterhaltsrecht der Fall ist. Dies ist auch angemessen, weil es sich um das letzte soziale Auffangnetz han-
delt.  
Alleinerziehende müssen ein sehr viel höheres Bruttoeinkommen erwirtschaften als Alleinstehende, um den 
Grundsicherungsbezug zu verlassen, weil sie nicht nur ihre eigenen Bedarfe, sondern häufig auch die der Kinder 
decken müssen. Zwar wird –  außerhalb des SGB II – mit dem Kindergeld, dem Kinderzuschlag und dem Unter-
halt oder Unterhaltsvorschuss das sächliche Existenzminimum von Kindern auf einem niedrigen Niveau gedeckt 
(Kapitel 3.3.1.3 oben ), jedoch muss ihr soziokulturelles Existenzminimum häufig aus eigener Tasche finanziert 
werden. Als hinderlich für das Verlassen des SGB-II-Bezugs erweisen sich die hohen Entzugsraten des selbst 
verdienten Einkommens im SGB II, die starke steuerliche Belastung der Einkommen von Alleinerziehenden und 
der Zugriff durch die Sozialversicherungsabgaben, die oberhalb der Mini- und Midijobgrenze das Einkommen 
schmälern.  

3.3.2.3.2 Temporäre Bedarfsgemeinschaft im SGB II 
Wenn sich ein Kind getrennt lebender Eltern, das Anspruch auf Bürgergeld nach dem SGB II oder SGB XII im 
Haushalt hat, in dem es überwiegend lebt, im Rahmen des Umgangs im Haushalt des anderen Elternteils aufhält, 
der auch SGB-II-Leistungen für das Kind für die Zeit des Umgangs beantragt, so entsteht nach der Rechtspre-
chung des BSG im Haushalt des umgangsberechtigten Elternteils mit dem Kind eine „temporäre Bedarfsgemein-
schaft“.107 Das bedeutet, dass der Anspruch des Kindes auf Bürgergeld hinsichtlich der Regel- und Mehrbedarfe 
zwischen den beiden Bedarfsgemeinschaften der getrennt lebenden Eltern nach Tagen berechnet und anteilig ent-
sprechend der Anwesenheit des Kindes im jeweiligen Haushalt aufgeteilt wird. Das Kind muss sich dazu mehr 
als zwölf Stunden an einem Tag im Haushalt aufhalten. Die Verteilung der kindbezogenen Leistungen sollen die 
getrennt lebenden Eltern untereinander regeln.108 Das Konzept der „temporären Bedarfsgemeinschaft“ greift nur, 
wenn beide Eltern im SGB-II- oder SGB-XII-Bezug sind. Bezieht der Besuchselternteil keine Leistungen, so wird 
beim hauptbetreuenden Elternteil kein Anteil vom Bürgergeld des Kindes abgezogen.109 
Die kleinteilige Aufteilung der Regelbedarfe der Kinder zwischen zwei Haushalten ist sehr aufwendig. Außerdem 
ignoriert diese Vorgehensweis die Lebenswirklichkeit, die sich durch häufige und kurzfristige Änderungen des 
Betreuungsarrangements auszeichnet (Dern/Wersig 2024). Ebenso wird nicht berücksichtigt, dass beim haupt-
sächlich betreuenden Elternteil Fixkosten fortbestehen, auch wenn sich das Kind häufiger bei dem anderen El-
ternteil aufhält. Lebt ein Kind regelmäßig in zwei Haushalten, muss jeweils ein zusätzliches Zimmer vorgehalten 
werden, in beiden Haushalten muss eine gewisse Grundausstattung an Spielzeug, Kleidung, Schulmaterialien 
vorhanden sein, und es fallen gegebenenfalls zusätzliche Kosten für häufigere Fahrten zwischen den Haushalten 
an. Je nachdem, wie verbindlich und in welchen Zeitintervallen die Verantwortlichkeiten zwischen den Eltern 
aufgeteilt sind, besteht für den einen Elternteil auch nicht automatisch die Möglichkeit, die eigene Arbeitszeit 
auszuweiten.  
Statt einer tageweisen Aufteilung des Sozialgeldes für Kinder wird daher die Einführung eines Umgangsmehrbe-
darfs gefordert, der zu einer Erhöhung des Regelbedarfs des Besuchselternteils führen und den Regelbedarf des 
Kindes vollständig bei dem hauptsächlich betreuenden Elternteil beließe (Dern/Fuchsloch 2015, S. 269, 273). Ein 
pauschaler Mehrbedarf sei einer Spitzabrechnung vorzuziehen, da dies Bürokratie abbaue und auch der Lebens-
wirklichkeit eher entspreche (Dern/Wersig 2024). Die Diakonie Deutschland kam nach Auswertung der EVS aus 

106  BSG 15.12.2010, B 14 AS 92/09 R. 
107  BSG 07.11.2006, B 7b AS 14/06 R; BSG 02.07.2009, B 14 AS 75/08 R sowie BSG 12.06.2013, B 14 AS 50/12 R. 
108  BSG, 07.11.2006, B 7b AS/06 R.
109  BSG, 27.09.2023, B 7 AS 13/22 R. 
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dem Jahr 2018 zu dem Ergebnis, dass ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 25 Prozent des Regelbedarfs eines 
Kindes in jedem der beiden Haushalte besteht, während 75 Prozent des jeweiligen Regelbedarfs entsprechend der 
Aufenthaltsdauer zwischen den Eltern aufgeteilt werden können (Diakonie Deutschland 2021). Das BSG hat je-
doch im Jahr 2023 entschieden, dass ein Gericht keinen abstrakt-pauschalen Wechselmehrbedarf zusprechen 
kann, sondern dass ein besonderer, unabweisbarer Bedarf aufgrund der konkreten Lebenssituation erforderlich 
ist. Die Höhe müsse konkret im Einzelfall nachgewiesen werden.110 Auch über das Steuerrecht können derzeit 
hohe Aufwendungen für die Ausübung des Umgangsrechts nicht abgesetzt werden. Der Bundesfinanzhof hat es 
in seiner Entscheidung vom 15. Mai 2012 abgelehnt, Umgangskosten als außergewöhnliche Belastung im Sinne 
vom § 33 Absatz 1 EStG zu berücksichtigen. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass diese der typischen Le-
bensführung zuzuordnen und nicht nach Art und Grund außergewöhnlich seien.111 Dies überzeugt jedoch nicht: 
Für die Mehrzahl der Eltern fallen keine Umgangskosten an, weil sie mit ihren Kindern zusammenleben. Auch 
bei den getrennt lebenden Eltern ist der Umgang nicht in jedem Fall mit Umgangskosten verbunden, wenn sie in 
der Nähe der Kinder wohnen oder den Umgang gar nicht oder selten ausüben. Zumindest für den Fall, dass zur 
Wahrnehmung des verfassungsrechtlich garantierten Umgangs von Eltern und Kindern hohe Kosten durch weite 
Anfahrten und/oder Übernachtungen anfallen, sollte dies steuerlich als außergewöhnliche Belastung geltend ge-
macht werden können.  
Daher empfiehlt die Sachverständigenkommission, das Konzept der „temporären Bedarfsgemeinschaft“ aufzu-
geben. Stattdessen sollte der Gesetzgeber einen pauschalierten Mehrbedarf für Kinder in „temporären Bedarfs-
gemeinschaften“ getrennt lebender Eltern schaffen, um eine Unterdeckung des Bedarfs des Kindes in beiden el-
terlichen Haushalten zu vermeiden. Außerdem sollten hohe Umgangskosten als außergewöhnliche Belastung 
steuerlich geltend gemacht werden können. 

3.3.3 Kindergrundsicherung in der Fassung des Gesetzentwurfs vom 6. November 2023 
Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP nach der Bundestags-
wahl im Jahr 2021 wurde die Absicht, eine Kindergrundsicherung einzuführen, im Januar 2022 in den Koaliti-
onsvertrag aufgenommen. Dort heißt es: „In einem Neustart der Familienförderung wollen wir bisherige finanzi-
elle Unterstützungen – wie Kindergeld, Leistungen aus SGB II und SGB XII für Kinder, Teile des Bildungs- und 
Teilhabepakets, sowie den Kinderzuschlag – in einer einfachen, automatisiert berechneten und ausgezahlten För-
derleistung bündeln. Diese Leistung soll ohne bürokratische Hürden direkt bei den Kindern ankommen und ihr 
neu zu definierendes soziokulturelles Existenzminimum sichern“ (SPD/ Bündnis 90/Die Grünen/ FDP 2021, 
S. 78). Mit ihrem Gesetzentwurf vom 6. November 2023 legte die Bundesregierung einen Entwurf zur Einführung 
einer Kindergrundsicherung vor (Bundestagsdrucksache 20/9092). Mit der Einführung der Kindergrundsicherung 
sollten bessere Chancen für Kinder und Jugendliche geschaffen, mehr Familien und ihre Kinder mit Unterstüt-
zungsbedarf erreicht sowie Kinderarmut wirksam bekämpft werden; insbesondere durch verbesserte Zugänge zu 
den existenzsichernden Leistungen für Familien bzw. zu Information und Beratung. So sollten bis zu 5,6 Millio-
nen Kinder erreicht werden, davon fast zwei Millionen Kinder, die Bürgergeld bezogen (Bundestagsdrucksache 
20/9092, Seite 1). Aufgrund ihrer hohen Betroffenheit von Armut waren Alleinerziehende und ihre Kinder eine 
wichtige Zielgruppe der Kindergrundsicherung.  
Nachdem sich die fiskalischen Rahmenbedingungen durch das Urteil des BVerfG vom 15. November 2023 zum 
Zweiten Nachtragshaushalt 2021 erheblich verschlechtert haben (BVerfG 2 BvF 1/22), scheint die Realisierung 
der Kindergrundsicherung – zumindest so wie sie im Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 6. November 2023 
Gestalt angenommen hatte – zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Familienberichtes mehr als fraglich zu sein. 
Nach der Einigung auf den Regierungsentwurf für den Haushalt 2025 und die Wachstumsinitiative durch den 
Bundeskanzler, den Vizekanzler und den Bundesminister der Finanzen vom 5. Juli 2024 soll statt einer aus der 
Zusammenlegung von Kindergeld und Kinderzuschlag hervorgehenden einheitlichen und von einer neuen Be-
hörde zu administrierenden Leistung (Kindergrundsicherung) zum 1. Januar 2025 stattdessen das Kindergeld und 
der Kindersofortzuschlag erhöht werden. Außerdem soll für den Kinderzuschlag ab 2025 mehr als eine Milliarde 
Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt werden (Bundesregierung 2024). Aus dem Gesetzentwurf erhalten bleiben 
wahrscheinlich lediglich ein digitales Prüfverfahren zur Feststellung einer möglichen Anspruchsberechtigung und 
das Kinderchancenportal für die Leistungen für Bildung und Teilhabe. Dennoch soll im Folgenden das Konzept 

 
110  BSG, 27.09.2023, B 7 AS 13/22 R. 
111  BFH, 15.05.2012, VI B 111/11. 
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der Kindergrundsicherung in Bezug auf seine Auswirkungen für Alleinerziehende analysiert werden, da dies für 
künftige Reformen durchaus von Interesse sein kann. 
Nach dem Gesetzentwurf vom 6. November 2023 besteht die Kindergrundsicherung aus einem Kindergarantie-
betrag, der das Kindergeld ablöst, einem einkommensabhängigen Kinderzusatzbetrag, der weitestgehend dem 
Kinderzuschlag nachgebildet ist, sowie den Leistungen für Bildung und Teilhabe. Jedes Kind erhält also weiterhin 
den Kindergarantiebetrag (Kindergeld) in Höhe von derzeit 250 Euro. Der monatliche Höchstbetrag des Kinder-
zusatzbetrags entspricht dem altersgruppenspezifischen Regelbedarf des Kindes, ergänzt durch einen monatlichen 
Pauschbetrag für den Bedarf an Unterkunft und Heizung, abzüglich des Kindergarantiebetrages.112 Liegen die 
tatsächlichen Wohnkosten höher, so werden diese als Ansprüche der Eltern über das SGB II, SGB XII oder das 
Wohngeldgesetz abgedeckt (§ 22 Absatz 1a Satz 2 SGB II). Damit verlassen die Kinder das SGB II und sind nicht 
länger Teil der Bedarfsgemeinschaft. Kindliche Mehr- und Sonderbedarfe sollen jedoch weiterhin über das 
SGB II oder SGB XII gedeckt werden. Anspruch auf den Kinderzusatzbetrag haben unverheiratete Kinder bis 
zum 25. Lebensjahr, wenn sie mit mindestens einem Elternteil in einer Familiengemeinschaft leben, in der für sie 
der Kindergarantiebetrag bezogen wird, und sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland 
haben.  

3.3.3.1 Verbesserung bei der Anrechnung von Einkommen 
Gegenüber dem Status quo sieht der Gesetzentwurf für Alleinerziehende mit jüngeren Kindern bis einschließlich 
sechs Jahren eine erhebliche finanzielle Besserstellung vor. Dies ergibt sich aus den Regelungen für die Berück-
sichtigung von Einkommen des Kindes (§ 12 BKG). Werden heute noch Unterhalt und Unterhaltsvorschuss zu 
100 Prozent auf den Bürgergeldanspruch eines Kindes angerechnet, so sind es nach den im Gesetzentwurf vorge-
sehenen Regelungen zur Kindergrundsicherung im Regelfall nur noch 45 Prozent. Das bedeutet, dass 55 Prozent 
des Unterhalts oder des Unterhaltsvorschusses zukünftig beim Kind verbleiben und seine materielle Lage verbes-
sern. Jedoch steigen die Anrechnungsquoten, wenn – im Fall von Unterhaltszahlungen – der Mindestunterhalt 
überschritten wird. Die gestaffelten Anrechnungsraten sind sowohl wegen der hohen Komplexität als auch vor 
dem Hintergrund hoher Grenzbelastungen kritisch zu bewerten. Durch die erhöhten Anrechnungsraten werden 
zudem in bestimmten Konstellationen Alleinerziehende gegenüber dem geltenden Recht finanziell schlechter ge-
stellt. 
Eine nicht beabsichtigte Folgewirkung der Reform ist, dass nach Inkrafttreten der Kindergrundsicherung manche 
Alleinerziehende sehr viel länger im SGB-II-Bezug verbleiben, als dies heute der Fall ist, da die 45-prozentige 
(statt 100-prozentige) Anrechnung des Kindesunterhalts nun auch bei gleichzeitigem Bezug von Bürgergeld durch 
den alleinerziehenden Elternteil möglich ist. Im geltenden Recht ist dies hingegen nur nach dem Wechsel in das 
Wohngeld möglich. Die Verschiebung zwischen den Leistungen kann beträchtlich ausfallen, wie Berechnungen 
mit dem ZEW-Mikrosimulationsmodell EviSTA zeigen. So wechselt beispielsweise eine alleinerziehende Person 
mit einem Kind im Alter von neun Jahren derzeit bereits bei einem Bruttoeinkommen von 600 Euro in den Wohn-
geldbezug, in der geplanten Kindergrundsicherung hingegen erst bei einem Brutto von 1.244 Euro.113 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Unterhaltsvorschuss und Kindesunterhaltsleistungen bis zur Höhe des Min-
destunterhalts stets zu 45 Prozent auf den Kinderzusatzbetrag angerechnet werden sollen (wie auch derzeit auf 
den Kinderzuschlag). Höhere Unterhaltsleistungen sollen aber mit einer höheren Anrechnungsrate belegt werden. 
Die Anrechnungsrate beim Unterhalt steigt, wenn der Mindestunterhalt der zweiten Altersgruppe (6 bis 11 Jahre) 
überstiegen wird, zunächst auf 55 Prozent, beim Überschreiten des anderthalbfachen Mindestunterhalts dann auf 
65 Prozent und jenseits des doppelten Mindestunterhalts schließlich auf 75 Prozent. Die Regelung bedeutet, dass 
für Kinder der Altersstufen 12 bis 17 und ab 18 Jahren selbst Teile des Mindestunterhalts mit der höheren Rate 
von 55 Prozent angerechnet werden. Die Anrechnung zu 65 oder 75 Prozent hat in der Praxis keine Relevanz, 
weil bei einem entsprechend hohen Unterhalt rechnerisch gar kein Anspruch mehr auf den Kinderzusatzbetrag 
besteht.  

112  Die Wohnpauschale beträgt z. B. für das Jahr 2024 125 Euro und wird im regelmäßig erscheinenden Existenzminimumbericht der Bun-
desregierung bekannt gegeben, siehe den Bericht über die Höhe des steuerfrei zu stellenden Existenzminimums von Erwachsenen und 
Kindern für das Jahr 2024 (BMF 2024). 

113  Für diesen Fall im Mikrosimulationsmodell getroffene Annahmen: Miete 530 Euro, Heizkosten 100 Euro, Mietstufe III, Bezug von 
Unterhaltsvorschuss, Rechtsstand Juli 2023 und Kindergrundsicherung in der Fassung des Gesetzentwurfes vom 27. September 2023. 
Die Annahmen haben Auswirkungen auf die genauen Einkommenswerte, bei denen der Wechsel in das Wohngeld erfolgt. Der grund-
legende Mechanismus ist jedoch unabhängig von den Annahmen. 
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Die erhöhte Anrechnungsrate von 55 Prozent bedeutet für Kinder der Altersstufe von 12 bis 17 Jahren zwar eine 
Verschärfung gegenüber der bisherigen Anrechnung von einheitlich 45 Prozent beim Kinderzuschlag, die Rate 
liegt jedoch unter der bisherigen Anrechnung im Bürgergeld von 100 Prozent. Bezogen auf das verfügbare Ein-
kommen ergibt sich selbst im Vergleich mit dem Kinderzuschlag in dieser Altersstufe keine Verschlechterung. 
Der Kinderzusatzbetrag der Kindergrundsicherung liegt mit maximal 310 Euro nämlich 60 Euro höher als der 
aktuelle Kinderzuschlag von 250 Euro. Dadurch, dass die den Mindestunterhalt übersteigenden 134 Euro mit ei-
ner Rate von 55 statt 45 Prozent berücksichtigt werden, steigt der anzurechnende Unterhalt zwar um 13,40 Euro, 
es bleibt gegenüber dem Kinderzuschlag aber nach wie vor bei einer Besserstellung. Der Kinderzuschlag von 
250 Euro wird bei einer Anrechnungsrate von 45 Prozent nämlich bereits bei einem Unterhalt von 555,56 Euro 
abgeschmolzen, während dies bei der Kindergrundsicherung erst bei einem Unterhalt von 659 Euro der Fall ist. 
Bei jüngeren Kindern liegt der maximale Kinderzusatzbetrag hingegen bei 216 Euro (Alter 0 bis 5 Jahre) bzw. 
238 Euro (Alter 6 bis 13 Jahre). Bei einem Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro bei Alleinerziehenden 
und 900 Euro bei Paaren steigen diese Werte wegen des Schlechterstellungsausgleichs auf 250 Euro, also auf die 
Höhe des Kinderzuschlags. Für diese beiden Altersgruppen kann es durch die erhöhten Anrechnungsraten des 
Kindesunterhalts zu leichten Schlechterstellungen kommen. 
Ebenfalls problematisch ist, dass der Kindesunterhalt, wie schon im geltenden Recht, nicht nur auf den Kinder-
zuschlag bzw. den Kinderzusatzbetrag, sondern auch in das beim Wohngeld zu berücksichtigende Einkommen 
eingeht. Die Rate, mit der dieses Einkommen den Wohngeldanspruch mindert, hängt ab von der Miete, der 
Mietstufe, der Haushaltsgröße und der Höhe des zu berücksichtigenden Einkommens. Die Transferentzugsrate 
kann in Mietstufe VII bis zu 65 Prozent erreichen, allerdings nur beim Erreichen der Höchstmiete und bei einer 
Haushaltsgröße von 12 Personen. Letzteres ist generell und insbesondere für Alleinerziehende kein relevanter 
Fall. Allerdings beträgt selbst bei Haushalten mit zwei oder drei Personen, also z. B. einer alleinerziehenden Per-
son mit einem oder zwei Kindern, in der Mietstufe VII die maximale Transferentzugsrate beim Wohngeld 60 bzw. 
58 Prozent. Auch hier kann also durch die parallele Anrechnung des Kindesunterhalts auf das Wohngeld und den 
Kinderzuschlag oder Kinderzusatzbetrag eine Anrechnungsrate von insgesamt über 100 Prozent entstehen, wenn 
der Unterhalt zu 45 oder in Teilen gar zu 55 Prozent auf die letztgenannten Leistungen angerechnet wird. In den 
anderen Mietstufen fallen die maximalen Transferentzugsraten beim Wohngeld allerdings niedriger aus, in 
Mietstufe I liegen sie etwa – selbst bei Erreichen der Höchstmiete und bei einem Einkommen kurz vor dem Aus-
laufen des Wohngeldanspruchs – für Haushalte mit zwei oder drei Personen bei lediglich 43 bzw. 41 Prozent. 
Es empfiehlt sich aus Sicht der Sachverständigenkommission, den Unterhalt und Unterhaltsvorschuss als Ein-
kommen des Kindes immer nur zu 45 Prozent auf den Kinderzusatzbetrag der Kindergrundsicherung anzurech-
nen, um die oben genannten leichten Schlechterstellungen für Kinder unter 14 Jahren zu vermeiden und um auch 
in den Konstellationen mit einer hohen Transferentzugsrate beim Wohngeld die Gesamtentzugsrate nicht deutlich 
über 100 Prozent steigen zu lassen. Möchte man – für empirisch relevante Haushaltsgrößen – jegliche Gesamt-
belastung über 100 Prozent vermeiden, sollte die Anrechnungsrate sogar nur bei 40 Prozent liegen. Die hohen 
Transferentzugsraten beim Wohngeld sollten ebenfalls auf den Prüfstand gestellt werden. Auch niedrigere Bei-
träge zu den Sozialversicherungen, insbesondere für Familien, und ein späteres Einsetzen der Einkommensteuer 
würden das Problem der hohen Grenzbelastungen im Bereich niedriger Einkommen entschärfen. 

3.3.3.2 Ungleichbehandlung von Kindern 
Für den Fall, dass ein Kind Unterhaltsvorschuss bezieht, wird die erhebliche Verbesserung bei der Anrechnung 
von Einkommen jedoch für die Alleinerziehenden mit Kindern ab dem siebten Lebensjahr im SGB II wieder 
zurückgenommen, und zwar durch eine Änderung im Unterhaltsvorschussgesetz: Unterhaltsvorschuss kann neben 
dem Kinderzusatzbetrag der Kindergrundsicherung nach dem siebten Lebensjahr des Kindes nur noch bezogen 
werden, wenn der alleinerziehende Elternteil monatlich mindestens 600 Euro Bruttoeinkommen erzielt. Das be-
deutet, dass es sich um eine versicherungspflichtige Beschäftigung handeln muss; eine geringfügige Beschäfti-
gung mit einem Monatseinkommen bis 538 Euro monatlich reicht dafür nicht. Diese Regelung wurde damit be-
gründet, dass die Erwerbsanreize nicht verloren gehen sollen und ein Elternteil ab Schuleintritt des Kindes wieder 
erwerbstätig sein könne (Bundestagsdrucksache 20/9092, Seite 129). Der siebte Geburtstag wird daher zukünftig 
zu einem erheblichen finanziellen Einschnitt in den Haushalten von Alleinerziehenden führen: Diese erfahren 
eine Reduzierung des Alleinerziehenden-Mehrbedarfs von 36 auf 12 Prozent des Regelbedarfs, falls der Elternteil 
mit nur einem Kind im Haushalt lebt. Zusätzlich verlieren sie den Teil des Unterhaltsvorschusses, der unter die 
Anrechnungsprivilegierung fiel (45 Prozent). Nach den Zahlen des Jahres 2024 würde dies einen Gesamtbetrag 
in Höhe von 291 Euro ausmachen, der in diesem Haushalt monatlich wegfiele.  
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Diese massive Verschlechterung nach dem siebten Geburtstag eines Kindes durch die Vollanrechnung des Unter-
haltsvorschusses, löst verfassungsrechtliche Bedenken aus. Grundsätzlich hat der Gesetzgeber zwar im Bereich 
der gewährenden Leistungsgesetzgebung einen größeren Gestaltungsspielraum als im Bereich der Eingriffsver-
waltung, aber dennoch verlangt die Benachteiligung einer bestimmten Altersgruppe von Kindern nach der stän-
digen Rechtsprechung des BVerfG eine sachliche Begründung.114 Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen an den eine Ungleichbehandlung tragenden Sachgrund ergeben sich aus dem allgemeinen Gleichheits-
satz je nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen unterschiedliche Grenzen für den Gesetzge-
ber, die von gelockerten auf das Willkürverbot beschränkten Bindungen bis hin zu strengen Verhältnismäßig-
keitserfordernissen reichen können. Eine strengere Bindung des Gesetzgebers kann sich aus den jeweils betroffe-
nen Freiheitsrechten ergeben. Zudem verschärfen sich die verfassungsrechtlichen Anforderungen, je weniger die 
Merkmale, an die die gesetzliche Differenzierung anknüpft, für Einzelne verfügbar sind oder je mehr sie sich 
denen des Artikel  3 Absatz 3 GG annähern.115 Weil das Ausmaß der materiellen Versorgung zentral über Lebens-
chancen und Persönlichkeitsentwicklung von Kindern entscheidet,116 ist im vorliegenden Fall von einem strengen 
Maßstab der Gleichheitsprüfung auszugehen. 
Die Änderung des UVG wird mit einer Stärkung von Erwerbsanreizen des alleinerziehenden Elternteils begrün-
det. Dies ist jedoch ein sachfremdes und willkürliches Argument, denn es handelt sich um einen Anspruch des 
Kindes selbst, bei dem offensichtlich nicht auf die Aufnahme einer Erwerbsarbeit abgezielt wird. Die Leistung 
des UVG ist außerdem ihrem Wesen nach grundsätzlich einkommensunabhängig. Sie soll fehlenden monetären 
Unterhalt des anderen Elternteils ersetzen und verhindern, dass ein Elternteil sowohl Bar- als auch Naturalunter-
halt leisten soll. Auch haben Kinder keinen Einfluss auf das Erwerbsverhalten ihrer Eltern und können damit die 
gleichheitswidrige Ungleichbehandlung nicht selbst beeinflussen. Da der Ausschluss älterer Kinder und Jugend-
licher von der Leistung UVG allein mit der Stärkung des Erwerbsanreizes begründet wird, wären außerdem zwin-
gend Ausnahmeregelungen erforderlich gewesen, die greifen, wenn eine Erwerbstätigkeit nicht möglich ist, z. B. 
weil das über siebenjährige Kind aus gesundheitlichen Gründen intensiv betreut werden muss, ein jüngeres Ge-
schwisterkind im Haushalt die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit verhindert, vor Ort keine Betreuungsmöglich-
keiten vorhanden sind oder der alleinerziehende Elternteil selber eingeschränkt erwerbsfähig ist. Die Stärkung 
von Erwerbsanreizen sollte nicht mit dem UVG verknüpft werden, sondern mit der ohnehin geplanten Reform 
der Anrechnungsregeln im SGB II (Peichl u. a. 2023). Aus diesen Gründen empfiehlt die Sachverständigenkom-
mission, den Teilausschluss im UVG ab sieben Jahren rückgängig zu machen und zur bisherigen Altersgrenze 
von zwölf Jahren zurückzukehren. 
Berechnungen für diesen Familienbericht ergeben, dass die Rückkehr zur Altersgrenze von zwölf Jahren Netto-
kosten von 170 Millionen Euro pro Jahr verursachen würde.117 Die Rechnungen gehen von einer Situation aus, in 
der die Kindergrundsicherung wie geplant umgesetzt wird, allerdings im Rechtsstand des Jahres 2023 statt 2025, 
da für letztere die genauen Regelungen nicht bekannt sind. Anders als im Gesetzentwurf wird aber die Alters-
grenze bei zwölf Jahren belassen, anstatt sie auf sieben Jahre abzusenken. Durch die Beibehaltung der höheren 
Altersgrenze steigen die Ausgaben für den Unterhaltsvorschuss nach den ZEW-Berechnungen um circa 270 Mil-
lionen Euro pro Jahr. Einsparungen ergeben sich beim Kinderzusatzbetrag der Kindergrundsicherung und beim 
Wohngeld, sodass sich die genannten Nettokosten von 170 Millionen Euro pro Jahr ergeben. 
Unter Berücksichtigung der Arbeitsangebotsreaktionen fallen die Nettokosten mit circa 450 Millionen Euro mehr 
als doppelt so hoch aus. Verantwortlich hierfür sind die von den Befürwortern der niedrigeren Altersgrenze an-
geführten Erwerbsanreize. Nach der ZEW-Simulation fällt durch die Beibehaltung der Altersgrenze von 12 Jahren 
das Arbeitsvolumen der Alleinerziehenden rechnerisch um etwa 12.000 Vollzeitäquivalente zu annahmegemäß 
40 Wochenstunden niedriger aus als bei einer Altersgrenze von sieben Jahren. Die Reaktion des Arbeitsangebots 
fällt nicht sehr stark aus, da Alleinerziehende aus den in den Kapiteln 4 und 5 diskutierten Gründen weniger stark 
auf finanzielle Erwerbsanreize reagieren als andere Gruppen. Dennoch entstehen Mehrausgaben beim Bürgergeld 
und Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer und den Sozialversicherungsbeiträgen. 

114  BVerfG, 28.04.2022, 1 BvL 12/20, Rn. 9. 
115  Siehe zuletzt: BVerfG, 07.04.2022, 1 BvL 3/18 u. a., Rn. 279ff. 
116  BVerfG, 09.02.2010, 1 BvL 1/09 u.a., Rn. 191f. 
117  Die Berechnungen wurden mit dem Steuer-Transfer-Mikrosimulationsmodell ZEW-EviSTA durchgeführt. Informationen zum Modell 

finden sich im Anhang. 
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3.3.3.2.1 Wegfall des Kindergeldübertrags 
Als weitere Verbesserung sieht der Gesetzentwurf vor, den sogenannten Kindergeldüberhang aufzugeben: Mit 
Inkrafttreten der Kindergrundsicherung soll § 11 Absatz 1 Satz 5 SGB II entfallen, der bislang anordnet, dass das 
überschießende Kindergeld auf den Bedarf der Eltern angerechnet wird, wenn ein Kind seinen sozialhilferechtli-
chen Bedarf aus Kindergeld und Unterhalt selbst decken kann. Dies ist vor allem der Fall, wenn der getrennt 
lebende Elternteil einen höheren Unterhalt zahlt und/oder für das Kind nur geringe Wohnkosten zu berücksichti-
gen sind. Unterhaltszahlungen können daher zukünftig die sozioökonomische Lage von Kindern stärker verbes-
sern, als dies heute noch der Fall ist. Hintergrund der Aufgabe des Kindergeldüberhangs ist die Einsparung von 
Bürokratiekosten: Jährlich stehen 150 Millionen Euro an Verwaltungsaufwand im Jobcenter maximal 65 Millio-
nen Euro an Mehrausgaben gegenüber (Bundestagsdrucksache 20/9092, Seite 73). 

3.3.3.3 Die Neuermittlung des Kinderexistenzminimums 
Eine grundlegende Neubestimmung des Kinderexistenzminimums findet sich im Gesetzentwurf zur Einführung 
einer Kindergrundsicherung nicht. Im Eckpunktepapier des BMFSFJ aus dem Januar 2023 wurde noch betont, 
dass die Regelbedarfe zukünftig stärker als bisher an den Haushaltsausgaben der gesellschaftlichen Mitte ausge-
richtet werden sollten (BMFSFJ 2023c). Dies wäre der Kern einer echten Kindergrundsicherung gewesen: Die 
Neubestimmung des Existenzminimums von Kindern und Jugendlichen, damit ihnen auf lange Sicht der An-
schluss an die Mehrheitsgesellschaft gelingt. 
Dieses Ziel ist jedoch nicht eingelöst worden. Die Verteilungsschlüssel der EVS, mit denen Teile der Haushalts-
ausgaben den Kindern zugeordnet werden, sind nur punktuell überarbeitet worden; zukünftig entfällt ein größerer 
Anteil der Haushaltsausgaben für Strom und Wohnungseinrichtung auf die Kinder. Damit steigen ausgehend von 
den im Gesetzentwurf genannten Werten für das Jahr 2023 die Regelbedarfe der jüngsten Altersgruppe (0 bis 
5 Jahre) um 28 Euro, die der beiden anderen Altersgruppen (6 bis 13 Jahre bzw. 14 bis 17 Jahre) um genau 20 
Euro. Gleichzeitig entfällt mit Inkrafttreten der Kindergrundsicherung der Sofortzuschlag in Höhe von 20 Euro 
monatlich, der mit Wirkung zum 1. Juni 2022 eingeführt worden war, um finanzielle Spielräume zu schaffen und 
dazu beizutragen, die Lebensumstände und Teilhabechancen zu verbessern (Bundestagsdrucksache 20/1411, 
Seite 16). Wenn die für den 1. Januar 2025 avisierten Regelbedarfe für Kinder höher erscheinen als heute, so liegt 
dies nicht an der Neuermittlung des kindlichen Existenzminimums, sondern allein an der Anwendung der Anpas-
sungsregel des § 28a SGB XII, die vor allem die Preisentwicklung berücksichtigt. Der Kinderzusatzbetrag fällt 
damit nicht großzügiger aus als die gegenwärtigen Regelbedarfsstufen für Kinder und Jugendliche im Grundsi-
cherungsrecht. 

3.3.3.4 Übertragung des Konzepts der temporären Bedarfsgemeinschaft auf den Kinderzu-
satzbetrag 

Besonders nachteilig für Alleinerziehende gegenüber geltendem Recht wirkt sich die im Gesetzentwurf vorgese-
hene Übertragung des Konzepts der „temporären Bedarfsgemeinschaft“ des SGB II auf den Kinderzusatzbeitrag 
der Kindergrundsicherung aus. Dies wird zwar nicht ausdrücklich im Gesetz angeordnet, wird jedoch zwingend 
aus der Anspruchsinhaberschaft des Kindes auf den Zusatzbetrag abgeleitet (Bundestagsdrucksache 20/9092, 
S. 89). Die Übernahme des Konzepts der temporären Bedarfsgemeinschaft für die Kindergrundsicherung bedeutet
eine Verschlechterung für Alleinerziehende, die heute den ungekürzten Kinderzuschlag erhalten. Wird künftig
der Zusatzbetrag für Umgangstage am Lebensmittelpunkt des Kindes gekürzt, ergeben sich in diesen Haushalten
teils erhebliche finanzielle Einbußen.

3.3.3.5 Komplexität reduzieren, Inanspruchnahme von Leistungen steigern 
Das System der sozialen Sicherung ist gerade mit Blick auf die Alleinerziehenden von einer hohen Komplexität 
gekennzeichnet. Diese ergibt sich in erster Linie daraus, dass die Grundsicherung die Bedarfe der Haushalte ab-
sichern muss. Diese Bedarfe hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab, die entsprechend beim Bürgergeld und 
dem Kinderzusatzbetrag der Kindergrundsicherung berücksichtigt werden: Haushaltskonstellation (Paarhaushalte 
und Haushalte mit einem Erwachsenen), Anzahl und Alter der Kinder, Bruttoeinkommen und, bei Paarhaushalten, 
dessen Aufteilung auf die Partner sowie die Kosten der Unterkunft und Heizung. Die Kosten der Unterkunft 
entscheiden zudem über die Höhe des Wohngelds. Bei den Kosten der Unterkunft kommt zur Variation zwischen 
den Haushalten noch eine regionale Variation hinzu, über die Angemessenheit der Wohnkosten im Bürgergeld 
und die Mietstufen beim Wohngeld. 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



Drucksache 20/14510 – 208 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 

Ein zweiter Grund für die hohe Komplexität ist das Zusammenspiel verschiedener Leistungen, die alle letztlich 
am gleichen Bedarf ansetzen, jedoch von verschiedenen Stellen verwaltet werden, verschiedenen Regeln zur Leis-
tungsbemessung folgen und dabei verschiedene Anrechnungsregeln mit zudem zum Teil unterschiedlichen Ein-
kommenskonzepten vorsehen. Die Interaktion mehrerer, in sich bereits komplexer Leistungen, schafft zahlreiche, 
für Bürger:innen kaum zu überblickende Schnittstellen. Daraus ergibt sich zum einen das Problem mehrerer An-
laufstellen und, bei Einkommensschwankungen, von Wechseln zwischen den Leistungen, die durch Ausnahmere-
gelungen lediglich abgemildert werden. Zum anderen sind die Regeln und ihr Zusammenwirken so komplex, dass 
kaum ein Haushalt in der Lage sein dürfte, etwa die Vorrangprüfung zwischen Wohngeld und Bürgergeld eigen-
ständig durchzuführen oder auszurechnen, wie sich zusätzliches Erwerbseinkommen exakt auf die Transferan-
sprüche und damit auch auf das verfügbare Einkommen auswirken würde. Dies gilt insbesondere in dem Einkom-
mensbereich, in dem mit Wohngeld und Kinderzuschlag – und künftig dem Kinderzusatzbetrag der Kindergrund-
sicherung – zwei Leistungen parallel be- und mit steigendem Einkommen entzogen werden und zugleich der 
Haushalt nicht nur Beiträge zur Sozialversicherung leistet, sondern auch bereits Einkommensteuer zahlt. 
Im Status quo übernimmt das Bürgergeld grundsätzlich die Abdeckung aller genannten Bedarfskomponenten, 
wird aber, sobald bestimmte Teile des Bedarfs selbst gedeckt werden können, durch die vorrangigen Leistungen 
Wohngeld und, bei Familien, Kinderzuschlag abgelöst. In der geplanten Kindergrundsicherung wird dieses Prin-
zip, Bedarfskomponenten aus dem Bürgergeld herauszulösen, dadurch verstärkt, dass der Kinderzuschlag in nied-
rigere Einkommensbereiche verlängert wird und, unter neuem Namen, als Kinderzusatzbetrag, die Deckung des 
Kinderbedarfs regelmäßig vollständig übernimmt. Im Bürgergeld verbleiben somit im Grundsatz nur die Bedarfe 
der Erwachsenen sowie etwaige Mehr- und Sonderbedarfe der Kinder. 
Die Pläne für eine Kindergrundsicherung bringen eine gewisse Vereinfachung des Systems mit sich, da der Kin-
derzuschlag und andere Leistungen für Kinder im Bürgergeld zu einer Kindergrundsicherung zusammengeführt 
werden. Allerdings ergeben sich neue Fragen zur Schnittstellen- und Verwaltungsorganisation, da Kinder und 
Erwachsene nun in zwei Systemen der Grundsicherung untergebracht sind, die nicht-pauschalierbaren Sonderbe-
darfe aber weiterhin über das Bürgergeld abgedeckt werden. Der Bürokratieaufwand für Eltern, die heute den 
Kinderzuschlag beziehen, wird im besten Fall gleichbleiben. Für Eltern, die heute Bürgergeld erhalten, dürfte sich 
der Aufwand sogar erhöhen, da Kinderzusatzbetrag, Teilhabebetrag und Schulbedarfspaket beim Familienservice 
zu beantragen sind, die übrigen Bestandteile der BuT-Leistungen sowie die Mehr- und Sonderbedarfe der Kinder 
hingegen beim Jobcenter. Insbesondere für Alleinerziehende, die noch stärker als andere Familien unter knapper 
Zeit leiden, ist das misslich (siehe Kapitel 4). 
Die Pläne für einen Kindergrundsicherungs-Check, mit dem Eltern mögliche Ansprüche auf den Kinderzusatzbe-
trag unverbindlich prüfen können, bieten hingegen Chancen, die Umsetzung bleibt jedoch abzuwarten. Für Al-
leinerziehende ist die Aussagekraft des Kindergrundsicherungs-Checks dadurch begrenzt, dass private Unterhalts-
zahlungen verwaltungsseitig nicht erfasst sind und daher mit Annahmen gearbeitet werden muss. Wie diese An-
nahmen ausgestaltet werden sollen, scheint derzeit noch unklar. 
Die Sachverständigenkommission begrüßt die Pläne der Bundesregierung, die Inanspruchnahme des Kinderzu-
satzbetrags der Kindergrundsicherung gegenüber den niedrigen Werten beim Kinderzuschlag zu erhöhen, und 
regt eine regelmäßige offizielle Berichterstattung zu den Fortschritten an, gegebenenfalls über die im Gesetzent-
wurf vorgesehene einmalige Berichterstattung bis Mitte des Jahres 2030 hinaus. Auch bei den übrigen Leistungen 
(Wohngeld, Bürgergeld) sollten mit konkreten Zielgrößen hinterlegte Anstrengungen zur Steigerung der Inan-
spruchnahme unternommen werden. 
Um den Familien Orientierung im nach wie vor komplexen Leistungsgefüge zu bieten und ihren Aufwand so 
gering wie möglich zu halten, sollten einheitliche Anlaufstellen geschaffen werden, die Informationen anbieten 
und die Familien über die Leistungen und Rechtskreise hinweg bei der Antragstellung unterstützen sollten. Der 
geplante Familienservice wäre hier ein Schritt in die richtige Richtung. Zudem sollte die Nachweispflicht für den 
Teilhabebetrag von 15 Euro im Monat entfallen. Eltern im Bürgergeldbezug sollten automatisch den Kinderzu-
satzbetrag erhalten. 

3.4 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
Trotz der bisherigen rechtlichen und gesellschaftlichen Veränderungen weg von der Diskriminierung nichteheli-
cher Elternschaft und Kindschaft hin zur Anerkennung und Förderung der Vielfalt von Familienformen und El-
ternschaft sowie zur Gleichstellung von Frauen und Männern (siehe Kapitel 2) bleiben mit Blick auf allein- und 
getrennt erziehende Elternschaft, multilokale Familien und die Förderung von Kindern noch viele offene Prob-
leme und Ambivalenzen, die auch rechtliche Reformen erfordern. Die nach wie vor bestehenden Vulnerabilitäten 
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und hohen Armutsrisiken sind eine enorme Herausforderung und erfordern rechts- und sozialpolitische Antwor-
ten, die in den historisch gewachsenen komplexen sozial- und steuerrechtlichen Strukturen oft nicht einfach zu 
implementieren sind, wie etwa die Debatte über die Kindergrundsicherung gezeigt hat. 
So sind die familienrechtlichen Regelungen der Trennungsfolgen für nichteheliche Lebensgemeinschaften mit 
Kindern unzureichend. Dieser Familienbericht schließt sich den Empfehlungen des Neunten Familienberichts zur 
Schaffung von Ausgleichsregimes für nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern an (BMFSFJ 2021c, S. 
107f., 496). Der Gesetzgeber sollte tätig werden und Regelungen für ein Ausgleichsregime schaffen, das die ge-
lebte Elternschaft stärker in den Blick nimmt; unabhängig von der Ehe. Von Bedeutung sind im Fall der Trennung 
der Eltern insbesondere Regelungen zur Nutzung von Wohnung und Haushaltsgegenständen, Unterhaltsansprü-
che bei partnerschaftsbedingten Nachteilen und zum Vermögens- und Versorgungsausgleich. 
Die geplante Reform des Anspruchs eines Elternteils auf Unterhalt wegen der Betreuung eines Kindes und die 
weitere Angleichung für den betreuenden Elternteil eines ehelichen und nichtehelichen Kindes (§ 1615l und 
§ 1570 BGB) wird grundsätzlich begrüßt. Die bisherige Regelung von Erwerbsobliegenheiten im Rahmen des
Betreuungsunterhalts sieht dieser Bericht jedoch kritisch. Der Gesetzgeber sollte bei der Reform klarstellen, dass
eine angemessene Übergangsfrist im Rahmen der Erwerbsobliegenheiten beim Betreuungsunterhalt zu gewähren
ist, die das Alter und die Zahl der Kinder berücksichtigt und der bisherigen Arbeitsteilung abhängt und die vom
Vertrauensschutzgedanken geprägt ist.
Das elterliche Sorgerecht bei getrennt lebenden Eltern ist ebenfalls im Reformprozess. Vor allem die geplante 
gesetzliche Regelung der familiengerichtlichen Anordnung der Dauer des Aufenthalts des Kindes bei jedem El-
ternteil („Wechselmodell“) ist Gegenstand kontroverser Debatten. Die Sachverständigenkommission empfiehlt, 
dass bei der geplanten gesetzlichen Formulierung des Wechselmodells die von der Rechtsprechung entwickelten 
Voraussetzungen für die Anordnung eines Wechselmodells sowie die Ausschlussgründe klar benannt werden und 
jegliche Anordnung eines Betreuungsmodells gegen den Willen eines Elternteils nur unter engen Voraussetzungen 
möglich sein sollte. Neben dem Kindeswohl als zentralem Entscheidungskriterium sollen auch die berechtigten 
Interessen der Eltern Berücksichtigung finden und einen gewissen Vertrauensschutz genießen, z. B. durch die 
Gewährung von Übergangsfristen. Der Gewaltschutz muss in jedem Fall gewährleistet sein und hat Priorität.  
In Fällen familialer Gewalt sind familiengerichtliche Umgangsentscheidungen besonders problematisch. Die 
Sachverständigenkommission begrüßt die geplanten Reformen, durch die gesetzlich klargestellt werden soll, dass 
es bei Fällen häuslicher/sexualisierter Gewalt insbesondere in noch unklaren Ermittlungssituationen keine Ver-
mutung gibt, dass der Umgang dem Kindeswohl diene. Auch die geplante gesetzliche Neuregelung, die bei (ver-
muteter) häuslicher Gewalt erleichterte Möglichkeiten vorsehen, Umgangs- und Kontaktrechte (gegebenenfalls 
zeitweilig) auszusetzen, hält die Sachverständigenkommission für eine notwendige Reform. Außerdem sollte im 
Familienverfahrensrecht ergänzt werden, dass es kein Gebot des Hinwirkens auf Einvernehmen der Eltern in Fäl-
len familialer Gewalt oder des Gewaltverdachts gibt. Weitere Empfehlungen zu Gewaltschutz und -prävention 
enthält Kapitel 6.  
Hinsichtlich der Partizipation von Kindern in Entscheidungen über die Gestaltung des Aufenthalts und von Sorge 
und Umgang wird empfohlen, dass bei der geplanten Erweiterung der Möglichkeit des Abschlusses von Verein-
barungen zu Sorge und Umgang durch die Sorgeberechtigten mit Dritten ein Kind nicht erst ab dem vollendeten 
14. Lebensjahr zustimmen muss, sondern bereits ab dem vollendeten 12. Lebensjahr. Es wird empfohlen, ein
eigenes Antragsrecht des Kindes im Familiengerichtsverfahren auf Abänderung von Umgangsregelungen ab
zwölf Jahren zu gewähren.
Hinsichtlich der seit 1. Januar 2022 für Familienrichter:innen geltenden Regelung, dass sie über interdisziplinäre 
Kenntnisse verfügen sollen (belegbare Kenntnisse auf den Gebieten des Familien- und Familienverfahrensrechts, 
des Kinder- und Jugendhilferechts sowie belegbare Grundkenntnisse der Psychologie, insbesondere der Entwick-
lungspsychologie des Kindes, und der Kommunikation mit Kindern, § 23b Absatz 3 GVG), empfiehlt dieser Be-
richt, dass diese „Soll-Regelung“ zur Verbesserung der interdisziplinären Ausbildung in eine Verpflichtung um-
gewandelt wird.   
Wie Kinder und Jugendliche in Familiengerichtsverfahren und Beratung im Elternkonflikt über ihren Aufenthalt 
beteiligt werden und dies erleben, wurde bisher in Deutschland wenig erforscht. Es wird empfohlen, im Rahmen 
der geplanten Reform des Kindschaftsrechts auch Evaluationsforschung im Gesetz vorzusehen und ausreichende 
Forschungsmittel bereitzustellen, um die Fragen zu beantworten, wie Kinder und Jugendliche ihre Beteiligung in 
sorge- und umgangsrechtlichen Fragen in Gericht und Beratung bewerten und wie sie das Wechseln zwischen 
zwei elterlichen Haushalten erleben. 
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Zur Verbesserung der Rechtstatsachenforschung über die Praxis der Familiengerichte wird außerdem empfohlen, 
eine entsprechende Regelung, wie sie in § 476 der Strafprozessordnung (StPO) enthalten ist, auch mit Blick auf 
das familiengerichtliche Verfahren einzuführen. Probleme für die Rechtstatsachenforschung im Bereich der Fa-
miliengerichtsverfahren ergeben sich bisher daraus, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen (§ 13 FamFG, 
§ 299 Absatz 2 ZPO) Forschung erschweren und eher behindern, im Gegensatz zu der forschungserleichternden
Parallelregelung für das Strafrechtsverfahren (§ 476 StPO).
Die Vulnerabilität von Alleinerziehenden und ihrer Kinder hängt auch von der Verfügbarkeit materieller Ressour-
cen ab. Die aktuelle Diskussion über eine Reform des Kindesunterhalts konzentriert sich auf die Frage, wie eine 
verstärkte Mitbetreuung des Kindes durch den anderen Elternteil, der nicht hauptbetreuend ist, berücksichtigt 
werden soll. Die Sachverständigenkommission spricht sich gegen eine isolierte Reform für eine Teilgruppe ge-
trennt lebender Eltern aus. In einer gesetzlichen Reform des Kindesunterhaltsrechts sollte vielmehr der Kindes-
unterhalt für alle Betreuungsformen getrennt lebender Eltern einbezogen werden; alle Betreuungsmodelle – auch 
paritätische und asymmetrische Modelle – sollten dabei berücksichtigt werden. Auch das Sozial- und Steuerrecht 
und ihre Verteilungswirkungen sind zu berücksichtigen und entsprechende Veränderungen vorzunehmen, um Ar-
mutsrisiken durch Verschlechterungen beim Kindesunterhalt in den Haushalten der hauptbetreuenden Elternteile 
zu vermeiden.    
Dieser Familienbericht hat die Bedeutung der Ermittlung des Existenzminimums von Kindern für die Bekämp-
fung von Kinderarmut herausgearbeitet. Dies gilt für die Kinder im SGB II und SGB XII, aber auch für Kinder, 
die mit ihren Eltern oberhalb der Grenze des Grundsicherungsbezugs leben. Das Kindergeld soll zusammen mit 
dem Kinderzuschlag und dem Unterhalt bzw. dem Unterhaltsvorschuss das sächliche Existenzminimum des Kin-
des abdecken. Es wurde dargelegt, dass das derzeitige Verfahren zur Ermittlung der Regelbedarfe der Kinder – 
und damit des kindlichen Existenzminimums – der Kritik ausgesetzt ist. Dies betrifft u. a. die Validität der Daten 
und die Erfassung insbesondere der Bedarfe in Bezug auf Bildung und soziale Teilhabe. Deswegen empfiehlt die 
Sachverständigenkommission, das Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen grundlegend neu zu bestim-
men. Dabei sind Kinder und Jugendliche angemessen zu beteiligen. Bei der Ermittlung der Bedarfe von Kindern 
und Jugendlichen sollten die Ausgaben von Eltern der gesellschaftlichen Mitte zugrunde gelegt werden, damit 
vorhandene Budgetrestriktionen in den untersten 20 Prozent der Familienhaushalte die Regelbedarfe nicht zu ge-
ring ausfallen lassen und dadurch die Entwicklungspotenziale von Kindern aus Grundsicherungshaushalten ein-
schränken. Auch die Regelbedarfe von Eltern sollten nicht länger anhand der Verbrauchsausgaben von Alleinste-
henden, sondern anhand der Ausgaben der Familienhaushalte ermittelt werden, damit auch kindbezogene Bedarfe, 
wie z. B. Begleitkosten, in den Leistungen berücksichtigt werden. Der Betrag von 15 Euro für die Teilhabe am 
sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft sollte den Regelbedarfen zugeschlagen werden, damit er allen 
Kindern und Jugendlichen zur Verfügung steht und unnötige bürokratische Hürden abgebaut werden. Auch die 
Regelbedarfe der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren, die noch in der elterlichen Bedarfsgemein-
schaft leben, sind anhand der Ausgaben der Referenzgruppe der untersten 20 Prozent der Familienhaushalte zu 
bestimmen, um ein Absinken der Leistungen nach dem 18. Geburtstag zu verhindern. Eine Neubestimmung des 
Existenzminimums von Kindern und Jugendlichen hätte auch Folgen für die Höhe des Mindestunterhalts nach 
§ 1612a BGB, des Unterhaltsvorschusses und des Kinderzuschlags.
Ferner muss berücksichtigt werden, dass nur ein Viertel aller Kinder vom barunterhaltspflichtigen Elternteil einen 
Unterhalt in Höhe des Mindestunterhaltes der Düsseldorfer Tabelle und darüber hinaus erhält. Kinder mit Bezug 
von Unterhaltsvorschuss sind von vornherein auf diesen Betrag begrenzt. Dies bedeutet, dass alleinerziehende 
Elternteile in der überwiegenden Zahl der Fälle die Bedarfe für soziale Teilhabe, die im Steuerrecht im Freibetrag 
für Erziehung, Betreuung und Ausbildung ihren Niederschlag finden, allein bestreiten müssen. Perspektivisch 
wären Regelbedarfe bzw. eine Kindergrundsicherung zu fordern, die nicht nur das sächliche Existenzminimum 
von Kindern abdeckt, sondern auch realistische Ausgaben für die soziokulturelle Teilhabe umfassen. 
Das hohe Armutsrisiko von Alleinerziehenden und ihren Kindern, insbesondere in Bezug auf die materielle De-
privation, gegenüber allen anderen Haushaltskonstellationen in Deutschland lässt darauf schließen, dass das bis-
herige Recht strukturelle Defizite nicht ausreichend berücksichtigen kann. Die beiden Ausgleichsregelungen, die 
die Bedarfslagen von Alleinerziehenden kompensieren sollen – der Alleinerziehenden-Mehrbedarf im Grundsi-
cherungsrecht und der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende im Steuerrecht – sind bislang empirisch nicht er-
mittelt worden, sondern beruhen auf freihändigen Schätzungen. Daher empfiehlt der Familienbericht, diese Be-
darfe zukünftig empirisch zu erfassen. In Bezug auf den steuerlichen Entlastungsbetrag wird vorgeschlagen zu 
überprüfen, ob der Freibetrag in der empirisch noch zu ermittelnden Höhe in einen Abzug von der Steuerschuld 
umgewandelt werden kann. Damit könnte ein Betrag in Höhe der maximalen Entlastungswirkung von der Steu-
erschuld abgezogen werden, sodass für alle alleinerziehenden Steuerpflichtigen eine gleiche Wirkung erzielt 
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würde. Es wäre weitergehend zu prüfen, einen Betrag in Höhe der maximalen Entlastungswirkung in Gestalt einer 
negativen Einkommenssteuer an diejenigen Alleinerziehenden auszuzahlen, die keine oder nur wenig Einkom-
mensteuer zahlen. 
Der Unterhaltsvorschuss ist eine weitere Leistung, die die Lebenslage von Alleinerziehenden berücksichtigt für 
den Fall, dass der andere Elternteil keinen bzw. keinen Unterhalt in Höhe des Mindestunterhalts zahlt. Hier sollte 
die im Jahr 2008 erfolgte Verschlechterung in Form des Abzugs des gesamten Kindergeldes wieder zurückge-
nommen werden. Die Anrechnung des Unterhaltsvorschusses sollte in Übereinstimmung mit dem Kindesunter-
haltsrecht wieder auf den hälftigen Kindergeldanteil begrenzt werden. Damit stünde den Alleinerziehenden-Haus-
halten – ebenso wie den Haushalten mit privatrechtlichem Unterhaltsbezug – noch die Hälfte des Kindergeldes 
zur Deckung der Bedarfe von Kindern, insbesondere im Bereich der soziokulturellen Teilhabe, zur Verfügung. 
Die Verwaltungspraxis, nach der der Unterhaltsvorschuss versagt wird, wenn sich der andere Elternteil wesentlich 
an der Betreuung des Kindes beteiligt (mindestens 30 bzw. 40 Prozent), sollte überprüft werden. Unterhaltsvor-
schuss sollte zumindest gewährt werden, wenn beide Eltern den Barunterhalt des Kindes nicht bestreiten können. 
Wechselwirkungen mit anderen bedürftigkeitsabhängigen Leistungen wie dem Kinderzuschlag sind zu berück-
sichtigen. Im Gesetzestext des UVG sollte die Formulierung des § 1 Absatz 1 Nummer 2 „bei einem seiner El-
ternteile lebt“ abgeändert werden in „überwiegend bei einem seiner Elternteile lebt“. 
Anstelle der temporären Bedarfsgemeinschaft im SGB II und den damit verbundenen Kürzungen und Risiken der 
Unterdeckung des kindlichen Bedarfs ist die Einführung eines pauschalierten Mehrbedarfs für Kinder im SGB II 
sinnvoll, mit dem die zusätzlichen Kosten des Umgangs oder der Betreuung in zwei Haushalten, die Grundsiche-
rungsleistungen beziehen, abgedeckt werden sollte. Außerhalb des SGB II sollte es für den Fall, dass zur Wahr-
nehmung des verfassungsrechtlich garantierten Umgangsrechts hohe Kosten durch weite Anfahrten und/oder 
Übernachtungen anfallen, ermöglicht werden, diese Ausgaben steuerlich als außergewöhnliche Belastung gemäß 
§ 33 Absatz 1 EStG geltend machen zu können. 
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4 Vereinbarkeit, Zeit und soziale Infrastruktur  
4.1 Aufteilung von Sorge- und Hausarbeit nach Familienform und Lebensphase 
Die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und familiären Sorgepflichten stellt für viele Eltern und insbesondere für 
allein- und getrennt erziehende Eltern in Deutschland eine große Herausforderung dar. Dieses Kapitel hat zum 
Ziel, Probleme bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowohl für Paarfamilien als auch für allein- bzw. 
getrennt erziehende Eltern vor dem Hintergrund bestehender rechtlicher und institutioneller Rahmenbedingungen 
zu beleuchten. Auf Basis des „Doing Family“-Konzepts (Jurczyk/Meysen 2020; Jurczyk 2018) ist in Bezug auf 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie das Balancemanagement familialer Akteure von besonderer Bedeutung 
für die Herstellung von Familie: Es umfasst vielfältige organisatorische, logistische Abstimmungsleistungen der 
Familienmitglieder, um die Teilhabe an Beruf, Familie, Schule etc. zu ermöglichen. Unterschiedliche Bedürfnisse 
und Interessen treffen aufeinander, die mental und emotional ausbalanciert sowie zeitlich und räumlich koordi-
niert werden müssen. An der Herstellung des Balancemanagements sind auch öffentliche Akteure wie z. B. poli-
tische und staatliche Institutionen, Schulen, Gewerkschaften, Arbeitgeber, Verbände etc. beteiligt, da sie von au-
ßen auf Familie einwirken bzw. mit ihnen interagieren. Darüber hinaus sind die Konstruktion von Gemeinsamkeit 
und die Herstellung eines Wir-Gefühls zentral. Dafür bedarf es gemeinsamer Zeit und der Ermöglichung von 
Kopräsenz. Dies ist eng verknüpft mit der Herstellung von Ermöglichungsbedingungen für die Erbringung von 
Care. Die physische und psychische Sorge für andere, die in Familien erbracht wird, ist von zentraler gesellschaft-
licher Bedeutung (Scheiwe 2023). Dieses Kapitel gibt erst einen Überblick über die Aufteilung von Sorge- und 
Hausarbeit in verschiedenen Familienformen sowie Lebensphasen (Kapitel 4.1). Danach werden die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für Teilzeiterwerbstätigkeit und Flexibilität der Arbeitszeit bzw. des Arbeitsortes, Kinder-
krankentage, Elternzeit und Elterngeld sowie die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen beschrieben 
(Kapitel 4.2). Kapitel 4.3 diskutiert die Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen im Rahmen der Kinder-
tagesbetreuung der Kinder- und Jugendhilfe sowie Ganztagsschulen und anderer nichtformaler Bildungs- und 
Freizeitaktivitäten. Den Problemlagen von chronisch kranken und/oder behinderten Kindern wird ein gesonderter 
Abschnitt gewidmet (Kapitel 4.4). In jedem Teilabschnitt werden spezifische wahrgenommene Probleme bei der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie etwaige Diskrepanzen zwischen gewünschten und tatsächlichen Er-
werbs- und Betreuungsarrangements und verfügbaren staatlichen Unterstützungsmaßnahmen beschrieben. Es 
werden von der Sachverständigenkommission konkrete Empfehlungen für staatliche Leistungen hergeleitet, die 
einerseits die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle Familien fördern und Unterschiede zwischen Fami-
lienformen vorbeugen und andererseits besondere Unterstützung für allein- und getrennt erziehende Eltern und 
ihre Kinder bieten, um Unterschiede in den Lebenslagen auszugleichen.  

4.1.1 Aufteilung von Sorgearbeit 
Ein großer Teil der Sorgearbeit wird in privaten Haushalten geleistet. Frauen in Deutschland haben im Jahr 2022 
pro Woche mit durchschnittlich 30 Stunden rund 9 Stunden mehr unbezahlte Arbeit geleistet als Männer mit rund 
21 Stunden (Statistisches Bundesamt 2024j). Der Gender-Care-Gap zeigt auf, dass Frauen über 44 Prozent mehr 
an unbezahlter Arbeit leisten als Männer. Wenn bezahlte und unbezahlte Arbeit zusammen betrachtet werden, 
arbeiteten Frauen im Jahr 2022 mit durchschnittlich fast 45,5 Stunden pro Woche 1,5 Stunden mehr als Männer, 
die im Schnitt knapp 44 Stunden arbeiteten. Diese Mittelwerte inkludieren Personen, die keiner Erwerbstätigkeit 
nachgehen oder keine Sorgeverpflichtungen habe. Eltern mit Kindern im Haushalt arbeiteten durchschnittlich 57 
Stunden pro Woche, also 11 Stunden mehr als 18- bis 64-jährige Erwachsene, die in einem Haushalt ohne Kinder 
lebten (Statistisches Bundesamt 2024j). 
Tabelle 4-1 stellt die Veränderung in der Zeitverwendung für unbezahlte Sorgearbeit und Erwerbsarbeit von 2012 
bis 2022 für Väter und Mütter in Paarhaushalten im Vergleich zu alleinlebenden Männern und Frauen mit Kindern 
im Haushalt dar. In Paarfamilien hat der Gender-Care-Gap abgenommen. Während im Jahr 2012 Mütter 85 Pro-
zent mehr Sorgearbeit erledigten als Väter, betrug die Differenz 58 Prozent im Jahr 2022. Die Reduktion von 
2012 bis 2022 ist zum großen Teil auf die stärkere Beteiligung von Vätern an Sorgearbeit zurückzuführen. Die 
Zeit für Sorgearbeit von Müttern in Paarfamilien blieb relativ konstant.  
Ähnlich wie für Sorgearbeit lässt sich auch die relative Lücke in der auf Erwerbstätigkeit verwendeten Zeit zwi-
schen Müttern und Vätern berechnen (gender work gap). Auch der Gender-Work-Gap zwischen Vätern und Müt-
tern in Paarfamilien ist von 2012 bis 2022 kleiner geworden. Während im Jahr 2012 Väter noch 119 Prozent mehr 
Zeit mit Erwerbsarbeit verbracht haben als Mütter in Paarfamilien, war die Lücke im Jahr 2022 deutlich geringer, 
aber betrug immer noch 84 Prozent.  
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Während im Jahr 2022 alleinlebende Männer mit Kindern im Haushalt durchschnittlich ca. 10 Minuten mehr pro 
Tag auf Haushaltsarbeit verwendeten als Väter in Paarfamilien, verbrachten alleinlebende Frauen mit Kindern im 
Haushalt im Durchschnitt 19 Minuten pro Tag länger mit Haushaltsarbeit als Mütter in Paarhaushalten. Daher 
betrug der Gender-Care-Gap unter alleinlebenden Frauen und Vätern mit Kindern im Haushalt nur 42 Prozent. 
Alleinlebende Frauen mit Kindern im Haushalt verbrachten im Durchschnitt 8 Minuten pro Tag mehr mit Er-
werbsarbeit als Mütter in Paarhaushalten. In Bezug auf die Erwerbsarbeit waren die Fallzahlen der alleinlebenden 
Väter mit Kind im Haushalt zu gering, um sie statistisch auszuwerten. Nicht-Residenz-Väter, die nicht mit ihren 
Kindern im Haushalt wohnten, verbrachten geringfügig mehr Zeit mit Sorgearbeit als Väter in Paarfamilien. 

Tabelle 4-1: Durchschnittliche Zeitverwendung für Sorgearbeit und Erwerbstätigkeit nach 
Geschlecht und Familienform 2012/2013 und 2022 (Deutschland; Mittelwerte in 
Stunden und Minuten 

Unbezahlte Sorgearbeit 

Berichtsjahr 2012 

Frauen Männer Gender-Care-Gapa
 in Prozent 

Paarfamilien 05:50 03:09 85 

Alleinlebende mit Kindern 05:00 / / 

Berichtsjahr 2022 

Frauen Männer Gender-Care-Gapa
 in Prozent 

Paarfamilien 05:49 03:41 58 

Alleinlebende mit Kindern 05:30 03:52 42 

Nicht-Residenz-Eltern / 03:43 / 

Erwerbstätigkeit 

Berichtsjahr 2012 

Frauen Männer Gender-Work-Gapa
 

in Prozent 

Paarfamilien 02:10 04:45 119 

Alleinlebende mit Kindern 02:26 / / 
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Berichtsjahr 2022 

Frauen Männer Gender-Work-Gapa
 

in Prozent 

Paarfamilien 02:23 04:23 84 

Alleinlebende mit Kindern 02:31 / / 

Nicht-Residenz-Eltern / / / 

Anmerkung: a Gender-Gap berechnet als Differenz zwischen den Geschlechtern relativ zur Zeitverwendung der Geschlechts-
kategorie mit geringerer Zeitverwendung. Angaben aus Zellbesetzungen n<100 werden nicht ausgewiesen  ( / ). Zu berück-
sichtigen ist, dass hier nicht zwischen Werktag und Wochenendtag unterschieden wurde und die Mittelwerte auf Basis der 
Angaben zu jeweils zwei Werktagen und einem Wochenendtag berechnet wurden. Anzumerken ist zudem, dass Personen, 
die gar nicht erwerbstätig sind oder gar keine Sorgearbeit verrichten mit „0“ in die Mittelwertbildung eingegangen sind. 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2015) basierend auf ZVE 2012/2013; Statistisches Bundesamt (2024j) basierend auf ZVE 
2022: Sonderauswertung für das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend 

Neben der tatsächlichen Zeitverwendung für Sorgearbeit sind die wahrgenommene Verantwortung und organisa-
torische Planungsaufgaben der Sorgearbeit ein weiterer wichtiger Aspekt, da sie häufig zu mentalen Belastungen 
und Stress führen (Dean/Churchill/Ruppanner 2022). Insofern ist auch die Gesamtverteilung der wahrgenomme-
nen Verantwortung für die Kinderbetreuung stressrelevant. Trotz des stetigen Anstiegs der Väterbeteiligung an 
der Erziehung und Kinderbetreuung in den letzten Jahrzehnten (Institut für Demoskopie Allensbach 2021; Sul-
livan/Gershuny/Robinson 2018) sind Mütter in Deutschland 2022 immer noch mehrheitlich für Erziehung und 
Betreuung verantwortlich. In Paarfamilien gibt nur ca. ein Viertel der Mütter und Väter mit Kindern unter 18 
Jahren an, dass sie die Erziehungs- und Betreuungsaufgaben ungefähr gleich aufteilen oder die Mutter sogar etwas 
weniger zur Kinderbetreuung beiträgt als der Vater (Institut für Demoskopie Allensbach 2023). Mehr als zwei 
Drittel der Mütter und Väter berichten, dass Mütter den Hauptteil der Betreuung und Erziehung leisten. Die Auf-
teilung der Kinderbetreuung in Paaren mit Kindern unter 6 Jahren ist seit 2014 relativ konstant geblieben. Auch 
etwas mehr als die Hälfte der im Jahr 2019 Vollzeit berufstätigen Mütter kümmerte sich um den größten Teil der 
Betreuung und Erziehung der Kinder, während in 43 Prozent der Fälle, in denen die Mutter Vollzeit berufstätig 
ist, die Erziehung und Betreuung der Kinder zu gleichen Teilen aufgeteilt wurde (Institut für Demoskopie Allens-
bach 2021). 
Karrieren im Berufsleben und persönliche Entwicklungen im Familienleben sind pfadabhängig. Einmal getroffene 
Entscheidungen haben langfristige Auswirkungen auf die Zukunft. Besonders bedeutsame Wendepunkte entste-
hen oft in Übergangsphasen wie nach der Geburt eines Kindes. Danach gestaltet sich die Beteiligung an Erwerbs- 
und Sorgearbeit für Frauen und Männer häufig sehr unterschiedlich, was auch die Risiken und Chancen im Falle 
einer Trennung oder Scheidung prägt. Während die Aufteilung von Erwerbsarbeit und Familienarbeit zwischen 
Frauen und Männern in kinderlosen Paarbeziehungen  von einer nur leicht stärkeren Beteiligung von Frauen an 
der Hausarbeit (Grunow/Evertsson 2016; Nitsche/Grunow 2016) geprägt ist, nimmt der weibliche Anteil an der 
Zeitverwendung für Erwerbsarbeit nach dem Übergang in die Elternschaft ab und ihr Sorgearbeitsanteil zu (siehe 
Abbildung 4-1). Während in den ersten Jahren nach der Geburt des jüngsten Kindes in ca. 60 Prozent der Familien 
zumeist die Mutter und in 10 bis 20 Prozent der Familien allein die Mutter für Sorgeaufgaben zuständig ist, nimmt 
dieser Anteil mit zunehmendem Alter des Kindes deutlich ab. Wenn das jüngste Kind zwölf Jahre alt ist, berichtet 
fast die Hälfte der Mütter und Väter, dass die Sorgearbeit gleichmäßig aufgeteilt wird. Nach einer Trennung sind 
die zumeist ungleichen Erziehungs- und Betreuungsarrangements, die bereits vor der Trennung existierten, oft 
sehr beständig (siehe detailliert Ausführungen in Kapitel 2). 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 215 – Drucksache 20/14510

Abbildung 4-1:  Aufteilung von Sorgearbeit in Paarfamilien nach Alter des jüngsten Kindes im 
Haushalt 2008 bis 2021 (Deutschland; in Prozent) 
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Anmerkung: Nur verschiedengeschlechtliche Partnerschaften. Stieffamilien wurden nicht ausgeschlossen, sodass es sich bei 
Müttern/Vätern auch um Stiefeltern handeln kann. Die Daten basieren auf einer Analyse in einer Publikation von Naujoks 
(2024), für die ein Datensatz verwendet wurde, in dem die Jahre 2017 bis 2021 enthalten waren, und in der zwischen den 
Kategorien „Meistens Mütter“, „50/50“ und „Meistens Vater“ differenziert wurde. Die Analysen wurden auf Anfrage der 
Sachverständigenkommission von Naujoks um die Berücksichtigung der Daten aus den Jahren 2008 bis 2016 und einer fei-
neren Differenzierung der Kategorien erweitert. „Meistens Mütter“ wurde in „Meistens Mütter“ und „Nur Mütter“ unterglie-
dert, „Meistens Väter“ in „Meistens Väter“ und „Nur Väter“.   
Quelle: Naujoks (2024) basierend auf pairfam 

52 Prozent der Mütter antworten im Jahr 2022 auf die Frage nach der idealen Aufteilung der Kinderbetreuung, 
dass sie sich wünschen, der Vater würde einen größeren Anteil übernehmen als in der aktuell praktizierten Auf-
teilung (Institut für Demoskopie Allensbach 2023). Obwohl sowohl 60 Prozent der Väter als auch 54 Prozent der 
Mütter eine grundsätzliche Unterstützung bei beruflichen Plänen durch die Partnerin bzw. den Partner berichten, 
führt diese positive Grundhaltung ihrer Partner bei vielen Müttern zu keiner substanziellen Entlastung bei Kin-
derbetreuung und Hausarbeit. Nur 15 Prozent der Mütter berichten, ihr Partner übernehme so viel Arbeit im Haus-
halt und bei der Kindererziehung, dass sie gut berufstätig sein können (im Gegensatz zu 56 Prozent der Väter).  

4.1.2 Intensivierung von Elternschaft und Partnerschaftsform 
Im Jahr 2020 geben etwa 60 Prozent der berufstätigen Mütter wie Väter bei der im Kontext des Neunten Famili-
enberichts (BMFSFJ 2021c) durchgeführten IfD Allensbach-Umfrage „Elternschaft heute“ an, dass es ihnen (min-
destens ab und zu) schwerfällt, ihre beruflichen Ziele mit dem Wunsch nach gemeinsamer Zeit mit den Kindern 
zu vereinbaren. Unter erwerbstätigen alleinlebenden Müttern sind es fast 80 Prozent und unter alleinlebenden 
Vätern etwa 50 Prozent. Bei den Angestellten in Großunternehmen in Deutschland geben alleinerziehende Mütter 
häufiger an, dass familiäre Angelegenheiten zu Problemen bei der Vereinbarkeit mit ihrem Beruf führen, als Müt-
ter in Paarfamilien (Reimann/Marx/Diewald 2020). Im Gegensatz dazu variieren die gefühlten Auswirkungen von 
beruflichen Problemen auf das Familienleben nicht zwischen den Familienformen.  
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Auch in der neuesten Zeitverwendungserhebung des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2022 berichtet die 
Mehrheit der Mütter und Väter regelmäßig von Zeitknappheit und Planungsdruck. Gefragt nach ihrem subjektiven 
Zeitempfinden sagen 50 Prozent der Mütter in Paarfamilien, 62 Prozent der alleinlebenden Mütter und 58 Prozent 
der Väter in Paarfamilien, dass die Zeit für eigene Kinder im gleichen Haushalt etwas zu gering oder viel zu gering 
bemessen sei  (siehe Tabelle 4-2). 27 Prozent der alleinlebenden Mütter bzw. 25 Prozent der Mütter in Paarfami-
lien schätzen die Zeit, die für Erwerbsarbeit zur Verfügung steht, als zu knapp ein, im Vergleich zu nur 18 Prozent 
der Väter in Paarfamilien. Unabhängig von der Familienform geben ca. 80 Prozent der Mütter an, nicht genug 
Zeit für sich selbst und zum Ausruhen zu haben, im Vergleich zu knapp 70 Prozent der Väter in Paarfamilien. 
Während etwas über die Hälfte der Väter in Paarfamilien berichten, dass sie häufig Zeitdruck empfinden und den 
Tag genau planen müssen, trifft dies auf über 60 Prozent der Mütter in Paaren und ca. 70 Prozent der alleinleben-
den Mütter zu. Auf Basis der stark verbreiteten Belastungsgefühle unter alleinlebenden Müttern ist es nicht ver-
wunderlich, dass diese in Deutschland wie auch in vielen anderen Ländern im Durchschnitt eine deutlich geringere 
Lebenszufriedenheit bzw. ein geringeres subjektives Wohlbefinden und schlechtere mentale und physische Ge-
sundheit aufweisen (siehe Kapitel 7). 

Tabelle 4-2: Subjektive Einschätzung, zu wenig Zeit zu haben von Eltern mit Kindern unter 
18 Jahren im Haushalt, nach Geschlecht und Familienform 2022 (Deutschland; 
in Prozent) 

Frauen 

 Paarfamilien mit Kindern Alleinlebende mit Kindern 

Viel zu wenig/etwas zu wenig Zeit für:   

Eigene Kinder, die im gleichen Haushalt leben  50 62 

Hausarbeit 60 61 

Erwerbsarbeit 25 27 

mich selbst 80 82 

Ausruhen 78 81 

Stimme voll und ganz/ eher zu:   

Ich bin darauf angewiesen, den Tag genau zu planen. 65 69 

Ich fühle mich häufig unter Zeitdruck.  63 73 
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Männer 

Paarfamilien mit Kindern Alleinlebende mit Kindern 

Viel zu wenig/etwas zu wenig Zeit für: 

Eigene Kinder, die im gleichen Haushalt leben  58 -- 

Hausarbeit 54 -- 

Erwerbsarbeit 18 -- 

mich selbst 68 -- 

Ausruhen 69 -- 

Stimme voll und ganz/ eher zu: 

Ich bin darauf angewiesen, den Tag genau zu planen. 52 -- 

Ich fühle mich häufig unter Zeitdruck.  57 -- 

Anmerkung: Die Fallzahlen für alleinlebende Männer mit Kindern waren zu gering für eine zuverlässige Aussage. 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2024j) basierend auf ZVE 2022: Sonderauswertung für das Bundesministerium für Fami-
lien, Senioren, Frauen und Jugend 

Die Eltern-Kind-Interaktion ist für die Entwicklung von Kindern sehr wichtig. Speziell Zeit, die Eltern mit aktiven 
entwicklungsfördernden Aktivitäten, wie z. B. Vorlesen und Spielen, verbringen, steht im positiven Zusammen-
hang mit der kognitiven und sozialen Entwicklung von Kindern (Waldfogel 2016; Fiorini/Keane 2014; Mil-
kie/Nomaguchi/Denny 2015). Alleinlebende Eltern mit Kindern im Haushalt können durch das Fehlen eines Part-
ners oder einer Partnerin, der oder die bei der Hausarbeit hilft, und durch den erhöhten Bedarf einer Erwerbstä-
tigkeit stärker unter Zeitknappheit leiden und daher möglicherweise weniger Zeit für anregende Aktivitäten mit 
ihren Kindern aufwenden. Eine dänische Längsschnittsstudie (Fallesen/Gähler 2020) zeigt, dass Kernfamilien 
wöchentlich mehr Zeit mit entwicklungsfördernden Aktivitäten verbringen können als alleinlebende Frauen mit 
Kindern und Stiefvaterfamilien. Eltern in Stiefvaterfamilien bringen auch weniger Zeit auf für andere Aktivitäten 
mit ihren Kindern als Kernfamilien. Der geringere Umfang an geteilter Zeit mit Kindern in Stieffamilien kann 
einerseits mit weniger beständigen Beziehungen zusammenhängen oder auch damit, dass der neue Partner mit 
den Kindern um die Zeit und Aufmerksamkeit des leiblichen Elternteils konkurriert.  
Für Deutschland finden sich im Jahr 2022 nur relativ geringe Unterschiede zwischen alleinlebenden Frauen mit 
Kindern und Müttern in Paarhaushalten hinsichtlich der durchschnittlichen Zeit, die sie für interaktive Aktivitäten 
mit ihren Kindern aufwenden (Tabelle 4-3). Während sich bei Gesprächen, beim Vorlesen und der Hausaufga-
benbetreuung praktisch keine Unterschiede finden, verbringen Mütter in Paarhaushalten acht Minuten pro Tag 
mehr mit Spielen und Sport mit Kindern als alleinlebende Frauen mit Kindern. Zusätzlich verbringen allerdings 
Väter in Paarhaushalten durchschnittlich auch ca. eine halbe Stunde pro Tag mit interaktiven Aktivitäten, wobei 
der Großteil hier aus Spielen und Sport mit Kindern besteht. Ein Teil der Unterschiede in der Eltern-Kind-Inter-
aktion könnte allerdings im durchschnittlich höheren Alter der Kinder und der niedrigeren Kinderzahl in Haus-
halten alleinlebender Frauen mit Kindern begründet liegen, die in der Analyse leider nicht berücksichtigt werden 
konnten. 
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Tabelle 4-3: Zeitverwendung pro Tag für ausgewählte interaktive Eltern-Kind-Aktivitäten von 
Eltern mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt nach Familienform und Geschlecht 
2022 (Deutschland; Mittelwerte in Stunden und Minuten) 

Alleinlebende Frauen 
mit Kindern 

Frauen in Paarfamilien 
mit Kindern 

Männer in Paarfamilien 
mit Kindern 

Spielen und Sport mit Kindern 00:20 00:28 00:20 

Gespräche mit Kindern 00:08 00:06 00:03 

Kindern vorlesen, Geschichten erzählen  00:07 00:08 00:04 

Hausaufgabenbetreuung, Anleitung geben 00:08 00:07 00:03 

Insgesamt 00:43 00:49 00:30 

Anmerkung: Die Fallzahlen für alleinlebende Männer mit Kindern waren zu gering für eine zuverlässige Aussage. Mögliche 
Unterschiede in der durchschnittlichen Kinderzahl oder dem Kindesalter in den Familien konnten nicht berücksichtigt werden.  
Quelle: Statistisches Bundesamt (2024j) basierend auf ZVE 2022: Sonderauswertung für das Bundesministerium für Fami-
lien, Senioren, Frauen und Jugend 

4.1.3 Die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen 
Erwerbstätige Alleinerziehende und Familien, in denen beide Elternteile erwerbstätig sind, leiden vermehrt unter 
Zeitnot (BMFSFJ 2021c). Diese wird verstärkt durch beruflich bedingte Flexibilitätsanforderungen oder Arbeits-
zeiten, die nicht mit den verfügbaren Kinderbetreuungszeiten übereinstimmen. Unabhängig von der Familienform 
und dem Erwerbsstatus gaben im Jahr 2022 ca. 60 Prozent der Mütter und 54 Prozent der Väter an, dass sie viel 
zu wenig oder etwas zu wenig Zeit für Hausarbeit hätten (Tabelle 4-1). Familienunterstützende bzw. haushalts-
nahe Dienstleistungen können hier zu einer Entlastung beitragen. Darunter wird im allgemeinen Erwerbsarbeit 
gefasst, die Tätigkeiten zum Gegenstand hat, die in einem Privathaushalt üblicherweise durch dessen Mitglieder 
erledigt werden (Nisic/Molitor 2022). Zu den zentralen Bereichen haushaltsnaher Dienstleistungen zählen z. B. 
Haushaltsreinigung, Wäschepflege, Nahrungszubereitung (auch Take-Away, Restaurant), Kinderbetreuung, 
häusliche Alten- und Krankenpflege, Hol- und Bringdienste, Gartenarbeiten und kleinere Reparaturen/Montagen 
sowie Arztbegleitung, Hilfe bei IT- und Mediennutzung und Haustierbetreuung (Nisic/Molitor 2022). Eine gute 
Infrastruktur der privaten Haushaltsführung ist sowohl für die Integration der Beschäftigten in existenzsichernde 
Arbeitsverhältnisse als auch für die gleichstellungsorientierte Organisation von Erwerbs- und Sorgearbeit von 
Bedeutung. Auf die Frage, was Eltern bei der zeitlichen Vereinbarkeitsproblematik besonders helfen würde, gaben 
im Jahr 2019 etwas über 40 Prozent der Mütter in Paaren und der alleinerziehenden Mütter mit Kindern unter 
14 Jahren an, dass eine bezahlte Haushaltshilfe eine bessere Vereinbarkeit herstellen könnte (Institut für Demo-
skopie Allensbach 2021). 
Die Nutzung von betreuungs- und haushaltsbezogenen Dienstleistungen in Deutschland liegt im europäischen 
Vergleich im Mittelfeld, was auf unausgeschöpfte Potenziale der Nutzung hinweist (Nisic/Molitor 2022). Gründe 
für die verhältnismäßig geringe Nutzung sind einerseits die relativ hohen Kosten von formaler Beschäftigung, 
Informationsproblemen und Angebotsknappheit, aber auch die häufige Teilzeiterwerbstätigkeit von Müttern, die 
annahmegemäß mit haushaltsbezogenen Tätigkeiten verbunden werden kann (Nisic 2018; Nisic/Molitor 2022). 
Darüber hinaus verweisen neuere Studien auf Nachfragehemmungen aufgrund von mangelndem Vertrauen in die 
Dienstleistenden und entsprechende formale Institutionen (Ruijter/van der Lippe/Raub 2003; Nisic 2018; Winde-
bank 2010). Dies verweist einerseits auf die Bedeutung der Kostensubvention für Familien mit starken zeitlichen 
Belastungen und wenig finanziellem Spielraum und andererseits auf die Relevanz der wahrgenommenen Qualität 
der Angebote bzw. die Vertrauenswürdigkeit von Anbietern. 

4.2 Rechtliche Rahmenbedingungen und Handlungsfelder der Vereinbarkeit 
Eltern sind von Zeitnot und Friktionen zwischen verschiedenen Zeitanforderungen von Erwerbsarbeit, Schule, 
Kindertageseinrichtungen, Infrastrukturen und familialer Sorge betroffen. Zeitpolitik und Zeitrechte gestalten die 
Organisationsformen und Zeitstrukturen von Arbeit, Care und Infrastrukturen (Scheiwe 2023). Dazu gehören auch 
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ausreichend personenbezogene soziale Dienstleistungen und Einrichtungen sowie eine care-sensible (kommu-
nale) Zeitorganisation und eine vereinbarkeitsorientierte Unternehmenspolitik (Scheiwe 2023; Thüsing u. a. 
2023). Diese Zeitstrukturen, insbesondere der Erwerbsarbeit, sowie Ansprüche auf Freistellung, Arbeitszeitver-
kürzung bzw. Rückkehr zu Vollzeit, Elternzeit, Pflegezeiten u. a. sind in verschiedenen Teilen des Arbeitsrechts 
geregelt. Die Koordination von Zeitpolitiken in verschiedenen Sozialleistungs- und Zuständigkeitsbereichen so-
wie die Flexibilisierung der persistenten Norm der kontinuierlichen Vollzeiterwerbstätigkeit sind dabei eine be-
sondere Herausforderung (Klammer u. a. 2011; Scheiwe 2023).  

4.2.1 Teilzeitanspruch und Flexibilität von Arbeitsort und Lage der Arbeitszeiten 
Mindestvorschriften bezüglich der Grenzen der Arbeitszeitgestaltung sind in der EU-Arbeitszeitrichtlinie 
(2003/88/EG) vorgegeben und auf nationaler Ebene im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) für Deutschland präzisiert. Im 
Rahmen des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (TzBfG) haben die Beschäftigten in 
Deutschland seit 2001 das Recht, ihre Wochenarbeitszeit zu verringern (§ 8 TzBfG). Dies gilt, wenn das Arbeits-
verhältnis bereits seit sechs Monaten besteht und das Unternehmen in der Regel mehr als 15 Mitarbeitende be-
schäftigt (BMAS 2019). Mit der Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes zum 1. Januar 2019 wurde zu-
dem der Anspruch auf zeitlich begrenzte Teilzeitarbeit (Brückenteilzeit) geschaffen (§ 9a TzBfG). Die Arbeit-
nehmenden stellen hierfür bei den Arbeitgebenden einen Antrag, die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit (Vollzeit- 
oder bisherige Teilzeitarbeit) für einen Zeitraum zwischen einem und fünf Jahren zu verringern. Nach dem Ende 
kehren Beschäftigte wieder zur alten Arbeitszeit zurück. Dies gilt, wenn das Arbeitsverhältnis länger als sechs 
Monate besteht und Arbeitgebende in der Regel mehr als 45 Arbeitnehmende  beschäftigen.  
Das Verfahren bei einem Antrag auf Teilzeitarbeit unterscheidet sich bei den beiden Rechtsansprüchen nur in 
geringem Maße. Arbeitnehmende müssen den Wunsch nach Arbeitszeitverringerung und deren Umfang – bei 
Brückenteilzeit auch den gewünschten Zeitraum der Verringerung – spätestens drei Monate vorher in Textform 
(z. B. per E-Mail) anmelden; sie sollen dabei die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit angeben (§ 8 Absatz 2 
TzBfG). Arbeitgebende haben mit den Arbeitnehmenden die gewünschte Verringerung – bei der Brückenteilzeit 
auch den gewünschten Zeitraum der Verringerung – mit dem Ziel zu erörtern, zu einer Vereinbarung zu gelangen. 
Auch die Verteilung der verringerten Arbeitszeit haben Arbeitgebende im Einvernehmen mit ihren Beschäftigten 
festzulegen (§ 8 Absatz 2 TzBfG). Der Anspruch auf Teilzeit bzw. Brückenteilzeit ist nicht an das Vorliegen 
bestimmter Gründe, zum Beispiel Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen, gebunden. Der Antrag kann 
von den Arbeitgebenden nur aus betrieblichen Gründen, die die Organisation, den Arbeitsablauf oder die Sicher-
heit im Betrieb wesentlich beeinträchtigen, abgelehnt werden (§ 8 Absatz 4 Satz 1 TzBfG, § 9a Absatz 2 Satz 1 
TzBfG). Das Gesetz beinhaltet ein Verbot, Beschäftigte zu benachteiligen (§ 5 TzBfG), weil sie ihre Rechte aus 
diesem Gesetz wahrnehmen. Verboten ist damit jede schlechtere Behandlung bei Vereinbarungen oder Maßnah-
men (wie z. B. einem beruflichen Aufstieg), die darauf beruht, dass Arbeitnehmende eine Arbeitszeitverringerung 
verlangt haben. Arbeitnehmende können eine erneute Arbeitszeitverringerung frühestens nach Ablauf von zwei 
Jahren verlangen, nachdem die Arbeitgebenden einer Verringerung der Arbeitszeit zugestimmt oder sie berechtigt 
abgelehnt haben (§ 8 Absatz 6 TzBfG). Sowohl für das Recht auf Teilzeit als auch für die Brückenarbeitszeit gilt, 
dass bei der Berechnung der Zahl der Arbeitnehmenden die Auszubildenden oder andere zur Berufsbildung be-
schäftigte Personen nicht zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus gibt es für Unternehmen, die zwischen 46 und 
200 Arbeitnehmende beschäftigen, eine Zumutbarkeitsgrenze: Selbst, wenn die übrigen Voraussetzungen vorlie-
gen, müssen diese Arbeitgebenden nur einem von 15 Beschäftigten den Anspruch auf Brückenteilzeit gewähren. 
Im Jahr 2019 arbeiteten 19 Prozent der männlichen Beschäftigten und 57 Prozent der weiblichen Beschäftigten 
in Teilzeit inklusive geringfügiger Beschäftigung (Wanger 2020). Viele Mütter reduzieren ihre Arbeitszeit nach 
der Geburt dauerhaft, und dieser Teilzeitpfad wird häufig mit zunehmendem Alter der Kinder nicht wieder zu-
gunsten einer Vollzeittätigkeit aufgegeben. Bisher war die Nutzung der Brückenteilzeit eher zurückhaltend. Nur 
knapp jede sechste befristete Teilzeitvereinbarung wurde im Jahr 2022 über die Option „Brückenteilzeit“ geltend 
gemacht (Hohendanner/Wanger 2023). Mitte 2022 waren 0,5 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten in 1,9 Prozent aller Betriebe in Brückenteilzeit. Die relativ geringe Inanspruchnahme könnte u. a. darauf 
zurückzuführen sein, dass ein Teil der Beschäftigten die Arbeitszeit für einen kürzeren Zeitraum von weniger als 
einem Jahr oder für einen längeren Zeitraum von mehr als fünf Jahren reduzieren möchte. Die Sperrfrist für einen 
erneuten Antrag erschwert zudem eine schrittweise Rückkehr zur Vollzeiterwerbstätigkeit. Darüber hinaus ist 
auch die Zahl der Beschäftigten, die vom Anspruch ausgeschlossen sind, beachtlich: Etwa ein Drittel der Beschäf-
tigten arbeitet in Betrieben unterhalb der Schwelle von 45 Beschäftigten (Hohendanner/Wanger 2023). Insgesamt 
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legen die Befunde von Hohendanner und Wanger (2023) nahe, dass Brückenteilzeit eher den qualifizierteren Be-
schäftigten in größeren, tarifgebundenen Betrieben mit Betriebs- oder Personalrat und höheren Löhnen zugute-
kommt. 
Ein Anspruch auf Teilzeitarbeit kann sich auch aus anderen speziellen gesetzlichen Vorschriften wie z. B. dem 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) oder dem Pflegezeitgesetz (PflegeZG) ergeben. In Betrieben mit 
mehr als 15 Beschäftigten hat jeder Arbeitnehmende während des Elterngeldbezugs einen Rechtsanspruch auf 
Verringerung der Arbeitszeit auf einen Umfang zwischen 15 und 32 Wochenstunden (§ 15 Absatz 7 BEEG), so-
fern das Beschäftigungsverhältnis länger als sechs Monate besteht und die Arbeitszeit für mindestens zwei Monate 
im o. g. Umfang verringert werden soll und keine dringenden betrieblichen Gründe dem Anspruch entgegenste-
hen. Das PflegeZG ermöglicht Beschäftigten, bis zu sechs Monaten Pflegezeit in Anspruch zu nehmen, um einen 
nahen Angehörigen, bei dem mindestens Pflegegrad 1 vorliegt, zuhause zu pflegen. Sowohl vollzeit- als auch 
teilzeitbeschäftigte Berufstätige haben die Wahl, sich vollständig oder nur teilweise von der Arbeit freistellen zu 
lassen. 
Abgesehen von den genannten Regelungen zur Teilzeitbeschäftigung findet sich jedoch auf nationaler Ebene kein 
vereinbarkeitsförderlicher Regulierungsrahmen, z. B. mit Recht auf flexible Arbeitsmuster bezogen auf Arbeits-
zeit und -ort, der es Männern und Frauen erleichtern würde, Sorgeaufgaben mit Berufstätigkeit zu vereinbaren 
(Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen im Erscheinen). Um Gleichstellung und partnerschaftliche Sor-
gearrangements besser möglich zu machen, sollte familiale Sorge als gleiches Recht neben anderen Freiheitsrech-
ten auch für Erwerbstätige gewährleistet werden. Dazu sollten arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, die darauf abzielen, die Norm der kontinuierlichen Vollzeiterwerbstätigkeit aufzuweichen und im Sinn 
einer lebenslauforientierten Arbeitszeitgestaltung zu flexibilisieren (vgl. dazu die detailliertere Diskussion zur 
Lebenslaufpolitik im ersten Gleichstellungsbericht 2011 von (Klammer u. a. 2011).  
Um typische und sich im Lebensverlauf immer wieder verändernde Vereinbarkeitsprobleme angemessen lösen 
zu können, bedarf es eines Mixes an Instrumenten. Diese sind generell vorzusehen, dann branchen- und betriebs-
spezifisch zu konkretisieren sowie im Einzelfall angemessen anzuwenden. Eine konsequente Umsetzung der EU-
Vereinbarkeitsrichtlinie (RL 2019/1158/EU) schließt Freistellungszeiten und vor allem das Recht auf flexible 
Arbeitsmuster (bezogen auf Arbeitszeit und -ort) ein. Das betrifft erstens die Änderung der zeitlichen Lage der 
Arbeitszeit bei unverändertem Arbeitsumfang, z. B. aufgrund veränderter Öffnungszeiten von Betreuungseinrich-
tungen, zweitens die kurzzeitige und spontane Unterbrechung der Arbeit zur Wahrnehmung von Sorgepflichten, 
z. B. für spontane Abstimmungen mit anderen Betreuungspersonen oder jugendlichen Kindern, und drittens die 
Unterbrechung der täglichen Arbeit durch „Vereinbarkeitspausen“, z. B. zur kurzzeitigen Anleitung von Kindern 
bzw. Jugendlichen für die Nachmittagsgestaltung.  
Im Rahmen eines gewissen Toleranzbereiches muss die kurzfristige und sehr kurzzeitige Unterbrechung der 
dienstlichen Arbeitspflicht als Teil einer menschengerechten und vereinbarkeitsfreundlichen Arbeitsorganisation 
erlaubt sein und sollte daher von Arbeitgebenden toleriert und einkalkuliert werden. Das Recht auf Familienleben 
ist verfassungsrechtlich und menschenrechtlich geschützt (Artikel 6 GG; Artikel 8 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention – EMRK; die Artikel 7, 33 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union – GRCh-EU). 
Allerdings sollte auch das Recht auf Schutz der familialen Strukturen im Arbeitsleben sowohl grundsätzlich als 
auch konkret auf gesetzlicher Ebene verankert werden. Um schnelle Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben 
der Erwerbs- und Sorgearbeit als Chance für Arbeitgebende und Arbeitnehmende zu ermöglichen, könnte im 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) eine Verpflichtung für Arbeitgebende verankert werden, dass im Rahmen der 
Arbeitsorganisation die persönlichen Belange von Beschäftigten in zumutbarer Weise berücksichtigt werden, da-
mit vertragliche Arbeitsleistungspflicht und zeitgleich bestehende Sorgeverpflichtungen miteinander vereinbart 
werden können (siehe dazu Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen im Erscheinen). 
Die unzureichende Berücksichtigung sorgebedingter Belange bei Wünschen zur Veränderung der Lage der Ar-
beitszeit ließe sich im TzBfG verankern. Dies könnte bei sorge- bzw. familienbedingtem Bedarf gestärkt werden, 
indem ihm nur dringende betriebliche Gründe (vergleichbar § 15 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4 BEEG) entgegenge-
halten werden können (siehe detaillierte Diskussion im Gutachten „Leitideen und Rechtsrahmen für eine fami-
liengerechte Arbeitswelt“ (Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen im Erscheinen)). Für Bedarfe zur bes-
seren Vereinbarkeit von Sorge und Erwerbsarbeit hinsichtlich der Flexibilisierung des Arbeitsortes sollte ein 
Recht etabliert werden, mit dem vor allem auch mobile Arbeit ermöglicht wird. Hierzu könnte ein Recht auf mobile 
Arbeit in einem neuen § 611a BGB verankert werden, wie er von der Sachverständigenkommission der Bundes-
regierung für den Dritten Gleichstellungsbericht vorgeschlagen worden ist (Yollu-Tok u. a. 2021). Um die gesell-
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schaftliche Bedeutung von Familie und Sorgearbeit stärker anzuerkennen und ein wichtiges Signal für die Be-
troffenen zu senden, könnten bestehende Rechte von Familienangehörigen mit Sorgeverpflichtung zudem in einem 
Spezialgesetz zusammengefasst werden. Wie im Gutachten „Leitideen und Rechtsrahmen für eine familienge-
rechte Arbeitswelt“ (Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen im Erscheinen) skizziert, würde ein Verein-
barkeits- und Sorgeschutzgesetz alle Regelungen zur Berücksichtigung von Sorgeverpflichtungen im Arbeitsrecht 
in ein einziges Gesetz aufnehmen. Auf diese Weise sollte Vereinbarkeit von Sorgearbeit und Beruf zu einem Leit-
bild des Arbeitsrechts werden, welches die gesellschaftliche Bedeutung von Familie und Sorgearbeit und ihre 
Folgen für die Arbeitswelt zum Ausdruck bringt. 

4.2.2 Kinderkrankentage 
Gesetzlich Versicherte haben Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung und das sogenannte Kinderkran-
kengeld als Lohnersatzleistung in Höhe von 90 Prozent des Nettoarbeitsentgelts, wenn sie laut ärztlicher Beschei-
nigung zur Betreuung oder Pflege eines gesetzlich versicherten kranken Kindes unter zwölf Jahren oder (ohne 
Altersbegrenzung) eines behinderten oder hilfebedürftigen Kindes zu Hause sein müssen und keine andere im 
Haushalt lebende Person das Kind betreuen kann (§ 45 SGB V). Die Dauer des Anspruchs beträgt je Elternteil 
pro Kind höchstens 10 Tage, für alleinerziehende Versicherte höchstens 20 Arbeitstage jährlich. Sind mehrere 
Kinder vorhanden, so ist die maximale Bezugsdauer des Kinderkrankengeldes je Elternteil auf 25 Arbeitstage 
begrenzt, bei Alleinerziehenden verdoppelt sich der Zeitraum. 
Alleinerziehend im Sinne des § 45 des Fünften Buchs Sozialgesetzbuch (SGB V, Gesetzliche Krankenversiche-
rung) ist ein Elternteil (Stiefelternteil, Großelternteil oder Pflegeelternteil), der faktisch alleinzuständig für die 
Erziehung ist, mit dem Kind in einem Haushalt lebt und das Sorgerecht hat (alleinige oder gemeinsame Sorge). 
Auf die Innehabung der Personensorge kommt es nicht an bei Stiefkindern, Enkelkindern und Pflegekindern, 
wenn das Kind in häuslicher Gemeinschaft mit dem versicherten Elternteil lebt und überwiegend von ihr unter-
halten wird. Konflikte über geteilte Betreuung bis hin zum paritätischen Wechselmodell und die Frage, ob in 
diesen Fällen noch der Tatbestand des Alleinerziehens im Sinne des § 45 SGB V vorliegt, haben die Sozialgerichte 
bisher offenbar noch nicht beschäftigt. Die Kommentarliteratur verweist vielmehr für die Auslegung dieses Ge-
setzes auf die Entscheidung des Bundessozialgerichts zum Mehrbedarfszuschlag in § 21 SGB II. Das Bundesso-
zialgesetz (BSG) stellt für das Alleinerziehen auf die tatsächlichen Verhältnisse ab; Alleinerziehen ist gegeben, 
wenn der Elternteil während der Betreuungszeit vom anderen nicht nachhaltig entlastet wird, weil der andere nicht 
in erheblichem Umfang bei der Pflege und Erziehung mitwirkt.118   
Während der COVID-19-Pandemie der Jahre 2020 bis 2023 wurden die Kinderkrankentage massiv ausgeweitet. 
So konnte jeder Elternteil bei Erkrankung eines Kindes pro Kind 30 Tage zu Hause bleiben, bei mehreren Kindern 
maximal 65 Tage. Alleinerziehende konnten sich 65 Tage pro Kind und – bezogen auf mehrere Kinder – maximal 
130 Tage um ihre erkrankten Kinder kümmern. Der Anspruch wurde außerdem auch bei Schließungen von Schu-
len und Kindertageseinrichtungen gewährt. 
Mit dem Pflegestudiumsstärkungsgesetz wurde auch für die Jahre 2024 und 2025 eine Sonderregelung eingeführt. 
Statt der Rückkehr zum Vor-Pandemie-Zustand, der nach wie vor in § 45 Absatz 2 SGB V verankert ist, wurde 
in Absatz 2a eine Anzahl von 15 Arbeitstagen pro Elternteil und Kind (Alleinerziehende: 30 Tage) festgelegt. Bei 
mehreren Kindern gilt eine maximale Bezugsdauer von 35 Arbeitstagen pro Elternteil und 70 Arbeitstagen bei 
Alleinerziehenden.  
Ein Anspruch auf Kinderkrankengeld besteht nach § 45 Absatz 1a SGB V auch für Versicherte, die bei stationärer 
Behandlung ihres versicherten Kindes aus medizinischen Gründen als Begleitperson mitaufgenommen werden, 
sofern das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist. 
Da das Kinderkrankengeld nur in Höhe von 90 Prozent des Nettolohns gewährt wird, ist dies mit einer Reduktion 
des Haushaltseinkommens verbunden, insbesondere im Fall von solchen Alleinerziehenden, die die Anspruchs-
dauer allein ausschöpfen müssen. Zu dem Verlust an Haushaltseinkommen bei Inanspruchnahme des Rechtsan-
spruchs kommt hinzu, dass eventuell Arbeitskolleginnen und -kollegen durch deren Ausfall der Alleinerziehenden 
in Mitleidenschaft gezogen werden bzw. das eigene Fortkommen im Beruf erschwert sein dürfte, wenn immer 
nur ein Elternteil die Kinderkrankentage in Anspruch nimmt.  

118  Ständige Rechtsprechung des Bundessozialgerichts seit 2009 (BSGE 102, 290). 
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Selektive Berichte einzelner Krankenkassen bezüglich der Krankschreibung zur Betreuung erkrankter Kinder 
deuten darauf hin, dass zwar zunehmend auch Väter Kinderkrankentage in Anspruch nehmen, jedoch weiterhin 
eine deutliche geschlechtsspezifische Diskrepanz bei der Nutzung besteht (AOK 2022). Zusätzlich zeigen Um-
fragedaten, dass einige Eltern sich bei Krankheit des Kindes gelegentlich selbst krankmelden, da sie sich „nicht 
anders zu helfen wissen“ (DAK 2017). Ein weiterer möglicher Grund ist, dass die Leistung auch mit bürokrati-
schem Aufwand verbunden ist.  

4.2.3 Familienbewusste betriebliche Unternehmenspolitik 
Aufgrund der demografischen Entwicklung und der Verknappung des Arbeitskräfteangebots gewinnt die Attrak-
tivität von Arbeitgebern in Bezug auf Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern, zuneh-
mend an Bedeutung. Im Jahr 2023 berichten drei von vier Unternehmen erhebliche Probleme bei der Rekrutierung 
von Fachkräften (Hammermann/Stettes 2023). Die betriebliche Gestaltung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist in rund 76 Prozent der Unternehmen ein Aspekt der Fachkräftesicherungsstrategie (Hammermann/Stet-
tes 2023). Wie (zeitliche) Konflikte zwischen familiären und beruflichen Verpflichtungen wahrgenommen wer-
den, ist ein zentraler Einflussfaktor bei Entscheidungen von Menschen im Laufe ihrer gesamten Erwerbsbiografie, 
vom Berufseintritt bis zum Rentenalter. 94 Prozent der Beschäftigten, die Kinder im Grund- und Vorschulalter 
betreuen oder Personen im familiären Umfeld pflegen, bewerten familienfreundliche Maßnahmen ihres Unter-
nehmens als eher wichtig oder wichtig. Auch 78 Prozent der Beschäftigten, die (noch) keine Betreuungspflichten 
haben, betrachten familienfreundliche Maßnahmen als (eher) wichtig. In den letzten Jahren ist die Verbreitung 
mobiler, ortsungebundener Arbeit, flexibler Arbeitszeiten und von Vertrauensarbeitszeit deutlich angestiegen und 
inzwischen in einer großen Mehrheit der Unternehmen präsent (Hammermann/Stettes 2023). Im Gegensatz dazu 
gab es nur geringe Zunahmen oder eine Stagnation auf niedrigem Niveau in den meisten anderen Maßnahmenbe-
reichen wie z. B. Kinderbetreuung, Freistellung für Pflege oder Beratung zu familienfreundlichen Maßnahmen. 
Die interne Unternehmenskommunikation zu Angeboten familienfreundlicher Maßnahmen scheint nur ca. der 
Hälfte der Beschäftigten ausreichend, und ca. ein Drittel der Beschäftigten scheut aufgrund von erwarteten nega-
tiven Reaktionen durch Kollegen und Vorgesetzte davor zurück, familienfreundliche Maßnahmen in Anspruch 
zu nehmen (Hammermann/Stettes 2023). Häufig richten sich Maßnahmen auch stärker an weibliche als an männ-
liche Beschäftigte (Bernhardt/Hipp/Allmendinger 2016). Um eine aktivere Diskussion von vereinbarkeitsfördern-
den Angeboten und die Verbreitung einer familienbewussten Unternehmenskultur zu fördern, empfiehlt die Kom-
mission, die Unternehmen stärker zur proaktiven Bereitstellung von Informationen und Beratungsangeboten zu 
ermutigen, auch um potenziellen Diskriminierungsängsten proaktiv zu begegnen. Dies sollte eng verknüpft wer-
den mit den verstärkten und zunehmend interaktiven Informationsangeboten von staatlichen Institutionen zu 
Rechten und gesetzlichen Ansprüchen. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Personalengpässe und der damit 
wachsenden Verhandlungsmacht der Beschäftigten sollte dieses Vorgehen Personalverantwortlichen und Füh-
rungskräften ermöglichen, für ihr jeweiliges Unternehmen passende Maßnahmen weiter zu forcieren und entspre-
chend an neue und bestehende Beschäftigte zu kommunizieren, um damit die Attraktivität als Arbeitgebende zu 
steigern.   

4.2.4 Familienstartzeit und Elterngeld 
Seit der Elterngeldreform im Jahr 2007 haben Elternpaare in Deutschland Anspruch auf einkommensabhängige 
Kompensation während der Elternzeit für maximal 14 Monate, wenn beide Elternteile Elterngeld beantragen und 
mindestens einer von ihnen nach der Geburt weniger Einkommen hat als davor. Eine weitere Reform im Jahr 
2015 zielte darauf ab, einen verlängerten Bezug des Elterngeldes während der Elternzeit zu ermöglichen und die 
Kombination mit einer Teilzeitbeschäftigung zu fördern und schuf mittels eines Partnerschaftsbonus Anreize für 
doppelte Teilzeitregelungen und eine gleichmäßigere Verteilung der Erwerbsarbeit zwischen den Elternteilen. 
Der Partnerschaftsbonus wurde mit der Reform im Jahr 2021 flexibilisiert. Mit dem Bonus können Eltern zwei, 
drei oder vier zusätzliche ElterngeldPlusMonate bekommen, wenn beide Elternteile gleichzeitig 24 bis 32 Stunden 
pro Woche arbeiten. Der Partnerschaftsbonus ist ein Angebot für Eltern, die sich ihre familiären und beruflichen 
Aufgaben partnerschaftlich untereinander aufteilen. Darüber hinaus können Eltern das Angebot gemeinsam nut-
zen, wenn beide Elternteile ihr Kind getrennt erziehen. Ein alleinerziehender Elternteil kann es aber auch allein 
nutzen (§ 4c Absatz 2 BEEG). Seit April 2024 kann grundsätzlich nur noch ein Monat des Basiselterngeldes 
gleichzeitig von beiden Elternteilen bezogen werden. Diese Reform wird von der Sachverständigenkommission 
positiv bewertet, da empirische Studien Hinweise geben, dass die Elterngeldinanspruchnahme von Vätern eher 
mit einem echten Rollenwechsel einhergeht, wenn die Mutter nicht gleichzeitig auch in Elternzeit ist, und dass 
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ein solcher Rollenwechsel auch längerfristig eine gleichmäßigere Aufteilung von Sorgearbeit über die Elternzeit 
hinaus wahrscheinlicher macht (Büchau/Schober 2022; Bünning 2015; Rehel 2014). 
Die Möglichkeit einer unbezahlten Elternzeit von maximal drei Jahren, von denen maximal zwei Jahre zwischen 
dem dritten und achten Geburtstag des Kindes genutzt werden können, wurde beibehalten. Ebenso besteht nach 
wie vor die Möglichkeit einer gemeinsamen Besteuerung von Ehepaaren nach dem Splittingverfahren, welches 
das männliche Ernährerarrangement unterstützt (siehe Kapitel 3 in diesem Bericht sowie Bach u. a. 2020; 
Stahl/Schober 2018). Die Koalition plant ein Familienstartzeit-Gesetz, dessen konkrete Ausgestaltung zum Zeit-
punkt der Fertigstellung dieses Berichts jedoch noch diskutiert wurde. Es soll die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen so anpassen, dass der Partner oder die Partnerin der Mutter nach der Geburt eines Kindes eine bis zu zehn 
Arbeitstage lange bezahlte Freistellung nehmen kann, ohne dabei Urlaub in Anspruch nehmen zu müssen. Diese 
Möglichkeit soll es auch für Alleinerziehende geben.  
Besonderheiten für alleinlebende Eltern mit Kindern im Haushalt im Elterngeldrecht beziehen sich auf die Mög-
lichkeit, die zwei Partnermonate selbst in Anspruch zu nehmen (alleiniger Bezug durch einen Elternteil, § 4c 
BEEG), sodass sich die Gesamtbezugsdauer des Elterngeldes für eine alleinerziehende Person von zwölf auf 
14 Monate erhöht. Bei diesem Elternteil müssen dieselben Voraussetzungen wie für den Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende (§ 24b Absatz 1 und 3 des EStG; Steuerklasse 2) vorliegen und der andere Elternteil darf weder 
mit ihm noch mit dem Kind in einer Wohnung leben. Der Anspruch ist mit dem Steuerrecht verknüpft; d. h. das 
Kind muss in der Wohnung der bzw. des Alleinerziehenden gemeldet sein, und ihm bzw. ihr muss der Steuerfrei-
betrag (§ 32 Absatz 6 EStG) oder das Kindergeld zustehen. Es darf keine Haushaltsgemeinschaft mit einer ande-
ren volljährigen Person bestehen (mit Ausnahme eigener volljähriger Kinder, § 24b Absatz 3 EStG), sodass der 
Anspruch auf die beiden zusätzlichen Monate des Elterngeldbezuges bei Zusammenleben in einer eheähnlichen 
Gemeinschaft mit einem neuen Partner bzw. einer neuen Partnerin entfällt. Ein Alleinbezug durch einen Elternteil 
ist auch möglich in den Fällen, in denen eine Betreuung durch den anderen Elternteil mit einer Kindeswohlge-
fährdung verbunden wäre oder die Betreuung durch den anderen Elternteil wegen schwerer Krankheit oder 
Schwerbehinderung unmöglich ist (§ 4c Absatz 1 Nummer 2 und 3 BEEG). Außerdem können alleinerziehende 
Eltern zusätzliche Monate des Elterngeld Plus in Anspruch nehmen, wenn sie eine Erwerbstätigkeit von durch-
schnittlich 24 bis 32 Wochenstunden ausüben (§ 4a i. V. m. § 4c BEEG). Ein Monat Basiselterngeld entspricht 
zwei ElterngeldPlus-Monaten. Finanziell bildet sich dies darin ab, dass ElterngeldPlus maximal der Hälfte des 
Basiselterngeldes entspricht.   
Problematisch ist, dass das Mindestelterngeld von 300 Euro sich für Bezieher:innen von Leistungen nach dem 
SGB II, SGB XII und von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nicht einkommenserhöhend aus-
wirken, weil das Mindestelterngeld angerechnet wird und diese Sozialleistungen entsprechend niedriger ausfallen. 
Das gilt auch für allein- und getrennt erziehende Bezieher:innen des Bürgergeldes (§ 10 Absatz 5 BEEG) – mit 
einer relevanten Ausnahme für sogenannte Aufstocker119 im SGB-II-Bezug, die vor der Geburt Erwerbseinkom-
men erzielt haben (eine geringfügige Beschäftigung ist ausreichend); sie können das Mindestelterngeld zusätzlich 
zum Bürgergeld beziehen. Die Sachverständigenkommission schlägt vor, die Anrechnung des Mindestelterngel-
des auf die Grundsicherung (jetzt Bürgergeld) und die weiteren o. g. Sozialleistungen wieder abzuschaffen, sodass 
auch vor der Geburt des Kindes nicht erwerbstätige Personen vom Elterngeld profitieren, deren Einkommen sich 
bisher trotz erhöhter Ausgaben in den ersten Lebensjahren des Kindes nicht durch Elterngeld erhöht. Das Eltern-
geld ist jedoch Teil des Familienlastenausgleichs, unter den Leistungen fallen, die einen Ausgleich zu den finan-
ziellen Mehrbelastungen durch Kinder im Vergleich zu Kinderlosen schaffen sollen. Für die Eltern im Bürger-
geldbezug wird der Zweck der Familienförderung durch die Anrechnung des Mindestelterngeldes ansonsten aus-
gehebelt. Zwar wurde die Anrechnungsvorschrift des § 10 Absatz 5 BEEG des Elterngeldes von den Sozialge-
richten bisher nicht als rechtswidrig betrachtet und konstatiert, die Anrechnungsvorschrift des § 10 Absatz 5 
BEEG verstoße auch nicht gegen Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG).120 Dies wird jedoch kontrovers 
diskutiert.  
Hinsichtlich der Höhe des 2007 eingeführten Elterngeldes wird kritisiert, dass es seither nicht dynamisiert wurde, 
weder in Bezug auf die Einkommensgrenzen noch beim Höchstbetrag von 1.800 Euro oder beim Mindestbetrag 
von 300 Euro monatlich (Fuchsloch 2023; BMFSFJ 2021c). Aufgrund des größeren Armutsrisikos und der stär-
keren Abhängigkeit von Sozialleistungen (siehe Kapitel 2) ist dies für alleinerziehende Eltern besonders proble-
matisch. Um finanzielle Nachteile zu reduzieren, empfiehlt die Kommission, den seit der Einführung im Jahr 

119 Bei Personen im SGB-II-Bezug, die vor der Geburt Erwerbseinkommen erzielt haben (Aufstocker) wird das Elterngeld nicht als Ein-
kommen auf das Bürgergeld angerechnet (§ 10 Absatz 5 BEEG). 

120  Sozialgerichte entschieden bisher, dass die Anrechnung nicht verfassungswidrig sei (Landessozialgericht Rheinland-Pfalz Urteil Az. L 6 
AS 623/11 vom 12. März 2013; Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Beschluss Az. L 2 AS 99/13 B vom 19. April 2013). 
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2007 unveränderten Mindestbetrag des Basiselterngeldes von 300 Euro sowie den gleichgebliebenen Höchstbe-
trag von 1.800 Euro an die gestiegenen Lebenshaltungskosten anzupassen oder mit der Bemessung des Arbeits-
losengeldes zu verknüpfen. Angesichts einer Preissteigerungsrate von gut 33 Prozent zwischen den Jahren 2007 
und 2023 wäre es angemessen, den Mindestbetrag des Elterngeldes auf etwa 400 Euro zu erhöhen. Der Höchst-
betrag sollte dementsprechend auf 2.400 Euro erhöht werden. Um das Ziel der Familienförderung durch das 
Mindestelterngeld auch für Grundsicherungsempfänger:innen zu erreichen, empfiehlt die Kommission zudem, die 
Anrechnung des Mindestelterngeldes (Sockelbetrag von 300 Euro) auf das Bürgergeld aufzuheben. 
Der Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld bezogen haben, ist seit Einführung des Elterngeldes deutlich ge-
stiegen auf rund 44 Prozent aller Väter für im Jahr 2020 geborene Kinder. Im Vergleich dazu lag die Inanspruch-
nahme des Erziehungsgeldes vor Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 bei rund drei Prozent. Dennoch bezog 
auch 2020 die Mehrheit (ca. drei Viertel) der Väter nicht mehr als zwei Monate Elterngeld. Häufig nehmen Väter 
die Elternzeit rund um die Geburt und gleichzeitig mit der Mutter (Frodermann/Filser/Bächmann 2023; Küpper 
u. a. 2022). Die durchschnittliche Bezugsdauer lag bei den Vätern von im Jahr 2020 geborenen Kindern bei 3,3
Monaten (Statistisches Bundesamt 2023a). Im Gegensatz dazu liegt die durchschnittliche Bezugsdauer von Müt-
tern bei 13,8 Monaten, etwa zwei Drittel (65 Prozent) bezogen zwischen zehn und zwölf Monate Elterngeld
(Juncke/Samtleben/Stoll 2023).
Der seit 2007 bestehende individuelle Elterngeldanspruch von Vätern zielt auf eine auch längerfristig egalitäre 
Aufteilung von Erwerbsarbeit und Familienarbeit ab, wofür empirische Studien auch einige Belege gefunden 
haben (Bünning 2015; Kluve/Schmitz 2018; Kluve/Tamm 2013; Schober 2014). Die ElterngeldPlus-Reform im 
Jahr 2015 führte unter Eltern mit Hochschulabschluss zu einer etwas gleichmäßigeren Verteilung der Elternzeit 
und der Erwerbsarbeit durch Reduktion der Erwerbsstunden der Väter (Boll/Nikolka 2024). Allerdings ist die 
Aufteilung weiterhin sehr ungleich. Als häufigste Gründe für die Nichtinanspruchnahme einer (längeren) 
Elternzeit werden von Vätern finanzielle Einbußen genannt, die allerdings zumeist als nicht existenzgefährdend 
betrachtet werden, und die Angst vor negativen beruflichen Konsequenzen (Bernhardt/Hipp/Allmendinger 2016; 
Juncke/Samtleben/Stoll 2023; Samtleben u. a. 2019).  
Um das Ziel einer egalitären Arbeitsteilung auch in Deutschland effektiver voranzutreiben, scheint eine Auswei-
tung und attraktivere Vergütung der individuellen Partnermonate im Elterngeld sinnvoll. In diesem Sinne schlägt 
die Kommission, wie bereits im Neunten Familienbericht (BMFSFJ 2021c) empfohlen, ein symmetrisches Eltern-
geld-Modell vor (3 + 8 + 3). Das bedeutet, dass es drei exklusive individuelle Elterngeldmonate gibt, in denen 
beide Elternteile einen höheren Einkommensersatz von 80 Prozent erhalten. In den anderen acht frei aufteilbaren 
Monaten werden maximal vier Monate für jeden Elternteil ebenfalls mit 80 Prozent des entgangenen Erwerbsein-
kommens vergütet. In darüberhinausgehenden Elterngeldmonaten beträgt der Einkommensersatz 50 Prozent. 
Dadurch würde der finanzielle Anreiz erhöht, die Elternzeit gleichmäßiger zwischen den Elternteilen aufzuteilen. 
Getrennte Eltern mit der Hauptbetreuung im asymmetrischem Betreuungsmodell sollten weiterhin den vollen 
Umfang von 14 Monaten Elterngeld in Anspruch nehmen können. Um die finanzielle Absicherung dieser Ziel-
gruppe im Übergang zur Elternschaft zu stärken, wäre denkbar, dass sie die exklusiven Monate des anderen 
Elternteils zugeschlagen bekämen (d. h. elf Monate lang 80 Prozent Einkommensersatz). Getrennte Eltern mit 
paritätischem Betreuungsmodell sollten jedoch so behandelt werden wie Paare, d. h. max. zwölf Monate Eltern-
geldbezug pro Elternteil und zusammen 14 Monate, wenn beide Elterngeldmonate in Anspruch nehmen, um bei-
den Elternteilen gleichermaßen die Chance auf eine aktive Beteiligung an der Betreuung des Kindes zu geben. Da 
paritätische Betreuungsmodelle bei getrennt erziehenden Eltern mit Kleinkindern in Deutschland sehr selten sind, 
wird das Risiko einer Incentivierung von asymmetrischen Betreuungsmodellen durch die Ungleichbehandlung 
verschiedener Betreuungsmodelle als eher gering eingeschätzt. 

4.2.5 Präventive Informations- und Beratungsangebote 
Als ein möglicher Grund für die schleppende Zunahme einer (längeren) Inanspruchnahme des Elterngeldes durch 
Väter werden häufig Befürchtungen negativer Karrierefolgen genannt. Bisherige Befunde zeigen für die meisten 
Väter, die bisher Elternzeit nahmen, keine signifikanten Karriere- oder Lohneinbußen (Bünning 2016; Mohr u. a. 
2023; Samtleben u. a. 2019). In Umfrageexperimenten mit Studierenden der Wirtschaftswissenschaften zeigten 
sich keine Nachteile in den wahrgenommenen beruflichen Kompetenzen und der hypothetischen Einstellungs-
wahrscheinlichkeit (Fleischmann/Sieverding 2015). Ein weiterer Grund für die Nichtinanspruch-nahme könnte 
auch in fehlendem Wissen über die frei aufteilbaren Elterngeldmonate liegen; so gingen in einer aktuellen Studie 
(Juncke/Samtleben/Stoll 2023) 31 Prozent der Väter, die nicht länger als zwei Monate Elternzeit in Anspruch 
genommen haben, davon aus, dass sie sich nach den beiden Partnermonaten richten mussten. Neuere Studien auf 
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Basis von umfragebasierten Informationsinterventionen geben Hinweise, dass die Bereitstellung von 
evidenzbasierten Informationen zu den ökonomischen Konsequenzen einer geschlechtsspezifischen Aufteilung 
von Erwerbsarbeit und Familienarbeit, z. B. auf geringere Lebenseinkommen von Müttern, zu stärkerer sozialer 
Akzeptanz partnerschaftlicher Elternzeitaufteilung und gleichmäßigerer Aufteilung der Wochenarbeitsstunden 
führen (Büchau u. a. 2022; Philipp u. a. 2023). Ein positiver Zusammenhang zwischen der Häufigkeit 
wertschätzender Kommunikation und konstruktiver Konfliktlösungsstrategien von Vätern und ihrer stärkeren 
Beteiligung an Hausarbeit und Kinderbetreuung deutet darauf hin, dass Informations- und Beratungsangebote, die 
eine explizite Kommunikation über die geschlechtsspezifische Aufteilung anregen, eine gleichmäßigere 
Arbeitsteilung bei Paaren fördern könnten (Büchau/Schober/Becker 2023). Einige deutsche und internationale 
Studien deuten auf Vorteile einer partnerschaftlicheren Aufteilung von Familienarbeit in Bezug auf höhere 
Beziehungszufriedenheit und -stabilität hin (Goldacker u. a. 2022; Kalmijn 1999; Schober 2013). Da bereits sehr 
kurze Informationen signifikante Effekte haben können (Büchau u. a. 2022; Philipp u. a. 2023), scheint eine 
breitere evidenzbasierte Informationsbereitstellung zu längerfristigen ökonomischen Folgen verschiedener 
Arbeitsteilungsmodelle bei Paaren mit Kindern eine vielversprechende Maßnahme, um die unterschätzten 
finanziellen Konsequenzen einer traditionellen Aufteilung für Frauen stärker ins Bewusstsein zu rufen und 
überschätzte Erwartungen hinsichtlich der Karrierekonsequenzen von Elternzeiten bzw. reduzierten Arbeitszeiten 
für Männer teilweise zu korrigieren. Für eine Verbreitung von Informationen zu längerfristigen ökonomischen 
Folgen verschiedener Arbeitsteilungsmodelle, die z. B. auf der Homepage des BMFSFJ bereitgestellt werden 
könnten, sollten sowohl Einrichtungen der Familienbildung und -beratung als auch Veranstalter von Geburtsvor-
bereitungskursen gezielt aufmerksam gemacht werden. Da diese Institutionen meist selektive Bevölkerungsgrup-
pen erreichen, wäre eine feste Verankerung solcher Befunde auch in ökonomischer Schulbildung sinnvoll. Die 
Kommission empfiehlt allen Bundesländern, Möglichkeiten zu prüfen, wie Informationen zu längerfristigen öko-
nomischen Folgen verschiedener Arbeitsteilungsmodelle in wirtschafts- und sozialkundlichen Fächern oder als 
Teil der Berufsorientierung mit ausreichender Stundenzahl aufgenommen werden können.  
Gelingende Partnerschaften sind für das Wohlbefinden vieler Erwachsener aller Altergruppen und ihre Familien 
und Kinder von entscheidender Bedeutung. In der internationalen Forschung haben präventive Bildungspro-
gramme zur Entwicklung und Erhaltung gesunder Beziehungen in den letzten Jahren zunehmend an 
Aufmerksamkeit gewonnen (für Übersichten siehe Hielscher u. a. 2021; McElwain/McGill/Savasuk-Luxton 
2017; Stanley u. a. 2020). Während Beratungsangebote in Deutschland sich bisher auf Paare mit 
Beziehungsproblemen und rund um Trennung oder Scheidungsereignissen konzentrieren (siehe Diskussion der 
bestehenden Beratungsangebote in Kapitel 4.6) und Jugendinterventionen sich oft auf die Verhinderung 
übermäßigen Drogen- und Alkoholkonsums, ungeplanter Schwangerschaften, Jugendkriminalität, Mobbing und 
Gewalt in Partnerschaften konzentrieren, legen internationale wissenschaftliche Befunde nahe, dass Wissen und 
Fähigkeiten zur aktiven Förderung gesunder Beziehungen das Potenzial haben, die Gesundheit und das 
Wohlbefinden speziell von jungen Menschen, aber auch von Paaren ohne Kinder zu verbessern (Hielscher u. a. 
2021; Stanley u. a. 2020). Dabei verlagern solche Interventionsprogramme den Schwerpunkt auf einen 
umfassenderen Ansatz der öffentlichen Gesundheit. Daher scheint es sinnvoll, Beziehungsbildungprogramme be-
reits in der Schulbildung zu verankern und Angebote für kinderlose Paare, ähnlich wie in der Familienbildung 
(siehe Kapitel 6), zu entwickeln. Frühere Erfahrungen mit solchen Beratungsangeboten könnten auch die 
Bereitschaft, sich bei späteren Beziehungsproblemen Unterstützung zu suchen, erhöhen (Williamson u. a. 2018). 

4.2.6 Haushaltsnahe Dienstleistungen 
In Deutschland können Haushalte bisher 20 Prozent der Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen bis zu einem 
jährlichen Maximalbetrag von 4.000 Euro von der Steuer absetzen. Darüber hinaus können Haushalte Dienstleis-
ter über einen Minijob bzw. das Haushaltsscheckverfahren, der deutlich vereinfachten Meldung eines Privathaus-
haltes als Arbeitgeber, direkt anstellen. Von diesen Maßnahmen profitieren bisher vor allem Haushalte mit über-
durchschnittlich hohen Einkommen. Trotz dieser legalen Möglichkeiten findet ein Großteil der bezahlten Arbeit 
im Haushalt unangemeldet bzw. schwarz statt (Enste 2019; Shire/Schnell/Noack 2017).  
Ein zeitlich begrenztes Modellprojekt mit Gutscheinen für haushaltsnahe Dienstleistungen in Baden-Württemberg 
von 2017 bis 2019 zeigte insgesamt einige positive Zusammenhänge zwischen Gutscheinnutzung und dem Be-
schäftigungsumfang von inanspruchnehmenden Frauen sowie mentalen Entlastungseffekten in dieser Gruppe 
(Kirchmann u. a. 2019). Ähnliche Ergebnisse finden auch internationale Evaluationsstudien aus Belgien, Frank-
reich und Schweden (vgl. Übersicht in Nisic/Molitor 2022). Eine aktuelle qualitative Studie aus Deutschland weist 
vor allem auf eine deutliche gefühlte Entlastung erwerbstätiger Mütter durch die Inanspruchnahme haushaltsnaher 
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Dienstleistungen hin (Bröcheler 2021). Eine kontinuierlichere Erwerbsbeteiligung von Müttern und stärkere Ent-
lastung von ihrer Sorgearbeit würde auch eine partnerschaftlichere Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit be-
günstigen. Die Einführung eines Gutscheinmodells wurde bereits in den letzten beiden Koalitionsverträgen 
(CDU/ CSU/ SPD 2018; SPD/ Bündnis 90/Die Grünen/ FDP 2021) anvisiert, wobei die Ausgestaltung unklar 
blieb. Die Kommission empfiehlt die Einführung eines Gutscheinmodells für haushaltsnahe Dienstleistungen für 
Haushalte mit besonderen Unterstützungsbedarfen in der Haushaltsführung oder in flexibler Kinderbetreuung zu 
Zeiten außerhalb der Kindertagesbetreuungsangebote. Als Zielgruppen sollten jene definiert werden, die in der 
jeweiligen Lebensphase besondere Bedürftigkeit aufweisen und von Angeboten zur Unterstützung im Alltag be-
sonders profitieren. Dazu zählen Eltern mit kleinen Kindern, alleinerziehende Eltern, Eltern mit Kindern mit Be-
einträchtigungen, aber auch ältere Menschen, die, ohne pflegebedürftig zu sein, einen Hilfebedarf im Bereich der 
Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung haben (§ 45a SGB XI). Durch eine Deckelung der Anzahl der 
Gutscheine bzw. der geförderten Arbeitsstunden ließe sich vermeiden, dass finanziell Bessergestellte, die mehr 
Leistungen in Anspruch nehmen, von der Förderung stärker profitierten. Wie bereits im Zweiten Gleichstellungs-
bericht der Bundesregierung empfohlen (BMFSFJ 2018), sollte die staatliche Förderung über subventionierte 
Gutscheine mit der Auflage verbunden werden, dass Dienstleistungsgutscheine ausschließlich bei zertifizierten 
Dienstleistungsbetrieben eingelöst werden können. Ergänzend könnte Arbeitgebenden die Möglichkeit gegeben 
werden, steuervergünstigt entsprechende Gutscheine einzukaufen und als betriebliche Familienförderung anzu-
bieten, wie bereits im Koalitionsvertrag der Bundesregierung geplant (SPD/ Bündnis 90/Die Grünen/ FDP 2021). 
Entsprechende Modelle sollten wissenschaftlich entwickelt und begleitet werden, um zu evaluieren, inwieweit die 
intendierten Wirkungen auf die Ausweitung bzw. Erhaltung des Erwerbsvolumens der unterstützten Personen-
gruppen und die positiven gesundheitlichen Effekte zutreffen und ob sich dadurch längerfristig Einsparungen in 
den öffentlichen Sozial- und Gesundheitshaushalten ergeben.  
Die Befunde aus dem Modellprojekt in Baden-Württemberg weisen auf die Bedeutung von Qualität, Vertrauens-
würdigkeit und Professionalität der Dienstleistungen hin. Daher scheint es zentral, den Haushalten als Entschei-
dungshilfe Informationen über die Gestaltung dieser Beschäftigungsverhältnisse zu geben und gleichzeitig An-
reizmodelle guter Arbeit in diesem Bereich zu unterstützen (BMFSFJ 2018). Anreizmodelle guter Arbeit sind von 
wachsender Bedeutung, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, der die Rekrutierung von Arbeitnehmenden aus 
dem In- und Ausland auch in diesem Bereich erschwert. Dafür bedarf es einer Entwicklung von Qualitätsstandards 
für haushaltsnahe Dienstleistungen und für die häusliche Betreuung, zum Beispiel im Rahmen eines Zertifikats 
oder Gütesiegels. Diese sollten Standards nicht nur für die Qualität von Information, Beratung und Vermittlung 
enthalten, sondern auch für die Qualität der Dienstleistung und die Qualität der Beschäftigung (BMFSFJ 2018).  

4.3 Unterstützung durch Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder 
4.3.1 Rechtsanspruch 
Um eine Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, die eine eigenständige wirtschaftliche Sicherung gewährleisten kann, 
bedarf es für alle Familienformen einer bedarfsgerechten Kinderbetreuungsinfrastruktur – und dies sowohl für 
Kinder unter Schulalter als auch für Schulkinder bis zum zwölften Lebensjahr. Eine umfangreiche nationale und 
internationale empirische Evidenz weist zumeist auf einen positiven Zusammenhang zwischen Verfügbarkeit in-
stitutioneller Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit von Müttern hin (Bauernschuster/Schlotter 2015; Ferragina 
2020; Geyer/Haan/Wrohlich 2015; Kreyenfeld/Hank 2000; Müller/Wrohlich 2020). Auch Studien, die die Schlie-
ßungen von Schul- und Kindertageseinrichtungen während der COVID-19-Pandemie untersuchen, weisen auf 
starke Reduktionen im subjektiven Wohlbefinden von Eltern mit Kleinkindern und Müttern hin (Etheridge/Span-
tig 2022; Huebener u. a. 2021). Einige quasi-experimentelle Studien für Deutschland können die regionale Vari-
ation im Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren zwischen den deutschen Bundesländern 
und Landkreisen nutzen und finden positive Effekte auf mütterliche Erwerbsbeteiligung und -stunden. Die Zu-
sammenhänge variieren zumeist nicht signifikant nach Familienstand bzw. -form (Boll/Lagemann 2019; Mül-
ler/Wrohlich 2020), was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass alleinerziehende Mütter aus finanziellen 
Gründen auch ohne Nutzung einer Tagesbetreuung eine höhere Erwerbsbeteiligung aufweisen, sodass die Tages-
betreuung bei ihnen teilweise zu einer Substitution verschiedener (informeller) Betreuungsformen, wie etwa durch 
die Großeltern, führt. Zwei Studien finden jedoch, dass der Ausbau der Tagesbetreuung nachweislich stärkere 
positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden von alleinerziehenden Müttern hat als auf Mütter in Paarfamilien 
(Schober/Schmitt 2017; Schober/Stahl 2016). Da diese Effekte nicht durch stärkere Erwerbsbeteiligung der al-
leinerziehenden Mütter erklärt werden, weisen diese Ergebnisse möglicherweise darauf hin, dass Kindertagesbe-
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treuung diesen Frauen auch wertvolle Zeit für sich bzw. Freizeit ermöglicht. Frühkindliche Bildungs- und Betreu-
ungsangebote sind zudem bedeutsam für die Entwicklung von Kindern aus benachteiligten Familien, die zu Hause 
wenig Förderung erfahren können (Anders 2013; Heckman u. a. 2010). In Deutschland reduzieren solche Ange-
bote nachweislich soziale Disparitäten in der Schulfähigkeit (Cornelissen u. a. 2018), sie fördern die Entwicklung 
kognitiver Kompetenzen und der Sprachentwicklung (Ghirardi u. a. 2023) sowie sozial-emotionaler Kompeten-
zen (Felfe/Lalive 2018). Der Betreuungsausbau bewirkt auch einen Rückgang von Kindeswohlgefährdung (Sand-
ner/Thomsen/González im Erscheinen). Weitere Befunde zeigen, dass es bei Eltern während der COVID-19-Pan-
demie insgesamt zu einem Anstieg von negativem und potenziell schädlichem Erziehungsverhalten kam, welcher 
bei Eltern, die eine Notfallbetreuung in Anspruch genommen haben, geringer ausfiel als bei Eltern, die keine 
Notfallbetreuung in Anspruch nahmen (Schüller/Steinberg 2022). 
Ein Kind hat seit 1996 einen Rechtsanspruch auf Förderung und einen Platz in einer Kindertageseinrichtung ab 
dem Alter von drei Jahren (§ 24 Absatz 3 SGB VIII) sowie seit 2013 ab dem Alter von einem Jahr auf einen Platz 
in einer Kindertagesstätte oder Kindertagespflege (§ 24 Absatz 2 SGB VIII). Laut Gesetz hängt der Umfang des 
Betreuungsanspruchs vom individuellen Bedarf des Kindes ab (§ 24 Absatz 2 SGB VIII). Das Deutsche Institut 
für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) hat in einer Handreichung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs vor-
geschlagen, dass ein Mindestanspruch von vier Stunden pro Tag von Montag bis Freitag erforderlich ist, um die 
Entwicklung von ein- bis dreijährigen Kindern angemessen zu fördern (Meysen/Beckmann 2013). Diese Hand-
reichung führte zu einem de facto Minimumbetreuungsanspruch von 20 Stunden pro Woche. Darüber hinaus ist 
ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege zu 
fördern, wenn dies zur Persönlichkeitsentwicklung des Kindes geboten ist oder die Erziehungsberechtigten er-
werbstätig oder arbeitssuchend bzw. in einer Bildungsmaßnahme sind oder Eingliederungsmaßnahmen nach dem 
SGB II erhalten (§ 24 Absatz 1 SGB VIII). Dies sind Voraussetzungen, die bei vielen Kindern unter einem Jahr 
von alleinlebenden Eltern erfüllt werden, sodass für sie dieser Regelrechtsanspruch, also eine Muss-Leistung des 
Staates bzw. – im Falle der Kinderbetreuung – der Kommunen, häufig greift. 
Bundesweit wuchs der Anteil der Kinder im Alter von unter drei Jahren in einer Kindertagesbetreuung von 14 Pro-
zent im Jahre 2006 auf 36 Prozent im Jahre 2022 (Statistisches Bundesamt 2022b). Zwischen Ost- und West-
deutschland besteht nach wie vor ein beträchtlicher Unterschied: In Ostdeutschland besuchten im Jahr 2022 
53 Prozent der Kinder unter drei Jahren eine Kindertageseinrichtung, in Westdeutschland waren es 32 Prozent. 
Erhebliche Unterschiede bei den Betreuungsquoten der Kinder unter drei Jahren bestehen derzeit darüber hinaus 
auf regionaler Ebene, d. h. zwischen Landkreisen und Gemeinden. Trotz der Ausbaubemühungen äußerten in den 
letzten Jahren nach wie vor viele Eltern mit Kindern im Alter unter drei Jahren, dass sie keinen Betreuungsplatz 
für ihr Kind bekommen. Da bisherige Studien zumeist nicht genauer nach Familienformen differenzieren, be-
schreibt der folgende Abschnitt auf Basis eigener Berechnungen die Nutzung bzw. den ungedeckten Bedarf an 
Tagesbetreuung nach verschiedenen Familienformen in Deutschland auf Basis der Kinderbetreuungsstudie 
(KiBS) des Deutschen Jugendinstituts. Abbildung 4-2 stellt die Betreuungsquote und den ungedeckten Bedarf im 
Jahr 2022 dar, der sich aus der Differenz zwischen Bedarfs- und Betreuungsquote für Kinder unter drei Jahren 
ergibt – unterschieden nach Ost- und Westdeutschland sowie nach der Familienform. Während sich die Betreu-
ungsquote in Westdeutschland kaum nach Familienform unterscheidet (beide knapp über 30 Prozent), nutzen in 
Ostdeutschland 61 Prozent der Kinder mit einem alleinlebenden Elternteil im Haushalt eine Kindertagesbetreuung 
gegenüber 53 Prozent der Kinder, die in Paarfamilien leben. Der ungedeckte Betreuungsbedarf ist in beiden Lan-
desteilen bei den alleinlebenden Elternteilen mit Kindern höher als bei Paarfamilien, wobei der Unterschied in 
Ostdeutschland nur 2 Prozentpunkte beträgt im Vergleich zu 6 Prozentpunkten in Westdeutschland. 
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Abbildung 4-2: Anteil aller Kinder unter drei Jahren, die eine Kindertageseinrichtung oder 
Tagespflege nutzen, nach Familienform 2022 (Deutschland; in Prozent) 

 
Anmerkung: Berücksichtigt wird die Betreuung in Kindertageseinrichtungen oder/und Tagespflege.  Fallzahlen Westdeutsch-
land: 7.289, Ostdeutschland: 1.841, Deurschland: 9.127. Die Berechnungen mit den KiBS-Daten wurden gewichtet mit dem 
Anpassungsgewicht, welches nach Alter des Kindes, Bundesland und Betreuungsstatus kalibriert wurde (Variable gewicht).  
Quelle: KiBS 2022 (Lippert u. a. 2024); eigene Berechnungen 

In den folgenden Analysen wird darüber hinaus zwischen alleinlebenden Frauen mit Kindern und Stiefvaterfami-
lien differenziert; diese werden mit Kernfamilien verglichen. Zur Gruppe der alleinlebenden Frauen mit Kindern 
zählen all jene, die mit ihrem Kind oder ihren Kindern ohne einen Partner oder eine Partnerin in einem Haushalt 
leben. In Stiefvaterfamilien lebt das Kind mit der leiblichen Mutter und dem nicht-leiblichen Vater in einem 
Haushalt. Aufgrund zu geringer Fallzahlen können alleinlebende Väter und Stiefmutterfamilien nicht separat be-
trachtet werden und wurden daher aus den Analysen ausgeschlossen. Wie Abbildung 4-3 zeigt, nutzen alleinle-
bende Frauen und Stiefvaterfamilien etwas häufiger eine institutionelle Kindertagesbetreuung sowohl für Kinder 
unter als auch über drei Jahren. Zusätzlich werden ihre Kinder häufiger durch Verwandte betreut. Wenn man die 
Kombination verschiedener Betreuungsformen betrachtet, wird deutlich, dass 20 Prozent der alleinlebenden 
Frauen mit Kindern auf eine Kombination aus institutioneller Betreuung und Verwandten zurückgreifen, während 
dies nur ca. 10 Prozent der Paarfamilien und Stiefvaterfamilien tun. 27 Prozent der Paarfamilien und 32 Prozent 
der Stiefvaterfamilien geben an, dass die Betreuung ausschließlich durch haushaltsinterne oder externe Elternteile 
abgedeckt. Bei den alleinlebenden Frauen mit Kindern sind es 15 Prozent. 
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Abbildung 4-3: Betreuungsmix nach Familienform für Kinder unter 6 Jahren 2019 (Deutschland; 
in Prozent) 

 
Anmerkung: Alle Angaben von Müttern. Kernfamilien sind Familien mit nur leiblichen Kindern oder Adoptivkindern. Ana-
lysen auf Kinderebene, das heißt das Kind unter 6 Jahren ist die Untersuchungseinheit. Nur Kinder, die noch nicht die Schule 
besuchen und mit der leiblichen oder Adoptivmutter im Haushalt leben. Für Alleinerziehende und Stiefvaterfamilien umfasst 
die elterliche Betreuung auch die Betreuung durch einen Nicht-Residenz-Elternteil. Fallzahlen Kernfamilien: 2.363, Allein-
erziehende: 223, Stiefvaterfamilien: 215. Die Berechnungen wurden mit dem Designgewicht durchgeführt, das nach dem 
höchsten Schulabschluss im Haushalt kalibriert wurde (Variable calHH). 
Quelle: AID:A 2019 (Kuger u. a. 2020); eigene Berechnungen 

Die Gründe für die Nichtnutzung von Kindertagesbetreuung unterschieden sich im Jahr 2022 teilweise deutlich 
zwischen den Familienformen (siehe Tabelle 4-4). Während 27 Prozent der alleinlebenden Frauen mit Kindern 
angaben, dass sie trotz Bedarf keinen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung bekommen hatten, berich-
teten dies nur 13 Prozent der Mütter in Kernfamilien. Ein weiterer wichtiger Unterschied zeigt sich in der örtlichen 
Erreichbarkeit: 19 Prozent der alleinlebenden Frauen mit Kindern gaben an, dass es in erreichbarer Nähe kein 
Angebot gab, bei den Müttern in Kernfamilien waren es 12 Prozent. Als weiterer häufiger Grund wurde genannt, 
das Kind sei noch zu jung (Mütter aus Kernfamilien: 85 Prozent; alleinlebende Mütter: 65 Prozent). Oft möchte 
die befragte Mutter das Kind auch (lieber) selbst erziehen (Mütter aus Kernfamilien: 65 Prozent; alleinlebende 
Frauen mit Kindern: 61 Prozent). 
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Tabelle 4-4: Gründe für die Nicht-Nutzung einer Kindertagesbetreuung auf Basis von Berichten 
der Mütter 2022 (Deutschland; in Prozent) 

 Kernfamilien Alleinerziehende 

Kosten 18 22 

Öffnungszeiten passen nicht 5 8 

Kind ist noch zu jung 85 65* 

Gute Erfahrungen mit Betreuung zu Hause gemacht  66 54* 

Befragter Elternteil möchte Kind selbst erziehen  65 62 

In erreichbarer Nähe gibt es kein Angebot  12 19* 

Bei der Betreuung stets auf Großeltern zurückgreifen  33 37 

Kommt nicht in Frage   32 33 

Eingewöhnung des Kindes ist gescheitert 2 6* 

Schlechte Einflüsse auf die kindliche Entwicklung aufgrund der sozialen Zusammensetzung 
der Gruppe werden befürchtet 6 6 

Eine unzureichende Förderung der Kinder aufgrund mangelnder pädagogischer Qualität 
wird befürchtet  11 9 

Kultur wird nicht ausreichend berücksichtigt  2 5* 

Vorstellungen über die Ernährung werden nicht berücksichtigt  5 8 

Kind hat keinen Platz bekommen  13 27* 

N (Fallzahlen) 4.728 163 

Anmerkung: Alle Angaben von Müttern. Angaben von Stieffamilien werden aufgrund von Spaltenbesetzungen von 50 oder 
weniger Fällen nicht ausgewiesen. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Anpassungsgewicht, welches nach Alter 
des Kindes, Bundesland und Betreuungsstatus kalibriert wurde (Variable gewicht). 
*  statistisch signifikante Unterschiede (auf mindestens dem 5-Prozent-Niveau) auf Basis einer linearen Regression (Kern-

familien als Referenzgruppe).  
Quelle: KiBS 2022 (Lippert u. a. 2024); eigene Berechnungen 

4.3.2 Platzvergabesystem 
Für die Vergabe von Betreuungsplätzen herrscht in Deutschland ein dezentrales Vergabesystem vor. Die Aufnah-
mekriterien werden häufig von den einzelnen Kinderbetreuungseinrichtungen oder Trägern festgelegt und variie-
ren daher selbst innerhalb von Kommunen und Bundesländern. Einrichtungsleitungen treffen die Vergabeent-
scheidungen in der Regel nach dem sogenannten „First-Preference-First“-Verfahren (Herzog/Klein 2018), bei 
dem Eltern bei ihrer Bewerbung für einen Betreuungsplatz mehrere Einrichtungen als nur die von ihnen bevor-
zugte Einrichtung angeben können bzw. müssen. Wenn die bevorzugte Einrichtung dem Kind nicht direkt einen 
Platz anbieten kann, gibt sie die Unterlagen weiter an die als zweite Präferenz ausgewählte Einrichtung usw. Diese 
Praxis ist nicht nur intransparent und langwierig, sondern sie führt auch zu „unfairen Entscheidungen“ (Reisch-
mann/Klein/Giegerich 2021, S. 2), selbst wenn Vergabekriterien vorhanden sind und von den Einrichtungsleitun-
gen befolgt werden (Reischmann/Klein/Giegerich 2021). Unfaire Vergabeentscheidungen kommen dann zu-
stande, wenn Bewerber:innen keinen Betreuungsplatz in ihrer bevorzugten Einrichtung erhalten, während die 
Einrichtung Bewerber:innen mit niedriger Priorität nach den Vergabekriterien aufnimmt, die eigentlich nur nach-
ranging einen Platz erhalten sollten (Reischmann/Klein/Giegerich 2021). Reischmann, Klein und Giegerich 
(2021) zeigen am Beispiel zweier deutscher Städte, dass durch die vorherrschenden Vergabeverfahren für etwa 
20 Prozent der Eltern unfaire Vergabeentscheidungen zustande kommen. Die Stadt Münster wurde im Jahr 2017 
von Gerichten daher wegen mangelnder Transparenz bei der Anwendung der Zulassungskriterien oder der Be-
rücksichtigung von Elternwünschen kritisiert. In Gemeinden, in denen jede Kinderbetreuungseinrichtung selbst 
entscheidet, welche Eltern ein Betreuungsplatzangebot bekommen, dauert das Vergabeverfahren sehr lang und ist 
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sehr ineffizient, da viele Eltern sich bei mehreren Kinderbetreuungseinrichtungen bewerben und mehrere Ange-
bote erhalten, die sie dann ablehnen müssen, damit der Platz an jemand anderen vergeben werden kann. Wie 
vorhandene Plätze vergeben werden, ist angesichts der bestehenden Knappheit von zentraler Bedeutung. Auf Ba-
sis eines Vergleichs mit internationalen Best-Practice-Vergabeverfahren und unter Berücksichtigung der Markt-
struktur schlagen Steinberg u. a. (Steinberg u. a. 2024) den Algorithmus der Iterative Deferred Acceptance (I-
DAT) vor, der die Vergabekriterien effektiv durchsetzt und die Vergaben innerhalb eines Tages durchführt. Der 
Algorithmus ermöglicht dabei den Einrichtungsleitungen bei jedem Schritt des Entscheidungsprozesses die Kon-
trolle und erleichtert die Berücksichtigung komplementärer Kriterien wie Geschwisterkinder und Gruppenzusam-
mensetzung. Die aktuell in Deutschland verwendeten dezentralen Vergabeverfahren sind dagegen intransparent, 
langwierig und führen zu unfairen Entscheidungen in Bezug auf die Vergabekriterien. 
Zur Verbesserung der Fairness und Effizienz des Platzvergabeverfahrens empfiehlt die Sachverständigenkommis-
sion eine bundesweite Berichtspflicht der Träger hinsichtlich der Vergabekriterien sowie deren Umsetzung durch 
geeignete, von der jeweiligen Kommune zentral verwaltete Zuteilungssysteme. 
Da für alleinerziehende Eltern ein verlässliches Angebot an Kindertagesbetreuung von besonderer Bedeutung ist, 
haben Steinberg u. a. (2024) auch untersucht, inwieweit die Familienform bei der Vergabe von Betreuungsplätzen 
in Deutschland berücksichtigt wird. Recherchen zu lokalen Kriterienkatalogen anhand öffentlich zugänglicher 
Informationen sowie mehrere Einrichtungsleitungsbefragungen weisen darauf hin, dass der Alleinerziehendensta-
tus zumeist in Kombination mit einer nachgewiesenen Erwerbstätigkeit von einer Mehrheit der Leitungen berück-
sichtigt wird. Unter den häufigsten Kriterien wird dieser an dritter Stelle nach den Kriterien Alter des Kindes und 
Geschwisterkinder in der gleichen Einrichtung genannt. Allerdings variiert die Berücksichtigung des Alleinerzie-
hendenstatus deutlich zwischen den Bundesländern. Während in Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen von über 80 Prozent der Einrichtungen der Alleinerziehendenstatus als relevantes Vergabekriterium 
genannt wird, ist dies nur für etwa 40 Prozent der Einrichtungen in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen der 
Fall. Unklar ist, in welcher Weise die Einrichtungen berücksichtigen, inwiefern sich ein weiterer Elternteil sub-
stanziell an der Betreuung beteiligt. In Regionen mit einem hohen ungedeckten Bedarf, der durch den aktuellen 
Fachkräftemangel zusätzlich verstärkt wird, ist es unwahrscheinlich, dass der kontinuierliche Ausbau der Betreu-
ungsinfrastruktur den Bedarf in absehbarer Zeit vollständig decken wird. Aufgrund des besonderen Bedarfs von 
Alleinerziehenden und um die Bedeutung frühkindlicher Bildungs- und Betreuungsangebote für diese Gruppe 
adäquat zu berücksichtigen, sollte in diesen Regionen der Alleinerziehendenstatus als eigenständiges Kriterium 
zusätzlich zu anderen Faktoren wie Erwerbstätigkeit und Alter des Kindes berücksichtigt werden.  

4.3.3 Ungedeckte Betreuungsbedarfe zu Randzeiten und in Notsituationen 
Den Daten von KiBS 2022 zufolge nutzen alleinlebende Mütter und Stiefvaterfamilien die Kindertagesbetreuung 
im Durchschnitt zwei bis drei Stunden pro Woche länger als Kernfamilien. Die Unterschiede zwischen den Fa-
milienformen sind jedoch nur für Kinder unter drei Jahren statistisch signifikant (eigene Berechnungen, siehe 
Tabelle 4-5). KiBS 2021 zeigt zudem, dass sich alleinlebende Elternteile mit Kindern im Haushalt verglichen mit 
Paarfamilien häufiger einen Ganztagsplatz wünschen und sowohl in Ost- als auch Westdeutschland häufiger Pas-
sungenauigkeiten in den Betreuungszeiten berichten (Hubert u. a. 2023). 
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Tabelle 4-5: Durchschnittlicher Umfang der Kindertagesbetreuung pro Woche 2022 (Deutschland; 
in Stunden) 

 Kernfamilien Alleinerziehende Stiefvaterfamilien 

0- bis 6-Jährige 33 35* 34* 

N (Fallzahlen) 11.629 746 187 

Unter 3-Jährige 34 35 / 

N (Fallzahlen) 2.822 111 / 

3-Jährige bis Schuleintritt   32 35* 35* 

N (Fallzahlen) 8.807 635 164 

Anmerkung: Alle Angaben von Müttern. Angaben aus Zellbesetzungen von 50 oder weniger Fällen werden nicht ausgewiesen 
( / ). Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Anpassungsgewicht, welches nach Alter des Kindes, Bundesland und 
Betreuungsstatus kalibriert wurde (Variable gewicht).  
*  statistisch signifikante Unterschiede (auf mindestens dem 5-Prozent-Niveau) auf Basis linearer Regression (Kernfamilien 

als Referenzgruppe)  
Quelle: KiBS 2022 (Lippert u. a. 2024); eigene Berechnungen 

Im Jahr 2020 geben 22 Prozent der Kernfamilien, 34 Prozent der alleinlebenden Frauen mit Kindern und 31 Pro-
zent der Stiefvaterfamilien an, dass es Zeiten gibt, die sie durch ihren derzeit genutzten Betreuungsplatz nicht 
abdecken können (Tabelle 4-6). Zwischen 72 und 88 Prozent der Eltern in diesen drei Familienformen berichten 
von ungedeckten Bedarfen am Nachmittag. Zudem geben 36 Prozent der alleinlebenden Frauen mit Kindern und 
27 Prozent der Stiefvaterfamilien Betreuungsbedarf am Abend an, im Vergleich zu 22 Prozent der Kernfamilien 
(siehe Abbildung 4-4). 

Tabelle 4-6: Nicht abgedeckter Betreuungsbedarf 2022 (Deutschland; in Prozent) 

 Kernfamilien Alleinerziehende Stiefvaterfamilien 

Ja 22 34* 31 

Nein 78 66 69 

Insgesamt 100 100 100 

N (Fallzahlen) 5.881 840 275 

Anmerkung: Alle Angaben von Müttern. Frage: „Gibt es Zeiten, die Sie durch Ihren derzeit genutzten Betreuungsplatz nicht 
abdecken können?“. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Anpassungsgewicht, welches nach Alter des Kindes, Bun-
desland und Betreuungsstatus kalibriert wurde (Variable gewicht). 
*  statistisch signifikante Unterschiede (auf mindestens dem 5-Prozent-Niveau) auf Basis linearer Regression (Kernfamilien 

als Referenzgruppe). 
Quelle: KiBS 2022 (Lippert u. a. 2024); eigene Berechnungen 
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Abbildung 4-4: Zeitliche Verteilung der nicht abgedeckten Betreuungsbedarfe durch aktuellen 
Betreuungsplatz 2022 (Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: Alle Angaben von Müttern. Fallzahlen Kernfamilien: 2.691, Alleinerziehende: 256, Stiefvaterfamilien: 50. Die 
Berechnungen wurden gewichtet mit dem Anpassungsgewicht, welches nach Alter des Kindes, Bundesland und Betreuungs-
status kalibriert wurde (Variable gewicht). 
* statistisch signifikante Unterschiede (auf mindestens dem 5-Prozent-Niveau) auf Basis linearer Regression (Kernfamilien

als Referenzgruppe)
Quelle: KiBS 2022 (Lippert u. a. 2024); eigene Berechnungen 

Im Hinblick auf mögliche Verbesserungen in der Kindertagesbetreuung wünschen sich alleinlebende Frauen mit 
Kindern und Stiefvaterfamilien dementsprechend häufiger umfassendere Betreuungszeiten (siehe Tabelle 4-9). 
19 bzw. 30 Prozent der alleinlebenden Frauen mit Kindern melden „viel Bedarf“ an früheren Betreuungszeiten 
am Morgen bzw. längeren Betreuungszeiten am Nachmittag, während es bei den Kernfamilien 11 bzw. 22 Prozent 
sind. Eine frühere Betreuung am Morgen bzw. längere Betreuungszeiten am Nachmittag wünschen sich auch 16 
bzw. 32 Prozent der Stiefvaterfamilien (siehe Tabelle 4-9).  
Auch bei den Grundschulkindern gilt: Sowohl die Nutzung als auch der ungedeckte Bedarf an Nachmittagsbe-
treuung von alleinlebenden Frauen mit Kindern übersteigt den von Kernfamilien (siehe Tabelle 4-7). 83 Prozent 
der Kinder alleinlebender Frauen und 74 Prozent der Kinder in Stiefvaterfamilien besuchen eine Ganztagschule 
oder nutzen eine Nachmittagsbetreuung in einem Hort, bei Tageseltern oder sonstigen Einrichtungen; bei den 
Kindern aus Kernfamilien ist es die Hälfte (50 Prozent). Obwohl alleinlebende Frauen mit Kindern, die einen 
Betreuungsplatz haben, häufiger das Angebot einer Nachmittagsbetreuung nutzen, geben 30 Prozent an, dass die 
von ihnen genutzten Angebote ihren Betreuungsbedarf nicht vollständig decken (siehe Tabelle 4-7). In Kernfa-
milien bzw. Stiefvaterfamilien sind es nur 19 bzw. 21 Prozent. Der ungedeckte Bedarf liegt bei allen Familien-
formen am häufigsten am Nachmittag, aber auch morgens wünschen sich 27 Prozent der alleinlebenden Frauen 
mit Kind und 41 Prozent der Stiefvaterfamilien erweiterte Betreuungszeiten (siehe Abbildung 4-5). 
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Tabelle 4-7: Betreuungsbedarfe und -nutzung bei Grundschulkindern, nach Familienform 2022 
(Deutschland; in Prozent) 

Nutzung einer Betreuung in einer Ganztagsschule, Hort, Tagespflege oder sonstigen Einrichtung 

 Kernfamilien Alleinerziehende Stiefvaterfamilien 

Ja 50 83* 74* 

Nein 50 17* 26* 

Insgesamt 100 100 100 

N (Fallzahlen) 8.661 1.029 380 

Nicht abgedeckte Betreuungszeiten 

 Kernfamilien Alleinerziehende Stiefvaterfamilien 

Ja 19 30* 21 

Nein 81 70* 79 

Insgesamt 100 100 100 

N (Fallzahlen) 5.881 840 275 

Anmerkung: Alle Angaben von Müttern.  Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Anpassungsgewicht, welches nach 
Alter des Kindes, Bundesland und Betreuungsstatus kalibriert wurde (Variable gewicht). 
*  statistisch signifikante Unterschiede (auf mindestens dem 5-Prozent-Niveau) auf Basis linearer Regression (Kernfamilien 

als Referenzgruppe) 
Quelle: KiBS 2022 (Lippert u. a. 2024); eigene Berechnungen 
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Abbildung 4-5: Nicht abgedeckte Betreuungszeiten bei Grundschulkindern, nach Familienform 2022 
(Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: Alle Angaben von Müttern. Fallzahlen Kernfamilien: 1.050, Alleinerziehende: 248, Stiefvaterfamilien: 50. Die 
Berechnungen wurden gewichtet mit dem Anpassungsgewicht, welches nach Alter des Kindes, Bundesland und Betreuungs-
status kalibriert wurde (Variable gewicht). 
* statistisch signifikante Unterschiede (auf mindestens dem 5-Prozent-Niveau) auf Basis linearer Regression (Kernfamilien

als Referenzgruppe)
Quelle: KiBS 2022 (Lippert u. a. 2024); eigene Berechnungen 

Ein Rechtsanspruch auf Betreuung von Grundschulkindern besteht aktuell in den Ländern Brandenburg, Ham-
burg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mit dem Ganztagsförderungsgesetz vom 2. Oktober 2021 (BGBI. I S. 4602) 
wird ab dem Schuljahr 2026/2027 ein Rechtsanspruch auf acht Stunden an allen fünf Werktagen in der Woche 
deutschlandweit stufenweise beginnend mit Klasse 1 eingeführt. 2021 berichten deutschlandweit nur drei Prozent 
der Eltern von Grundschulkindern, dass sie trotz Bedarf keinen Betreuungsplatz für ihr Grundschulkind erhalten 
haben (Hüsken/Lippert/Kuger 2022). Vier Prozent der Eltern, deren Kind ein außerunterrichtliches Betreuungs-
angebot besucht, geben an, dass ihr Bedarf das Angebot um mehr als fünf Stunden pro Woche übersteigt (Hüs-
ken/Lippert/Kuger 2022). Vier von fünf Eltern, deren Kind in der Schulzeit ein Betreuungsangebot nutzt, äußern 
einen Bedarf an Betreuung auch in den Ferien. Während 2020 nur knapp ein Drittel der Eltern von Kindern vor 
der Einschulung angibt, ungedeckte Betreuungsbedarfe zu Randzeiten vor 7:15 Uhr morgens und nach 17 Uhr zu 
haben (Hubert/Anton/Kuger 2021), liegt der Bedarf für Grundschulkinder am späten Nachmittag bei 23 Prozent, 
wobei er auch in dieser Altersgruppe für alleinerziehende Eltern höher liegt. Berichte über eine mangelnde Pas-
sung der Betreuungszeiten stiegen vor allem bei Alleinerziehenden von 2020 auf 2021 weiter an (Hubert u. a. 
2023). Bei der Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder gibt es allerdings auch Eltern, die Bedarf anmelden, 
aber vorhandene Angebote nicht nutzen (Hüsken/Lippert/Kuger 2022). Noch verbreiteter (20 Prozent) ist dieses 
Phänomen bei der Ferienbetreuung (Hüsken/Lippert/Kuger 2022). Das könnte u. a. an einer mangelnden Passung 
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der Angebote bzw. ungenügender Qualität liegen, aufgrund der möglicherweise bevorzugt private Anbieter von 
Ferienbetreuungsangeboten und -camps gewählt werden, wenn die familiären finanziellen Ressourcen das zulas-
sen (Hüsken/Lippert/Kuger 2022). Die Konsequenz könnte eine soziale Segregation von Kindern sein, die die 
Nachmittags- und Ferienbetreuung nutzen. Dieses Risiko könnte durch staatliche Betreuungsangebote von höhe-
rer Qualität und verbesserte soziale Akzeptanz reduziert werden. 
Die Zufriedenheit mit der Betreuungssituation liegt bei alleinlebenden Frauen mit Kindern deutlich unter der von 
Paarfamilien. Während drei Viertel der Eltern aus Paarfamilien mit der Betreuungssituation weitgehend zufrieden 
sind, gilt dies nur für 58 Prozent der Alleinlebenden (BMFSFJ 2021c). Mehrere Längschnittstudien auf Basis des 
SOEP zeigten für verlängerte Schulstunden sowie den Ausbau der Ganztagesbetreuung für Schulkinder positive 
Effekte auf die Müttererwerbstätigkeit (Gambaro/Marcus/Peter 2019; Nemitz 2015; Shure 2019), während eine 
neuere Studie keine signifikanten Effekte berichtet (Dehos/Paul 2023). Eine zunehmende Nutzung von Ganzta-
gesbetreuungseinrichtungen ging bei alleinlebenden Frauen mit Kindern im Alter zwischen ein und sechs Jahren 
mit einer höheren Zufriedenheit mit der Kinderbetreuung und dem Familienleben einher (Schober/Stahl 2016). 
Gemeinsam mit den Befunden, dass Alleinlebende deutliche Verbesserungswünsche in Bezug auf Verlässlichkeit, 
Flexibilität und Ausweitung der Früh-, Nachmittags- und Abendbetreuungsangebote äußern, macht dies die Re-
levanz eines weiteren Ausbaus der Tagesbetreuungsangebote und Ganztagesschulen deutlich.  
Da die Verfügbarkeit von Kinderbetreuung langfristig und auch präventiv eine Wirkung mit Blick auf die Siche-
rung der Erwerbstätigkeit und die Reduktion von Armutsrisiken entfaltet (Zagel/van Lancker 2022) und dies vor 
allem durch vollzeitnahe Teilzeit oder Vollzeitbeschäftigung erreicht werden kann, bedarf es eines Rechtsan-
spruchs auf eine Ganztagsbetreuung. Der zeitliche Umfang sollte auch die durchschnittlichen Wegezeiten von 
und zu der Kinderbetreuung berücksichtigen. An Tagen, an denen die betroffenen Eltern die Kinder entweder zur 
Kinderbetreuung brachten oder abholten, betrugen ihre Wegezeiten pro Tag ca. 38 Minuten für Väter und 43 Mi-
nuten für Mütter und waren relativ ähnlich in städtischen wie ländlichen Regionen (siehe Tabelle 4-8). Dement-
sprechend empfiehlt die Kommission für alle Eltern mit Kindern ab dem Alter von einem Jahr bis zum Ende der 
Grundschule einen Rechtsanspruch auf acht Stunden Betreuung in einer Kindertageseinrichtung, Tagespflege 
oder Ganztagsschule an allen fünf Werktagen. Ein höherer Betreuungsumfang sollte in Abhängigkeit von Be-
darfskriterien gewährt werden.  

Tabelle 4-8: Durchschnittliche Zeitverwendung von Frauen und Männern mit Kindern unter 
18 Jahren im Haushalt für Wegezeiten von und zur Kinderbetreuung je Ausübungstag 
nach Geschlecht und Regionsgrundtyp 2022 (Deutschland; Mittelwerte in Stunden 
und Minuten)  

Frauen mit Kindern Männer mit Kindern 

Durchschnittliche Wegezeiten Kinderbetreuung  00:43 00:38 

Nach Regionsgrundtyp: 

Städtische Regionen 00:45 00:40 

Regionen mit Verdichtungsansätzen 00:41 00:37 

Ländliche Regionen 00:40 00:37 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2024j) basierend auf ZVE 2022: Sonderauswertung für das Bundesministerium für Fami-
lien, Senioren, Frauen und Jugend 

Speziell bei Kindern im Alter zwischen drei und sechs Jahren und bei Grundschulkindern gibt es signifikanten 
ungedeckten Bedarf an längeren bzw. flexibleren Betreuungszeiten zu den Randzeiten morgens, nachmittags und 
abends und teilweise auch am Wochenende. Bei Eltern mit einem asymmetrischen Betreuungsmodell sieht der 
Gesetzgeber für den Ausfall eines Elternteils in Notsituationen für Kinder unter 14 Jahren eine Betreuung und 
Versorgung im elterlichen Haushalt vor, wenn und solange es für das Wohl des Kindes erforderlich ist, falls 
Angebote der Förderung in einer Tageseinrichtung oder Tagespflege nicht ausreichen (§ 20 Absatz 2 SGB VIII). 
„Zwingende Gründe“ für solche Notsituationen sind Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Kur, Entbindung und andere 
Notfälle, aber nicht etwa die kurzfristige Aufnahme einer Berufstätigkeit, Fortbildung oder Umschulung. Es ist 
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jedoch nur eine Ermessensleistung, die aber im Regelfall zu gewähren ist. Im Fall einer Ablehnung hat der Leis-
tungsträger dementsprechend nachzuweisen, dass in diesem konkreten Einzelfall atypische Umstände vorliegen. 
Hilfe bei der Betreuung in Notsituationen wegen Ausfalls des oder der Alleinerziehenden als Betreuungsperson 
kann auch aufgrund sozialversicherungsrechtlicher Bestimmungen gewährt werden (von der Krankenversiche-
rung, § 38 SGB V, der Unfallversicherung, § 42 SGB VII, oder der gesetzlichen Rentenversicherung, § 29 
SGB VI). Die Leistung der Jugendhilfe ist nachrangig gegenüber den genannten sozialversicherungsrechtlichen 
Ansprüchen (§ 10 Absatz 1 Satz 1 SGB VIII).  
Über Umfang und Qualität dieser Hilfen, die Verfügbarkeit und den Grad der Inanspruchnahme liegen mit Aus-
nahme eines Modellprojekts des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) bisher kaum Untersu-
chungen vor. Dabei wurden ergänzende Kinderbetreuung, Notfallbetreuung und Beratung von Alleinerziehen-
denfamilien von 2014 bis 2017 evaluiert (VAMV 2017). Die Ergebnisse bestätigen, dass eine individuelle, fle-
xible und bedarfsdeckende ergänzende Kinderbetreuung mittelbar Erwerbschancen erhöht, zur Steigerung des 
Erwerbseinkommens, zur Stabilisierung des Haushaltseinkommens sowie zur Unabhängigkeit von sozialen 
Transferleistungen führen kann. Weitere positive Effekte zeigen sich bei der Zufriedenheit der Alleinerziehenden 
mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie mit ihrer finanziellen Situation. Überwiegend wurde die Kin-
derbetreuung nur für wenige, und größtenteils planbare, Stunden in der Woche benötigt. Daher konnte mit ver-
hältnismäßig geringem Aufwand und Mitteln eine signifikante Entlastung erreicht werden.   
Trotz diverser vom Bund geförderter Modellprojekte und Initiativen auf kommunaler Ebene (BMFSFJ 2017) gibt 
es bisher keine langfristige Aussicht auf eine verlässliche Betreuung für Kinder aller Altersgruppen zu Randzeiten 
und am Wochenende. Wünschenswert wäre, die Umsetzung bundesweit einheitlicher Regelungen, die z. B. durch 
Tageselternbetreuung die Betreuung in Kindertageseinrichtungen oder Grundschulen ergänzen und die Randzei-
ten abdecken, oder ein Gutscheinmodell für registrierte Tageseltern ähnlich den haushaltsnahen Dienstleistungen 
(siehe Kapitel 4.2.6). Die Sachverständigenkommission empfiehlt deshalb mit Nachdruck, die Anstrengungen zur 
Ausweitung der Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsplätzen und der Schulkindbetreuung auch für größere Stun-
denumfänge beizubehalten und Tagesbetreuungsangebote für flexible Bedarfe der Eltern zu Randzeiten und am 
Wochenende zu entwickeln und die dafür notwendigen Ressourcen auf der Ebene des Bundes, der Länder und der 
Kommunen bereitzustellen.  

4.4 Qualität und Verlässlichkeit 
Eine höhere Qualität der Tagesbetreuung erleichtert Eltern von Kleinkindern die Erwerbstätigkeit und Erhöhung 
ihrer Wochenarbeitszeit (Schober/Spiess 2015; Stahl/Schober 2020) und kann auch die soziale Akzeptanz dieser 
Betreuungsform für Kleinkinder fördern (Philipp u. a. 2024). Seit Einführung des Gesetzes zur Weiterentwick-
lung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 
(KiQuTG) zeigt eine Evaluationsstudie (Rönnau-Böse u. a. 2023), dass sich die Fachkraft-Kind-Relation in den 
betreffenden Bundesländern mit entsprechenden Maßnahmen tatsächlich verbessert hat. Da sich der Anteil ein-
schlägig qualifizierter pädagogischer Fachkräfte gemessen an der Gesamtzahl der Beschäftigten im Feld der Kin-
dertagesbetreuung leicht verringert hat, bedarf es weiterer Maßnahmen zur Gewinnung zusätzlicher pädagogi-
scher Fachkräfte aus dem In- und Ausland und zur Sicherung von bereits bestehendem Personal. Die Kommission 
empfiehlt eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, eine Vergütung der pädagogischen Fachkraftausbildungen 
ab Ausbildungsbeginn sowie eine verstärkte Rekrutierung ausländischer Fachkräfte durch schnellere und einfa-
chere Anerkennung. Der schulische Teil der Ausbildung sollte auch vergütet werden. Weiterbildungsperspektiven 
für die Fachkräfte müssen verbessert werden. Um die Rekrutierung aus dem Ausland zu vereinfachen, sollten 
ausländische Abschlüsse schneller und bundesweit einheitlich anerkannt werden, z. B. durch Digitalisierung des 
gesamten Prozesses, Ausbau des Ausländerzentralregisters zu einer digitalen Plattform und stärkere Spezialisie-
rung der Berufsanerkennungsstellen. Im Rahmen der „Gesamtstrategie Fachkräfte in Kitas und Ganztag“ des 
BMFSFJ fanden seit Februar 2023 bereits mehrere thematische Sitzungen unter Beteiligung von Bund, Ländern, 
Kommunen und Zivilgesellschaft statt, um kurz-, mittel- und langfristige Handlungsschritte zu erarbeiten. 
Um zu untersuchen, ob die Zufriedenheit mit der Qualität der Kindertagesbetreuung zwischen Familienformen 
variiert, vergleicht Tabelle 4-9 den subjektiven Verbesserungsbedarf von Eltern, die Kindertagesbetreuungsange-
bote nutzen, basierend auf KiBS-Daten aus den Jahren 2020 und 2022 (DJI-Kinderbetreuungsstudie 2020 und 
2022). Im Jahr 2020 äußern 24 Prozent der alleinlebenden Frauen mit Kindern viel Verbesserungsbedarf im Hin-
blick auf die Verlässlichkeit des Betreuungsangebots im Vergleich zu 17 Prozent der Kernfamilien. Dies ist nicht 
verwunderlich, da alleinlebende Frauen mit Kindern auch häufiger von Schwierigkeiten berichten, eine Betreu-
ungslösung zu finden, wenn die Einrichtung an einzelnen Tagen oder auch über mehrere Tage geschlossen ist. 
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Alleinlebende Frauen mit Kindern äußern auch etwas häufiger viel Verbesserungsbedarf in Bezug auf die sprach-
liche Förderung (29 Prozent), die Vorbereitung auf die Schule (32 Prozent) und das Eingehen auf die Bedürfnisse 
der Kinder (34 Prozent) in der Kindertagesbetreuung; bei den Kernfamilien sind dies jeweils nur 19, 22, und 
25 Prozent. Auch hinsichtlich der personellen Ausstattung sehen mehr alleinlebende Frauen mit Kindern und 
Mütter in Stiefvaterfamilien (je ca. 40 Prozent) einen größeren Verbesserungsbedarf als die Eltern in Kernfamilien 
(34 Prozent). Um die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Bezug auf Betreuungsqualitätsstrukturen 
zu erreichen, die nach wie vor deutlich zwischen Regionen und Bundesländern variieren, sind bundesweite Stan-
dards erforderlich (Rönnau-Böse u. a. 2023). Diese müssen die unterschiedlichen Ausgangslagen berücksichtigen, 
z. B. durch Übergangsregelungen. Die meisten über das KiQuTG angestoßenen Maßnahmen, speziell im Bereich 
des Personals oder der Gebührenentlastungen, bedürfen einer Verstetigung, da sie mit laufenden Kosten einher-
gehen. Da eine Verbesserung der personellen Ausstattung von hoher Relevanz für gute Arbeitsbedingungen und 
eine hohe Interaktionsqualität zwischen Kindern und Fachkräften ist und vor dem Hintergrund des Fachkräfte-
mangels verstärkter Aufmerksamkeit bedarf, empfiehlt die Kommission eine kontinuierliche Weiterführung der 
durch das KiQuTG angestoßenen Investitionen mit Fokus auf die Personalausstattung, bis bundesweit ähnliche 
Standards für gute Qualität erreicht sind.  

Tabelle 4-9: Verbesserungsbedarf in der Kindertagesbetreuung: Häufigkeit von „viel Bedarf“, 
nach Familienform 2020 und 2022 (Deutschland; in Prozent) 

 Kernfamilien Alleinerziehende Stiefvaterfamilien 

Frühere Betreuungszeiten am Morgen b 11 19* 16* 

Längere Betreuungszeiten am Nachmittag b 22 30* 32* 

Flexiblere Buchungszeiten a 24 27 32 

Mehr Außenaktivitäten und Ausflüge a 33 37 36 

Zusätzliche kreative/ künstlerische und musische Aktivitäten a 26 30 26 

Verlässlichkeit des Betreuungsangebots a 17 24* 23 

Kosten oder Elternbeiträge b 27 30 26 

Eingewöhnung neuer Kinder a 12 15 7 

Sprachliche Förderung der Kinder b 19 29* 28 

Vorbereitung auf die Schule a 22 32* 24 

Eingehen auf die Bedürfnisse meines Kindes b 25 34* 29 

Personelle Ausstattung a 34 40* 40 

Anmerkung: Alle Angaben von Müttern. Fallzahlen in KiBS 2022: Kernfamilien: 12.134 bis 12.212, Alleinerziehende: 
777 bis 787, Stiefvaterfamilien: 192 bis 194. Fallzahlen in KiBS 2020: Kernfamilien: 10.037 bis 15.890, Alleinerziehende: 
618 bis 906, Stiefvaterfamilien: 173 bis 225. Antwortmöglichkeiten waren: kein Bedarf (1), wenig Bedarf (2), viel Bedarf 
(3). Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Anpassungsgewicht, welches nach Alter des Kindes, Bundesland und Be-
treuungsstatus kalibriert wurde (Variable gewicht). 
*  statistisch signifikante Unterschiede (auf mindestens dem 5-Prozent-Niveau) auf Basis linearer Regression (Kernfamilien 

als Referenzgruppe) 
Quelle: KiBS 2020a (Lippert u. a. 2022), 2022b (Lippert u. a. 2024); eigene Berechnungen 

Von großer praktischer und finanzieller Bedeutung für allein- oder getrennt erziehende Eltern ist die Möglichkeit, 
dass Teilnahmebeiträge oder Gebühren für die Nutzung von Kindertagesbetreuung einkommensabhängig gestaf-
felt sind (§ 90 Absatz 3 SGB VIII). Sie können nach § 90 Absatz 4 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB 
VIII, Kinder- und Jugendhilfe) ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe über-
nommen werden, wenn die Belastung den Eltern nicht zuzumuten ist und die Förderung für die Entwicklung des 
Kindes erforderlich ist. Dies ist stets der Fall, wenn das Kind anderenfalls während der elterlichen Erwerbstätig-
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keit nicht betreut wäre (für detaillierte Ausführungen zum Zusammenspiel von Betreuungsangeboten und Ein-
gliederungsmaßnahmen siehe Kapitel 5.2.4). Arbeitssuchende hilfebedürftige Mütter und Väter kann das Jobcen-
ter durch kommunale Eingliederungsleistungen zur Betreuung minderjähriger Kinder unterstützen (§ 16a Num-
mer 1 SGB II121). Bedauerlicherweise handelt es sich dabei jedoch nur um eine Ermessensleistung, d. h., sie kann 
„erbracht werden“, muss aber nicht. Die Kommission empfiehlt, die Ermessensleistung, wonach arbeitssuchende 
hilfebedürftige Mütter und Väter vom Jobcenter durch Eingliederungsleistungen zur Betreuung minderjähriger 
Kinder unterstützt werden können (§ 16a Nummer 1 SGB II), in einen Rechtsanspruch umzuwandeln. 

4.5 Teilhabe an nicht-formalen Bildungs- und Freizeitangeboten 
Neben formalen Bildungs- und Betreuungsangeboten, z. B. in Kindertageseinrichtungen und Schulen nutzen Kin-
der bereits ab der frühen Kindheit auch sogenannte „nicht-formale Bildungs- und Freizeitangebote“. Unter nicht-
formaler Förderung bzw. Bildung wird beabsichtigtes und gezieltes Fördern und Lernen außerhalb klassischer 
Bildungs- und Betreuungsinstitutionen verstanden (Schober/Spiess 2012). Sie umfassen zum Beispiel sportliche, 
musische oder andere künstlerische Angebote und Eltern-Kind-Gruppen, die nicht wie Kindertageseinrichtungen 
der öffentlich geförderten Kinder- und Jugendhilfe zuzuordnen sind.  
Seit Einführung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) im Jahr 2011 besteht für Familien mit geringerem 
Einkommen Anspruch auf Geld- und Sachleistungen zur Förderung der Bildungsteilnahme z. B. für Schulaus-
flüge, Schulbedarfsausstattung, Mittagsverpflegung, Lernförderung und die Teilnahme an sozialen, sportlichen 
und kulturellen Aktivitäten. Mit den BuT-Leistungen steht pauschal ein monatlicher Betrag für soziale und kul-
turelle Aktivitäten wie etwa im Sportverein oder in der Musikschule in Höhe von 15 Euro zur Verfügung. Auf 
Basis der ersten Evaluation der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bartelheimer u. a. 2015) für den Zeitraum 
2012 bis 2014 zeigte sich, dass nur ca. 21 Prozent der anspruchsberechtigten Familien die Leistungen für sozio-
kulturelle Teilhabe beantragten. Die Mehrheit der Erstantragstellenden hatte die jeweiligen Angebote bereits vor 
der Antragstellung genutzt. Der Kenntnisstand bezüglich der BuT-Leistungen scheint generell hoch mit über 
90 Prozent der Haushalte mit Schulkindern, der Alleinerziehenden und der Haushalte mit SGB-II-Bezug. Die 
Inanspruchnahme der Leistungen war im Durchschnitt höher unter Kindern und Jugendlichen, die in Ostdeutsch-
land leben, in einem Haushalt mit besonders niedrigem Pro-Kopf-Einkommen oder mit einem alleinlebenden 
Elternteil aufwachsen. Seit der Reformierung der BuT-Leistungen im Jahr 2019 wurden die Berechtigungsbedin-
gungen, z. B. für Lernförderung, weniger restriktiv formuliert, wodurch vermutlich die Inanspruchnahme etwas 
gestiegen ist. Eine genaue Einschätzung der Wirkungen ist jedoch aufgrund mangelnder Statistiken nicht möglich. 
Die pauschalen Leistungen für die soziokulturelle Teilhabe nach § 28 Absatz 7 des Zweiten Buchs Sozialgesetz-
buch (SGB II, Grundsicherung für Arbeitssuchende) in Höhe von 15 Euro pro Monat bleiben jedoch weiterhin 
gravierend hinter dem zurück, was in Familien ohne Grundsicherungsbezug durchschnittlich für diese Bedarfe 
aufgewendet wird (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. 2020; Wrase/Allmendinger 2021). 
Zusätzlich wird auch die in manchen Kommunen relativ bürokratische Pflicht zur Antragstellung oder Auszah-
lung von Leistungen kritisiert (Bartelheimer u. a. 2015; Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. 
V. 2020).
Eine Untersuchung auf Basis des SOEP zeigt, dass Kinder, die mit einem Elternteil allein im Haushalt leben, 
sowohl in Ost- als auch Westdeutschland weniger häufig an nicht-formalen Bildungsangeboten teilnehmen als 
Kinder in Paarfamilien (Schober/Spiess 2012, 2013). Werden jedoch das im Durchschnitt geringere Haushalts-
einkommen und die höhere Wahrscheinlichkeit eines Sozialhilfebezugs berücksichtigt, ist der Unterschied nicht 
mehr statistisch signifikant. Das heißt, die häufig prekäre finanzielle Situation von alleinlebenden Eltern ist ein 
wichtiger Erklärungsfaktor für die geringere Inanspruchnahme nicht-formaler Bildungs- und Freizeitangebote der 
Kinder.  
Berechnungen auf Basis von AID:A 2019 zeigen ebenfalls, dass die Teilnahme an manchen nicht-formalen Bil-
dungsangeboten signifikant nach Familienform variiert (siehe Tabelle 4-10, Abbildung 4-6 und Abbildung 4-7). 
Die folgenden Analysen differenzieren wiederum zwischen alleinlebenden Frauen, die mit ihren Kindern im 
Haushalt leben und Stiefvaterfamilien und vergleichen diese mit Kernfamilien. Die erstgenannten Gruppen inklu-
dieren Kinder mit verschiedenen Betreuungsarrangements mit dem externen Elternteil. Aufgrund zu geringer 
Fallzahlen konnte die Übernachtungshäufigkeit bei einem externen Elternteil für beide Familienformen nicht se-
parat betrachtet werden. In Kernfamilien nahmen 59 Prozent der Kinder unter sechs Jahren im Jahr 2019 an nicht-
formalen Bildungs- und Freizeitaktivitäten wie z. B. Musikschule oder Sportgruppen teil, gegenüber 45 Prozent 
der Kinder in Haushalten mit alleinlebenden Frauen und 35 Prozent der Kinder in Stiefvaterfamilien (Tabelle 

121  SGB II i. d. F. vom 02.06.2021 (BGBI. I S. 1387), in Kraft getreten am 01. Januar 2022. 
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4-10). Während ca. die Hälfte der Kinder in Kernfamilien an Sportgruppen teilnimmt, trifft dies nur auf 38 Prozent 
der Kinder alleinlebender Frauen und auf 27 Prozent der Kinder in Stiefvaterfamilien zu (Abbildung 4-6). Auch 
Musikschulangebote werden häufiger von Kindern in Kernfamilien (18 Prozent) wahrgenommen als von Kindern 
alleinlebender Frauen (13 Prozent) oder Kindern in Stiefvaterfamilien (7 Prozent). Die dargestellten Unterschiede 
bleiben auch nach Berücksichtigung des Alters der Kinder oder des Bildungs- und Migrationshintergrundes der 
Mutter statistisch signifikant. Die Unterschiede zwischen Kindern aus Kernfamilien und Kindern in Haushalten 
von alleinlebenden Frauen verringern sich jedoch deutlich und sind oftmals nicht mehr statistisch signifikant, 
wenn das im Durchschnitt geringere Haushaltseinkommen miteinbezogen wird. Dies deutet auf die Relevanz der 
beschränkten finanziellen Ressourcen als Erklärung für die seltenere Teilnahme an nicht-formalen Freizeitaktivi-
täten hin. 

Tabelle 4-10: Teilnahme an nicht-formalen Bildungs- und Freizeitaktivitäten, nach Altersgruppe 
der Kinder und Familienform 2019 (Deutschland; in Prozent) 

 Kernfamilien Alleinerziehende Stiefvaterfamilien 

Kinder 0 bis 6 Jahre 59 45 35 

N (Fallzahlen) 1.722 181 169 

Kinder 12 bis 17 Jahre: in Vereinen 72 52 59 

N (Fallzahlen) 1.579 314 222 

Kinder 12 bis 17 Jahre: Schul-AGs  49 53 57 

N (Fallzahlen) 1.458 289 191 

Anmerkung: Kernfamilien sind Familien mit nur leiblichen oder Adoptivkindern. Analysen auf Kinderebene, das heißt. das 
Kind unter 18 Jahren in der entsprechenden Altersgruppe ist die Untersuchungseinheit. Die Angaben über Kinder 0 bis 6 Jahre 
wurden von der Residenz-Mutter gemacht. Die Angaben über Kinder 12 bis 17 Jahre wurden von den Kindern gemacht. Die 
Berechnungen wurden mit dem Designgewicht durchgeführt, das nach dem höchsten Schulabschluss im Haushalt kalibriert 
wurde (Variable calHH). 
Quelle: AID:A 2019 (Kuger u. a. 2020); eigene Berechnungen 
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Abbildung 4-6: Teilnahme von zwei- bis sechsjährigen Kindern an ausgewählten nicht-formalen 
Freizeitaktivitäten 2019 (Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: Kernfamilien sind Familien mit nur leiblichen oder Adoptivkindern. Analysen auf Kinderebene, das heißt das 
zwei- bis sechsjährige Kind ist die Untersuchungseinheit. Fragestellung: „Nimmt [Name des Kindes] an einer der folgenden 
Aktivitäten teil?“. „Andere Aktivitäten“ beinhaltet „Sprachkurs“ und „Malen für Kinder“. Die Angaben wurden von der Re-
sidenz-Mutter gemacht. Fallzahlen Kernfamilien: 1.723 bis 1.724, Alleinerziehende: 181, Stiefvaterfamilien: 169. Die Be-
rechnungen wurden mit dem Designgewicht durchgeführt, das nach dem höchsten Schulabschluss im Haushalt kalibriert 
wurde (Variable calHH). 
* statistisch signifikante Unterschiede (auf mindestens dem 5-Prozent-Niveau) auf Basis linearer Regression (Kernfamilien

als Referenzgruppe)
Quelle: AID:A 2019 (Kuger u. a. 2020); eigene Berechnungen 

Auch in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen zeigte sich für Kinder, die mit einer alleinlebenden Mutter oder 
in einer Stieffamilie aufwachsen, eine etwas geringere Wahrscheinlichkeit der Teilnahme an nicht-formalen Frei-
zeitaktivitäten in Vereinen, Verbänden oder anderen außerschulischen Organisationen als für Kinder aus Kernfa-
milien (siehe Tabelle 4-10 und Abbildung 4-7). Während 55 Prozent der Kinder in Kernfamilien in Vereinen 
sportlich aktiv waren, waren es bei den Kindern in Haushalten von alleinlebenden Frauen bzw. Stieffamilien nur 
38 bzw. 39 Prozent. Ähnliche Unterschiede zeigen sich auf niedrigerem Niveau auch bei der Teilnahme an musi-
kalischen und künstlerischen Aktivitäten.  
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Abbildung 4-7: Teilnahme von Kindern im Alter von 12 bis 17 Jahren an nicht-formalen 
Freizeitaktivitäten in Vereinen, Gruppen oder Verbänden nach Familienform 2019 
(Deutschland; in Prozent) 

 
Anmerkung: Kernfamilien sind Familien mit nur leiblichen oder Adoptivkindern.  Analysen auf Kinderebene, 12- bis 17jäh-
rige Kind stellen die Untersuchungseinheit dar. Fragestellung: „Sag mir bitte, ob Du in den folgenden Vereinen, Gruppen 
oder Verbänden aktiv bist. Es geht hier nicht um Mitgliedschaften, sondern um Deine aktive Teilnahme.“ „Sonstiger Ver-
ein/Gruppe“ beinhaltet „Heimat-, Bürger- oder Schützenverein“, „freiwillige Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, DLRG oder 
Ähnliches“, „Initiative oder Gruppe, die politische Themen aufgreift wie Umwelt, Frieden, Menschenrechte, Tierschutz oder 
andere soziale Probleme“ oder „anderer Verein oder Verband bzw. Initiative“. Die Angaben wurden vom Kind gemacht. 
Fallzahlen Kernfamilien: 1.578, Alleinerziehende: 314, Stiefvaterfamilien: 222. Die Berechnungen wurden mit dem Design-
gewicht durchgeführt, das nach dem höchsten Schulabschluss im Haushalt kalibriert wurde (Variable calHH). 
*  statistisch signifikante Unterschiede (auf mindestens dem 5-Prozent-Niveau) auf Basis linearer Regression (Kernfamilien 

als Referenzgruppe) 
Quelle: AID:A 2019 (Kuger u. a. 2020); eigene Berechnungen  

Bemerkenswerterweise unterscheiden sich Kinder der drei Familientypen nicht statistisch signifikant bezüglich 
der Teilnahme an Freizeitangeboten, die im Rahmen der Schule angeboten werden (siehe Tabelle 4-10 und Ab-
bildung 4-8). Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Hemmschwellen in Bezug auf Kosten, Beantragung 
einer Förderung und Organisation im Schulkontext geringer sind und dies eine stärkere Teilhabe ermöglicht. Auch 
der logistische Aufwand in Bezug auf Transport zu nicht-formalen Freizeitaktivitäten könnte ein Hindernis dar-
stellen. Aus diesem Grund empfiehlt die Kommission eine stärkere Verankerung sozialpädagogischer Angebote 
der non-formalen und informellen Bildung in Ganztagsschulen und Horten, d. h. Freizeit-, Kultur-, Sport-, Bewe-
gungs- und Lernaktivitäten. Damit sollten mehr Kinder mit diesen Angeboten erreicht werden, unabhängig von 
Familienform oder Familieneinkommen.  
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Für Kinder mit allein- oder getrennt erziehenden Eltern, die Sportvereine als System noch nicht (gut genug) ken-
nen, könnten Sportlotsinnen und -lotsen als Vertrauens- und Bezugspersonen fungieren. Durch persönliche Be-
gleitung und individuelle Unterstützung könnten diese dazu beitragen, die betreffenden Kinder in Bezug auf die 
Möglichkeiten einer Teilnahme an passenden sportlichen Vereinsaktivitäten zu beraten. Dazu bedarf es einer stär-
keren Sensibilisierung der Sportlotsinnen und -lotsen für die vielfältigen Situationen und Problemlagen von allein- 
und getrennt erziehenden Familien und einer gezielten Vernetzung von Jugendämtern, Schulen und Sportverei-
nen. Mit der zunehmenden Teilnahme an privaten Bildungs- und Freizeitangeboten am Nachmittag und während 
der Ferien (z. B. im Rahmen von Vereinen und privaten Anbietern von Camps) wird die steuerliche Absetzbarkeit 
im Rahmen der Sonderausgaben für Kinderbetreuung (gegenwärtig bis zu 4.000 Euro pro Jahr) für alle Eltern 
immer wichtiger. Bei der Rechnungslegung bedarf dies für Ferienbetreuung häufig einer separaten Aufteilung der 
Kosten auf Verpflegung und Kinderbetreuung. Die Kommission empfiehlt eine gezielte Informationsbereitstellung 
im Internet für Vereine oder andere außerschulische Organisationen, die Freizeitaktivitäten für Kinder anbieten, 
um für die komplexen Problemlagen von Kindern in allein- und getrennt erziehenden Familien zu sensibilisieren. 

Abbildung 4-8: Teilnahme von Kindern im Alter von 12 bis 17 Jahren an ausgewählten nicht-
formalen Freizeitaktivitäten innerhalb von schulischen Einrichtungen im Jahr 2019 
(Deutschland, in Prozent) 

Anmerkung: Kernfamilien sind Familien mit nur leiblichen oder Adoptivkindern. Fragestellung: „Nimmst Du an folgenden 
Angeboten in diesem Schuljahr teil?“. „Andere Angebote“ beinhaltet „Hausaufgabenhilfe /-betreuung“, „Fördergruppe/-un-
terricht“, „Zusatzkurse“, „andere Bildungsangebote“ und „andere Freizeitangebote“. Die Angaben wurden von 12- bis 17jäh-
rigen Kindern gemacht. Fallzahlen Kernfamilien: 1.452, Alleinerziehende: 285, Stiefvaterfamilien: 189. Die Berechnungen 
wurden mit dem Designgewicht durchgeführt, das nach dem höchsten Schulabschluss im Haushalt kalibriert wurde (Variable 
calHH). 
* statistisch signifikante Unterschiede (auf mindestens dem 5-Prozent-Niveau) auf Basis linearer Regression (Kernfamilien

als Referenzgruppe)
Quelle: AID:A 2019 (Kuger u. a. 2020); eigene Berechnungen 
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Einen weiteren Ansatzpunkt für eine Stärkung der Teilhabe aller Familien stellen Familienzentren dar. Sie sind 
gekennzeichnet durch eine erweiterte Familienorientierung, einen gezielten Sozialraumbezug und eine Stärkung 
der multiprofessionellen Kooperation (Stöbe-Blossey u. a. 2020). Fast alle Bundesländer haben in den letzten 15 
Jahren Landesprogramme zur Entwicklung und Etablierung von Familienzentren umgesetzt (Schlevogt 2021). 
Evaluationsstudien weisen auf zumeist positive Rückmeldungen von Eltern unterschiedlicher sozialer Gruppen 
hin. Sowohl die Bildungsangebote für Eltern und Kinder als auch die Vernetzungsmöglichkeiten für Eltern unter-
einander werden zumeist sehr positiv bewertet (Macsenaere/Wennmann 2015; Rauh/Bäcker 2021; Gese-
mann/Schwarze/Nentwig-Gesemann 2015). Ein zentraler Gelingensfaktor scheint jedoch der Auf- und Ausbau 
koordinierender Stellen zu sein, die eine Übersicht über die Angebote in einem Sozialraum gewinnen und behal-
ten, sich mit unterschiedlichsten Anbietern vernetzen und sich regelmäßig um die Anpassung der Angebote an 
den Bedarf der Bewohner:innen eines Quartiers bemühen. 

4.6 Familien mit Kindern mit Beeinträchtigungen  
Sowohl für Mütter in Paarfamilien als auch für alleinlebende Eltern stellt eine chronische Erkrankung oder Be-
hinderung eines oder mehrerer Kinder oft ein erhebliches Hemmnis dar, eine Erwerbstätigkeit mit der Betreuung 
in Einklang zu bringen. Im DJI-Survey AID:A 2019 berichten ca. sieben Prozent der Eltern, dass ihr Kind eine 
Behinderung oder Beeinträchtigung hat (siehe Abbildung 4-9). Für die Pflege und Versorgung von chronisch 
kranken und/oder behinderten Kindern sind zuvorderst ihre Eltern und hier zum weitaus größten Teil die Mütter 
verantwortlich (Schüle-Tschersich/Walper 2023; Unabhängiger Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
2019). Laut einer Expertise von Kofahl und Nickel (2023) bezogen 276.588 Kinder und Jugendliche unter 20 
Jahren am 31. Dezember 2021 Leistungen der Pflegeversicherung; dies entspricht sechs Prozent aller fünf Milli-
onen Pflegebedürftigen an diesem Stichtag. Praktisch alle dieser Kinder und Jugendlichen werden zu Hause ver-
sorgt, 87 Prozent von ihnen ausschließlich durch ihre Angehörigen, d. h. weit überwiegend durch ihre Eltern und 
ohne ambulante Pflegedienste.  

4.6.1 Problemlagen und Belastungen  
Pflegebedürftigkeit von Kindern weist im Vergleich mit pflegebedürftigen Erwachsenen oft einen höheren Kom-
plexitätsgrad auf, einerseits aufgrund weiterer Fürsorgepflichten und andererseits, weil die pflegenden Eltern 
meist in einem viel jüngeren erwerbsfähigen Alter, teilweise noch in der Ausbildungszeit (Kofahl/Lüdecke 2014), 
sind. Konflikte zwischen Anforderungen der Pflege der Kinder und der eigenen Erwerbstätigkeit führen häufig 
zu psychischen Belastungen, Stress und Abstrichen in der beruflichen Entwicklung und wirtschaftlichen Famili-
ensituation sowie zu einem erhöhten Trennungsrisiko (Kofahl/Lüdecke 2015; Kofahl/Nickel 2023). Während im 
Jahr 2019 zehn bzw. elf Prozent der Kinder in Haushalten mit alleinlebenden Frauen oder in Stiefvaterfamilien 
eine Beeinträchtigung hatten, traf dies auf nur sechs Prozent der Kinder in Kernfamilien zu (siehe Abbildung 4-9).  
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Abbildung 4-9: Anteil Kinder unter 18 Jahren mit Beeinträchtigung oder Behinderung nach 
Familienform 2019 (Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: Kernfamilien sind Familien mit nur leiblichen oder Adoptivkindern. Beeinträchtigung/Behinderung: „Hat 
[Name] eine Behinderung oder Beeinträchtigung? – ja/nein“. Fallzahlen Kernfamilien: 5.958, Alleinerziehende: 838, Stief-
vaterfamilien: 638, Insgesamt: 7.479. Die Berechnungen wurden mit dem Designgewicht durchgeführt, das nach dem höchs-
ten Schulabschluss im Haushalt kalibriert wurde (Variable calHH). 
Quelle: AID:A 2019 (Kuger u. a. 2020); eigene Berechnungen 

Auf Basis der im Jahr 2021 durchgeführten bundesweiten Online-Umfrage „Vereinbarkeit von Familie, Pflege 
und Beruf für Eltern mit einem pflegebedürftigen Kind“ (FamBer) (für Details siehe Kofahl/Nickel 2023), gaben 
69 bzw. 18 Prozent der alleinlebenden Eltern an, „manchmal“ bzw. „ständig“ Probleme im Berufsalltag zu haben, 
die die Pflegeaufgaben erschweren (Abbildung 4-10). In Paarfamilien waren es mit 64 (manchmal) und 13 Prozent 
(ständig) etwas weniger. Auf Basis weiterführender Analysen schienen aber vor allem ein geringeres Haushalts-
einkommen und ein jüngeres Alter des Kindes die wichtigsten Erklärungsfaktoren für häufigere Probleme zu sein. 
Unter den beruflichen Belastungen, die sich erschwerend auf die Pflege auswirkten, bestimmten hohe Arbeitsbe-
lastungen für fast zwei Drittel der Alleinlebenden den Alltag.  
Etwas über die Hälfte der alleinlebenden Frauen mit Kindern als auch der Mütter in Paarfamilien mussten auf-
grund der Beeinträchtigung des Kindes ihren Erwerbsumfang reduzieren, und ca. 20 Prozent haben ihre Erwerbs-
tätigkeit oder Ausbildung abgebrochen oder unterbrochen (siehe Abbildung 4-11). Aus diesem Grund machen 
sich vor allem alleinlebende Frauen mit Kindern häufig große Sorgen um die berufliche und wirtschaftliche Situ-
ation sowie die eigene Gesundheit. Zusätzlich zu 72 Prozent der Mütter, die sich um die Versorgung und Absi-
cherung ihres Kindes sorgen, macht sich etwa die Hälfte der alleinlebenden Frauen mit pflegebedürftigen Kindern 
große Sorgen um die eigene Gesundheit und die eigene Altersversorgung. 
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Mütter mit pflegebedürftigen Kindern berichten, zumeist unabhängig von der Familienform, ein deutlich gerin-
geres subjektives Wohlbefinden, geringere Zufriedenheit mit der eigenen Gesundheit, mit der Arbeit, mit dem 
Haushaltseinkommen und mit der Freizeit als andere Mütter. Nur die Zufriedenheit mit dem Haushaltseinkommen 
und mit der Gesundheit ist noch etwas geringer unter alleinlebenden Müttern mit pflegebedürftigen Kindern als 
bei Paarfamilien, was wahrscheinlich durch die noch größeren Herausforderungen in der Erwerbstätigkeit und in 
der pflegerischen Gesamtbelastung für alleinlebende Mütter mit pflegebedürftigen Kindern begründet liegt 
(Kofahl/Nickel 2023, Abbildung 4-10). Aus der Kombination all dieser Faktoren lässt sich der Schluss ziehen, 
dass alleinlebende Eltern von pflegebedürftigen und/oder behinderten Kindern einem nochmals signifikant höhe-
ren Armutsrisiko ausgesetzt sind als Eltern in Paarfamilien. Hinzu kommen gesundheitliche und psychische Be-
lastungen. 

Abbildung 4-10: Probleme im Berufsalltag, die die Pflegeaufgaben erschweren 2021 (Deutschland; 
in Prozent) 

Anmerkung: signifikanter Gruppenunterschied: p=0,015 (Mann-Whitney-U-Test). Fallzahlen Paarfamilien: 661, Alleinerzie-
hende: 112. 
Quelle: Kofahl/Nickel (2023) basierend auf FamBer 
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Abbildung 4-11: Veränderung der Arbeits-/Ausbildungszeit wegen der Beeinträchtigung des Kindes 
2021 (Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: nicht-signifikanter Gruppenunterschied: p=0,360 (Chi-Quadrat-Test). Fallzahlen Paarfamilien: 804, Alleinerzie-
hende: 142. 
Quelle: Kofahl/Nickel (2023) basierend auf FamBer 

4.6.2 Unterstützungsangebote und Leistungen für Familien mit Kindern mit Beeinträchtigun-
gen 

Über 70 Prozent der angestellten Beschäftigten mit pflegebedürftigen Kindern geben in der Studie „Vereinbarkeit 
von Familie, Pflege und Beruf für Eltern mit einem pflegebedürftigen Kind“ (FamBer) an, dass sie teilweise oder 
vollständige Unterstützung durch den Arbeitgeber und durch Kolleginnen und Kollegen erhielten (Kofahl/Nickel 
2023). In Bezug auf konkrete Unterstützungsangebote, die der Arbeitgeber bietet, unterscheiden sich alleinle-
bende Frauen mit pflegebedürftigen Kindern kaum von Müttern in Paarfamilien. Rund die Hälfte der befragten 
Mütter hat die Möglichkeit, sich kurzfristig in Notsituationen von der Arbeit freistellen zu lassen, Teile der Arbeit 
zu Hause zu erledigen oder profitiert von flexiblen Arbeits- und Pausenzeiten. Deutlich weniger Bereitschaft gab 
es von Seiten der Arbeitgeber trotz gesetzlicher Vorgaben bei der Gewährung eines längerfristigen unbezahlten 
Urlaubs bzw. Sonderurlaubs für Pflegeaufgaben oder hinsichtlich der Möglichkeit einer zeitlich begrenzten Teil-
zeitstelle (siehe Abbildung 4-12).  
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Abbildung 4-12: Unterstützungsangebote der Arbeitgeber 2021 (Deutschland; in Prozent) 

 
Anmerkung: Fallzahlen Paarfamilien: 590, Alleinerziehende: 103. Mehrfachnennungen möglich 
Quelle: Kofahl/Nickel (2023) basierend auf FamBer 

Für Familien und Kinder mit besonderen Pflegebedarfen gibt es eine Vielzahl von staatlichen Unterstützungs- 
und Entlastungsangeboten (für eine Übersicht, siehe Tabelle 4-11 und (Schüle-Tschersich/Walper 2023, S. 22f.). 
Bezüglich der Kenntnis von Unterstützungsangeboten existierten praktisch keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen alleinlebenden Müttern mit Kindern und Müttern in Paarfamilien (Tabelle 4-11). 
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Tabelle 4-11: Kenntnis und Nutzung von Unterstützungsangeboten 2021 (Deutschland; in Prozent) 

Kenntnis 

Freistellung von der Arbeit 

Paarfamilien Alleinerziehende p-Wert° N (Fallzahlen) 

Kurzfristig nach Pflegezeitgesetz  
(maximal 10 bzw. 20 Tage) (PflegeZG) 57 61 0,409 939 

Mittelfristig nach Pflegezeitgesetz  
(maximal 6 Monate) (PflegeZG)  50 46 0,397 931 

Langfristig nach Familienpflegezeitgesetz  
(Teilfreistellung maximal 2 Jahre) (FPfZG) 43 43 0,914 931 

Pflege/Therapie 

Paarfamilien Alleinerziehende p-Wert° N (Fallzahlen) 

Häusliche Krankenpflege oder Haushaltshilfe (§ 37/38 SGB V) 83 81 0,609 937 

Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI) 
oder Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI)  95 94 0,776 939 

Familienentlastende oder familienunterstützende Dienste (FeD/FuD)  
(SGB XI § 45b) 73 73 0,927 941 

Frühförderung (§ 10 SGB VIII; § 46 SGB IX) 90 81 0,004* 933 

Finanzielle Unterstützung 

Paarfamilien Alleinerziehende p-Wert° N (Fallzahlen) 

Pflegegeld oder Pflegesachleistungen (Pflegeversicherung) 98 95 0,111 940 

Krankengeld bei Erkrankung des Kindes (10 bzw. 20 Tage pro Jahr) 90 89 0,888 938 

Pflegeunterstützungsgeld (bis zu 10 Tage) (§ 44a SGB XI) 23 25 0,698 941 

Hilfe zur Pflege (Sozialhilfe §§ 61 bis 66 SGB XII) 25 27 0,480 943 

Entlastungsleistung für häusliche Pflege (125 Euro pro Monat) 83 82 0,744 940 

Beratung 

Paarfamilien Alleinerziehende p-Wert° N (Fallzahlen) 

Beratungsangebote durch die Pflegekasse  71 69 0,610 942 

Pflegekurse für Angehörige  63 62 0,683 942 

Pflegestützpunkte  53 59 0,201 940 

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)  39 36 0,391 940 

Selbsthilfegruppe oder Eltern-Initiative 83 83 0,863 942 

Behinderten- oder Gleichstellungsbeauftragte 61 63 0,686 941 
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Nutzung 

Freistellung von der Arbeit 

 Paarfamilien Alleinerziehende p-Wert° N (Fallzahlen) 

Kurzfristig nach Pflegezeitgesetz  
(maximal 10 bzw. 20 Tage) (PflegeZG)  8 12 0,129 939 

Mittelfristig nach Pflegezeitgesetz  
(maximal 6 Monate) (PflegeZG)  2 3 0,726 931 

Langfristig nach Familienpflegezeitgesetz  
(Teilfreistellung maximal 2 Jahre) (FPfZG)  2 3 0,737 931 

Pflege/Therapie 

 Paarfamilien Alleinerziehende p-Wert° N (Fallzahlen) 

Häusliche Krankenpflege oder Haushaltshilfe (§§ 37 und 38 SGB V) 32 31 0,675 937 

Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI)  
oder Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI)  66 72 0,164 939 

Familienentlastende oder familienunterstützende Dienste (FeD/FuD)  
(SGB XI § 45b) 33 35 0,577 941 

Frühförderung (§ 10 SGB VIII; § 46 SGB IX) 62 56 0,133 933 

Finanzielle Unterstützung 

 Paarfamilien Alleinerziehende p-Wert° N (Fallzahlen) 

Pflegegeld oder Pflegesachleistungen (Pflegeversicherung) 90 90 0,938 940 

Krankengeld bei Erkrankung des Kindes (10 bzw. 20 Tage pro Jahr) 49 49 0,860 938 

Pflegeunterstützungsgeld (bis zu 10 Tage) (§ 44a SGB XI) 3 4 0,931 941 

Hilfe zur Pflege (Sozialhilfe §§ 61 bis 66 SGB XII) 3 6 0,021* 943 

Entlastungsleistung für häusliche Pflege (125 Euro pro Monat) 56 52 0,351 940 

Beratung 

 Paarfamilien Alleinerziehende p-Wert° N (Fallzahlen) 

Beratungsangebote durch die Pflegekasse  44 44 0,870 942 

Pflegekurse für Angehörige  9 11 0,540 942 

Pflegestützpunkte  15 22 0,031* 940 

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)  15 13 0,456 940 

Selbsthilfegruppe oder Eltern-Initiative 58 53 0,273 942 

Behinderten- oder Gleichstellungsbeauftragte 13 21 0,014* 941 

Anmerkung: ° Chi-Quadrat-Test 
*  statistisch signifikante Unterschiede (auf mindestens dem 5-Prozent-Niveau) 
Quelle: Kofahl/Nickel (2023) basierend auf FamBer 
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Auch die Nutzungshäufigkeit der meisten Unterstützungsangebote ist ähnlich. Nur Hilfe zur Pflege, Pflegestütz-
punkte und Behinderten- oder Gleichstellungsbeauftragte werden häufiger von alleinlebenden Frauen mit Kind 
genutzt bzw. konsultiert. Insgesamt fallen die Unterschiede zwischen alleinlebenden Frauen mit Kind und Paarfa-
milien jedoch kaum ins Gewicht. Der wichtigste Faktor für die bessere Informiertheit sowie die stärkere Nutzung 
ist der Pflegebedarf des Kindes (Kofahl/Nickel 2023). Explizit für Erwerbstätige existieren gesetzliche Möglich-
keiten zur Freistellung von beruflichen Tätigkeiten, sofern es die Pflege des Kindes erfordert. 43 bis 61 Prozent 
der alleinlebenden Frauen mit Kindern kennen diese auch; genutzt werden sie jedoch nur von den wenigsten 
Familien (siehe Tabelle 4-11). 
Auf die Frage, welche Unterstützungsmaßnahmen sich (alleinlebende) Mütter für die Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf wünschen würden, wurden von berufstätigen Müttern häufig flexible Arbeitszeiten, temporäre Teil-
zeitmöglichkeiten und Freistellungen genannt. Die EU-Vereinbarkeitsrichtlinie (RL 2019/1158/EU) verlangt von 
den Mitgliedstaaten zu beurteilen, „ob die Zugangsbedingungen und Modalitäten für die Wahrnehmung des 
Rechts auf Vaterschaftsurlaub, Urlaub für pflegende Angehörige und flexible Arbeitsregelungen an den besonde-
ren Bedarf von etwa alleinerziehenden Elternteilen, Adoptiveltern, Eltern mit Behinderungen, Eltern von Kindern 
mit Behinderungen oder einer chronischen Erkrankung oder Eltern in einer besonderen Lage wie etwa nach einer 
Mehrlingsgeburt oder einer Frühgeburt angepasst werden sollten“ (Erwägungsgrund Nr. 37). Im deutschen Ar-
beitsrecht gibt es bisher nur vereinzelte Regelungen, die diese Vorgaben umsetzen, wie z. B. eine von acht auf 
zwölf Wochen verlängerte Mutterschutzfrist nach der Geburt eines Kindes mit Behinderung. Daher sollten die 
besonderen Belange der schutzwürdigen Gruppe der sorgenden Eltern mit pflegebedürftigen bei der innerstaatli-
chen Gesetzgebung verstärkt berücksichtigt werden, indem einerseits größere Spielräume bei der Inanspruch-
nahme von Teilzeit, eine familiengerechte Lage der Arbeitszeit und des Arbeitsortes eingeräumt werden und an-
dererseits das Verbot der assoziierten Diskriminierung verankert wird. Das Recht auf Teilzeit gem. § 8 TzBfG 
könnte in einen Anspruch auf Teilzeit gem. § 8 Absatz 4 TzBfG zugunsten sämtlicher Personen, die Sorge und 
Pflege leisten (vgl. § 15 Absatz 1, 1a BEEG und § 7 Absatz 3 PflegeZG) geändert werden. Wie bereits in Kapi-
tel 4.2 erläutert, empfiehlt die Kommission, dass Rechte zur Veränderung der Lage der Arbeitszeit und des Ar-
beitsortes bzw. die Möglichkeit von mobilem Arbeiten in das TzBfG bzw. BGB integriert werden sollten. Die 
rechtliche Position von sorgenden Eltern mit pflegebedürftigen Kindern sollte gestärkt werden, indem nur drin-
gende betriebliche Gründe (vergleichbar § 15 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4 BEEG) entgegengehalten werden kön-
nen. 
Für eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf wünschen sich Mütter mit pflegebedürftigen Kindern darüber 
hinaus häufig professionelle und zuverlässige Betreuungsangebote, die sie besser entlasten und unterstützen 
(Kofahl/Nickel 2023, Tabelle 6). Eine Vielzahl von Müttern formulieren Wünsche nach einer Haushaltshilfe und 
flexibleren Betreuungsmöglichkeiten, auf die auch kurzfristig zurückgegriffen werden kann, sowie finanzielle 
Entlastungen. Die Kommission bestärkt daher die bereits in Kapitel 4.2.6 und 4.3.3 formulierten Empfehlungen 
der Einführung eines Gutscheinmodells für haushaltsnahe Dienstleistungen, die Ausweitung flexibler Betreuungs-
angebote und die Aufwertung der pädagogischen Ausbildungsberufe sowie die verstärkte Rekrutierung von Pfle-
gefachkräften, um dem akuten Fachkräftemangel entgegenzuwirken.  
Insgesamt gelingt es nach eigener Einschätzung nur 37 Prozent der Alleinlebenden, den „Dschungel“ der Unter-
stützungsangebote „sehr gut“ oder „gut“ zu kennen und wahrzunehmen (Kofahl/Nickel 2023, Abbildung 7). Die 
Kommission empfiehlt sowohl zielgerichtetere, gebündelte und qualitätsgeprüfte Informationen über Hilfs- und 
Unterstützungsangebote für alle Mütter mit Kindern mit Beeinträchtigungen z. B. über ein entsprechendes On-
line-Informationsangebot als auch eine individuelle Beratung in Form eines qualifizierten Fallmanagements. In 
Deutschland haben viele der Anlaufstellen wie z. B. Pflegestützpunkte einen Fokus auf der Pflege erwachsener 
und älterer Personen. Es existieren kaum Anlaufstellen für die Bedarfe von Familien mit pflegebedürftigen 
und/oder behinderten Kindern, die hinreichend und umfassend für die komplexen Bedarfe dieser Familien quali-
fiziert sind. Es wird empfohlen, eine bis vier hochqualifizierte Anlaufstellen pro Bundesland einzurichten, denn 
eine kompetente, gebündelte Qualität ist für die Eltern hilfreicher als flächendeckende, aber inhaltlich unzu-
reichende Kleinlösungen. 
Erschwerend für die Inanspruchnahme von Hilfen scheint der hohe Verwaltungsaufwand zu sein (Kofahl/Nickel 
2023). Auch frühere Studien weisen darauf hin, dass insbesondere Eltern mit geringem Einkommen ihnen zu-
stehende Leistungen wegen des administrativen Aufwands nicht beantragt bzw. eingefordert hatten (Kofahl/Lü-
decke 2015). In Übereinstimmung mit dem Koalitionsvertrag vom 24. November 2021 (SPD/ Bündnis 90/Die 
Grünen/ FDP 2021) empfiehlt die Kommission den Abbau bürokratischer Hürden durch Verschlankung der An-
tragsprozesse und Verwendung einfacher Sprache. Dadurch sollte es Eltern mit Kindern mit Beeinträchtigungen 
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einfacher gemacht werden, die verschiedenen Angebote zur Familienentlastung zu nutzen und damit eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf zu erreichen.  

4.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen  
Um die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben in allen Familienkonstellationen während der Phasen, in 
denen Eltern ihren Sorgepflichten nachkommen, zu unterstützen, bedarf es verstärkter Anstrengungen zur Flexi-
bilisierung der Arbeitskultur durch Rechte auf eine zeitlich und örtlich vereinbarkeitsfreundliche Arbeitsorgani-
sation und einen Benachteiligungsschutz für jene, die diese Rechte in Anspruch nehmen. Durch Anpassungen in 
der Ausgestaltung des Elterngeldes sowie breitgestreute Informationen zu den längerfristigen Folgen einer ge-
schlechtsspezifischen Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit, auch im Falle einer Trennung oder Scheidung, 
sollten weitere Anreize für eine Ausweitung der Erwerbsbeteiligung von Müttern und des Engagements von Vä-
tern in der Familienarbeit gesetzt werden. 
Verstärkte Anstrengungen für den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung verbunden mit dem Ziel eines 
Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung sollte den Bedürfnissen aller Familienformen in Bezug auf längere Öff-
nungszeiten und Betreuungsangebote zu Randzeiten für Kinder vor der Einschulung und Grundschulkinder ge-
recht werden. Transparenz und Effizienz der Platzvergabesysteme bedürfen einer dringenden Verbesserung. Die 
Betreuungsangebote der Kindertagesbetreuung sollten ergänzt werden durch staatliche Maßnahmen zur Steige-
rung des Angebots und der Nachfrage haushaltsnaher Dienstleistungen, die Entlastung vor allem für alleinlebende 
Eltern und Eltern mit Kindern mit Beeinträchtigungen bringen. Eine stärkere Verankerung sozialpädagogischer 
Förderung inklusive Lernförderung und soziokultureller Aktivitäten in Ganztagsschulen oder Ganztagsbetreu-
ungsangeboten sowie spezifische Informationen zur Sensibilisierung von Vereinen sollten speziell Kindern mit 
einkommensschwachen allein- und getrennt erziehenden Eltern die Teilnahme an solchen Angeboten erleichtern. 
Über diese Maßnahmen hinausgehend bedarf es für Eltern mit Kindern mit Beeinträchtigungen Verbesserungen 
mittels zielgerichteter, gebündelter und qualitätsgeprüfter Informations- und Beratungsangebote zu Hilfs- und 
Unterstützungsmaßnahmen sowie eines Abbaus bürokratischer Hürden bei deren Inanspruchnahme. 
Die Mehrheit dieser empfohlenen Maßnahmen richtet sich an alle Eltern mit Sorgeverpflichtungen und nicht spe-
zifisch an allein- oder getrennt erziehende Eltern. Staatliche Unterstützung z. B. in der Kinderbetreuung und Ar-
beitsorganisation beeinflusst die gewählten Betreuungsarrangements entscheidend und mit kurz- und langfristigen 
ökonomischen und sozialen Konsequenzen für Eltern, Kinder und die Gesellschaft. Der Grundstein für eine part-
nerschaftliche Aufteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit sollte durch eine effektive Informationspolitik bereits vor 
der Elternschaft gelegt werden. Diese breiteren Maßnahmen sollten ergänzt werden durch die gezielte Stärkung 
der Informationsangebote und Rechte von Eltern mit besonderen Bedarfen wie alleinerziehenden Eltern generell, 
aber besonders alleinerziehenden Eltern mit Kindern mit Beeinträchtigungen, die die Komplexität der Bedarfe 
dieser Familien adäquat berücksichtigen.  
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5 Qualifikation und Arbeitsmarkt 
In diesem Kapitel werden die Bedingungen von allein- und, wo möglich, getrennt erziehenden Eltern für die 
Teilhabe an Qualifikation und Erwerbstätigkeit näher beleuchtet, denn neben einer verlässlichen Betreuungsinf-
rastruktur als Grundvoraussetzung bedarf es für diese Eltern, insbesondere, wenn sie sehr jung sind, besonderer 
Anstrengungen, um ihre Teilhabechancen am Arbeitsmarkt und damit ihre längerfristige ökonomische Eigenstän-
digkeit zu stärken. Ein Großteil der diesem Kapitel zugrunde liegenden Statistiken und empirischen Studien be-
richtet von alleinerziehenden Müttern. Die Zielgruppen der alleinerziehenden Väter, der Getrennterziehenden und 
der Nicht-Residenz-Eltern sind in den verwendeten Sekundärdatensätzen meist nicht beobachtbar, sodass es an 
entsprechenden empirischen Befunden für diese Zielgruppen mangelt. Im Folgenden wird daher im Bereich der 
empirischen Befunde zumeist bewusst von Alleinerziehenden und im Femininum gesprochen, wo auch nur Aus-
sagen für (weibliche) Alleinerziehende im Sinne von „alleinlebend mit Kindern“ getroffen werden können. Wo 
immer möglich – dies ist bei den selbst erhobenen Daten sowie im Bereich der aus den empirischen Befunden 
abgeleiteten Schlussfolgerungen der Fall – wird die Situation getrennt erziehender Eltern sowie von Nicht-Resi-
denz-Eltern explizit aufgegriffen, denn auch für diese Personengruppen zu sensibilisieren, ist eines der Kernan-
liegen dieses Familienberichts. 
In diesem Kapitel wird, nach einer Darstellung des Bildungsstandes und der Erwerbsteilhabe von Alleinerziehen-
den im ersten Unterkapitel 5.1, zunächst genauer auf die Situation der Teilgruppe Alleinerziehender eingegangen, 
die SGB-II-Leistungen bezieht, bevor Erwerbsvoraussetzungen für die Gesamtgruppe allein und getrennt erzie-
hender Eltern diskutiert werden, zu denen neben der Kindertagesbetreuung auch die Möglichkeit von Teilzeitaus-
bildungen zählt (Kapitel 5.2). Im Anschluss werden kurz die Erkenntnisse zu Fort- und Weiterbildungen für und 
von Alleinerziehenden (Kapitel 5.3) thematisiert, um in Kapitel 5.4 ausführlich die Jobcenterbetreuung und -be-
ratung von Alleinerziehenden zu betrachten, sowohl aus Perspektive der Jobcenter wie aus Perspektive der Kli-
ent:innen. Außerdem werden die Maßnahmen beschrieben, an denen sie teilnehmen, und es wird zudem erläutert, 
wie deren Beschäftigungswirkungen sind. In Kapitel 5.5 werden schließlich die Perspektiven anderer Akteur:in-
nen, wie beispielsweise die der Betriebe und der Weiterbildungsträger, zur Sprache gebracht.  

5.1 Bildungsabschluss und Erwerbsteilhabe von Alleinerziehenden 
5.1.1 Bildungsabschluss  
Alleinerziehende stehen im Arbeitsmarkt nicht nur wegen der Vereinbarkeitsproblematik vor besonderen Heraus-
forderungen; sie haben im Durchschnitt auch eine geringere Bildung als Eltern in Paarfamilien. Diese Erkenntnis 
basiert auf Basis der Daten des Mikrozensus 2021, welche zeigen, dass alleinlebende Eltern mit Kindern häufiger 
über einen niedrigen und seltener über einen hohen Bildungsabschluss verfügen als Personen in Paarfamilien mit 
Kindern (Abbildung 5-1). So beträgt beispielsweise der Anteil der Personen ohne berufsbildenden Abschluss 
(niedriger Bildungsstand) unter alleinlebenden Frauen und Männern mit Kindern 26 Prozent, unter Frauen und 
Männern in Paarhaushalten mit Kindern hingegen 21 bzw. 20 Prozent. Während über ein Viertel der Personen in 
Paarfamilien mit Kindern über einen Hochschulabschluss verfügen, gilt dies nur für knapp ein Fünftel der allein-
lebenden Männern und Frauen mit Kindern. Daraus ergibt sich, dass der Anteil alleinlebender Frauen und Män-
nern mit Kindern, die über mindestens mittlere Bildung verfügen und somit gemeinhin zu den Fachkräften zählen, 
niedriger ist als bei Frauen und Männern in Paarhaushalten mit Kindern. Die Unterschiede zwischen Frauen und 
Männern sind insgesamt gering, sowohl bei den Alleinlebenden mit Kindern als auch bei den Paarfamilien mit 
Kindern. 
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Abbildung 5-1: Höchster erreichter berufsbildender Abschluss von Frauen und Männern nach 
Familienform mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt 2021 (Deutschland; 
in Prozent) 

Anmerkung: Personen, die sich aktuell in Ausbildung befinden, unabhängig davon, ob sie schon einen Abschluss haben, sind 
der Kategorie „In Ausbildung“ zugewiesen. Fallzahlen von alleinlebenden Frauen mit Kindern: 9.179, alleinlebende Männer 
mit Kindern: 1.550, Frauen in Paarhaushalten mit Kindern: 48.306, Männer in Paarhaushalten mit Kindern: 48.113. Die Be-
rechnungen wurden gewichtet mit dem Standardhochrechnungsfaktor Quartal (Variable EF951). 
Quelle: SUF-Mikrozensus 2021 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2024); eigene 
Berechnungen  

Bei einer Unterscheidung der Qualifikationen von Frauen mit Kindern mit und ohne Bezug von SGB-II-Leistun-
gen (aktuell Bürgergeld)122 zeigt sich ein differenzierteres Muster (Abbildung 5-2)123: Markant sind der deutlich 
höhere Anteil der Frauen ohne berufsbildenden Abschluss und die entsprechend niedrigeren Anteile mittlerer und 
hoher Bildung unter Frauen im ALG-II-Bezug im Vergleich mit Frauen ohne ALG-II-Bezug. Dies gilt für beide 
Lebensformen. So weist unter leistungsbeziehenden alleinlebenden Frauen mit Kindern rund die Hälfte keinen 
beruflichen Bildungsabschluss auf; unter den leistungsbeziehenden Frauen in Paarhaushalten mit Kindern gilt 

122  Die empirische Datenbasis dieses Kapitels bezieht sich zum größten Teil auf die Zeit vor Einführung des Bürgergeldes zum 1. Januar 
2023. Die Vorgängerleistung des Bürgergeldes hieß Arbeitslosengeld II, kurz ALG II. Da das Bürgergeld der Sicherung des Lebensun-
terhalts innerhalb der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II dient, werden die Begriffe Bürgergeldbezug, 
ALG-II-Bezug und SGB-II-Bezug hier synonym verwendet. 

123  Abbildung 5-2 sowie Tabelle 5-1 weisen nur Zahlen bis 2019 aus, da der Transferbezug im Jahr 2021 nur im Rahmen der SILC-Unter-
stichprobe erhoben wurde. Diese umfasst lediglich zwölf Prozent der befragten Personen in der gesamten SUF-Mikrozensus-Stichprobe. 
Zudem wurde der Transferbezug darin nur für das Vorjahr 2020 abgefragt und kann damit nicht aussagekräftig ins Verhältnis zu den 
vorliegenden Angaben zum Bildungsniveau (siehe Abbildung 5-2) und der bisherigen Erwerbstätigkeit (siehe Tabelle 5-1) mit Bezug 
auf das Jahr 2021 gesetzt werden. 
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dies sogar für mehr als zwei Drittel. Damit sind sich Frauen ohne Leistungsbezug insgesamt viel ähnlicher, ob 
alleinlebend mit Kindern oder in Paarfamilien mit Kindern, als Frauen mit Kindern im ALG-II-Bezug. 

Abbildung 5-2: Höchster erreichter berufsbildender Abschluss von Frauen nach Leistungsbezug und 
Familienform mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt 2019 (Deutschland; 
in Prozent) 

Anmerkung: Personen, die sich aktuell in Ausbildung befinden, unabhängig davon, ob sie schon einen Abschluss haben, sind 
der Kategorie "In Ausbildung" zu gewiesen. Fallzahlen von alleinlebenden Frauen mit Kindern: 7.920, Frauen in Paarhaus-
halten mit Kindern: 38.991. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Standardhochrechnungsfaktor Quartal (Variable 
EF951). 
Quelle: SUF-Mikrozensus 2019 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2022b); eigene 
Berechnungen 

5.1.2 Erwerbserfahrung 
Außer in der formalen Qualifikation, das heißt im Bildungsabschluss, unterscheiden sich Personen mit und ohne 
SGB-II-Leistungsbezug auch in ihrer Erwerbserfahrung als weiterer Qualifikationskomponente, die die Arbeits-
marktressourcen der Personen beschreibt. Die Erwerbserfahrung gibt das sogenannte Humankapital einer Person 
an, das durch ihre Erwerbstätigkeit erworben wurde (training on the job). Wie aus Tabelle 5-1 ersichtlich ist, 
waren fast alle Frauen mit Kindern ohne Leistungsbezug schon einmal erwerbstätig und damit häufiger ins Be-
rufsleben eingebunden als leistungsbeziehende Frauen mit Kindern. Allerdings ist der Unterschied innerhalb der 
Gruppe der in Paarfamilien lebenden Frauen mit Kindern mit 94 Prozent im Vergleich zu 55 Prozent deutlich 
ausgeprägter als unter den alleinlebenden Frauen mit Kindern (97 Prozent verglichen mit 81 Prozent). SGB-II 
bzw. ALG-II-beziehende Frauen mit Kindern haben eine rund 27 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit, je-
mals erwerbstätig gewesen zu sein, wenn sie allein mit Kindern leben, als Frauen in Paarhaushalten mit Kindern. 
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Bei den Frauen mit Kindern ohne Leistungsbezug beträgt die Differenz nur knapp 4 Prozentpunkte. Ob leistungs-
beziehend oder nicht, alleinlebende Frauen mit Kindern verfügen über eine höhere Erwerbserfahrung als die be-
treffenden Frauen in Paarhaushalten mit Kindern. Somit ergibt sich hier also ein umgekehrtes Bild im Vergleich 
zum Bildungsstand: Alleinlebende Frauen mit Kindern weisen im Vergleich mit Frauen in Paarfamilien mit Kin-
dern im Durchschnitt eine niedrigere formale Qualifikation, aber eine höhere Erwerbserfahrung auf – zumindest 
in der Form, dass sie überhaupt schon einmal erwerbstätig waren. Art, Umfang und Dauer der Erwerbstätigkeit 
sind hier jedoch nicht erfasst. 

Tabelle 5-1: Erwerbserfahrung von Frauen mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt nach 
Lebensform und ALG-II-Bezug 2019 (Deutschland; in Prozent) 

Alleinlebende Frauen mit Kindern 

Jemals erwerbstätig gewesen? Mit ALG-II-Bezug Ohne ALG-II-Bezug 

Ja 81 97 

Nein 19 3 

Insgesamt 100 100 

N (Fallzahlen) 1.634 6.315 

Frauen in Paarhaushalten mit Kindern 

Jemals erwerbstätig gewesen? Mit ALG-II-Bezug Ohne ALG-II-Bezug 

Ja 55 94 

Nein 45 6 

Insgesamt 100 100 

N (Fallzahlen) 1.222 37.865 

Gesamt 

Jemals erwerbstätig gewesen?  

Ja 93 

Nein 7 

Insgesamt 100 

N (Fallzahlen) 47.036 

Anmerkung: Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Standardhochrechnungsfaktor Quartal (Variable EF951). 
Quelle: SUF-Mikrozensus 2019 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2022b); eigene 
Berechnungen  

5.1.3 Erwerbsteilhabe  
Wie aufgrund der oben berichteten Zahlen zur Erwerbserfahrung zu vermuten und wie schon in Kapitel 2 darge-
stellt unterscheidet sich auch die aktuelle Erwerbsteilhabe nach Lebensform. Abbildung 5-3 verdeutlicht zudem 
einen Unterschied nach Region (Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland). 76 Prozent der alleinerzie-
henden Mütter und 83 Prozent der alleinerziehenden Väter sind auf dem Arbeitsmarkt aktiv (ob erwerbstätig oder 
erwerbslos); in Ostdeutschland liegt der Anteil bei den Müttern leicht höher als in Westdeutschland. Umgekehrt 
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sind ein knappes Viertel der alleinerziehenden Mütter und 17 Prozent der alleinerziehenden Väter am Arbeits-
markt inaktiv; spiegelbildlich zur Erwerbsquote liegt in Ostdeutschland der Anteil der Inaktiven bei den Müttern 
etwas niedriger als in Westdeutschland. Die Erwerbstätigenquoten liegen in beiden Landesteilen recht nahe an 
den Erwerbsquoten, dabei ist der Abstand in Westdeutschland für beide Geschlechter geringer als in Ostdeutsch-
land. Dies lässt sich auch an den Erwerbslosenquoten ablesen und bedeutet, dass diejenigen, die ihre Arbeitskraft 
anbieten, in Westdeutschland eine noch etwas höhere Chance haben, auch eine Beschäftigung zu finden als in 
Ostdeutschland. Bei inzwischen weitgehend gleichen Bildungsabschlüssen verschafft die geringere Erwerbsteil-
habe alleinerziehenden Müttern gegenüber alleinerziehenden Vätern einen Nachteil bei den Beschäftigungs- und 
Einkommensperspektiven.  

Abbildung 5-3: Beteiligung alleinlebender Frauen und Männer mit Kindern unter 18 Jahren im 
Haushalt am Erwerbsleben 2021 (Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: Erwerbsquote = Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) an der Bevölkerung im Alter von 
15 und älter; Erwerbstätigenquote = Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung im Alter von 15 und älter; Erwerbslosen-
quote = Anteil der Personen, die nicht erwerbstätig, aber arbeitssuchend sind oder innerhalb der nächsten 3 Monate eine 
Erwerbstätigkeit antreten werden und sofort für eine Arbeitsaufnahme verfügbar sind, an der Bevölkerung im Alter 
von 15 und älter; NEP-Anteil = Anteil der Nichterwerbspersonen an der Bevölkerung im Alter von 15 und älter (entsprechend 
dem Anteil derer, die weder erwerbstätig noch erwerbslos und zugleich nicht arbeitssuchend sind und keine Erwerbstätigkeit 
innerhalb der nächsten 3 Monate antreten oder nicht sofort für eine Arbeitsaufnahme verfügbar sind). Fallzahlen Westdeutsch-
land: 8.155, Ostdeutschland: 2.600, Deutschland: 10.755. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Standardhochrech-
nungsfaktor Quartal (Variable EF951). 
Quelle: SUF-Mikrozensus 2021 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2024), eigene 
Berechnungen 
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5.1.4 NEETs: Nicht in Ausbildung oder Beschäftigung 
Insbesondere bei jungen Menschen, die noch nicht im Arbeitsmarkt angekommen sind, liegt die Vermutung nahe, 
dass sie noch im Bildungssystem verweilen. Trifft dies nicht zu und haben diese jungen Menschen bisher noch 
keinen berufsqualifizierenden Abschluss erworben, bestehen hohe Armutsrisiken für ihren weiteren Lebensver-
lauf. Anders als die Arbeitslosenquote, signalisiert die sogenannte NEET-Rate (neither in employment nor in 
education or training, NEET) neben der fehlenden Arbeitsmarktintegration der Person auch, dass bei ihr aktuell 
kein formaler Qualifikationszuwachs ansteht, der ihre Erwerbschancen in Zukunft verbessern könnte. Aus diesem 
Grund ist die NEET-Rate – insbesondere für junge Menschen – ein umfassenderer Indikator für Prekarität der 
Lebensbedingungen als die Arbeitslosenquote. Aus sozial- und arbeitsmarktpolitischen Gründen wird daher das 
Aufkommen der mit NEET bezeichneten Gruppe seit einigen Jahren EU-weit statistisch beobachtet. Konkret im 
Fokus sind dabei die 15- bis 24-Jährigen am Übergang zwischen Schule und Ausbildung bzw. erster Erwerbstä-
tigkeit.  
Für junge Eltern sind nicht nur Beruf und Familie, sondern auch Ausbildung und Familie oft schwer zu vereinba-
ren. Dies gilt insbesondere für junge Allein- und Getrennterziehende. Auch wenn Elternschaft in diesem jungen 
Alter eher die Ausnahme ist, beträgt der Anteil der Frauen und Männer, die mit Kindern im Haushalt leben, in der 
Gruppe der 15- bis 24-jährigen Frauen und Männer nach Mikrozensusdaten von 2021 vier Prozent für die Frauen 
und ein Prozent für die Männer. Für diesen Familienbericht ist von Interesse, wie es in dieser jungen Personen-
gruppe um das NEET-Risiko steht, also wie hoch der Anteil der NEETs an allen Männern und Frauen mit Kindern 
differenziert nach Familienform und Bildungsabschluss ist. Tabelle 5-2 veranschaulicht die NEET-Raten basie-
rend auf den Mikrozensusdaten von 2021 für die analysierten 997 Frauen mit Kindern in der Altersgruppe von 15 
bis 24 Jahren, darunter 706 Frauen in Paarfamilien mit Kindern und 291 alleinlebende Frauen mit Kindern. Unter 
den 273 Männern in derselben Altersgruppe leben 255 Männer in Paarfamilien. 18 Männer leben mit Kindern 
allein; diese Gruppe ist zu klein, um in der Tabelle ausgewiesen werden zu können. Es zeigt sich, dass Frauen mit 
Kindern – unabhängig davon, ob sie mit den Kindern alleine oder in Paarhaushalten leben – zu rund 60 Prozent 
zu den NEETs zählen, also weder erwerbstätig noch im Bildungssystem sind. Selbiges trifft nur auf ein gutes 
Viertel der Männer in Paarfamilien mit Kindern zu. Haben die Frauen bzw. Männer bisher keinen berufsbildenden 
Abschluss erworben (gleichbedeutend mit einem niedrigen Bildungsstand), ist das NEET-Risiko überdurch-
schnittlich: Zwei Drittel der niedrigqualifizierten alleinlebenden Frauen mit Kindern und knapp drei Viertel der 
niedrigqualifizierten Frauen mit Kindern in Paarfamilien sind weder in Ausbildung noch in Beschäftigung. Unter 
den niedrigqualifizierten Männern mit Kindern in Paarfamilien ist es ein knappes Drittel.  

Tabelle 5-2: NEET-Rate unter Frauen und Männern im Alter von 15 bis 24 Jahren mit Kindern 
unter 18 Jahren im Haushalt, nach Geschlecht und Lebensform 2021 (Deutschland; 
in Prozent) 

 Alleinlebende Frauen 
mit Kindern 

Frauen in Paarfamilien 
mit Kindern 

Männer in Paarfamilien 
mit Kindern 

Gesamt 59 60 26 

Niedrige Bildung 67 73 31 

Mittlere Bildung / 28 14 

Hohe Bildung / / / 

N (Fallzahlen, Gesamt) 291 706 255 

Anmerkung: Die Abkürzung NEET steht für „Neither in Employment nor in Education or Training“ (weder erwerbstätig noch 
in Schule oder Ausbildung). Niedrige Bildung steht für keinen berufsbildenden Abschluss, mittlere Bildung für einen Berufs-
abschluss und hohe Bildung für einen Hochschulabschluss. Zeiten von Mutterschutz, Elternzeit und Freistellung nach Pfle-
gegesetz zählen als Erwerbstätigkeit. Angaben aus Zellbesetzungen von 70 oder weniger Fällen werden nicht ausgewiesen 
( / ) (Statistisches Bundesamt 2022c). Für alleinerziehende Väter können aufgrund zu weniger Beobachtungen keine Aussa-
gen getroffen werden. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Standardhochrechnungsfaktor Quartal (Variable EF951). 
Quelle: SUF-Mikrozensus 2021 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2024); eigene 
Berechnungen 
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In Tabelle 5-2 werden Zeiten in Mutterschutz, Elternzeit und Freistellung nach Pflegegesetz als Erwerbstätigkeit 
gewertet. Hingegen werden Zeiten von Mutterschutz und Elternzeit im Konzept der realisierten Erwerbstätigkeit 
(Hochgürtel 2018) als Nichterwerbstätigkeit gefasst. Würde so auch mit Freistellungszeiten nach Pflegegesetz 
verfahren, würden sich die NEET-Risiken in beiden Frauengruppen, aber nicht bei den Männern weiter erhöhen. 
Insgesamt haben Frauen mit Kindern in allen Berechnungen höhere NEET-Risiken als Männer mit Kindern. Darin 
spiegeln sich vorherrschende Geschlechterrollenbilder, wonach Mütter die Hauptverantwortung für die Sorgear-
beit tragen und daher seltener erwerbstätig sind und häufiger in Elternzeit gehen als Väter. 

5.2 Arbeitsmarktverfügbarkeit und Erwerbsteilhabe von Alleinerziehenden im SGB-II-Leis-
tungsbezug 

5.2.1 Bezugsquoten Alleinerziehender und Repräsentanz in der Gruppe der Leistungsbezie-
henden 

Alleinerziehende, für die sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch herausforderungsvoller gestaltet als 
für Mütter in Paarfamilien, sind besonders häufig auf Grundsicherungsleistungen angewiesen: Die SGB-II-Be-
zugsquote Alleinerziehender lag im Jahr 2023 bei 37 Prozent (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2024a). Im 
Zeitraum 2005 bis 2023 (siehe Abbildung 5-4) lag die SGB-II-Bezugsquote von Alleinerziehenden anfänglich 
sogar nahe oder über der 40-Prozent-Marke, pendelte sich zwischenzeitlich bei knapp 40 Prozent ein und war erst 
in den letzten Jahren tendenziell rückläufig. In diesem gesamten Zeitraum lag die SGB-II-Bezugsquote der Al-
leinerziehenden jedoch mit weitem Abstand über den Bezugsquoten von Paaren mit Kindern und Familien insge-
samt, die sich recht zeitstabil knapp unter bzw. um die 10 Prozent bewegten (Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit 2024a).  
Während im Jahr 2023 nur ein Fünftel (20 Prozent) aller Familien Alleinerziehendenfamilien sind, machten sie 
im selben Jahr einen Anteil von 56 Prozent – also fast dreimal so viel – aller Bedarfsgemeinschaften mit Kindern 
aus (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2023c). Auch in diesen Zahlen schlägt sich die hohe SGB-II-Bezugs-
quote unter Alleinerziehenden nieder. Dies gilt ganz besonders für alleinerziehende Frauen: So sind 82 Prozent 
der Alleinerziehenden Frauen (Statistisches Bundesamt 2024c); unter allen alleinerziehenden Leistungsbeziehen-
den liegt der Frauenanteil mit 93 Prozent jedoch nochmals höher (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2023a).  
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Abbildung 5-4: SGB-II-Bezugsquoten nach Haushaltstyp 2005 bis 2023 (Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: SGB-II-Bezugsquote = Anteil der Bedarfsgemeinschaften mit Bezug von SGB-II-Leistungen, bezogen auf alle 
Familien bzw. Lebensformen des entsprechenden Typs in der Gesamtbevölkerung. Bezugsgrößen nach Angaben des Statis-
tischen Bundesamtes auf Basis des Mikrozensus.   
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024a) basierend auf Verwaltungsdaten der Bundesagentur für Arbeit und 
Bezugsgrößen basierend auf einer Sonderauswertung des Mikrozensus, Expertinnenanhörung Cordula Zabel (Zabel 2023) 

5.2.2 Arbeitsmarktverfügbarkeit alleinerziehender Leistungsbeziehender und Gründe für 
Nichtverfügbarkeit 

Leistungsberechtigte Personen im erwerbsfähigen Alter, die mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig sein 
können, gelten gemäß § 7 des Zweiten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB II, Grundsicherung für Arbeitssuchende) 
als erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb).124 Einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person ist grundsätz-
lich jede Arbeit zumutbar, es sei denn, es liegen Ausnahmegründe vor (§ 10 Absatz 1 SGB II). § 10 Absatz 2 
SGB II regelt, dass die Regelungen zur Zumutbarkeit und möglicher Ausnahmen analog für die Teilnahme an 
Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit gelten. Im Rahmen der Zumutbarkeit muss eine eLb alle Möglichkeiten 
zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit wahrnehmen und daher jede zumutbare Arbeit auf-
nehmen bzw. an jeder zumutbaren Maßnahme teilnehmen (Bundesagentur für Arbeit 2023a, Rz. 10.1). 

124  Die Statistiken der Bundesagentur für Arbeit beziehen sich allerdings auf Personen, die ihren Anspruch auch wahrnehmen (Leistungs-
beziehende; Artmann 2024, S. 9). 
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Zu den in § 10 Absatz 1 SGB II genannten Ausnahmen, die eine Unzumutbarkeit begründen können, zählen zum 
Beispiel eine laufende Ausbildung oder die Pflege von Angehörigen. Darunter fällt auch die Gefährdung der 
Erziehung eines in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Kindes125, das das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, sowie eines Kindes, das das dritte Lebensjahr zwar vollendet hat, aber dessen Betreuung nicht sichergestellt 
ist (§ 10 Absatz 1 Nummer 3 SGB II). Die Bundesagentur für Arbeit regelt in ihren fachlichen Weisungen an die 
Jobcenter zu § 10 SGB II, dass in Paarhaushalten die Partner:innen frei darin sind, wer die Kinderbetreuung über-
nimmt und wer sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellt. Zudem wird festgelegt, dass die Partner:innen sich 
die Betreuung zeitlich aufteilen können, aber nicht beide gleichzeitig für dieselben Zeiträume Unzumutbarkeit 
geltend machen können (Bundesagentur für Arbeit 2023a, Rz. 10.16). Ferner regeln die fachlichen Weisungen 
den Umfang zumutbarer Arbeit. Dieser richtet sich nach den Betreuungs- und Schulzeiten sowie der Möglichkeit 
einer Nachmittagsbetreuung im Zusammenhang mit den Wegezeiten zwischen Arbeitsstelle und Kita bzw. Schule 
oder Betreuungseinrichtung (Bundesagentur für Arbeit 2023a). Zudem kann es vorkommen, dass Kinder einen 
erhöhten Betreuungsbedarf haben, z. B. bei gesundheitlichen Einschränkungen, was den Umfang zumutbarer Ar-
beit einschränkt (Bundesagentur für Arbeit 2023a). 
Dass Mütter den überwiegenden Teil der Betreuung unter dreijähriger Kinder übernehmen, ist empirisch evident 
und gilt auch für leistungsbeziehende Eltern (Hohmeyer/Hedewig 2022). Der Problematik der dadurch geminder-
ten Arbeitsmarkt- und Einkommenschancen im weiteren Lebensverlauf der Mütter (siehe Kapitel 5.2.3) trägt die 
Weisungslage der Bundesagentur für Arbeit seit Juli 2021 wie folgt Rechnung: Die Arbeitsaufnahme und auch 
die Teilnahme an einer Maßnahme kann für erwerbsfähige Leistungsbeziehende dann zumutbar sein, wenn bei 
einem  Kind unter drei Jahren die Erziehung tatsächlich nicht gefährdet ist und keine sonstigen Gründe dagegen-
stehen. Bei der Zumutbarkeitsprüfung sind Integrationsfachkräfte angewiesen, die gesamte familiäre Situation zu 
berücksichtigen. Die Zumutbarkeit der Erwerbsaufnahme bzw. Maßnahmenteilnahme kann gegeben sein, wenn 
für das Kind ein Betreuungsplatz in Anspruch genommen wird. Ein bloßes Bestehen eines Rechtsanspruchs oder 
ein Kitaangebot ohne Inanspruchnahme genügen hingegen nicht (Bundesagentur für Arbeit 2023a, Rz. 10.18). 
Hingegen können sich eLb, deren Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat und für das ein geeigneter Betreuungs-
platz zur Verfügung steht, in der Regel nicht auf Unzumutbarkeit berufen, unabhängig davon, ob sie den Platz 
nutzen oder nicht (Bundesagentur für Arbeit 2023a). Die geänderte fachliche Weisung der Bundesagentur für 
Arbeit vom 1. Juli 2021 zur Zumutbarkeit macht hier also einen Unterschied zwischen Kindern unter versus über 
drei Jahren, indem der Kitaplatz in erstgenannter Gruppe faktisch genutzt, in zweitgenannter Gruppe hingegen 
lediglich angeboten sein muss, um die Zumutbarkeitsannahme zu erzeugen. Zusätzlich verdeutlicht die Kann-
Formulierung für die erstgenannte Gruppe, dass es sich hier nicht um einen Automatismus handelt, sondern dass 
die Integrationsfachkräfte hier einen Ermessensspielraum haben, der in der – bereits erwähnten – Prüfung der 
gesamten familiären Situation besteht.  
Die Verknüpfung der Inanspruchnahme eines Kitaplatzes mit der Zumutbarkeit der Erwerbsaufnahme oder Maß-
nahmenteilnahme sowie die damit verbundene Verfügbarkeitsverpflichtung für den Arbeitsmarkt birgt jedoch – 
auch wenn die Regelung als Kann-Regelung formuliert ist – eine unerwünschte Anreizstruktur. Es besteht die 
Gefahr, dass ein Betreuungsangebot nicht genutzt wird, um eine Erwerbsobliegenheit zu vermeiden. Gleiche Teil-
habechancen aller Kinder an frühkindlicher Bildung und Betreuung sind ein zentrales, aus sich selbst heraus be-
gründetes, familienpolitisches Ziel. Es sollte daher nicht durch arbeitsmarktpolitische Ziele konterkariert werden 
können. Die Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern sollten nicht unter dem strategischen Verhalten der 
Eltern leiden, eine Suchverpflichtung auf dem Arbeitsmarkt zu umgehen. Daher empfiehlt die Kommission, die 
zum 1. Juli 2021 in Kraft getretene neue Weisungslage zur Zumutbarkeit bei tatsächlich betreuten Kindern unter 
drei Jahren (Rz. 10.18) zurückzunehmen.  
Wie verbreitet ist die (Nicht-)Verfügbarkeit alleinerziehender eLb, und welche Rolle spielt hierbei die Kinderbe-
treuung? Im Jahr 2022 waren rund 41 Prozent der alleinerziehenden eLb arbeitslos gemeldet und standen dem 
Arbeitsmarkt also unmittelbar zur Verfügung. Die oben genannten Befreiungsgründe trafen auf sie nicht zu. Um-
gekehrt waren 59 Prozent der alleinerziehenden eLb nicht arbeitslos gemeldet und somit – abgesehen von den 
Aufstocker:innen – nicht für den Arbeitsmarkt verfügbar. Dieser Anteil lag bei 58 Prozent aller eLb (also ein-
schließlich der Alleinerziehenden) ähnlich hoch. Dennoch unterscheiden sich die Gründe für die Nichtverfügbar-
keit zwischen den beiden Gruppen. Dies gilt insbesondere für den Befreiungsgrund Kinderbetreuung. 

125  Erfasst von § 10 Absatz 1 Nummer 3 werden eigene Kinder der eLb, worunter neben leiblichen Kindern auch Adoptiv-, Pflege- und in 
besonderen Fällen sogar Enkelkinder gefasst werden, sowie zudem die Kinder des Partners bzw. der Partnerin. Grundsätzlich ist das 
Zusammenleben mit dem betreffenden Kind oder den Kindern in einem gemeinsamen Haushalt die Voraussetzung für die Anwendbar-
keit der Zumutbarkeitsregelung nach § 10 Absatz 1 Nummer 3; Ausnahmen sind möglich (Bundesagentur für Arbeit 2023a).   
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Während unter den alleinerziehenden nichtverfügbaren eLb rund 20 Prozent den Grund „Erziehung, Haushalt und 
Pflege“ angeben, sind dies in der Gesamtgruppe der nichtverfügbaren eLb nur 8 Prozent. Die Motivation zur 
Aufnahme einer „ungeförderten Erwerbstätigkeit“ ist mit knapp 15 bzw. 13 Prozent annähernd gleich bedeutsam 
wie die Motivation zur „Teilnahme an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme“ mit 14 bzw. 12 Prozent.126 Kin-
derbetreuung spielt als Grund für Nichtverfügbarkeit unter alleinerziehenden Leistungsberechtigten demnach eine 
größere Rolle als in der Gesamtgruppe der Leistungsberechtigten.  
Werden innerhalb der eLb nur Personen ohne sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und bei den Alleiner-
ziehenden nur die Mütter betrachtet, hat der Befreiungsgrund Kinderbetreuung eine noch größere Bedeutung. 
Auswertungen von Daten des Panels Arbeitsmarkt und soziale Sicherung (PASS) für die Jahre 2010 bis 2021 
zeigen, dass der Anteil alleinerziehender Mütter, die aufgrund von Kinderbetreuung nicht verfügbar sind, zwi-
schen 16 und 38 Prozent liegt. Kinderbetreuung ist damit für alleinerziehende leistungsbeziehende Mütter ohne 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung der mit Abstand wichtigste Befreiungsgrund. Dies unterstreicht die 
Bedeutung der Kinderbetreuung – wie sie in Kapitel 4 allgemein herausgearbeitet wurde – in besonderem Maße 
für alleinerziehende Mütter. Allerdings liegt der Anteil unter Müttern in Paarhaushalten mit 38 bis 61 Prozent in 
allen untersuchten Jahren noch weit höher. Die Unterschiede zwischen den beiden Müttergruppen sind meist auf 
5-Prozent-Niveau statistisch signifikant. Dass die Kinderbetreuung für Mütter in Paarhaushalten eine noch grö-
ßere Erwerbsbarriere als für alleinerziehende Mütter darstellt, dürfte mit der höheren Zahl und dem jüngeren Alter
der Kinder von Müttern in Paarhaushalten zusammenhängen127 (Artmann 2024). Zu ähnlichen Ergebnissen im
Vergleich von alleinerziehenden Müttern mit Müttern und Vätern aus Paarfamilien sind bereits (Stockinger/Zabel
2020) gekommen.
Somit zeigt sich, dass ein Großteil der SGB-II-Leistungen beziehenden alleinerziehenden Mütter mit Kleinkin-
dern dem Arbeitsmarkt wegen der Kinderbetreuung nicht zur Verfügung steht, auch wenn dieser Anteil unter 
leistungsbeziehenden Müttern aus Paarfamilien noch höher ist. Dies wird durch Befunde von Artmann (2023) 
bestätigt. Die Studie basiert auf administrativen Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 
und untersucht die Erwerbsverläufe von Eltern in Bedarfsgemeinschaften, in denen in den Jahren 2014 oder 2015 
während des ALG-II-Bezugs ein Kind geboren wurde. Die Untersuchung erstreckt sich auf die ersten vier Le-
bensjahre des Kindes128 und belegt, dass ein Großteil der Mütter in den ersten drei Lebensjahren des Kindes als 
„nicht arbeitsuchend” gemeldet ist. Allerdings zeigen sich in dieser Untersuchung deutliche Unterschiede zwi-
schen Ost- und Westdeutschland: Während westdeutsche Mütter dazu neigen, erst nach Ablauf der dreijährigen 
Erziehungszeit in den Arbeitsmarkt zurückzukehren, tun dies ostdeutsche Mütter häufig schon nach dem ersten 
Geburtstag eines Kindes.  

5.2.3 Erwerbsaufnahmen und Austrittsraten aus dem Leistungsbezug 
Zu den Austrittsraten aus dem Leistungsbezug und der Rolle, die die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit dabei 
spielt, liegen bereits einige empirische Befunde vor. So geht der Ausstieg aus der Arbeitslosigkeit tatsächlich 
nicht unbedingt mit dem Verlassen des Transferbezugs einher (Hohmeyer/Lietzmann 2020; Lietzmann 2017). Für 
den Austritt aus dem Leistungsbezug ist ein bedarfsdeckendes Haushaltseinkommen notwendig, das neben der 
Haushaltskonstellation und den sonstigen Einkünften auch von den erzielten Erwerbseinkommen und damit den 
Arbeitsmarktressourcen der Mütter und – soweit vorhanden – dem ihrer Partner:innen abhängt. Neben formaler 
Qualifikation und Erwerbserfahrung spielen für die Verdienste auch weitere Faktoren eine Rolle. Evidenz für 
Frankreich weist auf höhere Kosten der Jobsuche von Müttern im Vergleich zu kinderlosen Frauen hin, die zu 
weniger Bewerbungen von Müttern führt. Bei längeren Schulzeiten der Kinder und einem somit erweiterten Zeit-
rahmen der Mütter für die Jobsuche verringert sich die Bewerbungslücke zwischen den beiden Frauengruppen 
(Philippe/Skandalis 2023). Wenig überraschend haben es Leistungsbeziehende mit kleinen Kindern besonders 
schwer, eine Arbeit aufzunehmen (Hamann/Wydra‐Somaggio 2023). Zeitknappheit gilt insbesondere für Allein-
erziehende. Dies dürfte mit dazu beitragen, dass Alleinerziehende ein erhöhtes Risiko haben, im Transferbezug 

126  Die Motivation „Schule, Studium oder Ausbildung“ sowie in besonderem Maße die Motivation „vorübergehende Arbeitsunfähigkeit, 
Sonderregelungen für Ältere, Sonstiges“ sind in der Subgruppe der alleinerziehenden nichtverfügbaren eLb deutlich schwächer ausge-
prägt als in der Gesamtgruppe der nichtverfügbaren eLb, wo diese Motivationen 10 bzw. 16 Prozent ausmachte (Artmann 2024; Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit 2023a, 2023c). 

127  Für nur 1 bis 5 Prozent der Väter aus Paarfamilien ist Kinderbetreuung der Grund für die Suchpflichtbefreiung. 9 bis 19 Prozent der 
Väter sind wegen gesundheitlicher Einschränkungen vorübergehend von der Pflicht zur Arbeitssuche befreit, weiterhin sind für Väter 
die Befreiungsgründe „Ausbildung“ (13 bis 22 Prozent) und „Teilnahme an einem Sprachkurs (4 bis 10 Prozent ab Erhebungswelle 10) 
relevant (Artmann 2024; Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2023a, 2023c). 

128  Die Erwerbsverläufe werden somit bis maximal Ende 2019 betrachtet und sind nicht von der COVID-19-Pandemie beeinflusst. 
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zu verbleiben und gegenüber Alleinstehenden und Paaren mit Kindern den Leistungsbezug langsamer zu verlas-
sen (Hohmeyer/Lietzmann 2020). Dass eine Integration in den Arbeitsmarkt keinen Schutz vor Armut und Sozi-
alleistungsbezug darstellt, hat auch Dr. René Böhme, Sozialwissenschaftler an der Universität Bremen, als ein 
vorläufiges Ergebnis der Auswertung von Förderprogrammen für Alleinerziehende im Land Bremen auf einem 
Expert:innen-Workshop der Sachverständigenkommission am 27. September 2023 bilanziert. Besonders niedrige 
Chancen, aus dem Leistungsbezug auszusteigen, haben alleinerziehende Mütter (Graf/Rudolph 2009), die, wenn 
die Kinder unter drei Jahre alt sind, für den Arbeitsmarkt aufgrund von Betreuungsverpflichtungen häufig nicht 
verfügbar sind (Artmann 2023, 2024). Hierin spiegeln sich traditionelle Geschlechterrollenerwartungen, wonach 
die Hauptverantwortung für die Betreuung kleiner Kinder weiterhin bei den Müttern liegt. Im Jahr 2016 waren 
65 Prozent der Frauen, aber nur 4 Prozent der Männer im SGB-II-Leistungsbezug mit einem jüngsten Kind unter 
drei Jahren aufgrund von Betreuungsverpflichtungen nicht für den Arbeitsmarkt verfügbar. Auch das regionale 
Kitaplatzangebot spielt hier mit hinein (Hohmeyer/Hedewig 2022).  
Hohmeyer und Boll (2024) analysieren die Übergänge von Müttern in Beschäftigung und aus dem Leistungsbe-
zug. Anders als frühere Studien (Lietzmann 2017, 2011, 2014; Zabel 2016) betrachten sie ab Geburt des ersten 
Kindes die Erwerbsaufnahme und das Verlassen des Leistungsbezugs simultan und über einen längeren und ak-
tuelleren Zeitraum hinweg. Anhand von Daten der Stichprobe Integrierter Grundsicherungsbiografien (SIG) 2005 
bis 2020129 des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Dummert u. a. 2024) und mit einem Kaplan-
Meier-Schätzer für konkurrierende Risiken (Lunt 2016) schätzen die Autorinnen die Übergangswahrscheinlich-
keit von nichterwerbstätigen, erwerbsfähigen Frauen im Alter von 18 bis 44 Jahren im Leistungsbezug, die ihr 
erstes Kind zwischen 2007 und 2015 geboren130 haben, in folgende drei Verläufe (siehe Abbildung 5-5): Jobauf-
nahme mit zeitgleichem Leistungsaustritt (1: erwerbstätig, kein ALG II“), Jobaufnahme ohne zeitgleichen Leis-
tungsaustritt (2: „erwerbstätig, weiterhin ALG II“) und  Leistungsaustritt ohne zeitgleiche Jobaufnahme (3: „we-
der erwerbstätig noch ALG II“). Betrachtet wird nur der erste Übergang. 45 Prozent der Frauen waren bei Geburt 
ihres Kindes alleinerziehend.  
Abbildung 5-5 zeigt diese Wahrscheinlichkeiten für die ersten fünf Jahre nach Zugang, je nachdem, ob die Mutter 
bei Geburt des Kindes mit einem Partner in der Bedarfsgemeinschaft zusammenlebte oder nicht. Es zeigen sich 
insbesondere drei Ergebnisse:  
Erstens ist der Ausstiegsweg „Erwerbsaufnahme mit Verlassen des Leistungsbezugs“ („erwerbstätig, kein ALG 
II“) der am wenigsten verbreitete. Nach 60 Monaten haben nur 10 Prozent der alleinerziehenden und 7 Prozent 
der Mütter mit Partner den Ausgangszustand über diesen Weg verlassen. Die beiden anderen Wege sind deutlich 
häufiger. Zweitens nehmen alleinerziehende Mütter eher eine Beschäftigung auf als Mütter mit Partner, insbeson-
dere ohne den Leistungsbezug zu verlassen. Wie Lietzmann (2017) zeigt, handelt es sich bei den aus dem SGB-
II-Bezug heraus aufgenommenen Beschäftigungen von Alleinerziehenden meist um Minijobs und Teilzeitbe-
schäftigungen. Drittens ist bei Müttern mit Partner die Wahrscheinlichkeit am größten und größer als bei allein-
erziehenden Müttern, dass sie ohne Beschäftigung aus dem Leistungsbezug ausscheiden, was wiederum mit der 
Beschäftigung des Partners zusammenhängen dürfte. Diese Ergebnisse zur Rolle des Partnerschaftsstatus stehen 
im Einklang mit den Befunden von Hohmeyer und Lietzmann (2020). Alleinerziehende Mütter hingegen gehen 
am häufigsten von allen drei Verläufen in eine nicht leistungsbeendende Beschäftigung über, d. h. das erwirt-
schaftete Einkommen führt nicht zu einer Bedarfsdeckung des Haushalts.  

129  Die Autorinnen zensieren den oberen Rand des Beobachtungsfensters auf März 2020, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse nicht 
durch die sehr besondere Situation der COVID-19-Pandemie beeinflusst werden. 

130  Genaugenommen ist es das erste neugeborene Kind, das der Bedarfsgemeinschaft in diesem Zeitraum zugegangen ist, mit zeitgleichem 
Zustand „nichterwerbstätig“ und „SGB-II-Bezug“, wobei Letzteres bis zu zwei Monate nach Geburt des Kindes eintreten kann. In den 
allermeisten Fällen sollte es sich um einen Zugang durch Geburt, also das (einzige) leibliche Kind der der Mutter, handeln. Die Fami-
lienform (alleinerziehend oder Paarhaushalt) wird zum Geburtszeitpunkt gemessen. 
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Abbildung 5-5: Ausstiegswege erwerbsfähiger leistungsbeziehender Mütter in den 60 Monaten nach 
Zugang des ersten Kindes in die Bedarfsgemeinschaft nach Haushaltstyp 
(Geburten 2007 bis 2015) (Deutschland; in Prozent) 

 
Anmerkung: Gestapelte kumulative Inzidenzkurven unter Verwendung korrigierter Kaplan-Meier-Schätzungen für konkur-
rierende Risiken (Lunt 2016). Der ALG-II-Bezug kann vor der Geburt, mit der Geburt oder spätestens zwei Monate nach der 
Geburt begonnen haben.  
Quelle: Hohmeyer/Boll (2024) basierend auf Stichprobe der Integrierten Grundsicherungsbiografien (SIG) 2007 bis 2020 

In einem weiteren Schritt analysieren die Autorinnen mittels multivariater Modelle die Determinanten der Über-
gänge in die einzelnen Ausstiegswege. Sie berücksichtigen dabei soziodemografische Merkmale sowie die Ar-
beitsmarktressourcen der Mutter, den Partner:innen-Erwerbsstatus und regionale Kontextmerkmale. Während hö-
here Arbeitsmarktressourcen der Mütter vorteilhaft für ihre Erwerbsaufnahme sind, bedarf es für den Austritt aus 
dem Leistungsbezug eines bedarfsdeckenden Haushaltseinkommens; hier ist, wie auch schon frühere Befunde 
(Lietzmann 2017; Hohmeyer/Lietzmann 2020) gezeigt haben, die Haushaltskonstellation entscheidend. Förder-
lich ist eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung des Partners. Zudem reduziert eine nichtdeutsche Staats-
angehörigkeit der Mutter die Wahrscheinlichkeit für eine Erwerbsaufnahme mit oder ohne Leistungsbeendigung.  

5.2.4 Kinderbetreuung als Voraussetzung 
Wie in Kapitel 4 dargestellt, ist die empirische Evidenz zum Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit bzw. 
Inanspruchnahme von Kinderbetreuung und der Erwerbstätigkeit von Müttern, insbesondere bei Alleinerziehen-
den, umfangreich. Der zeitliche Umfang, die zeitliche Lage und die Erreichbarkeit von Betreuungsangeboten 
stellen auch für die Qualifizierung eine wichtige Voraussetzung dar (Buch u. a. 2012). In Bezug auf die Teilnahme 
an Maßnahmen zeigt sich in den Analysen von (Zabel 2011) für ALG-II-beziehende alleinerziehende Mütter mit 
Kindern von drei bis fünf Jahren in Westdeutschland, dass Ganztagskinderbetreuungsangebote ihren Eintritt in 
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die meisten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen signifikant erleichtern. Dies gilt insbesondere für den Einglie-
derungszuschuss bzw. das Einstiegsgeld für abhängig Beschäftigte: Wie multivariate Analysen zeigen, steigt de-
ren Inanspruchnahme mit einer um 5 Prozentpunkte höheren regionalen Betreuungsquote um statistisch signifi-
kante 15 Prozent. Die Effektstärken unterscheiden sich nicht zwischen Ganztagsbetreuung und Teilzeitbetreuung. 
Bei anderen Maßnahmeneintritten – u. a. schulische und betriebliche Trainingsmaßnahmen, Förderung der beruf-
lichen Bildung – liegen die Effekte der Ganztagsbetreuung zwischen 7 und 9 Prozent. Teilzeitbetreuungsangebote 
wirken auch hier förderlich, aber insgesamt schwächer (Zabel 2011). 
Da Allein- und Getrennterziehende häufiger als zusammenlebende Eltern Schwierigkeiten haben, die zeitlichen 
Anforderungen von Vollzeiterwerbstätigkeit zu erfüllen und sich weiter zu qualifizieren oder – dies betrifft ins-
besondere jüngere Mütter – eine Ausbildung abzuschließen (siehe Kapitel 5.2.5), bieten das Arbeits- und das 
Sozialrecht wichtige Instrumente der Arbeits- und Ausbildungsförderung. Seit 1993 ist im SGB III festgeschrie-
ben, dass bei der Arbeitsförderung die Lebensverhältnisse von Personen berücksichtigt werden sollen, die Kinder 
betreuen und erziehen (§ 8 Absatz 3 SGB III), wonach Alleinerziehende besonders berücksichtigt und gefördert 
werden sollen. Wie schon an anderer Stelle festgestellt wird hierfür eine verbesserte Koordination und lebens-
laufbezogene Planung von Qualifizierung und Arbeitsförderung benötigt, die den jeweiligen Lebensbedingungen 
von Alleinerziehenden Rechnung trägt. Dies schließt auch den Zugang zu Qualifizierungsmaßnahmen wie Um-
schulung, Fortbildung und ähnlichem mit ein. Nach Unterbrechungsphasen wegen Kinderbetreuung benötigen 
sogenannte „Berufsrückkehrerinnen“ Rechtsansprüche auf Qualifizierungs- und Umschulungsmaßnahmen, die 
jedoch 2004 und 2009 eingeschränkt und durch Ermessensleistungen ersetzt wurden. Nachdem die Unterhalts-
rechtsreform 2008 die Verpflichtung zur Aufnahme einer (Vollzeit-)Erwerbstätigkeit ab dem Alter von drei Jah-
ren des Kindes für geschiedene betreuende Elternteile als Regelfall deutlich verschärft hat (siehe Kapitel 3), sind 
umfängliche Rechtsansprüche auf Aus- und Weiterqualifizierung, Übergangsmaßnahmen, Coaching und Bera-
tung dringlicher denn je.  

5.2.5 Teilzeitausbildung zur Ermöglichung von Teilhabe 
Die Vereinbarkeit von Ausbildung und Familie ist eine Herausforderung für viele junge Eltern. 61 Prozent aller 
Mütter (rund 96.000) und 49 Prozent aller Väter (rund 21.000) im Alter von 16 bis 24 Jahren waren 2021 ohne 
Berufsabschluss und besuchten weder eine Schule, noch absolvierten sie eine Berufsausbildung oder ein Studium 
(NEETs, siehe BIBB 2023). Die Unvereinbarkeit von Ausbildung und Familie kann dazu führen, dass Alleiner-
ziehende Ausbildungen gar nicht erst beginnen oder dass sie mit Eintritt in den Status „alleinerziehend“ laufende 
Ausbildungen abbrechen (Ott/Hancioglu/Hartmann 2011).  
Die seit 2005 bestehende Möglichkeit, eine duale Berufsausbildung in Teilzeit zu absolvieren, ist in § 7a des 
Berufsbildungsgesetzes (BBiG) sowie für Handwerksberufe inhaltsgleich in § 27b der Handwerksordnung (HwO) 
verankert. Sie ist eine Chance insbesondere für junge Eltern, Ausbildung und Familie besser zu vereinbaren. Im 
Rahmen der Novellierung des BBiG und der HwO zum 1. Januar 2020 wurden die Rahmenbedingungen der 
Teilzeitberufsausbildung deutlich flexibilisiert. Zuvor durfte trotz verkürzter Tages- oder Wochenarbeitszeit die 
Gesamtausbildungsdauer nicht verlängert werden. Dies führte dazu, dass insbesondere Leistungsstarke dieses 
Modell in Anspruch nahmen. Seit 1. Januar 2020 ist es jedoch möglich, die Gesamtausbildungsdauer antipropor-
tional zur Arbeitszeitreduktion zu verlängern (BIBB 2023). Die Ausbildungszeit kann maximal um 50 Prozent 
verkürzt und um maximal das Anderthalbfache der Dauer, die in der Ausbildungsordnung für die betreffende 
Berufsausbildung in Vollzeit festgelegt ist, verlängert werden. Die Ausbildungsvergütung kann entsprechend der 
zeitlichen Verkürzung reduziert werden, ebenfalls maximal um 50 Prozent (BMBF 2023a). Zudem ist kein soge-
nanntes „berechtigtes Interesse“, wie zum Beispiel Kinderbetreuung oder Angehörigenpflege, mehr erforderlich. 
Das Modell steht grundsätzlich allen Auszubildenden offen, wenn sich beide Vertragsparteien darauf einigen. Die 
Teilzeitregelung bezieht sich nur auf den betrieblichen Teil der dualen Ausbildung. Hinsichtlich des schulischen 
Teils müssen sich Auszubildende, Ausbildende und Berufsschule abstimmen (BMBF 2023a). Die Handhabung 
von Teilzeitausbildungen ist in den Bundesländern unterschiedlich (BMBF 2023a, S. 17). Auch eine rein schuli-
sche Berufsausbildung kann grundsätzlich in Teilzeit erfolgen, unterliegt aber anderen rechtlichen Regelungen. 
Neben einer Erstausbildung ist auch ein Berufsabschluss über eine betriebliche Einzelumschulung im Ausbil-
dungsbetrieb in Teilzeit möglich. Zudem können Erwerbstätige einen bisher fehlenden formalen Berufsabschluss 
auch im Wege einer Teilzeitberufsausbildung nachholen (BMBF 2023a, S. 5ff.). Es kann entweder die gesamte 
Ausbildung oder nur ein Teil in Teilzeit absolviert werden. Nicht nur vor Beginn, sondern auch während der 
laufenden Ausbildung können Ausbildende und Auszubildende das Modell einvernehmlich ändern (BMBF 
2023a, S. 11). 
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Ein zentraler Vorteil der Teilzeitausbildung ist die Chance, Familie und Ausbildung besser vereinbaren zu können. 
Daher sind Alleinerziehende sowie Mütter und Väter mit familiären Betreuungsaufgaben eine wesentliche Ziel-
gruppe der Teilzeitberufsausbildung (BMBF 2023a, S. 7). Vorrangiges Ziel ist es, Personen, die bisher noch keine 
berufsqualifizierende Ausbildung absolviert haben, über die Teilzeitausbildung einen solchen Abschluss zu ver-
schaffen. Damit sollen die Beschäftigungs- und Einkommenssituation dieser Menschen verbessert und Armutsri-
siken verringert werden. Gesamtgesellschaftlich betrachtet ist die Teilzeitausbildung auch ein Instrument, um dem 
Fachkräftemangel zu begegnen. Gerade Engpassberufe, wie beispielsweise im Gesundheits- und Sozialwesen, 
können dadurch attraktiver gestaltet werden. 
Zwischen 2015 und 2017 wurden fünf Projekte zur Förderung von Teilzeitausbildungen durchgeführt, die durch 
das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg gefördert wurden. Im Jahr 2016 wurden diese 
Projekte mittels einer Online-Befragung von Trägern und Projektpartner:innen evaluiert. Die Zielgruppe dieser 
Projekte umfasste Frauen und Männer bis 45 Jahre, die aufgrund ihrer individuellen Lebenslage oder Familiensi-
tuation keine reguläre Vollzeitausbildung oder -umschulung absolvieren konnten. Ebenso angesprochen waren 
Personen, die aus diesen Gründen bereits eine Ausbildung abgebrochen haben oder eine unterbrochene Ausbil-
dung abschließen wollen bzw. nach einer Phase der Arbeitslosigkeit oder ungelernter Berufstätigkeit eine Ausbil-
dung oder Umschulung beginnen wollen (Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg 2017). 
Von den durch die Projekte insgesamt erreichten 657 Personen waren 655 Frauen und 2 Männer. 97 Prozent waren 
alleinerziehend, und 92 Prozent lebten in Erwerbslosenhaushalten. 42 Prozent hatten einen Migrationshinter-
grund, weniger als ein Fünftel verfügte über einen berufsqualifizierenden Abschluss. 
Die Möglichkeit, eine duale Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren, wird bisher eher selten in Anspruch genom-
men. So sind im Jahr 2021 nach Daten der Berufsbildungsstatistik der Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder lediglich 0,5 Prozent (2.148) aller neu abgeschlossenen Berufsausbildungsverträge als Teilzeitvereinba-
rungen abgeschlossen worden. Der Anteil hat sich damit gegenüber 2020 (0,4 Prozent) nur leicht erhöht. Der 
Teilzeitanteil war dabei unter den weiblichen Auszubildenden mit 1,1 Prozent höher als unter den männlichen mit 
0,1 Prozent (BMBF 2023b). Von allen Neuabschlüssen dualer Teilzeitausbildungen des Berichtsjahres 2018 wur-
den 87 Prozent von Frauen geschlossen, während der Frauenanteil unter allen abgeschlossenen dualen Ausbil-
dungsverträgen nur 37 Prozent beträgt (Uhly 2020). Da das Merkmal „alleinerziehend“ in der Berufsbildungssta-
tistik nicht erfasst wird, sind keine Aufschlüsselungen der Teilzeitausbildungsverträge nach Familienform mög-
lich. Differenziert nach Zuständigkeitsbereichen sind die Teilzeitanteile 2021 nur in den frauendominierten Be-
reichen der Hauswirtschaft des öffentlichen Dienstes und in den freien Berufen etwas erhöht. Mit Ausnahme des 
Saarlands (1,6 Prozent) lag 2021 der Anteil der Neuabschlüsse in Teilzeit an allen dualen Ausbildungsabschlüssen 
in allen Bundesländern unter einem Prozent (BIBB 2023). Die vergleichsweise „hohe“ Teilzeitausbildungsquote 
von 1,4 Prozent unter den von Frauen abgeschlossenen dualen Berufsausbildungen im Handwerk im Jahr 2018 
erklärt (Uhly 2020) mit den Berufen Friseur:innen und Fachverkäufer:innen im Lebensmittelhandwerk.  
Der Anteil gelöster Verträge fällt für die duale Teilzeitberufsausbildung zwar deutlich höher aus als in der dualen 
Berufsausbildung insgesamt (Uhly 2020, S. 30). Dafür ist jedoch – wie multivariante Analysen zeigen – nicht der 
Teilzeitaspekt verantwortlich, sondern die Merkmalsverteilung der Auszubildenden, insbesondere der höhere An-
teil fehlender oder niedrigerer Schulabschlüsse (Uhly 2020, S. 44). Die Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen fällt 
ähnlich hoch aus wie in der dualen Berufsausbildung insgesamt (Uhly 2020, S. 31). 
Im Vergleich mit der Gesamtheit der Neuabschlüsse von dualen Ausbildungsverträgen im Jahr 2018 sind Perso-
nen mit Neuabschlüssen von Teilzeitausbildungen im Durchschnitt tendenziell älter. Insbesondere bei Frauen sind 
die Altersunterschiede zwischen den beiden Gruppen deutlich stärker ausgeprägt als unter Männern. Zudem hatten 
Teilzeitauszubildende häufiger vor dem Beginn der dualen Ausbildung schon eine berufliche Grundbildung bzw. 
Berufsvorbereitung begonnen oder abgeschlossen. Zudem verfügten sie im Durchschnitt über eine geringere 
Schulbildung (Uhly 2020, S. 24-26).  
Eine Befragung von 115 Projektträgern und -partnern im Bereich „Teilzeitausbildung für Alleinerziehende“ in 
Baden-Württemberg im Jahr 2016 ergibt, dass Probleme vor allem darin bestehen, dass die Kinderbetreuung der 
Alleinerziehenden nicht vollständig gesichert ist. 56 Prozent der Träger stimmen dieser Aussage zu. Insbesondere 
im ländlichen Raum werden die Kinderbetreuungsangebote als noch nicht flexibel genug bewertet, vor allem 
während Randzeiten und für berufsspezifische Einsatzzeiten, zum Beispiel im Verkauf oder der Pflege. 32 Prozent 
der Träger nannten als weiteres Problem, dass sich die Einkommenssituation der Auszubildenden verschlechtert 
habe. Insbesondere die Übergangsphase vom SGB II zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) gestalte sich häufig 
schwierig. Ein dritter, von 14 Prozent der befragten Träger und Projektpartner genannter Problemkreis liegt in 
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den Merkmalen der Teilnehmenden. Hierzu gehören u. a. die fachliche Überforderung der Teilnehmenden, man-
gelnde Deutschkenntnisse, familiäre Probleme, fehlender Führerschein oder die Notwendigkeit eines Autos im 
ländlichen Raum. Eine vierte Herausforderung sei die Akquise von Betrieben. Teilweise bestünden Vorbehalte 
gegenüber dem Modell der Teilzeitausbildung, teils gegenüber der Zielgruppe der Alleinerziehenden. Manchmal 
fehle die Bereitschaft der Betriebe, Alleinerziehenden eine Chance zu geben, da Vorbehalte bezüglich deren Zu-
verlässigkeit bestehen. Einzelberatungen der Betriebe durch den Träger könnten hier teils die Bedenken auflösen. 
Der erfolgversprechendste Weg, Betriebe zu akquirieren und Teilnehmende in eine Ausbildung zu überführen sei 
oft ein vorausgehendes Betriebspraktikum. Fünftens wurde als Problem benannt, dass Teilzeitausbildungen zu-
meist in den klassischen Frauenberufen angeboten würden, was dem Aufbrechen geschlechterstereotypen Berufs-
wahlverhaltens entgegenstehe (Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg 2017).  
Um das Modell Teilzeitausbildung insbesondere für Alleinerziehende bekannter, attraktiver und erfolgreicher zu 
machen, empfiehlt die Sachverständigenkommission die folgenden drei Strategien:  
– Informationskampagnen: Das Modell Teilzeitausbildung muss besser bei der Zielgruppe und den Betrieben

bekannt gemacht werden. Diese Notwendigkeit wurde auch von Martien de Broekert, Leitung Projektver-
bund AITA131 2024, a.l.s.o. e. V., in einem von der Sachverständigenkommission organisierten Expert:in-
nenworkshop am 27. September 2023 betont. Sie empfiehlt Betrieben, Teilzeitausbildungen gezielt auszu-
schreiben bzw. die Teilzeitoption in Ausschreibungstexten explizit zu nennen, da sich dies bewährt habe.
Aber auch Kammern, Verbände, Jobcenter und Netzwerke wie beispielsweise das Netzwerk Teilzeitausbil-
dung in Baden-Württemberg sind wichtige Mediatoren und Multiplikatoren, um Angebot (Betriebe) und
Nachfrage (Zielgruppe der Auszubildenden) zusammenzubringen und Vorbehalte abzubauen. Um berufliche
Schulen vom Modell der Teilzeitausbildung zu überzeugen, verweist de Broekert auf eine – nach eigenen
Erfahrungen bewährte – Doppelstrategie, die Projektverbünde zu Teilzeitausbildung verfolgen können: Es
gelte, das Teilzeitmodell sowohl mit der Schulleitung theoretisch zu entwickeln als auch interessierten Be-
werberinnen und Bewerbern dieses Modell an der konkreten Schule zu präsentieren.

– Breitere Betriebsakquise, Vermittlung von Praktika und Betriebsbegleitung: In der Akquise sollten nach An-
sicht der baden-württembergischen Projektträger auch mittlere und Großunternehmen sowie Unternehmen
aus Sektoren mit eher geringen Frauenanteilen in den Fokus genommen werden. Dies ermöglicht es, ein
größeres Berufsportfolio abzudecken und das Modell auch regional stärker zu verankern. Praktika sind ein
wichtiger Türöffner. Um Betriebe und Auszubildende „bei der Stange“ zu halten und beispielsweise Ausbil-
dungsabbrüche zu verhindern, sollte eine Beratung und Begleitung der Ausbildungsbetriebe zumindest in
der Anfangsphase in ausreichendem Maße erfolgen (siehe Ministerium für Soziales und Integration Baden-
Württemberg 2017).

– Sicherstellung der Kinderbetreuung während der Ausbildungszeiten: Um nicht nur die Vereinbarkeit von
Arbeit und Familie, sondern auch die von Ausbildung und Familie zu verbessern, muss die Kinderbetreuung
der Auszubildenden – auch zu Randzeiten und in ländlichen Regionen – sichergestellt werden (zum Hand-
lungsbedarf bei der Kinderbetreuung siehe Kapitel 4).

5.3 Fort- und Weiterbildung 
Über die Teilnahme von Allein- oder Getrennterziehenden an Fort- und Weiterbildungsangeboten gibt es insge-
samt wenig Erkenntnisse. Ganz allgemein ist im Adult Education Survey, einer bundesweit repräsentativen, re-
gisterbasierten, zweistufig stratifizierten und geklumpten Personenstichprobe, eine steigende Weiterbildungsbe-
teiligung von Erwachsenen zu beobachten. Im Jahr 2020 lag demnach die Teilnahmequote der 18- bis 64-Jährigen 
bei 60 Prozent und somit deutlich höher als noch im Jahr 2016 mit 50 Prozent (BMBF 2022). Die Beteiligungs-
quoten unterscheiden sich kaum zwischen West- und Ostdeutschland oder nach dem Geschlecht und sind in allen 
Gruppen gestiegen. Allerdings fällt der Anstieg unter Frauen mit plus acht Prozentpunkten seit 2018 deutlich 
höher aus als unter Männern (plus drei Prozentpunkte). Zur Situation von Allein- oder Getrennterziehenden liegen 
keine spezifischen Zahlen vor. Die bereits zitierten Auswertungen des Adult Education Survey zeigen lediglich, 
dass Personen in Zweipersonenhaushalten gegenüber Alleinlebenden im Jahr 2018 eine geringfügig höhere Wahr-
scheinlichkeit hatten, an einer Weiterbildung teilzunehmen. Außerdem hatten Personen mit mindestens einem 
Kind gegenüber Personen ohne Kind im Jahr 2016 eine um fünf Prozentpunkte und statistisch hochsignifikant 
höhere Teilnahmewahrscheinlichkeit an Weiterbildungen (BMBF 2022, S. 46, Tabelle 15). Hier handelt es sich 
um einen über das Geschlecht und die Lebensform gemittelten Effekt; die jeweiligen Zusammenhänge für Frauen 
und Männer, im Paar oder alleinlebend, sind nicht bekannt. Nach Auswertungen des Adult Education Survey liegt 

131  Alleinerziehende in Teilzeitausbildung. 
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die Weiterbildungsbeteiligung grundsätzlich höher unter Personen, die ganz allgemein eine Beratung zu ihren 
Weiterbildungsmöglichkeiten wahrgenommen haben. 
Wie die Weiterbildungsbeteiligung von Müttern mit der Verfügbarkeit öffentlicher Kinderbetreuung zusammen-
hängt, hat Zoch (2023) mithilfe von Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) in Kombination mit dem Be-
treuungsangebot auf Kreisebene untersucht. Über den Zeitraum von 2008 bis 2020 findet sie zunächst, dass die 
Geburt eines Kindes die Teilnahme einer Frau an einer betrieblichen Weiterbildung stark reduziert. Dieser Rück-
zug kann durch eine flächendeckendere Kinderbetreuungsinfrastruktur abgemildert werden, wie Zoch (2023) 
nachweist. Trotzdem absolvieren Mütter, insbesondere in Westdeutschland, auch in Regionen mit einem hohen 
Betreuungsplatzangebot immer noch mit geringerer Wahrscheinlichkeit eine Weiterbildung. Der Ost-West-Un-
terschied rührt daher, dass die Kitabetreuung in Ostdeutschland – stärker als in Westdeutschland – die mit einer 
Geburt typischerweise einhergehenden nachteiligen Erwerbseffekte zu neutralisieren vermag. Dies zeigt sich in 
kürzeren betreuungsbedingten Erwerbsunterbrechungen sowie einer geringeren Reduzierung der Wochenarbeits-
zeit. Obwohl die Analysen auch die Lebensform berücksichtigen, unterscheiden sich die Ergebnisse nicht danach, 
ob die Frauen allein oder im Paar mit Kindern leben. Ein gutes Angebot an öffentlicher Kinderbetreuung kann 
somit für alle Mütter, ob alleinerziehend oder nicht, die Weiterbildungsmöglichkeiten nachweislich verbessern. 
Gleichzeitig bleibt Luft nach oben.  
Der längsschnittliche Befund eines negativen Effekts einer Geburt auf die Weiterbildungsteilnahme von Frauen 
(Zoch 2023) kann – außer auf die mögliche Problematik der Vereinbarkeit von Weiterbildung und Familie – auch 
auf ökonomische Rentabilitätsaspekte verweisen. Je schneller sich die Investition in eine Weiterbildung in der 
nachfolgenden Erwerbsspanne amortisiert, die Kosten also in Form zusätzlicher Einkommen bzw. zusätzlicher 
Produktivität aufgewogen werden, desto größer ist der Investitionsanreiz für Beschäftigte und Arbeitgebende. Die 
Amortisation hängt somit u. a. davon ab, ob die weiterbeschäftigte Person im Betrieb verbleibt, vorrübergehend 
ausscheidet oder ihren Arbeitseinsatz reduziert. Diese Faktoren beeinflussen die Erwartungen, die sowohl die 
weiterzubildenden Personen als auch die Arbeitgebenden haben. Nur wenn die Investition als ausreichend rentabel 
eingeschätzt wird, werden Anstrengung, Zeit und Kosten von Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden auf sich 
genommen. Der skizzierte theoretische Zusammenhang hat einen Geschlechtsbezug insofern, als dass Frauen – 
weiterhin wesentlich häufiger als Männer – ihre Erwerbstätigkeit im Zusammenhang mit familialen Care-Aufga-
ben unterbrechen und nach Rückkehr in den Job diesen oft in Teilzeit ausüben. Die Theorie sagt daher – unter 
sonst gleichen Umständen – eine geringere Rentabilität von Weiterbildungsinvestitionen in Frauen als in Männer 
voraus. Der oben genannte Befund von Zoch (2023) liefert tendenziell einen Beleg für die Modellprognose. Es 
gestaltet sich allerdings schwierig zu bestimmen, ob der negative Weiterbildungseffekt nach der Geburt von Kin-
dern darauf zurückzuführen ist, dass Frauen in dieser Phase ein geringeres Interesse an beruflichen Weiterbildun-
gen zeigen, diese also weniger bei den Betrieben nachfragen oder darauf, dass sie seitens der Betriebe bei unver-
änderter Nachfrage weniger Angebote erhalten. Puhani und Sonderhof (2011) können den oben beschriebenen 
Effekt einer geringeren Nachfrage seitens der Frauen ausschließen, indem sie eine Reform zur Verlängerung der 
Erziehungszeit ausnutzen. Sie zeigen, dass die Reform das berufliche Weiterbildungsengagement von Frauen im 
gebärfähigen Alter systematisch reduzierte, und zwar selbst dann, wenn die Frauen selbst keine Kinder hatten. 
Dies deutet auf Prozesse arbeitgeberseitiger Diskriminierung hin, die offensichtlich Geschlecht und Alter junger 
Frauen mit einem höheren erwarteten beruflichen Ausfallrisiko verknüpfen.  
Dieses Ausfallrisiko besteht bei alleinerziehenden Frauen noch unmittelbarer als für Frauen in Paarhaushalten, 
insbesondere wenn es keinen mitbetreuenden Partner gibt oder dieser nicht als sichtbar erscheint. Betreuungseng-
pässe reichen zudem über die ersten Lebensjahre hinaus und betreffen auch Situationen, in denen ältere Kinder 
krank sind und der Betreuung bedürfen. Daher ist das Ausfallrisiko Alleinerziehender nicht nur ein evidenter 
Faktor in der Vermittlungspraxis von Jobcentern (siehe Kapitel 5.2.2), sondern betrifft auch die Weiterbildungs-
teilnahme von Müttern, insbesondere alleinerziehenden Müttern.  
Aus diesen Befunden zu Ausschließungspraktiken ergibt sich die Empfehlung der Sachverständigenkommission 
an die Betriebe, dass der Zugang zu betrieblichen Aus- und Weiterbildungen bzw. Trainingsmaßnahmen unab-
hängig von Geschlecht, Arbeitszeitmodell und Familienform gewährt werden sollte. 
Da der Markt für berufliche Weiterbildung für Menschen im Erwerbsleben und Arbeitgebende unübersichtlich ist 
und es schwierig sein kann, Informationen zu den eigenen Bedürfnissen zu finden, entwickelt die Bundesagentur 
für Arbeit (BA) im Rahmen der Nationalen Weiterbildungsstrategie das Nationale Onlineportal für berufliche 
Weiterbildung („mein NOW"). Als zentrales digitales Portal soll es Informationen und Angebote der beruflichen 
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Weiterbildung bündeln. Anfang des Jahres 2024 wurde die erste Version von „mein NOW“ freigeschaltet.132 Die 
Suchkosten von Menschen mit chronischer Zeitknappheit können durch solche Portale signifikant reduziert wer-
den, daher können (nicht nur) Allein- und Getrennterziehende von ihnen profitieren. Die Sachverständigenkom-
mission spricht sich daher dafür aus, Portale dieser Art kontinuierlich auszubauen und zu verstetigen. 

5.4 Jobcenterbetreuung und -beratung, Teilnahme an Maßnahmen und Wirkungen auf Be-
schäftigung 

5.4.1 Jobcenterbetreuung und -beratung von Alleinerziehenden 
Im Folgenden werden aktuelle empirische Befunde zur Jobcenterbetreuung präsentiert, die aus Auswertungen der 
PASS-Erhebungswellen 2007 bis 2021 stammen und sich auf erwerbsfähige ALG-II-beziehende alleinerziehende 
Mütter mit minderjährigen Kindern, die keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausüben, beziehen 
(Artmann 2024).

5.4.1.1 Alleinerziehende Mütter im Vergleich mit Eltern in anderen Lebensformen 
Die Form des Kontakts zum Jobcenter seitens der leistungsbeziehenden Alleinerziehenden hängt davon ab, ob sie 
zur Arbeitssuche verpflichtet sind. In den PASS-Daten des IAB ist die Angabe der Befragten enthalten, ob das 
Jobcenter von ihnen verlangt, dass sie eine Arbeit suchen. Somit liegt eine subjektive Einschätzung der Arbeits-
suchverpflichtung durch die befragten Grundsicherungsbeziehenden vor (Artmann 2024, S. 17). Wie bereits er-
läutert (siehe Kapitel 5.2.2) sind eLb – sofern keine wohldefinierten Gründe für Suchpflichtbefreiungen vorliegen 
– zur Arbeitssuche und Annahme jedes Jobs verpflichtet. Demnach müssen sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung
stehen. Personen ohne Suchverpflichtung können zudem freiwillig auf Jobsuche gehen und hierzu die Betreuung
und Beratung von Jobcentern in Anspruch nehmen. Diese Suchenden haben einen Anspruch auf Beratung und
Betreuung durch die Jobcenter (Bundesagentur für Arbeit 2023a, Rz. 10.17). Demzufolge sind die Jobcenter dazu
aufgerufen, auch Eltern mit Befreiung von der Pflicht zur Arbeitssuche gemäß § 10 SGB II zu beraten und zu
betreuen (Falkenhain u. a. 2023; Fachstelle SGB II 2020). Die an der persönlichen Situation der Eltern und deren
Dynamik ausgerichtete Beratung soll Eltern ein „informiertes Abwägen der Alternativen zu jedem Zeitpunkt“
ermöglichen (Bundesagentur für Arbeit 2023a, S. 8, Rz. 10.17). Die fachliche Weisung der Bundesagentur für
Arbeit führt weiter aus, dass Eltern hierzu über ihre Rechte und Möglichkeiten aufgeklärt und auf lokale Unter-
stützungs- und Kinderbetreuungsangebote hingewiesen werden sollen. Erziehungszeiten sollen grundsätzlich
auch zur Vorbereitung einer Arbeitsmarkteingliederung genutzt werden (Bundesagentur für Arbeit 2023a).
Daher werden in den PASS-Daten sowohl wegen Kinderbetreuung von der Suchverpflichtung befreite Personen 
als auch suchverpflichtete Personen zu möglichen Beratungen des Jobcenters befragt (Artmann 2024). Von einer 
Beratung des Jobcenters wird gesprochen, wenn es ein ausführliches Gespräch gab, bei dem es um die private und 
berufliche Situation und die Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen der Klientinnen und Kli-
enten ging (Artmann 2024). Es werden fünf Formen von Jobcenterkontakten unterschieden:  
1. Beratung bei bestehender Suchverpflichtung;
2. keine Beratung bei bestehender Suchverpflichtung;
3. Beratung bei fehlender Suchverpflichtung;
4. keine Beratung, sondern nur Kontakt bei fehlender Suchverpflichtung;
5. weder Kontakt noch Beratung bei fehlender Suchverpflichtung.
Es zeigt sich, dass zwischen 2008 und 2021 alleinerziehende Mütter stärker zur Arbeitssuche verpflichtet waren 
als Mütter in Paarhaushalten. Alleinerziehende Väter hingegen waren in diesem Zeitraum weniger stark zur Ar-
beitssuche verpflichtet als Väter in Paarhaushalten. (Stockinger/Zabel 2020) waren zum gleichen Ergebnis ge-
kommen. Insgesamt nehmen alleinerziehende Mütter in der Jobcenter-Betreuung eine mittlere Position zwischen 
Müttern und Vätern aus Paarhaushalten ein, da sie stärker aktiviert werden als Mütter in Paarhaushalten, aber 
weniger intensiv als Väter (Artmann 2024). 

132  Online-Portal: https://mein-now.de/. 
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5.4.1.2 Geschlechts- und regionsspezifische Betreuungs- und Beratungspraktiken 
Differenziert nach Alter des jüngsten Kindes zeigt sich, dass die Jobcenterbetreuung alleinerziehender Mütter 
jener der Mütter in Paarhaushalten ähnelt, wenn das Kind unter drei Jahren ist, während sie jener von Vätern in 
Paarhaushalten ähnelt, wenn das jüngste Kind drei bis fünf Jahre oder älter ist (Artmann 2024, S. 22f.). Die Rolle 
alleinerziehender Mütter am Arbeitsmarkt scheint bei Kindern im Kleinkindalter eher traditionell in den Care-
Aufgaben und bei älteren Kindern eher in der (traditionell männlich besetzten) Versorgerrolle verortet zu sein. 
Ein möglicherweise mitbetreuender zweiter Elternteil scheint bei dieser Rollenzuschreibung keine Rolle zu spie-
len. Ähnlich wie im Bereich der Gesundheitsförderung (siehe Kapitel 7) blendet die Arbeitsvermittlung bislang 
das Thema der geteilten Betreuung aus. Während zudem Alleinerziehende (Frauen) eine feste Kategorie in der 
Praxis der Arbeitsvermittlung und der Statistik der Arbeitsagentur darstellen, bleiben Nicht-Residenz-Väter (und 
Mütter) unberücksichtigt. Dies bedeutet auch, dass deren Bedürfnisse Beruf und Familie zu vereinbaren, nicht 
berücksichtigt werden. Zumindest implizit wird von ihnen verlangt, dass sie dem Arbeitsmarkt uneingeschränkt 
zur Verfügung stehen.  
Die Jobcenterbetreuung von Eltern mit Kleinkindern variiert nach Region (Artmann 2023). Im Vergleich mit 
Westdeutschland ist in Ostdeutschland ein signifikant höherer Anteil der alleinerziehenden Mütter zur Arbeitssu-
che verpflichtet und wird beraten (Artmann 2024). Hierfür kommen mehrere Gründe in Frage, die mit den Daten 
allerdings nicht untermauert werden können. Zum einen könnten regional unterschiedliche Geschlechterrollen-
bilder ursächlich sein, die im Vermittlungsverhalten der Integrationsfachkräfte der Jobcenter, aber auch bei den 
Frauen selbst handlungswirksam werden. Das Erwerbsverhalten westdeutscher Frauen unterscheidet sich weiter-
hin von dem der ostdeutschen Frauen (Müller/Fuchs 2020). Denn die Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit 
zwischen den Partnern erfolgt in der Familie. Für ein und denselben Zeitraum kann nur einer der beiden Partner 
eine betreuungsbedingte Unzumutbarkeit der Erwerbstätigkeit geltend machen. Zudem richtet sich der Umfang 
zumutbarer Arbeit nach der abgedeckten Betreuungszeit in der Kindertageseinrichtung (siehe Kapitel 5.2). Daher 
können geschlechtsspezifische Muster des Arbeitsmarktverhaltens – insbesondere in Paarhaushalten – immer 
auch entsprechende Geschlechterrollenbilder der Familien reflektieren. Dies gilt insbesondere im Ost-West-Ver-
gleich. Auch die Versorgungssituation mit Kinderbetreuung, die mit der Arbeitsmarktverfügbarkeit von nichter-
werbstätigen SGB-II-Bezieherinnen korreliert (Hohmeyer/Hedewig 2022), differiert zwischen Ost und West. Zu-
dem sind die Beschäftigungschancen von Grundsicherungsbeziehenden regional sehr unterschiedlich (Bähr u. a. 
2020).  
Es liegen weitere Studien vor, die auf geschlechts- und regionsspezifische Vermittlungspraktiken der Jobcenter 
verweisen (Artmann 2024). Dies gilt beispielsweise bei Nichtverfügbarkeit eines leistungsbeziehenden Elternteils 
wegen Kinderbetreuung: Während in einigen Jobcentern bereits in den ersten Lebensjahren des Kindes Schritte 
zur Vorbereitung einer Arbeitsaufnahme unternommen werden, finden in anderen in dieser Zeit kaum Beratungs-
gespräche statt. Zudem gewährten die untersuchten westdeutschen Jobcenter eher eine pauschale Erziehungszeit 
von drei Jahren, während in ostdeutschen Jobcentern kürzere Zeiträume bewilligt wurden (Bundesagentur für 
Arbeit 2018). Jährling (2015) stößt in qualitativen Befragungen von Jobcentern im Jahr 2008 auf Bedenken seitens 
einiger Arbeitgeber. Sie zögern, Frauen mit kleinen Kindern einzustellen, da diese ausfallen könnten, wenn ein 
Kind erkrankt. Gleichermaßen zeigen sich geschlechtsspezifische Vermittlungspraktiken: Väter werden eher in 
der Versorgerrolle gesehen und daher deren Verfügbarkeit für einen Vollzeitjob erwartet, während bei Müttern 
ein Teilzeit- oder Minijob zum Teil als ausreichend erachtet wird und sich die Vermittlung beim Vorhandensein 
von kleinen Kindern teils schwierig gestalten kann. Vereinzelt werden auch knappe (zeitliche) Ressourcen und 
ein Zielvereinbarungssystem, das erfolgreiche Vermittlungen belohnt, als Gründe für ein geschlechtsspezifisches 
Vermittlungsverhalten der Jobcenter-Mitarbeitenden genannt.  
Eine Studie von Brussig u. a. (2023) untersucht die Gleichstellungsergebnisse von Verwaltungshandeln in den 
Jobcentern sowie die Einflüsse des SGB-II-Zielsteuerungssystems. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass gleich-
stellungspolitische Ziele nicht nur mit messbaren geschlechterdifferenzierten Kennzahlen, wie zum Beispiel der 
Integrationsquote, verbunden sein müssen, sondern diese auch mit quantifizierten Zielwerten und entsprechenden 
Daten hinterlegt sein und als verbindlich wahrgenommen werden müssen. Erst dadurch sei es möglich, einen 
steuernden Einfluss auf das Handeln der Jobcenter zu entfalten (Brussig u. a. 2023). Wichtig ist hierbei die Ge-
schlechterdifferenzierung der Kennzahlen und entsprechender Daten, wie sie in den letzten Jahren zunehmend 
vorgehalten werden (Brussig u. a. 2023). Eine geschlechterübergreifende Integrationsquote könnte Gleichstel-
lungszielen sogar zuwiderlaufen, weil Vermittlungserfolge bei männlichen eLb unter Umständen leichter zu er-
zielen sind als bei weiblichen. Dies würde bestehende Geschlechterungleichheiten am Arbeitsmarkt eher verstär-
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ken. Im Gegensatz dazu könnten geschlechtsspezifische Integrationsquoten effektive Steuerungsimpulse in Rich-
tung mehr Gleichstellung setzen. Brussig u. a. (2023) weisen darauf hin, dass für eine verbindliche Wahrnehmung 
und Umsetzung gleichstellungspolitischer Ziele in den Jobcentern die Zielerreichung in Controlling-Dokumenten 
sichtbar und integraler Baustein interner Kommunikationsprozesse mit aktiver Einbindung der operativen Ebene 
sein muss (Brussig u. a. 2023). 
Auch eine Studie von Bähr u. a. (2019) zeigt, dass Jobcenter-Mitarbeitende für Mütter eines dreijährigen Kindes 
eine geringere Beratungsintensität als ausreichend erachten als für Frauen ohne Kind. Hingegen wird für Väter 
die gleiche Beratungsintensität als angemessen gesehen wie für kinderlose Männer in Paar-Bedarfsgemeinschaf-
ten. Die Studie liefert Hinweise, dass die Kinderbetreuungssituation bei der Maßnahmenvergabe an Eltern mit 
Kindern unter 15 Jahren im Haushalt eine Rolle spielt. Wird diese als nicht sichergestellt eingeschätzt, kann dies 
die Berücksichtigung von Kundenwünschen bei der Maßnahmenvergabe einschränken. Diese von  Bähr u. a. 
(2019) beobachtete Praxis verweist auf den Grundsatz der fachlichen Weisung der Bundesagentur für Arbeit zu 
§ 10 SGB II, die besagt, dass die Erziehung der Kinder nicht gefährdet sein darf (Bundesagentur für Arbeit 2023a,
Rz. 10.14). Daher hängt der Umfang einer zumutbaren Arbeit von der Betreuungssituation ab (Bundesagentur für
Arbeit 2023a, Rz. 10.16).

5.4.1.3 Herausforderungen für Jobcenter bei der Gestaltung von Angeboten für Eltern mit 
Kleinkindern 

Jobcenter stehen bei der Beratung und Betreuung von Erziehenden mit Kindern unter drei Jahren vor mehreren 
Herausforderungen, wie Auswertungen des Rücklaufs von 250 Jobcentern in gemeinsamen Einrichtungen erga-
ben, die im Rahmen einer teilstandardisierten Online-Befragung zwischen dem 24. Juni und 6. September 2021 
zu Angeboten für erziehende Leistungsberechtigte im Kontext von § 10 SGB II befragt worden waren (Falkenhain 
u. a. 2023). Die Rechtslage erlaubt Jobcentern nur eingeschränkt die „Möglichkeit des verpflichtenden Forderns“,
nach § 2 SGB II (Falkenhain u. a. 2023, S. 9). Beratungsgespräche können zwar auch nach § 10 SGB II an sich
unzumutbare Angebote thematisieren, wie zum Beispiel eine Arbeitsaufnahme mit gleichzeitiger Erziehungsver-
antwortung von Eltern mit Kleinkindern (Bundesagentur für Arbeit 2023a, Rz. 10.5). Jedoch können Eltern die
freiwillige Teilnahme an Angeboten der Jobcenter unter Berufung auf die Nichtzumutbarkeitsregelung gemäß
§ 10 SGB II jederzeit ohne Nennung von Gründen abbrechen. Aufgrund mangelnder Verbindlichkeit können da-
her kostenintensive, oft in Trägerregie durchgeführte Maßnahmen für Jobcenter im Kontext begrenzter Budgets
ein Investitionsrisiko darstellen (Falkenhain u. a. 2023, S. 29).
Die Jobcenter berichten, dass die Akzeptanz von Angebotsformaten höher sei, wenn sie Teilnehmenden aktive 
Mitgestaltungsspielräume eröffnen (Falkenhain u. a. 2023, S. 27). Zudem sind potenzielle Teilnehmende in Un-
kenntnis der Rechtslage oft gar nicht erst bereit, einer Teilnahme zuzustimmen, weil sie Rechtsfolgen befürchten 
(Falkenhain u. a. 2023, S. 29). Trotz der bestehenden fachlichen Weisung an die Jobcenter, eLb in verständlicher 
Weise über die Freiwilligkeit der Teilnahme an Angeboten aufzuklären (Bundesagentur für Arbeit 2023a, Rz. 
10.5), bestehen nach den Auswertungen von Falkenhain u. a. (2023) offenbar Befürchtungen von Rechtsfolgen, 
was die Notwendigkeit einer effektiveren rechtlichen Aufklärungsarbeit unterstreicht. Aufgrund dieser Befürch-
tungen gestaltet sich die Überzeugung der Eltern vor allem am Anfang schwierig; nach dem ersten Termin aber 
ist deren Interesse und auch die Verbleibe-Wahrscheinlichkeit im Kurs bis zum Ende oftmals sehr hoch (Falken-
hain u. a. 2023, S. 27).  
Diese Beobachtungen offenbaren ein hohes Interesse der Zielgruppe, sobald die ersten Hemmschwellen überwun-
den sind. Mit dem Ziel, Selektivität möglichst zu vermeiden, d. h. die Zielgruppe möglichst umfassend zu errei-
chen, gestalten manche Jobcenter daher Informationsangebote als verpflichtende Angebote, womit sie allerdings 
bei manchen Eltern – insbesondere bei solchen mit sukzessiven Freistellungsphasen bei längerer Elternzeit – Är-
ger erregen (Falkenhain u. a. 2023, S. 25). Dies verdeutlicht die Schwierigkeiten bei der Zielgruppenerreichung, 
denen Jobcenter im Kontext der freiwilligen Maßnahmenteilnahme von Eltern mit Kleinkindern begegnen. In-
terne limitierende Faktoren der Jobcenterangebote sind u. a. fehlende Ressourcen im Jobcenter und fehlende Mög-
lichkeiten veranstaltungsbegleitender Kinderbetreuung im Jobcenter. Letzteres gilt teils auch für von Trägern 
durchgeführte Maßnahmen (Falkenhain u. a. 2023, S. 36). Auf Seiten der Zielgruppe kommen weitere Faktoren 
hinzu. So können, bei geringen Deutschkenntnissen der Leistungsbeziehenden, Sprachbarrieren hinzukommen 
sowie, bei Leistungsbeziehenden in ländlichen Regionen, eine eingeschränkte Mobilität durch einen nicht ausrei-
chend ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr (Falkenhain u. a. 2023). Das Risiko einer positiven Selekti-
vität der Eltern, die den Weg in diese Angebote finden, ist daher nicht nur durch den freiwilligen Charakter im 
Kontext von § 10 SGB II gegeben, sondern wird durch strukturelle Teilnahmebarrieren zusätzlich verschärft.  
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Während die letztgenannten beiden strukturellen Teilnahmebarrieren auch bei Eltern älterer Kinder vorkommen, 
treten bei denen mit Kindern unter drei Jahren multiple Belastungslagen auf. Hier kommen wechselnde Anforde-
rungen hinzu, die zu Motivationsschwankungen bei den Eltern und demzufolge zur Notwendigkeit kontinuierli-
cher Überzeugungsarbeit seitens der Jobcenter führen, insbesondere bei länger andauernden Unterstützungsange-
boten (Falkenhain u. a. 2023, S. 27f.). Die Heterogenität der Zielgruppe mit kleinen Kindern besteht nicht nur 
bezüglich der sozioökonomischen Lage des Haushalts und den individuellen Arbeitsmarktressourcen, sondern 
auch bezüglich der psychosozialen Belastungslagen von Eltern bis hin zu sozialer Isolation, und das in einer 
Familienphase, die auch für nichtleistungsbeziehende Eltern oftmals herausfordernd ist. Daraus ergeben sich zum 
einen unterschiedliche Vermittlungshemmnisse für den Arbeitsmarkt (Falkenhain u. a. 2023, S. 9); für viele Er-
ziehende müssen berufliche Perspektiven überhaupt erst entwickelt werden (Falkenhain u. a. 2023, S. 25). Zum 
anderen offenbarten die Belastungslagen der Eltern die Notwendigkeit, in einem ersten Schritt deren Lebenslage 
zu stabilisieren, was aber passgenaue, spezifische Maßnahmen erfordert, die über das Beratungs- und Förderan-
gebot von Jobcentern hinausgehen (Falkenhain u. a. 2023, S. 9). Unmittelbar arbeitsmarktbezogene Angebote mit 
erhöhtem und längerfristigem Beteiligungsaufwand für Erziehende erachten die Jobcenter als „nicht in jeder 
Phase des Freistellungszeitraums gleichermaßen passfähig“ (Falkenhain u. a. 2023, S. 39). Das Interesse der leis-
tungsbeziehenden Eltern mit Kleinkindern an diesen fallbezogenen, beratungsintensiven Angeboten ist sehr hoch. 
Falkenhain u. a. (2023) sehen hierin einen weiteren Beleg für die Erkenntnisse früherer Studien zur Bedeutung 
einer sogenannten „Life-first-Strategie“ in der Arbeit mit vulnerablen Gruppen (Falkenhain u. a. 2023, S. 38).  
Die Erkenntnisse qualitativer Datenerhebungen im Rahmen des Kooperationsprojekts „Gelingendes Aufwach-
sen“ von Jobcenter und Jugendamt in der Stadt Warstein,133 das sich an Alleinerziehende im SGB-II-Bezug rich-
tet, untermauern die Bedeutung einer „Life-first-Strategie“. Sie betonen die Notwendigkeit, bei Qualifizierungs-
maßnahmen nicht nur auf die Sicherstellung der Kinderbetreuung zu achten, sondern auch Bausteine zur Steige-
rung von Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit zu berücksichtigen. Viele Mütter trauten sich trotz Ausbildung 
nicht mehr zu, im erlernten Beruf zu arbeiten. Ein kreatives „Querdenken“ bei der Beratung durch aktive Einbe-
ziehung der beruflichen Wünsche und Träume der Mutter setze oftmals ungeahnte Energien frei. Individuelle, 
sich häufig ändernde Bedarfe der Alleinerziehenden erforderten individuelle Lösungen. Daher benötigten die Be-
triebe „Übersetzer:innen“, um diese Bedarfe regelmäßig zu kommunizieren und Lösungen auszuloten. In War-
stein übernimmt das ein multiprofessionelles Netzwerk aus vielen Akteurinnen und Akteuren der Stadt.134 Das 
Projekt in der Stadt Warstein veranschaulicht konkret die vielfältigen Angebotsgestaltungen von Jobcentern für 
leistungsbeziehende Eltern, wie sie in der von Falkenhain u. a. (2023) durchgeführten Jobcenterbefragung skiz-
ziert werden. 
Das Motto „Unterstützung vor Integration“ liegt auch dem Projekt „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“ 
des Burgenlandkreises in Kooperation mit Jobcentern zugrunde, das sich an SGB II beziehende Eltern mit Kindern 
im Haushalt wendet. Seit 2015 hat das Projekt 567 Familienbedarfsgemeinschaften begleitet und 219 Teilneh-
mende in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder Ausbildung integriert. Der Ansatz der Familien-
integrationscoaches (FAMICO) ist eine verschiedene Angebote umspannende Unterstützung, die an die vielfälti-
gen Problemlagen der Zielgruppe anknüpft. Die FAMICOS haben oftmals leichteren Zugang zur Zielgruppe als 
die Jobcenter, wovon das Projekt profitiert. Die Angebote reichen von der Stärkung und Motivation der Teilneh-
menden durch regelmäßige persönliche Gespräche über alltagspraktische Unterstützung,  zum Beispiel bei der 
Wohnungssuche und beim Erwerb des Führerscheins und die Vermittlung zu beispielsweise Sucht- und Schuld-
nerberatung bis hin zu Beratungen zur Leistungsbeantragung und Maßnahmen zur Steigerung der Beschäftigungs-
fähigkeit – Letzteres sowohl in allgemeiner Form (z. B. Bewerbungstrainings) als auch in fachlich-spezifischer 
Form (Aktivierung und Eingliederung – Maßnahme bei einem Arbeitgeber, MAG; siehe Kapitel 5.4.2). Der Be-
seitigung von Hemmnissen in den Bereichen Gesundheit, Kinderbetreuung und soziale Einbindung wird dabei 
Vorrang eingeräumt, um eine langfristige Arbeitsmarktintegration zu ermöglichen.  
Begleitet wird das Projekt FAMICO vom Regionalen Arbeitskreis – Arbeitsmarktpolitik (RAK-AM) des Burgen-
landkreises. Dieser verstärkt die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit Wirtschafts- und Sozial-
partnern sowie Bildungsakteurinnen bzw. -akteuren positiv. Das Projekt betont die Bedeutung des Empowerments 
von Familien (siehe auch Kapitel 7): Es gelte, die familialen Ressourcen freizulegen und zu nutzen. Dabei ist die 
freiwillige Teilnahme an den Angeboten hilfreich, da sie die intrinsische Motivation der Eltern zur Mitwirkung 

 
133  Unter fachlicher Begleitung des Landesjugendamts Westfalen-Lippe.  
134  Expertengespräch mit Stefan Hüttenschmidt, Jobcenter AHA Kreis Soest (Standort Warstein) und Andreas Plenge, Jugendamt Warstein, 

am 27.September 2023. 
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am Erfolg der Maßnahmen fördert.135 Vor dem Hintergrund der Erfahrung der Modellprojekte wie auch auf Basis 
der Analyse der Praxis der Jobcenterberatung und -betreuung ergeben sich folgende Empfehlungen an die Ar-
beitsagentur zur fachlichen Weisung an die Jobcenter: 
Die Sachverständigenkommission empfiehlt eine Beratungspflicht von Jobcentern zu Möglichkeiten der (Erst- 
oder Weiter-)Qualifikation und Erwerbstätigkeit für Mütter und Väter mit Kindern unter drei Jahren, unabhängig 
von einer etwaigen Kitanutzung (da diese freiwillig und damit steuerbar ist) und unabhängig von der Familien-
form (ob noch in Paarfamilien oder schon alleinerziehend). Dies geht nach Einschätzung der Kommission über 
den bisher bestehenden Beratungsanspruch bei Unzumutbarkeit gemäß § 10 Absatz 1 Nummer 3 SGB II (Bunde-
sagentur für Arbeit 2023a) hinaus. Eine Beratungspflicht würde bedeuten, dass die Integrationsfachkräfte der 
Jobcenter nicht erst auf Anfrage der nicht verfügbaren erwerbsfähigen leistungsberechtigten Eltern tätig werden, 
sondern dass sie ihnen proaktiv Beratung anbieten müssen. Zwar zeigen Falkenhain u. a. (2023), dass viele Job-
center dies bereits tun, aber eben nicht alle.  
Die Bedingungen der Teilnahme sollten so gestaltet werden, dass die Beratungspflicht der Jobcenter nicht ins 
Leere läuft, weil sich die Eltern den Maßnahmen entziehen unter Berufung auf die Unzumutbarkeit, da die Kinder 
unter drei Jahre alt sind. Entsprechend empfiehlt die Sachverständigenkommission, dass die Teilnahme der er-
werbsfähigen leistungsberechtigten Eltern an Informationsveranstaltungen mit geeigneten Anreizen motiviert und 
zudem eine veranstaltungsbegleitende Kinderbetreuung vorgehalten wird. In den Veranstaltungen sollten Eltern, 
erstens, über ihre Vorteile aus ihrer Teilnahme an Informations- und Orientierungsangeboten, Maßnahmen zur 
Stabilisierung der Lebenslage sowie Maßnahmen zur Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit informiert werden 
und, zweitens, in verständlicher Sprache über die Freiwilligkeit der Teilnahme an der Maßnahme und die Nicht-
existenz von Rechtsfolgen informiert werden – solange die Unzumutbarkeit der Erwerbsaufnahme gemäß § 10 
SGB II gegeben ist. Damit sollen die Wissenslücken von Eltern zur rechtlichen Situation geschlossen werden. Um 
einen größeren Teilnehmendenkreis der Eltern, insbesondere auch in ländlichen Regionen, zu erreichen, sollten, 
drittens, Mobilitätshilfen sowie digitale Beratungsangebote ausgebaut werden.  

5.4.1.4 Förder- und Beratungsangebote der Jobcenter 
Um die Erwerbsintegration der Leistungsbeziehenden zu fördern, können ihnen Mitarbeitende der Jobcenter För-
der- und Vermittlungsangebote unterbreiten. Knapp 18 Prozent der arbeitssuchenden alleinerziehenden Mütter 
wurde ein Minijob und rund doppelt so vielen eine Teilzeit-, Vollzeit- oder Ausbildungsstelle vermittelt (Artmann 
2024, S. 27f.). Damit erhielten sie statistisch signifikant mehr Minijob-Angebote als Väter in Paarfamilien und 
signifikant mehr Angebote einer sozialversicherungspflichtigen Stelle oder Ausbildung als Mütter mit Partner:in. 
Arbeitssuchende alleinerziehende Mütter erhielten ferner mit 20 Prozent deutlich häufiger einen Aktivierungs- 
und Vermittlungsgutschein als Mütter in Paarfamilien. Insgesamt zeigt sich, dass Alleinerziehende ähnlich und 
zum Teil sogar intensiver gefördert werden als Eltern in Paarfamilien. Ausnahmen hiervon zeigen sich bei Wei-
terbildungen, Umschulungen und Integrations- oder Deutschkursen. Allerdings bleiben bei diesen deskriptiven 
Auswertungen potenziell erklärende Merkmalsunterschiede wie ein höherer Anteil von Eltern mit Migrationshin-
tergrund in Paarfamilien oder ein geringerer Anteil von Personen ohne beruflichen Abschluss unter den Alleiner-
ziehenden unberücksichtigt (Artmann 2024, S. 28). 
Neben obigen Förderangeboten können Jobcenter-Mitarbeitende die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten auch 
in kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II vermitteln, falls bei diesen ein Beratungsbedarf be-
steht und den Jobcenter-Mitarbeitenden eine entsprechende Beratung als für die Erwerbsintegration erforderlich 
erscheint. In den PASS-Daten wird bei Personen, die mit dem Jobcenter in Kontakt standen und entweder arbeits-
suchend oder wegen Kinderbetreuung, Pflege oder aus gesundheitlichen Einschränkungen von der Suche befreit 
sind, erfragt, ob sie auf Veranlassung des Jobcenters solche Beratungen in Anspruch genommen haben und wenn 
nicht, ob diese als „wäre wichtig gewesen“ eingestuft werden. Die Analyse von Artmann (2024) auf Basis der 
PASS-Erhebungswellen 9 bis 15 (2015 bis 2021) für die drei Beratungsarten Schuldnerberatung, Suchtberatung 
und gesundheitliche Begutachtung zur Eignungsfeststellung136 zeigt: Mit 6 Prozent nahm ein signifikant höherer 
Anteil der alleinerziehenden Mütter auf Veranlassung des Jobcenters eine Schuldnerberatung in Anspruch als 
Mütter in Paarfamilien. Weiterhin nahmen alleinerziehende Mütter mit 12 Prozent signifikant häufiger als Mütter 
in Paarfamilien eine vom Jobcenter veranlasste gesundheitliche Begutachtung zur Eignungsfeststellung für den 
Beruf wahr. Die Vermittlung in die beiden kommunalen Eingliederungsleistungen Schuldnerberatung und ge-
sundheitliche Begutachtung zur Eignungsfeststellung erfolgen demnach häufiger bei alleinerziehenden Müttern 

135  Expertengespräch mit Stefan Persich, Koordinator arbeitsmarktpolitische Programme des Burgenlandkreises, am 27. September 2023. 
136  Alle anderen Beratungen wurden ab Erhebungswelle 12 nicht erhoben (Auskunft von Elisabeth Artmann vom 26. Oktober 2023). 
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als bei Müttern in Paarhaushalten. Hingegen erfolgt bei je höchstens einem Prozent der drei Elterngruppen eine 
Suchtberatung. Eine (nicht erfolgte) Schuldner-, Suchtberatung bzw. gesundheitliche Begutachtung hätten 8, 
knapp 11 bzw. 12 Prozent der alleinerziehenden Mütter wichtig gefunden (Artmann 2024, S. 29f., Tabelle 5). 
Zusätzlich zeigen frühere Analysen von Stockinger und Zabel (2021) auf Basis der PASS-Erhebungswellen 9 bis 
11 (2015 bis 2017), dass es einen ungedeckten Beratungsbedarf alleinerziehender Mütter mit Kindern bis 15 Jahre 
zur Kinderbetreuung gibt. Bei lediglich 4 Prozent der alleinerziehenden Mütter erfolgte eine solche Beratung auf 
Veranlassung der Jobcenter. Bei weiteren 13 Prozent erfolgte sie nicht, obwohl die Mütter sagen, dass sie wichtig 
gewesen wäre. Dieser ungedeckte Bedarf war hier leicht höher als bei Eltern in Paarfamilien.   
Wie die Jobcenterbefragung von Falkenhain u. a. (2023) zu Angeboten der Jobcenter für die Zielgruppe von Eltern 
mit Kleinkindern zeigt, bedeutet die Tatsache, dass die PASS-Daten ab dem Jahr 2012 über die drei oben genann-
ten Typen externer Beratungen hinaus keine Informationen bereithalten, nicht, dass Jobcenter keine Angebote 
ohne direkten Arbeitsmarktbezug für diese Zielgruppe bereithalten oder von externen Trägern durchführen lassen. 
Wie weiter oben berichtet halten Jobcenter insbesondere Informationsangebote sowie lebenslagenstabilisierende 
Angebote bereit, die auf große Resonanz bei der Zielgruppe stoßen.  
Zu lebenslagenstabilisierenden Angeboten für Eltern mit Kleinkindern (d. h. Kindern unter drei Jahren) zählen 
alltagsstrukturierende Hilfestellungen in den Themenbereichen Erziehung, Bildung, Mediennutzung, Gesundheit 
und Freizeitgestaltung, aber auch Unterstützung bei Behördengängen, der Kitaplatzsuche oder Informationen zu 
Fördermöglichkeiten wie dem Bildungs- und Teilhabepaket (Falkenhain u. a. 2023, S. 26). Angebote speziell für 
alleinerziehende junge Mütter zielen auf eine „nachhaltige Stabilisierung der Beziehung zwischen Mutter und 
Kind mit dem Fernziel der Ausbildungsaufnahme“ (Falkenhain u. a. 2023, S. 27).  
Die Ergebnisse zum Angebotsverhalten der Jobcenter für die Zielgruppe der Eltern mit Kleinkindern zeigen, dass 
57 Prozent der Jobcenter (142 Jobcenter) solche Angebote an diese Zielgruppe vorhalten, wogegen 43 Prozent 
angeben, keine spezifischen Angebote für diese Zielgruppe vorzuhalten. Sie verweisen aber teils an andere, auch 
für diese Zielgruppe geöffnete, Angebote (Falkenhain u. a. 2023, S. 15). Zielgruppenspezifische Angebote werden 
am häufigsten von Jobcentern im städtischen Raum berichtet (Falkenhain u. a. 2023, S. 5). Meist handelt es sich 
bei den Angeboten für Eltern mit Kleinkindern um individuelle Beratungs- und Orientierungsangebote oder An-
gebote zur Stabilisierung der Lebenslage und deutlich seltener um Angebote zur Erhöhung von Beschäftigungs-
fähigkeit (Falkenhain u. a. 2023, S. 37f.).  
Während Angebote zur Stabilisierung der Lebenslage bereits eine kontinuierliche Mitwirkung der Eltern und ins-
besondere ihre Bereitschaft, ihre Alltagspraxis zu verändern, voraussetzen, kommen bei den Angeboten mit Ar-
beitsmarktbezug eine kontinuierliche Bildungsbereitschaft und Teilnahmebereitschaft an längerfristigen Maßnah-
men mit Zukunftsbezug hinzu (Falkenhain u. a. 2023, S. 14). Positive Erfahrungen machen Jobcenter vor allem 
mit Angeboten zur Stabilisierung der Lebenslage (Falkenhain u. a. 2023, S. 5). 40 Prozent dieser Angebote wer-
den von externen Trägern durchgeführt. Die Formate reichen von Eltern-Kind-Gruppen über offene Müttertreffs 
und Einzel- oder Familiencoachings bis hin zu Integrations- und Sprachkursen (Falkenhain u. a. 2023, S. 27). 
43 Prozent der Jobcenter mit zielgruppenspezifischen Angeboten für Eltern mit Kleinkindern bieten mehr als 
einen Angebotstyp an. Meist handelt es sich dabei um Jobcenter im städtischen, eher selten im ländlichen Bereich 
(Falkenhain u. a. 2023, S. 22). Kombiniert werden zumeist Informationsangebote (zum Beispiel ein Elternbrief 
oder einmalige Informationsveranstaltungen) mit Angeboten zur individuellen Orientierung und Motivation (zum 
Beispiel regelmäßige individuelle Beratungsgespräche im Jobcenter) oder zur Stabilisierung von Lebenslagen. 
Seltener werden dieser Zielgruppe auch Angebote mit direktem Arbeitsmarktbezug unterbreitet (Falkenhain u. a. 
2023, S. 13). Hierbei handelt es sich zum Beispiel um Workshops zum Thema Wiedereinstieg, Bewerbungstrai-
nings, Führerscheinförderung, fortgeschrittene Deutschkurse (Angebote zur Steigerung der allgemeinen Beschäf-
tigungsfähigkeit; Falkenhain u. a. 2023, S. 28), die Unterstützung zur Nachholung von Schulabschlüssen oder die 
Begleitung von Teilzeitpraktika (Falkenhain u. a. 2023, S. 28).  

5.4.1.5 Bewertung der Jobcenterbetreuung durch Klientinnen und Klienten 
In den PASS-Daten werden Alleinerziehende Mütter sowie Mütter und Väter in Paarfamilien, die Arbeitslosen-
geld II beziehen und Kontakt zum Jobcenter haben, zu acht Aspekten der Jobcenter-Betreuung befragt und können 
diese auf einer Skala von eins bis vier bewerten. Alle drei Gruppen stimmten eher nicht der Aussage zu, von den 
Mitarbeitenden des Jobcenters bevormundet worden zu sein oder keine Möglichkeit gehabt zu haben, eigene Vor-
stellungen in das Gespräch einzubringen. Allerdings stimmten alleinerziehende Mütter (und Mütter aus Paarfa-
milien) auch eher nicht der Aussage zu, dass die Mitarbeitenden des Jobcenters mit ihnen ausführliche Gespräche 
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zur Verbesserung ihrer Arbeitsmarktchancen geführt haben – mit Mittelwerten um 2,4 auf einer Skala von 1 (trifft 
überhaupt nicht zu) bis 4 (trifft voll und ganz zu). Alleinerziehende Mütter stimmten ferner (wie Eltern aus Paarfa-
milien) der Aussage eher zu, dass sie das Gefühl haben, den Mitarbeitenden des Jobcenters vertrauen zu können, 
jedoch lag die Zustimmung bei alleinerziehenden Müttern (Mittelwert 2,7) deutlich niedriger. Der Aussage, dass 
ihnen geholfen wurde, eine neue Perspektive zu entwickeln, stimmten die drei „Elterngruppen“ eher nicht zu, 
wobei auch hier der Zustimmungswert unter alleinerziehenden Müttern am niedrigsten lag (Mittelwert 2,0). Ins-
gesamt bewerten Väter die Jobcenterbetreuung besser als Mütter. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der gewähr-
ten Hilfe, eine neue Perspektive zu entwickeln und ausführlicher Gespräche zur Sondierung von Möglichkeiten 
zur Verbesserung der Beschäftigungsperspektiven (Artmann 2024, S. 29-31). Frühere Befunde zu Jobcenterbe-
wertungen seitens der Leistungsbeziehenden deuten ebenfalls darauf hin, dass unter Müttern ohne Suchverpflich-
tung die Anwesenheit eines Kleinkindes im Hinblick auf die Ausführlichkeit der erhaltenen Beratung zur Verbes-
serung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt einen Unterschied macht: Während Leistungsberechtigte insgesamt zu 
41 Prozent sagen, in dieser Hinsicht „ausführlich“ beraten worden zu sein, bestätigen dies nur 28 Prozent der 
Mütter mit einem Kind unter drei Jahren. Zudem bewerten Eltern die Jobcenter insgesamt schlechter als Kinder-
lose, insbesondere unter denjenigen ohne Suchverpflichtung (Stockinger/Zabel 2020). Auch zeigen unter Perso-
nen ohne Suchverpflichtung Alleinerziehende gegenüber kinderlosen Männern und Vätern aus Paarhaushalten 
eine größere Unzufriedenheit bei der Hilfe zur Entwicklung neuer beruflicher Perspektiven sowie gegenüber Müt-
tern aus Paarhaushalten in puncto Bevormundung und Vertrauen gegenüber den Beratenden (Stockinger/Zabel 
2020, S. 9). Die Autor:innen vermuten, dass Jobcenter bei der Entwicklung von Vereinbarkeitsstrategien für die 
Zielgruppe von Eltern, die noch nicht zur Arbeitsuche verpflichtet sind, vor erhöhte Herausforderungen gestellt 
sind. Gerade für Leistungsbeziehende ohne Suchverpflichtung beeinflussen ausführliche Gespräche mit den Job-
center-Mitarbeitenden die Bewertung der Jobcenter seitens der Leistungsbeziehenden positiv (Stockinger/Zabel 
2020; bag arbeit 2021). 

5.4.2 Teilnahme von Alleinerziehenden an Maßnahmen 
Das Sozialgesetzbuch II regelt die Grundsicherung für Arbeitssuchende, verpflichtet Leistungsberechtigte aber 
auch zur aktiven Mitwirkung bei der Überwindung oder Verringerung von Hilfebedürftigkeit. So sind erwerbsfä-
hige Leistungsberechtigte verpflichtet, regelmäßigen Einladungen zu Beratungs- und Vermittlungsgesprächen 
nachzukommen, Suchaktivitäten nachzuweisen, Vermittlungsvorschlägen zu folgen oder an eingliederungsunter-
stützenden Maßnahmen teilzunehmen (Falkenhain u. a. 2023). Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik sollen 
Alleinerziehende beim (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt unterstützen (Zabel 2011). Maßnahmen zur Akti-
vierung und beruflichen Eingliederung sind betriebliche Trainingsmaßnahmen, die entweder bei Arbeitgebenden 
(MAG) oder bei Trägerinnen bzw. Trägern (MAT) stattfinden. MAG dauern meist nur wenige Tage, maximal 
einige Wochen und dienen dem Ausprobieren bestimmter beruflicher Tätigkeiten und der Eignungsfeststellung. 
Die Träger von MAT sind zugelassene Unternehmen und Einrichtungen, die schulische Trainingsmaßnahmen 
durchführen. Sie vermitteln berufsspezifische Kenntnisse, beinhalten aber auch Bewerbungstrainings und Kurse 
zur Eignungsfeststellung. Die Dauer von MAT hängt von der Zielsetzung und dem individuellen Unterstützungs-
bedarf ab (Bundesagentur für Arbeit o. J.). Jedoch beträgt die Dauer der Vermittlung beruflicher Kenntnisse ma-
ximal acht Wochen (Bundesagentur für Arbeit 2023b). Die Förderung der beruflichen Weiterbildung kommt zum 
Einsatz, wenn die Qualifizierung zur Vermittlung beruflicher Kenntnisse über acht Wochen hinausgeht (Bunde-
sagentur für Arbeit 2023b). Von den vorgenannten Trainingsmaßnahmen und Weiterbildungen zu unterscheiden 
sind geförderte Beschäftigungen: Der Eingliederungszuschuss stellt eine Kompensation für eine möglicherweise 
anfangs geringere Produktivität von ALG-II-Beziehenden im Job dar und wird an Arbeitgebende, die eine solche 
Person einstellen, für maximal ein Jahr gezahlt. Die Lohnsubvention kann bis zu 50 Prozent betragen. Das Ein-
stiegsgeld wird für maximal 24 Monate gewährt und in der Version für abhängig Beschäftigte direkt an die be-
schäftigte ALG-II-Beziehende gezahlt, wenn diese eine gering entlohnte Beschäftigung aufnimmt. Diese Lohn-
subvention soll einen Anreiz geben, Arbeitserfahrung aufzubauen, die wiederum die Beschäftigungsfähigkeit der 
Person erhöht.137   
Die Teilnahmen von Alleinerziehenden an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen waren im Zeitraum 2010 bis 2023 
überwiegend rückläufig (siehe Tabelle 5-3). Das gilt insbesondere für die Maßnahmen zur beruflichen Weiterbil-
dung, die rund ein Drittel ihrer Teilnahmewerte verloren, aber noch stärker für die Arbeitsgelegenheiten, die sich 
auf rund ein Zehntel ihres Wertes reduzierten. Ebenfalls rückläufig waren die Teilnahmen am Eingliederungszu-

 
137  Zudem gibt es ein Einstiegsgeld für ALG-II-Beziehende, die sich selbstständig machen; auch dieses kann bis zu zwei Jahre lang gezahlt 

werden. 
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schuss und an der Freien Förderung SGB II, während die Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Einglie-
derung weitgehend stabil blieben. Im Aufwärtstrend waren der Arbeitsentgeltzuschuss zur beruflichen Weiterbil-
dung Beschäftigter, die Maßnahme „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (zur Integration besonders arbeitsmarktferner 
langzeitarbeitsloser Erwerbsfähiger; 2019 bis 2023) und das Einstiegsgeld bei abhängiger sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung. Die Teilnahmen an Eingliederungen von Langzeitarbeitslosen stiegen zunächst stark 
an, fielen danach aber fast auf das Ursprungsniveau zurück (2019 bis 2023). Bei dem im Jahr 2023 neueingeführ-
ten Bürgergeldbonus bleibt die Entwicklung noch abzuwarten. Die unterschiedlichen zeitlichen Entwicklungen 
blieben nicht ohne Wirkung auf die relative Bedeutung der Maßnahmen für Alleinerziehende. Im Jahr 2010 do-
minierten die Arbeitsgelegenheiten mit über 30.000 Teilnahmen mit weitem Abstand vor den Maßnahmen zur 
beruflichen Weiterbildung und den Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung. Mit weiterem 
Abstand folgte darauf der Eingliederungszuschuss. Im Jahr 2023 waren die Maßnahmen zur Aktivierung und 
beruflichen Eingliederung mit gut 18.000 Teilnahmen von zuvor Platz 3 auf Platz 1 aufgestiegen und führten nun 
vor den Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung, die ihren zweiten Platz – auf niedrigerem Teilnahmeniveau 
– behaupteten. Im unteren Teil von Tabelle 5-3 ist der Anteil der Alleinerziehenden an allen SGB-II-beziehenden
Maßnahmenteilnahmen dargestellt. In den Jahren 2010 wie 2023 lag dieser Anteil am höchsten bei dem Einstiegs-
geld bei abhängiger sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Am niedrigsten lag er im Jahr 2010 beim Ar-
beitsentgeltzuschuss zur beruflichen Weiterbildung Beschäftigter und im Jahr 2023 beim Eingliederungszuschuss.
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Abbildung 5-6 zeigt die Teilnahmequoten SGB-II-beziehender Alleinerziehender im Zeitverlauf für die beiden 
im Jahr 2023 von Alleinerziehenden am stärksten frequentierten Maßnahmen – solche zur Aktivierung und be-
ruflichen Eingliederung und solche zur beruflichen Weiterbildung. Dabei zeigt sich, dass die Teilnahmequote an 
Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung bis 2019 zugenommen hat, seitdem aber leicht rück-
läufig ist. Die Teilnahmequote an Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung lag im Jahr 2010 auf ähnlichem 
Niveau, stagnierte dann aber und ist seit dem Jahr 2020 rückläufig, sodass sie inzwischen (2023) deutlich unter 
der erstgenannten Teilnahmequote liegt. Zusammen mit dem in den letzten Jahren rückläufigen Anteil der SGB-
II-berechtigen Alleinerziehenden an allen Alleinerziehenden erklärt dies das rückläufige Aufkommen der Maß-
nahmenteilnahmen alleinerziehender Leistungsberechtigter bei diesen beiden Maßnahmen, insbesondere bei den 
Teilnahmen im Bereich der Weiterbildungsförderung. Als Kontextinformation weist Abbildung 5-6 auch das Auf-
kommen der Alleinerziehenden sowie das Aufkommen der Teilgruppe der SGB-II-Leistungsberechtigten unter 
den Alleinerziehenden aus. Das Verhältnis dieser beiden Aufkommenswerte wird durch die SGB-II-Bezugsquote 
ausgedrückt, die weiter oben berichtet wurde und 2022 bei rund einem Drittel lag. 
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Abbildung 5-6: Gesamtanzahl, Anzahl der SGB-II-Leistungsberechtigten und deren Teilnahmequote 
an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, nur Alleinerziehende mit Kindern unter 
18 Jahren 2010 bis 2023 (Deutschland; Anzahl in 1000; in Prozent) 

Anmerkung: Die linke Achse bezieht sich auf die Kurven zur Anzahl von Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 Jahren (in 
1.000) insgesamt sowie auf die Anzahl der SGB-II-Leistungsberechtigten dieser Gruppe. Die rechte Achse bezieht sich auf 
die mit Balken dargestellten Quoten der SGB-II-leistungsberechtigten Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 Jahren, die an 
den ausgewiesenen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen, an allen SGB-II-leistungsberechtigten Alleinerziehen-
den. Die Balken ergeben sich aus selbstgebildeten Quotienten, die mit den Zahlen zu den SGB-II-leistungsberechtigten Al-
leinerziehenden und mit den absoluten Teilnahmezahlen der SGB-II-leistungsberechtigten Alleinerziehenden ermittelt wur-
den, welche die Bundesagentur für Arbeit über zusätzliche Analysen bereitgestellt hat (nähere Informationen auf Anfrage bei 
der Berichtskommission). 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2024c) basierend auf Mikrozensus 2010 bis 2023, Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
(2024a) basierend auf Prozessdaten von Agenturen für Arbeit und Jobcentern zu Förderungen von Personen in Form einer 
Vollerhebung, Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024b) basierend auf Verwaltungsdaten der Bundesagentur für Arbeit 
und Bezugsgrößen basierend auf einer Sonderauswertung des Mikrozensus; eigene Berechnungen 

Die Dynamik der Maßnahmenteilnahmen am aktuellen Rand lässt sich als Wahrscheinlichkeit für alleinerzie-
hende erwerbsfähige Leistungsberechtigte, innerhalb eines Jahres eine bestimmte Maßnahme zu beginnen, be-
schreiben. Diese Wahrscheinlichkeit betrug für das Jahr 2021 für die Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen 
Eingliederung rund 15 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, eine geförderte berufliche Weiterbildung, eine lohnsub-
ventionierte Beschäftigung oder eine Arbeitsgelegenheit aufzunehmen, lag 2021 mit jeweils unter 5 Prozent deut-
lich niedriger.  
Teilzeit ist nicht nur in Beschäftigungsverhältnissen verbreitet – insbesondere bei Frauen und Müttern. Es werden 
auch duale Ausbildungen in Teilzeit angeboten (siehe Kapitel 5.2.5). In den letzten Jahren ist zudem der Anteil 
der in Teilzeit begonnenen Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik an allen Maßnahmeneintritten gestiegen. So 
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hat sich die Teilzeitquote in der Förderung der beruflichen Weiterbildung zwischen Juni 2019 und Mai 2022 auf 
rund 25 Prozent erhöht und damit mehr als verdoppelt. Auch Arbeitsgelegenheiten wurden im Zeitraum 2017 bis 
2021 zu rund einem Drittel mit einem Wochenstundenumfang von maximal 20 Stunden ausgeübt (Zabel 2023). 
Anreize für Arbeitgebende, betriebliche Maßnahmen in Teilzeit zu ermöglichen, können helfen, Eltern mit kleinen 
Kindern die Teilnahme zu erleichtern, beispielsweise bei betrieblichen Trainingsmaßnahmen bei einem Arbeit-
geber (MAG).  
Die Sachverständigenkommission begrüßt, dass zeitflexible Maßnahmenteilnahmen im Bereich aktiver Arbeits-
marktpolitik zusehends möglich werden. Dies erleichtert die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Sorge-
aufgaben unter den erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden. Die Kommission regt an, zeitflexible Lösungen in die-
sem Bereich – analog zu Teilzeitbeschäftigungen und Teilzeitausbildungen – weiter auszubauen und ggf. durch 
eine entsprechende Ausgestaltung betrieblicher Förderungen ein bedarfsgerechtes Angebot anzustreben. 
Wie gestaltet sich die Teilnahme an Maßnahmen für alleinerziehende Mütter, und welche Rolle spielt dabei die 
Anwesenheit von Kindern im Haushalt? Zabel (2011) hat in multivariaten Analysen auf Basis der Leistungshis-
torik Grundsicherung (LHG) und der Integrierten Erwerbsbiografien (IEB) die Wahrscheinlichkeit der Maßnah-
menteilnahme für alleinerziehende Mütter mit Müttern und Vätern in anderen Haushaltskontexten untersucht. 
Analog zur weiter oben berichteten Betreuung seitens der Jobcenter zeigt sich das Kindesalter auch bei der Maß-
nahmenteilnahme einflussreich – für Mütter allerdings weit stärker als für Väter. Zabel (2011) findet, dass allein-
erziehende Mütter mit betrieblichen Trainingsmaßnahmen erst dann genauso häufig gefördert werden wie kinder-
lose alleinstehende Frauen, wenn ihr jüngstes Kind 15 bis 17 Jahre alt ist. Eine Förderung mit Eingliederungszu-
schuss (Variante für abhängig Beschäftigte) oder Einstiegsgeld erfolgt erst, wenn das Kind 6 bis 9 Jahre alt ist 
und für schulische Trainingsmaßnahmen, wenn es 3 bis 5 Jahre alt ist. Die Autorin vermutet, dass betriebliche 
Förderungen schwieriger mit Kinderbetreuung zu vereinbaren sind als Maßnahmen mit kürzeren oder flexibleren 
Arbeitszeiten wie schulische Trainingsmaßnahmen oder Weiterbildungskurse. In Landkreisen mit einem großen 
Angebot an Kitaplätzen nehmen Alleinerziehende hingegen häufiger an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarkt-
politik teil.   
Auch wenn mit dem dritten Geburtstag des Kindes die Teilnahmewahrscheinlichkeit von Müttern beider Fami-
lienformen ansteigt, werden alleinerziehende Mütter im Vergleich zu Müttern in Paarhaushalten häufiger geför-
dert. Wie eine IAB-Online-Befragung von Vermittlungsfachkräften in Jobcentern 2018 ergab, bewerten daher 
49  Prozent Eingliederungsvereinbarungen, in denen nach dem Prinzip des „Förderns und Forderns“ Leistungen 
des Jobcenters und Pflichten der Arbeitssuchenden festgehalten werden, für Alleinerziehende mit Kindern über 
drei Jahren als „eher nicht sinnvoll“ oder „nicht sinnvoll“, während dies nur 24 Prozent zu unmotivierten Personen 
sagen (Senghaas/Bernhard/Freier 2020). Auch Artmann (2023) bestätigt anhand deskriptiver Analysen administ-
rativer Daten eine durchgehend stärkere Aktivierung von Vätern im Vergleich zu Müttern in den ersten vier Le-
bensjahren des Kindes. Ihre Ergebnisse zeigen, dass Mütter in dieser Zeit nur wenige Betreuungstermine im Job-
center wahrnehmen und selten an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen. Die Ergebnisse von Artmann 
(2023) zeigen darüber hinaus einen markanten Ost-West-Unterschied: Früher und häufiger als westdeutsche Müt-
ter nehmen ostdeutsche Mütter wieder Betreuungstermine im Jobcenter wahr und absolvieren arbeitsmarktpoliti-
sche Maßnahmen. Aus den Daten, so die Autorin, lasse sich nicht ermitteln, ob die intensiveren Aktivierungsbe-
mühungen in Ostdeutschland auf Initiative der Kundinnen oder der Jobcenter-Mitarbeitenden erfolgen. Vermut-
lich trügen beide Seiten aufgrund der in Ostdeutschland höheren Akzeptanz und Verbreitung von Müttererwerbs-
tätigkeit zu diesen Unterschieden zu Westdeutschland bei. Auch die in Ostdeutschland nach wie vor besser aus-
gebaute Betreuungsinfrastruktur für Kleinkinder spiele wahrscheinlich eine Rolle, so die Autorin. 

5.4.3 Beschäftigungswirkungen der Teilnahme an Maßnahmen 
Welche Rolle spielen nun arbeitsmarktpolitische Maßnahmen dafür, die Aufnahme einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung zu erleichtern? Statistische Evaluationsstudien ergeben fast durchweg positive Effekte 
der Maßnahmen, wobei nicht für alle Arten von Maßnahmen auch Ergebnisse für die Gruppe der Alleinerziehen-
den vorliegen. Am größten fällt der Beschäftigungseffekt durch Förderung der beruflichen Weiterbildung und 
durch betriebliche Trainingsmaßnahmen aus. Analysen von Zabel (2012) zur Wahrscheinlichkeit der Beschäfti-
gungsaufnahme innerhalb von 18 Monaten nach Eintritt in die betreffende Maßnahme ergeben, dass die Förde-
rung der beruflichen Weiterbildung die Chancen sowohl auf eine bedarfsdeckende wie auf eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungsaufnahme steigert. Zudem wird die Wahrscheinlichkeit auf den Eintritt in einen 
Minijob gesenkt, was insbesondere für Alleinerziehende und in Ostdeutschland der Fall ist. Der Effekt auf die 
mittelfristige Beschäftigung von Alleinerziehenden liegt bei bis zu 18 Prozentpunkten (Zabel 2012). Nun bestäti-
gen Analysen von Bernhard (2016) sowie Haepp u. a. (2021) eine durch Förderung der beruflichen Weiterbildung 
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mittel- bis langfristig erhöhte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Frauen und Männern im Allge-
meinen um bis zu 14 Prozentpunkte (bei nichtdeutschen Teilnehmenden). Betriebliche Trainingsmaßnahmen 
(MAG) weisen ebenfalls insgesamt sehr hohe positive Beschäftigungseffekte auf, allerdings liegen keine geson-
dert berechneten Werte für Alleinerziehende vor. Die Studie von Achatz, Schels und Wolff (2017) weist zumin-
dest für Mütter allgemein eine mittelfristig erhöhte Beschäftigung um bis zu 23 Prozentpunkte aus. Schulische 
Trainingsmaßnahmen (MAT) und Arbeitsgelegenheiten (AGH) haben im Durchschnitt zwar eher moderate posi-
tive (MAT) bzw. teilweise sogar negative (AGH) Beschäftigungseffekte (Haepp u. a. 2021). Für Alleinerziehende 
lagen diese in früheren Analysen immerhin bei 2 bis 7 Prozentpunkten (Zabel 2012). Die Übergangswahrschein-
lichkeit Alleinerziehender in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung konnte durch schulische Trai-
ningsmaßnahmen oder Arbeitsgelegenheiten demnach mittelfristig um bis zu 7 Prozentpunkte erhöht werden. 

5.5 Perspektiven anderer Akteure im Arbeitsmarkt 
5.5.1 Perspektive und Erfahrungen der Träger beruflicher Weiterbildung 
Um das Spektrum an Weiterbildungen und anderen Angeboten speziell für Allein- und Getrennterziehende zu 
ermitteln, hat die Sachverständigenkommission online verfügbare Informationen von Trägern der beruflichen Bil-
dung zusammengetragen. Die Recherche ergab Angebote von 24 Trägern, die im Angebotstableau in Tabelle 5-4 
zusammengefasst sind. Das Tableau gibt Auskunft über den Träger, den Standort, die konkret angebotene Maß-
nahme und die Zugangskriterien zu dem Angebot.138  
Um die Perspektive dieser Träger der beruflichen Bildung mit ausgewiesenen Angeboten für Alleinerziehende zu 
ermitteln, hat die Sachverständigenkommission anschließend alle 24 gelisteten Träger kontaktiert und nach ihren 
Erfahrungen mit der Zielgruppe und ihrer Beteiligung an den Angeboten befragt. Trotz Nachfassens war der 
Rücklauf gering; nur drei Träger nahmen an der Befragung teil. Ihre Profile umfassen Angebote zur Teilzeitwei-
terbildung, zum beruflichen Wiedereinstieg sowie diverse Beratungen und Digitalkompetenzen und decken somit 
das Gesamtspektrum weitgehend ab.  
Als hauptsächliche Probleme von Alleinerziehenden, einer ausbildungsadäquaten, angemessenen Erwerbstätig-
keit nachzugehen, nennen die teilnehmenden Träger mangelnde Kinderbetreuungsmöglichkeiten für Kinder zwi-
schen 0 und 10 Jahren. Hinzu kommen Zugangsbarrieren durch Arbeitgeber:innen –  insbesondere die mangelnde 
Flexibilität in den Arbeitsmodellen (u. a. Arbeitszeiten und Homeoffice – sowie Produktivitätsvorurteile und feh-
lende Rücksicht auf Elternschaft. 
Zu den Stärken von Alleinerziehenden zählen laut der Träger deren Organisationstalent, eine hohe Sozialkompe-
tenz (u. a. Teamfähigkeit und Flexibilität) sowie deren Selbstständigkeit und Weiterbildungsbereitschaft. Auf die 
Frage, welche Bestandteile ihrer Programme für Allein- bzw. Getrennterziehende sich als besonders erfolgreich 
herausgestellt haben, nennen sie individuelle und langfristige Coaching-Programme, um realistische Berufsziele 
zur Stärkung der Selbstwirksamkeit herauszuarbeiten. Hinzu kommen eine flexible Termingestaltung bei den An-
geboten (u. a. Vormittags-, Abendtermine, die Kombination von virtuellen und Präsenzterminen, Möglichkeiten, 
das Kind zur Einrichtung mitzubringen) sowie eine begleitende Verweisberatung zu anderen Unterstützungsmög-
lichkeiten und Angebote zur Vernetzung für allein- und getrennt erziehende Eltern. Dagegen haben die befragten 
Träger weniger gute Erfahrungen mit ganztägigen Angeboten oder Programmen wie z. B. Weiterbildungen ge-
macht. Auch die Unterstützung bei der Kinderbetreuungssuche hat sich laut der Träger als schwierig herausge-
stellt – schon allein aufgrund des mangelnden Angebots an Betreuungsplätzen, die vermittelt werden könnten.  
Die Träger haben folgende Empfehlungen, wie ihre Programme für Alleinerziehende großflächiger, z. B. bundes-
weit, ausgerollt werden könnten und weisen dabei auch auf das Programm „MY Turn“139 (für Frauen mit Migra-
tionsgeschichte) als Best-Practice-Beispiel hin – insbesondere, wenn es um die Unterstützung bei der Suche nach 
einem Kinderbetreuungsplatz geht. Zudem empfehlen die Träger onlinebasierte Formate, mit denen vor allem 
auch Alleinerziehende in strukturschwachen Regionen erreicht werden können, und setzen auf individuelle 
Coachings mit Potenzial- und Möglichkeitsanalyse. Außerdem verweisen sie darauf, dass die generellen struktu-
rellen Rahmenbedingungen angepasst werden müssten. Auf die Frage, welche Rahmenbedingungen sich denn 

 
138  Die Teilnahme an einigen Maßnahmen wird per Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) gefördert. Es handelt sich dabei 

also um Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (siehe Abbildung 5-6). 
139  Das aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF Plus) geförderte Bundesprogramm „MY Turn – Frauen mit Migrationserfahrung starten 

durch“ (https://www.my-turn.info/) soll die Qualifizierung und Erwerbsintegration von (formal) geringqualifizierten Frauen mit eigener 
Migrationserfahrung unterstützen. 
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ändern müssten, um die Erwerbschancen von Allein- und Getrennterziehenden zu verbessern, nennen sie insbe-
sondere den Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten, den Abbau von Hürden durch Arbeitgeber:innen, eine Pri-
orisierung bei der Kitaplatzvergabe, den Ausbau von Teilzeitausbildungsmöglichkeiten in Betrieben und Berufs-
schulen sowie eine breitere Finanzierung von individuellen und langfristigen Coaching-Angeboten durch die Ar-
beitsagenturen. 
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5.5.2 Perspektive und Erfahrungen der Betriebe 
Um die betriebliche Perspektive einzufangen, hat die Sachverständigenkommission mit der Geschäftsstelle des 
Unternehmensnetzwerks „Erfolgsfaktor Familie“ kooperiert. Für eine Blitzumfrage wurden alle 8.618 Mitglieds-
unternehmen des Unternehmensprogramms „Erfolgsfaktor Familie“ angeschrieben. Mit diesem Programm zum 
Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf setzt sich das Bundesfamilienministerium zusammen mit den Spit-
zenverbänden der deutschen Wirtschaft (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Deut-
sche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)), dem Deutschen 
Gewerkschaftsbund (DGB) sowie weiteren Branchen- und Fachverbänden für Familienfreundlichkeit in der deut-
schen Wirtschaft ein. 444 der angeschriebenen Unternehmen nahmen an der Befragung teil. Mit über 5 Prozent 
ist dies eine vergleichsweise gute Rückmeldequote. Aufgrund der Beteiligungsstruktur aus vergangenen Blitzum-
fragen lässt sich vermuten, dass die teilnehmenden Unternehmen überproportional dem Dienstleistungssektor und 
der öffentlichen Verwaltung zuzuordnen sind. Für einen Teil der Unternehmen, für die eine Verknüpfung mit der 
Branche und Unternehmensgröße möglich war, etwa ein Viertel, bestätigt sich diese Branchentendenz. Die Blitz-
umfrage umfasste sechs Fragen zu den Erfahrungen der Unternehmen mit allein- und explizit auch getrennt er-
ziehenden Eltern unter ihren Beschäftigten sowie zu ihren Erwartungen und konkreten Angeboten an diese 
Gruppe.  
Der Anteil der im Unternehmen beschäftigten allein- oder getrennt erziehend lebenden Eltern wird von den meis-
ten Unternehmen als gering eingeschätzt. Nur 389 der 444 befragten Unternehmen äußerten sich zum Anteil 
in Prozent. Knapp 30 Prozent der so antwortenden Unternehmen schätzen den Anteil der allein- oder getrennt 
erziehend lebenden Eltern in ihrem Unternehmen auf maximal 5 Prozent. Weitere knapp 20 Prozent der Unter-
nehmen vermuten, dass der Anteil zwischen 6 und 10 Prozent liegt. Insgesamt schätzen 75 Prozent der Unterneh-
men, dass der Anteil der im Unternehmen beschäftigten allein- oder getrennt erziehend lebender Eltern bei maxi-
mal 20 Prozent liegt. Rund 14 Prozent der Unternehmen vermuten den Anteil zwischen 21 und 35, 8 zwischen 36 
und 50 Prozent und nur 3 Prozent der Unternehmen schätzen den Anteil der allein- oder getrennt erziehend leben-
den Eltern in ihrem Unternehmen auf über 50 Prozent. 
Bezüglich der Äußerung von Vereinbarkeitsproblemen geben drei Viertel der Unternehmen an, dass sich allein- 
oder getrennt erziehende Beschäftigte schon einmal wegen solcher an Vorgesetzte oder die Personalabteilung 
gewandt haben. Dabei geben 25 Prozent der Unternehmen an, dass diese Beschäftigtengruppe „häufig“ vor Ver-
einbarkeitsproblemen steht und diese Herausforderung auch „oft“ anspricht. 51 Prozent der Unternehmen geben 
dagegen an, dass sich allein- oder getrennt erziehend lebende Eltern nur „gelegentlich“ zu Vereinbarkeitsproble-
men äußern. 15 Prozent der Unternehmen nehmen solche Äußerungen nicht wahr.  
Die Angebote in Unternehmen für beschäftigte Mütter und Väter, die auch von Allein- oder Getrennterziehenden 
genutzt werden können, sind dabei vielfältig und in unterschiedlichem Ausmaß vorhanden. Über 90 Prozent der 
Unternehmen geben an, dass sie flexible Arbeitszeitmodelle bzw. Arbeitskonten anbieten. Weitverbreitet ist auch 
die Möglichkeit zum Homeoffice bzw. zur Telearbeit; rund 85 Prozent der Unternehmen bieten dies an. Auch 
Freistellungen wie (un-)bezahlter Sonderurlaub oder Sabbaticals sind in 60 Prozent der Unternehmen für Mütter 
und Väter und damit auch allein- oder getrennt erziehende Eltern möglich. 40 Prozent der Unternehmen bieten 
auch Unterstützung bei der Kinderbetreuung (beispielsweise durch eine Betriebs-Kita oder Ferienbetreuung) und 
vereinbarkeitsgerechte Fort- und Weiterbildungsangebote an. Eine monetäre Unterstützung wie zinsfreie Darle-
hen oder Betreuungszuschüsse wird dagegen nur von etwa 20 Prozent der Unternehmen angeboten.  
Über ein freies Textfeld hatten die befragten Unternehmen auch die Möglichkeit, weitere Angebote für Mütter 
und Väter zu nennen, die nicht in der Auswahlliste vorkamen. Dort geben acht Unternehmen (welche knapp 
2 Prozent der befragten Unternehmen ausmachen) an, dass sie sogenannte Eltern-Kind-Büros zur Verfügung stel-
len, das heißt, Eltern die Möglichkeit geben, ihr Kind mit ins Unternehmen zu bringen und in diesen Büros wäh-
rend der Arbeit zu beaufsichtigen. Dies ist das am häufigsten im Freifeld genannte Angebot. Weitere sieben Un-
ternehmen melden, dass sie eine Beratung und Vernetzung für alle Mütter und Väter im Unternehmen anbieten. 
Eine Aufstockung bei Kinderkrankentagen oder eine betriebliche Sozialberatung werden ebenfalls vereinzelt ge-
nannt. Angebote, die sich speziell an Allein- oder Getrennterziehende richten und damit nicht für alle Mütter und 
Väter gleichermaßen zur Verfügung stehen, sind dagegen nicht weit verbreitet. So geben nur 8 Prozent der teil-
nehmenden Unternehmen an, dass sie über solche Angebote verfügen. Diese unterscheiden sich dabei zwischen 
den Unternehmen und umfassen u. a. eine finanzielle Bezuschussung der Kinderbetreuung, wenn in Randzeiten 
gearbeitet wird, eine höhere Priorität bei Betreuungsangeboten, feste Dienstzeiten, Reisekostenzuschüsse bei der 
Mitnahme von Kindern auf Dienstreisen oder die Unterstützung von regelmäßigen Treffen Allein- oder Getrennt-
erziehender.  
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Schließlich wurden die Unternehmen danach gefragt, was sie mit Allein- oder Getrennterziehenden im Arbeits-
kontext assoziieren. 50 Prozent der befragten Unternehmen stimmen der Aussage zu, dass Allein- oder Getrennt-
erziehende häufiger wegen Krankheit fehlen als andere Beschäftigte. 40 Prozent der Unternehmen stimmen dem 
jedoch nicht zu, und 10 Prozent wollen oder können hierzu keine Angabe machen. Gleichzeitig werden Allein- 
oder Getrennterziehende von 41 Prozent der Unternehmen als motivierter und von 76 Prozent der Unternehmen 
als besser organisiert im Vergleich zu anderen Beschäftigten wahrgenommen, und nur eine kleine Minderheit der 
Unternehmen sieht dies explizit anders (20 bzw. 8 Prozent). Weiterhin werden Allein- oder Getrennterziehende 
weniger mit Fluktuation assoziiert. Stattdessen denken 77 Prozent der befragten Unternehmen nicht, dass allein- 
oder getrennt erziehende Eltern häufiger das Unternehmen verlassen, 63 Prozent denken sogar, dass sie dem Un-
ternehmen länger erhalten bleiben. Loyalität und Verlässlichkeit werden alleinerziehenden Beschäftigten auch in 
Workshops und Fokusgruppengesprächen des „audit berufundfamilie“ zugeschrieben. Im Gegenzug benötigt 
diese Beschäftigtengruppe häufiger Planbarkeit und Verlässlichkeit.140  
Die Blitzumfrage endete mit einer offenen Frage nach weiteren Gedanken zum Thema allein- oder getrennt er-
ziehende Beschäftigte. Hiervon machten viele der befragten Unternehmen Gebrauch. In den teilweise sehr aus-
führlichen Antworten wurden am häufigsten die Stichworte Unterstützung, Betreuung, Kita, Arbeitszeiten, Ver-
einbarkeit, allein, Belastung, finanziell, flexibel genannt. 

5.6 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
Alleinlebende mit Kindern haben im Durchschnitt einen geringeren Bildungsstand als Personen in Paarfamilien 
mit Kindern; sie haben häufiger keinen berufsbildenden Abschluss und seltener einen Hochschulabschluss. Bei 
der Erwerbserfahrung liegen die alleinlebenden Frauen mit Kindern vor denen in Paarhaushalten: Sie haben eine 
höhere Wahrscheinlichkeit, jemals erwerbstätig gewesen zu sein. Die Arbeitsmarktnähe Alleinerziehender zeigt 
sich auch in ihrer aktuellen Erwerbsteilhabe: Rund drei Viertel der alleinlebenden Frauen mit Kindern sowie 
83 Prozent der alleinlebenden Männer mit Kindern sind am Arbeitsmarkt aktiv (also erwerbstätig oder erwerbs-
los). Umgekehrt ist etwa ein Viertel der Alleinlebenden mit Kindern inaktiv. Unter den 15- bis 24-jährigen allein-
lebenden Frauen mit Kindern liegt das Risiko, weder im Bildungssystem noch im Arbeitsmarkt angekommen zu 
sein (sogenannte NEETs), bei 59 Prozent, bei jenen, die bisher keinen berufsbildenden Abschluss erlangt haben, 
sogar bei 67 Prozent. Für die Alleinlebenden mit Kindern insgesamt zeigt sich, dass wie bei Paarfamilien mit 
Kindern Frauen bezüglich der Erwerbsteilhabe etwas hinter den Männern zurückbleiben. Selbst im Falle einer 
Erwerbstätigkeit erhalten Alleinlebende mit Kindern in vielen Fällen aufstockende SGB-II-Leistungen. Alleinle-
bende mit Kindern, und darunter insbesondere Frauen, haben damit gegenüber anderen Familienformen ein er-
höhtes Risiko, im Transferbezug zu verbleiben.  
Fehlende bzw. nur unzureichende oder nicht zu Randzeiten verfügbare Kinderbetreuung wird von allen Akteu-
rinnen und Akteuren am Arbeitsmarkt als der mit Abstand wichtigste Grund dafür genannt, dass Alleinerziehende 
– insbesondere alleinerziehende Mütter mit Kleinkindern – dem Arbeitsmarkt nicht oder nicht in ausreichendem
Maße zur Verfügung stehen können. Die Alleinerziehenden selbst sehen die Kinderbetreuung genauso als Her-
ausforderung an wie die Unternehmen, die Jobcenter und andere unterstützende Institutionen wie die Träger be-
ruflicher Bildung. Gleichzeitig sind alleinerziehende Mütter in stärkerem Umfang zur Arbeitssuche verpflichtet
als Mütter in Paarhaushalten (wenn auch in schwächerem Umfang als Väter in Paarhaushalten). (Ganztägige)
Kinderbetreuungsangebote erweisen sich nicht nur für die Beschäftigungsaufnahme als einflussreich, sondern
auch für die Teilnahme an beschäftigungswirksamen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (insbesondere die För-
derung der beruflichen Weiterbildung und betriebliche Trainingsmaßnahmen). In Ostdeutschland gilt dies stärker
als in Westdeutschland, weil hier die Kitabetreuung den Rückgang der Erwerbsteilhabe von Frauen nach der
Geburt noch stärker abfängt als in Westdeutschland. Die Empfehlung eines passgenaueren Kinderbetreuungsan-
gebotes zur Unterstützung von Qualifikation und Erwerbsteilhabe bekräftigt somit die Empfehlungen zum Aus-
bau der Kinderbetreuung in Kapitel 4.
Alleinerziehende sowie Mütter und Väter mit familiären Betreuungsaufgaben sind eine wesentliche Zielgruppe 
der Teilzeitberufsausbildung, und bestehende Erfahrungen dieser Zielgruppe mit dem Modell Teilzeitausbildung 
sind positiv. Allerdings wird die Möglichkeit, eine duale Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren, bisher eher selten 
in Anspruch genommen (2021 nur 0,5 Prozent der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge). Die niedrige In-
anspruchnahme kann mit Nutzungsbarrieren zusammenhängen, wie sie von Unternehmen und Projektträgern von 
Teilzeitausbildungen geschildert werden. Hierzu gehören – wieder – eine nicht immer sichergestellte Kinderbe-
treuung, Vorbehalte der Arbeitgebenden und teilweise auch Merkmale der Teilnehmenden. Die Vermittlung von 

140  Notizen zum Expertengespräch mit Oliver Schmitz, beruf und familie Service GmbH, am 27. September 2023. 
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Praktika und eine gute Betriebsbegleitung seitens der Jobcenter könnten hier helfen, das „Eis zu brechen“, teils 
müssten aber auch strukturelle Hemmnisse wie Sprach- und Mobilitätsbarrieren abgebaut und das Modell bun-
desweit stärker bekannt gemacht werden. Dann könnte das flexible Modell Teilzeitausbildung, das auch Umschu-
lungen und das Nachholen von Schulabschlüssen ermöglicht, gerade auch für allein- und getrennt erziehende 
Eltern noch attraktiver werden. 
Mit Eintritt in die Mutterschaft (und sogar schon davor) geht die Wahrscheinlichkeit der Teilnahme an einer 
betrieblichen Weiterbildung stark zurück. Dieser Rückgang kann eine mangelnde Vereinbarkeit mit Familienauf-
gaben anzeigen, aber auch auf Vorsichtsverhalten der Betriebe und deren Rentabilitätsperspektive bei Weiterbil-
dungsinvestitionen hindeuten. Ausfallrisiken, denen Alleinerziehende unmittelbarer als Mütter und Väter in Paar-
haushalten ausgesetzt sind und die zudem über die ersten Lebensjahre hinausgehen, wenn Kinder krank sind und 
der Betreuung bedürfen, können zu arbeitgeberseitigen Diskriminierungen bei Weiterbildungsangeboten führen. 
Frauen sind davon, aufgrund ihrer Dominanz unter den Alleinerziehenden, überproportional häufig betroffen. Ein 
an die Unternehmen adressierter Appell ist deshalb, den Zugang zu betrieblichen Aus- und Weiterbildungen un-
abhängig von Geschlecht, Arbeitszeitmodell und Familienform zu gewährleisten. Einen wichtigen Schritt in Rich-
tung Information und Transparenz bezüglich der Möglichkeiten beruflicher Weiterbildung bildet zudem das von 
der Bundesagentur für Arbeit aufgesetzte Nationale Onlineportal „mein NOW", welches weiterentwickelt werden 
sollte.  
Gemäß den fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit sollen auch Eltern mit Befreiung von der Pflicht 
zur Arbeitssuche gemäß § 10 SGB II von den Jobcentern beraten und betreut werden. Es zeigt sich jedoch, dass 
die Jobcenter-Betreuung alleinerziehender Mütter jener von Müttern in Paarhaushalten ähnelt, wenn das jüngste 
Kind unter drei Jahren ist, wohingegen sie jener von Vätern in Paarhaushalten ähnelt, wenn das jüngste Kind drei 
bis fünf Jahre alt oder älter ist. Zudem unterscheidet sich die Jobcenter-Betreuung nach Region: Im Vergleich mit 
Westdeutschland ist in Ostdeutschland ein signifikant höherer Anteil der alleinerziehenden Mütter zur Arbeitssu-
che verpflichtet und wird entsprechend beraten. Gleichzeitig nehmen ostdeutsche Mütter früher und häufiger als 
westdeutsche Mütter Betreuungstermine im Jobcenter wahr und absolvieren Maßnahmen. Auch unabhängig von 
der Familienform der Eltern mit Kleinkindern sind die Betreuungspraktiken regional heterogen und deuten auf 
geschlechts- und regionsspezifische Betreuungspraktiken hin. So werden Väter eher in der Versorgungs- und die 
Mütter eher in der Betreuungsrolle gesehen, zumindest in Westdeutschland. Hierfür könnten regional unterschied-
liche Geschlechterrollenbilder – auch bei den Eltern – sowie eine unterschiedlich ausgebaute Kinderbetreuungs-
infrastruktur ursächlich sein. Eine an die Jobcenter adressierte Empfehlung beinhaltet deshalb ein verpflichtendes 
Beratungsangebot der Jobcenter in den ersten drei Lebensjahren des Kindes, welches über den bisherigen Bera-
tungsanspruch von erwerbsfähigen leistungsberechtigten Eltern mit Kleinkindern und mit Befreiung von der 
Suchverpflichtung hinausgeht. Dies soll unabhängig von einer etwaigen Kitanutzung (da diese freiwillig und so-
mit steuerbar ist) und unabhängig von Geschlecht und Familienform (ob noch in Paarfamilie oder schon alleiner-
ziehend) gelten. Das verpflichtende Angebot der Jobcenter soll individuelle Möglichkeiten der (Erst- oder Weiter-
)Qualifikation und Erwerbstätigkeit zum Gegenstand haben und Teilnahmeanreize für die Eltern setzen. 
Jobcenter stehen in der Beratung und Betreuung von Erziehenden mit Kindern unter drei Jahren vor mehreren 
Herausforderungen: Ist die Maßnahmenteilnahme der Eltern freiwillig, kann diese jederzeit beendet werden, was 
die Planbarkeit von Maßnahmen und zugehörigen Mitteln erschwert. Zudem sind potenzielle Teilnehmende in 
Unkenntnis der Rechtslage oft auch nicht zu einer Teilnahme bereit, weil sie Rechtsfolgen befürchten. Bestandteil 
der empfohlenen verpflichtenden Beratung der Eltern mit Kleinkindern zu ihren individuellen Qualifikations- und 
Beschäftigungsperspektiven sollte dabei neben dem Hinweis auf die nachgewiesenen vorteilhaften Beschäfti-
gungswirkungen eine an den Wissenslücken der Eltern ansetzende, effektivere rechtliche Aufklärung in adressa-
tengerechter, verständlicher Sprache über die Freiwilligkeit der Maßnahmenteilnahme und die Nichtexistenz von 
Rechtsfolgen sein, solange die Unzumutbarkeit der Erwerbsaufnahme gemäß § 10 SGB II gegeben ist. Um einen 
größeren Teilnehmendenkreis der Eltern, insbesondere auch in ländlichen Regionen, zu erreichen, sollten zudem 
Mobilitätshilfen sowie digitale Beratungsangebote ausgebaut werden. 
Auf Seiten der alleinerziehenden Eltern als heterogener Zielgruppe kommen Barrieren wie eine eingeschränkte 
Mobilität, unzureichende Sprachkenntnisse, geringe Arbeitsmarktressourcen und psychosoziale Belastungslagen 
hinzu. Das Risiko einer positiven Selektivität der Eltern, die den Weg in Maßnahmen finden, ist daher nicht nur 
durch die Freiwilligkeit im Kontext von § 10 SGB II gegeben, sondern wird durch strukturelle Teilnahmebarrieren 
zusätzlich verschärft. Für viele Erziehende müssen berufliche Perspektiven überhaupt erst einmal entwickelt wer-
den. Zudem offenbaren psychosoziale Belastungslagen oftmals die Notwendigkeit, in einem ersten Schritt die 
Lebenslage der Eltern zu stabilisieren. Dies erfordert eine verbesserte Koordination und eine lebenslaufbezogene 
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Planung von Qualifizierung und Arbeitsförderung, die den jeweiligen Lebensbedingungen von Alleinerziehenden 
Rechnung tragen. Vorbilder können hier jene Jobcenter sein, die Angebotsketten bestehend aus Informationsan-
geboten und lebenslagenstabilisierenden Unterstützungen und erst im weiteren Verlauf Angebote mit Arbeits-
marktbezug bereithalten. Insbesondere lebenslagenstabilisierende Maßnahmen erzielen eine große Resonanz bei 
der Zielgruppe. Sie reichen von alltagspraktischen Hilfestellungen in den Themenbereichen Erziehung, Bildung, 
Gesundheit über Unterstützung zum Beispiel bei der Kitaplatzsuche oder bei Behördengängen, Austauschforma-
ten wie Eltern-Kind-Gruppen bis hin zu Einzel- und Familiencoachings. Für diese Angebote sollte es eine Bera-
tungspflicht der Jobcenter für erwerbsfähige nichterwerbstätige Eltern von Kleinkindern (gegebenenfalls schon 
ab Geburt) geben, aber keine Teilnahmepflicht. 
Die Bewertung der Jobcenterbetreuung seitens der leistungsbeziehenden Erwerbsfähigen, die im Kontakt zu ih-
rem Jobcenter standen, fällt gemischt aus. Kinderlose bewerten die Betreuung tendenziell besser als Eltern, Väter 
besser als Mütter. Für die Bewertung scheint für Leistungsbeziehende ohne Suchverpflichtung nach einem Job 
zudem auch die Familienform eine Rolle zu spielen: Hier zeigen Alleinerziehende eine größere Unzufriedenheit 
als kinderlose Männer und Väter aus Paarhaushalten bei der Hilfe für neue Perspektiven. Zusätzlich fühlen sie 
sich im Vergleich zu Eltern in Paarhaushalten und Kinderlosen stärker bevormundet und haben weniger Vertrauen 
in die sie beratenden Jobcenter-Mitarbeiter:innen. Analysen für die Jahre 2015 bis 2017 deuten zudem auf einen 
ungedeckten Beratungsbedarf alleinerziehender Mütter zur Kindertagesbetreuung hin. Für die nicht zur Suche 
Verpflichteten erscheint es somit notwendig, in die empfohlene individuelle Beratung von Eltern mit Kleinkindern 
für die Untergruppe der Alleinerziehenden spezifischere und passgenauere Beratungsangebote mit unmittelbarem 
praktischen Nutzen zu integrieren. Sie sollen gleichzeitig an den von Unternehmen wie Trägern beruflicher Bil-
dung genannten Stärken vieler Alleinerziehender ansetzen, denen Organisationstalent, Sozialkompetenz, Selbst-
ständigkeit und Loyalität zugeschrieben werden. Beispiele für eine spezifischere Form der Unterstützung sind 
individuelle und langfristige Coaching-Programme, flexible Termingestaltung, begleitende Verweisberatung und 
Förderung der sozialen Vernetzung der Alleinerziehenden. 
Generell war die Teilnahme von Alleinerziehenden an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Zeitraum 2010 bis 
2021 überwiegend rückläufig. Das gilt insbesondere für die Förderung der beruflichen Weiterbildung, die rund 
ein Viertel ihrer Teilnahmewerte verlor, aber noch stärker für die weniger beschäftigungswirksamen Arbeitsge-
legenheiten, die sich auf rund ein Zehntel reduzierten. Lediglich Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen 
Eingliederung blieben weitgehend stabil: 2021 hatten alleinerziehende erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) 
eine Wahrscheinlichkeit von rund 15 Prozent, eine solche Maßnahme zu beginnen. Für die Teilnahme an diesen 
Maßnahmen spielen wie bei der Jobcenterbetreuung das Kindesalter und die Kinderbetreuung eine große Rolle: 
In Landkreisen mit einem großen Angebot an Kitaplätzen nehmen Alleinerziehende häufiger an Maßnahmen der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik teil. In den letzten Jahren ist zudem der Anteil der in Teilzeit begonnenen Maßnahmen 
aktiver Arbeitsmarktpolitik an allen Maßnahmeneintritten gestiegen. Diese Beobachtungen geben Hinweise da-
rauf, dass die Vereinbarkeit von Maßnahmenteilnahme und Familie weiter verbessert werden könnte. Anreize für 
Arbeitgeber:innen, betriebliche Maßnahmen in Teilzeit zu ermöglichen, könnten helfen, Eltern mit kleinen Kin-
dern die Teilnahme zu erleichtern, z. B. bei betrieblichen Trainingsmaßnahmen bei einem Arbeitgeber (MAG) 
oder mithilfe von Eingliederungszuschüssen. Um die Erreichbarkeit der Zielgruppe für Maßnahmen weiter zu 
erhöhen, empfehlen Träger beruflicher Bildung außerdem onlinebasierte Formate, individuelle Coachings und 
den Abbau struktureller Hemmnisse. 
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6 Unterstützungspotenziale bei elterlichen Konflikten und sozialen Notlagen  
Elterliche Konflikte vor, in und nach Trennungssituationen sind häufig eine schwierige Gemengelage aus mate-
riellen, sozialen und psychischen Konfliktanteilen. Dieses Kapitel fokussiert auf die zentralen Konflikt- und Not-
lagen, die allein- und getrennt erziehende Eltern sowie deren Kinder betreffen, als auch auf die wesentlichen 
Unterstützungspotenziale. Insbesondere sind dies Fragen und Antworten rund um die Themen: Erziehung, Be-
treuung, familiäre Konflikte und Zusammenleben, Partnerschaftskonflikte und -gewalt sowie Trennung und 
Scheidung (Kapitel 6.1). Auch Kinder und Jugendliche äußern, vor allem in elterlichen Trennungskonflikten, den 
Wunsch nach Unterstützung und Hilfe. Es ist Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe, diesen Bedarfen zu entspre-
chen und auf entwicklungsförderliche Bedingungen des Aufwachsens hinzuarbeiten. Weitere Konfliktbereiche 
betreffen den elterlichen Umgang, die Betreuungsvereinbarungen und das Sorgerecht sowie den Kindesunterhalt 
und münden – insbesondere bei hochkonflikthaften Trennungen – in familiengerichtlichen Verfahren zur Rege-
lung der elterlichen Sorge sowie des Umgangs- und Unterhaltsrechts (Kapitel 6.2). Allein- und getrennt erzie-
hende Eltern sind darüber hinaus einem erhöhten Risiko ausgesetzt, in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten und 
haben einen erhöhten Beratungs- und Informationsbedarf hinsichtlich sozialstaatlicher Leistungen und Förder-
möglichkeiten (Kapitel 6.3). Nicht zuletzt soll auf Notlagen von Eltern und Kindern in diesem Kapitel eingegan-
gen werden, die durch häusliche Gewalt entstehen (Kapitel 6.4). Die jeweiligen Unterkapitel geben entsprechend 
einen Überblick über die Hilfebedarfe, die vorhandenen wohlfahrtsstaatlichen Unterstützungsmöglichkeiten und 
liefern Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung dieser Leistungen für die Lebenslagen Allein- und Ge-
trennterziehender und ihrer Kinder. Der Berichtsabschnitt endet mit einer zusammenfassenden Schlussbetrach-
tung (Kapitel 6.5). 

6.1 Beratung und Unterstützung für allein- und getrennt erziehende Familien 
Um eine positive Entwicklung allein- oder getrennt erziehender Elternschaft in konfliktreichen Trennungsfällen 
zu fördern, ist idealerweise der Einsatz präventiver Maßnahmen erforderlich. Diese sollten zur Stärkung von El-
ternbeziehungen, zur Etablierung von Partnerschafts-, Eltern- und Konfliktlösungskompetenzen und zur Förde-
rung von familialer Resilienz führen, noch bevor Eltern von Armut bedroht sind, sich in strittigen Angelegenhei-
ten an das Familiengericht wenden müssen oder Streitigkeiten in gewalttätigen Eskalationen enden. Wesentlich 
für die im folgenden betrachteten Hilfen in und nach Elternkonflikten ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB 
VIII). Trotz der teilweise präventiven Ausrichtung des Gesetzes bleibt das SGB VIII ein am Kind und dessen 
Familie – und damit am Einzelfall – orientiertes Gesetz. Insofern greifen bedeutsame Förderangebote, Leistungen 
und andere Aufgaben in der Praxis erst, wenn Eltern selbst nicht mehr weiterwissen und Familien bereits dringend 
der Unterstützung bedürfen. Ein präventiver Ansatz, der sozialen Problemen wie elterlichen Konflikt- und Notla-
gen vorbeugt, anstatt sie erst im Nachhinein zu behandeln, wird über einzelne Angebote wie die Frühen Hilfen 
(vgl. z. B. https://www.fruehehilfen.de) oder die Elternbegleitung (z. B. https://elternchancen.de) unterstützt. 
Dennoch finden diese Bemühungen noch keinen Widerhall in einer gesamtstrategischen Ausrichtung, wie es bei-
spielsweise in der öffentlichen Gesundheitsfürsorge (public health) der Fall ist (siehe Kapitel 7). Was im Feld der 
Gesundheit als Schritt zu gelingender Primärprävention bezeichnet werden kann, beispielsweise, um Risikofak-
toren für spätere Krankheiten zu vermeiden, kann im Feld des Sozialwesens jedoch leicht als sozialstaatliche 
Bevormundung oder paternalistisches Bemühen verstanden werden. In diesem Sinne könnte ein vorzeitiges Be-
ratungs- oder Unterstützungsangebot für Eltern negativ aufgefasst werden, wenn diese selbst noch kein konkretes 
Anliegen haben. Insofern scheint das „Präventionsdilemma“ (Altgeld 2021) in der Arbeit mit Trennungsfamilien 
noch nicht gebannt, wenngleich Angebote der Frühen Hilfen, die sich zentral an Eltern mit Kindern bis drei Jahre 
richten, Ansätze aufzeigen, wie diesem begegnet werden kann. Denn Informationen – beispielsweise nied-
rigschwellig vermittelt über Elternveranstaltungen oder Onlineangebote in Kindertagestätten und Grundschulen 
– erreichen meist die Eltern, die sich nicht in allzu prekären Lagen befinden und eigene Ressourcen in krisenhaften 
Lebenslagen mobilisieren können. Eltern, die bereits vor einer Trennungskrise mit anderen Problemlagen wie 
finanziellen Schwierigkeiten, Krankheit oder migrations- und fluchtbedingten Herausforderungen konfrontiert 
sind, werden dagegen kaum über diese Wege erreicht. Dieses Dilemma kann in diesem Kapitel nur schwerlich 
aufgelöst werden. In Ansätzen wären hier die Vernetzung primär- bzw. sekundärpräventiver Maßnahmen wie 
Frühe Hilfen, Eltern- und Familienbildung oder Gruppenprogramme für Kinder in und nach Trennung oder Schei-
dung zu nennen. Auch frühzeitige Beratung und Unterstützung in Jugendämtern, Kindertageseinrichtungen und 
Beratungsstellen, noch bevor Konflikte entstehen oder zu gravierend werden, gehören dazu. Insbesondere diese 
letztgenannten Beratungsangebote können auch online zur Verfügung gestellt werden. Im Folgenden werden ei-
nerseits Vorschläge zur niedrigschwelligeren und früheren Erreichbarkeit von Trennungseltern sowie Eltern mit 
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Problemen in ihrer Partnerschaft bzw. Ehe gemacht. Weiterhin werden Empfehlungen zur Verbesserung bisheri-
ger Angebote und Unterstützungsleistungen für allein- und getrennt erziehende Eltern sowie deren Kinder formu-
liert. 

6.1.1 Überblick und Leistungen 
Psychosoziale Unterstützungsleistungen, die allein- und getrennt erziehende Eltern und deren Kinder in Konflikt- 
und Notlagen betreffen, sind je nach Problemsituation verschieden und aufgrund ihrer Vielfalt schwer zu syste-
matisieren. Weder für Adressatinnen und Adressaten noch für Fachkräfte ist dabei sofort ersichtlich, welcher 
Dienst oder welche Einrichtung welche Unterstützungsleistung anbietet, was auch durch Lotsenportale (z. B. 
https://familienportal.de/), Broschüren oder Informationen der Fachverbände nicht vollständig behoben wird. 
Dennoch weisen diese Internetseiten, Informationsmaterialen und weitere Entwicklungen wie z. B. auch die Etab-
lierung von Familienbüros, von Fachstellen für Allein- und Getrennterziehende, von Netzwerken Früher Hilfen 
und Lotsendiensten – z. B. an Geburtskliniken oder Online-Hilfsmöglichkeiten (siehe Kapitel 6.2) – darauf hin, 
dass die vorhandenen Unterstützungspotenziale für die Zielgruppe besser erreichbar und zudem untereinander 
vernetzt sein müssten. Tabelle 6-1 gibt einen ersten Überblick über die wesentlichen Unterstützungsleistungen, 
die in diesem Kapitel thematisiert werden. 

Tabelle 6-1: Übersicht der Beratungs- und Unterstützungsleistungen im Kontext elterlicher 
Konflikt- und Notlagen vor, während und nach Trennung 

Erziehungs- und Familienberatung, Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung  
(§ 17, 18 und 28 SGB VIII) 
(Kapitel 6.1.1.1) 

Insbesondere:  
– Beratung und Therapie für Eltern, Paare, Kinder und Jugendliche zu Fragen

von Partnerschaft, Trennung, Scheidung, Umgang, Erziehung und Familie
– Einzel-, Paar-, Familien- und Gruppenangebote 
Weiterhin: 
– Präventions-, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, Zugehende Beratung.

– Beratung von und in kooperierenden Institutionen (z. B. Kindertagesstätten, 
Schulen)

Familien- und Elternbildung  
(§ 16 SGB VIII) 
(Kapitel 6.1.1.2) 

Insbesondere: 
– Information über und Vermittlung von Kenntnissen 

zu Fragen der Partnerschaft, Erziehung und Familie
– Präventiv ausgerichtete Beratung von Eltern in allgemeinen Fragen der 

Erziehung oder der Partnerschaft 
– Angebote überwiegend

in Form von Gruppenangeboten und Kursen 

– Genaue Angebotsstruktur unterliegt föderalen Ausgestaltungsmöglichkeiten

Beratung im Jugendamt, Allgemeiner Sozialer 
Dienst / Kommunaler Sozialer Dienst  
(§ 17, 18 SGB VIII) 
(Kapitel 6.1.1.3) 

Insbesondere: 
Beratung für Eltern zu Fragen von Partnerschaft, Trennung, Scheidung, 
Personensorge, Umgang und Unterhalt 
Weiterhin: 
Vermittlung von Hilfen und Beratung zu Fragen von Erziehung und Familie für 
Kinder, Jugendliche und Eltern, Schutz von Kindern und Jugendlichen.
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Weitere und spezifische Hilfen wie   – Beratungs- und Anlaufstellen für Alleinerziehende 
– Frühe Hilfen 
– Hilfen zur Erziehung (§  27f, SGB VIII) 
– Beratung und Mediation zur Konfliktbeilegung (§ 156 FamFG) 
– Verfahrensbeistand (§ 158 FamFG)  

(Kapitel 6.2.1 ff.) 
Umgangspflegschaft und Begleiteter Umgang (§ 1684 Absatz 3 und 4 BGB)  
(Kapitel 6.4.2 ff.) 
Insolvenz- und Schuldnerberatung  
(Kapitel 6.3.1 ff.) 

– Beratung und Schutz bei Gewalt (Beratungsmöglichkeiten und Schutzhäuser)  
(Kapitel 6.4.2 ff.) 

– Onlineangebote für Paare in der Krise, allein- und getrennt erziehende Eltern 
und Kinder/Jugendliche aus Trennungsfamilien (als Angebote der oben 
genannten Leistungen oder als eigenständige professionelle Dienste) 

Quelle: Eigene Darstellung 

Das Recht auf Beratung und Unterstützung für Eltern, andere Erziehungsberechtigte und die Kinder und Jugend-
lichen selbst, das entsprechend auch für Allein- und Getrennterziehende von Relevanz ist, wird an mehreren Stel-
len im Kinder- und Jugendhilfegesetz festgelegt (grundlegend u. a. § 1 Absatz 3, § 8 Absatz 4, § 10a SGB VIII). 
Für die hier skizzierten Konfliktlagen im Kontext von Trennung und Scheidung spezifiziert der Gesetzgeber, dass 
Mütter und Väter im Rahmen der Jugendhilfe grundlegend Anspruch auf Beratung in Fragen der Partnerschaft 
haben, sofern sie für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen (§ 17 SGB VIII). 
Die Beratung hat insbesondere die Funktion, Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen und im Fall der 
Trennung oder Scheidung die Voraussetzungen für eine (Wahrnehmung der) Elternverantwortung zu schaffen, 
die sich am Wohl des Kindes oder Jugendlichen orientiert. Ebenso haben Eltern, die allein für ein Kind oder einen 
Jugendlichen sorgen, Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge einschließ-
lich der Geltendmachung von Unterhalts- oder Unterhaltsersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen (§ 18 
SGB VIII) (siehe Kapitel 3). 
Allein- und getrennt erziehende Eltern sowie deren Kinder können aufgrund dieser Rechtsgrundlage Rat und 
Unterstützung in verschiedenen Familienberatungsstellen suchen, dazu zählen die Erziehungs-, Jugend-, Ehe-
/Partnerschafts-, Trennungs-/Scheidungs-, Frauen-/Männer- und Schwangerschaftsberatung. Zusätzlich gibt es 
spezialisierte Beratungsmöglichkeiten für Alleinerziehende, Familien- und Elternbildungseinrichtungen sowie 
den Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes, das vielerorts aufgebaute System der Frühen Hilfen und eine 
Vielzahl von erzieherischen Hilfsangeboten. Insbesondere Beratungsangebote für Eltern werden vielfach auch 
online von den o. g. Beratungsstellen und deren Träger- und Fachverbänden (z. B. Onlineberatung der Bundes-
konferenz für Erziehungsberatung, der Caritas, der Diakonie oder des Verbands alleinerziehender Mütter und 
Väter) selbst angeboten, wobei zunehmend auch andere professionalisierte Onlinehilfen für diese Zielgruppe ent-
wickelt werden (z. B. https://www.stark-familie.info oder https://amuvee.de). Die Zugangswege zu den skizzier-
ten Beratungs- und Unterstützungsangeboten sind dabei sehr unterschiedlich. Während die meisten Beratungs-
dienste frei und ohne vorherige Bedarfsüberprüfung zugänglich sind, können beispielsweise Hilfen zur Erziehung 
(mit Ausnahme der Erziehungsberatung) nur nach Gewährung des Jugendamts in Anspruch genommen werden 
(§ 27 SGB VIII). Im Folgenden werden die wesentlichen Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten bei elter-
lichen Konflikten im Kontext des Allein- und Getrennterziehens skizziert sowie Entwicklungsbedarfe herausge-
arbeitet. 

6.1.1.1 Familienberatungsstellen  
Als zentrale Anlaufstelle bei Problemen und Fragen zu Themen rund um Familie, Partnerschaft und Erziehung 
können die Angebote der zahlreichen Beratungsstellen bezeichnet werden. Deutschland verfügt, auch im interna-
tionalen Vergleich, über ein gut ausgebautes Netz an Beratungsstellen, welche zu Themen der Trennungs- und 
Scheidungsberatung sowie der Beratung von Allein- und Getrennterziehenden auf Grundlage der Sozialgesetzge-
bung arbeiten. Insbesondere sind hier die institutionalisierte Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) sowie die Ehe- 
Familien- und Lebensberatung zu nennen, deren Beratungsstellen, zum Teil auch gemeinsam als sogenannte in-
tegrierte Beratungsstellen, einen Großteil der Angebote für Ratsuchende ausmachen (Menne 2008; Naudiet 2022). 
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Ihre Dienstleistungen richten sich – je nach Beratungsstelle – an alle Mitglieder einer Familie und alle Familien-
formen. Auch bei individuellen und paarbezogenen Schwierigkeiten, Problemen von Kindern und Jugendlichen, 
Generationskonflikten oder Schwierigkeiten in Folgefamilien (Stieffamilien) finden Ratsuchende Unterstützung. 
Diese Beratungsdienste entwickeln neben ihrer stark einzelfallorientierten Kerntätigkeit auch präventive Ange-
bote, z. B. für Paare, Eltern- oder Kindergruppen. Zudem sind sie über vielfältige Fachberatungen, Unterstüt-
zungsangebote und Supervisionen mit Akteurinnen und Akteuren innerhalb der Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe sowie darüber hinaus vernetzt. Unter den zahlreichen Gründen, warum Beratung in Anspruch genommen 
wird, macht die Unterstützung von Paar- bzw. Elternkonflikten in Beratungsstellen den Hauptteil der Leistungen 
aus (Juncke u. a. 2021). Daten des DJI-Surveys AID:A zeigen darüber hinaus, dass 35 Prozent der Alleinerzie-
henden141 Beratung bei Sorgerechts- und Umgangsfragen und immerhin rund 25 Prozent Beratungsangebote zu 
Erziehungs- und Familienfragen nutzen. Im Vergleich dazu nutzen Familien mit einem Elternpaar mit leiblichen 
Kindern (sogenannte Kernfamilien) solche Angebote nur zu 8 Prozent (siehe Tabelle 6-2). 

Tabelle 6-2: Nutzung von Beratungsangeboten im Jahr 2019 (Deutschland; in Prozent) 

Kernfamilien Alleinerziehende Stieffamilien 

Beratung in Erziehungs- und Familienfragen  8 25 13 

Beratung bei Sorgerechts-/Umgangsfragen 2 35 22 

Beratung oder Hilfe durch das Jugendamt 4 48 26 

Onlineberatung zu Familien- oder Erziehungsfragen 1 0 1 

Beratung durch Erzieher:innen in Krippe oder Kindergarten 34 39 26 

Sozialpädagogische Familienhilfe zuhause 2 10 7 

Begleiteter Umgang 1 7 2 

N (Fallzahlen) 3.531 bis 3.557 434 bis 443 497 bis 507 

Anmerkung: Kernfamilien inklusive leibliche und Adoptivkinder. Die Berechnungen wurden mit dem Designgewicht durch-
geführt, das nach dem höchsten Schulabschluss im Haushalt kalibriert wurde (Variable calHH). 
Quelle: AID:A 2019 (Kuger u. a. 2020); eigene Berechnungen 

In der Erziehungsberatung bildet seit Jahren die Beratung aufgrund von Belastungen des jungen Menschen durch 
familiäre Konflikte – welche im Wesentlichen die Beratungsanlässe, Trennung und Scheidung, Partnerschafts-
konflikte sowie Umgangs- und Sorgerechtsstreitigkeiten umfasst – mit knapp 140.000 begonnenen Beratungen 
(Statistisches Bundesamt 2021c), einen quantitativen Schwerpunkt. Alleinerziehende machten im Jahr 2021 laut 
amtlicher Statistik einen Anteil von 39 Prozent der Beratungsfälle in der Erziehungsberatung aus (Fendrich u. a. 
2023). Beratungsstellen bieten ihre Leistungen häufig zentralisiert an einem festen Ort an, jedoch werden sie 
zunehmend auch in Kindertageseinrichtungen, Schulen und andere Jugendhilfeeinrichtungen integriert. Die Be-
standsaufnahme von PROGNOS aus dem Jahr 2019 (Juncke u. a. 2021) belegt einen deutlichen Wandel bei der 
Zielgruppenerreichung der Beratungsstellen, sodass, entgegen zahlreichen Beanstandungen, nicht von einer Mit-
telschichtsorientierung der Angebotspalette gesprochen werden kann. Dies zeigt sich auch im Hinblick auf die 
Lebenslagen der Ratsuchenden, welche im Jahr 2022 Beratung in Anspruch nahmen (siehe Abbildung 6-1, 
Nicodemus/Altmann/Juncke 2023). Dennoch ist das Beratungsangebot laut einer repräsentativen Befragung in 
Nordrhein-Westfalen (Juncke u. a. 2020) nur etwas mehr als der Hälfte aller befragten Eltern bekannt (Erzie-
hungsberatung 55 Prozent; Ehe-, Familien- und Lebensberatung 59 Prozent). In einer neueren Untersuchung für 
die Trennungsberatung (Nicodemus/Altmann/Juncke 2023), äußerten mehr als die Hälfte der befragten Fachkräfte 
aus Beratungsstellen, dass sie glauben, dass kostenfreie Beratungsangebote im Falle von Trennung und Scheidung 
zu wenig bekannt sind (59 Prozent). 54 Prozent der Fachkräfte glauben darüber hinaus, das diese Beratungsange-
bote von Eltern, die beabsichtigen sich zu trennen, zu selten genutzt werden (54 Prozent). Die Sachverständigen-
kommission empfiehlt, die kostenfreie Beratung und Unterstützung für allein- und getrennt erziehende Eltern und 

141  Insbesondere im Bereich von Angeboten lassen es die vorliegenden Daten oftmals nicht zu, zwischen allein- und getrennt erziehenden 
Eltern zu differenzieren. Aus Vergleichbarkeitsgründen werden daher in diesem Kapitel zumeist nur Werte für als „alleinerziehend“ 
klassifizierte Personen angegeben, wobei unklar ist, in welchem Umfang auch Personen in geteilter Betreuung hier erfasst werden.
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deren Kinder bekannter zu machen. Neben einer generellen Steigerung der Bekanntheit der Familienberatung in 
der Bevölkerung und einer verstärkten öffentlichen Verbreitung und Wahrnehmung könnte speziell auf Beratungs-
angebote für Allein- und Getrennterziehende hingewiesen werden. Dies wäre im Rahmen einer Imagekampagne 
möglich, die in öffentlichen Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen, aber auch in Arztpraxen und 
Kliniken präsent ist. Nicht zuletzt könnte auch der digitale Raum stärker genutzt werden, um auf die vorhandenen 
professionellen Informations- und (Online-)Beratungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Einschlägige Inter-
netseiten und Onlinedienste sollten besser miteinander verknüpft werden. 

Abbildung 6-1: Inanspruchnahme von Familienberatung nach Familiensituation in Erziehungs-, 
Familien-, Ehe-, Lebens- und Schwangerschaftsberatungsstellen 2022 (Deutschland; 
in Prozent) 

Anmerkung: Frage: „Wie häufig nehmen die folgenden Zielgruppen das Angebot Ihrer Einrichtung zur Trennungs- und Schei-
dungsberatung in Anspruch?“; Fallzahlen: 532 bis 543. 
Quelle: Prognos AG (2024): Studie zu Beratungsstrukturen und Beratungsbedarfen im Kontext von Trennung; eigene Dar-
stellung 

Während auf der einen Seite Beratungsangebote nicht hinreichend bekannt sind, muss bei der Lancierung von 
Werbekampagnen darauf geachtet werden, dass zahlreiche Beratungsstellen an ihrer Kapazitätsgrenze angekom-
men sind und Ratsuchende nicht innerhalb weniger Wochen einen Termin bekommen oder gar auf Wartelisten 
verwiesen werden. Eine mangelnde Ausstattung beeinflusst dabei nicht zuletzt die Niedrigschwelligkeit und Qua-
lität der Beratungsarbeit negativ. Der Bedarf an Beratung scheint insofern nicht mit den derzeitigen Angebots-
möglichkeiten der Erziehungsberatung übereinzustimmen (bke 2023). Kaum besser sieht es bei der überwiegend 
durch kirchliche Mittel finanzierten Ehe-, Familien- und Lebensberatung aus, die seit einigen Jahren ebenfalls 
unter finanziellem Druck steht, da die Bistümer aufgrund schrumpfender Steuereinnahmen ihre Finanzierung neu 
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ausrichten müssen (beispielhaft Hutter 2022). So kann längst nicht jede Ehe-, Familien- und Lebensberatung all 
ihre Leistungen kostenfrei anbieten. Insbesondere die Beratung von Eltern in Trennung bedarf jedoch einer weit-
gehend niedrigschwelligen und auf die Bedarfslage angepassten Angebotsstruktur, um möglichst wirksam und 
effektiv (Folge-)Probleme von Trennung und Scheidung bearbeiten zu können. Vor diesem Hintergrund empfiehlt 
die Sachverständigenkommission, bei einer Kampagnenarbeit bundesweit ein entsprechend gut ausgestattetes 
Beratungsangebot vorzuhalten, um kurze Wartezeiten für Eltern und Familien in Konfliktsituationen garantieren 
zu können. 
Daten aus der bundesweit repräsentativen Wirksamkeitsforschung der Erziehungsberatung 
(Arnold/Macsenaere/Hiller 2018) belegen, dass die Wahrscheinlichkeit für erfolgreiche Beratungsprozesse deut-
lich höher ausfällt, wenn Erstgespräche möglichst zeitnah, spätestens innerhalb von vier Wochen nach der An-
meldung stattfinden. Neuere Daten aus derselben Studie zeigen für abgeschlossene Beratungen nach § 17 SGB 
VIII (Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung) sowie § 28 SGB VIII (Erziehungsberatung) in Ver-
bindung mit § 17 SGB VIII insgesamt deutlich positive Effekte bei den Ratsuchenden (Arnold 2020; Arnold/Berg 
2024). Diese Effekte reichen insbesondere in den Wirkdimensionen „familiäres Zusammenleben“, „psychische 
Integrität und Gesundheit“ sowie „Bewältigungsfähigkeiten von Eltern“ über die erwarteten Wirkungen sonstiger 
Erziehungsberatungen (ohne Spezifikation auf Elterntrennungen) hinaus (siehe Abbildung 6-2). Dieses Wir-
kungsprofil belegt, dass Trennungsberatung zur Verbesserung der Familiensituation signifikant beitragen kann. 

Abbildung 6-2: Wirksamkeit von Trennungs- und Erziehungsberatung in Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen nach § 28 SGB VIII 2015 bis 2023 (Deutschland, 
Effektstärken) 

Anmerkung: Dimension der Effektstärke von -100 (maximale Verschlechterung nach der Beratung), 0 (kein Effekt) bis 100 
(maximale Besserung). Dargestellte Effekte entsprechen einem mittleren positiven Effekt (ab ca. 12 Punkten) und starken 
positiven Effekt (ab ca. 19 Punkten) nach der Einteilung von Cohen. Fallzahlen bei „Hauptsächlich Erziehungsberatung“: 
7.772, bei „Erziehungsberatung in Verbindung mit Trennungsberatung“: 787, bei „Hauptsächlich Trennungsberatung“: 1.677. 
Quelle: Arnold/Berg (2024) basierend auf Wir.EB; eigene Darstellung 
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Dass Eltern von Trennungs- und Scheidungsberatung profitieren können, legt auch die Elternbefragung der Studie 
von (Nicodemus/Altmann/Juncke 2023) zu Beratungsstrukturen und -bedarfen im Kontext von Trennung und 
Scheidung nahe. Laut dieser Untersuchung entspricht die nach der Trennung gelebte Regelung der Kinderbetreu-
ung nur bei 37 Prozent den persönlichen Wünschen der befragten Trennungseltern. Etwa die Hälfte bewertet die 
Betreuung zumindest als akzeptable Lösung (49 Prozent), und 14 Prozent sind mit der Aufteilung nicht zufrieden 
(Nicodemus/Altmann/Juncke 2023). Zufrieden mit der Kinderbetreuung sind am ehesten jene, die über eine an-
nähernd gleiche Aufteilung mit einem eigenen Betreuungsumfang von zehn bis 20 Tagen berichten. Hingegen 
sind die Eltern am häufigsten unzufrieden, die ihre Kinder überhaupt nicht regelmäßig betreuen können; dabei 
handelt es sich meist um Trennungsväter. Diese und andere Studien sowie die amtliche Statistik erfassen jedoch 
nicht, ob und wie oft in der Beratung auch mit den getrennt erziehenden Nicht-Residenz-Eltern gearbeitet wurde, 
die nicht überwiegend mit dem Kind zusammenlebten. Relevant in diesem Kontext ist zudem, dass Männer häu-
figer als Frauen private Anbieter (z. B. Trennungscoaches), gerichtsnahe Mediation oder Angebote in Internet 
nutzen. Nicodemus, Altmann und Juncke (2023) folgern, dass Väter ggf. andere Formen der Ansprache und Un-
terstützung benötigen als Mütter. Niedrigschwellige Online-Angebote und digitale Beratung senken möglicher-
weise besonders für Väter die Hürden, eine Trennungsberatung in Anspruch zu nehmen. Ein Versuch könnte auch 
darin bestehen, durch einen Ausbau spezifischer Angebote für Väter die Beratung zugänglicher machen; beispiel-
haft hier das Väterzentrum Berlin (Schäfer/Schulte 2016). Entsprechende Konzepte für die Arbeit mit Trennungs-
vätern (Schulte/Schäfer 2019) sind bislang jedoch eher rar und noch wenig in Familienberatungsstellen imple-
mentiert. Die Sachverständigenkommission empfiehlt vor diesem Hintergrund in der Trennungsberatung stärker 
auch Nicht-Residenz-Eltern als Adressaten in den Blick zu nehmen. Es wäre zudem für die Praxis der Beratung 
als auch für zukünftige Erhebungen von Bedeutung und wissenswert, ob und wie häufig der nicht zum Kindes-
haushalt gehörende Elternteil Teil der Beratung ist und diese Unterstützung in Anspruch nimmt. Auch bei der 
Namensgebung von Projekten, Initiativen und Analysen sollten getrennt erziehende Eltern mitbedacht werden. Es 
wären zudem weitere Forschungsarbeiten sowie Konzepte zum Einbezug von Vätern in die Trennungs- und Schei-
dungsberatung wichtig. 

6.1.1.2 Familienbildung 
In Einrichtungen der Familienbildung (§ 16 SGB VIII) liegt der Fokus stark auf präventiv ansetzenden Angebo-
ten, die frühzeitig Wissen über familiale Belange vermitteln, vorhandene Potenziale und Ressourcen vorausschau-
end stärken und so im Sinne einer frühen Prävention wirken. Eltern und Familien sollen bereits, bevor mögliche 
(Trennungs-)Konflikte entstehen, erreicht und mit Wissen und Fertigkeiten ausgestattet werden. Institutionalisiert 
werden die Angebote u. a. meist in Form von Gruppenangeboten und Kursen für Eltern oder Familien in Famili-
enbildungsstätten, Elternschulen, Familienzentren und Familienstützpunkten. Neben allgemeinen Leistungen für 
Familien und Paare können auch spezifische Angebote für allein- und getrennt erziehende Eltern offeriert werden 
(Franz 2014), innerhalb derer auch allgemeine Beratung erfolgen kann (Fischer 2021). In der bundesweiten Un-
tersuchung von PROGNOS (Juncke u. a. 2021) stellen Alleinerziehende mit rund zwei Drittel in Einrichtungen 
für Familienbildung die am meisten erreichte Zielgruppe dar. Knapp die Hälfte der befragten Einrichtungen gab 
an, dass Familien in Trennung oder Scheidung die Angebote besonders häufig nutzen. Für Nordrhein-Westfalen 
zeigt sich darüber hinaus, dass Familienbildung (77 Prozent) unter zufällig ausgewählten Eltern deutlich bekann-
ter ist als das Angebot der Beratungsstellen (Juncke u. a. 2020). Auch in der Nutzung der Angebote zeigt sich dort 
ein deutlicher Unterschied. Während Familienbildung von rund der Hälfte der befragten Eltern in Nordrhein-
Westfalen (51 Prozent) bereits in Anspruch genommen wurde, war dies hinsichtlich der Beratungsstellen bei nur 
22 Prozent der Eltern der Fall (Juncke u. a. 2020). Dies lässt sich durch den präventiven und niedrigschwelligen 
Ansatz der Familienbildung erklären, der – weniger problemorientiert – bereits in sehr frühen Phasen der Eltern-
schaft Familien anspricht. Familienbildungsangebote werden beispielsweise in einer Vielzahl von Kontexten be-
worben und durchgeführt, mitunter in Geburtsvorbereitungskursen, Stadtteil- und Gemeindezentren, Kirchenge-
meinden, von Hebammen sowie in Betreuungseinrichtungen für Kinder wie Kindertageseinrichtungen. Das Ge-
samtangebot der Familienbildung wird gemäß den vorliegenden Daten im Vergleich zu dem der Beratungsstellen 
entsprechend weniger von Elternpaaren in oder nach Trennungskrisen genutzt (Juncke u. a. 2021). Ergebnisse 
einer neueren Untersuchung zu den Bedarfen Allein- und Getrennterziehender hinsichtlich familienunterstützen-
der Angebote (Chwoika/Correll/Lepperhoff 2024) legen nahe, dass insbesondere im Einstieg in die neue Phase 
der Elternschaft viel Unterstützung benötigt wird, da die Belastung hier häufig sehr groß ist. Familienbildungs-
einrichtungen, so die Erkenntnis, sollten bei allein- und getrennt erziehenden Eltern den Austausch untereinander 
durch niedrigschwellige Angebote fördern. Um Unterstützungsangebote in dieser Lebensphase anzunehmen, er-
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scheint es bedeutsam, sowohl eine Möglichkeit der parallelen Kinderbetreuung vorzuhalten als auch die Hetero-
genität der Zielgruppe zu berücksichtigen. Zudem erleichtern Kostenfreiheit oder ähnliche Anreize wie kostenlose 
Mahlzeiten oder spendenbasierte Angebote den Zugang für Allein- und Getrennterziehende erheblich (Chwo-
ika/Correll/Lepperhoff 2024). Gegenwärtig können jedoch nicht alle Angebote der Familienbildung kostenfrei 
angeboten werden (Juncke u. a. 2021). Kursangebote, die mit geringen bis moderaten Kosten verbunden sind, 
können insofern bereits ein Hindernis für Allein- und Getrennterziehende in prekären Lebens- und Einkommens-
situationen darstellen. Kosten können für allein- und getrennt erziehende Eltern entfallen, wenn diese beispiels-
weise ihre eigene Einkommens- oder Lebenssituation transparent darlegen. Jedoch fehlt es an empirischen Daten 
dazu, welche und wie viele Familienbildungseinrichtungen diese Möglichkeit überhaupt anbieten. Aufgrund der 
föderalistischen Strukturen, unterschiedlichen Trägerschaften und finanziellen Möglichkeiten stellt sich die Fa-
milienbildung in Deutschland äußerst heterogen dar. Um der Zielgruppe den Zugang zu den Angeboten der Fa-
milienbildung zu erleichtern und ihre Teilnahme zu fördern, sind eine gleichzeitige Kinderbetreuung, flexible und 
auf die Bedarfe ausgerichtete Angebotszeiten sowie Kostenfreiheit unerlässlich. Gleichsam sollte bei entspre-
chend spezifischen Angeboten für Allein- und Getrennterziehende darauf geachtet werden, dass diese nicht zur 
Stigmatisierung der Zielgruppe beitragen und dahingehend sensibel ausgeschrieben bzw. kommuniziert und ge-
staltet werden. Zudem sollte für die Zielgruppe transparent gemacht werden, dass kirchliche Träger der Famili-
enbildung Angebote für alle Allein- und Getrennterziehende, auch wenn diese keiner Konfession angehören, be-
reithalten. Eine bundesweite Übersicht von Angeboten für allein- und getrennt erziehende Eltern wird beispiels-
weise von der Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung e. V. ausgewiesen (https://www.alleine-er-
ziehen.de). 

6.1.1.3 Jugendamt und weitere Hilfen 
Weitere Unterstützung finden allein- und getrennt erziehende Eltern in der Angebotsstruktur der kommunalen 
Jugendhilfe. Dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD), welcher üblicherweise im Jugendamt lokalisiert ist, bieten 
§§ 16, 17 und 18 SGB VIII die rechtliche Grundlage in allgemeinen Fragen zur Erziehung und insbesondere in
Partnerschafts- wie Trennungs- und Scheidungsanliegen Eltern zu beraten. Eltern können dabei u. a. Beratung
erhalten, wie eine getrennt erziehende Elternschaft zu gestalten wäre. Hierzu werden, wie in der Erziehungsbera-
tung auch, je nach Fallkonstellation, die betroffenen Kinder in den Beratungsprozess miteinbezogen. Auch in
akuten und latenten Krisenfällen in Bezug auf Partnerschafts-, Erziehungs- und Familienanliegen soll der ASD
weiterhelfen. Nicht alle ASD können diese Beratungsarbeit leisten und delegieren insbesondere Trennungs- und
Scheidungsberatungen an Beratungsstellen oder freie Träger (Best/Fries/Lehmann 2022). Hintergrund sind die
beschränkten zeitlichen Ressourcen in Verbindung mit einer Problem- und Themenvielfalt, die Fachpersonen im
ASD besonders herausfordern. Der derzeitige Fachkräftemangel in den sozialen Berufen dürfte sich zudem nega-
tiv in den Jugendämtern bemerkbar machen. Daher arbeiten die ASD der Jugendämter häufig an ihren jeweiligen
Leistungsgrenzen, weswegen in diesem Bereich dringender Handlungsbedarf zur Klärung der notwendigen und
erforderlichen Personalressourcen besteht (Deutscher Städtetag 2022) Insbesondere die Beratung nach § 17 und
§ 18 SGB VIII gehört jedoch zu den wesentlichen Aufgaben des Jugendamts, auch wenn hier vielerorts notwen-
dige Kooperationen mit Familienberatungsstellen bestehen. Grundlage dafür kann in § 79 SGB VIII gesehen wer-
den, welcher den Träger der öffentlichen Jugendhilfe dazu anhält, im Rahmen seiner Gesamtverantwortung darauf
zu achten, dass die erforderlichen Beratungsangebote u. a. zur Thematik Trennung und Scheidung quantitativ
ausreichend zur Verfügung stehen und qualitativ den Anforderungen entsprechen (Rüting 2019). Gemessen an
der Bedeutung der Thematik ist es nicht nur wichtig, Beratungsangebote in Beratungsstellen bereitzustellen, son-
dern auch im Allgemeinen Sozialen Dienst selbst Kapazitäten zu schaffen, da hier Eltern frühzeitig (erst-)beraten
werden können, noch bevor sie sich an Beratungsstellen wenden. Konkret empfiehlt die Sachverständigenkom-
mission, dass den kommunalen Jugendämtern Ressourcen zugestanden werden, sodass Partnerschaftsberatung,
auch im präventiven Sinne, sowie Partnerschaftskonflikt- und Trennungsberatungen als Regelaufgabe des ASD
angeboten und durchgeführt werden können, um die Bedarfe allein- und getrennt erziehender Eltern besser auf-
zugreifen und individuell auf deren jeweilige Familiensituation eingegangen werden kann.
Sofern ein Anspruch auf Hilfen zur Erziehung bestehen (§§ 27ff. SGB VIII) – dies ist der Fall, wenn eine dem 
Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für dessen Entwicklung geeignet 
und notwendig erscheint –, ist der ASD aufgefordert, gemeinsam mit der Familie eine passende Unterstützung zu 
planen bzw. diese zu vermitteln. Wie die Kinder- und Jugendhilfestatistik ausweist, sind Allein- und Getrennter-
ziehende (49 Prozent) gegenüber Kernfamilien (28 Prozent) in den Hilfen zur Erziehung überrepräsentiert (Fend-
rich u. a. 2023). Insbesondere mit Blick auf die Inanspruchnahme der Sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 31 
SGB VIII), die im Jahr 2021 durch Familien erfolgte, bei denen mehr als die Hälfte aller Elternteile (52 Prozent) 
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allein mit Kind leben, zeigt sich die Relevanz einer frühzeitigen Prävention und Intervention in den Jugendämtern, 
um Folgeprobleme zu vermeiden. Eine relevante Unterstützung für junge allein- und getrennt erziehende Eltern 
könnten in diesem Sinne auch die Frühen Hilfen bieten, deren Angebote als Teil einer universellen Prävention 
betrachtet werden können. Studien zu Frühen Hilfen zeigen, dass sich in Familien häufig mehrere Belastungsfak-
toren, wie beispielsweise Armut, Partnerschaftsprobleme und Erkrankungen, verschränken und dazu führen, dass 
Eltern an ihre Grenzen geraten (Ulrich u. a. 2023). Obwohl die Ausgestaltung der Frühen Hilfen regional unter-
schiedlich ist, haben sich mittlerweile Qualitätsstandards herausgebildet, die vom Nationalen Zentrum für Frühe 
Hilfen (NZFH) gemeinsam mit den Akteurinnen und Akteuren in den Frühen Hilfen kontinuierlich entwickelt 
werden (siehe zur Qualitätsentwicklung und zum Qualitätsrahmen die entsprechende Internetseite des NZFH142). 
Im Gegensatz zu den nachgelagerten Hilfen zur Erziehung können Frühe Hilfen Eltern bereits in einer sehr frühen 
Phase der Elternschaft begleiten und beraten. Dadurch ist es möglich, auf etwaige Partnerschaftskonflikte auf-
merksam zu werden, noch bevor es zu konfliktreichen Trennungen und deren Folgeproblemen kommt. Auch 
Alleinerziehende, die ein oder mehrere Kinder überwiegend ohne Partner:in erziehen, können Beratung oder Un-
terstützung der Frühen Hilfen in Anspruch nehmen. Sofern Frühe Hilfen nicht ohnehin bereits institutionell an 
Beratungsstellen angebunden sind (bke 2010), sollten Erziehungs- und Familienberatungsstellen sowie die Ju-
gendämter selbst zu den Kooperationspartnern zählen. Dadurch könnten allein- und getrennt erziehende Eltern 
frühzeitig in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung unterstützt werden. Obwohl eine grundlegende 
Bestandsaufnahme zur Trennungs- und Scheidungsberatung in Deutschland vorgelegt wurde (Nicodemus/Alt-
mann/Juncke 2023), fehlen periodische Zahlen zur Häufigkeit und Inanspruchnahme der Trennungs- und Um-
gangsberatung. Im Vergleich etwa mit den Hilfen zur Erziehung (§ 27f. SGB VIII) werden diese Beratungsleis-
tungen nicht statistisch systematisch erfasst, sodass, bis auf vereinzelte Daten aus den Beratungsstellen, kaum 
eine Aussage zu deren Quantität und Qualität getroffen werden kann. Daraus ergibt sich die Empfehlung, jährli-
che statistische Erhebungen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe durchzuführen. Ziel ist es, Umgangsfragen 
(gemäß § 18 SGB VIII) und die Beratung von Eltern in Partnerschaftskrisen, Trennungen oder Scheidungen (ge-
mäß § 17 SGB VIII) besser zu erfassen und weiterführend untersuchen zu können. 

6.1.2 Erfordernisse und Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Trennungsberatung 
Es ist sinnvoll, Unterstützungsangebote für allein- und getrennt erziehende Familien im Trennungskontext danach 
zu unterscheiden, ob sie vor, während oder nach einer Trennung oder Scheidung ansetzen (Hahlweg/Walper 2020; 
Walper u. a. 2021). Die jeweiligen Angebote verschreiben sich, je nach Zeitpunkt der Elterntrennung, daher stär-
ker a) der Prävention von Partnerschaftsproblemen und der Beratung im Vorfeld einer Trennung oder b) dem 
Vorhalten von Informations- und Edukationsangeboten für Eltern in und nach Trennung sowie der individuali-
sierten Beratung und Unterstützung für Eltern, Kinder und Jugendliche im Trennungskonflikt. 
Die bereits in Kapitel 6.1.1 dargestellten Leistungen adressieren daher insbesondere Eltern in herausfordernden 
Lebenslagen sowie Fragen rund um die Themen Partnerschaft, Erziehung und Familie. Diese sollen, trotz aller 
(potenziellen) Schwierigkeiten, zur Wahrnehmung ihrer Elternverantwortung sensibilisiert werden. Allein- und 
getrennt erziehende Eltern sollen Kompetenzen entwickeln, um im Sinne der Kinder und Jugendlichen, auf eine 
bestenfalls einvernehmliche Lösung hinzuarbeiten und eine gemeinsame Elternschaft zu gestalten. Die Beratungs-
angebote der Jugendhilfe zielen vor allem darauf ab, im Konfliktfall die negativen Auswirkungen von Partner-
schaftsproblemen sowie Trennung und Scheidung für Kinder und Jugendliche präventiv aufzufangen oder zumin-
dest die entsprechenden Risiken zu reduzieren (Müller 2023). Im Folgenden sollen bedeutsame Daten zu den 
unterschiedlichen Leistungen, je nach Partnerschafts- und Trennungsphase, aufbereitet werden. Zentrale Prob-
leme ergeben sich bei der „rechtzeitigen“ Inanspruchnahme der Unterstützung und bei den fachlichen Standards 
für die Beratung bei Elternkonflikten sowie Trennung und Scheidung. Dabei sollen der Einbezug von Kindern 
und Jugendlichen in die Beratung, die Qualifikation der Fachkräfte und der Auf- und Ausbau von Kooperations-
strukturen besonders hervorgehoben werden. 

6.1.2.1 Prävention von Partnerschaftsproblemen und Beratung im Vorfeld einer Trennung 
Gruppenangebote für (junge) Paare und auch für Eltern mit Beziehungsproblemen sind meist auf das Erlernen 
einer besseren Kommunikation sowie auf Konfliktbewältigungskompetenzen und Beziehungspflege ausgerichtet 
wie z. B. EPL (Ein Partnerschaftliches Lernprogramm), ein Kommunikationstraining für Paare (https://www.epl-

 
142  https://www.fruehehilfen.de/qualitaetsentwicklung-fruehe-hilfen/qualitaetsrahmen-fruehe-hilfen 
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kek.de/) oder das Paarseminar „Hold me Tight“ (https://www.holdmetight.de/) (Juncke u. a. 2021; Heinrichs/Bo-
denmann/Hahlweg 2008). Obwohl einige der präventiven Partnerschaftsprogramme mit positiven Ergebnissen 
empirisch untersucht wurden (Engl/Thurmaier/Hahlweg 2019) und zum üblichen Angebotsspektrum in vielen 
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen sowie Familienbildungseinrichtungen gehören, machen solche Paar-
kurse in beiden Hilfsangeboten nur einen geringen Prozentsatz der Tätigkeit aus (Juncke u. a. 2021). In Bera-
tungsstellen stehen Gruppenprogramme für Paare und getrennte Eltern der Einzelfallberatung gegenüber. Die 
„Beratung im Einzelfall“ verzeichnet seit Jahren eine konstant hohe Nachfrage und bindet maßgeblich die Kapa-
zität der Fachkräfte (Juncke u. a. 2021). Dies ist nicht grundsätzlich problematisch, jedoch weisen zahlreiche 
Studien darauf hin, dass Beratung von Paaren erst bei hoher Problembelastung in Anspruch genommen wird 
(Hahlweg/Walper 2020; Esteban/Castiglioni 2022). Erfolgreicher gelingt Paarberatung und -therapie, wenn das 
Konfliktniveau des Paares eher niedrig ist und die Konfliktsituationen noch nicht länger bestehen (zusammenfas-
send bei Roesler 2018). Dies gilt auch für die Beratung im ASD, die laut einer aktuellen Befragung nur von 
wenigen Eltern im Vorfeld einer Trennung aufgesucht wird (Nicodemus/Altmann/Juncke 2023). Am häufigsten 
wird aus Sicht der befragten Fachkräfte von Eltern eine Beratung kurz nach der Trennung aufgenommen, sowohl 
in den Beratungsstellen (88 Prozent der Fälle) als auch im Jugendamt (94 Prozent). Vor dem Hintergrund dieser 
vergleichsweise späten Kontaktaufnahme mit professionellen Hilfsangeboten ist darüber nachzudenken, Präven-
tionsangebote zur Vorbeugung von Partnerschafts- und Eheproblemen für junge Eltern flächendeckend auszu-
bauen und an Standorten anzubieten, an denen die Zielgruppe ohnehin präsent ist, wie beispielsweise Kinderta-
gesstätten, Geburtsvorbereitungskursen oder Eltern-Kleinkind-Gruppen. Zudem ist es ebenfalls wichtig, die Zu-
gänge zu diesen Angeboten bekannt zu machen. Die Möglichkeit und der Stellenwert einer frühzeitigen Präven-
tion sollten auch andere Fachkräfte wie Hebammen, Erzieher:innen und Kinderärzte und -ärtzinnen kennen, um 
diese bei Bedarf empfehlen bzw. Eltern dafür sensibilisieren zu können (Esteban/Castiglioni 2022). Müller (2023) 
bemängelt in diesem Zusammenhang, dass § 17 Absatz 1 Nummer 1 SGB VIII, der die Beratung zum Aufbau 
eines partnerschaftlichen Zusammenlebens betont und die Jugendhilfe damit beauftragt, präventiv Partnerschafts-
problemen zu begegnen – insbesondere also Trennungen vorzubeugen – nur ein „Stiefmütterchendasein“ in der 
fachlichen Diskussion führe. Maßgebliche Institutionen der Jugendhilfe wie Familienberatungsstellen und -bil-
dungsstätten, aber auch die Sozialen Dienste der Jugendämter selbst sind aufgerufen, ihre präventiven Bemühun-
gen zur Vorbeugung von Partnerschaftskonflikten durch eine Revision des bisherigen Angebots zu verstärken. 
Beispielhaft wäre hier an Angebote der Onlineberatung zu denken, die gezielt über Trennung und Scheidung 
informieren, wie dies derzeit durch die Online-Plattform STARK (Streit und Trennung meistern: Alltagshilfen, 
Rat und Konfliktlösung, https://www.stark-familie.info/de/) erprobt und evaluiert wird. STARK versteht sich als 
Selbsthilfemöglichkeit für Paare, Eltern sowie Kinder und Jugendliche, welche sich in einer Trennungskrise oder 
im Trennungsprozess befinden. Auch Fachkräfte werden adressiert, die STARK innerhalb ihrer Beratungstätig-
keit nutzen können (Uemminghaus 2024). Diese und ähnliche onlinebasierte Angebote könnten sich besser mit 
den knappen Zeitressourcen und dem herausfordernden Berufs- und Familienmanagement vieler Eltern vereinba-
ren lassen als klassische Angebote in Beratungsstellen und Jugendämtern vor Ort. Digitale Beratungsangebote für 
Familien haben sich, wie die Anschlussuntersuchung der familienpolitischen Leistungen in Nordrhein-Westfalen 
von PROGNOS zeigt, im Verlauf der Corona-Pandemie stark erweitert (Juncke/Nicodemus 2023). Insbesondere 
die Etablierung von videogestützter Onlineberatung ist hier von großer Bedeutung, da diese ortsunabhängiger als 
eine persönliche Beratung genutzt werden kann. In einer deutschlandweiten Befragung der Erziehungsberatungs-
stellen gaben 75 Prozent der teilnehmenden Stellen an, ihre entwickelten Online-Angebote (Blended Counseling) 
auch nach der Pandemie fortzuführen (bke 2021). Blended Counseling bezeichnet dabei eine methodische Ver-
schränkung aus Face-to-Face-Beratung und Online-Beratung. Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung be-
treibt mit der bke-Onlineberatung seit rund 20 Jahren das größte schriftbasierte Online-Beratungsangebot für El-
tern und Jugendliche im deutschsprachigen Raum (bke 2022b). Ratsuchende können sich in Form von webbasier-
ter Mailberatung und Einzelchat oder Gruppenangeboten (Gruppen- und Themenchat bzw. Foren) hinsichtlich 
der Themen allein- und getrennterziehender Elternschaft Hilfe suchen. Um Eltern und Paaren die Möglichkeit zu 
geben, sich frühzeitiger und zeit- sowie ortsunabhängiger Informationen und Beratung zu den für sie relevanten 
Themen zu holen, empfiehlt die Sachverständigenkommission, die Förderung professioneller Onlineberatung so-
wie digitale Erstanlaufstellen auszubauen. Bei einem für Eltern kaum noch zu überblickenden digitalen Ange-
botsspektrum von semi- bis unprofessionellen, von privaten bis gewerblichen Akteuren wären für ratsuchende 
Eltern Hinweise oder Ratgeber (online, in Form von Broschüren oder auch als Flyer), worauf zu achten ist, eine 
gute Orientierung. 
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6.1.2.1.1 Ambivalenzberatung  
Bevor es zu Trennung oder Scheidung kommt, tragen Partner:innen zumeist Gedanken über diese Entscheidung 
in sich. In dieser Phase, die häufig von einer großen Ambivalenz hinsichtlich einer möglichen Trennung oder dem 
Fortführen der Partnerschaft gekennzeichnet ist, können Beratungsangebote Möglichkeiten der Reflexion und 
Klärung sein. Die sogenannte Ambivalenzberatung (Walper u. a. 2021) ist sinnvoll, weil mögliche Konflikte in 
Partner- und Elternschaft – unabhängig davon, ob das Paar sich letztlich tatsächlich trennt – vermieden oder zu-
mindest minimiert werden können. Beratungen zu Trennungsabsichten sollten das individuelle Anliegen der Rat-
suchenden im Blick behalten und gleichsam über die Folgen einer Elterntrennung informieren – insbesondere 
hinsichtlich der Rechte der Kinder und Pflichten diesen gegenüber. Eine Beratung im Vorfeld einer Trennung 
kann neben einer Ambivalenzberatung auch als Partnerschaftsberatung bei Unsicherheit verstanden werden, deren 
Ziel es ist, Krisen in der Familie zu bewältigen (§ 17 Absatz 1 Nummer 2 SGB VIII). 
Innerhalb paar- und familientherapeutischer Ansätze gibt es eine Vielzahl methodischer Ansätze im Umgang mit 
Eltern, die Gedanken an eine Trennung hegen. Diese Ansätze sind jedoch meist nur in Ehe-, Familien und Le-
bensberatungsstellen sowie Erziehungs- und spezialisierten Trennungsberatungsstellen als Ausbildungsmerkmal 
vertreten. Andere Unterstützungsanbieter, die meist im Vorfeld der institutionalisierten Beratungsstellen mit die-
sen Eltern arbeiten, wie z. B. der ASD des Jugendamtes, sind in der Regel weniger gut qualifiziert für die Ambi-
valenz- und Partnerschaftsberatung oder haben als Akteur selbst Schwierigkeiten, sich in der wenig übersichtli-
chen Struktur der einzelnen Angebote der ortsnahen Trennungsberatung zurechtzufinden. Das Gutachten „Ge-
meinsam getrennt erziehen“ (Walper u. a. 2021) stellt dazu fest, dass selbst Beratungsdienste meist nicht über 
besondere Kompetenzen oder Angebote verfügen, dies aber durchaus sinnvoll wäre. Speziell ausgerichtete An-
sätze, wie Doherty und Harris sie als Entscheidungsfindungsberatung (Discernment Counseling) entwickelt ha-
ben, bieten wichtige Anknüpfungspunkte zur Weiterentwicklung der Ambivalenzberatung (Doherty/Harris 2017). 
Jugendämter und Einrichtungen der Familienbildung könnten darüber hinaus als wichtige Erstberatungsmöglich-
keiten und Wegweiser für Eltern dienen. Denkbar wären auch Kooperationsstrukturen, innerhalb derer Beratungs-
stellen im Kontext dieser Dienste zugehend oder aufsuchend qualifizierte Ambivalenz- und Partnerschaftsbera-
tung anbieten. 

6.1.2.2 Information, Psychoedukation sowie individualisierte Beratung und Unterstützung für 
getrennte Eltern und deren Kinder 

Individualisierte Beratung im Trennungsfall, die je nach Anliegen der Eltern auch unterschiedliche Aspekte von 
Information und Psychoedukation enthalten kann, ist seit jeher fest im Angebotsspektrum von Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen verankert (Berg/Naudiet/Scheuerer-Englisch 2022; bke 2012). Jenseits der bereits dis-
kutierten, unzureichenden Bekanntheit dieser Beratungsstellen bei Eltern im Allgemeinen, kann die gesamte An-
gebotsstruktur der Trennungs- und Scheidungsberatung in Deutschland als unübersichtlich bezeichnet werden. 
Für Außenstehende ist nicht immer ersichtlich, dass in einer Erziehungsberatungsstelle oder einem ASD auch 
Beratung in und nach Elterntrennungen angeboten wird, wie auch Nicodemus, Altmann und Juncke (2023) fest-
halten. Zwar listen sowohl Beratungsstellen als auch Jugendämter Beratung zu Fragen in Trennungs- und Schei-
dungsanliegen in ihren Informationsmaterialien und auf Websites auf, dennoch wenden sich manche Eltern zu-
nächst sowohl an Fachanwälte bzw. -anwältinnen als auch an private Psychologinnen und Psychologen, Coaches 
oder Therapeuten bzw. Therapeutinnen, die bei Online-Suchanfragen in gängigen Suchmaschinen in der Regel 
als erste Treffer angezeigt werden. Fachlich überprüfte Online-Beratungsführer oder Beratungsstellensuchen, wie 
diese von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung143 oder der Bundeskonferenz für Er-
ziehungsberatung144 angeboten werden, sind Eltern meist nicht bekannt und ihre Verbreitung scheint auf Fach-
kreise begrenzt. Abhilfe könnten hier Apps schaffen, die sich direkt an allein- und getrennt erziehende Eltern 
wenden und dabei seriöse Informationen vermitteln. Ein Beispiel wäre die mittlerweile bundesweit verbreitete 
App „Getrennt – Gemeinsam“ der Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungs- Jugend- und Familienberatung 
Bayern.145 Auch die digitalen Familienportale des Bundes oder einzelner Länder wären geeignet bei einem spe-
zifischeren Zuschnitt, ihre Informationen in einer App oder einem eigenen Portal zum Thema Trennung direkter 
für die Zielgruppe aufzubereiten.  

 
143  https://www.dajeb.de/beratungsfuehrer-online/beratung-in-ihrer-naehe  

144  https://www.bke.de/bke/beratungsstellensuche  

145  https://www.getrennt-gemeinsam.de  
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Abbildung 6-3: Themen der Trennungs- und Scheidungsberatung in Beratungsstellen 2022 
(Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: Frage: „Im Kontext von Trennung und Scheidung werden viele verschiedene Fragen behandelt. Im Folgenden 
möchten wir von Ihnen wissen, wie häufig Ihre Klienten die Trennungs- und Scheidungsberatung mit folgenden Themen 
aufsuchen.“ Fallzahlen: 535 bis 543. Mehrfachnennungen möglich.  
Quelle: Prognos AG (2024): Studie zu Beratungsstrukturen und Beratungsbedarfen im Kontext von Trennung; eigene Dar-
stellung 

Betrachtet man die Themen, die in der individualisierten Beratung in Beratungsstellen im Kontext von Trennung 
und Scheidung am häufigsten vorkommen, zeigt sich, dass dort mehrere Anliegen häufig oder sogar sehr häufig 
genannt werden (siehe Abbildung 6-3). Zu den häufigsten Themen, die Fachkräfte nach eigener Aussage bearbei-
ten, gehören unterschiedliche Fragen zum Umgang sowie zum Betreuungsmodell nach der Trennung. Neben den 
Fachkräften der Beratungsstellen gaben auch die der Jugendämter an, vielfach zum Umgang zu beraten. Noch 
häufiger wurden dort – verglichen mit den Beratungsstellen – die Themen Umgangsrecht (99 Prozent) und Sor-
gerecht (97 Prozent) adressiert (Nicodemus/Altmann/Juncke 2023). Begriffe wie Beratung zum Umgangs- oder 
Sorgerecht lassen den Schluss zu, dass Trennungs- und Scheidungsberatung neben psychologischen und pädago-
gischen Aspekten auch Rechtsberatung umfasst. Diese ist jedoch nur beschränkt im Rahmen von Trägern und 
Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe leistbar oder gar zulässig. Darüber hinaus folgt Trennungs- und 
Scheidungsberatung in Deutschland keinem evaluierten Konzept oder festgelegten Standards. Das multiprofessi-
onelle Fachteam der Beratungsstellen, das in vielen Bundesländern einem Fachkräftegebot unterliegt (vgl. z. B. 
die Förderrichtlinie für die Familienberatung in Nordrhein-Westfalen146 sieht beispielsweise in der Regel keine 
Juristen oder Juristinnen als Berater:in in einer dieser Einrichtungen vor. In Jugendämtern gilt dabei die kommu-
nale Selbstverwaltung, was unterschiedliche Regelungen für den ASD, aber auch für kommunale Beratungsstellen 

146 https://www.mkjfgfi.nrw/system/files/media/document/file/fordergrundsatze-familienberatung.pdf 
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möglich macht. Individualisierte Beratung in Trennungs- und Scheidungsanliegen kann daher prinzipiell von allen 
Fachkräften in der Jugendhilfe und in Beratungsstellen durchgeführt werden, da die Qualifikationsanforderungen 
in der Regel auf die staatliche Anerkennung bzw. auf den Hochschulabschluss beschränkt sind. Zusätzliche Qua-
lifikationen in Beratungsmethoden mit vertieften Kenntnissen im Familienrecht oder Familienmediation sind auf 
fachlicher Sicht dagegen bei Fachkräften der Sozialen Arbeit dringend notwendig, um eine ausreichend qualifi-
zierte Trennungs- und Scheidungsberatung zu ermöglichen. Diese werden auch von den wesentlichen Fachver-
bänden gefordert und teilweise in Fortbildungen für Fachkräfte angeboten (DAKJEF 2003; bke 2022a). Eine ein-
heitliche Verpflichtung, diese anzunehmen, existiert jedoch nicht flächendeckend. So entsteht der Eindruck, dass 
jede Kommune, jeder Träger und jede Beratungsstelle eigene fachliche Konzepte für die Beratung vor, in und 
nach Elterntrennung entwickelt. Der Vorteil, dass die Leistung gut auf die örtlichen Begebenheiten angepasst 
werden kann, wird zum Nachteil, wenn unterschiedliche Konzepte mit unterschiedlichen Qualitätsstandards im 
Umlauf sind. Spezifische Aufgaben wie Ambivalenzberatung, Psychoedukation im Trennungsprozess, Beratung 
zu unterschiedlichen Betreuungsmodellen oder Beratung im Hochkonflikt erfordern differenzierte Weiterbil-
dungsmerkmale für die Fachkräfte. Standards zur Qualifikation und zu methodischen Verfahren, die ähnlich wie 
eine medizinische Leitlinie eine grundsätzliche Orientierung bieten würden, gibt es für die professionalisierte 
psychosoziale Beratung bislang nur in wenigen Bereichen (z. B. für die Suchtberatung). Vor diesem Hintergrund 
empfiehlt die Sachverständigenkommission, einheitliche, wissenschaftlich geprüfte Standards zum Angebot der 
Trennungs- und Scheidungsberatung zu etablieren. Insbesondere sollte ein evaluiertes Vorgehen entwickelt wer-
den, wie getrennte Eltern am erfolgreichsten bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts zur Wahrneh-
mung der gemeinsamen elterlichen Sorge durch Beratung unterstützt werden können.  

6.1.2.2.1 Beteiligung und Unterstützung für Kinder und Jugendliche  
Ein weiterer relevanter Aspekt ist die Frage der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Diese sind laut Gesetz 
im Konflikt- und Trennungsfall an den nachfolgenden Umgangsregelungen angemessen zu beteiligen (§ 17 Ab-
satz 2 SGB VIII) (Müller 2023, siehe Kapitel 3). Die Empfehlungen reichen je nach Beratungsansatz und Fall-
konstellation vom partiellen Einbezug der Kinder in die Elterngespräche bis zu ausschließlichen Einzelberatungen 
mit dem Kind oder den Kindern über Vorbehalte gegenüber der Teilnahme von Kindern an der Trennungsbera-
tung (Krabbe/Thomsen 2017; Kindler/Eppinger 2022; Weber/Alberstötter 2022). Auch wenn belastbare Zahlen 
zur Häufigkeit und Formen des Einbezugs von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Trennungs- und Schei-
dungsberatung fehlen, sprechen mehrere gewichtige Gründe dafür, eine verstärkte Beteiligung dieser zu fordern 
(Kindler/Eppinger 2022). So legen beispielsweise Studienergebnisse nahe, dass Elternvereinbarungen, die unter 
aktiver Beteiligung der Kinder und Jugendlichen erreicht wurden, im Durchschnitt stabiler sind und mit mehr 
Zufriedenheit bei diesen einhergehen (McIntosh u. a. 2008). Im Rahmen strukturierter Interventionen bei Hoch-
konflikthaftigkeit wird eine regelhafte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bereits teilweise umgesetzt, so 
etwa im Mediationsmodell des Familiennotrufs in München (Mayer/Normann 2006). In der DJI-Studie „Beratung 
im Elternkonflikt“ (Evcil u. a. 2022) deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Kinder mit ihrer Perspektive in der 
Beratungspraxis meist nur indirekt einbezogen werden. Unter anderem wurde von Beratungsfachkräften themati-
siert, dass eine Klärung der Rollen zwischen den verschiedenen beteiligten Berufsgruppen (z. B. Verfahrensbei-
stände, Richterinnen und Richter, Sachverständige) gebraucht werde, um Kinder einzubeziehen, aber gleichzeitig 
zu vermeiden sei, diese zu überlasten, da sie beispielsweise an verschiedenen Stellen die gleichen Fragen beant-
worten müssen (Evcil u. a. 2022). Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Sachverständigenkommission, wissen-
schaftlich abgesicherte Empfehlungen für die Beratung und den Einbezug von Kindern in der Trennungs- und 
Scheidungsberatung zu entwickeln. Grundsätzlich sollte Kindern und Jugendlichen jederzeit die Möglichkeit ge-
geben werden, sich in Trennungs- und Scheidungsberatungen zu äußern, ggf. durch eigene Ansprechpartner:in-
nen der Jugendhilfe und in Beratungsstellen. Zudem werden weitere Forschungsbemühungen gefordert, welche 
die bestehende Praxis evaluieren.  
Darüber hinaus brauchen Kinder je nach Alter und familialer Konfliktsituation selbst psychosoziale Unterstützung 
(Zimmermann u. a. 2023). Unterstützungsangebote für Kinder nach einer Trennung der Eltern haben häufig einen 
Gruppenansatz, um betroffenen Kindern einen Austausch und damit das sogenannte „Lernen unter Peers“ zu er-
möglichen. Eine Vielzahl an veröffentlichten, jedoch nur teils evaluierten Konzepten ist dazu in Beratungsstellen 
verbreitet (vgl. u. a. Weiß/Funke 2018; van Lawick/Visser 2022; LBS-Initiative Junge Familie 1995). Eine syste-
matische Überblicksarbeit, die internationale Forschungsarbeiten zu Gruppenprogrammen für Kinder, deren El-
tern sich getrennt haben, vergleicht, belegt einen generell entlastenden Effekt der Intervention (Poli u. a. 2017). 
Für Deutschland fehlen allerdings größer angelegte Wirksamkeitsstudien (Meyer 2013). Zudem ist die Verbrei-
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tung von Einzelberatungen mit Kindern im Rahmen von Trennungs- und Scheidungsberatung bislang nicht er-
forscht. Die PROGNOS-Studie (Nicodemus/Altmann/Juncke 2023) kommt zu dem Schluss: „Angebote für Kin-
der, die von Trennung und Scheidung betroffen sind, sind gesetzlich nicht geregelt. Mancherorts werden sie vor-
gehalten, anderenorts nicht. Dort, wo es sie gibt, sind die Plätze begrenzt und es gibt Wartelisten“ 
(Nicodemus/Altmann/Juncke 2023). Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Sachverständigenkommission, Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche, die von Trennungssituationen betroffen sind, 
auszubauen und diese in die Regelversorgung der Jugendhilfe aufzunehmen. Insbesondere für Jugendliche sollten 
auch digitale Angebote, die Information und individuelle Beratung ermöglichen, weiter etabliert werden. 
Eine Partizipation der Kinder und Jugendlichen an Trennungsberatungsgesprächen oder ein eigenständiger Bera-
tungsanspruch ist auch vor dem Hintergrund von mehr Beteiligung in der Kinder- und Jugendhilfe (vgl. Inkraft-
treten des Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen 2021) zu sehen (Peyerl/Züchner 2022). Gleich-
zeitig mit der Stärkung der Selbstverantwortung von Kindern und Jugendlichen und ihrer Stellung als eingestän-
dige Personen sind für deren Eltern anspruchsvollere Förderung und stärkeres Engagement zur Norm geworden. 
So stellt der Neunte Familienbericht (BMFSFJ 2021c) fest, dass heutigen Familien eine „Intensivierung der El-
ternschaft“ (vgl. im Kontext der Jugendhilfe auch Demski 2023) attestiert werden kann, womit vor allem gemeint 
ist, dass der elterliche Aufwand und die Zeit, die diese für Fürsorge und Betreuung aufwenden, stark gestiegen 
sind. Entsprechend wünschen sich viele Eltern nach einer Trennung – insbesondere Väter, die häufiger getrennt 
von ihren Kindern in einem eigenen Haushalt leben – auch weiterhin intensive Kontakte zu ihren Kindern 
(Haux/Platt 2021). Insofern ist abzusehen, dass, wie in einer Vielzahl europäischer Staaten bereits heute, das 
Modell der geteilten Betreuung auch in Deutschland zunehmen wird. Neben der Frage, wie paritätische Betreu-
ungsregelungen im Recht angemessen berücksichtigt werden können (siehe Kapitel 3), hat diese Entwicklung 
auch Folgen für die Beratungspraxis. Denn wenn Fachkräfte zu unterschiedlichen Betreuungsmodellen im Kon-
text der Trennungs- und Scheidungsberatung beraten, bedarf es hinreichender Kenntnis, welche rechtlichen, fi-
nanziellen und sozialen Aspekte mit dem jeweiligen Modell verbunden sind (Bues 2024). So wurde unlängst in 
einer Studie festgestellt, dass es problematisch sein kann, wenn beratende Fachkräfte nicht über ausreichende 
Kenntnisse zu Rechtsfragen des Unterhaltsrechts, finanziellen Auswirkungen und unterhaltsrechtlichen Risiken 
einer geteilten Betreuung verfügen (Evcil u. a. 2022; Evcil/Paulus 2022). Wie weiter oben gezeigt wurde, ist in 
Trennungsberatungen die Aufteilung der Kinderbetreuung und somit das Betreuungsmodell eines der meistge-
nannten elterlichen Beratungsanliegen (Nicodemus/Altmann/Juncke 2023). Im Kontext der Jugendhilfe werden 
diese Beratungen individuell geführt, wobei die zentrale Frage darin besteht, wie der Umgang kindeswohldienlich 
gestaltet werden kann. Aspekte, die in der Beratung hierzu berücksichtigt werden, sind die tatsächlichen Mög-
lichkeiten und Lebensumstände der Trennungseltern sowie insbesondere das Wohl des Kindes. Für das Wohler-
gehen des Kindes in der geteilten Betreuung sind die Qualität der Beziehung zwischen dem Kind und dem nicht 
mit ihm zusammenlebenden Elternteil sowie das elterliche Konfliktniveau und die Kooperationsfähigkeit von 
weit größerer Bedeutung als die bloße Häufigkeit des Kontakts oder das konkrete Betreuungsmodell an sich. Da 
sich die bisherigen Studienergebnisse zu den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Betreuungsmodelle unein-
heitlich darstellen, besteht in der Wissenschaft weitgehend Konsens darüber, dass für das Kindeswohl nicht allein 
das Betreuungsmodell entscheidend ist, sondern es zahlreiche weitere Faktoren sind (Deutscher Verein für öffent-
liche und private Fürsorge e. V. 2024; Walper 2019).  
Davon unberührt ist allerdings, das juristische und ökonomische Fragestellungen für die Trennungs- und Schei-
dungsberatung nicht nur aufgrund des Betreuungsarrangements eine hohe Relevanz besitzen. Allerdings sind 
Fachkompetenzen zu diesen Fragen bislang nur in Ausnahmefällen Bestandteil des Leistungsspektrums von Fa-
milienberatungsstellen und werden insofern auch in der Trennungsberatung häufig ausgeklammert. Dies geschieht 
unter dem Hinweis, die fachliche und persönliche Integrität innerhalb der Beratung zu wahren und keine Partei 
ergreifen zu wollen. Die Beratungsexpertise besteht bislang vornehmlich in psychologischen und pädagogischen 
Themen zur Trennung und Scheidung. Zahlreiche Konzepte empfehlen seit Längerem Co-Beratung, insbesondere 
für hochkonflikthafte Eltern (Alberstötter/Weber 2012; Ritzenhoff 2022; Ulrich 2023). Diese könnte sich auch 
bewähren, um bestimmte Aspekte der Beratung zu Betreuungsmodellen kooperativ zwischen zwei Fachkräften 
oder auch unterschiedlichen Diensten wie Jugendamt oder Schuldnerberatung aufzuteilen. Für manche Tren-
nungseltern erscheint auch eine fachliche Integration von Onlineangeboten zum Thema Trennung und Scheidung 
(wie die bereits erwähnte Plattform STARK) möglich. Hier können sie wichtige Informationen zu rechtlichen und 
finanziellen Aspekten selbst erarbeiten, um diese dann in der Beratung zu klären. Auch hierfür bedarf es eines 
Kompetenzaufbaus bei Fachkräften innerhalb der Trennungsberatung. Die Sachverständigenkommission emp-
fiehlt, die individualisierte Trennungs- und Scheidungsberatung, insbesondere bei Uneinigkeit oder Strittigkeit 
der Eltern, notwendigerweise als Co-Beratung mit zwei Fachkräften durchzuführen. Zusätzlich erscheint es sinn-
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voll, Berater:innen mit fundierten rechtlichen Kenntnissen auszustatten und eine engere Vernetzung und Koope-
ration mit sozialen Beratungsdiensten für Finanz- und Schuldenfragen sowie mit Unterhalts- und Unterhaltsvor-
schussstellen im Jugendamt anzuregen. 

6.2 Unterstützung elterlicher Trennung im Kontext gerichtlicher Auseinandersetzungen 
(FamFG) 

Die Gründe, warum Eltern das Familiengericht in Kindschaftsangelegenheiten anrufen, sind vielfältig. In Fall von 
Trennung und Scheidung, insbesondere in hochstrittigen oder hochkonflikthaften Fällen, hat das gerichtliche Ver-
fahren in Kindschaftssachen eine besondere Bedeutung. Die Familiengerichte entscheiden in der Folge häufig in 
wesentlichen Fragen, die das alltägliche Leben von Eltern und Kindern maßgeblich beeinflussen. Dies betrifft 
etwa den Bereich der elterlichen Sorge, insbesondere die Frage, wo ein Kind künftig seinen Lebensmittelpunkt 
haben wird. Dies kann bei einem oder beiden Elternteilen sein oder, im Fall des Kinderschutzes, auch außerhalb 
der Herkunftsfamilie. Familiengerichte verhandeln u. a. Streitigkeiten über Zeit, Art und Ort des elterlichen Um-
gangs mit dem Kind bei oder nach der Trennung der Eltern. Dies umfasst auch Konflikte über das dem Wohl des 
Kindes am besten entsprechende Betreuungsmodell wie etwa die paritätische Betreuung. 
All diesen Problemkonstellationen ist es gemein, dass es den Eltern nicht gelungen ist, ggf. mit Hilfe des Jugend-
amtes oder einer Beratungsstelle, eine einvernehmliche Konfliktlösung zu finden, oder dass die Eltern zur Abwehr 
einer Kindeswohlgefährdung nicht bereit bzw. in der Lage gewesen sind. Die Aufgabe der Verfahren in Kind-
schaftssachen (§§ 151f. FamFG) ist es sodann, die maßgeblichen Grundrechte der Eltern und Kinder zu gewähr-
leisten (Artikel 6 GG). Auch um die Belastung der Verfahrensbeteiligten so gering wie möglich zu halten, sollten 
familiengerichtliche Entscheidungen auf einer hinreichenden Grundlage für eine am Kindeswohl und an den El-
ternrechten orientierte Entscheidung getroffen werden (Volbert u. a. 2019). Dem allerdings vorzuziehen wären 
außergerichtlich erwirkte einvernehmliche Regelungen, auf welche sich die Eltern einigen. Diese haben in der 
Regel eine hohe Akzeptanz und sind dem Wohl des Kindes meist zuträglicher als eine familiengerichtliche Ent-
scheidung (Heilmann/Wegener 2020). Das Hinwirken auf Einvernehmen ist auch darin zu sehen, dass das Gericht 
auf die Beratungsmöglichkeit der Jugendhilfe nach den §§ 17, 18, 27 und 28 SGB VIII (siehe Kapitel 6.1) hin-
weist und in geeigneten Fällen auf die Möglichkeit der Mediation aufmerksam macht (§ 156 Absatz 1 Satz 2 und 
3 FamFG). Letztlich kann die Beratung auch angeordnet werden. 
In den vergangenen Jahren wurden die Vorschriften des kindschaftsrechtlichen Verfahrens bereits erheblichen 
Änderungen unterzogen. Dies betraf insbesondere die Regelungen zur Verfahrensbeistandschaft (§§ 158f. Fa-
mFG) und zur Kindesanhörung (§ 159 FamFG) ebenso wie die Qualifikationsanforderungen an Familienrichte-
rinnen und -richter (§ 23b GVG) und das Beschwerdeverfahren (§ 68 Absatz 5 FamFG). Aktuell kann allerdings 
noch nicht von einer kindgerechten Umsetzung an deutschen Familiengerichten ausgegangen werden (Coester-
Waltjen u. a. 2022).  

6.2.1 Angeordnete Beratung und Mediation bei hochkonflikthaftem Elternverhalten 
Grundlage für eine angeordnete Beratung durch die Beratungsstellen und -dienste der Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe ist § 156 FamFG147 (siehe Kapitel 3). Das Familiengericht hat nach § 156 Absatz 1 Satz 1 FamFG in 
Kindschaftssachen, die die elterliche Sorge bei Trennung und Scheidung, den Aufenthaltsort des Kindes, das 
Umgangsrecht oder die Herausgabe des Kindes betreffen, in jeder Phase des Verfahrens darauf hinzuarbeiten, 
dass die Beteiligten zu einer Einigung gelangen, sofern dies dem Wohl des Kindes nicht entgegensteht. Es kann 
daneben anordnen, dass die Eltern einzeln oder gemeinsam an einem kostenfreien Informationsgespräch über 
Mediation oder andere Möglichkeiten der außergerichtlichen Konfliktbeilegung teilnehmen und hierüber eine 
Bestätigung vorlegen (§ 156 Absatz 1 Satz 3 FamFG). Anordnungen des Gerichts nach § 156 Absatz 1 Satz 3 
oder 4 FamFG sind allerdings nicht mit Zwangsmitteln durchsetzbar (§ 156 Absatz 1 Satz 5 FamFG). Seit der 
Schaffung des FamFG im Jahr 2009 beschäftigt sich die Erziehungs- und Familienberatung vermehrt mit Fällen 
der familiengerichtlich angeordneten Beratung, die dort zumeist als hochstrittige Elternkonflikte eingeordnet wer-
den (Menne/Weber 2011; Weber/Alberstötter/Schilling 2012). In einer ersten umfassenden Evaluation des Geset-
zes gaben Richter:innen an, durchschnittlich in vier von zehn Fällen von den Möglichkeiten des § 156 Absatz 1 
Satz 2 FamFG Gebrauch zu machen (Ekert/Heiderhoff 2018). Im Rahmen der DJI-Studie „Trennungsberatung im 
Wandel“ (Kindler/Eppinger 2022) schätzten Fachkräfte in Beratungsstellen den Anteil hochkonflikthafter Eltern 
an ihren Beratungsfällen auf etwa 40 Prozent. Nicht anders sieht dies bei den Jugendämtern aus, deren Fachkräfte 

 
147  Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
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in einer anderen Befragung ihre Fälle hochstrittiger Eltern in der Trennungsberatung ebenso auf 40 Prozent be-
zifferten (Nicodemus/Altmann/Juncke 2023). Als hochkonflikthaft werden meist Fälle bezeichnet, in denen Eltern 
längere Zeit über kindbezogene Themen streiten und familiengerichtliche Entscheidungen strittiger Fragen sowie 
übliche Beratungsangebote das Konfliktniveau nicht dauerhaft senken (Dietrich u. a. 2010). Die Beratung von 
hochkonflikthaften Eltern wird von Fachkräften entsprechend als besonders herausfordernd beschrieben (Kind-
ler/Eppinger 2022). Amtliche Zahlen zur Häufigkeit angeordneter Beratungen nach § 156 FamFG ebenso wie zur 
Wirksamkeit dieser, z. B. in wieviel Prozent der Fälle die außergerichtliche Beratung zu einer einvernehmlichen 
Einigung führte, werden in Deutschland nicht systematisch und flächendeckend erhoben. Einschätzungen von 
Familienrichterinnen bzw. -richtern und Jugendamtsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern, Fachkräften aus Bera-
tungsstellen sowie den ratsuchenden Eltern zeichnen ein uneinheitliches Bild, das kaum eine Aussage, darüber 
erlaubt, inwieweit die Beratungen als erfolgreich angesehen werden (Arnold/Macsenaere/Hiller 2018; Ekert/Hei-
derhoff 2018).  
Damit angeordnete Trennungsberatungen mit hochkonflikthaftem Elternverhalten möglichst hilfreich gestaltet 
werden können, verlangt dies von den beteiligten Akteurinnen und Akteuren besondere fachliche Kompetenzen. 
Ähnlich wie bei der Trennungsberatung nach § 17 und § 28 SGB VIII sind unterschiedliche Konzepte zur Bera-
tung und Mediation mit hochstrittigen Eltern in der Praxis verbreitet. Eine vielzitierte Handreichung legten (Diet-
rich u. a. 2010) vor, die besonders in Erziehungsberatungsstellen eine weite Verbreitung fand. Ein neuerer Leit-
faden, der auch Aussagen zur Beratung von hochkonflikthaften Trennungen macht, ist kürzlich im Kontext der 
DJI-Studie „Trennungsberatung im Wandel“ von Kindler und Eppinger (2022) veröffentlicht worden. Hinlänglich 
bekannt sind daneben die Beratungskonzepte von Weber und Alberstötter in der Arbeit mit hochstrittigen Eltern 
(Weber/Alberstötter/Schilling 2012; Weber/Alberstötter 2022) sowie die Praxiskonzepte der Familienmediation 
von Krabbe u. a. (Krabbe/Thomsen 2017; Diez/Engler 2019). Weitere neue, teils darauf aufbauende Ansätze in 
angeordneter Beratungs- und Mediationsarbeit mit hochkonflikthaften Eltern, werden in arbeitsfeldspezifischen 
Fort- und Weiterbildungen vermittelt (siehe z. B. Ritzenhoff (2022) oder Fuest-Bellendorf (2021)). Konzepte der 
Beratung und der Mediation ergänzen sich dabei in der Praxis, denn, so wird vielfach betont, gibt es keine defi-
nierte Technik und kein feststehendes Beratungsverfahren, wie hoch eskalierte Konflikte sicher gelöst werden 
können (Dietrich u. a. 2010). Allenfalls können Rahmenbedingungen geschaffen werden, die destruktiven Kon-
fliktverläufen entgegenwirken und die auf der Seite der Eltern deren Motivation und Erfolgserwartung stärken. 
Auch strukturierte, stärker psychoedukativ orientierte Angebote wie das Elternprogramm „Kinder im Blick“ 
(KiB) können dazu beitragen (Walper/Krey 2013). Im Unterschied zu anderen Elternkursen wendet sich KiB auch 
an hochstrittige Eltern, die als getrenntes Paar, jedoch auch allein teilnehmen können. KiB hat sich deutschland-
weit in Beratungsstellen verbreitet und gilt als besonders vielversprechendes Programm zur Arbeit bei hocheska-
lierten Elternkonflikten. Als eines der wenigen Angebote für diese Zielgruppe wurde es wissenschaftlich unter-
sucht und längsschnittlich im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne Intervention, aber auch im Vergleich zu 
einer Gruppe mit herkömmlicher Beratung oder Mediation erfolgreich evaluiert (Krey 2010). Nicht zuletzt des-
halb empfehlen Familiengerichte und Jugendämter im Kontext familiengerichtlicher Verhandlungen den Eltern 
die Teilnahme an einer KiB-Gruppe (Walper u. a. 2021). Das Angebot wird zudem mittlerweile in einer Online-
variante durchgeführt (https://www.kinder-im-blick.de). Ein ebenfalls positiv evaluiertes Programm ist „Kinder 
aus der Klemme“, das sowohl mit Eltern- als auch mit Kindergruppen arbeitet (van Lawick/Visser 2022). Bislang 
fehlen empirisch ermittelte Aussagen darüber, welche Konzepte und Angebote sich in Beratungsstellen in 
Deutschland verbreitet haben. Ebenso gibt es kaum einen Überblick zum Qualifikationsstand der Fachkräfte, die 
in Beratungsstellen Beratung und Mediation in hochkonflikthaften Fällen durchführen. Die Sachverständigen-
kommission empfiehlt, genau wie für die allgemeine Trennungs- und Scheidungsberatung (siehe Kapitel 6.1.2), 
auch in der Arbeit mit hochstrittigen Eltern ein einheitliches, hohes Qualifikationsniveau der Fachkräfte einzu-
führen, welches beispielsweise – neben der grundständigen akademischen Qualifikation der Fachkraft – über 
eine einschlägige zertifizierte Weiterbildung nachgewiesen werden könnte. Zur Familien-Mediation im Kontext 
von hocheskalierenden Elternkonflikten sollte eine zertifizierte Mediationsausbildung, analog zu § 5 Mediations-
gesetz, Voraussetzung sein. 
Für eine erfolgreiche Trennungsberatung von hochkonflikthaften Eltern sind neben fachlichen Kompetenzen kon-
zeptionell verankerte Kooperationsvereinbarungen wichtig. Auch in Anbetracht der komplexen Gemengelage, die 
elterliche Konflikte mit sich bringen können und sich z. B. beim Thema häusliche Gewalt in der Partnerschaft 
zuspitzen (Kapitel 6.4), bedingen eine angeordnete Beratung und Mediation in Beratungsstellen nach § 156 Fa-
mFG zugleich eine verlässliche Kooperation der Beteiligten (Fendler 2024; Menne/Weber 2011). In vielen Fällen 
erscheint es sinnvoll, interdisziplinäre Arbeitskreise zu bilden oder zumindest örtliche Kooperationsstrukturen 
aufzubauen. An diesen können die verschiedenen professionellen Akteurinnen und Akteure, die am familienge-
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richtlichen Verfahren beteiligt sind, einbezogen werden. Das umfasst die Jugendhilfe (Jugendamt, Beratungsstel-
len, ggf. Vormundschaft), die Familiengerichtsbarkeit (Familienrichter:innen, Verfahrensbeistände, Umgangs-
pfleger:innen, Gutachter:innen) und Anwaltschaft (Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte). In Anlehnung an Mo-
delle wie die Cochemer Praxis (Rudolph 2019) oder die Warendorfer Praxis (Hornung/Rüting 2009) entstanden 
an zahlreichen Familiengerichten Deutschlands Initiativen, die daran orientiert eigene Konzepte entwickelten, um 
Trennungs- und Scheidungskonflikte effektiver ver- und behandeln zu können (Übersicht bei Nicodemus/Alt-
mann/Juncke 2023). Ein kooperatives Verhältnis, vor allem zwischen Familiengericht und Jugendhilfe, kann dazu 
beitragen, durchaus problematische Kompetenzkonflikte, die sich nach derzeitiger Rechtslage nicht vollständig 
auflösen lassen, fachlich beizulegen. Ein Beispiel dafür wäre die Anordnung begleiteter Umgangskontakte (Prinz 
2022) oder die sogenannte Anordnungskompetenz des Familiengerichts gegenüber dem Jugendamt. Dies tritt bei-
spielsweise in Kinderschutzverfahren auf, wenn das Familiengericht die Auffassung vertritt, dass eine Fremdun-
terbringung des Kindes gemäß §§ 1666, 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) nicht mehr erforderlich ist, 
da z. B. eine Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) das geeignete, erforderliche und zumutbare Mittel 
zur Abwehr einer Kindeswohlgefährdung darstellt, während das Jugendamt anderer Ansicht ist. Im Interesse der 
betroffenen Kinder sowie der weiteren Beteiligten, insbesondere der Eltern, wäre hier eine gute Verständigung 
von Jugendamt und Familiengericht wünschenswert. Darüber hinaus könnten zukünftig auch rechtspolitische Lö-
sungen gefunden werden, die etwa in die Übertragung zusammengehörender Kompetenzen auf das Familienge-
richt münden könnten (Kannegießer u. a. 2023). Für die angeordnete Beratungspraxis, die das Ziel verfolgt, eine 
einvernehmliche außergerichtliche Einigung der Eltern herbeizuführen – und bei ihren Vermittlungsbemühungen 
immer das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt stellt – sind daher Kooperationskonzepte mit den weiteren am 
Verfahren beteiligten Professionen unerlässlich. Einmal etabliert müssen diese Praxiskonzepte allerdings ge-
pflegt, evaluiert und weiterentwickelt werden, damit die Möglichkeit einer Zielerreichung gegeben ist (Hor-
nung/Rüting 2009). Eine interprofessionelle Kooperation erscheint auch bei Beratungspraxen sinnvoll, die aus 
konzeptionell nachvollziehbaren Gründen stärker distanziert und in inhaltlicher Abgrenzung zu Familiengericht 
und Jugendamt beraten (z.B. Ulrich 2023). Die Sachverständigenkommission empfiehlt, die Familiengerichtsbar-
keit wie auch die Jugendhilfe gesetzlich dazu zu verpflichten, entsprechende Kooperationsstrukturen regelhaft 
aufzubauen, diese dauerhaft zu pflegen und somit ein tragfähiges Modell bzw. Konzept für den Umgang mit hoch-
strittigen Eltern im familiengerichtlichen Verfahren vorzulegen. 

6.2.2 Weitere Erfordernisse im Hinblick auf kindgerechte Verfahren im Kontext des FamFG 
Gelingende Kooperation als bedeutsamer Aspekt in Verfahren in Kindschaftssachen mit hochkonflikthaften El-
tern weist einige Merkmale auf. Zentral sind dabei vor allem, dass die unterschiedlichen professionellen Rollen 
geklärt werden und eine leitende Idee des Zusammenwirkens von Familiengericht, Jugendamt, Beratungsstelle 
sowie Sachverständigen, Verfahrensbeiständen, Umgangspflegerinnen und -pflegern sowie Anwältinnen und An-
wälten besteht. Nicht nur im Sinne einer Begegnung auf Augenhöhe aller professionellen Akteurinnen und Ak-
teure in dieser Kooperation sollten die Ausgestaltung und das Qualifikationsniveau, insbesondere von Fachkräften 
des Jugendamts, von Verfahrensbeiständen und von Familienrichterinnen und -richtern verbessert werden. Be-
grüßenswerte Bemühungen, dem Anspruch an eine kindgerechte Justiz zu genügen, sind in jüngerer Vergangen-
heit etwa durch die Erarbeitung des „Praxisleitfadens zur Anwendung kindgerechter Kriterien für das familienge-
richtliche Verfahren“ (BMFSFJ 2023a) unternommen worden. Dieser Leitfaden stellt eine konkrete Empfehlung 
vor allem für Familienrichter:innen dar, spricht ergänzend aber auch Jugendamtsmitarbeiter:innen, Verfahrens-
beistände sowie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte als weitere Akteurinnen und Akteure des familiengericht-
lichen Verfahrens an. Obwohl dies ein wichtiger Schritt hin zu einer kindgerechteren Gestaltung der familienge-
richtlichen Verfahrens in Deutschland ist, bedarf es im Falle hochkonflikthafter elterlicher Trennungen, in denen 
das Kindeswohl bedroht ist, zusätzlicher Weiterbildung der zentralen Akteurinnen und Akteure. 

6.2.2.1 Mitwirkung des Jugendamts  
Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Personensorge von Kindern und 
Jugendlichen betreffen (§ 50 SGB VIII). In Kindschaftssachen ist es anzuhören und informiert insbesondere über 
die angebotenen und weitergehenden Möglichkeiten der Hilfe. Die Einlassungen und Stellungnahmen des Ju-
gendamtes sind insofern häufig im Verfahren von besonderer Bedeutung und sollten argumentativ, mit Blick auf 
das Kindeswohl, rechtssicher und fachlich adäquat formuliert sein (Klipsch 2019). Für Fachkräfte des Jugendam-
tes setzt eine derartige Beteiligung meist eine besondere Fachkompetenz in rechtlicher Hinsicht voraus, die unter 
den gegebenen Bedingungen (zum Beispiel dem Fachkräftemangel, Inhalte des Studiums und Ausbildung in der 
Sozialen Arbeit) nicht flächendeckend erfüllt werden kann. Bislang sind diese Kompetenzen nicht flächendeckend 
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in den Modulhandbüchern der einschlägigen Studiengänge verankert oder geraten in Weiterbildungen der Prakti-
ker:innen für die anspruchsvollen Aufgaben der Mitwirkung am familiengerichtlichen Verfahren zu kurz. Eine 
Ausbildung der erforderlichen Fachkompetenzen von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern bereits im Studium 
wäre nach derzeitigem Ermessen dringend erforderlich, auch um ein Zusammenwirken und die Kooperation zwi-
schen Jugendamt, Familiengericht und weiteren am Verfahren Beteiligten zu stärken (Zitelmann 2022). Interdis-
ziplinäre Modellprojekte wie in Frankfurt am Main (Berneiser/Baz Bartels 2016, 2017) oder verbindliche Wei-
terbildungen zum Berufsstart (https://www.neu-im-asd.de), wie sie von den Landesjugendämtern in Nordrhein-
Westfalen angeboten werden, zeigen, wie dies ausgestaltet werden könnte. Die Sachverständigenkommission 
empfiehlt, an familiengerichtlichen Verfahren mitwirkende Sozialarbeiter:innen des Jugendamtes in deren Aus- 
oder Weiterbildung die notwendigen Kenntnisse, vordringlich des formellen und materiellen Kindschaftsrechts, 
zu vermitteln.  

6.2.2.2 Verfahrensbeistand 
Durch die Bestellung eines Verfahrensbeistandes in Kindschaftssachen soll das Kind eine eigenständige Interes-
senvertretung im Gerichtsverfahren erhalten, um so seine Interessen auch unabhängig von denen der Eltern in das 
Verfahren einbringen zu können und seine Subjektstellung zu wahren (§ 158f. FamFG). Nachdem die Verfah-
rensbeistandschaft bei deren gesetzlicher Einführung im Jahre 1998 insbesondere bei den Gerichten und den Ju-
gendämtern sehr umstritten gewesen ist, ist sie heute akzeptierter Bestandteil eines Verfahrens in Kindschaftssa-
chen. Die Anzahl der Bestellungen nimmt seit Jahren stetig zu und hat sich in einem Zeitraum von zehn Jahren 
seit Inkrafttreten des FamFG verdoppelt (Übersicht bei Salgo/Ivanits im Erscheinen). 
Nach § 158 Absatz 1 Satz 1 FamFG hat das Familiengericht dem Kind in Kindschaftssachen, die seine Person 
betreffen, möglichst frühzeitig einen fachlich und persönlich geeigneten Verfahrensbeistand zu bestellen, soweit 
dies zur Wahrnehmung seiner Interessen erforderlich ist. Spätestens seit der Neuregelung 2022 ist in Fällen hoch-
konflikthafter Elternschaft sowie u. a. bei häuslicher Gewalt von einer zwingenden Bestellung auszugehen (§ 158 
Absatz 2 und 3 FamFG). Mit der Neuregelung ist zudem die fachliche und persönliche Eignung des Verfahrens-
beistands in § 158a FamFG konkretisiert worden. Diese Weiterentwicklungen der Verfahrensbeistandschaft sind 
äußerst begrüßenswert, da nun in besonderes grundrechtsintensiven Fallkonstellationen das Risiko weiter mini-
miert worden ist, dass dem Kind eine eigenständige Interessenvertretung in den gebotenen Fällen vorenthalten 
bleibt (Heilmann 2023). Eine Evaluation der Wirkung dieser Gesetzesänderung sollte in absehbarer Zeit vorge-
nommen werden. 
Probleme in der Praxis der Verfahrensbeistandschaft ergeben sich dennoch insbesondere hinsichtlich der Aus-
wahlentscheidung des Verfahrensbeistands sowie dessen Vergütung. Zum ersten Punkt ist festzuhalten, dass nach 
geltendem Recht der für das Verfahren zuständige Familienrichter oder die zuständige Familienrichterin den Ver-
fahrensbeistand auswählt, also Zeitpunkt und Person bestimmt. Diese Handhabung kann unter Umständen zu 
kritikwürdigen Allianzen führen (Heilmann 2023). So schildern etwa Mitarbeitende des Jugendamts, vom Fami-
liengericht weniger Anerkennung zu erhalten als der Verfahrensbeistand (Münder u. a. 2017). Auch sollte sich 
ein, im Sinne von § 158a Absatz 2 Satz 1 FamFG unabhängiger Verfahrensbeistand von dem Gedanken lösen, 
dass sein Agieren im Verfahren – sei es auch fachlich geboten – dazu führen könnte, dass seine Bestellung in 
künftigen Verfahren nicht mehr erfolgt. Diese Unabhängigkeit würde dann beschädigt, wenn etwa gebotene Be-
fangenheitsgesuche, Verzögerungsrügen oder Rechtsmittel unterblieben (Heilmann 2023). Die Sachverständigen-
kommission empfiehlt daher, die Auswahl der Person des Verfahrensbeistands einem anderen Familienrichter zu 
überlassen als demjenigen, der für das betreffende kindschaftsrechtliche Verfahren zuständig ist. Zu denken wäre 
etwa daran, dass innerhalb des zuständigen Familiengerichts hierfür die besondere Zuständigkeit einer Famili-
enrichterin oder eines Familienrichters geschaffen wird. Auch eine zentrale Liste geeigneter Verfahrensbeistände 
könnte dem entgegenwirken, dass persönliche Sympathien oder Pragmatismus dominieren, was die Gefahr in sich 
birgt, dass sich Verfahrens- und Entscheidungsprioritäten unabhängig von den jeweiligen Fallbesonderheiten 
habitualisieren.  
Der zweite Punkt, die Höhe der Vergütung für die berufsmäßige Führung einer Verfahrensbeistandschaft, hat in 
ihrer Konsequenz eine erhebliche Auswirkung darauf, ob sich qualifizierte Verfahrensbeistände zur Verfügung 
stellen. Auch nach der letzten Gesetzesänderung blieb die Vergütung der Verfahrensbeistandschaft unberührt. In 
den letzten 14 Jahren hat sich die im Jahre 2009 eingeführte Fallpauschale von 350,- Euro bzw. 550,- Euro (bei 
Übertragung eines erweiterten Aufgabenkreises i.S.v. § 158b Absatz 2 Satz 1 FamFG) damit nicht erhöht (Heil-
mann 2023; Lack 2023). Dies ist umso bedenklicher, weil die Vergütung nach dem ausdrücklichen Willen des 
Gesetzgebers auch Ansprüche auf Ersatz anlässlich der Verfahrensbeistandschaft entstandener Aufwendungen, 
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wie Reise- oder Dolmetscherkosten, abdeckt (§ 158c Absatz 1 Satz 3 FamFG). Nur eine auskömmlich ausgestat-
tete Verfahrensbeistandschaft gewährleistet eine effektive Interessenvertretung, denn es wird auch verhindert, 
dass Verfahrensbeistände mangels Fallobergrenze zu viele Verfahrensbeistandschaften übernehmen.  
Die Sachverständigenkommission empfiehlt eine merkliche Erhöhung der Fallpauschalen für die Verfahrensbei-
standschaft. Dies würde die unberücksichtigt gebliebene Inflation, die Kosten nachsichziehenden gesteigerten 
Anforderungen an die Qualifizierung eines Verfahrensbeistandes sowie die zusätzlichen Aufgaben durch Geset-
zesreformen, wie etwa die mit der Reform des § 68 Absatz 5 FamFG einhergehende Pflicht des Verfahrensbei-
standes zur häufigeren Wahrnehmung von Terminen im Beschwerdeverfahren, notwendigerweise ausgleichen. 

6.2.2.3 Persönliche Anhörung der Kinder  
Ein Kind hat grundsätzlich ein Recht darauf, vor der gerichtlichen Entscheidung in Kindschaftssachen gehört zu 
werden (§ 59 FamFG). Die persönliche Anhörung stellt die zentrale Beteiligungsform des Kindes im familienge-
richtlichen Verfahren dar, wie sich auch Artikel 12 UN-Kinderrechtskonvention entnehmen lässt. Erst im Alter 
von 14 Jahren, und dann in der Regel nur eingeschränkt, sind Kinder verfahrensfähig. Im Fall von Trennungs- 
und Scheidungskonflikten der Eltern kann eine Anhörung des Kindes aufgrund der Thematik und des zugrunde 
liegenden Kontextes sowie des Alters des Kindes eine besondere Herausforderung für Richter:innen darstellen. 
Die Gesetzesänderungen der vergangenen Jahre sind dabei in zweierlei Hinsicht positiv zu bewerten. Einerseits 
ist durch die Betonung der Anhörungspflicht der Kinder ein wichtiger Schritt in Richtung Anerkennung und Stär-
kung des Kindes in seiner Stellung als Rechtssubjekt erfolgt. Das Kind soll in seiner Wahrnehmung, seinem Wil-
len, seinem Wohlbefinden, Neigungen und Bindungen ernst genommen werden. Andererseits bedeutet dies neue 
Qualifikationsanforderungen an Familienrichter:innen. Es verlangt, dass diese über belegbare Kenntnisse auf den 
Gebieten des Familienrechts, insbesondere des Kindschaftsrechts, des Familienverfahrensrechts und der für das 
Verfahren in Familiensachen notwendigen Teile des Kinder- und Jugendhilferechts verfügen müssen. Zusätzlich 
benötigen sie belegbare Grundkenntnisse der Psychologie, insbesondere der Entwicklungspsychologie des Kindes 
sowie der Kommunikation mit Kindern. Diese Anforderungen zeigen, dass der Gesetzgeber (an)erkannt hat, dass 
an den Familiengerichten in einem grundrechtlich hochsensiblen Bereich agiert wird. Es ist vor allem die Aufgabe 
des Gerichts und des Verfahrensbeistands – der nach § 159 Absatz 4 Satz 3 FamFG ein Recht darauf hat, bei der 
Anhörung dabei zu sein –, das Kind über Ablauf und Bedeutung der Anhörung zu informieren sowie im Sinne 
einer kindgerechten Justiz zu einer Gestaltung der Kindesanhörung beizutragen. Nach den Empfehlungen des 
Nationalen Rats gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen (BMFSFJ 2023a) ist beispielsweise zu be-
rücksichtigen, dass Zeit und Ressourcen notwendig sind, um einen professionellen und vertrauensvollen Zugang 
zu den Kindern aufzubauen. In diesem Sinne sollten die Richter:innen die Kindesanhörung auch in angemessenen 
Räumlichkeiten durchführen, z. B. in altersentsprechenden Kinderspielzimmern der Gerichte oder bei den Kin-
dern und Jugendlichen zu Hause. Kritisiert wurde in diesem Zusammenhang in einer Untersuchung, dass „[f]eh-
lende Räumlichkeiten für eine kindgerechte Anhörung in Amtsgerichten und begrenzte zeitliche Kapazitäten (…) 
von einer Vielzahl der teilnehmenden Richter*innen als Barrieren für eine konsequente Umsetzung einer kindge-
rechten Justiz empfunden [werden]. Dabei stellt die Anpassung des Personalbedarfsschlüssels einen zentralen 
Aspekt für die kindgerechte Ausgestaltung gerichtlicher Verfahren dar“ (Kannegießer/Höppner 2022). Gerade in 
länger andauernden konfliktreichen Verfahren zeigt sich, dass für ein Kind oder eine:n Jugendliche:n die Durch-
führung der Anhörung ambivalent sein kann. Einerseits erhält das Kind die Möglichkeit, die Person kennenzuler-
nen, die wichtige – seine Person betreffende – Entscheidungen zu treffen hat, was entlastend wirken kann, wenn 
Richter:innen kindgerecht agieren (BMFSFJ 2023a). Andererseits müssen Kinder und Jugendliche sich im Ver-
lauf eines Verfahrens oftmals gegenüber einer Vielzahl von ihnen fremden Personen äußern und sich diesen ge-
genüber öffnen. Dies kann durchaus belastend für Kinder und Jugendliche sein und diese zusätzlichem, unange-
messenem Druck aussetzen. Insgesamt kann der Empfehlung des Deutschen Vereins für öffentliche und private 
Fürsorge e. V. (2022) zugestimmt werden, der dazu rät, in diesem Zusammenhang die Verfahrensverläufe aus 
Kindersicht noch einmal genauer anzuschauen. Die Sachverständigenkommission schließt sich diesen Empfeh-
lungen an. Es wäre also zu prüfen, wie das gesamte Verfahren im Sinne der Kinder optimiert werden könnte, 
damit Kindesanhörungen effektiver und weniger belastend für Kinder gestaltet werden können. Personelle wie 
auch räumliche Ressourcen sollten Familienrichter:innen zur Verfügung gestellt werden. Ebenso sollten diese 
mit der nötigen Fachkenntnis hinsichtlich der Arbeit mit Kindern, insbesondere im Hinblick auf Entwicklungs-
psychologie und Gesprächsführung, ausgestattet werden. 
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6.3 Unterstützungsangebote in ökonomischen Notlagen 
Alleinerziehende, aber auch Getrennterziehende sind verglichen mit Eltern in Paarbeziehungen vermehrt Belas-
tungen und Stressoren ausgeliefert, insbesondere dann, wenn die ökonomische Situation zusätzlich belastend ist 
(Braukmann/Stoll/Juncke 2019) (siehe Kapitel 2). Zudem mangelt es vielen, die eine Trennung durchlebt haben, 
an tragfähigen sozialen Kontakten. Insbesondere, wenn soziale Unterstützung besonders erforderlich ist, können 
Alleinerziehende auf diese kaum zählen (Keim-Klärner 2020). Die lückenhafte und zuweilen weitgehend fehlende 
soziale Unterstützung, z. B. durch den anderen Elternteil im Alltag, ob in Form praktischer Hilfen, der Vermitt-
lung von Informationen oder eines emotionalen Beistandes, können in der Folge nicht vollständig durch profes-
sionelle Angebote kompensiert werden. Daher sollte die Förderung sozialer Netzwerke in der Beratung aufgegrif-
fen werden, um den Beratungsprozess durch die Einbeziehung des Umfeldes zu stabilisieren und den Transfer 
von Beratungsinhalten in den Alltag zu flankieren. Dies gilt nicht nur für die Erziehungs-, Familien-, Partner-
schafts- und Trennungsberatung (siehe Kapitel 6.1), sondern muss auch für die Sozial- und Schuldnerberatung 
gelten. Dass ökonomische Notlagen und eine prekäre finanzielle Situation allein- und getrennt erziehende Eltern 
sowie deren Kinder überdurchschnittlich betreffen, ist in den Daten gut belegt. Dass strukturelle Armutsrisiko, 
dem Alleinerziehende ausgesetzt sind, geht oft mit Ver- und Überschuldung einher (siehe Kapitel 2). Vielfach 
kommen diese finanziellen Belastungen zu anderen Themen wie Kindererziehung und -betreuung oder Manage-
ment der Trennungssituation als Herausforderung und Risikofaktor für ein gelingendes Familienleben hinzu. 

6.3.1 Anlaufstellen und soziale Unterstützung für Allein- und Getrennterziehende in prekä-
ren finanziellen Situationen 

Soweit Allein- und Getrennterziehende eine Beratungsstelle oder andere Anlaufstellen aufsuchen, um über ihre 
finanzielle Situation zu sprechen, kann dies als eine aktive Bewältigungsstrategie verstanden werden. Im Jahr 
2020 nahmen etwa 588.000 Personen (Frauen: 46  Prozent; Männer: 54  Prozent) die Dienste einer Schuldner- 
oder Insolvenzberatungsstelle in Anspruch (Statistisches Bundesamt 2021d). Alleinerziehende Frauen machten 
dabei rund 14 Prozent der beratenen Personen aus, was deutlich höher ausfällt als deren Anteil an der Gesamtbe-
völkerung. Alleinlebende Männer waren ebenfalls überproportional häufig von Überschuldung betroffen. Wäh-
rend auf sie rund 30 Prozent der von Schuldnerberatungsstellen beratenen Personen entfielen, betrug ihr Anteil 
an der Gesamtbevölkerung etwas weniger als 20 Prozent. 
Nicht bekannt ist, wie viele Betroffene den Weg in eine Beratungsstelle nicht finden. Es ist aber davon auszuge-
hen, dass es vor allem unter allein- und getrennt erziehenden Eltern das Problem der Nichtinanspruchnahme von 
Leistungen und Beratungen zur Existenzsicherung gibt, sei es aus Sorge um Stigmatisierung oder aber aufgrund 
von Überlastung. Nicht selten fehlt die Zeit für Beratungsspräche, weil andere vorherrschender Probleme dring-
licher erscheinen (Ansen/Peters 2023). Belastungen dieser Eltern resultieren auch aus erschwerten Zugängen zu 
unterstützenden Leistungen, die in vielen Fällen ergänzend zum Erwerbseinkommen erforderlich sind. Ansen und 
Peters (2023) beschreiben diesbezüglich die Zugangsbarrieren zu Sozial- und Grundsicherungsleistungen, vor 
denen Alleinerziehende und auch Getrennterziehende stehen, auf der Grundlage von Expert:innen-Interviews ein-
drücklich. So werden Antragstellende von den teilweise komplexen Antragsverfahren immer wieder überfordert 
Auch die geringe Bildung (Literacy) der Ratsuchenden, z. B. Sprachbarrieren, vor allem bei Personen mit einem 
Migrationshintergrund, wird kaum berücksichtigt, träge Verwaltungsstrukturen und persönlich schwer erreich-
bare Behörden sowie die fehlende familiäre und soziale Unterstützung bedeuten zusätzlich Hürden. 
Der Rückgriff auf angemessene Unterstützungsangebote erfolgt aus Perspektive der Schuldnerberatung immer 
noch viel zu selten und zu spät (Ansen u. a. 2017). Schuldnerberatung wird meist erst dann in Anspruch genom-
men, wenn sich die Probleme so zugespitzt haben, dass Menschen diese nicht mehr mit eigenen Ressourcen und 
mit den Ressourcen im sozialen Umfeld bewältigen können. Die Schuldnerberatung ist insoweit viel mehr als 
eine reine Finanzberatung und beschäftigt sich zunehmend mit psychosozialen Problemen ihrer Adressaten (Lo-
erboks/Schruth 2022). Ergänzend zu den zuvor genannten Studien stellt der iff-Überschuldungsreport fest, dass 
alleinerziehende Elternteile insgesamt rund 17 Prozent in der Beratung ausmachen. Im Jahr 2022 verteilt sich die 
Gruppe der Alleinerziehenden in der Schuldnerberatung auf alleinerziehende Mütter mit rund 84 Prozent und 
alleinerziehende Väter mit 16 Prozent (Peters u. a. 2023). Gründe für eine mögliche Unterinanspruchnahme von 
Allein- und Getrennterziehenden könnten sein, dass die Beratungsvoraussetzungen von Schuldnerberatungsstel-
len und der Alltag der Ratsuchenden nicht immer zusammenpassen; beispielsweise in Bezug auf institutionelle 
Verbindlichkeiten, zeitliche Erreichbarkeit oder die Qualität der Zusammenarbeit und Beteiligung (Herzog 2022). 
Bei der Betrachtung von Alleinerziehenden in der Schuldnerberatung müssen neben teilweise fehlenden örtlichen 
Beratungsmöglichkeiten auch weitere Zugangsbarrieren berücksichtigt werden. Dazu zählen u. a. eine unzu-
reichende Kinderbetreuung während der Beratungszeiten, Öffnungszeiten, die nicht mit den Lebensumständen 
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der Betroffenen vereinbar sind, sowie das Fehlen mobiler Angebote oder Schuldnerberatung beispielsweise in 
Familienzentren, die dann für viele Eltern leichter erreichbar wäre. 
Ähnliches lässt sich für die Frage nach spezifischer Beratung hinsichtlich Unterhaltszahlungen bzw. des Unter-
haltsvorschusses feststellen (BMFSFJ 2020). Obgleich Alleinerziehende gemäß § 18 Absatz 1 SGB VIII einen 
rechtlichen Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge einschließlich der 
Geltendmachung von Unterhalts- oder Unterhaltsersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen haben, zeigt 
sich in der tatsächlichen Hilfe ein Problemfeld. Die Alleinerziehenden-Studie des DJI konnte zeigen, dass 61 Pro-
zent der Alleinerziehenden für ihr Kind den vollständigen, vereinbarten Barunterhalt erhalten; alleinerziehende 
Väter genauso häufig wie alleinerziehende Mütter. 37 Prozent der Alleinerziehenden, die angeben, dass ein Ba-
runterhaltsanspruch gegenüber dem anderen Elternteil besteht, erhalten gar keinen oder nur unvollständigen Un-
terhalt für ihr Kind (Hubert/Neuberger/Sommer 2020). Über die Möglichkeit, Unterhaltsvorschuss zu beziehen, 
informieren u. a. das Jugendamt, das Jobcenter oder das Sozialamt, je nachdem, wo die Unterhaltsvorschusskas-
sen in der Stadt- oder Kreisverwaltung angesiedelt sind. Wer der geeignete und richtige Ansprechpartner ist, ist 
für Ratsuchende häufig schwer zu durchblicken. Konkret zu Unterhaltsansprüchen beraten – auch im Hinblick 
auf Unsicherheiten und Rechtsdurchsetzung – können die Fachkräfte der Beistandschaft im Jugendamt, aber auch 
die Unterhaltsvorschusskassen selbst. Obwohl § 18 SGB VIII auch für Erziehungs- und Familienberatungsstellen 
und den ASD des Jugendamtes – insbesondere in konfliktreichen Trennungsberatungen – Relevanz hat, werden 
dort Beratungen zu finanziellen Themenstellungen wie z. B. Kindesunterhalt in der Regel nicht selbst durchge-
führt, sondern die Klientinnen und Klienten werden an andere Stellen verwiesen (siehe Kapitel 6.2.1). Eine bes-
sere Unterstützung der Alleinerziehenden bei der grundlegenden Informationsbeschaffung und darauffolgend 
auch bei der Durchsetzung der Ansprüche wäre sinnvoll und notwendig, um diese in einer schwierigen Lebens-
phase zu entlasten.  
Der Zugang zu Sozial- und Unterstützungsleistungen, einschließlich deren primärer Beratungsangebote, ist alles 
andere als einfach für Alleinerziehende, und auch die Kindergrundsicherung kann hier nur in Teilen Verbesse-
rungen in Aussicht stellen. Daher könnten Vernetzungs- und Lotsenstrukturen auf lokaler Ebene die Situation für 
die Zielgruppe erleichtern. Denkbar wären hier Ansätze, wie dies beispielsweise in den vergangenen Jahren in 
Warstein in einem Kooperationsprojekt des Jugendamts Warstein und dem dortigen Jobcenter AHA Kreis Soest 
unter fachlicher Beteiligung des Landesjugendamtes Westfalen-Lippe (LWL) entwickelt wurde. Innerhalb dieses 
Rahmens sollten eine intensive Vernetzung zwischen Jobcenter und Jugendamt stattfinden, die Kinderbetreuung 
für die Zielgruppe sichergestellt, die Verbesserung der Erwerbsituation auch zur Steigerung des Selbstwerts der 
Mütter und Väter angestrebt sowie soziale Kontaktmöglichkeiten geboten werden, um Alleinerziehende im Ar-
beitslosengeld-II-Bezug effektiver unterstützen zu können. Bei der Integration in den Arbeitsmarkt sollte immer 
wieder auf die individuellen Bedarfe der Zielgruppe, z. B. in Form von flexiblen Arbeitszeitmodellen und Tele-
arbeit, geachtet werden. Projekte wie in der Stadt Warstein können zeigen, wie die Situation für Alleinerziehende 
durch Vernetzung bislang wenig miteinander verbundener Bereiche verbessert werden kann. Die Sachverständi-
genkommission regt dazu an, weiterhin finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, damit vergleichbare Vorhaben 
– Kooperation zwischen Jugendhilfe und Jobcentern/Arbeitsagenturen – bundesweit und an mehreren Standorten
realisiert und im Idealfall zur Regel werden können. Wünschenswert wäre darüber hinaus, dass ähnlich erfolg-
reiche Projekte weiterhin gefördert werden, sodass eine Verstetigung entsprechender Projekte erreicht werden
kann.
Hinsichtlich einer besseren Auffindbarkeit und Zugänglichkeit von Beratungsleistungen bei finanziellen Proble-
men und Notlagen von Allein- und Getrennterziehenden könnten frühzeitige und niederschwellige Lotsensysteme 
von Nutzen sein. Eine Möglichkeit wäre es, die bereits in vielen Bundesländern eingeführten Familienbüros (je 
nach Region auch Familienservicebüros, Kinderservicebüros oder Familienstützpunkte) (Schüle-Tschersich 
2022) auf die Bedarfe allein- und getrennt erziehender Eltern hin auszurichten und somit eine erste orientierende 
Beratung „aus einer Hand“ anbieten zu können. Wie in Berlin beispielsweise bereits realisiert148 können Famili-
enbüros als lokale Anlaufstelle für alle Familien mit Fragen und Problemen, einschließlich allein- und getrennt 
erziehender Eltern, als Dreh- und Angelpunkt im sozialen Nahraum fungieren. Sie informieren über die familien-
bezogenen Leistungen, vermitteln passgenaue Angebote, führen selbst Beratungen durch und helfen beim Aus-
füllen von Anträgen. Diese und andere Dienstleistungen erbringen Familienbüros nicht nur persönlich vor Ort, 
sondern auch telefonisch oder online, z. B. per Video-Chat, bei Bedarf auch in Fremdsprachen oder unter Hinzu-
ziehung von Sprachmittlerinnen bzw. -mittlern. Eine ähnliche Konzeption wurde in Rheinland-Pfalz und dem 

148  https://familienportal.berlin.de/informationen/familienservicebueros-350 
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Saarland verfolgt, deren zentrales Ziel darin bestand, die Inanspruchnahme monetärer Familienleistungen zu un-
terstützen. Wie die wissenschaftliche Begleitforschung des Modell-Projekts „Caritas Familienbüro“ zeigt, wird 
insbesondere durch die Möglichkeit der Bearbeitung unterschiedlicher Themen an einem Ort die Umsetzung der 
Beratungsziele befördert. Das niedrigschwellige Beratungsangebot enthält auch aufsuchende Elemente (Eh-
mann/Mund/Nasri 2023). Ein Angebot, das sich vor allem in Bayern, vereinzelt aber auch in anderen Ländern 
wie Baden-Württemberg etabliert hat, sind sogenannte „Fachstellen für Alleinerziehende“, die ebenfalls als Erst-
anlaufstellen für die Zielgruppe fungieren. Diese befinden sich in Trägerschaft einer der beiden großen christli-
chen Kirchen und können je nach Einrichtung zur Familienbildung und/oder zur Seelsorge gerechnet werden, was 
damit wiederum eine weitergehende Zielsetzung verfolgt (siehe Kapitel 6.1.1). So bieten diese Fachstellen meist 
auch Kurse und Gruppenangebote für Alleinerziehende an. 
Hand in Hand mit der erweiterten Ausrichtung der Familienbüros auf die unterschiedlichen Bedarfe Allein- und 
Getrennterziehender geht die Einrichtung von Netzwerkkoordinationsstellen in den Ländern und Bezirken. Um 
die spezifische Lebenssituation von Alleinerziehenden besser in dem breit gefächerten Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebot für Familien zu berücksichtigen, hat Berlin Koordinierungsstellen auf Landesebene und in den je-
weiligen Bezirken eingerichtet. Das Ziel ist es, Institutionen vor Ort zu unterstützen, den unterschiedlichen Bera-
tungs- und Hilfebedarfen der Alleinerziehenden gut vernetzt und besser aufeinander abgestimmt gerecht zu wer-
den (https://alleinerziehend-berlin.de/). Getrennterziehende sind hier bislang noch nicht berücksichtigt. Eine an-
dere Initiative geht von Nordrhein-Westfalen aus, die seit dem 1. Mai 2023 eine Landesfachstelle für Alleineer-
ziehende in der Trägerschaft des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter NRW (VAMV NRW e. V.) ein-
gerichtet hat (https://www.vamv-nrw.de/de/landesfachstelle/). Deren Kernanliegen ist es, als Anlaufstelle kom-
munale Träger und Akteurinnen bzw. Akteure auf Fachebene zu beraten und dabei zu unterstützen, wirkungsvolle 
Angebote vor Ort anzubieten. Dazu soll die Landesfachstelle Informationen bündeln, Angebote für Allein- und 
Getrennterziehende miteinander verknüpfen und für Fachkräfte ein Fortbildungsprogramm konzipieren. Geplant 
ist darüber hinaus die Etablierung einer Netzwerkstruktur auf Landeebene. Unabhängig davon, dass Länder ei-
genständig auf die sozialen Bedarfe in ihren Bezirken und Kommunen reagieren können, zeigen die genannten 
Modelle, wie den Bedarfen alleinerziehender Eltern in bereits etablierten Angeboten (z. B. Familienbüros) besser 
entsprochen werden kann. Aus Sicht der Sachverständigenkommission sind bundesweit vergleichbare Anstren-
gungen nötig, um der Zielgruppe einen leichteren und niedrigschwelligen Zugang zu Angeboten der sozialen 
Finanz-, Existenzsicherungs- und Schuldenberatung zu ermöglichen, damit diese dort passgenau unterstützt wer-
den. Damit ist auch das Ziel verbunden, mittels Aufklärung, Beratung und gezielter Information zum Abbau von 
Zugangsbarrieren zu Sozialleistungen beizutragen. Zugleich ist darauf hinzuwirken, dass nicht nur Allein-, son-
dern auch Getrennterziehende (inklusive Nicht-Residenz-Eltern) in den Blickpunkt von Modellprojekten rücken. 

6.3.2 Weiterentwicklung der Beratung bei finanziellen Fragen und Schulden 
Festzuhalten ist zunächst, dass ein zeitnaher und der Zielgruppe der Allein- und Getrennterziehenden gerecht 
werdender Zugang zur Schuldnerberatung – bei bundesweit ca. 1.400 spezialisierten Schuldnerberatungsstellen, 
die regional ungleich verteilt sind und unterschiedlichen kommunalen Finanzierungsregeln unterliegen – derzeit 
nicht flächendeckend gewährleistet ist (Ansen/Peters 2023). Die Möglichkeiten vieler Schuldnerberatungsstellen 
sind bereits heute ausgeschöpft, und es bedarf eines Ausbaus der Kapazitäten, wenn die Angebotsstruktur auf die 
Bedarfe der unterschiedlichen Zielgruppen – Allein- und Getrennterziehende – ausgerichtet werden soll. Nach 
den Ergebnissen der vierten Erhebung der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände über die Situa-
tion der gemeinnützigen Schuldnerberatungsstellen im Frühjahr 2023 ist bei 68 Prozent der befragten Beratungs-
stellen eine zunehmende Nachfrage zu verzeichnen. Dabei zeigen die Rückmeldungen auch, dass Beratungsfälle 
durch die Überlagerung finanzieller, sozialer und gesundheitlicher Probleme immer komplexer werden (AG SBV 
2023). 
Es sollte die soziale Beratung in Fragen finanzieller Probleme und Schulden im Kontext von allein- und getrennt 
erziehender Elternschaft weiterentwickelt werden, um die ökonomische Situation der Eltern als selbstverständli-
chen Teil einer umfassenden professionellen Unterstützung zu verstehen. Denkbar wäre dazu der Aufbau von 
Kooperationsstrukturen zwischen Schuldnerberatung und Trennungs- und Scheidungsberatung bzw. Familienbe-
ratung. Denn allein- und getrennt erziehende Eltern mit Finanz- und Schuldenproblemen sind auf gezielte Ange-
bote angewiesen, die möglichst frühzeitig Probleme identifizieren und die Weichen für angemessene Formen der 
Unterstützung stellen. Die Beobachtung der Praxis zeigt, dass finanzielle Probleme in Arbeitsfeldern der Tren-
nungs- und Familienberatung eher selten systematisch aufgegriffen werden (siehe Kapitel 6.1.2), obgleich in vie-
len Fällen ein Zusammenhang mit sozialen und psychischen Problemen naheliegend ist. Bislang gibt es allerdings 
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nur wenige Berührungspunkte zwischen Schuldner- und Familienberatungsstellen. Ein regelhafter, wechselseiti-
ger Austausch, z. B. über Fälle und Fallkonstellationen im Kontext von Trennung, Scheidung sowie allein- und 
getrennt erziehender Elternschaft, könnte hier für beide Seiten gewinnbringend sein, um Ratsuchende adäquater 
zu unterstützen. Denkbar wären auch Ansätze einer mobilen Schuldnerberatung, beispielsweise in den Räumlich-
keiten der Familienberatungsstelle oder des Jugendamtes. In Hamburg findet sich mit dem Projekt „SchuB vor 
Ort“ mit der mobilen Schuldner- und Budgetberatung ein niedrigschwelliges Angebot, bei dem einmal im Monat 
ein:e Schuldnerberater:in eine Sprechstunde in sozialen Einrichtungen abhält, in deren Stadtteil es keine Schuld-
nerberatung gibt.149 Die Erfahrung zeigt, dass vielen Ratsuchenden der Gang in eine Schuldnerberatungsstelle 
leichter fällt, wenn sie über ein anderes Angebot geleitet werden. Ein niedrigschwelliges Angebot wie die mobile 
Schuldner- und Budgetberatung kann dazu beitragen, aufgezeigte Zugangshürden zu überwinden, indem z. B. im 
Rahmen der dortigen Beratung Hinweise für die Bewältigung von Problemen bezüglich der Existenzsicherung 
gegeben werden und anschließend in der Beratung an tieferliegenden Problemen gearbeitet werden kann (An-
sen/Peters 2023). 
Ein mögliches Instrument, mit dem finanzielle Fragestellungen auch in der Jugendhilfe und Familienberatung mit 
Allein- und Getrennterziehenden behandelt werden könnten, wäre nach Ansicht von Ansen und Peters (2023) eine 
armuts- und schuldensensible Budgetanalyse. Die Budgetberatung zählt zu den methodischen Ansätzen der Exis-
tenzsicherung. In Haushaltsplänen werden regelmäßige Einnahmen und Ausgaben erfasst und über einen längeren 
Zeitraum hinsichtlich möglicher Risiken gemeinsam mit den Ratsuchenden beobachtet und ausgewertet. Die Vor-
teile der Budgetberatung liegen mit Blick auf eine prekäre Ver- und Überschuldung darin, dass damit eine breitere 
Gruppe angesprochen wird, als dies durch die Schuldnerberatung möglich ist. Diese Form der Beratung kann 
kurzfristig und niedrigschwellig angeboten werden, bei Bedarf wird der Übergang in eine Schuldner- und Insol-
venzberatung initiiert (Mattes 2021; Jonas 2021). 
Soll die Schuldnerberatung für allein- und getrennt erziehende Eltern überall in Deutschland kurzfristig erreichbar 
sowie leicht und kostenfrei zugänglich sein, muss sie entsprechend ausgestattet werden. Denn auch Beratungsan-
gebote vor Ort, in Familienbüros, Familienberatungsstellen, dem Jugendamt oder dem Gemeinwesen benötigen 
Zeit und Ressourcen für die Vernetzungsarbeit. Darüber hinaus wurde in den von Ansen und Peters (2023) ge-
führten qualitativen Interviews mit Fachkräften deutlich, dass Onlineangebote von einem Teil der allein- und 
getrennt erziehenden Eltern besonders gut angenommen wurden, da sie besser mit der Kinderbetreuung und sons-
tigen Alltagspflichten vereinbar waren. Obwohl in der Schuldnerberatung weiterhin eine Komm-Struktur domi-
niert, sind vor allem im Zuge der COVID-19-Pandemie digitale Beratungszugänge ausgeweitet worden. Es wäre 
wünschenswert, wenn diese Veränderungen ausgebaut würden und Online-Beratung in unterschiedlichen Formen 
sowie Blended Counseling zum Standard der Schuldnerberatung gehören würde. Grundlegend erforderlich wäre 
ein bedarfsdeckendes und kostenloses Angebot für alle, die von einer prekären Ver- oder Überschuldung betroffen 
sind, da darunter überproportional viele Alleinerziehende sind. Aus Sicht der Träger- und Fachverbände wäre ein 
gesetzlicher Rechtsanspruch auf eine kostenlose Schuldner- und Insolvenzberatung gesetzlich zu verankern (siehe 
auch Deutscher Caritasverband e. V. 2018). Über die aktuellen Regelungen des kostenlosen Zugangs zur Schuld-
nerberatung für Leistungsberechtige in den Rechtskreisen des SGB II und XII (dort auch zur Abwendung einer 
ansonsten drohenden Sozialhilfebedürftigkeit schon vor einem Leistungsbezug) hinaus, sollte dieser Anspruch 
auch für alle Erwerbstätigen eingeführt werden, um ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft zu sichern. Erwerbs-
tätige Eltern können sich, auch wenn ihre Einkommen knapp oberhalb der Grundsicherungsansprüche liegen, 
aufgrund ihrer Zahlungsverpflichtungen in der Regel keine Schuldnerberatung leisten. Die Beteiligung an den 
Kosten stellt eine zusätzliche Barriere dar, die auch viele erwerbstätige Allein- und Getrennterziehende besonders 
trifft. Die Sachverständigenkommission empfiehlt daher einen gesetzlichen Rechtsanspruch auf eine kostenlose 
Schuldnerberatung für alle Überschuldeten und von Überschuldung bedrohten Eltern ungeachtet einer sonstigen 
Leistungsberechtigung nach SGB XII. 
 

 
149  https://afg-schuldnerberatung.de/die-mobile-schuldner-und-budgetberatung 
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6.4 Schutz vor Gewalt und Vernachlässigung  
6.4.1 Gewalt im Kontext von Trennung und Scheidung 

Infobox 4: Empirische Evidenz zu Gewalt in Partnerschaften 

Laut der polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts (BKA 2023, S. 5) wurden allein im Jahr 2022 
mehr als 240.000 Fälle von häuslicher Gewalt zur Anzeige gebracht. Grundsätzlich üben Menschen jeden Ge-
schlechts Gewalt aus und können Opfer von Gewalt werden (Jud u. a. 2023). Die Kriminalstatistik zeigt jedoch, 
dass Frauen überproportional betroffen sind: 2023 waren 71 Prozent der Opfer weiblich und 29 Prozent männ-
lich. Betrachtet man nur Partnerschaftsgewalt, waren etwa vier von fünf Gewaltbetroffenen weiblich (BKA 
2023). Im Jahr 2020 wurden mehr als 52.000 Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz (GewSchG) eingeleitet, 
44.000 davon von weiblichen Antragsstellerinnen. Mehr als 90 Prozent dieser Verfahren erledigten sich „auf 
sonstige Weise“ (Statistisches Bundesamt 2020a). Grundsätzlich mangelt es an empirisch gesicherten Erkennt-
nissen zu Partnerschaftsgewalt an Männern (Schemmel/Goede/Müller 2024).  
Zu beachten ist, dass die Kriminalstatistik nur das Hellfeld, also offiziell registrierte Fälle abdeckt. Das Dun-
kelfeld, also das tatsächliche Ausmaß, wird deutlich höher geschätzt, da nur wenige Opfer polizeiliche Anzeige 
erstatten. In repräsentativen Befragungen zeichnen sich deutlich höhere Prävalenzen ab. Eine Befragung von 
42.000 Frauen in den europäischen Mitgliedstaaten durch die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
(FRA) zeigte, dass etwa jede zweite Frau in Deutschland angibt, seit dem 15. Lebensjahr psychische Gewalt 
in einer Beziehung erlebt zu haben und 40 Prozent der befragten volljährigen Frauen in ihrer aktuellen Part-
nerschaft bereits mindestens einer Form psychischer Gewalt ausgesetzt waren (FRA 2014). 
Die letzte und einzige großangelegte nationale repräsentative Erhebung von amtlicher Seite zu Gewalt gegen 
Frauen liegt bereits über 20 Jahre zurück (BMFSFJ 2004b). Diese Erhebung beruht auf Interviews mit 10.264 
in Deutschland lebenden Frauen im Alter von 16 bis 85 Jahren, die von Februar bis Oktober 2003 durchgeführt 
und auf Basis einer repräsentativen Gemeindestichprobe gezogen wurden. Sie ergab, dass jede vierte Frau be-
richtet, körperliche oder sexualisierte Gewalt in einer Partnerschaft erlebt zu haben (BMFSFJ 2004b). Aktuell 
führen das BMFSFJ, das Bundesministerium des Innern (BMI) und das BKA mit dem Forschungsprojekt „Le-
SuBia (Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag)“ eine umfassende Untersuchung zu Gewalterfah-
rung der Bevölkerung durch, die einen geschlechterübergreifenden Ansatz hat; eine Veröffentlichung der Er-
gebnisse ist für das Jahr 2025 erwartet. 
Primäre und sekundäre Auswertungen der bis dahin einzigen repräsentativen amtlichen Querschnittserhebung 
zum Thema häusliche Gewalt gegen Frauen in Deutschland aus dem Jahr 2004 ergab, dass ein Drittel der 
Frauen, die in einer Partnerschaft waren, Gewalt, Drohungen sowie verschiedene Formen von Nachstellung 
und Belästigung durch einen Ex-Partner im Rahmen der Trennung und Scheidung erlebt zu haben. Ein Zehntel 
war unmittelbar im Kontext von Trennung und Scheidung von körperlicher und/oder psychischer Gewalt be-
troffen (BMFSFJ 2014). Weiterhin wurde festgestellt, dass mit zunehmendem Bildungsgrad zwar im Schnitt 
die Betroffenheit von Gewalt abnimmt (siehe Abbildung 6-4), aber psychische Gewalt zunimmt (BMFSFJ 
2014, S. 208). Zudem wurde deutlich, dass Partnerschaftsgewalt gegen Frauen keineswegs ein Randphänomen 
marginalisierter Gesellschaftsgruppen ist (BMFSFJ 2014, S. 211). Frauen, die gewalttätige Partnerschaften 
verlassen, sind zudem auch nach der Trennung deutlich häufiger Nachstellung, körperlicher Gewalt, (Mord-
)Drohungen und sexueller Gewalt ausgesetzt als Frauen, die vorher keine Gewalterfahrung gemacht haben 
(BMFSFJ 2004a). 
Eine aktuelle Untersuchung, in der rund 1.200 Männer befragt werden konnten, kam zu dem Ergebnis, das 
54 Prozent der Befragten in ihrem Leben von Partnerschaftsgewalt betroffen waren (Schemmel/Goede/Müller 
2024). Der Großteil der Männer erlebte Gewalt „ein- oder zweimal“ im zurückliegenden Jahr, nur wenigen 
widerfuhr sie „mehrmals pro Woche“ oder „täglich“ (Schemmel/Goede/Müller 2024). Eine nicht-repräsenta-
tive Pilotstudie zu Gewalt gegen Männer aus dem Jahr 2004 kann aufgrund der kleinen Stichprobe (N=190) 
nur bedingt als Quelle herangezogen werden; jedoch gaben dort 43 der befragten Männer (23 Prozent) an, 
körperliche oder sexualisierte Gewalt in einer Partnerschaft erlebt zu haben (BMFSFJ 2004a). Die Ergebnisse 
von  Schemmel, Goede und Müller (2024) weisen zudem darauf hin, dass insbesondere Partnerschaftsgewalt 
ein komplexes Phänomen ist. Die Ergebnisse zur Überlappung von Täter:innenschaft und Opferschaft, deuten 
u. a. auf die Möglichkeit wechselseitiger Gewalt hin, was einen Blick auf die dahinterliegenden Gewaltdyna-
miken verlangt.
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Besondere Schwierigkeiten ergeben sich auch in der Erfassung von Gewalterfahrungen in Partnerschaft und 
Familie. Nur wenige der großangelegten deutschen Längsschnittstudien enthalten gewaltbezogene Indikatoren 
(beispielsweise AID:A, pairfam). Meist handelt es sich dann um einzelne, breit formulierte Fragen, aus denen 
weder Richtung, Kontext, Art oder Schwere des Gewaltaktes entnommen werden kann. Für eine valide Erfas-
sung werden jedoch umfangreiche Skalen benötigt, die aufgrund von Platz- bzw. Kostenbegrenzungen bisher 
nicht in bevölkerungsrepräsentative Panelstudien integriert wurden (Thompson u. a. 2006 für einen Überblick 
von Messinstrumenten). Die vorliegenden Querschnittstudien sind zudem für eine fundierte Kausalanalyse nur 
bedingt geeignet, da sie immer nur eine (mehr oder weniger aussagekräftige) Momentaufnahme darstellen und 
untereinander schwer vergleichbar sind. Zudem gibt es erhebliche methodische Herausforderungen bei der 
validen Erfassung von Gewaltdynamiken (Kavemann 2016; Follingstad/Ryan 2013; Ruiz-Pérez/Plazaola-
Castaño/Del Río-Lozano 2007). 
Zur direkten wie indirekten Betroffenheit von Kindern in Familien mit Partnerschaftsgewalt gibt es kaum sta-
tistische Daten. In der Prävalenzstudie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(2004a) gaben mehr als die Hälfte der von Partnerschaftsgewalt betroffenen Frauen an, dass Kinder in ihrem 
Haushalt lebten und dass diese die Gewaltsituationen gehört (57 Prozent) oder gesehen (50 Prozent) hätten. In 
jedem fünften Fall (21 Prozent) waren die Kinder selbst in die Auseinandersetzung hineingeraten, und jede 
vierte Befragte (2 Prozent) berichtete davon, dass ihre Kinder versucht hätten, sie zu verteidigen oder zu be-
schützen. 10 Prozent der Kinder wurden selbst körperlich vom eigenen Vater bzw. vom Partner oder Ehemann 
ihrer Mutter angegriffen (BMFSFJ 2004a, S. 277).  

Der Berichtsabschnitt fokussiert auf die Betrachtung von Gewaltdynamiken während und nach der Beendigung 
einer Paarbeziehung. Dies ist auch deshalb wichtig, weil der Zeitraum um die Trennung herum ein großes Eska-
lationspotenzial birgt. Das Gefühl von Zurückweisung und Kontrollverlust, das gewalttätige Personen in Folge 
einer Trennung erleben, gipfelt teilweise in „eine[r] gefährliche[n] Mischung aus Verletzung, Wut und Gewalt-
bereitschaft“ (BMFSFJ 2004b), mit der eine erhöhte körperliche, psychische und psychosoziale Gefährdungslage 
einhergeht. Gemäß Bundeskriminalstatistik sind in einer großen Zahl von Fällen (40 Prozent) nicht aktuelle, son-
dern ehemalige Partner:innen die Täter:innen. Gleichzeitig steigt das Viktimisierungsrisiko mit jeder Trennung 
(BMFSFJ 2004b). Die bundesweite Frauenhausstatistik, die durch Frauenhauskoordinierung e. V. jährlich auf 
freiwilliger Basis erhoben wird, zeigt, dass im Jahr 2022 knapp jede zehnte Bewohnerin der 179 teilnehmenden 
Frauenhäuser bereits vor dem Frauenhausaufenthalt in Trennung lebte oder sich im Scheidungsprozess befand 
(Frauenhauskoordinierung e. V. 2022). Prinzipiell fehlen hinreichende empirisch gesicherte Erkenntnisse zu Aus-
lösern, Risiko- und Schutzfaktoren sowie zur Bedeutung von Gewalt für Trennungsverläufe (Kindler u. a. 2023 
für eine ausführliche Diskussion). Auch international ist das Forschungsfeld zu Nachtrennungsgewalt (Post-sepa-
ration Abuse) noch relativ klein und überwiegend durch qualitatives Vorgehen charakterisiert, hat aber in den 
letzten Jahren zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen (Hardesty/Ogolsky/Akinbode 2023; Hay/Grob-
belaar/Guggisberg 2023; Elizabeth 2017; Fleury/Sullivan/Bybee 2000).  
Trotz eingangs angesprochener Limitationen vermittelt die Auswertung einer Frage in den pairfam-Daten zur 
Prävalenz handgreiflicher Auseinandersetzung im Jahr vor der Trennung einen Eindruck der soziodemografischen 
Verteilung von Gewaltbetroffenheit (siehe Abbildung 6-4). Typische Risikofaktoren sind eine große Kinderzahl 
(drei und mehr Kinder), ein niedriger Bildungsabschluss, junge Elternschaft und ein Migrationshintergrund. Wenn 
Mütter nicht erwerbstätig sind, erhöht sich das Risiko stark, von Partnerschaftsgewalt betroffen zu sein. Zudem 
zeigt sich auch, dass die Prävalenz von Partnerschaftsgewalt in Westdeutschland höher ist als in Ostdeutschland. 
Weitere Analysen zeigen, dass sich die Ost-West-Unterschiede zum Teil durch Unterschiede im Erwerbsverhalten 
erklären lassen. Grundsätzlich zeigt sich hier, dass ökonomische Eigenständigkeit und Integration in den Arbeits-
markt ein wichtiges Vehikel zur Reduktion von Gewalterfahrung sein können. Es ermöglicht Frauen, gewaltbe-
lastende Beziehungen zu verlassen, bevor es zu einer Eskalation von Gewalt kommt. 
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Abbildung 6-4: Anteil handgreiflicher Auseinandersetzungen im Jahr vor Trennung, Frauen mit 
Kindern unter 18 Jahren nach soziodemografischen Merkmalen 2021 bis 2022 
(Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: Fallzahlen: 659. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Anpassungsgewicht, welches nach Geschlecht, 
Bundesland, Bildungsniveau, Migrationshintergrund, Region, Familienstatus und Anzahl der Kinder im Haushalt kalibriert 
wurde (Variable cd1weight).  
Quelle: pairfam (Brüderl u. a. 2024), eigene Berechnungen 

Im DJI-Survey AID:A berichten 6 Prozent der insgesamt 497 befragten alleinerziehenden oder in Stieffamilien 
lebenden Mütter150 mit minderjährigen Kindern im Haushalt von körperlicher Gewalt durch den anderen Elternteil 
(siehe Tabelle 6-3). Zudem deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Trennung und Scheidung keineswegs automa-
tisch das Ende konflikthafter Auseinandersetzungen mit körperlicher Gewalt zwischen Eltern bedeutet. Der Anteil 
handgreiflicher Auseinandersetzungen zwischen Residenzmüttern und Vätern außerhalb des Haushalts ist sogar 
größer als in Kernfamilien, wobei bei letzteren nicht auszuschließen ist, dass Gewalt durch einen aktuellen Partner 
möglicherweise weniger kritisch bewertet wird als durch einen früheren Partner und deshalb in Umfragen nicht 
oder weniger berichtet wird (BMFSFJ 2014).  

150  Es wurden auch Väter befragt, aber aufgrund der geringen Fallzahlen beschränken sich die Darstellungen hier auf Residenzmütter. 
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Tabelle 6-3: Mütter von minderjährigem/n Kind/ern mit externen Elternteilen und Eltern in 
Kernfamilien – Prävalenz von Konflikten unter Eltern 2019 (Deutschland; in Prozent) 

 Kernfamilien:  
Konflikte mit anderem Elternteil 

Alleinerziehende und Stieffamilien:  
Konflikte mit externem Elternteil* 

Meinungsverschiedenheiten 98 84 

Streit wird laut 88 66 

Streit endet in Handgreiflichkeiten 6 7 

N (Fallzahlen) 3.040 bis 3.045 497 bis 501 

Anmerkung: *Im Falle von Residenzelternteilen mit mehreren externen Elternteilen verschiedener Kinder wird der jeweils 
höchste Wert an Konflikthäufigkeit angenommen. „Meinungsverschiedenheiten“ basiert auf AID:A-Frage „In jeder Bezie-
hung gibt es Konflikte. Wie oft haben Sie mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin Meinungsverschiedenheiten?“ 6-stufige Antwort-
skala von 1 (immer oder fast immer) bis 6 (nie) mit Prävalenz von Meinungsverschiedenheiten, wenn häufiger als „nie“. 
„Streit wird laut“ basiert auf AID:A-Frage „Wenn Sie eine Meinungsverschiedenheit mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin haben, 
wie oft streiten Sie und werden laut?“ 6-stufige Antwortskala von 1 (immer oder fast immer) bis 6 (nie) mit Prävalenz von 
„Streit wird laut“, wenn häufiger als „nie“ und Meinungsverschiedenheiten häufiger als „nie“. „Streit endet in Handgreiflich-
keiten“ basiert auf AID:A-Frage „Wenn Sie eine Meinungsverschiedenheit mit Ihrem Partner/ihrer Partnerin haben, wie oft 
endet es in Handgreiflichkeiten?“ 6-stufige Antwortskala von 1 (immer oder fast immer) bis 6 (nie) mit Prävalenz von „Streit 
wird laut“, wenn häufiger als „nie“ und Meinungsverschiedenheiten häufiger als „nie“. Die Berechnungen wurden mit dem 
Designgewicht durchgeführt, das nach dem höchsten Schulabschluss im Haushalt kalibriert wurde (Variable calHH). 
Quelle: AID:A 2019 (Kuger u. a. 2020); eigene Berechnungen 

In der BMFSFJ-Erhebung aus dem Jahr 2004 gaben Mütter, die Gewalt in der Partnerschaft erlebt hatten, dreimal 
so häufig an, auch Probleme mit dem Umgangs- und Besuchsrecht der gemeinsamen Kinder zu erleben. Der 
fortgesetzte Kontakt kann daher eine unmittelbare Gefährdung sowohl der Mütter als auch ihrer Kinder bedeuten, 
da Kontroll- und Machttaktiken dadurch fortgesetzt oder sogar intensiviert wurden: 41 Prozent der Frauen und 
15 Prozent der Kinder, die bereits vor der Trennung Gewalt erlebten, waren weiterhin körperlichen Angriffen 
durch den externen Elternteil ausgesetzt, in etwa 28 Prozent der Fälle wurden Drohungen (Gewalt oder Entfüh-
rung) gegen die Kinder ausgesprochen, und mehr als jede zehnte Frau berichtet sogar von Tötungsversuchen 
gegen sie (BMFSFJ 2004a, S. 291–292). Allein im Jahr 2022 wurden mindestens 312 Frauen von einem (Ex-
)Partner getötet (BKA 2023). Im selben Jahr wurden 92 Kinder Opfer von Mord und Totschlag durch einen El-
ternteil (BKA 2023). Es wird jedoch zumindest in der Tötung von Frauen von hohen Dunkelziffern ausgegangen, 
denn erst im Juli 2023 wurden geschlechtsspezifische Beweggründe als Umstand, der gemäß § 45 Absatz 2 des 
Strafgesetzbuchs (StGB) bei der Strafzumessung zu berücksichtigen ist, erfasst. Dies kann eine systematische 
Erfassung und Klassifizierung von Femiziden in Zukunft erleichtern, anstatt dass diese Delikte „geschlechtsneut-
ral“ in die allgemeine Kriminalstatistik eingehen.  

6.4.1.1 Ökonomische Gewalt  
Zu den unterschiedlichen Formen der häuslichen Gewalt zählt gemäß Istanbul-Konvention (Artikel 3b) auch die 
ökonomische Gewalt (Council of Europe 2011). Von ökonomischer Gewalt wird bei jeglichen Handlungen oder 
Verhaltensweisen gesprochen, die beim Opfer zu einem ökonomischen Schaden führen (EIGE 2017, 2023). For-
men ökonomischer Gewalt sind ökonomische Kontrolle, ökonomische Sabotage und ökonomische Ausbeutung. 
Ökonomische Kontrolle meint die Kontrolle über die finanziellen Mittel einer Person und damit zusammenhän-
gende Entscheidungen, wenn z. B. Personen davon abgehalten werden, Entscheidungen zu finanziellen Belangen 
der Familie zu treffen oder selbstständig einkaufen zu gehen. Ökonomische Sabotage meint, eine Person davon 
abzuhalten, eine Erwerbstätigkeit oder Qualifikationsmaßnahme aufzunehmen oder aufrechtzuerhalten oder eine 
Qualifikation abzuschließen. Unter ökonomischer Ausbeutung wird die Nutzung der ökonomischen Ressourcen 
einer Person zum Vorteil des ausbeutenden Partners oder der Partnerin verstanden (EIGE 2023). Allerdings gibt 
es bisher keinen EU-weit standardisierten Index zur Messung ökonomischer Gewalt (Postmus u. a. 2020). 
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Eine für Deutschland repräsentative Befragung ergab, dass 12 Prozent der Frauen im Alter von 16 bis 49 Jahren 
ökonomische Gewalt in ihrer laufenden Partnerschaft erleben (Stöckl/Penhale 2015). Ergebnisse des FRA Vio-
lence Against Women Survey von 2012 zeigen, dass EU-weit etwa 5 Prozent der befragten Frauen in ihrer der-
zeitigen Beziehung und 13 Prozent der Frauen in früheren Beziehungen ökonomische Gewalt erlebt haben (Agen-
tur der Europäischen Union für Grundrechte 2014). Die internationale Literatur verweist auf diverse Risikofakto-
ren für ökonomische Gewalt. So ist die Wahrscheinlichkeit, von ökonomischer Gewalt betroffen zu sein, höher 
bei finanzieller Abhängigkeit: Frauen, die nicht erwerbstätig sind oder die weniger verdienen als ihre Partner sind 
häufiger von ökonomischer Kontrolle bzw. Sabotage betroffen (Bettio/Ticci 2017, auf Basis des FRA Violence 
Against Women Survey151). Gesundheitliche Einschränkungen oder ein niedriger Bildungsstand sind ebenfalls 
mit einem höheren Risiko der Betroffenheit von ökonomischer Gewalt assoziiert (Kutin/Russell/Reid 2017). Da-
neben erhöht die Zugehörigkeit zu einer ethnischen oder religiösen Minderheit das Risiko ökonomischer Gewalt-
betroffenheit (Bettio/Ticci 2017). Auch ein Migrationshintergrund kann ein Risikofaktor sein, wobei das Risiko 
über die mit dem Migrationshintergrund zusammenhängende ungünstigere Erwerbssituation (Briones-Vozmedi-
ano u. a. 2014) oder über ein höheres Risiko sozialer Isolation bei Verlassen der gewalttätigen Beziehung (He-
ron/Eisma/Browne 2022) vermittelt sein kann. Finanziell von ihrem Partner unabhängigere Frauen haben ein hö-
heres Risiko, von ökonomischer Ausbeutung seitens ihres Partners betroffen zu sein; dieser bedient sich ihrer 
ökonomischen Ressourcen, um die eigene relative Machtposition zu stärken (Adams u. a. 2023). Umgekehrt er-
höht ökonomische Gewalt die finanzielle Abhängigkeit vom Partner bzw. der Partnerin, wenn dieser etwa die 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit sabotiert oder den Zugang zu Bargeld oder Bankkonten verwehrt. Die Auswir-
kungen ökonomischer Gewalt bezüglich eines beeinträchtigten ökonomischen Wohlergehens sind oft noch Jahre 
später spürbar (Adams u. a. 2008). Erzwungene Verschuldung beispielsweise beeinträchtigt die Kreditwürdigkeit 
einer Person auf längere Zeit und erschwert auf diese Weise eine finanzielle Konsolidierung des Opfers auch noch 
Jahre nach Verlassen der gewalttätigen Beziehung (Adams u. a. 2020). Zudem kann es vorkommen, dass ökono-
mische Gewalt erst nach Ende einer Beziehung eskaliert (Sharp-Jeffs 2015). Ökonomische Gewalt von Ex-Part-
nerinnen und -Partnern äußert sich z. B. in der Verweigerung der Zahlung von Kindesunterhalt oder der Erzwin-
gung gerichtlicher Auseinandersetzungen in Fragen des Umgangsrechts oder im Scheidungsprozess (Bruno 
2022).  
Daten zu ökonomischer Gewalt sind vergleichsweise rar. Der FRA Violence Against Women Survey von 2012 
behandelt ökonomische Gewalt als Subkategorie psychischer Gewalt und hält vergleichbare Daten für 27 EU-
Staaten vor (Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 2014). Operationalisiert wird ökonomische Gewalt 
in den zwei Items „Person davon abhalten, Entscheidungen zu finanziellen Belangen der Familie zu treffen und 
selbstständig einkaufen zu gehen“ und „Person verbieten, außerhalb des Hauses/der Wohnung zu arbeiten“, wobei 
dieses Verhalten sowohl für aktuelle Partner:innen als auch frühere Partner:innen erfragt wird. Befragt wurden 
Frauen im Alter von 18 bis 74 Jahre. Die EU-Erhebung zu geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und 
andere Formen von interpersoneller Gewalt (EU-GBV), die in Welle 1 von 2020 bis 2023 erhoben wurde, fasst 
ökonomische Gewalt als Subkategorie psychischer Gewalt und operationalisiert sie mit den Items „forbidding the 
respondent to work“ und „controlling the finances of the whole family and the respondent’s personal expenses“ 
(Eurostat 2021, S. 14). Auch hier wird auch von früheren Partnern ausgeübte Gewalt erfasst (Eurostat 2021, S. 
77). Ergänzt wird EU-GBV vom FRA/EIGE Violence Against Women II Survey, der Daten in den acht Ländern 
erhebt, die nicht in EU-GBV enthalten sind.  

6.4.1.2 Rechtstatsachenforschung 
Gerichtsentscheidungen zu Umgang und Sorge nach häuslicher Gewalt werden nur selten veröffentlicht. Zudem 
enden familiengerichtliche Verfahren häufig in Vergleichen, die statistisch nicht erfasst werden (DIMR 2023). Es 
existiert daher keine repräsentative Datengrundlage, die belastbare Aussagen über eine flächendeckende Praxis 
in deutschen Familiengerichten zulässt. Verschiedene Studien haben in der Vergangenheit versucht, sich dem 
Thema mit nach bestimmten Kriterien rekrutierten, nicht-probabilistischen Stichproben, Fallanalysen oder Ex-
pert:innen-Interviews anzunähern (Kotlenga/Gabler/Nägele 2023; Meysen/Lohse 2022; Gabler u. a. 2016; Rücker 
u. a. 2023). So beschreibt eine deutsche Länderstudie zur Wirksamkeit polizeilicher und gerichtlicher Schutzan-
ordnungen bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen, die sich u. a. mit der Situation von Müttern auseinander
gesetzt hat, dass die Antizipation von Umgangsregelungen Einfluss auf den Verlauf von Gewaltschutzverfahren

151  Es werden im FRA Survey 2012 zwar auch Frauen mit (früheren oder gegenwärtigen) Partnerinnen erfasst, jedoch ist die Beobachtungs-
zahl so gering, dass die Ergebnisse, die Bettio und Ticci (2017) auf Basis dieser Erhebung erzielen, nur für Frauen mit männlichen 
Partnern repräsentativ sind.
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nehmen kann (Gabler u. a. 2016). In qualitativen Interviews berichten einige der befragten Richter:innen, Rechts-
anwälte und Rechtsanwältinnen sowie Mitarbeitenden aus Fachberatungsstellen, dass Umgangskontakt aus Kon-
takt- und Annäherungsverboten von vornherein ausgenommen wird und „es bei Frauen mit Kindern häufiger als 
bei Frauen ohne Kinder nach Gewaltschutzanträgen zu Anhörungen kommt und weniger Beschlüsse nach Akten-
lage ergehen“ (Gabler u. a. 2016). Der Gedanke ist, dass frühzeitiger Austausch und Verständigung zwischen den 
Eltern zukünftigen Konflikten über Umgangsregelungen vorbeugt (siehe Kapitel 6.2).  
Eine ursprünglich als rechtstatsächliche Längsschnittuntersuchung angelegte Studie zum Wohlergehen von Kin-
dern in Trennungsfamilien, die u. a. Konflikt und Gewalt im Kontext von Trennung untersucht, musste letztlich 
als reine Querschnittstudie durchgeführt werden (Rücker u. a. 2023). Für diese Studie wurden 490 Eltern aus 
Trennungsfamilien mit ihren Kindern zwischen Mitte 2016 und Ende 2017 befragt. Ergänzend wurde eine Retro-
spektivbefragung junger Menschen aus Trennungsfamilien und von Frauen in Frauenhäusern, die häusliche Ge-
walt erlebt hatten, durchgeführt. Die Studie zeigt, dass Trennungsfamilien, in denen Gewalt im Kontext der Tren-
nung eine Rolle gespielt hat, signifikant häufiger angeben, dass die Kinder bei der Mutter leben und wenig bis 
keinen Kontakt zum Vater haben (verglichen mit Familien, die nicht von Gewalt betroffen sind). Der Umgang 
wird deutlich häufiger im familiengerichtlichen Umgangsverfahren festgelegt und begleitet durchgesetzt (Kindler 
u. a. 2023). Fälle, in denen es zu einem Umgangsausschluss kam, sind kaum in der Stichprobe enthalten. 
Das Fehlen disaggregierter juristischer Daten und systematischer Rechtstatsachenforschung nennt der unabhän-
gige Expertenausschuss der Europäischen Kommission zur Überwachung des Übereinkommens des Europarats 
zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Group of experts on action 
against violence against women and domestic violence, GREVIO) als einen der zentralen Kritikpunkte in der 
Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland (Europäische Kommission 2022). Es existieren vereinzelte 
Projektvorhaben, die versuchen, die Auswirkungen familiengerichtlicher Praxis auf Trennungsverläufe systema-
tisch zu analysieren (bspw. Evcil u. a. 2022). Jedoch steht die empirisch-juristische Forschung in der Familienge-
richtsbarkeit vor strukturellen Herausforderungen, da die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen wenig 
Raum für den notwendigen Informationszugriff lassen (§ 13 FamFG, § 299 Absatz 2 ZPO) (Franzke/Hüster 2023) 
(siehe Kapitel 3.2.3.3). 

6.4.2 Umgang, Schutz und Sorge nach Trennung oder Scheidung im Gewaltkontext: rechtli-
cher Rahmen 

Das deutsche Gewaltschutzsystem bietet gewaltbetroffenen Eltern und Kindern eine Reihe von Schutz- und Re-
habilitationsmaßnahmen. Die zentralen Pfeiler dieses Systems sind erstens das zivilrechtliche Gewaltschutzgesetz 
(Gesetz zur Verbesserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei Gewalttaten und Nachstellungen sowie zur Erleich-
terung der Überlassung der Ehewohnung bei Trennung – GewSchG) und zweitens das Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz (SGB VIII) im Zusammenhang mit dem Kindschaftsrecht im BGB. Darüber hinaus wurde die sogenannte 
Täterarbeit im Gesetz zur Stärkung der Täterverantwortung in die Strafprozessordnung (StPO) als „Sozialer Trai-
ningskurs“ in § 153a Absatz 1 Nummer 6 StPO aufgenommen. „Täterarbeit“ beschreibt dabei eine Reihe psycho-
sozialer Interventionen mit einer (potenziell) gewaltausübenden Person, die zum Ziel haben, gewalttätiges Ver-
halten nachhaltig zu beenden bzw. gar nicht erst aufkommen zu lassen (Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit 
Häusliche Gewalt e. V. 2023). Konkret bedeutet dies:  
1. Das GewSchG soll erwachsenen Gewaltopfern durch Eilschutzanordnungen den nötigen Handlungs-

spielraum eröffnen, ihre Schutzbedarfe durchzusetzen und eine nachhaltige Unterbrechung der Gewalt-
dynamik zu ermöglichen. Um solche temporären Kontakt- und Annäherungsverbote nach dem Ge-
wSchG zu erwirken, ist eine Glaubhaftmachung der Gewalterfahrung vor Gericht ausreichend. Ein dar-
über hinausgehender Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe bei häuslicher Gewalt, wie beispielsweise 
ein Rechtsanspruch auf einen Platz in Schutzeinrichtungen (z. B. Frauenhäusern) fehlt allerdings bisher 
(Frauenhauskoordinierung e. V. 2022). 

2. Kinder sind explizit vom GewSchG ausgeschlossen. Für sie gelten der Schutzauftrag bei Kindeswohl-
gefährdung (§ 8a SGB VIII) und die Schutznormen des Kindschaftsrechts, die im Rahmen eines Kin-
derschutzverfahrens unter Mitwirkung des Jugendamtes erörtert werden. In Kinderschutzverfahren geht 
es insbesondere um die Klärung der Frage, ob das körperliche, geistige oder seelische Wohl oder Ver-
mögen des Kindes gefährdet ist und die Eltern zur Abwendung dieser Gefahr nicht ausreichend bereit 
oder fähig sind (§ 1666 BGB). 
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Die Frage einer gemeinsamen, getrennten oder alleinigen elterlichen Sorge für Kinder, nachdem der gewaltbe-
troffene Elternteil diese Gewalt angezeigt und/oder Schutz gesucht hat, ist meist komplex und Gegenstand von 
familiengerichtlichen Verhandlungen. Zu den möglichen Maßnahmen für Eltern und deren Kinder gehören u. a. 
familiengerichtliche Regelungen wie die Anordnung eines begleiteten Umgangs oder der Umgangs- und Sorge-
rechtsentzug, polizeiliche Akutintervention, temporäre Wohnungszuweisungen sowie Kontakt- und Annähe-
rungsverbote, Fachberatungsstellen und Hilfehotlines, Notunterkünfte (Frauenhäuser und Schutzwohnungen für 
Männer), strafrechtliche Konsequenzen wie beispielsweise eine Inhaftierung des Täters/der Täterin, gesundheit-
liche Versorgung psychischer und physischer Folgeschäden, finanzielle Entschädigung sowie Inobhutnahmen von 
Kindern und weiteren Maßnahmen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Eine detaillierte Analyse des 
deutschen Gewaltschutzsystems würde den Rahmen dieses Berichts sprengen; an dieser Stelle wird daher auf die 
Broschüre „Mehr Schutz bei häuslicher Gewalt“ (BMFSFJ/ BMJ 2024) sowie den (BMFSFJ im Erscheinen) für 
weiterführende Analysen verwiesen. Die folgenden Ausführungen heben einige zentrale Kontroversen, Problem-
lagen und Handlungsbedarfe hervor, die sich insbesondere auf gewaltbetroffene Allein- und Getrennterziehende 
und deren Kinder beziehen. 

6.4.2.1 Problembereiche und Schutzmaßnahmen für von Gewalt betroffene Eltern im Kontext 
von Trennung oder Scheidung 

Bereits 2017 hat Deutschland das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) ratifiziert. GREVIO attestiert Deutschland in einem 
im Oktober 2022 veröffentlichten Evaluierungsbericht zum Stand der Umsetzung der Istanbul-Konvention aller-
dings erhebliche Defizite (Europäische Kommission 2022). Auch Frauen- und Elternverbände machen seit gerau-
mer Zeit auf mögliche Missstände in der familiengerichtlichen Verhandlung von Fällen, die in einem Kontext 
hochstrittiger Trennungsverläufe stehen, aufmerksam (Frauenhauskoordinierung e. V. 2019). Durch zunehmende 
Medienberichterstattung erlangte diese Debatte jüngst wieder eine größere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 
(Backhaus/Keller 2023; Schmidt 2023; Kniestedt 2020). Im Kern der Debatte steht die Frage, wie eine Synchro-
nisierung von Gewaltschutz und Umgangsrecht in einer Art erreicht werden kann, die dem gewaltbetroffenen 
Elternteil und den beteiligten Kindern ausreichenden Schutz vor einem gewaltausübenden Elternteil zusichert, 
wie es in Artikel 31 der Istanbul-Konvention vorgesehen ist. Eine zentrale Kontroverse ergibt sich dabei aus der 
Frage, ob und inwieweit ein gewaltausübender Elternteil ein Recht auf Umgang mit dem Kind hat sowie ob und 
inwieweit dieser Umgang förderlich für das Kindeswohl sein kann. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, in 
welchem Maße der Schutz des gewaltbetroffenen Elternteils durch den umgangsbedingten Kontakt mit dem ge-
waltausübenden Elternteil möglicherweise untergraben wird.  
Die empirische Befundlage zeigt, dass bereits das Miterleben von Partnerschaftsgewalt stark negative Auswir-
kungen sowohl auf das unmittelbare Wohlbefinden als auch auf die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten des 
Kindes haben kann (Kindler 2013). Selbst wenn das Kind nicht unmittelbar Zeuge bzw. Zeugin der Gewalt wird, 
ist davon auszugehen, dass – aufgrund der extremen elterlichen Belastung – Ressourcen für eine stabile und po-
sitive Entwicklungsförderung nicht hinreichend zur Verfügung stehen (vgl. Ziegenhain/Kindler/Meysen 2022) 
für eine umfassende Analyse und einen Forschungsüberblick zu Kindeswohlaspekten bei häuslicher Gewalt). Zu-
dem werden Schätzungen zufolge etwa 30 bis 60 Prozent der Kinder, die elterlicher Partnerschaftsgewalt ausge-
setzt sind, auch selbst misshandelt  (Kindler/Drechsel 2003). Eine gewaltbelastete Beziehung der Elternteile ist 
somit immer auch als eine potenzielle Gefährdung des Kindeswohls im Sinne des § 1666 BGB anzusehen (siehe 
Kapitel 6.4.2). 
Die Forschungslage lässt darauf schließen, dass eine Regelvermutung nach § 1626 Absatz 3 Satz 1 BGB der Kin-
deswohldienlichkeit des Umgangs im Kontext von Partnerschaftsgewalt nicht haltbar und eine fortgesetzte Ge-
fährdung des schon vor der Trennung gewaltbetroffenen Elternteils keine Seltenheit ist. Trotzdem kommt eine im 
Auftrag des BMFSFJ gefertigte Publikation zu dem Schluss, dass weder in den entsprechenden Gesetzestexten 
noch in der Kommentarliteratur hinreichend konkretisiert wird, wann eine Möglichkeit zur Einschränkung und 
ein Ausschluss des Umgangsrechts in Fällen häuslicher Gewalt gegeben ist (Meysen/Lohse 2022). Im Gegenteil 
sind „weder klare Kriterien noch argumentativ hergeleitete Auslegungsunterschiede oder eine Systematik“ (Mey-
sen/Lohse 2022, S. 39) erkennbar, sodass die Schwelle für einen (zeitweiligen) Entzug des Umgangsrechts in der 
Praxis sehr hoch zu liegen scheint. Zugleich hat der „Schutz gewaltbetroffener Elternteile (...) im Umgangsrecht 
nach § 1684 BGB keinen Eigenwert“ (Schirrmacher/Meysen 2021, S. 1929). In der Folge können Schutzbedarfe 
der gewaltbetroffenen Elternteile in gerichtlichen Entscheidungen zu Umgang und Sorge nur mittelbar über das 
Kindeswohl berücksichtigt werden (Schirrmacher/Meysen 2021). Ein (temporärer) Ausschluss von Umgangskon-
takten oder einer Sorgerechtsausübung kann daher aktuell nur über die Feststellung einer Kindeswohlgefährdung 
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beschieden werden, entweder weil das Kind durch das Miterleben der Gewalt betroffen ist oder der gewaltbe-
troffene Elternteil seine bzw. ihre Rolle als Hauptbezugsperson des Kindes aufgrund der Belastung nicht ange-
messen erfüllen kann (Franke 2023).  
Während für Anordnungen nach GewSchG die Glaubhaftmachung der Gewalterfahrung beispielsweise in Form 
einer eidesstattlichen Erklärung ausreicht, muss für einen Umgangsausschluss die Gewalt bzw. die aus der Gewalt 
resultierende Kindeswohlgefährdung zweifelsfrei nachgewiesen sein, insbesondere, da bereits seit der Einführung 
des FamFG der Ausübung gemeinsamer elterlicher Sorge nach Trennung ein hoher Wert beigemessen wird (Kot-
lenga/Gabler/Nägele 2023). Häufig scheint daher der begleitete Umgang als ein Kompromiss zwischen den dia-
metral gegenüberstehenden Rechtsprinzipien des Umgangsrechts und des Gewaltschutzes gesehen zu werden. 
Festzuhalten ist jedoch, dass begleiteter Umgang gemäß § 1684 Absatz 4 BGB eine befristete Maßnahme dar-
stellt, welche in der Jugendhilfe (§ 18 Absatz 3 SGB VIII) zum Tragen kommt, und insofern keine Gewaltschutz-
maßnahme für Eltern ist. Ebenso kann eine Umgangspflegschaft (§ 1684 Absatz 3 BGB) keinen Gewaltschutz für 
Eltern garantieren, soll sie doch den Umgang zwischen Eltern regeln. Es kann weiterhin davon ausgegangen wer-
den, dass sowohl Umgangspfleger:innen als auch Fachkräfte, die begleitete Umgänge durchführen, hinsichtlich 
Gewaltprävention und -schutz nicht ausreichend qualifiziert sind. Aktuell gelten keine Qualitätsanforderungen 
für diese Personen. Dies hat Eingang in ein Eckpunktepapier des Bundesministeriums der Justiz zur Reform des 
Kindschaftsrechts gefunden, in welchem vorgesehen ist, die Umgangspflegschaft zukünftig zu stärken (BMJ 
2024). Wie der Deutsche Verein in einer Stellungnahme dazu festhält, muss bei einem entsprechenden Vorhaben 
allerdings mit einem steigenden Personalbedarf gerechnet werden, der gedeckt werden muss (Deutscher Verein 
für öffentliche und private Fürsorge e. V. 2024). Die Sachverständigenkommission empfiehlt eine Weiterentwick-
lung der Umgangspflegschaft mit dem Ziel, elterliche Konfliktfälle frühzeitig zu entschärfen oder gar zu vermei-
den. Neben dem Aspekt, dass eine Umgangspflegschaft nur in geeigneten Fällen angeordnet werden sollte, muss 
beachtet werden, dass zukünftig eine hinreichende Qualifizierung dieser sichergestellt wird. 
Die Berücksichtigung partnerschaftlicher Gewalt gegen einen Elternteil in der familiengerichtlichen Verhandlung 
von Trennungsfällen verlangt von Richter:innen ein umfassendes Verständnis von Gewalt in all ihren Ausprägun-
gen und die Fähigkeit, auch subtilere Manifestationen von Macht-, Dominanz- und Kontrollmustern zu erkennen 
sowie Auswirkungen, Eskalations- und Risikopotenziale für alle Beteiligten akkurat einschätzen zu können. In 
veröffentlichten Entscheidungen lässt sich jedoch primär ein Bezug auf körperliche Gewalt erkennen (Mey-
sen/Lohse 2022). Dies ist möglicherweise auch darauf zurückzuführen, dass „in Deutschland bisher keine Rege-
lungen existieren, über die häusliche Gewalt als rechtliches Kriterium in der Prüfung berücksichtigt werden kann“ 
(Franke 2023). Über diese könnten auch Gewaltformen wie psychische oder ökonomische Gewalt besseren Ein-
gang in die richterliche Bewertung finden. Standardisierte Instrumente zur Risikobewertung können hier wichtige 
Unterstützung bieten, um das Rezidivitäts- und Letalitätsrisiko fundierter zu ermitteln und die behördenübergrei-
fende Zusammenarbeit zu verbessern (EIGE 2019; van der Put/Gubbels/Assink 2019; Universität Koblenz-
Landau 2016). Eine bundesweite Abfrage des  Weissen Rings e. V. (2021) in Landeskriminalämtern und -innen-
ministerien ergab, dass hierzulande (wenn überhaupt) entweder das kanadische Ontario Domestic Abuse Risk 
Assessment (ODARA) oder das US-amerikanische Danger Assessment (DA) eingesetzt wird. Diese Instrumente 
sind jedoch nicht ohne Weiteres auf deutsche Gegebenheiten übertragbar, ohne an prädiktiver Kraft zu verlieren 
(Universität Koblenz-Landau 2016). Die Sachverständigenkommission empfiehlt, dass in Verdachtsfällen häusli-
cher Gewalt das Ziel der familiengerichtlichen Anhörung grundsätzlich nicht sein sollte, so schnell wie möglich 
zu einer konsensorientierten Umgangsvereinbarung zu gelangen. Vielmehr sollte im Mittelpunkt stehen, dass in 
Zusammenarbeit mit beteiligten Institutionen wie dem Jugendamt, Fachberatungsstellen oder der Polizei eine 
umfangreiche Prüfung und Beweismittelsicherung vorgenommen wird, die gleichzeitig Schutz und Stabilisierung 
der Gewaltopfer garantiert. Die aktuell vorgesehene Frist von vier Wochen gemäß Vorrang- und Beschleuni-
gungsgebot nach § 155 FamFG scheint in diesen Fällen – insbesondere vor dem Hintergrund der vielfach über-
lasteten Jugendämter und Fachberatungsstellen – nicht realistisch.  
Wie eine rechtstatsächliche Evaluation des FamFG ergab, muss auch der Verfahrensgrundsatz des Hinwirkens 
auf eine einvernehmliche Lösung in Kindschaftsverfahren überprüft werden, da er von einer großen Mehrheit der 
befragten Fachkräfte (Verfahrensbeistände, (Staats-)Anwaltschaft, Richterschaft, Mitarbeitende des Jugendamts) 
für die Anwendung in hochstrittigen Verfahren als eher bis vollkommen ungeeignet eingestuft wird (Ekert/Hei-
derhoff 2018). Insbesondere in Beziehungen, in denen stark asymmetrische Machtverhältnisse durch physische 
und nichtphysische Gewalt durchgesetzt und gefestigt wurden, kann das dafür notwendige Mindestmaß an Eini-
gungs-, Konsens- und Kooperationsfähigkeit der Eltern nicht regelmäßig als gegeben angesehen werden. 
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Entsprechende Reformen der Verfahrensgrundsätze im Familienrecht werden seit geraumer Zeit und durch ver-
schiedene Akteurinnen und Akteure eingefordert  (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. 
2022; Franke 2023; Heinke/Wildvang/Meysen 2022; Nothafft 2009). Die Sachverständigenkommission unter-
stützt diese Reformvorschläge.  
Eine aktuelle Untersuchung von Kotlenga, Gabler und Nägele (2023) zu lokalen Ansätzen zur Berücksichtigung 
häuslicher Gewalt bei der Regelung von Sorge und Umgang, in der u. a. bundesweite Online-Erhebungen und 
Einzelinterviews bei Familiengerichten und Jugendämtern durchgeführt wurden, hebt hervor, dass in diesen Be-
hörden durchaus „eine Sensibilität für das Spannungsfeld zwischen Umgangsrecht und Gewaltschutz verbreitet 
ist“ und der Wunsch nach „Kooperationen und Verfahren zu Umgang und Sorge in Kontexten häuslicher Gewalt“ 
besteht (Kotlenga/Gabler/Nägele 2023). Diesem Wunsch sollten die Regierungen von Bund und Ländern drin-
gend nachkommen, um die menschenrechtlichen Verpflichtungen, die sich aus Artikel 31 der Istanbul Konven-
tion152 ergeben, zu erfüllen. Das bereits angesprochene Eckpunktepapier zur Reform des Kindschaftsrechts (BMJ 
2024) weist bereits in diese Richtung und stellt in Punkt 8 „Schutz vor häuslicher Gewalt bei Sorge und Umgang“ 
wichtige Neuregelungen vor, die einen wesentlichen Schritt zu besserem Gewaltschutz bedeuten würden. 
Eine der aktuell umfangreichsten Untersuchungen zu rechtlichen Grundlagen, Rechtsprechung und Fachliteratur 
zu Kindschaftssachen und häuslicher Gewalt schlägt eine Reihe von Prüfkriterien zur Regelung des Umgangs in 
Fällen von häuslicher Gewalt vor (Meysen/Lohse 2022, S. 39–41). So sollte im Gerichtsverfahren eine positive 
Feststellung der Kindeswohldienlichkeit des Umgangs mit dem gewaltausübenden Elternteil vorgenommen wer-
den, anstatt dies von vornherein als gegeben anzusehen. Dazu gehört auch zu prüfen, ob der gewaltausübende 
Elternteil Verantwortung für verübte Gewalthandlungen übernimmt, beispielsweise durch die Teilnahme an Tä-
terarbeitsprogrammen, sodass glaubwürdig und nachhaltig sichergestellt werden kann, dass sowohl Kind(er) als 
auch der gewaltbetroffene Elternteil vor weiteren Gefahren geschützt sind. Somit sind „(b)ei der Auslegung des 
§ 1684 Absatz 4 BGB (...) folglich auch die Gefahren für den gewaltbetroffenen Elternteil einzubeziehen und ggf.
Maßnahmen zum Schutz zu treffen“ (Meysen/Lohse 2022, S. 40), anstatt wie bisher den Schutz des Elternteils
über den Schutz des Kindes zu implizieren. Ähnliche Positionen vertreten zahlreiche der renommiertesten Ver-
bände und Einrichtungen, die sich mit diesem Themenkomplex auseinandergesetzt haben, wie beispielsweise der
(Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. 2022) oder das Deutsche Institut für Menschenrechte
(Franke 2023). Auch die Sachverständigenkommission empfiehlt, auf bundesweiter Ebene entsprechende Geset-
zesänderungen vorzunehmen und Prüfkriterien klarzustellen, aber auch den Ausbau notwendiger Beratungs- und
Begleitungsmaßnahmen zu garantieren (wie z. B. Angebote der Täterarbeit, Weiterbildungen für Umgangsbeglei-
tung, die auf Gewaltkontexte ausgerichtet sind, spezialisierte Beratungsstellen für Kinder und Jugendliche). Auf
lokaler Ebene braucht es verstärkte institutionenübergreifende Verfahren und Kooperationen für Intervention,
Schutz und Beweissicherung (siehe als umfassenden Überblick zur systematischen Berücksichtigung häuslicher
Gewalt Kotlenga/Gabler/Nägele 2023). Dazu gehören beispielsweise die flächendeckende Einführung von Risi-
komanagementkonzepten (inklusive der Entwicklung valider und belastbarer Risikobewertungsinstrumente), die
Entwicklung von Leitfäden und Arbeitshilfen sowie (verpflichtende) Weiterbildungsmaßnahmen für Fachkräfte
oder verbindliche Informationsaustausch- und Rückmeldeverfahren.

6.4.2.2 Schutzmaßnahmen für gewaltbetroffene Kinder und Jugendliche im Kontext von Tren-
nung oder Scheidung 

Kinder und Jugendliche haben in Deutschland seit dem Jahr 2000 ein Recht auf ein gewaltfreies Aufwachsen, 
also auch auf eine gewaltfreie Erziehung und Sorge (§ 1631 BGB). Bei Fällen von häuslicher Gewalt bzw. ent-
sprechenden Verdachtsfällen leiten sich daher verschiedene Rechtsansprüche und Handlungspflichten staatlicher 
Schutzinstitutionen im Hinblick auf das Kindeswohl ab. Eine Gefährdung des Kindeswohls ist dabei kein objektiv 
beobachtbarer Sachverhalt, sondern vielmehr ein auslegungsbedürftiger Begriff (Schone 2017). Aus der potenzi-
ellen Kindeswohlgefährdung bei Vorliegen von elterlicher Partnerschaftsgewalt ergibt sich zunächst eine Akti-
vierung des Schutzauftrages des Jugendamtes, das eine Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII vornehmen 
muss, um Anhaltspunkte dafür zu finden, ob das Kindeswohl tatsächlich gefährdet ist. Das Ergebnis dieser Ein-
schätzung hängt sowohl von „Art und Ausmaß der Gewalt“ als auch von der „Qualität des elterlichen Fürsorge-
verhaltens jenseits der Gewalt“ ab (Ziegenhain/Kindler/Meysen 2022). Wird Gewalt unmittelbar gegen das Kind 
selbst ausgeübt, ist in der Regel sofort von einer akuten Kindeswohlgefährdung zu sprechen. 

152  Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. 
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Im Jahr 2022 wurden gemäß der amtlichen Statistik 203.700 Verfahren zu Gefährdungseinschätzungen eingelei-
tet, wovon etwa 16 Prozent als akute und etwa 14 Prozent als latente Kindeswohlgefährdung eingestuft wurden. 
In 34 Prozent der Fälle wurde keine Kindeswohlgefährdung, aber ein Hilfsbedarf festgestellt, 36 Prozent der Ver-
fahren wurden ohne Feststellung einer Kindeswohlgefährdung oder eines Hilfsbedarfs eingestellt. Verdachtsfälle 
werden dabei am häufigsten von der Justiz (Polizei, Gericht und Staatsanwaltschaft; 24 Prozent) sowie der Schule 
und Kindertageseinrichtungen (18 Prozent) gemeldet (Statistisches Bundesamt 2023e). Genau wie in den Statis-
tiken zu den Hilfen zur Erziehung insgesamt (Fendrich u. a. 2023) sind alleinerziehende Eltern auch in den Sta-
tistiken zur Kindeswohlgefährdung mit 42 Prozent stark überrepräsentiert. In diesen Familien spielen Anzeichen 
für Vernachlässigung (53 Prozent aller bestätigten Kindeswohlgefährdungen in Alleinerziehendenhaushalten) 
eine größere Rolle als in Haushalten, in denen beide Eltern oder ein Elternteil mit einem neuen Partner oder einer 
neuen Partnerin leben (40 Prozent). Anzeichen für körperliche, psychische oder sexuelle Misshandlung des Kin-
des sind bei den Paarhaushalten (60 Prozent) jedoch deutlich häufiger Anlass für eine Kindeswohlgefährdung als 
bei den Alleinerziehenden (48 Prozent) (Statistisches Bundesamt 2023e eigene Berechnungen, einschließlich 
Mehrfachmeldungen). 
Aus dem Ergebnis der Gefährdungsprüfung leitet sich ab, welche Schritte von den Fachkräften ergriffen werden. 
Kommt es zu anhaltenden Konflikten bis hin zu Gewalt zwischen den Elternteilen, kann eine Erziehung, die dem 
Wohl des Kindes zuträglich ist, nicht mehr sicher gewährleistet werden, sodass sich ein Anspruch der Eltern auf 
Hilfen zur Erziehung gemäß § 27f. SGB VIII ergibt (siehe Kapitel 6.1.1). Diese können ambulant (z. B. Erzie-
hungsbeistand, Erziehungsberatung), teilstationär (z. B. Tagesgruppen) oder stationär (z. B. Wohngruppen) sein 
und werden vom Jugendamt vermittelt. In akuten Krisen und Notfällen greifen zeitweilige Schutzmaßnahmen wie 
die Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII. 2022 gab es insgesamt mehr als 66.400 Inobhutnahmen in Deutschland. 
Die Jugendämter haben die meisten Inobhutnahmen – nämlich rund 29.800 Fälle – wegen dringender Kindes-
wohlgefährdungen durchgeführt. In ca. 8.000 Fällen hatten die betroffenen Minderjährigen selbst um Inobhut-
nahme gebeten. Die meisten betroffenen Minderjährigen wurden vor der Inobhutnahme von beiden Eltern ge-
meinsam (25 Prozent), einem alleinerziehenden Elternteil (17 Prozent) oder in einem Heim betreut (12 Prozent). 
Zu den häufigsten Anlässen, die zur Inobhutnahme führten, gehörten neben Anzeichen für Vernachlässigung, 
körperlicher oder psychischer Gewalt an den Kindern die Beziehungsprobleme der Eltern (8 Prozent) und am 
häufigsten die Überforderung eines Elternteils bzw. der Eltern (26 Prozent). 972 junge Menschen (1,5 Prozent) 
wurden 2022 im direkten Zusammenhang mit der Trennung oder Scheidung ihrer Eltern in Obhut genommen 
(Statistisches Bundesamt 2023d). Gewaltkonstellationen in der Partnerschaft werden nicht im Einzelnen statis-
tisch erfasst. 
Auch wenn eine Inobhutnahme einen vorläufigen Schutz bietet, wenn Kinder und Jugendliche häuslicher Gewalt 
ausgesetzt sind, steht diese nicht am Anfang möglicher Maßnahmen. Melden Jugendliche sich selbst, kann dies 
beispielsweise online oder telefonisch beim kommunalen Jugendamt sein oder über ein überregionales Angebot 
wie das Kinder- und Jugendtelefon der Nummer gegen Kummer, der Online-Jugendberatung der bke, Projekten 
wie „JugendNotmail“ (https://jugendnotmail.de) oder „Krisenchat“ (https://krisenchat.de). Junge Menschen ha-
ben darüber hinaus, nicht nur in Fällen von häuslicher Gewalt, einen Rechtsanspruch auf Beratung (§ 8 Absatz 3 
SGB VIII) und dies auch ohne die Kenntnis ihrer Eltern bzw. Sorgeberichtigten. Kommen Hilfen zur Erziehung 
zur Abwendung der Kindeswohlgefährdung in Frage, bevor ein Kind in Obhut genommen wird, sind notwendi-
gerweise die Eltern zu beteiligen. Die Inanspruchnahme solcher Hilfen kann verpflichtend angeordnet werden, 
wenn eine latente oder akute Kindeswohlgefährdung festgestellt wurde und eine Anrufung des Familiengerichts 
durch das Jugendamt geschieht. Für die Familienrichter:innen stellt sich in der Folge eine diffizile Situation dar. 
Zwar ist Partnerschaftsgewalt, wenn Kinder diese miterleben, ein Kinderschutzthema, andererseits, so formulie-
ren Ziegenhain, Kindler und Meysen (2022), ist Kinderschutz „dabei jedoch – auch vor dem Hintergrund des 
rechtlichen Rahmens (Artikel 31, 51 Istanbul-Konvention) – nur eine von mehreren Linsen, durch die Familien-
gerichte auf die Gewalt, die Rechte der einzelnen beteiligten Personen sowie das Konflikt- und Beziehungsge-
schehen blicken. Sie dürfen bei Partnerschaftsgewalt daher weder das Kinderschutzthema ausblenden noch ihren 
Auftrag zum Schutz gewaltbetroffener Elternteile so reformulieren, dass diese allein auf ihre Verantwortung für 
den Schutz ihrer Kinder reduziert und die Folgen des Gewalterlebens auf sie ausgeblendet werden, noch gewalt-
ausübende Eltern aus der Verantwortung für die Beendigung der Gewalt sowie die Sicherstellung des Schutzes 
des Kindes entlassen.“ 
Praxishinweise für die Verfahrensführung und Mitwirkung in Kindschaftssachen nach häuslicher Gewalt wurden 
hierzu bereits vorgelegt (Heinke/Wildvang/Meysen 2022). Umfassende Empfehlungen für Jugendämter zur Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen als Mitbetroffene von Partnerschaftsgewalt wurden von den Landesjugendäm-
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tern Nordrhein-Westfalens erarbeitet (LWL/ LVR 2022). Ob Familiengerichte und Jugendämter diese notwendi-
gerweise hohen Qualitätsanforderungen bedienen können, um Kinder besser vor häuslicher Gewalt und deren 
Auswirkungen zu schützen, hängt auch mit der personellen Ausstattung und der Qualifikation der Fachkräfte und 
Professionen zusammen. Hier wäre, wie schon mehrfach in diesem Kapitel gefordert, eine Weiterqualifizierung 
der im Kinderschutz bei Partnerschaftsgewalt mitwirkenden Akteurinnen und Akteure notwendig. 
Eine bedeutende Institution im Gewaltschutz stellen in Deutschland Frauenhäuser und Schutzeinrichtungen für 
Frauen dar. Dass auch Kinder mit ihren Müttern in bedeutender Zahl in Frauenhäuser flüchten, ist im Wesentli-
chen bekannt (Kavemann 2013). In allen Frauenhäusern Deutschlands werden auch Kinder aufgenommen. 2022 
war die Anzahl an Kindern in Frauenhäusern höher als die Anzahl an schutzsuchenden Frauen. Dies verdeutlicht, 
dass Frauenhäuser immer auch Kinderschutzhäuser sind (Frauenhauskoordinierung e. V. 2022). Fast drei Viertel 
der Frauen im Frauenhaus (72 Prozent) hatten im Jahr 2022 Kinder im Alter bis zu 18 Jahren. Davon lebten 
allerdings nur knapp zwei Drittel bei ihren Müttern im Frauenhaus. Viele Frauenhäuser halten darüber hinaus 
keine Angebote für männliche Kinder ab dem Jugendalter vor. So können vielerorts Jungen ab 14 Jahren nicht 
mit ihrer Mutter gemeinsam in der Schutzeinrichtung wohnen, was sowohl für die Mütter als auch die jugendli-
chen Kinder in dieser Notsituation nicht immer leicht zu bewältigen ist. Die bundesweite Frauenhaus-Statistik 
zeigt, dass 88 Prozent der Kinder, die mit ihren Müttern in ein Frauenhaus einzogen, jünger als zwölf Jahre waren. 
Etwas mehr als die Hälfte der Kinder war unter sechs Jahre alt (57 Prozent). Daher stellt sich auch die Frage nach 
einer angemessenen Betreuung und professionellen Unterstützung der Kinder. Aufgrund begrenzter Ressourcen 
können nämlich „nicht alle Frauenhäuser eine bedarfsgerechte psychosoziale Versorgung (Kinderbereichsmitar-
beiter:innen, kindgerechte Räumlichkeiten, alters- und bedarfsgerechte Angebote sowie Unterstützung zur Ver-
arbeitung des Erlebten) der Kinder gewährleisten“ (Frauenhauskoordinierung e. V. 2022). Da zusammen mit jeder 
von Gewalt betroffenen Frau im Durchschnitt mehr als ein Kind oder Jugendlicher den Zugang ins Frauenhaus 
fand, kommen Frauenhäuser jedoch nicht umhin, die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen mit zu berücksich-
tigen und entsprechende sozialpädagogische Angebote bereitzuhalten. Die Sachverständigenkommission emp-
fiehlt, mehr öffentliches Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Kinder eine zentrale Zielgruppe von Frauenhäusern 
darstellen, und dass sie auf den Schutz und die Unterstützung dieser Einrichtungen angewiesen sind. Frauenhäu-
ser sind jedoch selbst immer wieder auf Unterstützung angewiesen und können die Nachfrage nicht decken, denn 
nach wie vor müssen Frauenhäuser täglich schutzsuchende Frauen und Kinder aufgrund fehlender Plätze abwei-
sen (Frauenhauskoordinierung e. V. 2022). Mit Blick auf die auch für Deutschland verpflichtende Istanbul-Kon-
vention fehlen, gemessen an den Empfehlungen des Europarats, hierzulande über 14.000 Frauenhausplätze. Hier 
besteht dringender Handlungsbedarf. Zudem sollten der Kinderbereich in jedem Frauenhaus professionell aus-
gestattet sein, ein Stellenschlüssel für sozialpädagogische Fachkräfte, ausreichend kindgerechte Räumlichkeiten 
und Ausstattung sowie traumasensible, alters- und bedarfsgerechte Angebote vorhanden sein. Daneben ist zu 
fordern, dass Zugangsbarrieren, baulicher als auch finanzieller Natur, abgebaut werden. 
Das Gewaltschutzsystem benötigt in Deutschland einen inklusiven Ausbau, um allen gewaltbetroffenen Frauen, 
Männern und Kindern den Zugang zu Schutz und Unterstützung zu gewährleisten. Dies betrifft auch die Kosten, 
denn jede vierte Frau (26 Prozent) musste 2022 ihren Aufenthalt im Frauenhaus teilweise (13 Prozent) oder voll-
ständig (13 Prozent) selbst bezahlen. Dies geht auf den Umstand zurück, dass in vielen Kommunen der Aufenthalt 
im Frauenhaus über die Leistungsansprüche aus dem Sozialleistungsbezug (SGB II, SGB XII) der Frauen geregelt 
wird. Dies hat zur Konsequenz, dass gewaltbetroffene Frauen ohne Sozialleistungsansprüche (z. B. Studierende, 
Frauen mit Einkommen, andere EU-Bürgerinnen) nur dann Schutz und Hilfe in entsprechend finanzierten Frau-
enhäusern in Anspruch nehmen können, wenn sie die Kosten des Frauenhausaufenthaltes selbst tragen. Männer 
und insbesondere Väter sind noch seltener im Fokus von Politik oder dem öffentlichen Bewusstsein, obwohl auch 
sie Partnerschaftsgewalt ausgesetzt sind. Wie eine aktuelle Studie zeigt, haben die betroffenen Männer mitunter 
große Schwierigkeiten, in der Hilfestruktur anzukommen (Schemmel/Goede/Müller 2024). Dies liegt sowohl an 
einem fehlenden Angebot für gewaltbetroffene Männer, als auch an einem fehlenden Gefühl, überhaupt Opfer zu 
sein. Bundesweit existieren nur 15 Schutzwohnungen für Männer, die in der Regel auch Kinder in die Einrichtung 
mitaufnehmen (Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz 2023). Daneben fehlt es an entspre-
chenden Anlaufstellen und einer Sensibilisierung von Männern, dass Hilfe möglich und vor allem wichtig ist. 
Darüber hinaus wäre ein Ausbau des Hilfetelefons, von Beratungsmöglichkeiten und Männerschutzeinrichtungen 
zu fordern. 
Abschließend ist festzuhalten, dass die Istanbul-Konvention die Mitgliedsstaaten zu ineinandergreifenden Maß-
nahmen verpflichtet, die eine ganzheitliche Antwort auf Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt geben kön-
nen. Hierzu ist eine institutionenübergreifende Zusammenarbeit im Aufbau mehrstufiger Präventions- und Inter-
ventionsketten notwendig. Das Ziel muss sein, gewaltgefährdete oder bereits betroffene Familien so früh wie 
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möglich zu identifizieren und ihnen bedarfsgerechte Unterstützung zukommen zu lassen, um die Entstehung bzw. 
das Wiederauftreten von Gewalt zu verhindern. Niedrigschwelligen Anlaufstellen wie Frauen-, Männer-, Partner-
schafts- und Familienberatungsstellen, aber auch Einrichtungen des Gesundheitswesens kommt eine hohe Bedeu-
tung bei der frühen Identifikation von Anzeichen für häusliche Gewalt zu. 

6.5 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
Dieses Kapitel hat sich mit den Unterstützungsstrukturen bei partnerschaftlichen und familiären Konflikten be-
fasst und den Maßnahmen, um Folgeprobleme von Trennung und Scheidung sowohl für Eltern als auch Kindern 
abzumildern oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Im Fokus stand dabei die Trennungs- und Scheidungsbera-
tung. Trennungseltern in Deutschland finden ein vielfältiges Beratungsangebot im Kontext von Trennung und 
Scheidung vor. Neben Beratungsstellen, Jugendämtern und Angeboten, die der Jugend- und Familienhilfe zuge-
rechnet werden können, sind auch Rechtsanwältinnen bzw. Rechtsanwälte und private Anbieter wie Therapeutin-
nen und Therapeuten, Coaches oder Vereine (zum Teil mit Online-Angeboten) in diesem Feld tätig. Mediation 
zur Konfliktklärung kann ebenfalls zur Trennungsberatung gerechnet werden. Es ist die Aufgabe der Politik, El-
tern in dieser für sie schwierigen Lage Klarheit über die rechtlichen Rahmenbedingungen und die professionellen, 
meist kostenfreien Beratungsleistungen auf nutzerfreundlichem und transparentem Wege zu verschaffen. Eltern 
benötigen Orientierung im Dickicht der Möglichkeiten und eine Unterstützung bei der Unterscheidung von seri-
ösen und unseriösen Angeboten. Der Bekanntheitsgrad von Angeboten der Trennungsberatung sollte insbeson-
dere in Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen sowie den ASD-Fachstellen des Jugendamtes über eine 
Imagekampagne erhöht werden. Um Eltern und ihren Kindern weiterhin die Möglichkeit zu geben, sich frühzeitig 
und zeit- sowie ortsunabhängig Informationen und Beratung zu den für sie relevanten Themen einzuholen, sollten 
die professionelle Onlineberatung sowie digitale Erstanlaufstellen auf- und ausgebaut werden. Eine weitere Ver-
breitung und Bewerbung des sozialstaatlich garantierten Beratungsangebots gehen zwangsläufig mit einem Zu-
wachs an Ratsuchenden einher. Sowohl Erziehungsberatung als auch Ehe-, Familien- und Lebensberatung und 
Jugendämter, die den Großteil der Trennungsberatung in Deutschland durchführen, arbeiten heute bereits mit 
Wartezeiten und in zahlreichen Fällen an der Grenze ihrer Kapazität. Daher werden eine bedarfsgerechte Ausstat-
tung und personelle Ressourcen gefordert, um Eltern im Trennungs- und Scheidungskonflikt (weiterhin) gut be-
raten zu können. Obschon das Angebot der Trennungs- und Scheidungsberatung in Deutschland bereits seit Lan-
gem besteht und äußerst vielfältig ist, fehlt es an empirischer Forschung dazu. Diese wäre notwendig, um Tren-
nungs- und Scheidungsberatung auf wissenschaftlicher Basis weiterentwickeln zu können und in der Praxis fun-
dierte Entscheidungen hinsichtlich des Angebots zu treffen. Bislang wird Beratung zu Trennung, Scheidung und 
Umgang in der amtlichen Statistik nicht separat erfasst, sodass die Inanspruchnahme von § 17 und § 18 SGB VIII 
nur auf Schätzungen und wenigen Daten aus Beratungsstellen beruht bzw. abgeleitet werden kann. Eine jährliche 
statistische Erfassung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe wird empfohlen. 
Eine gelingende Beratung mit allein- und getrennt erziehenden Eltern verlangt zunehmend einen stärkeren Ein-
bezug juristischer und ökonomischer Themen und Kompetenzen, um informiert zu unterschiedlichen Betreuungs-
modellen beraten zu können. Hierzu müssen entsprechende Konzepte vorgelegt sowie ggf. Strukturen und Qua-
lifikationen geschaffen werden. Verbindliche und möglichst einheitliche Aus- und Weiterbildungsstandards in 
der Trennungs- und Scheidungsberatung wären sinnvoll, um diese komplexe Aufgabe qualitativ zu entwickeln. 
Eine wissenschaftliche Evaluation der derzeitigen Praxis der Trennungsberatung in Deutschland könnte so z. B. 
der späteren Entwicklung einer Leit- oder Richtlinie zur Unterstützung von Eltern bei der Entwicklung eines 
einvernehmlichen Konzepts zur Wahrnehmung der gemeinsamen elterlichen Sorge dienen.  
Gefordert werden daneben Wirksamkeitsstudien und Programmevaluationen, beispielsweise zu unterschiedlichen 
(Gruppen-)angeboten für Kinder und Jugendliche aus Trennungsfamilien. Gerade für Letztere existieren diverse 
Praxiskonzepte, die sowohl die Elternkonflikte als Folge von Trennung und Scheidung thematisieren, vor allem 
aber die Resilienz der jungen Menschen stärken, Ressourcen mobilisieren und die Stimme der Kinder bzw. der 
Jugendlichen im Trennungskonflikt hörbar machen. Über die Verbreitung solcher Angebote in Deutschland ist 
wenig bekannt. Es muss allerdings davon ausgegangen werden, dass sie, insbesondere in Beratungsstellen, häufig 
nachgefragt werden und nicht im ausreichenden Maße zur Verfügung stehen. 
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Besonders herausfordernd für Fachkräfte gestalten sich der Umgang und die Arbeit mit hocheskalierten Konflik-
ten zwischen Elternteilen. Obwohl keine einheitliche Definition vorliegt, besteht weitestgehend Einigkeit darin, 
dass ein wesentliches Merkmal dieser Konflikte darin besteht, dass Eltern längere Zeit (meist über kindbezogene 
Themen) streiten und familiengerichtliche Entscheidungen strittiger Fragen sowie übliche Beratungsangebote das 
Konfliktniveau nicht dauerhaft senken. Der Anrufung des Familiengerichts durch die Eltern und dessen Möglich-
keit einer angeordneten Beratung oder eines Informationsgesprächs zu Mediation verlangt auf professioneller 
Seite – wie die bisherige Forschung zeigt – von den beteiligten Fachkräften interprofessionelle Zusammenarbeit 
auf der Grundlage von tragfähigen Kooperationskonzepten. Bislang sind solche Kooperationsbemühungen zwi-
schen Familiengericht, Jugendamt, Beratungsstelle(n) und weiteren Akteuren des Verfahrens in Kindschaftssa-
chen, wie z. B. Verfahrensbeistand, Sachverständigen, Umgangspflegschaft oder Rechtsanwaltschaft, jedoch 
nicht vorgeschrieben. Hier sollten Regelungen getroffen werden, damit Kooperationsbeziehungen insbesondere 
zwischen Familiengericht, Jugendamt und Beratungsdienst regelhaft und bedarfsdeckend aufgebaut, dauerhaft 
gepflegt und somit ein tragfähiges Modell bzw. Konzept für dem Umgang mit hochstrittigen Eltern in familien-
gerichtlichen Verfahren vorgelegt werden kann. Fachkräfte der Beratung sowie Familienrichter:innen und Mitar-
beitende des Jugendamtes, die an familiengerichtlichen Verfahren mitwirken, sollten speziell und verpflichtend 
für diese Arbeit geschult werden, sodass ein einheitliches Qualifikationsniveau vorliegt (z. B. spezifische Ausbil-
dung in Mediation für Beratungsfachkräfte oder vertiefte Kenntnisse im Kindschaftsrecht für Fachkräfte des Ju-
gendamts). 
Häusliche Gewalt im Kontext von (getrennter) Elternschaft oder stichhaltige Verdachtsmomente für Gewalt gel-
ten darüber hinaus als komplexe Notlage für nahezu alle Familienmitglieder. Wie bei hochstrittigen Eltern und 
erweiterten Fallkonstellationen sind auch hier mehrere professionelle Akteurinnen und Akteure, Dienste und In-
stitutionen eingebunden. Spezielle Qualifikationen der beteiligten Fachkräfte müssen Grundvoraussetzung für 
eine gelingende Unterstützung der Elternteile und Kinder sein. Bislang sind entsprechende Fort- oder Weiterbil-
dungen in Verantwortung der Institutionen oder Träger der Jugendhilfe nicht vorgeschrieben. Auch Familienrich-
ter:innen, Verfahrens- oder Umgangspfleger:innen müssen bislang keine Schulung zu häuslicher Gewalt nach-
weisen; die Risikobewertung und Einschätzungskriterien bleiben notwendigerweise subjektiv und daher unzu-
reichend. Ähnlich, wie dies hinsichtlich einer vertieften Qualifikation zur Einschätzung von Kindeswohlgefähr-
dung geschieht, könnten spezielle Fortbildungen helfen, den Gewaltschutz in Deutschland zu verbessern. Die 
Sachverständigenkommission regt darüber hinaus an, dass für Verdachtsfälle häuslicher Gewalt das Ziel der fa-
miliengerichtlichen Anhörung grundsätzlich nicht sein sollte, so schnell wie möglich zu einer konsensorientierten 
Umgangsvereinbarung zu gelangen. Vielmehr sollte im Mittelpunkt stehen, dass in Zusammenarbeit mit beteilig-
ten Institutionen wie dem Jugendamt, Fachberatungsstellen oder der Polizei eine umfangreiche Prüfung und Be-
weismittelsicherung vorgenommen wird, die gleichzeitig Schutz und Stabilisierung der Gewaltopfer garantiert. 
Zudem wäre es wünschenswert, wenn die amtliche Familiengerichtsstatistik Scheidungs-, Trennungs-, Umgangs- 
und Sorgerechtsverfahren nach Vorliegen von Gewalt differenziert.  
Hinsichtlich der Gewaltthematik sollten auch Hilfemöglichkeiten, Schutzeinrichtungen und -wohnungen für Vä-
ter und Mütter in den Blick genommen werden. Es ist dahingehend erforderlich, mehr öffentliches Bewusstsein 
dafür zu schaffen, dass Allein- und Getrennterziehende und deren Kinder eine zentrale Zielgruppe von Frauen-
häusern darstellen und auf den Schutz und die Unterstützung von Frauenhäusern angewiesen sind. Die bekann-
termaßen knappen Kapazitäten von Frauenhäusern müssen ausgebaut werden, wobei deren Kinderbereiche pro-
fessionell ausgestattet sein sollten. Ein Stellenschlüssel für sozialpädagogische Fachkräfte sowie alters- und be-
darfsgerechte Angebote müssen vorgehalten werden. Väter mit Gewalterfahrungen sollten dafür sensibilisiert 
werden, Beratung und Hilfe aufzusuchen. 
Um Krisen und Notlagen noch vor ihrer Entstehung oder Zuspitzung verhindern zu können, sollten auch präven-
tive Angebote der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe auf die Bedarfe von Allein- und Getrennterziehenden aus-
gerichtet werden, jedoch ohne diese Zielgruppe zu stigmatisieren. Angebote für Eltern (z. B. Kurse zum Aufbau 
und zur Pflege einer tragfähigen Partnerschaft, zur Prävention von Hochkonflikthaftigkeit oder zur Bindungsstär-
kung zwischen Elternteil und Kind) sollten bestimmte Voraussetzungen (z. B. parallele Kinderbeaufsichtigung) 
erfüllen, damit diese auch von Allein- und Getrennterziehenden in Anspruch genommen werden können. 
Im Sinne einer besseren Auffindbarkeit und Zugänglichkeit von Beratungsleistungen im Kontext finanzieller 
Probleme und Notlagen von Allein- und Getrennterziehenden könnten frühzeitige und niederschwellige Lotsen-
systeme von Nutzen sein. Realisiert werden könnte dies beispielsweise mit dem bundesweit flächendenkenden 
Auf- und Ausbau der sogenannten Familienbüros (je nach Region auch Familienservicebüros, Kinderservicebüros 
oder Familienstützpunkte). Diese könnten als lokale Anlaufstelle und niedrigschwellige Zugangsorte eine erste 
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orientierende Beratung zu sozialen, rechtlichen und finanziellen Belangen „aus einer Hand“ anbieten. Diesbezüg-
lich sollte eine Vernetzung mit Familien- und Schuldnerberatungsstellen forciert werden, um so auch auf die 
Bedarfe allein- und getrennterziehender Eltern besser ausgerichtet zu sein. Aufgrund der Armutslagen sind Al-
leinerziehende nicht nur häufiger als andere Lebensformen auf Sozialtransfers angewiesen, sondern auch einem 
erhöhten Risiko der Überschuldung ausgesetzt. Ein erleichterter Zugang zu Angeboten der sozialen Finanz-, Exis-
tenzsicherungs- und Schuldnerberatung wäre auch mit dem Ziel verbunden, mittels Aufklärung, Beratung und 
gezielter Information zum Abbau von Zugangsbarrieren zu Sozialleistungen beizutragen. Die Sachverständigen-
kommission empfiehlt vor diesem Hintergrund einen gesetzlichen Rechtsanspruch auf eine kostenlose Schuld-
nerberatung für alle Überschuldeten und von Überschuldung bedrohten Personen ungeachtet einer sonstigen Leis-
tungsberechtigung nach SGB XII. 
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7 Gesundheit und Wohlbefinden 
Im Zentrum dieses Kapitels stehen Gesundheit und Wohlbefinden von Allein- und Getrennterziehenden und ihren 
Kindern, denn Trennung gilt als kritisches Lebensereignis mit Auswirkungen auf Gesundheit sowie Selbst- und 
Fremdbild. Daher fasst Kapitel 7.1 zunächst die empirischen Daten und ihre Evidenzen zum Zusammenhang von 
Lebensform und Gesundheit zusammen. In einer vertiefenden Betrachtungsweise befasst sich Kapitel 7.2 an-
schließend mit einigen besonderen Belastungslagen von Familien mit allein- und getrennt erziehenden Eltern. Für 
diese beiden ersten Kapitel liegen einige – nicht immer trennscharfe – Daten zu Alleinerziehenden vor, jedoch 
insgesamt nur wenige Befunde zu Getrennterziehenden und Nicht-Residenz-Eltern. Mit Kapitel 7.3 schließt sich 
ein Unterkapitel an, welches Fragen der Akzeptanz und Stigmatisierung von Trennung und Scheidung wie auch 
die Fremd- und Außenwahrnehmung alleinerziehender Elternschaft thematisiert. Kapitel 7.4 gibt einen Überblick 
über Unterstützungsstrukturen und Formen von Verhaltens- und sogenannter Verhältnisprävention, die die Ge-
sundheit von allein- und getrennt erziehenden Eltern maßgeblich stärken können. Kapitel 7.5 lenkt den Blick 
schließlich auf mögliche Ressourcen und damit auf Faktoren, die ein gelingendes Familienleben begünstigen. Im 
Vordergrund steht dabei das Konzept der Familiären Gesundheitsförderung, welches die familiäre Perspektive im 
Sinne einer Orientierung an den Bedarfen und Bedürfnissen der Nutzer:innen hervorhebt. Unter Rückgriff auf die 
Sinn- und Praxisdimensionen familiären Lebens entlang des Doing-Family-Konzepts und mit Blick auf (insbe-
sondere belastete) Lebenslagen und Lebenslauf einschließlich der Übergänge (Transitionen) benennt es Ansatz-
punkte für eine adressatinnen- und adressatengerechte Gesundheitsförderung und Prävention.  

7.1 Empirische Bestandsaufnahme zum Zusammenhang von Familienform und Gesund-
heit 

7.1.1 Wohlbefinden, Gesundheit und Familienform 
Zahlreiche empirische Studien vergleichen die Gesundheit von Alleinerziehenden mit der Gesundheit von Eltern 
in Paarfamilien. Ergebnisse finden sich für Wohlbefinden (Spieß u. a. 2023), selbsteingeschätzten Gesundheits-
status (van de Velde u. a. 2014), mentale und physische Gesundheit (Berkman u. a. 2015), Stresserleben 
(Li/Avendano 2023) sowie Sterblichkeit (Ringbäck Weitoft/Haglund/Rosén 2000; Ringbäck 
Weitoft/Burström/Rosén 2004). Die zuvor zitierten Studien wie auch weitere vergleichende Studien (Burstrom 
u. a. 2010; Dinescu u. a. 2018; Kühn 2018; Schober/Schmitt 2017; Schober/Stahl 2016) weisen durchgehend hö-
here Belastungen für Alleinerziehende im Vergleich zu Kernfamilien auf. Darüber hinaus haben Studien zur CO-
VID-19-Pandemie die belastende Situation von Alleinerziehenden und ihren Kindern während der Zeit der Kita- 
und Schulschließungen herausgearbeitet (Zinn/Bayer 2021; Hiekel/Kühn 2022; Geene 2023). Ein konsistenter
Befund über alle Studien hinweg zeigt, dass gesundheitliche Probleme von Alleinerziehenden eng mit Armutsri-
siken, einem niedrigen Haushaltseinkommen, engen Wohnverhältnissen und einer prekären Lebenslage korrelie-
ren (Crosier/Butterworth/Rodgers 2007; Kim/Choi/Kim 2018).
Eine schwedische Studie auf Basis von Zwillingsdaten weist darauf hin, dass alleinerziehende Mütter u. a. ein 
signifikant höheres Depressionsrisiko als Mütter in Paarfamilien haben, auch nach Berücksichtigung von mögli-
chen biologischen und sozioökonomischen Faktoren (Dinescu u. a. 2018). Dies ist bemerkenswert, da der schwe-
dische Wohlfahrtsstaat Eltern in Bezug auf deren berufliche Integration und auf die Verfügbarkeit von Elternzeit-
regelungen und Kinderbetreuungsangeboten überproportional unterstützt. Vereinzelte Studien, vor allem aus 
Großbritannien, untersuchen, wie sich eine verstärkte Erwerbsobliegenheit und Kürzungen der Sozialprogramme 
auf die mentale Gesundheit von Alleinerziehenden und ihren Kindern auswirken. Während die Programmkürzun-
gen einen deutlich positiven Einfluss auf die Erwerbstätigkeit ausüben (Redmond/McGuinness/Keane 2020), be-
wirken sie jedoch gleichzeitig einen Rückgang der mentalen Gesundheit bei den Alleinerziehenden und ihren 
Kindern (Gibson u. a. 2017; Webb/Lorant 2018; Katikireddi u. a. 2018; Li/Avendano 2023; Harkness 2016; 
Herbst 2013). In einem Vergleich verschiedener Wohlfahrtsstaatssysteme in der Europäischen Union (EU) ana-
lysieren (Rattay u. a. 2019) den Zusammenhang von Erwerbstätigkeit und dem selbsteingeschätzten Gesundheits-
zustand unter Berücksichtigung der Familienform. Demnach berichten nichterwerbstätige häufiger eine schlechte 
Gesundheit im Vergleich zu erwerbstätigen Frauen und Männern, wobei sich keine Unterschiede nach Familien-
form zeigen.  
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7.1.1.1 Gesundheit und Wohlbefinden von alleinerziehenden Müttern und Vätern in Deutsch-
land 

Zur Gesundheit von Alleinerziehenden liegen für Deutschland u. a. auf Basis der vom Robert Koch-Institut durch-
geführten bevölkerungsbezogenen Surveys Gesundheit in Deutschland aktuell (GEDA) repräsentative Daten vor 
(Rattay u. a. 2017; Rattay u. a. 2024a). Eine Analyse mit Daten der Jahre 2019 bis 2023 zeigt zum Teil starke 
Unterschiede in Hinblick auf die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten zwischen alleinerziehenden und in 
Partnerschaft lebenden Eltern (Rattay u. a. 2024a). In Abbildung 7-1 werden die Prävalenzen, also das Vorkom-
men von verschiedenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen im Vergleich von alleinerziehenden Müttern und 
Müttern in einer Partnerschaft dargestellt. Abbildung 7-2 veranschaulicht die entsprechenden Prävalenzen ver-
schiedener gesundheitlicher Beeinträchtigungen für alleinerziehende Väter im Vergleich zu Vätern, die in einer 
Partnerschaft leben.  
Bei alleinerziehenden Müttern (siehe Abbildung 7-1) zeigen sich für alle Gesundheitsindikatoren höhere Prä-
valenzen als bei Müttern, die mit einem Partner im Haushalt leben. Bei den Analysen wurden das Alter und Ge-
burtsland der befragten Personen, das Alter des jüngsten Kindes im Haushalt und die Wohnregion berücksichtigt. 
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass alleinerziehende Mütter ihre allgemeine Gesundheit als schlechter emp-
finden als Mütter in Paarhaushalten und häufiger unter chronischen Krankheiten sowie depressiven Symptomen 
leiden. Bei Betrachtung des Gesundheitsverhaltens zeigt sich, dass alleinerziehende Mütter zudem häufiger rau-
chen und professionelle Hilfe in Anspruch nehmen bzw. den Wunsch danach haben. Angesichts der vielschichti-
gen Unterschiede zwischen alleinerziehenden Müttern und Müttern in Paarhaushalten, die oft auf diverse Kon-
textfaktoren wie den sozioökonomischen Status oder das Ausmaß der sozialen Unterstützung zurückzuführen 
sind, wurden diese Faktoren ebenfalls analysiert. Selbst nach Berücksichtigung von Einkommen, Erwerbsstatus, 
Bildung und sozialer Unterstützung zeigen sich nach wie vor signifikante Unterschiede zwischen alleinerziehen-
den und in Paarhaushalten lebenden Müttern in Bezug auf die allgemeine Gesundheit, die depressiven Symptome, 
das Rauchverhalten und die selbstberichtete Inanspruchnahme sowie den selbsteingeschätzten Bedarf an profes-
sioneller Hilfe. 
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Abbildung 7-1: Gesundheit und Gesundheitsverhalten von Müttern mit Kindern unter 18 Jahren im 
Haushalt nach Partnerschaftsstatus 2019 bis 2023 (Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: Fallzahlen bei „Selbsteingeschätzte Gesundheit“ (gruppiert: „sehr gut/gut“ und „mittelmäßig/schlecht/sehr 
schlecht“), „Chronische Krankheit“, „Depressive Symptomatik“, „Rauchen“: 6.661 bis 7.998, bei „Selbsteingeschätzter Be-
darf an professioneller Hilfe“, „Selbstberichtete Inanspruchnahme professioneller Hilfe“: 2.005 bis 2.006. 
Quelle: (Rattay u. a. 2024a) basierend auf GEDA 2019 bis 2023 

Auch bei den alleinerziehenden Vätern zeigen sich im Vergleich zu Vätern in Paarhaushalten insgesamt höhere 
Prävalenzen für alle Gesundheitsindikatoren (siehe Abbildung 7-2). Alleinerziehende Väter geben häufiger eine 
schlechtere allgemeine Gesundheit, chronische Krankheiten und depressive Symptome an. Außerdem rauchen 
alleinerziehende Väter häufiger, äußern häufiger den Bedarf nach professioneller Hilfe aufgrund psychischer 
Probleme und nehmen öfter professionelle Hilfe in Anspruch. Nach Kontrolle verschiedener Kontextfaktoren wie 
Einkommen, Erwerbsstatus, Bildungsniveau und erhaltener sozialer Unterstützung zeigen sich signifikante Un-
terschiede in der selbsteingeschätzten allgemeinen Gesundheit, der depressiven Symptomatik, dem Rauchverhal-
ten und der selbstberichteten Inanspruchnahme sowie dem selbsteingeschätzten Bedarf an professioneller Hilfe 
zwischen alleinerziehenden und in Paarhaushalten lebenden Vätern. Aussagen über den Gesundheitszustand von 
Müttern und Vätern, die nach einer Trennung nicht mit ihren Kindern in einem Haushalt zusammenleben, können 
mit den Daten nicht getroffen werden. Die Sachverständigenkommission empfiehlt, Mütter und Väter, die nicht 
mit ihren Kindern zusammenleben, stärker bei der Erforschung gesundheitsrelevanter Indikatoren zu berücksich-
tigen. Über deren Gesundheitszustand und deren Gesundheitsverhalten ist bislang nur wenig bekannt. 
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Abbildung 7-2: Gesundheit und Gesundheitsverhalten von Vätern mit Kindern unter 18 Jahren im 
Haushalt nach Partnerschaftsstatus 2019 bis 2023 (Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: Fallzahlen bei „Selbsteingeschätzte Gesundheit“ (gruppiert: sehr gut/gut und mittelmäßig/schlecht/sehr 
schlecht), „Chronische Krankheit“, „Depressive Symptomatik“, „Rauchen“: 5.243 bis 6.402, bei „Selbsteingeschätzter Bedarf 
an professioneller Hilfe“, „Selbstberichtete Inanspruchnahme professioneller Hilfe“: 1.692. 
Quelle: (Rattay u. a. 2024a) basierend auf GEDA 2019 bis 2023 

Eine Vielzahl von Studien deutet auf eine höhere Prävalenz von depressiven Symptomen, Ängsten und miss-
bräuchlichem Konsum psychoaktiver Substanzen wie Alkohol oder anderen Drogen bei Alleinerziehenden im 
Vergleich zu in Partnerschaft lebenden Müttern und Vätern hin (Rousou/Kouta/Middleton 2016; Liang/Ber-
ger/Brand 2019; Kim/Choi/Kim 2018; Wade/Veldhuizen/Cairney 2011). Bei einigen Gesundheitsindikatoren wie 
z. B. dem Rauchen, dem Missbrauch psychoaktiver Substanzen oder Depressionen zeigen sich kumulative Ef-
fekte, so geht der Alleinerziehenden-Status häufiger mit einer fehlenden sozialen Unterstützung, Nichterwerbstä-
tigkeit oder einem geringen sozioökonomischen Status einher, was wiederum die Wahrscheinlichkeit für das Rau-
chen, den Missbrauch psychoaktiver Substanzen oder Depressionen begünstigt (Song u. a. 2022; 
Rousou/Kouta/Middleton 2016; Liang/Berger/Brand 2019; Rattay u. a. 2017; Rattay u. a. 2024a). 
Eine Analyse mit den Daten der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS) 
aus den Jahren 2009 bis 2012 zeigt, dass sich alleinerziehende Mütter und Väter im Alltag deutlich stärker belastet 
fühlen als in Paarhaushalten lebende Mütter und Väter (Bolster u. a. 2020). Eine Abfrage von 13 unterschiedlichen 
Alltagsstressoren ergibt, dass 58 Prozent der Alleinerziehenden „stark“ unter mindestens einem Stressor leiden. 
Im Rahmen der Zeitverwendungserhebung (ZVE) berichten zudem 62 Prozent der alleinerziehenden Mütter, „viel 
zu wenig“ bzw. „etwas zu wenig“ Zeit für ihre Kinder zu haben, während der entsprechende Anteil bei Müttern 
in Paarhaushalten bei 50 Prozent liegt (Statistisches Bundesamt 2024j). Außerdem fühlen sich alleinerziehende 
Mütter häufiger unter Zeitdruck (73 Prozent) als Mütter in Paarhaushalten (63 Prozent).  
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In einer Trendanalyse mit den Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) lässt sich für die Jahre 1994 bis 
2018 bei alleinerziehenden Müttern darüber hinaus eine zunehmende Verschlechterung des selbsteingeschätzten 
Gesundheitszustandes sowie der sozioökonomischen Situation beobachten (Sperlich u. a. 2022). Die Ergebnisse 
eigener Analysen mit den Daten des SOEP können Abbildung 7-3 entnommen werden. Diese gibt die Zufrieden-
heit mit dem aktuellen Gesundheitszustand von Frauen mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt nach Familien-
form und Erwerbsstatus wieder. Dabei erweisen sich die nicht erwerbstätigen Alleinerziehenden im Mittel als 
deutlich unzufriedener als die anderen Gruppen, zudem zeigt sich bei ihnen seit den 2010er-Jahren ein Rückgang 
der Zufriedenheit mit dem aktuellen Gesundheitszustand. Zwischen erwerbstätigen Alleinerziehenden und Müt-
tern in Paarhaushalten können nur wenige Unterschiede festgestellt werden, und auch im Zeitvergleich ergeben 
sich bei diesen Gruppen nur wenige Veränderungen. Zu beachten ist hier, dass die Analysen nur auf einfachen 
Querschnittsbetrachtungen beruhen. Es liegt nahe, dass ein schlechter Gesundheitszustand in vielen Fällen ur-
sächlich für die Nichtteilnahme am Arbeitsmarkt ist (Drift- bzw. Selektionshypothese – Krankheit macht arm) 
und sich eine Erwerbsintegration wiederum positiv auf die selbsteingeschätzte Gesundheit auswirkt (Kühn/Du-
del/Werding 2023). Andersherum könnte sich aber auch eine mangelnde Teilhabe am Erwerbssystem negativ auf 
den Gesundheitszustand auswirken (Kausalhypothese – Armut macht krank).  

Abbildung 7-3: Zufriedenheit mit dem aktuellen Gesundheitszustand von Müttern mit Kindern unter 
18 Jahren im Haushalt nach Partnerschaftsstatus und Erwerbstätigkeit 1990 bis 2019 
(Deutschland; Mittelwerte)  

Anmerkung: Der subjektive Gesundheitszustand wurde hier auf einer Skala von 0 (sehr unzufrieden) bis 10 (sehr zufrieden) 
gemessen; Fallzahlen: 123.754 Personenjahre. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Individualgewicht, welches nach 
Geschlecht, Alter und Migrationshintergrund kalibriert wurde (Variable phrf).  
Quelle: SOEP (Goebel u. a. 2023); eigene Berechnungen 
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Auch bezüglich des Einsamkeitsempfindens lassen sich deutliche Unterschiede zwischen alleinerziehenden und 
in Paarhaushalten lebenden Müttern und Vätern feststellen. Im Vergleich zu in Paarhaushalten lebenden Müttern 
(17 Prozent) geben Alleinerziehende (40 Prozent) häufiger an, sich „oft“ einsam zu fühlen (Statistisches Bundes-
amt 2024j).  

7.1.1.2 Gesundheit und Wohlbefinden von Nicht-Residenz-Eltern 
Während sich eine Vielzahl von Studien mit der Gesundheit und dem Wohlbefinden von alleinerziehenden Eltern 
befasst, fallen Nicht-Residenz-Eltern aus der Betrachtung zumeist heraus. Das liegt daran, dass sie in den für 
Studien erhobenen Daten häufig nicht als solche identifizierbar sind. Es sind in erster Linie Studien aus Großbri-
tannien oder den USA, die sich dem Wohlbefinden von Nicht-Residenz-Eltern gewidmet haben (Poole u. a. 2016; 
Dermott 2016). Mit den in Tabelle 7-1 gezeigten Analysen schließt der vorliegende Bericht einen Teil dieser 
Forschungslücke in Deutschland, indem verschiedene Indikatoren des Wohlbefindens auf Basis des deutschen 
Familienpanels (pairfam) nach Familienform dargestellt und dabei auch Nicht-Residenz-Eltern in die Betrachtung 
einbezogen werden. Diese sind hier erfasst als Personen, die leibliche oder adoptierte Kinder unter 18 Jahren 
haben, aber ohne Kinder und ohne Partner in einem Haushalt leben. Theoretisch können diese Kinder allein oder 
in anderen Wohnformen leben wie beispielweise in einer Wohngemeinschaft oder einer Pflegefamilie. Dies trifft 
aber nur im Ausnahmefall zu und hat damit keine nennenswerten Auswirkungen auf die Analyseergebnisse. 
Betrachtet man zunächst die Betroffenheit von Depressionen, so ist zu beachten, dass es sich hier nicht um klini-
sche Diagnosen handelt, sondern um subjektiv gemessene Einschätzungen, die auf Basis der State-Trait-Depres-
sion-Skala (Spaderna/Schmukle/Krohne 2002) gemessen und zusammengefasst wurden. Das Spektrum reicht von 
0 (mit einem niedrigen Depressionsniveau) bis 30 (mit einem hohen Depressionsniveau). Im Einklang mit der 
bisherigen Forschung zeigt sich auch hier, dass Frauen stärker von Depressionen betroffen sind als Männer (Jacobi 
u. a. 2014). Zudem existiert ein deutlicher Zusammenhang zwischen Depression und Familienform. Personen in 
Paarhaushalten sind am seltensten von Depressionen betroffen, gefolgt von Alleinerziehenden und Nicht-Resi-
denz-Eltern. Die Zusammenhänge sind bei Frauen und Männern ähnlich ausgeprägt, wobei allerdings zu beachten 
ist, dass nur relativ wenige alleinerziehende Männer und wenige Nicht-Residenz-Mütter in der Stichprobe vor-
handen sind. 
Als weitere Maße für das Wohlbefinden wurden die allgemeine Lebenszufriedenheit wie auch Bereichszufrieden-
heiten zur Freizeit, zu sozialen Kontakten, zur Familie und zur finanziellen Situation ausgewertet. Im Unterschied 
zur State-Trait-Depression-Skala umfassen die Skalen zur Zufriedenheit die Werte 0 bis 10, wobei 10 eine hohe 
Zufriedenheit indiziert. In fast allen Bereichen liegt die Zufriedenheit der Alleinerziehenden und der Nicht-Resi-
denz-Eltern unter jener der Eltern in Paarbeziehungen. Besonders deutlich sind die Unterschiede bei der Zufrie-
denheit mit der finanziellen Situation. Relativ geringe Unterschiede zeigen sich im Bereich der Freizeit, hingegen 
größere Diskrepanzen bei der Zufriedenheit mit der Familie. Diese fällt bei den Nicht-Residenz-Eltern am ge-
ringsten aus.  

Tabelle 7-1: Mentale Gesundheit und Wohlbefinden von Müttern und Vätern mit leiblichen oder 
adoptierten Kindern unter 18 Jahren nach Lebensform 2008 bis 2020 (Deutschland; 
Mittelwerte) 

Mütter 

  Depression (0 bis 30) Lebenszufriedenheit (0 bis 10) 

Alleinerziehende 9,3 6,7 

Nicht-Residenz-Mütter  10,3 6,4 

Kernfamilien 7,2 7,9 

Stieffamilien 8,3 7,5 

N (Personenjahre) 16.694 15.658 
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Bereichszufriedenheit von Müttern (0 bis 10) 

Freizeit Kontakte Familie Finanziell 

Alleinerziehende 5,9 7,0 7,7 5,6 

Nicht-Residenz-Mütter  5,7 6,5 7,2 5,3 

Kernfamilien 6,5 7,4 8,7 6,6 

Stieffamilien 6,2 7,3 8,5 6,2 

N (Personenjahre) 20.118 20.138 20.141 13.987 

Väter 

Depression (0 bis 30) Lebenszufriedenheit (0 bis 10) 

Alleinerziehende 7,9 6,8 

Nicht-Residenz-Mütter  8,6 6,6 

Kernfamilien 6,7 7,7 

Stieffamilien 6,8 7,7 

N (Personenjahre) 13.162 20.127 

Bereichszufriedenheit von Vätern (0 bis 10) 

Freizeit Kontakte Familie Finanziell 

Alleinerziehende 6,5 7,0 7,2 4,9 

Nicht-Residenz-Mütter  6,5 6,8 7,3 4,4 

Kernfamilien 6,5 6,9 8,6 6,7 

Stieffamilien 6,3 6,8 8,5 6,0 

N (Personenjahre) 15.632 15.681 15.682 17.736 

Anmerkung: Kernfamilie: Paar mit nur leiblichen oder adoptierten Kindern im Haushalt; Stieffamilie: Paar mit mindestens 
einem Kind im Haushalt aus früherer Partnerschaft; Alleinerziehend: ein Elternteil mit Kind und ohne Partner im Haushalt; 
Nicht-Residenz-Eltern: ein Elternteil ohne Kind und ohne Partner im Haushalt. Nicht-Residenz-Eltern, die mit einem neuen 
Partner zusammenleben, wurden ausgeschlossen, sofern sie in der neuen Partnerschaft keine weiteren Kinder haben. Personen 
in Stieffamilien können zudem Kinder haben, die in einem anderen Haushalt leben. Depressionen wurden auf Basis der State-
Trait-Depression-Skala gemessen, wobei hohe Werte eine hohe Depressivität anzeigen. Die allgemeine Lebenszufriedenheit 
wie auch die Bereichszufriedenheiten (Zufriedenheit mit Freizeit, Freunden/Bekannten/sozialen Kontakten, Familie und mit 
der finanziellen Situation des Haushalts) wurden auf einer Skala von 0 (sehr unzufrieden) bis 10 (sehr zufrieden) und die 
Depression auf einer Skala von 0 (niedriges Depressionsniveau) bis 30 (hohes Depressionsniveau) gemessen. Im Jahr 2008 
wurden keine Daten zu Depression und Zufriedenheit mit der finanziellen Situation erhoben. Die Berechnungen wurden ge-
wichtet mit dem Anpassungsgewicht, welches nach Geschlecht, Bundesland, Bildungsniveau, Migrationshintergrund, Re-
gion, Familienstatus und Anzahl der Kinder im Haushalt kalibriert wurde (Variable cd1weight).  
Quelle: pairfam (Brüderl u. a. 2024); eigene Berechnungen 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode  – 335 –  Drucksache 20/14510 

 

7.1.1.3 Wohlbefinden und Wechselmodell 
Bislang existieren nur wenige Befunde zum Zusammenhang von Wechselmodell und Wohlbefinden. Van der 
Heijden, Poortman und van der Lippe (2016) zeigen anhand ihrer empirischen Untersuchung für die Niederlande, 
dass getrennt lebende Eltern, die das Wechselmodell praktizieren, von einer höheren Lebenszufriedenheit berich-
ten als getrennt lebende Eltern, die das Residenzmodell praktizieren. Die Studie von Sodermans u. a. (2015) aus 
Belgien stellt dagegen keine direkten Auswirkungen gemeinsamer Betreuung auf das subjektive Wohlbefinden 
der Eltern fest. Mütter im Wechselmodell geben allerdings an, weniger Zeitdruck zu haben als andere alleinerzie-
hende Mütter, während Väter im Wechselmodell von etwas mehr Zeitdruck berichten als andere alleinerziehende 
Väter (van der Heijden/Poortman/van der Lippe 2016). Köppen, Kreyenfeld und Trappe (2020) zeigen auf Basis 
deutscher Daten, dass eine geteilte Betreuung das ökonomische Wohlbefinden von Müttern erhöht. Die Zusam-
menhänge sind jedoch nicht stabil, wenn soziodemografische Einflussfaktoren wie etwa Bildung und Beschäfti-
gungsstatus berücksichtigt werden. Gleiches gilt für den Zusammenhang zwischen Wechselmodell und väterli-
chem Wohlbefinden (Augustijn 2023). In einer Metaanalyse auf Basis von 40 Studien kommt Steinbach (2019) 
zu dem Ergebnis, dass das Wechselmodell mit dem elterlichen Wohlbefinden positiv korreliert ist, die Zusam-
menhänge sich jedoch vielfach durch Selektionseffekte erklären. Mit anderen Worten: Der positive Zusammen-
hang von Wechselmodell und Wohlbefinden ist eng damit verbunden, dass es vor allem hochqualifizierte und 
einkommensstarke Personen sind, die dieses Betreuungsmodell wählen und eben diese Personen auch über ein 
überdurchschnittlich hohes Wohlbefinden verfügen (Steinbach 2019). Bei der Interpretation der Befunde ist zu 
berücksichtigen, dass die Bedeutung des Wechselmodells stark kontextabhängig ist. Eltern, die das Wechselmo-
dell praktizieren, müssen eine kooperative Beziehung mit dem Ex-Partner bzw. der Ex-Partnerin aufrechterhalten. 
Je nach Kontext kann der Druck zur Kooperation eine Quelle von Stress sein, der das Wohlbefinden beeinträchtigt 
(Steinbach u. a. 2021).  
In Abbildung 7-4 ist der allgemeine Gesundheitszustand von Müttern in Abhängigkeit der Kontakthäufigkeit des 
Kindes zum Nicht-Residenz-Elternteil zu entnehmen. Es zeigt sich, dass Mütter, deren Kinder keinen oder wenig 
Kontakt zum externen Elternteil haben, von einem schlechteren allgemeinen Gesundheitszustand berichten als 
Mütter in Paarhaushalten. Der Unterschied bleibt auch nach Berücksichtigung des Bildungsniveaus und des Ar-
mutsrisikos bestehen. 
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Abbildung 7-4: Selbsteingeschätzter allgemeiner Gesundheitszustand von Residenz-Müttern mit 
minderjährigen Kindern in Alleinlebenden- oder Stieffamilien im Vergleich zu 
Paarfamilien mit nur eigenen Kindern 2019 (Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: Es werden Paarfamilien sowohl mit leiblichen als auch mit adoptierten Kindern betrachtet. Analysen auf Mut-
terebene. Fragestellung: „Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen bewerten?“; Kontakt bezieht sich auf 
die Übernachtungen beim Nicht-Residenz-Elternteil. Fallzahlen bei „Paarfamilien“: 3.066, bei „8–15 Nächten“: 70, bei „0–7 
Nächten“: 479, bei „Kein Kontakt/zweiter Elternteil verstorben“: 185. Die Berechnungen wurden mit dem Designgewicht 
durchgeführt, das nach dem höchsten Schulabschluss im Haushalt kalibriert wurde (Variable calHH). 
Quelle: AID:A 2019 (Kuger u. a. 2020); eigene Berechnungen 

7.1.2 Zusammenhänge zwischen der Familienform und der Gesundheit von Kindern und Ju-
gendlichen 

Neben dem Zusammenhang von Familienform und elterlichem Wohlbefinden haben sich zahlreiche Studien mit 
dem Zusammenhang von Familienform und kindlichem Wohlbefinden befasst (Kuhlemann/Krapf 2022; Klein-
schlömer u. a. 2024; Kleinschlömer/Krapf 2023). Prinzipiell lassen sich bei einfachen „Korrelationsanalysen“ für 
Kinder und Jugendliche aus Alleinerziehendenfamilien höhere Prävalenzen beobachten im Hinblick auf emotio-
nale und Verhaltensprobleme, eine geringere gesundheitsbezogene Lebensqualität, einen geringeren Obst- und 
Gemüsekonsum sowie das Vorliegen einer chronischen Erkrankung (Rattay u. a. 2014). Die höheren Prävalenzen 
einer chronischen Erkrankung sowie bei emotionalen und Verhaltensproblemen lassen sich durch ein Zusammen-
spiel aus Familienform und dem elterlichen sozioökonomischen Status erklären (Rattay u. a. 2014). Bei Heran-
wachsenden aus Kern- und Alleinerziehendenfamilien der hohen sozioökonomischen Statusgruppe finden sich 
mit Blick auf die psychische Gesundheit keine signifikanten Unterschiede. Hingegen sind Kinder und Jugendliche 
aus Familien der niedrigen sozioökonomischen Statusgruppe deutlich häufiger von emotionalen und Verhaltens-
problemen betroffen. Dies gilt auch für Heranwachsende aus Paarhaushalten mit niedrigem sozioökonomischen 
Status; allerdings liegen die Werte bei den Alleinerziehenden- und Stieffamilien nochmals höher, was auf einen 
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kumulativen Effekt von Familienform und sozioökonomischem Status auf die psychische Gesundheit hinweist 
(Rattay u. a. 2014). Jedoch bleiben bei Kindern in Alleinerziehendenfamilien auch nach Kontrolle von Kon-
textfaktoren wie dem sozioökonomischen Status häufiger emotionale und Verhaltensprobleme zu beobachten 
(Rattay u. a. 2014; Scharte/Bolte 2012). Auffällig ist zudem, dass Kinder und Jugendliche, die in Stieffamilien 
leben, teils noch höhere Prävalenzen aufweisen als Gleichaltrige aus Alleinerziehendenfamilien (Rattay u. a. 
2014). Allerdings wäre es vorschnell, auf einen „eigenständigen“ Effekt der Familienform zu schließen, da es in 
diesen Analysen nicht möglich ist, mögliche Selektionseffekte zu differenzieren.  
Die Ergebnisse von Analysen zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen aus Alleinerziehenden- bzw. Paar-
haushalten aus den Jahren 2022 und 2023 sind Abbildung 7-5 zu entnehmen (Rattay u. a. 2024b). Es zeigt sich, 
dass alleinerziehende Eltern seltener als Eltern aus Paarhaushalten angeben, dass sowohl die allgemeine Gesund-
heit als auch die allgemeine psychische Gesundheit ihrer Kinder und Jugendlichen sehr gut bzw. gut ist. Außerdem 
weisen Kinder und Jugendliche in Alleinerziehendenhaushalten einen höheren Versorgungs- und Unterstützungs-
bedarf im Vergleich zu Kindern und Jugendlichen in Paarhaushalten auf. Auch nach Berücksichtigung verschie-
dener Kontextfaktoren, wie Alter des Kindes, Wohnregion, Haushaltseinkommen, Bildungsabschluss der Eltern 
und familiärer Zusammenhalt, bleiben die Unterschiede zwischen Kindern und Jugendlichen aus Alleinerziehen-
den- bzw. Paarhaushalten bezüglich der Gesundheit weiterhin bestehen.  

Abbildung 7-5: Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Alleinerziehenden- bzw. Paarhaushalten 
2022 und 2023 (Deutschland; in Prozent) 

 
Anmerkung: Fallzahlen bei „Allgemeine Gesundheit“: 6.950, bei „Allgemeine psychische Gesundheit“: 6.944, bei „Erhöhter 
Versorgungs- bzw. Unterstützungsbedarf“: 6.897.  
Quelle: Rattay u. a. (2024b) basierend auf Kindergesundheit in Deutschland Aktuell (KIDA) 2022 bis 2023 
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Generell gibt es eine enge Korrelation von alleinerziehender Elternschaft und Gesundheit einerseits sowie dem 
Wohlbefinden von Kindern andererseits. Dieser empirische Zusammenhang von Familienform und kindlicher 
Entwicklung wird vor allem in den USA für ideologisch stark besetzte Debatten genutzt, in der Heirat und eheliche 
Familienformen propagiert werden und die vermeintlich „intakte Familie“ der vermeintlich „dysfunktionalen 
Nachtrennungsfamilie“ gegenübergestellt wird. Den Alleinerziehenden- und Stieffamilien wird dabei regelmäßig 
unterstellt, dass sie kein hinreichend positives Umfeld für die kindliche Entwicklung schaffen würden (siehe 
Waldfogel/Craigie/Brooks-Gunn 2010 für einen Literaturüberblick). Zudem ist in diesen Studien oftmals von 
einer „unzureichenden Institutionalisierung“ alternativer Familienformen die Rede, aus denen Rollenkonflikte 
zwischen biologischen Eltern und Stiefelternteil, komplexere Entscheidungsfindungen in der Familie und eine 
erhöhte Trennungsbereitschaft resultieren (Cherlin 1978; Nock 1995). Die Studien, die kausale Effekte von der 
Familienform auf die kindliche Entwicklung untersuchen, sprechen jedoch eher dafür, dass es sich bei der beo-
bachteten Differenz im kindlichen Wohlbefinden größtenteils um Selektionseffekte im Sinne einer Kumula-
tion sozioökonomischer Benachteiligungen im Lebensverlauf handelt (McLanahan 1985, 2004; 
McLanahan/Tach/Schneider 2013; Rodríguez Sánchez 2022). Mit anderen Worten: Hinter der Korrelation von 
Familienform und kindlicher Entwicklung stecken vielschichtige Benachteiligungen in anderen Bereichen. Dazu 
zählt vor allem auch, dass Alleinerziehende deutlich häufiger von Armut betroffen sind als Eltern in Paarhaushal-
ten. Es ist offenbar also nicht die Familienform an sich, die das Wohlergehen des Kindes negativ beeinflusst, 
sondern es sind komplexe Mechanismen, die mit Armut und ökonomischer Deprivation einhergehen. So konnte 
anhand der Befragungsstudie Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten (AID:A) vom Deutschen Jugendinstitut 
(DJI) aus dem Jahr 2019 gezeigt werden, dass Kinder in Stief- und Alleinerziehendenfamilien höhere Deprivati-
onsrisiken haben als Kinder in Kernfamilien (Eichhorn u. a. 2024). Zudem haben Kinder unabhängig von der 
Familienform in Familien mit einer insgesamt stärkeren Gesundheitsbelastung zum Teil höhere Deprivationsrisi-
ken. 
Betrachtet man Übergänge von einer Familienform in eine andere, dann zeigt sich, dass Kinder auch dann ver-
mehrt emotionale und Verhaltensprobleme berichten, wenn sie zuerst in einer Stieffamilie leben und später bei 
einem alleinerziehenden Elternteil (Rattay u. a. 2018). Dabei kann jedoch keine Aussage darüber getroffen wer-
den, ob bei dem Kind bereits vor dem Übergang emotionale und Verhaltensprobleme bestanden, die die Trennung 
des leiblichen und des Stiefelternteils begünstigt haben (das wäre die sogenannte „Kausalhypothese”), oder ob 
die mutmaßlich häufigen Konflikte zwischen dem leiblichen und dem Stiefelternteil die Probleme des Kindes 
verstärkt haben („Drift- bzw. Selektionshypothese”). Darüber hinaus stellt sich der Zusammenhalt innerhalb der 
Familie als schützender Faktor heraus: Im Hinblick auf die Gesundheit von Kindern zeigen sich stärkere Zusam-
menhänge mit dem Familienklima und der Eltern-Kind-Beziehung als mit der Familienform an sich (Herke/Knö-
chelmann/Richter 2020).  
Abbildung 7-6 zeigt das Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen, die in Alleinerziehenden- und 
Paarfamilien leben. Bei Kindern und Jugendlichen aus Alleinerziehendenfamilien zeigt sich eine seltenere Teil-
nahme an Sportvereinen oder ‑kursen sowie eine höhere Inanspruchnahme psychosozialer Angebote zur Bewäl-
tigung der Herausforderungen der COVID-19-Pandemie als bei Kindern und Jugendlichen aus Paarhaushalten. 
An außerunterrichtlichen Bewegungs- und Sportangeboten im schulischen Kontext, sogenannten Sport-AGs, neh-
men Kinder und Jugendliche aus Alleinerziehendenfamilien hingegen ähnlich häufig teil wie Gleichaltrige aus 
Paarfamilien. Mit Bewegungs- und Sportangeboten in Schulen können Kinder von Alleinerziehenden somit gut 
erreicht werden. Nach Berücksichtigung des Alters und Geschlechts des Kindes, der Wohnregion, des Haushalts-
einkommens und des Bildungsabschlusses der Eltern bleiben die Unterschiede im Gesundheitsverhalten zwischen 
Kindern und Jugendlichen aus Alleinerziehenden- bzw. Paarfamilien lediglich hinsichtlich der Teilnahme an 
Sportvereinen oder -kursen bestehen (siehe auch Kapitel 4). 
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Abbildung 7-6: Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen in Alleinerziehenden- bzw. 
Paarfamilien 2022 und 2023 (Deutschland; in Prozent) 

 
Anmerkung: Fallzahlen bei „Teilnahme an Sportverein oder -kurs“: 6.499, bei „Teilnahme an Sport-AG in der Schule“: 4.398, 
bei „Inanspruchnahme psychosozialer Angebote zur Bewältigung der Herausforderungen der COVID-19-Pandemie“: 2.811. 
Quelle: Rattay u. a. (2024b) basierend auf KIDA 2022 bis 2023 

7.2 Spezifische Belastungssituationen 
7.2.1 Wohlbefinden und ungeplante Schwangerschaft 
Die Wege in die allein- und getrennt erziehende Elternschaft sind vielfältig. In den meisten Fällen geht einer 
allein- oder getrennt erziehenden Elternschaft eine Partnerschaft voraus (Lenze/Funcke/Menne 2021). Bei unge-
planten Geburten im frühen Erwachsenenalter ist dies jedoch häufig nicht der Fall. Befragungsdaten können hier 
Einblicke in die sozialen Determinanten einer ungeplanten Elternschaft liefern. Inwiefern eine Schwangerschaft 
als ungeplant oder ungewollt eingestuft wird, hängt mitunter von der Frageformulierung, den möglichen Antwort-
kategorien und dem Zeitpunkt der Befragung (während der Schwangerschaft, direkt nach der Geburt oder wenn 
die Kinder schon älter sind) ab. In den SOEP-Daten, die im Folgenden verwendet werden, wurden Mütter von 
neugeborenen Kindern (unter einem Jahr) gefragt, ob „die Schwangerschaft/die Elternschaft eher ungeplant oder 
eher geplant“ war. Antwortkategorien waren „eher geplant“ und „eher ungeplant“. Die Daten zeigen, dass 26 Pro-
zent der Mütter angaben, dass die Geburt ungeplant war, wobei der Anteil unter den alleinlebenden Frauen mit 
Kindern im Haushalt mit 69 Prozent deutlich höher ausfällt als bei Frauen in Paarhaushalten mit Kindern (siehe 
Tabelle 7-2). 
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Tabelle 7-2: Anteil geplanter und ungeplanter Geburten nach Familienform 1984 bis 2021 
(Deutschland; in Prozent) 

Alleinerziehende Eheliche 
Lebensgemeinschaften 

Nichteheliche 
Lebensgemeinschaften Gesamt 

Geplant 31 80 67 74 

Ungeplant 69 20 33 26 

Insgesamt 100 100 100 100 

Alter in Jahre zum 
Befragungszeitpunkt (Median) 29 33 30 32 

N (Fallzahlen) 580 5.666 1.344 7.590 

Anmerkung: „Eheliche Lebensgemeinschaften“ umfassen auch eingetragene gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Befragt 
wurden Mütter, die ein Kind im Alter von 0 bis 1 Jahr haben. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Individualgewicht, 
welches nach Geschlecht, Alter und Migrationshintergrund kalibriert wurde (Variable phrf).  
Quelle: SOEP (Goebel u. a. 2023); eigene Berechnungen 

Die Bewertung, ob eine Schwangerschaft als geplant, gewollt, ungewollt oder „zeitlich ungünstig“ eingestuft 
wird, hängt ferner von den jeweiligen Umständen ab (Helfferich u. a. 2016). Eine schwierige Partnerschaft und 
geringe Beziehungsstabilität korrelieren stark mit ungewollten Schwangerschaften (Helfferich u. a. 2016; 
Kuhnt/Trappe 2013). Es überrascht daher nicht, dass eine schwierige oder auch fehlende Partnerschaft zugleich 
Hauptgründe für Schwangerschaftsabbrüche sind (Helfferich u. a. 2016). Bei jüngeren Frauen unter 25 Jahren 
spielt zudem die berufliche und finanzielle Absicherung eine größere Rolle bei der Entscheidung für oder gegen 
ein Kind, während bei Frauen über 25 Jahren eher gesundheitliche Bedenken und die bereits vorhandene Kinder-
zahl im Vordergrund stehen (Helfferich u. a. 2016; Schneider 2016). Zudem korreliert ein niedriger Bildungsab-
schluss der Mutter mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für eine ungeplante Schwangerschaft (Schneider 2016). 
In der Literatur wird Frauen mit geringerem formellen Bildungsniveau häufig unterstellt, dass sie – bewusst oder 
unbewusst – nachlässiger verhüten würden, sei es, um Zugang zu Sozialleistungen zu erlangen oder weil sie Mut-
terschaft als eine Alternative zu Ausbildung oder Beruf sehen (ausführlicher diskutiert in (Edin/Kefalas 2011; 
Rieback/Kreyenfeld 2009). Diese Einschätzung berücksichtigt hingegen kaum die Kosten einer Elternschaft und 
den Zugang zu Verhütungsmitteln. Schlechter qualifizierte Frauen wie auch Frauen mit geringerem Einkommen 
greifen aus Kostengründen häufiger als andere auf unsicherere, aber günstigere Verhütungsmittel wie Kondome 
oder den „Coitus interruptus“ (= unterbrochener Geschlechtsverkehr) zurück und unterbrechen die Verhütungs-
mitteleinnahme zudem auch häufiger (Helfferich u. a. 2016). Auch greifen Frauen außerhalb einer festen Partner-
schaft (vor allem die Altersgruppe der unter 30-Jährigen) am häufigsten auf das Kondom als vergleichsweise 
unsicheres Verhütungsmittel der Wahl zurück (Helfferich u. a. 2016). Edin und Kefalas (2011) argumentieren, 
dass sich Frauen aus einkommensschwächeren Schichten bei ungeplanter Schwangerschaft häufiger für die Aus-
tragung dieser Schwangerschaft entscheiden, auch wenn der Partner sich nicht beteiligen möchte, da eine Ehe-
schließung kulturell-normativ und wirtschaftlich gesehen weniger Gewicht hat als in bürgerlichen Milieus. Die 
Rolle von Männern im Kontext ungeplanter Schwangerschaften wird nur selten beleuchtet, obwohl Männer ten-
denziell weniger Verantwortung als Frauen für die Verhütungssicherheit übernehmen und sich gerade bei Verhü-
tungsmitteln wie der Pille nicht immer an den Kosten beteiligen (siehe Helfferich/Klindworth/Kruse 2005).  
Welche Auswirkungen hat eine ungeplante Elternschaft auf die Familie? Und welche Erfahrungen macht derje-
nige Elternteil, der sich durch eine ungeplante Schwangerschaft in der Situation wiederfindet, bei der Versorgung 
und Erziehung des Kindes auf sich allein gestellt zu sein? Boden, Fergusson und Horwood (2015) weisen darauf 
hin, dass eine ungeplante Schwangerschaft mit einem erhöhten Risiko eines geringeren sozioökonomischen Status 
der Familie, einer familiären Dysfunktion und einer schlechteren Eltern-Kind-Beziehung verbunden ist. Ob hier 
eine Kausalität oder lediglich eine Korrelation vorliegt, kann anhand der Analysen von Boden u. a. nicht abschlie-
ßend beantwortet werden. 
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Tabelle 7-3 verdeutlicht, dass das körperliche wie psychische Wohlbefinden von Frauen mit ungeplanten Schwan-
gerschaften im letzten Drittel der Schwangerschaft ebenso wie nach der Geburt tendenziell schlechter ist als das 
von Frauen mit geplanten Schwangerschaften. Alleinlebende Frauen, die ungeplant Mütter werden, berichten in 
besonderem Maße von psychischen Belastungen. Deutlich wird zudem, dass alleinlebende Mütter auch unabhän-
gig vom Planungsstatus in den ersten drei Monaten nach der Geburt unter einer deutlich höheren Belastung leiden 
als Mütter in Paarhaushalten. Dies lässt sich vermutlich durch die fehlende Unterstützung eines Partners bzw. 
einer Partnerin erklären. Einen Hinweis darauf liefern die vergleichsweise hohen Quoten von Überforderungsge-
fühlen bei den alleinstehenden Müttern.  
Die Familienform der Mutter und ihre Schwangerschaftsabsicht stehen im Zusammenhang mit dem Wohlbefin-
den des Kindes. Säuglinge von Alleinerziehenden kommen häufiger frühzeitig und mit geringem Geburtsgewicht 
zur Welt. Denkbar ist, dass ungeplante Schwangerschaften erst spät registriert werden und entsprechende Maß-
nahmen zur Wachstums- und Entwicklungsförderung, wie beispielsweise die Einnahme von Folsäure, nicht oder 
erst verspätet begonnen werden. Eine Korrelation von Familienstand mit dem Auftreten von Verzögerungen oder 
Störungen in der kindlichen Entwicklung oder Behinderungen lässt sich wiederum nicht erkennen.  
Nach der Geburt zeigen sich Unterschiede im Verhalten der Säuglinge, je nachdem, ob es sich um geplante oder 
ungeplante Geburten handelt. Insgesamt scheinen Babys, deren Mütter angeben, dass die Schwangerschaft unge-
plant war, etwas häufiger leicht erregbar und schwer zu trösten zu sein. Zwar sind die hier dargestellten Zusam-
menhänge deskriptiver Natur, allerdings weisen internationale Forschungsergebnisse ebenfalls auf einen Zusam-
menhang zwischen ungeplanten Geburten und einer Beeinträchtigung des kindlichen wie auch mütterlichen 
Wohlbefindens hin (Bahk u. a. 2015).  

Tabelle 7-3: Anteile ungeplanter und geplanter Geburten nach Familienform und Zustand der 
Säuglinge und Mütter 1984 bis 2021 (Deutschland; in Prozent) 

Alleinerziehende 

Wohlbefinden der Mütter kurz vor und nach der Geburt 

  Geplant Ungeplant  

Körperliches Wohlbefinden im letzten Drittel der Schwangerschaft ist eher/sehr schlecht 21 37 

Psychisches Wohlbefinden im letzten Drittel der Schwangerschaft ist eher/sehr schlecht 26 38 

Körperliches Wohlbefinden in den ersten drei Monaten nach der Schwangerschaft ist 
eher/sehr schlecht 35 19 

Psychisches Wohlbefinden in den ersten drei Monaten nach der Schwangerschaft ist 
eher/sehr schlecht 24 28 

N (Fallzahlen) 115 290 

Einstellungen der Mütter 

 Geplant Ungeplant  

Zustimmung, dass sich die Lebensumstände verändert haben 73 84 

Zustimmung, dass man oft am Ende der Kräfte ist 41 45 

Zustimmung, dass man sich überfordert fühlt 14 22 

N (Fallzahlen) 115 290 
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Wohlbefinden der Säuglinge 

Geplant Ungeplant  

Geburt vor der 38. Schwangerschaftswoche 20 22 

Geburtsgewicht geringer als 2.800 Gramm 12 17 

Diagnostizierte Verzögerung, Störung oder Behinderung 5 3 

Kind schreit oft und ist leicht erregbar 5 7 

Kind ist schwer zu trösten 1 4 

N (Fallzahlen) 115 290 

Eheliche Lebensgemeinschaften  

Wohlbefinden der Mütter kurz vor und nach der Geburt 

Geplant Ungeplant  

Körperliches Wohlbefinden im letzten Drittel der Schwangerschaft ist eher/sehr schlecht 23 28 

Psychisches Wohlbefinden im letzten Drittel der Schwangerschaft ist eher/sehr schlecht 13 20 

Körperliches Wohlbefinden in den ersten drei Monaten nach der Schwangerschaft ist 
eher/sehr schlecht 15 20 

Psychisches Wohlbefinden in den ersten drei Monaten nach der Schwangerschaft ist 
eher/sehr schlecht 14 18 

N (Fallzahlen) 2.903 786 

Einstellungen der Mütter 

Geplant Ungeplant  

Zustimmung, dass sich die Lebensumstände verändert haben 72 63 

Zustimmung, dass man oft am Ende der Kräfte ist 28 41 

Zustimmung, dass man sich überfordert fühlt 8 14 

N (Fallzahlen) 2.903 786 

Wohlbefinden der Säuglinge 

Geplant Ungeplant  

Geburt vor der 38. Schwangerschaftswoche 17 16 

Geburtsgewicht geringer als 2.800 Gramm 14 13 

Diagnostizierte Verzögerung, Störung oder Behinderung 4 3 

Kind schreit oft und ist leicht erregbar 9 18 

Kind ist schwer zu trösten 3 10 

N (Fallzahlen) 2.903 786 
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Nichteheliche Lebensgemeinschaften  

Wohlbefinden der Mütter kurz vor und nach der Geburt 

  Geplant Ungeplant  

Körperliches Wohlbefinden im letzten Drittel der Schwangerschaft ist eher/sehr schlecht 24 29 

Psychisches Wohlbefinden im letzten Drittel der Schwangerschaft ist eher/sehr schlecht 11 18 

Körperliches Wohlbefinden in den ersten drei Monaten nach der Schwangerschaft ist 
eher/sehr schlecht 16 21 

Psychisches Wohlbefinden in den ersten drei Monaten nach der Schwangerschaft ist 
eher/sehr schlecht 15 19 

N (Fallzahlen) 670 360 

Einstellungen der Mütter 

 Geplant Ungeplant  

Zustimmung, dass sich die Lebensumstände verändert haben 77 84 

Zustimmung, dass man oft am Ende der Kräfte ist 22 32 

Zustimmung, dass man sich überfordert fühlt 5 7 

N (Fallzahlen) 670 360 

Wohlbefinden der Säuglinge 

 Geplant Ungeplant  

Geburt vor der 38. Schwangerschaftswoche 13 12 

Geburtsgewicht geringer als 2.800 Gramm 10 12 

Diagnostizierte Verzögerung, Störung oder Behinderung 3 5 

Kind schreit oft und ist leicht erregbar 7 9 

Kind ist schwer zu trösten 5 7 

N (Fallzahlen) 670 360 

Anmerkung: „Eheliche Lebensgemeinschaften“ umfassen auch eingetragene gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Befragt 
wurden Mütter, die ein Kind im Alter von 0 bis 1 Jahr haben. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Individualgewicht, 
welches nach Geschlecht, Alter und Migrationshintergrund kalibriert wurde (Variable phrf).  
Quelle: SOEP (Goebel u. a. 2023); eigene Berechnungen 

Unabhängig von den Auswirkungen ungeplanter Schwangerschaften ist festzuhalten, dass bewusste Familienpla-
nung ein grundlegendes menschliches Recht ist. Der ungehinderte Zugang zu Verhütungsmitteln wurde daher 
schon im Jahr 1994 durch die Vereinten Nationen als Menschenrecht deklariert. Kritisch zu betrachten sind vor 
diesem Hintergrund die Abschaffung der Kostenübernahme für Verhütungsmittel für Personen im reproduktiven 
Alter im Sozialleistungsbezug im Jahr 2005 sowie die regional zum Teil stark eingeschränkte Verfügbarkeit von 
Praxen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Mehrere Modellprojekte in verschiedenen Bundesländern 
haben gezeigt, dass die Kostenübernahme für verschreibungspflichtige Verhütungsmittel bei Personen mit gerin-
gem Einkommen die Nutzungsrate von sehr sicheren, aber kostenintensiven Methoden wie Spiralen deutlich stei-
gert (Karlicek/Kahn-Zvorničanin/Schaffranke 2019; Ulbricht 2017). Auch in den USA wird seit der Reform des 
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Patient Protection and Affordable Care Acts im Jahr 2014 und der damit einhergehenden Abschaffung der Eigen-
beteiligung an Verhütungsmittelkosten eine zuverlässigere Einnahme von Verhütungsmitteln und auch ein Rück-
gang der Geburtenraten insbesondere bei Frauen in niedrigen Einkommensklassen beobachtet (Bailey u. a. 2023; 
Dalton u. a. 2020). Zugleich deutet sich ein zunehmendes Interesse von Männern an der Nutzung von „männli-
chen“ Verhütungsmitteln wie zum Beispiel Testosteronspritzen an (Reynolds-Wright/Anderson 2019). Mit der 
Abschaffung des § 219a des Strafgesetzbuchs (StGB) (Werbeverbot für Abtreibungen) ist die deutsche Bundes-
regierung einen wichtigen Schritt gegangen, um Schwangeren eine informierte Entscheidung und Unterstützung 
in Bezug auf ihre Familienplanung zu ermöglichen. In Anbetracht der besorgniserregenden, rückwärtsgewandten 
Entwicklungen in Ländern wie den USA und bis vor kurzem in Polen in Bezug auf sexuelle und reproduktive 
Rechte ist es daher umso wichtiger, diese positiven Entwicklungen in Deutschland weiter voranzutreiben und im 
nächsten Schritt eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen (vergleiche § 218 StGB) vorzuneh-
men. 
In Deutschland sind junge Erwachsene und Menschen in prekären Lebenslagen häufig mit Schwierigkeiten beim 
Zugang zu Verhütungsmitteln konfrontiert, die vor allem auf fehlende finanzielle Mittel, mangelndes Wissen und 
eingeschränkte Mobilität zurückzuführen sind (Parchow 2024). Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (BZgA) ist daher durch das Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) damit beauftragt, bundesweit kosten-
freie Informationen zur Sexualaufklärung und Verhütung zu entwickeln.  
In Frankreich gibt es seit dem Jahr 2023 weitergehende Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zu Kontra-
zeptiva für Jugendliche und junge Erwachsene. So wurde deren kostenlose Bereitstellung für Personen unter 25 
Jahren im Rahmen des Programms „Voneinander Lernen“ auf dem Gebiet „Geschlechtergleichstellung Sexuelle 
und reproduktive Gesundheit und Rechte“ (SRGR) eingeführt, mit den Zielen, die sexuelle Gesundheit zu fördern 
und ungeplante Schwangerschaften zu reduzieren (Wachs 2023). 
Diese Entwicklungen in Frankreich und USA unterstreichen die Bedeutung einer umfassenden Strategie, die den 
Zugang zu Kontrazeptiva als integralen Bestandteil der gesundheitlichen und sozialen Versorgung betrachtet. 
Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung der politischen Rahmenbedingungen sind dafür entschei-
dend. 

7.2.2 Wohlbefinden und frühe Elternschaft 
Elternschaft im Jugend- und frühen Erwachsenenalter (bis einschließlich 25 Jahre) ist eng mit ungeplanter 
Schwangerschaft verknüpft (siehe Kapitel 7.2.1). Auch wenn das durchschnittliche Alter von Müttern bei der 
Erstgeburt in Deutschland über die Jahre immer weiter gestiegen ist und im Jahr 2019 bei 31 Jahren lag (das 
Durchschnittsalter von Erstvätern bei 32 Jahren), waren im Jahr 2019 immerhin noch 21 Prozent der Mütter jünger 
als 25 Jahre und 6 Prozent sogar jünger als 21 Jahre bei der Geburt des ersten Kindes (Forschungsdatenzentren 
der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2022b, eigene Berechnungen). 
Eine Auswertung des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH/ DJI/ TU Dortmund 2018, S. 12) zeigt, dass 
frühe Elternschaft (hier definiert als Eltern unter 22 Jahren) in Familien im Sozialleistungsbezug deutlich häufiger 
(23 Prozent) vorzufinden ist als in der Gesamtbevölkerung (3 Prozent), denn eine junge Elternschaft erschwert 
häufig die schulische oder berufliche Ausbildung, was wiederum Teilhabe- und Karrierechancen auf dem Arbeits-
markt und damit die sozioökonomische Stabilität des gesamten Haushaltes negativ beeinflusst. So zeigen Gallen 
u. a. (2023) für Schweden, dass der umwälzende Effekt ungeplanter Schwangerschaften auf das Einkommen be-
sonders in der Altersgruppe der unter 30-Jährigen auftritt, aber selbst über alle Altersgruppen hinweg noch zu
einem durchschnittlichen Einkommensverlust von 30 Prozent in den sechs Jahren nach einer ungeplanten Geburt
führt. Zudem sind wichtige Reifungs- und Selbstfindungsprozesse, die eine Grundlage für die Ausbildung der
notwendigen Erziehungskompetenzen und einer gesunden Eltern-Kind-Beziehung darstellen, möglicherweise
noch nicht abgeschlossen. In einigen empirischen Befunden zeigt sich beispielsweise, dass junge Mütter weniger
feinfühlig, empathisch und kompetent auf die Bedürfnisse ihres Kindes eingehen (Ziegenhain 2007). Dieses Über-
forderungspotenzial spiegelt sich auch in der Auswertung der Modellprojekte, die im Vorfeld der Einführung der
Frühen Hilfen durchgeführt wurden (Renner/Heimeshoff 2014).
Eine ungeplante und frühe Elternschaft korreliert stark mit mütterlichen und kindlichen Belastungslagen. Erneut 
sei darauf verwiesen, dass aus dieser Korrelation keine vorschnellen Schlüsse zu den Wirkmechanismen früher 
Elternschaft gezogen werden können, die zu einer stereotypen Vorverurteilung junger Mütter (und Väter) führen, 
die als defizitäre Menschen aus bildungsfernen und sozial benachteiligten Schichten angesehen werden (Friese 
2006). Inwiefern eine frühe und ungeplante Elternschaft das mütterliche bzw. väterliche und das kindliche Wohl-
ergehen beeinflusst, ist stark kontextabhängig, was schon allein der Blick in die Vergangenheit zeigt. Zu DDR-
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Zeiten lag das Alter von Frauen zur Erstgeburt bei etwa 22 Jahren; eine frühe Mutterschaft während des Studiums 
oder auch während der Ausbildung war verbreitet und wurde institutionell unterstützt (Kreyenfeld 2002). Anfor-
derungen und Erwartungen an Elternschaft, wie auch an die Jugend- und Erwachsenenphase, sind sozial konstru-
ierte Konzepte, die in stetigem Wandel begriffen sind (Gundlach 2021). Aus qualitativen Studien, in denen junge 
Eltern zu ihren Erfahrungen befragt werden, geht hervor, dass junge Elternschaft auch als Chance begriffen wer-
den kann, mit angemessener Unterstützung Verantwortung zu übernehmen und einen Übergang in ein selbststän-
diges und selbstbewusstes Erwachsenendasein und in eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung zu finden (Langfeld 
2019).  

7.2.3 Wohlbefinden und Gesundheit nach Trennung und Scheidung 
Scheidungen und Trennungen sind, vor allem, wenn minderjährige Kinder involviert sind, belastende Lebenser-
eignisse, die das Wohlbefinden und die Gesundheit zumeist unmittelbar beeinträchtigen (Sbarra 2015). Mit Blick 
auf die physiologischen Prozesse konnte gezeigt werden, dass die Stressbelastung während einer Trennung die 
Entzündungsaktivität erhöht, den Hormonspiegel beeinflusst und dadurch indirekt die Anfälligkeit für depressive 
Störungen steigern kann (Slavich/Irwin 2014; Kiecolt-Glaser u. a. 2020). Gleichzeitig ist es nicht nur die mentale 
Gesundheit, die durch Trennung und Scheidung beeinflusst wird, sondern auch die physische Gesundheit, wobei 
die Effekte je nach Alter und Geschlecht sehr unterschiedlich ausfallen können (siehe unten). 
Abbildung 7-7 gibt Einblick in die Variation der unmittelbaren Scheidungseffekte nach Krankheitsdiagnosen im 
Zusammenhang mit einer Rehabilitation, Alter und Geschlecht. Grundlage für die Darstellung sind die Register-
daten der Deutschen Rentenversicherung, welche alle Personen enthalten, die ein Konto bei der Deutschen Ren-
tenversicherung haben. Dies entspricht der weiten Mehrzahl der Wohnbevölkerung in Deutschland, jedoch sind 
bestimmte Berufsgruppen wie Landwirte und Beamte nicht enthalten. Auf dieser Datengrundlage vergleicht die 
Abbildung jene Personen, die kürzlich, d. h. bis zu vier Jahre vor dem Berichtszeitpunkt, eine Scheidung erfahren 
haben, mit Personen, die keine Scheidung in diesem Zeitraum durchlebt haben. Es zeigt sich zunächst der allge-
meine Befund, dass die Krankheitsbelastung mit dem Alter steigt. Jedoch ergeben sich auch Besonderheiten für 
die kürzlich geschiedene Population. Bei geschiedenen Frauen ist vor allem die mentale Gesundheit stark beein-
trächtigt, wobei der Einfluss mit zunehmendem Alter stärker wird. Auch für geschiedene Männer ist die mentale 
Gesundheit beeinträchtigt. Allerdings zeigt sich auch, dass geschiedene Männer ein erhöhtes Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen aufweisen. Eine einseitige Fokussierung auf die mentale Gesundheit verschleiert somit 
möglicherweise geschlechtsspezifische Besonderheiten. Außerdem kann die gesellschaftliche Konstruktion des 
Geschlechts die Diagnosen beeinflussen. Ärztlich als Mann oder Frau wahrgenommen zu werden, kann unter-
schiedliche Reaktionen auslösen und dazu führen, dass Ärztinnen und Ärzte unterschiedliche Diagnosen stellen 
(Mauvais-Jarvis u. a. 2020).  
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Abbildung 7-7: Jährliche Diagnose-Inzidenz nach Geschlecht und Alter (30 bis 59 Jahre) 2015 
(Deutschland; in Prozent) 

Anmerkung: Fallzahlen bei „Atemwegserkrankungen“: 14.880, bei „Erkrankungen des Nervensystems“: 13.496, bei „Herz-
erkrankungen“: 48.140, bei „Muskelerkrankungen“: 200.837, bei „Neubildungen Krebs“: 43.301, bei „Psychische Erkran-
kungen“: 95.718. „Kürzlich geschieden“: Personen, die vor drei Jahren oder weniger die Scheidung eingereicht haben. 
Quelle: Molina/Alonso-Perez/Kreyenfeld (im Erscheinen) basierend auf Daten der Deutschen Rentenversicherung 

Längsschnittstudien haben gezeigt, dass Veränderungen des Wohlbefindens und der gesundheitlichen Beeinträch-
tigung oft nur vorübergehend sind (van Scheppingen/Leopold 2020). In vielen Fällen bricht das Wohlbefinden 
um die Trennung herum ein, erreicht aber ein paar Jahre nach einer Trennung wieder das Niveau von vor der 
Trennung (van Scheppingen/Leopold 2020). Der Eintritt in eine neue Partnerschaft und die Geburt eines (weite-
ren) Kindes sind wesentliche Einflussfaktoren, die den Prozess positiv beeinflussen (Köppen/Kreyenfeld/Trappe 
2020). Zu berücksichtigen ist allerdings, dass Selektionseffekte eine sehr große Rolle spielen. Gerade bei Männern 
sind es die einkommensstarken Personen, die eine Folgepartnerschaft eingehen (Köppen/Kreyenfeld/Trappe 
2020). Zudem zeigen Studien, dass dysfunktionale Partnerschaften und eine konfliktreiche Trennung langfristige 
Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben können, da eine hohe Stressbelastung dazu führen kann, dass 
die Betroffenen eine chronische psychische Störung entwickeln (Barbuscia u. a. 2022). Zudem ist hervorzuheben, 
dass Trennungen und Scheidungen in vielen Fällen den Endpunkt von dysfunktionalen Partnerschaften darstellen. 
Vor allem, wenn eine Beziehung konfliktbeladen und gewalttätig war, kann eine Trennung bzw. Scheidung als 
Ausweg verstanden werden (Kalmijn/Monden 2006). In diesen Fällen mag eine Trennung bzw. Scheidung an sich 
zwar besonders stressbelastend sein, anschließend aber zu einer deutlichen Verbesserung des psychischen Wohl-
befindens führen (Barbuscia u. a. 2022). 
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Abbildung 7-8 gibt einen Einblick, wie sich Depressivität im Trennungsverlauf entwickelt. Im Unterschied zu 
Abbildung 7-7, in der auch kinderlose Personen betrachtet wurden, beschränkt sich Abbildung 7-8 auf Personen 
mit Kindern unter 18 Jahren. Allerdings sind hier, im Unterschied zu den vorherigen Analysen nicht nur geschie-
dene Ehen, sondern auch Trennungen in die Untersuchung einbezogen worden. Für Männer und Frauen steigt das 
Depressionsrisiko im Zuge der Trennung an. Bei Frauen erreicht es schon vor dem Trennungsjahr seinen Höhe-
punkt. Bei Männern ist die Depressionsneigung im Trennungsjahr deutlich erhöht, was dafür spricht, dass bei 
Männern vielfach erst die Trennung „an sich“, bei Frauen jedoch bereits die schlechte Partnerschaftsqualität vor 
der Trennung eine Ursache für eine verminderte psychische Gesundheit darstellt. Als Referenz werden in dieser 
Abbildung Frauen und Männer herangezogen, die mit dem Partner oder der Partnerin zusammenleben und (noch) 
keine Scheidung oder Trennung erfahren haben. Im Vergleich zu dieser Gruppe ist das Depressionsrisiko sowohl 
zwei Jahre vor als auch zwei Jahre nach der Trennung für Männer und Frauen deutlich erhöht. 

Abbildung 7-8: Depressionsindex (State-Trait-Depression-Skala) nach Zeitpunkt vor und nach der 
Scheidung in Jahren, getrennt nach Frauen und Männern mit Kindern unter 18 
Jahren 2008 bis 2022 (Deutschland; Mittelwerte) 

Anmerkung: Depressionen werden auf Basis der State-Trait-Depression-Skala, auf einer Skala von 0 (niedriges Depressions-
niveau) bis 30 (hohes Depressionsniveau), abgebildet. Die Referenzpopulation bilden Personen mit Kindern unter 18 Jahren, 
die in einer Partnerschaft leben und bis zur letzten Befragung noch keine Trennung angegeben haben. In dieser Darstellung 
werden nur erste Scheidungen bei Familien mit mindestens einem Kind berücksichtigt. Fallzahlen Frauen: 1.831, Männer: 
992. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Anpassungsgewicht, welches nach Geschlecht, Bundesland, Bildungsni-
veau, Migrationshintergrund, Region, Familienstatus und Anzahl der Kinder im Haushalt kalibriert wurde (Variable
cd1weight).
Quelle: pairfam (Brüderl u. a. 2024); eigene Berechnungen 
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Abbildung 7-9 gibt Einblick in die Entwicklung der Lebenszufriedenheit von Müttern und Vätern im Zeitraum 
zwischen zwei Jahren vor und zwei Jahren nach einer Trennung. Auch in diesem Fall sind die Analysen auf 
Personen mit Kindern unter 18 Jahren beschränkt. Die Ergebnisse zeigen, dass die allgemeine Lebenszufrieden-
heit um den Trennungszeitpunkt zurückgeht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Väter stärker in der Zufriedenheit 
mit dem Familienleben beeinträchtigt sind, da sie zumeist diejenigen sind, die von ihren Kindern getrennt leben.  

Abbildung 7-9: Allgemeine Zufriedenheit und Zufriedenheit mit dem Familienleben nach Zeitpunkt 
vor und nach der Trennung in Jahren, getrennt nach Frauen und Männern mit 
Kindern unter 18 Jahren 2008 bis 2022 (Deutschland; Mittelwerte) 

Anmerkung: Die Zufriedenheiten wurden auf einer Skala von 0 (unzufrieden) bis 10 (sehr zufrieden) gemessen. Fallzahlen 
Frauen: 2.005 bis 2.006, Männer: 1.079 bis 1.081. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Anpassungsgewicht, welches 
nach Geschlecht, Bundesland, Bildungsniveau, Migrationshintergrund, Region, Familienstatus und Anzahl der Kinder im 
Haushalt kalibriert wurde (Variable cd1weight).  
Quelle: pairfam (Brüderl u. a. 2024); eigene Berechnungen 

7.2.4 Wohlbefinden und Gesundheit nach Tod des Partners 
Einen weiteren Weg in die alleinerziehende Elternschaft stellt der Tod des Partners oder der Partnerin dar. Beim 
Tod eines Elternteils von minderjährigen Kindern gerät das Familienleben aus dem Gleichgewicht, was dazu 
führt, dass Familienmitglieder einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, psychische Symptome zu entwickeln (Yopp 
u. a. 2019). In quantitativen Studien zeigen sich mäßige bis schwere Symptome von Ängstlichkeit, posttraumati-
schem Stress und Depression bei verwitweten Eltern von minderjährigen Kindern (Falk u. a. 2021; Yopp u. a.
2019). Unter den verwitweten Eltern mit minderjährigen Kindern ist der Anteil der Mütter, die depressive Symp-
tome aufweisen, höher als bei Vätern nach dem Tod des Partners oder der Partnerin (Park u. a. 2021). Bei der
Trauerreaktion spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. So ist etwa der Tod des Partners oder der Partnerin mit
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einer stärkeren Trauerreaktion assoziiert, wenn er unvorhergesehen war (Falk u. a. 2021). Eine Aufklärung dar-
über, wie sich die Krankheit des Partners oder der Partnerin auf die Gesundheit des verwitweten Elternteils aus-
wirken kann, mildert die Symptome ab. Die Bewältigung der Trauer wird von intrapersonellen Ressourcen und 
der Stärke der Trauerreaktion beeinflusst. Eine geringere Selbstwirksamkeit und größere Besorgnis bezüglich der 
Erziehung der Kinder in der frühen Phase der Trauer stehen in engem Zusammenhang mit einer schlechteren 
Trauerbewältigung (Park u. a. 2021). Eine höhere Intensität der Depression und Trauerreaktion ist mit einer 
schlechteren psychischen Anpassung, einer verminderten elterlichen Selbstwirksamkeit und einer niedrigeren Zu-
friedenheit mit der Erziehung assoziiert (Yopp u. a. 2019).  
Qualitative Studien bestätigen diese Ergebnisse und geben Hinweise darauf, welche Faktoren hilfreich im Um-
gang mit dem Tod des Partners oder der Partnerin sein können. Verwitwete Eltern mit minderjährigen Kindern 
erleben starke Einsamkeitsgefühle, insbesondere, wenn sie die Erziehung ihrer Kinder allein meistern müssen 
(Hanna/Semple 2022; Glazer u. a. 2010). Als hilfreiche Faktoren der Trauerbewältigung haben sich ein soziales 
Unterstützungsnetzwerk und eine offene Kommunikation mit den Kindern über den Tod des anderen Elternteils 
erwiesen. 
Der Verlust eines Elternteils hat auch einen Einfluss auf die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. So weisen 
Jugendliche, die einen Elternteil verloren haben, ein erhöhtes Risiko für das Auftreten depressiver Symptome und 
eines posttraumatischen Stresssyndroms auf (Pham u. a. 2018). In den ersten Jahren nach dem Verlust des Eltern-
teils zeigen sich vermehrt depressive Symptome, insbesondere bei Kindern, die bereits vor dem zwölften Lebens-
jahr einen Elternteil verloren haben. Außerdem geht der Verlust eines Elternteils vermehrt mit einem früheren 
Substanzgebrauch, Verhaltensproblemen und Trennungsangst einher (Kaplow u. a. 2010). Nicht nur der Verlust 
eines Elternteils wirkt sich auf die Gesundheit der Kinder aus, sondern auch der Umgang mit der Trauer. Jugend-
liche, die sechs bis neun Jahre nach dem Verlust des Elternteils ihre Trauer nicht bewältigen können, berichteten 
häufiger über Schlafstörungen und mittelschwere bis schwere Depressionssymptome (Bylund-Grenklo u. a. 
2016). 

7.3 Selbst- und Fremdwahrnehmung von Alleinerziehenden 
Befragungsdaten zeigen, dass die gesellschaftliche Stigmatisierung von Trennungen und Scheidungen wie auch 
alleinerziehender Elternschaft über die Zeit abgenommen hat. Abbildung 7-10 zeigt vor diesem Hintergrund die 
Ergebnisse der European Values Study für ausgewählte Länder, die sich auf die Bewertung von Scheidungen im 
Zeitverlauf beziehen. Von 1981 bis 2017 zeigt sich in allen betrachteten Ländern eine deutliche Zunahme der 
Akzeptanz von Scheidungen. Trotz dieser allgemeinen Entwicklung lassen sich deutliche Unterschiede zwischen 
den Ländern feststellen. Während in den skandinavischen Ländern Dänemark und Schweden eine hohe Akzeptanz 
herrscht, ist die Akzeptanz in Polen am geringsten. In den südeuropäischen Ländern Italien und Spanien sind die 
Werte vergleichbar, wobei besonders der bemerkenswerte Anstieg der Akzeptanz von Scheidungen in Italien 
zwischen den Jahren 2008 und 2017 nach dem vorherigen Absinken seit dem Jahr 1990 hervorsticht. Deutschland 
sowie die Nachbarländer Niederlande und Frankreich zeigen ähnlich hohe Akzeptanzwerte für Scheidungen; mit 
einem Mittelwert von 7,6 auf einer zehnstufigen Skala findet ein Großteil der Menschen in Deutschland es weit-
gehend „in Ordnung“, eine Ehe zu beenden.  
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Abbildung 7-10: Bewertung von Scheidungen im Zeitverlauf 1981 bis 2017 (Mittelwerte) 

Anmerkung: Bewertung der Aussage „Können Sie mir bitte für jeden der folgenden Punkte sagen, ob Sie das in jedem Fall 
für in Ordnung halten, oder unter keinen Umständen, oder irgendetwas dazwischen – Sich scheiden lassen“ auf einer Skala 
von 1 (darf man unter gar keinen Umständen tun) bis 10 (in jedem Fall in Ordnung). Fallzahlen auf Jahresbasis: Dänemark: 
994 bis 3.353, Schweden: 915 bis 1.183, Deutschland: 1.299 bis 3.154, Niederlande: 998 bis 2.339, Frankreich: 997 bis 1.809, 
Polen: 959 bis 1.460, Tschechien: 1.688 bis 2.092, Italien: 1.305 bis 2.233, Spanien: 1.145 bis 2.573. 
Quelle: European Values Study 1981, 1990, 1999, 2008, 2017 (European Values Study 2022); eigene Berechnungen 

Qualitative Studien legen nahe, dass „gesellschaftliche Normen und Werte und ggf. auch (antizipierte) Reaktionen 
und Bewertungen durch das eigene soziale Umfeld eine wichtige Rolle für die Selbstwahrnehmung spielen“ 
(Keim-Klärner u. a. 2023, S. 7). Zwar erscheint die Familienform „alleinerziehend“ auch den Befragten der im 
Rahmen dieses Familienberichts durchgeführten Erhebung von Keim-Klärner u. a. (2023) gesellschaftlich weit-
gehend akzeptiert zu sein, jedoch lässt sich aus dem Forschungsstand schließen, dass Alleinerziehende im Kontakt 
mit Behörden und anderen, für Familien wichtigen Institutionen und Organisationen wie Kinderbetreuungsein-
richtungen und Arbeitgebern auch schmerzhafte Stigmatisierungen erleben. Diese reichen von dem Gefühl, „als 
problembelastete, inkompetente, beziehungsunfähige Personen“ (Keim-Klärner u. a. 2023, S. 7) oder als „ge-
scheitert“, „ungebildet, schlechte Eltern oder faul“ (Keim-Klärner u. a. 2023, S. 9) wahrgenommen oder gar derart 
bezeichnet zu werden, bis hin zu dem „Vorwurf, sie würden Sozialhilfe beziehen, um keiner Arbeit nachgehen zu 
müssen“ (Keim-Klärner u. a. 2023). Keim-Klärner u. a. (2023) arbeiten in ihrer Studie insbesondere die Schwie-
rigkeiten der Befragten heraus, alleinerziehende Elternschaft sich und anderen gegenüber zu legitimieren und 
stellen fest, dass sich Alleinerziehende häufig weiter am normativen Ideal der Paarfamilie messen. Vor dem Hin-
tergrund der eigenen Partnerlosigkeit sowie der Schwierigkeit, uneingeschränkt erwerbstätig zu sein, wird das 
eigene Bild als „gute Mutter“ oder „guter Vater“ auf den Prüfstand gestellt und die eigene, nicht mehr „intakte[n] 
Familie“ (Keim-Klärner u. a. 2023, S. 14) als defizitär wahrgenommen, oft verbunden mit der Frage oder Angst, 
„inwieweit den Kindern der andere Elternteil fehlt“ (Keim-Klärner u. a. 2023). Zwar wird auch strukturelle Kritik 
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an fehlenden Unterstützungsmöglichkeiten für Alleinerziehende geübt, insbesondere, was die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf betrifft, jedoch scheinen Trennungen das Selbstbild der Alleinerziehenden als gute Eltern ten-
denziell eher zu belasten.  
Eine schwierige Bewältigungsaufgabe für Alleinerziehende besteht demnach auch darin, sich von den oben auf-
gezeigten Stereotypen abzugrenzen und – im Sinne des „Displaying Family“, also der Darstellung der eigenen 
Familie nach außen (Jurczyk 2020) – die defizitären Zuschreibungen zu widerlegen. Keim-Klärner u. a. (2023) 
bezeichnen dies als ein wichtiges Element der Selbstwahrnehmung von Alleinerziehenden. Einigen der Befragten 
gelingt es, das Alleinerziehen „als positive Entwicklung, als Erfahrung, an der sie gewachsen sind“ (Keim-Klärner 
u. a. 2023, S. 17), zu bewerten, als „Erfolgserzählung“ (Keim-Klärner u. a. 2023, S. 18), im Rahmen derer sie 
gelernt haben, als alleinerziehender Elternteil gut zurechtzukommen. Die befragten Alleinerziehenden berichten 
zudem von viel Bestätigung und Unterstützung aus dem sozialen Nahumfeld; diesem kommt also hohe Bedeutung 
zu, wenn es darum geht, als alleinerziehende Person ein positives Selbstbild aufrechtzuerhalten oder (wieder) zu 
entwickeln.  
Zur Vermeidung negativer Selbstbilder, wegen des fließenden Übergangs der Familienformen der Getrennt- und 
Alleinerziehenden, der geringen Selbstidentifikation mit der Statuspassage des Alleinerziehens und der Stigmati-
sierungsgefahr empfehlen (Geene/Boger 2019) gemäß dem Setting-Ansatz der WHO, vorrangig die Lebenswelten 
Alleinerziehender zu adressieren, ohne sie explizit anzusprechen (unspezifische Ansprache mit spezieller Adres-
sierung), z. B. über Sozialräume mit einer hohen Quote Alleinerziehender und spezifische Qualitätsmerkmale, 
die für Alleinerziehende hohe Bedeutung haben (z. B. obligatorische Einbeziehung der Kinder/parallele Kinder-
betreuung). Es gibt jedoch auch gegensätzliche Empfehlungen dahingehend, spezifische Frei- und Austausch-
räume für Alleinerziehende zu ermöglichen, etwa Alleinerziehenden-Frühstücke im Rahmen von Familienzentren 
(Lux u. a. 2023). 
Möglicherweise sind die unterschiedlichen Konzepte der unspezifischen versus spezifischen Ansprache weniger 
ein Gegensatz als vielmehr Anforderungen, die sich aus der Diversität der Gruppe der Alleinerziehenden ergeben. 
Insbesondere Alleinerziehende mit höherem Bildungsgrad scheinen den Aspekt der „Heroisierung“ des Alleiner-
ziehens (Deutsches Jugendinstitut e. V. 2012) stärker annehmen zu können, während Alleinerziehende mit nied-
rigerem Bildungsgrad eher wegen Stigmatisierungssorgen zu (impliziten) Vermeidungsstrategien neigen 
(Sterdt/Geene/Morfeld 2017; Geene/Topritz 2017). 
Die Sachverständigenkommission empfiehlt eine Stärkung der Gesundheitsförderung insbesondere bei hochbe-
lasteten allein- und getrennt erziehenden Familien. Dabei sollten Angebote zur Vermeidung von Stigmatisierun-
gen und zur Verstärkung der Nutzer:innenorientierung insbesondere als Querschnittsanforderung in die Konzepte 
allgemeiner Familiärer Gesundheitsförderung eingebunden werden. Daneben sollten auch spezifische Angebote 
für allein- und getrennt erziehende Mütter und Väter, etwa über Familienzentren und Beratungsstellen, vorge-
halten werden. Alle Maßnahmen sollten auf die soziale Mobilisierung von Familien zur Stärkung ihrer Interes-
senvertretung und auf ihr „Empowerment“ abzielen und insbesondere an bereits bestehenden Strukturen ausge-
richtet sein oder zumindest durch Verhältnisprävention begleitet werden. 
Die Empfehlung richtet sich an die Nationale Präventionskonferenz, hier insbesondere an die Krankenkassen zur 
Umsetzung von Modellvorhaben gemäß § 20g des Fünften Buchs Sozialgesetzbuch (SGB V, Gesetzliche Kranken-
kasse), etwa zu gemeinsamen Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder, Familienzentren und weiteren Anbietern 
familienbezogener Leistungen, zur Vernetzung mit den Frühen Hilfen und mit Blick auf eine überregionale Koor-
dinierung über Nationale Präventionskonferenzen und Landesrahmenvereinbarungen. 
Auch die öffentliche Hand (Bund, Länder und Kommunen) sollte verstärkt in folgender Hinsicht tätig werden:  

1. Initiierung von Modell- und Forschungsprojekten über die Wirksamkeit von Unterstützungsmaßnah-
men bei Alleinerziehenden, inklusive einer differenzierten Betrachtung ihrer Bedarfs- und Bedürfnisla-
gen, unterteilt nach Teilgruppen bzw. Modellvorhaben zur Verhältnisprävention bei Allein- und Ge-
trennterziehenden. 

2. Aufbau von Koordinierungs- und Beratungsstellen bei Alleinerziehenden wie im Land Berlin (Berliner 
Modell), einschließlich begleitender Forschungsaktivitäten. 

3. Entwicklung von Maßnahmen und Angeboten zur Förderung des sozialen Rückhalts in Hinblick auf die 
sozialen Kontakte, Freizeitaktivitäten, Zeit zur Erholung und zur Unterstützung insbesondere in der 
Wochenend- und Feriengestaltung sowie zur Verbesserung struktureller Faktoren, insbesondere mit 
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Blick auf die Kinderbetreuung, niedrigschwellige Zugänge zu Hilfen und Förderung sowie zur Entbü-
rokratisierung von Antragsverfahren. 

Die Sachverständigenkommission sieht zudem einen hohen Bedarf an weiterer Forschung zu Allein- und Ge-
trennterziehenden (u. a. zu deren Typologisierung) mit dem Ziel einer differenzierten Betrachtung ihrer Bedarfs- 
und Bedürfnislagen, unterteilt nach Subgruppen. Dabei sollten auch die Gesundheitsbelastungen und -potenziale 
der Nicht-Residenz-Eltern in den Blick genommen werden.  

7.4 Unterstützungsstrukturen -und Bedarfe 
7.4.1 Informelle Unterstützungs- und Netzwerkstrukturen von Alleinerziehenden 
 Verglichen mit Paarfamilien sind Alleinerziehende häufiger von sozialen und gesundheitlichen Belastungen be-
troffen und formulieren teils ähnliche, teils aber auch spezifische Unterstützungsbedarfe. Institutionelle und pri-
vate Unterstützungs- sowie Netzwerkstrukturen spielen daher eine wesentliche Rolle für Alleinerziehende.  
Viele Studien konnten in den letzten Jahrzehnten zeigen, dass soziale Unterstützung bedeutsam für das Wohlbe-
finden sowie die psychische und physische Gesundheit ist. Mehrere qualitative Studien und quantitative Quer-
schnittstudien mit besonderer Berücksichtigung alleinerziehender Eltern – zumeist Müttern – weisen auf positive 
Zusammenhänge zwischen deren psychischer Gesundheit und geringeren Konflikten bei der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie hin (Borgmann/Rattay/Lampert 2019; Campbell u. a. 2016; Gerstel/Riessman/Rosenfield 
1985; Harknett 2006). Zum einen kann soziale Unterstützung für alleinerziehende Mütter und Väter einen Schutz-
faktor vor psychischen Erkrankungen darstellen (Wade/Veldhuizen/Cairney 2011; Borgmann/Rattay/Lampert 
2019). Zum anderen weisen qualitative Studien auf umgekehrte Wirkungsmechanismen hin, da alleinerziehende 
Mütter mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen keine Kapazitäten haben, um ihre vielfach auf Rezip-
rozität beruhenden informellen sozialen Netzwerke auszuweiten und daher stärker auf professionelle Unterstüt-
zung angewiesen sind (Keim 2018).  
Was die soziale Integration von alleinerziehenden Eltern im Vergleich zu Eltern in Paarfamilien betrifft, ist die 
Befundlage gemischt. Manche Studien weisen auf eine etwas geringere Kontakthäufigkeit von alleinerziehenden 
Müttern mit der eigenen Familie und/oder Freunden hin, während in anderen Studien keine Unterschiede oder 
sogar häufigere Kontakte berichtet werden (Marks/McLanahan 1993; Targosz u. a. 2003; Zagel 2018a). Diese 
Unterschiede sind jedoch unter Berücksichtigung von soziodemografischen Merkmalen nicht mehr statistisch sig-
nifikant (Zagel 2018a).  
Längsschnittstudien weisen darauf hin, dass Trennungs- und Scheidungsereignisse zwar kurzfristig zu sozialen 
Kontaktverlusten führen (z. B. zur Familie und zu Freunden des Ex-Partners), diese aber nach einigen Jahren 
meist kompensiert werden (Terhell/van Broese Groenou/van Tilburg 2004). Für Ost- und auch Westdeutschland 
zeigt (Zagel 2018a), dass der Eintritt ins Alleinerziehen für Mütter keine Effekte auf die Häufigkeit von Kontakten 
mit Freundinnen bzw. Freunden hat. Allerdings kommt es zumindest in Westdeutschland zu einer Reduktion von 
Kontakten zu Familienangehörigen und Verwandten (Zagel 2018a). Hinsichtlich der Häufigkeit des Kontakts zur 
eigenen Familie und Freundinnen bzw. Freunden zeigen sich zwischen ledigen und geschiedenen Alleinerziehen-
den keine statistisch signifikanten Unterschiede (Zagel 2018a).  
Alleinerziehende Mütter in Deutschland sind zumeist sozial gut integriert; vor allem die Unterstützung im Bereich 
der Kinderbetreuung durch Familie und Verwandte nimmt rund um Trennungsereignisse sogar zu und ist ein 
wichtiger Gelingensfaktor für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Harknett 2006; Keim 2018; BMFSFJ 
2021a) (siehe auch Kapitel 4). Die Nutzungshäufigkeit institutioneller Kinderbetreuung nimmt im Jahr nach einer 
Trennung im Durchschnitt ab – möglicherweise aufgrund von Wohnungsumzügen – und steigt danach wieder an. 
Gleichzeitig steigt in den ersten beiden Jahren nach der Trennung der Anteil der Alleinerziehenden, die in der 
Betreuung ihrer Kinder durch Verwandte unterstützt werden, deutlich an und nimmt danach wieder ab (BMFSFJ 
2021a). Für die Gruppe arbeitsloser Mütter in prekären Lagen, die nur ein kleines soziales Netzwerk haben, 
scheint professionelle Unterstützung durch staatliche Beratungs- und Unterstützungsleistungen besonders bedeut-
sam (Keim 2018). Insgesamt zeigt sich bei alleinerziehenden Müttern ein hoher Bedarf an psychosozialer Unter-
stützung. Während des ersten Lebensjahres des Kindes kann dieser insbesondere durch Familienhebammen oder 
Familiengesundheits- und Kinderkrankenpfleger:innen (FGKiKP) erbracht werden, wobei in besonderen Bedarfs-
lagen auch eine längere Betreuungszeit als die Regeldauer von zwölf Monaten empfehlenswert scheint.   
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Ähnlich verhält es sich bei weiteren Angeboten der Frühen Hilfen, bei denen erwogen werden sollte, auch Ange-
bote über die bisherige Altersbegrenzung von drei Jahren hinaus vorzuhalten. Wünschenswert wäre dies auch bei 
Ehrenamtsangeboten wie dem – im Übrigen bundesweit beispielgebenden – „Netzwerk Gesunde Kinder“, einem 
flächendeckenden Angebot für alle Eltern im Land Brandenburg, getragen durch eine Landeskoordination und 20 
professionell koordinierte regionale Netzwerke; auch hier beschränkt sich das Angebot auf Familien bis zum 
dritten Lebensjahr des Kindes (Geene u. a. 2021). Ähnliche Ehrenamtsangebote in anderen Bundesländern, etwa 
in Form von Familienpatinnen und -paten, Großelterndiensten oder Mentorinnen- bzw. Mentorenprogrammen 
wie beispielsweise „Wellcome, Balu & Du“ oder „Känguru“ werden zumeist durch freie Träger organisiert (Ge-
ene/Boger 2019). Auch hier wäre, insbesondere bei Alleinerziehenden in prekären Lebenslagen, eine Ausweitung 
über die Phase der frühen Kindheit hinaus zu empfehlen.  
Die Sachverständigenkommission empfiehlt der öffentlichen Hand (dem Bund, den Ländern und Kommunen) eine 
Stärkung und Ausweitung von Angeboten der Frühen Hilfen und von Ehrenamtdiensten, und zwar insbesondere 
eine Ausweitung der Kindesaltersgrenze bei Angeboten aufsuchender Gesundheitsfachkräfte in den Frühen Hilfen 
und von Ehrenamtlichen und, bezogen auf letztere, eine flächendeckende Koordination der Angebote, z. B. nach 
dem Vorbild des „Netzwerks Gesunde Kinder“ in Brandenburg.  

7.4.2 Institutionalisierte Unterstützungsstrukturen 
7.4.2.1 Spezielle Angebote der Kinder- und Jugendhilfe 
Die Kinder- und Jugendhilfestatistik zeigt, dass Alleinerziehende häufiger intensivere Maßnahmen wie ambulante 
Erziehungshilfen und Fremdunterbringungen in Anspruch nehmen als Elternpaare (Fendrich/Pothmann/Tabel 
2021). Nicht auszuschließen ist dabei, dass die Voreingenommenheit der Fachkräfte gegenüber Alleinerziehenden 
im Allgemeinen und jungen Alleinerziehenden im Speziellen eine Rolle in der Überrepräsentation dieser Gruppen 
in den Hilfen zur Erziehung spielt (Fendrich/Pothmann/Tabel 2021).   
Das Angebot der Familienfreizeit und Familienerholung nach § 16 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB 
VIII, Kinder- und Jugendhilfe) richtet sich insbesondere an Familien, die sich in unterschiedlichen Lebenslagen 
und Erziehungssituationen befinden. Ziel dieses Angebots ist es, auf die Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen 
von Familien einzugehen und ihre Gesundheitskompetenz zu stärken, die Familien zur Mitarbeit in Erziehungs-
einrichtungen und in Formen der Selbst- und Nachbarschaftshilfe besser zu befähigen, zu ihrer Teilhabe beizu-
tragen sowie junge Menschen auf Partnerschaft und Familie vorzubereiten. Die Studienergebnisse von (Castigli-
oni u. a. 2019) zeigen, dass insbesondere Alleinerziehende aufgrund finanzieller Einschränkungen im Vergleich 
zu Paarhaushalten häufiger auf Urlaub verzichten müssen. Außerdem wird festgestellt, dass ein gemeinsames 
Auftreten von Risikofaktoren, wie z. B. ein Alleinerziehendenstatus, eine hohe Kinderzahl und kranke, behinderte 
oder pflegebedürftige Familienmitglieder, die Wahrscheinlichkeit erhöht, auf Urlaub zu verzichten und ein belas-
tetes Familienklima aufzuweisen. In qualitativen Interviews betonen Alleinerziehende, dass Zeitknappheit ein 
zentrales Problem ist, da sie den Alltag allein bewältigen müssen und somit weniger Zeit für andere Familienmit-
glieder sowie für ihre eigene Erholung vom Alltagsstress aufbringen können (Ludwig u. a. 2020). Familien, die 
Angebote in Familienferienstätten in Anspruch genommen haben, unterstreichen die Bedeutung der strukturierten 
Planung und Ausführung von Aktivitäten durch Fachkräfte sowie die Bereitstellung von ausreichend Raum für 
gemeinsame Erlebnisse mit der Familie. Besonders positiv wird die Kombination aus betreutem Kinderprogramm 
und gemeinsamer Familienzeit bewertet. Auch die Möglichkeit, kurzzeitig Verantwortung abzugeben und sich 
Zeit für persönliche Bedürfnisse zu nehmen, wird von ihnen als äußerst positiv empfunden. 
Spezielle Hilfsangebote für junge Alleinerziehende oder Schwangere in prekären Lebenslagen bieten die gemein-
samen Wohnformen für Mütter, Väter und ihre Kinder unter sechs Jahren, vormals als Mutter-Kind-Einrichtungen 
bekannt, gemäß § 19 SGB VIII. In diesen Einrichtungen sind 96 Prozent der Bewohner:innen Mütter und 4 Pro-
zent Väter. Diese Einrichtungen werden insbesondere von der Caritas und dem Sozialdienst katholischer Frauen 
(SkF) unterstützt (Winkelmann 2020). Bundesweit bieten etwa 80 Einrichtungen in katholischer Trägerschaft 
Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten. Das Hauptziel dieser Hilfen ist es, die persönliche Entwicklung der Mütter 
und Väter zu fördern und somit eine gesunde körperliche, geistige und emotionale Entwicklung der Kinder zu 
gewährleisten. Im Mittelpunkt steht der Aufbau einer stabilen Eltern-Kind-Beziehung, die sowohl die Bedürfnisse 
der Eltern als auch der Kinder berücksichtigt. Zudem werden die alltagspraktischen Kompetenzen und die Erzie-
hungsfähigkeit der Eltern gestärkt (Winkelmann 2020). 
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Die Einrichtungen bieten eine temporäre Betreuung der Kinder an, beispielsweise während die Eltern eine Aus-
bildung absolvieren oder wenn kurzfristige stationäre Aufenthalte in der Psychiatrie notwendig sind. Darüber 
hinaus unterstützen die Einrichtungen die Stabilisierung und Klärung der Eltern-Kind-Beziehung, insbesondere 
im Fall von Konflikten zwischen den Eltern oder bei Trennungen. Diese Prozesse werden professionell begleitet, 
um das Wohl des Kindes und die bestmögliche Lösung für die Familienkonstellation sicherzustellen 
(Hontschik/Ott 2020). Die Nachfrage der Jugendämter nach Plätzen, insbesondere für Eltern und Kinder mit ho-
hem und differenziertem Unterstützungsbedarf, nimmt zu. Die Hilfe richtet sich nicht mehr ausschließlich an 
alleinerziehende Mütter, sondern zunehmend auch an Väter, die aktiv die Verantwortung für ihre Kinder über-
nehmen und Unterstützung suchen. 
Bislang gab es nur wenige Daten über das wachsende Angebot dieser Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen. Seit 
2015 ermöglicht jedoch das Evaluationsinstrument „emuk“ eine fundierte statistische Auswertung sowohl der 
Einrichtungen selbst als auch des gesamten Arbeitsfeldes (IKJ 2024). Diese gemeinsamen Wohnformen für Müt-
ter, Väter und Kinder stellen einen speziellen Bereich der Kinder- und Jugendhilfe dar, der sich an zwei Genera-
tionen richtet: Eltern und ihre Kinder leben dort gemeinsam, manchmal über Monate oder sogar Jahre hinweg 
(LVR-Dezernat Jugend 2015). 
Seit dem Jahr 2006 hat sich das Platzangebot in diesen Einrichtungen bundesweit verdreifacht, von 185 Einrich-
tungen mit 1.880 Plätzen auf 543 Einrichtungen mit 6.594 Plätzen im Jahr 2020 (AGJ 2023). Diese dynamische 
Entwicklung spiegelt die wachsende Bedeutung dieser Wohnformen wider, die zunehmend Eltern mit besonderen 
Belastungen und Bedürfnissen aufnehmen.  
Die Zahl der schwangeren Frauen und Mütter mit psychischen Belastungen sowie kognitiven Einschränkungen 
in diesen Einrichtungen steigt kontinuierlich. Etwa 30 Prozent der untergebrachten Eltern haben einen Migrati-
onshintergrund, und 10 Prozent haben Fluchterfahrungen, was zu zusätzlichen Herausforderungen durch die 
Mehrsprachigkeit führt (Hontschik/Ott 2020). Gleichzeitig wächst die Zahl der Kinder, die gemeinsam mit einem 
Elternteil aufgenommen werden (EREV 2014). 
Ein weiteres gesellschaftliches Problem, das sich in den Anfragen der Jugendämter widerspiegelt, ist die zuneh-
mende Wohnungsnot. Die Einrichtungen sind üblicherweise für Eltern mit einem oder maximal zwei Kindern 
unter sechs Jahren konzipiert, jedoch gibt es vermehrt Anfragen für Familien mit drei oder mehr Kindern (Bun-
desweite MVKE 2022). Bei etwa der Hälfte dieser Anfragen besteht bei Einzug eine Gefährdung des Kindes-
wohls, häufig aufgrund häuslicher Gewalterfahrungen oder anderer sozialer Notlagen wie Wohnungslosigkeit 
(Mertens 2023). All diese Veränderungen erfordern von den Einrichtungen eine hohe Flexibilität und die konti-
nuierliche Weiterentwicklung der pädagogischen Konzepte sowie Anpassungen der räumlichen Strukturen (Win-
kelmann 2020).  
Parallel dazu ist die Zahl der Mitarbeitenden in den Einrichtungen gestiegen. Im Jahr 2018 waren es 4.800 Mit-
arbeitende, von denen 80 Prozent über eine pädagogische Qualifikation verfügten (Hontschik/Ott 2020). Bis 2020 
erhöhte sich diese Zahl auf 5.696 Mitarbeitende, wobei der Großteil Frauen waren (AGJ 2023). Mehr als 80 dieser 
Einrichtungen befinden sich in katholischer Trägerschaft und bestehen oft aus mehreren Häusern. Im Jahr 2022 
haben diese katholischen Einrichtungen insgesamt 3.126 Elternteile und ihre Kinder aufgenommen, darunter 153 
Väter mit ihren Kindern und in 72 Fällen beide Elternteile mit ihren Kindern (Mertens 2023). 
Seit der Einführung des § 19 SGB VIII 1990 haben sich die gemeinsamen Wohnformen für Mütter, Väter und 
Kinder stark verändert und diversifiziert. Ursprünglich waren diese Einrichtungen vor allem auf sehr junge, oft 
minderjährige Mütter mit Säuglingen und Kleinkindern ausgerichtet, um sie auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben 
zu unterstützen und ihnen Bildungschancen zu eröffnen (Hontschik/Ott 2020). Heute sind nur noch 17 Prozent 
der Eltern selbst Jugendliche unter 18 Jahren, während etwa 13 Prozent der Eltern über 30 Jahre alt sind. Das 
durchschnittliche Alter der Eltern liegt bei 23,1 Jahren (Winkelmann 2020). Besonders die älteren Mütter sind 
häufig durch psychische Erkrankungen belastet (AGJ 2023). Zudem steigt die Zahl der Anfragen für Eltern mit 
kognitiven Einschränkungen (Mertens 2023). 
Ein Drittel der Bewohner:innen hat einen Migrationshintergrund, und jede:r zehnte verfügt über Fluchterfahrun-
gen (Hontschik/Ott 2020). Der Bedarf an Unterstützung steigt: Die Leitungen der Einrichtungen berichten, dass 
sie zunehmend Anfragen von Jugendämtern erhalten, die sich auf Familien mit komplexen Problemlagen und 
hohem Hilfebedarf beziehen (LVR-Dezernat Jugend 2015). Die gemeinsamen Wohnformen dienen oft auch als 
Clearingstellen für gerichtliche Entscheidungen bei Kindeswohlgefährdung oder Rückführungen nach Inobhut-
nahmen. Diese Entwicklung hat den Charakter der Einrichtungen grundlegend verändert (Deutscher Caritasver-
band e. V. 2023).  
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Durch die Reform des SGB VIII mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) im Mai 2021 wurde er-
reicht, dass in begründeten Fällen auch beide Elternteile aufgenommen und in die Hilfeangebote integriert werden 
können (Bundesweite MVKE 2022). Die Unterstützung zielt nun nicht mehr nur auf alleinerziehende, minderjäh-
rige oder junge Mütter ab, sondern richtet sich an alle Eltern, die Hilfe bei der Entwicklung ihrer Erziehungskom-
petenz benötigen, insbesondere beim Aufbau einer tragfähigen Eltern-Kind-Bindung. Obwohl diese Einrichtun-
gen eine wachsende Zahl von Müttern und Vätern bzw. Eltern mit oft mehreren Kindern und unterschiedlichen 
Belastungen aufnehmen, sind sie in der Öffentlichkeit wenig bekannt und finden auch in der Ausbildung für 
pädagogische Fachberufe sowie in Forschung und Fachdiskurs der Kinder- und Jugendhilfe bisher wenig Beach-
tung. Zudem liegen kaum belastbare Daten zu den aktuellen Entwicklungen vor (Mertens 2023). 
Die Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen, die sich in den gemeinsamen Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder 
abzeichnen, kennzeichnen sich durch (präventive) Interventionen, die sich auf die Lebens- und Erziehungsweisen 
der Beteiligten beziehen. Dabei stehen Widerstände gegen diese Interventionen und daraus resultierende Kon-
flikte in den Alltagspraktiken der betreuten Familien im Fokus (Hontschik/Ott 2020).  
In diesen Einrichtungen werden meist junge Frauen mit einem oder mehreren Kindern alltagsumfassend sozial-
pädagogisch betreut (Hontschik/Ott 2020). Die Maßnahmen in den Einrichtungen zielen auf die Förderung der 
Erziehungskompetenz ab, basierend auf der Wahrnehmung eines Defizits in der Lebensbewältigung mit Kind 
durch externe Stellen wie Jugendämter oder Gerichte (AGJ 2023). Diese staatliche Verantwortungsübernahme 
kann oft in eine moralisierende Logik übergehen, die eine kontrollierende Bearbeitung der Lebensführung und 
der Erziehungsfähigkeit der Klientinnen bzw. Klienten impliziert (Winkelmann 2020). Mit der Zuweisung in eine 
solche Einrichtung wird häufig eine unzulängliche Erziehungsfähigkeit als Bedarfszuschreibung festgestellt 
(EREV 2014). Da zudem eine Mitwirkung (§ 36 SGB VIII) bei der Hilfeplanung eingefordert wird, bedarf es bei 
der Bedarfsbestimmung des Einverständnisses der Eltern, wodurch die Institutionalisierung weiter gefestigt wird. 
In der Regel werden die Maßnahmen auf Initiative eines Jugendamtes oder infolge einer familiengerichtlichen 
Entscheidung eingeleitet (Hontschik/Ott 2020). Kindeswohlgefährdung gilt oft als zentraler Aufnahmegrund, und 
die Unterbringung wird als Vorstufe eines Eingriffs in die elterliche Sorge und häufig als letzte Möglichkeit, eine 
Trennung von Mutter/Vater und Kind zu verhindern, betrachtet (Mertens 2023). Das Ziel des Kinderschutzes 
rückt somit neben die Stärkung der Erziehungsfähigkeit auch die Klärung der Tragfähigkeit der Beziehung von 
Mutter/Vater und Kind in den Fokus (Hontschik/Ott 2020). 
Familienintegrierte Wohnprojekte arbeiten mit der gesamten Familie in stationären Settings, häufig gemäß § 19 
oder § 34 SGB VIII, und dienen auch als partizipative Intervention zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung. 
§ 36 SGB VIII formuliert inhaltliche und methodische Mindestanforderungen, die von den beteiligten Fachkräften 
im gesamten Hilfeprozess zu beachten sind. Diese Vorgaben stellen eine gesetzliche Verpflichtung für die Ju-
gendämter dar und sollen eine planvolle und systematische Hilfegestaltung sowie die Beteiligung der Leistungs-
berechtigten sicherstellen (Rätz/Schröer/Wolff 2022). In den Einrichtungen sind Beteiligung und Mitarbeit der 
Adressatinnen bzw. Adressaten hinsichtlich der Betreuungsziele, Haushaltsführung sowie der Gestaltung von 
Wohnraum und Lebensweise als Leistungsziele für ein eigenverantwortliches Leben mit Kind vorgesehen. Die 
Möglichkeiten der Mitbestimmung und -gestaltung variieren, und im Rahmen der Bezugsbetreuung können Be-
treuungsmodalitäten und Handlungsspielräume der Adressatinnen bzw. Adressaten ausgehandelt werden, z. B. 
hinsichtlich flexibler Besuchszeiten. Von den Klientinnen bzw. Klienten zu übernehmende Dienste oder Ämter 
werden in organisierten Gruppensitzungen verhandelt, und es besteht die Möglichkeit, Kontrollen und Eingriffe 
in die Lebensweise systematisch zu reduzieren.  
Der Status von Eigenständigkeit kann jedoch auch aberkannt werden, und bei Verdachtsmomenten können neue 
Kontrollen erfolgen. Verdachtsmomente beziehen sich hierbei häufig auf Anzeichen einer möglichen Kindes-
wohlgefährdung, Missbrauch oder Vernachlässigung, die durch Berichte von Fachkräften, Beobachtungen im 
Alltag oder Hinweise von Dritten festgestellt werden können (Hontschik/Ott 2020; AGJ 2023). In den Äußerun-
gen des Fachpersonals und in der Fachliteratur wird häufig von einem Interessenskonflikt zwischen den Adressa-
tinnen bzw. Adressaten und ihren Kindern gesprochen, da die Maßnahmen zur Sicherung des Kindeswohls 
manchmal als Eingriff in die elterliche Autonomie empfunden werden (EREV 2014). Dies führt zu Spannungen, 
die sowohl die Eltern-Kind-Beziehung als auch die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Fachkräften 
belasten können. Dieser Konflikt ist ein Grund dafür, dass die Bezugsbetreuung oft zwischen sozialpädagogischen 
und erzieherischen Fachkräften aufgeteilt wird, trotz häufig konflikthafter Überschneidungen (Hontschik/Ott 
2020). Für den erfolgreichen Verlauf der Hilfe wird die Bindung zwischen den Eltern und dem Kind als maßgeb-
lich angesehen. Eine natürliche Bindung erleichtert es den Eltern, sich in ihrer Rolle zurechtzufinden und den 
Lebensrhythmus mit Kind anzunehmen. Dabei ist es wichtig, dass die Eltern eine Bindung zu ihrem Kind auf-
bauen, die über die bloße Versorgung hinausgeht (Kliche 2013).  
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Die Einrichtungen unterstützen Mütter und Väter dabei, die Bedürfnisse ihres Kindes zu wahren und gleichzeitig 
Raum für die Erfüllung eigener Bedürfnisse zu schaffen. Dies erfolgt beispielsweise durch die Organisation von 
Paarzeiten oder Kinderbetreuung, während die Eltern ihren Hobbys nachgehen oder ausgehen (Kliche 2013). So 
erfahren die Eltern, dass ihre eigenen Bedürfnisse nicht zwangsläufig im Widerspruch zu denen ihres Kindes 
stehen, sondern dass beide Bedürfnisse miteinander ausbalanciert werden können. Dabei hat jedoch stets das Wohl 
des Kindes Vorrang, und die pädagogischen Maßnahmen zielen darauf ab, eine gesunde Entwicklung des Kindes 
sicherzustellen, während auch die elterlichen Bedürfnisse berücksichtigt werden (AGJ 2023).  
Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, die seit 1992 in Deutschland wirksam ist (Deutscher Bun-
destag 2006b), bildet einen verbindlichen Rahmen zur Schaffung positiver Entwicklungsbedingungen für Kinder 
und Jugendliche. Eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung dieser Grundsätze spielen die gemeinsamen Wohnfor-
men für Mütter, Väter und Kinder. Diese Einrichtungen tragen nicht nur zur Persönlichkeitsentwicklung der Eltern 
bei, sondern fördern durch Partizipation und gezielte Beziehungsarbeit die vorhandenen Ressourcen der Familien 
(LVR-Dezernat Jugend 2015). Konkret bedeutet dies, dass die Eltern aktiv in Entscheidungsprozesse eingebunden 
werden und Unterstützung erhalten, um stabile soziale Netzwerke und gesunde Beziehungen aufzubauen und zu 
pflegen (Winkelmann 2020). Ein zentraler Aspekt der Arbeit in diesen Einrichtungen ist die Einbeziehung des 
persönlichen und sozialen Beziehungsgefüges der Eltern und Kinder.  
Im Zuge der Reform des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) stehen die Träger der öffentlichen Kinder- 
und Jugendhilfe vor der Herausforderung, § 19 SGB VIII zu verbessern, um die Unterstützung für Eltern, die mit 
ihren Kindern in solchen Einrichtungen leben, zu optimieren (AGJ 2023). Seit dem 1. Januar 2024 wurden soge-
nannte Verfahrenslotsen bzw. -lotsinnen bei den Jugendämtern eingeführt, die als Ansprechpartner:innen für El-
tern von Kindern mit Behinderungen dienen (§ 10b SGB VIII). Diese Regelung soll denjenigen Eltern und Erzie-
hungsberechtigten Unterstützung und Begleitung bieten, die Leistungen der Eingliederungshilfe wegen einer (dro-
henden) Behinderung in Anspruch nehmen oder bei denen solche Leistungsansprüche in Betracht kommen (Bun-
desvereinigung Lebenshilfe e. V. 2021).  
Ab dem 1. Januar 2028 soll die Gesamtzuständigkeit der Jugendämter für alle Kinder und Jugendlichen gelten, 
unabhängig von eventuellen Beeinträchtigungen (AWO Bundesverband e. V. 2021). Die vollständige Gesamtzu-
ständigkeit des SGB VIII für alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig von ihrer körperlichen, geistigen oder 
seelischen Beeinträchtigung, wird rechtlich verankert. Die Umsetzung setzt voraus, dass Bundestag und Bundes-
rat bis zum Jahr 2027 ein konkretisierendes Bundesgesetz verabschieden. Zusätzlich fordern Verbände die ge-
setzliche Verankerung der Einbeziehung des zweiten Elternteils in den Hilfeprozess, um stabile Eltern-Kind-Be-
ziehungen zu fördern und das Familienleben langfristig eigenständig zu gestalten (EREV u. a. 2021).  
Daneben haben sich verschiedene individuelle Wohnformen für junge Mütter mit ambulanter sozialpädagogischer 
Betreuung entwickelt (betreutes Einzelwohnen als Hilfe zur Erziehung nach § 27 i. V. m. den §§ 34, 35a und 
41 SGB VIII. Durch das Präventionsgesetz aus dem Jahr 2015 sind auch Einrichtungen der Jugendhilfe verpflich-
tet, Maßnahmen der Gesundheitsförderung zu entwickeln. So haben Einrichtungen der Familienberatung nach 
§ 16 SGB VIII die Aufgabe zur Förderung der Gesundheit. Einrichtungsträger gemeinsamer Wohnformen sind
nach § 45 SGB VIII verpflichtet, in ihren Konzeptionen Maßnahmen zur Förderung eines gesunden Lebensum-
feldes darzulegen (Geene/Reese 2016; Wiesner 2015). Wesentliche Ansprechpersonen für eine entsprechende
Programmentwicklung sind die gesetzlichen Krankenkassen sowie die Nationale Präventionskonferenz mit ihrem
Gestaltungsauftrag für Gesundheitsförderung und Prävention gemäß §§ 20ff SGB V. Gemäß § 20f SGB V wurden
dazu in allen Bundesländern Landesrahmenvereinbarungen (LRV) zwischen den für Gesundheit zuständigen Lan-
desministerien und den Sozialversicherungsträgern geschlossen (NPK 2019). Da die Gremien der LRVs jedoch
ohne festgeschriebene Budgetzuweisungen arbeiten mussten, wurden die Aufgaben bislang nicht zufriedenstel-
lend erledigt, mit der Folge, dass der Bundestag per Gesetzesnovelle des § 20f SGB V im März des Jahres 2023
ein Verfahren zur Zuweisung und Verausgabung von Präventionsmitteln beschlossen hat. Aktuell laufen die Ver-
handlungen zur Umsetzung.
Die Sachverständigenkommission empfiehlt den Trägern der Landesrahmenvereinbarungen, insbesondere den 
Krankenkassen, Modellvorhaben oder -programme zur lebensweltbezogenen Gesundheitsförderung insbesondere 
mit gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder, Familienzentren und weiteren Anbietern familien-
bezogener Leistungen zu initiieren, die im Rahmen gemeinsamer Aktivitäten zu Landesrahmenvereinbarungen 
koordiniert werden. Dabei sollten Maßnahmen mit besonderem Fokus auf die hoch vulnerablen Gruppen der 
Alleinerziehenden und ihrer Kinder ausgerichtet sein. Dabei sollten auch Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 
bei Nicht-Residenz-Eltern berücksichtigt werden. 
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7.4.2.2 Frühe Hilfen  
Die Kinder- und Jugendhilfe hält im kommunalen Bereich zahlreiche Angebote vor, um Familien zu fördern. Die 
Frühen Hilfen sind erstmals im Jahr 2012 im Bundeskinderschutzgesetz in § 1 des Gesetzes zur Kooperation und 
Information im Kinderschutz (KKG) normiert. Auch das PrävG aus dem Jahr 2015 skizziert Angebote für Fami-
lien wie ärztliche Präventionsberatungen oder Präventionskurse zur Steigerung der gesundheitlichen Elternkom-
petenz (Geene/Reese 2016). Solche Kurse oder Beratungen können etwa über Familienzentren und Eltern- und 
Familienbildungseinrichtungen (gemäß § 16 SGB VIII), gemeinsame Wohnformen für Mütter und Väter sowie 
deren Kinder (§ 19 SGB VIII), Pflegekinderdienste (§ 33 SGB VIII) oder stationäre Wohngruppen und Heimein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe (§ 34 SGB VIII) angeboten werden. Bislang sind die Zuständigkeiten für 
die Schnittstellen zwischen SGB V und SGB VIII kaum definiert (Geene 2023). 
Lux u. a. (2023) untersuchen Belastungslagen von Alleinerziehenden, Stief- und Kernfamilien mit jungen Kin-
dern sowie die Nutzung von Unterstützungsangeboten in den unterschiedlichen Familienformen anhand von zwei 
repräsentativen Bevölkerungsstudien (KiD 0-3 2015 und AID:A 2019) mit Müttern von Kindern zwischen 
0 und 3 Jahren, deren Hauptergebnisse sich auch mit den aktuellen Daten von KiD 0-3 2022 bestätigen lassen 
(vgl. Lux/Renner 2023). Dabei zeigen sich bei Alleinerziehenden und teilweise auch in Stieffamilien vermehrte 
sozioökonomische Belastungslagen wie Armut, geringe Bildung oder fehlende soziale Unterstützung. Auch an-
dere Belastungslagen wie elterliche Erschöpfung, Depression/Angstsymptomatik, negative Kindheitserfahrungen 
oder Auffälligkeiten auf Seiten des Kindes wie eine Grunderkrankung oder Behinderung, negative Emotionalität 
oder problematisches Schreiverhalten treten bei Alleinerziehenden häufiger auf als bei nicht Alleinerziehenden 
(siehe Abbildung 7-11). Statistisch signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen zeigten sich bezüg-
lich negativer Kindheitserfahrungen, starker Anzeichen von Depression/Angstsymptomatik sowie des Alters bei 
Geburt des Kindes. Werden die Merkmale des Kindes betrachtet, zeigen sich Unterschiede zwischen Alleinerzie-
henden und Paarfamilien lediglich im Hinblick auf das problematische Schreiverhalten des Kindes. 
Die Analysen zur Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten zeigen, dass Alleinerziehende signifikant we-
niger häufig auf universelle medizinische Dienstleistungen wie Geburtsvorbereitung, Hebammenhilfe und Rück-
bildungskurse zurückgreifen als Paarfamilien (Lux/Renner 2023, siehe Abbildung 7-12). Ebenso zeigen Allein-
erziehende und Stieffamilien im Vergleich zu Kernfamilien eine geringere Beteiligung an Eltern-Kind-Gruppen, 
jedoch eine stärkere Beteiligung an Elternkursen und Angeboten in Familien- oder Stadtzentren (Lux u. a. 2023). 
Auch bei selektiven und indizierten Angeboten zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Schwangerschafts-, Familien- 
und Erziehungsberatung werden von Alleinerziehenden und Stieffamilien deutlich häufiger in Anspruch genom-
men als von Kernfamilien. Zudem nutzen Alleinerziehende vermehrt Angebote des Jugendamts (z. B. Beratung 
in Sorgerechts- und Umgangsfragen) und zeigen eine größere Präsenz in Frühförderungsprogrammen.  
Die Ergebnisse lassen noch keine Rückschlüsse auf die Zugänge und Motivationen der Inanspruchnahme zu; 
insbesondere wäre es relevant zu untersuchen, wie sich das Zuweisungsverhalten seitens der Leistungserbringung 
(z. B. Familienhebammen, Pädiatrie) sowie direkt durch die Jugendhilfe im Rahmen vereinbarter Hilfen zur Er-
ziehung gestaltet und welche Angebote ohne Zuweisung in Anspruch genommen werden. Eine nach Bildungsas-
pekten differenzierte Betrachtung ergibt, dass sich die Inanspruchnahme solcher Angebote weniger hinsichtlich 
der Familienform, sondern vor allem in puncto Bildungshintergrund unterscheidet: Höher Gebildete nehmen die 
meisten Angebote häufiger wahr als Personen mit einem niedrigeren Bildungsniveau (Lux/Renner 2023). 
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Abbildung 7-11: Belastungslagen von Eltern mit Kindern unter drei Jahren 2022 (Deutschland; 
in Prozent) 

* statistisch signifikante Unterschiede (auf mindestens dem 5-Prozent-Niveau)
Quelle: Lux/Renner (2023) basierend auf Kinder in Deutschland 0–3 (KiD 0–3)
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Abbildung 7-12: Inanspruchnahme universeller Angebote 2022 (Deutschland; in Prozent) 

 
*  statistisch signifikante Unterschiede (auf mindestens dem 5-Prozent-Niveau) 
Quelle: Lux/Renner (2023) basierend auf KiD 0–3 

Die Autorinnen und Autoren folgern aus ihren Ergebnissen, dass Alleinerziehende im Vergleich zu Kernfamilien 
einen höheren Hilfebedarf haben (Lux u. a. 2023). Universelle Gruppenangebote scheinen für diesen Hilfebedarf 
teilweise nicht spezifisch genug zu sein, während individuelle Beratungsangebote wie Schwangerschafts- und 
Erziehungsberatung häufiger in Anspruch genommen werden. Sie empfehlen daher, speziell auf Alleinerziehende 
zugeschnittene (Gruppen-)Angebote zu implementieren – insbesondere in der frühen Entwicklungsphase des Kin-
des. 

7.4.3 Unterstützungsbedarfe  
Während sich Bedarfe und (ggf. mangelnde) Zielgenauigkeit von Angeboten mit entsprechenden quantitativen 
Erhebungen gut nachzeichnen lassen, sind Bedürfnislagen und persönliche Motivation ihrer Nutzung eher explo-
rativ im Rahmen qualitativer Erhebungen zu identifizieren. So wurden im Rahmen der Projekte „Kind und Fami-
lie“ (KiFa) und „Familiäre Gesundheit im Kiez“ (FamGeKi) zur Förderung der familiären Gesundheit bei Allein-
erziehenden mittels qualitativer Interviews Wünsche, Bedarfe und Bedürfnisse von Alleinerziehenden sowie 
strukturelle Maßnahmen in den Berliner Bezirken Neukölln und Mitte untersucht (Knörnschild/Rickensdorf/Ge-
ene 2023; Pöbel u. a. 2024). Die Analyse erfolgte entlang des familiensoziologischen Konzepts „Doing Family“ 
(siehe Kapitel 7.5.1 und Kapitel 4), insbesondere mit Blick auf familiäre Praxis- und Sinngebung sowie auf Fragen 
des Displayings, also der Außendarstellung der Familien (siehe Abbildung 7-13). 
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Dabei zeigt sich eine herausragende Rolle für strukturbezogene Maßnahmen wie insbesondere Koordinierungs- 
sowie Beratungsstellen für Alleinerziehende (Berliner Modell). Von diesen gehen neben einzelnen Unterstüt-
zungsmaßnahmen wie flexibler Kinderbetreuung vor allem Ansätze zur Etablierung von Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren aus, etwa in Form von Aus- und Weiterbildung von Müttern zu sogenannten „Kiezsternen“ oder 
„Stadtteilmüttern“ sowie die Initiierung von niedrigschwelligen Angeboten in Familienzentren, die sich teils ex-
plizit, teils implizit an alleinerziehende Mütter sowie in einzelnen Modellangeboten auch an Väter richten (Pöbel 
u. a. 2024).

Abbildung 7-13: Konzept „Doing Family“ mit Abbildung von Kernaspekten 

Quelle: Pöbel u. a. (2024), eigene Darstellung 
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Im Abschlussbericht des Projekts FamGeKi (Pöbel u. a. 2024) wird vor allem Handlungsbedarf in den Bereichen 
niedrigschwelliger rechtlicher und sozialer Beratung rund um die Themen Trennung (Scheidung, Sorgerecht, Un-
terhalt, Unterhaltsvorschuss, Umgangsrecht etc.), Ausbau der flexiblen Kinderbetreuung sowie von Betreuungs-
angeboten am Abend oder Wochenende, Beratung zum Thema häusliche Gewalt und insgesamt mehr themen-
übergreifende Beratung „aus einer Hand“ abgeleitet. Die ebenfalls im Projekt im Rahmen partizipativer Organi-
sationsentwicklung durchgeführten Interviews mit Alleinerziehenden verweisen vor allem auf notwendige Unter-
stützung in der Alltagsbewältigung durch flexible Kindertagesbetreuung sowie organisierte oder initiierte Netz-
werke von Alleinerziehenden. Dabei zeigt sich das sogenannte Präventionsdilemma (Bauer 2005), gemäß dem 
insbesondere hoch belastete Familien entsprechende Inanspruchnahmen häufig vermeiden oder auch an Zugangs-
hürden scheitern. Die Interviews zeigen jedoch auch, dass nach einer Inanspruchnahme häufig eine hohe Zufrie-
denheit geäußert wird. Insbesondere bei der in Berlin zunehmend häufiger anzutreffenden Gruppe der sogenann-
ten Solo-Mütter zeigt sich zudem ein wachsendes Interesse an spezifisch benannten Angeboten wie etwa einem 
Alleinerziehenden-Frühstück in Familienzentren. 
Im Zuge des Projekts „Bestandsaufnahme von Interventionen (Modelle guter Praxis) zur Gesundheitsförderung 
und Prävention bei Alleinerziehenden“ wurden in Interviews mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen 
Verbänden diverse Bedürfnisse Alleinerziehender identifiziert (Geene/Boger 2019). Insbesondere die psychische 
Gesundheit der Alleinerziehenden stand dabei im Fokus, beeinflusst etwa durch Ausprägungen des Trennungs-
prozesses, das individuelle Selbstbild und die persönliche Lebensplanung, sei es eine bewusste oder ungewollte 
Entscheidung für das Alleinerziehen. Zusätzlich würden die Alleinerziehenden in der Öffentlichkeit oft stigmati-
siert, da der Status bisher überwiegend negativ und defizitorientiert konnotiert ist und dieser Familienform häufig 
zu wenig Anerkennung entgegengebracht wird. Ähnlich wie bei anderen Familienformen gehen auch bei Allein-
erziehenden gesundheitliche Belastungen mit strukturellen Herausforderungen einher. In den Interviews mit den 
Expertinnen und Experten haben sich vor allem Bedarfe von Alleinerziehenden im Zusammenhang mit der Tren-
nung, wie z. B. im Hinblick auf eine Mediation sowie den Umgang mit und der Rolle des Trennungselternteils, 
herauskristallisiert. Des Weiteren benötigen alleinerziehende Eltern mehr psychosoziale Unterstützung und sozi-
alen Rückhalt etwa durch soziale Kontakte, Möglichkeiten der Freizeitgestaltung oder Zeit zur Erholung. Die 
Expertinnen und Experten empfehlen den Präventionsträgern daher, die Angebote der Gesundheitsförderung und 
Prävention stärker im Sozialraum zu verankern. Außerdem haben sie sich für eine Verbesserung struktureller 
Faktoren wie z. B. der Kinderbetreuung und für einen niedrigschwelligen Zugang zu Hilfen und Förderung sowie 
für eine Entbürokratisierung von Antragsverfahren ausgesprochen (Geene/Boger 2019). 

7.5 Gesundheitsförderung  
7.5.1 Familiäre Gesundheitsförderung und Lebenslauf 
Ausgehend vom familiensoziologischen Doing-Family-Ansatz ist Familie nicht statisch, sondern eine kontinuier-
lich erbrachte Reproduktionsleistung, die durch das Alltagshandeln und die Interaktion der einzelnen Familien-
mitglieder entsteht (Cherlin 2006; Jurczyk 2020; Jurczyk/Lange/Thiessen 2014). Das Leben innerhalb einer Fa-
milie stellt einen wichtigen Schutzfaktor für die Gesundheit aller Familienmitglieder dar. Kolip und Lademann 
(2012) nennen hier erstens die soziale Unterstützung, zweitens die Hilfe im Krankheits- bzw. Pflegefall, drittens 
die Erholung und viertens den gesundheitsfördernden Lebensstil als die vier Grunddimensionen, die den gesund-
heitlichen Nutzen oder ggf. Schaden durch die Einbettung in eine Familie darstellen. In Lebenslagen mit zahlrei-
chen Belastungsfaktoren kann Familie jedoch auch zu einem zusätzlichen Belastungsfaktor werden. Familie ist 
nicht per se harmonisch, sondern als kontinuierliche Herstellungsleistung regelmäßig auch eine konflikthafte Ge-
meinschaft (Conflictual Community). Dabei ist die Herstellungsleistung, das „Doing Family“, maßgeblich davon 
abhängig, welche sozialen und ökonomischen Ressourcen (Jurczyk/Voß/Weihrich 2015) sowie Bildungsressour-
cen (Sperlich u. a. 2022) eingebracht werden können. Bei allein- und getrennt erziehenden Familien können diese 
Schutzfaktoren mitunter wesentlich geringer ausfallen oder sich sogar als zusätzliche Belastungen erweisen, so 
etwa, wenn durch Betreuungsanforderungen Überforderungen entstehen und die Alltagsbewältigung als laufender 
„Überlebenskampf“ erlebt wird. Qualitative wie auch quantitative Untersuchungen belegen, dass dies bei Allein-
erziehenden signifikant häufiger der Fall ist als bei Eltern in Paarbeziehungen (siehe Kapitel 7.1).  
Die Familiäre Gesundheitsförderung ist ein Ansatz zur Förderung von Gelingensbedingungen familiärer Praxis 
und familiärer Sinnbildung. Auf der Grundlage der Definition der World Health Organization (WHO), die Ge-
sundheit als physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden versteht (WHO 1986), ist ihr erklärtes Ziel, der 
Familie als System (Doing Family), aber auch den einzelnen Familienmitgliedern (Doing Parenting, Doing 
Motherhood/ Fatherhood) ein möglichst hohes Maß an Selbstbestimmung hinsichtlich ihres alltäglichen Handelns 
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zu ermöglichen („Wissen zum Wohlbefinden”, Kickbusch 2006). Das Konzept der Familiären Gesundheitsförde-
rung geht davon aus, dass habituell bedingte familiäre Gewohnheiten etwa die Ernährung oder andere Bereiche 
betreffend sowie implizite, d. h. unbewusste Erziehungsmuster mitunter mit gesellschaftlichen Anforderungen 
und Erwartungen im Kontrast stehen. Um den Familien etwaige Konflikte zu ersparen oder sie zumindest zu 
minimieren, fordert die Ottawa-Charta der (WHO 1986) von allen gesundheitlichen und sozialen Dienstleistern, 
anwaltschaftlich für die Interessen der Nutzer:innen, Klientinnen bzw. Klienten oder Patientinnen und Patienten 
– in diesem Fall der Familien – einzutreten (der sogenannte „Advocacy-Approach“ als erste der drei Kernstrate-
gien der Ottawa-Charta). Eine solche anwaltschaftlich ausgerichtete Perspektive auf die Nutzer:innen richtet sich
insbesondere an benachteiligte Familien mit dem Ziel, sie darin zu unterstützen, ihr „Doing Family“ vom intuiti-
ven Bauchgefühl zum expliziten Lebenskonzept (Geene u. a. 2016) weiterzuentwickeln.
Die Analyse von Lebensphasen und Lebenslagen ermöglicht die Identifikation unterschiedlicher Bedarfe und Be-
dürfnisse, denen mit entsprechenden Angeboten der präventiven und kurativen Gesundheits- und Sozialversor-
gung adressatenspezifisch („taylored“, maßgeschneidert) begegnet werden sollte (Geene/Rosenbrock 2012; Ge-
ene 2018). Im Vordergrund stehen hier Analysen, die sich an Lebensphasen orientieren, die sich insbesondere mit 
Blick auf die altersspezifischen Lebenswelten (Settings) der Kinder abgrenzen lassen (vertikale Betrachtung; 
siehe Abbildung 7-14). Dabei sind die Wirkungen von (sekundären bzw. tertiären) Sozialisationsinstitutionen wie 
Kita, Schule, Ausbildung etc. auf die primäre Sozialisation innerhalb des Systems Familie zu betrachten. Geeig-
nete Zeitpunkte für eine mögliche Unterstützung ergeben sich bei einem solchen Lebenslaufansatz vor allem an 
den zentralen Übergängen im Lebenslauf der Kinder, die sich als „Sollbruchstellen“ (Kroll 2011) für Impulsin-
terventionen anbieten und idealerweise ergänzend zu lebensweltbezogener Gesundheitsförderung zum Einsatz 
kommen.  
Aus Perspektive der Erwachsenen ergibt sich eine ergänzende Betrachtung der Übergänge (Transitionen) durch 
die Entwicklung von Betreuungskonstellationen und ihren einvernehmlichen oder auch potenziell konflikthaften 
Verlauf. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2012c) bündelt die unterschiedliche 
Bewältigung von Trennungserfahrungen in drei zeitlich versetzte Phasen (Kurz-, Mittel- oder Langfristigkeit) mit 
jeweils abnehmender Vulnerabilität bei Eltern wie auch bei Kindern, ausgehend von der Beobachtung, dass Be-
treuungskonstellationen im Laufe eines längeren zeitlichen Prozesses zunehmend als zufriedenstellend wahrge-
nommen werden (analog: Keim-Klärner u. a. 2023). 
Neben der phasenbezogenen Betrachtung gilt eine ergänzende Analyse den spezifischen Lebenslagen der Fami-
lien (horizontale Betrachtung). Von besonderer Bedeutung für Familien ist hier die soziale Lage. Besonders deut-
lich wird dies mit Blick auf das weit verbreitete Problem der Kinder- und Familienarmut. Zudem stellen elterliche 
Erkrankungen, insbesondere elterliche psychische oder Suchterkrankungen, eine hoch relevante Belastung für 
Familien dar.  
Familiäre Gesundheitsförderung ist einerseits eine Aufgabe im Gestaltungsbereich der gesetzlichen Krankenkas-
sen (gemäß § 20 SGB V), andererseits im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge auch eine staatliche Aufgabe 
(Gerlinger u. a. 2018). Der Daseinsvorsorge widmen sich zahlreiche Kommunen mit dem Konzept der kommu-
nalen Präventionsketten. Das Konzept der Präventionsketten wurde zunächst in der rheinischen Kommune Dor-
magen entwickelt und später im Rahmen des Landesprogramms „Kein Kind zurücklassen“ auf ganz Nordrhein-
Westfalen ausgeweitet (Mavroudis 2020). Mit Modifikationen, u. a. als ergänzendes Konzept zur integrierten 
kommunalen Gesundheitsförderung und -planung, ist daraus inzwischen ein bundesweites Kommunalprogramm 
mit dem Schwerpunkt auf Aktivitäten zum gesunden Aufwachsen entstanden (Gold/Lehmann 2012; Richter-
Kornweitz/Utermark 2013).  
Der Ansatz der Präventionsketten widmet sich neben der Aufgabe der Sicherung von Angebotstransparenz auch 
der Frage der Gestaltung sozialer und ökonomischer Determinanten von Gesundheit (z. B. Lebens- und Arbeits-
bedingungen), wie sie im Konzept des Regenbogenmodells von Dahlgren und Whitehead (1991) dargestellt wer-
den (siehe Abbildung 7-14). Die kommunale Aufgabe besteht darin, Gesundheitsbelastungen und -potenziale vor 
Ort zu identifizieren und sie im Sinne des WHO-Mottos „Make the healthier choice the easier choice“ (WHO 
1986) zu gestalten. Dies geschieht insbesondere über die kommunale Funktion des „Dach-Settings“ der Gesund-
heitsförderung (Quilling/Kruse 2018), d. h. erstens durch die Förderung und Koordinierung von Prävention in den 
lebensphasenspezifischen Settings rund um die Geburt bzw. Familiengründung (Unterstützung der primären So-
zialisation durch das Setting „Familienzentren“), zweitens durch Formen der außerfamiliären Betreuung und Ver-
gesellschaftung (gesundheitsförderliche Gestaltung der Lebenswelten der sekundären Sozialisation wie Kita und 
Schule) und drittens in der Phase der Verselbstständigung junger Menschen (gesundheitsförderliche Gestaltung 
der Lebenswelten der tertiären Sozialisation wie Sportvereine, Jugendzentren sowie Ausbildungsstellen). Dabei 
sind in der Familiären Gesundheitsförderung Fragen der Partizipation und Nutzer:innenorientierung von zentraler 
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Bedeutung (Geene/Lehmann 2018). Als Maßnahmen empfehlen sich neben Setting-Ansätzen in Familienzentren, 
Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen auch Impulsförderungen zu gelingenden Übergängen (Transitionen), ei-
nerseits in der Phase der Familienwerdung, im weiteren Lebensverlauf auch bei Aufnahme in die Kita, beim 
Übergang von der Kita in die Schule, beim Übergang von der Grundschule in die Sekundarschule, beim Übergang 
in eine Berufsausbildung oder in ein Studium sowie bei Übergangen im Zusammenhang mit kindlichen Verselbst-
ständigungsprozessen (Geene/Lehmann 2018).  

Abbildung 7-14: Soziale Determinanten, Lebensphasen und deren Ausgestaltung von dazugehörigen 
Lebenswelten bzw. Settings 

 
Quelle: Richter-Kornweitz/Holz/Kilian (2023) in Weiterentwicklung von Dahlgren/Whitehead (1991); eigene Darstellung 

In einer horizontalen Betrachtung Familiärer Gesundheitsförderung werden die Lebensphasen eher als Eckpunkte 
betrachtet, im Zentrum stehen hier die jeweiligen besonderen Belastungs- und Benachteiligungssituationen von 
Familien. Diese Perspektive hat eine spezifische Belastungssenkung und Ressourcenstärkung der Familien im 
Blick, wobei alle Maßnahmen einem doppelten Dilemma gegenüberstehen: Sie betreffen einerseits nur die Aus-
wirkungen und können die Ursachen der Problemlagen (z. B. Armut, Erkrankungen) nicht bearbeiten, andererseits 
wird durch die Thematisierung der problematischen Bereiche auch die Stigmatisierungsgefahr erhöht. Insofern 
ist bei Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit von Familien in belasteten Lebenslagen ein differenziertes und 
hochsensibles Vorgehen angezeigt. 
Benachteiligungen u. a. aufgrund von sozialer Lage, Herkunft oder Alter stellen Belastungsfaktoren dar und kor-
relieren mit familiären Adversionsrisiken. So können Benachteiligungen im Sinne einer Negativspirale ein nied-
riges Bildungsniveau, psychische und Suchterkrankungen, Delinquenz, elterliche Disharmonie/Trennungen, 
frühe Elternschaft, belastende Wohnverhältnisse, geringe soziale Unterstützung, chronische Belastungen und wei-
tere Risiken begründen (im Überblick: Egle u. a. 2016). Die Risikofaktoren korrelieren stark mit späteren psychi-
schen Störungen sowie kriminellem Verhalten insbesondere bei jungen Männern, wobei die internationale Stu-
dienlage auf die kumulative Wirkung von Belastungsfaktoren in der Kindheit verweist – je mehr Risikofaktoren, 
desto höher ist die Eintrittswahrscheinlichkeit (Egle u. a. 2016). 
Zu dieser Risikobetrachtung ist kritisch anzumerken, dass die Benennung dieser Risikofaktoren überwiegend de-
fizitorientiert ist. Hinzu kommt, dass Risikofaktoren den sozialen Wandel mit Blick etwa auf Individualisierung 
sowie Intergenerativität kaum abbilden können, weil sie an möglicherweise überkommenen Leitbildern traditio-
neller Kernfamilien orientiert sind. Zudem werden familiäre Prozesse nicht systemisch betrachtet und Kinder nur 
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als „Zukünftige“ (Becomings), nicht aber als „Seiende“ (Beings), die nicht nur als Opfer, sondern auch als Ak-
teure der Lebenssituation gesehen werden möchten (Kloss/Hungerland/Wihstutz 2013; Geene/Lehmann 2018). 
Hinzuweisen ist überdies darauf, dass sich etwa ein Drittel der hochbelasteten Kinder als resilient erweist, d. h., 
dass sie trotz hoher Belastungsfaktoren kaum Erkrankungen bzw. Delinquenzen entwickeln (Egle u. a. 2016). 
Ein Thema, dass die Belastungen und Risiken überlagert, ist Kinderarmut bzw. präziser formuliert Familienarmut 
(Funcke/Menne 2023). Im Lebensverlauf wirkt das Armutsrisiko an keiner Stelle so einschneidend wie in der 
Phase der Familienentstehung, denn hier treffen Einnahmeausfälle durch verringerte oder gestoppte Erwerbstä-
tigkeit etwa aufgrund von Mutterschutz und/oder Elternzeit sowie ein erhöhter Finanzbedarf durch Unkosten, die 
im Zusammenhang mit der Familiengründung entstehen, beispielsweise für den ansteigenden Wohnraumbedarf 
oder die Babyausstattung, zusammen. Ungeachtet einer Vielzahl armutsbekämpfender Maßnahmen, wie etwa die 
bereits im Jahre 1985 gegründete Stiftung „Mutter und Kind“ oder das im Jahre 1986 eingeführte Bundeserzie-
hungsgeldgesetz (BErzGG), das 2007 durch das Bundeseltern- und Elternzeitgesetz (BEEG) abgelöst wurde, ist 
die familiäre Armutsquote weiterhin hoch. Besonders problematisch ist eine Verstetigung von Familienarmut 
etwa durch elterliche Dequalifizierung.  
Familiäre Gesundheitsförderung zielt daher grundsätzlich auf eine Verhinderung oder Begrenzung von Armut ab 
– z. B. durch rechtliche, politische und moralische Anwaltschaft (Advocacy), durch Vermittlung bzw. Bereitstel-
lung günstigen Wohnraums, durch Vermittlung von Handlungswissen über Fördermöglichkeiten – sowie auf die
Reduktion von Armutsfolgen. Wichtig sind hier Erkenntnisse darüber, ob verbesserte Ressourcenallokationen
hier eine Pufferfunktion haben könnten. Ein veränderter Mitteleinsatz bezieht sich insbesondere auf finanzielle
(z. B. Kindergrundsicherung) sowie soziale Unterstützung (z. B. Patenmodelle, Community-Building, Selbsthil-
feförderung, Familien- und/oder Kindererholung oder berufliche (Re-)Integration) (Geene 2018).
Mit Blick auf Allein- und Getrennterziehende kann die Familiäre Gesundheitsförderung bei Elternkonflikten un-
terstützen, beispielsweise in Familienzentren oder durch Familienberatung sowie in spezifischen Settings von 
Alleinerziehenden (z. B. Mutter-Vater-Kind-Heime nach § 19 SGB VIII). Sie kann zudem die Rahmenbedingun-
gen verbessern, etwa durch eine Sensibilisierung für besondere elterliche Bedarfe in kinderbezogenen Settings 
mit dem praktischen Ziel einer Sicherstellung von Kita-, Hort- oder Schulbetreuungszeiten, die auch die Rand-
zeiten abdeckt. Und nicht zuletzt fördert sie die Stärkung sozialer Netzwerke für und von Alleinerziehende(n). 
Wegen des fließenden Übergangs der Familienformen, der geringen Selbstidentifikation mit der Statuspassage 
des Alleinerziehens und der Stigmatisierungsgefahr empfiehlt sich bei Unterstützungsmaßnahmen eine unspezi-
fische Ansprache mit spezieller Adressierung belasteter Familien (adressatenspezifische primäre Prävention), 
analog zum Settingansatz etwa über Sozialräume/Wohngebiete mit hohem Anteil von Alleinerziehenden und spe-
zifischen Qualitätsmerkmalen (z. B. obligatorische Einbeziehung der Kinder/parallele Kinderbetreuung) (Ku-
schick u. a. 2021). 
Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Sachverständigenkommission, die Bedarfslagen von Getrennt- und Allein-
erziehenden differenziert nach Subgruppen bzw. Typen zu identifizieren und daraus abgeleitet adressatenspezifi-
sche Angebote, auch für Nicht-Residenz-Eltern, zu entwickeln (als Aufgabe für die Forschung sowie die Präven-
tionsträger). Koordinierte kommunale Aktivitäten im Rahmen von Präventionsketten können dazu beitragen, An-
gebote zu verstärken und zu vernetzen sowie sie transparent und niedrigschwellig zugänglich zu machen. Bera-
tungs-, Unterstützungs- und Koordinierungsstellen sollten diese Aktivitäten bei Getrennt- und Alleinerziehenden 
integriert anbieten. So können sie im Sinne einer sozialen Mobilisierung für Familien wirksam werden (Advo-
cacy/Empowerment). Empfohlen wird außerdem die Einrichtung von wissenschaftlich begleiteten verhältnisprä-
ventiven Modellprojekten. 

7.5.2 Internationale Modellprojekte 
Ähnlich wie in Deutschland ist die internationale Studienlage überwiegend geprägt von einzelnen Untersuchun-
gen, die ihre Schwerpunkte auf Teilaspekte der gesundheitlichen Situation von Familien und entsprechende Maß-
nahmen legen und dabei größtenteils verhaltens- statt verhältnispräventive Ansätze berücksichtigen. Eine inter-
nationale Literaturrecherche zur Gesundheitsförderung bei Alleinerziehenden konnte nur wenige Studien identi-
fizieren, die sich explizit mit Alleinerziehenden beschäftigen (Geene/Topritz 2017). Lediglich für Kanada ließ 
sich eine umfangreichere Forschungsaktivität feststellen, die ihren Niederschlag in mehreren Publikationen fand. 
Hier untersuchten Lipman u. a. (2010) sowie Lipman und Boyle (2005) in einer randomisierten kontrollierten 
Studie ein Gruppenprogramm für alleinerziehende Mütter. Die alleinerziehenden Mütter in der Interventions-
gruppe hatten direkt nach der Intervention signifikant bessere Werte hinsichtlich ihrer Stimmung und ihrem 
Selbstwertgefühl als diejenigen der Kontrollgruppe. Dieser Effekt war allerdings zum letzten Messzeitpunkt nach 
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sechs Monaten nicht mehr nachzuweisen. Hinsichtlich der sozialen Unterstützung und der Kindererziehung zeig-
ten sich zu keinem Zeitpunkt Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe. Die Ergebnisse legen 
den Schluss nahe, dass zeitlich begrenzte, gruppenbasierte Programme die Lebensqualität von alleinerziehenden 
Müttern nicht auf längere Sicht verbessern. Daraus folgern die Autorinnen und Autoren der Studie, dass es inten-
siverer kostenfreier Programme und verbesserter finanzieller Unterstützung bedürfe, um eine langfristige Verbes-
serung zu erzielen. Außerdem verweisen sie darauf, dass Anbieter von Programmen für Alleinerziehende ein 
komplexes Gefüge aus gesundheitlichen und sozialen Problemen adressieren müssen. 
Die in Kanada breit geführte Diskussion zu den Ergebnissen der Lipman-Gruppe wurde u. a. in einem Sonderheft 
des Journals der Canadian Medical Association aufgegriffen. Hier stellt Avison (1997) in seinem Herausgeber-
kommentar heraus, dass Alleinerziehende zwar häufiger von affektiven Störungen und Armut betroffen seien und 
häufiger psychologische oder psychiatrische Hilfe benötigten, die höhere psychische Belastung jedoch näher da-
mit zusammenhänge, dass diese Gruppe einer größeren Anzahl von Stressoren ausgesetzt sei und weniger mit 
ihrer persönlichen Vulnerabilität für Stress. Dabei seien die Belastungen von Alleinerziehenden größer, aber nicht 
grundsätzlich anders. Avison (1997) plädiert dafür, Interventionsprogramme, die die Bedürfnisse von allen be-
nachteiligten Familien adressieren, gegenüber solchen zu präferieren, die nur auf spezifische Familientypen ab-
zielen. Dies erscheine auch aus der Lebenslaufperspektive sinnvoller, da sich Familienformen bzw. die elterliche 
Betreuungsaufteilung über die Zeit hinweg wandelten und eine klare Abgrenzung oftmals schwierig sei. Kommu-
nale primäre Präventionsprogramme könnten vielmehr durch die Verbesserung von sozialen und ökonomischen 
Bedingungen die Gesundheit und das Wohlbefinden von allen Familien verbessern. 
Auch Metaanalysen, über die Geene und Topritz (2017) berichten, verweisen darauf, dass die Probleme, denen 
alleinerziehende Eltern begegnen, sich nicht substanziell von denen anderer Familien unterscheiden. Sie sind im 
Durchschnitt allerdings umfangreicher in Anzahl und Ausmaß (McLanahan/Sandefur 1994; Avison 1997; 
Markle-Reid u. a. 2002; Hancioglu 2015). Daraus wird abgeleitet, dass Interventionsprogramme der Familiären 
Gesundheitsförderung, die den gesamten sozialen Kontext adressieren, in dem Familien leben, solchen vorzuzie-
hen sind, die nur den Bedürfnissen bestimmter Familienformen entsprechen. Solche Programme können die Ex-
position gegenüber Stressoren reduzieren und das Wohlbefinden verbessern, indem sie eine Veränderung der so-
zialen und wirtschaftlichen Bedingungen bewirken. Sie tragen dem Umstand Rechnung, dass das körperliche, 
soziale und emotionale Wohlbefinden zu einem bedeutenden Ausmaß durch die Erfahrungen zu Hause, in der 
Schule und in der Kommune beeinflusst wird (Avison 1997).  
Der Befund, dass bezüglich der Handlungsfelder Ernährung, Bewegung und Sucht für die Gruppe der Alleiner-
ziehenden, mit Ausnahme der Studie von Nardi (1997), keine spezifischen Studien gefunden wurden, spricht 
ebenfalls dafür, dass weniger spezifische Bedürfnisse vorliegen. Er verweist darauf, dass die Problemlagen von 
Alleinerziehenden insgesamt zu übermächtig seien, um einzelne Determinanten wie Ernährungs- oder Bewe-
gungsverhalten zu adressieren. Dies deckt sich mit Erkenntnissen zum sogenannten Präventionsdilemma (Bauer 
2005), demzufolge gerade den sozial Belasteten häufig die notwendigen Ressourcen fehlen, um Präventionsmaß-
nahmen wahrzunehmen und zunächst Ansätze der unspezifischen Ressourcenstärkung notwendig sind, um über-
haupt eine spätere Inanspruchnahme präventiver Leistungen möglich zu machen. Analoge Erkenntnisse bestehen 
auch im Bereich der Arbeitsmarktintegration (siehe Kapitel 5). Insofern erscheinen Programme, die alle Fami-
lientypen im Sinne einer familiären Gesundheitsförderung adressieren, die Bedarfslagen von Alleinerziehenden 
stärker bedienen zu können, falls sie die besondere Belastungslage von Alleinerziehenden berücksichtigen, ohne 
sie als solche zu stigmatisieren. 
In einen daran anknüpfenden internationalen Studienüberblick (Kuschick u. a. 2022) konnten 27 Studien einge-
schlossen werden, die insgesamt 22 Interventionsprogramme evaluiert hatten. Auch hier bestätigt sich, dass die 
Studienlage weitgehend verhaltenspräventiv geprägt ist, bei insgesamt schwacher, heterogener Evidenzlage. Es 
zeigen sich lediglich eingeschränkte Wirksamkeitsnachweise von Workshop-Formaten, Bildungsangeboten und 
Kompetenztrainings mit dem Ziel der psychosozialen Ressourcenstärkung bei Alleinerziehenden und ihren Kin-
dern. Als einziges Beispiel für eine erfolgreiche Kombination aus Verhaltens- und Verhältnisprävention wird das 
„Flying Solo“-Programm aus den USA (Carpenter u. a. 2018) genannt. Hier bewirkte die Verbindung eines Sti-
pendienprogramms für alleinerziehende Studierende mit einem Life-Coaching- und Vernetzungsangebot eine sig-
nifikante Verbesserung des Studienerfolgs, gemessen an den erzielten Noten, den erworbenen Credit Points und 
der Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Studienabschlusses bei den Teilnehmenden.  
Dass eine Änderung der Verhältnisse auch Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Betroffenen haben 
kann, zeigt eine Studie von (Katikireddi u. a. 2018), wobei hier allerdings negative Effekte der Intervention bei 
den Alleinerziehenden berichtet werden. In der „Welfare-to-work“-Intervention wurde der Zugang zu finanziellen 
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Hilfeleistungen mit der Verpflichtung verbunden, verstärkte Bemühungen um eine Arbeitsaufnahme nachzuwei-
sen, was bei den Alleinerziehenden zusätzlichen Stress verursachte und sich in einer messbaren Verschlechterung 
der psychischen Gesundheit äußerte (Katikireddi u. a. 2018). Kuschick u. a. (2022) schlussfolgern, dass eine ver-
hältnispräventive Ausrichtung notwendig sei, die insbesondere auf finanzielle Absicherung, Verbesserung der 
Wohnsituation sowie Beschäftigungsförderung abzielen solle. 
Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Sachverständigenkommission, eine Ausrichtung von Förderprogrammen 
nach Familienformen zu prüfen. Mit Blick auf Erfahrungen aus anderen Ländern wird zudem empfohlen, in 
Deutschland ein umfassendes Modellprojekt zur Verhältnisprävention bei Allein- und Getrennterziehenden mit 
wissenschaftlicher Begleitung aufzulegen. 

7.5.3 Nationale Modellprojekte 
Eine Sichtung von bestehenden Gesundheitsförderungs- und Präventionsansätzen für Alleinerziehende und ihre 
Kinder in Deutschland, die im Rahmen der Bestandsaufnahme von Interventionen (Modelle guter Praxis) zur 
Gesundheitsförderung und Prävention bei Alleinerziehenden für die Nationale Präventionskonferenz (NPK) iden-
tifiziert worden sind (Geene/Boger 2019), zeigt ebenfalls ein heterogenes Feld. Hintergrund der Expertise war der 
durch das Präventionsgesetz im Jahr 2015 geänderte § 20 Absatz 1 SGB V, der die Krankenkassen seit dem Jahr 
2016 zur Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten mit dem Ziel einer „Verminderung sozial bedingter 
sowie geschlechtsbezogener Ungleichheit von Gesundheitschancen“ verpflichtet. Alleinerziehende gelten hier als 
eine der vulnerablen Gruppen, die im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten nach 
§ 20a SGB V adressiert werden sollen (NPK 2018, 2023).
Zwar konnten insgesamt 61 evaluierte und als Good Practice klassifizierte Projekte identifiziert werden; von die-
sen widmen sich jedoch nur 17 explizit Ansätzen der Gesundheitsförderung bei Alleinerziehenden – die anderen 
nehmen eher für sich in Anspruch, dass ihre Aktivitäten auch Alleinerziehenden und ihren Kindern nutzen, ohne 
spezifisch auf deren Bedarfe und Bedürfnisse einzugehen. Die Auswertung der 17 Projekte zeigt, dass sich diese 
vorrangig auf psychosoziale Ressourcenstärkung durch individuell (z. B. Bindungstraining, Elternkonfliktbera-
tung) oder kollektiv (z. B. Gruppenbildung, Selbsthilfeförderung) ausgerichtete Maßnahmen fokussieren. Sie gibt 
einen Einblick in die bisherige, in der Fläche noch eher rudimentäre und insgesamt noch recht unsystematische 
Angebotslandschaft mit zahlreichen Insellösungen.  
Die Bestandsaufnahme konnte aber auch aufzeigen, dass es – ungeachtet einer auch hier eher schwachen Evi-
denzlage – Potenzial für eine Verstärkung der Gesundheitsförderung bei Alleinerziehenden gibt. In Tabelle 7-4 
sind diejenigen der 17 identifizierten Modellprojekte aufgeführt, die überregional angeboten werden und mithin 
das Potenzial haben, flächendeckend ausgerollt zu werden. 

Tabelle 7-4: Bestandsaufnahme von „Modellen guter Praxis“ zur Gesundheitsförderung und 
Prävention bei Alleinerziehenden 

Modelle Adressatengruppe Ziel Evaluation 

„wellcome“ Familien, die in der ersten Zeit nach 
der Geburt Unterstützung brauchen 
oder besonders belastet sind 

Präventiver Charakter, 
niedrigschwellig 

Positive Evaluation, zahlreiche 
Preise erhalten 

Wir2 Bindungstraining 
für Alleinerziehende 

Alle Alleinerziehenden (Mütter und 
Väter) mit Kindern im Alter 
zwischen 3 und 10 Jahren 

Prävention elterlicher Depressionen, 
Förderung der Mutter- oder Vater-
Kind-Interaktion 

signifikante Verbesserungen im 
Hinblick auf depressive Symptome, 
die allgemeine psychische 
Belastung, die psychogene 
Beeinträchtigung und Teilaspekte 
der emotionalen Kompetenz 
(Akzeptanz eigener Emotionen); 
Kinder wiesen nach der Intervention 
ein positiveres Selbstkonzept auf 
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Modelle Adressatengruppe Ziel Evaluation 

Eltern-AG Familien in besonders belastenden 
Lebenslagen mit Kindern im 
Vorschulalter 

Verstetigung und Selbstorganisation 
der beteiligten Eltern; erfolgreiche 
Gestaltung des Erziehungs- und 
Familienalltags über gegenseitige 
Hilfe/ Selbstorganisation; über die 
Arbeit mit den Eltern Förderung der 
emotionalen, sozialen und 
kognitiven Kompetenzen der 
Kinder, Verbesserung der 
familiären Beziehungen, Stärkung 
der Kooperationsfähigkeit mit 
vorhandenen 
Unterstützungsangeboten, 
Vernetzung der Eltern in 
Nachbarschaft und Sozialraum 

nachhaltiges Programm; emotionale 
Entwicklung der Kinder 
teilnehmender Eltern hat sich im 
Vergleich zur Kontrollgruppe 
hochsignifikant verbessert 

Opstapje Kleinkinder ab 18 Monaten und 
deren Eltern in bildungsfernen und 
sozial benachteiligten Familien 
ohne Migrationshintergrund und in 
Familien mit 
Migrationshintergrund, die andere 
Angebote der Familienbildung und 
Erziehungshilfe nicht in Anspruch 
nehmen und für die es in der 
aktuellen Lebenssituation schwierig 
ist, auf die Bedürfnisse ihrer Kinder 
angemessen einzugehen 

Empowerment; Nutzen und 
Erweitern der vorhandenen 
Kompetenzen und Ressourcen der 
Familien; Aufbau eines sozialen 
Netzwerks für die teilnehmenden 
Familien, Vermittlung von Wissen 
über Entwicklung und Erziehung 

positive Evaluation im Hinblick auf 
kindliche Entwicklung; nach Ende 
der Intervention weiterführende 
Förderung der Familien notwendig, 
um die erreichten Kompetenzen 
langfristig zu sichern 

Quelle: Geene/Boger (2019); eigene Darstellung  

Im Rahmen von Modellprojekten verschiedener Krankenkassen werden einzelne der oben aufgeführten Maßnah-
men sowie regionalspezifische Förderungen zum Strukturaufbau etwa in Berlin inzwischen gefördert (Knörn-
schild/Rickensdorf/Geene 2023) siehe auch die im Jahr 2022 in den zwölf Berliner Bezirken eingeführten Koor-
dinierungs- und Beratungsstellen für Alleinerziehende). Eine Regelförderung findet jedoch bislang nicht statt, 
sodass sich die Gesundheitsförderung bei Alleinerziehenden auch heute – gut neun Jahre nach Einführung des 
Präventionsgesetzes im Jahr 2015 – noch als Entwicklungsfeld darstellt, das eine stärkere Beachtung erfordert. 
Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Sachverständigenkommission weitere Unterstützungsprojekte für Alleiner-
ziehende, wobei ergänzend auch getrennt erziehende und Nicht-Residenz-Eltern berücksichtigt werden sollten. 
Bemängelt wird insgesamt das Fehlen einer koordinierten Praxis. Hier können die Aktivitäten im Land Berlin mit 
öffentlich finanzierten Koordinierungs- und Beratungsstellen für Alleinerziehende und begleitende kassenfinan-
zierte Modellprojekte der Gesundheitsförderung beispielgebend sein. 

7.6 Schlussfolgerungen und Empfehlungen  
Gesundheit und Wohlbefinden von Alleinerziehenden und ihren Kindern sind in Deutschland, wie auch interna-
tional, deutlich häufiger beeinträchtigt als von Eltern und Kindern, die in Paarhaushalten leben. Dies gilt auch für 
die bislang wenig beachtete Gruppe der Nicht-Residenz-Eltern, die nicht mit ihren Kindern zusammen in einem 
Haushalt leben. Um den Belastungen entgegenzuwirken, gilt Gesundheitsförderung in Kombination mit präven-
tiven Maßnahmen als wichtige Strategie. Diese Gestaltungsaufgabe wurde durch das Präventionsgesetz im Jahr 
2015 an die Nationale Präventionskonferenz (NPK) übertragen, einen Zusammenschluss der für Gesundheit, 
Rente, Unfallverhütung und Pflege zuständigen Sozialversicherungsträger. Insbesondere die gesetzlichen, aber 
auch die privaten Krankenkassen haben hier gemäß § 20a SGB V den Auftrag zur gesundheitsförderlichen Ge-
staltung der Lebenswelten (Settings) der Betroffenen, flankiert durch kommunale Zuständigkeiten der Daseins-
vorsorge.  
Gesundheitsförderung zielt darauf ab, Menschen mehr Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen, 
indem Lebensverhältnisse gesundheitsförderlich gestaltet werden – über eine gesundheitsfördernde Gesamtpoli-
tik, gesunde Lebenswelten, die Förderung von Gemeinschaftsaktionen und Gesundheitskompetenz sowie über 
Gesundheitsdienste, die sich als Anwälte und Fürsprecher insbesondere sozial belasteter Bevölkerungsgruppen 
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verstehen und Vernetzung ebenso wie Kompetenzentwicklung fördern – entsprechend dem Konzept der Ottawa-
Charta der Weltgesundheitsorganisation (WHO 1986). 
Die Priorisierung von sozialen und geschlechtsbezogenen Ungleichheiten in § 20 SGB V ist grundlegend für das 
Anliegen, die Gesundheit von Alleinerziehenden und ihren Familien zu fördern, so, wie es in den entsprechenden 
Bundesrahmenempfehlungen der (NPK 2018) ausgewiesen ist. Praktisch ist dies jedoch noch wenig unterlegt, 
auch weil Gesundheitsförderung und Prävention bei Alleinerziehenden eine hochkomplexe Aufgabe sind.  
Wegen des fließenden Übergangs der Familienformen, der geringen Selbstidentifikation mit der Statuspassage 
des Alleinerziehens, der Stigmatisierungsgefahr und im Sinne einer stärkeren Nutzer:innenorientierung empfiehlt 
es sich, dass das Konzept der Familiären Gesundheitsförderung als Unterstützung für Alleinerziehende als Quer-
schnittaufgabe bei den entsprechenden Einrichtungen eingebettet ist. Empfohlen wird hier eine unspezifische An-
sprache mit spezieller Adressierung der belasteten Familien (adressatenspezifische primäre Prävention), z. B. über 
Sozialräume bzw. Wohngebiete mit einem hohen Anteil von Alleinerziehenden und spezifischen Qualitätsmerk-
malen (z. B. durch eine obligatorische Einbeziehung der Kinder bzw. eine parallele Kinderbetreuung). Zugleich 
gibt es einen zunehmenden Bedarf an Angeboten, die sich explizit an Alleinerziehende wenden, dem entsprochen 
werden sollte. Darüber hinaus sollte der Blick auf die Gesundheit und das Wohlergehen von Eltern gelenkt wer-
den, die nicht zusammen mit ihren Kindern im Haushalt leben (Nicht-Residenz-Eltern). 
Primäres Ziel einer Familiären Gesundheitsförderung ist die Verhinderung bzw. Begrenzung von Armut, z. B. 
durch rechtliche, politische und moralische Anwaltschaft, durch Vermittlung bzw. Bereitstellung günstigen 
Wohnraums, durch Vermittlung von Handlungswissen über Fördermöglichkeiten sowie die Reduktion von Ar-
mutsfolgen. Wichtig sind hier Erkenntnisse, wie eine verbesserte Verteilung der Ressourcen die negativen Folgen 
von Armut abpuffern kann – insbesondere in finanzieller Hinsicht (z. B. durch Kindergrundsicherung) oder mit 
Blick auf soziale Unterstützungsmaßnahmen (z. B. durch Patenmodelle, Community-Building, Selbsthilfeförde-
rung, Familien- und/oder Kindererholung oder berufliche (Re-) Integration).  
Bei Allein- und Getrennterziehenden sollte eine Familiäre Gesundheitsförderung insbesondere darauf ausgerich-
tet sein, bei elterlichen Konflikten zu unterstützen (z. B. in Familienzentren, durch Familienberatung) oder flan-
kierende Entlastungsangebote anzubieten (z. B. Kinderbetreuung, Ferienangebote, Kuren). Sie sollte zudem die 
besonderen Bedarfe von Alleinerziehenden berücksichtigen (z. B. durch gemeinsame Wohnformen für Müt-
ter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII). Die Familiäre Gesundheitsförderung zielt darauf ab, die Rahmenbe-
dingungen zu verbessern (z. B. durch eine Sensibilisierung in kinderbezogenen Settings für die besonderen Be-
darfe von Alleinerziehendenfamilien mit dem Ziel, Kita-, Hort- oder Schulbetreuungszeiten auch in Randzeiten 
zu gewährleisten), die Getrennt- und Alleinerziehenden auch psychosozial zu entlasten (z. B. durch Kuren) und 
entsprechende soziale Netzwerke aufzubauen und zu fördern. 
Koordinierte kommunale Aktivitäten im Rahmen von Präventionsketten können dazu beitragen, Angebote zu 
verstärken und zu vernetzen, sie transparent und niedrigschwellig zugänglich zu machen. Gemeinsam mit Job-
centern oder Familienzentren entwickelte Modellprojekte oder -programme wären auf- und auszubauen. Um prak-
tisch wirksam zu werden, sollten die gesundheitsförderlichen und präventiven Maßnahmen über alle Ebenen hin-
weg koordiniert werden – bundesweit im Rahmen der Nationalen Präventionskonferenz, in den Bundesländern 
als Teil der Landesrahmenvereinbarung und vor Ort in der kommunalen Gesundheitsförderung. Einzelne kom-
munale Aktivitäten, insbesondere innovative Angebote wie die Präventionsketten in Nordrhein-Westfalen, Bera-
tungs- und Koordinierungsstellen bei Alleinerziehenden in Berlin oder flächendeckende Unterstützungsangebote 
wie das Netzwerk „Gesunde Kinder“ in Brandenburg, sollten anderen Kommunen als Best-Practice-Beispiele 
dienen und sowohl landes- als auch bundesweit aufgegriffen werden. 
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8 Handlungsempfehlungen  
8.1 Grundsätze einer zukunftsorientierten Familienpolitik 
Kapitel 1 dieses Berichts beginnt mit einem historischen Rückblick. Darin wird im Einklang mit den Erkenntnis-
sen der vergleichenden und historisch arbeitenden Sozialpolitikforschung darauf verwiesen, dass sich das sozial-
politische Regelwerk in Deutschland über Jahrzehnte hinweg am ehelichen Alleinverdienenden- bzw. Haupt- und 
Zuverdienenden-Modell orientiert hat. Andere Familienformen, darunter auch allein- und getrennt erziehende 
Familien, waren und sind strukturell benachteiligt und spezifischen ökonomischen Risiken ausgesetzt. Die struk-
turelle Rücksichtslosigkeit gegenüber alternativen Familienformen und die Bevorteilung ehelicher Familienfor-
men zeigt sich nicht nur in der monetären Förderung der Ehe im Steuersystem, sondern durchzieht auch andere 
gesellschaftliche Bereiche. Der Arbeitsmarkt war und ist gegenüber den Bedürfnissen von Sorgetragenden im 
Allgemeinen und von alleinerziehenden Eltern im Speziellen strukturell indifferent. Er fußt implizit auf der An-
nahme, dass Arbeitnehmende dem Arbeitsmarkt uneingeschränkt zur Verfügung stehen bzw. Sorgeverpflichtun-
gen Privatsache sind und um den Job herum organisiert oder von Dritten übernommen werden.  
Wichtige Reformvorhaben – wie vor allem der Ausbau der Betreuungsinfrastruktur, das Recht auf einen Kinder-
betreuungsplatz und die Einführung des einkommensabhängigen Elterngeldes mit seinen Partnermonaten – sind 
in den letzten Jahren umgesetzt worden. Diese Vorhaben, die einen durchgreifenden Umbauprozess in Gang ge-
setzt haben, waren keine speziell auf Alleinerziehende fokussierten Maßnahmen. Aber indem sie die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf unterstützen, fördern sie die ökonomische Eigenständigkeit von Frauen, stellen die 
Weichen für mehr familienbezogenes Engagement der Väter und ein familienformunabhängiges Wohlergehen. 
Obwohl damit die strukturelle Benachteiligung von Familien reduziert wurde, ist es allerdings weiterhin schwie-
rig, eine Vollzeiterwerbstätigkeit mit Sorgeverpflichtungen zu vereinbaren. Dies ist ein Problem, das sich in den 
letzten Jahren durch den Fachkräftemangel und die damit verbundenen Verkürzungen der Öffnungszeiten in Be-
treuungseinrichtungen in einigen Regionen Deutschlands eher verschärft als verbessert hat. Inflexible Arbeits-
marktstrukturen, zeitliche Inkompatibilität von Erwerbsarbeit und öffentlichen familienbezogenen Infrastrukturen 
sowie ein unzureichendes Betreuungsplatzangebot stehen einer ökonomischen Eigenständigkeit von Eltern (in 
erster Linie Müttern, aber zunehmend auch allein- und getrennt erziehenden Vätern) weiterhin vielfach entgegen. 
Die prekäre ökonomische Situation vieler Allein- und Getrennterziehender und ihrer Kinder macht deutlich, dass 
der Arbeitsmarkt weiterhin von traditionellen Familienmodellen mit klassischer Arbeitsteilung ausgeht. Eine zu-
kunftsorientierte Familienpolitik, welche strukturelle Rücksichtslosigkeiten beseitigen will, verlangt nicht nur da-
nach, familienpolitische Leistungen umzugestalten, sondern auch eine familiengerechte Arbeitswelt zu fördern. 
Strukturelle Rücksichtslosigkeit bezieht sich nicht nur auf alleinerziehende Eltern, sondern auch auf jene Eltern, 
die nach Trennung und Scheidung von ihren Kindern räumlich getrennt leben. In der weiten Mehrzahl der Fälle 
sind dies Väter. Aufgrund von unterschiedlichen rechtlichen und normativen Barrieren war und ist es für sie nach 
Trennung und Scheidung schwierig, im Leben ihrer Kinder präsent zu bleiben und sich auf Augenhöhe an der 
Betreuung und Erziehung ihrer Kinder zu beteiligen. Die Rechte von Trennungsvätern sind in der jüngsten Ver-
gangenheit gestärkt worden. Teilweise waren es dabei externe Anstöße, die eine Neuregelung auf den Weg ge-
bracht haben wie beispielsweise die Verbesserung des Sorge- und Umgangsrechts für nichteheliche Väter, die 
durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) angestoßen wurden. Prinzipiell wächst in 
Deutschland der Anteil geteilter Betreuung kontinuierlich. Im Vergleich zu anderen Ländern wie Frankreich, 
Schweden oder Belgien bleibt Deutschland in dieser Entwicklung jedoch weit zurück. Deutschland zeichnet sich 
zudem durch hohe Abbruchraten bei Vater-Kind-Kontakten nach Trennung aus, und es wird häufig kein Kindes-
unterhalt oder weniger als der Mindestunterhalt vom barunterhaltspflichtigen Elternteil gezahlt. Es sollte ein drin-
gendes familienpolitisches Ziel sein, die hohe Kontaktabbruchrate deutlich zu reduzieren, was sich auch positiv 
auf Unterhaltszahlungen auswirken kann. Abgesehen von Fällen häuslicher Gewalt haben Kontaktabbruch und 
fehlender Eltern-Kind-Kontakt zumeist vielfältige negative Konsequenzen. Für Kinder bedeutet er, dass sie von 
den Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten des entsprechenden Elternteils nicht vollumfänglich profitieren 
können. Für Nicht-Residenz-Eltern bedeutet er, dass sie im Leben ihrer Kinder nicht präsent bleiben und an der 
Entwicklung ihrer Kinder in keinem relevanten Umfang teilhaben können. Für die Residenz-Elternteile bedeutet 
er, dass sie mit Betreuungs- und Erziehungspflichten allein gelassen werden. Gemeinsame Elternverantwortung 
zu unterstützen beinhaltet, die egalitäre Aufteilung der Betreuungs-, Sorge- und Erziehungsarbeit in bestehenden 
Partnerschaften zu fördern, aber auch die Barrieren zu beseitigen, damit beide Eltern nach Trennung und Schei-
dung diese weiterhin gemeinsam tragen können. Gemeinsame Sorge- und Erziehungsverantwortung zu fördern, 
ist dabei nicht nur ein zentrales und eigenständiges familienpolitisches Ziel. Indem die Sorge- und Erziehungs-
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verantwortung von Vätern gestärkt wird, kann sie auch maßgeblich die ökonomische Eigenständigkeit von Müt-
tern unterstützen. Damit sind die Förderung von ökonomischer Eigenständigkeit und gemeinsamer elterlicher 
Elternverantwortung komplementäre Ziele einer zukunftsorientieren Familienpolitik. 
Vor diesem Hintergrund hat die Sachverständigenkommission in diesem Bericht die Förderung der ökonomischen 
Eigenständigkeit und der gemeinsamen Elternverantwortung als zentrale Ziele einer zukunftsorientierten und 
nachhaltigen Familienpolitik identifiziert (siehe Abbildung 1-1 in Kapitel 1). Diese Ziele müssen jedoch behut-
sam anvisiert werden, indem Vulnerabilitäten beachtet werden und der Vielfalt der Familienformen Rechnung 
getragen wird. Die auf vielfältigen Ebenen existierende strukturelle Rücksichtslosigkeit gegenüber alternativen 
Familienformen, besonders aber gegenüber allein- und getrennt erziehenden Eltern, muss weiter abgebaut werden. 
Eine Familienpolitik, die ökonomische Eigenständigkeit fördern und gemeinsame Elternverantwortung stärken 
will, braucht ein austariertes Regelwerk und muss Reformen auf den Weg bringen, die sich an bestehenden Rea-
litäten orientieren und angemessene Übergangsfristen und Vertrauensschutz vorsehen. Dazu gehört auch, dass 
Akteure von Regeländerungen nicht überrascht werden dürfen, sondern dass die Leitmotive und daraus folgende 
Veränderungen transparent kommuniziert werden.  

8.2 Ökonomische Eigenständigkeit stärken 
8.2.1 Ausbau der Kinderbetreuung quantitativ und qualitativ weiter voranbringen und Ver-

einbarkeit fördern 
Eine ausreichende, verlässliche, qualitativ hochwertige und bedarfsorientierte Betreuungsinfrastruktur ist einer 
der wesentlichen Stützpfeiler einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Familienpolitik, die Kinder fördert und 
es Eltern (und dabei vor allem Müttern) ermöglicht, erwerbstätig zu sein und ökonomische Eigenständigkeit mit 
einem existenzsichernden Einkommen zu erzielen. Die Forderungen nach einer Stärkung ökonomischer Eigen-
ständigkeit sind ohne die politische Gewährleistung einer umfassenden Betreuungsinfrastruktur gehaltlos und 
kaum umsetzbar. Mit dem im Jahr 2005 in Kraft getretenen Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) und dem 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren seit dem Jahr 2013 sind wichtige Impulse 
für einen Ausbau der institutionellen Kinderbetreuung gesetzt worden. Umso bedauerlicher ist es, dass nach einer 
positiven Entwicklung, die vor etwa zwei Jahrzehnten begonnen hat, die jüngste Vergangenheit durch Krisen, 
Stagnation und Rückschritte beim Betreuungsangebot geprägt war. Während der COVID-19-Pandemie und den 
damit verbundenen Schließungen der Betreuungsinfrastruktur waren Eltern – und hier vor allem Alleinerziehende 
– großer Verunsicherung ausgesetzt. Nach der Pandemie hat der sich verschärfende Fachkräftemangel dazu ge-
führt, dass Betreuungsplätze wegfallen oder nicht angeboten werden, dass Einrichtungen häufig Öffnungszeiten
verkürzen und Eltern vermehrt von plötzlichen Schließungen auf Grund der angespannten Personallage betroffen
sind.
Da die Verfügbarkeit von Kinderbetreuung eine langfristige und auch präventive Wirkung zur Sicherung der 
Erwerbstätigkeit und Reduktion von Armutsrisiken entfaltet, empfiehlt die Kommission, für alle Eltern mit Kin-
dern ab dem Alter von einem Jahr bis zum Ende der Grundschule einen Rechtsanspruch auf acht Stunden institu-
tioneller Betreuung in einer Kindertageseinrichtung, Tagespflege oder Ganztagsschule an allen fünf Werktagen 
einzuführen. Durch einen derartigen Rechtsanspruch kann gewährleistet werden, dass Bund, Länder und Kom-
munen in die Verantwortung genommen werden, größere Anstrengungen zu unternehmen, um Problemen wie 
dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Eltern und Betreuungseinrichtungen dürfen nicht, wie dies derzeit der 
Fall ist, allein gelassen und damit gezwungen werden, Ad-hoc-Lösungen zu finden. Die Sachverständigenkom-
mission empfiehlt zudem mit Nachdruck, Konzepte zur Ausweitung der Verfügbarkeit von Kinderbetreuungs-
plätzen und Schulkindbetreuung für flexible Bedarfe der Eltern zu Randzeiten und am Wochenende zu entwickeln 
und die dafür notwendigen Ressourcen auf der Ebene des Bundes, der Länder und der Kommunen bereitzustellen. 
Wichtig ist, dass ein quantitativer Ausbau nicht zu Lasten der Betreuungsqualität gehen darf. Dem Fachkräfte-
mangel in diesem Bereich kann durch verbesserte Arbeitsbedingungen und eine bessere Vergütung der pädago-
gischen Fachkräfte und die Etablierung attraktiver Ausbildungs- und Studiengänge für erzieherische Berufe ent-
gegengetreten werden. Da die Verbesserung der Personalausstattung zentral für gute Arbeitsbedingungen und 
eine hohe Interaktionsqualität zwischen Kindern und Fachkräften ist und vor dem Hintergrund des Fachkräfte-
mangels verstärkter Aufmerksamkeit bedarf, empfiehlt die Kommission, die mit dem ab dem Jahr 2023 geltenden 
Kita-Qualitätsgesetz (KiQuTG) angestoßenen Investitionen mit dem Schwerpunkt Personalausstattung kontinu-
ierlich fortzusetzen, bis bundesweite Mindeststandards erreicht sind. Es ist zudem zu hoffen, dass durch die Auf-
nahme der erzieherischen Berufe in die Liste der Mangelberufe, die eine Blaue Karte EU erhalten können, im 
Rahmen der Änderungen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes (FachKrEG), die seit November 2023 eingeführt 
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werden, ausländische Fachkräfte aus dem Erziehungsbereich einfacher nach Deutschland einwandern und in Kin-
dertageseinrichtungen tätig werden können. Inwiefern ausländische Fachkräfte, ähnlich wie im Altenpflegebe-
reich, durch gezielte Programme und Anpassungslehrgänge rekrutiert werden können, sollte in Modellprojekten 
geprüft werden. Zur Erhöhung der Transparenz und Effizienz des Platzvergabeverfahrens empfiehlt die Sachver-
ständigenkommission zudem, eine Berichtspflicht der Träger hinsichtlich der Vergabekriterien einzuführen sowie 
deren Umsetzung durch geeignete, zentral verwaltete Zuteilungssysteme auf kommunaler Ebene nachvollziehbar 
zu gewährleisten. In Regionen mit einem hohen ungedeckten Bedarf an Betreuungsplätzen sollte der besondere 
Bedarf von Alleinerziehenden als eigenständiges Kriterium zusätzlich zu anderen Faktoren wie Erwerbstätigkeit 
und Alter des Kindes berücksichtigt werden, um die Bedeutung frühkindlicher Bildungs- und Betreuungsangebote 
für diese Gruppe adäquat zu berücksichtigen.  
Neben dem quantitativen und qualitativen Ausbau der Kinderbetreuung können auch haushaltsnahe Dienstleis-
tungen einen gewissen Teil zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen. Deutschland zeichnet 
sich im internationalen Vergleich dadurch aus, dass haushaltsnahe Dienstleistungen vergleichsweise selten in An-
spruch genommen werden. Trotz steuerlicher Absetzbarkeit und Anstellungsmöglichkeiten von Haushaltshilfen 
im Rahmen von Minijobs findet ein Großteil der bezahlten Arbeit im Haushalt unangemeldet, also „schwarz“ 
statt. Befragungsdaten weisen darauf hin, dass gerade Alleinerziehende sich mehr Unterstützung durch Hilfe im 
Haushalt und in der Kinderbetreuung zu Randzeiten und am Wochenende wünschen. Die Einführung eines Gut-
scheinmodells für haushaltsnahe Dienstleistungen wurde in den letzten beiden Koalitionsverträgen (CDU/ CSU/ 
SPD 2018; SPD/ Bündnis 90/Die Grünen/ FDP 2021) anvisiert – bislang jedoch ohne konkrete Ausgestaltung. 
Die Kommission empfiehlt die Einführung eines Gutscheinmodells für haushaltsnahe Dienstleistungen für Haus-
halte mit besonderen Unterstützungsbedarfen in der Haushaltsführung oder in flexibler Kinderbetreuung zu Zeiten 
außerhalb der Kindertagesbetreuungsangebote. Zu den Zielgruppen zählen vor allem alleinerziehende Eltern von 
Kindern mit Beeinträchtigungen oder gesundheitlich stark belastete Alleinerziehende. Die staatliche Förderung 
über subventionierte Gutscheine sollte mit der Auflage verbunden werden, dass Dienstleistungsgutscheine aus-
schließlich bei zertifizierten Dienstleistern eingelöst werden können.  

8.2.2 Familiengerechtigkeit in der Arbeitswelt sowie im Arbeits- und Sozialrecht stärken und 
rigide Arbeitszeitmuster aufbrechen 

Karrieren im Berufsleben und persönliche Entwicklungen im Familienleben sind pfadabhängig. Einmal getroffene 
Entscheidungen haben langfristige Auswirkungen. Ein besonders bedeutsamer Wendepunkt ist die Geburt des 
ersten Kindes. Danach gestaltet sich die Beteiligung an Erwerbs- und Sorgearbeit für Frauen und Männer häufig 
unterschiedlich, was auch die Unterschiede von Risiken und Chancen im Falle einer Trennung oder Scheidung 
prägt. Um das übergeordnete Ziel einer gleichberechtigten Arbeitsteilung in Partnerschaften und die Vereinbarkeit 
von Familien- und Berufsleben zu erreichen, sollte eine zukunftsorientierte und nachhaltige Familienpolitik auf 
eine familiengerechte Arbeitswelt hinwirken. Bislang ist der Arbeitsmarkt von einem Modell geprägt, das an der 
Vollzeitnorm orientiert ist. Die Vollzeitnorm ist im praktischen Leben von Eltern oft schwer zu erfüllen, da zu 
den Arbeitszeiten Wegezeiten zum Arbeitsplatz und zu den Betreuungseinrichtungen hinzukommen. Dies ist im 
besonderen Maße bei Alleinerziehenden der Fall. Um ein neues „Normal“ einer familiengerechten Arbeitswelt zu 
etablieren, bedarf es weiterer Anstrengungen von Unternehmen und Tarifparteien. Die Kommission schließt sich 
hier dem Achten Familienbericht an, der die Unternehmen und Tarifvertragsparteien in die Verantwortung für die 
Gestaltung einer familiengerechten Arbeitswelt nimmt (BMFSFJ 2012a). Dazu gehört auch, dass Arbeitszeiten-
regelungen die Bedürfnisse von Allein- und Getrennterziehenden reflektieren. Die Kommission spricht sich zu-
dem dafür aus, dass das Arbeitsrecht eine stärkere familienzeitpolitische Gestaltungsfunktion erhält. Die Berück-
sichtigung sorgebedingter Belange bei Wünschen zur Veränderung der Arbeitszeitlage ließe sich beispielsweise 
im Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) rechtlich regeln. Sorge- bzw. familienbedingte Bedarfe könnten ge-
stärkt werden, indem ihnen nur dringende betriebliche Gründe (vgl. § 15 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4 BEEG) ent-
gegengehalten werden können (siehe Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen im Erscheinen). Hinsichtlich 
der Berücksichtigung von Bedarfen zur besseren Vereinbarkeit von Sorge- und Erwerbsarbeit bei Wünschen zur 
Flexibilisierung des Arbeitsortes sollte ein Recht etabliert werden, mit dem vor allem auch mobile Arbeit ermög-
licht wird. Hierzu könnte ein Recht auf mobile Arbeit in einem neuen § 611a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(BGB) verankert werden, wie es von der Sachverständigenkommission der Bundesregierung für den Dritten 
Gleichstellungsbericht vorgeschlagen worden ist (BMFSFJ 2021d). Analog der Empfehlung des Wissenschaftli-
cher Beirat für Familienfragen (im Erscheinen) sollten in einem Vereinbarkeits- und Sorgeschutzgesetz alle Re-
gelungen zur Berücksichtigung von Sorgeverpflichtungen im Arbeitsrecht in einem einzigen Gesetz integriert 
werden. Um die Information über vereinbarkeitsfördernde Angebote und die Verbreitung einer familienbewussten 
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Unternehmenskultur zu fördern, sollten Unternehmen verstärkt proaktiv Informationen über gesetzliche Ansprü-
che und darüber hinausgehende arbeitgeberseitige Angebote für Beschäftigte (z. B. Elterngeld und Elternzeit, 
Arbeitszeitanpassungen, mobiles Arbeiten) bereitstellen. Dies sollte flankiert werden durch die Bereitstellung von 
digitalen und zunehmend interaktiven Informationsangeboten staatlicher Institutionen zu den Rechten und gesetz-
lichen Ansprüchen pflegender Erwerbstätiger, sodass diese Informationen ohne großen Verwaltungsaufwand von 
den Unternehmen an Arbeitnehmende weitergeleitet und bei Bedarf ergänzt werden können. Es handelt sich auch 
hier nicht um Maßnahmen, die auf Allein- und Getrennterziehende fokussiert sind, sondern um allgemeine Maß-
nahmen, von denen Eltern generell profitieren, die aber für Allein- und Getrennterziehende besonders essenziell 
sind.  

8.2.3 Egalitäre Aufteilung von Sorgearbeit bereits in bestehenden Partnerschaften fördern, 
Fehlanreize abbauen und neue Optionen schaffen 

Ob ökonomische Unabhängigkeit nach Trennung, Scheidung oder Tod des Partners oder der Partnerin erreichbar 
ist, hängt zumeist von Lebensentscheidungen ab, die in der bestehenden Partnerschaft getroffen worden sind. Eine 
lebenslaufkonsistente Familienpolitik verlangt es, dass Akteure im Laufe ihres Lebens mit „stimmigen“ Anreiz-
strukturen konfrontiert werden. So darf ökonomische Unabhängigkeit nicht erst bei einer Trennung eingefordert 
werden, sondern muss bei der Ausgestaltung der familienpolitischen Rahmenbedingungen von Anfang an mitge-
dacht werden. Daraus leitet sich konkret die Forderung ab, dass Rahmenbedingungen so umgestaltet werden soll-
ten, dass Fehlanreize vermieden und die biografischen Kosten familialer Sorgearbeit schon vor Trennung und 
Scheidung möglichst gerecht verteilt werden. Dies stellt etablierte Regelungen wie das Ehegatten-Splitting auf 
den Prüfstand. Ebenso sollte die unentgeltliche Mitversicherung des bzw. der nicht oder nur marginal erwerbstä-
tigen Ehepartners bzw. -partnerin in der gesetzlichen Krankenversicherung geprüft werden (BMFSFJ 2021c). Die 
Möglichkeit der unentgeltlichen Mitversicherung sollte (unter Berücksichtigung des Bestandschutzes) derart um-
gestaltet werden, dass die Leistungen weniger an die Ehe, sondern stärker an die Übernahme von Sorgearbeit 
anknüpfen. Gleiches gilt für die sogenannten Minijobs, deren Befreiung von der Einkommenssteuer und Sozial-
versicherungsabgabepflicht (außer Rente) auf Studierende und Rentner:innen beschränkt bleiben sollte (BMFSFJ 
2021c). Regelungen dieser Art setzen nicht nur dysfunktionale Anreize, die der ökonomischen Eigenständigkeit 
von Müttern entgegenstehen, sie privilegieren eheliche und benachteiligen damit andere Familienformen, darunter 
vor allem Alleinerziehende, jedoch auch nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern.  
Um für Eltern neue Optionen zu schaffen und eine egalitäre Aufteilung von Sorgearbeit in bestehenden Partner-
schaften zu fördern, schließt sich die Kommission den Empfehlungen aus dem Neunten Familienbericht für ein 
symmetrisches Elterngeld-Modell (3 + 8 + 3) mit einer Dynamisierung der Einkommensersatzleistung an 
(BMFSFJ 2021c). Für die drei exklusiven individuellen Elterngeldmonate würden beide Elternteile jeweils einen 
höheren Einkommensersatz von 80 Prozent erhalten. In den acht frei aufteilbaren Monaten würden maximal vier 
Monate von jedem Elternteil ebenfalls mit 80 Prozent des entgangenen Erwerbseinkommens vergütet. In darüber-
hinausgehenden Elterngeldmonaten läge der Einkommensersatz nur bei 50 Prozent. Dadurch würde der finanzi-
elle Anreiz erhöht, die übertragbare Elternzeit gleichmäßiger zwischen den Elternteilen aufzuteilen. Alleinerzie-
hende und hauptbetreuende Eltern im asymmetrischem Betreuungsmodell sollten weiterhin den vollen Umfang 
von 14 Monaten Elterngeld in Anspruch nehmen können. Um die finanzielle Absicherung dieser Zielgruppe im 
Übergang zur Elternschaft zu stärken, wäre es sinnvoll, dass alleinerziehende oder hauptbetreuende Eltern die 
exklusiven Monate des anderen Elternteils zugeschlagen bekämen (das heißt, elf Monate lang 80 Prozent Ein-
kommensersatz). Getrennte Eltern im paritätischen Betreuungsmodell sollten so behandelt werden wie Paare, um 
beiden Elternteilen gleichermaßen die Chance auf aktive Beteiligung an der Betreuung des Kindes zu geben.  
Das Elterngeld ist einkommensabhängig und setzt damit starke Anreize, sich vor der Familiengründung auf dem 
Arbeitsmarkt zu etablieren. Während auf der einen Seite von diesen Regelungen wichtige Anreizwirkungen aus-
gehen, die signalisieren, dass es sozialpolitisch gewollt ist, dass beide zukünftigen Elternteile sich erst auf dem 
Arbeitsmarkt etablieren, bevor sie Kinder bekommen, bedeutet es auf der anderen Seite, dass Personen, die wäh-
rend der Arbeitslosigkeit, Ausbildung oder dem Studium Kinder bekommen, weniger als andere Gruppen von 
Elterngeld-Leistungen profitieren. Auch wenn sich dieses Spannungsverhältnis nicht auflösen lässt, sollte die An-
rechnung des Mindestelterngeldes auf das Bürgergeld aufgehoben werden. Angesichts einer Preissteigerungsrate 
von 33 Prozent zwischen den Jahren 2007 und 2023 sollte der Mindestbetrag auf etwa 400 Euro erhöht und der 
Höchstbetrag dementsprechend auf 2.400 Euro angepasst werden. 
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8.2.4 Teilhabechancen am Arbeitsmarkt ausschöpfen 
Alleinerziehende sind besonders häufig auf Sozialtransfers wie Kinderzuschlag, Bürgergeld oder Unterhaltsvor-
schuss angewiesen, da sie entweder nicht erwerbstätig sind, ein nicht existenzsicherndes Einkommen erzielen 
oder keine hinreichenden Kindesunterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten. Eine verlässliche Betreu-
ungsinfrastruktur für alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr ist eine Grundvoraussetzung für die ökonomische 
Eigenständigkeit von Eltern im Allgemeinen und von Allein- und Getrennterziehenden im Besonderen. Darüber 
hinaus sind besondere Anstrengungen erforderlich, um die Teilhabechancen spezifischer Gruppen, wie z. B. jun-
ger Alleinerziehender mit kleinen Kindern, am Arbeitsmarkt zu erhöhen. Die Effektivität der Vermittlungs- und 
Beratungsdienste der Bundesagentur für Arbeit (BA) sollte vor diesem Hintergrund einer kritischen Prüfung un-
terzogen werden.  
Derzeit sind nach § 10 des Zweiten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB II, Grundsicherung für Arbeitssuchende) ar-
beitssuchende Alleinerziehende mit Kleinkindern (unter drei Jahren) grundsätzlich von der Suchverpflichtung 
befreit. Auf der einen Seite wird dieser Gruppe ein „Schutzraum“ gewährt. Auf der anderen Seite hat dies zur 
Folge, dass Alleinerziehende in dieser Zeit keine spezifischen Unterstützungsangebote durch die Bundesagentur 
für Arbeit erhalten und damit, wie ausführlich in Kapitel 5 dargelegt, vom „Radar“ der Vermittlungsbemühungen 
verschwinden. Problematisch ist dabei nicht nur das Fernbleiben vom Arbeitsmarkt und dem damit verbundenen 
Verlernen von Routinen, der Entwertung von Qualifikationen und der Gefahr, langfristig den Anschluss zu ver-
lieren. Es ist auch deshalb problematisch, weil Alleinerziehende mit kleinen Kindern nicht von den vielfältigen 
Angeboten der BA profitieren können. Dazu gehören neben der klassischen Arbeitsvermittlung auch sogenannte 
Angebotsketten, die durch die Vernetzung lokaler Akteure insbesondere Alleinerziehenden in schwierigen Le-
benslagen lebensphasengerechte Unterstützung bieten können. Seit Juli 2021 kann nach geänderter fachlicher 
Weisungslage der Bundesagentur für Arbeit an die Jobcenter die Zumutbarkeit der Erwerbsaufnahme bei Nutzung 
einer Kindertagesbetreuung gegeben sein. Ungünstig erscheint hier, dass die Aktivierung an die Nutzung einer 
Kindertagesbetreuung gebunden ist und damit implizit ein Anreiz besteht, sich nicht um einen Betreuungsplatz 
zu kümmern, um Vermittlungsbemühungen aus dem Weg zu gehen. Gleiche Teilhabechancen aller Kinder an 
frühkindlicher Bildung und Betreuung sind ein wichtiges, aus sich selbst heraus begründetes familienpolitisches 
Ziel. Es sollte daher nicht durch arbeitsmarktpolitische Ziele konterkariert werden können. Die Sachverständi-
genkommission empfiehlt vor diesem Hintergrund eine Beratungspflicht von Jobcentern zu Möglichkeiten der 
(Erst- oder Weiter-)Qualifikation und Erwerbstätigkeit für Mütter und Väter mit Kindern unter drei Jahren, und 
zwar unabhängig von einer etwaigen Kitanutzung und der Familienform. Um die Teilnahmebereitschaft der Eltern 
zu erhöhen, kann über eine Incentivierung der Teilnahme nachgedacht werden. Zudem sollte eine verlässliche 
kursbegleitende Kinderbetreuung für alle (vom Jobcenter selbst oder auf Veranlassung des Jobcenters durchge-
führte) Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden.   
Vor dem Hintergrund der komplexen Struktur regionaler familienbezogener Unterstützungsangebote (siehe Ka-
pitel 6) kommt den Jobcentern eine Schlüsselstellung bei der Koordination von Unterstützungsleistungen zu. De-
ren Expertise zur lebenslaufbezogenen Planung von Qualifikation und Arbeitsförderung, die den jeweils spezifi-
schen Lebensbedingungen von Allein- und Getrennterziehenden Rechnung trägt, sollte weiter gestärkt werden. 
Die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Jobcentern bzw. Arbeitsagenturen, die bereits an einigen Standorten 
realisiert wird (siehe Kapitel 5) sollte bundesweit ausgebaut werden. Passgenaue Beratungsangebote, die auf die 
spezifische Situation allein- und getrennt erziehender Eltern zugeschnitten sind (Online-Beratung, flexible Ter-
mingestaltung, individuelles Coaching, Förderung der sozialen Vernetzung) sollten flächendeckend vorgehalten 
werden.  
Eine verbesserte Koordination und ein Lebenslaufbezug von Beratung, die den jeweiligen Lebensbedingungen 
von Allein- und Getrennterziehenden Rechnung trägt, gilt auch für den Zugang zu Qualifizierungsmaßnahmen 
(Umschulung, Fortbildung u. a.). Nach familialen Unterbrechungsphasen benötigen in den Beruf Zurückkehrende 
Rechtsansprüche auf Qualifizierungs- und Umschulungsmaßnahmen, die jedoch durch Hartz III (§ 8 Absatz 3 
SGB II) eingeschränkt und durch Ermessensleistungen ersetzt wurden. Nachdem die Reform des Unterhaltsrechts 
im Jahr 2008 die Verpflichtung zur Aufnahme einer (Vollzeit-)Erwerbstätigkeit ab dem Alter von drei Jahren des 
Kindes für geschiedene betreuende Elternteile als Regelfall deutlich verschärft hat, sind umfängliche Rechtsan-
sprüche auf Aus- und Weiterqualifizierung, Übergangsmaßnahmen, Coaching und Beratung aus einer Hand dring-
licher denn je. Informationsmöglichkeiten zu Angeboten beruflicher Weiterbildung sollten vor diesem Hinter-
grund durch Weiterentwicklung nationaler Onlineportale wie beispielsweise „mein NOW“153 weiter ausgebaut 

 
153  https://mein-now.de 
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werden. Die Unternehmen sind gefordert, den Zugang zu betrieblicher Aus- und Weiterbildung unabhängig von 
Geschlecht und Familienform zu ermöglichen. Betriebe sollten – analog zu Teilzeitbeschäftigungen – zeitflexible 
Lösungen auch bei den von Jobcentern vermittelten Maßnahmenteilnahmen (z. B. bei betrieblichen Trainings-
maßnahmen bei einem Arbeitgeber) anbieten bzw. weiter ausbauen, um die Vereinbarkeit der Maßnahmenteil-
nahme mit Familienaufgaben zu gewährleisten. Eine entsprechende Ausgestaltung betrieblicher Förderungen 
könnte die Bereitstellung bedarfsgerechter Angebote unterstützen. 
Bislang wird von der Möglichkeit der Teilzeitausbildung kaum Gebrauch gemacht. Gerade für junge Allein- und 
Getrennterziehende mit kleinen Kindern kann jedoch eine Teilzeitausbildung eine flexible Chance sein, einen 
berufsbildenden Abschluss zu erlangen. Für Betriebe ist zudem die Teilzeitberufsausbildung eine bislang wenig 
genutzte Chance zur Fachkräftegewinnung. Um den Bekanntheitsgrad der Möglichkeit zur Teilzeitausbildung zu 
erhöhen, könnten bundesweite Informationskampagnen angedacht werden. Mediator:innen und Multiplikator:in-
nen sollten genutzt werden, um Vorbehalte gegenüber dem Modell der Teilzeitausbildung abzubauen. Auch für 
Eltern in Ausbildung sollte eine Kinderbetreuung sichergestellt werden, um nicht nur die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf, sondern auch von Familie und Ausbildung zu gewährleisten.  

8.3 Gemeinsame Elternverantwortung fördern 
8.3.1 Wahlmöglichkeiten des Betreuungsmodells im Recht gewährleisten 
Im Zusammenhang mit der Förderung einer egalitären Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit in bestehenden 
Partnerschaften ist es Ziel einer zukunftsorientierten und nachhaltigen Familienpolitik, auch die geteilte Sorge 
und Betreuung nach Beendigung der Partnerschaft zu fördern. Deutschland hinkt, wie mehrfach in diesem Bericht 
betont, in diesem Bereich den Entwicklungen in relevanten Vergleichsländern wie Frankreich, Belgien, den Nie-
derlanden oder den nordischen Ländern hinterher. Geteilte Betreuung nach Trennung und Scheidung fördert nicht 
nur das Eltern-Kind-Verhältnis, sondern kann maßgeblich zur Entlastung des Residenz-Elternteils beitragen. Um 
diese Ziele zu erreichen, ist es zentral, verlässliche und transparente Rahmenbedingungen zu schaffen, die es 
Eltern erlauben, jene Betreuungsmodelle zu wählen, die ihren Vorstellungen und Bedarfen am besten entsprechen. 
Die Sachverständigenkommission stellt sich auf den Standpunkt, dass es vor dem Hintergrund gravierender Um-
brüche in den familialen Verhaltensweisen an der Zeit ist, eine durchgreifende Reform des Familienrechts auf den 
Weg zu bringen, in der das Recht an neue Realitäten angepasst und die geteilte Betreuung systematisch geregelt 
wird. Statt einer Insellösung im Kindesunterhaltsrecht, wie sie derzeit (Stand April 2024) bezüglich einiger aus-
gesuchter Betreuungsformen diskutiert wird, sollten gesetzliche Reformen auf den Weg gebracht werden, die den 
Kindesunterhalt für alle Betreuungsformen getrennt lebender Eltern rechtlich regeln.  
Die gemeinsame Beteiligung beider Eltern an der Sorgearbeit und Betreuung von Kindern ist ein erstrebenswertes 
Ziel und sollte vom Gesetzgeber über alle Rechtsgebiete (Melde-, Arbeits-, Sozial-, Steuer- und Familienrecht) 
hinweg verstärkt unterstützt und ermöglicht werden. Im Familienrecht sollten alle Betreuungsmodelle gleichbe-
rechtigt nebeneinanderstehen, d. h. dass weder das Wechselmodell noch das heute noch vorwiegend gelebte Re-
sidenzmodell oder andere Betreuungsmodelle das Leitmodell des Familienrechts sein sollten. Es wird bei der 
geplanten gesetzlichen Formulierung der geteilten Betreuung entscheidend darauf ankommen, dass die von der 
Rechtsprechung entwickelten Voraussetzungen für die gesetzliche Anordnung eines Wechselmodells sowie die 
Ausschlussgründe klar benannt werden, die berechtigten Interessen der Eltern Berücksichtigung finden und einen 
gewissen Vertrauensschutz genießen, z. B. durch die Gewährung von Übergangsfristen. Der Schutz vor häuslicher 
Gewalt muss zudem gewährleistet sein und hat Priorität.  
Mitbedacht werden sollten die unterhaltsrechtlichen Folgen des Wechsels vom Residenzmodell zu einer geteilten 
Betreuung, denn nach der gegenwärtigen Rechtslage entfällt bei paritätischer Betreuung des Kindes der eigene 
Unterhaltsanspruch des vorher überwiegend betreuenden Elternteils ganz. Der Kindesunterhalt kann sich infolge 
der Anrechnung der Einkommen beider Eltern erheblich reduzieren, und es wird unmittelbar eine Vollzeiter-
werbstätigkeit des vorher überwiegend betreuenden Elternteils erwartet. Diese Veränderungen können Einbußen 
im Haushaltseinkommen bedeuten und das Armutsrisiko von zuvor Alleinerziehenden – zumeist Müttern – und 
ihrer Kinder erhöhen. Derartige Risiken und „Nebenwirkungen“ muss der Gesetzgeber bei weiteren Reformen im 
Blick behalten. Viele Alleinerziehende stehen einer geteilten Betreuung aufgrund der Sorge vor finanziellen Ein-
bußen skeptisch gegenüber. So hat auch die Unterhaltsrechtsreform des Jahres 2008 zu geringeren nachehelichen 
Unterhaltszahlungen geführt. Bei weiteren Reformen des Unterhaltsrechts ist daher Vorsicht angebracht. Insbe-
sondere treffen mögliche Entlastungswirkungen und positive Arbeitsmarkteffekte geteilter Betreuung mit mögli-
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chen Einkommensverschlechterungen im Haushalt des überwiegend betreuenden Elternteils durch Unterhaltskür-
zungen zusammen. Reformen sollten durch Wirkungsstudien vorbereitet werden und nach der Implementation 
evaluiert werden, um mögliche nicht antizipierte Fehlentwicklungen ggf. zu korrigieren. 
Ferner müssen die geltenden Regelungen zur Erwerbsobliegenheit im Rahmen des Betreuungsunterhalts einer 
kritischen Überprüfung unterzogen werden. Die bisherige Regelung der Erwerbsobliegenheit im Rahmen des Be-
treuungsunterhalts (§§ 1570, § 1615l BGB), wonach dem überwiegend betreuenden Elternteil nach Trennung und 
Scheidung ab dem Alter von drei Jahren des Kindes eine Vollzeitbeschäftigung zuzumuten ist, ist zu rigide und 
berücksichtigt weitere Faktoren (wie beispielsweise besondere Belastungen durch die Betreuung von mehreren 
kleineren Kindern oder Kindern mit Beeinträchtigung) nicht in ausreichendem Maße. Ökonomische Vulnerabili-
tät und Zeitnot in Familien von überwiegend Alleinerziehenden können sich verschärfen, wenn im Trennungs- 
oder Scheidungsfall nach Phasen eingeschränkter Erwerbstätigkeit frühere Vereinbarungen über die Arbeitstei-
lung hinfällig werden, übergangslos eine Vollzeitbeschäftigung im Rahmen der Erwerbsobliegenheiten eingefor-
dert wird, nacheheliche Unterhaltszahlungen gering ausfallen oder gekürzt werden oder wenn kein oder wenig 
Kindesunterhalt gezahlt wird. Der Gesetzgeber sollte entsprechend bei der Reform des Betreuungsunterhalts eine 
angemessene Übergangsfrist im Rahmen der Erwerbsobliegenheiten gewähren, die auch weitere Faktoren berück-
sichtigt und die vom Vertrauensschutzgedanken geprägt ist.  
Neuregelungen im Familienrecht müssen in konsistenter Weise mit Neuregelungen im Sozialrecht auf den Weg 
gebracht werden. Wichtig ist dabei im Auge zu behalten, dass geteilte Betreuung sozial selektiv ist und diese 
Schieflage durch falsche Anreizsysteme (Wegfall von Sozialleistungen bei Inanspruchnahme des Wechselmo-
dells) noch weiter verstärkt werden kann. Entsprechend sollten die Mehrkosten geteilter Betreuung in angemes-
sener Weise bei der Bemessung von Sozialleistungen Berücksichtigung finden. Es sollten zudem in angemessener 
Weise Wechselmehrbedarfe berücksichtigt werden. Hohe Kosten zur Wahrnehmung des Umgangsrechts (Fahrt- 
und Unterkunftskosten) sollten als außergewöhnliche Kosten steuerlich nach § 33 Absatz 1 des Einkommensteu-
ergesetzes (EStG) abgesetzt werden können. 

8.3.2 Kinderperspektive und Kinderrechte angemessen berücksichtigen 
Kinder profitieren in der Regel davon, wenn sich nach einer Trennung und Scheidung beide Eltern an der Betreu-
ung und Erziehung beteiligen. Nichtdestotrotz ist eine geteilte Betreuung für Kinder logistisch zumeist herausfor-
dernd, insbesondere, wenn die Eltern nicht in direkter räumlicher Nähe zueinander wohnen. Die Kommission 
empfiehlt, die Stimme der Kinder und Jugendlichen in diesem Zusammenhang stärker zu berücksichtigen. Es 
sollte ergänzend zu § 8 Absatz 3 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfe) ein 
eigener Anspruch auf Beratung für Kinder und Jugendliche in § 17 SGB VIII bestehen, sodass diese einen eltern-
unabhängigen Beratungsanspruch zu sorge- und umgangsrechtlichen Fragen erhalten.  
Internationale Evaluationsforschung zum alternierenden Aufenthalt von Kindern hat gezeigt, dass die Meinungen 
von Kindern und ihre Erfahrungen mit wechselndem Aufenthalt häufig nicht eingeholt oder vernachlässigt wer-
den, sei es im Gerichtsverfahren oder auch im Rahmen von Mediation und Beratung der Eltern. Deshalb empfiehlt 
die Kommission, dass Kinder ab einem bestimmten Alter selbst Anträge im Familiengerichtsverfahren stellen 
können sollten. Die derzeit geplante Reform des Kindschaftsrechts sieht vor, dass ein Kind ab dem vollendeten 
14. Lebensjahr die Möglichkeit haben soll, bei der Begründung der gemeinsamen Sorge nicht miteinander ver-
heirateter Eltern zu widersprechen. Für die geplante Erweiterung des Abschlusses von Vereinbarungen zu Sorge 
und Umgang durch die Sorgeberechtigten mit Dritten ist darüber hinaus vorgesehen, dass ein Kind ab dem voll-
endeten 14. Lebensjahr zustimmen muss. Diese Stärkung der Kinderrechte wird ausdrücklich begrüßt. Die Sach-
verständigenkommission empfiehlt ferner, dieses Zustimmungserfordernis bereits ab dem vollendeten 12. Le-
bensjahr des Kindes einzuführen.  
Die Kommission spricht sich zudem dafür aus, die Verfahrensabläufe an Familiengerichten aus Sicht des Kindes 
zu überprüfen und zu optimieren. Den Familiengerichten sollten personelle und räumliche Ressourcen zur Ver-
fügung gestellt werden, damit die persönliche Anhörung des Kindes in familiengerichtlichen Verfahren (§ 159 
FamFG) in adäquatem Rahmen, zu altersgerechten Bedingungen und so wenig belastend wie möglich durchge-
führt werden kann. Es fehlt bisher in Deutschland an empirischer Forschung dazu, wie Kinder und Jugendliche 
ihre Beteiligung in sorge- und umgangsrechtlichen Fragen in Gericht und Beratung erleben; gleiches gilt für das 
Wechseln zwischen zwei elterlichen Haushalten. Die Sachverständigenkommission empfiehlt, dafür Evaluations-
forschung im Gesetz vorzusehen und ausreichende Forschungsmittel bereitzustellen (siehe auch Kapitel 7).  
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8.3.3 Bewusstsein für geteilte Betreuung und gemeinsame Elternverantwortung schärfen 
Das mütterliche Residenzmodell ist in Deutschland normativ und rechtlich stark verankert, während die geteilte 
Betreuung als „unvollständige Institution“ verstanden werden kann, die rechtlich und normativ nicht annähernd 
in gleicher Weise institutionalisiert ist. Diese unzureichende rechtliche Institutionalisierung ist mit Unsicherheiten 
darüber verbunden, wie die Beteiligten in einem Modell geteilter Betreuung agieren sollen bzw. können. Die 
Förderung der gemeinsamen Betreuung und Erziehung nach Trennung und Scheidung bedeutet, nicht nur recht-
liche, sondern auch normative Barrieren abzubauen. Dazu gehört, dass Eltern trotz aller Konflikte in der Partner-
schaft eine Selbstverständlichkeit dafür entwickeln, dass der andere Elternteil eine wichtige Rolle im Leben des 
Kindes spielt. Auf der einen Seite darf es nicht als „normal“ betrachtet werden, wenn Väter sich nach Trennung 
und Scheidung von ihrer Elternrolle zurückziehen. Auf der anderen Seite dürfen Mütter nicht gesellschaftlich 
sanktioniert werden, wenn das Kind nicht bei ihnen, sondern (überwiegend) bei dem Vater des Kindes wohnen 
bleibt.  
Um Eltern und Kinder für die Thematik zu sensibilisieren, sollte über angemessene Aufklärungsarbeit nachge-
dacht werden. Hier könnte zum einen das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) durch Werbekampagnen aktiv werden. Aufklärungsarbeit könnte zum anderen im Rahmen von Fami-
lienbildung und -beratung als auch im Rahmen von Geburtsvorbereitungskursen geleistet werden. Es wäre zudem 
eine feste Verankerung in wirtschafts- und sozialkundlichen Fächern der allgemeinen Schulbildung bzw. als Teil 
der Berufsorientierung in allen Bundesländern mit ausreichender Stundenzahl zu empfehlen. Es könnte gleichzei-
tig eine Sensibilisierung für spezifische Themen stattfinden (beispielsweise zum Thema häusliche Gewalt oder 
zu den Risiken einer ungleichen Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit bei Scheitern der Partnerschaft). Die 
Vermittlung von partnerschaftlichen Kommunikationskompetenzen ist eine sinnvolle präventive Strategie, die so 
früh wie möglich ansetzen sollte. Dies geschieht zwar bereits im schulischen Unterricht, jedoch könnte altersent-
sprechend stärker deren Bedeutung für Partnerschaftsbeziehungen herausgestellt werden. 
Zur Überwindung der normativen Barrieren gemeinsamer Elternverantwortung gehört es zudem, dass etablierte 
Begrifflichkeiten auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Der Begriff „Alleinerziehen“ ist im Recht weiterhin 
gebräuchlich und notwendig. Er wird insbesondere im Sozial- und Steuerrecht und deshalb auch in diesem Bericht 
in diesen Kontexten verwendet. Der Begriff ist jedoch – wie in Kapitel 1 dargestellt – nicht einheitlich definiert 
und kann in verschiedenen Rechtsgebieten sogar unterschiedliche Bedeutungen und Folgen haben. Die Sachver-
ständigenkommission empfiehlt daher, die Begriffsverwendung, ihre jeweiligen rechtspolitischen Ziele und Wi-
dersprüche vertieft zu untersuchen und ggf. zu reformieren. So könnte etwa die Formulierung des § 1606 Absatz 3 
Satz 2 BGB, wonach der Elternteil, „der ein minderjähriges Kind betreut”, in der Regel seine Unterhaltsverpflich-
tung durch die Pflege und die Erziehung des Kindes erfüllt, ersetzt werden durch die Formulierung „der ein min-
derjähriges Kind überwiegend betreut”. Damit würde die Schärfe der Dichotomie (betreut/betreut nicht) über-
wunden und gleichzeitig dem Zweck der gesetzlichen Regelung (Berücksichtigung der Betreuung und Versor-
gung des Kindes bei der Unterhaltsberechnung) Rechnung getragen.  
Wie mehrfach in diesem Bericht betont, sollte auch die Verwendung des Begriffs „Alleinerziehen“ in der amtli-
chen Statistik kritisch reflektiert werden. Die amtliche Statistik erfasst bislang die Residenz eines Kindes nach 
dem Hauptwohnsitz, nicht aber die alternierende Residenz oder die (geteilte) Betreuung und Erziehung. Entspre-
chend sollte eine konzeptionelle Trennung zwischen dem Zusammenleben (gemessen an der amtlichen Meldung 
oder dem Vorhandensein der Kinder im Haushalt in der Berichtswoche der Befragung), der alternierenden Resi-
denz und der Erziehungs- und Sorgeleistung getroffen werden. Nur durch die Erhebung dieser Aspekte ist eine 
adäquate und zeitgemäße Erfassung der Lebens- und Familienformen möglich. Dazu gehört auch, dass ein wer-
tungsfreier Begriff für Eltern gefunden werden muss, die nicht mit ihren Kindern im Haushalt leben. In diesem 
Bericht wird die Formulierung „Nicht-Residenz-Elternteil“ verwendet und betont, dass diese Gruppe stärker als 
bisher in den Blickpunkt gerückt werden muss. Dies gilt in Bezug auf die Erfassung der Lebensbedingungen von 
Nicht-Residenz-Eltern in der amtlichen Statistik und in nichtamtlichen Befragungen. Dies gilt aber auch für ge-
nutzte Begrifflichkeiten in einer Vielzahl anderer Bereiche:  
– In der Beratung durch die Jobcenter existiert zwar eine klare Vorstellung von alleinerziehender Elternschaft,

aber bislang existiert noch kein Verständnis von geteilter Betreuung oder von Nicht-Residenz-Eltern und
deren Bedarfen. Darüber hinaus spiegeln sich gesellschaftliche Leitbilder in der alltäglichen Beratungspraxis
wider: Während alleinerziehende Mütter und vor allem Mütter in Partnerschaften in ihrer Elternrolle wahr-
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genommen werden, werden Väter durchweg als Erwerbstätige betrachtet. Hier gilt es, Geschlechter-Stereo-
type abzubauen und die Beratungspraxis für die Diversität von Familienformen und die Relevanz geteilter 
Betreuung zu sensibilisieren.  

– In der Trennungs- und Scheidungsberatungspraxis hat geteilte Betreuung bereits Eingang gefunden. Diese 
Beratungen nach § 17 SGB VIII werden statistisch jedoch nur unzureichend erfasst. Hier wäre anzuraten, 
dass systematisch amtliche Daten zur Trennungsberatung erhoben werden, aus denen hervorgeht, wie häufig 
Trennungsberatung in Deutschland innerhalb der Jugendhilfe stattfindet. 

– Bei kommunalen Projekten, die sich bislang mehrheitlich an Alleinerziehende richten, ist darauf zu achten, 
dass Projekte lanciert werden, die auch Nicht-Residenz-Eltern und Eltern im paritätischen Wechselmodell 
adressieren. Auch bei der Namensgebung von Projekten sollte darauf geachtet werden, dass der Vielfalt von 
Familie Rechnung getragen wird. 

– Gleiches gilt für die Gesundheitsprävention und -forschung. Während Alleinerziehende bereits im Blick 
sind, gibt es kaum Untersuchungen zum gesundheitlichen Wohlbefinden von Nicht-Residenz-Eltern und El-
tern im paritätischen Wechselmodell.  

– Auch in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) ist, obwohl prinzipiell 
geschlechtsneutral formuliert, der Blick auf die alleinerziehende Mutter gerichtet, und es werden selten Kon-
zepte entwickelt, Nicht-Residenz-Väter stärker zu integrieren. Gerade in der Gruppe der jungen Väter ist das 
Risiko stark erhöht, dass sie den Kontakt zu ihren Kindern nach einer Trennung verlieren. Hier sollten ent-
sprechend Programme entwickelt werden, die auch junge Nicht-Residenz-Väter unterstützen. 

8.3.4 Trennungs- und Scheidungsberatung fördern und angemessen ausstatten 
Die kommunale Pflichtaufgabe Trennungs- und Scheidungsberatung agiert derzeit, verschärft durch den Fach-
kräftemangel und knapper werdende Ressourcen, an ihren Kapazitätsgrenzen. Mit Zunahme der geteilten Be-
treuung ergeben sich zudem neue Herausforderungen für die Beratung. In strittigen Fällen unterstützen Erzie-
hungs-, Partnerschafts- und Familienberatungsstellen sowie der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) die Eltern bei 
der Erzielung außergerichtlicher Einigungen und können als Mediatoren fungieren. Um diese Aufgabe wahrzu-
nehmen, müssen Beratungsstellen und Jugendämter angemessen ausgestattet werden. Im internationalen Ver-
gleich zeichnet sich Deutschland dadurch aus, dass in Scheidungssachen vergleichsweise häufig Gerichte ange-
rufen werden. Um die Last der Gerichte zu reduzieren, könnte Jugendämtern und Beratungsstellen eine Schlüs-
selstellung zukommen. Dies würde auch Eltern von kostspieligen Anwalts- und Gerichtskosten entlasten. Auf-
grund eingangs benannter Engpässe besteht in diesem Bereich dringender Handlungsbedarf. Konkret fordert die 
Sachverständigenkommission, dass den kommunalen Jugendämtern ausreichende Ressourcen zugestanden wer-
den, damit Partnerschaftskonflikt- und Trennungsberatungen angeboten und durchgeführt werden können, um die 
Bedarfe allein- und getrennt erziehender Eltern aufzugreifen und deren Situation zu verbessern. Um Gerichte zu 
entlasten, ist es zudem zentral, die Kompetenzen der Eltern zu stärken, eigenverantwortlich Lösungen zu erarbei-
ten. Dazu sollte insbesondere die Partnerschafts- und Erziehungsberatung gefördert werden, da diese einen Groß-
teil aller Trennungsberatungen in Deutschland durchführt. Zudem sollten die Familiengerichtsbarkeit wie auch 
die Jugendhilfe Kooperationsstrukturen regelhaft und bedarfsdeckend aufbauen, diese dauerhaft pflegen und so-
mit ein tragfähiges Modell bzw. Konzept für den Umgang mit hochstrittigen Eltern in familiengerichtlichen Ver-
fahren vorlegen.  
Juristische und ökonomische Fragestellungen gehören bislang nur in Ausnahmefällen zum Portfolio von Famili-
enberatungsstellen. Derartige Fragen werden häufig mit dem Hinweis ausgeklammert, die fachliche und persön-
liche Integrität in der Beratung zu wahren und nicht Partei zu ergreifen. Eine Lösung könnte darin bestehen, die 
individualisierte Trennungs- und Scheidungsberatung mit zwei Fachkräften durchzuführen, wie dies bereits in 
vielen Konzepten, insbesondere für hochkonflikthafte Eltern, empfohlen wird. Darüber hinaus ist es dringend 
geboten, die Expertise im Bereich juristischer und finanzieller Beratung auszubauen. Zum einen sollten Beratende 
besser mit entsprechenden Kenntnissen ausgestattet werden, um auch in rechtlichen Fragen beraten zu können. 
Zum anderen sollte eine engere Vernetzung und Kooperation mit den sozialen Beratungsstellen für Finanz- und 
Schuldenfragen sowie den Unterhaltsvorschusskassen angestrebt werden. Einheitlichere, wissenschaftlich ge-
prüfte Standards zum Verfahren der Trennungs- und Scheidungsberatung sind zudem dringend vonnöten. Insbe-
sondere sollten Richtlinien dafür entwickelt werden, wie getrennte Eltern durch Beratung erfolgreich bei der Ent-
wicklung eines einvernehmlichen Konzepts zur Wahrnehmung der gemeinsamen elterlichen Sorge unterstützt 
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werden können. Dabei sollte verbindlich ein hohes Qualifikationsniveau vorherrschen, welches neben der grund-
ständigen akademischen Qualifikation der Fachkraft beispielsweise über eine einschlägige zertifizierte Weiterbil-
dung erreicht werden könnte. Zur Familien-Mediation im Kontext hochkonflikthafter Trennungen sollte beispiels-
weise eine zertifizierte Mediationsausbildung Voraussetzung sein. Fachkräfte für soziale Arbeit im Jugendamt, 
die nach § 50 SGB VIII an familiengerichtlichen Verfahren mitwirken, sollten in Aus- und Weiterbildung ausrei-
chend für diese Tätigkeit qualifiziert werden. Dies bedeutet insbesondere einen Zuwachs an notwendigen Kennt-
nissen des Familien- und Verfahrensrechts, die Fachkräfte z. B. in arbeitsfeldspezifischen Fortbildungen erwerben 
sollten. 
Angesichts der hohen Bedeutung des Angebots der Beratungsstellen fordert die Sachverständigenkommission 
darüber hinaus, dass der Bekanntheitsgrad der kostenfreien Beratung und Unterstützung für allein- und getrennt 
erziehende Eltern und ihre Kinder (§§ 17, 18 und 28 SGB VIII) weiter erhöht wird. Neben einer allgemeinen 
Bekanntheitssteigerung durch eine stärkere öffentliche Verbreitung und eine verbesserte Wahrnehmung in der 
Öffentlichkeit sollte speziell auf Beratungsangebote für Allein- und Getrennterziehende hingewiesen werden, 
z. B. im Rahmen einer Imagekampagne, in öffentlichen Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen, aber
auch in Arztpraxen und Kliniken. Nicht zuletzt sollte auch der digitale Raum genutzt werden, um auf die vorhan-
denen professionellen Informations- und (Online-)Beratungsmöglichkeiten hinzuweisen und diese auf einschlä-
gigen Internetseiten miteinander zu verknüpfen. Um der Zielgruppe den Zugang zu und die Teilnahme an Fami-
lienbildungsangeboten zu erleichtern, wären schließlich beratungsflankierende kostenfreie Kinderbetreuungsan-
gebote relevant. Um Eltern und Paaren frühzeitig zeit- und ortsunabhängige Informationen und Beratung zu den
für sie relevanten Themen zugänglich zu machen, sollten die professionelle Onlineberatung sowie digitale Erst-
anlaufstellen ausgebaut werden. Bei einem für Eltern kaum noch zu überblickenden digitalen Angebotsspektrum
von semi- bis unprofessionellen privaten oder gewerblichen Akteuren ist es Aufgabe der Politik, hier Klarheit
über die geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen und Beratungsleistungen auf sicheren, nutzerfreundlichen
und transparenten Online-Portalen zu vermitteln.
Obschon die erst in den letzten Jahren erfolgten Reformen des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) von der Sachverständigenkommission be-
fürwortet werden (z. B. Qualifizierung der Verfahrensbeistände und der Familienrichter:innen), besteht weiterer 
Handlungsbedarf hinsichtlich der Auswahl und Vergütung der Verfahrensbeistandschaft. In der Praxis zeigen sich 
bei der Bestellung von Verfahrensbeiständen u. a. dadurch Probleme, dass die zuständigen Familienrichter:innen 
sowohl die Person des Verfahrensbeistands als auch den Zeitpunkt der Bestellung bestimmen. Eine mögliche 
Lösung könnte darin liegen, die Auswahl der Person des Verfahrensbeistands einem anderen Familienrichter oder 
einer anderen Familienrichterin als dem- oder derjenigen für das betreffende kindschaftsrechtliche Verfahren Zu-
ständigen zu überlassen. Zu denken wäre etwa daran, dass innerhalb des zuständigen Familiengerichts hierfür die 
besondere Zuständigkeit einer Familienrichterin oder eines Familienrichters geschaffen wird, die oder der nicht 
am Verfahren beteiligt ist. Auch eine zentrale Liste könnte hier gewährleisten, dass persönlichen Sympathien bei 
der Wahl von Verfahrensbeiständen in den Hintergrund treten. Es bedarf zudem einer merklichen Erhöhung der 
Fallpauschalen, um den gestiegenen Kosten zu begegnen, die sich durch Inflation, gestiegene Anforderungen an 
die Qualifizierung eines Verfahrensbeistands sowie dessen zusätzliche Aufgaben durch Gesetzesreformen erge-
ben haben. 

8.3.5 Schutz vor häuslicher Gewalt verbessern 
In der großen Mehrzahl der Fälle sind Eltern in der Lage, nach Trennung und Scheidung zum Wohle ihrer Kinder 
zu agieren, trotz aller Konflikte und Streitigkeiten. Dennoch kann man nicht die Augen davor verschließen, dass 
häusliche Gewalt zur Realität in zahlreichen Partnerschaften gehört und eine zentrale Ursache für die Beendigung 
einer Partnerschaft darstellen kann. Zudem kann gewalttätiges Verhalten während des Trennungsprozesses noch 
weiter eskalieren. Bei Fällen des Verdachts auf häusliche Gewalt sollte es grundsätzlich nicht das Ziel der fami-
liengerichtlichen Anhörung sein, so schnell wie möglich zu einer konsensorientierten Umgangsvereinbarung zu 
gelangen. Die aktuell vorgesehene Frist von vier Wochen gemäß Vorrang- und Beschleunigungsgebot nach § 155 
FamFG154 scheint in diesen Fällen – insbesondere vor dem Hintergrund der vielfach überlasteten Jugendämter 
und Fachberatungsstellen – zu kurz bemessen.  
In Fällen familialer Gewalt sind Umgangsentscheidungen besonders problematisch. Die Sachverständigenkom-
mission begrüßt die geplanten Reformen des Kindschaftsrechts, durch die gesetzlich klargestellt werden soll, dass 
es bei Fällen häuslicher und/oder sexualisierter Gewalt insbesondere in noch unklaren Ermittlungssituationen 

154  Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) 
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keinen Anlass zur Vermutung gibt, dass der Umgang in solch einem Fall dem Kindeswohl diene. Auch die ge-
plante gesetzliche Neuregelung, die bei (vermuteter) häuslicher Gewalt erleichterte Möglichkeiten vorsieht, Um-
gangs- und Kontaktrechte (ggf. zeitweilig) auszusetzen, hält die Sachverständigenkommission für eine notwen-
dige Reform. Außerdem sollte im Familienverfahrensrecht ergänzt werden, dass es kein Gebot des Hinwirkens 
auf Einvernehmen der Eltern in Fällen familialer Gewalt oder des Gewaltverdachts gibt. Vielmehr sollte im Mit-
telpunkt stehen, dass in Zusammenarbeit mit beteiligten Institutionen wie dem Jugendamt, Fachberatungsstellen 
oder der Polizei eine umfangreiche Prüfung und Beweismittelsicherung vorgenommen wird, die gleichzeitig 
Schutz und Stabilisierung der Gewaltopfer garantiert. Auf lokaler Ebene braucht es entsprechend verstärkte insti-
tutionenübergreifende Verfahren und Kooperationen für Intervention, Schutz und Beweissicherung. Dazu gehö-
ren beispielsweise die flächendeckende Einführung von Risikomanagementkonzepten (inklusive der Entwicklung 
valider und belastbarer Risikobewertungsinstrumente), die Entwicklung von Leitfäden und Arbeitshilfen sowie 
(verpflichtende) Weiterbildungsmaßnahmen für Fachkräfte oder verbindliche Informationsaustausch- und Rück-
meldeverfahren. Die Sachverständigenkommission empfiehlt, auf bundesweiter Ebene entsprechende Gesetzes-
änderungen vorzunehmen und Prüfkriterien klarzustellen, aber auch den Ausbau notwendiger Beratungs- und 
Begleitungsmaßnahmen zu garantieren (wie z. B. Angebote der Täter:innenarbeit, Weiterbildungen in der Um-
gangsbegleitung, die auf Gewaltkontexte ausgerichtet sind oder spezialisierte Beratungsstellen für Kinder und 
Jugendliche).  
Um den Gewaltschutz von betroffenen Frauen und auch Männern unmittelbar zu gewährleisten, sind neben den 
etablierten Telefon-Hotlines die institutionellen Angebote und hier vor allem die Plätze in den Schutzeinrichtun-
gen und -wohnungen von entscheidender Bedeutung. Bestehende Frauenhäuser können in vielen Kommunen die 
Nachfrage nicht decken, mit der Konsequenz, dass täglich schutzsuchende Frauen mit ihren Kindern aufgrund 
fehlender Plätze abgewiesen werden. Mit Blick auf die auch für Deutschland verpflichtende Istanbul-Konvention 
fehlen gemessen an den Empfehlungen des Europarats über 14.000 Frauenhausplätze. Für von Gewalt betroffene 
Männer stehen deutschlandweit gerade einmal 15 Schutzwohnungen zur Verfügung, und es existieren für sie nur 
wenige Beratungsmöglichkeiten. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Handlungsbedarf besteht auch in der 
bedarfsgerechten Ausstattung von Frauenhäusern. Der Kinderbereich sollte in jedem Frauenhaus angemessen 
ausgestattet sein. Zudem sollten ein Stellenschlüssel für sozialpädagogische Fachkräfte, kindgerechte Räumlich-
keiten und Ausstattung sowie traumasensible, alters- und bedarfsgerechte Angebote vorgehalten werden. Daneben 
fordert die Sachverständigenkommission, dass Zugangsbarrieren, sowohl baulicher als auch finanzieller Natur, 
abgebaut werden. Es ist zudem dringend erforderlich, mehr öffentliches Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ab-
hängige Kinder gewaltbetroffener Eltern (jeden Alters und Geschlechts) ebenfalls des Schutzes von Frauenhäu-
sern und Schutzwohnungen bedürfen und dies entsprechend bei der räumlichen Ausgestaltung berücksichtigt wer-
den muss.  

8.4 Armut bekämpfen und Vulnerabilitäten beachten 
8.4.1 Komplexitäten im Sozialrecht reduzieren und Zugänge erleichtern 
Alleinerziehende Eltern sind besonders häufig von monetärer Armut betroffen und damit oft auf Grundsiche-
rungsleistungen angewiesen. Zeitnot und Überlastung sind weitere drängende Probleme. Wege in die ökonomi-
sche Eigenständigkeit und damit aus dem Transferbezug aufzuzeigen, sollte das oberste Primat einer nachhaltigen 
Familienpolitik sein. Dennoch müssen die Realitäten anerkannt werden, die darauf verweisen, dass Alleinerzie-
hende aus unterschiedlichen Gründen vielfach kein existenzsicherndes Einkommen erzielen. Zu diesen Gründen 
zählen vor allem, dass eine Vollzeiterwerbstätigkeit nur schwer realisierbar ist, da ausreichend flexible Betreu-
ungsplätze nicht verfügbar sind. Zudem kann die unmittelbare Zeit nach Trennung und Scheidung eine schwierige 
Übergangsphase darstellen. In dieser Phase ist es wichtig, Eltern bei der Neuorientierung zu unterstützen. Dazu 
gehört auch, dass zusätzliche Belastungen und unnötige Behördengänge aufgrund der Undurchsichtigkeit des 
Leistungssystems in einer ohnehin sehr angespannten Lebensphase vermieden werden. Die Sachverständigen-
kommission begrüßt vor diesem Hintergrund das Ziel der Bundesregierung, die Beantragung von Leistungen zu 
vereinfachen und dabei die Inanspruchnahme des Kinderzuschlags zu erhöhen. Es wird angeregt, eine regelmä-
ßige offizielle Berichterstattung zu den Fortschritten zu erstellen. Auch bezüglich der übrigen Leistungen wie 
Wohngeld oder Bürgergeld sollten mit konkreten Zielgrößen hinterlegte Anstrengungen zur Steigerung der Inan-
spruchnahme unternommen werden. Hinsichtlich einer besseren Auffindbarkeit und Zugänglichkeit von Bera-
tungsleistungen im Kontext finanzieller Probleme und Notlagen von Allein- und Getrennterziehenden könnten 
frühzeitige und niedrigschwellige Lotsensysteme von Nutzen sein. Realisiert werden könnte dies beispielsweise 
mit dem flächendeckenden Aufbau der sogenannten Familienbüros (je nach Region auch Familienservicebüros, 
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Kinderservicebüros oder Familienstützpunkte), die dann auch auf die Bedarfe allein- und getrennt erziehender 
Eltern hin ausgerichtet eine lokale Anlaufstelle sind und erste orientierende Beratung aus einer Hand anbieten 
können.  
Aufgrund der Armutslagen sind Alleinerziehende nicht nur häufiger als andere Lebensformen auf Sozialtransfers 
angewiesen, sondern auch einem erhöhten Risiko der Überschuldung ausgesetzt. Diesbezüglich wären bundesweit 
Anstrengungen nötig, um Personen einen leichteren und niedrigschwelligen Zugang zu Angeboten der sozialen 
Finanz-, Existenzsicherungs- und Schuldenberatung zu ermöglichen. Damit wäre auch das Ziel verbunden, mittels 
Aufklärung, Beratung und gezielter Information die Zugangsbarrieren zu Sozialleistungen abzubauen. Die Sach-
verständigenkommission empfiehlt vor diesem Hintergrund einen gesetzlichen Rechtsanspruch auf eine kosten-
lose Schuldner:innenberatung für alle überschuldeten und von Überschuldung bedrohten Personen, ungeachtet 
einer sonstigen Leistungsberechtigung nach SGB XII. Dies ist zwar keine auf Alleinerziehende fokussierte Maß-
nahme, aber eine Maßnahme, von der Alleinerziehende besonders profitieren würden.  

8.4.2 Existenzsichernde Sozialleistungen gewähren 
Zur Sicherstellung eines Existenzminimums von Eltern und Kindern gehört auch, dass die Leistungshöhe von 
Sozialleistungen in einem transparenten Verfahren realitätsgerecht ermittelt wird. In diesem Bericht hat sich die 
Sachverständigenkommission kritisch damit auseinandergesetzt, wie derzeit das kindliche Existenzminimum be-
stimmt wird, auf dessen Basis Sozialtransfers berechnet werden. Die Sachverständigenkommission fordert eine 
Neubestimmung des Existenzminimums von Kindern und Jugendlichen, wobei Kinder und Jugendliche angemes-
sen zu beteiligen sind. Zudem sollten im Rahmen der empirischen Bestimmung des Existenzminimums die Aus-
gaben von Eltern der gesellschaftlichen Mitte zugrunde gelegt werden. Auch die Regelbedarfe von Eltern sollten 
nicht länger anhand der Verbrauchsausgaben von Alleinstehenden, sondern anhand der Ausgaben von Familien-
haushalten ermittelt werden, damit auch kindbezogene Bedarfe, wie z. B. Begleitkosten, in den Leistungen be-
rücksichtigt werden. Der Betrag von 15 Euro für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben sollte den Re-
gelbedarfen zugeschlagen werden, damit er allen Kindern und Jugendlichen ohne bürokratische Hürden zur Ver-
fügung steht. Auch die Regelbedarfe der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren, die noch in der elterli-
chen Bedarfsgemeinschaft leben, sind anhand der Ausgaben der Referenzgruppe der untersten 20 Prozent der 
Familienhaushalte zu bestimmen. Damit lässt sich ein plötzliches Absinken der Leistungen nach dem 18. Ge-
burtstag verhindern. Eine Neubestimmung des Existenzminimums von Kindern und Jugendlichen hat auch Folgen 
für die Höhe des Mindestunterhalts nach § 1612a BGB, des Unterhaltsvorschusses sowie des Kinderzuschlags. 
Im Bereich des Unterhaltsvorschusses (UVG) sieht die Kommission die Anrechnung des gesamten Kindergeldes 
auf den Unterhaltsvorschuss als problematisch an. In Übereinstimmung mit dem Kindesunterhaltsrecht sollte nur 
das hälftige Kindergeld angerechnet werden. Im Gesetzestext des UVG sollte die Formulierung des § 1 Absatz 1 
Nummer 2, dass ein Kind „bei einem seiner Elternteile lebt“, abgeändert werden in „überwiegend bei einem seiner 
Elternteile lebt“. Im Bereich der steuerlichen Berücksichtigung spricht sich die Sachverständigenkommission vor 
dem Hintergrund, dass das System des Ehegatten-Splittings kurzfristig nicht absehbar durch ein anderes System 
ersetzt wird, dafür aus, den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, der bislang auf „freihändigen“ Schätzungen 
beruht, empirisch zu ermitteln. Es wird vorgeschlagen, den Freibetrag in der empirisch ermittelten Höhe in einen 
Abzug von der Steuerschuld umzuwandeln, sodass für alle Alleinerziehenden, die Einkommensteuer in mindes-
tens der Höhe des Abzugsbetrags zahlen, die gleiche Entlastungswirkung erzielt würde. Es wäre weitergehend zu 
prüfen, eine „negative Einkommenssteuer“ an diejenigen Alleinerziehenden auszuschütten, die keine oder nur 
geringe Steuern zahlen. Zudem spricht sich die Sachverständigenkommission für eine bessere Abstimmung von 
Wohngeld und Kinderzuschlag aus. Die Kommission fordert hier, die Transferentzugsraten von Wohngeld und 
Kinderzuschlag (bzw. künftig Kinderzusatzbetrag) so zu gestalten, dass zumindest eine effektive Grenzbelastung 
von über 100 Prozent ausgeschlossen ist.  
Das Konzept der temporären Bedarfsgemeinschaft im SGB II sollte aufgegeben werden; stattdessen sollte der 
Gesetzgeber einen pauschalierten Mehrbedarf für Kinder in temporären Bedarfsgemeinschaften getrennt lebender 
Eltern schaffen, um die Deckung des Bedarfs des Kindes in beiden elterlichen Haushalten zu gewährleisten. Bei 
einem regelmäßigen Aufenthalt des Kindes in zwei elterlichen Haushalten und Zahlungsfähigkeit der Eltern ist 
zu überprüfen, wie die Unterhaltsvorschussleistung ggf. aufgeteilt oder gemindert werden kann, wenn sich ein 
Kind regelmäßig länger im Haushalt des anderen Elternteils aufhält. Falls kein Elternteil den Mindestunterhalt für 
das Kind leisten kann, sollte es auch im Fall des paritätischen Wechselmodells für das Kind möglich sein, Unter-
haltsvorschuss zu beziehen und diesen zwischen beiden Eltern aufzuteilen.  
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8.4.3 Gerechten Ausgleich nach Trennung für alle Familienformen gewährleisten 
Das Familienrecht enthält Regelungen, die die ökonomisch schwächere Partei für die Übernahme von Sorgever-
antwortung und Betreuung in gewissem Umfang kompensieren und die Folgekosten einer ungleichen Verteilung 
von Erwerbs- und Sorgearbeit abmildern sollen. Während im Scheidungsfall der güterrechtliche Zugewinnaus-
gleich, nacheheliche Unterhaltsansprüche, der Versorgungsausgleich und die Hausratsteilung dazu dienen sollen, 
einen gewissen Ausgleich für die wirtschaftlich schwächere Partei zu gewährleisten, bestehen diese gesetzlichen 
Ansprüche im Fall der Trennung von nicht verheirateten Eltern mit Ausnahme des Betreuungsunterhalts 
(§ 1615l BGB) nicht. Zwar ist die Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit in nichtehelichen Lebensgemein-
schaften oft egalitärer als in ehelichen, dennoch sind es auch in nichtehelichen Lebensgemeinschaften vor allem 
Frauen, die ihre Arbeitszeit nach Geburt eines Kindes stärker reduzieren als Männer und im Schnitt ein niedrigeres 
Einkommen erwirtschaften. Der Neunte Familienbericht hat den Bedarf an familienrechtlicher Absicherung von 
Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind, insbesondere für den Fall der Beendigung der nichtehelichen Le-
bensgemeinschaft durch Trennung oder Tod des Partners oder der Partnerin bereits ausführlich dargestellt und 
darauf hingewiesen, dass andere westliche Rechtsordnungen bereits gesetzliche Ausgleichsregimes für nichtehe-
liche Lebensgemeinschaften mit Kindern geschaffen haben (BMFSFJ 2021c). Der Gesetzgeber sollte tätig werden 
und Regelungen für ein Ausgleichsregime schaffen, das die gelebte Elternschaft unabhängig von der Ehe stärker 
in den Blick nimmt. Dies betrifft verschiedene Bereiche, die von besonderer praktischer Relevanz sind: Regelun-
gen zur Nutzung von Wohnung und Haushaltsgegenständen, Unterhaltsansprüche bei partnerschaftsbedingten 
Nachteilen, Vermögens- und Versorgungsausgleich. Die geplante Reform des Anspruchs eines Elternteils auf 
Unterhalt wegen der Betreuung eines Kindes und die weitere Angleichung für den betreuenden Elternteil eines 
ehelichen und nichtehelichen Kindes (§§ 1615l, 1570 BGB) wird grundsätzlich begrüßt.  
Nichteheliche Lebensgemeinschaften profitieren nach Trennung im Gegensatz zu Geschiedenen weder vom Ver-
sorgungsausgleich noch von der Hinterbliebenenrente. Für Personen in nichtehelichen Lebensgemeinschaften, die 
aufgrund von Sorgeverpflichtungen ihre Erwerbstätigkeit eingeschränkt oder auf einen beruflichen Aufstieg ver-
zichtet haben, können sich Versorgungslücken im Alter ergeben. Hier wäre zum einen zu überlegen, wie der 
Versorgungsausgleich als Option auf nichteheliche Lebensgemeinschaften ausgeweitet werden könnte. Auch 
sollte geprüft werden, ob das Rentensplitting für Ehepartner:innen, das derzeit nur auf Antrag durchgeführt wird, 
als Regelfall implementiert und auf nichteheliche Lebensgemeinschaften ausgeweitet werden könnte (BMFSFJ 
2018).  

8.4.4 Bezahlbare und adaptive Wohnformen fördern 
Steigende Mieten und beengter Wohnraum sind ein allgemein drängendes gesellschaftliches Problem. Alleiner-
ziehende trifft dies mit besonderer Härte, da sie zumeist nur ein geringes Einkommen zur Verfügung haben. Zu-
dem ist der Anteil Alleinerziehender in Großstädten überproportional hoch, wo sich Wohnungsprobleme beson-
ders verschärft darstellen. Dazu kommt, dass Trennung und Scheidung mit räumlicher Mobilität eines Elternteils 
oder in vielen Fällen beider Elternteile verbunden ist und oft kein zeitlicher Vorlauf gegeben ist, um zielgerichtet 
einen adäquaten Wohnraum zu suchen. Die Folge ist, dass Trennungseltern auf überteuerten und beengten Wohn-
raum verwiesen werden oder gezwungen sind, trotz der möglicherweise konflikthaften Trennungsphase weiter 
zusammenzuleben. Allein- und Getrennterziehende profitieren deshalb in besonderem Maße von einem regulier-
ten Mietmarkt mit Mietpreisbremse, preisreduziertem Wohnraum und Wohnbeihilfen – zumindest, sofern der 
Umfang des Wohnungsangebotes dadurch nicht beeinträchtigt wird. 
Wohnliche Bedingungen können zudem einer geteilten Betreuung entgegenstehen. Allein- und Getrennterzie-
hende können deshalb stark von anpassungsfähigem Wohnraum und von gemeinschaftlichen Wohnformen pro-
fitieren. Adaptiver Wohnraum kann durch eine flexible Baustruktur die Anpassung an die neue Lebenssituation 
ohne einen Wohnungswechsel ermöglichen und bestimmte Betreuungsmodelle in Nachtrennungsfamilien erleich-
tern oder gar erst ermöglichen. Gemeinschaftliche Wohnformen können zudem ein soziales Netz zur gegenseiti-
gen Unterstützung bieten. Die Schaffung und Bereitstellung solchen Wohnraums zu leistbaren Preisen könnten 
eine Zielsetzung von Kommunen, anderen öffentlichen Akteuren sowie von privaten Akteuren im Bereich des 
Wohnungsbaus sein. Konkrete Ansatzpunkte für Kommunen wären beispielsweise die Umsetzung von adaptivem 
und für gemeinschaftliche Wohnformen vorgesehenem Wohnraum im geförderten öffentlichen Wohnungsbau 
oder die Auslobung von entsprechenden Bauträgerwettbewerben. Ergänzend dazu kann eine familienformsensible 
Stadt- und Quartiersplanung sowie die schon im Neunten Familienbericht (BMFSFJ 2021c) empfohlene lokale 
Familienzeitpolitik die allgemeine Lebens- und Wohnsituation von Allein- und Getrennterziehenden und ihren 
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Kindern verbessern, beispielsweise durch intelligente Lösungen für die sogenannten Multi-Stopp-Wege im Alltag 
zwischen Erwerbsarbeit, Betreuungs- und Bildungseinrichtung und weiterer Infrastruktur. 

8.4.5 Besondere Vulnerabilitäten von Eltern mit Migrationshintergrund beachten 
Allein- und getrennt erziehende Eltern mit Migrationshintergrund sind vielfältigen Risiken ausgesetzt. Diese Ri-
siken variieren stark nach Herkunftsgruppe, Geschlecht und Aufenthaltstitel. Über alle Migrationsgruppen hinweg 
liegen die Erwerbstätigenquote und das Einkommen von Frauen mit Migrationshintergrund in der Regel deutlich 
unter den Werten von Frauen ohne Migrationshintergrund. Vor diesem Hintergrund ist das Primat der wirtschaft-
lichen Eigenständigkeit nach Trennung und Scheidung für diese Gruppe sehr schwer zu realisieren. Diese Gruppe 
benötigt daher besondere Unterstützung, um nach Trennung und Scheidung ein existenzsicherndes Einkommen 
zu erzielen. Darüber hinaus wird darauf verwiesen, dass Frauen mit Migrationshintergrund überproportional häu-
fig von Partnergewalt im Trennungsprozess betroffen sind. Auch hier sollten maßgeschneiderte Unterstützungs-
angebote anvisiert werden.  
Das Ausländerrecht knüpft die Erteilung eines längerfristigen Aufenthaltstitels daran, dass der Lebensunterhalt 
durch eigene Erwerbstätigkeit für sich und ggf. für die im Rahmen des Familiennachzugs nachzuholenden Perso-
nen gesichert werden kann. Grundsätzlich ermöglicht das Ausländerrecht einem „Familien-Ernährer“ den Fami-
liennachzug. Alternative Familienformen sind in diesem Recht unterbelichtet. Hier empfiehlt die Sachverständi-
genkommission, die Anforderungen an die Lebensunterhaltssicherung für Alleinerziehende und Familien mit Kin-
dern im Ausländerrecht so anzupassen, dass das Vorhandensein von Kindern kein zusätzliches Hindernis für die 
Erlangung und Beibehaltung eines Aufenthaltstitels darstellt. Insbesondere dürfen Schwangerschaft, Mutterschutz 
oder Kinderbetreuung und die damit verbundenen Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit oder Ausbildung nicht 
zu einer Benachteiligung bei der Erteilung eines Aufenthaltstitels oder beim Zugang zu Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts führen. 

8.4.6 Freiräume für Eltern und Kinder schaffen und Gesundheitsförderung stärken 
Trennung und Scheidung können belastende Lebensereignisse darstellen, die sich negativ auf Wohlbefinden und 
Gesundheit auswirken und dabei das Selbst- und Fremdbild belasten können. Die Kommission empfiehlt eine 
Stärkung der Gesundheitsförderung insbesondere bei hochbelasteten allein- und getrennt erziehenden Familien. 
Dabei sollten Angebote zur Vermeidung von Stigmatisierung und Verstärkung der Nutzer:innenorientierung ins-
besondere als Querschnittsanforderung in Konzepte allgemeiner familiärer Gesundheitsförderung eingebunden 
werden. Daneben sollten auch spezifische Angebote für allein- und getrennt erziehende Mütter und Väter, etwa 
über Familienzentren und Beratungsstellen, vorgehalten werden. Die erforderlichen Angebote beschränken sich 
dabei nicht auf einzelne Beratungs-, Kurs- oder Gruppenangebote. Vielmehr sind Maßnahmen der Verhältnisprä-
vention notwendig, die unmittelbar an den Lebenswelten der Familien ausgerichtet sind (wie etwa die kommuna-
len Präventionsketten).  
Prinzipiell haben die Krankenkassen und die Nationale Präventionskonferenz (NPK) bereits einen Gestaltungs-
auftrag für die Gesundheitsförderung bei Alleinerziehendenfamilien. Auch wenn dieser bereits in den Bundesrah-
menempfehlungen der NPK und dem Leitfaden Prävention erwähnt wird, mangelt es bislang an koordinierender 
Praxis. Berlin mit seinen Koordinierungs- und Beratungsstellen für Alleinerziehende und begleitenden kassenfi-
nanzierten Modellprojekten kann hier beispielgebend sein für die Umsetzung des o. g. Gestaltungsauftrags. Dabei 
sollte es spezifische Angebote geben, die sich speziell an Alleinerziehende richten, jedoch sollten auch Nicht-
Residenz-Eltern in den Blick genommen werden. Die Maßnahmen sollten auf die soziale Mobilisierung von Fa-
milien abzielen und durch Verhältnisprävention, also Verbesserung der strukturellen Verhältnisse, begleitet wer-
den. 
Familienhebammen, Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegende (FGKiKP) und Frühe Hilfen sind keine 
Angebote, die sich speziell an Allein- und Getrennterziehende richten, aber es sind Programme, von denen diese 
Gruppe besonders profitiert. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Sachverständigenkommission der öffentlichen 
Hand (dem Bund, den Ländern und Kommunen) eine Stärkung und Ausweitung von Angeboten der Frühen Hil-
fen, eine flächendeckende Koordination von Ehrenamtsangeboten (z. B. nach dem Vorbild des „Netzwerks Ge-
sunde Kinder“ in Brandenburg) und eine Ausweitung der Altersgrenzen für Angebote im Zusammenhang mit 
Familienhebammen und FGKiKPs, den Frühen Hilfen und Ehrenamtsdiensten. Zudem sollen Bund, Länder und 
Kommunen verstärkt tätig werden bei der Initiierung von Modell- und Forschungsprojekten zur Wirksamkeit von 
Unterstützungsmaßnahmen der Verhältnisprävention von Allein- und Getrennterziehenden, inklusive einer diffe-
renzierten Betrachtung ihrer Bedarfs- und Bedürfnislagen, unterteilt nach Subgruppen bzw. Modellprojekten.  
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Eine nachhaltige Familienpolitik ist angehalten, Freiräume für Eltern und Kinder zu schaffen, damit diese sich 
unabhängig von der jeweiligen Familienform entwickeln können. Die für diesen Bericht gesichteten empirischen 
Studien zeugen jedoch davon, dass Kinder, deren Eltern getrennt sind, in ihren Freizeitaktivitäten eingeschränkt 
sind. Aus diesem Grund empfiehlt die Kommission, öffentlich geförderte Maßnahmen und Angebote zu initiieren, 
die den sozialen Rückhalt von Eltern und Kindern in verschiedenen Lebensbereichen fördern (z. B. Zeit zur Er-
holung, Unterstützung bei der Ferien-, Freizeit- und Wochenendgestaltung usw.). Dies bezieht sich auch auf eine 
stärkere Verankerung sozialpädagogischer Förderung inklusiver Lernförderung und soziokultureller Aktivitäten 
in Ganztagsschulen oder Ganztagsbetreuungsangeboten, um mehr Kinder aus einkommensschwachen Haushalten 
mit diesen Angeboten zu erreichen.  
Eine besonders vulnerable Gruppe sind allein- und getrennt erziehende Eltern mit Kindern mit Beeinträchtigung. 
Die Sachverständigenkommission empfiehlt zum einen die gebündelte Bereitstellung qualitätsgeprüfter Informa-
tionen zu Hilfs- und Unterstützungsangeboten für alle Eltern mit Kindern mit Beeinträchtigungen z. B. über ein 
entsprechendes Online-Informationsportal. Zum anderen empfiehlt sie individuelle Beratung speziell für allein- 
und getrennt erziehende Eltern, beispielsweise in Form eines qualifizierten Fallmanagements. Es wird zudem 
empfohlen, eine bis vier spezialisierte Anlaufstellen pro Bundesland einzurichten, die flächendeckenden, aber 
inhaltlich unzureichenden Kleinlösungen vorzuziehen sind. Zudem sollte die rechtliche Position von sorgenden 
Eltern mit pflegebedürftigen Kindern generell gestärkt werden. Wie bereits oben erläutert empfiehlt die Kommis-
sion Rechte zur Veränderung der Arbeitszeit und des Arbeitsortes, von denen auch Eltern mit Kindern mit Beein-
trächtigung profitieren.  

8.5 Familienvielfalt adäquat erfassen – Statistik und Evaluationsforschung zeitgemäß wei-
terentwickeln 

8.5.1 Familienvielfalt in amtlicher und nichtamtlicher Statistik zeitgemäß abbilden 
Eine evidenzbasierte Politikberatung ist darauf angewiesen, dass die interessierten Sachverhalte in den Daten 
präzise erfasst werden, damit Problemlagen eindeutig identifiziert und politische Maßnahmen zielgenau gestaltet 
werden können. In den amtlichen Daten (wie dem Mikrozensus) ist es bislang nicht möglich, geteilte Betreuung 
abzubilden. Nicht-Residenz-Eltern, d. h. Eltern, die nicht mit ihren Kindern im Haushalt leben, können bislang 
nicht identifiziert werden. Über deren Sozialstruktur und Lebensbedingungen ist wenig bekannt. Auch Stieffami-
lien können in den amtlichen Daten nicht erfasst bzw. von Kernfamilien unterschieden werden. Da Stiefeltern-
schaft auf anderen rechtlichen Grundlagen beruht als leibliche oder Adoptiv-Elternschaft, ergeben sich auch spe-
zifische Problemlagen aus diesen Beziehungen. Es ist entsprechend auf Basis der amtlichen Statistik nicht mög-
lich, Familienformen analog zu relevanten rechtlichen Definitionen abzugrenzen. 
Um Familienformen zeitgemäß abzubilden, wäre es entsprechend notwendig, die amtliche Statistik zu reformie-
ren. Die derzeit praktizierte, auf den Haushaltskontext konzentrierte Erfassung von Familienformen wird vor dem 
Hintergrund hoher Trennungs- und Scheidungsraten den Lebenswirklichkeiten vieler Eltern und Kinder nicht 
mehr gerecht. Entsprechend wird auch das Statistische Bundesamt über kurz oder lang nicht darum herumkom-
men, haushaltsübergreifende Eltern-Kind-Beziehungen zu erfassen. Damit würden gleichzeitig Nicht-Residenz-
Eltern in das Blickfeld geraten, die bislang in der amtlichen Statistik völlig unberücksichtigt geblieben sind. Lang-
fristig ist zudem die Erfassung der geteilten Betreuung anzustreben, um alleinerziehende Eltern ohne substanzielle 
Mitbetreuung durch einen anderen Elternteil von jenen Eltern abzugrenzen, die sich beide gemeinsam substanziell 
an Betreuung und Erziehung beteiligen. Darüber hinaus sollte das Kindschaftsverhältnis in einer Weise erhoben 
werden, die die Unterscheidung von leiblicher Elternschaft und Stiefelternschaft erlaubt. Änderungen im Kern-
Frageprogramm der amtlichen Daten mit Auskunftspflicht sind nicht einfach möglich, da diese im Gesetzespro-
zess verabschiedet werden müssen. Aus diesem Grund bedarf es besonderer Anstrengungen und einer Bündelung 
der politischen Kräfte, diese Änderungen auf den Weg zu bringen. Dabei sollte zwischen kurzfristigen und lang-
fristigen Zielen unterschieden werden:   
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– Kurzfristig sollte darauf hingewirkt werden, die Kindschaftsverhältnisse derart in den amtlichen Daten ab-
zufragen, dass Stieffamilien und Kernfamilien unterschieden werden können.

– Kurzfristig sollte zudem eine Frage in das Programm integriert werden, die abbildet, wie viele Kinder unter
18 Jahren die befragte Person hat, die nicht im Befragungshaushalt, sondern beim anderen Elternteil leben.

– Mittelfristig sollte geteilte Betreuung erfasst werden, indem Eltern gebeten werden anzugeben, ob die Kinder
in geteilter Betreuung leben und wie oft diese Kinder pro Monat im jeweiligen Haushalt übernachten.

– Langfristig könnten Konzepte entwickelt werden, die geteilte Betreuung in ein Konzept der Familienformen
überführen.

Sollte die Erfassung geteilter Betreuung nur langfristig umsetzbar sein (wovon auszugehen ist), bedeutet dies, 
dass alleinerziehende Elternschaft nicht entlang der sich herausbildenden rechtlichen Definitionen in den Daten 
abgegrenzt werden kann. Inwiefern ein anderer Elternteil sich substanziell an der Betreuung beteiligt, kann nicht 
aus den Daten abgelesen werden. Solange alternierende Residenz nicht erfasst werden kann, sollte bei der Be-
schreibung von auf amtlichen Daten beruhenden Ergebnissen auf den Begriff „alleinerziehend“ verzichtet und 
stattdessen der treffendere Begriff „alleinlebend mit Kind“ verwendet werden, wie in diesem Bericht bereits prak-
tiziert.  

8.5.2 Amtliches Indikatorensystem zeitgemäß anpassen 
Neben den Neuerungen in der amtlichen Familien- und Haushaltsstatistik ist darüber nachzudenken, welche In-
dikatorensysteme aufzubauen und wie diese zu gestalten sind, um langfristig den Erfolg familienpolitischer Maß-
nahmen zu bemessen. Neben ökonomischen Indikatoren (wie der Verbesserung der Erfassung von Armut und 
materieller Situation, siehe unten) gehören zu den familienpolitischen Zielgrößen im Bereich von allein- und ge-
trennt erziehender Elternschaft: 
– Reduktion der hohen Kontaktabbruchraten von Eltern und Kindern nach Trennung und Scheidung;
– Reduktion von Partnerschaftsgewalt, vor allem während des Trennungsprozesses;
– Zahlung/Erhalt von Kindesunterhalt nach Trennung und Scheidung;
– Zahlung/Erhalt von Betreuungs-/nachehelichem Unterhalt nach Trennung und Scheidung.
Bislang ist man in diesen Bereichen zum größten Teil auf sozialwissenschaftliche Befragungsdaten angewiesen, 
die über die Zeit schlecht vergleichbar sind. Im Bereich des Unterhalts existieren zwar Daten, die von den Ju-
gendämtern gesammelt und vom Familienministerium bereitgestellt werden und auf dessen Basis eine Rückhol-
quote berechnet wird. Da es sich um eine sehr grobe Aggregatstatistik handelt, in der „rückgeholte Zahlungen“, 
Zahlungsausfälle und geleisteter Unterhaltsvorschuss nur schwerlich in sinnvolle Beziehung zueinander gebracht 
werden können, sind die berechneten Kennziffern nur sehr bedingt aussagekräftig. Hier wäre es wichtig, ein kon-
sistentes Berichtssystem aufzubauen. Im Bereich Anspruchsberechtigung, Erhalt bzw. Zahlung des Kindes- und 
Betreuungsunterhalts könnten Informationen über regelmäßige repräsentative Befragungen auf Basis eines ein-
heitlichen Frageprogramms gesammelt werden, beispielsweise im Rahmen der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe (EVS). 
Auch die Kinder- und Jugendhilfestatistik ist zu reformieren, damit diese die veränderten Familienrealitäten bes-
ser erfassen kann. Es fehlen Zahlen zur Häufigkeit und Inanspruchnahme der Trennungs- (§ 17 SGB VIII) und 
Umgangsberatung (§ 18 SGB VIII). Im Gegensatz zu den Hilfen zur Erziehung (§ 27f. SGB VIII) werden Kenn-
zahlen dieser Leistungen nicht umfänglich und systematisch erfasst, sodass bis auf vereinzelte Zahlen aus den 
Beratungsstellen kaum eine Aussage zu deren Quantität und Qualität getroffen werden kann. Hier wären jährliche 
statistische Erhebungen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe sinnvoll. Zudem wäre es wünschenswert, dass 
die amtliche Familiengerichtsstatistik in ähnlicher Form zeitgemäß angepasst wird. Generell ist zu eruieren, in 
welcher Weise diese Daten für wissenschaftliche Forschung verwendet und entsprechend entschlackt und ertüch-
tigt werden könnten. In diesem Zusammenhang wäre auch darüber nachzudenken, ob in den Daten Scheidungs-, 
Trennungs-, Umgangs- und Sorgerechtsverfahren nach Vorliegen von Gewalt differenziert werden könnten. 
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8.5.3 Familienformen in der Armutsberichterstattung adäquat berücksichtigen und das Exis-
tenzminimum transparent ermitteln 

Für die Berechnung des Existenzminimums und der darauf beruhenden Bemessung von Sozialleistungen kommt 
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) eine bedeutende Rolle zu. Neben den oben und in Kapitel 3 
aufgeführten Vorschlägen für eine verbesserte Regelbedarfsermittlung wäre eine noch weitergehende Transpa-
renz der Berechnung wünschenswert, etwa durch Bereitstellung der Programmcodes zur Datenaufbereitung und 
Regelbedarfsermittlung.  
Bei der Berechnung von Einkommensarmut wird standardmäßig auf das äquivalenzgewichtete Haushaltseinkom-
men zurückgegriffen. Durch die Äquivalenzgewichtung sollen Haushalte mit unterschiedlicher Zusammenset-
zung (hinsichtlich der Personenzahl und der Anzahl der Kinder) vergleichbar gemacht werden. Die typischerweise 
verwendeten Äquivalenzskalen beruhen jedoch auf Setzungen oder veralteten empirischen Grundlagen. Hier sind, 
im engen Zusammenhang mit der verbesserten Regelbedarfsermittlung, Forschungsanstrengungen zu unterneh-
men. Mindestens sollte standardmäßig überprüft werden, wie sich Armutsgefährdungsquoten nach Familienform 
unterscheiden, je nachdem, welche Gewichtungsmethode zugrunde gelegt wird. Dies gilt vor allem für die offizi-
ellen Publikationen wie den alle vier Jahre erscheinenden Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. 
Da in den amtlichen Daten geteilte Elternschaft nicht erfasst wird, sollten zusätzliche sozialwissenschaftliche 
Datenquellen herangezogen werden, um die Armutsgefährdungsquoten von Alleinerziehenden ohne substanzielle 
Mitbetreuung von jenen Trennungseltern zu differenzieren, die sich die Betreuung und Erziehung maßgeblich 
teilen. Außerdem sollte neben der Armutsrisikoquote auch die Armutslücke, also die Einkommensdifferenz bis 
zur Armutsrisikoschwelle, in die Liste der Kernindikatoren etwa des Armuts- und Reichtumsberichts aufgenom-
men werden, um Veränderungen der materiellen Situation besser erfassen zu können.  
Ein für diesen Bericht zentraler Indikator ist die Armutsgefährdungsquote (AROP). Derzeit existieren für 
Deutschland zwei amtliche Armutsgefährdungsquoten:  
– AROP, die das Statistische Bundesamt (DESTATIS) im Rahmen der Statistik zu Einkommen, Konsum- und 

Lebensbedingungen veröffentlicht und die sich an den Vorgaben des Statistischen Amts der Europäischen 
Union (Eurostat) orientiert.  

– AROP, welche im Rahmen der Sozialberichterstattung auf Basis des sogenannten Mikrozensus-Kernpro-
gramms erstellt wird. 

Beide „Varianten“ generieren für den gleichen Sachverhalt (AROP für Alleinerziehende) sehr unterschiedliche 
Werte. Im Jahr 2022 waren es 25 Prozent für die erstere Variante und 43 Prozent für letztere. Mögliche Gründe 
für diese starken Unterschiede sind in Kapitel 2 diskutiert worden. Da es sich bei AROP um eine zentrale Kenn-
ziffer im Bereich der Sozialberichterstattung handelt, besteht hier dringender Klärungsbedarf. Die amtliche Sta-
tistik ist aufgerufen, die Gründe für die Diskrepanzen nach außen klar zu kommunizieren und Hinweise zu erstel-
len, wie mit diesen zu verfahren ist.   
In diesem Bericht haben wir zudem darauf hingewiesen, dass die Definition von Familien und Familienformen in 
den verschiedenen Berichtsstatistiken des Statistischen Bundesamts nicht einheitlich ist, sodass Alleinerziehende 
in den unterschiedlichen Berichten verschieden definiert sind. In der Familien- und Haushaltsstatistik sind Allein-
erziehende „Personen, die mit (ledigen) Kindern unabhängig vom Alter der Kinder zusammenwohnen“. Bei der 
Berechnung der Armutsgefährdungsquote, die vom Statistischen Bundeamt und Eurostat publiziert wird, werden 
Alleinerziehende als Familien definiert, „die mit ‚abhängigen‘ Kindern bis Alter 24 zusammenwohnen“. Hier 
wäre eine Harmonisierung der Definition von Familie und Familienformen über die Statistiken hinweg wün-
schenswert. 

8.5.4 Rechtstatsachen- und Evaluationsforschung stärken 
Evidenzbasierte Politikberatung verlangt nach belastbaren Studien, die Aufschluss darüber geben können, in wel-
cher Weise bestimmte Maßnahmen und Programme wirken. Dazu gehört auch zu verstehen, wie Recht in der 
Praxis umgesetzt wird und welche Folgen damit für den Einzelnen verbunden sind. Neben einem verlässlichen 
Berichtssystem (siehe Kapitel 7.5.2) sind Wirkungsanalysen auf den Weg zu bringen, die aufzeigen, wie sich 
Rechtsprechung auf die Lebensläufe von Eltern und Kindern kurz- und langfristig auswirkt. Bislang fehlt es an 
Wissen darüber, welche Konsequenzen Rechtsprechung langfristig hat. Für Deutschland fehlen zudem größer 
angelegte Wirksamkeitsstudien zur Verbreitung von Einzelberatungen mit Kindern im Rahmen von Trennungs- 
und Scheidungsberatung. Um wissenschaftlich abgesicherte Empfehlungen für die Beratung geben zu können und 
die Trennungs- und Scheidungsberatung weiterzuentwickeln, werden daher Forschungsbemühungen gefordert, 
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welche die bestehende Praxis evaluieren. Auch im Gesundheitsbereich wäre es zentral, Modell- und Forschungs-
projekte über Wirksamkeit von Unterstützungsmaßnahmen bei Allein- und Getrennterziehenden zu lancieren, um 
Bedarfs- und Bedürfnislagen identifizieren zu können, damit gezielte Modellprojekte zur Verhältnisprävention 
auf den Weg gebracht werden können.  
Die Praxis der Familiengerichte ist bisher empirisch zu wenig erforscht. Probleme für die Rechtstatsachenfor-
schung im Bereich der Familiengerichtsverfahren ergeben sich daraus, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen 
(§ 13 FamFG, § 299 Absatz 2 ZPO) Forschung erschweren, im Gegensatz zu der forschungserleichternden Paral-
lelregelung für das Strafrechtsverfahren (§ 476 StPO). Die Sachverständigenkommission empfiehlt eine entspre-
chende Verbesserung der Regelung für die Rechtstatsachenforschung für das Familiengerichtsverfahren, wie sie
in § 476 der Strafprozessordnung (StPO) enthalten ist.
Darüber hinaus gibt es einen Forschungsbedarf zur persönlichen Anhörung des Kindes im familiengerichtlichen 
Verfahren. Wie in Kapitel 6.2.2.3 dargestellt, sollte empirische Forschung auf den Weg gebracht werden, die 
aufzeigt, wie Kinder und Jugendliche ihre Erfahrungen im Gericht in Bezug auf sorge- und umgangsrechtliche 
Fragen bewerten. Die Jugend- und Familienforschung sollte sich verstärkt der Frage widmen, welchen Einfluss 
die diversen Formen des Wechselmodells auf das Wohlbefinden von Eltern und Kindern haben und wie diese 
ausgestaltet sein müssen, damit sie für alle Beteiligten gewinnbringend umgesetzt werden können.  
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Anhang 

Das Mikrosimulationsmodell ZEW-EviSTA 

Die Simulationsrechnungen zu zwei der in diesem Kapitel enthaltenen Handlungsempfehlungen (Abschaffung 
des Teilausschlusses ab sieben Jahren beim Unterhaltsvorschuss und Umwandlung des Entlastungsbetrags für 
Alleinerziehende in eine Steuergutschrift) beruhen auf dem Mikrosimulationsmodell ZEW-EviSTA (ausführlich 
Buhlmann u. a. 2022). Das Modell bildet das deutsche Steuer- und Transfersystem möglichst genau nach. Neben 
der Einkommensteuer werden Sozialversicherungsbeiträge und das Kindergeld modelliert. Im Transferbereich 
erfasst das Modell die zentralen Regelungen aus den Rechtskreisen des SGB II und SGB XII sowie den Kinder-
zuschlag, das Wohngeld und die künftige Kindergrundsicherung. ZEW-EviSTA berücksichtigt dabei, dass nicht 
jeder Haushalt die ihm zustehenden Sozialleistungen auch tatsächlich in Anspruch nimmt. Alle modellierten Leis-
tungen werden mit Hilfe von offiziellen Statistiken validiert. 
Das Modell verwendet die Daten des Sozio-Oekonomischen Panels (SOEP, Goebel u. a. 2019). Um Verzerrungen 
durch die Corona-Pandemie auszuschalten, wird die SOEP-Welle für das Erhebungsjahr 2019 verwendet und auf 
das aktuelle Jahr fortgeschrieben. Die repräsentative Bevölkerungsstichprobe umfasst mehr als 50.000 Personen 
in rund 19.000 Haushalten. Alle Analysen werden mit den Fallgewichten multipliziert und sind damit für die 
Gesamtbevölkerung repräsentativ. Ein weiterer Vorteil des SOEP als Datenquelle ist die gute Abdeckung von 
Haushalten im unteren Einkommensbereich sowie die Verfügbarkeit von umfangreichen Haushaltsinformationen 
wie beispielsweise Haushaltsstruktur, Arbeitsangebot, Einkommen aus unterschiedlichen Quellen oder Inan-
spruchnahme von externer Kinderbetreuung. 
ZEW-EviSTA ermöglicht in einem ersten Schritt die Simulation der sogenannten „Über-Nacht-Wirkung“ von 
Reformen, d. h. die Wirkungen bei unverändertem Verhalten der Haushalte. Darauf aufbauend können die Ar-
beitsangebotsreaktionen abgeschätzt werden. Dazu wird ein statisches, diskretes Arbeitsangebotsmodell verwen-
det, mit dem Haushalt als Entscheidungsebene. Das Modell wird für verschiedene Haushaltstypen, darunter Al-
leinerziehende, separat geschätzt. Auch Faktoren wie das Alter oder die Anzahl der Kinder werden erfasst. Damit 
wird berücksichtigt, dass nicht alle Haushalte gleichermaßen flexibel auf monetäre Erwerbsanreize reagieren, 
etwa weil sie sich Erwerbshindernissen (Kinderbetreuung oder sonstige Sorgearbeit) gegenübersehen oder weil 
für sie aus anderen Gründen die monetären Anreize eine unterschiedlich große Rolle spielen. Über einen soge-
nannten Fehlerterm werden zudem weitere, unbeobachtete Einflussfaktoren berücksichtigt. Das Modell liefert 
also nur Wahrscheinlichkeitsaussagen, da sich die vielfältigen Faktoren, von denen die individuellen Entschei-
dungen abhängen, nicht alle modellieren und beobachten lassen. 
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Abbildungen 

Abbildung A-1: Durchschnittliche normale Wochenarbeitszeit von erwerbstätigen Personen mit 
Kindern unter 18 Jahren im Haushalt nach Geschlecht und Lebensform in 
Westdeutschland und Ostdeutschland 1996 bis 2021 (Mittelwerte in Stunden) 

 
Anmerkung: Analysen auf Individualebene, d. h. die Person, die mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt lebt, ist die 
Untersuchungseinheit. Berechnungen auf Basis der normalen Wochenarbeitszeit. Fallzahlen auf Jahresbasis: Frauen in 
Westdeutschland: 23.919 bis 34.799, Frauen in Ostdeutschland: 5.876 bis 9.789, Frauen in Gesamtdeutschland: 31.941 
bis 43.673, Männer in Westdeutschland: 28.866 bis 37.341, Männer in Ostdeutschland: 5.452 bis 10.302, Männer in 
Gesamtdeutschland: 34.511 bis 45.779. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Standardhochrechnungsfaktor Quartal 
für das Jahr 2021 (Variable HR000QQ) und mit dem Hochrechnungsfaktor regionale Anpassungsschicht: Haushalts-, 
Familienfaktor für die Jahre 2008 bis 2019 (Variable EF951) und bis zum Jahr 2004 (Variable EF751). 

Quelle: SUF-Mikrozensus 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2018, 2019, 2021 (Forschungsdatenzentren der Statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder 2018c, 2018d, 2018b, 2018a, 2018e, 2020, 2022a, 2022b, 2024); eigene Berechnungen 
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Abbildung A-2: Armutsgefährdungsquoten nach Haushaltstyp 2022 (Deutschland; Mittelwerte von 
AROPKern und AROPEU) 

 
Anmerkung: Die Zahlen zu AROP-EU beruhen auf den EU-SILC-Daten von Eurostat, die Zahlen zu AROP-Kern basieren 
auf den Mikrozensus-Daten des Statistischen Bundesamtes. Die Abkürzung AROP steht für „At risk of poverty“.  
Quellen: Statistisches Bundesamt (2024d), Eurostat (2023a) basierend auf EU-SILC 2022, Statistische Ämter des Bundes und 
der Länder (2024a) basierend auf Mikrozensus 2022; eigene Darstellung 
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Abbildung A-3: Transferleistungen oder ALG I von Personen mit Kindern unter 18 Jahren im 
Haushalt nach Lebensform 1996 bis 2019 (Deutschland; geschätzte 
Wahrscheinlichkeiten in Prozent mit Konfidenzintervall) 

 
Anmerkung: Der Bezug von Transferleistungen oder ALG I erhält die Ausprägung 1, wenn mindestens eine Leistung bezogen 
wird, und die Ausprägung 0, wenn weder eine Transferleistung noch ALG I bezogen wird. Zu den Transferleistungen zählen: 
Wohngeld, Sozialhilfe (1996), Arbeitslosengeld/-hilfe (bis 2004); Sozialhilfe (auch Asylbewerberleistungen) (2000 bis 2004), 
Laufende Hilfen (zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) (ab 2008), Hartz IV (ALG II, 
Sozialgeld) (ab 2008), Kinderzuschlag (ab 2016). Zu den Kovariaten zählen: Alter des jüngsten Kinders im Haushalt (0 bis 2 
Jahre, 3 bis 6 Jahre, 7 bis 15 Jahre, 16 bis 17 Jahre) und Bildungsabschluss (kein Abschluss, Beruflicher Abschluss, Hoch-
/Fachhochschulabschluss). Fallzahlen Westdeutschland: 313.225, Ostdeutschland: 77.623. Die Berechnungen wurden ge-
wichtet mit dem Standardhochrechnungsfaktor Quartal ab dem Jahr 2008 (Variable EF951) und mit dem Hochrechnungsfak-
tor regionale Anpassungsschicht: Haushalts-, Familienfaktor bis zum Jahr 2004 (Variable EF751). 
Quelle: SUF-Mikrozensus 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2018, 2019 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter 
des Bundes und der Länder 2018c, 2018d, 2018b, 2018a, 2018e, 2020, 2022a, 2022b); eigene Berechnungen 
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Abbildung A-4: Bezug von Transferleistungen von Personen mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt 
nach Lebensform 2008 bis 2019 (Deutschland; geschätzte Wahrscheinlichkeiten 
in Prozent mit Konfidenzintervall)  

 
Anmerkung: Der Bezug von Transferleistungen erhält die Ausprägung 1, wenn mindestens eine Leistung bezogen wird, und 
die Ausprägung 0, wenn keine Transferleistung bezogen wird. Zu den Transferleistungen zählen: Wohngeld, laufende Hilfen 
(zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung), Hartz IV (ALG II, Sozialgeld), Kinderzuschlag 
(ab 2016). Zu den Kovariaten zählen: Alter des jüngsten Kinders im Haushalt (0 bis 2 Jahre, 3 bis 6 Jahre, 7 bis 15 Jahre, 16 
bis 17 Jahre) und Bildungsabschluss (kein Abschluss, Beruflicher Abschluss, Hoch-/Fachhochschulabschluss). Fallzahlen 
Westdeutschland: 189.334, Ostdeutschland: 42.779. Die Berechnungen wurden gewichtet mit dem Standardhochrechnungs-
faktor Quartal (Variable EF951). 
Quelle: SUF-Mikrozensus, 2008, 2012, 2016, 2018, 2019 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und 
der Länder 2018a, 2018e, 2020, 2022a, 2022b); eigene Berechnungen 

  

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode  – 447 –  Drucksache 20/14510 

 

Tabellen 

Tabelle A-1: Ereignisanalytisches Regressionsmodell (Cox-Modell) 2021 (Deutschland; Abhängige 
Variable: Trennungsrate; Prozesszeit: Dauer seit Geburt des ersten Kindes) 

Region 

 Hazard Ratio p-Wert 

Westdeutschland Referenzkategorie  

Ostdeutschland 1,40 0,000 

Berufs-/Hochschulabschluss 

 Hazard Ratio p-Wert 

Kein Abschluss Referenzkategorie  

Berufsabschluss 0,66 0,000 

Hochschulabschluss 0,48 0,000 

Alter bei Geburt des ersten Kindes in Jahren 

 Hazard Ratio p-Wert 

15 bis 24 Referenzkategorie  

25 bis 29 0,43 0,000 

30 bis 49 0,31 0,000 

Geburtsland 

 Hazard Ratio p-Wert 

Deutschland Referenzkategorie  

Anderes Land 0,76 0,035 

Geschlecht 

 Hazard Ratio p-Wert 

Mann Referenzkategorie  

Frau 1,16 0,015 

Anmerkung: Ein Hazard Ratio unter 1 bedeutet, dass der Effekt negativ ist, über 1, dass er positiv ist. Beispielsweise zeigt 
die Tabelle, dass das Trennungsrisiko in Ostdeutschland 40 Prozent höher ist als in Westdeutschland. Fallzahlen: 666.162 
Personenmonate und 706 Ereignisse. 
Quelle: FReDA (Bujard u. a. 2023); eigene Berechnungen 
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Tabelle A-2: Ereignisanalytisches Regressionsmodell (Cox-Modell) 2021 (Deutschland; Abhängige 
Variable: Rate des Zusammenzugs mit einem Partner bzw. einer Partnerin; 
Prozesszeit: Dauer seit Trennung vom anderen Elternteil des ersten Kindes) 

Region 

Berufs-/Hochschulabschluss 

 Hazard Ratio p-Wert 

Kein Abschluss Referenzkategorie  

Berufsabschluss 0,72 0,096 

Hochschulabschluss 0,69 0,124 

Alter bei Geburt des ersten Kindes in Jahren 

 Hazard Ratio p-Wert 

15 bis 24 Referenzkategorie  

25 bis 29 0,67 0,001 

30 bis 49 0.52 0,000 

Geburtsland 

 Hazard Ratio p-Wert 

Deutschland Referenzkategorie  

Anderes Land 0,65 0,035 

Geschlecht 

 
Hazard Ratio p-Wert 

Mann Referenzkategorie  

Frau 0,99 0,943 

Anmerkung: Ein Hazard Ratio unter 1 bedeutet, dass der Effekt negativ ist, über 1, dass er positiv ist. Beispielsweise zeigt 
die Tabelle, dass das Risiko des Zusammenzugs in Ostdeutschland 20 Prozent niedriger ist als in Westdeutschland. Fallzahlen: 
39.026 Personenmonate und 710 Ereignisse. 
Quelle: FReDA (Bujard u. a. 2023); eigene Berechnungen  

 

 Hazard Ratio p-Wert 

Westdeutschland Referenzkategorie  

Ostdeutschland 0,80 0,074 
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